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punkt Staatsfinanz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  580

Durchführung der Zwischenprüfung 2013 in der 
Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen Schwer
punkt Steuer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  580



Inhaltsverzeichnis für das Kalenderjahr 20012 XI

19 .12 .2011 Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte und Arbeiter nach den Tarifverträgen  
vom 16 . März 1974

  Az .: 25  P 2600/4  004  45 864/11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

20 .12 .2011 Änderung der Organisationsrichtlinien 
  Az .: B II 2  G 53/10   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

21 .12 .2011 Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Festsetzung der Auslandstage und 
 Auslandsübernachtungsgelder 

  Az .: 24  P 1719  033  44 558/11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

22 .12 .2011 Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Haushalts und Wirtschaftsführung des Freistaates Bayern 
in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 

  Az .: 11  H 1200  006  46 264/11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

28 .12 .2011 Änderung der Bayerischen Verwaltungsvorschriften zum Besoldungsrecht und Nebengebieten 
  Az .: 23  P 1502/1  022  22 899/11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

02 .01 .2012 Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung 
 Abführung von Rentenversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen 
  Az .: 25  P 1820  0912  47 630/11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

02 .01 .2012 Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten der 
 Länder (TV PraktL) 

  Az .: 25  P 2520  008  47 887/11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

19 .01 .2012 Änderung der Bekanntmachung zum Vollzug des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der  
Länder

  Az .: 25  P 2600  008  6/12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

19 .01 .2012 Anschlusstarifvertrag für Beschäftigte in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und 
Betrieben der Länder 

  Az .: 25  P 2627  001  44 753/11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

26.01.2012 Zulassungsverfahren zur Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene 
der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt Steuer 

  Az .: 22  P 3320  005  1 607/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

30.01.2012 Änderung der Satzung für die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in   
Bayern 

  Az .: PE  P 3612/1  007  3 202/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

01 .02 .2012 Tarifverträge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst der Länder 
  Az .: 25  P 2607  042  1 270/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

02 .02 .2012 Änderung der Bekanntmachung zu Standards und Richtlinien für die Informations und Kommu
nikationstechnik (IuK) in der bayerischen Verwaltung 

  Az .: IT1  C 1001  005  70 114/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

07 .02 .2012 Belohnungen für Verbesserungsvorschläge 
  Az .: 45  O 1020  020  245/12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

10.02.2012 Zulassungsverfahren zur Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene 
der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt Staatsfinanz 

  Az .: PE  P 3310  004  4 168/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170

SeiteDatum

B. Verzeichnis der Bekanntmachungen 
(zeitliche Übersicht)



Inhaltsverzeichnis für das Kalenderjahr 20012XII

SeiteDatum

13 .02 .2012 Änderung der Bekanntmachung zum Vollzug des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der  
Länder

  Az .: 25  P 2600  008  4 934/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181

16 .02 .2012 Sammelheizung aus dienstlichen Versorgungsleitungen 
  Az .: 24  VV 2810  1  4 777/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181

20 .02 .2012 Änderung der Richtlinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen 
Wirtschaft (Art . 1 Abs . 1 Nr . 1 BÜG) 

  Az .: 55  L 6801  008  5 940/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192

29 .02 .2012 Änderung der Bekanntmachung zum Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung sowie der 
 Bekanntmachung zu den Ergänzenden Bestimmungen zum Vollzug der Bayerischen Beihilfe 
verordnung

  Az .: 25  P 1820  0792  2 102/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175

03 .03 .2012 Änderung der Bekanntmachung zu den Tarifrechtlichen Auswirkungen der Einführung der mittel
europäischen Sommerzeit ab dem Jahr 2002 

  Az .: 25  P 2500  037  7 980/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190

05 .03 .2012 Änderungstarifvertrag Nr . 6 zum Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäf
tigten des öffentlichen Dienstes 

  Az .: 25  P 2626  004  6 454/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190

21 .03 .2012 Änderung der Richtlinien über die Zuweisungen des Freistaates Bayern zu kommunalen Baumaß
nahmen im kommunalen Finanzausgleich 

  Az .: 62  FV 6700  013  5 619/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214

26 .03 .2012 Verordnung über die staatliche Parkanlage Hofgarten Bayreuth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  210

 Druckfehlerberichtigung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  312

11 .04 .2012 Änderung der Richtlinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen 
Wirtschaft (Art . 1 Abs . 1 Nr . 1 BÜG) 

  Az .: 55  L 6801  008  12 163/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 297

12 .04 .2012 Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung 
  Az .: 11  H 1007  002  8 413/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218

12 .04 .2012 Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Freistaates Bayern
  Az .: 11  H 1007  002  8 413/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218

12 .04 .2012 Änderung der Haushaltstechnischen Richtlinien des Freistaates Bayern
  Az .: 11  H 1007  002  8 413/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218

16 .04 .2012 38 . Jahreskrankenhausbauprogramm 2012 des Freistaates Bayern 
  Az .: 62  FV 6800  010  11 644/12 und 22cK93422011/112    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 313

10 .05 .2012 Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Freistaates Bayern“ und „Versorgungsfonds des 
 Freistaates Bayern“ – Geschäftsbericht 2011 –   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 327

15 .06 .2012 Aufhebung der Bekanntmachung über die Nutzung von Fiskalgrundstücken für Stromversorgungs
leitungen 

  Az .: 51  VV 2622  3  9 815/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 326

27 .06 .2012 Rahmenvorschriften für die elektronische Aktenführung und das Übertragen und Vernichten von 
Papierdokumenten 

  Az .: B II 2  G9/121   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 374



Inhaltsverzeichnis für das Kalenderjahr 20012 XIII

SeiteDatum

29 .06 .2012 Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und 
Betrieben der Länder 

  Az .: 25  P 2607  074  11 380/12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 346

09 .07 .2012 Tarifverträge für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken 
  Az .: 25  P 2600  005  23 361/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 368

10 .07 .2012 Steuerkraftzahlen aus der Grundsteuer und der Gewerbesteuer für 2013 
  Az .: 63  FV 6110  002  23 767/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 372

24 .07 .2012 Gründungssatzung und Änderung der Gründungssatzung vom 2 . Juli 2012 der GKL Gemeinsame 
Klassenlotterie der Länder 

  Az .: 52  VV 9240/23  1  26 976/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 375

26.07.2012 Konzept zur modularen Qualifizierung in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fach
licher Schwerpunkt Verwaltungsinformatik (VVFachVVI) 

  Az .: PE  P 3145  008  27 565/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 387

22 .08 .2012 Ausübung von Befugnissen in Personalangelegenheiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen (AusBeAnVVFM) 

  Az .: 25  P 1400 FV  18 930/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 386

30 .08 .2012 Änderung der Bekanntmachung zu Standards und Richtlinien für die Informations und Kommuni
kationstechnik (IuK) in der bayerischen Verwaltung 

  Az .: IT1  C 1001  005  71 054/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390

20 .09 .2012 Bayerische Verwaltungsvorschriften zum Versorgungsrecht (BayVVVersorgung) 
  Az .: 24  P 1601  043  38 950/11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 394

24 .09 .2012 Jahresabschluss und Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben des Freistaates Bayern 
für das Haushaltsjahr 2012 (Jahresabschluss und Rechnungsausschreiben 2012) 

  Az .: 17  H 3025  002  27 713/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 572

08 .10 .2012 Tarifverträge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst der Länder 
  Az .: 25  P 2607  059  35 987/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 555

11 .10 .2012 Änderung der Bekanntmachung zum Vollzug des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der  
Länder

  Az .: 25  P 2600  008  35 909/12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 564

22 .10 .2012 Durchführung der Zwischenprüfung 2013 in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen Schwer
punkt Staatsfinanz 

  Az .: PE  P 3532  001  38 499/12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 580

22 .10 .2012 Durchführung der Zwischenprüfung 2013 in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen Schwer
punkt Steuer 

  Az .: PE  P 3532  002  38 124/12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 580
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Beihilfen

2030.8.3-F

Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung  
Abführung von Rentenversicherungsbeiträgen  

für Pflegepersonen

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 2. Januar 2012  Az.: 25 - P 1820 - 0912 - 47 630/11

Zur Abführung von Rentenversicherungsbeiträgen für 
 Pflegepersonen (vgl. § 44 SGB XI) wird auf Folgendes 
hingewiesen:

1. Zum 1. Januar 2012 wurde die Bezugsgröße in der 
 gesetzlichen Rentenversicherung (§ 18 SGB IV) z. T. 
angehoben. Sie steigt in den alten Ländern auf 2.625 €; 
in den neuen Ländern beträgt sie unverändert 2.240 €. 
Gleichzeitig sinkt der Beitragssatz zur Rentenversiche-
rung für Pflegepersonen und beträgt 19,6 %.

Ab 1. Januar 2012 sind deshalb für Pflegepersonen 
 folgende Beiträge zur Rentenversicherung abzufüh-
ren:

Stufe der 
Pflegebedürftigkeit des 
Pflegebedürftigen

tatsächlicher  
zeitlicher  

Pflegeaufwand 
mindestens 
wöchentlich

Bemessungsgrundlage Beitrag (€) bei einem  
Beitragssatz von 19,6 %

Prozent der 
Bezugsgröße

monatlicher Betrag

2012 (€)

alte Länder neue Länderalte Länder neue Länder

schwerstpflegebedürftig 
(Pflegestufe III)

28 Std.

21 Std.

14 Std.

80

60

40

2.100,00

1.575,00

1.050,00

1.792,00

1.344,00

896,00

411,60

308,70

205,80

351,23

263,42

175,62

schwerpflegebedürftig 
(Pflegestufe II)

21 Std.

14 Std.

53,3333

35,5555

1.400,00

933,33

1.194,67

796,44

274,40

182,93

234,16

156,10

erheblich pflegebedürftig 
(Pflegestufe I)

 
14 Std.

 
26,6667

 
700,00

 
597,33

 
137,20

 
117,08

Nach Mitteilung des Verbandes der privaten Kran-
kenversicherung e. V. können die Beihilfestellen als 
anteilig Zahlungsverpflichtete nach § 170 Abs. 1 Nr. 6 
Buchst. c SGB VI die sich ergebenden Änderungen der 
abzuführenden Beiträge berücksichtigen, ohne dass es 
einer neuen Bescheinigung der privaten Krankenver-
sicherung über die Höhe der maßgeblichen beitrags-
pflichtigen Einnahmen der Pflegeperson bedarf. Dazu 
müssen die aufgrund der bisherigen Werte von den 
Beihilfestellen im Jahr 2011 ermittelten Zahlbeträge 
an die Rentenversicherungsträger bei Pflegetätigkeit 
in den alten Ländern mit dem Faktor 1,011904920 und 
in den neuen Ländern mit dem Faktor 0,984925653 
multi pliziert werden. Diese Faktoren spiegeln die 
Ände rungen der Bezugsgröße sowie des Rentenversi-
cherungsbeitrages wider.

2. Die Nr. 9 der Information des Verbandes der Renten-
versicherungsträger (VDR) zur Durchführung der

  Rentenversicherung der Pflegepersonen durch die 
 Beihilfefestsetzungsstellen bzw. die Dienstherren (vgl. 
Anlage zum FMS vom 20. Januar 2005, 25 - P 1820 -  
0912 - 55 672/04) enthält Vorgaben zur Beitragszah-
lung, insbesondere zur anteiligen Zahlung der jeweili-
gen Beiträge an die regionalen Träger sowie die Deut-
sche Rentenversicherung Bund. Nach Mitteilung der 
Deutsche Rentenversicherung Bund sind die Beiträge 
im Jahr 2012 wie folgt anteilig zu zahlen:

• zu 45,573 % an den für den Sitz der Beihilfefest-
setzungsstelle zuständigen Regionalträger und

• zu 54,427 % an die Deutsche Rentenversicherung 
Bund.

We i g e r t 
Ministerialdirektor
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Besoldung

2032-F

Änderung  
der Bayerischen Verwaltungsvorschriften  
zum Besoldungsrecht und Nebengebieten

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 28. Dezember 2011  Az.: 23 - P 1502/1 - 022 - 22 899/11

I.
Vorbemerkung

Mit dieser Bekanntmachung werden die Bayerischen Ver-
waltungsvorschriften zum Besoldungsrecht und Nebenge-
bieten aufgrund des Gesetzes zur Anpassung von Geset-
zen an das Gesetz zum Neuen Dienstrecht in Bayern vom 
20. Dezember 2011 (GVBl S. 689) und des Gesetzes zur 
Änderung wehrrechtlicher Vorschriften 2011 (Wehrrechts-
änderungsgesetz 2011 – WehrRÄndG 2011) vom 28. April 
2011 (BGBl S. 678) aktualisiert. Die Verwaltungsvorschrif-
ten werden außerdem an das Verfahren der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) angepasst.

Am 1. Januar 2011 ist das neue bayerische Besoldungs-
recht mit zahlreichen neuen Vorschriften, insbesondere 
zum Stufeneinstieg und Stufenaufstieg, den Berufsgrup-
penzulagen sowie der Einordnung der Vorhandenen in die 
neuen Grundgehaltstabellen in Kraft getreten. Die Verwal-
tungsvorschriften hierzu werden aufgrund der inzwischen 
gewonnenen praktischen Erfahrungen ergänzt.

Außerdem werden weitere Hinweise und Ergänzungen 
(siehe die Nrn. 15, 21, 36, 51, 58 und 61) in die Verwal-
tungsvorschriften eingearbeitet, sowie redaktionelle Än-
derungen (Nrn. 94 und 97) vorgenommen.

II.

Die Bayerischen Verwaltungsvorschriften zum Besoldungs-
recht und Nebengebieten (BayVwVBes) vom 22. Dezember 
2010 (FMBl 2011 S. 9, StAnz 2011 Nr. 2) werden wie folgt 
geändert:

1. In Abschnitt 3 der Inhaltsübersicht wird folgender 
Art. 45 eingefügt:

„Art. 45 Funktionsgerechte Besoldung, Grundge-
halt“.

2. In Nr. 15.2.8 Satz 1 werden im dritten Spiegelstrich 
nach dem Wort „erfuhren“ die Wörter „(die Personal 
verwaltenden Stellen haben den Empfänger oder die 
Empfängerin bei der Entscheidung über die bezügever-
ändernde Maßnahme in Kenntnis zu setzen und über 
die Rückzahlungsmodalitäten bei Überzahlungen zu 
informieren)“ eingefügt und im vierten Spiegelstrich 
die Wörter „§ 12 Abs. 2 Satz 2 BBesG“ durch die Wörter 
„Art. 15 Abs. 2 Satz 2“ ersetzt.

3. In Nr. 15.2.11.2 erhält Abs. 2 folgende Fassung:

„Die Entscheidung über ein Absehen von der Rückfor-
derung von Bezügen aus Billigkeitsgründen obliegt der 
für die Festsetzung der Besoldung zuständigen Stelle; 
soll in Höhe von mehr als 10 000 € von einer Rückfor-
derung nach Art. 15 Abs. 2 Satz 3 abgesehen werden,

ist der Fall vor einer Entscheidung im Außenverhältnis 
dem Staatsministerium der Finanzen zur Information 
vorzulegen.“

4. Nr. 15.2.12.2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:

„3Der Zahlungstermin ist anzugeben.“

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

5. In Nr. 15.2.12.5 Abs. 2 wird folgender Satz 4 ange-
fügt:

„4Auf Art. 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayHO wird hinge-
wiesen.“

6. In Nr. 21.1.1 Satz 2 werden das Wort „nur“ gestrichen 
und nach den Worten „bei demselben Dienstherrn“ die 
Worte „z. B.“ eingefügt.

7. In Nr. 21.3.6 wird folgender Satz 5 angefügt:

„5Bei Beamten oder Beamtinnen auf Zeit, die keine lei-
tende Funktion ausüben, ergibt sich bereits aus Art. 21 
Abs. 1 Satz 1 letzter Halbsatz, dass die Fortzahlung 
längstens bis zum Ablauf des Zeitbeamtenverhältnis-
ses erfolgen kann.“

8. Nr. 30.1.1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 werden die Worte „mit einem Wert be-
legte Grundgehaltsstufe“ durch das Wort „Stufe“ 
ersetzt.

b) In Satz 4 Halbsatz 1 werden die Worte „Der zweite 
Stufenwert“ durch die Worte „Die zweite Stufe“ er-
setzt.

9. In Nr. 30.1.2 erhält Satz 5 folgende Fassung:

„5Die Stufenzuordnung richtet sich in den Fällen der 
Sätze 3 und 4 nach der Besoldungsordnung A.“

10. Nr. 30.1.3 erhält folgende Fassung:

„30.1.3 1Art. 30 Abs. 1 Satz 2 findet auch bei  einer 
Wiedereinstellung (d. h. Entlassung aus dem 
Beamtenverhältnis mit nachfolgender Neu-
begründung eines Beamtenverhältnisses mit 
oder ohne zeitliche Unterbrechung) Anwen-
dung, wenn das frühere Beamtenverhältnis zu 
einem der in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 genannten 
Dienstherren bestand (andernfalls handelt 
es sich bei der Wiedereinstellung um eine 
,vergleichbare statusrechtliche Änderung‘ 
im Sinn des Art. 30 Abs. 4 Satz 1). 2Bei der 
Wiedereinstellungskonstellation wird auf den 
Zeitpunkt der erstmaligen Begründung eines 
Beamtenverhältnisses abgestellt, so dass sich 
die Stufenfestsetzung zum Zeitpunkt der Wie-
dereinstellung nach der Besoldungsgruppe 
richtet, in die der Beamte oder die Beamtin 
bei der Ersteinstellung eingestuft wurde. 3Die 
Stufenlaufzeit beginnt in der ersten mit einem 
Wert belegten Stufe bzw. in den Fällen des 
Art. 30 Abs. 1 Sätze 3 und 4 in Stufe 2. 4Dabei 
ist die seit 1. Januar 2011 geltende Grundge-
haltstabelle der Besoldungsordnung A (vgl. 
Anlage 3 zum BayBesG) zugrunde zu legen.
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 5Die ursprüngliche Besoldungsgruppe bleibt 
auch in Fällen maßgeblich, in denen bei der 
Wiedereinstellung ein Amt mit einer  höheren 
Besoldungsgruppe verliehen wird; dazwi-
schen liegende Zeiten ohne Anspruch auf 
Grundgehalt verzögern gemäß Art. 30 Abs. 2 
Satz 3 grundsätzlich die Stufenlaufzeit (vgl. 
dazu auch Nr. 31.0.1 Abs. 2).

 Beispiel 1:

– Anwärter: 1. September 1982 bis 29. Novem
ber 1984

– Beamter Stadt X (Diensteintritt in BesGr. A 5 
Stufe 1): 30. November 1984 bis 30. Juni 2011

 Der Beamte (BesGr. A 11) wird von der Stadt X 
mit Ablauf des 30. Juni 2011 entlassen und am 
1. Juli 2011 vom Freistaat Bayern eingestellt.

 Gemäß Art. 30 Abs. 1 Satz 2 ist für die Stufen
zuordnung auf den Diensteintritt bei der Stadt X  
in Besoldungsgruppe A 5 am 30. November 
1984 abzustellen. Gemäß Art. 30 Abs. 1 Satz 5 
ist für den Beginn der Stufenlaufzeit auf den 
1. November 1984 abzustellen. Ab diesem Zeit
punkt ist der Werdegang mit dem möglichen 
Stufenaufstieg nachzuzeichnen. Der Beamte ist 
demnach am 1. Juli 2011 in Stufe 10 (Stufe 10 
seit 1. November 2010) einzuordnen.

 Beispiel 2:

 Beamter Freistaat Bayern (Diensteintritt in  
BesGr. A 13 Stufe 6): 1. Januar 2010 bis  
30. April 2011. Der Beamte wurde mit Ablauf  
des 30. April 2011 entlassen und am 1. Sep
tember 2011 vom Freistaat Bayern wieder  
eingestellt.

 Gemäß Art. 30 Abs. 1 Satz 2 ist für die Stufen
zuordnung auf den ersten Diensteintritt am 
1. Januar 2010 abzustellen. Ab diesem Zeit
punkt ist der Werdegang mit dem möglichen 
Stufenaufstieg nachzuzeichnen. Die Zeit ohne  
Anspruch auf Grundgehalt vom 1. Mai 2011  
bis 31. August 2011 verzögert gemäß Art. 30 
Abs. 2 Satz 3 den Stufenaufstieg. Der  Beamte  
ist demnach am 1. September 2011 in Stu
fe 4 einzuordnen. In dieser Stufe hat er  
bereits 16 Monate verbracht.“

11. In Nr. 30.4.2 Satz 3 werden die Worte „(d. h. es wird 
auf den Zeitpunkt der erstmaligen Begründung eines 
Beamtenverhältnisses abgestellt, so dass sich die  Stufe 
zum Zeitpunkt der Wiedereinstellung nach der im 
 Rahmen der früheren Ersteinstellung vorgenommenen 
Stufenzuordnung der damaligen Besoldungsgruppe 
richtet; die ursprüngliche Stufenzuordnung bleibt auch 
in Fällen maßgeblich, in denen bei der Wiedereinstel-
lung das Amt einer höheren Besoldungsgruppe verlie-
hen wird; zwischenzeitliche Zeiten ohne Anspruch auf 
Grundgehalt verzögern gemäß Art. 30 Abs. 2 Satz 3 
grundsätzlich die Stufenlaufzeit)“ durch die Worte 
„(vgl. Nr. 30.1.3)“ ersetzt.

12. In Nr. 30.4.3 Satz 4 werden nach dem Wort „haben“  
die Worte „(z. B. laufbahnrechtliche Qualifikations-
anforderungen)“ angefügt.

13. Nr. 31.0.1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „dem“ das Wort 
„(erstmaligen)“ eingefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt 
geändert:

Nach dem Wort „sind“ werden die Worte „in 
Art. 31 Abs. 3“ eingefügt und das Wort „ab-
schließend“ gestrichen.

bb) Es werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:

„2In Wiedereinstellungskonstellationen des 
Art. 30 Abs. 1 Satz 2 (vgl. Nr. 30.1.3) bzw. Art. 30 
Abs. 4 Satz 1, in denen zwischen den Beamten-
verhältnissen berücksichtigungsfähige Zeiten 
des Art. 31 Abs. 1 Nr. 1 bzw. sonstige berück-
sichtigungsfähige förderliche Zeiten des Art. 31 
Abs. 2 liegen, ist der Rechtsgedanke des Art. 31 
Abs. 3 entsprechend anwendbar. 3D. h. in diesen 
Fällen wird nicht der erstmalige Diensteintritt 
um die berücksichtigungsfähigen Zeiten fiktiv 
vorverlegt, sondern diese Zeiten verzögern den 
Stufenaufstieg nicht.“

14. Nr. 31.0.2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort „nacheinander“ 
die Worte „(d. h. unterschiedliche Tatbestände des 
Art. 31 Abs. 1 oder 2 ohne zeitliche Unterbrechung)“ 
eingefügt.

b) Es wird folgender Satz 5 angefügt:

„5Liegt zwischen den zu berücksichtigenden Zeiten 
eine zeitliche Unterbrechung, sind die jeweiligen 
Zeiten einzeln aufzurunden.“

15. Nr. 31.1.1.5 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Eine freiberufliche Tätigkeit ist ebenfalls nicht 
berücksichtigungsfähig, weil es sich um kein zu-
sätzlich vorgeschriebenes Arbeitsverhältnis handelt 
(vgl. Beispiel zu Nr. 31.1.1.9 Abs. 2).“

c) In Satz 1 des Beispiels 2 wird das Wort  
„ZAPOmGesD“ durch das Wort „FachV-HygkontrD“ 
ersetzt.

16. Nr. 31.1.1.6 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird das Wort „Anrechnung“ durch das 
Wort „Berücksichtigung“ ersetzt.

b) Im Beispiel wird in Abs. 1 Satz 4 das Wort „ZAPO/
ÜV“ durch das Wort „FachV-TechnÜV“ ersetzt.

17. Nr. 31.1.1.9 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 wird das Wort „September“ durch das Wort 
„November“ ersetzt.

b) Abs. 2 des Beispiels wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „(Stundenumfang 
der Unterrichtstätigkeit geringer als der der be-
ratenden Tätigkeit)“ angefügt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Eine“ durch die Worte 
„Auch die“ ersetzt.

18. Nr. 31.1.2.1.1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „Gemäß“ wird durch die Worte „Auf der 
Grundlage des“ ersetzt.
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b) Im ersten Spiegelstrich werden nach dem Klam-
merzusatz „(§§ 5, 6b Wehrpflichtgesetz – WPflG)“ 
die Worte „sowie freiwilliger Wehrdienst (§§ 54,  
56 WPflG)“ angefügt.

c) Im zweiten Spiegelstrich wird nach dem Klammer-
zusatz „(§§ 4 bis 6a und 6c, 6d WPflG)“ das Wort 
„oder“ gestrichen.

19. Nr. 31.1.2.1.2 wird wie folgt geändert:

a) Buchst. a wird wie folgt geändert:

aa) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„1Voraussetzung für die Berücksichtigung ist 
grundsätzlich, dass sich der oder die Betreffen-
de bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem 
Abschluss der Ausbildung um eine Einstellung 
beworben hat und aufgrund dieser Bewerbung 
tatsächlich eingestellt worden ist. 2Dabei kön-
nen wegen des Sachzusammenhangs mit den 
entsprechenden Vorschriften des LlbG die Rege-
lungen zum Nachteilsausgleich in Abschnitt 5 
der VV-BeamtR als Entscheidungshilfe heran-
gezogen werden.“

bb) In Beispiel 1 werden im ersten Spiegelstrich 
die Zahl „2011“ durch die Zahl „2010“ und im 
zweiten Spiegelstrich die Zahl „2012“ durch die 
Zahl „2011“ sowie die Zahl „2016“ durch die 
Zahl „2015“ ersetzt.

cc) Beispiel 2 wird wie folgt geändert:

aaa) Im ersten Spiegelstrich werden das Wort 
„Grundwehrdienstes“ durch die Worte 
„freiwilligen Wehrdienstes“ und die Zahl 
„2011“ durch die Zahl „2012“ ersetzt.

bbb) Im zweiten Spiegelstrich werden die Zahl 
„2011“ durch die Zahl „2012“ und die Zahl 
„2014“ durch die Zahl „2015“ ersetzt.

ccc) Im dritten Spiegelstrich wird die Zahl 
„2015“ durch die Zahl „2016“ ersetzt.

b) Buchst. b wird wie folgt geändert:

aa) In Beispiel 1 wird im dritten Spiegelstrich das 
Wort „Grundwehrdienst“ durch die Worte „Frei-
williger Wehrdienst“ ersetzt.

bb) In Beispiel 2 wird im zweiten Spiegelstrich das 
Wort „Grundwehrdienst“ durch die Worte „Frei-
williger Wehrdienst“ ersetzt.

c) Buchst. c wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 wird folgender Satz  4 angefügt: 
„4Buchst. a Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.“

bb) Im Beispiel wird im zweiten Spiegelstrich das 
Wort „Grundwehrdienst“ durch die Worte „Frei-
williger Wehrdienst“ ersetzt.

20. Nr. 31.1.2.2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „erlischt“ wird durch die Worte „erloschen 
ist“ ersetzt.

b) Im zweiten Spiegelstrich wird nach den Worten 
„durchlaufen wird und“ das Wort „grundsätzlich“ 
eingefügt.

21. In Nr. 31.1.2.4 erhält Abs. 2 folgende Fassung:

„Zeiten eines Jugendfreiwilligendienstes nach dem 
 Jugendfreiwilligendienstegesetz sind grundsätzlich  
zu berücksichtigen, sofern durch die Ableistung  eines 
freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres die 

Pflicht, Grundwehrdienst oder Zivildienst zu leisten, 
erloschen ist (§ 3 Abs. 1 Satz 1 WPflG in Verbindung 
mit § 14c Abs. 1 Satz 1 ZDG); auszugleichen ist die  
eingetretene Verzögerung (vgl. Nr. 31.1.2.1).“

22. Nr. 31.1.3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „(z. B. genügt bei 
Elternzeit während des Studiums eine Beschei-
nigung der Hochschule über die Beurlaubung)“ 
gestrichen.

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Im Übrigen hat der Beamte oder die Beamtin 
das Vorliegen der Voraussetzungen schriftlich 
glaubhaft darzulegen (z. B. Elternzeit während 
eines Studiums oder während einer Arbeits-
losigkeit).“

b) Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Bei Anspruchskonkurrenzen sind Vergleichsmit-
teilungen in zuverlässiger Weise auszutauschen.“

23. Nr. 31.2.1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Beschäftigungs-
zeiten“ die Worte „(unselbständiger/selbständiger 
Art)“ eingefügt.

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Der Antrag ist Voraussetzung für die Berücksich-
tigung.“

24. Nr. 31.2.3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 1 eingefügt:

„1Der Begriff der Förderlichkeit ist weit auszule-
gen.“

b) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 und erhält folgende 
Fassung:

„2Die Förderlichkeit bezieht sich auf die künftig  
auszuübende Beamtentätigkeit und die mit dem  
Amt verbundenen Aufgaben.“

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

25. Nr. 31.2.8 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort „gilt“ die Worte 
„für Regelbewerber bzw. Regelbewerberinnen“  
eingefügt.

b) In Buchst. a werden nach den Worten „förderlicher 
hauptberuflicher Beschäftigungszeiten“ ein Komma 
und die Worte „die nicht dem laufbahnrechtlichen 
Qualifikationserwerb dienen,“ eingefügt.

c) Buchst. b wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 werden nach den Worten „förderli-
cher hauptberuflicher Beschäftigungszeiten“ 
ein Komma und die Worte „die nicht dem lauf-
bahnrechtlichen Qualifikationserwerb dienen,“ 
eingefügt.

bb) In Abs. 3 werden nach dem Wort „Schwerpunkt“ 
die Worte „mit technischer Ausrichtung“ und 
nach den Worten „Art. 34 Abs. 2 LlbG“ die 
 Worte „sowie nach Art. 38 Abs. 2 LlbG“ einge-
fügt.

d) In Buchst. c werden nach den Worten „förderlicher 
hauptberuflicher Beschäftigungszeiten“ ein Komma 
und die Worte „die nicht dem laufbahnrechtlichen 
Qualifikationserwerb dienen,“ eingefügt.
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e) Buchst. d wird wie folgt geändert:

aa) Im Wortlaut werden nach den Worten „förder-
licher hauptberuflicher Beschäftigungszeiten“ 
ein Komma und die Worte „die nicht dem lauf-
bahnrechtlichen Qualifikationserwerb dienen,“ 
eingefügt.

bb) Im Beispiel wird in Abs. 1 folgender neuer Satz 2 
eingefügt: „2Die ersten zwei Jahre der Beschäf-
tigung lagen vor Vollendung des 29. Lebensjah-
res.“

cc) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 
und 4.

26. Nr. 34.2.1 wird wie folgt geändert.

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „neue“ wird durch das Wort „beson-
dere“ und das Wort „Zulagen“ wird durch das 
Wort „Amtszulagen“ ersetzt.

bb) Der erste Klammerzusatz erhält folgende  
Fassung: 

„(so wie die Amtszulagen im Sinn des Art. 34 
Abs. 1)“.

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Amtszulagen“ die 
Worte „nach Art. 34 Abs. 1“ eingefügt.

c) Es wird folgender Abs. 2 angefügt:

„1Das bedeutet, dass die Berufsgruppenzulage 
nach Art. 34 Abs. 2 wie eine Amtszulage im Grunde 
 unwiderruflich ist; sie ist aber nicht Bestandteil des 
Grundgehalts (vgl. auch Art. 5 Abs. 3 BayBG). 2Sie 
stellt laufbahnrechtlich keinen Ernennungstatbe-
stand dar (Art. 2 Abs. 2 LlbG in Verbindung mit Art. 5 
Abs. 3 BayBG). 3Deshalb entfällt sie beim Wechsel 
des Verwendungsbereichs (vgl. Nr. 34.2.6).“

27. Der Nr. 34.2.5 wird folgender Satz 8 angefügt:

„8Anwärtern und Anwärterinnen steht auch für die 
Zeit der fachtheoretischen Ausbildungsabschnitte an 
der Justizvollzugsschule Straubing oder der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege die 
Zulage nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 zu, da die Aus-
bildungsabschnitte des § 10 ZAPO/aVD als Einheit zu 
betrachten sind.“

28. Nr. 34.2.6 erhält folgende Fassung:

„1Im Hinblick darauf, dass es sich bei der Berufsgrup-
penzulage um eine Amtszulage besonderer Art handelt 
(vgl. Nr. 34.2.1 Abs. 2 Satz 2), entfällt ein einmal be-
gründeter Anspruch mit dem Wechsel des Berechtigten 
aus dem in Art. 34 Abs. 2 Satz 1 genannten Bereich, 
auch wenn der Verwendungswechsel das Statusamt 
unberührt lässt. 2Auf Art. 21 Abs. 1 Satz 3 wird hin-
gewiesen. 

Beispiel 1:

1Ein Steueramtmann im Steuerfahndungsdienst ist  
aus dienstlichen Gründen am 15. Juli 2011 in die  
Betriebsprüfung gewechselt. 2Die Steuerfahndungszu
lage entfällt zeitgleich. 3Die Fortzahlung richtet sich 
nach Art. 21 Abs. 1 Satz 3.

Beispiel 2:
1Ein Steueramtmann im Steuerfahndungsdienst wech
selt aus dienstlichen Gründen am 1. Oktober 2011 in die 
Betriebsprüfung und wird zugleich zum Steueramtsrat 
ernannt. 2Die Steuerfahndungszulage entfällt ab diesem 
Zeitpunkt. 3Art. 21 ist mangels Bezügeverringerung nicht 
anwendbar.“

29. In Nr. 36.1.1 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3An die Stelle der Nichtigkeit der Ehe ist seit dem 
1. Juli 1998 die Aufhebung der Ehe getreten.“

30. Nr. 36.1.11.1 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Der Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt.

b) Es wird folgender Halbsatz angefügt:

„die dem Anspruchsteller oder der Anspruchstel-
lerin gewährten kindbezogenen Leistungen im 
 Rahmen der jährlichen Sonderzahlung bleiben 
 außer Betracht.“

31. Nr. 36.5.7 wird wie folgt geändert:

a) Nach dem Wort „Beispiel“ wird die Zahl „1“ einge-
fügt.

b) Es wird folgendes Beispiel 2 angefügt:

„Beispiel 2:
Die geschiedenen Eltern eines Kindes stehen bei
de in einem Beamtenverhältnis. Das Kindergeld 
erhält der ohne Bezüge beurlaubte Kindsvater A; 
den kindbe zogenen Teil des Familienzuschlags 
 erhält die Kindsmutter B. Am 15. Juli 2011 geht der 
Kindsvater mit seinem langjährigen Freund X, der 
ebenfalls in einem Beamtenverhältnis steht, eine 
 eingetragene Lebenspartnerschaft ein. An demselben 
Tag  begründen A und X einen gemeinsamen Haus
halt; im  gemeinsamen Haushalt lebt das Kind von A  
und B.

Der kindbezogene Teil des Familienzuschlags steht 
X ab 1. Juli 2011 vorrangig zu.“

32. In Nr. 36.6.6 Satz 2 werden nach dem Wort „Entschei-
dungen“ ein Komma und die Worte „die zugleich Hin-
weise darüber enthalten, ob ein Konkurrenztatbestand 
des Art. 36 Abs. 1, 4 und 5 gegeben ist“ eingefügt.

33. In Teil 2 Abschnitt 3 wird folgende Nr. 45 eingefügt:

„45. Funktionsgerechte Besoldung, Grundgehalt
1Art. 45 Abs. 2 Satz 2 ist eine Sondervorschrift für 
Richter und Richterinnen auf Probe. 2Ihr Grund-
gehalt bestimmt sich nach der Besoldungs gruppe 
R 1. 3Die Stufenzuordnung richtet sich nach 
Art. 47 Abs. 2.“

34. Nr. 47 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und das Wort 
„angerechnet“ wird durch das Wort „berücksichtigt“ 
ersetzt.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Wird der Beamte oder die Beamtin in ein Amt der 
Besoldungsgruppe R 2 berufen, sind bei der Stufen-
zuordnung die beiden ersten nicht mit einem Wert 
belegten Stufen zu berücksichtigen.“

35. Nr. 51.1.5.1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort „nicht“ das Wort 
„ausschließlich“ und nach dem Wort „sondern“ das 
Wort „auch“ eingefügt.
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b) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Schwerpunkt“ die 
Worte „mit technischer Ausrichtung (Art. 34 Abs. 2 
LlbG)“ durch die Worte „bzw. Tätigkeitsbereich“ 
 ersetzt.

36. In Nr. 51.1.5.3 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „mit 
technischer Ausrichtung“ gestrichen.

37. Es wird folgende Nr. 51.1.5.5 angefügt:

„51.1.5.5 Mit dem Entfallen der Begrenzung auf den 
bisherigen mittleren Dienst (vgl. Vorbemer-
kung Nr. 25 der BBesO A/B in Verbindung 
mit § 86 BBesG) steht die Meisterzulage 
den Beamten und Beamtinnen auch dann 
weiterhin zu, wenn sie sich im Wege der 
modularen Qualifizierung bzw. der Aus-
bildungsqualifizierung für Ämter ab der 
nächsthöheren Qualifikationsebene quali-
fizieren.“

38. In Nr. 58.4.3 Satz 2 erster Spiegelstrich werden die 
Worte „auf der vorgelegten Steuerkarte eingetragenen“ 
gestrichen.

39. Nr. 58.4.6 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden das Wort „ist“ durch das Wort 
„sind“ und das Wort „Regelung“ durch das Wort 
„Regelungen“ sowie die Worte „Satz 2“ durch die 
Worte „Sätze 2 und 3“ ersetzt.

b) In Satz 3 wird im zweiten Klammerzusatz nach den 
Worten „S. 16“ die Abkürzung „ff.“ eingefügt.

c) Buchst. b erhält folgende Fassung:

„b) 1Der sich aus Buchst. a ergebende Vomhundert-
satz (vgl. Abschnitt 10 Nr. 2.1.1 der VV-BeamtR) 
des durchschnittlichen Arbeitszeitumfangs der 
letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeit 
ist mit dem der (letzten) Besoldung nach Art. 7 
Satz 2 zugrunde liegenden Ruhegehaltssatz 
unter Berücksichtigung des in den letzten fünf 
Jahren zustehenden Zuschlags bei begrenzter 
Dienstfähigkeit (Art. 59) zu vergleichen. 2Zur 
Berücksichtigung des Zuschlags ist dieser in 
 einen Prozentsatz umzurechnen, da der (fik-
tive) Ruhegehaltssatz durch einen Prozentsatz 
 dargestellt wird und der Zuschlag bei begrenz-
ter Dienstfähigkeit betragsmäßig ermittelt wur-
de. 3Für die Umrechnung ist dieser Zuschlag 
in  Verhältnis zu den (fiktiven) Bezügen nach 
Art. 59 Abs. 2 zu setzen, so dass sich folgende 
Formel ergibt: Prozentsatz = (zu zahlender Zu-
schlag x 100) : fiktive Bezüge nach Art. 59 Abs. 2. 
4Die Umrechnung ist streng abschnittsweise 
vorzunehmen. 5Das bedeutet, dass in  Fällen, in 
denen der Berechtigte bzw. die Berechtigte nicht 
in den gesamten letzten fünf Jahren vor Beginn 
der Altersteilzeit den Zuschlag bei begrenzter 
Dienstfähigkeit in gleicher Höhe erhalten hat 
(z. B. weil in den ersten zwei Jahren noch keine  
begrenzte Dienstfähigkeit vorlag), der Fünf-
jahreszeitraum in Abschnitte zu unterteilen 
ist und ein durchschnittlicher Prozentsatz zu  
ermitteln ist.

 1Ist der sich aus Buchst. a ergebende Vom-
hundertsatz des durchschnittlichen Arbeitszeit-

 umfangs der letzten fünf Jahre vor Beginn der 
Alters teilzeit höher als der der (letzten) Besol-
dung nach Art. 7 Satz 2 zugrunde liegende 
Ruhe gehaltssatz unter Berücksichtigung des in 
den letzten fünf Jahren zustehenden Zuschlags 
bei begrenzter Dienstfähigkeit (Art. 59) kann 
vorbehaltlich anderweitiger Feststellung im 
Einzelfall davon ausgegangen werden, dass 
sich die Vorteilsregelung für die Besoldung 
bei begrenzter Dienstfähigkeit in Altersteilzeit 
nicht auswirken wird. 2Grundlage für die Alters-
teilzeitbezüge ist dann der durchschnitt liche 
 Arbeitszeitumfang des Fünfjahreszeitraums 
nach Art. 91 Abs. 1 Satz 1 BayBG.“

d) Buchst. c erhält folgende Fassung:

„c) 1Ist der sich aus Buchst. a ergebende Vomhun-
dertsatz des durchschnittlichen Arbeitszeit-
umfangs der letzten fünf Jahre vor Beginn der 
Altersteilzeit gleich oder niedriger als der der 
(letzten) Besoldung nach Art. 7 Satz 2 zugrunde 
liegende Ruhegehaltssatz unter Berücksichti-
gung des in den letzten fünf Jahren zustehen-
den Zuschlags bei begrenzter Dienstfähigkeit 
(Art. 59, vgl. Buchst. b), muss die obere Be-
messungsgrundlage nach Art. 58 Abs. 1 Satz 2 
Halbsatz 1 besonders berechnet werden. 2Dabei 
ist im Fünfjahreszeitraum nicht der Arbeitszeit-
umfang, sondern der Ruhegehaltssatz ergänzt 
um den Zuschlag nach Art. 59 zugrunde zu le-
gen. 3Der Vomhundertsatz der bis zu Beginn der 
Teildienstfähigkeit durchschnittlich geleisteten 
Arbeitszeit und der Vomhundertsatz des der Be-
soldung in Teildienstfähigkeit zugrunde geleg-
ten (fiktiven) Ruhegehalts unter Hinzurechnung 
des Zuschlags nach Art. 59 in prozentualer Form 
zusammen ergeben auf den Fünfjahreszeitraum 
umgerechnet sodann eine vom Arbeitszeitstatus 
abweichende durchschnittliche Besoldung (vgl. 
dazu folgendes Beispiel 2 in Nr. 58.4.7).“

e) In Buchst. d Satz 1 werden die Worte „Satz 2“ durch 
die Worte „Sätze 2 und 3“ ersetzt.

40. Nr. 58.4.7 wird wie folgt geändert:

a) In Beispiel 1 Abs. 1 Satz 3 werden nach den Worten 
„Art. 7 Satz 2“ die Worte „unter Berücksichtigung des 
im fünften Jahr erhaltenen Zuschlags bei begrenzter 
Dienstfähigkeit“ eingefügt.

b) In Beispiel 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Dienst
fähigkeit“ die Worte „unter Berücksichtigung des 
in den letzten zwei Jahren erhaltenen Zuschlags  
bei begrenzter Dienstfähigkeit“ und im zweiten 
Klammer zusatz nach dem Wort „beispielsweise“  
das Wort „insgesamt“ eingefügt.

41. In Nr. 58.5.4 Satz 2 werden die Worte „Auf der Lohn-
steuerkarte eingetragene“ gestrichen und nach dem 
Wort „Steuerfreibeträge“ die Worte „(vgl. § 39a EStG)“ 
eingefügt.

42. Nr. 58.6 wird wie folgt geändert:

a) In Beispiel 1 werden in der Tabelle die Worte „Lohn
steuer ohne eingetr. Freibetrag / Stkl. 1“ durch die 
Worte „Lohnsteuer (ohne Freibetrag) Stkl. 1“ und 
die Worte „Lohnsteuer (mit evtl. eingetr. Freibetrag / 
Stkl 4)“ durch die Worte „Lohnsteuer (evtl. mit  
Freibetrag) Stkl. 1“ ersetzt.
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b) In Beispiel 2 erhält die Tabelle folgende Fassung:

„Altersteilzeitzuschlag für lfd. Bezug

Ab 1. August 2011

Berechnung der oberen Bemessungsgrundlage 
(fiktive Nettobesoldung)
Grundgehalt BesGr A 12 Stufe 11 3 823,30 €
Familienzuschlag Stufe 1 113,04 €
Strukturzulage  76,47 €
Steuerprüferzulage  38,35 €
= Bruttobesoldung  4 051,16 €
durchschnittlicher  
Arbeitsumfang 75,00 v. H. 
maßgebliche  
Bruttobesoldung  3 038,37 €
abzüglich  
gesetzliche Abzüge:
Lohnsteuer  
(ohne Freibetrag) Stkl. 4  565,91 €*
Abzug in Höhe von 8 v. H.  
(immer)  45,27 €
Solidaritätszuschlag
(ohne Kinderfreibeträge)  31,12 €
Differenz  2 396,07 €
davon 80 v. H. = Betrag 1  
(obere Bemessungsgrundlage) 1 916,86 €

Berechnung der unteren Bemessungsgrundlage  
(arbeitszeitanteilige Nettobesoldung):
Bruttobesoldung  4 051,16 €
Altersteilzeit  45,00 v. H. 
maßgebliche Bruttobesoldung  
(mit Altersteilzeit)  1 823,02 €
abzüglich individueller  
gesetzlicher Abzüge
Lohnsteuer  
(evtl. mit Freibetrag) Stkl. 4  203,25 €*
Abzug in Höhe von 8 v. H.  16,26 €
Solidaritätszuschlag  11,17 €
Nettobesoldung = Betrag 2  
(untere Bemessungsgrundlage) 1 592,34 €

Berechnung des laufenden  
Altersteilzeitzuschlags:
Altersteilzeitzuschlag  
(Betrag 1 - Betrag 2)  324,52 €“

43. In Nr. 58.11.1 Satz 4 werden die Worte „(Lohnsteuer-
karte Zeile 15)“ gestrichen.

44. Die bisherige Nr. 61.5 wird Nr. 61.5.1

45. Es wird folgende Nr. 61.5.2 eingefügt:

„61.5.2 Für die Berechnung des individuellen Stun-
densatzes (vgl. Art. 61 Abs. 5 Satz 4 Halb-
satz 2) gilt folgendes Berechnungsverfahren:

 1Nach Ermittlung des monatlichen Betrags 
der maßgeblichen Besoldung ist der zuste-
hende Monatsbetrag durch die Anzahl der 
individuel len Monatsstunden zu teilen (indi-
vidueller Stundensatz). 2Hierfür sind die im 
Einzelfall geltenden Wochenstunden mit dem 
Umrechnungsfaktor 4,348 fiktiv auf Monats-
stunden hochzurechnen.“

46. In Nr. 68.2.8 Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 2 erhält folgende 
Fassung:

„auf Nachfrage sind ferner die für die Aufgabenerfül-
lung der Gleichstellungsbeauftragten erforderlichen 
entscheidungserheblichen Tatsachen zu benennen.“

47. Nr. 94.1.1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 4 werden die Worte „grundsätzlich durch 
den auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen amtli-
chen Gemeindeschlüssel (§ 39 Abs. 2 Satz 1 EStG, 
R 39.1 Abs. 5 LStR 2010) zu überprüfen“ durch die 
Worte „im staatlichen Bereich durch Verwendung 
des Formblatts ,Vollzug des Bayerischen Besol-
dungsgesetzes (BayBesG); Ballungsraumzulage 
nach Art. 94 BayBesG‘ den Bezügestellen nachzu-
weisen“ ersetzt.

b) Satz 5 wird gestrichen.

c) Sätze 6 und 7 werden Sätze 5 und 6.

48. In Nr. 94.3.6 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(Art. 35 
BayBG)“ durch den Klammerzusatz „(Art. 30 ff. LlbG)“ 
ersetzt.

49. In Nr. 97.0 Abs. 2 wird das Wort „vermögenswirksame“ 
durch das Wort „vermögenswirksamen“ ersetzt.

50. Nr. 97.1.1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach den Worten „ab 1. Januar 
2011: 547,81 €“ ein Semikolon und die Worte „ab 
1. Januar 2012: 561,82 €; ab 1. November 2012: 
570,25 €“ eingefügt.

b) In Satz 2 werden im ersten Klammerzusatz nach 
den Worten „ab 1. Januar 2011: 602,59 €“ ein Semi-
kolon und die Worte „ab 1. Januar 2012: 618,00 €; 
ab 1. Novem ber 2012: 627,28 €“ und im zweiten 
Klammerzusatz nach den Worten „ab 1. Januar 
2011: 657,37 €“ ein Semikolon und die Worte „ab  
1. Ja nuar 2012: 674,19 €; ab 1. November 2012: 
684,30 €“ eingefügt.

51. Nr. 106.1.1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

 „2Vorhanden sind nur Besoldungsempfänger und 
Besoldungsempfängerinnen, deren Beamtenver-
hältnis zu einem in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 genannten 
Dienstherrn am 31. Dezember 2010 bestanden hat 
und dieses Beamtenverhältnis am 1. Januar 2011 
noch fortbestanden hat; d. h. Besoldungsempfänger 
und Besoldungsempfängerinnen, die zum 31. De-
zember 2010 entlassen wurden und am 1. Januar 
2011 wieder eingestellt wurden, fallen nicht unter 
diese Regelung.“

b) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 3 bis 5.

c) Im neuen Satz 3 wird das Wort „dieser“ durch das 
Wort „der“ ersetzt.

52. Nr. 106.2.2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

 „1In den Besoldungsgruppen A 3 bis A 6, bei denen 
durch Hinzufügung von Stufen das Endgrundgehalt 
erhöht worden ist, sind in der bisherigen Endstufe 
„verbrachte Zeiten“ höchstens im Umfang von drei 
Jahren berücksichtigungsfähig. 2Darüber hinausge-
hende in der bisherigen Endstufe verbrachte Zeiten 
sind grundsätzlich nicht relevant.“
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b) Es werden folgende Abs. 2 und 3 eingefügt:

 „1Eine Ausnahme gilt nur bei Berechtigten der  
Besoldungsgruppe A 6, die bis zum 31. Dezember 
2010 mindestens vier Jahre in der früheren End-
stufe 9 dieser Besoldungsgruppe verbracht haben 
und in der Zeit vom 2. Januar 2011 bis 31. Dezem-
ber 2011 wegen Erreichens der gesetzlichen Alters-
grenze in den Ruhestand treten. 2Sie haben dann 
trotz Anrechnung einer im früheren Recht im Sinn 
des Art. 106 Abs. 2 Satz 2 verbrachten dreijähri-
gen Stufen laufzeit nicht mehr die Möglichkeit, die 
 erforderliche restliche (einjährige) Dienstzeit zum 
Erreichen der Endstufe ihrer Besoldungsgruppe ab-
zuleisten. 3In diesen besonderen Fällen kann nach 
der Zuordnung zur Besoldungsgruppe A 6 Stufe 8 
zum 1. Januar 2011 die für das Aufsteigen in die 
neue Stufe 9 erforderliche Stufenlaufzeit von vier 
Jahren unmittelbar als erfüllt angesehen werden 
mit der Folge, dass ab 1. Januar 2011 die neue End-
stufe zusteht. 4Sätze 2 und 3 gelten entsprechend 
für Beamte und Beamtinnen, die im Zeitraum vom 
2. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 antragsgemäß 
nach Art. 64 BayBG oder wegen Dienstunfähigkeit 
gemäß § 26 Abs. 1 BeamtStG in den Ruhestand ver-
setzt werden. 5Die Stufe 9 ist in diesen Fällen nach 
Eintritt des maßgeblichen Ereignisses ggf. rückwir-
kend ab 1. Januar 2011 festzusetzen.

 1Ist die Endstufe nach einem Stufenaufstieg zum 
1. Januar 2011 noch nicht erreicht, beginnt ab  
diesem Zeitpunkt die Laufzeit für die nächste Stufe. 
2Art. 106 Abs. 2 Satz 2 findet ausnahmsweise auch 
in Fällen des Art. 106 Abs. 1 Satz 3 Anwendung. 3Als 
entsprechender Grundgehaltsbetrag gilt der Betrag 
der Stufe, die am 31. Dezember 2010 erreicht war.“

c) Beispiel 2 erhält folgende Fassung:

„Beispiel 2:
1Ein Beamter der Besoldungsgruppe A 6 befindet sich 
am 31. Dezember 2010 insgesamt zehn Jahre in der End
stufe. 2Er tritt mit Ablauf des 30. Juni 2011 wegen Errei
chens der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand.

Lösung:

Erster Schritt (Einordnung in die neue Grundgehalts
tabelle):

Bezüge Oberamts-
meister

Bezüge Sekretär

Grundgehalt  
BesGr. A 6, Stufe 9

 
 

2 200,83 €

Grundgehalt 
BesGr. A 6, 
Stufe 8

 
 

2 218,42 €

Hinzurechnungs
betrag

 
17,59 €

 
––

Summe 2 218,42 € Summe 2 218,42 €

Zweiter Schritt (Verbrachte Stufenlaufzeit):
1Die in Besoldungsgruppe A 6 in der Endstufe verbrachte 
Zeit von zehn Jahren wird im Umfang von vier Jahren 
berücksichtigt. 2Dies bedeutet, dass der Beamte zum 
1. Januar 2011 in die Stufe 9 mit einem Grundgehalt in 
Höhe von 2 270,74 € gelangt (vierjährige Laufzeit gilt 
als erfüllt). 3Die Erfüllung der nach dem Neuen Dienst
recht zu erbringenden zeitlichen Mindestanforderungen 
von vier Jahren, sowie der Mindestanforderungen nach 
Art. 30 Abs. 3 werden kraft Gesetzes unterstellt.“

53. Nr. 108.7 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach den Worten „§ 199 Abs. 1  
Nr. 2 BGB“ die Worte „oder die dreijährige Frist  
nach Art. 71 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AGBGB“ eingefügt.

b) Satz 3 erhält folgende Fassung:

 „3Satz 1 Halbsatz 2 bestimmt, dass die Verjährung 
spätestens mit Ablauf der bisherigen kenntnisun-
abhängigen Höchstfrist (§ 199 Abs. 3 und 4 BGB, 
Art. 71 Abs. 1 Satz 4 AGBGB) eintritt.“

c) Satz 4 wird gestrichen.

d) Satz 5 wird Satz 4 und erhält folgende Fassung:

 „4Satz 2 erfasst Ansprüche, deren regelmäßige  
Verjährungsfrist bzw. die dreijährige Frist des  
Art. 71 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AGBGB vor dem 1. Januar  
2011 begonnen hat und die noch nicht verjährt  
bzw. erloschen sind.“

e) Der bisherige Satz 6 wird Satz 5.

54. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden nach dem Wort „Art. 3“ das Wort 
„Abs. 1“ und nach dem Wort „1 046,52 €“ die  
Worte „(ab 1. Januar 2012: 1 072,40 €; ab 1. Novem-
ber 2012: 1 088,49 €)“ eingefügt. 

b) In Nr. 2 wird nach dem Wort „Art. 3“ das Wort  
„Abs. 1“ eingefügt.

c) Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

 „1Art. 3 Abs. 3 Satz 2 SiGjurVD bestimmt das 
auf die Unterhaltsbeihilfe anzuwendende Recht,  
gewährt jedoch selbst keine Leistungen, die 
über Art. 3 Abs. 1 Satz 2 SiGjurVD hinaus-
gehen.“

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

 Nach dem Wort „Art. 3“ wird das Wort „Abs. 1“ 
eingefügt.

d) Nr. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden nach dem Wort „Art. 3“ das 
Wort „Abs. 3“ eingefügt und die Zahl „4“ durch 
die Zahl „2“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „Art. 3“ das Wort 
„Abs. 1“ eingefügt.

e) Es wird folgende neue Nr. 6 eingefügt:

„6. Die Anrechnung nach Art. 3 Abs. 2 SiGjurVD 
erfolgt nur auf den Grundbetrag der Unterhalts-
beihilfe.“

f) Die bisherigen Nrn. 6 und 7 werden Nrn. 7 und 8.

g) In der neuen Nr. 8 werden nach dem Wort „Art. 3“ 
das Wort „Abs. 3“ eingefügt und die Zahl „3“ durch 
die Zahl „1“ ersetzt.

III.
Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2011 in Kraft.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Reisekosten

2032.4-F

Änderung  
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift  
über die Festsetzung der Auslandstage-  

und Auslandsübernachtungsgelder

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 21. Dezember 2011  Az.: 24 - P 1719 - 033 - 44 558/11

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen zur Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über 
die Festsetzung der Auslandstage- und Auslandsübernach-
tungsgelder vom 24. April 2003 (FMBl S. 143, ber. S. 172, 
StAnz Nr. 18, ber. Nrn. 29 und 30), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 4. Januar 2010 (FMBl S. 7, StAnz 
Nr. 2), wird wie folgt geändert:

Die Anlage 1 (Auslandstage- und Auslandsübernachtungs-
gelder) und die Anlage 2 (Pauschbeträge für Verpflegungs-
mehraufwendungen und Übernachtungskosten) werden 
durch die Anlagen 1 und 2 dieser Bekanntmachung 
 ersetzt.

II.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

We i g e r t  
Ministerialdirektor
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Anlage 1

Auslandstagegeld
Auslandsübernachtungsgeld bis

zu … Euro mit Nachweis∗∗∗∗))))Land/Ort

in Euro
1 2 3

Afghanistan 25 95
Ägypten 25 50
Äthiopien 25 175
Albanien 19 110
Algerien 32 190
Andorra 26 82
Angola 59 190
Antigua und Barbuda 35 85
Argentinien 30 125
Armenien 20 90
Aserbaidschan 33 120
Australien
- Melbourne 35 105
- Sydney 35 115
- im Übrigen 35 100

Bahrain 30 70
Bangladesch 25 75
Barbados 35 110
Belgien 35 100
Benin 34 90
Bolivien 20 70
Bosnien und Herzegowina 20 70
Botsuana 27 105
Brasilien
- Brasilia 44 160
- Rio de Janeiro 39 145
- Sao Paulo 44 120
- im Übrigen 45 110

Brunei 30 85
Bulgarien 18 72
Burkina Faso 30 100
Burundi 29 75
Chile 31 80
China
- Chengdu 26 85
- Hongkong 51 170
- Peking 32 115
- Shanghai 35 140
- im Übrigen 27 80

Costa Rica 26 60
Cote d'Ivoire 45 145
Dänemark 50 150
Dominica 30 80
Dominikanische Republik 25 100
Dschibuti 40 160
Ecuador 32 55
El Salvador 30 65
Eritrea 25 110
Estland 22 85
Fidschi 26 57
Finnland 37 150
Frankreich
- Paris sowie die Departements 92, 93, 94 40 100
- Straßburg 32 75
- im Übrigen 32 100

Gabun 50 135
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Auslandstagegeld
Auslandsübernachtungsgeld bis

zu … Euro mit Nachweis∗∗∗∗))))Land/Ort

in Euro
1 2 3

Gambia 15 70
Georgien 25 80
Ghana 31 130
Grenada 30 105
Griechenland

- Athen 47 125
- im Übrigen 30 120

Guatemala 27 90
Guinea 31 110
Guinea-Bissau 25 60
Guyana 30 90
Haiti 40 105
Honduras 29 115
Indien

- Chennai 25 135
- Kalkutta 27 120
- Mumbai 29 150
- Neu Delhi 29 130
- im Übrigen 25 120

Indonesien 32 110
Iran 25 120
Irland 35 90
Island 44 105
Israel 49 175
Italien

- Mailand 30 140
- Rom 30 108
- im Übrigen 30 100

Jamaika 40 145
Japan

- Tokio 42 130
- im Übrigen 42 90

Jemen 20 95
Jordanien 30 85
Kambodscha 30 85
Kamerun

- Jaunde 34 115
- im Übrigen 34 90

Kanada
- Ottawa 30 105
- Toronto 34 135
- Vancouver 30 125
- im Übrigen 30 100

Kap Verde 25 55
Kasachstan 25 100
Katar 37 100
Kenia 30 120
Kirgisistan 15 70
Kolumbien 20 55
Kongo, Republik 47 113
Kongo, Demokratische Republik 50 155
Korea, Demokratische Volksrepublik 35 90
Korea, Republik 55 180
Kosovo 21 65
Kroatien 24 57
Kuba 40 80
Kuwait 35 130
Laos 22 65
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Auslandstagegeld
Auslandsübernachtungsgeld bis

zu … Euro mit Nachweis∗∗∗∗))))Land/Ort

in Euro
1 2 3

Lesotho 20 70
Lettland 15 80
Libanon 33 80
Libyen 37 100
Liechtenstein 39 82
Litauen 22 100
Luxemburg 32 87
Madagaskar 29 120
Malawi 32 110
Malaysia 30 100
Malediven 31 93
Mali 33 125
Malta 25 90
Marokko 35 105
Mauretanien 30 85
Mauritius 40 140
Mazedonien 20 95
Mexiko 30 110
Moldau, Republik 15 100
Monaco 34 52
Mongolei 25 80
Montenegro 24 95
Mosambik 25 80
Myanmar 38 45
Namibia 24 85
Nepal 26 72
Neuseeland 30 95
Nicaragua 25 100
Niederlande 50 115
Niger 30 70
Nigeria 50 220
Norwegen 60 170
Österreich

- Wien 30 93
- im Übrigen 30 70

Oman 40 120
Pakistan

- Islamabad 20 150
- im Übrigen 20 70

Panama 37 110
Papua-Neuguinea 30 90
Paraguay 20 50
Peru 31 140
Philippinen 25 90
Polen

- Warschau, Krakau 25 90
- im Übrigen 20 70

Portugal
- Lissabon 30 95
- im Übrigen 27 95

Ruanda 30 135
Rumänien

- Bukarest 21 100
- im Übrigen 22 80

Russische Föderation
- Moskau 40∗∗) 135
- St. Petersburg 30 110
- im Übrigen 30 80
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Auslandstagegeld
Auslandsübernachtungsgeld bis

zu … Euro mit Nachweis∗∗∗∗))))Land/Ort

in Euro
1 2 3

Sambia 30 95
Samoa 24 57
Sao Tome und Principe 35 75
San Marino 34 77
Saudi-Arabien
- Djidda 40 80
- Riad 40 95
- im Übrigen 39 80

Schweden 60 165
Schweiz
- Bern 35 115
- Genf 42 110
- im Übrigen 35 110

Senegal 35 130
Serbien 25 90
Sierra Leone 30 90
Simbabwe 39 135
Singapur 40 120
Slowakische Republik 20 130
Slowenien 25 95
Spanien
- Barcelona, Madrid 30 150
- Kanarische Inseln 30 90
- Palma de Mallorca 30 125
- im Übrigen 30 105

Sri Lanka 20 60
St. Kitts und Nevis 30 100
St. Lucia 37 105
St. Vincent und die Grenadinen 30 110
Sudan 26 120
Südafrika
- Kapstadt 25 90
- im Übrigen 25 80

Suriname 25 75
Syrien 31 140
Tadschikistan 20 50
Taiwan 32 110
Tansania 32 165
Thailand 26 120
Togo 27 80
Tonga 26 36
Trinidad und Tobago 49 145
Tschad 40 140
Tschechische Republik 20 97
Türkei
- Izmir, Istanbul 34 100
- im Übrigen 35 70

Tunesien 27 80
Turkmenistan 23 60
Uganda 27 130
Ukraine 30 85
Ungarn 25 75
Uruguay 30 70
Usbekistan 25 60
Vatikanstaat 30 108
Venezuela 40 180
Vereinigte Arabische Emirate 35 145
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
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Auslandstagegeld
Auslandsübernachtungsgeld bis

zu … Euro mit Nachweis∗∗∗∗))))Land/Ort

in Euro
1 2 3

- Atlanta 33 115
- Boston 35 190
- Chicago 36 95
- Houston 31 110
- Los Angeles 41 135
- Miami 40 120
- New York City 40 215
- San Francisco 34 110
- Washington, D. C. 33 205
- im Übrigen 30 110

Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland
- Edinburgh 35 170
- London 50 152
- im Übrigen 35 110

Vietnam 30 125
Weißrussland 20 100
Zentralafrikanische Republik 24 52
Zypern 32 90

∗) Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BayARV

∗∗) Bei Unterbringung in Gästewohnungen der Deutschen Botschaft in Moskau beträgt das Auslandstagegeld für Moskau 27
Euro. Nr. 2.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften ist in diesen Fällen nicht anzuwenden.
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Anlage 2 
 
 

Übersicht über die ab 1. Januar 2012 geltenden Pauschbeträge 
für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten 

 
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen 

bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von 
mindestens 
24 Stunden 

weniger als 24, 
aber mindestens 

14 Stunden 

weniger als 14, 
aber mindestens 

8 Stunden 

Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten Land 

€ € € € 

Afghanistan 30 20 10 95 
Ägypten 30 20 10 50 
Äthiopien 30 20 10 175 
Albanien 23 16 8 110 
Algerien 39 26 13 190 
Andorra 32 21 11 82 
Angola 71 48 24 190 
Antigua und Barbuda 42 28 14 85 
Argentinien 36 24 12 125 
Armenien 24 16 8 90 
Aserbaidschan 40 27 14 120 
Australien     

- Melbourne 42 28 14 105 
- Sydney 42 28 14 115 
- im Übrigen 42 28 14 100 

Bahrain 36 24 12 70 
Bangladesch 30 20 10 75 
Barbados 42 28 14 110 
Belgien 42 28 14 100 
Benin 41 28 14 90 
Bolivien 24 16 8 70 
Bosnien und Herzegowina 24 16 8 70 
Botsuana 33 22 11 105 
Brasilien     

- Brasilia 53 36 18 160 
- Rio de Janeiro 47 32 16 145 
- Sao Paulo 53 36 18 120 
- im Übrigen 54 36 18 110 

Brunei 36 24 12 85 
Bulgarien 22 15 8 72 
Burkina Faso 36 24 12 100 
Burundi 35 24 12 75 
Chile 38 25 13 80 
China     

- Chengdu 32 21 11 85 
- Hongkong 62 41 21 170 
- Peking 39 26 13 115 
- Shanghai 42 28 14 140 
- im Übrigen 33 22 11 80 

Costa Rica 32 21 11 60 
Cote d'Ivoire 54 36 18 145 
Dänemark 60 40 20 150 
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Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen 
bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von 
mindestens 
24 Stunden 

weniger als 24, 
aber mindestens 

14 Stunden 

weniger als 14, 
aber mindestens 

8 Stunden 

Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten Land 

€ € € € 

Dominica 36 24 12 80 
Dominikanische Republik 30 20 10 100 
Dschibuti 48 32 16 160 
Ecuador 39 26 13 55 
El Salvador 36 24 12 65 
Eritrea 30 20 10 110 
Estland 27 18 9 85 
Fidschi 32 21 11 57 
Finnland 45 30 15 150 
Frankreich     

- Paris 48 32 16 100 
- Straßburg 39 26 13 75 
- im Übrigen 39 26 13 100 

Gabun 60 40 20 135 
Gambia 18 12 6 70 
Georgien 30 20 10 80 
Ghana 38 25 13 130 
Grenada 36 24 12 105 
Griechenland     

- Athen 57 38 19 125 
- im Übrigen 36 24 12 120 

Guatemala 33 22 11 90 
Guinea 38 25 13 110 
Guinea - Bissau 30 20 10 60 
Guyana 36 24 12 90 
Haiti 48 32 16 105 
Honduras 35 24 12 115 
Indien     

- Chennai 30 20 10 135 
- Kalkutta 33 22 11 120 
- Mumbai 35 24 12 150 
- Neu Delhi 35 24 12 130 
- im Übrigen 30 20 10 120 

Indonesien 39 26 13 110 
Iran 30 20 10 120 
Irland 42 28 14 90 
Island 53 36 18 105 
Israel 59 40 20 175 
Italien     

- Mailand 36 24 12 140 
- Rom 36 24 12 108 
- im Übrigen 36 24 12 100 

Jamaika 48 32 16 145 
Japan     

                                                           
 sowie die Departements 92 (Hauts-de-Seine), 93 (Seine-Saint-Denis) und 94 (Val-de-Marne) 
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Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen 
bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von 
mindestens 
24 Stunden 

weniger als 24, 
aber mindestens 

14 Stunden 

weniger als 14, 
aber mindestens 

8 Stunden 

Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten Land 

€ € € € 

- Tokio 51 34 17 130 
- im Übrigen 51 34 17 90 

Jemen 24 16 8 95 
Jordanien 36 24 12 85 
Kambodscha 36 24 12 85 
Kamerun     

- Jaunde 41 28 14 115 
- im Übrigen 41 28 14 90 

Kanada     
- Ottawa 36 24 12 105 
- Toronto 41 28 14 135 
- Vancouver 36 24 12 125 
- im Übrigen 36 24 12 100 

Kap Verde 30 20 10 55 
Kasachstan 30 20 10 100 
Katar 45 30 15 100 
Kenia 36 24 12 120 
Kirgisistan 18 12 6 70 
Kolumbien 24 16 8 55 
Kongo, Republik 57 38 19 113 
Kongo, Demokratische Republik 60 40 20 155 
Korea, Demokratische Volksrepublik 42 28 14 90 
Korea, Republik 66 44 22 180 
Kosovo 26 17 9 65 
Kroatien 29 20 10 57 
Kuba 48 32 16 80 
Kuwait 42 28 14 130 
Laos 27 18 9 65 
Lesotho 24 16 8 70 
Lettland 18 12 6 80 
Libanon 40 27 14 80 
Libyen 45 30 15 100 
Liechtenstein 47 32 16 82 
Litauen 27 18 9 100 
Luxemburg 39 26 13 87 
Madagaskar 35 24 12 120 
Malawi 39 26 13 110 
Malaysia 36 24 12 100 
Malediven 38 25 13 93 
Mali 40 27 14 125 
Malta 30 20 10 90 
Marokko 42 28 14 105 
Mauretanien 36 24 12 85 
Mauritius 48 32 16 140 
Mazedonien 24 16 8 95 
Mexiko 36 24 12 110 
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Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen 
bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von 
mindestens 
24 Stunden 

weniger als 24, 
aber mindestens 

14 Stunden 

weniger als 14, 
aber mindestens 

8 Stunden 

Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten Land 

€ € € € 

Moldau, Republik 18 12 6 100 
Monaco 41 28 14 52 
Mongolei 30 20 10 80 
Montenegro 29 20 10 95 
Mosambik 30 20 10 80 
Myanmar 46 31 16 45 
Namibia 29 20 10 85 
Nepal 32 21 11 72 
Neuseeland 36 24 12 95 
Nicaragua 30 20 10 100 
Niederlande 60 40 20 115 
Niger 36 24 12 70 
Nigeria 60 40 20 220 
Norwegen 72 48 24 170 
Österreich     

- Wien 36 24 12 93 
- im Übrigen 36 24 12 70 

Oman 48 32 16 120 
Pakistan     

- Islamabad 24 16 8 150 
- im Übrigen 24 16 8 70 

Panama 45 30 15 110 
Papua-Neuguinea 36 24 12 90 
Paraguay 24 16 8 50 
Peru 38 25 13 140 
Philippinen 30 20 10 90 
Polen     

- Warschau, Krakau 30 20 10 90 
- im Übrigen 24 16 8 70 

Portugal     
- Lissabon 36 24 12 95 
- im Übrigen 33 22 11 95 

Ruanda 36 24 12 135 
Rumänien     

- Bukarest 26 17 9 100 
- im Übrigen 27 18 9 80 

Russische Föderation     
- Moskau (außer Gästewohnungen der 
  Deutschen Botschaft) 48 32 16 135 

- Moskau (Gästewohnungen der 
  Deutschen Botschaft) 33 22 11 0**) 

- St. Petersburg 36 24 12 110 
- im Übrigen 36 24 12 80 

Sambia 36 24 12 95 
Samoa 29 20 10 57 
Sao Tome - Principe 42 28 14 75 

                                                           
**) soweit diese Wohnungen gegen Entgelt angemietet werden, können 135 Euro angesetzt werden 
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Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen 
bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von 
mindestens 
24 Stunden 

weniger als 24, 
aber mindestens 

14 Stunden 

weniger als 14, 
aber mindestens 

8 Stunden 

Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten Land 

€ € € € 

San Marino 41 28 14 77 
Saudi Arabien     

- Djidda 48 32 16 80 
- Riad 48 32 16 95 
- im Übrigen 47 32 16 80 

Schweden 72 48 24 165 
Schweiz     

- Bern 42 28 14 115 
- Genf 51 34 17 110 
- im Übrigen 42 28 14 110 

Senegal 42 28 14 130 
Serbien 30 20 10 90 
Sierra Leone 36 24 12 90 
Simbabwe 47 32 16 135 
Singapur 48 32 16 120 
Slowakische Republik 24 16 8 130 
Slowenien 30 20 10 95 
Spanien     

- Barcelona, Madrid 36 24 12 150 
- Kanarische Inseln 36 24 12 90 
- Palma de Mallorca 36 24 12 125 
- im Übrigen 36 24 12 105 

Sri Lanka 24 16 8 60 
St. Kitts und Nevis 36 24 12 100 
St. Lucia 45 30 15 105 
St. Vincent und die Grenadinen 36 24 12 110 
Sudan 32 21 11 120 
Südafrika     

- Kapstadt 30 20 10 90 
- im Übrigen 30 20 10 80 

Suriname 30 20 10 75 
Syrien 38 25 13 140 
Tadschikistan 24 16 8 50 
Taiwan 39 26 13 110 
Tansania 39 26 13 165 
Thailand 32 21 11 120 
Togo 33 22 11 80 
Tonga 32 21 11 36 
Trinidad und Tobago 59 40 20 145 
Tschad 48 32 16 140 
Tschechische Republik 24 16 8 97 
Türkei     

- Izmir, Istanbul 41 28 14 100 
- im Übrigen 42 28 14 70 

Tunesien 33 22 11 80 
Turkmenistan 28 19 10 60 
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Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen 
bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von 
mindestens 
24 Stunden 

weniger als 24, 
aber mindestens 

14 Stunden 

weniger als 14, 
aber mindestens 

8 Stunden 

Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten Land 

€ € € € 

Uganda 33 22 11 130 
Ukraine 36 24 12 85 
Ungarn 30 20 10 75 
Uruguay 36 24 12 70 
Usbekistan 30 20 10 60 
Vatikanstaat 36 24 12 108 
Venezuela 48 32 16 180 
Vereinigte Arabische Emirate 42 28 14 145 
Vereinigte Staaten von Amerika     

- Atlanta 40 27 14 115 
- Boston 42 28 14 190 
- Chicago 44 29 15 95 
- Houston 38 25 13 110 
- Los Angeles 50 33 17 135 
- Miami 48 32 16 120 
- New York City 48 32 16 215 
- San Francisco 41 28 14 110 
- Washington, D. C. 40 27 14 205 
- im Übrigen 36 24 12 110 

Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland     

- Edinburgh 42 28 14 170 
- London 60 40 20 152 
- im Übrigen 42 28 14 110 

Vietnam 36 24 12 125 
Weißrussland 24 16 8 100 
Zentralafrikanische Republik 29 20 10 52 
Zypern 39 26 13 90 
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Tarifrecht

2034.1.2-F

Bewertung der Personalunterkünfte  
für Angestellte und Arbeiter  

nach den Tarifverträgen vom 16. März 1974

Bekanntmachung 
des Staatsministeriums der Finanzen

vom 19. Dezember 2011 
Az.: 25 - P 2600/4 - 004 - 45 864/11

Nach § 4 der Tarifverträge über die Bewertung der Perso-
nalunterkünfte für Angestellte und Arbeiter vom 16. März 
1974, die aufgrund der Anlage 1 Teil C Nrn. 17 und 18 zum 
TVÜ-Länder fortgelten, sind die in § 3 Abs. 1 und Abs. 4 
Unterabs. 3 dieser Tarifverträge genannten Beträge jeweils 
zu demselben Zeitpunkt und um denselben Vomhundert-
satz zu erhöhen oder zu vermindern, um den der aufgrund 
§ 17 Satz 1 Nr. 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch in 
der Sachbezugsverordnung (jetzt: Sozialversicherungsent-
geltverordnung) allgemein festgelegte Wert für Wohnun-
gen mit Heizung und Beleuchtung erhöht oder vermindert 
wird.

Aufgrund der Änderung des maßgebenden Bezugswerts 
durch die Änderung der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung (Vierte Verordnung zur Änderung der Sozial-
ver sicherungsentgeltverordnung vom 2. Dezember 2011, 
BGBl I S. 2453) ergeben sich ab 1. Januar 2012 folgende 
Sätze:

1. In § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 der Tarifverträge:

Wertklasse Personalunterkünfte Euro je qm 
Nutzfläche 
monatlich

1
ohne ausreichende  
Gemeinschafts- 
einrichtungen

7,12

2
mit ausreichenden  
Gemeinschafts- 
einrichtungen

7,89

3
mit eigenem Bad  
oder Dusche

9,03

4
mit eigener Toilette und 
Bad oder Dusche

10,03

5
mit eigener Kochnische, 
Toilette und Bad  
oder Dusche

10,70

2. In § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 der Tarifverträge:

Der Betrag „4,15 Euro“ wird durch den Betrag  
„4,27 Euro“ ersetzt.

We i g e r t  
Ministerialdirektor

2034.3.2-F

Tarifvertrag  
über die Regelung der Arbeitsbedingungen  

der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder  
(TV Prakt-L)

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 2. Januar 2012  Az.: 25 - P 2520 - 008 - 47 887/11

I.

Nachstehend wird der Tarifvertrag über die Regelung der 
Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten der 
Länder (TV Prakt-L) vom 9. Dezember 2011 zum Vollzug 
bekannt gegeben.

Dieser Tarifvertrag wurde getrennt, aber inhaltsgleich ab-
geschlossen mit

– ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bun-
desvorstand –, diese zugleich handelnd für die Gewerk-
schaft der Polizei, die Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt und die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft,

und

– der dbb tarifunion, vertreten durch den Vorstand.

II.

Dieser Tarifvertrag ist im Intranet abrufbar (www.stmf.
bybn.de; Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst der Länder/TV-L/TV Prakt-L) bzw. steht im 
Internet als Download (www.stmf.bayern.de/download/
entwtvuel2006/tarifvertrag.zip) zur Verfügung.

We i g e r t 
Ministerialdirektor

Tarifvertrag  
über die Regelung der Arbeitsbedingungen  

der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder  
(TV Prakt-L)

vom 9. Dezember 2011

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

http://www.stmf.bybn.de
http://www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip
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§ 1  
Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Praktikantinnen/Praktikan-
ten für den Beruf

a) der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters, der Sozial-
pädagogin/des Sozialpädagogen und der Heilpäda-
gogin/des Heilpädagogen während der praktischen 
Tätigkeit, die nach Abschluss des Fachhoch-
schulstudiums der staatlichen Anerkennung als  
So zialarbeiterin/Sozialarbeiter, Sozialpädagogin/ 
Sozialpädagoge oder Heilpädagogin/Heilpäda- 
goge vorauszugehen hat,

b) der pharmazeutisch-technischen Assistentin/des 
pharmazeutisch-technischen Assistenten während 
der praktischen Tätigkeit nach § 6 des Gesetzes über 
den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assis-
tenten in der Neufassung vom 23. September 1997 
(BGBl I S. 2349),

c) der Erzieherin/des Erziehers und der Kinderpfle-
gerin/des Kinderpflegers während der praktischen 
Tätigkeit, die nach den geltenden Ausbildungsord-
nungen der staatlichen Anerkennung als Erzieherin/
Erzieher oder Kinderpflegerin/Kinderpfleger voraus-
zugehen hat,

d) der Masseurin und medizinischen Bademeisterin/
des Masseurs und medizinischen Bademeisters wäh-
rend der praktischen Tätigkeit nach § 7 des Gesetzes 
über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und 
Physiotherapeutengesetz) vom 26. Mai 1994 (BGBl I 
S. 1084),

e) der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten 
während der praktischen Tätigkeit nach § 7 des Ge-
setzes über den Beruf der Rettungsassistentin und 
des Rettungsassistenten (Rettungsassistentengesetz) 
vom 10. Juli 1989 (BGBl I S. 1384),

die in einem Praktikantenverhältnis zu einem Arbeit-
geber stehen, dessen Beschäftigte unter den Geltungs-
bereich des TV-L fallen.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Praktikantinnen/Prak-
tikanten, deren praktische Tätigkeit in die schulische 
Ausbildung oder die Hochschulausbildung integriert 
ist.

§ 2  
Praktikantenvertrag, Nebenabreden

(1) Vor Beginn des Praktikantenverhältnisses ist ein 
schriftlicher Praktikantenvertrag zu schließen.

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich 
vereinbart werden. 2Sie können gesondert gekündigt 
werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§ 3  
Probezeit

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate.

(2) Während der Probezeit kann das Praktikantenverhält-
nis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer 
Kündigungsfrist gekündigt werden.

§ 4  
Ärztliche Untersuchungen

(1) 1Die Praktikantinnen/Praktikanten können bei be-
gründeter Veranlassung verpflichtet werden, durch 
ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der 
Lage sind, die nach § 1 Abs. 1 erforderliche praktische 
Tätigkeit auszuüben. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem 
beauftragten Arzt kann es sich um eine Amtsärztin/
einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebspar-
teien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt 
geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt 
der Arbeitgeber.

(2) Praktikantinnen/Praktikanten, die besonderen An-
steckungsgefahren ausgesetzt oder mit gesundheits-
gefährdenden Tätigkeiten beschäftigt sind, sind auf 
ihren Antrag bei Beendigung des Praktikantenverhält-
nisses ärztlich zu untersuchen.

§ 5  
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten,  

Haftung, Schutzkleidung

(1) Praktikantinnen/Praktikanten haben in demselben 
Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschäf-
tigten des Arbeitgebers.

(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Praktikantin-
nen/Praktikanten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vor-
her schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die 
Neben tätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, 
wenn diese geeignet ist, die nach § 1 Abs. 1 erforderli-
che praktische Tätigkeit der Praktikantinnen/ Prakti-
kanten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu 
beeinträchtigen.

(3) 1Die Praktikantinnen/Praktikanten dürfen von Dritten 
Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige 
Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht 
annehmen. 2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung 
des Arbeitgebers möglich. 3Werden ihnen derarti-
ge  Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem 
Arbeit geber unverzüglich anzuzeigen.

(4) Für die Schadenshaftung der Praktikantinnen/Prakti-
kanten finden die Bestimmungen, die für die Beamten 
des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende 
Anwendung.

(5) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vor-
geschrieben oder angeordnet ist, wird sie unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Arbeit-
gebers.

§ 6  
Personalakten

1Die Praktikantinnen/Praktikanten haben ein Recht auf 
Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie kön-
nen das Recht auf Einsicht durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge 
oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. 4Die Prak-
tikantinnen/Praktikanten müssen über Beschwerden und 
Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind 
oder ihnen nachteilig werden können, vor Aufnahme in die 
Personalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den 
Personalakten zu nehmen.
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§ 7  
Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit

Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit und die tägliche Arbeitszeit der Praktikantinnen/Prak-
tikanten richten sich nach den Bestimmungen, die für die 
Arbeitszeit der bei dem Arbeitgeber in dem künftigen Beruf 
der Praktikantinnen/Praktikanten Beschäftigten gelten.

§ 8  
Entgelt

(1) Das monatliche Entgelt beträgt für Praktikantinnen/
Praktikanten für den Beruf

– der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters, 
der Sozialpädagogin/des Sozialpädagogen, 
der Heilpädagogin/des Heilpädagogen

 ab 1. Januar 2012 1.527,02 Euro,

– der pharmazeutisch-technischen Assistentin/des 
pharmazeutisch-technischen Assistenten, 
der Erzieherin/des Erziehers

 ab 1. Januar 2012 1.308,19 Euro,

– der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers, 
der Masseurin und medizinischen Bademeisterin/ 
des Masseurs und medizinischen Bademeisters, 
der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten

 ab 1. Januar 2012 1.252,88 Euro.

(2) Für die Berechnung und Auszahlung des Entgelts gilt 
§ 24 TV-L entsprechend.

§ 9  
Sonstige Entgeltregelungen

(1) 1Für die praktische Tätigkeit an Samstagen, Sonntagen, 
Feiertagen, am 24. Dezember und am 31. Dezember, für 
den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die 
Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die für 
die Beschäftigten des Arbeitgebers geltenden Rege-
lungen sinngemäß. 2Dabei gilt als Stundenanteil des 
Tabellenentgelts im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 TV-L 
der auf eine Stunde entfallende Anteil des Entgelts  
(§ 8 Abs. 1). 3Zur Ermittlung dieses Anteils ist das 
jeweili ge Entgelt durch das 4,348fache der durchschnitt-
lichen  regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 7) zu 
 teilen.

(2) Soweit Beschäftigten im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 
TV-L gemäß § 19 Abs. 5 Satz 2 TV-L in Verbindung mit 
§ 33 Abs. 1 Buchstabe c und Abs. 6 BAT/BAT-O eine 
Zula ge zusteht, erhalten Praktikantinnen/Praktikanten 
unter denselben Voraussetzungen die entsprechende 
Zulage in voller Höhe.

(3) Soweit Beschäftigten, die im Heimerziehungsdienst 
tätig sind, eine Zulage nach der Anlage A zum TV-L 
zusteht, erhalten Praktikantinnen und Praktikanten 
unter denselben Voraussetzungen die entsprechende 
Zulage in voller Höhe.

(4) Soweit Beschäftigten gemäß § 8 Abs. 7 bzw. 8 TV-L eine 
Wechselschicht- bzw. Schichtzulage zusteht, erhalten 
Praktikantinnen und Praktikanten unter denselben  
Voraussetzungen 75 v. H. des entsprechenden Zulagen-
betrages.

(5) 1Falls im Rahmen des Praktikantenvertrages eine Ver-
einbarung über die Gewährung einer Personalunter-

kunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert künd-
baren Nebenabrede (§ 2 Abs. 2) festzulegen. 2Der Wert 
der Personalunterkunft wird im Tarifgebiet West nach 
dem Tarifvertrag über die Bewertung der Personal-
unterkünfte für Angestellte vom 16. März 1974 in der 
jeweils geltenden Fassung auf das Entgelt (§ 8 Abs. 1) 
mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Abs. 1 
Unterabs. 1 des genannten Tarifvertrages maßgebende  
Quadratmetersatz um 15 v. H. zu kürzen ist. 3Sachbe-
züge sind in Höhe der durch Rechtsverordnung nach 
§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV bestimmten Werte anzu-
rechnen. Kann die Praktikantin/der Praktikant während  
der Zeit, für die nach §§ 10, 11 und 12 Bezüge zustehen, 
Sachbezüge aus berechtigtem Grund nicht abnehmen, 
sind diese nach den Sachbezugswerten abzugelten.

§ 10  
Urlaub

1Praktikantinnen/Praktikanten erhalten Erholungsurlaub 
in entsprechender Anwendung der Regelungen, die für die 
Beschäftigten des Arbeitgebers gelten. 2Während des Erho-
lungsurlaubs wird das Entgelt (§ 8 Abs. 1) fortgezahlt.

§ 11  
Entgelt im Krankheitsfall

(1) 1Werden Praktikantinnen/Praktikanten durch Arbeits-
unfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden 
verhindert, die nach § 1 Abs. 1 erforderliche praktische 
Tätigkeit auszuüben, erhalten sie für die Zeit der Ar-
beitsunfähigkeit bis zu einer Dauer von sechs Wochen 
das Entgelt (§ 8 Abs. 1) in entsprechender Anwendung 
der für die Beschäftigten des Arbeitgebers geltenden 
Regelungen fortgezahlt. 2Im Übrigen gilt das Entgelt-
fortzahlungsgesetz.

(2) 1Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch 
einen bei dem Arbeitgeber erlittenen Arbeitsunfall oder 
durch eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufs-
krankheit verursacht ist, erhält die Praktikantin/der 
Praktikant nach Ablauf des nach Abs. 1 maßgebenden 
Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss. 
2Der Krankengeldzuschuss wird in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen den tatsächlichen Barleis-
tungen des Sozialversicherungsträgers und dem sich 
nach Abs. 1 ergebenden Nettoentgelt gezahlt. 3Voraus-
setzung für die Zahlung des Krankengeldzuschusses 
ist, dass der zuständige Unfallversicherungsträger den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.

§ 12  
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung ihres Entgelts (§ 8 Abs. 1) 
unter denselben Voraussetzungen wie die Beschäftigten 
des Arbeitgebers.

§ 13  
Vermögenswirksame Leistungen

Praktikantinnen/Praktikanten haben unter denselben 
Voraussetzungen wie die Beschäftigten des Arbeitgebers 
Anspruch auf eine vermögenswirksame Leistung in Höhe 
von 13,29 Euro monatlich.
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§ 14  
Jahressonderzahlung

(1) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die am 1. Dezember 
in einem Praktikantenverhältnis stehen, haben An-
spruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt 
für Praktikantinnen/Praktikanten im Tarifgebiet West 
95 v. H. und für Praktikantinnen/Praktikanten im Tarif-
gebiet Ost 71,5 v. H. des Entgelts (§ 8 Abs. 1), das den 
Praktikantinnen/Praktikanten für November zusteht.  
3§ 38 Abs. 1 TV-L gilt entsprechend.

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Praktikantinnen/Praktikanten 
keinen Anspruch auf Entgelt (§ 8 Abs. 1), Fortzahlung 
des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 10) oder 
im Krankheitsfall (§ 11) haben. 2Die Verminderung un-
terbleibt für Kalendermonate, für die Praktikantinnen 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes kein Entgelt erhalten 
haben. 3Sie unterbleibt ferner für Kalendermonate der 
Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn 
am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt 
oder auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden 
hat.

(3) Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November 
zustehenden Entgelt ausgezahlt.

(4) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die im unmittelbaren 
Anschluss an das Praktikantenverhältnis von ihrem 
 Arbeitgeber in ein Arbeitsverhältnis übernommen 
 werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeits-
verhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteili-
gen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis 
eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Prakti-
kantenverhältnis. 2Erfolgt die Übernahme im Laufe 
eines Kalendermonats, wird für diesen Monat nur die 
anteili ge Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhält-
nis gezahlt.

§ 15  
Beendigung des Praktikantenverhältnisses

(1) Das Praktikantenverhältnis endet mit dem im Prakti-
kantenvertrag vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf.

(2) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Praktikantenverhält-
nis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe 
nur gekündigt werden

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhal-
ten einer Kündigungsfrist,

b) von der Praktikantin/dem Praktikanten mit einer 
Kündigungsfrist von vier Wochen.

§ 16  
Zeugnis

1Der Arbeitgeber hat den Praktikantinnen/Praktikanten 
bei Beendigung des Praktikantenverhältnisses ein Zeug-
nis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, 
Dauer und Ziel des Praktikums sowie über die erworbenen 
Fertigkeiten und Kenntnisse enthalten. 3Auf Verlangen der 
Praktikantinnen/Praktikanten sind auch Angaben über 
Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten 
aufzunehmen.

§ 17  
Ausschlussfrist

1Ansprüche aus dem Praktikantenverhältnis verfallen, 
wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten nach Fälligkeit von der Praktikantin/dem Prakti-
kanten oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht 
werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige 
Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällig 
werden de Leistungen aus.

§ 18  
Inkrafttreten, Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Mo-
naten zum Ende eines Kalenderhalbjahres, frühestens 
zum 31. Dezember 2012, schriftlich gekündigt wer-
den.

(3) Abweichend von Abs. 2 kann § 8 Abs. 1 mit einer Frist 
von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2012, schriftlich 
gekündigt werden; eine Kündigung nach Abs. 2 erfasst 
nicht den § 8 Abs. 1.

(4) Abweichend von Abs. 2 kann § 14 von jeder Tarifver-
tragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist 
von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalender-
jahres, frühestens zum 31. Dezember 2012, schriftlich 
gekündigt werden.

(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt für den Bereich der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2012 die in der Anlage aufgeführten Tarifverträge.

Berlin, den 9. Dezember 2011

Anlage (zu § 18 Abs. 5)

1. Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der 
 Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten vom  
12. Oktober 2006 in der Fassung des Änderungstarif-
vertrages Nr. 2 vom 10. März 2011.

2. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingun-
gen der Praktikantinnen/ Praktikanten (TV Prakt) vom  
22. März 1991.

3. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen 
der Praktikantinnen/Praktikanten (TV Prakt-O) vom  
5. März 1991.

4. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen 
(Praktikanten) vom 12. Oktober 1973.

5. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen/
Praktikanten (TV Zuwendung Prakt-O) vom 5. März 
1991.

6. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an 
Auszubildende vom 17. Dezember 1970.

7. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an 
Auszubildende (TV VL Azubi-O) vom 8. Mai 1991.
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Haushalts- und Wirtschaftsführung

6320-F

Änderung  
der Verwaltungsvorschrift  

zur Haushalts- und Wirtschaftsführung  
des Freistaates Bayern  

in den Haushaltsjahren 2011 und 2012

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 22. Dezember 2011  Az.: 11 - H 1200 - 006 - 46 264/11

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen über die Verwaltungsvorschrift zur Haus-
halts- und Wirtschaftsführung des Freistaates Bayern in 
den Haushaltsjahren 2011 und 2012 (Haushaltsvollzugs-
richtlinien – HvR – 2011/2012) vom 27. April 2011 (FMBl 
S. 222, StAnz Nr. 19) wird im Einvernehmen mit dem 
Obersten Rechnungshof wie folgt geändert:

1. In Nr. 5.7.1 Abs. 1 wird folgender Satz 6 angefügt:

„Die Vergabestellen haben außerdem nach Be-
schränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewett-
bewerb und Freihändigen Vergaben ohne Teilnahme-
wettbewerb für die Dauer von drei Monaten über 
jeden vergebenen Auftrag ab einem Auftragswert 
von 25 000 € ohne Umsatzsteuer auf Internet portalen 
oder ihren Internetseiten zu informieren (vgl. § 19 
Abs. 2 VOL/A, § 20 Abs. 3 VOB/A).“

2. Nr. 5.7.3 wird wie folgt geändert:

2.1 In Satz 4 wird nach dem Wort „Bayern“ das Wort 
„gegebenenfalls“ eingefügt.

2.2 Es werden folgende Sätze 5 und 6 angefügt:

„Im Bayerischen Behördennetz sind in der Rubrik 
‚Beschaffungen‘ Hinweise zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge an Behindertenwerkstätten und Integra-
tionsfirmen enthalten; unter anderem auch ein elek-
tronischer Verweis auf ein Verzeichnis von Werkstät-
ten für behinderte Menschen in Oberbayern und 
deren Dienstleistungs- und Produktangebot. Das 
Verzeichnis soll auf alle Behinderteneinrichtungen 
in Bayern ausgeweitet werden.“

3. In Nr. 6.5.2 Abs. 1 Satz 2 wird im Klammerzusatz die 
Zahl „3“ durch die Zahl „2“ ersetzt.

4. Nr. 6.8.6 wird wie folgt geändert:

4.1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

4.1.1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Die Deutsche Bahn AG hat zum 12. Juni 2011 mit 
der BahnCard Business eine BahnCard für Ge-
schäftsreisende eingeführt.“

4.1.2 Es werden folgende Sätze 4 bis 6 eingefügt:

„Ab dem 11. Dezember 2011 ist die Kombination von 
Großkundenrabatt und BahnCard-Rabatt nur noch 
bei Einsatz einer BahnCard Business möglich; Groß-
kundenrabatt und BahnCard Business 25 sind zudem 
mit den Sparpreisen kombinierbar. Für die dienstli-
che Nutzung sind künftig grundsätzlich BahnCards 
Business anzuschaffen, sofern die Wirtschaftlichkeit 

im Einzelfall nachgewiesen ist. Die Anschaffungs-
kosten einer normalen BahnCard können ausnahms-
weise erstattet werden, wenn diese Alternative trotz 
der künftig nicht mehr zulässigen Kombination mit 
dem Großkundenrabatt die für den Dienstherrn wirt-
schaftlichste Nutzungsmöglichkeit darstellt (z. B. bei 
rabattierten BahnCards für Reisende über 60 Jahren 
oder Schwerbehinderung).“

4.1.3 Die bisherigen Sätze 4 bis 9 werden die neuen Sätze 
7 bis 12.

4.2 Abs. 5 wird aufgehoben.

4.3 Die bisherigen Abs. 6 und 7 werden die neuen Abs. 5 
und 6.

4.4 Der neue Abs. 5 wird wie folgt geändert:

4.4.1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Seit 1. Juli 2011 verlangt die Deutsche Bahn AG 
für die Ausstellung von Fahrkarten am Bahnschalter 
(Reisecenter) Gebühren, sofern die Fahrkarten vorab 
bestellt und/oder auf Rechnung erworben werden; 
bei Barzahlung fällt keine Gebühr an.“

4.4.2 In Satz 6 werden das Semikolon und der letzte Halb-
satz gestrichen.

5. Nr. 9.8 wird wie folgt geändert:

5.1 Die Tabelle erhält folgende Fassung:
„

A B

Besoldungsgruppe Entgeltgruppe4) 5)

A 16

A 15

A 14

A 13

A 12

A 11

A 10

A 9

A 8

A 7

A 6

A 5

A 3

E 15Ü6)

E 15

E 14

E 13, E 13Ü7)

E 12

E 11

E 10

E 9

E 8

E 7, E 6

E 5, E 4

E 3

E 2Ü8), E 2, E 1

“.

5.2 Die Fußnoten 4 bis 7 erhalten folgende Fassung:
„4) Soweit eine Besetzung von gemäß Art. 6 Abs. 10 

Haushaltsgesetz 2007/2008 übergeleiteten Arbeit-
nehmern auf Planstellen, auf denen sie am Tag der 
Stellenplanüberleitung verrechnet wurden, auf 
Grund der in der Spalte B getroffenen Regelungen 
nicht mehr möglich ist, können diese Arbeitneh-
mer in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 noch 
entsprechend der in den Haushaltsvollzugsricht-
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linien 2005/2006 getroffenen Zuordnungen auf 
ihren bisherigen Planstellen verrechnet werden.

5) Soweit eine Besetzung von im Rahmen der neuen 
– ab 1. Januar 2012 geltenden – Entgeltordnung 
höhergruppierten Arbeitnehmern auf Planstellen, 
auf denen sie am Tag der Höhergruppierung ver-
rechnet wurden, auf Grund der in Spalte B getrof-
fenen Regelungen nicht mehr möglich ist, ist Art. 6 
Abs. 3 Nr. 1 Buchst. d Haushaltsgesetz 2011/2012 
anzuwenden.

6) Übergeleiteter Bestand (VerGr. I BAT); in der Ent-
geltordnung nicht mehr abgebildet

7) Übergeleiteter Bestand (VerGr. IIa mit Aufstieg 
nach VerGr. Ib nach elf oder fünfzehn Jahren); in 
der Entgeltordnung nicht mehr enthalten“.

5.3 Es wird folgende Fußnote 8 angefügt:
„8) Bestand am 31. Dezember 2011 (Lohngr. 2a, 

Lohngr. 2 mit Aufstieg nach Lohngr. 2a und 
Lohngr. 1 mit Aufstieg nach Lohngr. 2 und 2a); 
in der Entgeltordnung nicht mehr enthalten“.

6. In Nr. 9.12 Buchst. a werden die Worte „§ 6 des Ge-
setzes vom 5. Oktober 2010  (GVBl S. 410, 611)“ durch 
die Worte „Art. 14 des Gesetzes vom 14. April 2011 
(GVBl S. 150)“ ersetzt.

7. In Nr. 10.3.2 werden die Worte „(RLBau) – Änderung 
1999 vom 12. Februar 1999 (AllMBl S. 221), zuletzt 
geändert durch Bekanntmachung vom 18. Septem-
ber 2002 (AllMBl S. 919)“ durch die Worte „– RLBau 
2011 – vom 25. Mai 2011 (AllMBl S. 309)“ ersetzt.

II.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

We i g e r t  
Ministerialdirektor
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Ablauforganisation

2003-S

Änderung  
der Organisationsrichtlinien

Bekanntmachung  
der Bayerischen Staatsregierung

vom 20. Dezember 2011  Az.: B II 2 - G 53/10

Auf Grund von Art. 43 Abs. 1, Art. 55 Nrn. 2 und 5 der 
Verfassung des Freistaates Bayern erlässt die Bayerische 
Staatsregierung folgende Bekanntmachung:

§ 1

In Nr. 5 Satz 1 der Richtlinien für die Wahrnehmung und 
Organisation öffentlicher Aufgaben sowie für die Recht-
setzung im Freistaat Bayern (Organisationsrichtlinien – 
OR) vom 6. November 2001 (AllMBl S. 634, Beilage zu 
StAnz Nr. 50), zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
vom 16. November 2010 (AllMBl S. 287, StAnz Nr. 48), 
werden die Worte „und mit Ablauf des 31. Dezember 2011 
außer Kraft“ gestrichen.

§ 2

Diese Bekanntmachung tritt am 31. Dezember 2011 in 
Kraft.

Der Bayerische Ministerpräsident  
Horst S e e h o f e r
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2003.4-F

Änderung der Bekanntmachung 
zu Standards und Richtlinien für die 

Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) 
in der bayerischen Verwaltung

Bekanntmachung 
des IT-Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung

vom 2. Februar 2012 Az.: IT1 - C 1001 - 005 - 70 114/12

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums des Innern zu Standards und Richtlinien für die 
Infor mations- und Kommunikationstechnik (IuK) in der 
bayerischen Verwaltung (IuKSR) vom 10. Dezember 2004 
(AllMBl S. 657), zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
des IT-Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung vom 
29. November 2011 (FMBl S. 364), wird wie folgt geän-
dert:

1. In Nr. 1 werden in der Zeile „BayITS-11 PC-Arbeits-
platz – Fat Client“ der Gedankenstrich und die Worte 
„Fat Client“ gestrichen.

2. Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„2. Verbindliche allgemeine IKT-Richtlinien“.

b) Im Absatz werden 

aa)  die Worte „IuK-Richtlinien“ durch die Worte 
„IKT-Richtlinien“, 

bb)  jeweils die Worte „IuK-Vorhaben“ durch die 
 Worte „IKT-Vorhaben“, 

cc)  die Worte „IuK-Projekten“ durch die Worte 
 „IKT-Projekten“ und 

dd)  die Worte „IuK-Bereich“ durch die Worte 
 „IKT-Bereich“ 

ersetzt.

c) Nach den Worten „BayITR-08  Anwendung der 
Ergänzenden Vertragsbedingungen für IT-Dienst-
leistungen (EVB-IT)“ werden in der nächsten Zeile 
folgende Worte angefügt:

„BayITR-09  Sicherer E-Mail-Verkehr“. 

3. Nr. 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„3. Verbindliche Richtlinien für die IKT-Sicher-
heit“.

b) In Satz 1 werden die Worte „IuK-Sicherheit“ durch 
die Worte „IKT-Sicherheit“ ersetzt.

II.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. März 2012 in Kraft. 

Franz Josef P s c h i e r e r 
IT-Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung

Informations- und Kommunikationstechnik

Fachhochschule	für	öffentliche	Verwaltung	und	Rechtspflege

2030.10-F

Änderung der Satzung 
für die Fachhochschule 

für	öffentliche	Verwaltung	und	Rechtspflege 
in Bayern

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 30. Januar 2012 Az.: PE - P 3612/1 - 007 - 3 202/12

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen hat im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemäß Art. 4 Satz 3 
des Gesetzes über die Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung und Rechtspflege in Bayern (BayFHVRG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 9. Oktober 2003 (GVBl 
S. 818, BayRS 2030-1-3-F), zuletzt geändert durch § 25 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl S. 689, 699), die 
vom Rat der Fachhochschule für öffentliche  Verwaltung 
und Rechtspflege in Bayern in seiner 84. Sitzung am 
27. Oktober 2010 beschlossene neunte Satzung zur Ände-
rung der Satzung für die Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern genehmigt.

Nachstehend werden der Wortlaut der neunten Änderungs-
satzung sowie die Anlage zur Satzung für die BayFHVR 
(Evaluationsordnung der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern – EvO) bekannt 
gemacht.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Neunte Satzung 
zur Änderung der Satzung für die Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern

Vom 27. Oktober 2010

§ 1

Die Satzung für die Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung und Rechtspflege in Bayern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Juni 1977 (FMBl S. 218), zuletzt 
geändert durch Bekanntmachung vom 17. August 2006 
(FMBl S. 187), wird wie folgt geändert:

1. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„2Bei der gutachtlichen Äußerung der Fachbereichs-
konferenz zur fachlichen und pädagogischen Eig-
nung zu bestellender hauptamtlicher Lehrpersonen 
gem. Art. 11 Abs. 2 Satz 1 BayFHVRG haben die 
 Dozentenvertreter in der Fachbereichskonferenz 
doppeltes Stimmrecht.“

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 und 4.

2. Es wird folgender neuer § 19a eingefügt:

„§ 19a 
Evaluation der Aus- und Fortbildung

Die Evaluation an der Fachhochschule für öffentliche 
 Verwaltung und Rechtspflege in Bayern wird nach Maß
gabe der Evaluationsordnung, die Bestandteil dieser 
 Satzung ist, durchgeführt.“

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Anlage zur Satzung für die BayFHVR

Evaluationsordnung 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 

Rechtspflege	in	Bayern 
(EvO)

§ 1 
Ziele und Bedeutung der Evaluation

(1) Ziel der Evaluation ist die regelmäßige, systematische 
und empirisch untermauerte Überprüfung, Sicherung und 
Verbesserung der Qualität der Aus und Fortbildung der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechts-
pflege in Bayern.

(2) Die Evaluationsergebnisse bilden außerdem eine wich-
tige Grundlage der Steuerung der Hochschule und der 
Weiterentwicklung der Aus- und Fortbildung.

(3) Darüber hinaus dienen die Ergebnisse bei Akkreditie-
rungen sowie gegenüber der staatlichen Aufsicht (Art. 2 
BayFHVRG) und der Öffentlichkeit dem Nachweis der Ein-
schätzung der Qualität der Lehre in den Fachbereichen 
und der gesamten Fachhochschule durch die Teilnehmer 
der Aus- und Fortbildung.

§ 2 
Geltungsbereich

1Gegenstand der Evaluation ist die Aus- und Fortbildung 
an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern. 2Sie umfasst sowohl die einzel-
ne Lehrveranstaltung als auch Inhalt und Aufbau der 
 Studiengänge, berufspraktische Studienzeiten, Fort-
bildungsangebote und die Rahmenbedingungen. 3Sie 
erfolgt durch Befragung von Studierenden, Fortbildungs-
teilnehmern, Dozenten, Absolventen und Abnehmern. 
4Befragungen von Absolventen und Abnehmern erfolgen 
im Einvernehmen mit dem nach Art. 2 Abs. 2 BayFHVRG 
zuständigen Staatsministerium. 5Die Evaluation wird in 
der Regel elektronisch durchgeführt.

§ 3 
Dokumentation

(1) Der Dozent erhält eine Auswertung seiner Evaluations-
ergebnisse einschließlich der Freitexte.

(2) 1Der Evaluationsbeauftragte erhält die Auswertungen 
der Evaluationsergebnisse einschließlich der Freitexte aller 
Dozenten seines Fachbereichs und die Auswertungen aller 
sonstigen Evaluationsergebnisse; dies gilt jeweils jedoch 
nur, soweit die Ergebnisse die Ausbildung betreffen. 2Er 
 leitet die Evaluationsergebnisse einschließlich der Frei-
texte der nebenamtlichen Dozenten an die für die Auswahl 
der nebenamtlichen Dozenten zuständige Person weiter.

(3) Der Fortbildungsverantwortliche erhält für alle Fort-
bildungsveranstaltungen seines Fachbereichs die Aus-
wertungen der Evaluationsergebnisse aller Dozenten 
einschließlich der Freitexte und die Auswertungen aller 
sonstigen Evaluationsergebnisse.

(4) 1Die Fachbereichsleitungen erhalten für ihren Fach-
bereich die Auswertungen der Evaluationsergebnisse aller 
Dozenten ohne Freitexte in anonymisierter Form und die 
Auswertungen aller sonstigen Evaluationsergebnisse. 2Bei 
den Ergebnissen der Dozenten soll eine Unterscheidung 
zwischen haupt- und nebenamtlichen Dozenten erfolgen; 
aus Datenschutzgründen unterbleibt eine Unterscheidung, 
wenn lediglich bis zu drei Einzelergebnisse vorliegen.

(5) 1Der Präsident und das jeweils nach Art. 2 Abs. 2 
 BayFHVRG zuständige Staatsministerium erhalten im 
Rahmen der Evaluationsberichte und der Fortbildungs-
berichte der Fachbereiche die Auswertungen der 
 Evaluationsergebnisse des Fachbereichs zu jeder Frage 
der verbindlichen Fragebögen gem. § 7 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 9 Abs. 1 in anonymisierter Form und die Auswertungen 
aller sonstigen Evaluationsergebnisse. 2Bei den Ergeb-
nissen der Evaluation der Lehrveranstaltungen soll eine 
Unterscheidung zwischen haupt- und nebenamtlichen 
Dozenten erfolgen.

(6) Der Präsident berichtet gegenüber dem Staatsminis-
terium der Finanzen in anonymisierter Form über die 
 Qualität der Aus und Fortbildung an der Fachhochschule 
für  öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern und 
den Fachbereichen.
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§ 4 
Datenschutz

(1) 1Die im Rahmen der Evaluation erstellten Datensätze 
werden ohne Namensangabe gespeichert. 2Bei der Eva-
luation von Lehrveranstaltungen in der Aus- bzw. Fort-
bildung ist die Zuordnung zwischen dem Datensatz und 
dem betroffenen Dozenten nur dem jeweiligen Evaluations-
beauftragten bzw. Fortbildungsverantwortlichen bekannt. 
3Alle Daten und Dokumente sind vor unbefugtem Zugriff 
zu schützen und vertraulich zu behandeln.

(2) Alle Beschäftigten, die im Rahmen der Evaluation mit 
personenbezogenen Daten umgehen, sind zur Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß dem 
 Datenschutzgesetz des Freistaats Bayern verpflichtet. 

(3) Die Ergebnisse von Evaluationen, die einzelnen Per-
sonen zuordenbar sind, werden nach 3 Jahren gelöscht 
bzw. vernichtet.

Abschnitt I 
Evaluation der Ausbildung

§ 5 
Evaluationsbeauftragte

(1) 1Die Fachbereichskonferenzen wählen aus dem Kreis 
der hauptamtlichen Lehrpersonen für ihren Fachbereich 
jeweils einen Evaluationsbeauftragten für die Dauer von 
drei Jahren; Wiederwahl ist zulässig. 2Vorschlagsberech-
tigt sind die Mitglieder der Fachbereichskonferenzen. 
3Die Evaluationsbeauftragten werden für diese Aufgabe 
 angemessen von der Lehrverpflichtung und sonstigen 
 Tätigkeiten entlastet.

(2) Die Evaluationsbeauftragten

a) sind Ansprechpartner und Vertrauenspersonen für 
alle Belange der Evaluation in der Ausbildung,

b) planen und koordinieren die Durchführung der Eva-
luation der Ausbildung, 

c) entwickeln in Zusammenarbeit mit der Evaluations-
kommission (§ 6) konkrete und gegebenenfalls auch 
personenbezogene Maßnahmen zur Verbesserung 
der Lehre bei haupt- und nebenamtlichen Dozenten 
(Qualitäts gespräche, kollegiale Hospitation, Bera-
tung, Coaching, Fortbildung u. a.) und wirken auf 
deren Durchführung hin,

d) werten die Ergebnisse der Evaluation der Ausbildung 
aus,

e) leiten die Auswertungen der Evaluationsergebnisse 
jedes Dozenten ihres Fachbereichs in anonymisierter 
Form und die Auswertungen aller sonstigen Evalu-
ationsergebnisse an die Fachbereichsleitung weiter 
und unterstützen diese gegebenenfalls bei der Be-
wertung der Ergebnisse,

f) informieren nach Maßgabe des § 3 über die Fach-
bereichsleitung durch einen Evaluationsbericht 
jährlich den Präsidenten und das jeweils nach Art. 2 
Abs. 2 BayFHVRG zuständige Staatsministerium 
über die Durchführung und die Ergebnisse der Eva-
luationen, die durchgeführten Maßnahmen und ma-
chen Ver besserungsvorschläge zur Ausbildung.

(3) 1Der Präsident kann einen oder mehrere Beschäftig-
te zu technischen Evaluationsbeauftragten bestimmen. 

 2Diese sind in Abstimmung mit den Evaluationsbeauf-
tragten der Fachbereiche für die technische Durchführung 
und Auswertung der Evaluation an allen Fachbereichen 
verantwortlich.

§ 6 
Evaluationskommission

(1) 1Der Präsident richtet eine Evaluationskommission ein 
und benennt einen Qualitätsbeauftragten. 2Dieser leitet 
die Evaluationskommission und berichtet dem Präsidenten 
jährlich über deren Arbeit.

(2) 1Der Evaluationskommission gehören der Qualitäts
beauftragte, die Evaluationsbeauftragten der Fachbereiche 
und zwei Vertreter der Studierenden, die von den Studie-
rendenvertretern des Rats aus den Studierendenvertretun-
gen der Fachbereiche entsandt werden, an. 2Sie tagt in der 
Regel zweimal im Studienjahr.

(3) 1Die Evaluationskommission 

a) unterstützt die Evaluationsbeauftragten der Fach-
bereiche bei der Entwicklung konkreter Maßnahmen 
zur Verbesserung der Lehre,

b) unterstützt die Evaluationsbeauftragten der Fach-
bereiche bei der Erstellung ihres Evaluations-
berichts,

c) prüft die Einhaltung dieser Evaluationsordnung an 
den Fachbereichen,

d) berät den Präsidenten in Angelegenheiten der Eva-
luation,

e) macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterent-
wicklung der Aus- und Fortbildung an den Fach-
bereichen,

f) entwickelt bei Bedarf die Evaluationsinstru mente, 
das Befragungsdesign und die Auswertungs-
methoden  weiter. 2Soweit diese neu eingeführt oder 
ver ändert werden, bedarf es der Zustimmung des 
 Präsidenten.

§ 7 
Durchführung der Evaluation von Lehrveranstaltungen 

und Rahmenbedingungen in der Ausbildung

(1) 1Die Lehrveranstaltungen und Rahmenbedingungen 
werden regelmäßig durch anonyme interne Befragung der 
Studierenden und der Dozenten mittels verbindlicher vom 
Präsidenten festgelegter Fragebögen evaluiert. 2Daneben 
sind auf Veranlassung des jeweiligen Evaluationsbeauf-
tragten sowohl weitere Fragen als auch weitere Evaluati-
onsinstrumente, wie beispielsweise Evaluationsworkshops 
und Interviews, möglich.

(2) 1Die Lehrveranstaltungen aller hauptamtlichen und 
nebenamtlichen Dozenten sollen einmal jährlich eva-
luiert werden. 2Die Evaluationsbeauftragten legen für die 
Evaluation im Benehmen mit den Dozenten die Lehrver-
anstaltung, den Zeitpunkt und die Studiengruppe fest. 
3Grundsätzlich sind nur Lehrveranstaltungen mit einem 
Umfang von mindestens 20 Lehrveranstaltungsstunden 
zu evaluieren; auf Entscheidung der Fachbereichsleitung 
können auch kürzere Lehrveranstaltungen evaluiert wer-
den. 4Die Evaluation soll frühestens nach der Hälfte und 
vor Abschluss der Lehrveranstaltung stattfinden; sie soll so 
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Tarifrecht

2034.1.1-F

Änderung der Bekanntmachung 
zum Vollzug des Tarifvertrages 

für den öffentlichen Dienst der Länder

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 19. Januar 2012 Az.: 25 - P 2600 - 008 - 6/12

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri-
ums der Finanzen zum Vollzug des Tarifvertrages für den 
 öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 27. Oktober 
2006 (FMBl S. 194, StAnz Nr. 44), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 7. April 2011 (FMBl S. 206, StAnz 
Nr. 15), wird wie folgt geändert:

1. Nr. 8 wird wie folgt geändert:

1.1 In Abs. 3 Satz 2 werden

1.1.1 der Betrag „84.000 Euro“ durch den Betrag „86.000 
Euro“ und

1.1.2 der Betrag „86.000 Euro“ durch den Betrag „87.000 
Euro“

ersetzt.

1.2 In Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wort „Überstun-
den“ die Worte „bis zu der nach dem Arbeitszeit-
gesetz zulässigen wöchentlichen Höchstarbeitszeit 
(derzeit: 48 Stunden)“ eingefügt.

2. Die Anlagen 4 und 5 (Arbeitsvertrag für außer-
tariflich Beschäftigte) werden durch die Anlagen 4 
und 5 zu dieser Bekanntmachung ersetzt. Es wird 
gebeten, künftig diese Vertragsmuster zu verwenden. 
Sie sind auch im Intranet abrufbar (www.stmf.bybn.
de/Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder/Arbeitsvertragsmuster) bzw. ste-
hen im Internet als Download (www.stmf.bayern.de/ 
download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip) zur Ver-
fügung.

II.

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Abschnitt I 
Nr. 1.1.2 am 1. November 2012 in Kraft.

We i g e r t 
Ministerialdirektor

frühzeitig erfolgen, dass noch ein Qualitätsgespräch nach 
Satz 6 möglich ist. 5Jede Studiengruppe soll möglichst 
einmal im Studienjahr in die Evaluation einbezogen wer-
den. 6Der Dozent führt auf der Grundlage der Auswertung 
seiner Evaluationsergebnisse und möglichst zeitnah zur 
Befragung ein Qualitätsgespräch mit der Studiengruppe.

(3) Jeder Studierende und jeder Dozent soll einmal jährlich 
zu den Rahmenbedingungen befragt werden.

§ 8 
Durchführung der Evaluation von Studiengängen und 

berufspraktischen Studienzeiten

Im Einvernehmen mit dem nach Art. 2 Abs. 2 BayFHVRG 
zuständigen Staatsministerium können Inhalte und  Aufbau 
von Studiengängen und berufspraktische Studienzeiten 
evaluiert werden.

Abschnitt II 
Evaluation der Fortbildung

§ 9 
Durchführung der Evaluation in der Fortbildung

(1) Alle Veranstaltungen der Fortbildung sollen bewer-
tet werden; die Befragung der Teilnehmer erfolgt dabei 
 anonym mittels Fragebogen.

(2) Dabei ist neben der Bewertung der Veranstaltungs-
durchführung und der Rahmenbedingungen insbesondere 
zu evaluieren, ob ein Wissenstransfer ermöglicht wurde 
und die Veranstaltung einen Beitrag zur Erreichung eines 
spezifischen Fortbildungsziels geleistet hat.

(3) 1Verantwortlich für die Durchführung der Evaluation 
von Fortbildungsangeboten und die Vorlage der Ergebnisse 
sind die Fortbildungsverantwortlichen der Fachbereiche. 
2Diese werden durch die Fachbereichsleitung bestimmt. 
3Sie leiten die Auswertungen der Evaluationsergebnisse 
der Lehrveranstaltungen in anonymisierter Form und die 
Auswertungen aller sonstigen Evaluationsergebnisse an die 
Fachbereichsleitung weiter und unterstützen diese gegebe-
nenfalls bei der Bewertung der Ergebnisse.  4Außerdem in-
formieren sie durch einen Fortbildungs bericht jährlich die 
jeweiligen Fachbereichsleiter, die Evaluationskommission 
und den Präsidenten über die Ergebnisse der Evaluation 
und machen Verbesserungsvorschläge zur Fortbildung.

www.stmf.bybn.de
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Anlage 4

Arbeitsvertrag für außertariflich Beschäftigte,
die auf unbestimmte Zeit eingestellt werden

Zwischen dem Freistaat Bayern,

vertreten durch

…………………...………………………..………………………………………………(Arbeitgeber)

und

Frau/Herrn

………………………..………………………....………………………(Beschäftigte/Beschäftigter)

wird folgender

Arbeitsvertrag

geschlossen:

§ 1

Frau/Herr …………………………….………………...….…. wird ab ……………….….…………..

auf unbestimmte Zeit als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter eingestellt.

§ 2

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der

Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L

und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergänzenden,

ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Tarifgemeinschaft

deutscher Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der Arbeitgeber hieran ge-

bunden ist. Die Vorschriften der §§ 6 bis 10, 15 bis 20 und 30 TV-L finden keine Anwendung.

§ 3

Die Probezeit beträgt nach § 2 Abs. 4 TV-L sechs Monate.
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§ 4

(1) Frau/Herr ……………..……………..…… erhält ein außertarifliches Entgelt in Höhe von

monatlich ……………..…… �. Dieses Entgelt erhöht sich um den von den Tarifvertrags-

parteien für Entgeltgruppe 15 TV-L jeweils festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge,

Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt.

(2) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach derjenigen

Wochenarbeitszeit, die für vergleichbare Beamtinnen und Beamte des Freistaates

Bayern jeweils maßgebend ist. Durch das außertarifliche Entgelt sind Mehrarbeit und

Überstunden bis zu der nach dem Arbeitszeitgesetz zulässigen wöchentlichen Höchst-

arbeitszeit (derzeit: 48 Stunden) abgegolten.

§ 5

Nebenabreden und Änderungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-

einbart werden.

§ 6

Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieses Arbeitsvertrages.

…………………………………………………………………….……………..……………….….…..
(Ort, Datum)

…………………………………..…….………… ………………..………………………………….
(Für den Arbeitgeber) (Beschäftigte/Beschäftigter)
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Anlage 5

Arbeitsvertrag für außertariflich Beschäftigte,
die befristet eingestellt werden1

Zwischen dem Freistaat Bayern,

vertreten durch

………………...………………………….……………………………………………… (Arbeitgeber)

und

Frau/Herrn

………..………………………………………..………………………. (Beschäftigte/Beschäftigter)

wird folgender

Arbeitsvertrag

geschlossen:

§ 1

Frau/Herr …………………………….………………...….…. wird ab ……………….….…………..

als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter eingestellt.

Das Arbeitsverhältnis ist befristet

bis zum ……………………………………………………………….……………………… 2

bis zum Erreichen folgenden Zweckes

„ ………….……………………………………………………………………….………….. “;

längstens bis zum ………….………………………….…………………………………… 2

§ 2

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der

Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L

und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergänzenden,

ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Tarifgemeinschaft

deutscher Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der Arbeitgeber hieran ge-

bunden ist. Die Vorschriften der §§ 6 bis 10, 15 bis 20 TV-L finden keine Anwendung.
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§ 3

(1) Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 TV-L beträgt sechs Monate.2

Die Probezeit beträgt nach § 30 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 TV-L sechs Wochen.2 3

(2) Für die Kündigung des befristeten Arbeitsverhältnisses gilt § 30 Absatz 4 und 5 TV-L.

§ 4

(1) Frau/Herr ………………..…………..…… erhält ein außertarifliches Entgelt in Höhe von

monatlich ………….…….… �. Dieses Entgelt erhöht sich um den von den Tarifvertrags-

parteien für Entgeltgruppe 15 TV-L jeweils festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge,

Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt.

(2) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach derjenigen

Wochenarbeitszeit, die für vergleichbare Beamtinnen und Beamte des Freistaates

Bayern jeweils maßgebend ist. Durch das außertarifliche Entgelt sind Mehrarbeit und

Überstunden bis zu der nach dem Arbeitszeitgesetz zulässigen wöchentlichen Höchst-

arbeitszeit (derzeit: 48 Stunden) abgegolten.

§ 5

Nebenabreden und Änderungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-

einbart werden.

§ 6

Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieses Arbeitsvertrages.

…………………………………………….……………………………………………………………..
(Ort, Datum)

…………………………………………...……… …………..……………………………………….
(Für den Arbeitgeber) (Beschäftigte/Beschäftigter)

1 Dieses Muster gilt für befristete Arbeitsverhältnisse mit und ohne sachlichen Grund.
2 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen!
3 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit. Bei befristeten Arbeits-

verträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten 6 Wochen als Probezeit (§ 30 Absatz 4 TV-L).
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2034.1.1-F, 2034.1.2-F, 2034.3.1-F

Anschlusstarifvertrag 
für Beschäftigte 

in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, 
Einrichtungen und Betrieben der Länder

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 19. Januar 2012 Az.: 25 - P 2627 - 001 - 44 753/11

Nachstehend wird der Anschlusstarifvertrag für Beschäf-
tigte in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtun-
gen und Betrieben der Länder vom 31. Oktober 2011 zum 
 Vollzug bekanntgegeben. Die in § 1 Nrn. 1 bis 5 des An-
schlusstarifvertrages genannten Änderungstarifverträge 
wurden im Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen (FMBl 2011 S. 368) und im Bayerischen 
Staatsanzeiger (StAnz 2011 Nr. 49) veröffentlicht.

We i g e r t 
Ministerialdirektor

Anschlusstarifvertrag 
für Beschäftigte 

in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, 
Einrichtungen und Betrieben der Länder

vom 31. Oktober 2011

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der dbb tarifunion, 
vertreten durch den Vorstand,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1

Die Tarifvertragsparteien schließen die nachfolgend 
 genannten Tarifverträge in der Fassung als Anschluss-
tarifverträge ab, in der sie zwischen der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) und der Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) vereinbart worden sind; 
deren Texte sind als Anlagen beigefügt:

1. Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag zur 
 Regelung der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in 
forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und 
Betrieben der Länder (TV-L-Forst) vom 26. Mai 2011,

2. Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag zur 
Überleitung der Beschäftigten der Länder aus dem 
 Geltungsbereich des MTW / MTW-O in den TV-Forst 
und zur  Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Forst) 
vom 26. Mai 2011,

3. Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag für 
 Auszubildende zum Forstwirt in  forstwirtschaftlichen 
Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben der  Länder 
(TVA-L-Forst) vom 26. Mai 2011,

4. Tarifvertrag über Einmalzahlungen – Forst 2011 vom 
26. Mai 2011,

5. Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für die Beschäftig-
ten des Bundes und der Länder, die Tätigkeiten in der 
Waldarbeit ausüben (TV-EntgeltU-Wald/Forst B/L) vom 
28. September 2011.

§ 2

Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von einer Woche 
zum Monatsschluss gekündigt werden. Die in § 1 Nrn. 1 
bis 5 genannten Tarifverträge treten jeweils außer Kraft, 
wenn das materielle Tarifrecht gegenüber einer der dort 
bezeichneten vertragsschließenden Parteien außer Kraft 
tritt. In beiden Fällen wird die Nachwirkung gemäß § 4 
Absatz 5 des Tarifvertragsgesetzes ausgeschlossen.

Berlin, den 31. Oktober 2011
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Zulassungsverfahren 
zur	Ausbildungsqualifizierung 

für	Ämter	ab	der	dritten	Qualifikationsebene 
der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, 

fachlicher Schwerpunkt Steuer

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 26. Januar 2012 Az.: 22 - P 3320 - 005 - 1 607/12

I.

In den Jahren 2012 bis 2014 werden im Geschäftsbereich 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen jährlich 
25 Beamtinnen und Beamte der Fachlaufbahn Verwaltung 
und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt Steuer mit Einstieg 
in der zweiten Qualifikationsebene zur Ausbildungsqua-
lifizierung für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene 
zugelassen. 

Die Ausbildungsqualifizierung richtet sich nach den 
 Bestimmungen des Gesetzes über die Leistungslauf-
bahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten 
und  Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) vom 
5. August 2010 (GVBl S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F) in 
der jeweils geltenden Fassung sowie der Verordnung zur 
Ergänzung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
die Steuerbeamten (EStBAPO) vom 27. April 2011 (GVBl 
S. 220, BayRS 2030-2-13-F). 

Nach Art. 37 LlbG kommt für die Ausbildungsqualifizie-
rung nur in Betracht, wer

1. sich bei einem Einstieg in der zweiten Qualifizierungs-
ebene in einer Dienstzeit von mindestens drei Jahren 
nach Erwerb der dafür notwendigen Qualifikation 
 bewährt hat,

2. in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht länger 
als vier Jahre zurückliegen darf, die Eignung für die 
Ausbildungsqualifizierung erhalten hat (Art. 58 Abs. 5 
Nr. 1 LlbG) und

3. nach dem Ergebnis des Zulassungsverfahrens erken-
nen lässt, dass er den Anforderungen in der neuen 
 Qualifikationsebene gewachsen sein wird. 

Voraussetzung für die Zulassung zur Ausbildungsqualifi-
zierung ist das Vorliegen aller Zulassungsvoraussetzungen 
des Art. 37 Abs. 2 LlbG zum Zulassungsstichtag 1. Oktober 
des jeweiligen Jahres. Die Zulassungsreihenfolge richtet 
sich in den einzelnen Jahren ferner nach den Platzziffern 
aus dem Zulassungsverfahren, das vom Bayerischen Lan-
desamt für Steuern am 3. Mai 2012 durchgeführt wird 
(§ 2 EStBAPO). Es hat Gültigkeit für die Zulassung zur 
Ausbildungsqualifizierung in den Jahren 2012 bis 2014. 
Das nächste Zulassungsverfahren wird voraussichtlich im 
Jahre 2015 durchgeführt werden. 

Haben mehrere Bewerberinnen und Bewerber den glei-
chen Ranglistenplatz erreicht, entscheiden über die Zulas-
sung zur Ausbildungsqualifizierung folgende Kriterien in 
der hier angegebenen Reihenfolge:

Besoldungsgruppe, aktuelle periodische Beurteilung, 
 pe riodische Vorbeurteilungen im aktuellen Amt, letzte 

periodische Beurteilung im Voramt, Schwerbehinderung, 
Gesamtnote in der Qualifikationsprüfung für den Einstieg 
in der zweiten Qualifikationsebene, Rangdienstalter, all
gemeiner Dienstzeitbeginn (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 LlbG). 

Das jeweils nächstgenannte Kriterium ist nur von Bedeu-
tung, wenn auf Grund der vorhergehenden keine Differen-
zierung möglich ist.

II.

Beamtinnen und Beamte der Fachlaufbahn Verwaltung 
und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt Steuer mit Einstieg 
in der zweiten Qualifikationsebene können sich zur Teil-
nahme am Zulassungsverfahren bis spätestens 23. März 
2012 auf dem Dienstweg beim Bayerischen Landesamt für 
Steuern anmelden. Mit ihrer Zustimmung können sie auch 
von ihren Dienstvorgesetzten vorgeschlagen werden. 

Die EStBAPO in der Fassung vom 27. April 2011 sieht 
nicht mehr vor, dass die Voraussetzungen für die Aus-
bildungsqualifizierung bereits bei der Teilnahme am 
 Zulassungsverfahren vorliegen müssen. Ein Nachweis des 
Vorliegens der Voraussetzungen des Art. 37 LlbG ist bei 
der Anmeldung zum Zulassungsverfahren demnach noch 
nicht erforderlich. Erst bei der Zulassungsentscheidung vor 
Beginn der jeweiligen Ausbildungsqualifizierung müssen 
die Voraussetzungen erfüllt sein. Die Beschäftigungsbe-
hörde prüft, ob zum Zeitpunkt des Zulassungsverfahrens 
alle bzw. welche Zulassungsvoraussetzungen zur Aus-
bildungsqualifizierung bereits vorliegen. 

Von der Teilnahme am Zulassungsverfahrens 2012 ist aus-
geschlossen, wer bereits dreimal an einem entsprechen-
den Zulassungsverfahren teilgenommen hat (§ 3 Abs. 3 
 EStBAPO). 

III.

Das Zulassungsverfahren wird schriftlich durchgeführt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Zulassungsver-
fahren haben unter Aufsicht folgende Aufgaben (Arbeitszeit 
je 120 Minuten) zu bearbeiten:

1. die Erörterung eines Themas zur politischen Bil-
dung und dem Zeitgeschehen, in der sie ihre sprach-
liche Ausdrucksweise, die Art und Folgerichtigkeit 
der  Begründung sowie die Gliederung und Klarheit 
der Darstellung nachweisen sollen (§ 5 Abs. 1 Satz 3 
 EStBAPO),

2. eine Aufgabe, in der sie nach ihrer Wahl Kenntnisse

a) aus den Bereichen Abgabenordnung, Einkommen-
steuer einschließlich Lohnsteuer und Umsatzsteuer 
oder

b) aus den Bereichen Abgabenordnung, Kassen- und 
Rechnungswesen sowie Vollstreckungswesen

nachweisen sollen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 EStBAPO). Die Auf-
gaben können mit Fragen der elektronischen Datenver-
arbeitung in der Steuerverwaltung verbunden werden.

Beamtenrecht
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Für die Erörterung (Aufgabe Nr. 1) stehen drei Themen 
zur Wahl. Welche Aufgabe der Nr. 2 ausgewählt wird, ist 
bereits bei der Meldung zum Zulassungsverfahren anzu-
geben.

Bei der Durchführung des Zulassungsverfahrens und 
bei der Bewertung der Aufgaben sind die §§ 6 ff. der 
 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Steuer-
beamten (StBAPO) entsprechend anzuwenden (§ 4 Abs. 2 
 EStBAPO).

Das Zulassungsverfahren ist erfolgreich abgeschlossen, 
wenn die Aufgabe der Nr. 2 mit mindestens fünf Punkten 
bewertet wurde und die Endpunktzahl mindestens 5,00 
Punkte beträgt (§ 6 Abs. 2 EStBAPO).

Zur Bildung der Endpunktzahl wird die Aufgabe nach 
Nr. 1 einfach, die Aufgabe nach Nr. 2 zweifach gezählt. Die 
Summe der Einzelpunktzahlen geteilt durch drei  ergibt 
die Endpunktzahl.

Auf Grund der Endpunktzahl erstellt das Bayerische Lan-
desamt für Steuern eine Rangliste der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die das Zulassungsverfahren erfolgreich 
abgeschlossen haben (§ 6 Abs. 3 EStBAPO). Bei gleicher 
Endpunktzahl entscheidet die Bewertung der Aufgabe 
nach Nr. 2. Bewerberinnen und Bewerber mit gleicher 
Bewertung der Aufgabe nach Nr. 2 erhalten den gleichen 
Rang, im Übrigen erhalten Bewerberinnen und Bewerber 
mit gleicher Punktzahl den gleichen Rang.

IV.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Zulassungsver-
fahren werden vom Bayerischen Landesamt für Steuern 
nach dem Vorliegen des Ergebnisses des Zulassungsver-
fahrens über das Ergebnis und den dabei erreichten Rang-
listenplatz unterrichtet. Sie werden ferner spätestens zum 
1. August jeden Zulassungsjahres jeweils darüber infor-
miert, ob bei ihnen in diesem Jahr die Voraussetzungen 
für eine Zulassung zur Ausbildungsqualifizierung zum 
1. Oktober des Jahres vorliegen werden. Etwaige Einwen-
dungen gegen diese Mitteilung sind dem Bayerischen Lan-
desamt für Steuern auf dem Dienstweg innerhalb von vier 
Wochen schriftlich zu übersenden und vom dort zuständi-
gen Fachreferat unverzüglich zu entscheiden. Für Absagen 
von an sich zur Zulassung zur Ausbildungsqualifizierung 
anstehenden Beamtinnen und Beamten können bis zur 
jährlichen Zulassungsgesamtzahl von 25 Beamtinnen und 
Beamte die dafür Nächstplatzierten zugelassen werden, 
bei denen die Voraussetzungen für eine Zulassung zur 
Ausbildungsqualifizierung zum 1. Oktober des jeweiligen 
Jahres vorliegen.

We i g e r t 
Ministerialdirektor
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Tarifrecht

2034.1.1-F, 2034.1.2-F

Tarifverträge 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

im öffentlichen Dienst der Länder

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 1. Februar 2012 Az.: 25 - P 2607 - 042 - 1 270/12

I.

Nachstehend	wird	Folgendes	zum	Vollzug	bekannt	gege-
ben:

1.	 Änderungstarifvertrag	Nr.	4	vom	2.	Januar	2012	zum	
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Län-
der in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder)	vom	12.	Oktober	2006	(FMBl	2007	S.	5,	6;	
StAnz	2006	Nr.	48),	zuletzt	geändert	durch	Änderungs-
tarifvertrag Nr. 3 vom 10. März 2011 (FMBl 2011 S. 283, 
StAnz	2011	Nr.	26);

2.	 Änderungstarifvertrag	Nr.	4	vom	2.	Januar	2012	zum	Ta-
rifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
vom	12.	Oktober	2006	(FMBl	2007	S.	5,	38;	StAnz	2006	
Nr.	49),	zuletzt	geändert	durch	Änderungstarifvertrag	
Nr.	3	vom	10.	März	2011	(FMBl	2011	S.	283,	287;	StAnz	
2011	Nr.	26);

3.	 Änderung	der	Niederschriftserklärungen	zum	TV-L	und	
zum	TVÜ-Länder;

4.	Niederschriftserklärungen	zur	Entgeltordnung	zum	
 TV-L.

Die	Änderungstarifverträge	Nr.	4,	die	Änderung	der	Nie-
derschriftserklärungen	zum	TV-L	und	zum	TVÜ-Länder	
und	die	Niederschriftserklärungen	zur	Entgeltordnung	
zum TV-L wurden getrennt, aber inhaltsgleich abgeschlos-
sen/vereinbart mit

–	 ver.di	–	vereinte	Dienstleistungsgewerkschaft	–	Bundes-
vorstand	–,	diese	zugleich	handelnd	für	die	Gewerkschaft	
der	 Polizei,	 die	 Industriegewerkschaft	 Bauen-Agrar-
Umwelt	und	die	Gewerkschaft	Erziehung	und	Wissen-
schaft,

und

– der dbb tarifunion, vertreten durch den Vorstand.

II.

Hinweise zur Durchführung der Tarifverträge ergehen 
in einem gesonderten Rundschreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen. Dieses Rundschreiben 
wird nicht veröffentlicht. Die Tarifverträge sind im Intranet 
abrufbar (www.stmf.bybn.de;	Rubrik:	Personal/Tarifver-
trag	für	den	öffentlichen	Dienst	der	Länder/Änderungs-
tarifverträge) bzw. steht im Internet als Download (www.
stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip) 
zur Verfügung.

L a z i k 
Ministerialdirektor

Änderungstarifvertrag Nr. 4 
zum Tarifvertrag 

zur Überleitung der Beschäftigten  
der Länder in den TV-L und  

zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder)

vom	2.	Januar	2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einererseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart: 

§ 1 
Änderung des TVÜ-Länder

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangs-
rechts	(TVÜ-Länder)	vom	12.	Oktober	2006,	zuletzt	geän-
dert	durch	den	Änderungstarifvertrag	Nr.	3	vom	10.	März	
2011, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Abs.	1	Satz	2	werden	die	Wörter	„Vergütungs-
gruppe	I	BAT	/	BAT-O“	durch	die	Wörter	„Entgelt-
gruppe 15 Ü“ ersetzt.

b)	In	Nr.	1	der	Protokollerklärungen	zu	§	1	Abs.	1	
Satz	1	werden	die	Wörter	 „Vorbemerkung	Nr.	 5	
zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum  
BAT	/	BAT-O“	durch	die	Wörter	„Nr.	4	der	Vorbe-
merkungen	zu	allen	Teilen	der	Entgeltordnung	zum	
TV-L“  ersetzt.

c)	 In	Nr.	2	Satz	1	der	Protokollerklärungen	zu	§	1	
Abs.	1	Satz	1	wird	nach	der	Angabe	„19	Abs.	1“	die	
Angabe	„,	§	29a“	eingefügt.

2.	 In	Satz	1	der	Protokollerklärung	zu	§	5	Abs.	2	Satz	3	
TVÜ-Länder	werden	die	Wörter	„zum	In-Kraft-Treten	
einer	neuen	Entgeltordnung“	durch	die	Wörter	„zu	
einer Überarbeitung oder Neuregelung der entspre-
chenden Abschnitte der Entgeltordnung zum TV-L“ 
ersetzt.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Abs.	4	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„deren	
Eingruppierung	sich“	die	Wörter	„bis	zum	31.	De-
zember	2011“	sowie	nach	den	Wörtern	„richtet,	und“	
die	Wörter	„die	zum	1.	Januar	2012	in	den	Teil	IV	
der Entgeltordnung zum TV-L übergeleitet werden, 
sowie“ eingefügt. 

b)	In	Abs.	5	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„Lehr-
kraft,	 die“	 die	 Wörter	 „bis	 zum	 31.	 Dezember	
2011“	 sowie	nach	den	Wörtern	„Anlage	1a	zum	 
BAT	/	BAT-O“	die	Wörter	„und	ab	1.	Januar	2012	
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gemäß	Nr.	4	der	Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	
der Entgeltordnung nicht unter die Entgeltordnung 
zum TV-L“ eingefügt. 

4. In § 9 Abs. 4 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Daneben steht ein weiterer Anspruch auf eine Ent-
geltgruppenzulage nach der Entgeltordnung zum TV-L 
nicht zu.“

5. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der	bisherige	Wortlaut	wird	Satz	1.

bb)  Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

	 „2Dies gilt auch, wenn die Höhergruppierung 
aufgrund der Überleitung von Beschäftigten 
in die Entgeltordnung zum TV-L gemäß § 29a 
Abs. 3 erfolgt.“

b)	 Nach	Abs.	5	wird	folgende	Protokollerklärung	einge-
fügt:

„Protokollerklärung	zu	§	12	Abs.	5:

Die Überleitung in die Entgeltgruppe 14 gemäß § 29a 
Abs. 5 gilt nicht als Höhergruppierung.“

6. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„über	den	
31.	Oktober	2006	hinaus“	die	Wörter	„bis	zum	
31. Dezember 2011“ eingefügt.

bb) Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Ab-
schnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O ein-
gruppiert sind, und für Beschäftigte, die unter 
§	2	Nr.	3	des	Änderungstarifvertrages	Nr.	1	
zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, gelten die 
entsprechenden Vorschriften des Satzes 1 auch 
über	den	31.	Dezember	2011	hinaus	fort;	dies	
gilt entsprechend für Beschäftigte, die unter 
Abs. 10 fallen.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, und nach 
dem	Wort	 „Diese“	werden	die	Wörter	 „über	
den 31. Dezember 2011 hinaus fortgeltenden“ 
eingefügt.

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

b) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 „1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Ent-
geltgruppe 1 sind für Beschäftigte, die gemäß Teil 
II Abschnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
eingruppiert sind, für Beschäftigte, die unter § 2 
Nr.	3	des	Änderungstarifvertrages	Nr.	1	zum		BAT-O	
vom 8. Mai 1991 fallen sowie für Beschäftigte, die 
unter	Abs.	10	fallen,	alle	zwischen	dem	1.	Janu-
ar	2012	und	dem	In-Kraft-Treten	entsprechender	
neuer	Eingruppierungsregelungen	stattfindenden	
Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und 
Umgruppierungen)	vorläufig	und	begründen	keinen	
Vertrauensschutz	und	keinen	Besitzstand.“

c) Abs. 4 wird aufgehoben.

d)	In	Abs.	5	Satz	2	werden	die	Wörter	„wird	diese	bis	
zum	In-Kraft-Treten	einer	neuen	Entgeltordnung“	

durch	die	Wörter	„bis	zum	31.	Dezember	2011	wird	
diese“ ersetzt.

e) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa)	 Die	Wörter	„bis	zum	In-Kraft-Treten	einer	neu-
en Entgeltordnung“ werden gestrichen und die 
Wörter	„erfüllt	sind“	werden	durch	die	Wörter	
„erfüllt	wären“	ersetzt.

bb)	 Der	Punkt	wird	durch	ein	Semikolon	ersetzt	
und es wird folgender Teilsatz angefügt:

„die	 Zahlung	 erfolgt	 längstens	 bis	 zu	 einer	
Überarbeitung bzw. Neuregelung der entspre-
chenden Abschnitte der Entgeltordnung zum 
TV-L.“

f) Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„In-Kraft-Treten	
 einer neuen Entgeltordnung“ durch die Angabe 
„31.	Dezember	2011“	ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Abschnitt 
B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O eingruppiert 
sind, für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 des 
Änderungstarifvertrages	Nr.	1	zum	BAT-O	vom	
8. Mai 1991 fallen sowie für Beschäftigte, die 
unter Abs. 10 fallen, gilt Satz 1 auch für Ein-
gruppierungen nach dem 31. Dezember 2011 
fort.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und nach 
dem	Wort	„Eingruppierung“	werden	die	Wör-
ter	„auch	über	den	31.	Dezember	2011	hinaus“	
eingefügt.

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und die An-
gabe	„Satz	2“	wird	durch	die	Angabe	„Satz	3“	
ersetzt.

g)	In	Abs.	8	Satz	1	werden	die	Wörter	„In-Kraft-Treten	
einer neuen Entgeltordnung“ durch die Angabe  
„31.	Dezember	2011“	ersetzt.

h) Abs. 9 wird wie folgt geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„gelten“	die	
Wörter	„bis	zum	31.	Dezember	2011“	einge-
fügt.

bb)	 In	Satz	2	werden	die	Wörter	„In-Kraft-Treten	ei-
ner neuen Entgeltordnung“ durch die Angabe 
„31.	Dezember	2011“	ersetzt.

cc) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Für Beschäftigte, die unter Abs. 10 fallen, gel-
ten Satz 1 und 2 auch über den 31. Dezember 
2011 hinaus fort.“

7. § 18 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Abs.	2	wird	die	Angabe	„§	17	Abs.	9	Satz	2“	durch	
die	Angabe	„§	17	Abs.	9	Satz	2	und	3“	ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der	bisherige	Wortlaut	wird	Satz	1	und	die	Wör-
ter	„In-Kraft-Treten	der	Eingruppierungsvor-
schriften des TV-L“ werden durch die Angabe 
„31.	Dezember	2011“	ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Abschnitt 
B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O eingrup-
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piert sind, sowie für Beschäftigte, die unter § 17 
Abs.	10	fallen,	gilt	Satz	1	bis	zum	In-Kraft-Treten	
entsprechender Eingruppierungsvorschriften 
über den 31. Dezember 2011 hinaus fort.“

8. § 19 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü über-
geleitet worden sind, oder ab dem 1. November 2006 in 
die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in 
die Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2a eingestellt und 
gemäß § 17 Abs. 7 der Entgeltgruppe 2 Ü zugeordnet 
worden sind, gelten besondere Tabellenwerte, soweit 
sich aus § 29a nichts anderes ergibt. 2Die besonderen 
Tabellenwerte	betragen	ab	1.	Januar	2012

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.731,17 1.914,45 1.984,53 2.070,78 2.130,08 2.178,58“

9. § 20 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Satz	1	wird	nach	den	Wörtern	„Lehrkräfte,	die“	
die	Wörter	 „bis	 zum	 31.	Dezember	 2011“	 sowie	
nach	den	Wörtern	„Anlage	1a	zum	BAT	/	BAT-O“	
die	Wörter	 „und/oder	 ab	 1.	 Januar	 2012	 gemäß	 
Nr.	 4	 der	 Vorbemerkungen	 zu	 allen	 Teilen	 der	 
Entgeltordnung nicht unter die Entgeltordnung zum 
TV-L“ eingefügt.

b)	In	Satz	2	werden	nach	der	Angabe	„A	13	BBesG“	
die	Wörter	„oder	eines	entsprechenden	Landesbe-
soldungsgesetzes“ eingefügt.

10. Nach § 29 wird folgender § 29a eingefügt:

„§ 29a 
Überleitung in die Entgeltordnung zum TV-L  

am 1. Januar 2012

(1) 1Für in den TV-L übergeleitete und für zwischen 
dem 1. November 2006 und dem 31. Dezember 
2011 neu eingestellte Beschäftigte gelten für Ein-
gruppierungen	ab	dem	1.	Januar	2012	die	§§	12,	13	
TV-L sowie die Entgeltordnung zum TV-L. 2Hängt 
die Eingruppierung nach den §§ 12, 13 TV-L von 
der	Zeit	einer	Tätigkeit	oder	Berufsausübung	ab,	
wird	die	vor	dem	1.	Januar	2012	zurückgelegte	
Zeit	so	berücksichtigt,	wie	sie	zu	berücksichtigen	
wäre, wenn die Entgeltordnung zum TV-L bereits 
seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten 
hätte.

(2) 1In den TV-L übergeleitete und ab dem 1. November 
2006 neu eingestellte Beschäftigte,

– deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, 
der Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsver-
bandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2011 
hinaus fortbesteht, und 

–	 die	am	1.	Januar	2012	unter	den	Geltungsbereich	
des TV-L fallen,

sind – jedoch unter Beibehaltung der bisherigen 
Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert aus-
zuübenden	Tätigkeit	–	zum	1.	Januar	2012	in	die	
Entgeltordnung	 zum	 TV-L	 übergeleitet;	 Abs.	 3	
bleibt unberührt. 2Soweit	an	die	Tätigkeit	in	der	
bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von § 16 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 TV-L besondere 
Stufenregelungen nach den Anlagen 2, 4 oder 5 ge-
knüpft	waren,	gelten	diese	für	die	Dauer	der	unver-
ändert	auszuübenden	Tätigkeit	fort.	3Soweit an die 

Tätigkeit	in	der	bisherigen	Entgeltgruppe	besonde-
re	Entgeltbestandteile	geknüpft	waren	und	diese	in	
der Entgeltordnung zum TV-L in geringerer Höhe 
entsprechend vereinbart sind, wird die hieraus am 
1.	Januar	2012	bestehende	Differenz	unter	den	bis-
herigen Voraussetzungen als Besitzstandszulage 
so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende 
Tätigkeit	unverändert	ausgeübt	wird	und	die	sons-
tigen Voraussetzungen für den besonderen Ent-
geltbestandteil nach bisherigem Recht weiterhin 
bestehen;	§	9	Abs.	4	bleibt	unberührt.	4Satz 3 gilt 
entsprechend, wenn besondere Entgeltbestandteile 
in der Entgeltordnung zum TV-L nicht mehr ver-
einbart sind.

Protokollerklärung	zu	§	29a	Abs.	2:
1Die	vorläufige	Zuordnung	zu	der	Entgeltgruppe	
des TV-L nach der Anlage 2 oder 4 gilt als Eingrup-
pierung. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung 
der	Eingruppierungen	findet	aufgrund	der	Überlei-
tung in die Entgeltordnung zum TV-L nicht statt.

(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Abs. 2 Satz 1 nach 
der Entgeltordnung zum TV-L eine höhere Ent-
geltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in 
die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 
TV-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren 
Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen 
für Höhergruppierungen (§ 17 Abs. 4 TV-L). 3War	
die/der Beschäftigte in der bisherigen Entgeltgrup-
pe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend 
von Satz 2 der Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe 
zugeordnet;	die	bisher	in	Stufe	1	verbrachte	Zeit	
wird angerechnet. 4Bei Beschäftigten im Sinne von 
Teil II Abschnitt 22 Unterabschnitt 1 der Entgelt-
ordnung	zum	TV-L	werden	übertariflich	gewährte	
Leistungen auf den Höhergruppierungsgewinn 
angerechnet. 5Satz 1 gilt für den erstmaligen An-
spruch auf eine Entgeltgruppenzulage entspre-
chend, sofern bei Eingruppierungen zwischen dem 
1. November 2006 und dem 31. Dezember 2011 die 
vergleichbare Vergütungsgruppenzulage aufgrund 
von § 17 Abs. 5 nicht mehr gezahlt wurde.

(4) 1Der Antrag nach Abs. 3 Satz 1 und/oder nach 
Abs.	3	Satz	5	kann	nur	bis	zum	31.	Dezember	2012	
gestellt	werden	(Ausschlussfrist)	und	wirkt	auf	den	
1.	Januar	2012	zurück;	nach	dem	Inkrafttreten	der	
Entgeltordnung	zum	TV-L	eingetretene	Änderun-
gen der Stufenzuordnung in der bisherigen Ent-
geltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach 
Abs.	3	Satz	2	und	3	unberücksichtigt.	2Ruht das 
Arbeitsverhältnis	am	1.	Januar	2012,	beginnt	die	
Frist	von	einem	Jahr	mit	der	Wiederaufnahme	der	
Tätigkeit;	der	Antrag	wirkt	auf	den	1.	Januar	2012	
zurück.

(5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 sind Be-
schäftigte mit einem Anspruch auf die bisherige 
Zulage nach § 17 Abs. 8 stufengleich und unter Bei-
behaltung	der	in	ihrer	Stufe	zurückgelegten	Stu-
fenlaufzeit in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Beschäftigte, 
die gemäß Teil II Abschnitt B der An lage 1 a zum 
BAT / BAT-O eingruppiert sind, für  Beschäftigte, 
die	unter	§	2	Nr.	3	des	Änderungstarifvertrages	
Nr. 1 zum  BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, sowie 
für Beschäftigte, die unter § 17 Abs. 10 fallen.“
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11.	 In	Nr.	9	der	Anlage	1	Teil	B	werden	die	Wörter	„zum	
In-Kraft-Treten	einer	neuen	Entgeltordnung“	durch	
die	Wörter	„zu	einer	Überarbeitung	beziehungsweise	
Neuregelung der entsprechenden Abschnitte der Ent-
geltordnung zum TV-L“ ersetzt.

12.	Im	Schlusssatz	der	Anlage	1	Teil	C	werden	die	Wörter	 
„zum	In-Kraft-Treten	einer	neuen	Entgeltordnung“	
durch	die	Wörter	„zu	einer	Neuregelung“	ersetzt.

13. Die Anlagen 5 A und 5 B werden durch die diesem 
Tarifvertrag als Anlage beigefügte Anlage 5 (A / B) 
 ersetzt.

§ 2 
Inkrafttreten

Dieser	Tarifvertrag	tritt	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2012	
in	Kraft.

Berlin,	den	2.	Januar	2012
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Änderungstarifvertrag Nr. 4  
zum Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L)

vom	2.	Januar	2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1 
Änderung des TV-L

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L)	vom	12.	Oktober	2006,	zuletzt	geändert	durch	den	
Änderungstarifvertrag	Nr.	3	vom	10.	März	2011,	wird	wie	
folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a)	 In	Teil	B.	Sonderregelungen	werden	die	Wörter	

„Anhang	zu	§	16	 Besondere	Stufenregelungen	für	
vorhandene und neu eingestellte 
Beschäftigte“ 

 gestrichen.

b)	Der	Wortlaut	zu	Teil	C.	Anlagen	wird	wie	folgt	ge-
fasst:

„Anlage	A		Entgeltordnung	zum	TV-L

Anlage B Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 
bis 15

Anlage	C	 Entgelttabelle	für	Pflegekräfte

Anlage	D	 Entgelttabelle	für	Ärztinnen	und	Ärzte	
im Geltungsbereich des § 41 TV-L

Anlage E Bereitschaftsdienstentgelte

Anlage F Beträge der in der Entgeltordnung (An-
lage A zum TV-L) geregelten Zulagen“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Abs.	3	Buchstabe	d	werden	die	Wörter	„sowie	
künstlerische	Lehrkräfte	an	Kunst-	und	Musikhoch-
schulen“ gestrichen.

b)	Die	Protokollerklärung	zu	§	1	Abs.	3	wird	wie	folgt	
geändert:

aa)	 In	der	Überschrift	wird	das	Wort	„Protokoller-
klärung“	durch	das	Wort	„Protokollerklärun-
gen“ ersetzt.

bb)	 Die	bisherige	Protokollerklärung	wird	Protokoll-
erklärung	Nr.	1.

cc)	 Es	wird	folgende	Protokollerklärung	Nr.	2	an-
gefügt:

„2.	 Ausgenommen	 sind	 auch	 künstlerische	
Lehrkräfte	an	Kunst-	und	Musikhochschulen,	
deren Arbeitsverhältnis am 31. Dezember 2011 
bestanden hat, für die Dauer des ununterbro-
chen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.“

3. § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 
Eingruppierung

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten rich-
tet	sich	nach	den	Tätigkeitsmerkmalen	der	Ent-
geltordnung (Anlage A). 2Die/Der Beschäftigte 
erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/
er eingruppiert ist. 3Die/Der Beschäftigte ist in 
der	Entgeltgruppe	eingruppiert,	deren	Tätigkeits-
merkmalen	die	gesamte	von	 ihr/ihm	nicht	nur	
vorübergehend	auszuübende	Tätigkeit	entspricht.	
4Die	gesamte	auszuübende	Tätigkeit	entspricht	
den	Tätigkeitsmerkmalen	 einer	Entgeltgruppe,	
wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvor-
gänge anfallen, die für sich genommen die An-
forderungen	eines	Tätigkeitsmerkmals	oder	meh-
rerer	Tätigkeitsmerkmale	dieser	Entgeltgruppe	
erfüllen. 5Kann	die	Erfüllung	einer	Anforderung	
in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer 
Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielsei-
tige	Fachkenntnisse),	sind	diese	Arbeitsvorgänge	
für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt 
ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 6Werden	in	
einem	Tätigkeitsmerkmal	mehrere	Anforderun-
gen gestellt, gilt das in Satz 4 bestimmte Maß, 
ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuüben-
de	Tätigkeit,	für	jede	Anforderung.	7Ist in einem 
	Tätigkeitsmerkmal	ein	von	Satz	4	oder	6	abwei-
chendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses. 8Ist 
in	einem	Tätigkeitsmerkmal	als	Anforderung	eine	
Voraussetzung in der Person der/des Beschäftig-
ten bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt 
sein.

 Protokollerklärungen	zu	§	12	Abs.	1:

1. 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (ein-
schließlich Zusammenhangsarbeiten), die, be-
zogen	auf	den	Aufgabenkreis	der/des	Beschäf-
tigten, zu einem bei natürlicher Betrachtung 
abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. 
unterschriftsreife	Bearbeitung	eines	Aktenvor-
gangs,	eines	Widerspruchs	oder	eines	Antrags,	
Betreuung	bzw.	Pflege	einer	Person	oder	Per-
sonengruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, 
Erstellung	eines	EKG,	Durchführung	einer	
Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeit). 
2Jeder	einzelne	Arbeitsvorgang	ist	als	solcher	
zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der 
Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten 
werden.

2.  Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 
ist	auch	das	in	einem	Tätigkeitsmerkmal	ge-
forderte	Herausheben	der	Tätigkeit	aus	einer	
niedrigeren Entgeltgruppe.

(2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im 
Arbeitsvertrag anzugeben.“
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4. § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13 
Eingruppierung in besonderen Fällen

1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige 
Tätigkeit	nicht	übertragen	worden,	hat	sich	aber	die	
ihr/ihm	übertragene	Tätigkeit	(§	12	Abs.	1	Satz	3)	nicht	
nur vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätig-
keitsmerkmalen	einer	höheren	als	ihrer/seiner	bisheri-
gen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Abs. 1 Satz 4 bis 8), 
und	hat	die/der	Beschäftigte	die	höherwertige	Tätigkeit	
ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/
er	mit	Beginn	des	darauffolgenden	Kalendermonats	
in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Für die 
zurückliegenden	sechs	Kalendermonate	gilt	§	14	sinn-
gemäß. 3Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen 
Tätigkeit	durch	Urlaub,	Arbeitsbefreiung,	Arbeitsun-
fähigkeit	oder	Vorbereitung	auf	eine	Fachprüfung	für	
die	Dauer	von	insgesamt	nicht	mehr	als	sechs	Wochen	
unterbrochen worden, wird die Unterbrechungszeit in 
die Frist von sechs Monaten eingerechnet. 4Bei einer 
längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung 
aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der Be-
endigung der Unterbrechung von neuem. 5Wird	der/
dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder 
eine	Tätigkeit	zugewiesen,	die	den	Tätigkeitsmerkma-
len ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, 
gilt § 14 sinngemäß.“

5.	 In	§	14	Abs.	3	Satz	1	werden	die	Wörter	„Tabellenent-
gelt,	das“	durch	die	Wörter	„Betrag,	der“	ersetzt.

6.	 In	§	15	Abs.	2	werden	die	Wörter	„A	und	B“	durch	die	
Wörter	„B	und	C“	ersetzt.

7. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 und in Abs. 3 Satz 2 werden jeweils 
die	Wörter	„im	Anhang	zu	§	16“	durch	die	Wörter	
„in	den	jeweiligen	Tätigkeitsmerkmalen	in	der	Ent-
geltordnung“ ersetzt.

b)	In	Nr.	2	der	Protokollerklärungen	zu	§	16	Abs.	2	
werden	nach	den	Wörtern	„Praktikantinnen/Prak-
tikanten“	die	Wörter	„beziehungsweise	nach	dem	
 Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingun-
gen	der	Praktikantinnen/Praktikanten	der		Länder“	 
eingefügt.

c) Der Anhang zu § 16 wird aufgehoben.

8. § 17 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Satz	2	wird	der	Punkt	durch	ein	Semikolon	er-
setzt und folgender Teilsatz angefügt:

	 „steht	der/dem	Beschäftigten	neben	dem	bisherigen	
und/oder neuen Tabellenentgelt eine Entgeltgrup-
penzulage oder eine Besitzstandszulage nach § 9 
oder § 17 Abs. 5 Satz 2 TVÜ-Länder zu, wird für 
die Anwendung des Halbsatzes 1 die Entgeltgrup-
penzulage bzw. Besitzstandszulage dem jeweiligen 
Tabellenentgelt hinzugerechnet und anschließend 
der Unterschiedsbetrag ermittelt.“ 

b)	Die	 Protokollerklärung	 zu	 §	17	 Abs.	4	 Satz	1	 	 
2. Halbsatz wird wie folgt gefasst:

	 „Für	 Lehrkräfte	 im	Sinne	 von	Nr.	 4	 der	Vorbe-
merkungen	 zu	 allen	 Teilen	 der	 Entgeltordnung	
als	„Erfüller“	gilt	die	Höhergruppierung	von	der	
Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13 nicht als 

„Eingruppierung	über	mehr	als	eine	Entgeltgrup-
pe“.“

9. Dem § 19 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6)	 Beschäftigte	im	Sinne	von	§	38	Abs.	5	Satz	2	im	
Außendienst des Straßenbetriebsdienstes und 
Straßenbaus	und	im	Außendienst	des	Küsten-
schutzes	der	Wasserbauverwaltung	erhalten	für	
jeden	Kalendermonat,	für	den	ihnen	Erschwer-
niszuschläge nach den Abschnitten A, M oder R 
des	Zuschlagskataloges	zum	Tarifvertrag	über	
die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ 
zum MTL) bzw. der entsprechenden Regelungen 
im Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß 
§ 29 MTArb-O für Arbeiter der Länder (TVZ zum 
MTArb-O-TdL) zustehen, zusätzlich einen Pau-
schalbetrag	von	monatlich	25	Euro;	§	24	Abs.	2	
findet	Anwendung.“

10. § 20 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.

11. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender Buchstabe c eingefügt:

„c)		die	§§	12	bis	14	und	die	Entgeltordnung	
(Anlage A) insgesamt und ohne Nachwir-
kung	mit	einer	Frist	von	drei	Monaten	zum	
Schluss	eines	Kalenderhalbjahres,	frühes-
tens jedoch zum 31. Dezember 2014,“

bb) Die bisherigen Buchstaben c und d werden die 
Buchstaben d und e.

cc) Es wird folgender Buchstabe f eingefügt:

„f)		die	Abschnitte	10,	18	und	25	des	Teils	II	
der Entgeltordnung gemeinsam mit einer 
Frist von drei Monaten zum Schluss eines 
Kalenderhalbjahres,	frühestens	jedoch	zum	
30.	Juni	2012;	die	Nachwirkung	dieser	Vor-
schriften wird ausgeschlossen,“

dd) Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe g 
und wird wie folgt gefasst:

„g)		die	 Entgelttabellen	 (Anlagen	 B,	 C	 und	
D) mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss	eines	Kalendermonats,	frühestens	
jedoch	zum	31.	Dezember	2012;	eine	Kün-
digung nach Abs. 2 umfasst nicht die Ent-
gelttabellen.“

b)	Die	Protokollerklärung	zu	§	39	Abs.	4	wird	aufgeho-
ben.

12. In § 40 wird folgende Nr. 9 angefügt:

„Nr. 9 
Künstlerische Lehrkräfte an  

Kunst- und Musikhochschulen in  
Baden-Württemberg und Bayern:

1Für	künstlerische	Lehrkräfte	an	Kunst-	und	Musik-
hochschulen	in	Baden-Württemberg	und	Bayern	gelten	
§ 44 Nrn. 2 und 3 entsprechend. 2An die Stelle der 
Schulferien treten dabei die Semesterferien.“
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13.	 In	§	41	Nr.	10	werden	im	Text	des	§	15	Abs.	2	die	Wörter	
„den	Anlagen	C	und	D“	durch	die	Wörter	„Anlage	D“	
ersetzt.

14. In § 41 Nr. 11 werden im Text des § 16 Abs. 1 Satz 2 
die	Wörter	„Anlagen	C	und	D“	durch	die	Wörter	„An-
lage D“ ersetzt.

15. § 43 Nr. 8 wird wie folgt geändert:

a)	 In	der	Überschrift	werden	nach	den	Wörtern	„zum	
BAT	/	BAT-O“	die	Wörter	„bis	zum	31.	Dezember	
2011 und zur Anwendung des Teils IV der Entgelt-
ordnung	ab	1.	Januar	2012“	angefügt.

b) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 „1Bis zum 31. Dezember 2011 wird der Betrag nach 
der	Protokollerklärung	Nr.	1	Abs.	1	und	Abs.	1	a	zu	
Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O von 
46,02 Euro auf 90,00 Euro erhöht.“

c)	 In	Abs.	2	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„des	Ab-
schnitts A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O“ die 
Wörter	 „beziehungsweise	 ab	 1.	 Januar	 2012	 im	 
Sinne von Teil IV der Entgeltordnung“ sowie nach 
den	Wörtern	„zu	Abschnitt	A	der	Anlage	1	b	zum	
BAT	 /	 BAT-O“	 die	Wörter	 „beziehungsweise	 ab	
1.	Janu	ar	2012	nach	Nr.	5	Abs.	1,	2	oder	3	der	Vor-
bemerkungen	zu	Teil	IV	der	Entgeltordnung“	ein-
gefügt.

16. Die Anlagen werden wie folgt geändert:

a) Anlage A wird durch die diesem Tarifvertrag als 
Anlage 1 beigefügte Entgeltordnung zum TV-L er-
setzt.

b) Die Überschrift der Anlage B wird wie folgt ge-
fasst:

„Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15

–	Gültig	ab	1.	Januar	2012	–“

c) Der Anhang zu den Anlagen A und B wird aufgeho-
ben.

d) Anlage C wird durch die diesem Tarifvertrag als 
Anlage 2 beigefügte Anlage C ersetzt.

e) Als Anlage F wird die Anlage 3 dieses Tarifvertrags 
angefügt.

§ 2 
Übergangsvorschrift zur Anwendung  

der Anlage E zum TV-L

Bis zu einer Neuvereinbarung der Anlage E zum TV-L 
richtet sich für die Höhe der Bereitschaftsdienstentgelte 
die Zuordnung zu den Vergütungsgruppen nach den An-
lagen 1 a und 1 b zum BAT / BAT-O beziehungsweise zu 
den Lohngruppen nach den Lohngruppenverzeichnissen 
zum MTArb / MTArb-O in der bis zum 31. Dezember 2011 
geltenden Fassung.

§ 3 
Inkrafttreten

Dieser	Tarifvertrag	tritt	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2012	
in	Kraft.

Berlin,	den	2.	Januar	2012

Anlage 1
zum	Änderungstarifvertrag	Nr.	4	zum	TV-L

Anlage A zum TV-L

Entgeltordnung zum TV-L

Gliederung

Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung

Teil I Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwal-
tungsdienst

Teil II Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäftigten-
gruppen

1. Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Bücherei-
en und Museen

2. Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte
2.1 Apotheker
2.2 Ärzte und Zahnärzte
2.3 Tierärzte
3. Beschäftigte in Bäderbetrieben
4. Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen 

sowie von Entgelten, Beschäftigte in Landesver-
sorgungsämtern

5. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und 
im Fernmeldebetriebsdienst

5.1 Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst
5.2 Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst
6. Beschäftigte in der Forschung
7. Beschäftigte in der Forstverwaltung
8. Beschäftigte im Fremdsprachendienst
8.1 Konferenzdolmetscher
8.2 Überprüfer und Übersetzer
8.3  Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekre-

täre)
9. Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft 

und im Weinbau
9.1 Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-

sche Beschäftigte
9.2	 Pflanzenbeschauer	und	staatliche	Fischereiauf

seher
9.3 Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben
10. Beschäftigte in Gesundheitsberufen
10.1 Lehrkräfte in Gesundheitsberufen
10.2 Audiologie-Assistenten
10.3 Amtliche Fachassistenten, Desinfektoren, Gesund-

heitsaufseher, Seehafengesundheitsaufseher
10.4 Diätassistentinnen
10.5 Ergotherapeuten
10.6 Logopäden
10.7 Masseure und medizinische Bademeister
10.8 Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische 

Fachangestellte
10.9 Präparationstechnische Assistenten, Sektionsge-

hilfen
10.10 Medizinisch-technische Assistentinnen, medizi-

nischtechnische	Gehilfinnen
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10.11 Orthoptistinnen
10.12 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte
10.13 Pharmazeutisch-technische Assistenten
10.14 Physiotherapeuten
10.15 Zahntechniker
11. Beschäftigte in der Informationstechnik
12. Beschäftigte im Justizdienst
12.1 Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaf-

ten
12.2 Beschäftigte im allgemeinen Justizvollzugs-

dienst
13. Beschäftigte im Kanzleidienst
14. Beschäftigte im Kassendienst
15. Meister, technische Beschäftigte mit besonderen 

Aufgaben, Grubenkontrolleure
15.1 Technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, 

Grubenkontrolleure
15.2 Handwerksmeister, Industriemeister und Meister 

mit Sonderausbildung
15.3 Maschinenmeister
15.4 Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder 

landwirtschaftlichen Betrieb
15.5 Meister
16. Beschäftigte in Registraturen
17. Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 

und Konservierungsarbeiten
18. Beschäftigte im Rettungsdienst
19. Beschäftigte in der Schifffahrt
20. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
20.1 Leiter von Erziehungsheimen
20.2 Leiter von Kindertagesstätten
20.3 Leiter von Kindertagesstätten für behinderte  

Menschen
20.4 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und 

 Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen, 
Bewährungshelfer, Heilpädagogen

20.5 Beschäftigte im handwerklichen Erziehungs-
dienst

20.6	 Erzieherinnen,	Kinderpflegerinnen
21. Beschäftigte in der Steuerverwaltung
22. Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen
22.1 Ingenieure
22.2 Techniker
22.3 Technische Assistenten
22.4 Laboranten
22.5 Zeichner
22.6 Baustellenaufseher (Bauaufseher)
22.7 Modelleure
22.8 Vermessungstechniker, Landkartentechniker, Pla-

nungstechniker
22.9 Reproduktionstechnische Beschäftigte
22.10 Operateure, Strahlenschutztechniker und Strah-

lenschutzlaboranten in Kernforschungseinrichtun-
gen

22.11 Fotografen
22.12 Fotolaboranten
23. Technische Beschäftigte im Eichdienst

24. Beschäftigte an Theatern und Bühnen
24.1 Beschäftigte im Kartenverkauf
24.2 Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Tech-

nik und Ton
24.3 Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske 

und Requisite
24.4 Beschäftigte in Theaterbibliotheken, Orchester-

warte
25. Wirtschaftspersonal
25.1 Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst in Ein-

richtungen im Sinne des § 43
25.2 Beschäftigte im Wäschereidienst in Einrichtungen 

im Sinne des § 43
25.3 Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im 

Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben in Einrichtun-
gen im Sinne des § 43

25.4 Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 
fallen

Teil III Beschäftigte mit körperlich / handwerklich gepräg-
ten Tätigkeiten

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung

1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale
2. Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche 

 Bereiche
2.1 Facharbeiter
2.2 Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagen-

pfleger
2.3 Hausmeister, Sportplatzmeister, Pförtner, Reini-

gungs- und Wachpersonal
2.4 Beschäftigte in der Entsorgung
2.5 Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinen-

maschinisten und Schichtführer an Hochdruck-
kesselanlagen

2.6 Taucher
2.7 Tierwärter
3. Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Berei-

che
3.1 Beschäftigte in Galerien, Museen, Schlösser
3.2 Beschäftigte im Gartenbau
3.3 Beschäftigte im Gesundheitswesen
3.4 Beschäftigte in der Landwirtschaft
3.5 Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Material-

prüfungseinrichtungen
3.6 Beschäftigte in der Polizeiverwaltung
3.7 Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst und Stra-

ßenbau
3.8 Beschäftigte im Vermessungswesen
3.9 Beschäftigte im Wasserbau in den Ländern Baden-

Württemberg und Bayern
3.10 Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen  

Ländern (gilt nicht für die Freie und Hansestadt 
Hamburg)

3.11 Beschäftigte im Weinbau
3.12 Beschäftigte in Gestüten
3.13 Beschäftigte in Münzen
3.14 Beschäftigte in der Wilhelma
3.15 Beschäftigte in Häfen im Land Niedersachsen
3.16 Beschäftigte bei der Feuerwehr Bremen
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Anhang zu Teil III der Entgeltordnung

Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen

Teil	IV	Beschäftigte	im	Pflegedienst

Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung

1.	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	sowie	Pfle-
gehelferinnen

1.1	 Leitende	Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	
in Einrichtungen im Sinne von § 43

1.2	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	als	Sta-
tions- oder Gruppenleiterinnen in Einrichtungen 
im Sinne von § 43

1.3	 Lehrkräfte	für	Gesundheits	und	Krankenpflege	
in Einrichtungen im Sinne von § 43

1.4	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	die	in	
Einrichtungen im Sinne von § 43 dem Opera-
tions- oder Anästhesiedienst, Dialyseeinheiten, 
Einheiten für Intensivmedizin, Milchküchen oder 
Frauenmilchsammelstellen oder zentralen Sterili-
sationsdiensten vorstehen

1.5	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	in	Ein-
richtungen im Sinne von § 43, denen Beschäftigte 
unterstellt sind

1.6	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	und	Pflege-
helferinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43

1.7	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	in	Ein-
richtungen, die nicht von § 43 erfasst sind, denen 
Beschäftigte unterstellt sind

1.8	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	und	Pflege-
helferinnen in Einrichtungen, die nicht von § 43 
erfasst sind

2. Hebammen in Einrichtungen im Sinne von § 43
2.1 Leitende Hebammen
2.2 Lehrkräfte für Hebammen
2.3 Hebammen
3.	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen
3.1	 Leitende	Altenpflegerinnen	in	Einrichtungen	im	

Sinne von § 43
3.2	 Lehrkräfte	für	Altenpflege	in	Einrichtungen	im	

Sinne von § 43
3.3	 Altenpflegerinnen	als	Stationspflegerinnen	in	Ein-

richtungen im Sinne von § 43
3.4	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen	in	

Einrichtungen im Sinne von § 43
3.5	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen	in	

Einrichtungen, die nicht von § 43 erfasst sind

Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung

1. (1) Für das Verhältnis der Teile I und II zueinander 
gelten die Regelungen der Absätze 2 bis 4.

(2) 1Für	Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	in	besonde-
ren	Tätigkeitsmerkmalen	des	Teils	II	aufgeführt	
ist,	gelten	nur	die	Tätigkeitsmerkmale	dieses	Teils.	
2Die	Tätigkeitsmerkmale	des	Teils	I	gelten	für	diese	
Beschäftigten weder in der Entgeltgruppe, in der 
ihre	Tätigkeit	in	Teil	II	aufgeführt	ist,	noch	in	einer	

höheren Entgeltgruppe. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für sonstige Beschäftigte der Entgeltgrup-
pen 13 bis 15 des Teils I, die aufgrund gleichwer-
tiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entspre-
chende	Tätigkeiten	im	Sinne	des	Teils	I	ausüben,	es	
sei	denn,	dass	ihre	Tätigkeit	in	besonderen	Tätig-
keitsmerkmalen	des	Teils	II	aufgeführt	ist.	4Abwei-
chend	von	Satz	1	gelten	die	Tätigkeitsmerkmale	der	
Entgeltgruppen	14	und	15	des	Teils	I	auch	für	Ärzte,	
Apotheker	und	Zahnärzte,	die	außerhalb	von	Kran-
kenhäusern	oder	Einrichtungen,	in	denen	die	be-
treuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, 
beschäftigt werden, sowie ferner für Tierärzte.

(3) 1Für	Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	nicht	in	Teil	II	
aufgeführt	ist,	gelten	die	Tätigkeitsmerkmale	des	
Teils I, sofern in Satz 2 nicht etwas anderes geregelt 
ist. 2Die	Tätigkeitsmerkmale	der	Entgeltgruppen	2	
bis 12 des Teils I gelten nur, sofern die auszuüben-
de	Tätigkeit	 einen	unmittelbaren	Bezug	zu	den	
 eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwal-
tungsdienststellen, -behörden oder -institutionen 
hat.

(4) 1Ist	 in	 einem	 Tätigkeitsmerkmal	 des	 Teils	 I	
oder II eine Vorbildung oder Ausbildung als Anfor-
derung bestimmt, ohne dass sonstige Beschäftigte, 
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	
davon erfasst werden, sind Beschäftigte, die die 
geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht be-
sitzen, bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen 
des	Tätigkeitsmerkmals	in	der	nächst	niedrigeren	
Entgeltgruppe eingruppiert. 2Dies gilt entsprechend 
für	Tätigkeitsmerkmale,	die	bei	Erfüllung	qualifi-
zierter Anforderungen eine höhere Eingruppie-
rung vorsehen. 3Gegenüber den Entgeltgruppen 
14 und 13 Ü gilt hierbei die Entgeltgruppe 13 als 
nächst niedrigere Entgeltgruppe. 4Für	Tätigkeits-
merkmale	 in	 der	 Entgeltgruppe	 9	 ohne	 Zusatz	
gilt	die	Entgeltgruppe	9	mit	dem	Zusatz	„Stufe	3	
nach	5	Jahren	in		Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	Jahren	in	
	Stufe	3,	keine		Stufen	5	und	6“	als	nächst	niedrigere	
 Entgeltgruppe.

2.	 Für	Beschäftigte	mit	körperlich	/	handwerklich	ge-
prägten	Tätigkeiten	gelten	nur	die	Tätigkeitsmerk-
male des Teils III.

Protokollerklärung:

In Teil III sind nur die Beschäftigten eingruppiert, 
die bei Fortgeltung des alten Rechts im Lohngrup-
penverzeichnis des MTArb / MTArb-O eingereiht 
gewesen wären.

3.	 Für	Beschäftigte	im	Pflegedienst	gelten	nur	die	
	Tätigkeitsmerkmale	des	Teils	IV.

4. Die Entgeltordnung gilt nicht für Beschäftigte, die 
als	Lehrkräfte	–	auch	wenn	sie	nicht	unter	§	44	TV-L	
fallen – beschäftigt sind, soweit nicht ein besonde-
res	Tätigkeitsmerkmal	vereinbart	ist.

5.	 Das	Tätigkeitsmerkmal	der	Entgeltgruppe	1	des	
Teils I gilt unabhängig von den Nrn. 1 und 3 für 
Tätigkeiten	der	Teile	II	und	IV.

6. 1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unter-
stellten Beschäftigten abhängig ist, rechnen hierzu 
auch Angehörige der vergleichbaren Besoldungs-
gruppen. 2Bei der Zahl der unterstellten bzw. be-
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aufsichtigten oder der in dem betreffenden Bereich 
beschäftigten Personen zählen Teilzeitbeschäftig-
te entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im 
Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regel-
mäßigen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten. 
3Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn 
im Organisations- und Stellenplan zur Besetzung 
ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.

7. Ständige Vertreter sind nicht die Vertreter in 
 Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.

8. (1) 1Aufgrund	des	Artikels	37	des	Einigungsver-
trages und der Vorschriften hierzu als gleichwertig 
festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähi-
gungsnachweise	stehen	ab	dem	Zeitpunkt	ihres	
Erwerbs	den	in	den	Tätigkeitsmerkmalen	geforder-
ten entsprechenden Anforderungen gleich. 2Ist die 
Gleichwertigkeit	erst	nach	Erfüllung	zusätzlicher	
Erfordernisse festgestellt worden, gilt die Gleich-
stellung ab der Feststellung.

(2) Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erwor-
benen	Facharbeiterzeugnis,	das	nach	Artikel	37	
des Einigungsvertrages und der Vorschriften hier-
zu	dem	Prüfungszeugnis	in	einem	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	bzw.	einer	kürzeren	Ausbil-
dungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entspre-
chender	Tätigkeit	wie	Beschäftigte	mit	erfolgreich	
abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Aus-
bildungsberuf eingruppiert.

9. Entgeltgruppenzulagen gelten, soweit tarifvertrag-
lich nichts anderes vereinbart ist, bei der Bemes-
sung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) als Bestandteil 
des Tabellenentgelts.

Teil I 
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

für den Verwaltungsdienst

Entgeltgruppe 15

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	damit	ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe	13	durch	ausdrückliche	Anordnung	
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 14

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierigkeit	
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 heraus-
hebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	mindestens	zu	einem	Drittel	
durch	besondere	Schwierigkeit	und	Bedeutung	aus	
der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgruppe	
13 heraushebt, dass sie mindestens zu einem Drittel 
hochwertige Leistungen bei besonders schwierigen 
Aufgaben erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe	13	durch	ausdrückliche	Anordnung	
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	damit	ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 11 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 
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deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierigkeit	
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 
1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 10

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	sich	mindestens	zu	einem	Drittel	
durch	besondere	Schwierigkeit	und	Bedeutung	aus	
der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgruppe	
9 Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie besonders ver-
antwortungsvoll ist.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	gründliche,	umfassende	Fachkennt-
nisse und selbständige Leistungen erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3,	4	und	5)

3. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	gründliche	und	vielseitige	Fach-
kenntnisse	und	selbständige	Leistungen	erfordert.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3,	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	gründliche	und	vielseitige	Fach-
kenntnisse	und	mindestens	zu	einem	Drittel	selb-
ständige Leistungen erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3,	5	und	6)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	gründliche	und	vielseitige	Fach-
kenntnisse	erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	6)

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	gründliche	Fachkenntnisse	erfor-
dert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	7)

Entgeltgruppe 4

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst 

mit	schwierigen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	8)

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgruppe	
3 heraushebt, dass sie mindestens zu einem Viertel 
gründliche	Fachkenntnisse	erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	7)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	9)

Entgeltgruppe 1

Beschäftigte	mit	einfachsten	Tätigkeiten.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 (1)	Wissenschaftliche	Hochschulen	sind	Universitä-
ten, Technische Hochschulen sowie andere Hoch-
schulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen	anerkannt	sind.

(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer 
ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die 
Akademische	Abschlussprüfung	(Magisterprüfung)	
einer	Philosophischen	Fakultät	nur	in	den	Fällen	
gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staats-
prüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Mas-
terprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvor-
schriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch 
vor, wenn der Master an einer Fachhochschule 
erlangt wurde und den Zugang zur Laufbahn des 
höheren	Dienstes	bzw.	zur	entsprechenden	Quali-
fikationsebene	eröffnet;	dies	setzt	voraus,	dass	der	
Masterstudiengang	das	Akkreditierungsverfahren	
erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem 
jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zu-
gang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur 
entsprechenden	Qualifikationsebene	gefordert	ist.	

(3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprü-
fung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
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reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester	o.	Ä.	–	vorgeschrieben	ist.	2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.

(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen 
Landesbehörde dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichgestellt ist.

Nr.	2	 (1)	Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	al-
len Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die 
Entgeltgruppe 13 der Besoldungsgruppe A 13.

(2) Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit:

a) Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 9 (Gar-
tenbau,	Landwirtschaft	und	Weinbau)	eingrup-
piert sind,

b) Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 22 (Inge-
nieure, technische Berufe) eingruppiert sind,

c) Beamte der Besoldungsgruppe A 13, soweit sie 
der Laufbahn des gehobenen Dienstes bzw. der 
entsprechenden	Qualifikationsebene	angehö-
ren. 

Nr.	3	 Buchhaltereidienst	im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerk-
mals	bezieht	sich	nur	auf	Tätigkeiten	von	Beschäf-
tigten,	die	mit	kaufmännischer	Buchführung	be-
schäftigt sind.

Nr.	4	 Gründliche,	umfassende	Fachkenntnisse	bedeu-
ten gegenüber den in den Entgeltgruppen 6 und 8 
sowie in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 geforderten 
gründlichen	und	vielseitigen	Fachkenntnissen	eine	
Steigerung der Tiefe und der Breite nach.

Nr. 5 Selbständige Leistungen erfordern ein den vor-
ausgesetzten	 Fachkenntnissen	 entsprechendes	
selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter 
Entwicklung	einer	eigenen	geistigen	Initiative;	eine	
leichte	 geistige	 Arbeit	 kann	 diese	 Anforderung	
nicht erfüllen.

Nr. 6 1Die	gründlichen	und	vielseitigen	Fachkenntnisse	
brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Ver-
waltung/des Betriebes, in der/dem der Beschäftigte 
tätig ist, zu beziehen. 2Der	Aufgabenkreis	des	Be-
schäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur 
beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger 
Fachkenntnisse	ordnungsgemäß	bearbeitet	werden	
kann.	

Nr.	7	 Erforderlich	sind	nähere	Kenntnisse	von	Gesetzen,	
Verwaltungsvorschriften und Tarifbestimmungen 
usw.	des	Aufgabenkreises.

Nr.	8	 Schwierige	Tätigkeiten	sind	solche,	die	mehr	als	
eine eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine 
fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 er-
fordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an ge-
danklicher	Arbeit.

Nr. 9 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-

beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

Nr. 10 1Einfachste	Tätigkeiten	üben	z.	B.	aus

–	 Essens-	und	Getränkeausgeber,

– Garderobenpersonal,

– Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder 
sonstige	Tätigkeiten	im	Haus-	und	Küchenbe-
reich ausüben,

–	 Reiniger	in	Außenbereichen	wie	Höfen,	Wegen,	
Grünanlagen,	Parks,

–	Wärter	von	Bedürfnisanstalten,

– Servierer,

– Hausarbeiter und 

– Hausgehilfen. 
2Ergänzungen	können	durch	landesbezirklichen	
Tarifvertrag geregelt werden.

Teil II 
Tätigkeitsmerkmale  

für bestimmte Beschäftigtengruppen

1. Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Bücherei-
en und Museen

Entgeltgruppe 10

Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung 
für	den	bibliothekarischen	Dienst	an	öffentlichen	
Büchereien	(Diplombibliothekare),

a) als Leiter von öffentlichen Büchereien mit einem 
Buchbestand von mindestens 25.000 Bänden 
und durchschnittlich 100.000 Entleihungen im 
Jahr,

b) die für öffentliche Büchereien mit einem Buch-
bestand von mindestens 70.000 Bänden als Be-
rater auf schwierigen Sachgebieten, deren Tätig-
keit	besonders	hervorragende	Fachkenntnisse	
voraussetzt, beschäftigt werden,

c)	 als	Abteilungsleiter	von	Musikbüchereiabtei-
lungen in öffentlichen Büchereien mit einem 
Bestand von mindestens 16.000 Bänden oder 
Tonträgern.

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung 
für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen 
Bibliotheken	(Diplombibliothekare)	oder	für	den	bi-
bliothekarischen	Dienst	an	öffentlichen	Büchereien	
(Diplombibliothekare)	oder	mit	einem	vergleichba-
ren (Fach-)Hochschulabschluss mit entsprechender 
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

an	wissenschaftlichen	Bibliotheken,	öffentlichen	
Büchereien, Behördenbüchereien oder bei staatli-
chen Büchereistellen.
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2. Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung 
für den gehobenen Archivdienst 

in	der	Tätigkeit	von	Archivinspektoren	sowie	

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	ferner	

entsprechende Beschäftigte in Museen und ande-
ren wissenschaftlichen Anstalten.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte in Büchereien 

in	Tätigkeiten,	die	gründliche	und	vielseitige	Fach-
kenntnisse	im	Bibliotheksdienst	und	in	nicht	un-
erheblichem Umfange selbständige Leistungen 
erfordern.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2. Beschäftigte in Archiven 

in	Tätigkeiten,	die	gründliche	und	vielseitige	Fach-
kenntnisse	im	Archivdienst	und	in	nicht	unerheb-
lichem Umfange selbständige Leistungen erfor-
dern.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte in Büchereien 

mit	gründlichen	Fachkenntnissen	im	Bibliotheks-
dienst.

2. Beschäftigte in Archiven, Museen und anderen wis-
senschaftlichen Anstalten 

mit	gründlichen	Fachkenntnissen.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten

mit	schwierigen	Tätigkeiten.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Die	gründlichen	und	vielseitigen	Fachkenntnisse	
brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Ver-
waltung/des Betriebes, in der/dem der Beschäftigte 
tätig ist, zu beziehen. 2Der	Aufgabenkreis	des	Be-
schäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur 
beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger 

Fachkenntnisse	ordnungsgemäß	bearbeitet	werden	
kann.

Nr. 2 Selbständige Leistungen erfordern ein den vor-
ausgesetzten	 Fachkenntnissen	 entsprechendes	
selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter 
Entwicklung	einer	eigenen	geistigen	Initiative;	eine	
leichte	 geistige	 Arbeit	 kann	 diese	 Anforderung	
nicht erfüllen.

Nr.	3	 Der	Umfang	der	Tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

Nr. 4 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

2. Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte

2.1 Apotheker

Entgeltgruppe 15

Apotheker	als	Leiter	von	Apotheken,	

denen	mindestens	vier	Apotheker	durch	ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 14

Apotheker.

Protokollerklärung:

1Bei	der	Zahl	der	unterstellten	Apotheker	zählen	
nur	diejenigen	unterstellten	Apotheker	mit,	die	in	
einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu demsel-
ben Arbeitgeber oder Dienstherrn stehen oder im 
Krankenhaus	von	einem	sonstigen	öffentlichen	Ar-
beitgeber	oder	Dienstherrn	zur	Krankenversorgung	
eingesetzt werden. 2Gegen Stundenentgelt tätige 
Apotheker,	die	im	Jahresdurchschnitt	nicht	mehr	
als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleistung 
 herangezogen werden, zählen nicht mit.

2.2 Ärzte und Zahnärzte

Entgeltgruppe 15

1.	 Ärzte	in	Krankenhäusern,	

die als ständige Vertreter des leitenden Arztes durch 
ausdrückliche	Anordnung	bestellt	sind,	

wenn	dem	leitenden	Arzt	mindestens	sechs	Ärzte	
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2.		 Ärzte	in	Krankenhäusern,	

die	aufgrund	ausdrücklicher	Anordnung	einem	der	
Gebiete Anästhesie, Blutzentrale, Pathologie, Rönt-
genologie oder Zentrallaboratorium vorstehen und 
auf diesem Gebiet tätig sind, 

nach	 vierjähriger	 Tätigkeit	 in	Entgeltgruppe	 14	
Fallgruppe 1.
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3.	 Ärzte	in	Krankenhäusern,	

die	 aufgrund	 ausdrücklicher	 Anordnung	 einen	
selbständigen	Funktionsbereich	 innerhalb	einer	
Fachabteilung oder innerhalb eines Fachbereichs 
leiten	und	in	diesem	Funktionsbereich	tätig	sind,	

nach	 vierjähriger	 Tätigkeit	 in	Entgeltgruppe	 14	
Fallgruppe 2.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

4.	 Ärzte	als	Leiter	von	Blutzentralen	außerhalb	von	
Krankenhäusern.

5.	 Ärzte,	

denen	mindestens	fünf	Ärzte	oder	Zahnärzte	durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

6.	 Zahnärzte	in	Krankenhäusern,	

die als ständige Vertreter des leitenden Zahnarztes 
durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellt	sind,	

wenn dem leitenden Zahnarzt mindestens sechs 
Zahnärzte ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

7. Zahnärzte, 

denen	mindestens	fünf	Zahnärzte	durch	ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

8.	 Fachärzte	mit	entsprechender	Tätigkeit.

9.	 Fachzahnärzte	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 14

1.	 Ärzte	in	Krankenhäusern,	

die	 aufgrund	 ausdrücklicher	 Anordnung	 einem	
der Gebiete Anästhesie, Blutzentrale, Pathologie, 
Röntgenologie oder Zentrallaboratorium vorstehen 
und in nicht unerheblichem Umfange auf diesem 
Gebiet tätig sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2.	 Ärzte	in	Krankenhäusern,	

die	 aufgrund	 ausdrücklicher	 Anordnung	 einen	
selbständigen	Funktionsbereich	 innerhalb	einer	
Fachabteilung oder innerhalb eines Fachbereiches 
leiten und in nicht unerheblichem Umfange in die-
sem	Funktionsbereich	tätig	sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

3.	 Ärzte.	

4. Zahnärzte.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Ständiger	Vertreter	im	Sinne	des	Tätigkeitsmerk-
mals ist nur der Arzt/Zahnarzt, der den leitenden 
Arzt/Zahnarzt in der Gesamtheit seiner Dienstauf-
gaben vertritt. 2Das	Tätigkeitsmerkmal	kann	daher	
innerhalb	einer	Abteilung	(Klinik)	nur	von	einem	
Arzt/Zahnarzt erfüllt werden.

Nr. 2 1Bei	der	Zahl	der	unterstellten	Ärzte	und	Zahnärzte	
zählen	nur	diejenigen	unterstellten	Ärzte	und	Zahn-
ärzte mit, die in einem Arbeits- oder Beamtenver-
hältnis zu demselben Arbeitgeber oder Dienstherrn 
stehen	oder	im	Krankenhaus	von	einem	sonstigen	

öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn zur 
Krankenversorgung	 eingesetzt	 werden.	 2Gegen 
Stundenentgelt	 tätige	Ärzte	und	Zahnärzte,	die	
im	Jahresdurchschnitt	nicht	mehr	als	18	Stunden	 
 wöchentlich zur Arbeitsleistung herangezogen 
 werden, zählen nicht mit.

Nr.	3	 Funktionsbereiche	 sind	 wissenschaftlich	 aner-
kannte	Spezialgebiete	innerhalb	eines	ärztlichen	
Fachgebietes, z. B. Nephrologie, Handchirurgie, 
Neuroradiologie,	Elektroenzephalografie,	Herzka-
theterisierung.

Nr.	4	 Der	Umfang	der	Tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

2.3 Tierärzte

Entgeltgruppe 15

1. Tierärzte, 

denen	mindestens	fünf	Tierärzte	durch	ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Fachtierärzte	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 14

Tierärzte.

Protokollerklärung:
1Bei der Zahl der unterstellten Tierärzte zählen 
nur diejenigen unterstellten Tierärzte mit, die in 
einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu dem-
selben Arbeitgeber oder Dienstherrn stehen oder 
im	Krankenhaus	von	einem	sonstigen	öffentlichen	
	Arbeitgeber	oder	Dienstherrn	zur	Krankenversor-
gung eingesetzt werden. 2Gegen Stundenentgelt 
tätige	Tierärzte,	die	im	Jahresdurchschnitt	nicht	
mehr als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleis-
tung	herangezogen	werden,	und	gegen	Stückver-
gütung tätige Tierärzte zählen nicht mit.

3. Beschäftigte in Bäderbetrieben

Entgeltgruppe 9

1. Geprüfte Meister für Bäderbetriebe als Betriebslei-
ter, 

denen die Aufsicht über mindestens 18 Beschäf-
tigte, davon mindestens fünf Fachangestellte für 
Bäderbetriebe	bzw.	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	
von Fachangestellten für Bäderbetriebe, durch aus-
drückliche	Anordnung	ständig	übertragen	ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2. Geprüfte Meister für Bäderbetriebe als Betriebs-
leiter, 

denen die Aufsicht über mindestens zehn Beschäf-
tigte, davon mindestens drei Fachangestellte für 
Bäderbetriebe	bzw.	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	
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von Fachangestellten für Bäderbetriebe, durch aus-
drückliche	Anordnung	ständig	übertragen	ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

3. Geprüfte Meister für Bäderbetriebe, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreter der in Fallgruppe 1 eingruppierten Be-
triebsleiter bestellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 8

Geprüfte Meister für Bäderbetriebe mit entspre-
chender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 6

Fachangestellte für Bäderbetriebe, 

denen als Schichtführer die Aufsicht über mindes-
tens vier Beschäftigte oder über mindestens zwei 
Fachangestellte für Bäderbetriebe bzw. Beschäftig-
te	in	der	Tätigkeit	von	Fachangestellten	für	Bäder-
betriebe	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
übertragen ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

Entgeltgruppe 5

Fachangestellte für Bäderbetriebe mit entsprechen-
der	Tätigkeit.	

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Fachangestellten	
für Bäderbetriebe.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Anstelle	eines	Beschäftigten	in	der	Tätigkeit	eines	
Fachangestellten	für	Bäderbetriebe	kann	auch	eine	
Aufsichtskraft	mit	Rettungsschwimmernachweis	
treten.

Nr. 2 (1) Zu den Aufgaben des Betriebsleiters gehören die 
Aufgaben	des	Badebetriebsleiters,	d.	h.	im	Wesent-
lichen 

Überwachung des Badebetriebes und der Einhal-
tung der Haus- und Badeordnung,

Einsatz, Beaufsichtigung und Überwachung des 
Badepersonals,

Überwachung der Badeeinrichtungen und 

Beaufsichtigung der Reinigungsarbeiten.

(2) 1Zusätzlich bestehen die Aufgaben des Betriebs-
leiters im Folgenden: 

a)	 Haushalts-	und	Kassenangelegenheiten	

Mitwirkung	bei	der	Aufstellung	des	Haushalts-
planes, Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, 
Auswertung der ermittelten Betriebsergebnisse, 
Prüfung der Tages- und Monatsabrechnungen. 

b) Personalangelegenheiten 

Erstellung	der	Dienstpläne	bzw.	Mitwirkung	
bei der Erstellung der Dienstpläne, Prüfung der 

Stundennachweise, Bearbeitung von Urlaubs- 
und	Krankheitsfällen,	Aufsicht	über	das	Verwal-
tungs- und das betriebstechnische Personal. 

c) Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 

Aufnahme von Diebstählen und Unfällen, 
	Führen	von	Statistiken,	Fertigen	von	Berichten,	
Materialverwaltung. 

2Es ist unschädlich, wenn dem Betriebsleiter einzel-
ne in den Buchstaben a bis c genannten Aufgaben 
nicht übertragen sind.

Nr. 3 1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der stän-
dig zu beaufsichtigenden Personen abhängt, gilt 
Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	der	Ent-
geltordnung entsprechend. 2Der Entgeltgruppe 5 
vergleichbar	ist	die	Besoldungsgruppe	A	6;	der	Ent-
geltgruppe 2 vergleichbar ist die Besoldungsgruppe 
A 2.

Nr. 4 1Dieses	Tätigkeitsmerkmal	gilt	auch	dann,	wenn	der	
Vertretene im Beamtenverhältnis steht. 2In diesem 
Falle ist von der Entgeltgruppe auszugehen, in der 
der Vertretene eingruppiert wäre, wenn er unter 
diesen	Abschnitt	fiele.

4. Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen 
sowie von Entgelten, Beschäftigte in Landesver-
sorgungsämtern

Entgeltgruppe 10

1. Sachbearbeiter in der Rechtsabteilung eines Lan-
desversorgungsamtes, die Vorverfahren sowie 
Streitverfahren erster oder zweiter Instanz bear-
beiten.

2. Sachbearbeiter in der Abteilung Versorgung eines 
Landesversorgungsamtes mit schwierigen Aufga-
ben (schwierige Aufgaben sind z. B. Bearbeiten von 
Grundsatzfragen,	von	Berichtigungs-	oder	Rückfor-
derungsfällen nach §§ 40 ff. VfG).

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte 
mindestens	der	Entgeltgruppe	6	durch	ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

2.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen 
Verhältnisse	Entgelte	einschließlich	der	Kranken-
bezüge und Urlaubsentgelte selbständig errechnen 
und die damit zusammenhängenden Arbeiten (z. B. 
Feststellen	der	Versicherungspflicht	in	der	Sozial-
versicherung und der Zusatzversicherung, Bearbei-
ten von Abtretungen und Pfändungen) selbständig 
ausführen sowie den damit zusammenhängenden 
Schriftwechsel selbständig führen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

3.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächli-
chen Verhältnisse die für die Errechnung und 
Zahlbarmachung der Entgelte einschließlich der 
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Krankenbezüge	und	Urlaubsentgelte	im	DV-Ver-
fahren	notwendigen	Merkmale	und	die	sonstigen	
Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erfor-
derlichen Arbeiten (z. B. Feststellen der Versiche-
rungspflicht	 in	 der	 Sozialversicherung	 und	 der	
Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen 
und	Pfändungen)	und	Kontrollen	zur	maschinellen	
Berechnung verantwortlich vornehmen sowie den 
damit zusammenhängenden Schriftwechsel selb-
ständig führen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen 
Verhältnisse die für die Errechnung und Zahlbar-
machung der Dienst- oder Versorgungsbezüge im 
DV-Verfahren	 notwendigen	 Merkmale	 und	 die	
sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, 
die erforderlichen Arbeiten (z. B. Bearbeiten von 
Abtretungen	und	Pfändungen)	und	Kontrollen	zur	
maschinellen Berechnung verantwortlich vorneh-
men sowie den damit zusammenhängenden Schrift-
wechsel selbständig führen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 6

1.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 5 heraushebt, 

dass	 sie	 aufgrund	 der	 angegebenen	Merkmale	
Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte ein-
schließlich	der	Krankenbezüge	und	Urlaubsentgelte	
selbständig errechnen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2.	 Beschäftigte,	die	aufgrund	der	angegebenen	Merk-
male die für die Errechnung und Zahlbarmachung 
der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte ein-
schließlich	der	Krankenbezüge	und	Urlaubsentgelte	
im	DV-Verfahren	erforderlichen	Arbeiten	und	Kont-
rollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich 
vornehmen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 5

Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, 
von	Entgelten	einschließlich	der	Krankenbezüge	
oder Urlaubsentgelte, 

deren	Tätigkeit	gründliche	Fachkenntnisse	erfor-
dert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Das	Tätigkeitsmerkmal	ist	auch	erfüllt,	wenn	der	
Beschäftigte die Beschäftigungszeit sowie das Ta-
bellenentgelt nach §§ 15 und 16 bei der Einstellung 
nicht festzusetzen und Abtretungen und Pfändun-
gen nicht zu bearbeiten hat.

Nr. 2 Zu den Dienst- und Versorgungsbezügen bzw. den 
Entgelten	 im	 Sinne	 dieses	 Tätigkeitsmerkmals	

gehören gegebenenfalls auch sonstige Leistun-
gen,	z.	B.	Kindergeld,	Beitragszuschuss	nach	§	257	
SGB	V	und	vermögenswirksame	Leistungen.

Nr.	3	 Das	Tätigkeitsmerkmal	ist	auch	erfüllt,	wenn	der	
Beschäftigte das Besoldungsdienstalter erstmals, 
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge erstmals, die 
ruhegehaltfähige Dienstzeit bei der Einstellung 
nicht	festzusetzen,	keine	Widerspruchsbescheide	
zu erteilen und Abtretungen und Pfändungen nicht 
zu bearbeiten hat.

5. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und 
im Fernmeldebetriebsdienst

5.1 Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren,

denen mindestens sechs Fernmelderevisoren durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren 

mit	besonders	schwierigen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgruppe	
6	heraushebt,	dass	an	elektronischen	Geräten	selb-
ständig	Funktionsprüfungen	durchzuführen	und	
Fehler zu beseitigen sind, wenn dabei schwierige 
Messungen vorzunehmen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)	

3. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren, 

denen mindestens ein Fernmelderevisor durch aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	ist.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst nach 
sechsjähriger	Tätigkeit	als	Fernmelderevisoren	in	
Entgeltgruppe 6, 

denen das Überprüfen und Überwachen des tech-
nischen Zustandes der Fernmeldeanlagen gemäß 
den VDE-Vorschriften übertragen ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren 

mit	schwierigen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	
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Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

2. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	anerkannten	einschlägigen	Ausbildungs-
beruf, 

die Anlagen oder Einrichtungen der Fernmelde-
technik	entweder	unterhalten	(prüfen,	instand	hal-
ten und instand setzen) oder selbständig bedienen, 
prüfen und instand halten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)	

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst, 

deren	 Tätigkeit	 sich	 aus	 der	 Entgeltgruppe	 2	
	dadurch	heraushebt,	dass	schwierige	Tätigkeiten	
bei der Bedienung und Instandhaltung von Anlagen 
oder	Einrichtungen	der	Fernmeldetechnik	auszu-
üben und Störungen nach allgemeinen Anweisun-
gen zu beseitigen sind. 

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst, 

die Anlagen oder Einrichtungen der Fernmelde-
technik	bedienen	und	einfache	Instandhaltungs-
arbeiten ausführen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Fernmelderevisoren sind Beschäftigte mit erfolg-
reich abgeschlossener Ausbildung in einem aner-
kannten	einschlägigen	Ausbildungsberuf	

mit	Tätigkeiten,	die	die	Fähigkeit	 voraussetzen,	
Funktionen	und	Schaltungsabläufe	von	Fernmel-
deanlagen	verschiedener	Systeme	(Bautechniken)	
an Hand technischer Schaltungsunterlagen (z. B. 
Stromlaufplänen, Montageplänen, Zeitdiagram-
men,	Datenflussplänen)	so	zu	erkennen,	dass	sie	in	
der Lage sind, solche Fernmeldeanlagen selbstän-
dig instand zu halten und instand zu setzen.

Nr. 2 Beschäftigte ohne erfolgreich abgeschlossene Aus-
bildung	in	einem	anerkannten	einschlägigen	Aus-
bildungsberuf, 

die eine verwaltungseigene Prüfung in einem aner-
kannten	einschlägigen	Ausbildungsberuf	abgelegt	
haben oder denen im Bereich des Bundesministe-
riums der Verteidigung die ATN-Stufe 7 in einem 
einschlägigen	Ausbildungsberuf	zuerkannt	worden	
ist, werden bei der Eingruppierung den Beschäftig-
ten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
einem	anerkannten	einschlägigen	Ausbildungsbe-
ruf gleichgestellt.

Nr.	3	 Elektronische	Geräte	sind	z.	B.:

Elektronische	Schlüsselgeräte,

Funkfernschreibübertragungssysteme,

Richtfunkgeräte,

Trägerfrequenzgeräte,

Diversitygeräte,

Automatische Morsegeber (Umsetzgeräte).

5.2 Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

die die Aufsicht über mindestens 18 weitere Be-
schäftigte im Fernmeldebetriebsdienst führen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)	

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

die die Aufsicht über neun weitere Beschäftigte im 
Fernmeldebetriebsdienst führen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)	

2. Fernsprecher, die fremdsprachlichen Fernsprech-
verkehr	abwickeln.

Entgeltgruppe 5

1.	 Fernsprecher	an	Auskunftsplätzen.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)	

2. Fernsprecher, die in nicht unerheblichem Umfang 
fremdsprachlichen	Fernsprechverkehr	abwickeln.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)	

3. Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

die die Aufsicht über fünf weitere Beschäftigte im 
Fernmeldebetriebsdienst führen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)	

Entgeltgruppe 4

Fernsprecher, soweit nicht anderweitig eingrup-
piert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)	

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Soweit die Eingruppierung von der Zahl der ständig 
zu beaufsichtigenden Personen abhängt, gilt Nr. 6 
der	Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	der	Entgelt-
ordnung entsprechend. 
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Nr.	2	 Auskunftsplätze	 sind	Arbeitsplätze,	 die	 von	der	
Verwaltung	durch	ausdrückliche	Anordnung	ein-
gerichtet worden sind

a)  zur Vermittlung von Gesprächen, die von der 
annehmenden	Vermittlungskraft	nicht	routine-
mäßig	vermittelt	werden	können	oder	

b)		 zur	Erteilung	von	Auskünften.

Nr. 3 (1) 1Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anord-
nung zum Schichtführer bestellt sind, erhalten für 
die	Dauer	dieser	Tätigkeit	eine	monatliche	Funk-
tionszulage 

in Entgeltgruppe gemäß Anlage F 
Abschnitt II 

5 Nr. 1
4 Nr. 2.

2Die	Funktionszulage	gilt	bei	der	Bemessung	des	
Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) als Bestandteil des Tabel-
lenentgelts und wird nur neben dem Entgelt nach 
Entgeltgruppe 5 bzw. Entgeltgruppe 4 gezahlt. 3Sie 
ist nur für Zeiträume zu zahlen, für die ein An-
spruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung (§ 21 
Satz	1)	besteht;	§	24	Abs.	3	gilt	entsprechend.	

(2) Die Bestellung zum Schichtführer setzt voraus, 
dass neben dem Beschäftigten mindestens ein wei-
terer Beschäftigter im Fernmeldebetriebsdienst in 
dieser Schicht tätig ist und der Schichtführer für 
den ordnungsgemäßen Ablauf seiner Schicht ver-
antwortlich ist.

Nr. 4 Der Umfang der fremdsprachlichen Vermittlungs-
tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	etwa	
ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 5 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

6. Beschäftigte in der Forschung

Entgeltgruppe 15

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tätig-
keit	in	der	Forschung,	

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie bei  
schwieri gen Forschungsaufgaben hochwertige Leis-
tungen erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 14

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tätig-
keit	in	der	Forschung,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 13 heraushebt, dass schwierige Forschungs-
aufgaben zur selbständigen und verantwortlichen 
Bearbeitung übertragen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tätig-
keit	in	der	Forschung,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 13 heraushebt, dass mindestens zu einem Drittel 
schwierige Forschungsaufgaben zur selbständigen 
und verantwortlichen Bearbeitung übertragen 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tätig-
keit	in	der	Forschung	sowie	sonstige	Beschäftigte,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 (1)	Wissenschaftliche	Hochschulen	sind	Universitä-
ten, Technische Hochschulen sowie andere Hoch-
schulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen	anerkannt	sind.

(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer 
ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die 
Akademische	Abschlussprüfung	(Magisterprüfung)	
einer	Philosophischen	Fakultät	nur	in	den	Fällen	
gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staats-
prüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Mas-
terprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvor-
schriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch 
vor, wenn der Master an einer Fachhochschule 
erlangt wurde und den Zugang zur Laufbahn des 
höheren	Dienstes	bzw.	zur	entsprechenden	Quali-
fikationsebene	eröffnet;	dies	setzt	voraus,	dass	der	
Masterstudiengang	das	Akkreditierungsverfahren	
erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem 
jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zu-
gang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur 
entsprechenden	Qualifikationsebene	gefordert	ist.	

(3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprü-
fung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester	o.	Ä.	–	vorgeschrieben	ist.	2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.

(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen 
Landesbehörde dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichgestellt ist.
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Nr. 2 1Eine	Tätigkeit	in	der	Forschung	ist	die	Wahrneh-
mung von Forschungsaufgaben. 2Forschungsauf-
gaben sind Aufgaben, die dazu bestimmt sind, den 
wissenschaftlichen	Kenntnisstand	zu	erweitern,	
neue	wissenschaftliche	Methoden	zu	entwickeln	
oder	wissenschaftliche	Kenntnisse	 und	wissen-
schaftliche Methoden auf bisher nicht beurteilbare 
Sachverhalte anzuwenden. 3Die	Tätigkeitsmerkma-
le für Beschäftigte mit Forschungsaufgaben gelten 
auch	für	Ärzte,	Apotheker,	Tierärzte	und	Zahnärzte	
mit Forschungsaufgaben.

7. Beschäftigte in der Forstverwaltung

Entgeltgruppe 10

1.	 Beschäftigte	 in	der	Tätigkeit	 von	Forstamtmän-
nern.

2. Beschäftigte im Forstverwaltungsdienst, die hin-
sichtlich ihrer Leistung den Forstassessoren gleich-
zustellen sind.

Entgeltgruppe 9

1.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Oberförstern	bzw.	
von	Forstoberinspektoren.

2.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Revierförstern	bzw.	
von	Forstinspektoren.

8. Beschäftigte im Fremdsprachendienst

8.1 Konferenzdolmetscher

Vorbemerkung

(1) Voraussetzung für die Eingruppierung nach den 
Tätigkeitsmerkmalen	ist,	dass	der	Beschäftigte	die	
Fähigkeit	besitzt,	konsekutiv	und	simultan	zu	dol-
metschen.

(2) 1Ein	Beschäftigter	dolmetscht	konsekutiv,	wenn	
er Ausführungen in einer Sprache unmittelbar an-
schließend inhaltlich richtig und sprachlich ein-
wandfrei in eine andere Sprache mündlich über-
trägt. 2Er muss zusammenhängende Ausführungen 
von	etwa	10	Minuten	Dauer	übertragen	können.

(3) Ein Beschäftigter dolmetscht simultan, wenn er 
über eine technische Anlage Ausführungen eines 
Redners hört und sie gleichzeitig inhaltlich und 
sprachlich einwandfrei in eine andere Sprache 
mündlich überträgt.

(4)	Dolmetscht	ein	Beschäftigter	nur	konsekutiv	
oder nur simultan, so erfüllt er ebenfalls die Vo-
raussetzungen für die Eingruppierung nach den 
Tätigkeitsmerkmalen.

Entgeltgruppe 15

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Dolmetscher, 

die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und 
umgekehrt	dolmetschen	und	

aufgrund	ihrer	sprachlichen	und	fachlichen	Kennt-
nisse allseitig verwendet werden.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Dolmetscher, 

die aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und 
umgekehrt	dolmetschen	und	

aufgrund	ihrer	sprachlichen	und	fachlichen	Kennt-
nisse vielseitig verwendet werden.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 14

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Dolmetscher, 

die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und 
umgekehrt	dolmetschen	und	

aufgrund	ihrer	sprachlichen	und	fachlichen	Kennt-
nisse vielseitig verwendet werden.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)	

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Dolmetscher, 

die aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und 
umgekehrt	dolmetschen.

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Dolmetscher, 

die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und 
umgekehrt	dolmetschen.

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte als Dolmetscher während der Einar-
beitungszeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Die	allseitige	Verwendung	erfordert	die	Fähigkeit	
–	ohne	Rücksicht	auf	die	Zahl	der	Teilnehmer	in	
Konferenzen	oder	bei	Besprechungen	zwischen	
führenden	Persönlichkeiten	–	auf	den	wesentlichen	
Fachgebieten des Ressorts und ggf. auch auf einzel-
nen ressortfremden Fachgebieten zu dolmetschen.

Nr.	2	 Die	vielseitige	Verwendung	erfordert	die	Fähigkeit,	
auf mehreren Fachgebieten des Ressorts zu dolmet-
schen.

Nr. 3 1Bei Beschäftigten mit einschlägiger wissen-
schaftlicher Abschlussprüfung beträgt die Einar-
beitungszeit	längstens	zwei	Jahre;	für	die	übrigen	
Beschäftigten	beträgt	sie	drei	Jahre.	2Auf die Ein-
arbeitungszeit	können	Zeiten	der	Berufserfahrung	
als Dolmetscher angerechnet werden.
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8.2 Überprüfer und Übersetzer

Vorbemerkungen

1.	 Wird	ein	Überprüfer	oder	ein	Übersetzer	neben	
seiner	Tätigkeit	als	solcher	nicht	nur	gelegentlich	
als	Konferenzdolmetscher	beschäftigt,	so	ist	er	nach	
den	für	ihn	in	Betracht	kommenden	Tätigkeitsmerk-
malen	der	Konferenzdolmetscher	einzugruppieren,	
sofern es für ihn günstiger ist.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Bei	der	Anwendung	der	Tätigkeitsmerkmale	tritt	bei	
Beschäftigten, deren Muttersprache nicht die deut-
sche Sprache ist, jeweils an die Stelle der deutschen 
Sprache	die	Muttersprache	des	Beschäftigten;	die	
deutsche Sprache gilt für ihn als Fremdsprache.

Entgeltgruppe 15

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer nach fünfjäh-
riger	Tätigkeit	in	Entgeltgruppe	14,	

die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und aus dem Deutschen in zwei fremde 
Sprachen	verantwortlich	überprüfen	und	in	druck-
reife Form bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	3	und	4)

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus drei fremden Sprachen ins 
Deutsche und aus dem Deutschen in zwei fremde 
Sprachen	verantwortlich	überprüfen	und	in	druck-
reife Form bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	3	und	4)

Entgeltgruppe 14

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und aus dem Deutschen in eine fremde 
Sprache	verantwortlich	überprüfen	und	in	druck-
reife Form bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	3	und	4)

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus dem Deutschen in eine 
fremde Sprache verantwortlich überprüfen und in 
druckreife	Form	bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	3	und	4)

Entgeltgruppe 13

1. Beschäftigte, mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen ins Deutsche und in eine fremde 
Sprache verantwortlich überprüfen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche verantwortlich überprüfen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche verantwortlich überprüfen und 

dabei besonders gründliche und umfassende 
Kenntnisse	 auf	 einem	 wissenschaftlichen	 oder	
wissenschaftlich-technischen Fachgebiet zur Gel-
tung bringen. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	4	und	5)

4. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche verantwortlich überprüfen und 

die aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen 
Kenntnisse	vielseitig	verwendet	werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	4)

5.	 Beschäftigte	mit	langjähriger	Tätigkeit	als	Überset-
zer in Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen 
ins Deutsche und auch in nicht unerheblichem Um-
fange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen und 

beim Übersetzen in die fremde Sprache nachweis-
lich Leistungen erbringen, die denen eines Beschäf-
tigten der Fallgruppe 6 entsprechen.

(Hierzu	 Protokollerklärungen	 Nrn.	 4,	 6,	 7,	 8	
und 9)

6. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung nach erfolgreicher Einarbei-
tungszeit in Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 5, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen 
ins Deutsche und auch in nicht unerheblichem Um-
fange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	7,	9	und	10)

7.	 Beschäftigte	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Über-
setzer in Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 4, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen 
ins Deutsche und daneben in nicht unerheblichem 
Umfange schwierige Texte auch aus einer dritten 
fremden Sprache ins Deutsche übersetzen und 

beim Übersetzen aus der dritten fremden Sprache 
nachweislich Leistungen erbringen, die denen eines 
Beschäftigten der Fallgruppe 6 entsprechen.

(Hierzu	 Protokollerklärungen	 Nrn.	 4,	 6,	 7,	 8	
und 9)
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Entgeltgruppe 11

1.	 Beschäftigte	mit	langjähriger	Tätigkeit	als	Überset-
zer in Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	dieser	Entgeltgrup-
pe heraushebt, dass sie beim Übersetzen gründliche 
Kenntnisse	auf	mindestens	einem	wissenschaftli-
chen oder wissenschaftlich-technischen Fachgebiet 
zur Geltung bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	6	und	11)

2.	 Beschäftigte	mit	langjähriger	Tätigkeit	als	Überset-
zer in Entgeltgruppe 10, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche einwandfrei und zuverlässig übersetzen 
und 

dabei	gründliche	Kenntnisse	auf	mindestens	einem	
wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachgebiet zur Geltung bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	6,	9	und	11)

3.	 Beschäftigte	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Über-
setzer in Entgeltgruppe 10, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und daneben auch in nicht unerheblichem 
Umfange Texte aus dem Deutschen in eine fremde 
Sprache einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	6,	7	und	9)

4.	 Beschäftigte	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Über-
setzer in Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 5, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und daneben nicht nur gelegentlich auch 
aus einer dritten fremden Sprache ins Deutsche ein-
wandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	4,	6	und	9)

5. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung, 

die während der zweijährigen Einarbeitungszeit als 
Übersetzer schwieriger Texte 

aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und auch 
in nicht unerheblichem Umfange aus dem Deut-
schen in eine fremde Sprache übersetzen. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	7,	9	und	12)

6. Beschäftigte, die schwierige Texte aus einer frem-
den Sprache ins Deutsche einwandfrei und zuver-
lässig	übersetzen	und	dabei	gründliche	Kenntnisse	
auf mindestens einem wissenschaftlichen oder wis-
senschaftlich-technischen Fachgebiet zur Geltung 
bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	9	und	11)

Entgeltgruppe 10

1.	 Beschäftigte	mit	langjähriger	Tätigkeit	als	Überset-
zer in Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 1, 2 oder 3, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	dieser	Entgelt-
gruppe heraushebt, dass sie nicht nur gelegentlich 
bei	Besprechungen	kürzere	zusammenhängende	
Ausführungen inhaltlich und sprachlich richtig aus 
dem Deutschen in eine fremde Sprache und umge-
kehrt	mündlich	übertragen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	4,	6	und	13)

2.	 Beschäftigte	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Über-
setzer in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1, 

die schwierige Texte aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche und auch in nicht unerheblichem Umfan-
ge aus dem Deutschen in eine fremde Sprache ein-
wandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	6,	7	und	9)

3.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 heraushebt, dass sie 
in nicht unerheblichem Umfange schwierige Texte 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.		7	und	9)

4. Beschäftigte, die aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und auch in nicht unerheblichem Um-
fange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4	und	7)

5.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 heraushebt, dass sie 
nicht nur gelegentlich auch aus einer dritten frem-
den Sprache ins Deutsche einwandfrei und zuver-
lässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 9

1.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Fallgruppe 4 heraushebt, dass sie nicht nur gele-
gentlich schwierige Texte einwandfrei und zuver-
lässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	9)

2. Beschäftigte, die aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche und auch in nicht unerheblichem Um-
fange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4	und	7)

3. Beschäftigte, die aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)	

4. Beschäftigte, die aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche einwandfrei und zuverlässig übersetzen. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Eine	Tätigkeit	wird	nicht	nur	gelegentlich	ausgeübt,	
wenn sie mindestens etwa ein Zehntel der gesamten 
Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 2 1Überprüfen heißt Vergleichen von Übersetzun-
gen	mit	dem	Originaltext	auf	Vollständigkeit,	auf	
sprachliche, sachliche und terminologische Rich-
tigkeit,	ferner	–	soweit	erforderlich	–	das	stilistische	
Ausfeilen	der	Übersetzung	unter	Wahrung	der	Sti-
lebene des Originaltextes. 2Die Übersetzungen dür-
fen nur von Übersetzern oder anderen Bedienste-
ten,	die	eine	den	Merkmalen	dieses	Tarifvertrages	
entsprechende	Tätigkeit	ausüben,	nicht	aber	von	
dem Überprüfenden angefertigt worden sein. 3Ein 
Beschäftigter	überprüft	„verantwortlich“,	wenn	die	
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überprüfte	Übersetzung	keiner	weiteren	Kontrolle	
mehr unterliegt.

Nr. 3 1Eine	Übersetzung	ist	dann	in	„druckreife	Form“	zu	
bringen,	wenn	sie	unter	Wahrung	der	Stilebene	des	
Originaltextes stilistisch ausgefeilt wird und den für 
die Abfassung von Gesetzen, Verträgen, Vorschrif-
ten, anderen amtlichen Veröffentlichungen oder 
wissenschaftlichen Arbeiten geltenden Grundsätzen 
der sprachlichen Gestaltung vollständig entspricht 
und höchsten Anforderungen genügen muss. 2Ob 
die	druckreife	Form	erforderlich	ist,	ergibt	sich	aus	
dem	Verwendungszweck	der	Übersetzung	oder	aus	
einer	ausdrücklichen	Anordnung	im	Einzelfall.

Nr. 4 Der Übersetzung oder der Überprüfung einer Über-
setzung aus dem Deutschen in eine fremde Sprache 
steht die Übersetzung oder die Überprüfung einer 
Übersetzung aus einer fremden Sprache in eine an-
dere fremde Sprache gleich.

Nr. 5 (1) Besonders gründliche und umfassende Fach-
kenntnisse	auf	mindestens	einem	wissenschaftli-
chen oder wissenschaftlich-technischen Fachgebiet 
liegen vor, wenn der Beschäftigte befähigt ist, die 
wesentlichen fachlichen Zusammenhänge aus dem 
ihm zugewiesenen wissenschaftlichen oder wissen-
schaftlich-technischen Gesamtbereich zu erfassen 
und Übersetzungen auf ihre sprachliche und fach-
liche	Richtigkeit	verantwortlich	zu	überprüfen.

(2)	Bei	den	geforderten	Kenntnissen	handelt	es	sich	
nicht	um	Kenntnisse,	die	von	einem	Beschäftigten	
mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung gefordert werden.

Nr.	6	 Auf	die	mehr-	oder	langjährige	Tätigkeit	als	Über-
setzer	werden	Zeiten	gleicher	Tätigkeit	außerhalb	
des Geltungsbereiches dieses Abschnitts angerech-
net.

Nr.	7	 Eine	Tätigkeit	wird	in	nicht	unerheblichem	Umfan-
ge ausgeübt, wenn sie mindestens ein Viertel der 
gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 8 (1) 1Der Beschäftigte hat nachzuweisen, dass seine 
Leistungen denen eines Beschäftigten der Entgelt-
gruppe 13 Fallgruppe 6 entsprechen. 2Dieser Nach-
weis ist geführt, wenn der Beschäftigte erfolgreich 
die Prüfung vor der nach § 17 Abs. 1 TVÜ-Bund 
in	Verbindung	mit	der	Protokollerklärung	Nr.	5a	
zum Teil III Abschn. A Unterabschn. II der Anlage 
1a	zum	BAT	gebildeten	Kommission	oder	vor	einer	
entsprechenden	Kommission,	die	von	einem	Land	 
allein oder von mehreren Ländern gemeinsam 
 gebildet worden ist, abgelegt hat. 

(2) 1Besteht der Beschäftigte die Prüfung, wird er 
mit	Ablauf	der	geforderten	Tätigkeitsdauer	höher-
gruppiert, wenn er den Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung	vor	Ablauf	der	geforderten	Tätigkeitsdauer	
gestellt und die Prüfung in dem auf die Antragstel-
lung folgenden Prüfungstermin bestanden hat. 2In 
allen anderen Fällen erfolgt die Höhergruppierung 
mit	Wirkung	vom	Ersten	des	Monats,	in	dem	der	
Beschäftigte die Prüfung besteht.

Nr. 9 Ein Text ist als schwierig zu bezeichnen, wenn

a) zu seinem sprachlich und inhaltlich richtigen 
Verständnis eine eingehende Textanalyse sowie 
ein entsprechendes Einfühlungs- und Vorstel-

lungsvermögen auf den einschlägigen wissen-
schaftlichen oder technischen Fachgebieten 
erforderlich ist und

b) seine originaltreue, sinnwahrende, inhaltlich 
und formal adäquate Übertragung die erforder-
liche	Vertrautheit	mit	den	Ausdrucksmitteln	der	
Zielsprache voraussetzt.

Nr. 10 (1) 1Mit Ablauf der Einarbeitungszeit hat der Ar-
beitgeber dem Beschäftigten durch eine fachliche 
Beurteilung zu eröffnen, ob die Einarbeitungszeit 
erfolgreich abgeschlossen ist. 2Erklärt	der	Arbeit-
geber, dass dies nicht der Fall sei, so ist dem Be-
schäftigten auf seinen innerhalb eines Monats nach 
Eröffnung der fachlichen Beurteilung zu stellenden 
Antrag Gelegenheit zu geben, den Nachweis durch 
Ablegung	einer	Prüfung	gemäß	Nr.	8	der	Protokoll-
erklärungen	zu	erbringen.	

(2) 1Die Prüfung soll innerhalb von sechs Mona-
ten nach Antragstellung erfolgen. 2Besteht der Be-
schäftigte	die	Prüfung,	so	ist	er	rückwirkend	von	
dem Tage an, der auf den letzten Tag der Einar-
beitungszeit folgt, in die Entgeltgruppe 13 einzu-
gruppieren.

(3) Erbringt der Beschäftigte den Nachweis der er-
folgreich abgeschlossenen Einarbeitungszeit nicht, 
so	wird	er	bei	Weiterbeschäftigung	in	die	Entgelt-
gruppe	eingruppiert,	deren	Tätigkeitsmerkmale	er	
erfüllt.

Nr.	11	 (1)	Gründliche	Kenntnisse	auf	mindestens	einem	
wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachgebiet liegen vor, wenn der Beschäftigte 
befähigt ist, die wesentlichen fachlichen Zusam-
menhänge aus dem ihm zugewiesenen wissen-
schaftlichen oder wissenschaftlich-technischen 
Teilgebiet zu erfassen und Übersetzungen in der 
wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachsprache abzufassen.

(2)	Bei	den	geforderten	Kenntnissen	handelt	es	sich	
nicht	um	Kenntnisse,	die	von	einem	Beschäftigten	
mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung gefordert werden.

Nr.	12	Das	Tätigkeitsmerkmal	ist	auch	erfüllt,	wenn	dem	
Beschäftigten	im	Hinblick	auf	die	Einarbeitung	die	
Übersetzung schwieriger Texte noch nicht überwie-
gend übertragen ist.

Nr. 13 Die Eingruppierung in diese Fallgruppe setzt den 
Nachweis voraus, dass der Beschäftigte zusammen-
hängende Ausführungen von etwa drei Minuten 
Dauer	übertragen	kann.

8.3  Fremdsprachenassistenten  
(Fremdsprachensekretäre)

Vorbemerkungen

1. 1Beschäftigte, die mit mindestens einem Drittel der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Sinne 
des § 6 Schreibmaschinen mit nichtlateinischen 
Schriftzeichen bedienen und hierbei vollwertige 
Leistungen erbringen, erhalten für die Dauer dieser 
Tätigkeit	eine	monatliche	Funktionszulage
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in Entgeltgruppe Fallgruppe gemäß Anlage F 
Abschnitt II 

9 
1 Nr. 3

2 Nr. 4

7 und 8 Nr. 5

6 Nr. 6.

2Diese gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes 
(§ 23 Abs. 3) als Bestandteil des Tabellenentgelts. 
3Sie ist nur für Zeiträume zu zahlen, für die ein 
Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung (§ 21 
Satz	1)	besteht;	§	24	Abs.	3	gilt	entsprechend.	4§ 24 
Abs.	2	findet	keine	Anwendung.	

2. Unter diesen Abschnitt fallen auch Beschäftigte, 
die nicht mindestens zur Hälfte in einer fremden 
Sprache oder in mehreren fremden Sprachen nach 
Diktat	schreiben	oder	einfache	Übersetzungen	an-
fertigen, wenn sie den Nachweis erbringen, dass sie 
geläufig	in	einer	fremden	Sprache	oder	in	mehreren	
fremden	Sprachen	nach	Diktat	schreiben	können	
und wenn sie handschriftliche Vorlagen in einer 
fremden Sprache oder in mehreren fremden Spra-
chen abschreiben.

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte, die in mehr als zwei fremden Spra-
chen	geläufig	nach	Diktat	schreiben	oder	einfache	
Übersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen 
anfertigen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)	

2.	 Beschäftigte,	die	in	zwei	fremden	Sprachen	geläufig	
nach	Diktat	schreiben	oder	einfache	Übersetzungen	
aus diesen oder in diese Sprache anfertigen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)	

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte,	die	mit	Rücksicht	auf	die	beabsich-
tigte Beschäftigung als Fremdsprachenassistent 
(Fremdsprachensekretär)	bei	der	Einstellung	den	
Nachweis	erbringen,	dass	sie	geläufig	in	zwei	frem-
den	Sprachen	nach	Diktat	schreiben	oder	einfache	
Übersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen 
anfertigen	können.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte,	die	in	einer	fremden	Sprache	geläufig	
nach	Diktat	schreiben	oder	einfache	Übersetzungen	
aus dieser oder in diese Sprache anfertigen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)	

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte,	die	mit	Rücksicht	auf	die	beabsich-
tigte Beschäftigung als Fremdsprachenassistent 
(Fremdsprachensekretär)	bei	der	Einstellung	den	
Nachweis	erbringen,	dass	sie	geläufig	in	einer	frem-
den	Sprache	nach	Diktat	schreiben	oder	einfache	
Übersetzungen aus dieser oder in diese Sprache 
anfertigen	können.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Einfache Übersetzungen sind Übersetzungen von 
Texten, deren Verständnis in der Ausgangssprache 
weder	inhaltlich	noch	sprachlich	Schwierigkeiten	
bietet,	sowie	von	Texten,	deren	adäquate	Wieder-
gabe	in	der	Zielsprache	keine	besonderen	Anforde-
rungen an das Formulierungsvermögen stellt. 2Die 
Übertragung einfacher Texte schließt auch die Erle-
digung	der	fremdsprachigen	Routinekorrespondenz	
ein.

Nr. 2 Der Anspruch auf Eingruppierung nach der Ent-
geltgruppe 6 bzw. 8 erlischt, wenn nicht spätestens 
nach	Ablauf	von	drei	Jahren	nach	der	Einstellung	
die endgültige Beschäftigung als Fremdsprache-
nassistent	 (Fremdsprachensekretär)	 erfolgt	 und	
während dieser Frist nicht durch alljährlich von der 
beschäftigten Behörde anzuordnende Überprüfun-
gen	die	erforderlichen	fremdsprachlichen	Kenntnis-
se	und	Fähigkeiten	nachgewiesen	werden.

Nr. 3 1Werden	dem	Beschäftigten	aus	zwingenden	dienst-
lichen Gründen bei einer Auslandsvertretung 
	Tätigkeiten	einer	niedrigeren	Entgeltgruppe	dieses	
Unterabschnitts übertragen, bleibt die Eingruppie-
rung	für	die	Dauer	von	höchstens	vier	Jahren	un-
berührt, wenn der Beschäftigte unmittelbar vorher 
mindestens	vier	Jahre	ununterbrochen	aufgrund	
dieser Fallgruppe eingruppiert war. 2Satz	1	kann	
in begründeten Ausnahmefällen entsprechend an-
gewendet werden, wenn der Anteil der unter diesen 
Unterabschnitt	fallenden	Tätigkeiten	bei	einer	Aus-
landsvertretung 50 v. H. der gesamten auszuüben-
den	Tätigkeit	nicht	erreicht.

9. Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft 
und im Weinbau

9.1 Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte

Entgeltgruppe 13

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	Verantwor-
tung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 heraus-
hebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)	

Entgeltgruppe 12

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss)	und	langjähriger	praktischer	Erfahrung	
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	ent-
sprechende	Tätigkeiten	ausüben,	mit	langjähriger	
praktischer	Erfahrung,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierig-
keit	und	Bedeutung	oder	durch	künstlerische	oder	 
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Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 2 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	4)	

Entgeltgruppe 11

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss)	als	Leiter	von	Pflanzenbeschaustellen	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

denen	mindestens	16	Pflanzenbeschauer	oder	Be-
schäftigte	mit	Gutachtertätigkeit	in	der	Pflanzen-
beschau	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	aus	
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	5)	

Entgeltgruppe 10

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss)	als	Leiter	von	Pflanzenbeschaustellen	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

denen	mindestens	acht	Pflanzenbeschauer	oder	Be-
schäftigte	mit	Gutachtertätigkeit	in	der	Pflanzen-
beschau	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautech-
nische Beschäftigte aller Fachrichtungen mit 
abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschul-
abschluss)	 und	 entsprechender	 Tätigkeit	 sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	6)	

Entgeltgruppe 9

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 

gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

als	Leiter	kleinerer	Pflanzenbeschaustellen	oder	

mit	Gutachtertätigkeit	in	der	Pflanzenbeschau.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte (staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich	geprüfte	Weinbauer	sowie	Beschäftigte	mit	
abgeschlossener gleichwertiger Ausbildung) sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Entgeltgruppe	7	Fall-
gruppe 1 heraushebt.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	7	und	8)	

3. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine 
einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen haben sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Entgeltgruppe	7	Fall-
gruppe 2 heraushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	7	und	8)	

4. Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlosse-
ner Ausbildung an einer Landfrauenschule sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Entgeltgruppe	7	Fall-
gruppe 3 heraushebt.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	8)	

Entgeltgruppe 7

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte (staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich	geprüfte	Weinbauer	sowie	Beschäftigte	mit	
abgeschlossener gleichwertiger Ausbildung) sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

in	Tätigkeiten,	die	vielseitige	Fachkenntnisse	und	
in nicht unerheblichem Umfang selbständige Leis-
tungen erfordern. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	7,	9	und	10)	
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2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine 
einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen haben sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

in	Tätigkeiten,	die	vielseitige	Fachkenntnisse	und	
in nicht unerheblichem Umfang selbständige Leis-
tungen erfordern. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	7,	9	und	10)	

3. Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlosse-
ner Ausbildung an einer Landfrauenschule sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

in	Tätigkeiten,	die	vielseitige	Fachkenntnisse	und	
in nicht unerheblichem Umfang selbständige Leis-
tungen erfordern.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	9	und	10)	

4.	 Dorfhelferinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit,	

denen mindestens vier Dorfhelferinnen mit staat-
licher	 Anerkennung	 oder	 Beschäftigte	 in	 der		 
Tätigkeit	von	Dorfhelferinnen	durch	ausdrückliche	
Anordnung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 6

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte (staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich	geprüfte	Weinbauer	sowie	Beschäftigte	mit	
abgeschlossener gleichwertiger Ausbildung) mit 
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)	

2. Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlossener 
Ausbildung an einer Landfrauenschule und ent-
sprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

3. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine 
einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen haben sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 5 heraushebt, dass die Beschäftigten auf ihrem 
Fachgebiet in der technischen Beratung einfacherer 
Art oder bei der Durchführung von Versuchen und 
sonstigen Arbeiten mit entsprechendem Schwierig-
keitsgrad	tätig	sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	7	und	11)	

4.	 Dorfhelferinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 5

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine 
einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen haben, mit 
entsprechender	Tätigkeit,	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)	

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Dorfhelferinnen.

Entgeltgruppe 3

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	12)	

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Als Fachrichtungen der gartenbau-, landwirt-
schafts- und weinbautechnischen Beschäftigten 
mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulaus-
bildung (Bachelor- oder entsprechender Hochschul-
abschluss)	gelten	Gartenbau,	Landbau,	Weinbau	
und ländliche Hauswirtschaft mit allen jeweiligen 
Fachgebieten und Untergebieten, z. B.: 

In der Fachrichtung Gartenbau die Fachgebiete: 

Baumschulen,	Blumen-	und	Zierpflanzenbau,	Gar-
ten- und Landschaftsgestaltung, Obst- und Gemü-
sebau,	Obst-	und	Gemüseverwertung,	Pflanzen-
schutz, Samenbau u. a. 

oder 

in der Fachrichtung Landbau die Fachgebiete:

Betriebswirtschaft,	Obstbau,	Pflanzenbau,	Pflan-
zenschutz, Tierhaltung und -fütterung, Tierzucht 
u. a. 

mit den Untergebieten z. B. in der Betriebswirt-
schaft: 

Arbeitswirtschaft, Betriebsabrechnungswesen, 
Kreditwesen,	 Landesplanung,	 Landtechnik,	
Marktwirtschaft,	Raumordnung	u.	a.

Nr.	2	 Unter	 dieses	 Tätigkeitsmerkmal	 fallen	 auch	
 Beschäftigte, die am 31. Dezember 1990 in einem 
Arbeitsverhältnis	gestanden	haben,	das	am	1.	Ja-
nuar 1991 zu demselben Arbeitgeber fortbestanden 
hat,	und	die	vor	dem	1.	Januar	1991	die	Abschluss-
prüfung einer sechssemestrigen höheren Fachschu-
le abgelegt haben oder die die Abschlussprüfung 
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einer sechssemestrigen höheren Landfrauenschule 
abgelegt haben und dieser Abschlussprüfung ent-
sprechende	Tätigkeiten	ausüben.	

Nr. 3 1Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	13	sind	
z. B.: 

a)	 Entwickeln	arbeitstechnischer	Verfahren	in	der	
Produktion	und	in	der	Aufbereitung	der	Erzeug-
nisse;	

b) Erarbeiten von Leitbildern für die Arbeitswirt-
schaft und für die Mechanisierung von Betrie-
ben	oder	als	Muster	für	die	Bauausführung;	

c) Beratung aufgrund eigener Auswertung von 
Arbeitstagebüchern für schwierige Betriebsum-
stellungen;	

d) Fortbildung oder Spezialberatung von Bera-
tungskräften	der	Entgeltgruppen	9	bis	12	meh-
rerer Dienststellen oder vergleichbarer Bera-
tungskräfte	außerhalb	des	öffentlichen	Dienstes	
oder selbständiges Ausarbeiten von Richtlinien 
für	Einzelaufgaben	dieser	Beratungskräfte;	

e) Ausarbeiten von Gutachten über Anträge für 
Förderungsmaßnahmen für schwierige umfas-
sende	Betriebsumstellungen;	

f) Ausarbeiten von Vorschlägen für regionale 
Strukturprogramme	 aufgrund	 selbständiger	
Auswertung	der	Strukturdaten;	

g) Selbständiges Bestimmen der optimalen Pro-
duktionsverfahren	der	verschiedenen	Produk-
tionszweige	im	Einzelbetrieb;	

h) Ausarbeiten von allgemeinen Grundsätzen und 
Tabellen	für	die	Bewertung	von	Wirtschaftsgü-
tern	(Werttaxen);	

i)	 Ausarbeiten	von	landeskulturellen	Plänen	und	
gutachtlichen landesplanerischen und raum-
ordnerischen Stellungnahmen größeren Um-
fangs;	

j)	 Spezialtätigkeit	mit	besonderer	Bedeutung	und	
besonderer	Schwierigkeit	als	Hilfskraft	bei	wis-
senschaftlichen	Aufgaben;	

k)	 Entwickeln	von	Leitbildern	und	Planungsgrund-
sätzen für Raum- und Einrichtungsprogramme, 
die als Grundlage für übergebietliche Program-
me	dienen;	

l)	 Leiter	größerer	Sachgebiete	(Ämter,	Abteilun-
gen, Abschnitte oder Referate) in Gartenbau-
verwaltungen, wenn ihnen mindestens vier 
Beschäftigte	mit	Tätigkeiten	mindestens	

der Entgeltgruppe 10 des Abschnitts 22 Unter-
abschnitt 1 

oder

der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 des Teils I 
und 

mindestens	drei	Beschäftigte	mit	Tätigkeiten	
mindestens 

der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgrup-
pe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des Abschnitts 15 
Unterabschnitt 4, 

der Entgeltgruppe 6 des Teils I oder 

der Entgeltgruppe 7 Fallgruppen 1, 2 oder 3 
dieses Unterabschnitts 

durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unter-
stellt	sind;	

m)  Ausarbeiten besonders schwieriger und umfang-
reicher Programme und Folgepläne im Rahmen 
städtebaulicher	und	 landschaftspflegerischer	
Planungen, z. B. als Grundlage für Flächennut-
zungspläne	und	Bebauungspläne;	

n)	 Selbständiges	Planen	und	Leiten	 von	Pflan-
zenschutzaktionen	in	Gebieten	mit	vielfältigen	
Kulturen	unter	schwierigen	geografischen	Be-
dingungen. 

2Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung sind vergleichbar:

– die Entgeltgruppe 10 der Besoldungsgruppe 
A 11,

– die Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 des Teils I der 
Besoldungsgruppe A 10,

– die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des 
Abschnitts 15 Unterabschnitt 4 der Besoldungs-
gruppe A 9,

– die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8 
und 

– die Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungsgrup-
pe A 7.

Nr. 4 1Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	12	sind	
z. B.:

a)	 Entwickeln	von	besonderen	Methoden	für	die	
praktische	Durchführung	von	Versuchen;	

b) Erproben neuer arbeitstechnischer Verfahren 
in	der	Produktion	und	in	der	Aufbereitung	der	
Erzeugnisse;	

c) Selbständige Beratung auf besonders schwieri-
gen Gebieten, z. B. Beratung in Umschuldungs-
fragen, Beratung von Siedlungsträgern oder von 
Fertigbauherstellern über den hauswirtschaft-
lichen Raumbedarf oder die Raumausstattung 
(Einflussnahme	auf	die	Entwicklung	neuer	Bau-
typen	mit	Variationsmöglichkeiten),	übergebiet-
liche	(Regierungsbezirk	oder	Kammerbereich)	
Spezialberatung;	

d) Umfassende Planung und Beratung eines ländli-
chen Haushalts aufgrund einer Haushaltsanaly-
se	(Stufenplan	für	mindestens	zehn	Jahre,	geld-	
und	arbeitswirtschaftliche	Voranschläge);	

e) Beratung aufgrund eigener Auswertung von Ar-
beitstagebüchern;	

f)	 Beurteilen	von	Erfolgsrechnungen	(Jahresab-
schlüssen) und Analysieren von Ergebnissen der 
Betriebs- bzw. Haushaltsrechnungen anhand 
von	errechneten	Kenndaten;	

g)	 Erarbeiten	von	Arbeitsvoranschlägen;	

h) Ausarbeiten von Vorschlägen für umfassende 
Förderungsmaßnahmen	 zur	 Schwerpunkt-
bildung im Einzelbetrieb aufgrund eines Be-
triebsumstellungs-	oder	Entwicklungsplanes;	

i)	 Selbständiges	Auswerten	von	Strukturdaten;	

j)	 Ausarbeiten	von	Vorschlägen	für	Strukturmaß-
nahmen,	z.	B.	Beurteilung	der	topografischen	
Verhältnisse,	Vorschläge	für	Gehöftstandorte;	
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k)	 Ermitteln	der	Werte	von	Pflanzenbeständen	und	
des	Wertes	des	lebenden	und	toten	Inventars	
eines	Gartenbau-,	Landwirtschafts-	oder	Wein-
baubetriebes;	

l)	 Selbständiges	Planen	und	Leiten	von	Pflanzen-
schutzaktionen;	

m)	Besonders	schwierige	Tätigkeiten	als	Hilfskraft	
bei	wissenschaftlichen	Aufgaben;	

n) Ausarbeiten von Programmen und Folgeplänen 
im Rahmen städtebaulicher oder landschafts-
pflegerischer	Planungen,	z.	B.	als	Grundlage	für	
Flächennutzungspläne	und	Bebauungspläne;	

o) Leitung des Abschnitts für Planungs- oder Neu-
bau-	oder	Pflege-	und	Ordnungsmaßnahmen	im	
Grünflächenwesen	oder	in	der	Landschaftspfle-
ge, wenn dem Abschnittsleiter mindestens ein 
Beschäftigter	mit	Tätigkeiten	mindestens	

der Entgeltgruppe 11 des Teils I

oder 

der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 des Teils I 
und 

mindestens	zwei	Beschäftigte	mit	Tätigkeiten	
mindestens 

der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgrup-
pe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des Abschnitts 15 
Unterabschnitt 4 oder 

der Entgeltgruppe 6 des Teils I 

durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unter-
stellt	sind;	

p) Aufstellen oder Prüfen von Entwürfen besonders 
schwieriger	Art	(z.	B.	für	Bezirkssportanlagen,	
Ausstellungsparks)	einschließlich	Massen-	und	
Kostenberechnungen	und	von	Verdingungsun-
terlagen, deren Bearbeitung besondere Fach-
kenntnisse	und	besondere	praktische	Erfahrung	
oder	künstlerische	Begabung	voraussetzt;	

q)	 Selbständige	Beratung	im	Pflanzenschutzdienst	
von Spezialbetrieben, die eine betriebsbezoge-
ne Arbeitsplanung zur Durchführung des inte-
grierten	Pflanzenschutzes	erfordert.

2Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung sind vergleichbar:

– die Entgeltgruppe 11 der Besoldungsgruppe  
A 12,

– die Entgeltgruppe 10 der Besoldungsgruppe  
A 11,

– die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des 
Abschnitts 15 Unterabschnitt 4 der Besoldungs-
gruppe A 9 und

– die Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungs-
gruppe A 7.

Nr. 5 1Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	11	Fall-
gruppe 2 sind z. B.:

a) Selbständiges Planen und Auswerten von Ver-
suchen	 und	 Wertprüfungen	 mit	 besonderer	
Schwierigkeit,	z.	B.	mit	gleichzeitig	mehreren	
Fragestellungen	(Komplexversuche)	oder	z.	B.	
für landtechnische Verfahren der Innen- und 
Außenwirtschaft;	

b)	 Durchführen	von	Versuchen	und	Wertprüfun-
gen in größerem Ausmaß, wenn dem Beschäf-
tigten mehrere gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte mindestens in 
Tätigkeiten	der	Entgeltgruppe	7	Fallgruppen	1	
oder	2	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt	sind;	

c)	 Feststellen	der	Wirkung	von	Pflanzenschutzmit-
teln	für	das	Julius	Kühn-Institut	–	Bundesfor-
schungsinstitut	für	Kulturpflanzen	(JKI);	

d) Selbständige Beratung in schwierigen Berei-
chen des Fachgebiets der Beschäftigten, die 
besondere	Fachkenntnisse	und	besondere	prak-
tische Erfahrung voraussetzt, z. B. Ausarbeiten 
schwieriger	Wirtschaftlichkeitsrechnungen	oder	
schwieriger Finanzierungspläne, Ausarbeiten 
von Arbeitsvoranschlägen nach der vereinfach-
ten	Methode;	

e) Selbständige Beratung über einfachere Gemein-
schaftsmaßnahmen im Rahmen der Verbesse-
rung	der	Agrar-,	Erzeugungs-	oder	Marktstruk-
tur;	

f) Beratung über Maßnahmen für den Fremden-
verkehr	als	Betriebszweig	auf	dem	Bauernhof;	

g) Gruppenberatung durch schwierige Fachvorträ-
ge;	

h) Durchführen von Erwachsenenfortbildungs-
lehrgängen über Rationalisierung im landwirt-
schaftlichen	Haushalt;	

i) Ausarbeiten von Vorschlägen zur Durchfüh-
rung einzelner Maßnahmen im Rahmen von 
Betriebsumstellungen;	

j) Ausarbeiten von Vorschlägen für Baumaßnah-
men, z. B. zur Grundrissgestaltung (Raumzu-
ordnung und Einrichtung) für grundlegende 
technische Einrichtungen, z. B. zentrale Hei-
zungs-	und	Warmwasserbereitungsanlagen	mit	
Berechnungen der notwendigen Nennheizleis-
tungen,	der	Wärmedämmung	oder	des	Heizma-
terialbedarfs;	

k)	 Selbständige	schwierige	Erhebungen	und	Be-
rechnungen für Teilaufgaben bei der Vorplanung 
von Flurbereinigungen oder sonstigen Maßnah-
men	zur	Verbesserung	der	Agrarstruktur,	z.	B.	
Feststellen	der	künftigen	Acker-,	Grünland-	und	
Sonderkulturflächen	aufgrund	der	natürlichen	
Voraussetzungen, Feststellen von Grenzertrags-
böden;	

l) Selbständiges Erarbeiten der betriebswirtschaft-
lichen	Unterlagen	für	die	Kalkulation	von	Pro-
duktionsverfahren;	

m)	Ermitteln	der	Werte	von	Wirtschaftserschwer-
nissen	bei	Flächenverlusten;	

n) Nachzuchtbeurteilungen für Zuchtwertschät-
zungen von Vatertieren, z. B. Beurteilung von 
Jungtieren	der	Besamungsbullen;	

o) Selbständiges Vorbereiten von Entscheidungen 
im	Saatenanerkennungsverfahren	bei	Vorstu-
fen und Hybridsorten, bei denen verschiedene 
Zuchtkomponenten	zu	berücksichtigen	sind;	

p) Selbständige Planung und Organisation von 
Pflanzenschutz-	oder	Schädlingsbekämpfungs-
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maßnahmen, die sich auf das Gebiet einer oder 
mehrerer	Gemeinden	erstrecken,	und	das	Über-
wachen	ihrer	Auswirkungen;	

q)	 Herausgabe	von	Warnmeldungen	im	Pflanzen-
schutzdienst	für	den	Beratungsbezirk	aufgrund	
eigener Feststellungen, soweit das Ermitteln der 
biologischen Daten schwierige Methoden er-
fordert;	

r)	 Tätigkeit	als	Hilfskraft	bei	wissenschaftlichen	
Aufgaben mit einem besonderen Maß von Ver-
antwortlichkeit;	

s) Aufstellen oder Prüfen von Entwürfen ein-
schließlich	Massen-	und	Kostenberechnungen	
oder Verdingungsunterlagen, deren Bearbei-
tung	besondere	Fachkenntnisse	und	besondere	
praktische	Erfahrungen	oder	künstlerische	Be-
gabung	voraussetzt;	

t) Beaufsichtigen von Schätzern oder verantwort-
liches	Schätzen	der	Pflanzenbestände	und	des	
Inventarbestandes	von	Kleingartenanlagen	oder	
Kleinsiedlungen	in	schwierigen	Fällen;	

u) Örtliche Leitung schwieriger Gartenbau-, Land-
schaftsbau-,	Obstbau-,	Pflanzenbau-,	Pflanzen-
schutz-	oder	Weinbaumaßnahmen	und	deren	
Abrechnung;	

v)	 Selbständige	Beratung	über	die	Bekämpfung	
von	Schädlingen,	Krankheiten	und	Schadpflan-
zen	im	Pflanzenschutzdienst	einschließlich	der	
selbständigen Beratung über die Anwendung 
von	 Pflanzenschutzmitteln	 und	 -geräten	 für	
hochwertige	Spezialkulturen.	

2Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung sind vergleichbar die 
Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungsgruppe 
A 7.

Nr.	6	 Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	10	Fall-
gruppe 2 sind z. B.:

a) Selbständiges Planen von Versuchen nach vor-
gegebener Aufgabenstellung und Auswerten der 
Versuche nach variationsstatistischen Metho-
den;	

b) Überwachen von mehreren gartenbau-, land-
wirtschafts- oder weinbautechnischen Beschäf-
tigten	in	Tätigkeiten	der	Entgeltgruppen	5	bis	8	
bei	der	Durchführung	von	Versuchen;	

c)	 Anlage	und	Auswertung	von	Wertprüfungen;	

d)	 Selbständige	produktionstechnische	Beratung	
auf dem Fachgebiet des Beschäftigten, z. B. Aus-
arbeiten	von	Wirtschaftlichkeitsberechnungen,	
schwierigen Einzelplänen und Geldvoranschlä-
gen;	Beratung	über	einzelne	Folgemaßnahmen	
nach	Flurbereinigungen	und	landkulturellen	
Maßnahmen	oder	nach	Betriebsumstellungen;	

e) Tierzuchttechnische Beratung, z. B. Auswahl 
weiblicher	Zuchttiere	im	Einzelbetrieb;	

f) Gruppenberatung durch schwierige Fachvorträ-
ge	auf	dem	Gebiet	des	Beschäftigten;	

g) Beratung in der ländlichen Hauswirtschaft, 
insbesondere in der Haushaltsführung, z. B. 
Ausarbeiten schwieriger Einzelpläne für Orga-
nisationspläne, von Plänen für Haushaltsein-
richtungen einschließlich technischer Anlagen, 

Beratung über Vorratshaltung durch Gefrieren 
und	Kühlen;	

h) Selbständige Beratung in Gesundheits- und Er-
nährungsfragen;	

i) Aufstellen und Prüfen von Entwürfen nicht 
nur einfacher Art einschließlich Massen- und 
Kostenberechnungen	oder	von	Verdingungsun-
terlagen, Bearbeiten der damit zusammenhän-
genden technischen Angelegenheiten – auch im 
technischen	Rechnungswesen;	

j)	 Örtliche	Leitung	oder	Mitwirken	bei	der	Lei-
tung von nicht nur einfachen Gartenbau-, Land-
schaftsbau-,	Obstbau-,	Pflanzenbau-,	Pflanzen-
schutz-	oder	Weinbaumaßnahmen	und	deren	
Abrechnung;	

k)	 Mitwirken	bei	der	Vorplanung	von	Flurberei-
nigungen oder von sonstigen Maßnahmen zur 
Verbesserung	der	Agrarstruktur,	z.	B.	Erheben	
und Berechnen von Daten, Beurteilung des Ist-
Zustandes;	

l)	 Selbständiges	Bearbeiten	von	Kreditfällen,	die	
innerhalb der Beleihungsgrenze liegen, bei 
landwirtschaftlichen	Förderungsmaßnahmen;	

m) Feststellen von betriebswirtschaftlichen Daten 
für	die	Kalkulation	von	Produktionsverfahren;	

n)	 Mitwirken	bei	Strukturanalysen;	

o) Ermitteln von Pachtpreisen für gartenbaulich, 
landwirtschaftlich oder weinbaulich genutzte 
Grundstücke;	

p)	 Schätzen	des	Wertes	von	Pflanzenbeständen;	

q) Selbständiges Vorbereiten von Entscheidungen 
für	die	Saatenanerkennung	oder	für	die	Körung	
von	Tieren	oder	für	die	Ankörung	von	Obstmut-
tergehölzen;	

r)	 Selbständige	Beratung	über	die	Bekämpfung	
von	Schädlingen,	Krankheiten	und	Schadpflan-
zen	im	Pflanzenschutzdienst	einschließlich	der	
selbständigen Beratung über die Anwendung 
von	Pflanzenschutzmitteln	und	-geräten;	

s)	 Herausgabe	 von	 Warndienstmeldungen	 im	
Pflanzenschutzdienst	für	den	Beratungsbezirk	
aufgrund eigener Feststellungen, soweit das Er-
mitteln	der	biologischen	Daten	keine	schwieri-
gen	Methoden	erfordert;	

t)	 Tätigkeit	als	Hilfskraft	bei	wissenschaftlichen	
Aufgaben. 

Nr. 7 Als Fachrichtung der gartenbau-, landwirtschafts- 
und weinbautechnischen Beschäftigten, die eine 
einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen haben, gelten 
Gartenbau,	Landbau,	Weinbau,	ländliche	Hauswirt-
schaft mit den jeweiligen Fachgebieten und Unter-
gebieten, z. B.: 

In der Fachrichtung Gartenbau die Fachgebiete:

Baumschulen,	Blumen-	und	Zierpflanzenbau,	Land-
schaftsgärtnerei, Obst- und Gemüsebau, Obst- und 
Gemüseverwertung,	 Pflanzenschutz,	 Samenbau	
u. a. 

oder

in der Fachrichtung Landbau die Fachgebiete: 
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Obstbau,	Pflanzenbau,	Pflanzenschutz,	Tierhaltung	
und -fütterung, Tierzucht u. a.

mit den Untergebieten z. B. in der Tierzucht:

Geflügelzucht,	Pferdezucht,	Rinderzucht,	Schaf-
zucht, Schweinezucht, Ziegenzucht u. a.

Nr.	8	 Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	9	Fallgrup-
pen 2, 3 und 4 sind z. B.: 

a) Durchführen und Auswerten schwieriger Ver-
suche	und	Gegenüberstellen	der	Ergebnisse;	

b) Überwachen der Leistungsprüfungen an Prüf-
stationen;	

c) Durchführen von Versuchen zur Feststellung 
von Sorten, die zu Gefrierverfahren geeignet 
sind;	

d)	 Produktionstechnische	Beratung,	z.	B.	in	Spezi-
albetriebszweigen beim Aufbau von Erzeuger-
ringen, Erzeugergemeinschaften oder Anbau-
gemeinschaften;	Ausarbeiten	von	Einzelplänen	
wie Anbauplänen, Düngungsplänen, Fruchtfol-
geplänen,	Fütterungsplänen,	Spritzplänen;	

e)	 Mitwirken	bei	Gruppen-	und	Massenberatun-
gen	durch	Fachvorträge;	

f) Beratung bei der Planung von Gemeinschaft-
seinrichtungen für hauswirtschaftliche Zwe-
cke;	

g) Beratung bei der Einrichtung von einzelnen 
Wohn-	und	Wirtschaftsräumen;	

h) Beratung in der Organisation der Vatertierhal-
tung;	

i)	 Mitwirken	bei	Fachlehrgängen	der	landwirt-
schaftlichen Berufsausbildung und -fortbil-
dung;	

j) Selbständiges Durchführen von Feldbegehun-
gen	 unter	 produktionstechnischen	Gesichts-
punkten;	

k)	 Mitwirken	bei	Anerkennungsentscheidungen	
nach	 Feldbeständen	 bei	 der	 Saatenanerken-
nung;	

l) Arbeitszeitfeststellungen in der ländlichen 
Hauswirtschaft;	

m)	Selbständige	pflanzenbauliche	Beurteilungen	
und Schätzungen, z. B. Bonitierungen, Scha-
densfeststellungen	oder	Identifizierungen	von	
Sorten.

Nr.	9	 Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	7	Fallgrup-
pen 1, 2 und 3 sind z. B.: 

a) Durchführen und Auswerten von einfachen 
Versuchen nach statistischen Methoden und 
Gegenüberstellen	der	Ergebnisse;	

b) Durchführen von landtechnischen Versuchen 
mit Datenermittlung, z. B. Schlupf- und Zugwi-
derstandsmessungen, Feststellen von Ladeleis-
tungen;	

c) Durchführen von schwierigen Leistungsprüfun-
gen, z. B. Zugleistungsprüfungen bei Pferden 
einschließlich Auswerten der Messdiagramme, 
Ultraschallmessungen bei Schweinen, Messun-
gen	am	Schlachtkörper;	

d)	 Einfache	produktionstechnische	oder	verwer-
tungstechnische Beratung oder Absatzberatung 
auf	dem	Fachgebiet	des	Beschäftigten;	

e) Aufnehmen des Betriebszustandes und Prüfen 
der	Betriebsverhältnisse	für	die	produktions-
technische	Beratung;	

f) Laufende Prüfung der Betriebsvorgänge ein-
schließlich	Erstellen	der	Betriebsberechnung;	

g)	 Einfachere	Produktionswertberechnungen;	

h)	 Einfache	Beratung	in	der	Technik	der	ländlichen	
Hauswirtschaft;	

i) Herstellen von Beratungs- und Anschauungs-
material	nach	Weisung;	

j)	 Mitwirken	bei	der	landwirtschaftlichen	Berufs-
ausbildung	und	-fortbildung;	

k)	 Mitwirken	bei	pflanzenbaulichen	Beurteilun-
gen und Schätzungen, z. B. Bonitierungen, 
Schadensfeststellungen	und	Identifizierung	von	
Sorten;	

l) Sortenfeststellung und Güteprüfung nach äuße-
ren	Merkmalen	bei	der	Saatgutverkehrskontrol-
le;	

m)	Handbonitierung	von	Qualitätsproben	nach	Be-
wertungsschlüsseln;	

n)	 Durchführen	von	Qualitätsprüfungen;	

o)	 Mitwirken	bei	amtlichen	Überwachungen	und	
Anerkennungen,	z.	B.	bei	Saatgutanerkennun-
gen	oder	Körungen;	

p)	 Mitwirken	beim	Vollzug	staatlicher	Förderungs-
maßnahmen;	

q)	 Mitwirken	bei	der	Erzeugungs-	und	Marktbe-
richterstattung;	

r)	 Ernteermittlungen;	

s)	 Durchführen	der	Blattlauskontrolle	in	virusge-
fährdeten	Kulturen.	

Nr. 10 1Die selbständigen Leistungen müssen sich auf die 
Tätigkeit,	die	der	Gesamttätigkeit	das	Gepräge	gibt,	
beziehen. 2Der Umfang der selbständigen Leistun-
gen ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein 
Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 11 Technische Beratungen einfacherer Art im Sinne 
der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3 sind Empfeh-
lungen	und	Hinweise	in	produktionstechnischen	
Fragen nach allgemeinen Richtlinien und dazuge-
hörige technische Berechnungen. 

Zur Durchführung von Versuchen und sonstigen 
Arbeiten	mit	entsprechendem	Schwierigkeitsgrad	
im Sinne der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3 gehören 
z.	B.	folgende	Tätigkeiten:	

a)	 Feststellen	von	Produktionsvorgängen	oder	Ent-
wicklungsabläufen	bei	der	Durchführung	von	
einfacheren	Versuchen	aller	Art	nach	Plan;	

b) Beaufsichtigen oder Leiten von Arbeitsgruppen 
oder	Arbeitskolonnen	bei	Versuchen	nach	Wei-
sung;	

c) Fachtechnische Arbeiten für Ausstellungen, 
Schauen,	Vorführungen	oder	Wettbewerben;	

d)	 Mitwirken	bei	Feldbegehungen	und	Besichti-
gungsfahrten. 
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Nr. 12 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

9.2	 Pflanzenbeschauer	und	staatliche	Fischerei
aufseher

Entgeltgruppe 9

1.	 Pflanzenbeschauer,	

denen	mindestens	drei	Pflanzenbeschauer	durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind,

als Schichtführer oder Leiter einer Einlassstelle 

mit	Entscheidungsbefugnis	über	die	Zurückwei-
sung von Sendungen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

2.	 Pflanzenbeschauer,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 Fallgruppe 2 heraushebt, dass ihnen in Seehä-
fen die selbständige Untersuchung von Seeschiffen 
auf Vorratsschädlinge und die selbständige Anord-
nung	und	Überwachung	von	Schädlingsbekämp-
fungsmaßnahmen auf Seeschiffen und sonstigen 
Transportfahrzeugen übertragen sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

3.	 Staatliche	Fischereiaufseher	mit	Tätigkeit	in	der	
Spezialberatung für Fischzucht und in der Spezi-
alberatung von Fischereiorganisationen, wenn sie 
Fischbesatz- und Fischbewirtschaftungspläne selb-
ständig auszuarbeiten haben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

1.	 Pflanzenbeschauer	als

Schichtführer oder Leiter einer Einlassstelle 

mit	Entscheidungsbefugnis	über	die	Zurückwei-
sung von Sendungen.

2.	 Pflanzenbeschauer,	

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 4 heraushebt, 

dass	die	Tätigkeit	gründliche	Fachkenntnisse	er-
fordert und 

dass ihnen in Seehäfen in nicht unerheblichem 
Umfang die selbständige Untersuchung von See-
schiffen auf Vorratsschädlinge und die selbständige 
Anordnung und Überwachung von Schädlingsbe-
kämpfungsmaßnahmen	auf	Seeschiffen	und	sons-
tigen Transportfahrzeugen übertragen sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 6

Staatliche Fischereiaufseher.

Entgeltgruppe 4

Pflanzenbeschauer.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	staatlichen	Fische-
reiaufsehern	oder	Pflanzenbeschauern

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	staatlichen	Fische-
reiaufsehern	oder	Pflanzenbeschauern

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)	

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Der Umfang der Aufgaben ist nicht mehr unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

Nr. 2 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

9.3 Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben

Vorbemerkungen

1. Für die Unterscheidung der landwirtschaftlichen 
Betriebe nach Betriebsgrößen gilt Folgendes:

a) Gartenbaubetriebe 

1Die Betriebsgröße ist abhängig von der Nutz-
fläche:

Betriebsgröße Nutzfläche	in	 
Einheitsquadratmeter

kleinere	Betriebe bis zu 20.000
mittelgroße Betriebe bis zu 60.000
große Betriebe mehr als 60.000

2Für die Berechnung der Einheitsquadratmeter 
gilt folgender Umrechnungsschlüssel: 

Nutzungsart Freiland- 
fläche

Unterglas- 
fläche

heizbar nicht 
heizbar

Gemüsebau 1 9 7

Blumen und 
Zierpflanzen

2 18 10

Gehölzbaum-
schulen

1,3 9

Obstbaum-
schulen

0,8 5,6
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b) Landwirtschaftsbetriebe 

1Die Betriebsgröße ist abhängig von der land-
wirtschaftlichen	Nutzfläche:

Betriebsgröße Landwirtschaftliche 
Nutzfläche	in	ha	

kleinere	Betriebe bis zu 60

mittelgroße Betriebe bis zu 180

große Betriebe mehr als 180

2Mitbewirtschaftete forstwirtschaftliche Nutz-
flächen	gelten	zu	einem	Drittel	als	landwirt-
schaftliche	Nutzflächen.		

c) Obstanbaubetriebe 

Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe 
der	Kernobstanlage	bzw.	der	Steinobst-	oder	
Beerenobstanlage:

Betriebsgröße Kernobst- 
anlage  
in ha

Steinobst- 
oder  

Beerenobst-
anlage  
in ha

kleinere	 
Betriebe

bis zu 12 bis zu 8

mittelgroße 
Betriebe

bis zu 36 bis zu 24

große Betriebe mehr als 36 mehr als 24

d)	 Weinbaubetriebe	

Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe 
der	Rebfläche	bei	gebietsüblichem	Umtrieb;	bei	
Rebveredelungsbetrieben ist sie abhängig von 
der	Zahl	der	Veredelungen	im	Jahr:

Betriebs- 
größe

Rebfläche	in	ha	
bei  

gebietsüblichem  
Umtrieb in ha

Zahl der  
Veredelungen 

im	Jahr

kleinere	 
Betriebe

bis zu 6 bis zu 150.000

mittelgroße  
Betriebe

bis zu 18 bis zu 450.000

große  
Betriebe

mehr als 18 mehr als 
450.000

e)	 Weinkellereien

Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe 
des	Weinlagers	im	Durchschnitt	der	letzten	drei	
Jahre:

Betriebsgröße Weinlager	im	Durch-
schnitt der letzten 
drei	Jahre	in	l	Wein

kleinere	Betriebe bis zu 400.000

mittelgroße Betriebe bis zu 1.200.000

große Betriebe mehr als 1.200.000

2. Für die Unterscheidung der landwirtschaftlichen 
Betriebe	nach	dem	Schwierigkeitsgrad	gilt	Folgen-
des:

a) Schwierig ist der Betrieb, 

1. der mindestens drei Betriebszweige im Sin-
ne	der	Protokollerklärung	umfasst;	

2. in dem unter der Verantwortung des Leiters 
ständig mehrere Auszubildende ausgebildet 
oder in dem ständig Lehrgänge abgehalten 
werden oder in dem durch umfangreiche 
Beratungen und Demonstrationen der Be-
triebsablauf	erheblich	erschwert	wird;	

3. in dem ständig Versuche nicht einfacher Art 
anzustellen sind, die die Betriebsführung er-
heblich	erschweren;	

4.	 in	dem	wegen	extremer	Boden-	oder	Klima-
verhältnisse besondere Erschwernisse auf-
treten;	

5. der überwiegend Strafgefangene oder An-
staltsinsassen zu arbeitstherapeutischen 
Zwecken	im	Sinne	des	§	37	Abs.	5	des	Straf-
vollzugsgesetzes beschäftigt. 

b) Sehr schwierig ist der Betrieb, der die Erschwer-
nisgründe von mindestens zwei der in Buchsta-
be a genannten Nummern aufweist. 

3.	 Für	die	Unterscheidung	der	Tätigkeit	der	Leiter	von	
landwirtschaftlichen Betrieben nach dem Grad der 
Selbständigkeit	gilt	Folgendes:	

a)	 Eingeschränkte	 Selbständigkeit	 hat	 der	 Be-
triebsleiter, der nach den von ihm aufgestellten 
und von der vorgesetzten Stelle genehmigten 
Organisations-,	Wirtschafts-,	Finanz-,	Anbau-,	
Ausbau-, Lager-, Zucht- usw. -plänen selbstän-
dig handelt und der bei der Einstellung und 
Entlassung	der	Beschäftigten	mitwirkt.	

b)	 Volle	 Selbständigkeit	 hat	 der	 Betriebsleiter,	
der die in Buchstabe a genannten Pläne selb-
ständig aufstellt und im Rahmen dieser Pläne 
selbständig handelt sowie für die Einstellung 
und Entlassung der Beschäftigten nach Teil III 
der Entgeltordnung verantwortlich ist und bei 
der Einstellung und Entlassung der übrigen 
Beschäftigten	mitwirkt.	Die	Genehmigung	der	
Organisations-,	Wirtschafts-	und	Finanzpläne	
durch die vorgesetzte Stelle berührt die volle 
Selbständigkeit	nicht.	

Entgeltgruppe 12

Leiter von großen und sehr schwierigen landwirt-
schaftlichen	Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit.

Entgeltgruppe 11

Leiter von

a) großen und sehr schwierigen landwirtschaftli-
chen	Betrieben	mit	eingeschränkter	Selbstän-
digkeit,	

b) großen und schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit,	

c) mittelgroßen und sehr schwierigen landwirt-
schaftlichen Betrieben mit voller Selbständig-
keit.
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Entgeltgruppe 10

Leiter von

a) großen und sehr schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben, die für die Betriebsleitung ein-
gehende	Weisungen	erhalten,	

b) großen und schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben	 mit	 eingeschränkter	 Selbständig-
keit,	

c) großen und einfachen landwirtschaftlichen Be-
trieben	mit	voller	Selbständigkeit,	

d) mittelgroßen und sehr schwierigen landwirt-
schaftlichen	 Betrieben	 mit	 eingeschränkter	
Selbständigkeit,	

e) mittelgroßen und schwierigen landwirtschaftli-
chen	Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit,	

f)	 kleineren	und	sehr	schwierigen	landwirtschaft-
lichen	Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit.	

Entgeltgruppe 9

1. Leiter von

a) großen und schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben, die für die Betriebsleitung eingehen-
de	Weisungen	erhalten,	

b) großen und einfachen landwirtschaftlichen Be-
trieben	mit	eingeschränkter	Selbständigkeit,

c) mittelgroßen und sehr schwierigen landwirt-
schaftlichen Betrieben, die für die Betriebslei-
tung	eingehende	Weisungen	erhalten,

d) mittelgroßen und schwierigen landwirtschaft-
lichen	Betrieben	mit	eingeschränkter	Selbstän-
digkeit,

e) mittelgroßen und einfachen landwirtschaftli-
chen	Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit,

f)	 kleineren	und	sehr	schwierigen	landwirtschaft-
lichen	Betrieben	mit	eingeschränkter	Selbstän-
digkeit,

g)	 kleineren	und	schwierigen	landwirtschaftlichen	
Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit.

2. Leiter von

a) großen und einfachen landwirtschaftlichen Be-
trieben, die für die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen	erhalten,

b) mittelgroßen und schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben, die für die Betriebsleitung ein-
gehende	Weisungen	erhalten,	

c) mittelgroßen und einfachen landwirtschaftli-
chen	Betrieben	mit	eingeschränkter	Selbstän-
digkeit,

d)	 kleineren	und	sehr	schwierigen	landwirtschaft-
lichen Betrieben, die für die Betriebsleitung ein-
gehende	Weisungen	erhalten,

e)	 kleineren	und	schwierigen	landwirtschaftlichen	
Betrieben	 mit	 eingeschränkter	 Selbständig-
keit,

f)	 kleineren	und	einfachen	landwirtschaftlichen	
Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Leiter von

a) mittelgroßen und einfachen landwirtschaftli-
chen Betrieben, die für die Betriebsleitung ein-
gehende	Weisungen	erhalten,

b)	 kleineren	und	schwierigen	landwirtschaftlichen	
Betrieben, die für die Betriebsleitung eingehen-
de	Weisungen	erhalten,

c)	 kleineren	und	einfachen	landwirtschaftlichen	
Betrieben	 mit	 eingeschränkter	 Selbständig-
keit.

Entgeltgruppe 6

Leiter	von	kleineren	und	einfachen	landwirtschaft-
lichen Betrieben, die für die Betriebsleitung einge-
hende	Weisungen	erhalten.	

Protokollerklärung:

1Als Betriebszweige im Sinne der Nr. 2 der Vorbe-
merkungen	gelten:	

–	 Ackerbau,

–	Hackfruchtbau,	wenn	mehr	als	20	v.	H.	der	land-
wirtschaftlichen	Nutzfläche	mit	Hackfrucht	be-
stellt sind,

– Saatzucht,

– Saatgutvermehrung,

– Großviehhaltung einschließlich Futterbau,

– Schweinehaltung,

–	 Kleintierhaltung	einschließlich	Schäferei	und	
Imkerei,

–	 Sonderkultur	wie	Tabakbau,	Hopfenbau,	Feldge-
müsebau,	Obstbau,	Weinbau	usw.,

–	 Zierpflanzenbau,

– gärtnerischer Gemüsebau,

– Staudengärtnerei,

– Baumschule (Gehölzbaumschule, Obstbaum-
schule),

– Landschaftsgärtnerei,

– Friedhofsgärtnerei,

– Blumenverarbeitung,

– Rebenveredelung einschließlich Rebmuttergär-
ten,

–	Weinausbau,

– Obstaufbereitung und Lagerung,

– Obst- oder Gemüseverarbeitung,

– Brennerei,

wenn der Betriebszweig mehr als 15 v. H. des Ge-
samtarbeitsaufwands des Betriebes erfordert. 2Zur 
Tierhaltung zählt auch die Zucht. 
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10. Beschäftigte in Gesundheitsberufen

Vorbemerkung

Die Bezeichnungen umfassen auch

Audiologie-Assistenten Audiometristen

Ergotherapeuten Beschäftigungs- 
therapeuten

Masseure und  
medizinische  
Bademeister

Masseure

Medizinische  
Fachangestellte

Arzthelfer 

Pharmazeutisch- 
kaufmännische	 
Angestellte

Apothekenhelfer

Physiotherapeuten Krankengymnasten

Präparationstechnische 
Assistenten

Dermoplastiker,	 
Moulageure,  
Biologiemodellmacher

Zahnmedizinische  
Fachangestellte

Zahnärztliche Helfer

10.1 Lehrkräfte in Gesundheitsberufen

Entgeltgruppe 10

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergothe-
rapeuten, Logopäden, Medizinisch-technische As-
sistenten, Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische 
Assistenten, Physiotherapeuten,

die	als	Erste	Lehrkräfte	an	entsprechenden	Schulen	
eingesetzt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 9

1. Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergothe-
rapeuten, Logopäden, Medizinisch-technische As-
sistenten, Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische 
Assistenten, Physiotherapeuten,

die	als	Lehrkräfte	an	entsprechenden	Schulen	ein-
gesetzt sind.

2. Masseure und medizinische Bademeister sowie 
Physiotherapeuten,

die	als	Erste	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Masseure	
und medizinische Bademeister eingesetzt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung)

3. Masseure und medizinische Bademeister sowie 
Physiotherapeuten, 

die	als	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Masseure	und	
medizinische Bademeister eingesetzt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Protokollerklärung:

Erste	Lehrkräfte	sind	Lehrkräfte,	denen	auch	die	
Leitungsaufgaben der Schule unter der Verantwor-
tung	des	Leiters	der	Schule	durch	ausdrückliche	
Anordnung übertragen sind.

10.2 Audiologie-Assistenten

Entgeltgruppe 9

1.	 Audiologie-Assistenten	mit	staatlicher	Anerkennung	
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung 
an	Universitätskliniken	oder	medizinischen	Aka-
demien,

die	 als	 Hilfskräfte	 bei	 wissenschaftlichen	 For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von	Verantwortlichkeit	tätig	sind.

2.	 Audiologie-Assistenten	mit	staatlicher	Anerkennung	
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung 
an	Universitätskliniken	oder	medizinischen	Aka-
demien	und	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

Audiologie-Assistenten	mit	 staatlicher	Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähriger Fachausbil-
dung	an	Universitätskliniken	oder	medizinischen	
Akademien	und	entsprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

Audiologie-Assistenten	mit	 staatlicher	Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähriger Fachausbil-
dung	an	Universitätskliniken	oder	medizinischen	
Akademien	und	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Audiologie-Assis-
tenten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. Fertigung von 
Sprach-,	Spiel-	und	Reflexaudiogrammen,	Gehör-
prüfung	bei	Kleinkindern	und	geistig	behinderten	
Patienten sowie Gehörgeräteanpassung und Gehör-
erziehung	–	Hörtraining	–	bei	Kleinkindern.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tä-
tigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	etwa	
ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

10.3 Amtliche Fachassistenten, Desinfektoren, Gesund-
heitsaufseher, Seehafengesundheitsaufseher

Entgeltgruppe 9

1. Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesund-
heitskontrolleure)	mit	Prüfung	und	entsprechender	
Tätigkeit,

die besonders schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Betriebsinspekto-
ren.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)
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3.	 Desinfektoren	mit	Prüfung

als	Leiter	des	technischen	Betriebes	von	Desinfek-
tionsanstalten,

denen	mindestens	18	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

4. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der	Tätigkeit,

denen mindestens fünf Gesundheitsaufseher oder 
Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Gesundheitsauf-
sehern	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

5. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	6)

6. Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesund-
heitskontrolleure)	mit	Prüfung	und	entsprechender	
Tätigkeit,

die im gesamten Aufgabenbereich eines Seehafen-
gesundheitsaufsehers in nicht unerheblichem Um-
fange besonders schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	7)

Entgeltgruppe 8

1.	 Desinfektoren	mit	Prüfung

als	Leiter	des	technischen	Betriebes	von	Desinfek-
tionsanstalten,

denen	mindestens	neun	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2.	 Desinfektoren	mit	Prüfung	

als	ausdrücklich	bestellte	ständige	Vertreter	von	
Leitern	des	technischen	Betriebes	von	Desinfekti-
onsanstalten,

denen	mindestens	18	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

3. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der	Tätigkeit,

denen mindestens zwei Gesundheitsaufseher oder 
Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Gesundheitsauf-

sehern	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben im gesamten Aufgabenbereich eines Ge-
sundheitsaufsehers erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	6	und	7)

5. Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesund-
heitskontrolleure)	mit	Prüfung	und	entsprechender	
Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

1.	 Desinfektoren	mit	Prüfung

als	ausdrücklich	bestellte	ständige	Vertreter	von	
Leitern	des	technischen	Betriebes	von	Desinfek-
tionsanstalten,

denen	mindestens	neun	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2.	 Desinfektoren	mit	Prüfung	und	entsprechender	
	Tätigkeit,

denen	mindestens	vier	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

3.	 Desinfektoren	mit	Prüfung,

die in nicht unerheblichem Umfange Aufsichtstä-
tigkeit	bei	Begasungen	mit	hochgiftigen	Stoffen	auf	
Schiffen, schwimmenden Geräten oder an Land in 
Gebäuden,	Silos,	Containern	und	Waggons	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

4. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 5

Desinfektoren	mit	 Prüfung	und	 entsprechender	
Tätigkeit,	

denen	mindestens	zwei	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

Entgeltgruppe 4

1. Amtliche Fachassistenten.

2.	 Desinfektoren	mit	Prüfung	und	entsprechender	
	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

1.	 Desinfektionshelfer.

(keine	Stufe	6)

2.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Gesundheitsauf-
sehern.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)
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Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	als	Hilfskraft	im	Sinne	des	bis	zum	
31. Dezember 1992 geltenden § 2 Nr. 1 Buchst. b 
der	 Hilfskräfteverordnung	 –	 Frisches	 Fleisch	 –	
(HKrFrFlV).

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Beschäftigte,	die	die	Tätigkeit	eines	Gesundheits-
aufsehers ausüben und die Prüfung als Gesund-
heitsaufseher deshalb nicht abgelegt haben, weil in 
dem	betreffenden	Land	eine	Prüfungsmöglichkeit	
für Gesundheitsaufseher nicht besteht, werden nach 
den	Tätigkeitsmerkmalen	für	Gesundheitsaufseher	
mit Prüfung eingruppiert. 2Satz 1 gilt sinngemäß 
für Seehafengesundheitsaufseher (Seehafenge-
sundheitskontrolleure).

Nr. 2 Die Eingruppierung der Beschäftigten beim hafen-
ärztlichen Dienst der Freien und Hansestadt Ham-
burg	nach	dem	Tätigkeitsmerkmal	in	Entgeltgrup-
pe 9 Fallgruppe 2 bleibt unberührt. 

Nr. 3 Besonders schwierige Aufgaben sind z. B. 

– Prüfung und zusammenfassende Darstellung 
epidemiologischer Situationen an Bord eines 
Schiffes,	auf	dem	übertragbare	Krankheiten	auf-
getreten	sind;	

–	Überprüfung	 und	Auswertung	 der	 Bordkran-
kenbücher	aufgrund	gründlicher	allgemein-me-
dizinischer und spezieller seuchenhygienischer 
Kenntnisse;	

–	Mitwirkung	bei	der	Prüfung	und	Begutachtung	
der	Ausrüstung	der	Kauffahrteischiffe	einschließ-
lich ihrer Rettungsboote mit Arznei- und anderen 
Hilfsmitteln	der	Krankenfürsorge	aufgrund	ein-
schlägiger	pharmazeutischer	Kenntnisse;	

–	Mitwirkung	bei	der	Prüfung	des	Bestandes	und	
der erfolgten Anwendung der Betäubungsmittel 
aufgrund	einschlägiger	Kenntnisse	der	gesetzli-
chen	Betäubungsmittelvorschriften;	

–	 Entscheidungsbefugnis	für	dringende	Quarantä-
nemaßnahmen im Rahmen der durch den zustän-
digen Arzt erteilten Ermächtigung.

Nr.	4	 Das	Tätigkeitsmerkmal	gilt	nur	für	Beschäftigte	
beim hafenärztlichen Dienst der Freien und Han-
sestadt Hamburg.

Nr.	5	 Zu	den	Desinfektionsanstalten	rechnen	auch	ent-
sprechende Einrichtungen mit anderer Bezeich-
nung.

Nr. 6 1Schwierige Aufgaben sind z. B. die Begutachtung 
von Flächennutzungsplänen und die Begutachtung 
von großen Bauvorhaben mit noch nicht gesicherter 
Wasserversorgung	und	Abwässerbeseitigung.	2Zur 
Erfüllung der schwierigen Aufgaben gehört auch, 
dass der Gesundheitsaufseher den Sachverhalt be-
wertet, daraus die notwendigen Folgerungen zieht 
und die hiermit zusammenhängenden Berichte, 
Gutachten und sonstigen Schreiben entwirft.

Nr. 7 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

10.4 Diätassistentinnen

Entgeltgruppe 9

1. Diätassistentinnen

als	Leiterinnen	von	Diätküchen,

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens	400	Personen	mit	Diätverpflegung	ver-
antwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Diätassistentinnen

mit zusätzlicher Ausbildung als Ernährungsberate-
rin	und	mit	entsprechender	Tätigkeit.

3. Diätassistentinnen

als	Leiterinnen	von	Diätküchen,

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens	200	Personen	mit	Diätverpflegung	ver-
antwortlich sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Diätassistentinnen 

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Diätkü-
chen,

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens	400	Personen	mit	Diätverpflegung	ver-
antwortlich sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

5.	 Diätassistentinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 8

1. Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Diätkü-
chen,

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens	200	Personen	mit	Diätverpflegung	ver-
antwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Diätassistentinnen	als	Diätküchenleiterinnen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

3.	 Diätassistentinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	4)

Entgeltgruppe 7

Diätassistentinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.
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Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Diätassistentin-
nen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Diätküchen	 können	 auch	 unselbständige	 Teile	
einer	Großküche	sein.	2Zu	den	Diätküchen	zählen	
auch	die	Diätmilchküchen.	3Schonkost	ist	keine	Di-
ätkost.

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B. 

– Diätberatung von einzelnen Patienten, 
– selbständige Durchführung von Ernährungser-

hebungen, 
– Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbe-
reich	klinische	Ernährungslehre,	

–	Herstellung	und	Berechnung	 spezifischer	Di-
ätformen	bei	dekompensierten	Leberzirrhosen,	
Niereninsuffizienz,	Hyperlipidämien,	

– Stoffwechsel-Bilanz-Studien, 
– Maldigestion und Malabsorption nach Shunt-

Operationen, 
–	 Kalzium-Test-Diäten,	
– spezielle Anfertigung von Sondenernährung für 
Patienten	auf	Intensiv-	und	Wachstationen.

Nr.	3	 In	den	Ländern,	in	denen	eine	staatliche	Anerken-
nung	als	Diätküchenleiterin	nicht	erfolgt,	gilt	das	
Tätigkeitsmerkmal	als	erfüllt,	wenn	sich	die	Diätas-
sistentin	drei	Jahre	als	Diätküchenleiterin	bewährt	
hat.

Nr. 4 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

10.5 Ergotherapeuten

Entgeltgruppe 9

1.	 Ergotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei Ergotherapeuten oder Be-
schäftigte	 in	der	Tätigkeit	 von	Ergotherapeuten	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

2.	 Ergotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

Ergotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

Ergotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Ergotherapeuten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. Beschäftigungsthe-
rapie	bei	Querschnittslähmungen,	in	Kinderläh-
mungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen 
von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tä-
tigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	etwa	
ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.	

10.6 Logopäden

Entgeltgruppe 9

1.	 Logopäden	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die	 als	 Hilfskräfte	 bei	 wissenschaftlichen	 For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von	Verantwortlichkeit	tätig	sind.

2.	 Logopäden	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

Logopäden	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

Logopäden	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Logopäden.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung von 
Kehlkopflosen,	von	Patienten	nach	Schlaganfällen	
oder Gehirnoperationen, von Patienten mit Intel-
ligenzminderungen, von Aphasiepatienten, von 
 Patienten mit spastischen Lähmungen im Bereich 
des Sprachapparates.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.	

10.7 Masseure und medizinische Bademeister

Entgeltgruppe 9

Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit,	

denen mindestens acht Masseure und medizinische 
Bademeister	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	
Masseuren und medizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

1. Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit,
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denen mindestens vier Masseure und medizinische 
Bademeister	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	
Masseuren und medizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

2. Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei Masseure und medizini-
sche	Bademeister	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	
von Masseuren und medizinischen Bademeistern 
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind und

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 6

1. Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei Masseure und medizinische 
Bademeister	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	
Masseuren und medizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

2. Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 4

Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Masseuren	und	
medizinischen Bademeistern.

(keine	Stufe	6)

Protokollerklärung:

Schwierige Aufgaben sind z. B. Verabreichung von 
Kohlensäure-	oder	Sauerstoffbädern	bei	Herz-	und	
Kreislaufbeschwerden,	Massage-	oder	Bäderbe-
handlung	nach	Schlaganfällen	oder	bei	Kinderläh-
mung, Massagebehandlung von Frischoperierten.

10.8 Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische 
Fachangestellte

Entgeltgruppe 8

Zahnmedizinische Fachangestellte mit entspre-
chender	Tätigkeit,	

denen mindestens zehn zahnmedizinische Fach-
angestellte	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	
zahnmedizinischen Fachangestellten durch aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

Entgeltgruppe 6

1. Medizinische Fachangestellte mit entsprechender 
Tätigkeit,	

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärung)

2. Zahnmedizinische Fachangestellte mit entspre-
chender	Tätigkeit,	

denen mindestens fünf zahnmedizinische Fachan-
gestellte	 oder	 Beschäftigte	 in	 der	 Tätigkeit	 von	
zahnmedizinischen Fachangestellten durch aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

Entgeltgruppe 5

1. Medizinische Fachangestellte mit entsprechender 
Tätigkeit.

2. Zahnmedizinische Fachangestellte mit entspre-
chender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

1.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	medizinischen	
Fachangestellten.

2.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	zahnmedizini-
schen Fachangestellten.

Protokollerklärung:

Schwierige Aufgaben sind z. B. Patientenabrech-
nungen im stationären und ambulanten Bereich, 
Durchführung	von	Elektro-Kardiogrammen	mit	
allen Ableitungen, Einfärben von cytologischen 
Präparaten oder gleich schwierige Einfärbungen.

10.9 Präparationstechnische Assistenten, Sektionsge-
hilfen

Entgeltgruppe 9

1. Präparationstechnische Assistenten,

denen mindestens zwei präparationstechnische 
	Assistenten,	davon	mindestens	einer	mit	Tätigkeiten	
der	Entgeltgruppe	8	Fallgruppe	2	durch	ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Präparationstechnische Assistenten,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen und

mindestens	zu	einem	Drittel	ihrer	Gesamttätigkeit	
selbständig Demonstrationen im Hörsaal vorberei-
ten	und	bei	der	Durchführung	mitwirken.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 8

1. Präparationstechnische Assistenten,

denen mindestens zwei präparationstechnische 
	Assistenten	durch	ausdrückliche	Anordnung	stän-
dig unterstellt sind.

2. Präparationstechnische Assistenten,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 7

Präparationstechnische Assistenten mit entspre-
chender	Tätigkeit.
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Entgeltgruppe 6

Sektionsgehilfen,	

die in nicht unerheblichem Umfange auch Tätig-
keiten	 von	 präparationstechnischen	Assistenten	
ausüben und

denen	mindestens	zwei	Sektionsgehilfen	durch	aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 3

Sektionsgehilfen.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 3 Schwierige Aufgaben sind z. B. Herstellung von 
Korrosionspräparaten,	Darstellung	feinerer	Gefäße	
und Nerven.

10.10 Medizinisch-technische Assistentinnen, medizi-
nischtechnische	Gehilfinnen

Entgeltgruppe 10

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen,

denen mindestens 16 medizinisch-technische 
 Assistentinnen, medizinisch-technische Gehil-
finnen	oder	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	 Tätigkeiten	 ausüben,	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 9

1. Medizinisch-technische Assistentinnen mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei medizinisch-technische 
 Assistentinnen, medizinisch-technische Gehil-
finnen	oder	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	 Tätigkeiten	 ausüben,	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

2. Medizinisch-technische Assistentinnen mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

die	 als	 Hilfskräfte	 bei	 wissenschaftlichen	 For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von	Verantwortlichkeit	tätig	sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Medizinisch-technische Assistentinnen mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange eine oder meh-
rere der folgenden Aufgaben erfüllen:

–	Wartung	und	Justierung	von	hochwertigen	und	
schwierig zu bedienenden Messgeräten (z. B. 
 Autoanalyzern) und Anlage der hierzu gehören-
den	Eichkurven,	Bedienung	eines	Elektronenmi-

kroskops	sowie	Vorbereitung	der	Präparate	für	
Elektronenmikroskopie;

–	 Quantitative	Bestimmung	von	Kupfer	und		Eisen,	
Bestimmung	 der	 Eisenbindungskapazität,	
schwierige Hormonbestimmungen, schwierige 
Fermentaktivitätsbestimmungen,	schwierige	ge-
rinnungsphysiologische	Untersuchungen;

– Virusisolierungen oder ähnliche schwierige 
mikrobiologische	Verfahren,	Gewebezüchtun-
gen,	schwierige	Antikörperbestimmungen	(z.	B.	
Coombs-Test,	Blutgruppen-Serologie);	

– Vorbereitung und Durchführung von röntgeno-
logischen Gefäßuntersuchungen in der Schädel-, 
Brust-	oder	Bauchhöhle;

–	Mitwirkung	bei	Herzkatheterisierungen,	Schicht-
aufnahmen in den drei Dimensionen mit Spezi-
algeräten,	Enzephalografien,	Ventrikulografien,	
schwierigen intraoperativen Röntgenaufnah-
men.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 8

Medizinisch-technische Assistentinnen mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

Entgeltgruppe 7

Medizinisch-technische Assistentinnen mit ent-
sprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 6

Medizinisch-technische	Gehilfinnen	mit	staatlicher	
Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung mit ent-
sprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen, soweit diese nicht den medi-
zinisch-technischen Assistentinnen vorbehalten 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

Entgeltgruppe 4

Medizinisch-technische	Gehilfinnen	mit	staatlicher	
Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung und mit 
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Leitende medizinisch-technische Assistentinnen im 
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	Assistentin-
nen, denen unter der Verantwortung eines Arztes 
für eine Laboratoriumsabteilung oder für eine radio-
logische Abteilung insbesondere die Arbeitseintei-
lung, die Überwachung des Arbeitsablaufs und der 
Arbeitsausführung	durch	ausdrückliche	Anordnung	
übertragen sind.
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Nr. 2 Medizinisch-technische Assistentinnen, die im 
Rahmen	ihrer	Tätigkeit	als	Hilfskräfte	bei	wissen-
schaftlichen Forschungsaufgaben mit einem beson-
ders	hohen	Maß	von	Verantwortlichkeit	tätig	sind,	
werden auch dann als solche eingruppiert, wenn 
sie	im	Rahmen	dieser	Tätigkeit	Aufgaben	erfüllen,	
die	im	Tätigkeitsmerkmal	der	Entgeltgruppe	9	Fall-
gruppe 3 genannt sind.

Nr. 3 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr.	4	 Schwierige	Aufgaben	sind	z.	B.	der	Diagnostik	vor-
ausgehende technische Arbeiten bei überwiegend 
selbständiger Verfahrenswahl auf histologischem, 
mikrobiologischem,	serologischem	und	quantita-
tiv	klinisch-chemischem	Gebiet;	ferner	schwierige	
röntgenologische Untersuchungsverfahren, insbe-
sondere	zur	röntgenologischen	Funktionsdiagnos-
tik,	messtechnische	Aufgaben	und	Hilfeleistung	
bei	der	Verwendung	von	radioaktiven	Stoffen	sowie	
schwierige	medizinisch-fotografische	Verfahren.

10.11 Orthoptistinnen

Entgeltgruppe 9

1.	 Orthoptistinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei Orthoptistinnen oder Be-
schäftigte	 in	 der	 Tätigkeit	 von	 Orthoptistinnen	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

2.	 Orthoptistinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die	 als	 Hilfskräfte	 bei	 wissenschaftlichen	 For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von	Verantwortlichkeit	tätig	sind.

3.	 Orthoptistinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

Orthoptistinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

Orthoptistinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Orthoptistinnen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung ein-
gefahrener beidäugiger Anomalien, exzentrischer 
Fixationen	und	Kleinstanomalien.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tä-
tigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	etwa	
ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

10.12 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte

Entgeltgruppe 6

1.	 Pharmazeutisch-kaufmännische	Angestellte	mit	
entsprechender	Tätigkeit

in Arzneimittelausgabestellen, 

denen	mindestens	drei	pharmazeutisch-kaufmänni-
sche	Angestellte	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	
von	pharmazeutisch-kaufmännischen	Angestellten	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2.	 Pharmazeutisch-kaufmännische	Angestellte	mit	
entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

Entgeltgruppe 5

Pharmazeutisch-kaufmännische	Angestellte	mit	
entsprechender	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	pharmazeutisch-
kaufmännischen	Angestellten.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Den	pharmazeutisch-kaufmännischen	Angestellten	
stehen Drogisten gleich.

Nr.	2	 Apotheken	sind	keine	Arzneimittelausgabestellen	
im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals.

Nr. 3 Schwierige Aufgaben sind z. B. Taxieren, Mitwir-
kung	bei	der	Herstellung	von	sterilen	Lösungen	
oder sonstigen Arzneimitteln unter Verantwortung 
eines	Apothekers.

10.13 Pharmazeutisch-technische Assistenten

Entgeltgruppe 9

1. Pharmazeutisch-technische Assistenten mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei pharmazeutisch-technische 
Assistenten	oder	pharmazeutisch-kaufmännische	
Angestellte	mit	Tätigkeiten	mindestens	der	Entgelt-
gruppe	6	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2. Pharmazeutisch-technische Assistenten mit ent-
sprechender	Tätigkeit,	die	als	Hilfskräfte	bei	wis-
senschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem 
besonders	hohen	Maß	von	Verantwortlichkeit	tätig	
sind.

Entgeltgruppe 8

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)
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Entgeltgruppe 6

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit ent-
sprechender	Tätigkeit.

Protokollerklärungen:

Nr.	1		 Den	pharmazeutisch-kaufmännischen	Angestellten	
stehen Drogisten gleich.

Nr.	2	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 6 der Besoldungsgruppe A 7.

Nr. 3  Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 4  Schwierige Aufgaben sind z. B.:

In	der	chemisch-physikalischen	Analyse:	gravime-
trische, titrimetrische und fotometrische Bestim-
mungen	einschl.	Komplexometrie,	Leitfähigkeits-
messungen	und	chromatografische	Analysen.

In	der	Pflanzenanalyse:	Anfertigung	mikroskopi-
scher Schnitte. Schwierige Identitäts- und Rein-
heitsprüfungen nach dem Deutschen Arzneibuch 
(Chemikalien,	Drogen).

Herstellung	und	Kontrolle	steriler	Lösungen	der	
verschiedensten Zusammensetzungen in größe-
rem Umfang unter Verwendung moderner Appa-
raturen.

Herstellung von sonstigen Arzneimitteln in größe-
rem Umfang unter Verwendung moderner in der 
Galenik	gebräuchlicher	Apparaturen	(Suppositori-
en, Salben, Pulvergemische, Ampullen, Tabletten 
u. a.).

Herstellung von Arzneizubereitungen nach Rezept 
oder Einzelvorschrift.

10.14 Physiotherapeuten

Entgeltgruppe 10

Leitende Physiotherapeuten, 

denen mindestens 16 Physiotherapeuten oder Be-
schäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Physiotherapeuten	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 9

1.	 Physiotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

denen mindestens zwei Physiotherapeuten oder Be-
schäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Physiotherapeuten	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind. 

2.	 Physiotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 8

Physiotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 6

Physiotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Physiotherapeu-
ten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Leitende Physiotherapeuten sind Physiotherapeu-
ten, denen unter der Verantwortung eines Arztes 
für eine physiotherapeutische Abteilung insbeson-
dere die Arbeitseinteilung, die Überwachung des 
Arbeitsablaufs und der Arbeitsausführung durch 
ausdrückliche	Anordnung	übertragen	sind.

Nr.	2	 Schwierige	Aufgaben	sind	z.	B.	Krankengymnastik	
nach Lungen- oder Herzoperationen, nach Herzin-
farkten,	bei	Querschnittslähmungen,	in	Kinderläh-
mungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen 
von Dysmelien, nach Verbrennungen, in der Psy-
chiatrie oder Geriatrie, nach Einsatz von Endopro-
thesen.

Nr. 3 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.	

10.15 Zahntechniker

Entgeltgruppe 10

Zahntechnikermeister,

denen	mindestens	16	Zahntechnikermeister	oder	
Zahntechniker	durch	ausdrückliche	Anordnung	
ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9

1.	 Zahntechnikermeister	oder	Zahntechniker	mit	ent-
sprechender	Tätigkeit,

denen	mindestens	zwei	Beschäftigte	mit	Tätigkeiten	
mindestens der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Zahntechnikermeister	oder	Zahntechniker	mit	ent-
sprechender	Tätigkeit,

die	 als	 Hilfskräfte	 bei	 wissenschaftlichen	 For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von	Verantwortlichkeit	tätig	sind.

3.	 Zahntechnikermeister	mit	entsprechenden	Tätig-
keiten,

die	Kenntnisse	in	der	kieferchirurgischen	Prothetik	
erfordern, oder die Epithesen herstellen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

4.	 Zahntechnikermeister	oder	Zahntechniker,

denen	an	Universitätskliniken	die	handwerkliche	
Unterweisung von Studenten in zahntechnischen 
Arbeiten obliegt.
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(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

1.	 Zahntechnikermeister	mit	entsprechender	Tätig-
keit.

2.	 Zahntechniker	mit	entsprechenden	Tätigkeiten,

die	Kenntnisse	in	der	kieferchirurgischen	Prothetik	
erfordern, oder die Epithesen herstellen.

3.	 Zahntechniker	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 6

Zahntechniker	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8.

Nr.	2	 Schwierige	Aufgaben	sind	z.	B.	Tätigkeiten	in	der	
zahnärztlichen	Keramik,	in	der	Kiefer-Orthopädie,	
in	der	Parallelometertechnik,	in	der	Vermessungs-
technik	für	Einstückgussprothesen,	in	der	Geschie-
betechnik.

11. Beschäftigte in der Informationstechnik

12. Beschäftigte im Justizdienst

12.1 Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwalt-
schaften

Entgeltgruppe 9

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	
der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, dass 
sie schwierig ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

2. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	
aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass sie schwierig ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 8

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	
der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, dass 
sie mindestens zu einem Drittel schwierig ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

2. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	
aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass sie mindestens zu einem Drittel schwierig ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 6

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	
der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 heraushebt, dass 
sie mindestens zu einem Fünftel schwierig ist. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 11.)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	3	und	4)

2. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	
aus der Fallgruppe 4 heraushebt, dass sie mindes-
tens zu einem Fünftel schwierig ist.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 11.)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	3	und	4)

3.	 Protokollführer	bei	Gerichten,	die	in	Strafsachen	
Inhaltsprotokolle	selbständig	fertigen.	

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 11.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

4. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 5

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Protokollführer	bei	Gerichten	oder	Staatsanwalt-
schaften.

3. Beschäftigte, denen die Eintragungen in das Grund-
buch oder die Register mit Unterschriftsleistung ob-
liegen.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, denen die Eintragungen in das Grund-
buch oder die Register ohne Unterschriftsleistung 
obliegen.

Entgeltgruppe 3

Justizhelfer.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Geschäftsstellenverwalter sind Beschäftigte, die 
Schriftgut verwalten und mindestens zu einem 
Drittel	ihrer	Gesamttätigkeit	die	sonstigen,	in	den	
Geschäftsordnungen für die Gerichte und Staats-
anwaltschaften für ihr Arbeitsgebiet dem mittleren 
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Dienst	bzw.	der	entsprechenden	Qualifikationsebe-
ne	zugewiesenen	Tätigkeiten	wahrnehmen.

Nr. 2 Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften sind Beschäftigte, die die 
Ausbildung nach der Verordnung über die Berufs- 
ausbildung	zum	Justizfachangestellten/zur	Justiz-
fachangestellten	 vom	26.	 Januar	 1998	 (BGBl.	 I.	 
S. 195) erfolgreich abgeschlossen haben und Auf-
gaben	des	mittleren	Justizdienstes	bzw.	der	ent-
sprechenden	Qualifikationsebene	und	der	Justiz-
fachangestellten	 (z.	B.	 Geschäftsstellentätigkeit,	
Protokollführung,	 Assistenztätigkeiten)	 ganz-
heitlich bearbeiten, sowie sonstige Beschäftig-
te,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	 
ihrer	Erfah	rungen	entsprechende	Tätigkeiten	in	 
Serviceeinheiten ausüben.

Nr.	3	 Schwierige	Tätigkeiten	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.:

a) die Anordnung von Zustellungen, die Ladung 
von Amts wegen und die Vermittlung von Zu-
stellungen im Parteibetrieb, die Heranziehung 
und die Ladung der ehrenamtlichen Richter, 
die Besorgung der öffentlichen Zustellung und 
 Ladung,

b)	 die	Erteilung	von	Rechtskraft-	und	Notfristzeug-
nissen	sowie	die	Erteilung	von	Vollstreckungs-
klauseln,	die	Vollstreckbarkeitsbescheinigung	
in Strafsachen,

c) die Aufgaben nach den Anordnungen über die 
Erhebung von statistischen Daten und der Mit-
teilung an das Bundeszentralregister, das Ge-
werbezentralregister	und	das	Kraftfahrtbundes-
amt,

d)	 die	dem	Urkundsbeamten	der	Geschäftsstelle	

– nach der Grundbuchordnung übertragenen 
Geschäfte einschließlich des Entwerfens von 
Hypotheken-,	 Grundschuld-	 und	 Renten-
schuldbriefen und des Entwerfens von Berich-
tigungen und Ergänzungen derselben sowie 

– Führung des Tagebuchs, 

– die entsprechenden Geschäfte nach §§ 28–31 
der Handelsregisterverordnung, § 26 der Ver-
ordnung über das Genossenschaftsregister, 
§ 3 der Bestimmung über das Vereins- und 
Güterrechtsregister	 vom	 24.	 Januar	 1924	
(RMinBl. 22) bzw. der ergänzenden oder 
ersetzenden landesrechtlichen Vorschriften 
über die Führung des Güterrechtsregisters 
und § 10 der Vereinsregisterverordnung,

e)	 die	Aufgaben	des	Kostenbeamten,	die	Aufgaben	
der Geschäftsstelle bei der Bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe	mit	Zahlungsbestimmung,	die	
Festsetzung und Anweisung der den Zeugen, 
Sachverständigen und ehrenamtlichen Richter 
sowie den Beteiligten zu gewährenden Entschä-
digungen (einschl. etwaiger Vorschüsse),

f)	 die	Mitwirkung	bei	der	Überwachung	von	Auf-
lagen	und	Weisungen	nach	§	153a	Abs.	1	Straf-
prozessordnung	und	dem	Jugendgerichtsgesetz	
sowie der Lebensführung des Verurteilten nach 
§ 453b Strafprozessordnung und der Gnaden-
ordnung sowie der Überwachung von Zahlun-
gen	bei	der	Vollstreckung	von	Geldstrafen,

g) die unterschriftsreife Vorbereitung von Beschlüs-
sen und Verfügungen sowie die Anordnungen 
für	Richter,	Staatsanwälte	und	Rechtspfleger,	die	
Vorprüfung	von	Klagen	und	Anschuldigungs-
schriften, Anträgen sowie Rechtsmitteln und 
Rechtsbehelfen in Gerichtsverfahren (Spruch-
körperzuständigkeit,	Ermittlung	des	Bericht-
erstatters, Fristwahrung, Beweisangebote in 
patentgerichtlichen	Verfahren	u.	Ä.),	die	Über-
prüfung fristgebundener Gebührenzahlungen 
in patentgerichtlichen Verfahren,

h) die Beantwortung von Sachstandsanfragen 
und	Auskunftsersuchen	formeller	Art	sowie	die	
Überwachung	von	Akteneinsichten	in	patentge-
richtlichen Verfahren.

Nr.	4	 Das	Tätigkeitsmerkmal	ist	auch	erfüllt,	wenn	die	
schwierigen	Tätigkeiten	zusammen	mit	der	selb-
ständigen	 Fertigung	 von	 Inhaltsprotokollen	 in	
Strafsachen mindestens 35 vom Hundert der Ge-
samttätigkeit	ausmachen.

Nr.	5	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	gilt	auch	für	Protokollfüh-
rer,	die	in	Verfahren	bei	den	Wehrdienstgerichten	
in	gleicher	Weise	wie	die	Protokollführer	in	Straf-
sachen	Inhaltsprotokolle	selbständig	fertigen.

Nr.	6	 Justizhelfer	sind	Arbeitnehmer	bei	den	Gerichten	
und Staatsanwaltschaften, die die Aufgaben eines 
Justizwachtmeisters	erfüllen	(insbesondere	auch	
Sitzungs- und Vorführdienst).

Nr. 7 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

12.2 Beschäftigte im allgemeinen Justizvollzugs-
dienst

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte im geschlossenen Vollzugsdienst, de-
ren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgruppe	6	
Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie besondere Erfah-
rung	und	Zuverlässigkeit	erfordert.	

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte im offenen Vollzugsdienst, deren Tätig-
keit	sich	dadurch	aus	der	Fallgruppe	2	heraushebt,	
dass	sie	besondere	Erfahrung	und	Zuverlässigkeit	
erfordert. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 11.)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2. Beschäftigte im offenen oder geschlossenen Voll-
zugsdienst	mit	selbständiger	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte im offenen oder geschlossenen Voll-
zugsdienst, soweit nicht anderweitig eingruppiert.
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Protokollerklärung:

Besondere	Erfahrung	und	Zuverlässigkeit	liegen	
vor, wenn die fachliche Aufsicht auf ein Mindest-
maß	beschränkt	werden	kann.

13. Beschäftigte im Kanzleidienst

Entgeltgruppe 9

Vorsteher	von	Kanzleien	mit	mindestens	40	Kanz-
leikräften.

Entgeltgruppe 8

1.	 Vorsteher	von	Kanzleien	mit	mindestens	25	Kanz-
leikräften.

2.	 Ständige	Vertreter	von	Vorstehern	von	Kanzleien	
mit	mindestens	60	Kanzleikräften.

Entgeltgruppe 6

Vorsteher	von	Kanzleien	mit	mindestens	15	Kanz-
leikräften.

Entgeltgruppe 5

Vorsteher	von	Kanzleien.	

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:

Als	Vorsteher	von	Kanzleien	gelten	nur	Beschäftig-
te,	die	einer	Kanzlei	mit	mindestens	fünf	Kanzlei-
kräften	vorstehen.	

14. Beschäftigte im Kassendienst

Entgeltgruppe 10

1.	 Leiter	von	Kassen	mit	mindestens	30	Kassenbe-
schäftigten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Leiter	von	Kassen	mit	mindestens	15	Kassenbe-
schäftigten, wenn sie zugleich Leiter der Vollstre-
ckungsstelle	sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 9

1.	 Leiter	von	Kassen	mit	mindestens	fünf	Kassenbe-
schäftigten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Leiter	von	Kassen,	die	zugleich	Leiter	der	Vollstre-
ckungsstelle	sind,	soweit	nicht	in	die	Entgeltgrup-
pe 10 eingruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3.	 Ständige	Vertreter	der	Leiter	von	Kassen	mit	min-
destens	zwölf	Kassenbeschäftigten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4.	 Beschäftigte	in	staatlichen	Oberkassen	oder	Zent-
ralkassen,	denen	mindestens	drei	Beschäftigte	mit	
buchhalterischen	Tätigkeiten	der	Entgeltgruppe	8	
Fallgruppe 3 oder Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4 
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

5. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten	führen	oder	verwalten,	in	staatlichen	
Zentralkassen	mit	besonders	schwierigen	Arbei-
ten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

6.	 Kassierer	in	Kassen,	die	das	Ergebnis	mehrerer	
	Kassierer	zusammenfassen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

7.	 Kassierer	in	Kassen	mit	schwierigem	Zahlungsver-
kehr	und	ständig	außergewöhnlich	hohen	Barum-
sätzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

1.	 Beschäftigte	in	Kassen,	die	verantwortlich	Perso-
nen-	oder	Sachkonten	führen	oder	verwalten,	wenn	
ihnen	schwierige	buchhalterische	Tätigkeiten	über-
tragen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	4	und	5)

2.	 Beschäftigte	in	Kassen,	denen	mindestens	drei	Be-
schäftigte	mit	buchhalterischen	Tätigkeiten	mindes-
tens der Entgeltgruppe 5 ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	4	und	6)

3. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten	führen	oder	verwalten,	in	staatlichen	
Kassen,	in	denen	die	Ergebnisse	mehrerer	Kassen	
zusammengefasst werden, wenn ihnen schwierige 
buchhalterische	Tätigkeiten	übertragen	sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	5)

4.	 Beschäftigte	 in	 Finanzkassen	mit	 vollautomati-
schem Steuererhebungsverfahren, die an Hand der 
Buchungsbelege	Auskünfte	erteilen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

5.	 Kassierer	in	Kassen	an	Arbeitsplätzen	mit	ständig	
überdurchschnittlich hohen Postenzahlen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	7)

6. Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach 
Art und Umfang besonders schwierige Zahlungs-
geschäfte anfallen, wenn ihnen mindestens drei 
Beschäftigte ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

7.		 Leiter	von	Kassen	mit	mindestens	drei	Kassenbe-
schäftigten mindestens der Entgeltgruppe 4.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	6)

Entgeltgruppe 6

1.	 Beschäftigte	in	Kassen,	die	verantwortlich	Perso-
nen-	oder	Sachkonten	führen	oder	verwalten,	wenn	
ihnen in nicht unerheblichem Umfang schwierige 
buchhalterische	Tätigkeiten	übertragen	sind.

(Hierzu	 Protokollerklärungen	 Nrn.	 1,	 2,	 4,	 5	
und 8)

2.	 Beschäftigte	in	Finanzkassen,	die	verantwortlich	
Personen-	oder	Sachkonten	führen	oder	verwalten,	
wenn	sie	sich	durch	besondere	Zuverlässigkeit	aus	
der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 herausheben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	9)
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3.	 Beschäftigte	in	Kassen,	denen	mindestens	drei	Be-
schäftigte	mit	buchhalterischen	Tätigkeiten	mindes-
tens der Entgeltgruppe 4 ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	4	und	6)

4. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten	führen	oder	verwalten,	in	staatlichen	
Kassen,	in	denen	die	Ergebnisse	mehrerer	Kassen	
zusammengefasst werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

5.	 Kassierer	 in	 Kassen,	 soweit	 nicht	 anderweitig	
 eingruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	7)

6. Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach 
Art und Umfang besonders schwierige Zahlungs-
geschäfte anfallen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

7.	 Leiter	von	Kassen	mit	mindestens	einem	Kassenbe-
schäftigten mindestens der Entgeltgruppe 4.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	6)

Entgeltgruppe 5

1.	 Beschäftigte	in	Kassen,	die	verantwortlich	Perso-
nen-	oder	Sachkonten	führen	oder	verwalten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	4)

2.	 Beschäftigte	 in	 Finanzkassen,	 deren	 Tätigkeit	
gründliche	Fachkenntnisse	erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	10)

3.	 Kassierer	in	kleineren	Kassen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	7)

4. Zahlstellenverwalter größerer Zahlstellen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

5.	 Verwalter	von	Einmannkassen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	 im	 Kassendienst	 mit	 schwierigen	
	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	11)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Kassendienst	

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Kassendienst	

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	12)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Kassen	 und	Zahlstellen	 im	Sinne	 dieses	 Tätig-
keitsmerkmals	sind	nur	die	in	den	jeweiligen	Lan-
desregelungen	zur	Organisation	von	Kassen	und	

Zahlstellen (z. B. Landeshaushaltsordnungen, Ver-
waltungsvorschriften) als solche bestimmten.

Nr. 2 Beschäftigte führen oder verwalten verantwortlich 
Personen-	oder	Sachkonten,	wenn	sie	die	Belege	
vor	der	Buchung	auf	ihre	Ordnungsmäßigkeit	nach	
den	Kassenvorschriften	zu	prüfen	und	für	die	Rich-
tigkeit	der	Buchungen	die	Verantwortung	zu	tragen	
haben.

Nr. 3 Besonders schwierige Arbeiten sind z. B. Zahlungs- 
und	Abrechnungsverkehr;	Nachweis	der	zentralen	
Kredite,	 Rücklagen,	 Geldanlagen;	 Gesamtrech-
nungslegung.

Nr.	4	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	gilt	auch	für	Beschäftigte,	
die in Zahlstellen oder Buchungsstellen verantwort-
lich	Personen-	oder	Sachkonten	führen	oder	verwal-
ten.

Nr.	5	 Schwierige	buchhalterische	Tätigkeiten	sind	z.	B.:

a)	 selbständiger	Verkehr	mit	den	bewirtschafteten	
Stellen;

b) Führen oder Verwalten von Darlehens- oder 
Schuldendienstkonten,	wenn	die	Zins-	und	Til-
gungsleistungen selbständig errechnet werden 
müssen;

c)	 selbständiges	Bearbeiten	von	Vollstreckungsan-
gelegenheiten (mit Ausnahme des Ausstellens 
von Pfändungsaufträgen und von Amtshilfeer-
suchen);

d)	 Bearbeiten	schwierig	aufzuklärender	Verwahr-
posten;

e)	 selbständiges	Bearbeiten	von	Werthinterlegun-
gen	einschließlich	der	Kontenführung;

f)	 Führen	 oder	 Verwalten	 von	 Sachkonten	 für	
Haushaltsausgaben, wenn damit das Überwa-
chen zahlreicher Abschlagszahlungen verbun-
den	ist;

g)	 Führen	oder	Verwalten	von	Sachkonten,	bei	de-
nen	Deckungsvorschriften	nicht	nur	einfacher	
Art zu beachten sind 

(Deckungsvorschriften	nur	einfacher	Art	sind	
z. B.:

in Sammelnachweisen zusammengefasste Aus-
gaben;

gegenseitige	oder	einseitige	Deckungsfähigkeit	
bei	den	Personalausgaben	oder	Deckungsver-
merke,	die	sich	auf	der	Ausgabenseite	auf	nur	
zwei	Haushaltsstellen	beschränken);

h)	 Führen	oder	Verwalten	von	Konten	für	den	Ab-
rechnungsverkehr	mit	Kassen	oder	Zahlstel-
len;

i) selbständiges Bearbeiten der Abrechnung mit 
Gerichtsvollziehern;

j)	 Führen	oder	Verwalten	schwieriger	Konten	der	
Vermögensrechnung bei gleichzeitigem selb-
ständigem Berechnen von Abschreibungen 
aufgrund allgemeiner – betraglich nicht festge-
legter	–	Kassen-	oder	Buchungsanweisungen.
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Nr.	6	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar 

– die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 
und 

– die Entgeltgruppe 4 der Besoldungsgruppe A 5.

Nr.	7	 Unter	dieses	Tätigkeitsmerkmal	fallen	auch	Kassie-
rer	für	unbaren	Zahlungsverkehr.

Nr. 8 Der Umfang der schwierigen buchhalterischen 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr.	9	 Besondere	Zuverlässigkeit	liegt	vor,	wenn	die	fach-
liche	Aufsicht	auf	ein	Mindestmaß	beschränkt	wer-
den	kann.

Nr.	10	Erforderlich	sind	nähere	Kenntnisse	von	Gesetzen	
und Verwaltungsvorschriften usw. des Aufgaben-
kreises.

Nr.	11	 Schwierige	Tätigkeiten	sind	solche,	die	mehr	als	
eine eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine 
fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 er-
fordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an ge-
danklicher	Arbeit.

Nr. 12 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

15. Meister, technische Beschäftigte mit besonderen 
Aufgaben, Grubenkontrolleure

15.1 Technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, 
Grubenkontrolleure

Entgeltgruppe 9

1. Technische Beschäftigte mit besonders verantwor-
tungsvoller	Tätigkeit

a)		 als	Schichtführer	in	großen	thermischen	Kraft-
werken,	großen	Heizkraftwerken	oder	großen	
Müllverbrennungsanlagen, die außerhalb der 
regulären Tagesarbeitszeit für den gesamten 
Betrieb allein verantwortlich sind, 

b)  in großen E-Lastverteileranlagen, die in der 
Schicht für die Netzbetriebsführung allein ver-
antwortlich sind, 

c)		 als	Leiter	von	großen	und	vielschichtig	struktu-
rierten Instandsetzungsbereichen 

sowie 

sonstige technische Beschäftigte mit vergleichbarer 
Tätigkeit,	die	wegen	der	Schwierigkeit	der	Aufga-
ben und der Größe der Verantwortung ebenso zu 
bewerten	ist,	wie	die	Tätigkeiten	nach	Buchstaben	a	
bis c. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 1.)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Grubenkontrolleure.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Protokollerklärung:

1Ein	vielschichtig	strukturierter	Bereich	liegt	vor,	
wenn in diesem Bereich die Arbeit von mindestens 
drei	Gewerken	zu	koordinieren	ist	und	mindestens	
drei	Gewerken	jeweils	Meister	vorstehen.	2Gewerke	
sind	Fachrichtungen	im	Sinne	anerkannter	Ausbil-
dungsberufe, in denen die Meisterprüfung abgelegt 
werden	kann.	3Im Mehrschichtbetrieb ist es un-
schädlich,	wenn	in	den	mindestens	drei	Gewerken	
nicht in allen Schichten jeweils Meister im Sinne 
des Satzes 1 eingesetzt sind.

15.2 Handwerksmeister, Industriemeister und Meister 
mit Sonderausbildung

Vorbemerkungen

1. 1Meister	im	Sinne	dieser	Tätigkeitsmerkmale	sind	
Beschäftigte,	die	auf	handwerklichem	Gebiet	tätig	
sind. 2Diese	Tätigkeitsmerkmale	gelten	nicht	für	
Meister,	die	außerhalb	der	handwerklichen	Berufs-
arbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, 
Hausmeister,	Verkehrsmeister).	3Wasserbauwerk-
meister	mit	entsprechender	Tätigkeit	werden	nach	
den	Tätigkeitsmerkmalen	für	Handwerksmeister	
eingruppiert.

2.	 Aufgabenspezifische	Sonderausbildungen	sind	Aus-
bildungen	von	Handwerkern	oder	Facharbeitern	
zum	geprüften	Kraftwerksmeister,	zum	geprüften	
Gasmeister, zum geprüften Fernwärmemeister oder 
im militärfachlichen Meisterlehrgang der Bundes-
wehr in der Materialerhaltung von Luftfahrtgerät 
sowie Ausbildungen in gleichwertigen Ausbildungs-
gängen	für	Handwerker	oder	Facharbeiter.	

Entgeltgruppe 9

1.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	und	Meister	
mit	erfolgreich	abgeschlossener	aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Fallgruppe	3	her-
aushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

2.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	und	Meister	
mit	erfolgreich	abgeschlossener	aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Fallgruppe	4	her-
aushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)
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(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

3.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	und	Meister	
mit	erfolgreich	abgeschlossener	aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

sofern	sie	große	Arbeitsstätten	(Bereiche,	Werkstät-
ten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben,	in	denen	Handwerker	oder	Facharbeiter	be-
schäftigt sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

4.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	und	Meister	
mit	erfolgreich	abgeschlossener	aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass die Beschäftigung an einer 
besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höhe-
ren	Maß	von	Verantwortlichkeit	erfolgt.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Handwerksmeister,	Industriemeister	und	Meister	
mit	erfolgreich	abgeschlossener	aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung.

15.3 Maschinenmeister

Vorbemerkung

1Meister	im	Sinne	dieser	Tätigkeitsmerkmale	sind	
Beschäftigte,	die	auf	handwerklichem	Gebiet	tätig	
sind. 2Diese	Tätigkeitsmerkmale	gelten	nicht	für	
Meister,	die	außerhalb	der	handwerklichen	Berufs-
arbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, 
Hausmeister,	Verkehrsmeister).	3Wasserbauwerk-
meister	mit	entsprechender	Tätigkeit	werden	nach	
den	Tätigkeitsmerkmalen	für	Handwerksmeister	
eingruppiert.

Entgeltgruppe 9

1. Maschinenmeister, 

denen mindestens zwei Maschinenmeister der 
Entgeltgruppe 7 oder einer höheren Entgeltgruppe 
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 4.)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2. Maschinenmeister, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Fallgruppe	3	her-
aushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 4.)

3. Maschinenmeister an großen und wichtigen 
 Maschinenanlagen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Maschinenmeister, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert.

Entgeltgruppe 6

Maschinenmeister	 an	 kleinen	 und	 einfachen	
 Maschinenanlagen.

Protokollerklärung:

Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 7 der Besoldungsgruppe A 7.

15.4 Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder 
landwirtschaftlichen Betrieb

Vorbemerkung

Gärtnermeister und Meister im Sinne dieser Tätig-
keitsmerkmale	sind	Beschäftigte,	die	eine	Tätigkeit	
in folgenden Fachgebieten ausüben: 

Blumen-	und	Zierpflanzenbau,	Obstbau,	gärtne-
rischer Gemüsebau, Baumschulen, gärtnerischer 
Samenbau, Landschaftsgärtnerei, Friedhofsgärt-
nerei.

Entgeltgruppe 9

1. Gärtnermeister, 

denen mehrere Gärtnermeister oder Meister, davon 
mindestens	einer	mit	Tätigkeiten	mindestens	der	
Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 9 Fallgrup-
pen	4	oder	5,	durch	ausdrückliche	Anordnung	stän-
dig unterstellt sind oder die regelmäßig vergleich-
bare	Arbeitskräfte	von	Unternehmern	einzusetzen	
und zu beaufsichtigen haben. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Gärtnermeister, 

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich 
mit	einem	höheren	Maß	von	Verantwortlichkeit	be-
schäftigt sind und 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Fallgruppe	4	her-
aushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)
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(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Gärtnermeister, 

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich 
mit	einem	höheren	Maß	von	Verantwortlichkeit	be-
schäftigt sind und 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Fallgruppe	5	her-
aushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4. Gärtnermeister, 

sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu 
beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfen 
oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief beschäftigt sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

5. Gärtnermeister, 

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 7 heraushebt, dass sie in einem besonders  
bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren 
Maß	von	Verantwortlichkeit	beschäftigt	sind.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

6.		 Meister	mit	langjähriger	Tätigkeit	in	der	Entgelt-
gruppe	7	oder	einer	entsprechenden	Tätigkeit	au-
ßerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertra-
ges, 

sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu 
beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfen 
oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief beschäftigt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 7

1. Gärtnermeister.

2.	 Meister	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Meister	in	
der Entgeltgruppe 6 oder einer entsprechenden 
Tätigkeit	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	
Tarifvertrages, 

die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Gärt-
nergehilfen oder Beschäftigten mit gärtnerischem 
oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief füh-
ren. 

Entgeltgruppe 6

Meister	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Gärtnerge-
hilfe, 

die die Aufsicht über eine Gruppe von Gärtnerge-
hilfen oder Beschäftigten mit gärtnerischem oder 
landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief führen.

Protokollerklärungen:

Nr.	1		 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar 

– die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8 
und 

– die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 und 5 der Be-
soldungsgruppe A 9.

Nr.	2		 Arbeitsbereiche	im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerk-
mals	sind	z.	B.	Reviere	(Bezirke),	Betriebsstätten,	
Friedhöfe.

 Nr. 3  Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne die-
ses	Tätigkeitsmerkmals	sind	solche,	die	erheblich	
über	den	normalen	Schwierigkeitsgrad	hinausge-
hen.

15.5 Meister

Vorbemerkung

1Meister	im	Sinne	dieser	Tätigkeitsmerkmale	sind	
Beschäftigte,	die	auf	handwerklichem	Gebiet	tätig	
sind. 2Diese	Tätigkeitsmerkmale	gelten	nicht	für	
Meister,	die	außerhalb	der	handwerklichen	Berufs-
arbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, 
Hausmeister,	Verkehrsmeister).	3Wasserbauwerk-
meister	mit	entsprechender	Tätigkeit	werden	nach	
den	Tätigkeitsmerkmalen	für	Handwerksmeister	
eingruppiert.

Entgeltgruppe 9

Meister	mit	langjähriger	Tätigkeit	in	der	Entgelt-
gruppe	7	oder	einer	entsprechenden	Tätigkeit	au-
ßerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertra-
ges, 

sofern	sie	große	Arbeitsstätten	(Bereiche,	Werkstät-
ten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben,	in	denen	Handwerker	oder	Facharbeiter	be-
schäftigt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Meister	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Meister	in	
Entgeltgruppe 6 oder einer entsprechenden Tätig-
keit	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Tarif-
vertrages, 

die die Aufsicht über eine größere Gruppe von 
Handwerkern,	Facharbeitern	oder	sonstigen	hand-
werklich	tätigen	Beschäftigten	führen.

Entgeltgruppe 6

Meister	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Handwerker	
oder Facharbeiter, 

die die Aufsicht über eine Gruppe von Handwer-
kern,	Facharbeitern	oder	sonstigen	handwerklich	
tätigen Beschäftigten führen. 
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16. Beschäftigte in Registraturen

Entgeltgruppe 9

1. Leiter von Registraturen, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	die	besondere	Bedeutung	
der Registratur aus der Entgeltgruppe 8 Fallgrup-
pen 1 oder 2 heraushebt.

2.	 Leiter	einer	nach	Sachgesichtspunkten	vielfach	ge-
gliederten Registratur, 

denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte, 
davon zwei mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

3.	 Leiter	 einer	nach	Sachgesichtspunkten	vielfach	
gegliederten Registratur in obersten Landesbehör-
den, 

denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, 
davon zwei mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

Entgeltgruppe 8

1.	 Leiter	einer	nach	Sachgesichtspunkten	vielfach	ge-
gliederten Registratur, 

denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, 
davon einer mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

2.	 Leiter	 einer	nach	Sachgesichtspunkten	vielfach	
gegliederten Registratur in obersten Landesbehör-
den, 

denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, 
davon einer mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

3. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens vier Registraturbeschäftigte, da-
von drei mindestens der Entgeltgruppe 5 Fallgrup-
pe 1, ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	3	und	4)

4. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens acht Registraturbeschäftigte 
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

Entgeltgruppe 6

1. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, 
davon einer mindestens der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1, ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	3	und	4)

2. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte 
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

3. Registraturbeschäftigte in einer nach Sachge-
sichtspunkten	vielfach	gegliederten	Registratur	in	
Tätigkeiten,	die	gründliche,	umfangreiche	Fach-
kenntnisse	des	Registraturwesens	und	eingehen-
de	Kenntnisse	des	verwalteten	Schriftgutes	erfor-
dern.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 5

1.	 Registraturbeschäftigte	mit	gründlichen	Fachkennt-
nissen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2. Leiter von Registraturen.

Entgeltgruppe 4

Registraturbeschäftigte	mit	schwierigen	Tätigkei-
ten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Entgeltgruppe 3

Registraturbeschäftigte 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Registraturbeschäftigte 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar 

– die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 
und 

– die Entgeltgruppe 6 der Besoldungsgruppe A 7.

Nr.	2	 Eine	nach	Sachgesichtspunkten	vielfach	geglieder-
te Registratur liegt vor, wenn das Schriftgut auf der 
Grundlage eines eingehenden, systematisch nach 
Sachgebieten, Oberbegriffen, Untergruppen und 
Stichworten	weit	gefächerten	Aktenplans	unterzu-
bringen	ist;	nur	in	alphabetischer	oder	numerischer	
Reihenfolge geordnetes Schriftgut erfüllt diese Vo-
raussetzungen nicht.

Nr. 3 Leiter von Registraturen, denen weniger Registra-
turbeschäftigte	als	im	Tätigkeitsmerkmal	gefordert	
ständig	unterstellt	sind,	sind	nach	den	Tätigkeits-
merkmalen	für	Registraturbeschäftigte	einzugrup-
pieren, wenn dies für sie günstiger ist.

Nr. 4 Zu den Registraturbeschäftigten im Sinne dieses 
Tätigkeitsmerkmals	gehören	auch	die	Beschäftigten	
im Registraturdienst der Entgeltgruppen 2 bis 4.

Nr.	5	 Erforderlich	sind	eingehende	Kenntnisse	im	Ge-
schäftsbereich,	in	der	Weiterführung	und	im	Aus-
bau einer Registratur.
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Nr.	6	 Schwierige	Tätigkeiten	sind	solche,	die	mehr	als	
eine eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine 
fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 er-
fordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an ge-
danklicher	Arbeit.

Nr. 7 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

17. Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
und Konservierungsarbeiten

Vorbemerkungen

1. 1Dieser Abschnitt gilt für Beschäftigte mit Restaurie-
rungs-,	Präparierungs-	und	Konservierungsarbeiten	
an	kunstgeschichtlichen,	kulturgeschichtlichen	und	
naturkundlichen	Sammlungen	und	Forschungsein-
richtungen,	an	Archiven	und	bei	der	Denkmalpfle-
ge. 2Dieser Abschnitt gilt nicht für staatlich geprüfte 
technische	Assistenten	für	naturkundliche	Museen	
und Forschungsinstitute mit entsprechender Tätig-
keit.

2.	 (1)	Restaurierungs-,	Präparierungs-	und	Konser-
vierungsarbeiten im Sinne dieses Abschnitts sind 
Arbeiten,	die	zum	Ziel	haben,	Objekte	von	künstle-
rischer,	kulturhistorischer,	wissenschaftlicher	oder	
dokumentarischer	 Bedeutung	 oder	 von	 didakti-
schem	Wert	ohne	Rücksicht	auf	ihren	materiellen	
oder	kommerziellen	Wert	zu	bergen,	zu	erhalten,	
wiederherzustellen und herzurichten. 

(2)	Restaurierungs-,	Präparierungs-	und	Konser-
vierungsarbeiten sind auch die Nachbildung vom 
Original,	die	freie	Nachbildung,	die	Rekonstrukti-
on und der Modellbau, die zum Ziel haben, einen 
erhaltenswerten	Befund	der	Wissenschaft	und	der	
Lehre nutzbar zu machen, sowie die grabungstech-
nischen Arbeiten. 

(3) Zu den Restaurierungs-, Präparierungs- und 
Konservierungsarbeiten	gehören	auch	Tätigkeiten	
wie:	konservatorisch	richtige	Lagerung	der	Samm-
lungsobjekte;	Klimatisierung	der	Ausstellungs-	und	
Depoträume;	Ein-	und	Auspacken,	Transport	und	
Montage	der	Sammlungsobjekte;	Mitwirkung	bei	
Ausstellungen;	 Führen	 von	 Zustands-	 und	 Ar-
beitsprotokollen.	

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder	Konservierungsarbeiten,	

deren	Tätigkeiten	wegen	der	Schwierigkeit	der	Auf-
gaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso 
zu	bewerten	sind	wie	die	Tätigkeiten	der	an	kunst-
geschichtlichen	und	kulturgeschichtlichen	Samm-
lungen und Forschungseinrichtungen Beschäftigten 
mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung	und	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder	Konservierungsarbeiten,

deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	damit	ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 10

1. Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder	Konservierungsarbeiten	

mit	langjähriger	Erfahrung	in	Tätigkeiten	mindes-
tens der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	
sowie dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgrup-
pe	1	heraushebt,	dass	sie	besondere	Fachkenntnisse	
erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie 
besondere	Fachkenntnisse	erfordert,

und denen mindestens drei Beschäftigte mit Restau-
rierungs-,	Präparierungs-	oder	Konservierungsar-
beiten	 durch	 ausdrückliche	Anordnung	 ständig	
unterstellt sind, 

davon	mindestens	ein	Beschäftigter	mit	Tätigkeiten,	
die sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgrup-
pe	1	herausheben,	dass	sie	besondere	Fachkennt-
nisse erfordern.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte, die besonders schwierige Restaurie-
rungs-,	Präparierungs-	oder	Konservierungsarbei-
ten selbständig ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Beschäftigte, die schwierige Restaurierungs-, Prä-
parierungs-	oder	Konservierungsarbeiten	selbstän-
dig ausführen und 

denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs-	oder	Konservierungsarbeiten,	davon	
mindestens	ein	Beschäftigter	mit	Tätigkeiten	min-
destens der Entgeltgruppe 8 Fallgruppen 1 oder 2, 
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte, die besonders schwierige Restaurie-
rungs-,	Präparierungs-	oder	Konservierungsarbei-
ten unter Anleitung ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Beschäftigte, die schwierige und mindestens zu 
einem	 Viertel	 ihrer	 Gesamttätigkeit	 besonders	
schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten	selbständig	ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

3. Beschäftigte, die Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder	Konservierungsarbeiten	ausführen	und	

denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs-	oder	Konservierungsarbeiten,	davon	
mindestens	ein	Beschäftigter	mit	Tätigkeiten	min-
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destens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

Entgeltgruppe 6

1.	 Beschäftigte,	 deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	
der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass mindestens 
zu	einem	Viertel	der	Gesamttätigkeit	schwierige	
	Restaurierungs-,	Präparierungs-	oder	Konservie-
rungsarbeiten zur selbständigen Bearbeitung über-
tragen sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2. Beschäftigte, die Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder	Konservierungsarbeiten	ausführen	und	

denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs-	oder	Konservierungsarbeiten	min-
destens	der	Entgeltgruppe	4	durch	ausdrückliche	
Anordnung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte, die nicht mehr einfache Restaurie-
rungs-,	Präparierungs-	oder	Konservierungsarbei-
ten ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2. Beschäftigte, die schwierige Restaurierungs-, Prä-
parierungs-	 oder	 Konservierungsarbeiten	 unter	
Anleitung ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, die einfache Restaurierungs-, Präpa-
rierungs-	oder	Konservierungsarbeiten	ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Beschäftigte heben sich durch das Maß ihrer Ver-
antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe	1	z.	B.	durch	folgende	Tätigkeiten	her-
aus: 

a) Selbständige schwierige technische Untersu-
chungen zur Feststellung von bisher nicht be-
kannten	 alten	Herstellungstechniken,	 deren	
Beschreibung	und	ggf.	Anwendung;	

b) Selbständige technische Untersuchungen von 
Objekten	auf	ihre	Echtheit,	die	spezielle	tech-
nologische	Kenntnisse	erfordern;

c) Leitung großer und schwieriger Restaurierungs-
vorhaben	von	Wandmalereien,	z.	B.	im	Zusam-
menhang mit der Sanierung und Restaurierung 
eines	Bauwerks;

d) Außergewöhnlich schwierige Restaurierung 
oder Übertragung von technisch besonders 
komplizierten	Wandmalereien;

e)	 Kompliziertes	Zusammensetzen	und	Ergänzen	
großflächiger	Wandmalereien,	die	nur	noch	in	
zahlreichen	kleinen	Bruchstücken	vorhanden	
sind;

f) Festlegen sich hebender Farbschichten an 
	Gouache-Blättern	oder	Buchmalereien;

g) Regenerieren von geschwärztem Bleiweiß oder 
geschwärzten	Silberauflagen	auf	Handzeich-
nungen	oder	mittelalterlichen	Buchmalereien;

h)	 Konservieren	von	verkohltem	Papier	oder	Per-
gament einschließlich Sichtbarmachen der 
Schrift;

i) Restaurieren von außerordentlich wertvollen 
und	außerordentlich	empfindlichen	Papyri;

j)	 Mit	besonderem	konservatorischen	Risiko	ver-
bundenes Abnehmen von Firnissen und Über-
malungen	an	Gemälden;

k)	 Übertragen	 von	 Gemälden	 auf	 neue	 Bild-
träger;

l)	 Restaurieren	von	Steinskulpturen	mit	wesent-
lich	gestörter	struktureller	Festigkeit;

m) Außergewöhnlich schwieriges Freilegen origi-
naler	Fassungen	von	Skulpturen;

n) Außergewöhnlich schwieriges Restaurieren von 
wertvollen	historischen	Musikinstrumenten	zur	
Wiedergewinnung	ihres	originalen	Klanges;

o) Technische Leitung großer und schwieriger Gra-
bungen	(wie	z.	B.	komplizierte	Kirchen-,	Burgen-	
oder	Stadtkerngrabungen)	und	Ausarbeiten	der	
publikationsreifen	Grabungsberichte;

p)	 Restaurieren	eines	vielseitigen	Fundkomplexes,	
dessen Erhaltung für die Forschung von einma-
liger	Bedeutung	ist	(z.	B.	Fürstengrab	von	Klein-
Aspergle);

q) Präparieren von zoologischen, botanischen und 
paläontologischen Unica und von Typus-Mate-
rial	(d.	h.	von	Einzelobjekten,	die	Richtmaß	für	
die systematischen Einheiten in Zoologie, Bota-
nik	und	Paläontologie	sind);

r) Präparieren von paläontologischen Einzelstü-
cken,	die	besondere	Bedeutung	für	die	Beurtei-
lung	der	Entwicklungsgeschichte	der	Tiere	und	
Pflanzen	haben	(z.	B.	Archaeopteryx).

Nr.	2	 Tätigkeiten,	die	besondere	Fachkenntnisse	erfor-
dern, sind z. B.:

1.	 im	Bereich	Prähistorische	Objekte	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Gebrauchsgegen-
stände

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Keramik:

–	 Rekonstruktion	nur	fragmentarisch	erhal-
tener	figürlicher	oder	plastisch	verzierter	
Keramik;	

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Re-
staurierungs-	und	Konservierungsverfah-
ren	bei	vorgegebener	Aufgabenstellung;

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

–	 Rekonstruktion	 nur	 fragmentarisch	 er-
haltener Gläser schwer zu ermittelnder 
Form;	

–	 Behandlung	sehr	komplizierter	Glasab-
blätterungen;

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

–	 Rekonstruktion	schlecht	und	nur	fragmen-
tarisch erhaltener Edelmetallgegenstände 
schwer	zu	ermittelnder	Form;	
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–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Re-
staurierungs-	und	Konservierungsverfah-
ren	bei	vorgegebener	Aufgabenstellung;

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Kupfer,	Bronze,	Mes-
sing, sonstige Nichteisenmetalle:

–	 Rekonstruktion	schlecht	und	nur	fragmen-
tarisch erhaltener Gegenstände schwer 
zu	ermittelnder	Form	aus	Kupfer,	Bronze,	
Messing oder sonstigen Nichteisenmetal-
len;	

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Re-
staurierungs-	und	Konservierungsverfah-
ren	bei	vorgegebener	Aufgabenstellung;

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

–	 Rekonstruktion	sehr	schlecht	erhaltener	
und aus dem ursprünglichen Verband 
geratener Eisengegenstände, auch nach 
Röntgenaufnahmen;	

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Re-
staurierungs-	und	Konservierungsverfah-
ren	bei	vorgegebener	Aufgabenstellung;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

–	 Reinigen,	 Konservieren	 und	 Ergänzen	 
stark	 zerstörter	 sehr	 wertvoller	 alter	
	Textilien;	

–	 Auflegen	(Aufnähen)	stark	zerstörter	sehr	
wertvoller alter Textilien auf stützende Un-
terlagen;

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien 
(Holz, Leder, Federn usw.):

–	 Rekonstruktion	schlecht	und	nur	fragmen-
tarisch	erhaltener	Ledergegenstände	kom-
plizierter	Form;	

–	 Reinigen,	 Konservieren	 und	 Ergänzen	
stark	zerstörter	komplizierter	Gegenstände	
aus	Federn	oder	aus	vergleichbar	empfind-
lichem	Material;	

–	 Entwicklung	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

h)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Wandmalereien,	Mosai-
ken:

–	 Sehr	komplizierte	und	umfangreiche	Er-
gänzungen	von	Mosaiken;	

–	 Schwieriges	Übertragen	von	Wandmale-
reien auf neue Träger, z. B. bei erheblicher 
Zerstörung	der	Malschichten;

–	 Schwieriges	Ergänzen	von	Wandmalerei-
en;

– Abnehmen von Übermalungen oder Sin-
terschichten	auf	Wandmalereien	in	außer-
gewöhnlich	schwierigen	Fällen;

– Feststellen der Ursachen von Verfallser-
scheinungen	an	Wandmalereien;

–	 Technische	Untersuchung	von	Wandmale-
reien	und	Putzschichten	bei	eigener	Wahl	
des Verfahrens als Grundlage für die wis-
senschaftliche	Auswertung;	

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

2.	 im	Bereich	Grafik,	Bucheinbände,	Archivgut

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Grafiken,	Bibliotheks-	
und Archivgut:

–	 Restaurieren	sehr	wertvoller	und	empfind-
licher	grafischer	Blätter	aufgrund	eigener	
Farb-	und	Fleckenanalysen;	

– Reinigen von Aquarellen und von Hand-
zeichnungen mit wasserlöslichen Farbstof-
fen	durch	Bäder	und	Chemikalien;

– Schließen von Rissen und Löchern in sehr 
wertvollen	grafischen	Blättern,	wenn	die	
bildliche Darstellung wesentlich betroffen 
ist;	

– Restaurieren angesengter oder verhärteter 
Pergamente;

–	 Trennen	 und	 Konservieren	 der	 Blätter	
stark	eingedrückter	und	verklebter	Papy-
rusrollen	oder	Codices;

–	 Restaurieren	seltener	und	hoch	empfind-
licher Beschreibstoffe (z. B. Textilien oder 
Palmblätter);

–	 Restaurieren	sehr	wertvoller	und	empfind-
licher Bucheinbände (z. B. mittelalterli-
che	Buchbeutel,	Ledermosaikeinbände,	
 Lederschnittbände oder Ledereinbände 
von		Colines	oder	Krause);	

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	foto-	und	kinematogra-
fische	Archivalien:

– Leitung der technischen Arbeiten in einem 
großen	Filmarchiv;	

3.	 im	Bereich	Gemälde,	Skulpturen	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

– Feststellen der Ursachen von Verfallser-
scheinungen	an	Gemälden;	

–	 Reinigen	empfindlicher	Gemälde;
– Herstellen schwieriger Retuschen an Ge-
mälden;

–	 Doublieren	empfindlicher	Gemälde;
– Technische Untersuchung von Gemäl-
den	bei	eigener	Wahl	des	Verfahrens	als	
Grundlage für die wissenschaftliche Aus-
wertung;

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 Plastik,	 Kunsthand-
werk,	Stein:
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Feststellen der Ursachen von Verfallser-
scheinungen	an	Skulpturen;

– Schwierige plastische Ergänzungen und 
Retuschen	an	Skulpturen;

– Schwieriges Freilegen originaler Fassun-
gen	von	Skulpturen;

– Herstellen von Treppenschnitten und 
Querschnitten	an	gefassten	Skulpturen	
in	schwierigen	Fällen;

–	 Konservieren	hoch	empfindlicher	Holz-
skulpturen	bei	sehr	erheblichen	Verfalls-
erscheinungen;

– Entsalzen und Festigen bemalter Steins-
kulpturen;

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Musikinstrumente:

–	Wiederherstellen	vollständiger	Mechani-
ken	von	historischen	Cembali,	Hammer-
klavieren	und	Kleinorgeln	zur	Spielbar-
keit;	

– Berechnen und Aufziehen des Saitenbe-
zuges	von	Musikinstrumenten	und	seine	
mitteltönige oder temperierte Einstim-
mung;

–	Mensurgerechtes	Wiederherstellen	 von	
Orgelpfeifen;

–	Wiederherstellen	der	inneren	Teile	histo-
rischer	Streich-	und	Zupfinstrumente	zur	
Wiedergewinnung	ihres	originalen	Klan-
ges;

–	Halsrekonstruktionen	 an	 Streich-	 und	
Zupfinstrumenten;

– Spielbarmachen historischer Holzblasin-
strumente	durch	mensurgerechtes	Wie-
derherstellen	stark	verzogener	Röhrenteile	
und Anfertigen und Anpassen der einfa-
chen	oder	der	Doppelrohrblätter;	

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

4.	 im	Bereich	Rekonstruktionen,	Abformungen,	
Modellbau

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildun-
gen usw.:

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
Nachbildungsverfahren bei vorgegebener 
Aufgabenstellung;	

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	zeichnerische	Rekons-
truktion	und	Modellbau:

–	 Schwierige	zeichnerische	Rekonstruktion	
von Sammlungsgegenständen und sons-
tigen	Objekten	von	wissenschaftlichem	
Interesse auf der Grundlage eigener Er-
mittlungen;	

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

–	 Schwierige	topografische	Vermessungen	von	
komplizierten	Burgwällen,	Grabhügeln	und	

anderen	komplizierten	Geländedenkmälern	
einschließlich Anfertigen von Höhenschicht-
plänen;	

– Sehr schwierige bautechnische Aufmessun-
gen;

–	 Technische	Leitung	großer	Grabungen;

6.	 im	Bereich	naturkundliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine 
und Nasspräparation:

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Prä-
parierungs-,	Konservierungs-	und	Nach-
bildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung;	

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräpa-
ration,	Demoplastik	und	Dioramen:

– Entwerfen und Herstellen schwieriger 
zoologischer, botanischer, paläontolo-
gischer	oder	ethnografischer	Dioramen	
ohne	grafische	und	Kunstmalerarbeiten.	
(Die	Schwierigkeit	muss	sich	sowohl	auf	
den Lebensraum als auch auf die Ausstel-
lungsobjekte	beziehen.);	

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Zoologie	–	Skelette:

–	 Präparieren	und	Aufstellen	komplizierter	
Skelette	seltener	Tiere,	für	die	unmittel-
bares Vergleichsmaterial nicht und Fach-
literatur nur in unzureichendem Maße 
herangezogen	werden	können;	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Botanik:

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Prä-
parierungs-,	Konservierungs-	und	Nach-
bildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung;	

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläon-
tologie:

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Prä-
parierungs-,	Konservierungs-	und	Nach-
bildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung;	

–	 Ergänzen	und	Aufstellen	 komplizierter	
Skelette	fossiler	Tiere,	für	die	unmittelba-
res Vergleichsmaterial nicht und Fachlite-
ratur nur in unzureichendem Maße heran-
gezogen	werden	können;	

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Prä-
parierungs-,	Konservierungs-	und	Nach-
bildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung. 

Nr. 3  Besonders schwierige Restaurierungs-, Präparie-
rungs-	und	Konservierungsarbeiten	sind	z.	B.:

1.	 im	Bereich	Prähistorische	Objekte	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Gebrauchsgegen-
stände

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Keramik:

– Mechanisches oder chemisches Reinigen, 
Sortieren, Festigen, Zusammensetzen und 
Ergänzen von im Scherben sehr brüchiger 
oder	inkrustierter	Keramik	oder	von	Kera-
mik	mit	schlecht	haftender	Bemalung;	



FMBl Nr. 3/2012 95

–	 Rekonstruktion	nur	fragmentarisch	erhal-
tener	Keramik	(z.	B.	mittels	Drehscheibe	
und	Schablone);

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

– Mechanisches oder chemisches Reinigen, 
Zusammensetzen und Ergänzen schlecht 
erhaltener	(z.	B.	„durchkorrodierter“)	Glä-
ser;	

–	 Behandlung	von	Glasabblätterungen;

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

– Ausbeulen, Zusammensetzen, Ergänzen 
und Sichern schlecht erhaltener oder fein 
verzierter	Edelmetallgegenstände;	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Kupfer,	Bronze,	Mes-
sing, sonstige Nichteisenmetalle:

– Ausbeulen, Zusammensetzen, Ergänzen 
und Sichern schlecht erhaltener oder fein 
verzierter	Gegenstände	aus	Kupfer,	Bron-
ze, Messing oder sonstigen Nichteisenme-
tallen;	

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

– Festigen und Freischleifen schlecht erhal-
tener Tauschierungen auf Eisengegenstän-
den;	

–	 Sichern	und	Konservieren	der	an	Eisen-
gegenständen haftenden organischen 
	Reste;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

–	 Reinigen,	 Konservieren	 und	 Ergänzen	
brüchiger	oder	sehr	empfindlicher	Texti-
lien;	

–	 Auflegen	(Aufnähen)	brüchiger	oder	sehr	
empfindlicher	 Textilien	 auf	 stützende	
	Unterlagen;

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien 
(Holz, Leder, Federn usw.):

–	 Konservieren	 feuchter	Hölzer	 nach	der	
Methode	Müller-Beck	und	Haas	oder	nach	
anderen	gleich	schwierigen	Verfahren;	

–	 Reinigen	 und	 Konservieren	 brüchiger	
	Ledergegenstände;

–	 Reinigen,	 Konservieren	 und	 Ergänzen	
stark	beschädigter	oder	sehr	empfindli-
cher Gegenstände aus Federn oder aus 
vergleichbar	empfindlichem	Material;	

h)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Wandmalereien,	Mosai-
ken:

–	 Kompliziertes	und	umfangreiches	Über-
tragen	oder	Wiederverlegen	sowie	Ergän-
zen	von	Mosaiken	mit	erheblichen	Zerstö-
rungen;	

–	 Übertragen	von	Wandmalereien	auf	neue	
Träger;

–	 Fixieren	der	Pigmente	pudernder	Wand-
malereien;

– Abnehmen von Übermalungen und schwer 
entfernbaren	Sinterschichten	auf	Wand-
malereien;

–	Wiederherstellen	von	Wandmalereien	aus	
Bruchstücken	mit	komplizierten	Bruchflä-
chen;

–	 Technische	Untersuchung	von	Wandma-
lerei- und Putzschichten zur Herstellung 
von	Putzschichtplänen;

–	 Einfaches	Ergänzen	von	Wandmalerei-
en;

2.	 im	Bereich	Grafik,	Bucheinbände,	Archivgut

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Grafiken,	Bibliotheks-	
und Archivgut:

–	 Behandeln	von	Flecken	aller	Art	auf	sehr	
wertvollen	und	empfindlichen	grafischen	
Blättern oder Glätten solcher Blätter (z. B. 
durch	Spannen);	

–	 Ablösen	sehr	wertvoller	und	empfindlicher	
grafischer	Blätter,	die	mit	schwer	lösbaren	
Stoffen	aufgeklebt	sind;

– Schließen von Rissen und Löchern in sehr 
wertvollen	und	empfindlichen	grafischen	
Blättern, wenn die bildliche Darstellung 
betroffen	ist;	

–	 Strecken	von	Pergament	in	schwierigen	
Fällen	(z.	B.	bei	Wachs-	oder	Fettverfle-
ckung,	bei	Verhornung	oder	bei	Schrump-
fung	durch	Hitzeeinwirkung);	

– Manuelles Entfernen von Schimmelpilz 
auf	Pastellen;

–	 Zusammensetzen,	Ergänzen	und	Konser-
vieren	von	in	der	Substanz	stark	beschä-
digten entweder brüchigen oder in vielen 
Teilen vorhandenen Archivalien- und 
Buchblättern;	

– Aufrollen schlecht erhaltener großer Papy-
rusrollen,	Lösen	von	Papyruskartonage	
sowie	Trennen	und	Konservieren	der	ein-
zelnen	Blätter;	

– Restaurieren deformierter Gegenstände 
auf	Papyruskartonage	mit	Bemalung;

–	 Restaurieren	brüchiger	oder	sehr	empfind-
licher	Seidenrollbilder;

–	 Konservieren	von	Siegeln	komplizierter	
Form,	deren	Festigkeit	durch	Fremdstoff-
zusätze	stark	beeinträchtigt	ist;

– Lederergänzungen an mittelalterlichen 
Einbänden;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	foto-	und	kinematogra-
fische	Archivalien:

–	 Prüfen	der	foto-	und	kinematografischen	
Archivalien auf das Erfordernis von Res-
taurierungen einschließlich Bestimmen 
der anzuwendenden Restaurierungsver-
fahren;	

3.	 im	Bereich	Gemälde,	Skulpturen	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

–	 Reinigen	wenig	empfindlicher	Gemälde;	

– Festlegen von Farbabhebungen an Gemäl-
den;
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– Herstellen einfacher Retuschen an Gemäl-
den;

–	 Doublieren	wenig	empfindlicher	Gemäl-
de;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 Plastik,	 Kunsthand-
werk,	Stein:

–	 Kompliziertes	 Reinigen	 empfindlicher	
Skulpturen;	

– Lösen oder Absprengen von späteren Fas-
sungen	an	Skulpturen	unter	dem	Stereo-
mikroskop;

– Herstellen von Treppenschnitten und 
Querschnitten	an	gefassten	Skulpturen	
in	einfachen	Fällen;

–	 Zusammensetzen,	Zusammenkleben	und	
Montieren	hoch	empfindlicher	Skulptu-
ren;

– Einfache plastische Ergänzungen und Re-
tuschen	an	Skulpturen;

–	 Konservieren	von	Skulpturen	bei	starkem	
Schädlingsbefall;

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Musikinstrumente:

– Schwierige Corpusrestaurierungen von 
Musikinstrumenten	 als	 Voraussetzung	
für	ihre	Spielbarmachung;	

–	 Nacharbeiten	fehlender	Teile	komplizier-
ter	Form	von	Musikinstrumenten;

– Erneuern von Verbrauchsmaterialien wie 
Klappenpolstern	und	-federn,	Zapfenwick-
lungen, Saiten, Hammerledern, Dämpfer-
filzen,	Kielen	usw.	an	historischen	Musik-
instrumenten	zur	Spielbarkeit;	

4.	 im	Bereich	Rekonstruktionen,	Abformungen,	
Modellbau

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildun-
gen usw.:

– Herstellen von Negativformen von sehr 
empfindlichen	Originalen	 sehr	kompli-
zierter Form und Herstellen der Abgüs-
se;	

–	Herstellen	 von	 Galvanoplastiken	 nach	
Originalen	sehr	komplizierter	Form;

– Originalgetreues Nachformen von Origi-
nalen	sehr	komplizierter	Form;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	zeichnerische	Rekons-
truktion	und	Modellbau:

– Herstellen schwieriger Modelle von 
Sammlungsgegenständen und sonstigen 
Objekten	von	wissenschaftlichem	Inter-
esse nach eigenen Entwürfen aufgrund 
wissenschaftlicher	Unterlagen;	

–	 Schwierige	zeichnerische	Rekonstruktion	
von Sammlungsgegenständen und sons-
tigen	Objekten	von	wissenschaftlichem	
Interesse auf der Grundlage eigener Aus-
deutung	von	gegebenen	Unterlagen;	

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

– Durchführen schwieriger Grabungen 
(dazu gehören z. B. Planen und Vermessen 
von Probeschnitten, Anfertigen schwieri-

ger Grabungszeichnungen und schwieri-
ger Grabungs- oder Fundberichte, Foto-
grafische	Dokumentation);	

–	 Topografische	Vermessung	von	Gelände-
denkmälern	nach	Lage	und	Höhe;

–	 Bautechnische	Aufmessungen;

6.	 im	Bereich	naturkundliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine 
und Nasspräparation:

– Erproben neuartiger, schwieriger Präpa-
rierungsverfahren;	

– Präparieren von Tieren nach schwierigen 
Verfahren	bei	selbständiger	Wahl	des	Ver-
fahrens;

–	 Präparieren	kleinster	zoologischer	Objek-
te	(z.	B.	Genitalien	kleiner	Insekten)	unter	
dem	Mikroskop;

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräpa-
ration,	Dermoplastik	und	Dioramen:

–	Herstellen	 schwieriger	Dermoplastiken	
(z.	B.	solche,	die	das	Muskelspiel	wieder-
geben,	oder	solche	sehr	großer	Tiere);	

– Herstellen zoologischer, botanischer, pa-
läontologischer	oder	ethnografischer	Dio-
ramen	–	ohne	grafische	und	Kunstmaler-
arbeiten	–	nach	skizzenhaften	Angaben;	

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Zoologie	–	Skelette:

–	 Präparieren	und	Aufstellen	komplizierter	
Skelette	seltener	Tiere	unter	Verwendung	
selbst	zusammengestellter	Fachliteratur;	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Botanik:

– Erproben neuartiger schwieriger Präparie-
rungsverfahren;	

–	 Präparieren	kleinster	Pflanzen	und	Pflan-
zenteile	unter	dem	Mikroskop;

–	 Präparieren	von	Pflanzen	nach	schwieri-
gen	Verfahren	bei	selbständiger	Wahl	des	
Verfahrens;

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläon-
tologie:

– Erproben neuartiger schwieriger Präparie-
rungsverfahren;	

– Feinpräparieren sehr schlecht erhaltener 
oder schlecht präparierbarer Fossilien 
(z. B. weicher oder spröder Fossilien in 
hartem	Gestein),	auch	mit	komplizierten	
Geräten;	

– Herstellen sehr schwieriger paläobotani-
scher	Präparate	(z.	B.	Kutikula-Präparate,	
Präparate	für	Pollenanalysen);

– Herstellen schwieriger Serienschliffe und 
schwieriger orientierter Dünnschliffe von 
Fossilien;

– Übertragen schlecht erhaltener großer 
Fossilien	auf	Lackfilme;

– Sehr schwieriges Herausätzen von emp-
findlichen	Fossilien	oder	Fossilienteilen;

–	 Präparieren	von	Mikrofossilien	unter	dem	
Mikroskop;
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–	 Ergänzen	und	Aufstellen	 komplizierter	
Skelette	fossiler	Tiere	für	Schauzwecke;

– Sicherung des Fossil-Materials einschließ-
lich	 topografischer	 und	 zeichnerischer	
Fundaufnahme bei großen paläontologi-
schen	Fundkomplexen;	

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

– Herstellen von Mineralschnitten und von 
orientierten	Gesteinsdünnschliffen;	

– Herstellen zweiseitig polierter Mineral- 
und	Gesteinsdünnschliffe;

– Herstellen von Mineral- und Gesteinsprä-
paraten	für	Untersuchungen	mit	der	Mik-
rosonde;

–	 Handauslesen	extrem	reiner	Mineralfrak-
tionen	für	die	Spektralanalyse;

–	Herauslösen	bestimmter	Mineralkörner	
aus	Gesteinsdünnschliffen	(Mikropräpa-
ration);

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und 
Modelle	von	Tieren,	Pflanzen	und	Fossi-
lien:

– Herstellen originalgetreuer Nachbildun-
gen (einschließlich Negativform und Ab-
guss)	sehr	kompliziert	gestalteter	Tiere,	
Pflanzen	und	Fossilien;	

–	 Herstellen	von	Rekonstruktionen	und	Mo-
dellen	kompliziert	gestalteter	Tiere	oder	
Pflanzen.

Nr. 4 Schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- und 
Konservierungsarbeiten	sind	z.	B.:

1.	 im	Bereich	Prähistorische	Objekte	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Gebrauchsgegen-
stände

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Keramik:

–	Waschen,	Sortieren,	Festigen,	Zusammen-
setzen und Ergänzen von im Scherben 
brüchiger	Keramik;	

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

– Zusammensetzen und Ergänzen gut erhal-
tener dünnwandiger Gläser oder Porzel-
langegenstände;	

– Chemisches Entfernen fest anhaftender 
Auflagen	(z.	B.	Sinter)	von	gut	erhaltenen	
Gläsern oder von Porzellangegenständen 
mit	Aufglasurmalerei;	

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

– Mechanisches und chemisches Entfernen 
von	 Sinter-	 und	 Umsetzungsprodukten	
(z.	B.	Salze	oder	Oxyde)	auf	empfindlichen	
Edelmetallgegenständen;	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Kupfer,	Bronze,	Mes-
sing, sonstige Nichteisenmetalle:

– Mechanisches Entfernen der Patina, Er-
gänzen	und	Festigen	von	stark	korrodier-
ten	 Gegenständen	 aus	 Kupfer,	 Bronze,	
Messing oder sonstigen Nichteisenmetal-
len;	

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

–	 Freischleifen,	Entchloren,	Zusammenkle-
ben	und	Ergänzen	stark	korrodierter	oder	
völlig	durchkorrodierter	Eisengegenstän-
de,	auch	nach	Röntgenaufnahmen;	

– Freischleifen gut erhaltener Tauschierun-
gen	auf	Eisengegenständen;

– Restaurieren metallisch gut erhaltener 
	Eisengegenstände	komplizierter	Form;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

–	 Reinigen	und	Konservieren	empfindlicher	
oder	im	Verband	gestörter	Textilien;	

–	 Auflegen	(Aufnähen)	empfindlicher	Texti-
lien auf stützende Unterlagen sowie Unter-
legen	von	Fehlstellen;

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien 
(Holz, Leder, Federn usw.):

–	 Reinigen	und	Konservieren	grabungsfri-
scher	Ledergegenstände;	

–	 Reinigen	und	Konservieren	schlecht	erhal-
tener	Ledergegenstände;

–	 Reinigen	und	Konservieren	beschädigter	
Gegenstände aus Federn oder vergleich-
bar	empfindlichem	Material;

h)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Wandmalereien,	Mosai-
ken:

–	Übertragen	 oder	 Wiederverlegen	 von	
Mosai	ken	kleineren	Formats	und	guten	
Erhaltungszustandes;	

– Befestigen loser Farbschollen und Putz-
stücke	von	Wandmalereien	sowie	Verput-
zen	von	Fehlstellen;

–	 Putzfestigung	unter	Wandmalereien	und	
Mosaiken;

–	Wiederherstellen	von	Wandmalereien	aus	
Bruchstücken	 mit	 einfachen	 Bruchflä-
chen;

–	Wiederherstellen	von	Mosaiken	aus	Bruch-
stücken;

– Abnehmen schwer entfernbarer Über-
tünchungen	 auf	 Wandmalereien	 und	
Mosai	ken	und	schwer	entfernbarer	Sinter-
schichten	auf	Mosaiken;

2.	 im	Bereich	Grafik,	Bucheinbände,	Archivgut

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Grafiken,	Bibliotheks-	
und Archivgut:

–	 Behandeln	von	Griffstellen,	Wasserrän-
dern	oder	Stockflecken	auf	Handzeich-
nungen	in	gutem	Zustand,	empfindlichen	
handschriftlichen	 Blättern,	 kolorierten	
druckgrafischen	Blättern	sowie	solchen	
auf	empfindlichen	Papieren	oder	Perga-
menten oder Glätten solcher Blätter (z. B. 
durch	Spannen);	

–	 Sehr	schwieriges	Entfernen	von	Flecken	
(z.	B.	Öl,	Firnis,	Kopierstift,	Stempelfarbe,	
Tesaklebstoff)	auf	grafischen	Blättern;

– Schließen von Rissen und Löchern in gra-
fischen	Blättern,	wenn	die	bildliche	Dar-
stellung	betroffen	ist;



FMBl Nr. 3/201298

–	 Ausflicken	und	Einbetten	sehr	empfind-
licher Archivalien- und Buchblätter in 
Kunststofffolien	oder	Japanpapier;

–	 Lösen	zusammengeklebter	empfindlicher	
Archivalien- oder Buchblätter in schwieri-
gen	Fällen	(z.	B.	bei	starker	Verschimme-
lung);

– Aufziehen beschädigter handgezeichneter 
Karten	großen	Formats	oder	von	Seiden-
rollbildern;

–	 Ablösen	 und	 Reinigen	 fest	 verklebter	 
Pergamente	von	Bucheinbänden;

– Glätten und Festigen von Papyri in mittel-
mäßigem	Erhaltungszustand;

–	 Ergänzen	 von	 Siegeln	 komplizierter	
Form;

–	Heften	auf	echte	Bünde;

–	Herstellen	von	handgestochenen	Kapita-
len	an	Bucheinbänden;

–	Herstellen	von	Buchbeschlägen	kompli-
zierter	Art;

– Festigen, Erneuern und Ergänzen von 
Bucheinbänden in schwierigen Fällen 
(z.	B.	reich	ornamentierte	Holzdeckel);

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	foto-	und	kinematogra-
fische	Archivalien:

– Schwierige Retuschen an beschädigten 
foto-	 und	 kinematografischen	 Archiva-
lien;	

–	 Sensitometrische	 Kontrolle	 von	 Kopien	
kinematografischer	Archivalien;

–	 Überprüfen	von	zweistreifigem	Nitrofilm-
bild- und -tonmaterial auf Zusammenge-
hörigkeit	 einschließlich	 Synchronlegen	
und	Anbringen	der	Startzeichen;	

3.	 im	Bereich	Gemälde,	Skulpturen	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

–	 Kitten	von	Farbausbrüchen	an	Gemälden	
und	Wiederbefestigen	loser	Farbteile;	

–	 Entfernen	des	Oberflächenschmutzes	auf	
gefirnissten	Gemälden;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 Plastik,	 Kunsthand-
werk,	Stein:

–	 Zusammensetzen	und	-kleben	empfindli-
cher	Skulpturen;	

–	 Reinigen	von	Skulpturen	mit	Lösungs-	
und	Abbeizmitteln;

–	 Abnehmen	lockerer	Übermalungsschich-
ten	auf	Skulpturen;

– Instand setzen reich ornamentierter oder 
reich intarsierter Möbel oder Gemälderah-
men;

– Durchspülen unbemalter Steingegen-
stände;

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Musikinstrumente:

–	 Nacharbeiten	fehlender	Außenteile,	kom-
plizierte Verleimungen und entsprechend 
schwierige	Arbeiten	an	Musikinstrumen-

ten	zur	äußeren	Wiederherstellung	bis	zur	
Ausstellungsfähigkeit;	

4.	 im	Bereich	Rekonstruktionen,	Abformungen,	
Modellbau

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildun-
gen usw.:

– Herstellen von Negativformen von emp-
findlichen	Originalen	und	Herstellen	der	
Abgüsse;	

–	Herstellen	 von	 Galvanoplastiken	 nach	
Originalen;

– Originalgetreues Nachformen von Origi-
nalen	komplizierter	Form;

–	Originalgetreues	Kolorieren	 von	Nach-
bildungen;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	zeichnerische	Rekons-
truktion	und	Modellbau:

– Herstellen schwieriger Modelle von 
Sammlungsgegenständen und sonstigen 
Objekten	von	wissenschaftlichem	Interes-
se	nach	skizzenhaften	Angaben;	

–	 Schwierige	zeichnerische	Rekonstruktion	
von Sammlungsgegenständen und sons-
tigen	Objekten	von	wissenschaftlichem	
Interesse;

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

–	Durchführen	 kleinerer	 Grabungen	 (dazu	
 gehören z. B. 

 Vermessungsarbeiten nach einfachen Metho-
den,

	 Fotografische	Dokumentation,

	 Fundkonservierung	von	empfindlichen	Ob-
jekten	auf	dem	Grabungsgelände,

 Anfertigen einfacher maßstäblicher Grabungs-
zeichnungen und einfacher Grabungs- oder 
Fundberichte,

	 Beaufsichtigung	der	Grabungsarbeiter);

– Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen  
und schwieriger Grabungs- oder Fundbe-
richte;

6.	 im	Bereich	naturkundliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine 
und Nasspräparation:

– Herstellen schwieriger anatomischer Prä-
parate (z. B. Nerven- oder Gefäßpräpa-
rate);	

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräpa-
ration,	Dermoplastik	und	Dioramen:

–	Herstellen	 einfacher	 Dermoplastiken	
(anato misch genaues Nachbilden des Tier-
körpers,	Zubereiten	der	Haut,	Überziehen	
des	nachgebildeten	Körpers	mit	der	Haut,	
Färben	von	nackten	Hautteilen,	Auswäh-
len	und	Einsetzen	der	Augen);	

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Zoologie	–	Skelette:

– Präparieren schwierig zu bearbeitender 
Wirbeltierskelette;	
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–	Herrichten	 und	 Aufstellen	 von	Wirbel-
tierskeletten	für	Schauzwecke	(Bleichen	
der	präparierten	Skelette,	Aufstellen	und	
Montieren der Stützgerüste und Montie-
ren	der	Skelette);	

–	 Präparieren	von	Bänderskeletten	(Abflei-
schen	und	Mazerieren	der	Knochen	unter	
Erhaltung der Sehnenbänder zwischen 
den	 Gelenken;	 Bleichen,	 Stützen	 und	
Montieren	der	Skelette);	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Botanik:

– Herstellen schwieriger Präparate von 
	Blüten	(z.	B.	sehr	kleine	oder	stark	um-
gebildete Blüten wie die der Gräser und 
Sauer	gräser);	

–	Herstellen	 schwieriger	 pflanzenanato-
mischer Präparate (z. B. embryologische 
Schnitte	oder	Chromosomenpräparate);

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläon-
tologie:

–	 Konservieren	von	sehr	brüchigen	Fossilien	
und von Fossilien aus sich veränderndem 
Material	(z.	B.	Markasit);	

–	 Beseitigen	 alter	 Konservierungsmittel	
aus präparierten Fossilien und erneutes 
	Konservieren;

– Feinpräparieren von weichen Fossilien in 
weichem Gestein und von harten Fossi-
lien in hartem Gestein, auch mit einfachen  
Geräten	(z.	B.	Vibrotool);	

– Herstellen von orientierten Anschliffen, 
von geätzten Dünnschliffen einschließlich 
Lackfilmabzügen,	selektives	Anfärben	auf	
bestimmte Mineralien bei Fossilien und 
fossilhaltigem	Gestein;	

– Herstellen von Dünn- oder Serienschliffen 
von	Fossilien;

–	Herstellen	von	Lackfilmen	und	Folienab-
zügen	großer	geologischer	Objekte	(z.	B.	
Bodenprofile)	und	gut	erhaltener	großer	
Fossilien;

–	Herausätzen	von	Fossilien	aus	Gestein;

–	 Auslesen	 von	 Mikrofossilien	 und	 Vor-
sortieren	nach	Familien;

–	 Ergänzen	und	Aufstellen	einfacher	Skelet-
te	fossiler	Tiere	für	Schauzwecke;

– Sicherung des Fossil-Materials einschließ-
lich	 topografischer	 und	 zeichnerischer	
Fundaufnahme	bei	kleinen	paläontologi-
schen	Fundkomplexen;	

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

– Herstellen von Großdünnschliffen von  
Mineralien	und	Gesteinen;	

–	Herstellen	von	Körnerdünnschliffen,	von	
Dünnschliffen von Salzgestein und von 
polierten	Anschliffen	kohliger	Gesteine;

–	 Ätzen	von	Erzanschliffen	und	selektives	
Anfärben auf bestimmte Mineralien bei 
mineralogischen	 oder	 petrografischen	
Dünnschliffen;

– Aufbereiten und Trennen der Minera-
lien aus Gesteinen anhand vorgegebener 
Trennungsstammbäume (z. B. mit Schwe-
relösungen, Zentrifuge, Magnetscheider, 
Stoßherd);	

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und 
Modelle	von	Tieren,	Pflanzen	und	Fossili-
en:

– Herstellen originalgetreuer Nachbildun-
gen (einschließlich Negativform und 
	Abguss)	 kompliziert	 gestalteter	 Tiere,	
Pflanzen	und	Fossilien;	

–	Herstellen	 von	 Rekonstruktionen	 und	 
Modellen	von	Tieren	und	Pflanzen.

Nr. 5 Nicht mehr einfache Restaurierungs-, Präparie-
rungs-	und	Konservierungsarbeiten	sind	Arbeiten,	
die	handwerkliche	Fertigkeiten	und	die	Beherr-
schung	besonderer	Arbeitstechniken	voraussetzen,	
wie z. B. 

1.	 im	Bereich	Prähistorische	Objekte	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Gebrauchsgegen-
stände

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Keramik:

–	Waschen,	Sortieren,	Zusammensetzen	und	
Ergänzen von im Scherben fester verzier-
ter,	kompliziert	geformter	oder	sehr	zerbro-
chener	Keramik;	

– Entfernen von Sinter und Auswässern von 
Salzen oder Bodensäuren bei im Scherben 
fester	Keramik;

–	 Kolorieren	von	Keramik;

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

– Zusammensetzen und Ergänzen gut erhal-
tener	dickwandiger	Gläser	oder	Porzellan-
gegenstände	komplizierter	Form;	

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

(unbesetzt)

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Kupfer,	Bronze,	Mes-
sing, sonstige Nichteisenmetalle:

– Mechanisches Entfernen der Patina, Ent-
chloren	 oder	Tränken	 von	korrodierten	
Gegenständen	aus	Kupfer,	Bronze	oder	
Messing;	

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

– Restaurieren metallisch gut erhaltener 
	Eisengegenstände;	

–	 Chemisches	und	elektrolytisches	Entros-
ten	von	Eisengegenständen;

–	 Tränken	 von	 korrodierten	 Eisengegen-
ständen	im	Vakuum;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

–	 Reinigen,	 z.	B.	Waschen	 und	 Trocknen	
sowie	Auflegen	(Aufnähen)	beschädigter	
Textilien;	

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien 
(Holz, Leder, Federn usw.):

–	 Kontrolliertes	Austrocknen	feuchter	Höl-
zer;	
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–	 Reinigen	 und	 Konservieren	 gut	 erhal-
tener Gegenstände aus Federn oder aus 
vergleichbar	empfindlichem	Material;

h)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Wandmalereien,	Mosai-
ken:

– Mechanisches Abnehmen leicht entfern-
barer Sinterschichten und Übertünchun-
gen	auf	Wandmalereien	und	Mosaiken	
mit	guter	Oberflächenerhaltung	und	fester	
Haftung	an	ihrem	Untergrund;	

2.	 im	Bereich	Grafik,	Bucheinbände,	Archivgut

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Grafiken,	Bibliotheks-	
und Archivgut:

–	 Auflegen	empfindlicher	grafischer	Blät-
ter;

–	 Behandeln	von	Griffstellen,	Wasserrän- 
dern	 oder	 Stockflecken	 (z.	B.	 durch	
	Wasserbäder	 ohne	 scharfe	 Chemikali-
en)	auf	schwarz-weißen	druckgrafischen	
 Blättern, auf handschriftlichen und 
 anderen Archivalien-Blättern sowie auf 
gut erhaltenen Papyri oder Glätten solcher 
Blätter	(z.	B.	durch	Spannen);	

– Schließen von nicht in die bildliche 
 Darstellung hineingehenden Rissen in 
grafischen	Blättern;

–	 Lösen	zusammengeklebter	empfindlicher	
Archivalien-	oder	Buchblätter;

–	 Nachleimen	von	Papieren;

–	 Aufziehen	 beschädigter	Urkunden	 und	
gedruckter	Karten;

–	 Ausflicken	und	Einbetten	von	Archivalien-	
und	Buchblättern	in	Kunststofffolien	oder	
Japanpapier;

–	 Neutralisieren	alter	Tinten;

–	 Reinigen	und	Konservieren	empfindlicher	
Siegel;

–	 Ergänzen	von	Siegeln;

–	 Reinigen	 und	 Konservieren	 von	 Blei-
bullen;

–	Herstellen	von	Pergamenteinbänden;

–	Heften	auf	echte	Bünde	einfacher	Art;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 foto-	 und	 kinemato-
grafische	Archivalien:

– Chemisches Behandeln chemisch oder 
bakteriell	 geschädigter	 foto-	 und	 kine-
matografischer	Archivalien;	

–	 Herstellen	von	Reproduktionen	beschädig-
ter	fotografischer	Archivalien	einschließ-
lich	Retuschen;

–	 Vergleichen	und	Kennzeichnen	von	posi-
tivem	und	negativem	kinematografischem	
Archivmaterial zur Herstellung vollständi-
ger	Kopien;

–	 Prüfen	von	foto-	und	kinematografischen	
Archivalien	auf	Chemikalienrückstände;

3.	 im	Bereich	Gemälde,	Skulpturen	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

– Durchführen provisorischer restauratori-
scher Sicherungsmaßnahmen an Gemäl-
den	(z.	B.	Sichern	von	Farbabhebungen);	

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 Plastik,	 Kunsthand-
werk,	Stein:

–	 Zusammensetzen	und	-kleben	unempfind-
licher	Skulpturen;	

–	 Reinigen	gefasster	Skulpturen	mit	einfa-
chen	Mitteln;

– Einfaches Ergänzen ornamentaler Holz- 
und Metallteile an Möbeln oder an 
	Gemälderahmen;

– Mechanisches Abnehmen von Sinter auf 
unempfindlichen	Steingegenständen;

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Musikinstrumente:

–	 Reinigen	empfindlicher	Teile	und	Mecha-
niken	von	Musikinstrumenten;	

– Verleimen einfacher Bruchstellen und 
	Risse	an	äußeren	Holzteilen	von	Musik-
instrumenten und entsprechende Repara-
turen	an	Metallblasinstrumenten;

– Stimmen von Cembali mit Hilfe eines 
Stimmgerätes;

4.	 im	Bereich	Rekonstruktionen,	Abformungen,	
Modellbau

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildun-
gen usw.:

– Herstellen von Negativformen von wenig 
empfindlichen	Originalen	komplizierter	
Form	und	Herstellen	der	Abgüsse;	

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	zeichnerische	Rekons-
truktion	und	Modellbau:

– Herstellen schwieriger Modelle von 
Sammlungsgegenständen und sonstigen 
Objekten	von	wissenschaftlichem	Interes-
se	nach	Vorlagen;	

–	 Einfache	 zeichnerische	Rekonstruktion	
von Sammlungsgegenständen und sons-
tigen	Objekten	von	wissenschaftlichem	
Interesse;

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

–	 Freilegen	und	Bergen	von	Bodenfunden;	

–	Herrichten	von	Erdprofilen	und	Grabungs-
flächen	zum	Zeichnen	und	Messen;

–	 Anfertigen	von	Grabungsskizzen	oder	ein-
fachen maßstäblichen Grabungszeichnungen 
und einfachen Grabungs- oder Fundberich-
ten;

– Beaufsichtigen von Teilabschnitten bei größe-
ren	Grabungen;

6.	 im	Bereich	naturkundliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine 
und Nasspräparation:

– Methodisches Sammeln von Tieren ein-
schließlich	Etikettieren,	Messen,	Führen	
des	Feldtagebuches	und	Feldpräparation;	

–	 Reinigen	von	Fellen	mit	Chemikalien;
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–	 Schädlingsbekämpfung	an	Sammlungs-
objekten;

– Herstellen schwieriger Nasspräparate von 
Tieren	 einschließlich	 Vorkonservieren	
(z.	B.	Injizieren	von	Konservierungsflüs-
sigkeiten,	 Überführen,	 Konzentrations-
wechsel);	

– Herstellen einfacher anatomischer Präpa- 
rate (z. B. Übersichtspräparate von Mus-
keln	oder	Organen);

–	 Trockenpräparieren	von	Fischen,	Amphi-
bien	und	Reptilien;

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräpa-
ration,	Dermoplastik	und	Dioramen:

– Herstellen schwieriger Stopfpräparate 
von	Vögeln	und	Säugetieren	(z.	B.	Kolibri,	
Zwergmaus);	

– Herrichten und Aufstellen von Frisch- oder 
Stopfpräparaten von Vögeln und Säugetie-
ren	(nicht	Dermoplastik)	für	Schauzwecke	
in naturgetreuer Haltung (Nachbilden des 
Körpers;	Auswählen,	Einführen	und	Ver-
ankern	der	Drähte;	Stellung	geben	und	
Ordnen	des	Gefieders	oder	des	Fells);	

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Zoologie	–	Skelette:

– Präparieren schwierig zu bearbeitender 
Rohskelette;	

– Präparieren einfach zu bearbeitender 
Wirbeltierskelette	 (Abkochen	 der	 vor-
mazerierten	 Rohskelette;	 Säubern	 mit	
Bürsten,	Schabwerkzeugen	und	chemi-
sches	Reinigen	und	Entfetten);	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Botanik:

–	Methodisches	Sammeln	von	Pflanzen	ein-
schließlich	Etikettieren,	Führen	des	Feld-
tagebuches	und	Feldpräparation;	

– Schwierige Arbeiten für Herbarien (z. B. 
Trocknen	von	dickfleischigen	Pflanzen,	
von	 Flechten,	Orchideen	 und	Pflanzen	
mit	ähnlicher	Struktur	unter	Benutzung	
	komplizierter	Apparate	oder	mit	chemi-
schen	Methoden);	

– Herstellen einfacher Präparate von 
	Blüten;

–	Herstellen	 einfacher	 pflanzenanatomi-
scher	Präparate;

– Herstellen schwieriger Nasspräparate von 
Pflanzen	(ggf.	einschließlich	Vorkonser-
vieren, z. B. zur Erhaltung des Chloro-
phylls);

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläon-
tologie:

– Methodisches Sammeln von Fossilien bei 
einfachen geologischen Verhältnissen 
einschließlich	 Etikettieren,	 Anfertigen	
geologischer	Fundpunktskizzen	und	Vor-
konservieren	an	der	Fundstätte;	

– Sortieren von Geländeaufsammlungen 
nach Fundorten, Fundschichten und 
Fossilgruppen;	

–	 Zusammensetzen	und	-kleben	stark	zer-
brochener	Fossilien;

– Reinigen und Festigen von brüchigem 
Fossil-Material;

– Grobpräparieren von in Gestein einge-
schlossenen	Fossilien;

– Feinpräparieren von harten Fossilien in 
weichem	Gestein;

–	 Konservieren	präparierter	Fossilien;

–	Herstellen	von	Lackfilmen	und	Folienab-
zügen bei Anschliffen von Gesteinen und 
einfach	gebauten	Fossilien;

– Aufbereiten von Gesteinsproben durch 
Schlämmen	oder	Auffrieren;

– Herstellen von Anschliffen von Gesteinen 
und	Fossilien;

–	 Auslesen	von	leicht	erkennbaren	Mikro-
fossilien;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

– Chemisches Reinigen von Mineralstu-
fen;	

– Herstellen von Anschliffen und polierten 
Anschliffen von Mineralien, Gesteinen 
und	Erzen;

– Herstellen von Mineral- und Gesteins-
dünnschliffen in normalem Format  
(2×3	cm);

–	Herstellen	von	Körnerstreupräparaten	für	
mineralogische	oder	petrografische	Unter-
suchungen;

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und 
Modelle	von	Tieren,	Pflanzen	und	Fossi-
lien:

– Herstellen originalgetreuer Nachbildun-
gen (einschließlich Negativform und 
 Abguss) einfach gestalteter Tiere,  
Pflanzen	und	Fossilien.	

Nr. 6 Einfache Restaurierungs-, Präparierungs- und 
	Konservierungsarbeiten	sind	z.	B.

1.	 im	Bereich	Prähistorische	Objekte	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Gebrauchsgegen-
stände

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Keramik:

–	Waschen,	Sortieren	und	Zusammensetzen	
von	im	Scherben	fester	Keramik	sowie	Er-
gänzen	und	Einfärben	kleinerer	Fehlstel-
len;	

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

–	 Zusammensetzen	gut	erhaltener	dickwan-
diger Gläser oder Porzellangegenstände 
unkomplizierter	Form;	

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

(unbesetzt)

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Kupfer,	Bronze,	Mes-
sing, sonstige Nichteisenmetalle:

(unbesetzt)

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

(unbesetzt)
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f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

–	 Knüpfarbeiten	 an	 sonst	 gut	 erhaltenen	
Teppichen;	

–	 Reinigen,	z.	B.	Waschen	und	Trocknen,	
	sowie	Auflegen	(Aufnähen)	gut	erhaltener	
Textilien;

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien 
(Holz, Leder, Federn usw.):

–	 Tränken	und	Festigen	trockener	Hölzer;	

– Geschmeidigmachen von Ledergegenstän-
den;

h)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Wandmalereien,	Mosai-
ken:

–	 Reinigen	 der	 Oberfläche	 unempfindli-
cher	Wandmalereien	oder	empfindlicher	
Mosai	ken	ohne	scharfe	Instrumente	oder	
Chemikalien;	

2.	 im	Bereich	Grafik,	Bucheinbände,	Archivgut

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Grafiken,	Bibliotheks-	
und Archivgut:

–	 Auflegen	 unempfindlicher	 grafischer	
	Blätter;	

– Ausbessern leicht beschädigter Archiva-
lien-	und	Buchblätter	mit	Dokumentenlack	
oder	Japanpapier;

–	 Reinigen	und	Konservieren	unempfindli-
cher	Siegel;

–	 Reinigen	und	Pflegen	von	Ledereinbänden	
mit	Blind-	oder	Goldpressung;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 foto-	 und	 kinemato-
grafische	Archivalien:

–	 Kleb-	und	Umrollarbeiten	an	stark	beschä-
digten	kinematografischen	Archivalien;	

– Synchronlegen von Bild und Ton bei 
	kinematografischen	 Archivalien	 mit	 
Start	zeichen;

3.	 im	Bereich	Gemälde,	Skulpturen	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

–	 Ein-	und	Ausrahmen	von	Gemälden;	

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 Plastik,	 Kunsthand-
werk,	Stein:

–	Montieren	von	Skulpturen	und	sonstigen	
Ausstellungsgegenständen;	

– Zusammensetzen und -leimen von Mö-
beln;

–	 Reinigen	empfindlicher	Steingegenstände	
ohne	scharfe	Instrumente	oder	Chemika-
lien;

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Musikinstrumente:

–	 Reinigen	wenig	empfindlicher	Teile	und	
Mechaniken	von	Musikinstrumenten;	

4.	 im	Bereich	Rekonstruktionen,	Abformungen,	
Modellbau

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildun-
gen usw.:

– Herstellen von Negativformen von wenig 
empfindlichen	Originalen	einfacher	Form	
und	Herstellen	der	Abgüsse;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	zeichnerische	Rekons-
truktion	und	Modellbau:

– Herstellen einfacher Modelle von Samm-
lungsgegenständen	und	sonstigen	Objek-
ten von wissenschaftlichem Interesse nach 
Vorlagen;	

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

–	 Freilegen	 wenig	 empfindlicher	 Boden-
funde;	

–	 Fundregistrierung	bei	Grabungen;

6.	 im	Bereich	naturkundliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine 
und Nasspräparation:

– Einfaches methodisches Sammeln für zoo-
logische	Zwecke;	

–	Waschen	 und	 mechanisches	 Reinigen	
von Fellen und älteren Präparaten (z. B. 
Dermo	plastiken,	Stopfpräparate,	Mollus-
kenschalen	und	sonstige	einfache	Hart-
teile	von	Wirbeltieren	und	Wirbellosen);	

–	 Überprüfen	und	Nachfüllen	der	Konser-
vierungsflüssigkeiten	in	Nasssammlun-
gen;

– Herstellen einfacher Nasspräparate von 
Tieren;

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräpa-
ration,	Dermoplastik	und	Dioramen:

– Herstellen einfacher Stopfpräparate von 
Vögeln und Säugetieren (Abbalgen, Reini-
gen	der	Gefieder	und	Felle,	Vergiften	der	
Haut gegen Schädlingsbefall, Verarbeiten 
zu	Bälgen);	

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Zoologie	–	Skelette:

– Präparieren einfach zu bearbeitender 
Rohskelette	von	Vögeln	und	Säugetieren	
(Entfleischen,	 Wässern,	 Trocknen	 und	
Vorkonservieren	der	Knochen);	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Botanik:

– Einfaches methodisches Sammeln für 
	botanische	Zwecke;	

– Einfache Arbeiten für Herbarien (z. B. 
Trocknen,	 Vergiften,	 Befestigen	 und	
	Etikettieren	von	Pflanzen	der	verschiede-
nen systematischen Gruppen, auch unter 
Benutzung	einfacher	Apparate);	

– Herstellen einfacher Nasspräparate von 
Pflanzen;

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläon-
tologie:

– Einfaches methodisches Sammeln für geo-
logische	und	paläontologische	Zwecke;	

–	 Auspacken	und	Ordnen	von	Geländeauf-
sammlungen (Fossil-Material und Ge-
steinsproben);

–	Waschen	und	mechanisches	Reinigen	von	
Fossil-Material	und	Gesteinsproben;
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–	 Vorpräparieren	fossilhaltigen	Gesteins;

–	 Zusammensetzen	und	-kleben	unempfind-
licher	Fossilien	bei	einfachen	Brüchen;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

–	 Auspacken	und	Ordnen	von	Geländeauf-
sammlungen	(Mineralien	und	Gesteine);	

–	Waschen	und	mechanisches	Reinigen	un-
empfindlicher	Mineralstufen;

– Vorrichten mineralogischer oder petrogra-
fischer	Proben	für	Dünnschliffe,	Anschlif-
fe	oder	für	die	Mineraltrennung;

– Formatisieren mineralogischer oder pet-
rografischer	Handstücke;

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und 
Modelle	von	Tieren,	Pflanzen	und	Fossi-
lien:

– Herstellen von Nachbildungen (Negativ-
form	und	Abguss)	von	Tieren,	Pflanzen	
und Fossilien. 

18. Beschäftigte im Rettungsdienst

Entgeltgruppe 9

1. Rettungsassistenten, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Leiter	einer	
Rettungsleitstelle bestellt und 

denen mindestens 16 in der Rettungsleitstelle tätige  
Beschäftigte	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	
 ständig unterstellt sind.

2. Rettungsassistenten, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Leiter	einer	
Rettungsleitstelle bestellt und 

denen mindestens zehn in der Rettungsleitstelle 
	tätige	Beschäftigte	durch	ausdrückliche	Anordnung	
ständig unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

Rettungsassistenten, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Leiter	einer	
Rettungsleitstelle bestellt sind.

Entgeltgruppe 7

1. Rettungsassistenten, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Leiter	einer	
Rettungswache bestellt und 

denen mindestens 16 in der Rettungswache tätige  
Beschäftigte	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	
 ständig unterstellt sind.

2. Rettungsassistenten, die in Rettungsleitstellen tätig 
sind.

Entgeltgruppe 6

1. Rettungsassistenten, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Leiter	einer	
Rettungswache bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 11.)

2.	 Rettungsassistenten	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Rettungssanitäter	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	
 sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	 Erfahrungen	
	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

19. Beschäftigte in der Schifffahrt

Vorbemerkung

(1) Die Einteilung der Befähigungszeugnisse richtet 
sich nach der Verordnung über die Ausbildung 
und	Befähigung	von	Kapitänen	und	Schiffsoffi-
zieren des nautischen und technischen Schiffs-
dienstes	 (Schiffsoffizier-Ausbildungsverord-
nung – SchOffzAusbV) in der jeweils gültigen 
 Fassung.

(2) Hierbei wird unterschieden in Befähigungs-
zeugnisse	ohne	Einschränkungen	(§	3	Abs.	1,	
§ 4 Nrn. 1a und 2a, § 5 Abs. 1 sowie § 30 Abs. 3 
Nrn. 1 a und b und 2 SchOffzAusbV) und Be-
fähigungszeugnisse	 mit	 Einschränkungen	
(§ 3 Abs. 2, § 4 Nrn. 1b und c, 2b, § 5 Abs. 2 
sowie § 30 Abs. 3 Nrn. 1c und d und § 30 Abs. 5 
SchOffzAusbV).

Entgeltgruppe 10

1. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähi-
gungszeugnis	ohne	Einschränkungen,	die	an	Land	
koordinierende	und	leitende	Tätigkeiten	ausüben,	
für die ein solches Befähigungszeugnis vorgeschrie-
ben oder notwendige Voraussetzung ist.

2. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis 
ohne	Einschränkungen,	die	Schiffe	führen,	für	die	
ein solches Befähigungszeugnis vorgeschrieben 
oder notwendige Voraussetzung ist.

Entgeltgruppe 9

1. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähi-
gungszeugnis	ohne	oder	mit	Einschränkungen,	die	
an	Land	koordinierende	und	leitende	Tätigkeiten	
ausüben.

2.	 Schiffsbetriebstechniker	mit	technischem	Befähi-
gungszeugnis	ohne	Einschränkungen,	die	Tätigkei-
ten ausüben, für die ein solches Befähigungszeug-
nis vorgeschrieben oder notwendige Voraussetzung 
ist.

3. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis 
mit	Einschränkungen	auf	Schiffen	und	Schleppern	
über	515	kW	(700	PS)	sowie	Schiffsführer	und	lei-
tende Maschinisten oder Alleinmaschinisten auf 
Unterelbebooten	der	Wasserschutzpolizei	Hamburg	
über	1472	kW	(2000	PS).	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis 
mit	Einschränkungen	auf	Schiffen	über	73	kW	(100	
PS), die zusätzlich über eine vermessungstechni-
sche Ausbildung verfügen und entsprechende Tä-
tigkeiten	ausüben.	
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(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

5. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis 
mit	Einschränkungen	auf	Schiffen	über	295	kW	
(400 PS) und auf Schiffen zur Versorgung der In-
seln	Neuwerk	und	Scharhörn	sowie	auf	Lotsenver-
setzschiffen sowie Schiffsführer auf Hafenbooten 
der	Wasserschutzpolizei	Hamburg	über	736	kW	
(1000 PS). 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

6. Schiffs- oder Geräteführer auf Schiffen oder 
schwimmenden	Geräten	über	73	kW	(100	PS)	mit	
nautischem Befähigungszeugnis mit Einschrän-
kungen.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

7. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähi-
gungszeugnis	mit	Einschränkungen	auf	Schiffen	
(Steuerleute), die zusätzlich über eine vermessungs-
technische Ausbildung verfügen und entsprechende 
Tätigkeiten	ausüben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

8. Leiter der Maschinenanlage mit technischem Be-
fähigungszeugnis	ohne	Einschränkungen,	die	an	
Bord	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

1. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähi-
gungszeugnis	mit	Einschränkungen	auf	Schiffen	
(Steuerleute),	die	an	Bord	entsprechende	Tätigkei-
ten ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Maschinisten mit technischem Befähigungszeugnis 
mit	Einschränkungen,	die	an	Bord	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

3.	 Schiffsführer	auf	Hafenbooten	der	Wasserschutzpo-
lizei, soweit nicht anderweitig eingruppiert, sowie  
solche mit nautischem Befähigungszeugnis mit  
Einschränkungen	 auf	 Schleppern	 bis	 295	 kW	
(400	PS),	Vermessungsschiffen,	gewässerkundli-
chen Messschiffen und Bereisungsschiffen. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Schiffs- oder Geräteführer mit nautischem Befähi-
gungszeugnis	mit	Einschränkungen,	soweit	nicht	
anderweitig eingruppiert.

Entgeltgruppe 6

Schiffsbetriebsmechaniker	 (Matrosen,	 Maschi-
nisten oder Motorenwärter) mit abgeschlossener 
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren,	die	Dienst	auf	Geräten	oder	
Schiffen	verrichten,	in	der	Funktion	als	Bootsmann	
(Vorarbeiter	der	Decksmannschaft).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 5

1.	 Schiffsbetriebsmechaniker	 (Matrosen,	 Maschi-
nisten oder Motorenwärter) mit abgeschlossener 
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren,	die	Dienst	auf	Geräten	oder	
Schiffen verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2.	 Köche	mit	abgeschlossener	Ausbildung	in	einem	
einschlägig	anerkannten	Ausbildungsberuf	mit	ei-
ner	Ausbildungsdauer	von	mindestens	drei	Jahren	
auf Geräten oder Schiffen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

3. Beschäftigte mit Fahrprüfung bei der Schifffahrt 
auf	dem	Königssee	oder	dem	Tegernsee	während	
der Dauer ihrer Verwendung im Fahrdienst. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 3

Bordarbeiter,	Werkhelfer	oder	Decksleute	(unge-
lerntes Boots-, Geräte- und Schiffspersonal).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 2

Bordarbeiter,	Werkhelfer	oder	Decksleute	(unge-
lerntes Boots-, Geräte- und Schiffspersonal)

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Das	Tätigkeitsmerkmal	gilt	nur	in	der	Freien	und	
Hansestadt Hamburg.

Nr.	2	 Das	Tätigkeitsmerkmal	gilt	nicht	in	der	Freien	und	
Hansestadt Hamburg.

Nr.	3	 Beschäftigte	im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	
gelten als Beschäftigte im Sinne des Tarifvertrags 
über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb bzw. 
des Tarifvertrags über die Lohnzuschläge gemäß 
§ 29 MTArb-O für die Arbeiter der Länder.

Nr. 4 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

20. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Vorbemerkung
1Die – im Unterschied zu dem Teil II Abschnitt G 
der Anlage 1a zum BAT erfolgte – Untergliederung 
dieses Abschnitts dient ausschließlich der besseren 
Übersichtlichkeit	und	nicht	einer	Veränderung	des	
rechtlichen	Verhältnisses	der	Tätigkeitsmerkmale	
zueinander. 2Insbesondere	stellen	die	Tätigkeits-
merkmale	dieses	Abschnitts	insgesamt,	nicht	aber	
die	Zusammenfassung	von	Tätigkeitsmerkmalen	
in den jeweiligen Unterabschnitten für sich eine 
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abschließende spezielle Eingruppierungsregelung 
im Sinne der Rechtsprechung des BAG (z. B. Urt. 
vom	5.	Juli	2006	–	4	AZR	555/05)	dar.	3So	können	
z.	B.	Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	
bei	 Erfüllen	 der	 Voraussetzungen	 als	 „sonstige	
Beschäftigte“ nach den in Unterabschnitt 4 auf-
geführten	Tätigkeitsmerkmalen	eingruppiert	sein,	
obwohl	Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	
nur	in	Tätigkeitsmerkmalen	des	Unterabschnitts	6	
benannt sind.

20.1 Leiter von Erziehungsheimen

Vorbemerkungen

1. 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt ein-
gruppiert	sind,	erhalten	für	die	Dauer	der	Tätigkeit	
in	 einem	 Erziehungsheim,	 einem	 Kinder-	 oder	
	einem	Jugendwohnheim	oder	einer	vergleichbaren	
Einrichtung (Heim) 

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 
Euro, wenn in dem Heim überwiegend behin-
derte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder 
Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	wesentlichen	
Erziehungsschwierigkeiten	 zum	Zwecke	 der	
Erziehung,	Ausbildung	oder	Pflege	ständig	un-
tergebracht	sind;

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, 
wenn nicht überwiegend solche Personen stän-
dig untergebracht sind. 

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in de-
nen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu be-
rücksichtigen.

2. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwie-
gend	behinderte	Kinder	und/oder	Jugendliche	im	
Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	Kinder	und/oder	Jugend-
liche	mit	wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	
ständig untergebracht sind.

3. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für 
das	jeweilige	Kalenderjahr	grundsätzlich	die	Zahl	
der	vom	1.	Oktober	bis	31.	Dezember	des	voran-
gegangenen	Kalenderjahres	vergebenen,	 je	Tag	
gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgeltgruppe 12

Leiter von Erziehungsheimen

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen.

Entgeltgruppe 11

1. Leiter von Erziehungsheimen

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
50 Plätzen.

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als ständige Vertreter von Leitern von Erziehungs-
heimen

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 10

1. Leiter von Erziehungsheimen.

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als ständige Vertreter von Leitern von Erziehungs-
heimen 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
50 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als ständige Vertreter von Leitern von Erziehungs-
heimen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

20.2 Leiter von Kindertagesstätten

Vorbemerkungen

1.	 Kindertagesstätten	im	Sinne	der	Tätigkeitsmerk-
male	dieses	Unterabschnitts	sind	Krippen,	Kinder-
gärten,	Horte,	Kinderbetreuungsstuben	und	Kin-
derhäuser.

2. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für 
das	jeweilige	Kalenderjahr	grundsätzlich	die	Zahl	
der	vom	1.	Oktober	bis	31.	Dezember	des	voran-
gegangenen	Kalenderjahres	vergebenen,	 je	Tag	
gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgeltgruppe 11

Leiter	von	Kindertagesstätten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
180 Plätzen.

Entgeltgruppe 10

1.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
130 Plätzen.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 3.)

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
180 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 3.)

3.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
100 Plätzen.

4.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
130 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

1.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen.
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(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
100 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

3.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen.

4.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 8

1.	 Leiter	von	Kindertagesstätten.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 6.)

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 6.)

20.3 Leiter von Kindertagesstätten für behinderte 
Menschen

Vorbemerkungen

1.	 Kindertagesstätten	im	Sinne	der	Tätigkeitsmerk-
male	dieses	Unterabschnitts	sind	Krippen,	Kinder-
gärten,	Horte,	Kinderbetreuungsstuben	und	Kin-
derhäuser.

2. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für 
das	jeweilige	Kalenderjahr	grundsätzlich	die	Zahl	
der	vom	1.	Oktober	bis	31.	Dezember	des	voran-
gegangenen	Kalenderjahres	vergebenen,	 je	Tag	
gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgeltgruppe 11

Leiter	von	Kindertagesstätten	für	behinderte	Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder	und/
oder	 Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungs-
schwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen.

Entgeltgruppe 10

1.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	für	behinderte	Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder	und/

oder	 Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungs-
schwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 3.)

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB	IX	oder	für	Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	
wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 3.)

3.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	für	behinderte	Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder	und/
oder	 Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungs-
schwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen.

4.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB	IX	oder	für	Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	
wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

1.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	für	behinderte	Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder	und/
oder	 Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungs-
schwierigkeiten.	

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB	IX	oder	für	Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	
wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

3.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB	IX	oder	für	Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	
wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	bestellt	
sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 7.)
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20.4 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und 
 Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen, 
Bewährungshelfer, Heilpädagogen

Vorbemerkung

(1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt 
eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der Tätig-
keit	in	einem	Erziehungsheim,	einem	Kinder-	oder	
einem	Jugendwohnheim	oder	einer	vergleichbaren	
Einrichtung (Heim) 

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 
Euro, wenn in dem Heim überwiegend behin-
derte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder 
Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	wesentlichen	
Erziehungsschwierigkeiten	 zum	Zwecke	 der	
Erziehung,	Ausbildung	oder	Pflege	ständig	un-
tergebracht	sind;

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, 
wenn nicht überwiegend solche Personen stän-
dig untergebracht sind. 

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in de-
nen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu be-
rücksichtigen.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 11 Fallgruppe 1 sowie Beschäftigte der Ent-
geltgruppe 10 Fallgruppe 2. 

Entgeltgruppe 12

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	damit	ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 11

1.	 Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeuten/	
Psychagogen	mit	 staatlicher	Anerkennung	 oder	
staatlich	anerkannter	Prüfung	und	entsprechender	
Tätigkeit.

2. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierigkeit	
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgrup-
pe 1 heraushebt.

Entgeltgruppe 10

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	mindestens	zu	einem	Drittel	
durch	besondere	Schwierigkeit	und	Bedeutung	aus	
der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Bewährungshelfer.

Entgeltgruppe 9

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

mit	schwierigen	Tätigkeiten.	

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

(Hierzu	Protokollerklärung)	

2. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

3.	 Heilpädagogen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Sozialarbeitern/
Sozialpädagogen	mit	staatlicher	Anerkennung.

Protokollerklärung:

Schwierige	Tätigkeiten	sind	z.	B.	die

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 

b)	 Beratung	von	HIV-Infizierten	oder	an	AIDS	er-
krankten	Personen,	

c) begleitende Fürsorge für Heimbewohner und 
nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbe-
wohner, 

d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und 
nachgehende Fürsorge für ehemalige Strafge-
fangene, 

e)	 Koordinierung	der	Arbeiten	mehrerer	Beschäf-
tigter mindestens der Entgeltgruppe 9. 

20.5 Beschäftigte im handwerklichen Erziehungs-
dienst

Vorbemerkung

1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt ein-
gruppiert	sind,	erhalten	für	die	Dauer	der	Tätigkeit	
in	 einem	 Erziehungsheim,	 einem	 Kinder-	 oder	
	einem	Jugendwohnheim	oder	einer	vergleichbaren	
Einrichtung (Heim) eine monatliche Zulage in Höhe 
von 40,90 Euro, wenn in dem Heim überwiegend 
behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder 
Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	wesentlichen	Er-
ziehungsschwierigkeiten	zum	Zwecke	der	Erzie-
hung,	Ausbildung	oder	Pflege	ständig	untergebracht	
sind. 2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, 
in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist 
bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) 
zu	berücksichtigen.
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Entgeltgruppe 9

1.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	oder	Gärtner-
meister	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	

als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten	oder	Werkstätten	für	behinderte	Men-
schen, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	Be-
deutung ihres Aufgabengebietes wesentlich aus der 
Fallgruppe 2 heraushebt. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

2.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	oder	Gärtner-
meister	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	

als Leiter von großen Ausbildungs- oder Berufsför-
derungswerkstätten	oder	Werkstätten	für	behinder-
te Menschen.

3.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	oder	Gärtner-
meister	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	

als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten	oder	Werkstätten	für	behinderte	Men-
schen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

4.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	oder	Gärtner-
meister	im	handwerklichen	Erziehungsdienst,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreter von Leitern von Ausbildungs- oder Berufs-
förderungswerkstätten	oder	Werkstätten	für	behin-
derte Menschen der Fallgruppe 1 bestellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

1.	 Beschäftigte	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	
mit abgeschlossener Berufsausbildung 

als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten	oder	Werkstätten	für	behinderte	Men-
schen.

2.	 Beschäftigte	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	
mit abgeschlossener Berufsausbildung, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreter von Leitern von großen Ausbildungs- oder 
Berufsförderungswerkstätten	oder	Werkstätten	für	
behinderte Menschen bestellt sind.

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	
mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	 im	 handwerklichen	 Erziehungs-
dienst

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	 im	 handwerklichen	 Erziehungs-
dienst

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

20.6	 Erzieherinnen,	Kinderpflegerinnen

Vorbemerkung

(1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt 
eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der Tätig-
keit	in	einem	Erziehungsheim,	einem	Kinder-	oder	
einem	Jugendwohnheim	oder	einer	vergleichbaren	
Einrichtung (Heim) 

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, 
wenn in dem Heim überwiegend behinderte  
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder 
	Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	wesentlichen	 
Er	ziehungsschwierigkeiten	 zum	Zwecke	 der	
Erziehung,	 Ausbildung	 oder	 Pflege	 ständig	
	untergebracht	sind;

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, 
wenn nicht überwiegend solche Personen stän-
dig untergebracht sind. 

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in de-
nen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu be-
rücksichtigen.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 8 Fallgruppe 1. 

Entgeltgruppe 9

1.	 Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben, 

mit	fachlich	koordinierenden	Aufgaben	für	min-
destens drei Beschäftigte mindestens der Fallgrup-
pe 2. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 7.)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

2.	 Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben, 
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mit	besonders	schwierigen	fachlichen	Tätigkeiten.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)	

Entgeltgruppe 8

1.	 Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben, 

in	Schulkindergärten,	Vorklassen	oder	Vermitt-
lungsgruppen	für	nicht	schulpflichtige	Kinder.	

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 10.)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	4)	

2.	 Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

Entgeltgruppe 6

Kinderpflegerinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	
oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

mit	schwierigen	fachlichen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)	

Entgeltgruppe 5

1.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Erzieherinnen	mit	
staatlicher	Anerkennung.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)	

2.	 Kinderpflegerinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	
oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Kinderpflegerin-
nen	mit	staatlicher	Anerkennung.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Als	entsprechende	Tätigkeit	von	Erzieherinnen	gilt	
auch die Betreuung von über 18-jährigen Personen 
(z. B. in Einrichtungen für behinderte Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose). 

Nr.	2	 Nach	diesem	Tätigkeitsmerkmal	eingruppiert	sind	
auch

a)	 Kindergärtnerinnen	 und	 Hortnerinnen	 mit	
staatlicher	Anerkennung	oder	staatlicher	Prü-
fung, 

b)	 Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerinnen,	
die	in	Kinderkrippen	tätig	sind.	

Nr.	3	 Besonders	schwierige	fachliche	Tätigkeiten	sind	
z. B. die

a)	 Tätigkeiten	 in	 Integrationsgruppen	 (Erzie-
hungsgruppen, denen besondere Aufgaben in 
der gemeinsamen Förderung behinderter und 
nicht	behinderter	Kinder	zugewiesen	sind)	mit	
einem Anteil von mindestens einem Drittel von 
behinderten	Kindern	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	
in	Einrichtungen	der	Kindertagesbetreuung,

b)	 Tätigkeiten	in	Gruppen	von	behinderten	Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	von	Kin-
dern	und/oder	Jugendlichen	mit	wesentlichen	
Erziehungsschwierigkeiten,

c)	 Tätigkeiten	in	Jugendzentren/Häusern	der	offe-
nen Tür,

d)	 Tätigkeiten	 in	 geschlossenen	 (gesicherten)	
Gruppen,

e)	 fachlichen	Koordinierungstätigkeiten	für	min-
destens vier Beschäftigte mindestens der Ent-
geltgruppe 6,

f)	 Tätigkeiten	einer	Facherzieherin	mit	einrich-
tungsübergreifenden Aufgaben. 

Nr.	4	 Die	Tätigkeit	setzt	voraus,	dass	überwiegend	Kinder,	
die	im	nächsten	Schuljahr	schulpflichtig	werden,	
nach	einem	speziellen	pädagogischen	Konzept	ge-
zielt auf die Schule vorbereitet werden.

Nr.	5	 Schwierige	fachliche	Tätigkeiten	sind	z.	B.

a)	 Tätigkeiten	 in	Einrichtungen	 für	 behinderte	
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX und in psy-
chiatrischen	Kliniken,	

b) allein verantwortliche Betreuung von Gruppen 
z. B. in Randzeiten, 

c)	 Tätigkeiten	 in	 Integrationsgruppen	 (Erzie-
hungsgruppen, denen besondere Aufgaben in 
der gemeinsamen Förderung behinderter und 
nicht	behinderter	Kinder	zugewiesen	sind)	mit	
einem Anteil von mindestens einem Drittel von 
behinderten	Kindern	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	
in	Einrichtungen	der	Kindertagesbetreuung,	

d)	 Tätigkeiten	in	Gruppen	von	behinderten	Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen 
von	Kindern	und/oder	Jugendlichen	mit	wesent-
lichen	Erziehungsschwierigkeiten,	

e)	 Tätigkeiten	 in	 geschlossenen	 (gesicherten)	
Gruppen. 

21. Beschäftigte in der Steuerverwaltung

Vorbemerkung

Für Beschäftigte, die in diesem Abschnitt nicht 
aufgeführt	sind,	gelten	die	Tätigkeitsmerkmale	des	
Teils I und der anderen Abschnitte dieses Teils. 

Entgeltgruppe 13

1.	 Leitende	Konzernprüfer.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)
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2. Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig schwierigste 
Großbetriebe	oder	prüfungsmäßig	schwierige	Kon-
zerne prüfen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 12

1. Leiter von Sachgebieten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2. Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig schwierige Groß-
betriebe	oder	die	Konzerne	prüfen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 11

1. Erste oder alleinige Sachbearbeiter in der Verbin-
dungsstelle zum Rechenzentrum in Finanzämtern 
mit	mindestens	200	Arbeitskräften.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	6)

2. Betriebsprüfer, die Großbetriebe prüfen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 10

1. Sachbearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2. Sachbearbeiter von Arbeitsgebieten mit überwie-
gend	Kapitalgesellschaften	im	Sinne	des	Körper-
schaftsteuergesetzes oder Betrieben gewerblicher 
Art	von	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	oder	
Personengesellschaften des Handelsrechts.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

3. Sachbearbeiter, die zugleich Hauptsachbearbeiter 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

4. Erste oder alleinige Sachbearbeiter in der Verbin-
dungsstelle zum Rechenzentrum in Finanzämtern 
mit	mindestens	120	Arbeitskräften.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	6)

5. Betriebsprüfer, die Mittelbetriebe prüfen, davon 
mindestens zu einem Drittel ihrer gesamten Tätig-
keit	prüfungsmäßig	schwierige	Mittelbetriebe.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

6. Umsatzsteuersonderprüfer, die Betriebe mit steuer-
freien Umsätzen, die nach § 15 Abs. 3 UStG den 
Vorsteuerabzug nicht ausschließen, oder mit nicht 
steuerbaren Auslandsumsätzen prüfen, wenn die 
Betriebe jährlich Vorsteuerabzüge von mehr als 
1.022.000 Euro geltend machen.

7. Lohnsteueraußenprüfer, die Betriebe mit durch-
schnittlich mehr als 2.000 Arbeitnehmern prüfen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

8. Sachbearbeiter für Straf- und Bußgeldsachen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

9. Sachbearbeiter, denen zugleich die Bearbeitung der 
Allgemeinsachen in der Arbeitgeberstelle, der Be-
wertungsstelle	oder	der	Vollstreckungsstelle	über-
tragen ist, wenn mehrere Sachbearbeiter vorhan-
den sind und ein Hauptsachbearbeiter nicht bestellt 
ist.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Entgeltgruppe 9

1.	 Betriebsprüfer,	die	Mittel-	oder	Kleinbetriebe	prü-
fen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2. Sachbearbeiter, soweit nicht anderweitig eingrup-
piert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

3. Umsatzsteuersonderprüfer, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert.

4. Lohnsteueraußenprüfer, die Betriebe mit durch-
schnittlich mehr als 50 Arbeitnehmern prüfen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

5.	 Beschäftigte	der	Finanzämter,	die	zum	Zwecke	der	
steuerlichen	 Gewinnermittlung	 Kleinstbetriebe	
prüfen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

6. Lohnsteueraußenprüfer, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

7. Sachbearbeiter von einfacheren Arbeitsgebieten.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	8)

8. Mitarbeiter, die einfachere Veranlagungen durch-
führen	oder	gleichwertige	Tätigkeiten	ausüben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	9)

9. Mitarbeiter, die in nicht unerheblichem Umfang 
schwierigere Veranlagungen durchführen oder 
gleichwertige	Tätigkeiten	ausüben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	10)

10.	 Erste	Mitarbeiter,	die	für	die	Abwicklung	des	ge-
samten Innendienstes der Betriebsprüfungsstellen 
mit mehr als 50 Betriebsprüfern oder der Steuer-
fahndungsstellen mit mehr als 40 Steuerfahndern 
verantwortlich sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)

11. Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, 
wenn	ihnen	Weisungsbefugnis	gegenüber	mindes-
tens	vier	Bearbeitern	übertragen	ist	(Koordinato-
ren).

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

12. Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungs-
stelle,	wenn	ihnen	Weisungsbefugnis	gegenüber	
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mindestens	vier	Bearbeitern	übertragen	ist	(Koor-
dinatoren).

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

1. Mitarbeiter, die mindestens zu einem Drittel ih-
rer	gesamten	Tätigkeit	einfachere	Veranlagungen	
durchführen	oder	gleichwertige	Tätigkeiten	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	9)	

2.	 Erste	oder	alleinige	Mitarbeiter,	die	für	die	Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der Betriebsprü-
fungsstellen mit mehr als 25 Betriebsprüfern oder 
der Steuerfahndungsstellen mit mehr als 20 Steu-
erfahndern verantwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)	

3.	 Erste	oder	alleinige	Mitarbeiter,	die	für	die	Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der zentralen 
Lohnsteueraußenprüfungsstellen mit mehr als 20 
Lohnsteueraußenprüfern verantwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)	

4. Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, 
wenn	ihnen	Weisungsbefugnis	gegenüber	mindes-
tens	zwei	Bearbeitern	übertragen	ist	(Koordinato-
ren).

5. Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungs-
stelle,	wenn	ihnen	Weisungsbefugnis	gegenüber	
mindestens	zwei	Bearbeitern	übertragen	ist	(Koor-
dinatoren).

6. Mitarbeiter in Arbeitnehmerstellen, die Lohnsteu-
erermäßigungsanträge und Antragsveranlagungen 
aller	Schwierigkeitsgrade	selbständig	bearbeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)	

Entgeltgruppe 6

1. Mitarbeiter, die mindestens zu einem Fünftel ih-
rer	gesamten	Tätigkeit	einfachere	Veranlagungen	
durchführen	oder	gleichwertige	Tätigkeiten	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	9)	

2. Erste Mitarbeiter in der Verbindungsstelle zum Re-
chenzentrum.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)

3.	 Erste	oder	alleinige	Mitarbeiter,	die	für	die	Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der Betriebsprü-
fungsstellen mit mehr als zwölf Betriebsprüfern 
oder der Steuerfahndungsstellen mit mehr als zehn 
Steuerfahndern verantwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)

4.	 Erste	oder	alleinige	Mitarbeiter,	die	für	die	Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der zentralen 
Lohnsteueraußenprüfungsstellen mit mehr als zehn 
Lohnsteueraußenprüfern verantwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)

5.		 Beschäftigte	im	Vollstreckungsaußendienst.

6. Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	12)	

7. Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungsstel-
le, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	13)	

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Leitende	 Konzernprüfer	 im	 Sinne	 dieses	 Tätig-
keitsmerkmals	sind	Betriebsprüfer,	denen	durch	
ausdrückliche	Anordnung	die	Leitung	und	Koor-
dinierung	der	Tätigkeit	von	Betriebsprüfern,	die	
prüfungsmäßig	schwierige	Konzerne	prüfen,	über-
tragen ist. 

Nr. 2 (1) 1Die Abgrenzung der für die Eingruppierung der 
Betriebsprüfer maßgebenden Betriebsgrößen ergibt 
sich aus § 3 BpO 2000 und den zu seiner Durchfüh-
rung ergangenen Erlassen. 2Werden	die	seit	dem	
15.	März	2000	geltenden	Abgrenzungsmerkmale	
wesentlich geändert, werden die Tarifvertragspar-
teien	–	ohne	dass	es	einer	Kündigung	bedarf	–	ge-
meinsam	prüfen,	ob	diese	Änderung	eine	Ände	rung	
der	Tätigkeitsmerkmale	für	Betriebsprüfer	erfor-
dert. 

(2)	Ob	es	sich	um	Konzernprüfungen	handelt,	be-
stimmt sich nach den §§ 13 bis 19 BpO 2000 in der 
jeweiligen Fassung.

Nr.	3	 (1)	Der	prüfungsmäßige	Schwierigkeitsgrad	eines	
Betriebes	kann	sich	insbesondere	ergeben	aus

a)	 der	Kompliziertheit	des	Buchhaltungssystems,	

b) der Organisation des Betriebes (z. B. größerer 
gewerblicher	Fabrikationsbetrieb,	vielfältige,	
schwer überschaubare Beteiligungsverhältnisse, 
Betriebsaufspaltungen,	ausländische	Verflech-
tungen	und	Konzernverflechtungen,	erhebliche	
Investitionen im Ausland), 

c)	 der	Rechtsform	(z.	B.	AG,	GmbH	&	Co.	KG),	

d) dem Vorliegen erheblicher materiell-rechtlicher 
Zweifelsfragen. 

(2)	Ist	der	Schwierigkeitsgrad	der	Prüfung	erst	nach	
deren Abschluss feststellbar, erfolgt die Zuordnung 
eines Betriebes zu dem entsprechenden Schwierig-
keitsgrad	nach	Abschluss	der	Prüfung.	

Nr.	4	 Ist	für	die	Tätigkeit	eines	Sachgebietsleiters	eine	ab-
geschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung 
(Protokollerklärung	Nr.	1	zu	Teil	I)	erforderlich,	gel-
ten abweichend von Nr. 1 Abs. 2 Satz 2 der Vorbe-
merkungen	zu	allen	Teilen	der	Entgeltordnung	die	
Tätigkeitsmerkmale	der	Entgeltgruppen	13	bis	15	
des Teils I. 

Nr. 5 (1) 1Sachbearbeiter und Mitarbeiter im Sinne die-
ses	Tätigkeitsmerkmals	sind	nur	die	betreffenden	
Beschäftigten bei den Finanzämtern und den aus-
gegliederten Prüfungs- und Fahndungsstellen, so-
weit sie Aufgaben nach § 5 des Finanzverwaltungs-
gesetzes oder nach steuerrechtlichen Vorschriften 
erfüllen. 2Dazu gehören nicht die Beschäftigten mit 
allgemeinen Verwaltungsaufgaben, die Beschäf-
tigten	in	den	Kassen	sowie	die	Beschäftigten	im	
Außendienst mit Ausnahme der Steuerermittler, 
Fahndungshelfer und Betriebsprüfungshelfer. 

(2) 1Für Mitarbeiter, die in Abschnitt 21 nicht auf-
geführt	sind,	gelten	die	Tätigkeitsmerkmale	des	
Teils I. 2Für die Mitarbeiter der Amtlichen Land-
wirtschaftlichen	Sachverständigen	in	der	Tätigkeit	



FMBl Nr. 3/2012112

von	Vermessungstechnikern	gelten	die	Tätigkeits-
merkmale	für	Vermessungstechniker	in	Abschnitt	
22 Unterabschnitt 8. 

Nr.	6	 Für	die	Ermittlung	der	Zahl	der	Arbeitskräfte	bleibt	
das Personal im Schreib- und Vervielfältigungs-
dienst,	Fotokopier-,	Post-	und	Botendienst,	in	der	
Hausverwaltung und im Fernsprech- und Fahr-
dienst	unberücksichtigt.

Nr. 7  Maßgebend für die Eingruppierung der Lohnsteu-
eraußenprüfer ist nicht die Gesamtzahl der Arbeit-
nehmer eines Arbeitgebers, sondern die Zahl der 
Arbeitnehmer, die lohnsteuerlich in dem geprüften 
Betrieb oder in der geprüften Betriebsstätte geführt 
werden. 

Nr. 8 Einfachere Arbeitsgebiete sind z. B. 

– Arbeitsgebiete in der Umsatzsteuer-Voranmel-
dungsstelle, 

–	 Veranlagungsbezirke	für	Reise-/Wandergewer-
betreibende bzw. für Grenzgänger,

–	 Arbeitsgebiete	in	der	Kraftfahrzeugsteuerstelle	
mit Ausnahme der Arbeitsgebiete, in denen über-
wiegend Allgemeinsachen bearbeitet werden, so-
wie 

–	 Arbeitsgebiete	in	der	Lohnsteuerstelle	für	Woh-
nungsbauprämien und Sparprämien.

Nr.	9	 Gleichwertige	Tätigkeiten	sind	z.	B.

– die Bearbeitung von Stundungs- und Erlassan-
trägen,

– die Festsetzung von Vorauszahlungen bei Neu-
aufnahme	von	Steuerpflichtigen,

– die Androhung und Festsetzung von Erzwin-
gungsgeldern,

– die Einheitswertfeststellungen im Ertragswert-
verfahren,

–	 die	Art-	und	Wertfortschreibung,

– die Freistellungen von der Grunderwerbsteuer,

– die Bearbeitung von Forderungspfändungen

sowie 

– die Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der 
Vollziehung.

Nr. 10 1Der Umfang der schwierigeren Veranlagungen 
oder	gleichwertigen	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten 
Tätigkeit	ausmacht.	2Eine	gleichwertige	Tätigkeit	
ist z. B. die Einheitswertfeststellung im Sachwert-
verfahren.

Nr. 11 Erste Mitarbeiter sind die in Arbeitsgebieten mit 
mehr	als	einem	Mitarbeiter	ausdrücklich	als	solche	
bestellten Mitarbeiter.

Nr. 12 1Dem Bearbeiter sind folgende Aufgaben übertra-
gen:

a) Aufnahme und Übernahme von Steuerfällen 
bei	Aktenüberweisungen,	Abgabe	von	Steuer-
akten;	

b)	 Zuteilung	und	Löschung	von	Kennbuchstaben,	
Anweisung	und	Änderung	von	anderen	Grund-
daten;	

c) Bearbeitung der Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen;	

d)	 Fallgruppenzuordnung;	

e) erstmalige Festsetzung der Vorauszahlungen – 
außer für Gesellschaften und deren Gesellschaf-
ter	–;	

f)	 Sichtung	von	Kontrollmaterial	wie	Lohnzettel,	
Veräußerungsmitteilungen	usw.;	

g)	 Sichtung	der	ESt-4-	und	EW-11-Mitteilungen;	

h)	 Erteilung	von	Auskünften	einfacher	Art.	
2Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn 
eine oder mehrere der genannten Aufgaben nicht 
übertragen sind.

Nr. 13 1Dem Bearbeiter sind folgende Aufgaben übertra-
gen:

a) Überprüfung und Beanstandung der Voranmel-
dung;	

b)	 Bearbeitung	der	Prüf-	und	Hinweisfälle;	

c) Festsetzung von Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 
wegen Nichtabgabe der Voranmeldung oder 
wegen fehlerhafter Angaben in der Voranmel-
dung;	

d) Festsetzung von Zuschlägen nach § 152 AO we-
gen verspäteter Abgabe oder Nichtabgabe der 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen;	

e) Abrechnung und Ausstellung der Umsatzsteu-
erhefte	für	Reisegewerbetreibende;	

f) Bearbeitung der Anträge auf Einzel- oder Dauer-
fristverlängerung für die Abgabe der Voranmel-
dungen;	

g) Bearbeitung der nach § 168 Satz 2 AO zustim-
mungsbedürftigen Voranmeldungen. 

2Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn 
eine oder mehrere der genannten Aufgaben nicht 
übertragen sind.

22. Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen

22.1 Ingenieure

Vorbemerkung

Unter	„technischer	Ausbildung“	ist	der	erfolgreiche	
Besuch einer Schule zu verstehen, deren Abschluss-
zeugnisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobe-
nen technischen Dienstes bzw. zur entsprechenden 
Qualifikationsebene	berechtigen.

Entgeltgruppe 13

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt.

2.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie 
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sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 3 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 12

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung	und	langjähriger	praktischer	Erfahrung	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	mit	langjähriger	praktischer	
Erfahrung,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierigkeit	
und	Bedeutung	oder	durch	künstlerische	oder	Spe-
zialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 
heraushebt.

2. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung	und	langjähriger	praktischer	Erfahrung	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	mit	langjähriger	praktischer	
Erfahrung,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch	besondere	Schwierigkeit	und	Bedeutung	oder	
durch	künstlerische	oder	Spezialaufgaben	aus	der	
Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

3.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung und lang-
jähriger	praktischer	Erfahrung	sowie	sonstige	Be-
schäftigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	
und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	
ausüben,	mit	langjähriger	praktischer	Erfahrung,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierigkeit	
und Bedeutung oder durch schöpferische oder Spe-
zialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 
heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

4.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung und lang-
jähriger	praktischer	Erfahrung	sowie	sonstige	Be-
schäftigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	
und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	
ausüben,	mit	langjähriger	praktischer	Erfahrung,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch	besondere	Schwierigkeit	und	Bedeutung	oder	
durch schöpferische oder Spezialaufgaben aus der 
Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 11

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	aus	
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

3.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung in selb-
ständiger	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte	in	
selbständiger	Tätigkeit,	die	aufgrund	gleichwertiger	
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	aus	
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung in selb-
ständiger	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte	in	
selbständiger	Tätigkeit,	die	aufgrund	gleichwertiger	
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 10

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	
Beschäftigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkei-
ten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkei-
ten ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung und ent-
sprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1  (1) 1Vermessungstechnische	und	landkartentechni-
sche	Beschäftigte,	die	vor	dem	1.	Juli	1972	eine	der	
technischen	Ausbildung	nach	der	Vorbemerkung	zu	
diesem Unterabschnitt gleichwertige behördliche 
Prüfung abgelegt haben, werden den vermessungs-
technischen	und	landkartentechnischen	Beschäf-
tigten mit technischer Ausbildung nach der Vorbe-
merkung	zu	diesem	Unterabschnitt	gleichgestellt.	
2Das gleiche gilt, wenn die behördliche Prüfung 
nach	dem	30.	Juni	1972	abgelegt	worden	ist,	die	
Ausbildung	jedoch	vor	dem	1.	Juli	1972	begonnen	
hat.

(2) 1Den vermessungstechnischen Angestellten mit 
einer	vor	dem	1.	Juli	1972	abgelegten	gleichwer-
tigen behördlichen Prüfung stehen die behördlich 
geprüften	Kulturbautechniker	gleich,	die	vor	dem	
1.	Juli	1972	die	behördliche	Prüfung	nach	der	hes-
sischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
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kulturbautechnische	Angestellte	der	Wasserwirt-
schaftsverwaltung	vom	21.	Januar	1958	(Staats-
Anzeiger für das Land Hessen S. 134) erfolgreich 
abgelegt haben. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Nr.	2		 Besonders	schwierige	Tätigkeiten	und	bedeutende	
Aufgaben	im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	
z. B.:

a) Ausführung von umfangreichen Vermessun-
gen zur Fortführung oder Neueinrichtung des 
Liegenschaftskatasters	 (Katastervermessun-
gen) mit widersprüchlichen Unterlagen oder 
von	umfangreichen	Katastervermessungen	mit	
gleichem	Schwierigkeitsgrad	(z.	B.	in	Gruben-
senkungsgebieten);

b)	 Absteckungen	für	umfangreiche	Ingenieurbau-
ten,	z.	B.	Brücken-,	Hochstraßen-,	Tunnelabste-
ckungen	oder	Absteckungen	anderer	vergleich-
barer	Verkehrsbauten,	ggf.	einschließlich	der	
Vor-	und	Folgearbeiten;

c)	 Lagefestpunktvermessungen	(Erkundung	bzw.	
Erkundung	und	Messung)	in	engbebauten	Ge-
bieten oder unter gleich schwierigen Verhält-
nissen	(Lagefestpunkte	sind	trigonometrische	
Polygon-	und	gleichwertige	Punkte);

d) Ausführung oder Auswertung von Präzisions-
vermessungen in übergeordneten Netzen des 
Lage-	oder	Höhenfestpunktfeldes;

e)	 Aufsichts-	und	Prüftätigkeit	bei	der	Auswertung	
von	Katastervermessungen	mit	widersprüchli-
chen	Unterlagen	oder	bei	kartografischen,	nivel-
litischen,	fotogrammetrischen,	typografischen	
oder trigonometrischen Arbeiten oder bei Bo-
denordnungsverfahren mit gleichem Schwie-
rigkeitsgrad.	(Das	Fehlen	der	Aufsichtstätigkeit	
ist unerheblich, wenn dem Beschäftigten beson-
ders schwierige Prüfungen übertragen sind, z. B. 
Prüftätigkeit	zur	Übernahme	von	Messungs-
schriften bei umfangreichen Fortführungs- oder 
Neuvermessungen auf Grund neuer Aufnahme-
netze);

f)	 Aufsichts-	und	Prüftätigkeit	bei	der	Prüfung	
fertiger Arbeitsergebnisse der Flurbereinigung, 
ggf. einschließlich der Herstellung der Unterla-
gen für die Berichtigung des Grundbuches und 
der vermessungstechnischen Unterlagen für die 
Berichtigung	des	Liegenschaftskatasters,	oder	
beim Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen 
in allen Verfahren eines Flurbereinigungsam-
tes.	(Bei	größeren	Flurbereinigungsämtern	kann	
dieses	Merkmal	auch	von	mehreren	Beschäftig-
ten	erfüllt	werden);

g) Verantwortliche Ausführung der vermessungs-
technischen Ingenieurarbeiten eines Flurbe-
reinigungsverfahrens (ausführender vermes-
sungstechnischer Sachbearbeiter oder erster 
technischer	Sachbearbeiter);

h) Vermessungstechnische Auswertung von 
Bauleitplänen unter besonderen technischen 
Schwierigkeiten.

Nr. 3 Besondere Leistungen sind z. B.: Aufstellung oder 
Prüfung von Entwürfen, deren Bearbeitung beson-
dere	Fachkenntnisse	und	besondere	praktische	Er-
fahrung	oder	künstlerische	Begabung	voraussetzt,	

sowie	örtliche	Leitung	bzw.	Mitwirkung	bei	der	Lei-
tung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten 
sowie deren Abrechnung.

Nr.	4	 Entsprechende	Tätigkeiten	sind	z.	B.:

a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht 
nur	einfacher	Art	einschließlich	Massen-,	Kos-
ten- und statischen Berechnungen und Ver-
dingungsunterlagen, Bearbeitung der damit 
zusammenhängenden laufenden technischen 
Angelegenheiten – auch im technischen Rech-
nungswesen –, örtliche Leitung oder Mitwir-
kung	bei	der	Leitung	von	Bauten	und	Bauab-
schnitten	sowie	deren	Abrechnung;

b) Ausführung besonders schwieriger Analysen, 
Schiedsanalysen oder selbständige Erledigung 
neuartiger	Versuche	nach	kurzer	Weisung	in	
Versuchslaboratorien, Versuchsanstalten und 
Versuchswerkstätten.

Nr.	5	 Entsprechende	Tätigkeiten	sind	z.	B.:	

– Ausführung oder Auswertung von trigonometri-
schen	oder	topografischen	Messungen	nach	Lage	
und	Höhe	nicht	nur	einfacher	Art,	von	Kataster-
messungen oder von bautechnischen Messungen 
nicht	nur	einfacher	Art;	fotogrammetrische	Aus-
wertungen und Entzerrungen,  

–	 kartografische	Entwurfs-	und	Fortführungsarbei-
ten.

22.2 Techniker

Vorbemerkungen

1.	 (1)	Die	Tätigkeitsmerkmale	dieses	Unterabschnitts	
gelten	auch	für	Kerntechniker,	Reaktortechniker,	
Rechenmaschinentechniker,	Synchrotrontechniker,	
Tieftemperaturtechniker	und	Vakuumtechniker	in	
Kernforschungseinrichtungen.	

(2)	Kernforschungseinrichtungen	sind	Reaktoren	
sowie Hochenergiebeschleuniger- und Plasmafor-
schungsanlagen und ihre hiermit räumlich oder 
funktionell	verbundenen	Institute	und	Einrichtun-
gen. 

(3) Hochenergiebeschleunigeranlagen im Sinne 
dieser Regelung sind solche, deren Endenergie 
bei	der	Beschleunigung	von	Elektronen	100	Mill.	
Elektronenvolt	(MeV),	bei	Protonen,	Deuteronen	
und sonstigen schweren Teilchen 20 MeV über-
schreitet. 

(4) Plasmaforschungsanlagen im Sinne dieser Re-
gelung sind solche Anlagen, deren Energiespeicher 
mindestens	1	Million	Joule	aufnimmt	und	mindes-
tens 1 Million VA als Impulsleistung abgibt oder 
die für länger als 1 msec mit Magnetfeldern von 
mindestens 50.000 Gauß arbeiten und in denen eine 
kontrollierte	Kernfusion	angestrebt	wird.

2.	 Die	 Tätigkeitsmerkmale	 dieses	 Unterabschnitts	
gelten	auch	für	Beschäftigte,	die	diese	Tätigkeiten	
unter	der	Bezeichnung	„Baustellenaufseher	(Bau-
aufseher)“	oder	unter	der	Bezeichnung	„Zeichner“	
ausüben. 

3. Für Beschäftigte mit einer Ausbildung als Chemo-
techniker	im	Sinne	der	Rahmenordnung	der	staat-
lichen	Prüfung	für	Chemotechniker	vom	14./15.	
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Mai	1964	bzw.	vom	31.	Juli	1970	gelten	die	Tätig-
keitsmerkmale	des	Unterabschnitts	3	(Technische	
Assistenten).

Entgeltgruppe 9

1.	 Staatlich	geprüfte	Techniker	sowie	sonstige	Be-
schäftigte	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	
und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	
ausüben,

in	einer	Tätigkeit	der	Fallgruppe	2,	die	schwierige	
Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 9.)

2.	 Staatlich	geprüfte	Techniker	mit	entsprechender	
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

die selbständig tätig sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Staatlich	geprüfte	Techniker	mit	entsprechender	
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

22.3 Technische Assistenten

Vorbemerkung

Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	im	Sinne	der	Tätigkeitsmerkmale	dieses	Un-
terabschnitts sind z. B. chemisch-technische Assis-
tenten,	physikalisch-technische	Assistenten	oder	
landwirtschaftlich-technische Assistenten jeweils 
mit	staatlicher	Anerkennung.

Entgeltgruppe 10

Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die	als	Lehrkräfte	an	staatlich	anerkannten	Schulen	
für technische Assistenten eingesetzt sind und 

deren	Tätigkeit	besondere	Kenntnisse	und	Erfah-
rungen erfordert.

Entgeltgruppe 9

1.	 Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die	als	Lehrkräfte	an	staatlich	anerkannten	Schulen	
für technische Assistenten eingesetzt sind.

2.	 Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die schwierige Aufgaben erfüllen, die ein besonders 
hohes	Maß	an	Verantwortlichkeit	erfordern.

3.	 Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die schwierige Aufgaben erfüllen und in nicht un-
erheblichem	Umfang	verantwortlichere	Tätigkeiten	
verrichten, sowie

Laboranten mit Abschlussprüfung, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 7

Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tä-
tigkeiten	ausüben,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

Entgeltgruppe 6

Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tä-
tigkeiten	ausüben.

Protokollerklärung:

Der	Umfang	der	verantwortlicheren	Tätigkeiten	ist	
nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

22.4 Laboranten

Entgeltgruppe 7

Laboranten	und	Werkstoffprüfer	mit	Abschlussprü-
fung, 

die sich in Entgeltgruppe 6 besonders bewährt ha-
ben,	und	deren	Tätigkeit	sich	durch	selbständige	
Leistungen aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt.

Entgeltgruppe 6

Laboranten	und	Werkstoffprüfer	mit	Abschlussprü-
fung, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	
aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt.

Entgeltgruppe 5

Laboranten	und	Werkstoffprüfer	mit	Abschlussprü-
fung	und	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Laboranten	oder	
Werkstoffprüfern,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 3 heraushebt, dass sie schwierig ist.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Laboranten	oder	
Werkstoffprüfern.

(keine	Stufe	6)
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22.5 Zeichner

Entgeltgruppe 6

Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung 
(z. B. als Bauzeichner oder technischer System-
planer) sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

die	Tätigkeiten	ausüben,	die	besondere	Leistungen	
erfordern.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 5

Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung 
(z. B. als Bauzeichner oder technischer System-
planer)	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
	Tätigkeiten	ausüben.

Entgeltgruppe 2

Zeichner	mit	einfacher	Tätigkeit.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1  Besondere Leistungen sind z. B.: Anfertigung 
schwieriger Zeichnungen und Pläne nach nur 
groben Angaben oder nach Unterlagen ohne An-
leitung sowie Erstellung der sich daraus ergeben-
den  Detailzeichnungen, Ausführung der hiermit 
zusammenhängenden technischen Berechnungen 
wie Massenermittlungen bzw. Aufstellung von 
Stücklisten,	selbständige	Ermittlung	technischer	
Daten	und	Werte	und	 ihre	Auswertung	bei	 der	
 Anfertigung von Plänen. 

Nr.	2	 Einfache	Tätigkeiten	sind	z.	B.:	Pausarbeiten,	Aus-
ziehen und Anlegen von Zeichnungen einfacherer 
Art, Übertragung von Zeichnungen einfacher Art 
im gleichen Maßstab oder mittels des Pantografen, 
Herstellung	 von	 Schaltungsskizzen	 usw.	 einfa-
cherer Art nach Entwürfen oder nach besonderer 
 Anleitung.

22.6 Baustellenaufseher (Bauaufseher)

Entgeltgruppe 6

Baustellenaufseher (Bauaufseher), 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe	4	heraushebt,	dass	schwierige	Kontrollarbeiten	
zu verrichten sind.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, die die vorgeschriebene Ausführung 
von Bauarbeiten und das Baumaterial nach Menge 
und	Güte	kontrollieren	(Baustellenaufseher,	Bau-
aufseher).

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Baustellen- bzw. Bauaufsicht 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die	mehr	als	eine	über	eine	sehr	kurze	Einweisung	

oder Anlernphase hinausgehende Einarbeitung 
erfordert.

Protokollerklärung:

Schwierige	Kontrollarbeiten	sind	z.	B.:	

– Festhalten von Zwischenaufmaßen, die während 
der	Bauausführung	erforderlich	werden;	

–	 Fertigen	von	einfacheren	Aufmaßskizzen	sowie	
einfacheren Flächen- und Massenberechnun-
gen;	

– Überwachen von Erdarbeiten in schwierigem 
	Gelände;	

–	 Kontrolle	des	Gefälles	bei	Gräben	und	Rohrlei-
tungen;	

–	 Kontrolle	 der	Materialeinbringung	 für	 Stahl-
betonarbeiten;	

– Überwachen der Arbeiten zahlreicher Baugewer-
ke	auf	größeren	Baustellen.

22.7 Modelleure

Vorbemerkung

Modelleure sind Beschäftigte, die zeichnerisch dar-
gestellte Planaussagen – ggf. ergänzt durch eigene 
Feststellungen	–	unter	Berücksichtigung	der	topo-
grafischen	Verhältnisse	in	maßstäblich-wirklich-
keitsgetreue	dreidimensionale	Anschauungsobjekte	
umsetzen,	wenn	für	diese	Tätigkeit	eine	besondere	
technische	und	künstlerische	Befähigung	erforder-
lich ist.

Entgeltgruppe 9

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswe-
sens, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie hochwertige Leistungen 
erfordert.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswe-
sens, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass sie besondere Leistungen 
erfordert.

Entgeltgruppe 6

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungs-
wesens.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Modellbau (Bereich Bau- und 
 Planungswesen)

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.



FMBl Nr. 3/2012 117

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Modellbau (Bereich Bau- und 
 Planungswesen)

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

22.8 Vermessungstechniker, Landkartentechniker, 
Planungstechniker

Vorbemerkung

Den	Vermessungstechnikern	mit	Abschlussprüfung	
werden die nach der hessischen Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung	für	kulturbautechnische	Ange-
stellte	der	Wasserwirtschaftsverwaltung	vom	21.	Ja-
nuar 1958 (Staats-Anzeiger für das Land Hessen 
S.	134)	ausgebildeten	Kulturbautechniker	mit	ver-
waltungseigener Lehrabschlussprüfung gleichge-
stellt.

Entgeltgruppe 9

Vermessungstechniker	und	Geomatiker	mit	Ab-
schlussprüfung	sowie	Landkartentechniker,	Flur-
bereinigungstechniker,	 Katastertechniker	 und	
Planungstechniker	 mit	 verwaltungseigener	 Ab-
schlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Er-
fahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass schwierige Aufgaben zu er-
füllen sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

Vermessungstechniker	und	Geomatiker	mit	Ab-
schlussprüfung	sowie	Landkartentechniker,	Flur-
bereinigungstechniker,	 Katastertechniker	 und	
Planungstechniker	 mit	 verwaltungseigener	 Ab-
schlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	
	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass mindestens zu einem Drittel 
schwierige Aufgaben zu erfüllen sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 7

Vermessungstechniker	und	Geomatiker	mit	Ab-
schlussprüfung	sowie	Landkartentechniker,	Flur-
bereinigungstechniker,	 Katastertechniker	 und	
Planungstechniker	 mit	 verwaltungseigener	 Ab-
schlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die 

aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	
	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass in nicht unerheblichem Um-
fang schwierige Aufgaben zu erfüllen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

Vermessungstechniker	und	Geomatiker	mit	Ab-
schlussprüfung	sowie	Landkartentechniker,	Flur-
bereinigungstechniker,	 Katastertechniker	 und	
Planungstechniker	 mit	 verwaltungseigener	 Ab-
schlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Er-
fahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	
aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt.

Entgeltgruppe 5

Vermessungstechniker	und	Geomatiker	mit	Ab-
schlussprüfung	sowie	Landkartentechniker,	Flur-
bereinigungstechniker,	 Katastertechniker	 und	
Planungstechniker	 mit	 verwaltungseigener	 Ab-
schlussprüfung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.	

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Schwierige	Aufgaben	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.:

a) Schwierige Einmessungen der Grenzen von 
Nutzungsarten	oder	Bodenklassen;	

b) Führung von Schätzungsrissen in Flurbereini-
gungsverfahren;	

c) Anpassen der Schätzungsgrenzen an die neuen 
Grenzen der Flurbereinigung sowie schwieri-
ges Ausarbeiten der Schätzungsunterlagen (z. B. 
Rahmenkarten);	

d)	 Herstellen	der	Betriebskarte	der	Bewertungs-
stützpunkte	bei	schwierigen	Verhältnissen	(z.	B.	
Teilzupachtungen);	

e) Gebäudeeinmessungen oder Lageplanvermes-
sungen in bebauten Ortslagen, wenn die Mes-
sung behindert ist, oder bei gleich schwierigen 
Verhältnissen;	

f)	 einfachere	Lagepasspunktbestimmungen;	

g) Nivellements zur Bestimmung von Höhenpass-
punkten;	

h) Bearbeiten von schwierigeren Vermessungssa-
chen im Innendienst (wie Bearbeiten von Fort-
führungsvermessungen bei einer größeren Zahl 
von	Nachweisen);	

i) in der Luftbildvermessung: 

Vorbereiten	der	Kartenunterlagen	für	den	Bild-
flug;	Passpunktbestimmung;	schwierige	Ein-
passungen	von	Luftbildern	in	Kartengrundrisse	
unter	gleichzeitiger	topografischer	Auswertung;	
selbständige fotogrammetrische Auswertungen 
an Geräten niederer Ordnung (z. B. Stereotop, 
Luftbildumzeichner);	 Radialschlitztriangula-
tionen;	Entzerrungen	einfacherer	Art;	
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j)	 schwierige	Kartierungen	zur	Kartenneuherstel-
lung	und	Kartenfortführung	(wie	Kartierung	
von Altstadtgebieten, von schwierigen Straßen- 
und	Wasserlaufvermessungen);	

k)	 schwieriges	Einpassen	vor	Kartenteilen;

l) Generalisierung von Situation (ohne Ortsteile) 
und	Gelände	(Höhenlinien);	

m) besonders schwierige Herstellung und Fortfüh-
rung	von	Kartenoriginalen	nach	Entwurfsvorla-
gen – einschließlich Randbearbeitung und Aus-
führung	von	Korrekturen	–	in	der	Kartografie	
oder	für	das	Liegenschaftskataster;	

n) besonders schwierige Montagen bei inhaltsrei-
chen	Karten	im	Maßstab	1:25.000	und	kleiner;	

o) schwierige Übertragung und Generalisierung 
von	Fachplanungen	für	das	Raumordnungska-
taster (z. B. Neueintragung von Fachplanungen 
mit	Maßstabsumstellung	und	Neudarstellung);	

p)	 Ausarbeitung	von	Raumordnungsskizzen	 im	
Maßstab 1:25.000 für landesplanerische Rah-
menprogramme;	

q)	 besonders	schwierige	Fortführung	der	Karteno-
riginale	des	Raumordnungskatasters;

r)	 besonders	schwierige	Ausarbeitungen	in	Kata-
ster-	und	Umlegungsverfahren;

s)	 Führen	von	Fischwasser-	und	Jagdkataster.	

Nr. 2  Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht 
mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der ge-
samten	Tätigkeit	ausmacht.

22.9 Reproduktionstechnische Beschäftigte

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte	im	Vermessungs-	und	Kartenwesen	
mit	Abschlussprüfung	in	einem	reproduktionstech-
nischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfah-
rungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

die schwierige Aufgaben besonderer Art erfüllen. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte	im	Vermessungs-	und	Kartenwesen	
mit	Abschlussprüfung	in	einem	reproduktionstech-
nischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfah-
rungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass schwierige Aufgaben zu 
 erfüllen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte	im	Vermessungs-	und	Kartenwesen	
mit	Abschlussprüfung	in	einem	reproduktionstech-
nischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfah-
rungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass in nicht unerheblichem Um-
fang schwierige Aufgaben zu erfüllen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	3	und	4)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte	im	Vermessungs-	und	Kartenwesen	
mit	Abschlussprüfung	in	einem	reproduktionstech-
nischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfah-
rungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	
aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte	im	Vermessungs-	und	Kartenwesen	
mit	Abschlussprüfung	in	einem	reproduktionstech-
nischen	Beruf	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 4

1. Beschäftigte an Bürooffsetmaschinen.

2.	 Beschäftigte	in	Druckereien	als	Maschinenhelfer	
im	Buch-	oder	Flachdruck	oder	als	Anleger	für	groß-
formatigen	Mehrfarbendruck	oder	als	Anleger	beim	
Druck	mehrfarbiger	Landkarten.	

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte an Bürovervielfältigungsmaschinen 
und	in	der	Mikroverfilmung.	

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	eines	reproduktions-
technischen Berufs 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	5)

Protokollerklärungen:

Nr.	1		 Reproduktionstechnische	Berufe	sind:

Fotograf, 

Mediengestalter Digital und Print.

Nr. 2  Schwierige Aufgaben besonderer Art im Sinne die-
ses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.:

–	 schwieriges	Einpassen	von	Kartenteilen;	
– besonders schwierige Montagen bei inhaltsrei-
chen	Karten	im	Maßstab	1:25.000	und	kleiner.

Nr.	3		 Schwierige	Aufgaben	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.:

– Strichaufnahmen oder Halbtonaufnahmen nach 
Sollmaß	und	jeden	Formats;	Maßausgleich	auf	
gegebenes	Sollmaß;	Herstellen	von	Rasterfilmen	
ein- und mehrfarbig, von Schummerungsvorlagen 
über	Halbtonaufnahmen;	selbständige	Versuchs-	
und	Entwicklungsarbeiten	bei	der	Einführung	
neuer	technischer	Verfahren;	

–	 Zusammenkopie	von	einzelnen	Kartenteilen	mit	
Kartenrahmen	 bei	 der	 Neuherstellung	 sowie	
Einkopierung	von	Fortführungen	in	vorhandene	



FMBl Nr. 3/2012 119

Originale	auf	Folie	und	Glas	mit	kartografischer	
Passgenauigkeit.	

Nr. 4  Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht 
mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der ge-
samten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 5  1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

22.10 Operateure, Strahlenschutztechniker und Strah-
lenschutzlaboranten in Kernforschungseinrichtun-
gen

Entgeltgruppe 9

1. Operateure, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 8 oder der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass sie 
aufgrund schwieriger Arbeitsabläufe besonders 
hohe Anforderungen stellt.

2.	 Strahlenschutztechniker,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	ein	hohes	Maß	an	Ver-
antwortung oder dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass schwierige Aufgaben zu erfüllen 
sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 8

Operateure, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe	6	heraushebt,	dass	sie	besondere	Zuverlässigkeit	
erfordert. 

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte	im	Strahlenschutz,	die	Kontrollberei-
che selbständig überwachen oder Abschirmungs- 
und Dosisberechnungen durchführen (Strahlen-
schutztechniker).

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte	an	Reaktoren,	Beschleunigeranlagen,	
Tieftemperaturanlagen, heißen Zellen und ver-
gleichbaren Experimentieranlagen, die eine oder 
mehrere der nachstehenden Aufgaben erfüllen:

a)	 Bedienung	des	Steuerpults	eines	Reaktors	oder	
Beschleunigers	und	der	Betriebskreisläufe,

b)	 Kontrolle	und	Bedienung	von	Experimentieran-
lagen	und	-kreisläufen,

c)	 Kontrolle	und	Bedienung	der	 zu	den	 in	den	
Buchstaben a und b genannten Anlagen gehö-
renden Maschinenanlagen und Behebung von 
Störungen

(Operateure).

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte während der Ausbildungszeit zum 
Operateur.

2. Beschäftigte, die einfache Operateuraufgaben selb-
ständig erledigen.

3. Strahlenschutzlaboranten, 

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 3 heraushebt, dass sie Strahlungsmessun-
gen beurteilen und Empfehlungen für strahlen-
schutzgerechtes Verhalten geben.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte, die Strahlungsmessungen durchfüh-
ren	 und	 protokollieren	 (Strahlenschutzlaboran-
ten). 

(keine	Stufe	6)

Protokollerklärung:

Nach	diesem	Tätigkeitsmerkmal	sind	auch	die	Be-
schäftigten bei den Strahlenschutzmessstellen ein-
zugruppieren.

22.11 Fotografen

Entgeltgruppe 9

1. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige  
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	 und	 ihrer	 Erfahrungen	 entsprechende	
	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Fallgruppe	4	
heraushebt, dass in nicht unerheblichem Umfang 
selbständig	neue	Arbeitsverfahren	zu	entwickeln	
und zu erproben sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Fotografen mit Abschlussprüfung und entspre-
chender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	
aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	
	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

denen mindestens acht Beschäftigte dieses Unter-
abschnitts	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

3. Fotografen mit Abschlussprüfung und entspre-
chender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	
aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	
	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

denen mindestens vier Beschäftigte dieses Unter-
abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 8 durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

4. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige 
 Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	 und	 ihrer	 Erfahrungen	 entsprechende	
	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 8 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie in 
 Forschungseinrichtungen auszuüben ist und  
hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende 
Arbeitsergebnisse zu erbringen sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)
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Entgeltgruppe 8

1. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätig-
keiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass sie besonders schwierig ist.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2. Fotografen mit Abschlussprüfung und entspre-
chender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	
aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	
	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

denen mindestens vier Beschäftigte dieses Unter-
abschnitts	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

Entgeltgruppe 6

Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätig-
keiten	ausüben,	

mit	schwieriger	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 5

Fotografen mit Abschlussprüfung und entspre-
chender		Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	
aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	 
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	mit	fotografischen	Tätigkeiten,	für	die	
eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche 
Anlernung erforderlich ist, die über eine Einarbei-
tung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	mit	einfachen	fotografischen	Tätigkei-
ten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Der	Umfang	der	Tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

Nr.	2	 Besonders	schwierige	Tätigkeit	ist	das	selbständige	
Herstellen	objektgerechter	fotografischer	Aufnah-
men	unter	Berücksichtigung	der	jeweiligen	fach-
lichen Anforderungen bei besonders erschwerten 
fototechnischen Aufnahmebedingungen, z. B. 

– Aufnahmen von schlecht sichtbaren Spuren im 
Polizeidienst;	

–	 Intraoralaufnahmen,	Aufnahme	eines	Lehrfilmes	
bei einer Shuntoperation im medizinischen Be-
reich;	

– Aufnahmen, die die besondere Herausarbeitung 
bestimmter für die wissenschaftliche Bearbei-
tung	notwendiger	Merkmale	erfordern,	in	der	
Forschung und in der Materialprüfung.

Nr.	3	 Schwierige	Tätigkeit	ist	das	selbständige	Herstel-
len	objektgerechter	fotografischer	Aufnahmen	unter	

Berücksichtigung	der	jeweiligen	fachlichen	Anfor-
derungen, z. B. 

– Aufnahmen zur Beweissicherung an Tat- und 
	Unfallorten	im	Polizeidienst;	

– Operationsaufnahmen im medizinischen Be-
reich;	

– Aufnahmen bei der Durchführung von For-
schungsaufgaben,	für	Lehrzwecke	oder	bei	Ver-
suchen zur Materialprüfung in den Bereichen der 
Forschung, der wissenschaftlichen Lehre und der 
Materialprüfung.

Nr. 4 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

22.12 Fotolaboranten

Entgeltgruppe 6

Fotolaboranebt,	dass	bei	Colorentwicklungsarbei-
ten selbständig Filterbestimmungen zur Erzielung 
höchster	Farbgenauigkeit	oder	besonderer	Farbdar-
stellung vorzunehmen sind.

Entgeltgruppe 4

Fotolaboranten mit Abschlussprüfung und entspre-
chender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Fotolaboranten	mit	
Abschlussprüfung.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in Fotolaboren 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

23. Technische Beschäftigte im Eichdienst

Entgeltgruppe 11

Technische Beschäftigte im Eichdienst mit tech-
nischer	Ausbildung	und	entsprechender	Tätigkeit	
und	 langjähriger	 praktischer	 Erfahrung	 sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	die	besondere	Bedeu-
tung	des	Aufgabenkreises	aus	der	Entgeltgruppe	10	
 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)
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Entgeltgruppe 10

Technische Beschäftigte im Eichdienst mit tech-
nischer	Ausbildung	und	entsprechender	Tätigkeit	
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	ent-
sprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	die	besondere	Schwie-
rigkeit	der	Aufgaben	aus	der	Entgeltgruppe	9	Fall-
gruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

Entgeltgruppe 9

1. Technische Beschäftigte im Eichdienst mit tech-
nischer	Ausbildung	und	entsprechender	Tätigkeit	
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	ent-
sprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	4)

2. Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger 
staatlicher Abschlussprüfung oder mit Meister-
prüfung	 (Handwerks-	 oder	 Industriemeister)	 in	
einer einschlägigen Fachrichtung sowie sonstige 
Beschäftigte	mit	einschlägiger	Handwerker-	oder	
Facharbeiterausbildung, die aufgrund gleichwer-
tiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entspre-
chende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 8 heraushebt, dass sie besonders schwierig ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5,	6	und	7)

Entgeltgruppe 8

Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger 
staatlicher Abschlussprüfung oder mit Meister-
prüfung	 (Handwerks-	 oder	 Industriemeister)	 in	
einer einschlägigen Fachrichtung sowie sonstige 
Beschäftigte	mit	einschlägiger	Handwerker-	oder	
Facharbeiterausbildung, die aufgrund gleichwer-
tiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entspre-
chende	Tätigkeiten	ausüben,	

mit	schwieriger	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	8)

Entgeltgruppe 6

1. Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger 
staatlicher Abschlussprüfung oder mit Meisterprü-
fung	(Handwerks-	oder	Industriemeister)	in	einer	
einschlägigen Fachrichtung und entsprechender 
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte	mit	einschlä-
giger	Handwerker-	oder	Facharbeiterausbildung,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5,	6	und	9)

2. Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger 
staatlicher Abschlussprüfung oder mit Meister-
prüfung	 (Handwerks-	 oder	 Industriemeister)	 in	
einer einschlägigen Fachrichtung sowie sonstige 
Beschäftigte	mit	einschlägiger	Handwerker-	oder	
Facharbeiterausbildung, die aufgrund gleichwer-

tiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entspre-
chende	Tätigkeiten	ausüben,

als	Gruppenführer	in	der	Vor-,	Haupt-	und	Kont-
rollprüfung von Aräometern, Industrie- und Labo-
ratoriumsthermometern, medizinischen Spritzen 
oder	Messwerkzeugen	für	wissenschaftliche	und	
technische Untersuchungen, 

denen	mindestens	vier	Eichhelfer	mit	Tätigkeiten	
der	Entgeltgruppe	4	Fallgruppe	1	durch	ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5,	6	und	10)

Entgeltgruppe 5

1. Eichhelfer 

als	Gruppenführer	in	der	Vor-,	Haupt-	und	Kontroll-
prüfung von Glasmessgeräten, denen mindestens 
drei	Eichhelfer	durch	ausdrückliche	Anordnung	
ständig unterstellt sind.

2.	 Eichhelfer	mit	 einschlägiger	Handwerker-	 oder	
Facharbeiterausbildung	mit	schwieriger	Tätigkeit.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	11)

Entgeltgruppe 4

1. Eichhelfer, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 3 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie in der Vor-, 
Haupt-	und	Kontrollprüfung	von	Aräometern,	In-
dustrie- und Laboratoriumsthermometern, medi-
zinischen	Spritzen	oder	Messwerkzeugen	für	wis-
senschaftliche und technische Untersuchungen 
auszuüben ist.

2.	 Eichhelfer	mit	 einschlägiger	Handwerker-	 oder	
Facharbeiterausbildung.

Entgeltgruppe 3

1. Eichhelfer in der Vor- und Hauptprüfung von Glas-
messgeräten.

(keine	Stufe	6)

2.	 Eichhelfer	ohne	einschlägige	Handwerker-	oder	
Facharbeiterausbildung.

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 2

Eichhelfer	ohne	einschlägige	Handwerker-	oder	
Facharbeiterausbildung

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	12)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Unter	„technischer	Ausbildung“	ist	der	erfolgreiche	
Besuch einer Schule zu verstehen, deren Abschluss-
zeugnisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobe-
nen technischen Dienstes bzw. zur entsprechenden 
Qualifikationsebene	berechtigen.

Nr.	2	 Besonders	bedeutende	Tätigkeiten	sind	z.	B.	

–	 Eichen	von	Gaskalorimetern	und	Messgeräten	
zur	kontinuierlichen	Dichtemessung;	

–	 selbständige	Entwicklung	neuer	Prüfverfahren;	
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–	 Überwachen	von	Hauptprüfstellen	für	Elektrizi-
tätsmessgeräte.

Nr. 3 Besonders schwierige Aufgaben sind z. B. 

– Eichen von Abfüllmaschinen, Maßfüllmaschinen, 
Mengenumwertern, Zeitmessgeräten, Flüssiggas-
messanlagen,	temperaturkompensierenden	Flüs-
sigkeitszählern,	Verkehrsradargeräten;	

–	 Überwachen	von	Prüfstellen	für	Gas-	und	Was-
sermessgeräte sowie Außen- oder Nebenprüfstel-
len	für	Elektrizitätsmessgeräte.

Nr.	4	 Entsprechende	Tätigkeiten	sind	z.	B.	

– Eichen von abrollenden und legenden Messma-
schinen, Präzisionsmaßstäben und -messbändern, 
Geschwindigkeitsmessern,	Fahrtschreibern,	Pla-
nimetern, Flächenmessmaschinen, Lagerbehäl-
tern über 100 cbm Inhalt, Messanlagen für Flüs-
sigkeiten	mit	mehr	als	32	mm	Anschlussweite,	
Messkammertankwagen,	Gleis-	oder	Fahrzeug-
waagen, Präzisionswaagen in Sonderausführung, 
Feinwaagen,	hydrostatischen	Waagen,	selbsttäti-
gen	Waagen,	Eiersortiermaschinen,	Messgeräten	
zur	Bestimmung	des	Feuchtigkeitsgehalts	von	
Getreide;	Prüfen	von	Gebrauchsnormalen	und	
Prüfungshilfsmitteln;	

– Überwachen von Betrieben zur Herstellung von 
Packungen,	Flaschen	und	Schankgefäßen.

Nr. 5 Als einschlägige staatliche Abschlussprüfung ist die 
Abschlussprüfung	als	„staatlich	geprüfter	Techni-
ker“	in	einer	Fachrichtung	der	Metallverarbeitung	
oder	der	Elektrotechnik	anzusehen.	

Nr.	6	 Handwerksmeister	und	Industriemeister	mit	ein-
schlägiger	Fachrichtung	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	Beschäftigte,	die	die	Meisterprü-
fung in einem Beruf der Metallverarbeitung oder 
des	Elektrohandwerks	bzw.	der	Elektroindustrie	
abgelegt haben. 

Nr.	7	 Besonders	schwierige	Tätigkeiten	sind	z.	B.	das	

–	Neueichen	von	Messanlagen	für	Flüssigkeiten	
bis 32 mm Anschlussweite, Eiersortierwaagen, 
Getreideprobern;	

– Prüfen von Gebrauchsnormalen für Präzisionsge-
wichte;	

–	 Eichen	von	Druckmessgeräten	und	Lagerbehäl-
tern bis 100 cbm Inhalt.

Nr.	8	 Schwierige	Tätigkeiten	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.	

–	 Eichen	von	Kolbenmesspumpen,	Herbstgefäßen,	
Maisch- oder Gärbottichen, Brau- oder Sudpfan-
nen, Feingewichten, Handelswaagen mit einer 
Einspielungslage	von	mehr	als	3	000	kg	Höchst-
last,	Blutdruckmessgeräten;	

– Eichen von Präzisionsmessgeräten aus Glas, die 
im	Bereich	der	diagnostischen	Heilkunde	und	
bei	der	Kontrolle	von	Arzneimitteln	angewendet	
werden, z. B. Hämoglobinpipetten, Zellenzähl-
kammern,	Pyknometern,	Dilatometern;	

–	Nacheichen	von	Messanlagen	für	Flüssigkeiten	
bis	32	mm	Anschlussweite;	

– Prüfen von Gebrauchsnormalen für Handelsge-
wichte	(außer	Gewichtsgerätschaften);	

–	 Vorprüfen	von	Waagebalken	für	Gleis-	oder	Fahr-
zeugwaagen.

Nr.	9	 Entsprechende	Tätigkeiten	sind	z.	B.	Eichen	von	
Wegstreckenzählern	und	Fahrpreisanzeigern	an	
Kraftfahrzeugen,	 Präzisionsgewichten,	 Präzisi-
onswaagen einfacher Ausführung, Handelswaagen 
mit	einer	Einspielungslage	bis	3	000	kg	Höchstlast,	
Neigungswaagen	bis	200	kg	Höchstlast,	Reifen-
druckmessgeräten.

Nr.	10	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 4 der Besoldungsgruppe A 5.

Nr.	11	 Schwierige	Tätigkeiten	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.	

–	 Eichen	von	Maßstäben,	Flüssigkeitsmaßen	und	
Handelsgewichten;	

–	Nacheichen	 von	 Messwerkzeugen	 mit	 festen	
Messwänden,	Bier-	oder	Weinfässern,	Handels-
waagen	mit	einer	Einspielungslage	bis	500	kg	
Höchstlast.

Nr. 12 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

24. Beschäftigte an Theatern und Bühnen

Vorbemerkung:

Dieser Abschnitt gilt nicht für Beleuchtungsmeis-
ter, Beleuchtungsobermeister, Theatermeister (Büh-
nenmeister) und Theaterobermeister (Bühnenober-
meister) an Theatern oder Bühnen ohne eigenes 
Ensemble, es sei denn, es handelt sich um Theater 
oder Bühnen, die hinsichtlich der technischen Aus-
stattung und der Spielfrequenz einem Theater oder 
einer Bühne mit eigenem Ensemble vergleichbar 
sind.

24.1 Beschäftigte im Kartenverkauf

Entgeltgruppe 9

Leiter	der	Stammkartenbüros,	die	zugleich	in	nicht	
unerheblichem	Umfang	selbständig	Werbeaufgaben	
erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

1.		 Eintrittskartenkassierer	und	Stammkartenkassie-
rer, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	des	Zah-
lungsverkehrs	und	die	Schwierigkeit	des	Abrech-
nungsverfahrens aus der Entgeltgruppe 5 Fallgrup-
pe 2 heraushebt.

2.		 Leiter	der	Stammkartenbüros.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)
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Entgeltgruppe 5

1.  Bearbeiter der Stammmieten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2.		 Eintrittskartenkassierer	und	Stammkartenkassie-
rer.

Entgeltgruppe 4

Eintrittskartenkassierer	und	Stammkartenkassie-
rer	mit	geringem	Zahlungsverkehr	bei	einfacheren	
Abrechnungsverfahren.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Kartenverkauf

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Kartenverkauf

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Leiter	der	Stammkartenbüros	sind	Beschäftigte,	die	
mit einem oder mehreren ihnen unterstellten Mitar-
beitern	(einschließlich	der	Stammkartenkassierer)	
die Abonnementsangelegenheiten des Theaters er-
ledigen. 

Nr.	2	 Der	Umfang	der	Tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

Nr. 3 Bearbeiter der Stammmieten sind Beschäftigte, die 
mit Interessenten über Stammmieten verhandeln.

Nr. 4 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

24.2 Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, 
Technik und Ton

Entgeltgruppe 9

1.	 Technische	Oberinspektoren.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 1.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Technische	Inspektoren.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Beleuchtungsobermeister, 

denen mindestens zwei Beleuchtungsmeister an 
einer Bühne im technischen Sinne ständig unter-
stellt sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

4. Beleuchtungsobermeister.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

5. Beleuchtungsmeister 

an Bühnen mit technisch schwieriger Bühnenan-
lage oder an Bühnen mit technisch einfacherer 
Bühnenanlage, an denen ständig mindestens 30 
Arbeitnehmer mit der Bedienung der technischen 
Anlage (insbesondere der Bühnenaufbauten, De-
korationszüge	und	Versenkungen)	sowie	der	Be-
leuchtungsanlage und mit der Bereitstellung von 
Requisiten	und	von	Dekorations-,	Polster-	und	Tape-
zierwerkstücken	zu	den	Proben	und	Aufführungen	
beschäftigt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

6. Theaterobermeister (Bühnenobermeister), 

denen mindestens zwei Theatermeister an einer 
Bühne im technischen Sinne ständig unterstellt 
sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

7. Theaterobermeister (Bühnenobermeister). 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

8. Theatermeister (Bühnenmeister) 

an Bühnen mit technisch schwieriger Bühnenan-
lage oder an Bühnen mit technisch einfacherer 
Bühnenanlage, an denen ständig mindestens 30 
Arbeitnehmer mit der Bedienung der technischen 
Anlage (insbesondere der Bühnenaufbauten, De-
korationszüge	und	Versenkungen)	sowie	der	Be-
leuchtungsanlage und mit der Bereitstellung von 
Requisiten	und	von	Dekorations-,	Polster-	und	Tape-
zierwerkstücken	zu	den	Proben	und	Aufführungen	
beschäftigt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

9.	 Theatertontechniker	(Elektroakustiker)	mit	Meis-
terprüfung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	sowie	sonstige	Beschäftigte,	
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die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

mit	langjährigen	Erfahrungen	in	dieser	Tätigkeit	
und mit einem höheren Maß von Verantwortlich-
keit.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Entgeltgruppe 8

1. Beleuchtungsmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2.	 Hausinspektoren,	

denen mehr als 75 Arbeitnehmer ständig unterstellt 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	8	und	9)

3. Theatermeister (Bühnenmeister).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

4.	 Theatertontechniker	(Elektroakustiker)	mit	Meis-
terprüfung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	sowie	

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Entgeltgruppe 7

1. Schnürmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

2. Seitenmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

3.	 Stellwerksbeleuchter	in	selbständiger	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	11)

4.	 Versenkungsmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

Entgeltgruppe 6

Hausinspektoren,	

denen mehr als 50 Arbeitnehmer ständig unterstellt 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	8	und	9)

Entgeltgruppe 5

1.	 Hausinspektoren.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	8	und	9)

2.	 Theatertontechniker	(Elektroakustiker).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Tech-
nik	und	Ton

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Tech-
nik	und	Ton

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	12)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Technische	Oberinspektoren	sind	Technische	In-
spektoren	als	ständige	Vertreter	des	Technischen	
Direktors	bzw.	des	Technischen	Leiters	an	Theatern	
oder Bühnen mit mindestens einem weiteren Tech-
nischen	Inspektor.	

Nr.	2	 Technische	Inspektoren	sind	Beschäftigte,	die	un-
ter	der	Leitung	des	Technischen	Direktors	bzw.	des	
Technischen Leiters an Theatern oder Bühnen für 
den gesamten technischen Betrieb, gegebenen-
falls	einschließlich	der	Werkstätten,	verantwortlich	
sind. 

Nr. 3 Beleuchtungsobermeister sind Beleuchtungsmeister, 
denen gegenüber mindestens zwei Beleuchtungs-
meistern an einer Bühne im technischen Sinne die 
Diensteinteilung obliegt. 

Nr. 4 Beleuchtungsmeister sind Beschäftigte, die während 
der Proben und Aufführungen, zu denen sie einge-
teilt sind, nach den ihnen gegebenen Anweisungen 
(des Regisseurs, des Bühnenbildners, des Leiters 
des Beleuchtungswesens usw.) die Beleuchtung ver-
antwortlich leiten und durchführen und denen auch 
die Einrichtung der szenischen Beleuchtung nach 
den Vorstellungen des Regisseurs usw. obliegt. 

Nr. 5 Theaterobermeister (Bühnenobermeister) sind Thea-
termeister (Bühnenmeister), denen gegenüber min-
destens zwei Theatermeistern an einer Bühne im 
technischen Sinne die Diensteinteilung obliegt. 

Nr. 6 Theatermeister (Bühnenmeister) sind Beschäftig-
te, die während der Proben und Aufführungen, zu 
denen sie eingeteilt sind, für die technische Ein-
richtung	(insbesondere	Bühnenaufbauten,	Deko-
rationszüge	und	Versenkungen)	mit	Ausnahme	der	
Beleuchtungstechnik	verantwortlich	sind.	

Nr.	7	 Theatertontechniker	(Elektroakustiker)	sind	Be-
schäftigte,	die	unter	der	künstlerischen	Verantwor-
tung	des	Theatertonmeisters	oder	eines	Künstleri-
schen	Vorstandes	die	elektroakustischen	Anlagen	
bedienen und warten. 

Nr.	8	 (1)	Hausinspektoren	sind	Hausmeister,	denen	auch	
die	Kontrolle	der	ordnungsgemäßen	Abwicklung	
des	 Publikumsdienstes,	 die	 Durchführung	 der	
Hausordnung und die Abrechnung von Gardero-
bengebühren, Programmheften usw. obliegen. 

(2)	Soweit	die	Eingruppierung	der	Hausinspektoren	
von der Zahl der ständig unterstellten Arbeitnehmer 
abhängig ist, werden nur die Arbeitnehmer gerech-
net, die in einem unmittelbaren Arbeitsverhältnis 
zu dem Arbeitgeber stehen. 

Nr. 9 Hausmeister sind Beschäftigte, die die Reinigung 
des	Hauses	und	Hausgrundstückes	überwachen,	
kleine	Reparaturen	selbst	durchführen	und	größe-
re Reparaturen veranlassen, die allgemeine Haus-
einrichtung und das Hausinventar betreuen, das 
Haus öffnen und schließen und die Aufsicht über 
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das Hauspersonal (Garderoben- und Reinigungs-
personal, Pförtner, Schließer usw.) führen. 

Nr.	10	Beschäftigte	im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	
haben unter den Voraussetzungen der Nr. 8 der Vor-
bemerkungen	zu	Teil	III	einen	Anspruch	auf	eine	
entsprechende	Zulage;	Nr.	8	Abs.	4	der	Vorbemer-
kungen	zu	Teil	III	findet	keine	Anwendung.

Nr.	11	Das	Tätigkeitsmerkmal	ist	nur	dann	erfüllt,	wenn	
das	Stellwerk	nicht	überwiegend	von	einem	Be-
leuchtungsmeister bedient wird.

Nr. 12 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

24.3 Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske 
und Requisite

Entgeltgruppe 9

1. Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeis-
ter- oder gleichwertiger Fachausbildung 

mit größerem Aufgabenbereich. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeis-
ter- oder gleichwertiger Fachausbildung, 

denen	auch	die	Aufstellung	von	Kostenvoranschlä-
gen und die Führung von Fundusbüchern oblie-
gen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3. Requisitenmeister 

mit	einem	besonderen	Maß	von	Selbständigkeit	bei	
der Herstellung von Requisiten, 

denen eine Gruppe von mindestens drei Arbeit-
nehmern ständig unterstellt ist, wenn diese neben 
Handrequisiten	(Kleinrequisiten)	in	erheblichem	
Umfang auch andere Requisiten herstellt.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4. Rüstmeister 

mit	einem	besonderen	Maß	von	Selbständigkeit	bei	
der	Herstellung	von	Rüstungen	und	Waffen,	

denen mindestens ein Facharbeiter ständig unter-
stellt ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

5. Theaterschuhmachermeister 

mit	einem	besonderen	Maß	von	Selbständigkeit	bei	
der	Herstellung	von	Theaterschuhwerk,	

wenn	ihnen	mindestens	zwei	Arbeitskräfte	ständig	
unterstellt sind, von denen mindestens einer Fach-
arbeiter sein muss. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

6. Theatertapeziermeister 

mit	einem	besonderen	Maß	von	Selbständigkeit	bei	
der	Herstellung	von	Dekorations-,	Polster-	und	Ta-
pezierwerkstücken,	

denen eine Gruppe von mindestens drei Theater-
tapezierern ständig unterstellt ist, wenn diese in 
erheblichem	Umfang	Dekorations-,	Polster-	und	
Tapezierwerkstücke	herstellt.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 8

1. Gewandmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Theatermaler, 

die für die Einteilung und den Ablauf der Arbeit von 
mindestens	zehn	Theater-	und	Kostümmalern	und	
Kascheuren	verantwortlich	sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 8.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

3. Theaterschuhmachermeister.

Entgeltgruppe 7

1. Requisitenmeister, 

denen mindestens zwei Arbeitnehmer ständig un-
terstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2. Requisitenmeister, 

die	mit	einem	besonderen	Maß	von	Selbständigkeit	
neben	Handrequisiten	(Kleinrequisiten)	auch	ande-
re Requisiten herstellen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Rüstmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

4. Theatertapeziermeister, 

denen mindestens zwei Theatertapezierer ständig 
unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

5. Erste Zuschneider.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)
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Entgeltgruppe 6

1.	 Maskenbildner,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreter	des	Chefmaskenbildners	bestellt	sind.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

2. Modellbauer, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	
aus der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 4 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	8)

3. Requisitenmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4.	 Theater-	und	Kostümmaler	mit	abgeschlossener	
Ausbildung	an	einer	Kunstfachschule	sowie	

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

5. Theatertapeziermeister. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 5

1.	 Kascheure	(Theaterplastiker).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	9)

2.	 Magazinmeister	(Dekorationsmeister),	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 4 heraushebt, dass mindestens sechs Arbeitneh-
mer zu beaufsichtigen sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

3.	 Maskenbildner.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

4. Modellbauer.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	8)

5.	 Theater-	und	Kostümmaler.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Entgeltgruppe 4

Magazinmeister	(Dekorationsmeister).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	den	Bereichen	Kostüme,	Maske	und	
Requisite

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	in	den	Bereichen	Kostüme,	Maske	und	
Requisite

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	11)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Gewandmeister sind Beschäftigte, die nach den 
Entwürfen	des	Bühnen-	oder	Kostümbildners	die	
Kostüme	beschaffen	oder	zuschneiden	oder	deren	
Anfertigung leiten und überwachen. 

Nr. 2 Requisitenmeister sind Beschäftigte, die gegebe-
nenfalls mit ihnen unterstellten Requisiteuren nach 
näherer	Anordnung	der	Künstlerischen	oder	Tech-
nischen Vorstände Requisiten beschaffen oder her-
stellen, die Requisiten verwalten und warten und 
die Requisiten für die Proben und Aufführungen 
bereithalten. 

Nr. 3 Rüstmeister sind Beschäftigte, die nach näherer 
Anordnung	der	Künstlerischen	oder	Technischen	
Vorstände	Rüstungen,	Waffen	und	andere	metallene	
Gegenstände	sowie	Feuerwerkskörper,	Schmuck	
usw. beschaffen oder herstellen und für Proben und 
Aufführungen bereithalten und gegebenenfalls ver-
walten und warten. 

Nr. 4 (1) Theatertapeziermeister sind Beschäftigte, die 
mit	ihnen	unterstellten	Theatertapezierern	Deko-
rations-, Polster- und Tapezierarbeiten durchführen 
und	die	hergestellten	Werkstücke	verwalten,	warten	
und zu den Proben und Aufführungen bereithal-
ten. 

(2) Soweit die Eingruppierung der Theatertape-
ziermeister von der Zahl der ständig unterstellten 
Theatertapezierer abhängt, werden die ihnen etwa 
unterstellten Näherinnen nicht mitgezählt. 

Nr.	5	 Theater-	und	Kostümmaler	sind	Beschäftigte,	die	
nach	Entwürfen	des	Bühnen-	oder	Kostümbildners	
in eigener Verantwortung bildliche Darstellungen 
zum Bühnengebrauch anfertigen. 

Nr. 6 Die Bezeichnung erster Zuschneider schließt nicht 
aus, dass auch alleinige Zuschneider unter dieses 
Tätigkeitsmerkmal	fallen	können.

Nr.	7	 Maskenbildner	sind	Beschäftigte,	die	nach	Anwei-
sung	des	Bühnenbildners,	eines	anderen	Künstle-
rischen	Vorstandes	oder	des	Chefmaskenbildners	
Masken	schminken	sowie	Bärte,	Frisuren,	Perü-
cken	usw.	herstellen.	

Nr. 8 Modellbauer sind Beschäftigte, die nach Bühnen-
bildentwürfen Modelle anfertigen.

Nr.	9	 Kascheure	 (Theaterplastiker)	 sind	Beschäftigte,	
die nach Anweisung des Bühnenbildners oder ei-
nes	anderen	Künstlerischen	Vorstandes	in	eigener	
Verantwortung	Plastiken	herstellen.	

Nr.	10	 (1)	Magazinmeister	(Dekorationsmeister)	sind	Be-
schäftigte,	 die	 das	 Dekorationslager	 verwalten.	
Vielfach ist ihnen auch die Leitung der Transport-
kolonne	(Fahrmeister)	übertragen.	

(2) 1Für die Eingruppierung der Magazinmeister 
(Dekorationsmeister)	in	der	Entgeltgruppe	5	ist	es	
nicht erforderlich, dass die Arbeitnehmer dem Ma-
gazinmeister	(Dekorationsmeister)	ständig	unter-
stellt sind. 2Es zählen auch Arbeitnehmer mit, die 
ihm aus anderen Abteilungen zugeteilt werden. 

Nr. 11 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
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tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

24.4 Beschäftigte in Theaterbibliotheken, Orchester-
warte

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
zu	Leitern	der	Musik-	oder	Schauspielbibliotheken	
bestellt sind.

Entgeltgruppe 5

1. Orchesterwarte, 

die zugleich den gesamten Notenfundus verwalten 
oder in nicht unerheblichem Umfang Orchesterstim-
men ausschreiben oder Notenmaterial ergänzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2. Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial (im 
Theatersprachgebrauch	„Beschäftigte	in	Theater-
bibliotheken“	genannt),	die	dieses	Material	auch	
für den Bühnengebrauch einrichten.

Entgeltgruppe 4

1. Orchesterwarte.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2. Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Der	Umfang	der	Tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

Nr. 2 1Orchesterwarte sind Beschäftigte, denen die Be-
reitstellung und das Einsammeln der Noten und 
Pulte sowie der größeren Instrumente bei Proben 
und Aufführungen verantwortlich übertragen sind. 
2Vielfach sind ihnen auch die Verwaltung und die 
Pflege	der	Materialien,	an	einigen	kleineren	Büh-
nen auch die Verwaltung des gesamten Notenfun-
dus, übertragen. 

25. Wirtschaftspersonal

25.1 Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst in  
Einrichtungen im Sinne des § 43

Entgeltgruppe 10

1.		 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.500 
Vollportionen hergestellt werden. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2.		 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 
Vollportionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	
eine	Diätküche	eingegliedert	ist.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

Entgeltgruppe 9

1.		 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.500 
Vollportionen hergestellt werden. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2.		 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 
Vollportionen hergestellt werden. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

3.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 
Vollportionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	
eine	Diätküche	eingegliedert	ist.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

4.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

5.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 
Vollportionen hergestellt werden. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

6.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen hergestellt werden.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

7.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 bestellte	
	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.	
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(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

8.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

9.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	die	Arbeits-
vorbereitung, die Überwachung des Arbeitsablaufes 
und	die	Einteilung	des	Personals	in	einer	Küche	
übertragen ist, 

in der durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Voll-
portionen hergestellt werden. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

Entgeltgruppe 8

1.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich bis zu 250 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

2.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

Entgeltgruppe 7

1.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen hergestellt werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen hergestellt werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

3.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	die	Arbeits-
vorbereitung, die Überwachung des Arbeitsablaufes 
und	die	Einteilung	des	Personals	in	einer	Küche	
übertragen ist, 

in der durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Voll-
portionen hergestellt werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

Entgeltgruppe 6

1.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

2.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich bis zu 250 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

3.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen hergestellt werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

Entgeltgruppe 5

Wirtschafterinnen	 (Hauswirtschafterinnen)	 mit	
entsprechender	Tätigkeit,	soweit	nicht	anderweitig	
eingruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, die als ständige Vertreter von Leitern 
von	Küchen	durch	ausdrückliche	Anordnung	be-
stellt sind, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Küchenwirtschaftsdienst	mit	Tätig-
keiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbeitung	bzw.	
eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht.

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Küchenwirtschaftsdienst	

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)
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Protokollerklärungen:

Nr. 1 (1) 1Hängt die Eingruppierung von der Zahl der 
Vollportionen	ab,	so	ist	Teilverpflegung	mit	folgen-
den Anteilen in Vollportionen umzurechnen:

–	 Frühstück	mit	 21,66	Prozent,
– Mittagessen mit 39,17 Prozent und 
– Abendessen mit 39,17 Prozent.
2Wird	in	einer	Küche	nur	Mittagessen	zubereitet,	
so werden die Mittagessenportionen zur Hälfte als 
Vollportionen angerechnet.

(2) 1Bei der Zahl der Vollportionen bleibt die Zahl 
der	Diätportionen	unberücksichtigt.	2Werden	von	
der	Hauptküche	an	die	Diätküche	die	Grundnah-
rungsmittel	(z.	B.	Kartoffeln,	Fleisch,	Gemüse)	ge-
liefert, gilt folgender Umrechnungsschlüssel: 

a) Bei Lieferung der Grundnahrungsmittel für alle 
Mahlzeiten gelten drei Diätportionen als zwei 
Vollportionen. 

b)	 Werden	die	Grundnahrungsmittel	nicht	für	alle	
Mahlzeiten geliefert, gelten drei Diätportionen 
als eine Vollportion. 

Nr.	2	 (1)	Küchenmeister	sind	Beschäftigte,	die	bei	der	
Industrie-	und	Handelskammer	die	Prüfung	als	
Küchenmeister	bestanden	haben.

(2)	Dem	Küchenmeister	werden	gleichgestellt:

a)	 Köche	mit	Abschlussprüfung	nach	sechsjähriger	
Berufsausübung	als	Koch,	

b)	 Metzger	 (Fleischer,	Schlachter),	Bäcker	oder	
Konditoren	mit	Abschlussprüfung	nach	acht-
jähriger	Berufsausübung	als	Koch,	

beim Nachweis der Meisterprüfung bereits nach 
dreijähriger	Berufsausübung	als	Koch.	

Nr. 3 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit 
staatlicher	Prüfung	oder	mit	staatlicher	Anerken-
nung	als	Hauswirtschaftsleiterin,	als	Wirtschaftslei-
terin oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.

Nr.	4	 (1)	Eine	Diätküche	ist	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	in	eine	Küche	eingegliedert,	wenn	der	
Leiter	der	Hauptküche	folgende	Zuständigkeiten	
hat: 

a)		 Personalausgleich	für	die	Hauptküche	und	Diät-
küche,	Personalzuweisung	für	die	Diätküche,	

b)		 Dienstplangestaltung	für	beide	Küchen,	

c)		 Verantwortung	für	die	technische	Abwicklung	
des	Essentransportes	beider	Küchen.	

(2) Eine räumlich getrennte Unterbringung der 
Diät	küche	steht	ihrer	Eingliederung	in	die	Haupt-
küche	bei	Erfüllung	der	vorstehenden	Buchstaben	a	
bis	c	nicht	entgegen,	wenn	diese	Diätküche	mit	den	
Grundnahrungsmitteln	(z.	B.	Kartoffeln,	Fleisch,	
Gemüse)	durch	die	Hauptküche	versorgt	wird.	

(3)	Durch	die	Eingliederung	der	Diätküche	wird	die	
Verantwortung	des	Diätküchenleiters	für	die	herge-
stellten Diätportionen nicht berührt. 

Nr.	5	 (1)	Wirtschafterinnen	sind	Beschäftigte	mit	abge-
schlossener Berufsausbildung und staatlicher Prü-
fung	als	Wirtschafterin,	die

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten 
Hauswirtschaft oder 

b)  mit der selbständigen Erledigung 

von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

oder	 in	 Teilgebieten	 der	 Küchenwirtschaft,	
z. B. 

– Aufstellen des Speiseplans,

– Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen 
des	Küchenpersonals,

– Bestellen und Berechnen der Nahrungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Hauspflege,	z.	B.	

–	 Aufsicht	über	Pflege	und	Reinigen	des	Hau-
ses,

–	 Beschaffen	der	Pflege-	und	Reinigungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Wäschereinigung	und	
-pflege,	z.	B.	

– Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

–	 Beschaffen	und	Kontrollieren	der	Wäsche,

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, 
z. B. 

–	 Beschaffen,	Ausgeben,	Abrechnen	und	Kont-
rollieren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Ta-
rifvertrages	mindestens	fünf	Jahre	die	Tätigkeit	von	
Wirtschafterinnen	ausgeübt	haben,	ohne	die	staatli-
che Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen 
Tarifvertrag	den	Wirtschafterinnen	mit	staatlicher	
Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 6 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

25.2 Beschäftigte im Wäschereidienst in Einrichtungen 
im Sinne des § 43

Entgeltgruppe 10

Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 2.500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 9

1.	 Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 1.500 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Beschäftigte	als	durch	ausdrückliche	Anordnung	
bestellte	ständige	Vertreter	von	Wäschereileitern

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 2.500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)
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3.	 Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 1.000 t Schmutzwäsche. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4.	 Beschäftigte	als	durch	ausdrückliche	Anordnung	
bestellte	ständige	Vertreter	von	Wäschereileitern

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 1.500 t Schmutzwäsche. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

1.	 Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 500 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Beschäftigte	als	durch	ausdrückliche	Anordnung	
bestellte	ständige	Vertreter	von	Wäschereileitern

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 1.000 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3. Nähereileiter, 

denen	mehr	als	36	Arbeitnehmer	durch	ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4. Leiter von Teilbetriebsbereichen 

in	Zentralwäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	
mehr als 2.500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

5. Hauswirtschaftsleiterinnen, 

denen in Anstalten mit mindestens 1.200 planmäßi-
gen	Betten	die	Anforderung,	Pflege	und	Verwaltung	
(einschließlich	Annahme	und	Ausgabe)	der	Wäsche	
obliegen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	4)

Entgeltgruppe 6

1.	 Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 175 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Beschäftigte	als	durch	ausdrückliche	Anordnung	
bestellte	ständige	Vertreter	von	Wäschereileitern

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 500 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3. Nähereileiter, 

denen	mehr	als	27	Arbeitnehmer	durch	ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4. Hauswirtschaftsleiterinnen, 

denen in Anstalten mit mindestens 750 planmäßi-
gen	Betten	die	Anforderung,	Pflege	und	Verwaltung	
(einschließlich	Annahme	und	Ausgabe)	der	Wäsche	
obliegen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	4)

Entgeltgruppe 5

1.	 Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 80 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Beschäftigte	als	durch	ausdrückliche	Anordnung	
bestellte	ständige	Vertreter	von	Wäschereileitern

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 175 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3. Nähereileiter, 

denen	mehr	als	18	Arbeitnehmer	durch	ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4.	 Beschäftigte	 im	Wirtschaftsdienst	als	Leiter	der	
Wäschetauschstelle	in	Krankenanstalten	mit	min-
destens 1.000 planmäßigen Betten. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

5.	 Wirtschafterinnen,	

denen in Anstalten mit mindestens 300 planmäßi-
gen	Betten	die	Anforderung,	Pflege	und	Verwaltung	
(einschließlich	Annahme	und	Ausgabe)	der	Wäsche	
obliegen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Wäschereidienst	

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Wäschereidienst	

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Wäschereileiter	sind	Beschäftigte,	die	dem	Wäsche-
reibetrieb	(Waschen,	Trocknen,	Plätten)	vorstehen.

Nr.	2	 Wirtschafter	mit	staatlicher	Prüfung	werden	nach	
diesem	Tätigkeitsmerkmal	eingruppiert,	wenn	sie	
die	in	dem	Tätigkeitsmerkmal	geforderte	Tätigkeit	
ausüben.
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Nr.	3	 Als	Teilbetriebsbereiche	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	gelten	nicht	die	Annahme	und	Ausgabe	
der	Wäsche	und	die	Näherei.

Nr. 4 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit 
staatlicher	Prüfung	oder	mit	staatlicher	Anerken-
nung	 als	 Hauswirtschaftsleiterinnen,	 als	 Wirt-
schaftsleiterinnen oder als hauswirtschaftliche 
Betriebsleiterinnen. 

Nr.	5	 Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	sind	Arbeitneh-
mer,	die	im	Wirtschaftsdienst	Teilaufgaben	wahr-
zunehmen	haben,	für	die	keine	staatliche	Prüfung	
als	Wirtschafter,	sondern	lediglich	eine	abgeschlos-
sene, mindestens zweijährige, einschlägige Berufs-
ausbildung erforderlich ist. 

Nr.	6	 (1)	Wirtschafterinnen	sind	Beschäftigte	mit	staatli-
cher	Prüfung	als	Wirtschafterin,	die

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten 
Hauswirtschaft oder 

b)  mit der selbständigen Erledigung 

von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

oder	 in	 Teilgebieten	 der	 Küchenwirtschaft,	
z. B. 

– Aufstellen des Speiseplans,

– Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen 
des	Küchenpersonals,

– Bestellen und Berechnen der Nahrungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Hauspflege,	z.	B.	

–	 Aufsicht	 über	 Pflege	 und	 Reinigen	 des	
 Hauses,

–	 Beschaffen	 der	 Pflege-	 und	 Reinigungs-
mittel,

oder	in	Teilgebieten	der	Wäschereinigung	und	
-pflege,	z.	B.	

– Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

–	 Beschaffen	und	Kontrollieren	der	Wäsche,

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, 
z. B. 

–	 Beschaffen,	Ausgeben,	Abrechnen	und	Kont-
rollieren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Ta-
rifvertrages	mindestens	fünf	Jahre	die	Tätigkeit	von	
Wirtschafterinnen	ausgeübt	haben,	ohne	die	staatli-
che Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen 
Tarifvertrag	den	Wirtschafterinnen	mit	staatlicher	
Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 7 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

25.3 Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im 
Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben in Einrichtun-
gen im Sinne des § 43

Entgeltgruppe 8

Wirtschafterinnen	 oder	 Beschäftigte	 im	 Wirt-
schaftsdienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textili-
en,	Hausrat	und	Wirtschaftsbedarf	in	Anstalten	mit	
mehr als 1.500 planmäßigen Betten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender 
	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

2.	 Wirtschafterinnen	oder	Beschäftigte	im	Wirtschafts-
dienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Texti-
lien,	Hausrat	und	Wirtschaftsbedarf

in Anstalten mit mehr als 750 planmäßigen 
 Betten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

3.	 Wirtschafterinnen	oder	Beschäftigte	im	Wirtschafts-
dienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel oder für 
Textilien,	Hausrat	und	Wirtschaftsbedarf

in Anstalten mit mehr als 1.500 planmäßigen 
 Betten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 5

1.	 Wirtschafterinnen	oder	Beschäftigte	im	Wirtschafts-
dienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Texti-
lien,	Hausrat	und	Wirtschaftsbedarf,	soweit	nicht	
anderweitig eingruppiert. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	5)

2.	 Wirtschafterinnen	oder	Beschäftigte	im	Wirtschafts-
dienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel oder für 
Textilien,	Hausrat	und	Wirtschaftsbedarf

in Anstalten mit mehr als 750 planmäßigen 
 Betten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	mit	Teilaufga-
ben 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	mit	Teilaufga-
ben 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)
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Protokollerklärungen:

Nr.	1	 (1)	Wirtschafterinnen	sind	Beschäftigte	mit	staatli-
cher	Prüfung	als	Wirtschafterin,	die

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten 
Hauswirtschaft oder 

b)  mit der selbständigen Erledigung 

von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

oder	 in	 Teilgebieten	 der	 Küchenwirtschaft,	
z. B. 

– Aufstellen des Speiseplans,

– Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen 
des	Küchenpersonals,

– Bestellen und Berechnen der Nahrungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Hauspflege,	z.	B.	

–	 Aufsicht	über	Pflege	und	Reinigen	des	Hau-
ses,

–	 Beschaffen	der	Pflege-	und	Reinigungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Wäschereinigung	und	
-pflege,	z.	B.	

– Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

–	 Beschaffen	und	Kontrollieren	der	Wäsche,

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, 
z. B. 

–	 Beschaffen,	Ausgeben,	Abrechnen	und	Kont-
rollieren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Ta-
rifvertrages	mindestens	fünf	Jahre	die	Tätigkeit	von	
Wirtschafterinnen	ausgeübt	haben,	ohne	die	staatli-
che Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen 
Tarifvertrag	den	Wirtschafterinnen	mit	staatlicher	
Prüfung gleichgestellt. 

Nr.	2	 Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	sind	Arbeitneh-
mer,	die	im	Wirtschaftsdienst	Teilaufgaben	wahr-
zunehmen	haben,	für	die	keine	staatliche	Prüfung	
als	Wirtschafterin,	sondern	 lediglich	eine	abge-
schlossene, mindestens zweijährige, einschlägige 
Berufsausbildung erforderlich ist. 

Nr. 3 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit 
staatlicher	Prüfung	oder	mit	staatlicher	Anerken-
nung	als	Hauswirtschaftsleiterin,	als	Wirtschaftslei-
terin oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. 

Nr. 4 (1) Hauswirtschaftsleiterinnen üben eine entspre-
chende	Tätigkeit	aus,	wenn	sie	der	Hauswirtschaft	
(Küchenwirtschaft,	Wäschereinigung	und	-pflege	
und Reinigungsdienst) vorstehen und ihnen der 
Einkauf	oder	die	Anforderung	von	Lebensmitteln	
oder sonstigen Verbrauchsmitteln, gegebenenfalls 
einschließlich	der	Kostenberechnung	und	der	Wirt-
schaftsbuchführung, obliegen. 

(2)	 Die	 entsprechende	 Tätigkeit	 der	 Hauswirt-
schaftsleiterin gilt auch dann als erfüllt, wenn we-
gen	der	Versorgung	durch	eine	auswärtige	Küche	
oder	wegen	der	Wäschereinigung	durch	eine	aus-
wärtige	Wäscherei	oder	wegen	der	Hausreinigung	
durch ein Reinigungsinstitut eines dieser Teilge-

biete nicht von der Hauswirtschaftsleiterin selbst 
wahrgenommen wird. 

(3)	Küchenmeister	werden	nach	diesem	Tätigkeits-
merkmal	eingruppiert,	wenn	sie	die	in	dem	Tätig-
keitsmerkmal	geforderte	Tätigkeit	ausüben.	

Nr.	5	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	ist	auch	erfüllt,	wenn	
von	den	Teilgebieten	Textilien,	Hausrat	und	Wirt-
schaftsbedarf ein Teilgebiet im Magazin nicht ent-
halten ist.

Nr. 6 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

25.4 Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 
fallen

Entgeltgruppe 9

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender 
	Tätigkeit	

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 200 Plätzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

2. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender 
	Tätigkeit	

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 100 Plätzen. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

3. Hauswirtschaftsleiterinnen 

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterin-
nen

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 200 Plätzen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	 Protokollerklärungen	 Nrn.	 1,	 2,	 3,	 4	
und 5)

Entgeltgruppe 8

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender 
	Tätigkeit	

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 50 Plätzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

2. Hauswirtschaftsleiterinnen 

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterin-
nen

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 100 Plätzen.

(Hierzu	 Protokollerklärungen	 Nrn.	 1,	 2,	 3,	 4	
und 5)
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Entgeltgruppe 6

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender 
	Tätigkeit

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2.	 Wirtschafterinnen	

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterin-
nen

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 50 Plätzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Entgeltgruppe 5

Wirtschafterinnen	

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterin-
nen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit 
staatlicher	Prüfung	oder	mit	staatlicher	Anerken-
nung	als	Hauswirtschaftsleiterin,	als	Wirtschaftslei-
terin oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. 

Nr. 2 (1) Hauswirtschaftsleiterinnen üben eine entspre-
chende	Tätigkeit	aus,	wenn	sie	der	Hauswirtschaft	
(Küchenwirtschaft,	Wäschereinigung	und	-pflege	
und Reinigungsdienst) vorstehen und ihnen der 
Einkauf	oder	die	Anforderung	von	Lebensmitteln	
oder sonstigen Verbrauchsmitteln, gegebenenfalls 
einschließlich	der	Kostenberechnung	und	der	Wirt-
schaftsbuchführung, obliegen. 

(2)	 Die	 entsprechende	 Tätigkeit	 der	 Hauswirt-
schaftsleiterin gilt auch dann als erfüllt, wenn we-
gen	der	Versorgung	durch	eine	auswärtige	Küche	
oder	wegen	der	Wäschereinigung	durch	eine	aus-
wärtige	Wäscherei	oder	wegen	der	Hausreinigung	
durch ein Reinigungsinstitut eines dieser Teilge-
biete nicht von der Hauswirtschaftsleiterin selbst 
wahrgenommen wird. 

(3)	Küchenmeister	werden	nach	diesem	Tätigkeits-
merkmal	eingruppiert,	wenn	sie	die	in	dem	Tätig-
keitsmerkmal	geforderte	Tätigkeit	ausüben.	

Nr. 3 Zu den Einrichtungen im Sinne dieses Unterab-
schnitts	rechnen	nicht	die	Kindertagesstätten	(Kin-
dertagesheime).

Nr. 4 (1) 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist 
die Zahl der tatsächlich belegten, nicht jedoch die 

Zahl der vorhandenen Plätze zugrunde zu legen. 
2Vorübergehend	oder	für	kurze	Zeit,	z.	B.	wegen	
Erkrankung	des	Kindes	oder	Jugendlichen,	nicht	
belegte Plätze sind mitzurechnen. 

(2) 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist 
ein	Zeitraum	von	einem	Kalenderjahr	zugrunde	
zu legen. Zeiten, in denen die Einrichtung, z. B. 
wegen der Ferien, nicht oder nur gering belegt ist, 
sind außer Betracht zu lassen. 2Bei der Feststellung 
der Durchschnittsbelegung ist von der täglichen 
Höchstbelegung auszugehen.

Nr.	5	 Wirtschafterinnen	mit	staatlicher	Prüfung	werden	
nach	diesem	Tätigkeitsmerkmal	eingruppiert,	wenn	
sie	die	in	dem	Tätigkeitsmerkmal	geforderte	Tätig-
keit	ausüben.	

Nr.	6	 (1)	Wirtschafterinnen	sind	Beschäftigte	mit	staatli-
cher	Prüfung	als	Wirtschafter,	die

a) mit der selbständigen Führung der gesamten 
Hauswirtschaft oder 

b) mit der selbständigen Erledigung 

von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

oder	 in	 Teilgebieten	 der	 Küchenwirtschaft,	
z. B. 

– Aufstellen des Speiseplans,

– Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen 
des	Küchenpersonals,

– Bestellen und Berechnen der Nahrungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Hauspflege,	z.	B.	

–	 Aufsicht	über	Pflege	und	Reinigen	des	Hau-
ses,

–	 Beschaffen	der	Pflege-	und	Reinigungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Wäschereinigung	und	
-pflege,	z.	B.	

– Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

–	 Beschaffen	und	Kontrollieren	der	Wäsche,

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, 
z. B. 

–	 Beschaffen,	Ausgeben,	Abrechnen	und	Kont-
rollieren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses 
	Tarifvertrages	mindestens	 fünf	 Jahre	die	Tätig-
keit	von	Wirtschafterinnen	ausgeübt	haben,	ohne	
die staatliche Prüfung abgelegt zu haben, werden 
für	diesen	Tarifvertrag	den	Wirtschafterinnen	mit	
staatlicher Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 7 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.
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Teil III 
Beschäftigte mit körperlich / handwerklich  

geprägten Tätigkeiten

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung

1. 1Die Fallgruppen des Abschnitts 1 (Allgemeine 
Tätigkeitsmerkmale)	gelten,	 sofern	die	Tätigkeit	
nicht	in	besonderen	Tätigkeitsmerkmalen	der	Ab-
schnitte 2 und 3 aufgeführt ist. 2Dies gilt nicht für 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 2, die überwiegend 
Arbeiten	zu	verrichten	haben,	die	die	Körperkräfte	
außerordentlich beanspruchen.

2. (1) 1Die	besonderen	Tätigkeitsmerkmale	des	Ab-
schnitts	3,	die	für	bestimmte	Verwaltungen,	Äm-
ter und Betriebe (z. B. für die Polizeiverwaltung) 
vorgesehen sind, gelten nur für die Beschäftigten 
in	diesen	Verwaltungen,	Ämtern	und	Betrieben.	
2Das schließt nicht aus, dass Beschäftigte außer-
halb	dieser	Verwaltungen,	Ämter	und	Betriebe,	die	
gleichartige	Tätigkeiten	zu	verrichten	haben,	bei	
Erfüllung	der	allgemeinen	Tätigkeitsmerkmale	in	
dieselbe Entgeltgruppe eingruppiert sind. 

(2)	Die	Tätigkeitsmerkmale,	die	für	ein	bestimmtes	
Fachgebiet (z. B. für das Vermessungswesen) vorge-
sehen sind, gelten für alle Beschäftigten in diesem 
Fachgebiet	ohne	Rücksicht	darauf,	in	welcher	Ver-
waltung, welchem Amt oder Betrieb sie tätig sind.

3. Erfolgt eine Eingruppierung nach einem besonde-
ren	Tätigkeitsmerkmal,	kommt	es	auf	die	berufliche	
Vorbildung	nicht	an,	es	sei	denn,	das	Tätigkeits-
merkmal	fordert	eine	bestimmte	Ausbildung	oder	
eine	andere	berufliche	Qualifikation.

4. (1) 1Anerkannte	Ausbildungsberufe	sind	die	nach	
dem	Berufsbildungsgesetz	staatlich	anerkannten	
oder	als	staatlich	anerkannt	geltenden	Ausbildungs-
berufe. 2In	besonderen	Tätigkeitsmerkmalen	ge-
nannte Ausbildungsberufe umfassen auch die ent-
sprechenden früheren Ausbildungsberufe.

(2)	Der	Besitz	eines	Handwerksmeisterbriefs,	eines	
Industriemeisterbriefs oder eines Meisterbriefs in 
einem	anderen	anerkannten	Ausbildungsberuf	hat	
keinen	Einfluss	auf	die	Eingruppierung,	soweit	die-
ser	nicht	ausdrücklich	in	einem	Tätigkeitsmerkmal	
gefordert ist. 

(3) Zu den Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung in einem einschlägigen aner-
kannten	Ausbildungsberuf	mit	einer	Ausbildungs-
dauer	von	mindestens	drei	Jahren	gehören	auch	die	
Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 mit 
verwaltungseigener Prüfung.

5.	 Die	Besatzungen	von	Wasserfahrzeugen	der	Poli-
zeiverwaltungen sind wie die entsprechenden 
Beschäftigten in der Binnen- bzw. Seeschifffahrt 
(Teil II Abschnitt 19) eingruppiert.

6. Für die Beschäftigten der Häfen des Landes Nieder-
sachsen	gelten	auch	die	Tätigkeitsmerkmale	für	die	
Beschäftigten	im	Wasserbau.

7. Die Richtlinien für die verwaltungseigenen Prü-
fungen, deren Ablegung die Voraussetzung für die 

 Eingruppierung in bestimmte Entgeltgruppen 
 bildet, sind im Anhang zu Teil III festgelegt.

8. (1) 1Beschäftigte, die zu Vorarbeitern von Beschäf-
tigten der Entgeltgruppen 1 bis 4 bestellt worden 
sind,	erhalten	für	die	Dauer	der	Tätigkeit	als	sol-
che eine monatliche Zulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt III Nr. 1. 2Beschäftigte, die zu Vorarbeitern 
von Beschäftigten mindestens der Entgeltgruppe 5 
bestellt worden sind, erhalten für die Dauer der 
	Tätigkeit	als	solche	eine	monatliche	Zulage	gemäß	
Anlage F Abschnitt III Nr. 2. 3Die Vorarbeiterzulage 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jewei-
lige	Entgeltgruppe	festgelegten	Vomhundertsatz;	
Sockelbeträge,	Mindestbeträge	und	vergleichbare	
nichtlineare	Steigerungen	bleiben	unberücksich-
tigt.

(2) 1Sofern ein Anspruch auf die Vorarbeiterzulage 
nicht	für	alle	Tage	eines	Kalendermonats	besteht,	
gilt § 24 Abs. 3. 2Wird	die	Bestellung	zum	Vorarbei-
ter widerrufen, so wird die Vorarbeiterzulage für 
die	Dauer	von	zwei	Wochen	weitergezahlt,	es	sei	
denn, dass die Bestellung von vornherein für eine 
bestimmte Zeit erfolgt ist.

(3) 1Vorarbeiter sind Beschäftigte, die durch schrift-
liche Verfügung zu Gruppenführern von Beschäf-
tigten bestellt worden sind und selbst mitarbeiten. 
2Die Gruppe muss außer dem Vorarbeiter aus min-
destens zwei Beschäftigten bestehen. 3Zur Arbeit 
zugeteilte	Insassen	von	psychiatrischen	Kranken-
anstalten,	Justizvollzugsanstalten,	Landesblinden-
anstalten, Landesjugendheimen und Beschäftigte 
von Firmen rechnen wie entsprechende Beschäftig-
te. 4Auszubildende nach dem Tarifvertrag für Aus-
zubildende der Länder nach dem Berufsbildungs-
gesetz	(TVA-L	BBiG)	vom	12.	Oktober	2006	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung	können	ab	dem	dritten	
Ausbildungsjahr als Beschäftigte der Entgeltgrup-
pe 5 Fallgruppe 1 gerechnet werden.

(4)	Beschäftigte,	bei	denen	die	Aufsichtsfunktion	
zum	Inhalt	ihrer	Tätigkeit	gehört,	sind	nicht	Vorar-
beiter im Sinne dieser Vorschrift.

(5) Bei der Sicherung des Lohnstandes nach der 
	Protokollerklärung	 zum	 3.	 Abschnitt	 des	 TVÜ-
Länder gilt die Vorarbeiterzulage als Bestandteil 
des Monatstabellenlohnes.

1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2, 

die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2, 

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)
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Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	anerkannten	Ausbildungsberuf	

mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren,	

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf 
beschäftigt werden.

2. Beschäftigte, 

die nach einer mindestens dreijährigen ununter-
brochenen	Beschäftigung	in	einem	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	eine	verwaltungseigene	
Prüfung erfolgreich abgelegt haben und 

eine	entsprechende	Tätigkeit	ausüben.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	anerkannten	Ausbildungsberuf	

mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei 
Jahren,	

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf 
beschäftigt werden.

Entgeltgruppe 3

1. Beschäftigte 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung erforderlich ist.

(Keine	Stufe	6)

2. Angelernte Beschäftigte. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

3. Beschäftigte 

mit	Tätigkeiten	der	Entgeltgruppe	2,	

die	die	Körperkräfte	außerordentlich	beanspruchen	
oder mit besonderer Verantwortung verbunden 
sind.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 1

Beschäftigte 

mit	einfachsten	Tätigkeiten.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die 
neben	vielseitigem	hochwertigem	fachlichen	Kön-
nen	besondere	Umsicht	und	Zuverlässigkeit	erfor-
dern.

Nr. 2 Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das 
Überlegungsvermögen	und	das	fachliche	Geschick	
des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über 
das Maß dessen hinausgehen, das von einem sol-
chen Beschäftigten üblicherweise verlangt werden 
kann.

Nr.	3	 Das	 sind	Beschäftigte	mit	 Tätigkeiten,	 die	 eine	
handwerkliche	 oder	 fachliche	 Anlernung	 erfor-
dern.

Nr. 4 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

Nr. 5 1Einfachste	Tätigkeiten	üben	z.	B.	aus

–	 Essens-	und	Getränkeausgeber,

– Garderobenpersonal,

– Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder 
sonstige	Tätigkeiten	im	Haus-	und	Küchenbe-
reich ausüben,

–	 Reiniger	in	Außenbereichen	wie	Höfen,	Wegen,	
Grünanlagen,	Parks,

–	Wärter	von	Bedürfnisanstalten,

– Servierer,

– Hausarbeiter und 

– Hausgehilfen. 

2Ergänzungen	können	durch	landesbezirklichen	
Tarifvertrag geregelt werden.

2. Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche 
Bereiche

2.1 Facharbeiter

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit	einer	Ausbildungsdauer	von	dreieinhalb	Jah-
ren, 

die als Bediener von CNC-gesteuerten Maschinen 
komplizierte	 Werkstücke	 aus	 unterschiedlichen	
Materialien herstellen und dafür selbständig nach 
Fertigungsunterlagen Arbeitsablaufprogramme 
ergänzen, Maschinenprogramme eingeben, testen 
und fahren sowie Programmfehler feststellen und 
beseitigen. 

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit	einer	Ausbildungsdauer	von	dreieinhalb	Jah-
ren, 

die	bei	Einsatz	von	Laserschneidtechnik	und	Laser-
graviertechnik	selbständig	Arbeitsablaufprogram-
me ergänzen, eingeben, testen und fahren sowie 
Programmfehler feststellen und beseitigen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)
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3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren	

mit Meisterbrief, 

die in großen Arbeitsstätten mit zentraler Haus- und 
Betriebstechnik	komplizierte	Anlagen	warten,	in-
stand setzen, die Betriebsbereitschaft gewährleisten 
und in der Lage sind, die Regelung und Steuerung 
der	Anlagen	technischen	Änderungen	anzupas-
sen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 8

Aufzugsmonteure 

mit einschlägiger Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

die	elektrisch	gesteuerte	Aufzüge	oder	 sonstige	
komplizierte	Aufzugsanlagen	mit	Befehlsspeiche-
rung unter Einbeziehung des eigentlichen Steuer-
teils warten und instand setzen.

Entgeltgruppe 7

Aufzugsmonteure.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Einschlägige	anerkannte	Ausbildungsberufe	 im	
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	Syste-
melektroniker,	Elektroniker	für	Betriebstechnik,	
Mechatroniker	für	Kältetechnik,	Anlagenmecha-
niker	für	Sanitär-,	Heizungs-	und	Klimatechnik,	
Elektroniker	für	Automatisierungstechnik.

Nr.	2	 Komplizierte	Anlagen	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.	zentrale	Mess-,	Steuer-	und	
	Regelanlagen	für	Heiz-,	Klima-,	Sanitär-	und	Elek-
trotechnik.

2.2 Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagen-
pfleger

Entgeltgruppe 5

1. Führer von Baugeräten und Erdbewegungsmaschi-
nen	(z.	B.	Bagger,	Krane,	Planierraupen,	Straßen-
hobel,	Walzen).

2.	 Fahrer	von	Lastkraftwagen	oder	Lastkraftwagen-
zügen

mit einem Ladegewicht von mehr als 5 t.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3.	 Fahrer	von	Mehrzweckfahrzeugen	(Unimog	u.a.)	

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener An-
baugeräte.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

4. Fahrer von Omnibussen 

mit mindestens 14 Fahrgastsitzen.

Entgeltgruppe 4

1.	 Fahrer	von	Elektrofahrzeugen	oder	Elektrokarren,	

die	nach	der	Straßenverkehrszulassungsordnung	
mit	amtlichen	Kennzeichen	zum	Verkehr	zugelas-
sen	sind	und	überwiegend	im	öffentlichen	Verkehr	
eingesetzt sind.

2. Fahrer von Gabelstaplern, 

die	nach	der	Straßenverkehrszulassungsordnung	
mit	amtlichen	Kennzeichen	zum	Verkehr	zugelas-
sen	sind	und	überwiegend	im	öffentlichen	Verkehr	
eingesetzt sind.

3. Fahrer von Gabelstaplern 

mit	einer	Hubkraft	von	mehr	als	1	t,	die	nicht	zum	
öffentlichen	Verkehr	zugelassen	sind.

4.	 Kraftwagenfahrer.

Entgeltgruppe 3

1.	 Fahrer	von	Elektrofahrzeugen	oder	Elektrokarren.

2. Fahrer von Gabelstaplern, 

die	 nicht	 zum	 öffentlichen	 Verkehr	 zugelassen	
sind.

3.	 Tankwarte	ohne	abgeschlossene	Ausbildung	als	
Tankwart.

4.	 Wagenpfleger.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Bei Verringerung des Ladegewichts durch Anbrin-
gen von Ladegeräten oder anderen Geräten ist vom 
Ladegewicht ohne Geräte auszugehen.

Nr. 2 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener An-
baugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbauge-
räte	in	ständiger	Wiederkehr,	jedoch	nicht	nur	ge-
legentlich verwendet werden. 

Nr. 3 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach 
§ 29 MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach 
Nr. A 20 Buchst. c) und d), Nrn. A 25 bis 28 und A 82 
sowie Nrn. M 7 und 8 TVZ zum MTL II – im Zu-
sammenhang mit der Verwendung der Anbaugeräte 
abgegolten.

2.3 Hausmeister, Sportplatzmeister, Pförtner, Reini-
gungs- und Wachpersonal

Vorbemerkung

Abweichend	von	der	Protokollerklärung	zu	Nr.	2	
der	Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	der	Entgelt-
ordnung sind in diesem Unterabschnitt auch Be-
schäftigte eingruppiert, die bei Fortgeltung des 
alten Rechts

– in Vergütungsgruppe IXb Fallgruppe 1 oder in 
Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 2 des Teils II 
Abschnitt H (Hausmeister an Theatern und Büh-
nen) oder

– in Teil II Abschnitt O (Schulhausmeister und 
Hausmeister in Verwaltungsgebäuden)

der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O eingruppiert ge-
wesen wären.

Entgeltgruppe 5

1. Hausmeister mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
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bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren.

2. Sportplatzwarte (Sportplatzmeister) mit erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen	anerkannten	Ausbildungsberuf	mit	einer	Aus-
bildungsdauer	von	mindestens	drei	Jahren.

Entgeltgruppe 4

1. Hausmeister.

2. Sportplatzwarte (Sportplatzmeister). 

Entgeltgruppe 3

1. Pförtner

a)	 an	verkehrsreichen	Eingängen,

b) mit einfachem Fernsprechvermittlungsdienst,

c) die in nicht unerheblichem Umfang mit schrift-
lichen Arbeiten beschäftigt werden oder

d) mit Fernsprechvermittlungsdienst mit mehr als 
einem Amtsanschluss.

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Wächter	mit	Dienstwaffen,	Begleithunden	oder	im	
Freien.

3. Pförtner.

(keine	Stufe	6)

4.	 Reiniger	von	Werkstätten	und	Maschinenhallen.

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 2

1. Reiniger auf selbst fahrenden Reinigungsmaschi-
nen, die diese Maschinen auch warten.

2.	 Wächter.

3. Reiniger, soweit nicht in Entgeltgruppe 1 eingrup-
piert. 

(keine	Stufe	6)

Protokollerklärung:

Zu den schriftlichen Arbeiten gehört nicht das Aus-
füllen von Besucherzetteln.

2.4 Beschäftigte in der Entsorgung

Entgeltgruppe 4

1.	 Tierkörperverwerter	ohne	abgeschlossene	Ausbil-
dung	in	einem	anerkannten	Ausbildungsberuf	in	
Tierkörperbeseitigungsanstalten.

2.	 Geprüfte	Klärwärter.

Entgeltgruppe 3

Klärarbeiter.

2.5 Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinen-
maschinisten und Schichtführer an Hochdruck-
kesselanlagen

Entgeltgruppe 8

1.	 Kesselwärter	(Heizer)	

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-

ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

die eine Heizungsanlage mit mindestens 29,308 
Mio.	kJ/h	oder	mehrere	Heizungsanlagen	mit	zu-
sammen	mindestens	29,308	Mio.	kJ/h	verantwort-
lich betreiben, 

wenn	ihnen	mindestens	drei	Kesselwärter	(Heizer)	
mit Ausbildung nach Buchstabe a) oder Buchstabe 
b) unterstellt sind.

2.	 Kesselwärter	(Heizer)

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass besonders schwierige In-
standsetzungen oder Instandhaltungen neben der 
Beaufsichtigung	oder	Wartung	von	Regelanlagen	
zur Steuerung angeschlossener Unterzentralen zu 
erledigen sind.

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass besonders schwierige In-
standsetzungsarbeiten	an	komplizierten	elektri-
schen Mess- und Regelanlagen selbständig und 
verantwortlich auszuführen sind.

4.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung

an	Hochdruckkesselanlagen,	

die zugleich Schalttafelwärter sind.

5.	 Kesselwärter	(Heizer)

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung

an	Hochdruckkesselanlagen,	

die zugleich Schichtführer sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)
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6.	 Schichtführer	an	Hochdruckkesselanlagen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

7. Turbinenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlosse-
ner	Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdau-
er	von	mindestens	drei	Jahren,	die	zugleich	auch	
Schalttafelwärter sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 7

1.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

die eine Heizungsanlage mit mindestens 12,560 
Mio.	kJ/h	oder	mehrere	Heizungsanlagen	mit	zu-
sammen	mindestens	12,560	Mio.	kJ/h	verantwort-
lich betreiben, 

wenn	ihnen	mindestens	drei	Kesselwärter	(Heizer)	
unterstellt sind.

2.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

die eine Heizungsanlage mit mindestens 29,308 
Mio.	kJ/h	oder	mehrere	Heizungsanlagen	mit	zu-
sammen	mindestens	29,308	Mio.	kJ/h	verantwort-
lich betreiben.

3.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung

an	Hochdruckkesselanlagen.

4. Schalttafelwärter 

in	Heizkraftwerken.

5. Turbinenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlosse-
ner	Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer 
von	mindestens	drei	Jahren	

in	Heizkraftwerken.

Entgeltgruppe 6

1.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

die eine Heizungsanlage mit mindestens 12,560 
Mio.	kJ/h	oder	mehrere	Heizungsanlagen	mit	zu-
sammen	mindestens	12,560	Mio.	kJ/h	verantwort-
lich betreiben.

2.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

die eine Heizungsanlage mit mindestens 8,374 Mio. 
kJ/h	oder	mehrere	Heizungsanlagen	mit	zusammen	
mindestens	8,374	Mio.	kJ/h	verantwortlich	betrei-
ben, 

wenn	ihnen	mindestens	zwei	Kesselwärter	(Heizer)	
unterstellt sind.

3. Maschinisten mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	für	die	Wärmeverteilung.

Entgeltgruppe 5

1.	 Kesselwärter	(Heizer)	mit	erfolgreich	abgeschlos-
sener	Ausbildung	als	Anlagenmechaniker	für	Sa-
nitär-,	Heizungs-	und	Klimatechnik	oder	in	einem	
artverwandten	anerkannten	metallverarbeitenden	
oder	 in	 einem	 anerkannten	 elektrotechnischen	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	an

a) Anlagen, die der amtlichen Überwachung un-
terliegen, 

b)	 einer	Warmwasserheizungsanlage	mit	mindes-
tens	2,093	Mio.	kJ/h	oder	mehreren	Warmwas-
serheizungsanlagen mit zusammen mindestens 
2,093	Mio.	kJ/h	oder

c) einer Dampfheizungsanlage mit mindestens 
1,465	Mio.	kJ/h	oder	mehreren	Dampfheizungs-
anlagen mit zusammen mindestens 1,465 Mio. 
kJ/h.

2. Maschinisten mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	

an	Bekohlungs-	und	Entaschungsanlagen,	an	Ent-
gasungs-,	 Speisepumpen-	 und	 Wasseraufberei-
tungsanlagen	von	Hochdruckkesselanlagen.



FMBl Nr. 3/2012 139

3.	 Maschinisten	für	die	Wärmeverteilung.

Entgeltgruppe 4

1.	 Kesselwärter	 (Heizer)	mit	 Kesselwärterprüfung	
an

a)  Anlagen, die der amtlichen Überwachung un-
terliegen, 

b)	 einer	Warmwasserheizungsanlage	mit	mindes-
tens	2,093	Mio.	kJ/h	oder	mehreren	Warmwas-
serheizungsanlagen mit zusammen mindestens 
2,093	Mio.	kJ/h	oder

c) einer Dampfheizungsanlage mit mindestens 
1,465	Mio.	kJ/h	oder	mehreren	Dampfheizungs-
anlagen mit zusammen mindestens 1,465 Mio. 
kJ/h.

2. Beschäftigte als Maschinisten ohne abgeschlossene 
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf 

an	Bekohlungs-	und	Entaschungsanlagen,	an	Ent-
gasungs-,	 Speisepumpen-	 und	 Wasseraufberei-
tungsanlagen	von	Hochdruckkesselanlagen.

Entgeltgruppe 3

1. Beschäftigte als Helfer an Heizungsanlagen.

2.	 Kesselwärter	(Heizer).

3.	 Beschäftigte	als	Bekohler	oder	Entschlacker	an	
Hochdruckkesselanlagen.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Schichtführer	an	Hochdruckkesselanlagen	sind	die	
für	die	Kesselanlagen	neben	dem	aufsichtführenden	
Schichtmeister verantwortlichen Beschäftigten.

Nr.	2	 Nr.	8	Abs.	4	der	Vorbemerkungen	zu	Teil	III	gilt	
nicht.

Nr.	3	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	gilt	auch	für	das	Kraft-
werk	am	Sylvensteinsee.

2.6 Taucher

Entgeltgruppe 8

Tauchermeister,

a)  die selbst hochwertige Arbeiten ausführen, 
oder gleichwertige Taucheraufseher, die selbst 
hochwertige Arbeiten verrichten oder denen 
mindestens	ein	Handwerker	unterstellt	ist,	der	
hochwertige Arbeiten verrichtet, oder

b) von denen die Tauchermeisterprüfung der In-
dustrie-	und	Handelskammer	verlangt	wird.

Entgeltgruppe 7

Taucher mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
in	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren.

Entgeltgruppe 6

Taucher.

2.7 Tierwärter

Entgeltgruppe 5

Tierwärter 

in wissenschaftlichen Anstalten, Lehr- und Ver-
suchsanstalten, Untersuchungsanstalten, 

wenn	sie	kranke	oder	zu	medizinischen	Zwecken	
infizierte	Tiere	pflegen.

Entgeltgruppe 3

Tierwärter 

in wissenschaftlichen Anstalten, Lehr- und Ver-
suchsanstalten, Untersuchungsanstalten und Tier-
gärten.

3. Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne 
Bereiche

3.1 Beschäftigte in Galerien, Museen, Schlösser

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie hochwertigste Arbeiten 
an	wertvollen	Kunstgegenständen	oder	an	kunst-
geschichtlich bedeutenden Gebäudeteilen verrich-
ten.

Entgeltgruppe 6

1. Schlossführer, 

die Führungen in mehr als einer Fremdsprache 
durchführen.

(Hierzu	Protokollerklärung)

2. Schlossverwalter.

Entgeltgruppe 5

Schlossführer, 

die Führungen in einer Fremdsprache durchfüh-
ren.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 4

Galerieaufseher, Museumsaufseher, Schlossaufse-
her, Schlossführer,

zu	deren	Tätigkeit	Führungen,	der	Verkauf	von	
Eintrittskarten	sowie	von	vielfältigem	Druck-	und	
Bildmaterial gehören.

Entgeltgruppe 3

1.	 Galerieaufseher,	Museumsaufseher,	Parkaufseher,	
Schlossaufseher.

2. Schlossarbeiter, 

zu	 deren	 Tätigkeit	 im	 Bedarfsfall	 regelmäßig	
Schlossführungen und das Erheben von Eintritts-
geld gehören.

3. Schlossführer.
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Protokollerklärung:

Die Muttersprache des Schlossführers gilt nicht als 
Fremdsprache.

3.2 Beschäftigte im Gartenbau

Entgeltgruppe 8

1. Reviergärtner in Botanischen Gärten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Spezialisten	für	Sonderkulturen,	

z.	B.	für	Orchideen	oder	ähnlich	schwierige	Kultu-
ren.

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief.

2.	 Beschäftigte	mit	Waldfacharbeiterbrief.

3.	 Fahrer	von	Traktoren	

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener An-
baugeräte sowie verschiedener Anhängegeräte (z. B. 
Mähdrescher,	Hackfrucht-Vollernter),	die	vom	Trak-
tor aus bedient werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 4

1.	 Fahrer	von	Traktoren,	

die	einer	Zulassung	zum	Straßenverkehr	bedür-
fen.

2. Gartenarbeiter, 

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschi-
nen (mit Ausnahme von einfachen Maschinen) 
führen	 und	warten	 sowie	 kleinere	 Reparaturen	
selbständig ausführen.

Entgeltgruppe 3

1. Gartenarbeiter, 

die gärtnerische Arbeiten verrichten, die an das 
Überlegungsvermögen	und	das	fachliche	Geschick	
Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, das von einem angelernten Arbeiter 
verlangt	werden	kann.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2. Gartenarbeiter, 

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschi-
nen (mit Ausnahme von einfachen Rasenmähern) 
führen.

3.	 Fahrer	von	Traktoren.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Nr.	8	Abs.	4	der	Vorbemerkungen	zu	Teil	III	gilt	
nicht.

Nr. 2 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener An-
baugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbauge-
räte	in	ständiger	Wiederkehr,	jedoch	nicht	nur	ge-
legentlich verwendet werden. 

Nr. 3 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach 
§ 29 MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach 
Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 

und A 82 TVZ zum MTL II – im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Anbau- und Anhängege-
räte abgegolten.

Nr.	4	 Z.	B.	Formschneiden	von	Bäumen,	Hecken	und	
Sträuchern,	 selbständige	 Bepflanzung	 von	 Par-
terreanlagen, selbständige Versuchsarbeiten nach 
besonderer	Weisung.

3.3 Beschäftigte im Gesundheitswesen

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren	

mit Meisterbrief oder mit einer zusätzlichen fachli-
chen Fortbildung, 

die verschiedene Spezialeinrichtungen bzw. Spe-
zialanlagen warten, instand setzen, die Betriebsbe-
reitschaft gewährleisten und in der Lage sind, die 
Regelung und Steuerung der Anlagen technischen 
Änderungen	anzupassen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2.	 Orthopädiemechaniker	und	Bandagisten	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
 Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie regelmäßig schwierigste 
Arbeiten	beim	Anfertigen,	Anpassen	und	Korrigie-
ren	von	komplizierten	orthopädischen	Heil-	und	
Hilfsmitteln selbständig ausführen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie besonders schwierige 
Instandsetzungsarbeiten	an	komplizierten	medi-
zinischen Geräten selbständig ausführen und die 
Verantwortung	 für	die	Funktionstüchtigkeit	der	
Geräte tragen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 7

Orthopädiemechaniker	und	Bandagisten	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

die Arbeiten verrichten, die an das Überlegungsver-
mögen	und	das	fachliche	Geschick	des	Beschäftig-
ten Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, das von einem Orthopädiemechani-
ker	und	Bandagisten	üblicherweise	verlangt	werden	
kann.
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Entgeltgruppe 6

Orthopädiemechaniker	und	Bandagisten	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1.

Entgeltgruppe 5

Fahrer von Röntgenschirmbildzügen.

Entgeltgruppe 3

1. Anatomiehelfer.

2.	 Beschäftigte,	die	an	Einlassen	der	Strand-	oder	Kur-
bezirke	Eintrittskarten	oder	Kurkarten	kontrollie-
ren,	verkaufen	und	abrechnen.

3. Beschäftigte an Verbrennungsanlagen.

4.	 Krankenträger.

5.	 Parkaufseher.

6.	 Strandkorbwärter.

7. Badewärter (Badegehilfen) in medizinischen Bä-
dern. 

(keine	Stufe	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)	

Entgeltgruppe 2

Badewärter (Badegehilfen).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)	

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Einschlägige	anerkannte	Ausbildungsberufe	 im	
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	Mecha-
troniker,	Energieelektroniker,	Kälteanlagenbauer,	
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Mess- und 
Regelmechaniker.

Nr. 2 Spezialeinrichtungen bzw. Spezialanlagen im Sinne 
dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	zentrale	Sau-
erstoffanlagen,	zentrale	Vakuumanlagen,	zentrale	
Lachgasanlagen,	zentrale	Druckluftanlagen,	zent-
rale Sterilisationsanlagen, zentrale Destillieranla-
gen, zentrale Mess-, Steuer- und Regelanlagen für 
Klima-	und	Kälteanlagen	in	Krankenhäusern	der	
Maximalversorgung.

Nr. 3 Schwierigste Arbeiten sind z. B. 

a)	 selbständige	und	gestaltende	Mitwirkung	bei	
der	Neukonstruktion	und	Entwicklung	bisher	
nicht	gebräuchlicher	Hilfsmittel	und	Körperer-
satzstücke	oder	deren	Teile,	

b) Anfertigung 

–	 von	schwierigen	Kraftzugbandagen	und	Steu-
erungssystemen	bei	der	Herstellung	willkür-
lich	funktionierender	Prothesen,	

–	 von	Bandagen	und	korrigierenden	Apparaten	
zur	Behandlung	schwieriger	Skoliosen,	

–	 von	Hals-	und	Kopfstützen	aus	Kunststoffma-
terial, 

– von Bandagen zur Rentension habitueller Ge-
lenkluxationen	und	

– von Bandagen für Darm- und Vaginalprolapse 
oder	künstlichem	After,	

c)	 Anfertigung	von	Redressionskorsetts	für	hoch-
gradige	Verkrümmungen	der	Wirbelsäule,	be-
sonders schwierige Prothesenversorgungen, 

etwa	bei	Exartikulationen,	Gelenkversteifungen	
und Gliedmaßenfehlstellung, 

d)	 Versorgung	von	Kindern	mit	angeborenen	Fehl-
bildungen der Gliedmaßen (Dysmelien) mit Pro-
thesen und Orthesen, 

e)	 Konstruktion	und	Anfertigung	von	aktiv	be-
weglichen	Kunstarmen	und	Kunsthänden	mit	
hochentwickelten	technischen	Systemen.

Nr.	4	 Komplizierte	medizinische	Geräte	im	Sinne	dieses	
Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	

a)	 elektrische	Überwachungsanlagen	auf	Intensiv-
stationen oder in Operationsräumen zur Mes-
sung	von	Temperatur,	Blutdruck,	Atmung	–	sog.	
elektronische	Krankenschwestern	–,	

b)	 komplizierte	Elektrokardiografen,	

c) Gas-Chromatografen, 

d) Geräte zur Erstellung von Blutanalysen, 

e)	 Pulswellengeschwindigkeitsmesser,	

f)	 Schockgeräte

und ähnliche Geräte.

Nr. 5 Beschäftigte mit entsprechenden einschlägigen 
Arbeiten	in	Kurmittelhäusern	(z.	B.	Inhalatorien,	
Moorbädern) stehen den Badewärtern (Badegehil-
fen) in medizinischen Bädern gleich.

3.4 Beschäftigte in der Landwirtschaft

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief.

2.	 Beschäftigte	mit	Waldfacharbeiterbrief.

3.	 Fahrer	von	Traktoren	

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener  
Anbaugeräte sowie verschiedener Anhängegeräte 
(z.	B.	Mähdrescher,	Hackfrucht-Vollernter),	die	vom	
Traktor	aus	bedient	werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 4

Fahrer	von	Traktoren,	

die	einer	Zulassung	zum	Straßenverkehr	bedür-
fen.

Entgeltgruppe 3

1.	 Fahrer	von	Traktoren.

2. Landwirtschaftliche Beschäftigte als 

–	 Geflügelzüchter	ohne	Prüfung,

– Gespannführer,

–	Melker	ohne	Prüfung,

– Schäfer ohne Prüfung,

– Schweinewarte ohne Prüfung,

nach mindestens dreijähriger Berufserfahrung. 

3. Landwirtschaftliche Beschäftigte, 

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschi-
nen (mit Ausnahme von einfachen Rasenmähern) 
führen.
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4. Landwirtschaftliche Beschäftigte, 

die	in	Versuchsanlagen	nach	besonderer	Weisung	
selbständig Versuchsarbeiten durchführen. 

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener An-
baugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbauge-
räte	in	ständiger	Wiederkehr,	jedoch	nicht	nur	ge-
legentlich verwendet werden. 

Nr. 2 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach 
§ 29 MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach 
Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 
und A 82 TVZ zum MTL II – im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Anbau- und Anhängege-
räte abgegolten.

3.5 Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Material-
prüfungseinrichtungen

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren,	

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten 
an	elektrisch	und	mechanisch	komplizierten	Funk-	
oder sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie 
Fehler durch eigene hochfrequenztechnische oder 
gleichschwierige Messungen selbst eingrenzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1,

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung 
in	Entwicklungs-,	Forschungs-	oder	Materialprü-
fungsstätten haben und 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie überdurchschnittliche 
Kenntnisse	der	Werkstoffe	und	deren	Verarbeitung	
besitzen	und	bei	Entwicklungs-	und	Versuchsarbei-
ten	selbständig	und	gestaltend	mitwirken.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in 
Lehr- oder Forschungseinrichtungen für Gartenbau, 
Landwirtschaft,	Obst-	und	Weinbau	haben	und	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie überdurchschnittliche 
Kenntnisse	auf	dem	betreffenden	Gebiet	besitzen	
und bei Versuchsarbeiten im Rahmen der gege-
benen	Weisungen	verantwortlich	und	selbständig	
mitwirken.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren,	

die die für die Forschung, Lehre und Materialprü-
fung benötigten Apparaturen, Hilfsgeräte oder 
Prüfkörper	anfertigen,	instand	setzen	oder	bedie-
nen und instand setzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

die die für die Forschungs-, Lehr- und Material-
prüfung benötigten Apparaturen, Hilfsgeräte oder 
Prüfkörper	anfertigen,	instand	setzen	oder	bedie-
nen und instand setzen.

Entgeltgruppe 5

Versuchsgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung 
in wasserbaulichen Versuchsanstalten.

Entgeltgruppe 3

Messhelfer ohne abgeschlossene Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
bei den Materialprüfungsanstalten.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Einschlägige	anerkannte	Ausbildungsberufe	 im	
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	Syste-
melektroniker,	Mechatroniker,	Elektroniker.

Nr.	2	 Die	Berufserfahrung	kann	auch	in	Entwicklungs-,	
Forschungs- und Materialprüfungsstätten und -ein-
richtungen außerhalb des öffentlichen Dienstes er-
worben sein.

3.6 Beschäftigte in der Polizeiverwaltung

Entgeltgruppe 9

1. Freigabeberechtigtes Personal im Hubschrauber-
instandhaltungsbetrieb mit Freigabeberechtigung 
mindestens nach Cat. A der VO (EG) 2042/2003 
Anhang III.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

2.	 Kraftfahrzeughandwerker	 mit	 Meisterbrief	 des	
Kraftfahrzeughandwerks,	

die	verantwortlich	Kraftfahrzeuge	nach	§	29	StVZO	
abnehmen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren,	

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten 
an	elektrisch	und	mechanisch	komplizierten	Funk-	
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oder sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie 
Fehler durch eigene hochfrequenztechnische oder 
gleich schwierige Messungen selbst eingrenzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

die	selbständig	und	gestaltend	Kraftfahrzeuge	für	
den Einbau von Radar- und Fotogeräten zur Ge-
schwindigkeitsmessung	umbauen	und	diese	Geräte	
einbauen und justieren.

3.	 Fluggerätemechaniker	mit	Ausbildung	nach	Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1.

4.	 Kraftfahrzeugmechatroniker	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe	7	heraushebt,	dass	sie	hochqualifizierte	Mess-,	
Prüf-	und	Justierarbeiten	mit	Messuhren,	Spezial-
testgeräten,	Bremsprüfgeräten	oder	Prüf-	und	Jus-
tiergeräten für Achsen und Fahrgestelle an Polizei-
einsatzfahrzeugen ausführen.

5.	 Metallhandwerker	mit	einschlägiger	Ausbildung	
nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 
als	Waffenmechaniker,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie besonders schwierige 
Instandsetzungsarbeiten oder Spezialarbeiten an 
hochempfindlichen	oder	komplizierten	Waffen	oder	
Geräten selbständig ausführen.

Entgeltgruppe 7

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	(z.	B.	Technische	Modellbauer,	
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.

2.	 Kraftfahrzeugmechatroniker	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.

3.	 Metallhandwerker	mit	einschlägiger	Ausbildung	
nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 
als	Waffenmechaniker,	

denen die schwierigen Instandsetzungs- und Prüf-
arbeiten übertragen werden.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsbe-
ruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren	in	der	Fernmeldetechnik.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	(z.	B.	Sattler)	als	Kraftfahr-
zeugsattler oder (z. B. Technische Modellbauer, 
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3.	 Kraftfahrzeugmechatroniker,	Karosserie-	und	Fahr-
zeugbaumechaniker,	Fahrzeuglackierer	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4.	 Metallhandwerker	mit	erfolgreich	abgeschlossener	
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	als	Waffenmechaniker.

Entgeltgruppe 4

1.	 Kammerarbeiter	oder	Lagerarbeiter,	

die	wertvolle	Geräte	pflegen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Lehrmittelwarte an Polizeischulen.

Entgeltgruppe 3

1.	 Bootspfleger.

2.	 Hundepfleger.

3. Lagerarbeiter in Fernmeldelagern, 

deren	Tätigkeit	umfassende	Fachkenntnisse	erfor-
dert.

4.	 Pferdepfleger.

5. Schießstandwarte.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Einschlägige	anerkannte	Ausbildungsberufe	 im	
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	Syste-
melektroniker,	Mechatroniker,	Elektroniker.

Nr.	2	 Im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	können	Be-
schäftigte hochwertige Arbeiten verrichten z. B. 
bei der Herstellung oder Instandsetzung von Spe-
zialein- oder Spezialaufbauten oder beim Instand-
setzen von Getrieben und Motoren.

Nr.	3	 Die	Pflege	von	wertvollen	Geräten	erfasst	nicht	die	
Pflege	von	Waffen.

3.7 Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst und  
Straßenbau

Entgeltgruppe 9

Kraftfahrzeughandwerker	 mit	 Meisterbrief	 des	
Kraftfahrzeughandwerks,	

die	verantwortlich	Kraftfahrzeuge	nach	§	29	StVZO	
abnehmen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

Entgeltgruppe 8

1. Bauaufseher.
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2.	 Kolonnenführer.

3.	 Streckenwarte	(motorisierte	Straßenaufseher,	Ver-
kehrssicherheitswarte).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren,	

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten 
an	elektrisch	und	mechanisch	komplizierten	Funk-	
oder sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie 
Fehler durch eigene hochfrequenztechnische oder 
gleich schwierige Messungen selbst eingrenzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

5. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

die	für	die	Einsatzbereitschaft	des	gesamten	Kraft-
fahrzeug-	und	Maschinenparks	

– eines Straßenbauamtes bzw. einer Straßenmeis-
terei,	bei	denen	der	gesamte	Kraftfahrzeug-	und	
Maschinenpark	 mehrerer	 Straßenmeistereien	
zusammengefasst ist, oder 

– bei einer Autobahnmeisterei 

verantwortlich sind und die schwierigste Repara-
turen	selbständig	ausführen,	solange	ihnen	keine	
Vorarbeiterzulage zusteht.

6. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1,  

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in 
der	Bauaufsicht	und	Montage	von	Brückenbauten	
und in der Prüfung und Feststellung von Schäden 
an	Brückenkonstruktionen	(vorwiegend	aus	Stahl,	
Stahl- und Spannbeton) haben und 

deren	Tätigkeit	sich	aus	der	Entgeltgruppe	7	da-
durch heraushebt, dass sie darüber hinaus beson-
dere	Kenntnisse	und	Erfahrungen	für	die	Feststel-
lung	von	Schäden	an	den	verschiedenen	Werkstoffen	
und	Konstruktionsteilen	besitzen	und	in	der	Lage	
sind, auch schwierige Instandsetzungsarbeiten 
selbständig auszuführen oder die Ausführung zu 
beaufsichtigen.

7. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1

mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung, 

deren	Tätigkeit	sich	aus	der	Entgeltgruppe	7	da-
durch	heraushebt,	dass	sie	komplizierte	Brückenbe-
sichtigungswagen	und	Brückenprüfgeräte	bedienen	
und führen.

Entgeltgruppe 7

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und	2	des	Abschnitts	1	als	Brückenschlosser	oder	
Betonsanierer, 

die	Brücken	überwachen	und	schwierige	Reparatu-
ren	an	Brücken	selbständig	ausführen.

2. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-

bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	(z.	B.	Technische	Modellbauer,	
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.

3.	 Kraftfahrzeugmechatroniker	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1 als Landschaftsgärtner, 

die die Baumaßnahmen im Landschaftsbau allein-
verantwortlich überwachen.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1 als Verwalter des Geräte-
hofes einer Straßenmeisterei.

3. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	(z.	B.	Sattler)	als	Kraftfahr-
zeugsattler oder (z. B. Technische Modellbauer, 
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

4.	 Kraftfahrzeugmechatroniker,	Karosserie-	und	Fahr-
zeugbaumechaniker,	Fahrzeuglackierer	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

5. Sprengmeister.

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte der Entgeltgruppen 3 und 4 als Fahrer 
von Schneeräumgeräten (mit Ausnahme der hand-
geführten) für die Dauer der Verwendung als sol-
che.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4	und	5)

2.	 Fahrer	von	selbstaufnehmenden	Großkehrmaschi-
nen für die Dauer der Verwendung als solche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Entgeltgruppe 4

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 3 für die Dauer der 
Verwendung	als	Fahrer	von	Fahrbahnmarkierungs-
maschinen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2. Bohrtruppführer ohne abgeschlossene Ausbildung 
in	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf.
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Entgeltgruppe 3

1. Beschäftigte im Straßenbau, 

die	sich	in	mindestens	dreijähriger	Tätigkeit	in	der	
Straßenbauverwaltung in der Entgeltgruppe 2 oder 
mindestens dreijähriger gleichartiger oder berufs-
verwandter	Tätigkeit	ausreichende	Fachkenntnisse	
erworben haben.

2. Maschinisten ohne abgeschlossene Ausbildung in 
einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf 

an	Kompressoren,	Pumpen	oder	Seilbahngeräten.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Streckenwarte	sind	Straßenwärter	oder	Beschäftig-
te mit einer entsprechenden Prüfung nach Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 2 des Abschnitts 1, die nach 
Wegfall	der	Wärterstrecke	infolge	Einführung	der	
Kolonnen	neuer	Art	 einen	größeren	Straßenab-
schnitt im motorisierten Einsatz beaufsichtigen.

Nr.	2	 Einschlägige	anerkannte	Ausbildungsberufe	 im	
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	Syste-
melektroniker,	Mechatroniker,	Elektroniker.

Nr.	3	 Im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	können	Be-
schäftigte hochwertige Arbeiten verrichten z. B. 
bei der Herstellung oder Instandsetzung von Spe-
zialein- oder Spezialaufbauten oder beim Instand-
setzen von Getrieben und Motoren.

Nr. 4 Zu den Schneeräumgeräten gehören auch Schnee-
fräsen und Schneeschleudern.

Nr. 5 1Bei	einer	Herabgruppierung	aus	diesem	Tätigkeits-
merkmal	wird	der	Beschäftigte	abweichend	von	§	17	
Abs. 4 Satz 4 in der niedrigeren Entgeltgruppe der 
Stufe zugeordnet, die er vor der Höhergruppierung 
erreicht hatte. 2Die zuvor in dieser Stufe verbrachte 
Zeit	wird	angerechnet;	für	die	Zeiten	in	der	höhe-
ren Entgeltgruppe gilt § 17 Abs. 3 Satz 1 Buchst. f 
entsprechend.

3.8 Beschäftigte im Vermessungswesen

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	als	Maschinensetzer.

2.	 Medientechnologen	Druck	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1

mit besonders schwierigen mehrfarbigen großfor-
matigen	Druckarbeiten	an	Offsetschnellpressen	
oder	Offsetdruckmaschinen.

3.	 Feinwerkmechaniker	mit	Ausbildung	nach	Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten 
an	komplizierten	Messinstrumenten	ausführen	und	
diese justieren.

4.	 Kopierarbeiter	 mit	 erfolgreich	 abgeschlossener	
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren,	

die besonders schwierige großformatige Unterlagen 
für	mehrfarbige	Druckerzeugnisse	herstellen.

Entgeltgruppe 7

1.	 Medientechnologen	Druckverarbeitung	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit	besonders	schwierigen	Arbeiten,	wie	Kaschie-
ren	von	Kartenoriginalen	und	Landkarten,	Herstel-
len besonderer Mustervorlagen.

2.	 Medientechnologen	Druck	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1

mit	besonders	schwierigen	Druckarbeiten.

3.	 Medientechnologen	Druck	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 als 
Lichtsetzer 

mit	schwieriger	Tätigkeit	im	Landkartendruck.

4.	 Feinwerkmechaniker	mit	Ausbildung	nach	Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

die hochwertige Messinstrumente instand setzen.

5.	 Kopierarbeiter	

mit	besonders	schwierigen	Kopierarbeiten	auf	Bild-
trägern aller Art.

Entgeltgruppe 6

1.	 Medientechnologen	Druck	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1.

2.	 Feinwerkmechaniker	mit	Ausbildung	nach	Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1.

3.	 Kopierarbeiter	

mit	Kopierarbeiten	auf	Kunststofffolien,	Glas	und	
Metall im Negativ- und Positivverfahren, Nutzen-
montage- und Retuschierarbeiten.

4. Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung, 

die als Beobachter an Instrumenten (einschließlich 
Protokollieren)	oder	als	Beobachter	an	Instrumenten	
mit automatischer Registrierung eingesetzt sind.

Entgeltgruppe 5

Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung.

Entgeltgruppe 3

1.	 Beschäftigte	mit	Druckplatten-Kopierarbeiten	im	
Negativ- und Positivverfahren.

2. Messgehilfen ohne verwaltungseigene Prüfung.

3.9 Beschäftigte im Wasserbau in den Ländern 
Baden-Württemberg und Bayern

Entgeltgruppe 8

1. Bauaufseher.

2.	 Kolonnenführer.

Entgeltgruppe 6

1.	 Beschäftigte	im	Wasserbau	der	Entgeltgruppe	5	
Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1 bzw. Fluss-
wärter 

als Verwalter des Gerätehofes einer Flussmeiste-
rei.

2. Sprengmeister.
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Entgeltgruppe 5

1.	 Beschäftigte	im	Wasserbau	mit	verwaltungseigener	
Prüfung. 

2. Flusswärter mit verwaltungseigener Prüfung mit 
eigener	Strecke	(gilt	nur	für	das	Land	Baden-Würt-
temberg).

3.	 Schiffer	(Beschäftigte	im	Wasserbau	mit	verwal-
tungseigener	Prüfung	als	Fahrer	von	Wasserfahr-
zeugen).

Entgeltgruppe 4

1.	 Baulokführer.

2. Bohrtruppführer ohne abgeschlossene Ausbildung 
in	einem	anerkannten	Ausbildungsberuf.

3. Flusswärter.

Entgeltgruppe 3

1.	 Wasserbauarbeiter.

2. Maschinisten ohne abgeschlossene Ausbildung in 
einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsbe-
ruf	an	Kompressoren,	Pumpen	oder	Seilbahngerä-
ten.

3.	 Schiffer	(Fahrer	von	Wasserfahrzeugen).

3.10 Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen  
Ländern (gilt nicht für die Freie und Hansestadt 
Hamburg) 

Entgeltgruppe 8

1. Bauaufseher.

2.	 Geprüfte	Wasserbauwerkmeister	mit	entsprechen-
der	Tätigkeit.

3.	 Schachtmeister	in	der	Wasserwirtschaft.

Entgeltgruppe 7

1.	 Brückenwärter,	mit	 erfolgreich	 abgeschlossener	
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren,	

die die Aufsicht verantwortlich führen.

2. Seeschleusenmaschinisten mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem einschlägigen 
anerkannten	Ausbildungsberuf	mit	einer	Ausbil-
dungsdauer	von	mindestens	drei	Jahren,	

die selbständig Instandhaltungsarbeiten ausfüh-
ren.

Entgeltgruppe 6

1. Baggerführer auf Raupenbaggern im Tidegebiet, 

die auch Reparaturen ausführen.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, die folgende oder gleich-
wertige Arbeiten verrichten:

a) Anbringen von Berghölzern, Aufnahme von Peil-
profilen,	Bergungsarbeiten,	Ein-	und	Ausdocken	
von Schiffen und schwimmenden Geräten, Ein-
richten	von	Wohn-	und	Aufenthaltsräumen	auf	
Schiffen,	Packwerksarbeiten,	Reparaturen	an	
den mechanischen Teilen der Schleusen- und 

Wehrverschlüsse,	schwierige	Instandsetzungen	
von	Kraft-	und	Arbeitsmaschinen	einschließlich	
der	Stark-	und	Schwachstromanlagen,	schwieri-
ge Reparaturen an Schiffen und schwimmenden 
Geräten,	 schwierige	 Taklerarbeiten,	Verzim-
mern	von	Dalben	und	Leitwerken	sowie

b)	 sonstige	handwerkliche	Arbeiten,	die	im	allge-
meinen nur aufgrund der besonderen, im Be-
reich	 der	Wasserbauverwaltung	 erworbenen	
Erfahrungen	geleistet	werden	können,	sofern	
bei der Ausführung der Arbeiten an das Über-
legungsvermögen	und	das	fachliche	Geschick	
des Beschäftigten Anforderungen gestellt wer-
den, die über das Maß dessen hinausgehen, das 
von einem Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 üblicherweise 
verlangt	werden	kann.

3.	 Brückenwärter	an	verkehrsreichen	beweglichen	
Brücken	mit	erfolgreich	abgeschlossener	Ausbil-
dung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren.

4.	 Brückenwärter,	Gruppenmaschinenführer	mit	er-
folgreich abgeschlossener Ausbildung in einem ein-
schlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	mit	einer	
Ausbildungsdauer	von	mindestens	drei	Jahren,	

die selbständig Instandsetzungsarbeiten ausfüh-
ren.

5.	 Brückenwärter,	

die die Aufsicht verantwortlich führen.

6. Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung auf 
Vermessungsschiffen oder Vermessungsbooten,

a)	 die	funktechnische	Ortungsaufgaben	wahrzu-
nehmen haben,

b)	 die	hochwertige	elektronische	Messgeräte	selb-
ständig zu bedienen haben,

wenn	sie	sich	besondere	Fachkenntnisse	und	Fä-
higkeiten	erworben	haben.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

7. Schleusenbeschäftigte mit erfolgreich abgeschlosse-
ner	Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer 
von	mindestens	drei	Jahren	

als ständige Vertreter der Schleusenbeamten oder 
leitenden Schleusenbeschäftigten, die für mehrere 
Schleusen zuständig sind.

8.	 Seeschleusendecksleute	mit	seemännischer	Aus-
bildung nach dreijähriger Fahrtzeit auf Fahrzeugen 
der Binnen- oder Seeschifffahrt, 

die schichtweise ständig Vertreter von Schleusen-
beamten oder leitenden Schleusenbeschäftigten 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
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bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	als	Schwenkschaufelfahrer,	

die auch Reparaturen selbständig ausführen. 

2.	 Brückenwärter,	Schleusenmaschinisten,	Wasser-
bauarbeiter	(Küstenschutz-,	Landgewinnungs-	und	
Streckenunterhaltungsarbeiter)	mit	erfolgreich	ab-
geschlossener Ausbildung in einem einschlägigen 
anerkannten	Ausbildungsberuf	mit	einer	Ausbil-
dungsdauer	von	mindestens	drei	Jahren.

3.	 Fahrer	von	Traktoren	im	Deichgebiet	

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener An-
baugeräte sowie verschiedener Anhängegeräte (z. B. 
Kreiselmäher,	Frontlader,	Graswender,	Hochdruck-
presse,	Hydrolader,	Teekrechen),	die	vom	Traktor	
aus bedient werden. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

4. Greifbaggerführer oder Gruppenmaschinenfüh-
rer.

5.	 Schiffsmechaniker	als	Takler.

6.	 Schleusenbeschäftigte	und	Wehrbeschäftigte	

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren,	

denen	die	Bedienung	und	Wartung	von	elektrischen	
und maschinellen Einrichtungen obliegt.

7.	 Seeschleusendecksleute	mit	seemännischer	Aus-
bildung nach dreijähriger Fahrtzeit auf Fahrzeugen 
der Binnen- oder Seeschifffahrt.

Entgeltgruppe 4

1.	 Brückenwärter,	Schwenkschaufelfahrer.	

2. Schleusenbeschäftigte,

a)	 denen	die	Leitung	des	Betriebes	auf	einer	klei-
nen	verkehrsarmen	Schleuse	obliegt,

b) die außer mit dem Verholen und Festmachen der 
Fahrzeuge bei der Schleusenbedienung einge-
setzt sind,

c) die ständige Vertreter der Schleusenbeamten 
oder leitenden Schleusenbeschäftigten sind 
oder

d) denen die Leitung des Schleusendienstes ob-
liegt.

3.	 Wehrbeschäftigte,	

denen	die	Leitung	des	Betriebes	auf	einer	kleinen	
verkehrsarmen	Wehranlage	obliegt.

Entgeltgruppe 3

Schleusenbeschäftigte,	 Wehrbeschäftigte	 und	
	Wasserbauarbeiter	 (Küstenschutz-,	 Landgewin-
nungs-	und	Streckenunterhaltungsarbeiter).

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Zu	hochwertigen	elektronischen	Messgeräten	zäh-
len	z.	B.	elektronische	Tachymeter,	elektronische	
Wellen-	und	Strömungsmessgeräte.

Nr. 2 Die bei den Seeschleusen als Leinenverfahrer 
bezeichneten Beschäftigten gehören zu den See-
schleusendecksleuten.

Nr. 3 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener An-
baugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbauge-
räte	in	ständiger	Wiederkehr,	jedoch	nicht	nur	ge-
legentlich verwendet werden.

Nr. 4 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach 
§ 29 MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach 
Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 
und A 82 TVZ zum MTL II – im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Anbau- und Anhängege-
räte abgegolten.

3.11 Beschäftigte im Weinbau

Entgeltgruppe 5

1.	 Beschäftigte	mit	Facharbeiterbrief	im	Weinbau.

2. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief.  

3.	 Beschäftigte	bei	der	staatlichen	Reblausbekämp-
fung 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
einem	anerkannten	Ausbildungsberuf	im	Wein-
bau mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren,

b) mit verwaltungseigener Prüfung in einem Aus-
bildungsberuf nach Buchstabe a,

c)	 mit	Facharbeiterbrief	im	Weinbau.

4.	 Fahrer	von	Traktoren	

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener An-
baugeräte. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 4

1.	 Fahrer	von	Traktoren.

Entgeltgruppe 3

1.	 Beschäftigte	bei	der	staatlichen	Reblausbekämp-
fung.

2. Rebarbeiter, die motorgetriebene Landmaschinen 
führen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener An-
baugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbauge-
räte	in	ständiger	Wiederkehr,	jedoch	nicht	nur	ge-
legentlich verwendet werden. 

Nr. 2 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach 
§ 29 MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach 
Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 
und A 82 TVZ zum MTL II – im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Anbau- und Anhängege-
räte abgegolten.

3.12 Beschäftigte in Gestüten

Entgeltgruppe 5

Gestütswärter.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 3

Pferdewärter	(Pferdepfleger).
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Protokollerklärung:

Gestütswärter sind Beschäftigte, die eine verwal-
tungseigene Prüfung abgelegt haben und wie be-
amtete Gestütswärter tätig sind.

3.13 Beschäftigte in Münzen

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von dreieinhalb 
Jahren,	

die	als	Münzwerkzeugmacher	an	CNC	gesteuerten	
Dreh-, Fräs-, Erodier- oder Rundschleifmaschinen 
selbständig schwierige Arbeitsablaufprogramme 
zur	Herstellung	von	Prägewerkzeugen	für	Münzen	
und Medaillen ergänzen, Maschinenprogramme 
eingeben, testen und fahren sowie Programmfehler 
feststellen und beseitigen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 7 heraushebt, dass sie besonders schwieri-
ge Einrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten an 
Maschinen und Anlagen durchführen.

2.	 Metallhandwerker	 mit	 einschlägiger	 Ausbil-
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1, 

die	 selbständig	 Spezialmaschinen	 entwickeln,	
weiterentwickeln	oder	herstellen	oder	Matrizen	
und Patrizen zur Herstellung von Prägestempeln 
anfertigen. 

3.	 Metallhandwerker	 mit	 einschlägiger	 Ausbil- 
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1 als Graveure.

(Hierzu	Protokollerklärung)

4.	 Oberflächenbeschichter	(Galvaniseure)	als	Hart-
verchromer.

Entgeltgruppe 7

Metallhandwerker	 mit	 einschlägiger	 Ausbil-
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1, 

die	Präzisionswerkzeuge	für	die	Prägung	von	Mün-
zen und Medaillen herstellen und instand setzen, 
Maschinen einrichten und instand setzen.

Entgeltgruppe 6

1. Münzarbeiter mit verwaltungseigener Prüfung als 
Präger von Medaillen, 

die	die	Maschinen	selbst	einrichten	und	die	Werk-
zeugbehandlung durchführen, wenn besonders 
hohe	Anforderungen	an	die	Prägetechnik	gestellt	
werden.

2. Tresorverwalter, 

die	für	das	Wiegen/Zählen	der	Münzen,	Medaillen	
und Rohlinge verantwortlich sind. 

Entgeltgruppe 5

Münzarbeiter mit verwaltungseigener Prüfung.

Entgeltgruppe 4

1. Münzarbeiter, mit Ausnahme der Beschäftigten als 
Präger.

2. Münzarbeiter, 

die als Geldzähler eingesetzt sind und für die täg-
liche Abrechnung verantwortlich sind. 

3. Präger von Spezialmünzen und Medaillen, 

die	die	Maschinen	selbst	einrichten	und	die	Werk-
zeugbehandlung durchführen. 

Entgeltgruppe 3

1.	 Beschäftigte,	die	Münzen	verpacken	und	versen-
den.

2. Präger.

Protokollerklärung:

Die	 Tätigkeit	 des	 Graveurs	 umfasst	 auch	 das	
 Reduzieren.

3.14 Beschäftigte in der Wilhelma

Entgeltgruppe 8

1.	 Tierpfleger	 mit	 einschlägiger	 Ausbildung	 nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 als 
Revierpfleger.

2.	 Tierpfleger	mit	einschlägiger	Ausbildung	nach	Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

die	verantwortlich	Menschenaffen	oder	Korallen-
fische	pflegen,	sowie	

Tierpfleger	mit	einschlägiger	Ausbildung	nach	Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	wegen	der	Schwierigkeit	der	Auf-
gaben und der Größe der Verantwortung ebenso 
zu	bewerten	ist	wie	die	verantwortliche	Pflege	von	
Menschenaffen	oder	Korallenfischen.

3.15 Beschäftigte in Häfen im Land Niedersachsen

Entgeltgruppe 8

1.	 Elektroniker	 mit	 erfolgreich	 abgeschlossener	
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren,	die	elektronisch	gesteu-
erte	 Krananlagen	 (Portaldrehwippkrane,	 Verla-
debrücken)	unter	Einbeziehung	des	eigentlichen	
Steuerteils warten und instand setzen.

2. Führer von großen Schwimmrammen.

3. Beschäftigte der Entgeltgruppen 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe	7	heraushebt,	dass	schwierigste	Wartungsar-
beiten,	 Reparaturen	 und	 Justierungen	 an	 hyd-
raulischen	und	pneumatischen	Regelkreisen	von	
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Krananlagen	unter	Einbeziehung	der	angeschlos-
senen Geräte und Instrumente einschließlich aller 
Sicherungsorgane (z. B. pneumatisch gesteuerte 
Kran-Überlassungssicherungen)	selbständig	und	
verantwortlich auszuführen sind.

Entgeltgruppe 6

1. Hafenwärter mit nautischem Befähigungszeugnis 
mit	Einschränkungen	und	dreijähriger	Fahrtzeit.	

2. Hafenwärter mit erfolgreich abgeschlossener 
	Berufsausbildung	als	Schiffsbetriebsmechaniker	
(Matrose, Maschinist oder Motorenwärter) oder 
einem	anderen	einschlägigen	anerkannten	Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	und	einer	dreijährigen	Fahrt-
zeit.

3.16 Beschäftigte bei der Feuerwehr Bremen

Entgeltgruppe 9

Kraftfahrzeughandwerker	 mit	 Meisterbrief	 des	
Kraftfahrzeughandwerks,	

die	verantwortlich	Kraftfahrzeuge	nach	§	29	StVZO	
abnehmen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

Entgeltgruppe 8

Kraftfahrzeugmechatroniker	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe	7	heraushebt,	dass	sie	hochqualifizierte	Mess-,	
Prüf-	und	Justierarbeiten	mit	Messuhren,	Spezial-
testgeräten,	Bremsprüfgeräten	oder	Prüf-	und	Jus-
tiergeräten für Achsen und Fahrgestelle an Feuer-
wehreinsatzfahrzeugen ausführen.

Entgeltgruppe 7

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	(z.	B.	Technische	Modellbauer,	
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.

2.	 Kraftfahrzeugmechatroniker	 mit	 Ausbildung	
nach der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1, 

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.	

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	(z.	B.	Sattler)	als	Kraftfahr-

zeugsattler oder (z. B. Technische Modellbauer, 
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Kraftfahrzeugmechatroniker,	Karosserie-	und	Fahr-
zeugbaumechaniker,	Fahrzeuglackierer	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

die hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:

Im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	können	Be-
schäftigte hochwertige Arbeiten verrichten z. B. 
bei der Herstellung oder Instandsetzung von Spe-
zialein- oder Spezialaufbauten oder beim Instand-
setzen von Getrieben und Motoren.

Anhang zu Teil III der Entgeltordnung

Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen

Bis	zu	einer	Neuregelung	findet	die	Anlage	2	des	Tarifver-
trages über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum 
MTArb entsprechende Anwendung.

Teil IV 
Beschäftigte	im	Pflegedienst

Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung

1.	 (1)	Die	Bezeichnung	„Gesundheits-	und	Kranken-
pflegerin“	umfasst	auch	die	Bezeichnung	„Gesund-
heits-	und	Kinderkrankenpflegerin“.

(2)	Die	Bezeichnung	„Gesundheits-	und	Kranken-
pflegehelferin“	umfasst	auch	vergleichbare	landes-
rechtlich geregelte Ausbildungen in der Gesund-
heits-	und	Krankenpflegehilfe.

2.	 Die	Bezeichnungen	„Hebamme“	bzw.	„Lehrheb-
amme“ umfassen auch die männlichen Bezeichnun-
gen	„Entbindungspfleger“	bzw.	„Lehrentbindungs-
pfleger“.

3.	 (1)	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	die	
Tätigkeiten	von	Gesundheits-	und	Kinderkranken-
pflegerinnen	bzw.	Altenpflegerinnen	ausüben,	sind	
als	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerinnen	
bzw.	Altenpflegerinnen	eingruppiert.	

(2)	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerinnen,	
die	Tätigkeiten	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen	bzw.	Altenpflegerinnen	ausüben,	sind	als	
Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	bzw.	Alten-
pflegerinnen	eingruppiert.	

(3)	Altenpflegerinnen,	die	Tätigkeiten	von	Gesund-
heits-	und	Krankenpflegerinnen	ausüben,	sind	als	
Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	eingrup-
piert. 
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4.	 Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	der	Ent-
geltordnung gilt mit folgenden Maßgaben:

a) Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit 
unterstellt oder zu einem Teil ihrer Arbeitszeit 
in einem Bereich beschäftigt sind, zählen ent-
sprechend dem Verhältnis dieses Anteils zur re-
gelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechenden 
Vollbeschäftigten.

b) 1Schülerinnen	in	der	Gesundheits-	und	Kran-
kenpflege,	Gesundheits-	und	Kinderkranken-
pflege,	Gesundheits-	und	Krankenpflegehilfe	
und	 Entbindungspflege	 sowie	 Personen,	 die	
sich	in	einer	Ausbildung	in	der	Altenpflege	be-
finden,	bleiben	außer	Betracht.	2Für	die	Berück-
sichtigung von Stellen, auf die Schülerinnen 
angerechnet werden, gilt Satz 3 der Nr. 6 der 
Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	der	Entgeltord-
nung. 

5. (1) 1Pflegepersonen	der	Entgeltgruppen	KR	3a	bis	
KR	9c,	die	die	Grund-	und	Behandlungspflege	zeit-
lich überwiegend bei

a)	 an	schweren	Infektionskrankheiten	erkrank-
ten	Patienten	(z.	B.	Tuberkulose-Patienten),	die	
wegen	der	Ansteckungsgefahr	in	besonderen	
Infektionsabteilungen	oder	Infektionsstationen	
untergebracht sind, 

b)	 Kranken	in	geschlossenen	oder	halb	geschlos-
senen (Open-door-system) psychiatrischen Ab-
teilungen oder Stationen, 

c)	 Kranken	in	geriatrischen	Abteilungen	oder	Sta-
tionen, 

d)	 gelähmten	oder	an	multipler	Sklerose	erkrank-
ten Patienten, 

e) Patienten nach Transplantationen innerer Orga-
ne	oder	von	Knochenmark,	

f)	 an	AIDS	(Vollbild)	erkrankten	Patienten,	

g) Patienten, bei denen Chemotherapien durchge-
führt	oder	die	mit	Strahlen	oder	mit	inkorporier-
ten	radioaktiven	Stoffen	behandelt	werden,	

ausüben,	erhalten	für	die	Dauer	dieser	Tätigkeit	
eine monatliche Zulage. 2Sie beträgt 

–	 90,00	Euro	für	Pflegepersonen,	soweit	sie	nicht	
nach Abschnitt 1 Unterabschnitt 7 oder 8 oder 
nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 eingruppiert 
sind,

–	 46,02	 Euro	 für	 Pflegepersonen,	 die	 nach	
 Abschnitt 1 Unterabschnitt 7 oder 8 oder nach 
Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 eingruppiert sind.

3Die Zulage steht auch bei Erfüllung mehrerer Tat-
bestände nur einmal zu. 

(2) 1Pflegepersonen	der	Entgeltgruppen	KR	3a	bis	
KR	9c,	die	zeitlich	überwiegend	in	Einheiten	für	
Intensivmedizin	Patienten	pflegen,	erhalten	für	die	
Dauer	dieser	Tätigkeit	eine	monatliche	Zulage	von	
90,00 Euro. 2Die Zulage steht nicht neben einer Zu-
lage nach Abs. 1 zu. 

(3) 1Gesundheits-	und	Krankenpflegern	bzw.	Alten-
pflegern	

–	 der	Entgeltgruppen	KR	8a	bis	KR	9c	sowie	

–	 der	Entgeltgruppe	KR	7a	in	Abschnitt	1	Unter-
abschnitt 7 oder 8 oder Abschnitt 3 Unterab-
schnitt 5, 

die als

–	 Stationsleiter,	 Gruppenleiter,	 Stationspfleger	
oder 

–	Gesundheits-	und	Krankenpfleger	bzw.	Alten-
pfleger	in	anderen	Tätigkeiten	mit	unterstellten	
Pflegepersonen	

eingesetzt sind, erhalten die Zulage nach Abs. 1 
oder	2,	wenn	alle	ihnen	durch	ausdrückliche	An-
ordnung	ständig	unterstellten	Pflegepersonen	An-
spruch auf eine Zulage nach Abs. 1 oder 2 haben. 
2Die	Zulage	steht	auch	Gesundheits-	und	Kran-
kenpflegern	bzw.	Altenpflegern	zu,	die	durch	aus-
drückliche	Anordnung	als	ständige	Vertreter	eines	
in Satz 1 genannten Anspruchsberechtigten bestellt 
sind. 

(4) 1Pflegepersonen	der	Entgeltgruppen	KR	3a	bis	
KR	9c,	welche	die	Grund-	und	Behandlungspflege	
bei schwer brandverletzten Patienten ausüben in 
Einheiten für schwer Brandverletzte, denen durch 
die Zentrale Anlaufstelle für die Vermittlung von 
Betten für Schwerbrandverletzte in der Bundesrepu-
blik	Deutschland	bei	der	Einsatzzentrale/Rettungs-
leitstelle der Feuerwehr Hamburg Schwerbrand-
verletzte vermittelt werden, erhalten eine Zulage 
gemäß Anlage F Abschnitt IV Nr. 1 für jede volle 
Arbeitsstunde	dieser	Pflegetätigkeit.	2Die Zulage 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jewei-
lige	Entgeltgruppe	festgelegten	Vomhundertsatz;	
Sockelbeträge,	Mindestbeträge	und	vergleichbare	
nichtlineare	Steigerungen	bleiben	unberücksich-
tigt. 3Eine nach Abs. 1, 2 oder 3 zustehende Zulage 
vermindert sich um den Betrag, der in demselben 
Kalendermonat	nach	Satz	1	zusteht.

1.	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	sowie	Pfle-
gehelferinnen

1.1	 Leitende	Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	
in Einrichtungen im Sinne von § 43

Vorbemerkungen

1. 1Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	
sind	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	die	
die	 Gesamtverantwortung	 für	 den	 Pflegedienst	
des	Krankenhauses	bzw.	des	zugeteilten	Pflegebe-
reiches haben. 2Dies setzt voraus, dass ihnen ge-
genüber	keine	weitere	Leitende	Gesundheits-	und	
Krankenpflegerin	und	keine	Leitende	Hebamme	
hinsichtlich	 des	 Pflegedienstes	 weisungsbefugt	
sind. 

2. (1) 1Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerin-
nen,	die	durch	ausdrückliche	schriftliche	Anord-
nung	zu	Mitgliedern	der	Krankenhausbetriebslei-
tung bestellt worden sind, erhalten für die Dauer 
dieser	Tätigkeit	eine	Zulage	
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in Entgeltgruppe gemäß Anlage F 
Abschnitt IV 

KR 12a Nr. 2
KR 11b Nr. 3
KR 11a Nr. 4
KR 10a Nr. 5
KR 9d Nr. 6
KR 9c Nr. 7

2Die Zulage verändert sich bei allgemeinen Entgel-
tanpassungen um den von den Tarifvertragspar-
teien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten 
Vomhundertsatz;	Sockelbeträge,	Mindestbeträge	
und vergleichbare nichtlineare Steigerungen blei-
ben	unberücksichtigt.

(2) 1Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, 
in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 2Sie ist 
bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) 
zu	berücksichtigen.	

Entgeltgruppe KR 12a 

Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	900	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 11b

1.	 Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	600	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1,	2,	3	und	6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind,

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	900	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1,	2,	3	und	6)

Entgeltgruppe KR 11a

1.	 Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	300	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	 
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	 
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind,

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	600	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 10a

1.	 Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	150	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind,

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	300	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9d

1.	 Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	75	Pflegepersonen	beschäftigt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind,

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	150	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind,

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	75	Pflegepersonen	beschäftigt	
sind.
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(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

1.2	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	als	 
Stations- oder Gruppenleiterinnen in  
Einrichtungen im Sinne von § 43

Vorbemerkungen

1. 1Die	Tätigkeitsmerkmale,	die	auf	das	Gruppenpfle-
gesystem	abgestellt	sind,	gelten	nur	in	den	Kran-
kenhäusern,	in	denen	der	Krankenhausträger	das	
Gruppenpflegesystem	eingeführt	hat.	2Unter Grup-
penleiterinnen	sind	die	Pflegepersonen	zu	verste-
hen,	die	dem	Pflegedienst	einer	Gruppe	vorstehen.	
3Es handelt sich um das sachliche Vorstehen. 

2.	 Wenn	in	den	Funktionsbereichen	außer	Pflegeper-
sonen auch sonstige Beschäftigte unterstellt sind, 
werden	sie	bei	der	Zahl	der	unterstellten	Pflege-
kräfte	berücksichtigt.

Entgeltgruppe KR 11a

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mehrere	
Stationen,	Pflegegruppen	oder	abgegrenzte	Funk-
tionsbereiche 

mit	insgesamt	mindestens	192	Pflegepersonen	stän-
dig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 10a 

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mehrere	
Stationen,	Pflegegruppen	oder	abgegrenzte	Funk-
tionsbereiche 

mit	insgesamt	mindestens	96	Pflegepersonen	stän-
dig unterstellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9d

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mehrere	
Stationen,	Pflegegruppen	oder	abgegrenzte	Funk-
tionsbereiche 

mit	insgesamt	mindestens	48	Pflegepersonen	stän-
dig unterstellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mehrere	
Stationen,	Pflegegruppen	oder	abgegrenzte	Funk-
tionsbereiche 

mit	insgesamt	mindestens	24	Pflegepersonen	stän-
dig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 9b

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mehrere	
Stationen,	Pflegegruppen	oder	abgegrenzte	Funk-
tionsbereiche 

mit	insgesamt	mindestens	zwölf	Pflegepersonen	
ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Stationsleiterinnen oder Grup-
penleiterinnen bestellt sind, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 8a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Stations-
leiterinnen oder Gruppenleiterinnen bestellt sind. 

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Stationsleiterinnen oder Grup-
penleiterinnen bestellt sind, 
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denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Unter	Stationsleiterinnen	sind	Pflegepersonen	zu	
verstehen,	die	dem	Pflegedienst	auf	der	Station	
vorstehen. 2Es handelt sich um das sachliche Vor-
stehen. 3In	psychiatrischen	Krankenhäusern	ent-
spricht im Allgemeinen eine Abteilung der Station 
in	allgemeinen	Krankenhäusern.	

1.3	 Lehrkräfte	für	Gesundheits	und	Krankenpflege	
in Einrichtungen im Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 11a

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Leitende	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschu-
len	oder	Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 10a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Leitende	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschu-
len	oder	Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treter	von	Leitenden	Lehrkräften	bestellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 9d

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Fortbildungsstätten	für	Leiten-
de	Gesundheits-	und	Krankenpfleger,	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege	und	Stations-
pfleger	tätig	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Leitende	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschu-
len	oder	Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treter	von	Leitenden	Lehrkräften	bestellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	tätig	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und
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durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treter	von	Leitenden	Lehrkräften	bestellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b 

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

die	als	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	tätig	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Protokollerklärung:

Leitende	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	sind	Lehrkräfte	an	
Krankenpflegeschulen	oder	Schulen	für	Kranken-
pflegehilfe,	 die	 eine	 Krankenpflegeschule	 oder	
Schule	für	Krankenpflegehilfe	allein	oder	gemein-
sam	mit	einer	Ärztin/einem	Arzt	oder	einer	Leiten-
den	Gesundheits-	und	Krankenpflegerin	leiten.

1.4	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	die	in	
Einrichtungen im Sinne von § 43 dem Opera-
tions- oder Anästhesiedienst, Dialyseeinheiten, 
Einheiten für Intensivmedizin, Milchküchen oder 
Frauenmilchsammelstellen oder zentralen Sterili-
sationsdiensten vorstehen

Entgeltgruppe KR 10a 

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	40	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind oder

b) die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	48	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9d

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	20	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind oder 

b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	24	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	40	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind, oder

b) die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	48	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	zehn	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind oder

b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindes-
tens	zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die einer Dialyseeinheit vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
48	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	20	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind, oder
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b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	24	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	 
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	 
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9b

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	vier	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind oder 

b)		 die	in	der	Intensivpflege/-medizin	einer	Einheit	
für Intensivmedizin vorstehen.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die einer Dialyseeinheit vorstehen und

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
24	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
36 Beschäftigte ständig unterstellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

4.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	zehn	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind, oder

b) die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindes-
tens	zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9a

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
acht Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 8a 

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die einer Dialyseeinheit vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufe	1)

Entgeltgruppe KR 7a

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	in	Kinderkrankenhäusern	oder	Kinderfachab-
teilungen	der	Milchküche	oder	der	Frauenmilch-
sammelstelle vorstehen.

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen.

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
36 Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufe	1)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen für 
Intensivbehandlung und Intensivüberwachung. 
2Dazu	gehören	auch	Wachstationen,	die	für	Inten-
sivbehandlung und Intensivüberwachung einge-
richtet sind. 

Nr.	2	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	setzt	nicht	voraus,	dass	
den	vorstehenden	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen weitere Personen unterstellt sind.

1.5	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	in	Ein-
richtungen im Sinne von § 43, denen Beschäftigte 
unterstellt sind

Entgeltgruppe KR 9b

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in Blutzentralen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
20	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.
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(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

in	Polikliniken	(Ambulanzbereichen)	oder	Ambu-
lanzen/Nothilfen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
20	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
30	im	Krankentransportdienst	tätige	Pflegeperso-
nen ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9a

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und 
während der Operation zur Bedienung der Maschi-
ne herangezogen werden, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
vier Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in Blutzentralen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
vier	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die in besonderen Behandlungs- und Untersu-
chungsräumen in mindestens zwei Teilgebieten der 
Endoskopie	tätig	sind,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
vier	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

4.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

in	Polikliniken	(Ambulanzbereichen)	oder	Ambu-
lanzen/Nothilfen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
sechs	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

5.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die Gipsverbände in Gipsräumen anlegen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

6.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zehn	im	Krankentransportdienst	tätige	Pflegeper-
sonen ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 7a 

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	im	Krankentransportdienst	tätige	Pflegeperso-
nen ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufe	1)

Protokollerklärung:

Als Blutzentralen gelten Einrichtungen, in denen 
Blut	abgenommen,	konserviert	und	verteilt	wird.

1.6	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	und	Pflege-
helferinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 9a

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit	erfolgreich	abgeschlossener	Weiterbildung	für	
den Operationsdienst bzw. für den Anästhesie-
dienst, 

die	im	Operationsdienst	als	Operationskrankenpfle-
gerinnen	oder	als	Anästhesiekrankenpflegerinnen	
tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)	

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

a)	 mit	erfolgreich	abgeschlossener	Weiterbildung	
in	der	Intensivpflege/-medizin	in	Einheiten	für	
Intensivmedizin, 

b)	 mit	erfolgreich	abgeschlossener	Weiterbildung	
in der Psychiatrie oder

c) mit erfolgreich abgeschlossener sozial-psychia-
trischer Zusatzausbildung

mit	entsprechender	Tätigkeit.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)	
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Entgeltgruppe KR 8a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)	 die	im	Operationsdienst	als	Operationskranken-
pfleger	oder	als	Anästhesiekrankenpfleger	tätig	
sind,

b) die in der großen Chirurgie für die fachgerechte 
Lagerung verantwortlich sind,

c) die die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und 
während der Operation zur Bedienung der Ma-
schine herangezogen werden,

d) die in Einheiten für Intensivmedizin tätig sind 
oder

e) die dem Arzt in erheblichem Umfang bei Herz-
katheterisierungen,	Dilatationen	oder	Angiogra-
fien	unmittelbar	assistieren.

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)	

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit erfolgreich abgeschlossener Fortbildung in der 
Krankenhaushygiene	mit	 entsprechender	Tätig-
keit,	

die stationsübergreifend und verantwortlich einge-
setzt sind. 

(keine	Stufe	1)

Entgeltgruppe KR 7a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	mit	ent-
sprechender	Tätigkeit

a) in Blutzentralen,

b)	 in	Polikliniken	(Ambulanzbereichen)	oder	Am-
bulanzen/Nothilfen oder

c) in besonderen Behandlungs- und Untersu-
chungsräumen in mindestens zwei Teilgebieten 
der	Endoskopie.

(keine	Stufe	1)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)	 die	in	Dialyseeinheiten	Kranke	pflegen	sowie	
die Geräte bedienen und überwachen,

b) die im EEG-Dienst tätig sind oder

c) die Gipsverbände in Gipsräumen anlegen.

(keine	Stufe	1)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)	 die	Pflegeaufgaben	an	Patienten	von	psychiatri-
schen	oder	neurologischen	Krankenhäusern,	die	
nicht	in	diesen	Krankenhäusern	untergebracht	
sind, erfüllen oder

b) die in psychiatrischen oder neurologischen 
Krankenhäusern	psychisch	kranke	Patienten	
bei der Arbeitstherapie betreuen.

(keine	Stufe	1)

4.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	mit	ent-
sprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 4a

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegehelferinnen	mit	
entsprechender	Tätigkeit	

a) im Anästhesiedienst,

b) in Dialyseeinheiten, 

c) in mindestens zwei Teilgebieten der Endo-
skopie,	

d) in Gipsräumen,

e) in Einheiten für Intensivmedizin,

f) an der Herz-Lungen-Maschine,

g) im Operationsdienst oder

h)		 in	 Polikliniken	 (Ambulanzbereichen)	 oder	
Ambu lanzen/Nothilfen.

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegehelferinnen	mit	
entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 3a 

Pflegehelferinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Die	Weiterbildung	setzt	voraus,	dass	mindestens	
720 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsmi-
nuten	theoretischer	und	praktischer	Unterricht	bei	
Vollzeitausbildung	innerhalb	eines	Jahres	und	bei	
berufsbegleitender Ausbildung innerhalb von zwei 
Jahren	vermittelt	werden.	

Nr.	2	 Eine	Zusatzausbildung	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	liegt	nur	dann	vor,	wenn	sie	durch	einen	
mindestens einjährigen Lehrgang oder in mindes-
tens	zwei	Jahren	berufsbegleitend	vermittelt	wird.

Nr. 3 1Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen für 
Intensivbehandlung und Intensivüberwachung. 
2Dazu	gehören	auch	Wachstationen,	die	für	Inten-
sivbehandlung und Intensivüberwachung einge-
richtet sind. 

1.7	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	in	Ein-
richtungen, die nicht von § 43 erfasst sind, denen 
Beschäftigte unterstellt sind

Vorbemerkung

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	sind	nach	
den	Tätigkeitsmerkmalen	der	Entgeltgruppe	KR	8a	
oder einer höheren Entgeltgruppe der Unterab-
schnitte 1 bis 6 eingruppiert, wenn sie eine diesen 
Tätigkeitsmerkmalen	entsprechende	Tätigkeit	aus-
üben	und	der	Unterabschnitt	7	ein	Tätigkeitsmerk-
mal	für	diese	Tätigkeit	nicht	enthält.	

Entgeltgruppe KR 11a

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
200	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 10a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
100	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.
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(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
200	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9d

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
50	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
100	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
25	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
50	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zehn	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

1.8	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	und	Pflege-
helferinnen in Einrichtungen, die nicht von § 43 
erfasst sind

Entgeltgruppe KR 7a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	mit	ent-
sprechender	Tätigkeit.	

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegehelferinnen,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
vier	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe KR 4a

Gesundheits-	und	Krankenpflegehelferinnen	mit	
entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 3a 

Pflegehelferinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

2. Hebammen in Einrichtungen im Sinne von § 43

2.1 Leitende Hebammen

Vorbemerkungen

1. 1Leitende Hebammen sind Hebammen, die die Ge-
samtverantwortung	für	den	Pflegedienst	des	Kran-
kenhauses	bzw.	des	zugeteilten	Pflegebereiches	
haben. 2Dies setzt voraus, dass ihnen gegenüber 
keine	weitere	Leitende	Hebamme	und	keine	Leiten-
de	Gesundheits-	und	Krankenpflegerin	hinsichtlich	
des	Pflegedienstes	weisungsbefugt	ist.	

2.	 (1)	Leitende	Hebammen,	die	durch	ausdrückliche	
schriftliche	Anordnung	zu	Mitgliedern	der	Kran-
kenhausbetriebsleitung	bestellt	worden	sind,	erhal-
ten	für	die	Dauer	dieser	Tätigkeit	eine	Zulage

in Entgeltgruppe gemäß Anlage F 
Abschnitt IV 

KR 10a Nr. 5
KR 9d Nr. 6
KR 9c Nr. 7

(2) 1Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, 
in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 2Sie ist 
bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) 
zu	berücksichtigen.	3Die Zulage verändert sich bei 
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den 
Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgrup-
pe	festgelegten	Vomhundertsatz;	Sockelbeträge,	
Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare 
Steigerungen	bleiben	unberücksichtigt.

Entgeltgruppe KR 10a 

Leitende Hebammen

in	Frauenkliniken	mit	Hebammenschule,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
150	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)
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Entgeltgruppe KR 9d

1. Leitende Hebammen

in	Frauenkliniken	mit	Hebammenschule,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
75	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2. Hebammen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Hebammen in Frau-
enkliniken	mit	Hebammenschule	bestellt	sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
150	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c

1. Leitende Hebammen

in	Frauenkliniken	mit	Hebammenschule.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.  Hebammen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Hebammen in Frau-
enkliniken	mit	Hebammenschule	bestellt	sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
75	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b

Hebammen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Hebammen in Frau-
enkliniken	mit	Hebammenschule	bestellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.2 Lehrkräfte für Hebammen

Entgeltgruppe KR 9d

Hebammen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebam-
men,

die als Erste Lehrhebamme an Hebammenschu-
len 

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe KR 9c

1. Hebammen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebam-
men,

die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig 
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Hebammen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebam-
men,

die	als	Lehrkräfte	an	Hebammenschulen	

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treterinnen von Ersten Lehrhebammen bestellt 
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe KR 9b

Hebammen,

die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig 
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 (1) Die Fachausbildung setzt voraus, dass mindes-
tens 900 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichts-
minuten theoretischer Unterricht innerhalb von 18 
Monaten vermittelt werden. 

(2) Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Lehrkräfte	in	der	Gesundheits-	und	Krankenpflege	
gilt als einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Lehrhebammen.

Nr. 2 Erste Lehrhebammen sind Lehrhebammen, die eine 
Hebammenschule allein oder gemeinsam mit einer 
Ärztin/einem	Arzt	leiten	(§	6	Abs.	2	Nr.	1	des	Heb-
ammengesetzes).

2.3 Hebammen

Entgeltgruppe KR 9c 

Hebammen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zehn Hebammen ständig unterstellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)
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Entgeltgruppe KR 9b

Hebammen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf Hebammen ständig unterstellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 7a 

1. Hebammen, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	zur	Vorstehe-
rin	des	Kreißsaals	bestellt	sind.

(keine	Stufe	1,	Stufe	3	nach	1	Jahr	in	Stufe	2)

2.	 Hebammen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

3.	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen

3.1	 Leitende	Altenpflegerinnen	in	Einrichtungen	im	
Sinne von § 43

Vorbemerkung

1Leitende	Altenpflegerinnen	sind	Altenpflegerin-
nen,	die	die	Gesamtverantwortung	für	den	Pflege-
dienst der Einrichtung haben. 2Dies setzt voraus, 
dass	ihnen	gegenüber	keine	weitere	Leitende	Al-
tenpflegerin	und	keine	Leitende	Gesundheits-	und	
Krankenpflegerin	weisungsbefugt	sind.	

Entgeltgruppe KR 10a 

Leitende	Altenpflegerinnen

in Einrichtungen, 

in	denen	mindestens	150	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9d 

1.	 Leitende	Altenpflegerinnen

in Einrichtungen, 

in	denen	mindestens	75	Pflegepersonen	beschäftigt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Altenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Leitenden	Altenpflegerinnen	
bestellt sind,

in Einrichtungen, 

in	denen	mindestens	150	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c 

1.	 Leitende	Altenpflegerinnen.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Altenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Leitenden	Altenpflegerinnen	
bestellt sind,

in Einrichtungen, 

in	denen	mindestens	75	Pflegepersonen	beschäftigt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b 

Altenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Leitenden	Altenpflegerinnen	
bestellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

3.2	 Lehrkräfte	für	Altenpflege	in	Einrichtungen	im	
Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 10a 

Altenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Altenpflege,

die	als	Leitende	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Alten-
pflege	

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe KR 9d 

1.	 Altenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Altenpflege,

die	als	Leitende	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Alten-
pflege	

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)
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2.	 Altenpflegerinnen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Altenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Altenpflege

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treterinnen	 von	 Leitenden	 Lehrkräften	 bestellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Altenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Altenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Altenpflege	tätig	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Altenpflegerinnen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Altenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Altenpflege

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treterinnen	 von	 Leitenden	 Lehrkräften	 bestellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9b 

Altenpflegerinnen,	

die	als	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Altenpflege	tätig	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 (1) Die Fachausbildung setzt voraus, dass mindes-
tens 900 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichts-
minuten theoretischer Unterricht innerhalb von 18 
Monaten vermittelt werden.

(2) Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Lehrkräfte	in	der	Gesundheits-	und	Krankenpflege	
gilt als einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Lehrkräfte	in	der	Altenpflege.

Nr.	2	 Leitende	Lehrkräfte	in	der	Altenpflege	sind	Lehr-
kräfte	in	der	Altenpflege,	die	eine	Schule	für	Al-
tenpflege	allein	oder	als	Mitglied	der	Schulleitung	
leiten.

3.3	 Altenpflegerinnen	als	Stationspflegerinnen	in	
Einrichtungen im Sinne von § 43

Vorbemerkung

1Unter	Stationspflegerinnen	sind	Pflegepersonen	
zu	verstehen,	die	dem	Pflegedienst	auf	der	Station/
Abteilung vorstehen. 2Es handelt sich um das sach-
liche Vorstehen. 

Entgeltgruppe KR 9c 

Altenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Stations-
pflegerinnen	bestellt	sind	und

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b 

1.	 Altenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Stations-
pflegerinnen	bestellt	sind,	und

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Altenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Stationspflegerinnen	bestellt	
sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 8a 

Altenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Stationspflegerinnen	bestellt	
sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufe	1)

Entgeltgruppe KR 7a 

Altenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Stations-
pflegerinnen	bestellt	sind.

(keine	Stufe	1,	Stufe	3	nach	1	Jahr	in	Stufe	2)
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3.4	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen	in	
Einrichtungen im Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 7a 

Altenpflegerinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 4a

Altenpflegehelferinnen	mit	mindestens	einjähriger	
Ausbildung und Abschlussprüfung mit entspre-
chender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 3a 

Altenpflegehelferinnen	mit	entsprechender	Tätig-
keit.

3.5	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen	in	
Einrichtungen, die nicht von § 43 erfasst sind

Vorbemerkung

Altenpflegerinnen	sind	nach	den	Tätigkeitsmerk-
malen	der	Entgeltgruppe	KR	8a	oder	einer	höheren	
Entgeltgruppe der Unterabschnitte 1 bis 4 eingrup-
piert,	wenn	sie	eine	diesen	Tätigkeitsmerkmalen	
entsprechende	Tätigkeit	ausüben	und	der	Unterab-
schnitt	5	ein	Tätigkeitsmerkmal	für	diese	Tätigkeit	
nicht enthält. 

Entgeltgruppe KR 9b

Altenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zehn	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 8a 

Altenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Altenpflegern	bestellt	sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zehn	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufe	1)	

Entgeltgruppe KR 7a 

1.	 Altenpflegerinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

2.	 Altenpflegehelferinnen	mit	mindestens	einjähriger	
Ausbildung und Abschlussprüfung, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
vier	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe KR 4a

Altenpflegehelferinnen	mit	mindestens	einjähriger	
Ausbildung und Abschlussprüfung mit entspre-
chender	Tätigkeit.	

Entgeltgruppe KR 3a 

Altenpflegehelferinnen	mit	entsprechender	Tätig-
keit.	
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Anlage 2 
zum Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum TV-L 

 

 

 
Anlage C zum TV-L      
       
       

Entgelttabelle für Pflegekräfte 

– Gültig ab 1. Januar 2012 –  

              
         
         
Entgelt- Grundentgelt Entwicklungsstufen 
gruppe KR             
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

12a    3.612,45 4.000,57 4.501,88  

11b     3.612,45 4.097,60  

11a    3.278,25 3.612,45 4.097,60  

10a    3.170,43 3.391,45 3.811,91  

9d    3.089,58 3.369,89 3.590,89  

9c    3.003,33 3.213,56 3.413,00  

9b    2.733,81 3.089,58 3.213,56  

9a    2.733,81 2.830,84 3.003,33  

8a 2.281,00 2.426,55 2.545,13 2.647,56 2.830,84 3.003,33

7a 2.113,90 2.281,00 2.426,55 2.647,56 2.760,76 2.873,95

4a 1.892,90 2.038,44 2.173,19 2.453,50 2.523,58 2.658,34

3a 1.812,03 2.006,09 2.059,99 2.146,24 2.216,32 2.372,64
       
In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in 
Stufe 5 um 221,87 Euro 
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Anlage 3 
zum	Änderungstarifvertrag	Nr.	4	zum	TV-L

Anlage F zum TV-L

Beträge der in der Entgeltordnung  
(Anlage A zum TV-L) 
geregelten Zulagen

–	Gültig	ab	1.	Januar	2012	–

I. Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgelt-
ordnung

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltord-
nung verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Ent-
geltgruppe	festgelegten	Vomhundertsatz;	Sockelbeträge,	
Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerun-
gen	bleiben	unberücksichtigt.	2Sie	betragen	ab	1.	Januar	
2012

Nr. der  
Entgeltgruppenzulage Euro/Monat

1 134,06

2 126,45

3 117,30

4 110,63

5 107,26

6 104,59

7  94,85

8  94,14

9  82,98

10  71,72

11  49,52

II.  Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 
8 der Entgeltordnung

1Die	Funktionszulagen

– für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß 
Nr.	3	der	Protokollerklärungen	zu	Abschnitt	5	Unterab-
schnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie

–	 für	Fremdsprachenassistenten	(Fremdsprachensekretäre)	
gemäß	Nr.	1	der	Vorbemerkungen	zu	Abschnitt	8	Unter-
abschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung 

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um 
den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Ent-
geltgruppe	festgelegten	Vomhundertsatz;	Sockelbeträge,		
Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerun-
gen	bleiben	unberücksichtigt.	2Sie	betragen	ab	1.	Januar	
2012

Nr. der  
Funktionszulage Euro/Monat

1 94,53

2 81,98

3 128,91

4 113,98

5 107,75

6 102,03

III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr.8 der Vorbemerkun-
gen zu Teil III der Entgeltordnung 

Die	Vorarbeiterzulagen	gemäß	Nr.	8	der	Vorbemerkungen	
zu	Teil	III	der	Entgeltordnung	betragen	ab	1.	Januar	2012

Nr. der  
Vorarbeiterzulage Euro/Monat

1 138,47

2 237,03

IV.	 Zulagen	für	Beschäftigte	im	Pflegedienst	gemäß	
Teil IV der Entgeltordnung

Die	Zulagen	für	Beschäftigte	im	Pflegedienst	

–	 gemäß	Nr.	5	Abs.	4	der	Vorbemerkungen	zu	Teil	IV	der	
Entgeltordnung,

–	 gemäß	Nr.	2	der	Vorbemerkungen	zu	Abschnitt	1	Unter-
abschnitt 1 des Teils IV der Entgeltordnung sowie 

–	 gemäß	Nr.	2	der	Vorbemerkungen	zu	Abschnitt	2	Unter-
abschnitt 1 des Teils IV der Entgeltordnung

betragen	ab	1.	Januar	2012

Nr. der  
Zulage Euro/Monat Euro/Stunde

1 1,30

2 443,95

3 411,95

4 382,02

5 354,25

6 328,69

7 305,03
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Änderung der Niederschriftserklärungen zum TV-L und 
zum TVÜ-Länder, zuletzt geändert am 10. März 2011

1. Abschnitt I wird wie folgt geändert:

a) Nr. 8 wird aufgehoben.

b)  Nr. 9 Buchstabe a wird wie folgt geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„bestimmt	
sich“	die	Wörter	„bis	zum	31.	Dezember	2011“	
eingefügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Für	Beschäftigte,	die	gemäß	Teil	II	Abschnitt	B	
der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O eingruppiert 
sind, sowie für Beschäftigte, die unter § 17 
Abs. 10 TVÜ-Länder fallen, gilt Satz 1 auch über 
den 31. Dezember 2011 hinaus fort.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

c)  Nr. 12 wird wie folgt gefasst:

„12. Zu § 19 Absatz 6:

 Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass 
die Pauschalzahlung nach § 19 Absatz 6 TV-L 
nur für diejenigen Monate gezahlt wird, für 
die der/dem Beschäftigten Erschwerniszu-
schläge aufgrund tatsächlicher Arbeitsleis-
tung	oder	im	Wege	der	Entgeltfortzahlung	
nach § 21 TV-L zustehen.“

d)  Nach Nr. 22 wird folgende Nr. 22a eingefügt:

„22a. Zu § 43 Nr. 8:

 Die Tarifparteien sind sich darin einig, dass 
durch	die	Änderung	des	§	43	Nr.	8	im	Hinblick	
auf die zwischen den Tarifvertragsparteien 
strittige und beim BAG anhängige Frage des  
Geltungsbereichs des § 43 Nr. 8 Absatz 2  
Satz	2	 keine	 Änderung	 der	 vom	 BAG	
 abschließend zu beurteilenden Rechtslage 
herbeigeführt wird.“

e) Die bisherige Nr. 22a wird Nr. 22b. 

2.  Abschnitt II wird wie folgt geändert:

a)  Nach Nr. 8 wird folgende Nr. 8a eingefügt:

„8a. Zu § 17 Absatz 1:

 Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, die 
bisherigen	Tätigkeitsmerkmale	in	Teil	II	Ab-
schnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
spätestens bis zum 31. März 2012 entspre-
chend den Grundsätzen der Tarifeinigung 
vom 10. März 2011 zu überarbeiten und 
rückwirkend	zum	1.	Januar	2012	in	Kraft	zu	
setzen.“

b) Die bisherige Nr. 8a wird Nr. 9a.

c)  Nach Nr. 9a werden folgende Nrn. 9b, 9c und 9d 
eingefügt:

„9b. Zu § 29a:

	 Die	Tarifvertragsparteien	erkennen	die	Kom-
plexität der Verhandlungsmaterie an. Sie 
werden	gegebenenfalls	nicht	erkannte	Rege-
lungsmaterie auf der Basis der bisherigen 

Verhandlungsgrundlage	(keine	strukturellen	
Veränderungen) lösen.

9c. Zu § 29a Absatz 3 Satz 4:

 Die Tarifvertragsparteien stimmen darin 
überein, dass die Frage, inwieweit sich über-
tariflich	gewährte	Leistungen	vermindern,	
von der arbeitsvertraglichen Regelung ab-
hängt. 

9d. Zu § 29a Absatz 6:

 Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, die 
bisherigen	Tätigkeitsmerkmale	in	Teil	II	Ab-
schnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
spätestens bis zum 31. März 2012 entspre-
chend den Grundsätzen der Tarifeinigung 
vom 10. März 2011 zu überarbeiten und 
rückwirkend	zum	1.	Januar	2012	in	Kraft	zu	
setzen.“

Niederschriftserklärungen zur Entgeltordnung  
zum TV-L

1. Zu Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltord-
nung

Soweit	in	der	Entgeltordnung	Berufs-	und	Tätigkeits-
bezeichnungen usw. in der weiblichen oder in der 
männlichen Form verwendet werden, entspricht dies 
der	Bezeichnung	in	den	früheren	Tätigkeitsmerkmalen.	
Die Tarifvertragsparteien sind sich selbstverständlich 
einig, dass sie auch für das jeweils andere Geschlecht 
gelten.

2. Zu Nr. 1 Abs. 3 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung, 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass die 
allgemeinen	Merkmale	 für	 den	Verwaltungsdienst	
(Teil	I	der	Entgeltordnung)	eine	Auffangfunktion	in	
dem  gleichen Umfang besitzen wie – bestätigt durch 
die st. Rspr. des BAG – die bisherigen ersten Fall-
gruppen des allgemeinen Teils der Anlage 1 a zum  
BAT / BAT-O.

3. Zu Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der 
 Entgeltordnung

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass bei 
	etwaigen	Veränderungen	in	der	Ämterstruktur	durch	
Landesbeamtenrecht die Zuordnung geprüft und 
 gegebenenfalls geändert wird.

4. Zu Teil I und II

In einzelnen Abschnitten des alten Rechts unter-
schiedlich	 gefasste	 Tätigkeitsmerkmale,	 insbeson-
dere	Merkmale	mit	 „sonstigen	Beschäftigten“	 und	
tätigkeitsbe	zogenen	Heraushebungen,	werden	in	der	
Entgeltordnung zum TV-L in einem nunmehr einheitli-
chen Aufbau aufgeführt. Die Tarifvertragsparteien sind 
sich darin einig, dass durch diese Vereinheitlichung 
keine	materiellen	Änderungen	beabsichtigt	sind.

5. Zu Teil I, Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1:

Die Tarifvertragsparteien haben sich in der Entgeltgrup-
pe	4	Fallgruppe	1	auf	das	neue	Heraushebungsmerkmal	
„schwierige“	Tätigkeiten	verständigt.	Im	Hinblick	auf	
die	Neustrukturierung	der	Tätigkeitsmerkmale	in	den	
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Entgeltgruppen 3 und 4 (Allgemeiner Teil) im Rahmen 
der neuen Entgeltordnung waren sie sich darüber ei-
nig,	dass	die	bisher	unter	das	Heraushebungsmerkmal	
„schwierigere“	Tätigkeiten	(ehemals	Vergütungsgrup-
pe VIII Fallgruppe 1a in Teil I der  Anlage 1a zum BAT / 
BAT-O	und	Beispielkatalog	hierzu)	fallenden	Tätigkei-
ten	in	Abhängigkeit	ihrer	jeweiligen	konkreten	Anfor-
derungen der Entgeltgruppe 3 oder der Entgeltgruppe 4 
zugeordnet werden sollen.

Unter	Bezugnahme	auf	den	o.	g.	Beispielkatalog	werden	
die	Tätigkeiten	„Mitwirkung	bei	der	Bearbeitung	lau-
fender oder gleichartiger Geschäfte nach Anleitung“, 
„Entwerfen	von	dabei	zu	erledigenden	Schreiben	nach	
skizzierten	Angaben“,	„Erledigung	ständig	wiederkeh-
render Arbeiten in Anlehnung an ähnliche Vorgänge 
– auch ohne Anleitung –“ der Entgeltgruppe 3 zuge-
ordnet.	Die	Tätigkeiten	„Führung	von	Karteien	oder	
elektronischen	Dateien,	die	nach	technischen	oder	wis-
senschaftlichen	Merkmalen	geordnet	sind	oder	deren	
Führung	die	Kenntnis	fremder	Sprachen	voraussetzt“,	
werden der Entgeltgruppe 4 zugeordnet.

6. Zu Teil II Abschnitt 2 

Soweit	für	Ärztinnen	und	Ärzte	im	Sinne	des	§	42	ge-
mäß § 41 Nr. 1 Abs. 2 die Geltung des § 41 insgesamt 
vereinbart	ist,	gelten	die	Tätigkeitsmerkmale	des	§	41	
Nr. 7.

7. Zu Teil II Abschnitt 14, Entgeltgruppe 4 sowie Ab-
schnitt 16, Entgeltgruppe 4:

Die	Niederschriftserklärung	zu	Teil	I,	Entgeltgruppe	4	
Fallgruppe 1 gilt entsprechend.

8. Zu Teil II Abschnitte 22 und 23

Die Tarifvertragsparteien halten eine Neuvereinbarung 
der	bisherigen	Vorbemerkungen	Nrn.	3	und	4	zu	allen	
Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
für entbehrlich. Es besteht Einvernehmen, dass – wie 
bisher	–	unter	„staatlich	geprüften	Technikern“	sowie	
unter	„technischen	Assistenten	mit	staatlicher	Aner-
kennung“	diejenigen	Personen	zu	verstehen	sind,	die	
nach dem Berufsordnungsrecht berechtigt sind, diese 
Berufsbezeichnungen zu führen.
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Vorschlagswesen

Belohnungen für Verbesserungsvorschläge

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 7. Februar 2012 Az.: 45 - O 1020 - 020 - 245/12

A.

Der	Innovationszirkel	beim	Bayerischen	Staatsministerium	 
der Finanzen hat in 2011 folgende Verbesserungsvor-
schläge angenommen und belohnt: 

1. Vorschlag „Lastschrifteinzug von vorschüsslich 
geleisteten Bezügen“

Vorschüsslich ausbezahlte Bezüge für Bedienstete 
	dritter	Arbeitgeber	 (Staatsbetriebe,	Körperschaften	
usw.)  sollen nicht mehr per Rechnung von den jeweili-
gen  Arbeitgebern angefordert, sondern mit Lastschrift-
einzug	 von	 den	 Konten	 der	 erstattungspflichtigen	
 Arbeitgeber abgebucht werden.

Prämie:  3.650 €

2. Vorschlag „Online Außendienstkalender“

Der Außendienstplan (sogenannter Außendienst-
kalender)	 soll	 künftig	 online	 über	 eine	 Webseite	
 geführt werden.

Prämie:  650 €

3. Vorschlag „Checkliste LSt“

Es	soll	ein	Kurzleitfaden	und	eine	Checkliste	für	die	
Betriebs- und BNV-Prüfer zur Prüfung von Lohn-
steuerfällen zur Verfügung gestellt werden, da sich 
die	Prüfer	oft	nur	„sporadisch“	im	Lohnsteuerbereich	
	auskennen.	Im	Kurzleitfaden	sollen	unter	anderem	
auch Hinweise zum Programm IDEA und zu Literatur-
hilfen enthalten sein. 

Prämie:  600 €

4.	 Vorschlag	„Übersicht	von	nicht	einmessungspflich-
tigen Bauwerken“

Nicht	einmessungspflichtige	Bauwerke	sollen	in	einem	
Geoinformationssystem	 (GIS)	mit	dem	Tool	 „GDV-
Commander“	markiert	werden	können.	Damit	können	
bei	der	Luftbilderkundung	einmessungspflichtige	und	
nicht	einmessungspflichtige	Bauwerke	unterschieden	
werden.

Prämie:  500 €

5. Vorschlag „Toner“

Bei	 den	Druckereinstellungen	 soll	 eine	 niedrigere	
Auflösung	eingestellt	werden,	um	Toner	zu	sparen.	
Außerdem	können	die	Druckereinstellungen	durch	
eine zusätzliche Software (z. B. Cleverprint) erweitert  
werden.	 Dadurch	 kann	 der	 Tonerverbrauch	 noch	 
optimiert werden.

Prämie:  400 €

6. Vorschlag „§ 35 EStG 1“

Ergänzung der ESt-4B-Mitteilungen (Feststellungs-
mitteilungen) um 

1. einen zusätzlichen Hinweis mit der Überschrift  
„Im	Folgebescheid	sind	folgende	Werte	anzusetzen“,	
der	nur	die	Werte	aufführt,	die	im	Folgebescheid	
anzu setzen sind oder 

2.	 zusätzliche	Hinweise	auf	Sachbereich	und	Kennzif-
fer des Folgebescheides.

Prämie:  350 €

7. Vorschlag „Rechnung/Zahlungsaufforderung“

Bei der im IHV-Verfahren maschinell erstellten  
Rechnung/Zahlungsaufforderung sollen verschiedene 
	Änderungen	im	Layout	vorgenommen	werden.

Prämie:  350 €

8. Vorschlag „AL/Bp“

In	die	Vormerkliste	Bp.221	soll	das	zusätzliche	Filter-
kriterium	„Planeintrag“	eingefügt	werden,	mit	dem	
alle	Fälle	herausgefiltert	werden	können,	die	bereits	
einen Prüfungsgeschäftsplaneintrag enthalten. In der 
Liste erscheinen dann nur noch Fälle ohne Prüfungs-
geschäftsplaneintrag.

Prämie:  350 €

9. Vorschlag „Maxl bzw. Fiesta“

Die	Landwirte	können	einen	sogenannten	Antrag	auf	
Kurzzeitversteuerung	ihrer	land-	und	forstwirtschaft-
lichen Zugmaschinen stellen, wenn sie diese für ge-
werbliche	Zwecke	nutzen	wollen.	Für	den	beantragten	
Zeitraum entfällt dann die Steuerbefreiung nach § 3 
Nr.	7	KraftStG.	Die	Einsender	schlagen	vor,	dass	die	
Kraftfahrzeugsteuerstellen	bei	Vorliegen	solcher	An-
träge	Kontrollmitteilungen	an	die	Veranlagungsstellen	
versenden. Damit soll sichergestellt werden, dass die 
Einnahmen aus der gewerblichen Nutzung auch ver-
steuert werden.

Prämie:  300 €

10. Vorschlag „Wintersonne“

Die	 Bearbeiter	 in	 der	 Finanzkasse	müssen	 in	 den	
Word-Vorlagen	im	Bereich	„Zahlungsverkehr“	häufig	
ein Datum eingeben/auswählen. Dieses wird über das 
Auswahlfeld	„Tagesdatum“	zur	Verfügung	gestellt,	das	
mit	„Aktuelles	Datum	-	1“	vorbelegt	ist.	Dabei	sollen	
keine	arbeitsfreien	Tage	mehr	vorgegeben	werden.

Prämie:  250 €

11. Vorschlag „Elektronische Lohndaten und  
Prüf hinweis E1-3125“

Der Prüfhinweis E1-3125 soll nicht ausgegeben wer-
den,	wenn	in	die	Kennzahlen	47/48.10	und	47/48.66	
Werte	 eingegeben	wurden	 und	 die	 Summe	 dieser	
beiden	Werte	mit	dem	übermittelten	eTin-Bruttolohn	
übereinstimmt.

Prämie:  250 €
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12. Vorschlag „Arber Land“

Verzicht	auf	die	Erteilung	einer	Unbedenklichkeits-
bescheinigung	 bei	 Grundstückserwerben	 durch	 
Gebietskörperschaften.

Prämie:  200 €

13. Vorschlag „Prüfungsmitteilung für Umsatzsteuer-
zwecke“

In	der	Word-Vorlage	„KM	für	USt-Zwecke“	(früherer	 
Vordruck	 APr	 407)	 soll	 klargestellt	 werden,	 dass	
lohnsteuerliche	 Werte	 einheitlich	 als	 Bruttobetrag	
oder	Nettobetrag	anzugeben	 sind.	Dies	 kann	man	
z. B.  erreichen, indem folgende Alternativauswahl  
eingeführt	 wird:	 Bruttobetrag	 einschließlich	 USt;	
 Nettobetrag ohne USt.

Prämie:  200 €

14. Vorschlag „Aufteilung § 273 AO“

Es soll eine Vorlage zur Verfügung gestellt werden, 
mit der Aufteilungsbescheide nach § 273 AO erstellt 
werden	können.	Bisher	müssen	diese	Aufteilungsbe-
scheide entweder personell erstellt werden oder die 
Vorlage für Aufteilungsbescheide nach § 270 AO muss 
entsprechend abgeändert werden.

Prämie:  200 €

15. Vorschlag „Neuzugang Art. 14 BayBG“

Die personalverwaltenden Stellen des Freistaats Bayern 
sollen	für	die	Pflicht	zur	Meldung	von	Art.	14	BayBG-
Fällen sensibilisiert werden (z. B. durch E-Mail oder 
Informationsblatt).

Prämie:  200 €

16. Vorschlag „arcticmonkey“

Einführung eines eigenen farbigen Schnellhefters 
(z.	B.	in	„giftgrün,	knallrot“)	für	die	Insolvenzvorgän-
ge	(Insolvenzakte).

Prämie:  200 €

17. Vorschlag „Vollmacht-KraftSt (ASt 061a)“

Im	Vordruck	„Vollmacht	-	KraftSt“	(ASt	061a)	soll	ein	 
Hinweis aufgenommen werden, dass bei Vorlage  
eines Reisepasses des Fahrzeughalters auch  
die Melde bescheinigung des Einwohnermeldeamtes  
erfor derlich ist.

Prämie:  200 €

18. Vorschlag „Vereinnahmte Entgelte“

Die	UNIFA-Word-Vorlage	„Genehmigung	 IST	Ver-
steuerung“	kann	nicht	für	Fälle	verwendet	werden,	bei	
denen die Zustimmung zur Versteuerung nach verein-
nahmten Entgelten ab Gründung des Unternehmens 
erteilt werden soll. Für diese Fälle soll deshalb eine zu-
sätzliche	UNIFA-Word-Vorlage	zur	Verfügung	gestellt	
werden. Diese Vorlage soll zudem eine Adressierungs-
möglichkeit	an	Empfangsbevollmächtigte	enthalten.

Prämie:  200 €

19. Vorschlag „P 402“

Die Geschäftsstellen der Finanzämter teilen dem 
	Landesamt	 für	 Steuern	 (LfSt)	 die	 Änderung	 von	
 persönlichen und dienstlichen Verhältnissen der 
	Beschäftigten	mit	dem	Vordruck	P	402	mit.	Dies	soll	 
bei Vorgängen unterbleiben, die dem LfSt bereits  
bekannt	sind	(z.	B.	Versetzungen).

Prämie:  200 €

20. Vorschlag „Mammut“

Der	 Steuerpflichtige	 soll	 im	Antwortschreiben	 des	
Vordrucks	 „Erinnerung	 Abgabe	 Steueranmeldun-
gen“	bei	Antwort	Nr.	1	(„Ich/Wir	habe[n]	bereits	am	
...	unter	Stnr	...	beim	Finanzamt	...	die	angeforderte[n]	
Steueranmeldung[en]	eingereicht.“)	zusätzlich	aufge-
fordert werden, dem Antwortschreiben das Übertra-
gungsprotokoll	bzw.	eine	Kopie	der	Voranmeldung	
beizulegen.

Prämie:  200 €

21. Vorschlag „Anforderung von Unterlagen“

Erweiterung	der	UNIFA-Word-Vorlage	„Unterlagen	
Anforderung“, um sie auch bei der Bearbeitung von 
Feststellungserklärungen	verwenden	zu	können.

Prämie:  150 €

22. Vorschlag „Gewerbesteuerzerlegung“

In	der	Word-Vorlage	„Anforderung	Steuererklärung/
Steuererklärung	Erinnerung“	soll	in	der	Register	karte	
der	auszuwählenden	Erklärungen	die	„Erklärung	für	
die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags“ ergänzt 
werden.

Prämie:  150 €

23. Vorschlag „O180506“

Die	UNIFA-Word-Vorlage	„Belegrückgabe“	soll	nicht	
mehr	 zweiseitig	 ausgedruckt	 werden.	 Dies	 kann	
durch	eine	Änderung	der	Schriftgröße	auf	10	erreicht	
 werden.

Prämie:  150 €

B.

Der	Innovationszirkel	beim	Bayerischen	Staatsministerium	
der Finanzen hat für folgenden Verbesserungsvorschlag 
eine	Anerkennungsprämie	(vgl.	Nr.	5.4.7	der	Innovations-
richtlinie	Moderne	Verwaltung)	zuerkannt:	

Vorschlag	 „Zentrale	 Beschaffung	 von	 Laborgasen	 an		 
allen Standorten der Technischen Universität München 
und  weiterer öffentlicher Einrichtungen“

Anerkennungsprämie:	 250	€
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C.

Jahresstatistik 2011

Zum Stand der Bearbeitung am 31. Dezember 2011 er geben 
sich folgende Zahlen:

In 2011 eingegangene Vorschläge
In 2011 bearbeitete Vorschläge
Davon entfallen auf Vorschläge aus 2010 und 
früher

Von den bearbeiteten Vorschlägen wurden

angenommen
als	besondere	Leistung	anerkannt
ab-	bzw.	zurückgegeben
nicht angenommen

Ausbezahlt wurden 

Prämien
Anerkennungsprämien

Insgesamt

Anzahl

139
233

228

Anzahl v. H.

 23
 1
 0
209

 9,9
 0,4
 0,0
89,7

Euro

 9.900
  250

10.150

D.

Der	Innovationszirkel	beim	Landesamt	für	Finanzen	hat	
in 2011 folgende Verbesserungsvorschläge angenommen 
und belohnt: 

1. Vorschlag „Schulungsraumrechner“

Um bei Schulungen für alle Schulungsteilnehmer den 
gleichen Zustand auf den PC s̀ vorzuhalten, soll nach 
jeder	Schulung	ein	Installationspaket	an	allen	Schu-
lungsraumrechnern automatisch gestartet werden.

Prämie: 200 €

2. Vorschlag „Änderung des Word-SB Formblattes 
Z 300“

Im	Word-SB	Formblatt	soll	ein	zusätzliches	Auswahl-
feld eingefügt werden, um bei Vergleichsmitteilungen 
abzufragen bzw. anzugeben, ob während der Elternzeit 
ein	Beitragszuschuss	zur	Krankenversicherung	gezahlt	
wird.

Prämie:  100 €

3. Vorschlag „DU - 136“

Bei Anfragen im Zusammenhang mit stationären  
Aufenthalten bei einem Dienstunfall soll ein Infor-
mationsschreiben übersandt werden, das Erläute-
rungen	zur	Kostenerstattung	gibt.

Prämie: 50 €

Der	 Innovationszirkel	 beim	 Landesamt	 für	 Finanzen	 
hat in 2011 für folgende Verbesserungsvorschläge An-
erkennungsprämien	 (vgl.	 Nummer	 5.4.7	 der	 Inno	va-
tionsrichtlinie	Moderne	Verwaltung)	zuerkannt:	

1. Vorschlag „Excel § 11“

Anerkennungsprämie:	150	€

2. Vorschlag „Elternzeiten in VIVA“

Anerkennungsprämie:	100	€

3. Vorschlag „Anmeldung zur VBLextra nach § 28 VBL 
Satzung“

Anerkennungsprämie:	100	€

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Beamtenrecht

Zulassungsverfahren  
zur	Ausbildungsqualifizierung	 

für	Ämter	ab	der	dritten	Qualifikationsebene	 
der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen,  

fachlicher	Schwerpunkt	Staatsfinanz	

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 10. Februar 2012 Az.: PE - P 3310 - 004 - 4 168/12

Das	Landesamt	für	Finanzen	führt	dieses	Jahr	wieder	das	
Zulassungsverfahren	zur	Ausbildungsqualifizierung	für	
Ämter	ab	der	dritten	Qualifikationsebene	der	Fachlauf-
bahn	Verwaltung	und	Finanzen,	fachlicher	Schwerpunkt	
Staatsfinanz,	durch.

Die	Ausbildungsqualifizierung	richtet	sich	nach	den	Be-
stimmungen des Gesetzes über die Leistungslaufbahn und 
die Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und Beam-
tinnen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) vom 5. August 
2010 (GVBl S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), geändert durch 
§ 26 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl S. 689, 
701) sowie der Verordnung über den fachlichen Schwer-
punkt	Staatsfinanz	(FachV-StF)	vom	15.	November	2011	
(GVBl S. 579, BayRS 2038-3-5-6-F).

1. Voraussetzungen für die Zulassung (Art. 37 Abs. 2 
Satz 1 LlbG):

Zur	Ausbildungsqualifizierung	kann	zugelassen	wer-
den, wer

–	 sich	bei	einem	Einstieg	in	der	zweiten	Qualifika-
tionsebene (bisher mittlerer Dienst) in einer Dienst-
zeit	von	mindestens	drei	Jahren	nach	Erwerb	der	
dafür	notwendigen	Qualifikation	bewährt	hat,

– in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht 
	länger	als	vier	Jahre	zurückliegen	darf,	eine	positive	
Feststellung gemäß Art. 58 Abs. 5 Nr. 1 LlbG erhalten 
hat und

–	 nach	dem	Ergebnis	des	Zulassungsverfahrens	erken-
nen lässt, dass er den Anforderungen in der neuen 
Qualifikationsebene	gewachsen	sein	wird.

2. Form und Inhalt des Zulassungsverfahrens (§§ 46 
und 47 FachV-StF):

In dem Zulassungsverfahren ist festzustellen, ob der 
Beamte oder die Beamtin nach dem allgemeinen 
	Bildungsstand	und	den	fachlichen	Kenntnissen	für	die	
Ausbildungsqualifizierung	geeignet	ist.

Das Zulassungsverfahren wird schriftlich durchgeführt. 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben  dabei 
 unter Aufsicht folgende Aufgaben zu bearbeiten:

1. eine Erörterung eines Themas zur politischen 
 Bildung und zum Zeitgeschehen,

2.	 eine	Aufgabe,	in	der	sie	Grundkenntnisse	aus	den	
Bereichen des allgemeinen Staats-, Verfassungs- und 
Verwaltungsrechts sowie des öffentlichen Dienst-
rechts nachweisen sollen.

Die Arbeitszeit beträgt je Aufgabe zwei Stunden.

3. Termin (§ 44 FachV-StF):

Das Zulassungsverfahren wird am 22. Mai 2012 in der 
Landesfinanzschule	Bayern	in	Ansbach durchgeführt. 
Das	nächste	Zulassungsverfahren	findet	voraussicht-
lich	im	Jahr	2015	statt.

4. Anmeldung (§ 45 FachV-StF):

Beamte und Beamtinnen mit Einstieg in der zweiten 
Qualifikationsebene	 der	 Fachlaufbahn	Verwaltung	
und	Finanzen,	fachlicher	Schwerpunkt	Staatsfinanz,	
	können	sich	zur	Teilnahme	am	Zulassungsverfahren	
bis spätestens 30. März 2012 auf dem Dienstweg bei  
der Zentralabteilung des Landesamts für Finanzen 
	anmelden.	Mit	ihrer	Zustimmung	können	sie	auch	von	
ihrem Dienstvorgesetzten vorgeschlagen werden.

Von der Teilnahme am Zulassungsverfahren ist ausge-
schlossen, wer bereits dreimal am Zulassungsverfahren 
teilgenommen hat.

5. Bewertung, Rangliste, Auswahl (§ 48 FachV-StF):

Bei der Durchführung des Zulassungsverfahrens gelten 
die §§ 27, 29, 30 und 32 FachV-StF entsprechend. Die 
Bewertung der Aufgaben erfolgt nach § 33 in Verbin-
dung mit § 9 FachV-StF. Das Zulassungsverfahren ist 
erfolgreich	abgeschlossen,	wenn	die	Grundkenntnis-
aufgabe	mit	mindestens	fünf	Punkten	bewertet	wurde	
und	die	Endpunktzahl	mindestens	fünf	Punkte	beträgt.	
Zur	Bildung	der	Endpunktzahl	ist	die	Erörterung	ein-
fach,	die	Grundkenntnisaufgabe	zweifach	zu	zählen;	
die	Summe	der	Einzelpunktzahlen	geteilt	durch	drei	
ergibt	die	Endpunktzahl.

Aufgrund	der	Endpunktzahl	erstellt	das	Landesamt	
für Finanzen eine Rangliste der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen, die das Zulassungsverfahren erfolgreich 
abgeschlossen	haben.	Bei	gleicher	Endpunktzahl	ent-
scheidet	 die	 Punktzahl	 der	Grundkenntnisaufgabe	
über den Rang. Im Übrigen erhalten Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen	mit	gleicher	Punktzahl	den	gleichen	
Rang. Die Rangliste ist bis zur Durchführung des 
nächsten Zulassungsverfahrens gültig.

Für	die	Zulassung	zur	Ausbildungsqualifizierung	sind	
unbeschadet der laufbahnrechtlichen Voraussetzun-
gen die Rangliste und der Bedarf maßgebend. Haben 
mehrere Bewerber oder Bewerberinnen den gleichen 
Ranglistenplatz erreicht, sind für die Zulassung fol-
gende	Kriterien	in	der	hier	angegebenen	Reihenfolge	
maßgebend:	Besoldungsgruppe,	aktuelle	periodische	
Beurteilung, Rangdienstalter, Schwerbehinderten-
eigenschaft, Dienstzeit.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Zulassungs-
verfahrens werden über das Ergebnis und den erreich-
ten Ranglistenplatz unterrichtet.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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2030.8.3-F

Änderung 
der Bekanntmachung zum Vollzug der 
Bayerischen Beihilfeverordnung sowie 

der Bekanntmachung zu  
den Ergänzenden Bestimmungen  

zum Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 29. Februar 2012 Az.: 25 - P 1820 - 0792 - 2 102/12

I.

Die Anlage Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Bei-
hilfeverordnung (VV-BayBhV) der Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen zum Vollzug 
der Bayerischen Beihilfeverordnung (BayBhV) vom 26. Juli 
2007 (FMBl S. 291, StAnz Nr. 32), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 7. April 2011 (FMBl S. 170, StAnz 
Nr. 15), wird wie folgt geändert:

Nr. 3.2 des Anhangs 1 der VV-Nr. 10 zu § 7 Abs. 1 BayBhV 
(Hinweise zum Gebührenrecht) erhält folgende Fassung:

,,3.2 Leistungsübersicht des GebüH und der mit den 
 Verbänden der Heilpraktiker vereinbarten bei-
hilfefähigen Höchstbeträge nach § 7 Abs. 3 Sätze 1  
und 2 BayBhV

Beihilfen

GebüH-
Nr.

Leistungsbeschreibung
vereinbarter  

Höchstbetrag

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3

01 - 10 Allgemeine Leistungen

1 Für die eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Untersuchung 12,50 €

2

Durchführung des vollständigen Krankenexamens mit Repertorisation nach den Regeln der 
 klassischen Homöopathie
Anmerkung: Die Leistung nach Ziffer 2 ist innerhalb von sechs Monaten höchstens dreimal 
 berechnungsfähig. Die Leistung nach Ziffer 2 ist in einer Sitzung nur einmal berechnungsfähig.  

35,00 €

3
Kurze Information, auch mittels Fernsprecher, oder Ausstellung einer Wiederholungsverordnung, als 
einzige Leistung pro Inanspruchnahme der Heilpraktikerin/des Heilpraktikers

3,00 €

4

Eingehende Beratung, die das gewöhnliche Maß übersteigt, von mindestens 15 Minuten Dauer, 
 gegebenenfalls einschließlich einer Untersuchung
Anmerkung: Eine Leistung nach Ziffer 4 ist nur als alleinige Leistung oder in Zusammenhang mit einer 
Leistung nach Ziffer 1 oder 17.1 beihilfefähig.

18,50 €

5
Beratung, auch mittels Fernsprecher, gegebenenfalls, einschließlich einer kurzen Untersuchung 
Anmerkung: Eine Leistung nach Ziffer 5 ist nur einmal pro Behandlungsfall neben einer anderen 
 Leistung beihilfefähig.

9,00 €

6 Für die gleichen Leistungen wie unter 5, jedoch außerhalb der normalen Sprechstundenzeit 13,00 €

7 Für die gleichen Leistungen wie unter 5, jedoch bei Nacht, zwischen 20 und 7 Uhr  18,00 €

8

Für die gleichen Leistungen wie unter 5, jedoch sonn- und feiertags 
Anmerkung: Als allgemeine Sprechstunde gilt die durch Aushang festgesetzte Zeit, selbst wenn sie nach 
20 Uhr festgesetzt ist. Eine Berechnung des Honorars nach Ziffern 6 bis 8 kann also nur dann erfolgen, 
wenn die Beratung außerhalb der festgesetzten Zeiten stattfand und der Patient nicht schon vor Ablauf 
derselben im Wartezimmer anwesend war. Ebenso können für Sonn- und Feiertage nicht die dafür 
 vorgesehenen erhöhten Honorare zur Berechnung kommen, wenn der Heilpraktiker gewohnheitsmäßig 
an Sonn- und Feiertagen Sprechstunden hält. 

20,00 €
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GebüH-
Nr.

Leistungsbeschreibung
vereinbarter  

Höchstbetrag

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3

9 Hausbesuch einschließlich Beratung 

9.1 bei Tag 24,00 €

9.2 In dringenden Fällen (Eilbesuch, sofort ausgeführt) 26,00 €

9.3 bei Nacht und an Sonn- und Feiertagen 29,00 €

10 Nebengebühren für Hausbesuche 

10.1
für jede angefangene Stunde bei Tag - bis zu 2 km Entfernung zwischen Praxis- und  
Besuchsort

4,00 €

10.2
für jede angefangene Stunde bei Nacht - bis zu 2 km Entfernung zwischen Praxis- und  
Besuchsort

8,00 €

10.5 für jeden zurückgelegten km bei Tag von 2-25 km Entfernung zwischen Praxis- und Besuchsort 1,00 €

10.6
für jeden zurückgelegten km bei Nacht von 2-25 km Entfernung zwischen Praxis- und  
Besuchsort 

2,00 €

10.7

Handelt es sich um einen Fernbesuch von über 25 km Entfernung zwischen Praxis- und Besuchsort, 
so können pro Kilometer an Reisekosten in Anrechnung gebracht werden.
Anmerkung: Die Wegkilometer werden nach dem jeweils günstigsten benutzbaren Fahrtweg berechnet. 
Besucht der Heilpraktiker mehrere Patienten bei einer Besuchsfahrt, werden die Fahrtkosten entspre-
chend aufgeteilt. 

0,20 €

10.8

Handelt es sich bei einem Krankenbesuch um eine Reise, welche länger als 6 Stunden dauert, so kann 
die Heilpraktikerin/der Heilpraktiker anstelle des Wegegeldes die tatsächlich entstandenen Reise-
kosten in Abrechnung bringen und außerdem für den Zeitaufwand pro Stunde Reisezeit berechnen. 
Die Patientin bzw. der Patient ist hiervon vorher in Kenntnis zu setzen.

16,00 €

11 Schriftliche Auslassungen und Krankheitsbescheinigungen

11.1 Kurze Krankheitsbescheinigung oder Brief im Interesse der Patientin/des Patienten 5,00 €

11.2
Ausführlicher Krankheitsbericht oder Gutachten  
(DIN A 4 engzeilig maschinengeschrieben)

Ausführlicher schriftlicher Krankheits- und 
Befundbericht (einschließlich Angaben zur 
Anamnese, zu dem(n) Befund(en), zur epi-
kritischen Bewertung und gegebenenfalls  
zur Therapie)

15,00 €

Schriftliche gutachtliche Äußerung 16,00 €

11.3 Individuell angefertigter schriftlicher Diätpläne bei Ernährungs- und Stoffwechsel störungen 8,00 €

12 Chemisch-physikalische Untersuchungen

12.1

Harnuntersuchungen qualitativ mittels Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers (Teststreifen) 
durch visuellen Farbvergleich
Anmerkung: Die einfache qualitative Untersuchung auf Zucker und Eiweiß sowie die Bestimmung des 
ph-Wertes und des spezifischen Gewichtes sind nicht berechnungsfähig. 

3,00 €

12.2
Harnuntersuchung quantitativ (es ist anzugeben, auf welchen Stoff untersucht wurde, z. B. Zucker 
usw.)

4,00 €

12.4 Harnuntersuchung, nur Sediment 4,00 €

12.7 Blutstatus (nicht neben Nummer 12.9, 12.10, 12.11) 10,00 €

12.8 Blutzuckerbestimmung 2,00 €

12.9 Hämoglobinbestimmung 3,00 €

12.10 Differenzierung des gefärbten Blutausstriches 6,00 €

12.11 Zählung der Leuko- und Erythrozyten

Erythrozytenzahl und/oder Hämatokrit 
und/oder Hämoglobin und/oder mittleres 
Zell volumen (MCV) und die errechneten 
Kenngrößen (z.B. MCH, MCHC) und die 
 Erythrozytenverteilungskurve und/oder  
Leukozytenzahl und/oder Thrombozytenzahl.

3,00 €

Differenzierung der Leukozyten,  
elektronischzytometrisch, zytochemisch-
zytometrisch oder mittels mechanisierter 
Mustererkennung (Bildanalyse)

1,00 €
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GebüH-
Nr.

Leistungsbeschreibung
vereinbarter  

Höchstbetrag

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3

12.12 Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit (BKS) einschl. Blutentnahme 3,00 €

12.13

Einfache mikroskopische und/oder chemische Untersuchungen von Körperflüssigkeiten und 
 Ausscheidungen auch mit einfachen oder schwierigen Färbeverfahren sowie Dunkelfeld, pro 
 Untersuchung
Anmerkung: Die Art der Untersuchung ist anzugeben.

6,00 €

12.14
Aufwendige Chemogramme von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen je nach Umfang pro 
 Einzeluntersuchung
Anmerkung: Die Art der Untersuchung ist anzugeben. 

7,00 €

13 Sonstige Untersuchungen  

13.1

Sonstige Untersuchungen unter Zuhilfenahme spezieller Apparaturen oder Färbeverfahren   
besonders schwieriger Art, z. B. ph-Messungen im strömenden Blut oder Untersuchungen nach  
v. Bremer,  Enderlein usw.
Anmerkung: Die Art der Untersuchung ist anzugeben. 

6,00 €

14 Spezielle Untersuchungen  

14.1

Binokulare mikroskopische Untersuchung des Augenvordergrundes
Anmerkung: Eine Leistung nach Ziffer 14.1 kann nicht neben einer Leistung nach Ziffer 1 oder Ziffer 4 
berechnet werden. Leistungen nach Ziffer 14.1 und Ziffer 14.2 können nicht nebeneinander berechnet 
werden. 

8,00 €

14.2

Binokulare Spiegelung des Augenhintergrundes
Anmerkung: Eine Leistung nach Ziffer 14.1 kann nicht neben einer Leistung nach Ziffer 1 oder Ziffer 4 
berechnet werden. Leistungen nach Ziffer 14.1 und Ziffer 14.2 können nicht nebeneinander berechnet 
werden. 

8,00 €

14.3 Grundumsatzbestimmung nach Read 5,00 €

14.4 Grundumsatzbestimmung mit Hilfe der Atemgasuntersuchung 20,00 €

14.5 Prüfung der Lungenkapazität (Spirometrische Untersuchung) 7,00 €

14.6 Elektrokardiogramm mit Phonokardiogramm und Ergometrie, vollständiges Programm 41,00 €

14.7
Elektrokardiogramm mit Standardableitungen, Goldbergerableitungen, Nehbsche Ableitungen, 
 Brustwandableitungen

14,00 €

14.8 Oszillogramm-Methoden 11,00 €

14.9
Spezielle Herz-Kreislauf-Untersuchungen 
Anmerkung: Nicht neben Ziffer 1 oder Ziffer 4 berechenbar. 

8,00 €

14.10 Ultraschall-Gefäßdoppler-Untersuchung zu peripheren Venendruck-/ und oder Strömungsmessungen 9,00 €

17 Neurologische Untersuchungen  

17.1 Neurologische Untersuchung 21,00 €

18 – 23 Spezielle Behandlungen  

20 Atemtherapie, Massagen  

20.1 Atemtherapeutische Behandlungsverfahren 8,00 €

20.2 Nervenpunktmassage nach Cornelius, Aurelius u.a., Spezialnervenmassage 6,00 €

20.3 Bindegewebsmassage 6,00 €

20.4 Teilmassage (Massage einzelner Körperteile 4,00 €

20.5 Großmassage 6,00 €

20.6 Sondermassagen

Unterwasserdruckstrahlmassage  
(Wanneninhalt mindestens 400 Liter,  
Leistung der Apparatur mindestens 4 bar)

8,00 €

Massage im extramuskulären Bereich  
(z. B. Bindegewebsmassage, Periostmassage, 
manuelle Lymphdrainage)

6,00 €

Extensionsbehandlung mit Schrägbett,  
Extensionstisch, Perlgerät

6,00 €

20.7 Behandlung mit physikalischen oder medicomechanischen Apparaten 6,00 €

20.8 Einreibungen zu therapeutischen Zwecken in die Haut 4,00 €
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GebüH-
Nr.

Leistungsbeschreibung
vereinbarter  

Höchstbetrag

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3

21 Akupunktur  

21.1 Akupunktur einschließlich Pulsdiagnose 23,00 €

21.2 Moxibustionen, Injektionen und Quaddelungen in Akupunkturpunkte 7,00 €

22 Inhalationen  

22.1
Inhalationen, soweit sie von der Heilpraktikerin/dem Heilpraktiker mit den verschiedenen Apparaten 
in der Sprechstunde ausgeführt werden

3,00 €

24 – 30 Blutentnahmen – Injektionen – Infusionen – Hautableitungsverfahren  

24 Eigenblut, Eigenharn  

24.1 Eigenblutinjektion 11,00 €

25 Injektionen, Infusionen  

25.1 Injektion, subkutan 4,50 €

25.2 Injektion, intramuskulär 4,50 €

25.3 Injektion, intravenös, intraarteriell 6,00 €

25.4 Intrakutane Reiztherapie (Quaddelbehandlung), pro Sitzung 7,00 €

25.5 Injektion, intraartikulär 11,00 €

25.6 Neural- oder segmentgezielte Injektionen nach Hunecke 11,00 €

25.7 Infusion 7,00 €

25.8
Dauertropfeninfusion
Anmerkung: Die Beihilfefähigkeit der mit der Infusion eingebrachten Medikamente richtet sich nach dem 
Beihilferecht des jeweiligen Beihilfeträgers. 

10,00 €

26 Blutentnahmen  

26.1 Blutentnahme 3,00 €

26.2 Aderlass 12,00 €

27 Hautableitungsverfahren, Hautreizverfahren  

27.1 Setzen von Blutegeln, ggf. einschl. Verband 5,00 €

27.2 Skarifikation der Haut 4,00 €

27.3 Setzen von Schröpfköpfen, unblutig 5,00 €

27.4 Setzen von Schröpfköpfen, blutig 5,00 €

27.5 Schröpfkopfmassage einschl. Gleitmittel 5,00 €

27.6 Anwendung großer Saugapparate für ganze Extremitäten 5,00 €

27.7 Setzen von Fontanellen 5,00 €

27.8 Setzen von Cantharidenblasen 5,00 €

27.9 Reinjektion des Blaseninhaltes (aus Nummer 27.8) 5,00 €

27.10 Anwendung von Pustulantien 5,00 €

27.12 Biersche Stauung 5,00 €

28 Infiltrationen

28.1 Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, einmalig 9,00 €

28.2 Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, mehrmalig 15,00 €

29 Roedersches Verfahren  

29.1 Roedersches Behandlungs- und Mandelabsaugverfahren 5,00 €

30 Sonstiges  

30.1 Spülung des Ohres 5,00 €



FMBl Nr. 4/2012 179

GebüH-
Nr.

Leistungsbeschreibung
vereinbarter  

Höchstbetrag

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3

31 Wundversorgung, Verbände und Verwandte

31.1 Eröffnung eines oberflächlichen Abszesses 9,00 €

31.2 Entfernung von Aknepusteln pro Sitzung 8,00 €

32 Versorgung einer frischen Wund

32.1 bei einer kleinen Wunde 8,00 €

32.2 bei einer größeren und verunreinigten Wunde 13,00 €

33 Verbände (außer zur Wundbehandlung)

33.1 Verbände, jedes Mal 5,00 €

33.2 Elastische Stütz- und Pflasterverbände 7,00 €

33.3
Kompressions- oder Zinkleimverband 
Anmerkung: Die Beihilfefähigkeit des für den Verband verbrauchten Materials richtet sich nach dem 
Beihilferecht des jeweiligen Beihilfeträgers. 

10,00 €

34 Gelenk- und Wirbelsäulenbehandlung

34.1 Chiropraktische Behandlung 4,00 €

34.2
Gezielter chiropraktischer Eingriff an der Wirbelsäule
Anmerkung: Die Leistung nach Ziffer 34.2 ist nur einmal je Sitzung berechnungsfähig. 

17,00 €

35 Osteopathische Behandlung

35.1 des Unterkiefers 11,00 €

35.2 des Schultergelenkes 21,00 €

35.3 der Handgelenke, des Oberschenkels, des Unterschenkels, des Vorderarmes und der Fußgelenke 21,00 €

35.4 des Schlüsselbeins und der Kniegelenke 12,00 €

35.5 des Daumens 10,00 €

35.6 einzelner Finger und Zehen 10,00 €

36
Hydro- und Elektrotherapie, Medizinische Bäder und sonstige hydrotherapeutische  
Anwendungen
Anmerkung: Alle nicht aufgeführten Bäder sind nicht beihilfefähig. 

36.1 Leitung eines ansteigenden Vollbades 7,00 €

36.2 Leitung eines ansteigenden Teilbades 4,00 €

36.3 Spezialdarmbad (subaquales Darmbad) 13,00 €

36.4 Kneippsche Güsse 4,00 €

37
Elektrische Bäder und Heißluftbäder
Anmerkung: Alle nicht aufgeführten Bäder sind nicht beihilfefähig.

37.1 Teilheißluftbad, z. B. Kopf oder Arm 3,00 €

37.2 Ganzheißluftbad, z. B. Rumpf oder Beine 5,00 €

37.3 Heißluftbad im geschlossenen Kasten 5,00 €

37.4 Elektrisches Vierzellenbad 4,00 €

37.5 Elektrisches Vollbad (Stangerbad) 8,00 €

38
Spezialpackungen
Anmerkung: Alle nicht aufgeführten Packungen sind nicht beihilfefähig.

38.1 Fangopackungen 3,00 €

38.2 Paraffinpackungen, örtliche 3,00 €

38.3 Paraffinganzpackungen 3,00 €

38.4 Kneippsche Wickel- und Ganzpackungen, Prießnitz- und Schlenzpackungen 3,00 €

39 Elektro-physikalische Heilmethoden

39.1 Einfache oder örtliche Lichtbestrahlungen 3,00 €
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GebüH-
Nr.

Leistungsbeschreibung
vereinbarter  

Höchstbetrag

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3

39.2 Ganzbestrahlungen 8,00 €

39.4 Faradisation, Galvanisation und verwandte Verfahren (Schwellstromgeräte) 4,00 €

39.5 Anwendung der Influenzmaschine 4,00 €

39.6 Anwendung von Heizsonnen (Infrarot) 4,00 €

39.7 Verschorfung mit heißer Luft und heißen Dämpfen 8,00 €

39.8
Behandlung mit hochgespannten Strömen, Hochfrequenzströmen in Verbindung mit verschiedenen 
Apparaten

3,00 €

39.9 Langwellenbehandlung (Diathermie), Kurzwellen- und Mikrowellenbehandlung 3,00 €

39.10 Magnetfeldtherapie mit besonderen Spezialapparaten 4,00 €

39.11 Elektromechanische und elektrothermische Behandlung (je nach Aufwand und Dauer) 4,00 €

39.12 Niederfrequente Reizstromtherapie, z. B. Jono-Modulator 4,00 €

39.13 Ultraschall-Behandlung 4,00 €

”.

II.

Abschnitt 1 der Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums der Finanzen zu den Ergänzenden Bestim-
mungen zum Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung 
(ErgBBayBhV) vom 13. August 2009 (FMBl S. 358, StAnz 
Nr. 35), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 
12. Juli 2011 (FMBl S. 282, StAnz Nr. 29), wird wie folgt 
geändert:

In Nr. 1.3 Satz 2 werden die Jahreszahl „2011“ durch die 
Jahreszahl „2012“, der Betrag „8.765 €“ durch den Betrag 
„9.179 €“ sowie der Betrag „6.731 €“ durch den Betrag 
„6.994 €“ ersetzt.

III. 
Inkrafttreten

Abschnitt I dieser Bekanntmachung tritt am 1. April 2012 
in Kraft und gilt für Aufwendungen, die ab 1. April 2012 
entstehen. Abschnitt II dieser Bekanntmachung tritt mit 
Wirkung vom 1. Januar 2012 in Kraft.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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2032.6-F

Sammelheizung 
aus dienstlichen Versorgungsleitungen

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 16. Februar 2012 Az.: 24 - VV 2810 - 1 - 4 777/12

Auf Grund des § 7 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die 
Dienstwohnungen der Beamten (Dienstwohnungsverord-
nung – DWV) vom 28. November 1997 (GVBl S. 866, BayRS 
2030-2-30-F), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung 
vom 5. September 2006 (GVBl S. 305, ber. 786), wird der 
Heizkostenbeitrag für den Abrechnungszeitraum vom 
1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 wie folgt festgesetzt:

Energieträger

fossile Brennstoffe 11,72 EUR/m2,

Fernwärme und übrige Heizungsarten 12,82 EUR/m2.

L a z i k 
Ministerialdirektor

Dienstwohnungen

Tarifrecht

2034.1.1-F

Änderung der Bekanntmachung 
zum Vollzug des Tarifvertrages 

für den öffentlichen Dienst der Länder

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 13. Februar 2012 Az.: 25 - P 2600 - 008 - 4 934/12

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri-
ums der Finanzen zum Vollzug des Tarifvertrages für den 
 öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 27. Oktober 
2006 (FMBl S. 194, StAnz Nr. 44), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 19. Januar 2012 (FMBl S. 33, StAnz 
Nr. 4), wird wie folgt geändert:

1. Satz 1 des einleitenden Absatzes erhält folgende 
 Fassung:

„Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen hat 
Muster für Arbeitsverträge

− für Beschäftigte, für die der TV-L gilt und die auf 
unbestimmte Zeit eingestellt werden (Anlage 1),

− für Beschäftigte, für die der TV-L gilt und die befris-
tet eingestellt werden (Anlage 2),

− für außertariflich Beschäftigte, die auf unbestimmte 
Zeit eingestellt werden (Anlage 4) und

− für außertariflich Beschäftigte, die befristet ein-
gestellt werden (Anlage 5)

sowie ein Muster für Änderungsverträge für Beschäf-
tigte, für die der TV-L gilt (Anlage 3),  erstellt.“

2. In Nr. 2.2.1 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Darüber hinaus gelten ausschließlich für Beschäf-
tigte, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West 
 Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem  
1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestell-
ten unterlegen hätte, die Besonderheiten in § 30 Abs. 2 
bis 5 TV-L. Dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für 
die die §§ 1 ff. Wissenschaftszeitvertragsgesetz bzw. 
gesetzliche Nachfolgeregelungen unmittelbar oder 
entsprechend gelten.“

3. In Nr. 2.2.4 erhält der letzte Satz folgende Fassung:

„Ein früheres Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmerin/
des Arbeitnehmers mit demselben Arbeitgeber ist 
unschädlich, wenn das Ende des vorangegangenen 
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Arbeitsverhältnisses mehr als drei Jahre zurückliegt 
(BAG, Urteil vom 6. April 2011 – 7 AZR 716/09 –).“

4. Nr. 2.2.6 wird wie folgt geändert:

4.1 In der Überschrift werden die Worte „§ 21 Bundes-
erziehungsgeldgesetz (BErzGG)/“ gestrichen.

4.2 In Satz 1 werden die Worte „§ 21 BErzGG/“ gestri-
chen.

5. Nr. 3 wird wie folgt geändert:

5.1 In Abs. 1 werden in Satz 1 das Wort „Arbeitgeber“ 
durch die Worte „Freistaat Bayern“ und in Satz 2 das 
Wort „Arbeitgebers“ durch die Worte „Freistaates 
 Bayern“ ersetzt.

5.2 In Abs. 2 werden die Worte „§ 21 BErzGG/“ und die 
Worte „§ 21 Abs. 1 bis 5 BErzGG/“ gestrichen.

6. Nr. 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarif-
gebiets West Anwendung finden und deren Tätigkeit 
vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der 
Angestellten unterlegen hätte, gelten folgende Beson-
derheiten:

− Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sach-
lichem Grund sind nur zulässig, wenn die Dauer des 
einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt (§ 30 
Abs. 2 Satz 1 TV-L).

− Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen 
Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht unter-
schreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs 
Monate betragen (§ 30 Abs. 3 Satz 1 TV-L).“

7. Nr. 5 erhält folgende Fassung:

,,5. Zu § 4 des Arbeitsvertrages (Eingruppierung)

5.1 Ab dem 1. Januar 2012 gelten für Eingruppie-
rungsvorgänge grundsätzlich die §§ 12, 13 TV-L in 
 Verbindung mit der Entgeltordnung zum TV-L.

5.2 Allerdings gelten für Beschäftigte mit Eingruppie-
rung gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1 a zum 
BAT gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 TVÜ-Länder die bis-
herigen Vorschriften auch über den 31. Dezember 
2011 hinaus fort.

Für diesen Personenkreis kann gemäß § 17 Abs. 3 
Satz 1 TVÜ-Länder kein Vertrauensschutz und 
kein Besitzstand eingeräumt werden; es ist in 
den Arbeitsverträgen dieser Beschäftigten an den 
 angegebenen Stellen mithin folgende Klausel 
 aufzunehmen:

‚Gemäß § 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder sind alle 
zwischen dem 1. Januar 2012 und dem Inkrafttreten 
entsprechender neuer Eingruppierungsregelungen 
stattfindenden Eingruppierungsvorgänge (Neu-
einstellungen und Umgruppierungen) vorläufig und 
begründen keinen Vertrauensschutz und  keinen 
 Besitzstand.‘

Die Eingruppierung erfolgt für diesen Personen-
kreis nach dem bisherigen Recht in zwei Schrit-
ten:

Zunächst ist die maßgebliche Vergütungs- oder 
Lohngruppe zu ermitteln. Anschließend wird diese 
gemäß Anlage 4 TVÜ-Länder der Entgeltgruppe 
des TV-L zugeordnet (§ 17 Abs. 7 TVÜ-Länder). 
Die so ermittelte maßgebliche Entgeltgruppe ist 
im Arbeitsvertrag anzugeben. Die im Rahmen 
des Eingruppierungsvorgangs festzustellende 
Ver gütungs- beziehungsweise Lohngruppe sowie 
Fallgruppe ist Gegenstand der Tätigkeitsdarstel-
lung und -bewertung der/des Beschäftigten; diese 
Angaben sind wie bisher weder in den Arbeits-
vertrag noch in die Niederschrift nach dem Nach-
weisgesetz aufzunehmen.

5.3 Die Entgeltgruppe nach TV-L bestimmt den 
Rahmen des Direktionsrechts des Arbeitgebers. 
 Deren Aufnahme in den Arbeitsvertrag stellt 
über die Wiedergabe der tariflichen Regelung 
 hinaus  zugleich eine eigenständige Vereinbarung 
 zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber über den 
Umfang des Direktionsrechts dar.“

8. In Nr. 7 wird folgender Abs. 2 angefügt:

„Weigert sich eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer, 
die/der eine Teilzeitbeschäftigung gemäß § 11 Abs. 1 
TV-L beantragt hat, den Muster-Änderungsvertrag 
zu unterschreiben, ist zu prüfen, ob die verweigerte 
Zustimmung gemäß § 6 Abs. 5 TV-L ein dringender 
dienstlicher bzw. betrieblicher Grund im Sinn des § 11 
Abs. 1 TV-L sein kann. Ist dies nicht der Fall, kann die 
Klausel – ‚Der/die Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen 
begründeter dienstlicher Notwendigkeiten zur Leis-
tung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Über-
stunden und Mehrarbeit verpflichtet.‘ – gestrichen wer-
den. Anderenfalls kann eine Teilzeitbeschäftigung nur 
bei Unterzeichnung der Klausel eingeräumt werden.“ 

9. Die bisherigen Anlagen 1 bis 3 werden durch die 
 An lagen 1 bis 3 zu dieser Bekanntmachung ersetzt. 
Es wird gebeten, künftig diese Vertragsmuster zu 
 verwenden. Sie sind auch im Intranet abrufbar  (www.
stmf.bybn.de/Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den 
 öffentlichen Dienst der Länder/Arbeitsvertragsmus-
ter) bzw. stehen im Internet als Download zur Verfü- 
gung  (www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/
tarifvertrag.zip) zur Verfügung.

II.

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft. 

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Anlage 1 

Arbeitsvertrag
für Beschäftigte, für die der TV-L gilt 

und die auf unbestimmte Zeit eingestellt werden1

Zwischen dem Freistaat Bayern  

vertreten durch

………………………….………………………………………………………………. (Arbeitgeber) 

und

Frau/Herrn ................................................................................................................................. 

Anschrift: …………………………..…………………………………………………………………… 

geboren am: ………………………..………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter)

wird – vorbehaltlich2……………….……………………………………..………….….. – folgender 

Arbeitsvertrag

geschlossen: 

§ 1 

Frau/Herr …………………………………….………………………………………………………… 

wird ab ...................................................................................................................................... 

auf unbestimmte Zeit

 als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter eingestellt.3

 als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter3

 mit ........... v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit  
eines entsprechenden Vollbeschäftigten eingestellt.3

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
..… Stunden eingestellt.3, 4

Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten 
zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit  
verpflichtet. 

§ 2 

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L 
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergänzenden, ändern-
den oder ersetzenden Tarifverträge in der für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der Freistaat Bayern hieran  
gebunden ist. Außerdem finden die im Bereich des Freistaates Bayern jeweils geltenden 
sonstigen einschlägigen Tarifverträge Anwendung.  

- 1 -
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Anlage 1 

- 2 -

§ 3 

Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 TV-L beträgt sechs Monate.5

§ 4 

Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ............ TV-L eingruppiert (§ 12 Absatz 2 TV-L). 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine andere 
Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen.6

§ 5 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 …………………………………………..…………….……………………………………3

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist 

 von zwei Wochen zum Monatsschluss3

 von .................................................. zum ….……………………………….…………3

schriftlich gekündigt werden. 

§ 6 

Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenabreden 
sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich verein-
bart werden. 

.................................................................................................................................................... 
(Ort, Datum) 

………………………………………..………… 
(Arbeitgeber)

…..………….…………………………………… 
(Beschäftigte/Beschäftigter) 

                                           
1 Dieses Muster ist nicht zu verwenden für Ärztinnen/Ärzte und für Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen besondere  

Vertragsmuster vor. 
2 Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung abhängig gemacht wird. 
3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 
4 Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen tariflichen Änderung der regelmäßigen  

wöchentlichen Arbeitszeit unverändert bleiben soll. 
5 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit verein-

bart ist. 
Wird die/der Beschäftigte im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis nach den 
Tarifverträgen für Auszubildende der Länder in den Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz oder in Pflegeberu-
fen bei derselben Dienststelle oder bei demselben Betrieb eingestellt, ist der Text des § 3 wie folgt zu fassen: „Eine Probe-
zeit ist nicht vereinbart.“ 

6 Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 ist für Beschäftigte mit Eingruppierung gemäß Teil II Abschnitt B 
der Anlage 1 a zum BAT folgende Klausel aufzunehmen: 
„Gemäß § 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder sind alle zwischen dem 1. Januar 2012 und dem Inkrafttreten entsprechender 
neuer Eingruppierungsregelungen stattfindenden Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) vor-
läufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand.“ 
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Anlage 2 

Arbeitsvertrag
für Beschäftigte, für die der TV-L gilt 
und die befristet eingestellt werden1

Zwischen dem Freistaat Bayern  

vertreten durch

…………………………………………..……………………….………………………. (Arbeitgeber) 

und

Frau/Herrn ................................................................................................................................. 

Anschrift: ………………………………………..……………………………………………………… 

geboren am: …………………………………………..……………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird – vorbehaltlich2 …………………………………….…………………………….... – folgender 

Arbeitsvertrag

geschlossen: 

§ 1 

Frau/Herr ……….…………………………………………………………………..………..………… 

wird ab ....................................................................................................................................... 

 als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter befristet eingestellt.3

 als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter3

 mit ........... v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit  

eines entsprechenden Vollbeschäftigten befristet eingestellt.3

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 

……… Stunden befristet eingestellt.3, 4

Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendig-

keiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 

Mehrarbeit verpflichtet. 

Das Arbeitsverhältnis ist befristet 

 bis zum ……………………………………………………………...……………………………3

 bis zum Erreichen folgenden Zweckes 

„…………………………………………………………………….…….…………………...…..“; 

längstens bis zum ………………………………………………………………………….……3

- 1 -
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Anlage 2 

 für die Dauer eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz / der  

Elternzeit / der Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes von Frau/Herrn 

...…………………………………………………………………………………………….….;3, 5

längstens bis zum ……………………………………..………………………….….…….……

§ 2 

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 

Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L 

und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergänzenden, ändern-

den oder ersetzenden Tarifverträge in der für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher 

Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der Freistaat Bayern hieran  

gebunden ist. Außerdem finden die im Bereich des Freistaates Bayern jeweils geltenden 

sonstigen einschlägigen Tarifverträge Anwendung. 

 Auf das Arbeitsverhältnis findet § 21 Absatz 1 bis 5 Bundeselterngeld- und Elternzeit-

gesetz Anwendung.3

§ 3 

(1)  Die Probezeit beträgt nach § 2 Absatz 4 TV-L sechs Monate.3, 6

 Die Probezeit beträgt nach § 30 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 TV-L sechs  

Wochen.3, 6, 7

 Die Probezeit nach § 30 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz  2 TV-L beträgt sechs  

Monate.3, 6, 7

(2)  Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 1 TV-L befristeten  

Arbeitsverhältnisses gilt § 34 Absatz 1 TV-L.3

 Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 TV-L befristeten Arbeitsver-

hältnisses gilt § 30 Absatz 4 und 5 TV-L.3, 7

§ 4 

Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ............ TV-L eingruppiert (§ 12 Absatz 2 TV-L). 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine andere 

Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen.8

- 2 -
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§ 5 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 …………………………………………………………………………..……………..……3

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist 

 von zwei Wochen zum Monatsschluss3

 von ................................................. zum ………………………………………………3

schriftlich gekündigt werden. 

§ 6 

Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenabreden 

sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich verein-

bart werden. 

.................................................................................................................................................... 
(Ort, Datum) 

…………………..………………………….…… 
(Arbeitgeber)

…….……………………………..……………… 
(Beschäftigte/Beschäftigter) 

                                           
1 Dieses Muster gilt für befristete Arbeitsverträge mit und ohne sachlichen Grund. Es ist nicht zu verwenden für Ärztin-

nen/Ärzte und für Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen besondere Vertragsmuster vor. 
2 Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung abhängig gemacht wird. 
3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 
4 Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen tariflichen Änderung der regelmäßigen  

wöchentlichen Arbeitszeit unverändert bleiben soll. 
5  Nicht Zutreffendes bitte streichen! 
6 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit verein-

bart ist. 
Wird die/der Beschäftigte im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis nach den 
Tarifverträgen für Auszubildende der Länder in den Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz oder in Pflegeberu-
fen bei derselben Dienststelle oder bei demselben Betrieb eingestellt, ist der Text des § 3 wie folgt zu fassen: „Eine Probe-
zeit ist nicht vereinbart.“ 
Für Beschäftigte im Tarifgebiet West, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten  
unterlegen hätte, gelten  
- bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund die ersten 6 Wochen als Probezeit (§ 30 Absatz 4 Satz 1 Halb-

satz 1 TV-L), 
- bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten 6 Monate als Probezeit (§ 30 Absatz 4 Satz 1 Halb-

satz 2 TV-L).  
7 Dieses Kästchen ist nur einschlägig bei Beschäftigten im Tarifgebiet West, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der 

Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. In den Fällen der §§ 1 ff. Wissenschaftszeitvertragsgesetz findet  
diese Kündigungsbestimmung keine Anwendung. 

8 Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 ist für Beschäftigte mit Eingruppierung gemäß Teil II Abschnitt B 
der Anlage 1 a zum BAT folgende Klausel aufzunehmen: 
„Gemäß § 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder sind alle zwischen dem 1. Januar 2012 und dem Inkrafttreten entsprechender 
neuer Eingruppierungsregelungen stattfindenden Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) vor-
läufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand.“ 
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Anlage 3 

Änderungsvertrag
für Beschäftigte, für die der TV-L gilt1, 2

Zwischen dem Freistaat Bayern  

vertreten durch

……………………………………………………….………………………………..…. (Arbeitgeber) 

und

Frau/Herrn ................................................................................................................................. 

Anschrift: …………………………………………………………….…………………….…………… 

geboren am: ………………………………….………….…………… (Beschäftigte/Beschäftigter)

wird in Abänderung des Arbeitsvertrages vom ……………….….………………………………… 

 in der Fassung des Änderungsvertrages vom …………………..…………....... folgender3

Änderungsvertrag

geschlossen: 

§ 1 

(1) § 1 wird durch folgende Vereinbarung ersetzt: 

Frau/Herr ………………………………….…………………...……………………………….. 

wird ab ............................................................................................................................. 

 als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter weiterbeschäftigt.3

 als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter3

 mit ........... v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen  

Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten weiterbeschäftigt.3

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 

….. Stunden weiterbeschäftigt.3

Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendig-

keiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 

Mehrarbeit verpflichtet. 

(2) Der Wortlaut zu § 2 erhält folgende Fassung: 

„Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

der Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in 

den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese  

ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge in der für den Bereich der  

- 1 -
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Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der 

Freistaat Bayern hieran gebunden ist. Außerdem finden die im Bereich des Freistaates 

Bayern jeweils geltenden sonstigen einschlägigen Tarifverträge Anwendung.“ 

(3) In § 4 des Arbeitsvertrages werden die Worte 

„  Entgeltgruppe .…..  Vergütungsgruppe ……  Lohngruppe .…..“  

durch die Worte „Entgeltgruppe .….“ ersetzt.3

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine 

andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen.4

(4) In § 5 des Arbeitsvertrages wird die Nebenabrede 

 um folgende Nebenabrede ergänzt:3

 durch folgende Nebenabrede ersetzt:3

1. Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 ………………………………………………………………………………….........3

2. Die Nebenabrede kann mit einer Frist  

 von zwei Wochen zum Monatsschluss3

 von ………………………..………. zum …………….……………………………3

schriftlich gekündigt werden. 

§ 2 

Dieser Änderungsvertrag tritt  am /  mit Wirkung vom ……..…………………….. in Kraft.3

.................................................................................................................................................... 
(Ort, Datum) 

……………………………..…………………… 
(Arbeitgeber)

…......….…………………………………………
(Beschäftigte/Beschäftigter) 

                                           
1 Aufgeführt sind die drei Hauptfälle von Vertragsänderungen, bezogen auf den Mustervertrag für Beschäftigte, deren Arbeits-

verhältnis unter den TV-L fällt. Das Muster kann aber auch bei anderen Änderungen als Grundlage dienen. 
2 Dieses Muster ist nicht zu verwenden für Ärztinnen/Ärzte und Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen besondere  

Vertragsmuster vor. 
3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 
4 Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 ist für Beschäftigte mit Eingruppierung gemäß Teil II Abschnitt B 

der Anlage 1 a zum BAT folgende Klausel aufzunehmen: 
„Gemäß § 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder sind alle zwischen dem 1. Januar 2012 und dem Inkrafttreten entsprechender 
neuer Eingruppierungsregelungen stattfindenden Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) vor-
läufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand.“
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2034.4-F

Änderung der Bekanntmachung 
zu den Tarifrechtlichen Auswirkungen 

der Einführung der 
mitteleuropäischen Sommerzeit ab dem Jahr 2002

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 3. März 2012 Az.: 25 - P 2500 - 037 - 7 980/12

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen zu den Tarifrechtlichen Auswirkungen der 
Einführung der mitteleuropäischen Sommerzeit ab dem 
Jahr 2002 vom 18. März 2002 (FMBl S. 84, StAnz Nr. 13) 
wird wie folgt geändert:

1. Nr. 1.2 wird wie folgt geändert:

1.1 In Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 wird jeweils das Wort 
„wöchentlichen“ gestrichen.

1.2 Es wird folgender Abs. 3 angefügt:

„Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Be-
reich der Polizei, die Wechselschicht- und Schicht-
dienst leisten, werden die tatsächlichen kürzeren bzw. 
längeren Arbeitszeiten berücksichtigt.“ 

2. Nr. 1.3 erhält folgende Fassung:

„1.3  Entgelt für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft  
Bei der Berechnung des Entgelts für Bereitschafts-
dienst und für Rufbereitschaft sind die tatsächlich 
geleisteten Stunden zugrunde zu legen; das sind 
in den in Nr. 1.2 Abs. 1 und 2 genannten Beispie-
len sieben bzw. neun Stunden.“

II. 

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. März 
2012 in Kraft.

We i g e r t 
Ministerialdirektor

Versorgungstarifvertrag

2034.5-F

Änderungstarifvertrag Nr. 6 
zum Tarifvertrag 

über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 5. März 2012 Az.: 25 - P 2626 - 004 - 6 454/12

I.

Nachstehend wird der Änderungstarifvertrag Nr. 6 vom 
24. November 2011 zum Tarifvertrag über die betriebli-
che Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
 Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 
2002 (FMBl S. 212, StAnz Nr. 22), zuletzt geändert durch 
den Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 30. Mai 2011 (FMBl  
S. 346, StAnz Nr. 41), bekannt gegeben.

Der Tarifvertrag wurde getrennt, aber inhaltsgleich abge-
schlossen mit

– ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bun-
desvorstand –, diese zugleich handelnd für die Gewerk-
schaft der Polizei, die Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt und die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft,

und

– der dbb tarifunion, vertreten durch den Vorstand.

II.

Zum Inhalt des Tarifvertrages wird auf Folgendes hinge-
wiesen:

Der Änderungstarifvertrag enthält eine Klarstellung zur 
Zahlung eines Gegenwertes bei Ausscheiden eines Arbeit-
gebers aus der Zusatzversorgung sowie Regelungen zur 
verbesserten Berücksichtigung von Mutterschutzzeiten.

1. Klarstellung zum Gegenwert

Der Tarifvertrag enthält klarstellende Regelungen zum 
sog. Gegenwert, den Arbeitgeber zu zahlen haben, 
wenn sie aus dem umlagefinanzierten System der Zu-
satzversorgung des öffentlichen Dienstes ausscheiden. 
Es war seit jeher gemeinsamer Wille und gemeinsames 
Verständnis der Tarifvertragsparteien, dass ein solcher 
Gegenwert zur Sicherung der solidarischen Umlage-
finanzierung zu zahlen ist. Dies spiegelt sich deshalb 
bereits in den Satzungen aller umlagefinanzierten Zu-
satzversorgungseinrichtungen wider, nach denen in der 
Zukunft noch zu leistende Rentenzahlungen, die dem 
Arbeitgeber zuzurechnen sind, durch einen Gegenwert 
abzulösen sind. Diesen Willen haben die Tarifvertrags-
parteien noch einmal auch tarifvertraglich mit dem Än-
derungstarifvertrag Nr. 6 zum Ausdruck gebracht.

2. Regelungen zur Berücksichtigung von Mutterschutz-
zeiten

Die Berücksichtigung von Mutterschutzzeiten, die wäh-
rend einer bestehenden Pflichtversicherung zurückge-
legt worden sind, ist weiter verbessert worden. Bereits 
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im Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 30. Mai 2011 wur-
den nach dem 17. Mai 1990 liegende Mutterschutzzei-
ten aufgewertet. Mit dem Änderungstarifvertrag Nr. 6 
werden auch Mutterschutzzeiten vor dem 18. Mai 1990 
in der Zusatzversorgung aufgewertet.

Mutterschutzzeiten vor dem Jahr 2012 werden in der Zu-
satzversorgung nur berücksichtigt, wenn die Beschäf-
tigten bzw. Rentenberechtigten einen gesonderten An-
trag stellen. Die Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) hat hierfür einen neuen Antragsvordruck 
erstellt. Die Anträge sind von den Beschäftigten und 
Rentenberechtigten direkt an die VBL zu richten. 

Bei Abrechnung der Arbeitnehmerbezüge durch die 
Bezügestelle des Landesamtes für Finanzen werden in 
Betracht kommende Beschäftigte einmalig durch einen 
Hinweis auf der Bezügemitteilung auf die erforderliche 
Antragstellung hingewiesen.

We i g e r t 
Ministerialdirektor

Änderungstarifvertrag Nr. 6

vom 24. November 2011

zum 
Tarifvertrag 

über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten 

des öffentlichen Dienstes 
(Tarifvertrag Altersversorgung – ATV)

vom 1. März 2002

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium des Innern,

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits
und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1 
Änderung des ATV

Der Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002, zuletzt geän-
dert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 30. Mai 
2011, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 16 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) 1Zur Sicherung der Finanzierung der Umlage- und 
Solidargemeinschaft müssen Arbeitgeber, die aus ei-
ner ganz oder teilweise umlagefinanzierten Zusatzver-
sorgung ausscheiden, einen Gegenwert für die bei der 
Zusatzversorgungseinrichtung verbleibenden Renten-
anwartschaften und -ansprüche zahlen.
2Die Höhe des Gegenwerts ist nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen so zu bemessen, dass ver-
bleibende Rentenanwartschaften und -ansprüche, die 
dem ausgeschiedenen Arbeitgeber zuzurechnen sind, 
ausfinanziert und zukünftige Ausgaben der Zusatzver-
sorgungseinrichtung zur Deckung der Verwaltungskos-
ten und möglicher Fehlbeträge abgegolten sind. 3Die 
dabei verwendeten Rechnungsgrundlagen, insbesonde-
re der Rechnungszins und die Sterbetafeln, müssen so 
kalkuliert sein, dass die Finanzierung gesichert ist.
4Die Einzelheiten der Gegenwertberechnung nach den 
Sätzen 2 und 3 regeln die Zusatzversorgungseinrich-
tungen eigenständig. 

(5) Absatz 4 gilt entsprechend, wenn ein Arbeitgeber 
Pflichtversicherte auf einen oder mehrere Arbeitgeber 
übertragen hat, der/die an der Zusatzversorgungsein-
richtung nicht beteiligt ist/sind.“

2. § 36a Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „Beschäftigte mit Mutter-
schutzzeiten, die in der Zeit vom 18. Mai 1990 bis zum 
31. Dezember 2001 liegen,“ ersetzt durch die Worte 
„Mutterschutzzeiten vor dem 1. Januar 2002“.

b) In Satz 3 werden die Worte „, die in der Zeit vom 
18. Mai 1990 bis zum 31. Dezember 2001 liegen,“ 
ersetzt durch die Worte „vor dem 1. Januar 2002“.

3. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Zu § 16 Abs. 5: An Stelle des § 16 Abs. 5 gilt 
folgende Fassung:

‚(5) § 16 Abs. 4 gilt entsprechend, wenn ein Ar-
beitgeber einen wesentlichen Teil der über ihn 
Pflichtversicherten auf einen oder mehrere Ar-
beitgeber übertragen hat, der/die an der VBL 
nicht beteiligt ist/sind.‘“

b) In Absatz 6 werden die Worte „Beschäftigte mit Mut-
terschutzzeiten, die in der Zeit vom 18. Mai 1990 
bis zum 31. Dezember 2001 liegen,“ ersetzt durch 
die Worte „Mutterschutzzeiten vor dem 1. Januar 
2002“.

§ 2 
Inkrafttreten

1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 
in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten § 1 Nummern 2 
und 3 Buchstabe b am 1. Januar 2012 in Kraft. 

Berlin, den 24. November 2011
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66-F

Änderung 
der Richtlinien 

für die Übernahme von Staatsbürgschaften 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 

(Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 BÜG)

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 20. Februar 2012 Az.: 55 - L 6801 - 008 - 5 940/12

Das Prüfraster für staatliche Bürgschaften aus den Bürg-
schaftsrichtlinien des Bundes und der Länder (Anlage zu 
Abschnitt I Nr. 1 der Richtlinien für die Übernahme von 
Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums der Finanzen vom 7. November 2000 [FMBl S. 292], 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 5. Januar 
2011 [FMBl S. 107]) erhält mit Wirkung vom 1. Januar 2012 
nachfolgende Fassung.

We i g e r t 
Ministerialdirektor

Anlage 
zu den Richtlinien 

für die Übernahme von Staatsbürgschaften 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft

Prüfraster für staatliche Bürgschaften aus den 
Bürgschaftsrichtlinien des Bundes und der Länder

1. Allgemeines

Dieses Prüfraster soll das Auffinden relevanter 
EU-Beihilfebestimmungen erleichtern, kann aber 
– insbesondere in Zweifelsfragen – nicht an deren 
Stelle treten. Darüber hinaus dient das Prüfraster 
der Anpassung von genehmigten Beihilferege-
lungen an die Weiterentwicklung des Beihilfe-
rechts (s. Schreiben GD Wettbewerb D/50651 vom  
14. Februar 2001 betr. Zweckdienliche Maßnah-
men zur Anpassung bestehender Beihilferegelun-
gen zur Rettung und Restrukturierung von Unter-
nehmen in Schwierigkeiten an die einschlägigen 
Leitlinien).

1.1 Prinzipielles Beihilfenverbot nach Art. 107 Abs. 1 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union

Nach Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die 
 Arbeitsweise der EU (ex. Art. 87 EG-Vertrag) sind 
staatliche Beihilfen gleich welcher Art, die durch 
Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen 
oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnen-
markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwi-

Staatsbürgschaften

schen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Keine 
Beihilfen sind Bürgschaften, die nach Maßgabe 
des  Kapitels 3 der Bürgschaftsmitteilung 2008 
 (Mit teilung der Kommission über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche 
 Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen 
und Bürgschaften, ABl C 155/10 vom 20. Juni 2008,  
 geändert durch Berichtigung der Mitteilung,  
ABl C 244/32 vom 25. September 2008) gewährt 
werden. Zu sog.  De-minimis-Beihilfen (haupt-
sächlich die Verordnung [EG] Nr. 1998/2006 der 
Kommission vom 15. Dezember 2006 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf „De-minimis“-Beihilfen, ABl L 379/5) s. u. 
 Abschnitte 2.1 und 3.3.

1.2 Beihilfeaufsicht durch die Europäische Kommis-
sion

Ausnahmen von der prinzipiellen Unvereinbar-
keit staatlicher Beihilfen mit dem Binnenmarkt 
finden sich z. B. in Art. 107 Abs. 3  lit. a und c des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU (im Folgen-
den: „AEU-Vertrag“). Über die Ausnahme von der 
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt entschei-
det die Europäische Kommission aufgrund einer 
entsprechenden Notifizierung nach Art. 108 Abs. 3 
AEU-Vertrag oder durch eine Freistellungsrege-
lung.

1.3 Notifizierungspflicht und Verbot der Beihilfe-
gewährung vor Genehmigung durch die Euro-
päische Kommission

Nach Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEU-Vertrag dürfen 
anmeldungspflichtige Beihilfen nicht gewährt 
werden, bevor die Kommission eine diesbezüg-
liche Genehmigungsentscheidung erlassen hat 
(sog. Durchführungsverbot).

Vorhaben zur Gewährung neuer Beihilfen (Bei-
hilferegelung oder Einzelbeihilfe) sind bei der 
Kommission anzumelden. Eine Ausnahme gilt 
aufgrund der De-minimis-Verordnung und der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung, 
AGFVO (Verordnung [EG] Nr. 800/2008 der Kom-
mission vom 6. August 2008 zur Erklärung der 
Vereinbarkeit der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag, 
ABl L 214/3). Bei Vorliegen der Voraussetzungen 
können Beihilfen ohne vorherige Genehmigung 
durch die Kommission gewährt werden. Es sind 
die Transparenzerfordernisse der AGFVO (insbes. 
Art. 9, Kurzbeschreibung und Veröffentlichung der 
Regelung im Internet) zu beachten.

Eine Beihilferegelung ist eine Regelung, nach 
der Unternehmen, die in der Regelung in einer 
allgemeinen und abstrakten Weise definiert wer-
den, Beihilfen gewährt werden können (vgl. Art. 2 
Nr. 2 AGFVO). Einzelbeihilfen sind solche Beihil-
fen, die nicht aufgrund einer Beihilferegelung ge-
währt werden, sowie einzelne, aufgrund spezieller 
 Notifizierungsvorschriften anmeldungspflichtige 
Maßnahmen aufgrund einer Beihilferegelung (vgl. 
Art. 2 Nr. 3 und 4 AGFVO).



FMBl Nr. 4/2012 193

1.4 Notifizierungspflichten aus speziellen Beihilfe-
regimen1

1.4.1 Horizontale Regelungen

– Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler 
Zielsetzung 2007-2013 (ABl C 54/13 vom 4. März 
2006)

– Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung 
und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten (ABl C 244/2 vom 1. Oktober 
2004)

– Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation 
(ABl [EG] C 323/1 vom 30. Dezember 2006)

– Art. 6 der AGFVO

– Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
 Beihilfen zur Förderung von Risikokapital-
investitionen in kleine und mittlere Unterneh-
men (ABl C 194/2 vom 18. August 2006)

– Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
 Umweltschutzbeihilfen (ABl C 82/1 vom 1. April 
2008)

1.4.2 Sektorale Regelungen

– Rahmenbestimmungen für Beihilfen an den 
Schiffbau (ABl C 317/11 vom 30. Dezember 2003, 
berichtigt durch ABl C 104/71 vom 30. April 
2004, verlängert bis 31. Dezember 2011 durch 
ABl C  173/3 vom 8. Juli 2008) wurden erneut 
verlängert durch ABl C 364/9 vom 14. Dezember 
2011

– Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste 
auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 
Nr. 1107/70 des Rates2

– Verordnung (EG) Nr. 1407/2002 des Rates vom 
23. Juli 2002 über staatliche Beihilfen für den 
Steinkohlenbergbau (ABl L 205/1 vom 2. August 
2002)

– Kunstfaserindustrie: s. Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013 
(ABl C 54/13 vom 4. März 2006), Ziffer 8

– Landwirtschaft einschl. Verarbeitung/Vermark-
tung: Rahmenregelung der Gemeinschaft für 
staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsek-
tor 2007-2013 (ABl C 319/1 vom 27. Dezember 
2006)

– Landwirtschaftliche Primärerzeugung (ohne 
Verarbeitung/Vermarktung): Verordnung (EG) 
Nr. 1857/2006 vom 15. Dezember 2006 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf staatliche Beihilfen an kleine und mitt lere 
in der Erzeugung von landwirtschaftlichen 
 Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur 
 Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 
(ABl L 358/3 vom 16. Dezember 2006)

1 s. auch Rechtsgrundlagensammlung der EU-Kommission unter 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html

2 Ausgleichsleistungen, die in Übereinstimmung mit dieser Verordnung 
gewährt werden, sind von der Notifizierungspflicht befreit. Eine Notifi-
zierungspflicht besteht nur für Beihilfen, die außerhalb der Verordnung 
gewährt werden.

– Landwirtschaftliche Primärerzeugung (ohne 
Verarbeitung/Vermarktung): Verordnung (EG) 
Nr. 1535/2007 vom 20. Dezember 2007 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnis-
sektor (ABl L 337/35 vom 21. Dezember 2007)

– Fischerei und Aquakultursektor: Leitlinien für 
die Prüfung der einzelstaatlichen Beihilfen im 
Fischerei- und Aquakultursektor (ABl C 84/10 
vom 3. April 2008)

– Fischerei und Aquakultursektor: Verordnung 
(EG) Nr. 875/2007 vom 24. Juli 2007 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Fischereisek-
tor und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1860/2004 (ABl L 193/6 vom 25. Juli 2007)

– Fischerei und Aquakultursektor: Verordnung 
(EG) Nr. 736/2008 vom 22. Juli 2008 der Kom-
mission über die Anwendung der Artikel 87 
und 88 EG-Vertrag auf Beihilfen an kleine und 
mittlere in der Erzeugung, Verarbeitung und 
Vermarktung von Fischereierzeugnissen tätige 
Unternehmen (ABl L 201/16 vom 30. Juli 2008).

1.5 Beihilfewert staatlicher Bürgschaften

Für die Einhaltung von Förderhöchstgrenzen ins-
besondere bei der Kumulierung mit anderen Bei-
hilfen und für die Zulässigkeit der Gewährung 
von De-minimis-Bürgschaften oberhalb 1,5 Mio. 
EUR kommt es auf die Beihilfeintensität von Bürg-
schaften an. Hierbei ist zwischen sog. gesunden 
Unternehmen und solchen in Schwierigkeiten zu 
unterscheiden.

1.5.1 Gesunde Unternehmen

a) Soweit für das Antrag stellende Unternehmen 
ein Unternehmensrating der Bürgschaftsrating-
Kategorien 1-5 (DSGV-Ratingklassen 1-13; die 
Übertragung aus anderen Rating-Systemen 
 erfolgt über die 1-Jahres-Ausfallwahrschein-
lichkeiten3) vorliegt, ist bei Bürgschaften

• für Investitionskredite die mit Schreiben der 
EU-Kommission vom 26. September 2007 
(http: // ec.europa.eu / community_law / state_ 
aids/comp-2007/n197-07.pdf) genehmigte Be-
rechnungsmethode anzuwenden (vgl. auch 
Berechnungstool unter www.pwc.de/de/
beihilfewertrechner); für Bürgschaften der 
Bürgschaftsbanken gilt in Sonderheit die mit 
Schreiben der EU-Kommission vom 16. Sep-
tember 2009 genehmigte Berechnungs-
methode (vgl. auch Berechnungstool unter 
www.vdb-beihilferechner.de).

• für Betriebsmittelkredite

o auf De-minimis-Basis sowie

o auf Basis der Genehmigung vom 16. Juli 
2008 zugunsten von Vorhaben in den 
Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen (vgl. unten Abschnitt 3.7.2) sowie vom 
9. April 2009 zugunsten von Vorhaben im 
Freistaat Sachsen

3 vgl. Genehmigungsschreiben der EU-Kommission D/205693 vom  
26. September 2007, Ziffer 20
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die mit Schreiben der EU-Kommission  
vom 29. November 2007 (http://ec.europa.eu/ 
community_law/state_aids/comp-2007/n541 
-07.pdf) genehmigte Berechnungsmethode 
anzu wenden (vgl. auch Berechnungstool un-
ter www.pwc.de/de/beihilfewertrechner). Für 
Bürgschaften der Bürgschaftsbanken gilt in 
Sonderheit die mit Schreiben der EU-Kom-
mission vom 16. September 2009 geneh migte 
Berechnungsmethode (vgl. auch Berechnungs-
tool unter www.vdb-beihilferechner.de). Diese 
Methode ist im Bereich der landwirtschaft-
lichen Primärerzeugung nicht anwendbar.

b) Bei Spezialfinanzierungen im Sinne von Art. 86 
Nr. 6 der Richtlinie 2006/48/EG (ABl L 177 
vom 30. Juni 2006) über die Aufnahme und 
 Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute  
(ins besondere Projektfinanzierungen und neue/
junge Unternehmen ohne Rating) erfolgt gemäß 
 Genehmigungsschreiben der EU-Kommis-
sion vom 18. Juni 2008 (http://ec.europa.eu/ 
com munity_law/state_aids/comp-2007/n762-07. 
pdf) eine Überleitung in die unter oben lit. a 
 genannten Bürgschaftsratingkategorien 1-5 
nach folgenden Grundsätzen:

• Sofern die Bank den einfachen Internal-
 Rating-based-Ansatz (einfacher IRB-Ansatz) 
verwendet, ist eine Überleitung in die Bürg-
schaftskategorien 1 oder 3, für bestimmte 
junge innovative Unternehmen (s. u.) auch 
in die Bürgschaftskategorie 4 möglich. Die 
Überleitung erfolgt auf Basis der von der Bank 
ermittelten aufsichtlich definierten Spezial-
finanzierungs-Ratingkategorie:
o „stark/gut“  Bürgschaftskat. 1
o „befriedigend“  Bürgschaftskat. 3
o „schwach“  Bürgschaftskat. 4, möglich 

nur für junge innovative Unternehmen, die 
den nachfolgenden kumulativen, im Ge-
nehmigungsschreiben der EU-Kommission 
vom 18. Juni 2008, Abschnitt 28, enthalte-
nen Auswahlkriterien entsprechen:
 es müssen die Voraussetzungen unter 

Nr. 5.4 lit. a und b des Gemeinschaftsrah-
mens für Forschung, Entwicklung und 
Innovation4 vorliegen, wobei auch mitt-
lere Unternehmen einbezogen  werden,

4 Diese lauten:

„a) Bei dem Begünstigten handelt es sich um ein kleines Unternehmen, 
das zum Zeitpunkt der Beihilfengewährung weniger als sechs Jah-
re bestanden hat; und

b) bei dem Begünstigten handelt es sich um ein innovatives Unter-
nehmen, wenn

i) der Mitgliedstaat mittels eines Gutachtens von einem externen 
Sachverständigen u. a. auf der Grundlage eines Geschäftsplans 
nachweisen kann, dass der Begünstigte in absehbarer Zukunft 
Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren entwickelt, die tech-
nisch neu oder verglichen mit dem Stand der Technik in dem 
jeweiligen Wirtschaftszweig in der Gemeinschaft wesentlich 
verbessert sind, und die das Risiko eines technischen oder in-
dustriellen Misserfolges in sich tragen; oder

ii) die FuE-Aufwendungen des Begünstigten zumindest in einem 
der drei Jahre vor Gewährung der Beihilfe oder, im Falle eines 
neu gegründeten Unternehmens ohne abgeschlossenes Ge-
schäftsjahr im Rahmen des Audit des laufenden Geschäftsjah-
res, mindestens 15 % seiner gesamten von einem externen Rech-
nungsprüfer beglaubigten Betriebsausgaben ausmachen;“.

 Prüfung des Geschäftsplans auf Trag-
fähigkeit,

 der volkswirtschaftliche Nutzen ist nach-
gewiesen,

 es werden nur finanziell tragfähige Un-
ternehmen ausgewählt, die voraussicht-
lich in der Lage sein werden, die mit dem 
Kredit verbundenen Zins- und Tilgungs-
zahlungen zu leisten.

• Verwendet die Bank den fortgeschrittenen 
IRB-Ansatz, teilt sie der bürgschaftsgewäh-
renden Stelle die institutsspezifische Rating-
kategorie in Verbindung mit der diese nach 
oben begrenzenden 1-Jahres-Ausfallwahr-
scheinlichkeit mit. Die Überleitung erfolgt 
wie unter oben lit. a.

c) Bei De-minimis-Bürgschaften bis 1,5 Mio. EUR, 
die im Rahmen von Bürgschaftsregelungen ge-
währt werden, kann der Beihilfewert pauschal 
ermittelt werden (Beihilfeintensität 13 1/3 %). 
Liegt für das Antrag stellende Unternehmen 
ein Rating gemäß oben lit. a vor, kann auch ein 
geringerer Beihilfewert in Anwendung einer 
genehmigten Berechnungsmethode zu Grunde 
gelegt werden.

d) In allen anderen Fällen ist für gesunde 
 Unternehmen die Beihilfewertbestimmung an-
hand Kapitel 4 der Bürgschaftsmitteilung 2008 
vorzunehmen. Bei guten und mittleren Boni-
täten können Safe-Harbour-Bürgschaftsprä-
mien zur Beihilfefreiheit führen (s. Bürgschafts-
mitteilung 2008, Kapitel 3; bei KMU insbes. 
 Abschnitt 3.3).

1.5.2 Unternehmen in Schwierigkeiten5

Der Beihilfewert einer staatlichen Bürgschaft an  
ein Unternehmen in Schwierigkeiten entspricht 
grundsätzlich der Differenz zwischen dem 
marktüblichen Wert der Bürgschaft und dem 
tatsächlich gezahlten Entgelt für diese Maßnah-
me. Kann kein marktübliches Entgelt festgestellt 
werden, so gilt für die Berechnung der Beihilfein-
tensität einer Einzelgarantie die Mitteilung der 
Kommission über die Änderung der Methode zur 
Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze 
(ABl C 14/6 vom 19. Januar 2008, nachfolgend „Re-
ferenzzinsmitteilung 2008“ genannt). Im Übrigen 
ist bei derartigen Bürgschaften zu berücksichtigen, 
dass Bürgschaften nach dem Haushaltsrecht nur 
unter engen Voraussetzungen ausgereicht werden 
 können.

Bei KMU, die vor weniger als drei Jahren gegrün-
det wurden, wird für Zwecke der Bürgschafts-
mitteilung 2008 „nicht davon ausgegangen, dass 
sie sich in Schwierigkeiten befinden“ (Abschnitt 
3.2 lit. a).

5 Zu den Definitionen des Unternehmens in Schwierigkeiten vgl.  
Abschnitt 3.4.1.2 lit. f und Abschnitt 4.1.1.
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2. Gemeinschaftsrechtliche Grundlagen für Bürg-
schaftsübernahmen

2.1 Beihilfefreie und De-minimis-Bürgschaften

Staatliche Bürgschaften sind mit Art. 107 Abs. 1 
AEU-Vertrag vereinbar, wenn sie

– gemäß den De-minimis-Regelungen oder

– beihilfefrei gemäß Kapitel 3 der Bürgschaftsmit-
teilung 2008

übernommen werden.

Zu beachten ist, dass die nachträgliche staatliche 
Verbürgung eines bereits gewährten Kredites 
eine Beihilfe an den Kreditgeber darstellen kann 
(Bürgschaftsmitteilung 2008, Abschnitt 2.3.1). 
Keine Beihilfe stellt dagegen die Leistung aus 
einer Bürgschaft dar, wenn die Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme eingetreten sind. Keine 
Beihilfen sind ebenfalls Leistungen der öffent-
lichen Hand aus eingegangenen Bürgschaften bei 
Umschuldungsaktionen, wenn dargelegt werden 
kann, dass sich der Staat in einer gegebenen Kon-
stellation wie ein privater Geldgeber verhält und 
die entsprechende Bürgschaft mit dem Grundsatz 
des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers 
im Einklang steht (vgl. EuG, Urteil vom 11. Juli 
2002, Rs. T-152/99, Hamsa/Kommission, Slg. 2002, 
11-3049). In einem solchen Fall „werden die Vor-
schriften in Punkt 5.3 [der Bürgschaftsmitteilung 
2008] nicht herangezogen“ (Schreiben GD Lowe 
D/51969 vom 16. Mai 2008)6.

2.2 Bürgschaften mit Beihilfecharakter

Soweit auf der Grundlage der nachfolgend ge-
nannten Beihilfevorschriften genehmigte oder 
freigestellte Programme vorliegen, erübrigt sich 
eine Einzelfallnotifizierung grundsätzlich, es 
sei denn, diese Vorschriften sehen ausdrücklich 
eine Einzelfallnotifizierung oberhalb bestimmter 
Schwellenwerte vor.

2.2.1 Genehmigungsfähige Bürgschaften

Nicht beihilfefreie und nicht freigestellte Bürg-
schaften sind auf der Grundlage der nachstehen-
den Rechtsgrundlagen genehmigungsfähig:

a) bei gesunden Unternehmen insbesondere

• Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regio-
naler Zielsetzung 2007-2013 („Regionalleit-
linien“), vgl. unten Abschnitt 3.6

• Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation 
(ABl C 323 vom 30. Dezember 2006, S. 1)

• Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
Umweltschutzbeihilfen

• Mitteilung der Kommission zu staatlichen 
Beihilfen im Luftverkehr (ABl C 350/5 vom 
10. Dezember 1994), ergänzt durch Mitteilung 
der Kommission zu Gemeinschaftliche Leitli-
nien für die Finanzierung von Flughäfen und 
die Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen 
für Luftfahrtunternehmen auf Regionalflug-
häfen (ABl C 312/1 vom 9. Dezember 2005)

6 Die Anwendbarkeit dieses Schreibens auf Bürgschaftsprolongationen 
ist nicht abschließend geklärt.

b) bei Unternehmen in Schwierigkeiten

• Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung 
und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten, vgl. unten Kapitel 4

• Mitteilung der Kommission über Rettungs- 
und Umstrukturierungsbeihilfen und 
Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie 
(ABl C 70/21 vom 19. März 2002).

Daneben sind theoretisch auch Art. 107 Abs. 2 
und 3 AEU-Vertrag selbst Rechtsgrundlage für 
etwaige Genehmigungen.

2.2.2 Freigestellte Bürgschaften

Nicht beihilfefreie Bürgschaften sind insbeson dere 
auf der Grundlage der AGFVO und bei Einhaltung 
der darin festgeschriebenen Voraussetzungen frei-
gestellt (aber ggf. Pflicht zur Information der Kom-
mission). Zur De-minimis-Verordnung siehe unten 
Abschnitt 3.3.

Nach dem 31. Dezember 2008 dürfen bestehende 
regionale Investitionsbeihilferegelungen in der 
freigestellten Form bis zum Ablauf der genehmig-
ten Fördergebietskarte weiterhin angewandt wer-
den (vgl. Erwägungsgrund 66 Satz 2 AGFVO in 
Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 letzter Unterabsatz 
der Verordnung [EG] Nr. 1628/2006 der Kommis-
sion vom 24. Oktober 2006 über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf regionale 
Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten, nachfol-
gend „Regional-Freistellungs-VO“ genannt).

3. Bürgschaften an gesunde Unternehmen auf der 
Grundlage der De-minimis-Regelungen bzw. ge-
nehmigter/freigestellter Programme/Richtlinien

3.1 Vorbemerkung

Für gesunde Unternehmen sind die De-minimis-
Regelungen bzw. genehmigte/angepasste oder 
freigestellte Programme/Programmvarianten 
nach der AGFVO sowie übergangsweise nach den 
 Regionalleitlinien und der Regional-Freistellungs-
VO von vorrangiger praktischer Relevanz.

3.2 Generelle Eckwerte für Bürgschaften an gesunde 
Unternehmen

a) Staatliche Bürgschaften für Investitionskredite 
unter den genehmigten Bürgschaftsrichtlinien 
(Schreiben der EU-Kommission vom 11. No-
vember 1998) werden grundsätzlich für eine auf 
maximal 15 Jahre begrenzte Laufzeit übernom-
men. Ausnahmen mit längerer Laufzeit sind:

• Binnenschiff-Finanzierung

• Baufinanzierung

• Programmkredite der Förderbanken.

b) Bei staatlichen Bürgschaften muss der Darlehen 
gewährenden Bank ein Eigenobligo von min-
destens 20 % verbleiben (zur Sonderregelung 
bei Bürgschaften an Unternehmen in Schwie-
rigkeiten s. u. Abschnitt 4.2.2.8).

3.3 De-minimis-Verordnungen

a) Die De-minimis-Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 
(s. o. Abschnitt 1.1) erlaubt außerhalb bestimmter 
Sektoren (s. u.) Bürgschaften zur Finan zierung 
u. a. von Erstinvestitionen, Ersatzinvestitionen, 
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Betriebsmitteln und Avalen unabhängig von 
der Größe der begünstigten Unternehmen und 
ohne regionale Einschränkungen.

Die Gesamtsumme der einem Unternehmen 
gewährten De-minimis-Beihilfen darf 200.000 
EUR (Straßentransportsektor: 100.000 EUR) 
 bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuer-
jahren nicht übersteigen. In mehreren Tranchen 
gezahlte Beihilfen werden auf den Zeitpunkt 
ihrer Gewährung abgezinst. Dieser Schwel-
lenwert gilt für Beihilfen gleich welcher Art 
und Zielsetzung. Nicht auf den Höchstbetrag 
von 200.000 EUR anzurechnen sind andere 
Bei hilfen, die aufgrund von der Kommission 
genehmigter Regelungen oder freigestellter 
Beihilfen gewährt werden. Jedoch dürfen für 
dieselben förderbaren Aufwendungen De-mi-
nimis-Beihilfen nicht mit anderen Beihilfen 
 kumuliert werden, wenn die aus der Kumu-
lierung resultierende Förderhöchstintensität 
diejenige Förderintensität übersteigen würde, 
die in einer Gruppenfreistellungsverordnung 
oder in einer von der Kommission verabschiede-
ten Entscheidung hinsichtlich der besonderen 
Merkmale eines Falls festgelegt wurde.

Bürgschaften aufgrund einer Bürgschafts-
regelung sind bis zur Höhe von 1,5 Mio. EUR 
(Straßentransportsektor: 750.000 EUR) sowie 
bis zu einem maximalen staatlichen Verbür-
gungsanteil von bis zu 80 % des zugrunde lie-
genden Darlehens de-minimis-freigestellt7. 
Höhere Bürgschaften als 1,5 Mio./750.000 EUR 
sind möglich, soweit ein Unternehmensrating 
nach den Bürgschaftskategorien 1-5 vorliegt. 
Die dann wieder zu berechnenden Beihilfe-
beträge ermitteln sich in Anwendung des 
 Berechnungstools:

www.pwc.de/de/beihilfewertrechner.

Zur Einhaltung der 3-Jahresregelung ist

• von dem begünstigten Unternehmen eine 
Erklärung abzugeben, in der alle anderen 
in dem betreffenden Steuerjahr sowie in den 
 vorangegangenen zwei Steuerjahren erhalte-
nen De-minimis-Beihilfen angegeben sind,

• vor Bürgschaftsgewährung zu prüfen, dass 
der De-minimis-Höchstbetrag durch die neue 
Bürgschaft nicht überschritten wird,

• bei Gewährung einer De-minimis-Bürgschaft 
dem begünstigten Unternehmen unter Bezug-
nahme auf die De-minimis-Verordnung (EG) 
1998/2006 der Beihilfebetrag der Bürgschaft 
mitzuteilen und darauf hinzuweisen, dass es 
sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt.

Der Empfänger erhält mit Bewilligung jeder De-
minimis-Beihilfe eine „De-minimis-Bescheini-
gung“, die er zehn Jahre aufzubewahren und 
bei Beantragung jeder weiteren De-minimis-
Beihilfe vorzulegen hat.

Ausgeschlossen sind folgende Wirtschafts-
bereiche bzw. Aktivitäten:

7 Zum Wahlrecht bei der Ermittlung des Beihilfewerts vgl. Abschnitt
 1.5.1 lit. c.

• Fischerei, Aquakultur und die Primärerzeu-
gung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
gemäß Definition in Art. 2 Abs. 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission 
vom 15. Dezember 2006 (s. dazu unten lit. b 
und c)

• die Verarbeitung und Vermarktung von 
 Imitations- oder Substitutionserzeugnissen 
von Milch

• bei der Verarbeitung oder Vermarktung von in 
Anhang I AEU-Vertrag genannten Erzeugnis-
sen eine Bindung des Beihilfebetrages an den 
Preis oder die Menge des verarbeiteten oder 
Enderzeugnisses oder wenn die Gewährung 
der Beihilfe von der ganzen oder teilweisen 
Weitergabe der Beihilfe an Unternehmen der 
Urproduktion abhängig gemacht wird

• exportbezogene Tätigkeiten (Beihilfen, die 
unmittelbar mit den ausgeführten Men-
gen, der Errichtung und dem Betrieb eines 
 Vertriebsnetzes oder mit anderen laufenden 
exportbezogenen Ausgaben in Zusammen-
hang stehen)

• Beihilfen, die von der Verwendung  hei mischer 
Erzeugnisse zu Lasten von Importwaren 
 abhängig gemacht werden

• Steinkohlenbergbau

• Erwerb von Fahrzeugen für den Straßen-
gütertransport durch Unternehmen des 
 gewerblichen Straßengütertransportes

• Unternehmen in Schwierigkeiten.

Zu beachten ist ferner, dass

• der Zinssatz, der für Abzinsungen und für 
die Berechnung des Bruttosubventionsäqui-
valentes anzusetzen ist, der zum Zeitpunkt 
der Gewährung geltende Abzinsungszinssatz 
nach der Referenzzinsmitteilung 2008 (s. o. 
Abschnitt 1.5.2) ist;

• sofern der Beihilfegesamtbetrag einer Beihilfe 
den Höchstbetrag von 200.000 EUR (100.000 
EUR im Straßentransportsektor) übersteigt, 
eine Freistellung nach der De-minimis-Ver-
ordnung (EG) 1998/2006 nicht etwa für den 
Bruchteil der Beihilfe in Anspruch genommen 
werden kann, der den Höchstbetrag nicht 
überschreitet.

b) Die Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 über die An-
wendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf 
De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissek-
tor, die nur die Primärerzeugung betrifft (ABl  
L 337/35 vom 20. Dezember 2007),  gestattet dem 
Beihilfegeber im Rahmen des ihm zu stehenden 
Anteils am nationalen  Plafond (s. Anhang der 
Verordnung) und unter bestimmten Bedingun-
gen, Beihilfen in Höhe von 7.500 EUR (Bürg-
schaft 56.250 EUR) bezogen auf einen Zeit-
raum von drei Steuerjahren (Kalenderjahr) für 
Primärerzeuger zu gewähren. Ein genehmigtes 
Verfahren zur Berechnung des Beihilfewertes 
von Bürgschaften besteht nicht.

c) Die Verordnung (EG) Nr. 875/2007 über die 
 Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Fischereisektor 
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(ABl L 193/6 vom 25. Juli 2007) erlaubt Un-
ternehmen im Bereich der Erzeugung, Verar-
beitung oder Vermarktung eine Beihilfe in 
Höhe von 30.000 EUR (Bürgschaft 225.000 
EUR) in drei Steuerjahren (Kalenderjahr) zu 
gewähren.

3.4 Freigestellte Programme nach der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung

3.4.1 Gemeinsame Vorschriften für alle Beihilfegrup-
pen

3.4.1.1 Anwendungsbereich

Im Bereich gewerblicher Bürgschaften stellt die 
AGFVO Freistellungstatbestände insbesondere für 
folgende Beihilfegruppen zur Verfügung:

– Regionalbeihilfen,

– Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für 
KMU,

– Umweltschutzbeihilfen,

– Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Inno-
vation.

Die AGFVO gilt insbesondere nicht für Beihilfen 
für
– ausfuhrbezogene Tätigkeiten,

– Tätigkeiten in der Fischerei und Aquakultur8,

– Tätigkeiten im Rahmen der Primärerzeugung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse8,

– Regionalbeihilfen für Tätigkeiten im Schiffbau 
und in der Stahlindustrie,

– Ad-hoc-Beihilfen für Großunternehmen,

– Unternehmen in Schwierigkeiten (hinsichtlich 
KMU gilt eine vereinfachte Definition des Un-
ternehmens in Schwierigkeiten, s. u. Abschnitt 
3.4.1.2).

Beihilfen zugunsten der Verarbeitung und Ver-
marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse un-
terliegen bestimmten Beschränkungen (s. Art. 1 
Abs. 3 lit. c AGFVO).

Die weiteren Einschränkungen des Anwendungs-
bereichs ergeben sich aus Art. 1 AGFVO.

3.4.1.2 Begriffsbestimmungen

a) KMU

Die Definition der KMU ergibt sich aus An-
hang I AGFVO. Danach sind KMU solche 
Unter nehmen, die

• weniger als 250 Personen beschäftigen und 
einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. 
EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme 
sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft und

• nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der 
Stimmrechte direkt oder indirekt von öffent-
lichen Stellen/Körperschaften kontrolliert 
werden (Einzelheiten und Ausnahmen s. An-
hang I AGFVO, Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2).

8 Einzelne in der AGFVO enthaltene Maßnahmen gelten auch in den 
Bereichen landwirtschaftliche Primärerzeugung und Fischerei/
Aquakultur, und zwar Ausbildungsbeihilfen, Risikokapitalbeihilfen, 
 Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen und Beihilfen 
für benachteiligte und behinderte Arbeitnehmer.

Bei der Feststellung, ob die o. g. Kriterien erfüllt  
sind, müssen Unternehmen die Daten von ver-
bundenen Unternehmen (Art. 3 Abs. 3 An hang I 
AGFVO) in voller Höhe mit ansetzen. Die  Daten 
von Partnerunternehmen (Art. 3 Abs. 2 Anhang 
I AGFVO) werden zu der Quote angesetzt, die 
dem Beteiligungsanteil entspricht. Dabei sind 
weitere mit dem Verbund- oder Partnerunter-
nehmen verbundene oder partnerschaftlich 
verbundene Unternehmen ebenfalls zu berück-
sichtigen. Einzelheiten sind Art. 3 Anhang I 
AGFVO zu entnehmen.

In einer weiteren Unterscheidung werden  kleine 
Unternehmen definiert als Unternehmen, die

• weniger als 50 Personen beschäftigen und

• deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. 
EUR nicht übersteigt.

Der Status eines mittleren Unternehmens, eines 
kleinen Unternehmens bzw. eines Kleinstun-
ternehmens geht erst dann verloren, wenn es 
in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjah-
ren zu einer Über- oder Unterschreitung der 
genannten Mitarbeiterzahlen kommt (s. Art. 4 
Anhang I AGFVO).

Hierzu siehe auch http://ec.europa.eu/enter  
prise/policies/sme/files/sme_definition/sme_ 
user_guide_de.pdf

b) Materielle Vermögenswerte

Darunter fallen Grundstücke, Gebäude, An-
lagen, Maschinen und sonstige Ausrüstungs-
güter unbeschadet von Art. 17 Nr. 12 AGFVO. 
Im Verkehrssektor zählen Beförderungsmittel 
und Ausrüstungsgüter als beihilfefähige Vermö-
genswerte; dies gilt nicht für Regional beihilfen 
und nicht für den Straßengüterverkehr und den 
Luftverkehr.

Umfasst ist ebenfalls der Erwerb von „unmit-
telbar mit einer Betriebsstätte verbundenen 
Vermögenswerten, wenn die Betriebsstätte 
geschlossen wurde oder geschlossen worden 
wäre, und wenn die Betriebsstätte von einem 
unabhängigen Investor erworben wird“ (share 
deals alleine gelten nicht als Erstinvestition). 
Das Kriterium unabhängiger Investor gilt nicht 
im Fall kleiner Familienunternehmen (s. Art. 12 
Abs. 1 lit. b).

c) Immaterielle Vermögenswerte

Darunter fällt der Technologietransfer durch 
 Erwerb von Patentrechten, Lizenzen, Know-how 
oder nicht patentiertem Fachwissen.

d) Direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaf-
fene Arbeitsplätze

Das sind Arbeitsplätze, die die Tätigkeit betref-
fen, auf die sich die Investition bezieht, ein-
schließlich Arbeitsplätzen, die im Anschluss 
an eine durch die Investition bewirkte höhere 
Kapazitätsauslastung geschaffen werden.

e) Ad-hoc-Beihilfen

Das sind Einzelbeihilfen, die nicht auf der 
Grundlage einer Beihilferegelung gewährt 
werden (s. Art. 2 Abs. 4 AGFVO).
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f) Unternehmen in Schwierigkeiten

Die AGFVO enthält für KMU eine vereinfachte 
Definition des Unternehmens in Schwierigkei-
ten (s. Erwägungsgrund 15 und Art. 1 Abs. 7 
AGFVO):

• Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung ist mehr als die Hälfte des gezeich-
neten Kapitals verschwunden und mehr als 
ein Viertel dieses Kapitals ist während der 
letzten zwölf Monate verloren gegangen,

• im Falle von Gesellschaften, in denen min-
destens einige Gesellschafter unbeschränkt 
für die Schulden der Gesellschaft haften, ist 
mehr als die Hälfte der in den Geschäfts-
büchern ausgewiesenen Eigenmittel ver-
schwunden und mehr als ein Viertel dieser 
Mittel ist während der letzten zwölf Monate 
verloren gegangen oder

• unabhängig von der Gesellschaftsform sind 
die in der Insolvenzordnung vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines 
Gesamtverfahrens erfüllt.

g) Große Investitionsvorhaben

Kapitalanlageinvestitionen mit beihilfefähigen 
Kosten von über 50 Mio. EUR (Achtung: große 
Investitionsvorhaben können auch von KMU 
durchgeführt werden).

Übrige Begriffsbestimmungen ergeben sich aus 
Art. 2 AGFVO.

3.4.1.3 Transparenzvorschriften

Die Freistellung gilt nur für sog. transparen-
te  Beihilfen. Im Bereich der Bürgschaften und 
 Garantien ist diese Bedingung erfüllt, wenn

a) die Methode zur Berechnung des Bruttosub-
ventionsäquivalents von der Kommission ge-
nehmigt worden ist (s. o. Abschnitt 1.5.1) oder

b) es sich bei dem Beihilfeempfänger um ein KMU 
handelt und das Bruttosubventionsäquivalent 
auf der Grundlage der Safe-Harbour-Prämien 
berechnet wird, die in den Nrn. 3.3 und 3.5 der 
Bürgschaftsmitteilung 2008 festgelegt sind.

3.4.1.4 Schwellenwerte für die Anmeldung von Einzel-
beihilfen

Für eine Freistellung nach der AGFVO sind vor 
allem folgende Schwellenwerte für die Gewährung 
von Bürgschaften von Bedeutung:

• bei Investitionsbeihilfen für KMU und Umwelt-
schutz bis zu 7,5 Mio. EUR Bruttosubventions-
äquivalent pro Unternehmen und Investitions-
vorhaben,

• bei regionalen Investitionsbeihilfen zugunsten 
großer Investitionsvorhaben darf der Gesamt-
förderbetrag aus sämtlichen Quellen 75 % des 
Beihilfehöchstbetrags nicht überschreiten, den 
eine Investition mit beihilfefähigen Kosten in 
Höhe von 100 Mio. EUR erhalten könnte,  würde 
die zum Bewilligungszeitpunkt geltende, in der 
genehmigten Fördergebietskarte festgelegte 
 Regel-Obergrenze für Beihilfen zugunsten gro-
ßer Unternehmen zugrunde gelegt.

Oberhalb dieser Schwellenwerte ist eine Notifi-
zierung erforderlich.

3.4.1.5 Beschränkung der Kumulierung

Bei der Kumulierung mit anderen Beihilfen, ein-
schließlich De-minimis-Beihilfen, für dieselben, 
sich teilweise oder vollständig überschneidenden, 
beihilfefähigen Kosten müssen die Schwellenwerte 
der AGFVO und die Beihilfehöchstintensitäten der 
jeweiligen Beihilfegruppe eingehalten werden.

Beihilfen für junge innovative Unternehmen nach 
Art. 35 AGFVO dürfen in den ersten drei Jahren 
nach ihrer Bewilligung nicht mit anderen AGFVO-
Beihilfen kumuliert werden.

3.4.1.6 Anreizeffekt

Der nach der AGFVO obligatorische „Anreiz effekt“ 
setzt voraus:

a) Der Beihilfeempfänger muss den Beihilfeantrag 
vor Beginn des Vorhabens oder der Tätigkeit 
 gestellt haben;

b) bei Großunternehmen muss die Beihilfe ge-
währende Stelle zusätzlich vor Bewilligung 
überprüfen, dass der Beihilfeempfänger die 
Erfüllung eines oder mehrerer der folgenden 
Kriterien in seinen Unterlagen nachgewiesen 
hat:

• Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einer 
 signifikanten Zunahme des Umfangs des 
Vorhabens/der Tätigkeit.

• Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einer 
signifikanten Zunahme der Reichweite des 
Vorhabens/der Tätigkeit.

• Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einem 
 signifikanten Anstieg des Gesamtbetrags der 
vom Beihilfeempfänger für das Vorhaben/die 
Tätigkeit aufgewendeten Mittel.

• Der Abschluss des betreffenden Vorhabens/
der betreffenden Tätigkeit wird signifikant 
beschleunigt.

• Im Falle regionaler Investitionsbeihilfen 
nach Art. 13 AGFVO: Das Investitionsvorha-
ben wäre ohne die Beihilfe im betreffenden 
Fördergebiet nicht in der Form durchgeführt 
worden.

3.4.1.7 Publizitätsvorschriften, Kurzbeschreibungen

a) Neue Beihilferegelungen, die den Erforder-
nissen der AGFVO entsprechen, müssen der 
Kommission durch Kurzbeschreibung (Art. 9 
Abs. 1 und Anhang III AGFVO) innerhalb von 
20 Arbeitstagen nach Erlass angezeigt werden. 
Das Gleiche gilt für Einzelbeihilfen, die nicht 
unter eine Beihilferegelung fallen. Beihilfe-
regelungen können aber nach wie vor notifiziert 
werden.

b) Bestehende Beihilferegelungen, die nicht 
 genehmigt sind und auch nicht nach der Regio-
nal-Freistellungs-VO freigestellt waren, sind 
ebenfalls durch Kurzbeschreibung nach Art. 9 
AGFVO anzuzeigen.

3.4.1.8 Ausdrücklicher Verweis auf die AGFVO

Beihilferegelungen, die die AGFVO nutzen, müs-
sen einen ausdrücklichen Verweis auf die AGFVO 
und auf die Fundstelle im Amtsblatt enthalten. Ein-
zelbeihilfen und Ad-hoc-Beihilfen, die die AGFVO 
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nutzen, müssen einen ausdrücklichen Verweis auf 
die einschlägigen Bestimmungen der AGFVO mit 
Fundstelle im Amtsblatt enthalten.

3.4.2 Besondere Bestimmungen für einzelne Beihilfe-
gruppen

3.4.2.1 Regionale Investitions- und Beschäftigungsbei-
hilfen

Neben der Beachtung der Gemeinsamen Vor-
schriften (s. o. Abschnitt 3.4.1) sind die wichtigs-
ten Bedingungen für die Freistellung regionaler 
Investitionsbeihilfen nach der AGFVO9:

a) die Beachtung der genehmigten Förderge-
bietskarte und der Obergrenze für die Beihilfe-
intensität im betreffenden Fördergebiet; die Bei-
hilfeintensitätsobergrenzen können für  kleine 
Unternehmen um 20 Prozentpunkte und für 
mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte 
heraufgesetzt werden, außer bei großen Inves-
titionsvorhaben und im Verkehrssektor;

b) es muss sich um Beihilfen aufgrund einer Bei-
hilferegelung handeln oder um Ad-hoc-Beihil-
fen, die lediglich verwendet werden, um Bei-
hilfen zu ergänzen, die auf der Grundlage von 
Beihilferegelungen gewährt werden und 50 % 
der gesamten für die Investition zu gewähren-
den Beihilfe nicht überschreiten;

c) es muss sich um Beihilfen für Erstinvestitio-
nen in materielle und/oder immaterielle Ver-
mögenswerte handeln. Förderfähig sind danach 
Investitionen in materielle und immaterielle 
Anlagewerte bei der Errichtung einer neuen 
Betriebsstätte, der Erweiterung einer beste-
henden Betriebsstätte, der Diversifizierung 
der Produktion einer Betriebsstätte in neue, 
zusätzliche Produkte oder die Vornahme einer 
grundlegenden Änderung des Gesamt-Produk-
tionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstät-
te. Diese Bedingung gilt nicht für freigestellte 
Regionalbeihilfen nach der regionalen Grup-
penfreistellungsverordnung Nr. 1628/2006.

Kosten für Leasing von anderen Aktiva als 
Grundstücken oder Gebäuden können nur be-
rücksichtigt werden, wenn der Leasingvertrag 
die Form eines Finanzierungsleasings hat und 
die Verpflichtung enthält, zum Laufzeitende das 
betreffende Ausrüstungsgut zu erwerben.

Die Investition muss in der betreffenden Re-
gion mindestens fünf Jahre bzw. im Falle von 
KMU drei Jahre erhalten bleiben, nachdem die 
 gesamte Investition abgeschlossen ist.

d) der Eigenbeitrag muss mindestens 25 % betra-
gen und kann „aus eigenen oder fremden Mit-
teln“ erfolgen, darf aber keinerlei öffentliche 
Förderung enthalten;

e) die Kommission ist über geförderte große In-
vestitionsvorhaben per Kurzbeschreibung vom 
Mitgliedstaat zu unterrichten, auch wenn keine 
Pflicht zur Notifizierung besteht.

9 Zur Weiteranwendung von nach der Regional-Freistellungs-VO frei-
gestellten Investitionsbeihilferegelungen über den 31. Dezember 2008 
hinaus, siehe Abschnitt 2.2.2.

3.4.2.2 Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für 
KMU

KMU-Investitionsbeihilfen können unter folgen-
den Voraussetzungen auch außerhalb von Regio-
nalfördergebieten gewährt werden:

a) beihilfefähig sind alternativ folgende Kosten:

• die Kosten einer Investition in materielle und 
immaterielle Vermögenswerte, oder

• die über einen Zeitraum von zwei Jahren 
 geschätzten Lohnkosten für direkt durch das 
Investitionsvorhaben geschaffene Arbeits-
plätze;

b) die Beihilfeintensität darf bei kleinen Unterneh-
men 20 %, bei mittleren Unternehmen 10 % der 
beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten; für 
die Verarbeitung und Vermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse gelten höhere Prozent-
sätze (s. Art. 15 Abs. 4 AGFVO);

c) schließlich gilt eine Obergrenze für das Brutto-
subventionsäquivalent i. H. v. 7,5 Mio. EUR pro 
Unternehmen und Investitionsvorhaben.

3.4.2.3 Umweltschutzbeihilfen

Bürgschaften können ein geeignetes Förderinstru-
ment darstellen, mit dem die Realisierung konkre-
ter umweltfreundlicher Projekte ermöglicht wird. 
Dabei geht es um umweltfreundliche Investitio-
nen, die über die bloße Einhaltung gesetzlicher 
Standards hinausgehen.

Die AGFVO nennt die Umweltförderziele in den 
Art. 18 bis 24. Die für jedes Förderziel einzuhal-
tenden Beihilfehöchstintensitäten beziehen sich 
in der Regel auf die Mehrkosten, die bei einer 
 Investitionsmaßnahme zur Erreichung  eines 
 höheren über gesetzliche Standards hinaus-
gehenden  Umweltschutzniveaus erforderlich sind. 
Förderfähig sind:

a) Investitionen, die über die Gemeinschaftsnor-
men für den Umweltschutz hinausgehen oder 
bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz 
verbessern. Die Beihilfeintensität beträgt max. 
35 % der Investitionsmehrkosten (zzgl. max. 10 
Prozentpunkte für mittlere Unternehmen und 
20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen);

b) die Anschaffung von Fahrzeugen, die über die 
Gemeinschaftsnormen hinausgehen oder durch 
die bei Fehlen solcher Normen der Umwelt-
schutz verbessert wird.

Es geht um Transportfahrzeuge für den Stra-
ßen- und Schienenverkehr sowie für die Bin-
nen- und Seeschifffahrt, die angenommenen 
Gemeinschaftsnormen entsprechen, wenn die 
Fahrzeuge vor dem Inkrafttreten dieser Nor-
men angeschafft werden und diese Normen, 
sobald sie verbindlich sind, nicht rückwirkend 
für bereits erworbene Fahrzeuge gelten. Auch 
die Nachrüstung vorhandener Fahrzeuge  
zu Umweltschutzzwecken ist förderfähig, 
wenn die nachgerüsteten Fahrzeuge Umwelt-
normen entsprechen, die zum Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme noch nicht in Kraft waren, 
oder wenn für diese Fahrzeuge keine Umwelt-
normen gelten. Die Beihilfeintensität beträgt 
max. 35 % der  Investitionsmehrkosten, die zur 
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 Erreichung eines höheren als des aufgrund der 
Gemeinschaftsnormen geforderten Umwelt-
schutzniveaus erforderlich sind (zzgl. max. 10 
Prozentpunkte für mittlere Unternehmen und 
20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen);

c) Investitionen zur frühzeitigen Einhaltung 
neuer, noch nicht in Kraft getretener, Gemein-
schaftsnormen.

Es geht um Investitionen von KMU, die spä-
testens ein Jahr vor dem verbindlichen Umset-
zungstermin von bereits erlassenen Gemein-
schaftsnormen durchgeführt und abgeschlossen 
werden.

Die Beihilfeintensität beträgt

• max. 15 % für kleine Unternehmen und 
max. 10 % für mittlere Unternehmen, wenn 
die  Investition mehr als drei Jahre vor dem 
verbindlichen Umsetzungstermin oder dem 
 Inkrafttreten abgeschlossen wird,

• max. 10 % für kleine Unternehmen, wenn die 
Investition ein bis drei Jahre vor dem Umset-
zungstermin oder dem Inkrafttreten abge-
schlossen wird;

d) Investitionen in Energiesparmaßnahmen mit 
einer Beihilfeintensität von

• max. 60 % der Investitionsmehrkosten, die zur 
Erreichung eines höheren als des aufgrund 
der Gemeinschaftsnormen geforderten Ener-
gieeinsparungsniveaus erforderlich sind, 
unter Berücksichtigung operativer Gewinne 
und Kosten (zzgl. max. 10 Prozentpunkte für 
mittlere Unternehmen und 20 Prozentpunkte 
für kleine Unternehmen) oder

• max. 20 % der Investitionsmehrkosten ohne 
Berücksichtigung operativer Gewinne und 
Kosten (zzgl. max. 10 Prozentpunkte für mitt-
lere Unternehmen und 20 Prozentpunkte für 
kleine Unternehmen);

e) Investitionen in hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplung mit einer Beihilfeintensität von 
max. 45 % der im Vergleich zu einer Referenz-
investition zur getrennten Strom- und Wärme-
erzeugung entstehenden Investitionsmehrkos-
ten (zzgl. max. 10 Prozentpunkte für mittlere 
 Unternehmen und 20 Prozentpunkte für kleine 
Unternehmen);

f) Investitionen zur Förderung erneuerbarer Ener-
gien mit einer Beihilfeintensität von max. 45 % 
der im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Kraftwerk oder Heizsystem entstehenden In-
vestitionsmehrkosten (zzgl. max. 10 Prozent-
punkte für mittlere Unternehmen und 20 Pro-
zentpunkte für kleine Unternehmen);

g) Studien, die sich unmittelbar auf Investitionen 
zur Erreichung von Normen unter den lit. a, 
d  und f beziehen mit einer Beihilfeintensität von 
max. 30 % der Kosten der Studie (zzgl. max. 10 
Prozentpunkte für mittlere Unternehmen und 
20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen).

Für spezifische Definitionen zu Umweltschutz-
beihilfen wird auf Art. 17 AGFVO verwiesen.

3.4.2.4 Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben

Mit Bürgschaften können auch Projekte im Bereich 
Forschung und Entwicklung und Innovation geför-
dert werden. Die AGFVO nennt die Förderziele in 
den Art. 31 bis 37. Förderfähig sind:

a) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (Art. 31 
AGFVO) im Bereich:

• Grundlagenforschung,

• industrielle Forschung und

• experimentelle Forschung.

Beihilfefähig sind im Wesentlichen (dabei 
 genaue Zuordnung zu den o. g. Bereichen):

• Personalkosten (Forscher und das Projekt 
 unterstützendes Personal),

• Kosten für Instrumente und Ausrüstung für 
das Vorhaben,

• Kosten für Grundstücke und Gebäude,

• Kosten für Auftragsforschung, technisches 
Wissen, Lizenzen und Patente.

Die Beihilfeintensität beträgt:

• für Grundlagenforschung max. 100 %,

• für industrielle Forschung max. 50 % und

• für experimentelle Forschung max. 25 %

der beihilfefähigen Kosten.

Hinzu kommen:

• (für industrielle und experimentelle For-
schung zzgl. max. 10 Prozentpunkte für mitt-
lere Unternehmen und 20 Prozentpunkte für 
kleine Unternehmen),

• zzgl. max. 15 Prozentpunkte bis zu einer 
Grenze von 80 % der beihilfefähigen Kosten

– bei der effektiven Zusammenarbeit (nicht: 
Vergabe von Unteraufträgen) zweier Unter-
nehmen

– bei der Zusammenarbeit (nicht: Vergabe 
von Unteraufträgen) von einem Unterneh-
men mit einer Forschungseinrichtung und

– im Fall der industriellen Forschung bei 
Veröffentlichung der Ergebnisse des Vor-
habens;

b) Kosten für eine technischen Durchführbarkeits-
studie im Vorfeld der industriellen Forschung 
oder experimentellen Entwicklung (Art. 32 
 AGFVO). Die Beihilfeintensität beträgt:

• bei KMU:

o max. 75 % für Studien im Vorfeld der indus-
triellen Forschung und

o max. 50 % für Studien im Vorfeld der expe-
rimentellen Entwicklung;

• bei Großunternehmen:

o max. 65 % für Studien im Vorfeld der 
 in dustriellen Forschung und

o max. 40 % für Studien im Vorfeld der expe-
rimentellen Entwicklung;

c) Kosten für gewerbliche Schutzrechte. Die Ein-
zelheiten ergeben sich aus Art. 33 AGFVO;
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d) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im 
 Agrar- und Fischereisektor (Art. 34 AGFVO). 
Diese Vorhaben für Erzeugnisse des Anhangs I  
AEU-Vertrag sind förderfähig bei Bestehen   
eines allgemeinen Interesses in dem Wirt-
schafts sektor und Information der Beteiligten 
via  Internet über die Planung und Durch-
führung des Forschungsvorhabens sowie der 
 unentgeltliche Zugang zu den Forschungs-
ergebnissen. Die Beihilfeintensität beträgt max. 
100 % der beihilfefähigen Kosten. Die beihilfe-
fähigen Kosten entsprechen denen unter lit. a. 
Die Beihilfe muss der Forschungseinrichtung 
direkt zur Verfügung gestellt werden. Im Übri-
gen gelten die Art. 30, 31 und 32 AGFVO auch 
für Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für 
Erzeugnisse des Anhangs I AEU-Vertrag.

e) Innovationsberatungsdienste und innovations-
unterstützende Dienstleistungen von KMU 
(Art.  36 AGFVO). Die Beihilfe soll diese in 
die Lage versetzen, die Dienstleistungen zu 
Marktpreisen bzw. kostendeckenden Preisen 
zu  erhalten. Die Förderhöchstgrenze beträgt 
max. 200.000 EUR je begünstigtes KMU für 
einen Zeitraum von drei Jahren. Sofern der 
Dienstleistungsgeber nicht über eine nationale/
europäische Zertifizierung verfügt, beträgt die 
Beihilfeintensität max. 75 % der Kosten.

f) Ausleihungen hochqualifizierten Personals 
 eines Großunternehmens oder einer For- 
schungseinrichtung an ein KMU (Art. 37 
AGFVO). Für spezifische Definitionen zu For-
schungs- und Entwicklungsbeihilfen wird auf 
Art. 30 AGFVO verwiesen.

3.4.2.5 Beihilfen für junge innovative Unternehmen

Die Förderfähigkeit setzt insbesondere voraus, 
dass:

a) es sich um ein kleines Unternehmen handelt, 
das zum Bewilligungszeitpunkt seit weniger als 
sechs Jahren existiert und

b) ein grundsätzliches Kumulierungsverbot 
mit  allen anderen AGFVO-Beihilfen besteht 
(s.  Art.  7 Abs. 5 lit. b AGFVO).

Einzelheiten s. Art. 35 AGFVO.

3.5 Sonstige KMU-Beihilfen

Für KMU gelten im Agrar- und Fischereibereich:

a) Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommis-
sion über die Anwendung der Artikel 87 und 88  
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine 
und mittlere in der Erzeugung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen tätige Unterneh-
men und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr.  70/2001 (ABl L 358/3 vom 16. Dezember 
2006) – nur  Urproduktion –,

b) Verordnung (EG) Nr. 736/2008 vom 22. Juli 
2008 der Kommission über die Anwendung der 
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beihilfen an 
kleine und mittlere in der Erzeugung, Verar-
beitung und Vermarktung von Fischereierzeug-
nissen tätige Unternehmen (ABl L 201/16 vom 
30.  Juli 2008).

3.6 Genehmigte bzw. angepasste Programme/Pro-
grammvarianten nach den Regionalleitlinien

3.6.1 Allgemeines

Bürgschaften, die nicht nach Freistellungsverord-
nungen freigestellt sind, können gleichwohl in 
Regionalfördergebieten als sog. Regionalbeihilfen 
zulässig sein. Nach den „Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013“ 
(ABl C 54/13 vom 4. März 2006) ist dafür eine Ge-
nehmigung erforderlich. Diese Regionalleitlinien 
regeln staatliche Beihilfen in regionalen Förder-
gebieten unabhängig von der Größe der begüns-
tigten Unternehmen. Sie erklären Bürgschaften/ 
Bürgschaftsregelungen

– zur Finanzierung von Erstinvestitionen,

– zur Finanzierung bestimmter Kosten für neu-
gegründete kleine Unternehmen bis 2 Mio. 
EUR in Art. 107 Abs. 3 lit. a AEU-Vertrag-
 Gebieten und bis 1 Mio. EUR in Art. 107 Abs. 3 
lit.  c  AEU-Vertrag-Gebieten

innerhalb bestimmter Beihilfeintensitäten für 
 genehmigungsfähig.

Grundsätzlich verboten sind „Betriebsbeihilfen“ 
(dazu zählen auch Ersatzinvestitionen, Fn. 71). Sie 
sind jedoch in solchen Gebieten genehmigungs-
fähig, die in den Anwendungsbereich der Rdnrn. 
76 ff. der Regionalleitlinie fallen. Diese Beihilfen 
müssen zeitlich begrenzt und degressiv gestaffelt 
sein; sie „sollten in der Regel nur für  bestimmte 
vorab definierte förderfähige Ausgaben oder 
 Kosten gewährt und auf einen bestimmten Anteil 
dieser Kosten begrenzt werden“ (Rdnr. 77).

Zu beachten ist insbesondere, dass

– der Bürgschaftsantrag vor Beginn der Maß-
nahme gestellt sein muss;

– bei Investitionskreditbürgschaften der von 
 öffentlicher Förderung freie Betrag mindes-
tens 25 % betragen muss. Dieser Mindestbetrag 
darf keine Beihilfe enthalten. Eine Beihilfe ist 
beispielsweise dann enthalten, wenn ein zins-
günstiges oder ein staatlich verbürgtes Darlehen 
vorliegt, das staatliche Beihilfeelemente enthält. 
Das Eigenobligo der Banken wird auf den bei-
hilfefreien Eigenbeitrag angerechnet (letzteres 
durch Schreiben der Europäischen Kommission 
D/53440 vom 13. August 1998 bestätigt). Nach 
Ansicht der Kommission darf der Eigenbeitrag 
auch keine De-minimis-Förderung enthalten;

– konzerninterne Dienstleistungen im Sinne von 
Abschnitt K (Abteilung 74) der NACE-Klassi-
fikation nicht förderfähig sind;

– die Regionalleitlinien nicht anwendbar sind 
auf die Urproduktion der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse des Anhangs I AEU-Vertrag, die 
Fischerei und den Kohlebergbau. Für die Ver-
marktung und Verarbeitung der genannten 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse gelten die 
 Regionalleitlinien nur in dem im Gemeinschafts-
rahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor 
festgelegten Ausmaß;

– Sonderbestimmungen für die Wirtschaftsberei-
che Verkehr und Schiffbau gelten. In der Stahl-
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industrie sowie in der Kunstfaserindustrie ist die 
Gewährung von Regionalbeihilfen verboten.

3.6.2 Betriebsmittelkredit-Bürgschaften Programm-
genehmigung neue Länder

In den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen können Betriebsmittelkredit-Bürgschaften auf 
Basis von Genehmigungen der EU-Kommission 
(Schreiben vom 17. Juli 2008, http://ec.europa.eu/ 
community_law/state_aids/industrie_2007.htm, 
N 439/2007, N 430/2007, N 431/2007, N 432/2007, 
N 433/2007, N 311/2008 sowie Schreiben vom 
9.  April 2009, N 443/2008) unter folgenden Bedin-
gungen, die alle erfüllt sein müssen, übernommen 
werden:

1. Der zu verbürgende Betriebsmittelkredit be-
schränkt sich ausschließlich auf den Betriebs-
mittelbedarf, der aufgrund eines der folgenden 
Tatbestände („Fallgruppen“) entsteht:

a) Umsatzwachstum in Zusammenhang mit 
Kapazitätserweiterung oder  aufbau (ein-
schließlich Lagerbeständen),

b) Veränderungen des Produktportfolios,

c) Sicherstellung der Unternehmensnach-
folge,

d) Begleitung von großvolumigen Einzelauf-
trägen.

2. Die Laufzeit der Bürgschaft beträgt maximal 
acht Jahre. Spätestens nach hälftiger Bürg-
schaftslaufzeit setzt eine lineare Degression 
ein; Ausnahme: o. g. Fallgruppe 1 lit. d.

3. Die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit des 
durch den zu verbürgenden Kredit finanzier-
ten Vorhabens sowie die Plausibilität der vom 
Kreditnehmer vorgenommenen Unterneh-
mensplanung müssen durch den jeweiligen 
Bürgschaftsmandatar bestätigt worden sein.

4. Das Kredit nehmende Unternehmen muss 
rechtlich selbständig sein und darf höchstens 
1.000 Beschäftigte haben.

5. Das begünstigte Unternehmen muss seinen 
Standort (has to be located) in einem der o. g. 
Länder haben. Transfers verbürgter Mittel (z. B. 
im Rahmen eines cash pooling) an  verbundene 
Unternehmen außerhalb des betreffenden 
 Landes sind nicht zulässig.

6. Die Betriebsmittelbürgschaft darf höchstens 
20  Mio. EUR betragen.

7. Der Beihilfewert der Bürgschaft muss nach der 
genehmigten Methode für Betriebsmittelbürg-
schaften (N 541/2007, Genehmigungsschreiben 
vom 29. November 2007), ggf. ergänzt durch 
die genehmigte Methode für Spezialfinanzie-
rungen (N 762/2007, Genehmigungsschreiben 
vom 18. Juni 2008), ermittelt werden und darf 
höchstens 2 Mio. EUR betragen.

8. Die Regelung gilt für alle Wirtschafts zweige 
außer für die Erzeugung der in Anhang I 
AEU-Vertrag genannten Primärerzeugnisse, 
die  Fischerei, den Kohlebergbau, die Stahl-
industrie, die Kunstfaserindustrie, den Verkehr 
und den Schiffbau.

9. Die materiellen Bedingungen der Rdnrn. 9 
(keine Regionalbeihilfen an Unternehmen  
in Schwierigkeiten) und 78 (Nichtanwend-
barkeit auf den Finanzsektor und auf kon-
zerninterne Tätigkeiten) der Regionalleitlinien 
2006/C 54/08 gelten uneingeschränkt.

10. Da sich durch den – von der EU-Kommission 
entsprechend Rdnr. 20 der Regionalleitlinien 
und Nr. 8 der Fördergebietskarte Deutschland 
(Schreiben der EU-Kommission D/206704 vom 
9. November 2006, N 459/2006) festgelegten 
– statistischen Effekt ergeben hat, dass die 
NUTS-II-Regionen Halle, Leipzig und Bran-
denburg-Südwest nicht mehr für eine Förde-
rung nach Art. 107 Abs. 3 lit. a AEU-Vertrag in 
Betracht kommen, würde die Fördermöglich-
keit mit Betriebsmittelkredit-Bürgschaften auf 
Basis des genehmigten Programms mit Wir-
kung vom 31. Dezember 2010 entfallen. Die 
drei betroffenen Länder sowie der Bund haben 
jedoch für die o. g. Regionen von der Möglich-
keit der Notifizierung einer degressiv auslau-
fenden Regelung bis Ende 2013 gemäß Rdnr.  94 
der Regionalleitlinien Gebrauch gemacht, die 
von der Kommission am 20. Dezember 2010 
grundsätzlich genehmigt wurde (Änderung 
des Landesbürgschaftsprogramms des Frei-
staates Sachsen – N 547/2010).

Für das Gesamtvolumen der unter der Genehmi-
gung zu gewährenden Betriebsmittelkredit-Bürg-
schaften gelten degressive Jahreshöchstbeträge 
für die Landesbürgschaften sowie für das Pro-
gramm paralleler Bundes- und Landesbürgschaf-
ten für die neuen Länder und Berlin. Die Geneh-
migungen enden am 31. Dezember 2013.

3.7 Berichte

a) Für Bürgschaften aufgrund von Beihilfe-
regelungen gelten, soweit für die Regelungen 
Genehmigungen vorliegen, die Berichtspflich-
ten aus den jeweiligen Genehmigungen.

b) Soweit Bürgschaften im Rahmen von Beihilfe-
regelungen auf der Basis von Freistellungs-
verordnungen gewährt werden, gelten die 
Berichtspflichten der jeweiligen Freistellungs-
verordnung in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 und 
Anhang III A, Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 794/2004 vom 21. April 2004 
(ABl L 140/130 vom 30. April 2004).

c) Ferner sind die Berichtspflichten aus den Ent-
scheidungen der Kommission zur Berechnungs-
methode vom 25. September 2007, vom 28.  No-
vember 2007 und vom 18. Juni 2008 zu beachten 
(vgl. die „Orientierungen und Leit linien zur 
Durchführung der Monitoring-Auflagen der 
EU-Beihilfewertgenehmigungsschreiben“ vom 
19. November 2008).

d) Für Bürgschaftsregelungen, die gemäß einer 
Entscheidung der Kommission keine Beihilfen 
darstellen, kann die Kommission in der betref-
fenden Entscheidung die Vorlage von Berichten 
anordnen. Zu Einzelheiten s. Abschnitt 6 der 
Bürgschaftsmitteilung 2008.
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4. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an 
Unternehmen in Schwierigkeiten

4.1 Allgemeines

Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen 
(RuU-Beihilfen) sind nach Art. 107 Abs. 3 lit. c 
AEU-Vertrag genehmigungsfähig, wenn die Vor-
aussetzungen der Leitlinien für Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen (fortan RuU-LL) vor-
liegen. Beihilfen für Großunternehmen (d. h. alle 
Unternehmen, die keine KMU sind) sind einzeln 
zu notifizieren (zu den Kriterien s. u. Abschnitt 4.2). 
Für Beihilfen zugunsten von KMU sind Beihilfe-
regelungen genehmigungsfähig, in deren Rah-
men Mitgliedstaaten ohne weitere Notifizierung 
 RuU-Beihilfen gewähren können (Einzelheiten 
s.  u. Abschnitt 4.3). Sofern keine Beihilferegelun-
gen für KMU bestehen und in bestimmten Fäl-
len (s.  u. Abschnitt 4.1.4) müssen allerdings auch 
 RuU-Beihilfen an KMU einzelnotifiziert werden.

Die Gültigkeitsdauer der RuU-LL endet am 9. Ok-
tober 2012 (ABl C 156/3 vom 9. Juli 2009).

De-minimis-Beihilfen an Unternehmen in Schwie-
rigkeiten sind nicht zulässig.

Keine Beihilfen sind Leistungen der öffentlichen 
Hand aus eingegangenen Bürgschaften bei Um-
schuldungsaktionen, wenn dargelegt werden 
kann, dass sich der Staat in einer gegebenen Kon-
stellation wie ein privater Geldgeber verhält und 
die entsprechende Bürgschaft mit dem Grundsatz 
des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalge-
bers im Einklang steht (EuG, Urteil vom 11. Juli 
2002, Rs.  T-152/99, Hamsa/Kommission, Slg. 2002, 
11-3049). Dieses Kriterium kann in der Regel als 
erfüllt angesehen werden, wenn parallel zum „An-
tritt“ der öffentlichen Hand aus ihrer Bürgschaft 
die wesentlichen Gläubiger und Gesellschafter 
substantielle und für die Sanierung voraussicht-
lich ausreichende Beiträge leisten10. In einem sol-
chen Fall „werden die Vorschriften in Punkt 5.3 
[der Bürgschaftsmitteilung 2008] nicht herange-
zogen“ (Schreiben GD Lowe D/51969 vom 16. Mai 
2008)11.

4.1.1 Definition des Unternehmens in Schwierig-
keiten12

Ein Unternehmen ist als in Schwierigkeiten be-
findlich anzusehen, wenn „es nicht in der Lage 
ist, mit eigenen finanziellen Mitteln oder ande-
ren Mitteln, die ihm von seinen Eigentümern/
Anteilseignern oder Gläubigern zur Verfügung 
gestellt werden, Verluste aufzufangen, die das 
Unternehmen kurz- oder mittelfristig so gut wie 
sicher in den wirtschaftlichen Untergang treiben 
werden, wenn die öffentliche Hand nicht eingreift“ 
 (RuU-LL, Rdnr. 9). Konkrete Fälle sind Unterneh-
men mit folgenden sog. operationellen Kriterien 
(RuU-LL, Rdnr. 10):

10 Nachrichtlich: Das deutsche Haushaltsrecht sieht weitere Bedingungen 
vor.

11 Die Anwendbarkeit dieses Schreibens auf Bürgschaftsprolongationen 
ist nicht abschließend geklärt.

12 Für KMU gilt im Rahmen der AGFVO eine vereinfachte Regelung (Er-
wägungsgrund 15 und Art. 1 Abs. 7), s. auch o. Abschnitt 3.4.1.2 lit. f.

– Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsun-
fähigkeit (falls der Eröffnungsantrag gestellt 
 wurde) oder Überschuldung, jeweils im Sinne 
der Insolvenzordnung,

– verlustbedingte Aufzehrung von mehr als der 
Hälfte des buchmäßigen Eigenkapitals bei Per-
sonengesellschaften bzw. bei Kapitalgesellschaf-
ten mehr als der Hälfte des Grund-/Stammka-
pitals im Sinne der § 92 Aktiengesetz und § 49 
GmbH-Gesetz und mehr als 25 % des buchmä-
ßigen Eigenkapitals bzw. des Grund-/Stammka-
pitals innerhalb der letzten zwölf Monate.

Selbst wenn keines der genannten operationellen 
Kriterien erfüllt ist, kann ein Unternehmen als 
in Schwierigkeiten angesehen werden, wenn die 
hierfür typischen Symptome auftreten, wie stei-
gende Verluste, sinkende Umsätze, u. a. (RuU-LL, 
Rdnr. 11), sofern es nachweislich nicht in der Lage 
ist, sich aus eigener Kraft oder mit Mitteln seiner 
Eigentümer/Anteilseigner oder Fremdmitteln zu 
sanieren.

Neugegründete Unternehmen, einschließlich 
solcher, die aus der Abwicklung oder aus der 
Übernahme der Vermögenswerte eines anderen 
Unternehmens hervorgegangen sind, kommen 
nicht für RuU-Beihilfen in Betracht. Ein Unterneh-
men gilt grundsätzlich in den ersten drei Jahren 
nach Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit als neu 
 gegründet.

4.1.2 Konzernangehörige Unternehmen in Schwierig-
keiten

Für Unternehmen, die einer Unternehmens gruppe 
angehören, kommen RuU-Beihilfen nur dann in 
Frage, wenn es sich um spezifische Schwierig-
keiten des betreffenden Unternehmens handelt, 
 diese nicht auf eine willkürliche Kostenverteilung 
innerhalb der Gruppe zurückzuführen sind und 
außerdem zu gravierend sind, um von der Gruppe 
selbst bewältigt zu werden.

4.1.3 Sektoraler Anwendungsbereich

RuU-Beihilfen werden grundsätzlich in allen Sek-
toren nach den RuU-LL beurteilt. Im Stahlsektor 
und in der Kohleindustrie kommen RuU-Beihilfen 
nicht in Betracht, wohl aber sind Schließungs-
beihilfen nach der Mitteilung über Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen und Schließungs-
beihilfen für die Stahlindustrie möglich (ABl [EG] 
Nr. C 70/21-22 vom 19. März 2002).

Die RuU-LL gelten auch für den Agrarsektor, 
 einschließlich Verarbeitungsbetriebe, soweit in 
Anhang I AEU-Vertrag aufgeführt, allerdings mit 
Sonderbestimmungen (s.  u. Abschnitt 4.4).

4.1.4 Einzelfallnotifizierungspflichten

Einzeln zu notifizieren sind:

– RuU-Beihilfen an Unternehmen, die nicht die 
gemeinschaftliche KMU-Definition (s.  o. Ab-
schnitt 3.4.1) erfüllen;

– RuU-Beihilfen an KMU, sofern keine Beihilfe-
regelungen (s. u. Abschnitt 4.3) bestehen;

– RuU-Beihilfen an KMU in Schwierigkeiten, die 
aufgrund einer bestehenden Beihilferegelung 



FMBl Nr. 4/2012204

vergeben werden sollen, sind dennoch anmel-
dungspflichtig („Durchstoß“ der genehmigten 
Beihilferegelung), wenn

• das Unternehmen auf Märkten mit langfristi-
gen strukturellen Überkapazitäten tätig ist,

• eine Rettungsbeihilfe für einen längeren Zeit-
raum als sechs Monate gewährt oder nicht 
nach sechs Monaten zurückgezahlt worden 
ist,

• der kumulierte Betrag der Beihilfen bei 
 gemeinsamer Betrachtung von Rettungs- und 
Umstrukturierungsphase 10 Mio. EUR über-
steigt,

• sonstige Bedingungen der Regelung nicht ein-
gehalten werden,

• das KMU die Aktiva eines anderen Unter-
nehmens übernommen hat, das selbst bereits 
Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen 
erhalten hat.

– Beihilfen an mittlere bzw. große Unternehmen 
während des Umstrukturierungszeitraumes nach 
Gewährung einer Umstrukturierungs beihilfe 
(vgl. unten Abschnitt 4.2.2.1) sind in folgendem 
Fall einzelnotifizierungspflichtig: Die Kommis-
sion hatte die  Umstrukturierungsbeihilfe geneh-
migt und war zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung 
über die Umstrukturierungs beihilfe von der spä-
teren Beihilfe während der Umstrukturierungs-
phase nicht unterrichtet. Ausgenommen von die-
ser Einzelnotifizierungspflicht sind Beihilfen, 
die unter eine Freistellungs-VO fallen (s.  Rdnr. 
70 in Verbindung mit Rdnr. 69 RuU-LL).

Siehe hierzu auch unten Abschnitt 4.3.

4.1.5 Grundsatz der „einmaligen Beihilfe“

Hat ein Unternehmen eine Rettungs- oder Um-
strukturierungsbeihilfe (einschließlich nicht ange-
meldeter Beihilfen) erhalten, und liegt es weniger 
als zehn Jahre zurück, dass eine Rettungsbeihilfe 
gewährt oder die Umstrukturierungsphase abge-
schlossen oder die Durchführung eingestellt wor-
den ist, genehmigt die Kommission eine weitere 
RuU-Beihilfe nur unter engen Voraussetzungen 
(vgl. Rdnrn. 72 ff. RuU-LL).

4.2 Voraussetzungen für die Genehmigung von ein-
zeln zu notifizierenden Rettungs- und Umstruk-
turierungsbeihilfen

4.2.1 Rettungsbeihilfen

– Nur Darlehensbürgschaften/-garantien oder 
Darlehen. In beiden Fällen mindestens Markt-
zinssatz des Darlehens (Referenzzinssatz).

– Das verbürgte Darlehen muss spätestens sechs 
Monate nach der ersten Auszahlung an das 
Unternehmen zurückgezahlt werden; die Frist 
verlängert sich bis zu einer Entscheidung der 
Kommission zu einem rechtzeitig eingereichten 
Umstrukturierungsplan; Kommission kann aber 
entscheiden, dass Verlängerung nicht gerecht-
fertigt ist.

– Die Höhe der Rettungsbeihilfe muss auf einen 
Betrag begrenzt sein, der für die Weiterführung 
des Unternehmens während eines Zeitraums von 
längstens sechs Monaten erforderlich ist (zur in-

dikativen Berechnung dieses Betrages wird die 
Formel

Betriebsergebnis vor Zinsaufwand und Steuern, 
wie im Jahresabschluss des Vorjahres ausge-
wiesen, 

zzgl. Abschreibungen des Vorjahres und 

zzgl. Veränderung des Nettoumlaufvermögens 
in den letzten beiden Jahren

dividiert durch 2

angewendet; Beihilfen über diesen Betrag hin-
aus sind eingehend zu begründen).

Die Rettungsbeihilfe kann nach Maßgabe der 
Rdnr. 16 der RuU-LL auch strukturelle Maßnah-
men unterstützen, wenn ein sofortiges Tätigwer-
den erforderlich ist;

– Rechtfertigung aus akuten sozialen Gründen;

– keine gravierenden Ausstrahlungseffekte in 
 andere Mitgliedstaaten;

– Verpflichtung, innerhalb von sechs Monaten 
nach der Genehmigung bzw. – im Falle nicht 
angemeldeter Beihilfen – nach Auszahlung der 
Beihilfe einen Umstrukturierungsplan vorzu-
legen oder die Beihilfe zurückzuzahlen.

Neu ist ein vereinfachtes Verfahren zur Genehmi-
gung von Rettungsbeihilfen an Unternehmen, die 
eines der operationellen Kriterien (siehe Abschnitt 
4.1.1) aufweisen, sofern alle oben genannten Vor-
raussetzungen erfüllt sind und sich die Höhe der 
Beihilfe auf den Betrag beschränkt, der sich aus 
der o. g. Formel ergibt und maximal 10 Mio. EUR 
beträgt. Über Anträge nach dem vereinfachten 
Verfahren will die Kommission innerhalb eines 
Monates entscheiden.

4.2.2 Umstrukturierungsbeihilfen

4.2.2.1 Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität

– Umstrukturierungsbeihilfe muss an Vorlage und 
Durchführung eines tragfähigen Umstrukturie-
rungsplans geknüpft sein. Umstrukturierungs-
pläne für Großunternehmen müssen von der 
Kommission genehmigt werden. Umstrukturie-
rungspläne für KMU müssen vom Mitgliedstaat 
genehmigt und an die Kommission übermittelt 
werden.

– Voraussetzung eines solchen Umstrukturie-
rungsplans ist die Wiederherstellung der lang-
fristigen Rentabilität des Unternehmens inner-
halb eines angemessenen Zeitraums auf der 
Grundlage realistischer Annahmen hinsichtlich 
seiner künftigen Betriebsbedingungen.

Die Bürgschaftsentscheidung wird auf der Grund-
lage des vorgelegten Umstrukturierungsplans die 
Dauer der Umstrukturierungsphase bestimmen. 
Die Laufzeit der Bürgschaft ist davon unbescha-
det.

4.2.2.2 Vermeidung übermäßiger Wettbewerbsverfäl-
schungen

Zur Minimierung der Wettbewerbsverzerrun-
gen aus Umstrukturierungsbeihilfen sind Aus-
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gleichsmaßnahmen obligatorisch; lediglich  kleine 
 Unternehmen sind ausgenommen, es sei denn sek-
torspezifische Vorschriften sehen etwas anderes 
vor oder das Unternehmen ist auf einem Markt 
tätig, der über lange Zeit unter Überkapazitäten 
leidet. In Betracht kommen die Veräußerung von 
Vermögenswerten, Reduzierungen der Kapazi täten 
oder der Marktpräsenz und die Verminderung 
von Marktzutrittsschranken auf den betreffenden 
Märkten. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen sich 
vor allem auf die Märkte beziehen, auf denen das 
beihilfebegünstigte Unternehmen in Schwierig-
keiten nach der Umstrukturierung eine bedeuten-
de Stellung hat; die Schließung verlustträchtiger 
Bereiche gilt nicht als Ausgleichsmaßnahme.

4.2.2.3 Beschränkung der Beihilfe auf das notwendige 
Maß

– Beihilfe muss sich auf das für die Umstruktu-
rierung unbedingt notwendige Mindestmaß 
beschränken.

– Der Beihilfeempfänger muss einen bedeuten-
den Beitrag zur Finanzierung der Umstruktu-
rierungskosten erbringen; dies kann beispiels-
weise durch den Verkauf von Vermögenswerten, 
wenn diese für den Fortbestand des Unterneh-
mens nicht unerlässlich sind, oder durch Fremd-
finanzierung zu Marktbedingungen erfolgen. 
Die Kommission will im Regelfall folgende 
 Eigenbeiträge des Begünstigten zur Umstruk-
turierung als ausreichend erachten: mindestens 
25 % im Fall kleiner Unternehmen, mindestens 
40 % für mittlere Unternehmen und mindestens 
50 % für große Unternehmen. „In außergewöhn-
lichen Umständen und in Härtefällen, die der 
betreffende Mitgliedstaat nachzuweisen hat, 
kann die Kommission ausnahmsweise einen ge-
ringeren [Eigen]Beitrag akzeptieren“  (RuU-LL, 
Rdnr. 44). Dabei ist das Eigenobligo eines ver-
bürgten Bankkredites anrechnungsfähig, sofern 
der Bankkredit zu Marktkonditionen gewährt 
wurde (vgl. Entscheidung der Kommission zur 
Ambau Stahl- und Anlagenbau, ABl L 103/50 
vom 24. April 2003).

4.2.2.4 Änderungen des Umstrukturierungsplans

Änderungen des Umstrukturierungsplans sind 
zulässig. Falls eine  Umstrukturierungsbeihilfe 
im Einzelfall von der Kommission genehmigt 
ist, bedürfen das nachträgliche Heraufsetzen des 
 ursprünglichen Beilhilfebetrages, das Herabsetzen 
der Gegenleistung oder die Verzögerung bei der 
Umsetzung des Zeitplanes für die Gegenleistung 
der Notifizierung im Einzelfall. Eine Änderung 
des Umstrukturierungsplans ist während der 
Laufzeit der Umstrukturierungsperiode unter der 
Voraussetzung zulässig, dass auch der geänderte 
Umstrukturierungsplan (der den Voraussetzungen 
oben unter Abschnitte 4.2.2.1 bis 4.2.2.3 genügt) 
die Wiederherstellung der langfristigen Rentabili-
tät innerhalb einer angemessenen Frist erkennen 
lässt. Eine Änderung des Beihilfebetrages wäh-
rend der Umstrukturierungsphase ist bei Einhal-
tung der Voraussetzungen genehmigungsfähig 
und stellt dann grundsätzlich keine wiederholte 
Umstrukturierungsbeihilfe dar.

Neue Beihilfen während der Umstrukturierungs-
phase an mittlere bzw. große Unternehmen können 
notifizierungspflichtig sein, vgl. oben Abschnitt 
4.1.4.

4.2.2.5 Durchführung des Umstrukturierungsplans

Die Überwachung des Umstrukturierungsplans ist 
durch den staatlichen Bürgen sicherzustellen.

4.2.2.6 Jahresberichte

Der Kommission sind regelmäßig ausführliche 
Berichte über die Durchführung des Umstruk-
turierungsplans zu übermitteln. Bei Beihilfen an 
Großunternehmen ist der erste Bericht in der Regel 
sechs Monate nach der Genehmigung vorzulegen, 
danach mindestens jährlich zu einem bestimmten 
Termin. Die Berichte müssen alle sachdienlichen 
Informationen zur Durchführung des Umstruktu-
rierungsplans, zum Zeitpunkt der Zahlungen an 
das Unternehmen, zur Finanzlage des Unterneh-
mens und zu der Einhaltung der in der Entschei-
dung enthaltenen Auflagen und Bedingungen 
enthalten (vgl. Rdnr. 50 RuU-LL).

Bei Beihilfen an KMU reicht die jährliche Über-
mittlung der Gewinn- und Verlustrechnung und 
der Bilanz des Unternehmens aus, sofern nicht in 
der Genehmigungsentscheidung strengere An-
forderungen festgelegt wurden.

4.2.2.7 Unterrichtungspflichten

Bei der Anmeldung einer Umstrukturierungs-
beihilfe für ein großes oder mittleres Unterneh-
men müssen alle Beihilfen, die während der Um-
strukturierungsphase ausgereicht werden sollen, 
ange geben werden, außer wenn sie unter die 
 De-minimis-Regelung oder unter eine Freistel-
lungsverordnung fallen.

4.2.2.8 Eigenobligo der Banken

Bei staatlichen Bürgschaften zugunsten von Unter-
nehmen in Schwierigkeiten muss bei der Darlehen 
gewährenden Bank ein Eigenobligo von mindes-
tens 10 % verbleiben.

4.3 Regelungen für RuU-Beihilfen an KMU

Die Kommission genehmigt Regelungen der Mit-
gliedstaaten, unter denen RuU-Beihilfen an KMU 
gewährt werden können, unter den in Titel 4 der 
RuU-LL genannten Bedingungen.

4.3.1 Allgemeines

a) Förderungswürdigkeit

Eine Freistellung von der Einzelnotifizierungs-
pflicht kann nur für Unternehmen vorgesehen 
werden, die eines der operationellen Kriterien 
(s. o. Abschnitt 4.1.1) erfüllen. Beihilfen an Un-
ternehmen, die auf einem Markt tätig sind, auf 
dem seit langem Überkapazitäten bestehen, 
müssen unabhängig von der Größe einzeln an-
gemeldet werden.

b) Höchstbetrag

Die für den Einzelfall vorgesehenen RuU-
 Beihilfen, einschließlich der Beihilfen aus 
anderen Quellen oder anderen Regelungen, 
dürfen 10 Mio. EUR nicht überschreiten. Der 
Höchstbetrag, der demselben Unternehmen 
gewährt werden kann, muss in der Regelung 
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angegeben werden. Die Beihilfen, die diesen 
Höchstbetrag überschreiten, müssen einzeln 
angemeldet werden.

4.3.2 Beihilferegelungen für Rettungsbeihilfen

Die Regelungen müssen die Einhaltung der für 
 Ad-hoc-Rettungsbeihilfen aufgestellten  Kriterien 
vorsehen (Form der Beihilfe, Vorliegen akuter 
 sozialer Gründe, keine gravierenden Ausstrah-
lungswirkungen in andere Mitgliedstaaten, 
 Begrenzung der Beihilfe auf das Minimum). 
 Rettungsbeihilfen dürfen nur für einen Zeitraum 
von höchstens sechs Monaten vorgesehen werden. 
Festgelegt werden muss, dass der Mitgliedstaat 
vor Ablauf der Frist entweder einen Umstruktu-
rierungs- oder Liquidationsplan zu billigen oder 
von dem Begünstigten das Darlehen und die der 
Risikoprämie entsprechende Beihilfe zurück-
zufordern hat.

Rettungsbeihilfen, die für einen Zeitraum von 
mehr als sechs Monaten gewährt oder nicht nach 
sechs Monaten zurückgezahlt werden, sind der 
Kommission einzeln anzumelden.

4.3.3 Beihilferegelungen für Umstrukturierungsbei-
hilfen

In der Regelung muss die Gewährung der Um-
strukturierungsbeihilfe von der vollständigen 
Durchführung eines vom Mitgliedstaat zuvor 
gebilligten Umstrukturierungsplans abhängig 
gemacht werden, der die für Ad-hoc-Beihilfen ge-
nannten Voraussetzungen der Wiederherstellung 
der Rentabilität und Begrenzung der Beihilfen auf 
das notwendige Mindestmaß erfüllt. Gleiches gilt 
für die Anforderungen an Ausgleichsmaßnahmen, 
die von mittleren Unternehmen in jedem Fall, von 
kleineren Unternehmen nur bei entsprechenden 
sektorspezifischen Regelungen zu verlangen sind. 
Für kleinere Unternehmen muss zusätzlich vor-
gesehen werden, dass sie keine Kapazitätsaufs-
tockung vornehmen dürfen. Die Genehmigung von 
Änderungen des Umstrukturierungsplans darf nur 
unter den Voraussetzungen der in den Leit linien 
für Ad-hoc-Beihilfen vorgesehenen Regelungen 
vorgesehen werden.

4.3.4 Grundsatz der „einmaligen“ Beihilfe

Der Grundsatz der einmaligen Beihilfe ist einzu-
halten. Beihilfen an ein Unternehmen, das Ver-
mögenswerte eines anderen Unternehmens über-
nimmt, das selbst bereits RuU-Beihilfen erhalten 
hat, sind einzeln anzumelden.

4.3.5 Auflagen

Die Genehmigung einer Regelung wird mit 
der Auflage verbunden, einen, normalerweise 
 jährlichen, Bericht über die Durchführung vorzu-
legen13.

Soweit nach den Bürgschaftsrichtlinien RuU-
Beihilfen vergeben werden, sind in der jährlichen 
 Berichterstattung demnach zusätzlich zu den in 
den standardisierten Jahresberichten erforder-
lichen Informationen alle geförderten Unternehmen 
aufzulisten unter Angabe von Firma, sektoralem 
Code – nach der dreistelligen NACE-Systematik 
der Wirtschaftszweige –, Zahl der Beschäftigten, 
Jahresumsatz und Bilanzsumme, Umfang der im 
Berichtsjahr gewährten Beihilfe, ggf. Bestätigung 
während der beiden Vorjahre gewährter Rettungs- 
oder Umstrukturierungsbeihilfen, Höhe und Art 
der Eigenleistungen, ggf. Art und Umfang der 
Ausgleichsleistungen und ggf. Gesamtbetrag der 
bisher gewährten Beihilfen; ferner sind Angaben 
über die Ausfallquote sowie die Zahl der Unter-
nehmen, für die ein Insolvenzverfahren eröffnet 
worden ist, zu übermitteln.

4.4 Agrarsektor

Für RuU-Beihilfen im Agrarsektor (landwirt-
schaftliche Primärerzeugung von Erzeugnissen 
nach Anhang I AEU-Vertrag) gelten die Sonder-
bestimmungen des Titels 5 RuU-LL. Dieser Titel  
gilt auch für KMU im Agrarsektor. Beihilfen  
für Unternehmen aus dem Bereich der landwirt-
schaftlichen Verarbeitung und Vermarktung und 
aus dem Fischerei- und Aquakultursektor richten 
sich nach den allgemeinen Bestimmungen der 
RuU-LL (vgl. Fn. 3 RuU-LL).

5. Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie

RuU-Beihilfen für die Stahlindustrie sind unzuläs-
sig. Für Unternehmen der Stahlindustrie im Sinne 
von Anhang B des multisektoralen Beihilferah-
mens können jedoch als mit dem Gemeinsamen 
Markt vereinbar angesehen werden:

– Beihilfen für Entlassungs- oder Vorruhestands-
zahlungen an Arbeitnehmer von Stahlunterneh-
men;

– Beihilfen für Unternehmen, die ihre Produk-
tionstätigkeit endgültig einstellen.

13 Die Angaben sollen den Weisungen der Kommission zu den standar-
disierten Jahresberichten entsprechen und ein Verzeichnis aller be-
günstigten Unternehmen sowie nähere Angaben zu den Unternehmen  
enthalten; vgl. Rdnr. 86 mit Verweis auf Anhang III der VO (EG)  
Nr. 794/2004 zur Durchführung der VO (EG) 659/1999.
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§ 2 
Allgemeine Verhaltensregeln, Verbote

(1) Die Benutzer des Hofgartens Bayreuth haben sich 
so zu verhalten, dass weder ein anderer gefährdet, geschä-
digt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
behindert oder belästigt wird noch die Anlagen und ihre 
Bestandteile/Einrichtungen beschädigt oder verunreinigt 
werden. 

(2) Es ist in der Parkanlage insbesondere unzulässig,

 1.  Pfl anzbeete und besonders gekennzeichnete Flä-
chen zu betreten, auf Gebäude, Gebäudeteile und 
Skulpturen zu klettern, in den Kanälen und in den 
Brunnen zu baden, Eisfl ächen zu betreten oder sich 
auf den Grünfl ächen niederzulassen; ausgenommen 
sind gesondert freigegebene Liegefl ächen nach 
§ 4;

 2.  Geräte, Mobiliar, Bepfl anzungen und Umzäunun-
gen von ihrem Platz zu entfernen oder zu beschä-
digen;

 3.  die Anlage oder Anlagenbestandteile zu verun-
reinigen, insbesondere durch das Wegwerfen oder 
Liegenlassen von Unrat oder Abfällen;

 4.  ohne Erlaubnis Fahrzeuge aller Art zu fahren; aus-
genommen sind Behindertenfahrzeuge, Kinder-
dreiräder, Kinderroller und ähnliche kleine Kin-
derfahrzeuge; 

 5.  Tonübertragungs- und Tonwiedergabegeräte oder 
Musikinstrumente ruhestörend zu gebrauchen oder 
eine Ruhestörung auf andere Art und Weise herbei-
zuführen;

 6.  in jeglicher Form zu betteln und Sammlungen ab-
zuhalten;

 7.  die Notdurft zu verrichten;

 8.  Zelte, Wohnwagen oder Wohnmobile aufzustellen; 

 9.  zu nächtigen;

10. offene Feuerstellen zu errichten oder zu grillen;

11.  die Ausübung von Sport, soweit dadurch andere 
 gefährdet oder belästigt werden können;

12.  Alkohol zu konsumieren;

13.  eine gewerbliche Tätigkeit auszuüben und Waren 
und Leistungen aller Art anzubieten, sowie Ver-
anstaltungen abzuhalten, ohne im Besitz einer er-
forderlichen Sondernutzungserlaubnis der Schlös-
serverwaltung zu sein; auch Foto-, Film- oder 
Fernsehaufnahmen zu gewerblichen Zwecken be-
dürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Schlösserverwaltung;

14.  Gegenstände, insbesondere zu Werbezwecken, zu 
errichten, aufzustellen, an- oder einzubringen, ohne 
im Besitz einer erforderlichen Sondernutzungser-
laubnis der Schlösserverwaltung zu sein;

15.  zu jagen, Tiere zu fangen, Vogelnester und Nistkäs-
ten auszunehmen oder zu zerstören.

600-F

Verordnung über die staatliche Parkanlage 
Hofgarten Bayreuth

Vom 26. März 2012

Auf Grund von Art. 20 Abs. 1 Sätze 1 und 3 Halbsatz 1 
des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Ver-
ordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz 
– LStVG –) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Dezember 1982 (GVBl S. 1098, BayRS 2011-2-I), zu-
letzt geändert durch § 6 des Gesetzes vom 12. April 2010 
(GVBl S. 169), und § 2 Abs. 3 der Verordnung über die 
 Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen (BSVV) vom 14. Dezember 2001 (GVBl 2002, 
S. 22, BayRS 600-15-F), geändert durch Verordnung vom 
1. September 2011 (GVBl S. 438), erlässt die Bayerische 
Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 
folgende Verordnung:

Präambel

1Der Hofgarten Bayreuth ist Ensemblebestandteil im 
Sinn des Denkmalschutzgesetzes. 2Als öffentlich zugäng-
liches Gartendenkmal dient er der stillen Erholung. 3Die 
Anlage ist deshalb zu schonen und jede Ruhestörung zu 
vermeiden.

§ 1
Geltungsbereich, Begriffsbestimmung

(1) Diese Verordnung gilt für die staatliche Parkanlage 
Hofgarten Bayreuth. 

(2) 1Vorbehaltlich Abs. 3 sind die Flurstücke, die inner-
halb des Geltungsbereichs dieser Verordnung liegen, in der 
als Anlage 1 dieser Verordnung beigefügten Flurstücksliste 
aufgeführt. 2Der räumliche Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung ist in dem als Anlage 2 beigefügten Lageplan mit 
ununterbrochener schwarzer Linie gekennzeichnet. 

(3) Aus dem Geltungsbereich ausgenommen ist das 
an die Stadt Bayreuth verpachtete Kinderspielplatzge-
lände im südöstlichen Teil des Hofgartens Bayreuth, das 
durch die Wegeführung begrenzt und in dem als Anlage 2 
 beigefügten Lageplan mit einer eng schraffi erten Fläche 
gekennzeichnet ist. 

(4) Einrichtungen im Sinn dieser Verordnung sind

1.  alle Gegenstände, die der Verschönerung und dem 
Schutz der Parkanlage dienen (z. B. Pfl anzen, Denk-
mäler, Plastiken, Vasen, Kübel, Brunnen, sonstige 
Wasseranlagen, Beleuchtungseinrichtungen, Per-
golen, Rankgerüste, Zäune);

2.  alle Gegenstände, die den Benutzern zum Gebrauch 
dienen (z. B. Sitzmöbel oder Papierkörbe);

3.  bauliche Einrichtungen jeglicher Art.

Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 
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(3) Personensorgeberechtigte und andere Aufsichts-
personen müssen im Rahmen ihrer Aufsichtspfl icht dafür 
sorgen, dass Kinder und Jugendliche, die ihrer Aufsicht 
unterliegen, nicht gegen die Bestimmungen der Abs. 1 und 
2 verstoßen.

(4) 1Die Schlösserverwaltung kann von Amts wegen 
oder auf schriftlichen Antrag beim Vorliegen eines öffent-
lichen Bedürfnisses oder besonderer Umstände Ausnah-
men von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 zulassen. 
2Die Ausnahmen können unter Bedingungen und Befris-
tungen erteilt und mit Aufl agen verbunden werden. 

§ 3 
Mitführen von Tieren

(1) Wer in der Parkanlage Tiere mitführt, hat dies so zu 
tun, dass andere Benutzer nicht gefährdet, geschädigt oder 
belästigt werden.

(2) 1Tiere (insb. Hunde) müssen an einer höchstens 
120 cm langen reißfesten Leine mitgeführt werden. 2Die 
Person, die ein Tier mitführt, muss jederzeit in der Lage 
sein, das Tier körperlich zu beherrschen.

(3) 1Es ist verboten, die Parkanlage durch ein von ihm 
mitgeführtes Tier verunreinigen zu lassen. 2Ein Tierhalter 
bzw. -führer, der entgegen diesem Verbot die Parkanlage 
verunreinigen lässt, ist verpfl ichtet, den Tierkot umgehend 
zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für sehbehinderte Per-
sonen, die ausgebildete Blindenführhunde mitführen sowie 
für Personen, die Diensthunde des Freistaats Bayern oder 
Rettungshunde nach Bestehen der für sie vorgesehenen 
Prüfung, jeweils im Einsatz, mitführen.

§ 4 
Liegefl ächen

Die Liegefl ächen im Sinn des § 2 Abs. 2 Nr. 1 Halbsatz 2 
befi nden sich im östlichen Teil des Hofgartens Bayreuth, 
werden durch die Wegeführung begrenzt und sind in dem 
als Anlage 2 beigefügten Lageplan mit einer grob karier-
ten Fläche gekennzeichnet; sie werden zusätzlich vor Ort 
durch spezielle Beschilderung ausgewiesen.

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen §§ 2 oder 3 
dieser Verordnung können nach Art. 20 Abs. 3 Nr. 1 LStVG 
verfolgt und mit Geldbuße belegt werden.

§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt am 15. April 2012 in Kraft. 

(2)  Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer 
Kraft.

München, den 26. März 2012

Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen

Bernd Schreiber, Präsident
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Anlage 1 zur Verordnung über die staatliche Parkanlage Hofgarten Bayreuth

Liste der Flurstücke, die innerhalb des Geltungsbereichs der Verordnung liegen

Bezeichnung/Lage Gemarkung Flurstück

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 499/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 500/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 501/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 502/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 505/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 506/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 507/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 507/2

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 508/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 509/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 510/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 511/0

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 549/1

Parkanlage Hofgarten Bayreuth 1921/0
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Zu Nummer der FA-ZR 2006 
Kostenrichtwert 

in Euro 

Schwimmhalle 
(Dreifachübungsstätte) 5.296.800

Freisportanlagen
Rasenspielfeld 
(40 m × 60 m) 100.900

Rasenspielfeld 
(60 m × 90 m) 229.400

Allwetterplatz mit angebauten 
Hoch- und Weitsprunganlagen 
(20 m × 28 m) 85.900

Allwetterplatz mit angebauten 
Hoch- und Weitsprunganlagen 
(28 m × 44 m) 172.800

Kugelstoßanlage 
(15 m × 24 m) 22.300

Laufbahn 
(4/1,22 m × 65 m) 40.500

Laufbahn 
(2/1,22 m × 130 m) 40.500

Laufbahn 
(4/1,22 m × 130 m) 81.000

Laufbahn 
(6/1,22 m × 130 m) 121.500

Laufbahn 
(8/1,22 m × 130 m) 162.000

Laufbahn 
(10/1,22 m × 130 m) 202.500

Laufbahn 
(4/1,22 m × 400 m) 303.800

Beach-Volleyballfeld 
(16 m × 25 m) 18.300

Betriebsräume je m² 
Nutzfl äche 2.192

9.  Kindertageseinrichtungen 
je m² zuweisungsfähige 
 Hauptnutzfl äche 3.574

2.  Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft.

We i g e r t 
Ministerialdirektor

605-F

Änderung 
der Richtlinien über die Zuweisungen 

des Freistaates Bayern zu kommunalen 
Baumaßnahmen im kommunalen Finanzausgleich

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 21. März 2012 Az.: 62 - FV 6700 - 013 - 5 619/12

1.  Die Bekanntmachung der Richtlinien über die Zuwei-
sungen des Freistaates Bayern zu kommunalen Bau-
maßnahmen im kommunalen Finanzausgleich (FA-ZR 
2006) vom 5. Mai 2006 (FMBl S. 120, AllMBl S. 174, 
StAnz Nr. 20), zuletzt geändert durch Bekannt machung 
vom 29. März 2010 (FMBl S. 107, AllMBl S. 164, 
StAnz Nr. 17), wird wie folgt geändert:

 Die Anlage 1 erhält folgende Fassung:

Anlage 1

Festsetzung von Kostenrichtwerten 
(Stand 1. Januar 2012)

Zu Nummer der FA-ZR 2006
Kostenrichtwert 

in Euro

8.  Schulen 
Schulgebäude je m² 
zuweisungsfähige Hauptnutzfl äche 3.447

Schulische Sportanlagen

Gedeckte Sportstätten
Kleinsporthalle
(18 m × 12 m) 874.600

Sporthalle
(27 m × 15 m × 5,5 m) 1.616.300

Sporthalle
(27 m × 30 m × 5,5 m) 3.178.700

Sporthalle
(27 m × 45 m × 5,5 m oder × 7 m) 4.733.700

Schwimmhalle
(Einzelübungsstätte) 1.763.000

Schwimmhalle
(Doppelübungsstätte) 3.498.200

Finanzausgleich
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Erich Schmidt Verlag, Berlin

Schaffl and/Wiltfang, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
Ergänzbarer Kommentar nebst einschlägigen Rechtsvor-
schriften, Lieferung 04/11, Stand Dezember 2011, Lose-
blatt-Gesamtwerk 2398 Seiten, ein Ordner, Preis 104 €, 

ISBN 978-3-503-01518-4

Wiegand, SGB IX Teil 2 Schwerbehindertenrecht, Hand-
kommentar, Lieferung 02/2011, Stand Dezember 2011, 
 Loseblatt-Gesamtwerk 1918 Seiten, ein Ordner, Preis 
74 €, 

ISBN 978-3-503-09722-7

Gérard/Göbel, Staatliche Förderung der Altersvorsorge 
und Vermögensbildung, Kommentar, Lieferung 01/2012, 
Stand Februar 2012, Loseblatt-Gesamtwerk 2112 Seiten, 
ein Ordner, Preis 89 €,

ISBN 978-3-503-06049-8

Umsatzsteuer BMF/BFH, Systematische Sammlung we-
sentlicher BMF-Schreiben und BFH-Entscheidungen, 
32. Lieferung, Stand Dezember 2011, Loseblatt-Gesamt-
werk 1934 Seiten, ein Ordner, Preis 52 €,

ISBN 978-3-503-07423-5

Hartmann/Metzenmacher, Umsatzsteuergesetz, Kom-
mentar, Lieferung 09/11, Stand Dezember 2011, Lieferung 
01/12, Stand Januar 2012, Lieferung 02/12, Stand  Februar 
2012, Loseblatt-Gesamtwerk 9375 Seiten, fünf Ordner, 
Preis 154 €, 

ISBN 978-3-503-03187-0

Buchbesprechungen, Literaturhinweise
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die für ein Amt ab der Besoldungsgruppe A 10 
qualifiziert sind“ ersetzt.

3. VV zu Art. 16 BayHO (Verpflichtungsermäch-
tigungen) werden wie folgt geändert:

In Nr. 5 Sätze 2 und 3 wird jeweils das Wort 
„Verkündung“ durch das Wort „Bekanntma-
chung“ ersetzt.

4. VV zu Art. 17 BayHO (Einzelveranschlagung, 
Erläuterungen, Stellen) werden wie folgt geän-
dert:

4.1 In Nr. 4.1 erhalten die Sätze 5 und 6 folgende 
Fassung:

„Mit einer Amtszulage (Art. 34 Abs. 1 Bay-
BesG), mit einer Zulage für besondere Berufs-
gruppen (Art. 34 Abs. 2 BayBesG) oder mit 
einer besonderen Amtszulage (Art. 27 Abs. 3 
BayBesG) ausgestattete Planstellen sowie Plan-
stellen, für die besondere Stellenobergrenzen 
gelten, sind gesondert auszubringen; dies gilt 
auch für Planstellen mit einer besonderen 
Zulage für Richter (Art. 56 BayBesG) und für 
Planstellen mit einer Stellenzulage (Art. 51  
BayBesG), soweit der Ausweis der Stellen-
zulage im Haushaltsplan durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgeschrieben ist. Auf die 
gesonderte Ausweisung von Amtszulagen und 
Zulagen für besondere Berufsgruppen kann 
verzichtet werden, wenn die Amtszulage bzw. 
die Zulage für besondere Berufsgruppen kraft 
Gesetzes allen Beamten eines bestimmten Am-
tes zusteht.“

4.2 In Nr. 4.2 wird das Wort „Besoldungsgesetze“ 
durch die Worte „das Bayerische Besoldungs-
gesetz“ ersetzt.

4.3 Nrn. 5.2 und 5.3 erhalten folgende Fassung:

„5.2 Die Stellen für Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst und für Dienstan-
fänger (Nr. 5.1.1) sind getrennt von den 
übrigen Stellen im Stellenplan auszu-
bringen. Sie sind nach den Besoldungs-
gruppen der Eingangsämter zu gliedern, 
in das die Beamten auf Widerruf nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes 
voraussichtlich eintreten.

5.3 Soweit Stellen für abgeordnete Beamte 
(Nr. 5.1.2) erforderlich sind (vgl. Nr. 7.1.2 
und VV Nr. 4.2 zu Art. 49 sowie VV Nr. 2 
zu Art. 50), kann auf die Gliederung 
nach Besoldungsgruppen und Amts-
bezeichnungen verzichtet werden.“

4.4 Nr. 6 wird wie folgt geändert:

4.4.1 Satz 1 wird Abs. 1 und das Wort „ausschließ-
lich“ wird gestrichen.

4.4.2 Es werden folgende Abs. 2 und 3 angefügt:

„Leerstellen können ferner für Bedienstete im 
Stellenplan ausgebracht werden,

630-F

Änderung  
der Verwaltungsvorschriften zur  
Bayerischen Haushaltsordnung

hier: Art. 7, 9, 16, 17, 23, 24, 34, 35, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 70 BayHO

und

Änderung  
der Verwaltungsvorschriften zur  

Haushaltssystematik des Freistaates Bayern

und

Änderung  
der Haushaltstechnischen Richtlinien des  

Freistaates Bayern

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 12. April 2012 Az.: 11 - H 1007 - 002 - 8 413/12

Auf Grund des Art. 5 Abs. 2 der Haushaltsordnung des 
Freistaates Bayern (Bayerische Haushaltsordnung –  
BayHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
1. Januar 1983 (BayRS 630-1-F), zuletzt geändert durch 
Art. 5 des Gesetzes vom 14. April 2011 (GVBl S. 150), erlässt 
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, soweit er-
forderlich im Einvernehmen mit dem Obersten Rechnungs-
hof, die nachstehende Bekanntmachung:

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen zu den Verwaltungsvorschriften zur Baye-
rischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) vom 5. Juli 1973 
(FMBl S. 259), zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
vom 19. November 2009 (FMBl S. 436, StAnz Nr. 49), wird 
wie folgt geändert:

1. Nr. 12.1 der VV zu Art. 7 BayHO (Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leis-
tungsrechnung) wird wie folgt geändert:

1.1 Die Worte „31. August 1995 (GMBl des Bundes 
1995 S. 764)“ werden durch die Worte „12. Ja-
nuar 2011“ ersetzt und folgender Satz 2 ange-
fügt:

„Soweit für bestimmte Bereiche spezielle Re-
gelungen zu Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
bestehen (z. B. für den Bereich Informations- 
und Kommunikationstechnik – BayITR-07), 
sind diese – ggf. ergänzend – anzuwenden.“

1.2 Die bisherige Arbeitsanleitung Einführung in 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wird durch 
die Anlage 1 dieser Bekanntmachung ersetzt.

2. VV zu Art. 9 BayHO (Beauftragter für den 
Haushalt) werden wie folgt geändert:

In Nr. 1.1 Satz 3 werden die Worte „Beamte des 
gehobenen Dienstes“ durch die Worte „Beamte, 

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
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–  deren Beamten- oder Beschäftigungsverhält-
nis auf Grund gesetzlicher oder tariflicher 
Vorschrift ruht. Dies gilt jedoch nur, wenn 
aus dem ruhenden Beamten- oder Beschäf-
tigungsverhältnis keine Bezüge gezahlt wer-
den.

–  die gemäß Art. 49 Abs. 1 Satz 3 in eine Leer-
stelle eingewiesen werden können.

Bei Abordnungen oder Zuweisungen an eine 
Dienststelle, Organisation oder Einrichtung 
außerhalb der Staatsverwaltung, bei der eine 
volle Kostenerstattung erfolgt, kann der Beam-
te auch dann auf einer Leerstelle geführt wer-
den, wenn die Dienststelle, Organisation oder 
Einrichtung ganz oder teilweise (z. B. nach 
dem Königsteiner Schlüssel) vom Freistaat fi-
nanziert wird; Voraussetzung ist jedoch, dass 
die Finanzierung der Dienststelle, Organisati-
on oder Einrichtung aus einem Titel außerhalb 
der Hauptgruppe 4 erfolgt.“

4.4.3 Der bisherige Satz 2 wird Abs. 4.

4.5 In Nr. 6a erhält Satz 2 folgende Fassung:

„Auf die Ausbringung von Amtsbezeichnungen 
kann verzichtet werden.“

4.6 Es wird folgende Nr. 7.3 angefügt:

„7.3 Stellen, die auf Grund von Feststellungen 
der Rechnungsprüfung nicht oder nicht 
in der veranschlagten Wertigkeit erfor-
derlich sind, sind in die Verhandlungen 
zur Aufstellung des Haushaltsplans ein-
zubeziehen. Art. 50 Abs. 1 BayHO bleibt 
unberührt.“

5. VV zu Art. 23 BayHO (Zuwendungen) werden 
wie folgt geändert:

5.1 Es wird folgende Nr. 4 angefügt:

„4. Zu den Grundsätzen für die Ordnung 
staatlicher Förderprogramme (Förder-
grundsätze – FöGr) wird auf die Anlage 1 
der Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsregierung zu Richtlinien für die 
Wahrnehmung und Organisation öffent-
licher Aufgaben sowie für die Rechtset-
zung im Freistaat Bayern (Organisati-
onsrichtlinien – OR) vom 6. November 
2001 (AllMBl S. 634, StAnz Nr. 50) in der 
jeweils geltenden Fassung verwiesen.“

5.2 Die Anlage zu Art. 23 BayHO „Anlage 1 zu den 
Organisationsrichtlinien“ wird aufgehoben.

6. VV zu Art. 24 BayHO (Baumaßnahmen, größe-
re Beschaffungen, größere Entwicklungsvorha-
ben) werden wie folgt geändert:

In Nr. 1.4 werden die Worte „gelten im Üb-
rigen die Richtlinien für die Durchführung 
von Hochbauaufgaben des Freistaates Bayern 
(RL-Bau) – Änderung 1999 – Gemeinsame Be-
kanntmachung der Bayerischen Staatsministe-
rien des Innern und der Finanzen vom 12. Fe-
bruar 1999 (AllMBl S. 221), zuletzt geändert 

mit IM-Bekanntmachung vom 18. September 
2002 (AllMBl S. 919)“ durch die Worte „gilt im 
Übrigen die Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien des Innern 
und der Finanzen zu Richtlinien für die Durch-
führung von Hochbauaufgaben des Frei staates 
Bayern – RL-Bau 2011 – vom 25. Mai 2011 
(AllMBl S. 309)“ ersetzt.

7. VV zu Art. 34 BayHO (Erhebung der Einnah-
men, Bewirtschaftung der Ausgaben) werden 
wie folgt geändert:

7.1 In Nr. 2.2.2 Satz 4 werden die Worte „die min-
destens dem gehobenen Dienst angehören“ 
durch die Worte „die mindestens für ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 10 qualifiziert“ er-
setzt.

7.2 In Nrn. 2.8.1 und 2.8.2 werden jeweils die Worte 
„vorläufigen Verwaltungsvorschriften“ durch 
die Worte „Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-
ten“ ersetzt.

8. VV zu Art. 35 BayHO (Bruttonachweis, Einzel-
nachweis) werden wie folgt geändert:

8.1 In Nr. 3.2.1 Buchst. c werden im ersten Klam-
merzusatz  die Worte „Teil 7“ durch die Worte 
„Anlage 5“ und im zweiten Klammerzusatz 
die Worte „Nrn. 6.3 bis 6.6“ durch die Worte 
„Nrn. 6.3 und 6.4“ ersetzt.

8.2 In Nr. 5.1 werden nach dem Wort „Bezüge“ die 
Worte „und sonstigen Leistungen“ eingefügt.

9. VV zu Art. 44 BayHO (Zuwendungen, Widerruf 
von Zuwendungsbescheiden, Erstattung und 
Verzinsung) werden wie folgt geändert:

9.1 In der Überschrift werden die Worte „– Zuwen-
dungen, Widerruf von Zuwendungsbescheiden, 
Erstattung und  Verzinsung –“ gestrichen.

9.2 Anlage 1 zu Art. 44 BayHO – Allgemeine Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur ins-
titutionellen Förderung (ANBest-I) – wird wie 
folgt geändert:

9.2.1 Die Fußnote 2 zu Nr. 3.1 erhält folgende Fas-
sung:

„2  Bekanntmachung der Novellierung der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen, Ausgabe 2009 (VOB Teile A und B) vom 
31. Juli 2009 (BAnz Nr. 155a vom 15. Ok-
tober 2009), Berichtigung vom 19. Februar 
2010 (BAnz Nr. 36 vom 5. März 2010).“

9.2.2 Nr. 3.2 wird wie folgt geändert:

9.2.2.1 Das Wort „Verdingungsordnung“ wird durch 
die Worte „Vergabe- und Vertragsordnung“ 
ersetzt.

9.2.2.2 Die Fußnote 3 erhält folgende Fassung:

„3  Bekanntmachung der Neufassung der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Leistungen, 
Ausgabe 2009 (VOL Teil A) vom 20. Novem-
ber 2009 (BAnz Nr. 196a vom 29. Dezember 
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§§ 98 ff. GWB in Verbindung mit der Vergabe-
verordnung bzw. der Sektorenverordnung in 
ihren jeweils geltenden Fassungen und den 
Abschnitten 2 der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben 
unberührt.“

9.4.3 In Nr. 3.4 Satz 2 werden die Worte „führen, 
bedürfen“ durch die Worte „führt, bedarf“ er-
setzt.

9.4.4 Der Nr. 6.4 werden folgende Sätze 2 bis 4 an-
gefügt:

„Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder 
Datenträger verwendet werden. Das Aufnah-
me- und Wiedergabeverfahren muss den dafür 
geltenden Regelungen des kommunalen Haus-
haltsrechts entsprechen. Insbesondere muss die 
originalgetreue Wiedergabe der gespeicherten 
Daten innerhalb der Aufbewahrungsfristen 
auch mit den geänderten oder neuen Verfahren 
oder durch ein anderes System auch dann ge-
währleistet sein, wenn automatisierte Verfah-
ren, in denen Bücher und Belege gespeichert 
sind, geändert oder abgelöst werden.“

9.5 Das bisherige Muster 2 zu Art. 44 BayHO wird 
durch die Anlage 2 dieser Bekanntmachung er-
setzt.

10. VV zu Art. 47 BayHO (Wegfall- und Umwand-
lungsvermerke) werden wie folgt geändert:

10.1 In Nr. 2.2 Halbsatz 2 werden die Worte „oder 
vergleichbaren Laufbahngruppe“ durch die 
Worte „Fachlaufbahn bzw. bei Arbeitnehmern 
die Wahrnehmung einer der Fachlaufbahn ver-
gleichbaren Tätigkeit“ ersetzt.

10.2 In Nr. 2.3 erhält das Beispiel zu Art. 47 Abs. 2 
Satz 2 folgende Fassung:

„Im Stellenplan ist bei einer Planstelle der  
BesGr A 11 ein sofort vollziehbarer kw-Vermerk 
ausgebracht. Im Laufe des Haushaltsjahres wird 
eine Planstelle der gleichen Fachlaufbahn in der 
BesGr A 9 frei. Nach Art. 47 Abs. 2 ist die Plan-
stelle der BesGr A 9 sofort zu sperren. Der bei 
der A 11-Planstelle ausgebrachte  kw-Vermerk ist 
kraft Gesetzes in einen ku-Vermerk umgewan-
delt (ku nach BesGr A 9).“

10.3 In Nr. 2.4 werden die Sätze 1 und 2 aufgehoben 
und Satz 3 wird Satz 1.

10.4 In Nr. 2.5 wird der Klammerzusatz gestri-
chen.

11. VV zu Art. 48 BayHO (Einstellung und Ver-
setzung von Beamten) werden wie folgt geän-
dert:

11.1 In Nr. 1.2 werden die Worte „§ 107b BeamtVG 
oder des Art. 145 BayBG“ durch die Worte 
„Staatsvertrags über die Verteilung von Ver-
sorgungslasten bei bund- und länderüber-
greifenden Dienstherrenwechseln – Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrag – (GVBl 
2010 S. 206) oder nach Maßgabe der Art. 94 ff. 
BayBeamtVG“ ersetzt.

2009), Berichtigung vom 19. Februar 2010 
(BAnz Nr. 32 vom 26. Februar 2010).“

9.2.3 Nr. 3.3 erhält folgende Fassung:

„3.3 Weitergehende Bestimmungen, die den 
Zuwendungsempfänger zur Anwendung 
von Vergabevorschriften verpflichten 
(z. B. die §§ 98 ff. GWB in Verbindung mit 
der Vergabeverordnung bzw. der Sekto-
renverordnung in ihren jeweils gelten-
den Fassungen und den Abschnitten 2 
der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben unbe-
rührt.“

9.3 Anlage 2 zu Art. 44 BayHO – Allgemeine 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest-P) – wird wie folgt 
geändert:

9.3.1 Die Fußnote 3 zu Nr. 3.1 erhält folgende Fas-
sung:

„3  Bekanntmachung der Novellierung der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen, Ausgabe 2009 (VOB Teile A und B) vom 
31. Juli 2009 (BAnz Nr. 155a vom 15. Oktober 
2009), Berichtigung vom 19. Februar 2010 
(BAnz Nr. 36 vom 5. März 2010).“

9.3.2 Nr. 3.2 wird wie folgt geändert:

9.3.2.1 Das Wort „Verdingungsordnung“ wird durch 
die Worte „Vergabe- und Vertragsordnung“ 
ersetzt.

9.3.2.2 Die Fußnote 4 erhält folgende Fassung:

„4  Bekanntmachung der Neufassung der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Leistungen, 
Ausgabe 2009 (VOL Teil A) vom 20. Novem-
ber 2009 (BAnz Nr. 196a vom 29. Dezember 
2009), Berichtigung vom 19. Februar 2010 
(BAnz Nr. 32 vom 26. Februar 2010).“

9.3.3 Nr. 3.3 erhält folgende Fassung:

„3.3 Weitergehende Bestimmungen, die den 
Zuwendungsempfänger zur Anwendung 
von Vergabevorschriften verpflichten 
(z. B. die §§ 98 ff. GWB in Verbindung mit 
der Vergabeverordnung bzw. der Sekto-
renverordnung in ihren jeweils gelten-
den Fassungen und den Abschnitten 2 
der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben unbe-
rührt.“

9.4 Anlage 3a zu Art. 44 BayHO – Allgemeine Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung an kommunale Körperschaften 
(ANBest-K) – wird wie folgt geändert:

9.4.1 In Nr. 1.3 erhält Satz 2 folgende Fassung:

„Die Anforderung jedes Teilbetrages erfolgt 
mit dem Formblatt nach Muster 3 zu Art. 44 
BayHO.“

9.4.2 In Nr. 3.1 erhält Satz 2 folgende Fassung:

„Weitergehende Bestimmungen, die den Zu-
wendungsempfänger zur Anwendung von 
Vergabevorschriften verpflichten (z. B. die 
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11.2 Nr. 1.3 erhält folgende Fassung:

„1.3 Bei Übernahmen im Sinn der Nr. 1.2 
(Übernahmen mit Versorgungslasten-
verteilung) gilt bei einem Mangel an 
geeigneten jüngeren Bewerbern oder 
im Rahmen eines Tauschverfahrens die 
Einwilligung des Staatsministeriums der 
Finanzen als allgemein erteilt, wenn die 
bisherigen Dienstherren der Beamten

a) für einen Zeitraum ruhegehalt-
fähiger Dienstzeit im Sinn des  
§ 6 Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag bzw. Art. 97 Abs. 2 
BayBeamtVG von mindestens fünf 
Jahren zuzüglich der Zeit der Über-
schreitung der Altersgrenze oder,

b) soweit dies wegen Teilzeitbeschäf-
tigungen und Beurlaubungen nicht 
erfüllt ist, für die gesamte ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit im Sinn 
des § 6 Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag bzw. Art. 97 Abs. 2 
BayBeamtVG seit der erstmaligen 
Berufung in ein Beamtenverhältnis 
auf Probe

die Versorgungslasten anteilig zu tragen 
haben, die Beamten zum Übernahme-
zeitpunkt das 55. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und höchstens in einem 
ihrem bisherigen Amt entsprechenden 
Amt übernommen werden. Die Prüfung 
dieser Voraussetzungen ist aktenkundig 
festzuhalten.“

11.3 Die Nr. 3 wird aufgehoben und die bisherige 
Nr. 4 wird Nr. 3.

12. VV zu Art. 49 BayHO (Einweisung in eine 
Planstelle) werden wie folgt geändert:

12.1 In Nr. 1.1 Satz 2 werden die Worte „Dienstbezü-
ge oder Entgelte“ und im Halbsatz 2 das Wort 
„Dienstbezüge“ jeweils durch das Wort „Bezü-
ge“ ersetzt.

12.2 In Nr. 1.2 Satz 1 wird jeweils das Wort „Dienst-
bezüge“ durch das Wort „Bezüge“ ersetzt.

12.3 In Nr. 1.4 Abs. 1 wird in Satz 2 das Wort  
„Bundesbesoldungsgesetz“ durch das Wort 
„BayBesG“ ersetzt.

12.4 In Nr. 1.5 wird im Beispiel nach „BesGr A 9“ 
das „g.D.“ gestrichen.

12.5 Nr. 1.6 wird aufgehoben und die bisherigen 
Nrn. 1.7 bis 1.10 werden Nrn. 1.6 bis 1.9.

12.6 In der neuen Nr. 1.7 wird das Wort „Dienstkräf-
te“ durch das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.

12.7 In der neuen Nr. 1.8 Abs. 1 werden in Satz 2 das 
Semikolon und die Worte „die Schaffung einer 
Leerstelle für die bisherige Funktion ist nicht 
erforderlich“ gestrichen.

12.8 Nr. 1.11 wird aufgehoben und die bisherigen 
Nrn. 1.12 bis 1.15 werden Nrn. 1.10 bis 1.13.

12.9 Die neue Nr. 1.11 wird wie folgt geändert:

12.9.1 In Satz 2 werden das Komma und die Worte 
„für Verwendungsaufstieg“ gestrichen.

12.9.2 Satz 4 wird gestrichen.

12.10 Die neuen Nrn. 1.12 und 1.13 erhalten folgende 
Fassung:

„1.12 Art. 49 ist entsprechend anzuwenden, 
wenn dem Beamten ein Amt mit höhe-
rem Endgrundgehalt zuzüglich Zula-
gen (Amtszulage gemäß Art. 34 Abs. 1 
BayBesG, Zulage für besondere Berufs-
gruppen gemäß Art. 34 Abs. 2 BayBesG, 
besondere Amtszulage gemäß Art. 27 
Abs. 3 BayBesG, besondere Zulage für 
Richter gemäß Art. 56 BayBesG und 
Stellenzulagen gemäß Art. 51 BayBesG, 
soweit der Ausweis der Stellenzulage 
im Haushaltsplan durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgeschrieben ist) 
verliehen wird, ohne dass sich die Amts-
bezeichnung ändert; dies gilt nicht bei 
besoldungsrechtlichen Überleitungen.

1.13 Die Nrn. 1.1 bis 1.12 gelten für andere 
Stellen als Planstellen (vgl. VV Nr. 5.1 
zu Art. 17) entsprechend.“

12.11 In Nr. 2.1.1 Satz 1, Nrn. 2.1.4, 2.1.5 Satz 3 und 
Aufzählungszeichen 3 wird jeweils das Wort 
„Dienstbezüge“ durch das Wort „Bezüge“ er-
setzt.

12.12 Nr. 2.2 wird wie folgt geändert:

12.12.1 In Abs. 1 werden die Worte „§ 48 Abs. 3 BBesG“ 
durch die Worte „Art. 62 BayBesG“ ersetzt und 
die Worte „in Höhe der zum Zeitpunkt des Aus-
gleichsanspruchs geltenden Sätze der Mehr-
arbeitsvergütung für Beamte“ gestrichen.

12.12.2 In Abs. 2 werden die Worte „nach der Aus-
gleichszulagenverordnung“ durch die Worte 
„gemäß Art. 62 BayBesG“ ersetzt.

12.13 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. Rückwirkende Einweisung in eine Plan-
stelle

3.1 Eine rückwirkende Einweisung in eine 
höherwertigere Planstelle ist bei einer 
Ernennung im Sinn des § 8 BeamtStG 
nur innerhalb des Kalendermonats zu-
lässig, in dem die Ernennung wirksam 
wird (Art. 20 Abs. 5 BayBesG).

3.2 Nr. 3.1 gilt entsprechend, wenn einer 
Planstelleneinweisung keine Ernennung 
zugrunde liegt.

3.3 Wird ein Beamter von einem anderen 
Dienstherrn in den Staatsdienst versetzt 
und sodann befördert, so ist die rückwir-
kende Einweisung frühestens zu dem 
Zeitpunkt zulässig, zu dem die Verset-
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soweit der Ausweis der Stellenzulage 
im Haushaltsplan durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgeschrieben ist. 
Für Planstellen mit einer besonderen 
Amtszulage, für Planstellen mit einer 
besonderen Zulage für Richter und/oder 
für Planstellen mit einer Stellenzulage, 
soweit der Ausweis der Stellenzulage 
im Haushaltsplan durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgeschrieben ist, 
kann der gesonderte Nachweis auch in 
anderer geeigneter Form erfolgen.“

12.17 Es wird folgende Nr. 5.1.3 angefügt:

„5.1.3 Die Nachweisungen sollen durch den 
Einsatz eines EDV-Verfahrens zur Stel-
lenbewirtschaftung in elektronischer 
Form geführt werden.“

12.18 Nrn. 5.2 und 5.3 erhalten folgende Fassung:

„5.2 Aufzeichnungen über die Stellenbeset-
zung

 Die Staatsministerien und die nach-
geordneten Dienststellen, denen Plan-
stellen oder andere Stellen, für die eine 
Stellenbindung besteht (vgl. VV Nr. 5.1 
Abs. 2 zu Art. 17), zur Bewirtschaftung 
zugewiesen sind, führen Aufzeichnun-
gen über die von ihnen selbst bewirt-
schafteten Stellen. Die Aufzeichnungen 
sollen durch den Einsatz eines EDV-
Verfahrens zur Stellenbewirtschaftung 
in elektronischer Form geführt werden. 
Die Aufzeichnungen sind zumindest 
nach Besoldungs- und Entgeltgruppen 
(vgl. Nr. 5.1.2 Buchst. a) aufzugliedern; 
Stellen, für die besondere Stellenober-
grenzen gelten oder für die eine be-
sondere Zweckbindung vorgesehen ist 
(Nr. 1.11), sollten ausgewiesen werden. 
In die Aufzeichnungen sind sämtliche 
Änderungen laufend einzutragen, sodass 
neben dem Bestand an Stellen jederzeit 
die Zahl der besetzten oder in Anspruch 
genommenen Stellen und die Zahl der 
freien Stellen sowie der jeweilige Stel-
leninhaber festgestellt werden kann.

5.3 Aufbewahrungsfristen 

 Die Aufzeichnungen nach Nrn. 5.1 und 
5.2 sind bei Einsatz eines elektronischen 
EDV-Verfahrens zur Stellenbewirtschaf-
tung im System fünf Jahre zugänglich zu 
halten bzw. im Übrigen fünf Jahre aufzu-
bewahren (vgl. im Einzelnen VV Nr. 10 
zu Art. 34).“

13. VV zu Art. 50 BayHO (Umsetzung von Mit-
teln und Stellen, Leerstellen) werden wie folgt 
 geändert:

13.1 In Nr. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Be-
züge“ die Worte „und sonstigen Leistungen“ 
ein gefügt.

13.2 In Nr. 3.6 Satz 1 werden die Worte „einer Lauf-
bahn“ gestrichen.

zung oder eine vorhergehende Abord-
nung wirksam geworden ist.

3.4 Bei Höhergruppierungen von Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen ist entsprechend zu 
verfahren; tarifrechtliche Bestimmungen sind 
jedoch zu beachten.“

12.14 Nr. 4.2 wird wie folgt geändert:

12.14.1 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

12.14.1.1 Buchst. a Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Bei Abordnungen innerhalb der Staatsver-
waltung ist der abgeordnete Beamte weiterhin 
auf seiner Planstelle zu führen. Solange jedoch 
sichergestellt ist, dass der abgeordnete Beamte 
bei der aufnehmenden Verwaltung ebenfalls 
auf einer Planstelle (nicht auf einer Stelle für 
abgeordnete Beamte) geführt wird, kann das 
Stellengehalt der Planstelle der abordnenden 
Verwaltung für einen planmäßigen Beamten 
der entsprechenden Wertigkeit, einen Arbeit-
nehmer oder die Beschäftigung einer Aushilfe 
(Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeits-
vertrag) verwendet werden;1 bei der Verwen-
dung für einen planmäßigen Beamten oder 
einen Arbeitnehmer ist eine entsprechende An-
wendung des Art. 50 Abs. 5 ausgeschlossen.“

12.14.1.2 Buchst. b wird wie folgt geändert:

12.14.1.2.1 In Abs. 1 werden im Satz 2 das Wort „Verkün-
dung“ durch das Wort „Bekanntmachung“ so-
wie im letzten Satz im Klammerzusatz die Wor-
te „in Satz 3 der Nr. 2“ durch die Worte „und 
sonstigen Leistungen in Satz 2 der Nr. 2.2“ 
ersetzt.

12.14.1.2.2 In Abs. 2 werden im letzten Satz vor dem 
Schlusspunkt ein Semikolon und folgender 
Halbsatz eingefügt:

„dies gilt auch dann, wenn der besondere  Titel 
im Haushaltsvollzug außerplanmäßig neu aus-
gebracht wird“.

12.14.2 Der letzte Absatz wird wie folgt geändert:

Nach dem Wort „Bezüge“ werden die Worte 
„und sonstigen Leistungen“ eingefügt.

12.15 In Nr. 4.3 werden die Sätze 2 und 3 aufgeho-
ben.

12.16 In Nr. 5.1.2 erhält Buchst. a folgende Fassung:

„a) zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres 
die den Dienststellen zur Bewirtschaf-
tung zugewiesenen Planstellen und 
anderen Stellen, für die eine Stellen-
bindung besteht, getrennt nach Besol-
dungs- und Entgeltgruppen. Planstellen 
mit einer Amtszulage (Art. 34 Abs. 1 Bay-
BesG), mit einer Zulage für besondere 
Berufsgruppen (Art. 34 Abs. 2 BayBesG), 
mit einer besonderen Amtszulage (Art. 
27 Abs. 3 BayBesG) und/oder mit einer 
besonderen Zulage für Richter (Art. 56 
BayBesG) gelten als eigene Besoldungs-
gruppe. Gleiches gilt für Planstellen mit 
einer Stellenzulage (Art. 51 BayBesG), 



FMBl Nr. 6/2012 223

13.3 In Nr. 5.1 werden die Worte „derselben Lauf-
bahn“ gestrichen und folgender Abs. 2 ange-
fügt:

„Art. 50 Abs. 5 Satz 2 sieht vor, dass bis zur 
Einweisung in eine geeignete frei besetzbare 
Planstelle der Beamte auf einer freien besetz-
baren Planstelle einer um bis zu vier Besol-
dungsgruppen niedrigeren Besoldungsgruppe 
zu führen ist. Bei der Bestimmung dieser vier 
Besoldungsgruppen können Zulagen (Amts-
zulagen, Zulagen für besondere Berufsgrup-
pen usw.) ausnahmsweise außer Acht gelassen 
werden.“

13.4 Die Anlage zu den VV zu Art. 50 BayHO  
(VANBest) erhält folgende Fassung:

„Bestimmungen für die Auszahlung  
und den rechnungsmäßigen Nachweis 

der Bezüge und sonstigen Leistungen bei 
Versetzung, Abordnung und Zuweisung 

(VANBest)

Auf Grund von Art. 50 Abs. 2 Satz 1 und Art. 79 
Abs. 3 BayHO erlässt das Bayerische Staatsmi-
nisterium der Finanzen zur Einschränkung der 
Erstattung von Bezügen und sonstigen Leis-
tungen bei der Versetzung, Abordnung und 
Zuweisung von Beamten und Arbeitnehmern 
– soweit erforderlich – im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Obersten Rechnungshof fol-
gende Bestimmungen:

Abschnitt I  
Versetzung und Abordnung  

von Beamten, Richtern und Arbeitnehmern 
des Freistaates Bayern (Staatsbediensteten) 

innerhalb der Staatsverwaltung

1. Verfahren bei Versetzung

1.1 Wird ein Staatsbediensteter innerhalb 
der Staatsverwaltung versetzt, so werden 
seine Bezüge und sonstigen Leistungen 
ab dem Zeitpunkt der Versetzung zulas-
ten der Haushaltsstelle(n) der neuen Be-
schäftigungsstelle nachgewiesen. Eine 
Abweichung ist zulässig, soweit Ansprü-
che auf Bezüge und sonstige Leistungen 
vor dem Versetzungszeitpunkt entstan-
den sind, aber erst danach erfüllt wer-
den.

1.2 Zum selben Zeitpunkt gilt: Die Zah-
lung von Besoldungsbestandteilen, die 
nur für die Dauer der Wahrnehmung 
einer bestimmten Funktion oder einer 
Erschwernis zustehen (z. B. Art. 51, 53, 
54, 55, 56, 60 BayBesG), ist einzustellen. 
Sonstige Leistungen (z. B. Aufwandsent-
schädigungen) sind einzustellen, wenn 
die besonderen Voraussetzungen dafür 
mit der Versetzung entfallen. Entsteht 
bei der neuen Beschäftigungsstelle ein 
Anspruch auf die in den Sätzen 1 und 2 
genannten Bezüge oder sonstigen Leis-
tungen, ist dieser nach Maßgabe der 

einschlägigen Vorschriften von der zu-
ständigen Stelle zu erfüllen.

2. Verfahren bei Abordnung

2.1 Wird ein Staatsbediensteter innerhalb 
der Staatsverwaltung abgeordnet, gilt 
die Nr. 1 entsprechend.

2.2 Im Fall einer Abordnung von Beamten 
sind die Bezüge und sonstigen Leistun-
gen jedoch bei der Buchung zulasten 
der Haushaltsstelle der neuen Beschäf-
tigungsstelle abweichend von Nr. 1 beim 
Titel für abgeordnete Beamte (Tit. 422 3.) 
nachzuweisen. Dies gilt nicht für Bezü-
gebestandteile oder sonstige Leistungen, 
für die eine Verbuchung auf einem be-
sonderen Titel vorgeschrieben ist.

2.3 Nr. 2.2 gilt nicht, wenn die neue Beschäf-
tigungsstelle unter dem gleichen Kapitel 
wie die bisherige Beschäftigungsstelle 
geführt wird.

2.4 Wird ein Beamter zu einem Staatsbetrieb 
im Sinn des Art. 26 abgeordnet, sind die 
Bezüge und sonstigen Leistungen ab 
dem Zeitpunkt der Abordnung zu Lasten 
des Staatsbetriebs nachzuweisen.

2.5 Im Fall einer nur teilweisen Abordnung 
sind die Bezüge und sonstigen Leistun-
gen entsprechend zu verteilen. Ist dies 
aus technischen Gründen nicht möglich, 
können die Bezüge und sonstigen Leis-
tungen dort nachgewiesen werden, wo 
der Bedienstete überwiegend eingesetzt 
wird; bei gleichen Arbeitsanteilen sind 
die Bezüge und sonstigen Leistungen 
zulasten der regulären Haushaltsstelle(n) 
der bisherigen Beschäftigungsstelle 
nachzuweisen.

2.6 Die Nrn. 2.1 bis 2.5 gelten auch bei Ab-
ordnungen innerhalb der Staatsverwal-
tung, die nur für kurze Dauer vorgesehen 
sind; die insoweit abweichende Regelung 
zur Verrechnung im Stellenplan (vgl. VV 
Nr. 4.2 zu Art. 49) bleibt unberührt.

3. Nachträglicher Ausgleich zuwenig oder 
zuviel gezahlter Bezüge und sonstigen 
Leistungen

 Wird ein Staatsbediensteter innerhalb 
der Staatsverwaltung versetzt oder ab-
geordnet mit der Folge, dass die Bezü-
ge und sonstigen Leistungen zulas-
ten der Haushaltsstelle(n) der neuen 
Beschäftigungsstelle nachzuweisen 
sind, und sind bis zum Übergang des 
rechnungsmäßigen Nachweises auf 
die Haushaltsstelle(n) der neuen Be-
schäftigungsstelle zuwenig oder zu-
viel Bezüge und sonstige Leistungen 
gezahlt worden, so wird der Ausgleich 
grundsätzlich zulasten oder zugunsten 
der Haushaltsstelle(n) der bisherigen 
Beschäftigungsstelle durchgeführt. In 
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versetzt wird. Wird die Abordnung vor-
her aufgehoben, tritt in der Zahlungszu-
ständigkeit keine Änderung ein. Für die 
Zahlungseinstellung von ab dem Zeit-
punkt der Abordnung entfallenen Bezü-
gen/Bezügebestandteilen und sonstigen 
Leistungen gilt Nr. 1.2 Sätze 1 und 2 
entsprechend. Hat der Staatsbedienste-
te auf Grund der Tätigkeit beim anderen 
Dienstherrn/Arbeitgeber Anspruch auf 
mit Nr. 1.2 Sätze 1 und 2 vergleichbare 
Leistungen, werden auch diese von der 
bisher zuständigen Stelle gezahlt, sofern 
der andere Dienstherr/Arbeitgeber, zu 
dem der Staatsbedienstete abgeordnet 
ist, dies beantragt.

6.2 Die nach Nr. 6.1 von der bisher zustän-
digen Stelle weiterzuzahlenden Bezüge 
und sonstigen Leistungen werden zulas-
ten der Haushaltsstelle(n) der bisherigen 
Beschäftigungsstelle nachgewiesen.

6.3 Der für die Anforderung der gezahl-
ten Bezüge und sonstigen Leistungen 
(Nr. 6.1) maßgebliche Zeitraum (Bezü-
geanforderungszeitraum) beginnt am 
Tag der Wirksamkeit der Abordnung. 
Fällt der Tag der Wirksamkeit der 
 Abordnung nicht auf den Ersten eines 
Kalendermonats beginnt der Bezügean-
forderungszeitraum – soweit zwischen 
den Personal verwaltenden Stellen kei-
ne anderweitigen Absprachen getroffen 
wurden – am Ersten des nächsten Kalen-
dermonats. Der Bezügeanforderungszeit-
raum endet grundsätzlich am letzten Tag 
des Kalendermonats, in dem der Staats-
bedienstete nach beendeter Abordnung 
in den Staatsdienst zurückkehrt.

6.4 Die im Bezügeanforderungszeitraum 
gezahlten Bezüge und sonstigen Leis-
tungen sind spätestens vierteljährlich 
beim anderen Dienstherrn/Arbeitgeber 
zur Erstattung anzufordern. Die Anfor-
derung für das letzte Vierteljahr oder 
abweichend hiervon der letzte Erstat-
tungszeitraum eines Haushaltsjahres soll 
spätestens am 15. Dezember beim ande-
ren Dienstherrn/Arbeitgeber vorliegen, 
damit die Erstattung noch im laufenden 
Jahr durchgeführt werden kann.

6.5 Zu den anzufordernden Bezügen und 
sonstigen Leistungen gehören – mit Aus-
nahme von in Nr. 6.6 genannten – alle 
Leistungen in Geld oder Geldeswert, die 
der Bedienstete für den Zeitraum der Ab-
ordnung erhalten hat, erhält oder erhal-
ten wird.

 Sofern sich der Anforderungszeitraum 
nicht über ein ganzes Kalenderjahr er-
streckt, sind Bezügebestandteile, die als 
Einmalbetrag (z. B. jährliche Sonderzah-
lung) geleistet werden, entsprechend den 
Anforderungsmonaten aufzuteilen, wenn 

Ausnahmefällen (z. B. wenn die bisheri-
ge Beschäftigungsstelle nicht mehr exis-
tiert) kann der Ausgleich auch zulasten 
oder zugunsten der Haushaltsstelle(n) 
der neuen Beschäftigungsstelle durch-
geführt werden.

4. Stellenbindung

 Die vorstehenden Regelungen berühren 
nicht die Bestimmungen über Bewirt-
schaftung und Überwachung der Plan-
stellen und anderen Stellen (vgl. VV 
Nr. 5 zu Art. 49) und die Bindung der 
einzelnen Personal bewirtschaftenden 
Stellen an die im Haushalt vorgesehe-
nen oder ihnen zugewiesenen Planstel-
len und anderen Stellen bzw. Mittel.

Abschnitt II  
Versetzung und Abordnung von 

 Staatsbediensteten in den Dienst des 
 Bundes, eines anderen Landes, einer 

 Gemeinde (eines Gemeindeverbandes) oder 
einer anderen Körperschaft, Anstalt oder 

Stiftung des öffentlichen Rechts

5. Verfahren bei Versetzung

5.1 Wird ein Staatsbediensteter in den Dienst 
eines anderen Dienstherrn/Arbeitgebers 
versetzt, so ist mit Ablauf des Tages vor 
dem Tage der Wirksamkeit der Verset-
zung die Zahlung der Bezüge und sons-
tigen Leistungen einzustellen. Gleich-
zeitig hat die zuständige Stelle etwaige 
bereits für eine Zeit nach dem genannten 
Stichtag gezahlte Bezüge und sonstigen 
Leistungen beim neuen Dienstherrn/
Arbeitgeber zur Erstattung anzufordern. 
Von der Erstattungsanforderung ist der 
ehemalige Staatsbedienstete in geeigne-
ter Weise in Kenntnis zu setzen.

5.2 Der ehemalige Staatsbedienstete ist un-
mittelbar zur Rückzahlung aufzufordern, 
wenn der neue Dienstherr/Arbeitgeber 
die Erstattung der bereits gezahlten 
Bezüge und sonstigen Leistungen ab-
lehnt.

5.3 Die Nrn. 5.1 und 5.2 gelten auch, wenn 
der Versetzung eine Abordnung vorher-
geht.

6. Verfahren bei Abordnung

6.1 Wird ein Staatsbediensteter zur Dienst-
leistung bei einem anderen Dienstherrn/
Arbeitgeber abgeordnet, richtet sich 
der Zahlungsanspruch grundsätzlich 
gegen beide Dienstherren (§ 14 Abs. 4 
Satz 3 BeamtStG, Art. 47 BayBG). We-
gen des vorübergehenden Charakters 
der Abordnung werden die Bezüge und 
sonstigen Leistungen von der bisher zu-
ständigen Stelle so lange weitergezahlt, 
bis der Staatsbedienstete in den Dienst 
des anderen Dienstherrn/Arbeitgebers 
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der Anspruch darauf innerhalb und au-
ßerhalb des Bezügeanforderungszeit-
raums entstanden ist.

 Aus Vereinfachungsgründen ist nicht auf 
den im jeweiligen Anforderungsmonat 
entstandenen Anspruch abzustellen, 
sondern der jeweilige Gesamtbetrag 
monatlich aufzuteilen.

6.6 Nicht zu den anzufordernden Bezügen 
und sonstigen Leistungen gehören Zah-
lungen, die nicht Bestandteile der Besol-
dung oder vergleichbarer Leistungen für 
Arbeitnehmer (vgl. Art. 50 Abs. 2 Satz 2) 
sind sowie Leistungsprämien (sofern der 
Grund für die Gewährung der Leistungs-
prämie vor der Abordnung lag).

 6.7 Werden Bedienstete abgeordnet, die 
Altersteilzeit im Blockmodell oder eine 
vergleichbare Arbeitszeitverteilung (z. B. 
Art. 88 Abs. 4 BayBG) in Anspruch neh-
men, sollen die Personal verwaltenden 
Stellen für die vom Freistaat in der Frei-
stellungsphase zu leistenden Zahlungen 
einen angemessenen finanziellen Aus-
gleich fordern.

6.8 Der vollständige oder teilweise Verzicht 
auf die Erstattung bedarf der Zustim-
mung des Staatsministeriums der Finan-
zen.

Abschnitt III  
Versetzung und Abordnung von 

 Bediensteten des Bundes, eines  anderen 
Landes, einer Gemeinde (eines Gemeinde-
verbandes) oder einer Körperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des öffentlichen Rechts in den 

Dienst des Freistaates Bayern

7. Verfahren bei Versetzung

7.1 Wird ein Bediensteter eines anderen 
Dienstherrn/Arbeitgebers in den Dienst 
des Freistaates Bayern versetzt, so sind 
mit dem Tage der Wirksamkeit der Ver-
setzung die Bezüge und sonstigen Leis-
tungen aus der Staatskasse zu zahlen 
und zulasten der Haushaltsstelle(n) der 
Beschäftigungsstelle nachzuweisen.

7.2 Nr. 7.1 gilt entsprechend, wenn ein Be-
diensteter eines anderen Dienstherrn/
Arbeitgebers ohne Versetzung in den 
Dienst des Freistaates Bayern eingestellt 
wird.

8. Verfahren bei Abordnung

8.1 Wird ein Bediensteter eines anderen 
Dienstherrn/Arbeitgebers zur Dienstleis-
tung beim Freistaat Bayern abgeordnet, 
so ist von einer Aufnahme der Zahlung 
der Bezüge und sonstigen Leistun-
gen abzusehen, wenn sie vom anderen 
Dienstherrn/Arbeitgeber weitergezahlt 
werden.

8.2 Hat der Bedienstete auf Grund seiner Tä-
tigkeit beim Freistaat Bayern Anspruch 
auf Bezüge und sonstige Leistungen, 
auf die beim anderen Dienstherrn kein 
Anspruch bestand oder bestünde, so hat 
die zuständige Stelle die zuständige An-
ordnungsstelle des anderen Dienstherrn/
Arbeitgebers zu ersuchen, auch diese Be-
zügebestandteile zu zahlen. Wird dieses 
Ersuchen abgelehnt, so ordnet die zu-
ständige Stelle die genannten Bezügebe-
standteile zulasten der Haushaltsstelle(n) 
der neuen Beschäftigungsstelle zur Zah-
lung an. Soweit für die Erstattung von 
Bezügen ein besonderer Titel vorgese-
hen ist (VV Nr. 4.2 Satz 1 Buchst. b zu 
Art. 49) sind auch die in Satz 1 genann-
ten Bezügebestandteile zulasten dieser 
Haushaltsstelle zu buchen.

8.3 Die vom anderen Dienstherrn/Arbeit-
geber gezahlten Bezüge werden diesem 
auf Anforderung nach den in Nr. 6 dar-
gestellten Grundsätzen erstattet.

Abschnitt IV  
Zuweisung

9. Zuweisung gemäß § 20 BeamtStG

9.1 Wird ein Staatsbediensteter an eine öf-
fentliche oder andere Einrichtung zu-
gewiesen, gilt Nr. 6 entsprechend. Die 
Zustimmung zum Verzicht auf die Er-
stattung der Bezüge und sonstigen Leis-
tungen gilt allgemein als erteilt, wenn 
für die Zuweisung vom Staatsministe-
rium der Finanzen eine Planstelle von 
Kap. 13 03 Tit. 422 01 zur Bewirtschaf-
tung übertragen wurde.

9.2 Wurde für die Zuweisung des Staatsbe-
diensteten vom Staatsministerium der 
Finanzen eine Planstelle von Kap. 13 03 
Tit. 422 01 zur Bewirtschaftung übertra-
gen, sind die zu zahlenden Bezüge/Bezü-
gebestandteile und sonstigen Leistungen 
abweichend von Nr. 6.2 bei Kap. 13 03 
Tit. 422 01 nachzuweisen. Dies gilt nicht 
für Bezügebestandteile oder sonstige 
Leistungen, für die eine Verbuchung auf 
einem besonderen Titel vorgeschrieben 
ist; diese sind weiterhin zulasten der bis-
herigen Haushaltsstelle(n) nachzuwei-
sen.

Abschnitt V  
Kindergeld

10. Erstattung von Kindergeld

 Gezahltes Kindergeld rechnet nicht zu 
den nach den Abschnitten II bis IV zu 
erstattenden Bezügen.
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Abschnitt VII  
Beihilfe

14. Abordnung von Staatsbediensteten in 
den Dienst des Bundes, eines anderen 
Landes, einer Gemeinde (eines Ge-
meindeverbandes) oder einer anderen 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts

14.1 Wird ein Staatsbediensteter zur Dienst-
leistung bei einem anderen Dienstherrn/
Arbeitgeber abgeordnet, wird – soweit 
nichts anderes vereinbart wurde – die 
Beihilfe von der bisher zuständigen Stelle 
so lange abgerechnet, bis die Abordnung 
aufgehoben oder der Staatsbedienstete 
in den Dienst des anderen Dienstherrn/
Arbeitgebers versetzt wird.

14.2 Die für den Zeitraum der Abordnung vom 
Freistaat gezahlte Beihilfe ist mindestens 
jährlich bzw. mit Beendigung der Abord-
nung beim anderen Dienstherrn/Arbeit-
geber zur Erstattung anzufordern. 

14.3 Die Erstattungsbeträge sind grundsätz-
lich bei einem Titel der Obergruppe 23 
des entsprechenden Einzelplans zu ver-
einnahmen.

15. Abordnung von Bediensteten des Bun-
des, eines anderen Landes, einer Ge-
meinde (eines Gemeindeverbandes) 
oder einer Körperschaft, Anstalt oder 
Stiftung des öffentlichen Rechts in den 
Dienst des Freistaates Bayern

15.1 Wird ein Bediensteter von einem ande-
ren Dienstherrn/Arbeitgeber abgeordnet, 
ist der andere Dienstherr/Arbeitgeber 
zu ersuchen, die Beihilfe so lange abzu-
rechnen, bis die Abordnung aufgehoben 
oder der Bedienstete in den Dienst des 
Freistaates versetzt wird.

15.2 Die für den Zeitraum der Abordnung 
von einem anderen Dienstherrn/Arbeit-
geber gezahlte Beihilfe wird dem ande-
ren Dienstherrn/Arbeitgeber auf dessen 
Anforderung erstattet. Abweichungen 
bedürfen der Zustimmung des Staats-
ministeriums der Finanzen.

15.3 Die Erstattungsbeträge sind grundsätz-
lich bei einem Titel der Obergruppe 63 
des entsprechenden Einzelplans zu ver-
ausgaben.

Abschnitt VIII  
Schlussbestimmungen,  
Übergangsregelungen

16. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Diese Vorschriften treten mit Wirkung 
vom 1. Januar 2011 in Kraft. Mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2010 treten die  
VANBest in der bis zum 31. Dezember 
2010 geltenden Fassung außer Kraft.

Abschnitt VI  
Erhebung eines Versorgungszuschlags

11. Abordnung von Beamten und Richtern 
zu einem anderen Dienstherrn ohne 
Versetzungsabsicht

11.1 Bei Abordnungen, die nicht mit dem 
Ziel der Versetzung erfolgen, sind Ver-
sorgungszuschläge von 30 v. H. der 
jeweiligen ruhegehaltfähigen Bezü-
ge zuzüglich der anteiligen jährlichen 
Sonderzahlung nach dem Recht des 
abordnenden Dienstherrn anzufordern 
bzw. zu zahlen. Für die Berechnung gel-
ten die Nrn. 14.2.3, 14.2.4.2 und 14.2.4.3 
der BayVV-Versorgung sinngemäß. Die 
Anforderung bzw. Zahlung der Versor-
gungszuschläge erfolgt jeweils zeitgleich 
mit der Anforderung bzw. der Erstattung 
der Aktivbezüge (Nrn. 6.4 bzw. 8.3). 
Nr. 6.8 gilt entsprechend.

11.2 Bei einer Abordnung ohne Versetzungs-
absicht, die dennoch im unmittelbaren 
Anschluss eine Versetzung nach sich 
zieht, ist der Versorgungszuschlag dem 
aufnehmenden Dienstherrn zurückzu-
zahlen bzw. vom abgebenden Dienst-
herrn zurückzufordern. Die Zeit der 
Abordnung wird sodann im Rahmen 
der Versorgungslastenteilung bei Ver-
setzung dem aufnehmenden Dienstherrn 
zugerechnet.

11.3 Der Versorgungszuschlag ist für Perso-
nen, deren Amts-, Dienst-, oder Beschäf-
tigungsverhältnis erstmals nach dem 31. 
Dezember 2007 begründet wurde, dem 
Sondervermögen „Versorgungsfonds 
des Freistaates Bayern“ anstelle des mo-
natlichen Pauschalbetrages zuzuführen 
(analog Art. 16 Abs. 2 BayVersRücklG).

12. Abordnung von Beamten und Richtern 
mit dem Ziel der Versetzung zu einem 
anderen Dienstherrn

 Bei Abordnungen mit dem Ziel der 
Versetzung ist grundsätzlich kein Ver-
sorgungszuschlag zu erheben bzw. zu 
zahlen, da die Zeit der Abordnung im 
Rahmen der Versorgungslastenteilung 
bei Versetzung grundsätzlich dem auf-
nehmenden Dienstherrn zugerechnet 
wird. Kommt es entgegen der ursprüng-
lichen Planungen nicht zu einer Verset-
zung, ist der Versorgungszuschlag nach-
träglich anzufordern bzw. zu zahlen.

13. Zuweisung (§ 20 BeamtStG) von Beam-
ten und Richtern

 Bei Zuweisungen gelten Nrn. 11.1 und 
11.3 sowie Nr. 9.1 Satz 2 entsprechend.
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17. Abordnungen, Versetzungen und Zu-
weisungen

17.1 Für Abordnungen, Versetzungen und 
Zuweisungen, die vor dem 1. Januar 
2011 ausgesprochen wurden, können 
die Vorschriften in der bis zum 31. De-
zember 2010 geltenden Fassung weiter 
angewandt werden.

 Die getroffenen Vereinbarungen bzw. 
angewiesenen Buchungen dieser Ab-
ordnungen, Versetzungen und Zuwei-
sungen sind insbesondere bei einer Ver-
längerung der Abordnung, Versetzung 
oder Zuweisung an die neuen Vorschrif-
ten anzupassen.

17.2 Für Abordnungen, Versetzungen und 
Zuweisungen, die in der Zeit zwischen 
dem 1. Januar 2011 und dem 30. April 
2012 ausgesprochen wurden, gilt Nr. 17.1 
entsprechend.“

14. VV zu Art. 52 BayHO (Nutzungen und Sach-
bezüge) werden wie folgt geändert:

In Halbsatz 1 erhält der Klammerzusatz folgen-
de Fassung:

„(vgl. auch Art. 11 BayBesG)“.

15. VV zu Art. 54 BayHO (Baumaßnahmen, größe-
re Beschaffungen, größere Entwicklungsvor-
haben) werden wie folgt geändert:

In Nr. 1.4 werden in Satz 1 die Worte „gelten im 
Übrigen die Richtlinien für die Durchführung 
von Hochbauaufgaben des Freistaates Bayern 
(RL-Bau) – Änderung 1999 – Gemeinsame Be-
kanntmachung der Bayerischen Staatsministe-
rien des Innern und der Finanzen vom 12. Fe-
bruar 1999 (AllMBl S. 221), zuletzt geändert 
mit IM-Bekanntmachung vom 18. September 
2002 (AllMBl S. 919)“ durch die Worte „gilt im 
Übrigen die Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien des Innern 
und der Finanzen zu Richtlinien für die Durch-
führung von Hochbauaufgaben des Freistaa-
tes Bayern – RL-Bau 2011 – vom 25. Mai 2011 
(AllMBl S. 309)“ ersetzt.

16. VV zu Art. 55 BayHO (Öffentliche Ausschrei-
bung, Verträge) werden wie folgt geändert:

16.1 In Nr. 1.3 erhält der Klammerzusatz folgende 
Fassung:

„(z. B. beschränkte Ausschreibung gemäß § 3 
Abs. 3 oder 4 VOB Teil A bzw. VOL Teil A)“

16.2 In Nr. 2.1.2 wird das Wort „Verdingungsord-
nung“ durch die Worte „Vergabe- und Ver-
tragsordnung“ ersetzt.

16.3 Nr. 2.1.3 erhält folgende Fassung:

„2.1.3 Richtlinien für die Berücksichtigung 
bevorzugter Bewerber bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge,“

16.4 In Nr. 3 wird das Wort „Verdingungsunterla-
gen“ durch das Wort „Vergabeunterlagen“ er-
setzt.

17. VV zu Art. 56 BayHO (Vorleistungen) werden 
wie folgt geändert:

Es wird folgende Nr. 7 angefügt:

„7. Vorleistungen bedürfen einer besonde-
ren Überwachung und Kennzeichnung. 
Sie sind deshalb kassentechnisch wie 
Abschlagszahlungen zu behandeln.“

18. VV zu Art. 57 BayHO (Verträge mit Angehöri-
gen des öffentlichen Dienstes) werden wie folgt 
geändert:

In Nr. 3.1 wird in Abs. 2 Satz 2 vor dem Wort 
„Nr.“ das Wort „VV“ eingefügt.

19. VV zu Art. 58 BayHO (Änderung von Verträ-
gen, Vergleiche) werden wie folgt geändert:

In Nr. 2.3 Satz 2 werden die Worte „30. März 
2004 (FMBl S. 80, StAnz Nr. 20)“ durch die 
Worte „22. Juni 2010 (FMBl S. 158)“ ersetzt.

20. VV zu Art. 59 BayHO (Veränderung von An-
sprüchen) werden wie folgt geändert:

Nr. 6.2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„6.2 Die Abstandnahme von der Rückforde-
rung überzahlter Bezüge, Versorgungs-
bezüge und entsprechender Geldleis-
tungen sowie Entgelte richtet sich 
ausschließlich nach den dienstrechtli-
chen Vorschriften.“

21. VV zu Art. 60 BayHO (Vorschüsse, Verwahrun-
gen) werden wie folgt geändert:

Nach dem Klammerzusatz werden folgende VV 
angefügt:

„VV zu Art. 60:

1. Die Festlegung der Buchungsstellen für 
Vorschüsse und Verwahrungen obliegt 
den Kassen.

2. Zu Absatz 1:

2.1 Auszahlungen dürfen keinesfalls als Vor-
schuss bewirkt werden, um damit eine 
mangels ausreichender Haushaltsmittel 
unzureichende Anordnungsbefugnis 
(VV Nr. 2.2 zu Art. 34) zu umgehen. Ab-
schlagsauszahlungen und Vorleistun-
gen sind nicht als Vorschüsse, sondern 
sogleich bei der zutreffenden Haus-
haltsstelle anzuordnen (VV Nr. 4.5.4 zu 
Art. 70).

2.2 Auszahlungen, die als Vorschuss nachge-
wiesen werden, können auf Vorschussbu-
chungsstellen mit Kassennummern oder 
Anordnungsstellennummern gebucht 
werden.

2.3 Auszahlungen, die als Vorschuss gebucht 
wurden, sind baldmöglichst, spätestens 
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23. VV zu Art. 70 BayHO (Zahlungen) werden wie 
folgt geändert:

23.1 In Nr. 13.1 werden die Worte „Beamte des höhe-
ren und gehobenen Dienstes“ durch die Worte 
„Beamte, die für ein Amt ab der Besoldungs-
gruppe A 10 qualifiziert sind,“ ersetzt.

23.2 In Nr. 13.3 werden die Worte „Beamten des 
mittleren Dienstes“ durch die Worte „Beamte, 
die für ein Amt ab der Besoldungsgruppe A 7 
qualifiziert sind,“ ersetzt.

23.3 In Nr. 16.1.1 werden die Worte „die mindestens 
dem mittleren Dienst angehören“ durch die 
Worte „die mindestens für ein Amt ab der Be-
soldungsgruppe A 7 qualifiziert sind“ ersetzt.

II.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen zu den Verwaltungsvorschriften zur Haus-
haltssystematik des Freistaates Bayern (VV-BayHS) vom 
16. Oktober 2001 (FMBl S. 342, StAnz Nr. 44), zuletzt ge-
ändert durch Bekanntmachung vom 19. November 2009 
(FMBl S. 436, StAnz Nr. 49), wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt I (Allgemeine Vorschriften zur 
Haushaltssystematik des Freistaates Bayern –  
AVBayHS) wird wie folgt geändert:

1.1 In Nr. 3.7 Abs. 1, Nr. 3.7.1 Abs. 2 Aufzählungs-
zeichen 3 und 4 und Nr. 3.7.2 Abs. 6 Aufzäh-
lungszeichen 1 wird jeweils das Wort „Num-
mer“ durch das Wort „Nr.“ ersetzt.

1.2 In Nr. 4.1 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„Die Untergliederung nach Oberfunktionen 
bzw. Funktionen beginnt mit der Ziffer ‚1‘ in 
der zweiten bzw. dritten Stelle. Die Ziffer ‚0‘ ist 
in der zweiten und dritten Stelle für die Sum-
mierung der Oberfunktionen zur Hauptfunk-
tion bzw. der Funktionen zur Oberfunktion 
vorgesehen.“

1.3 In Nr. 4.3 wird das Wort „Nummer“ durch das 
Wort „Nr.“ ersetzt.

1.4 Nr. 4.4 wird wie folgt geändert:

1.4.1 In Abs. 1 Satz 1 wird im Klammerzusatz nach 
der Angabe „311“ das Komma und die Angabe 
„421“ gestrichen.

1.4.2 In Abs. 2 Satz 2 erhält der Klammerzusatz fol-
gende Fassung:

„(z. B. 313 Arbeitsschutz)“.

1.5 Nr. 4.5 erhält folgende Fassung:

„4.5 Die Zahlungsbeziehungen zu den öf-
fentlichen Unternehmen (vgl. Nr. 3.7.2) 
werden grundsätzlich bei den sachlich 
zutreffenden Funktionen nachgewie-
sen.“

2. Abschnitt II (Bayerischer Gruppierungsplan – 
BayGPl) wird wie folgt geändert:

2.1 Die Kurzdarstellung des BayGPl wird wie folgt 
geändert:

jedoch bis zu dem in Art. 60 Abs. 1 Satz 2 
genannten Zeitpunkt abzuwickeln. Dies 
gilt nicht für Zahlstellenvorschüsse, 
Handvorschüsse und Gehaltsvorschüs-
se. Die getroffenen Maßnahmen zur 
Aufklärung sind zu dokumentieren. Für 
die Abwicklung von Vorschüssen mit 
Kassennummern ist die jeweilige Kas-
se zuständig, die Abwicklung von Vor-
schüssen mit Anordnungsstellennum-
mern liegt im Verantwortungsbereich 
der anordnenden Dienststelle.

3. Zu Absatz 2:

3.1 Teileinzahlungen und Kostenvorschüs-
se sind nicht als Verwahrungen, sondern 
sogleich bei der zutreffenden Haus-
haltsstelle anzuordnen (VV Nr. 4.5.4 zu 
Art. 70).

3.2 Einzahlungen, die als Verwahrungen 
nachgewiesen werden, können auf Ver-
wahrbuchungsstellen mit Kassennum-
mern oder Anordnungsstellennummern 
gebucht werden.

3.3 Einzahlungen, die als Verwahrungen ge-
bucht wurden, sind baldmöglichst aufzu-
klären. Die getroffenen Maßnahmen zur 
Aufklärung sind zu dokumentieren. Für 
die Abwicklung von Verwahrungen mit 
Kassennummern ist die jeweilige Kasse 
zuständig, die Abwicklung von Verwah-
rungen mit Anordnungsstellennummern 
liegt im Verantwortungsbereich der an-
ordnenden Dienststelle.

3.4 Kann eine Verwahrbuchung mit einer 
Personenkontonummer bis zum Ablauf 
des zweiten auf die letzte Ist-Buchung 
folgenden Jahres nicht aufgeklärt wer-
den, ist der Verwahrbetrag auf ver-
mischte Einnahmen nachzuweisen. Für 
Berichtigungen gilt VV Nr. 2.1 Satz 1 zu 
Art. 35 BayHO. Allgemeine Annahme-
anordnung gilt hierfür als erteilt.

Dies gilt nicht für Verwahrungen

–  die als Sicherheiten bzw. Hinterlegun-
gen eingezahlt wurden,

–  von beschlagnahmten Geldern in 
Straf- und Bußgeldverfahren,

–  von Gefangenengeldern.

Das Staatsministerium der Finanzen 
kann weitere Ausnahmen zulassen.“

22. VV zu Art. 64 BayHO (Grundstücke) werden 
wie folgt geändert:

In Nr. 3.2.1 werden in Satz 1 die Worte „obers-
ten Dienstbehörden“ durch das Wort „Staatsmi-
nisterien“ und im letzten Satz die Worte „der 
zuständigen obersten Dienstbehörde“ durch 
die Worte „des zuständigen Staatsministe-
riums“ ersetzt.
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2.1.1 Die Gruppe „019 Sonstige“ wird aufgehoben.

2.1.2 Die Gruppe „058 Sportwettsteuer“ wird aufge-
hoben.

2.2 Der ausführliche Bayer. Gruppierungsplan 
(BayGPl) mit Festtiteln, Standarderläuterun-
gen und Zuordnungshinweisen wird wie folgt 
geändert:

2.2.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Ausführlicher Bayerischer Gruppierungsplan 
(BayGPl)“.

2.2.2 Die Gruppe „019 Sonstige“ wird aufgehoben.

2.2.3 Die Gruppe „058 Sportwettsteuer“ wird aufge-
hoben.

2.2.4 In der Gruppe „129 Sonstige“ wird folgender 
Festtitel angefügt:

„Fe s t t i te l

129 05 Energieeinspeisevergütungen

Im Falle einer Umsatzsteuerpflicht kann der 
Vermerk ‚Die Umsatzsteuer kann von der Ein-
nahme abgesetzt werden.‘ ausgebracht wer-
den.“

2.2.5 In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 231 
wird das Wort „Dienstbezüge“ durch das Wort 
„Bezüge“ ersetzt.

2.2.6 Gruppe 421 wird wie folgt geändert:

In der Standarderläuterung zu Festtitel 421 0. 
werden die Worte „und Wohnungsentschä-
digung“ gestrichen.

2.2.7 Gruppe 422 wird wie folgt geändert:

2.2.7.1 Die Zuordnungshinweise zu Gruppe 422 erhal-
ten folgende Fassung:

„Bezüge, Zulagen und Zuwendungen für plan-
mäßige Beamte, Richter und beamtete Hilfskräf-
te (einschließlich der Beamten auf Probe und auf 
Widerruf sowie einschließlich Dienstanfänger),

Grundgehalt, Strukturzulage, Amtszulagen, Zu-
lagen für besondere Berufsgruppen,

Familienzuschlag,

Zulagen gemäß Art. 51 bis 57 BayBesG:

–  Stellenzulagen,

–  Ausgleichszulagen,

–  Zulage für die Wahrnehmung befristeter 
Funktionen,

–  Zulage für die Wahrnehmung eines höherwer-
tigen Amtes,

–  Zulagen für besondere Erschwernisse,

–  besondere Zulagen für Richter,

–  Zulagen für Professoren und Juniorprofesso-
ren,

Zuschläge gemäß Art. 58 bis 60 BayBesG:

–  Zuschlag bei Altersteilzeit,

–  Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit,

–  Zuschläge zur Sicherung der Funktions- und 
Wettbewerbsfähigkeit,

Mehrarbeitsvergütung,

Vergütung für Arbeitszeitguthaben (Art. 62  
BayBesG),

Leistungsbezüge,

Bezüge für Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst,

jährliche Sonderzahlung,

vermögenswirksame Leistungen,

Zuschüsse zum Grundgehalt,

Aufwandsentschädigungen,

Jubiläumszuwendungen,

Nachversicherung für ausscheidende Beamte,

Schulbeihilfen,

Vergütungen für Nebentätigkeit,

Dienstkleidungszuschüsse, die zusammen mit 
den Bezügen ausbezahlt werden.“

2.2.7.2 Die Zuordnungshinweise zu Festtitel 422 2. 
erhalten folgende Fassung:

„Im Haushaltsplan sind die Stellen für Beamte 
auf Widerruf in einem Stellenplan auszubringen 
und nach den Besoldungsgruppen der Eingangs-
ämter zu gliedern, in das die Beamten auf Wi-
derruf nach Abschluss des Vorbereitungsdiens-
tes voraussichtlich eintreten. Sie sind zusätzlich 
getrennt nach Anwärtern und Dienstanfängern 
auszubringen. Dabei sind Zugänge und Abgän-
ge zu erläutern. Stellen für Rechtsreferendare 
sind im Stellenplan auszubringen; Zugänge und 
Abgänge sind zu erläutern.“

2.2.7.3 In den Zuordnungshinweisen zu Festtitel 422 3. 
werden die Worte „nach Besoldungsgruppen, 
zumindest jedoch nach Laufbahngruppen“ ge-
strichen.

2.2.7.4 Festtitel 422 43 erhält folgende Fassung:

„Fe s t t i te l

422 43  Ausgleichszahlungen gemäß 
Art. 62 BayBesG“.

2.2.7.5 Festtitel 422 45 erhält folgende Fassung:

„Fe s t t i te l

422 45 Leistungsbezüge für Beamte“.

2.2.8 Der Zuordnungshinweis zu Gruppe 424 erhält 
folgende Fassung:

„Zuführungen an das Sondervermögen ‚Ver-
sorgungsrücklage des Freistaates Bayern’ nach 
dem Gesetz über die Bildung von Versorgungs-
rücklagen im Freistaat Bayern.“

2.2.9 Gruppe 428 wird wie folgt geändert:
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2.2.15 In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 519 
werden in Abs. 2 Satz 2 die Worte „bis zu 
25 000 € im Einzelfall“ durch die Worte „bis 
zu einschließlich 100 000 € pro Liegenschaft 
und Jahr“ ersetzt.

3. Abschnitt III (Funktionenplan – FPl) wird wie 
folgt geändert:

Der bisherige Funktionenplan (FPl) und der 
ausführliche Funktionenplan mit Zuordnungs-
hinweisen wird durch die Anlage 3 dieser Be-
kanntmachung ersetzt.

III.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen zu den Haushaltstechnischen Richtlinien 
des Freistaates Bayern (Haushaltsaufstellungsrichtlinien 
– HaR) vom 22. Februar 2008 (FMBl S. 75) wird wie folgt 
geändert:

1. Nr. 14 wird wie folgt geändert:

1.1 In Nr. 14.1.2 Abs. 2 und Nr. 14.1.3 Abs. 2 Satz 1 
werden jeweils das Wort „durchschnittlichen“ 
durch das Wort „Durchschnittlichen“ ersetzt.

1.2 In Nr. 14.3 werden jeweils die Worte „Leis-
tungszulagen und Leistungsprämien“ durch 
das Wort „Leistungsbezüge“ ersetzt.

2. Nr. 15 wird wie folgt geändert:

2.1 In Nr. 15.2 erhalten die Sätze 2 und 3 folgende 
Fassung:

„Mit einer Amtszulage (Art. 34 Abs. 1  
BayBesG), mit einer Zulage für besondere Be-
rufsgruppen (Art. 34 Abs. 2 BayBesG) oder mit 
einer besonderen Amtszulage (Art. 27 Abs. 3 
BayBesG) ausgestattete Planstellen sowie Plan-
stellen, für die besondere Stellenobergrenzen 
gelten, sind gesondert auszubringen; dies gilt 
auch für Planstellen mit einer besonderen 
Zulage für Richter (Art. 56 BayBesG) und für 
Planstellen mit einer Stellenzulage (Art. 51  
BayBesG), soweit der Ausweis der Stellen-
zulage im Haushaltsplan durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgeschrieben ist. Auf die 
gesonderte Ausweisung von Amtszulagen und 
Zulagen für besondere Berufsgruppen kann 
verzichtet werden, wenn die Amtszulage bzw. 
die Zulage für besondere Berufsgruppen kraft 
Gesetzes allen Beamten eines bestimmten Am-
tes zusteht.“

2.2 Die Nrn. 15.3 und 15.4 erhalten folgende Fas-
sung:

„15.3 Stellenplan für Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst

 Auf VV Nr. 5.2 zu Art. 17 BayHO wird 
hingewiesen.

15.4 Stellenplan für abgeordnete Beamte

 Auf VV Nr. 5.3 zu Art. 17 BayHO wird 
hingewiesen.“

2.3 Nr. 15.7 Satz 2 wird aufgehoben.

2.2.9.1 In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 428 
wird nach dem Wort „Tarifliche“ ein Komma 
und das Wort „außer-“ eingefügt.

2.2.9.2 Der Festtitel 428 07 erhält folgende Fassung:

„Fe s t t i te l

428 07  Entgelte der Arbeitnehmer (Be-
setzung von Stellen für planmä-
ßige Beamte oder Richter mit 
Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-
Budget])

   S t a n d a r d e r l äu t e r u n g :

    Entgelte einschließlich Zula-
gen und Jahressonderzahlung 
sowie Arbeitgeberanteil zur So-
zialversicherung und Umlage 
zur Zusatzversorgung.“

2.2.9.3 In Festtitel 428 1. wird vor dem letzten Absatz 
das Wort „ St a nda r der läuter u ng:“einge-
fügt.

2.2.9.4 Festtitel (für Rechenzentren und große DV-
Projekte) 428 99 erhält folgende Fassung:

„Fe s t t i te l  (für Rechenzentren und große 
DV-Projekte)

428 99  Entgelte für sonstige Hilfsleis-
tungen durch Arbeitnehmer“.

2.2.10 Im Zuordnungshinweis zu Gruppe 429 wird 
die Angabe „427“ durch die Angabe „428“ er-
setzt.

2.2.11 Der Zuordnungshinweis zu Gruppe 434 erhält 
folgende Fassung:

„Zuführungen an das Sondervermögen ‚Ver-
sorgungsrücklage des Freistaates Bayern’ nach 
dem Gesetz über die Bildung von Versorgungs-
rücklagen im Freistaat Bayern.“

2.2.12 Gruppe 443 wird wie folgt geändert:

2.2.12.1 In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 443 
werden die Worte „Ergänzende Fürsorgeleis-
tungen für Beamte nach Art. 97 BayBG (Bal-
lungsraumzulage)“ durch die Worte „Ballungs-
raumzulage gemäß Art. 94 BayBesG“ ersetzt.

2.2.12.2 Festtitel 443 15 erhält folgende Fassung:

„Fe s t t i te l

443 15  Ballungsraumzulage gemäß 
Art. 94 BayBesG“.

2.2.13 In der Gruppe 459 werden die Zuordnungshin-
weise wie folgt geändert: 

2.2.13.1 Im Klammerzusatz wird das Wort „Dienstbe-
züge“ durch das Wort „Bezüge“ ersetzt.

2.2.13.2 Die Worte „an Beamte“ werden gestrichen.

2.2.14 In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 514 
werden im letzten Satz in der Aufzählung die 
Worte „und Dienstbekleidungszuschüsse“ ge-
strichen und das Wort „Bekleidungsabfindun-
gen“ durch das Wort „Dienstkleidungszuschüs-
se“ ersetzt.
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2.4 In Nr. 15.8.2 Satz 3 werden die Worte „ihrer 
Laufbahn“ gestrichen.

2.5 Nr. 15.9.5 wird wie folgt geändert:

2.5.1 In Satz 1 werden die Worte „den Durchfüh-
rungsbestimmungen zum Haushalt“ durch die 
Worte „Art. 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz“ ersetzt.

2.5.2 In Satz 2 wird nach dem Wort „zulässig“ der 
Klammerzusatz „(zwei Doppelhaushalte)“ ein-
gefügt.

3. Nr. 16 wird wie folgt geändert:

3.1 In Nr. 16.4.1 Abs. 2 Satz 1 wird der Betrag 
„25 000 €“ durch den Betrag „100 000 €“ er-
setzt.

3.2 In Nr. 16.5 werden nach dem Festtitel „526 4.“ 
das Komma und der Festtitel „526 66“ gestri-
chen.

4. Nr. 19.1.2 Satz 2 Aufzählungszeichen 3 wird 
wie folgt gefasst:

„ • nur schadstoffarme Kraftfahrzeuge mit 
möglichst geringem Treibstoffverbrauch 
sowie einer überdurchschnittlich guten 
CO2-Effizienzklasse gemäß Energie-
verbrauchskennzeichnungsverordnung 
beschafft werden dürfen, deren Motoren 
mindestens der Abgasnorm EURO 5 ent-
sprechen.“

5. Nr. 6 der Anlage 1 (Anleitung über Haushalts-
vermerke) erhält folgende Fassung:

„6. Personalausgabenverstärkungsver-
merk

 Die Zweckbestimmung und der Vermerk 
bei Titel 461 01 der Sammelkapitel ‚Sam-
melansätze für den Gesamtbereich des 
Epl. ..‘ soll wie folgt gefasst werden:

 Zur Verstärkung der Personalausgaben 
des Epl.

 Der Ansatz dient der Verstärkung der 
Tit. 421 01 bis 422 49 (ohne der Titel in-
nerhalb von Titelgruppen und ohne der 
Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der 
Tit. 428 01 bis 428 25 (ohne der Tit. 428 12 
– AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam 
bewirtschaftete Personalausgaben dürfen 
nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- 
und Tariferhöhungen verstärkt werden. 
Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 
(Ballungsraumzulage) verstärkt werden. 
Rechnungsmäßiger Nachweis bei den 
einschlägigen Titeln und Kapiteln.“

IV. Inkrafttreten

1. Diese Bekanntmachung tritt am 1. Mai 2012 in 
Kraft.

2. Abweichend von Nr. 1 treten

2.1 Abschnitt I

2.1.1 Nr. 5 mit Wirkung vom 1. Dezember 2010,

2.1.2 Nr. 13.4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 und

2.2 Abschnitt II Nr. 3 am 1. Januar 2013 in Kraft. 
Der neu gefasste Funktionenplan ist erst malig 
bei der Aufstellung und beim Vollzug des 
Haushaltsplans 2013 anzuwenden.

Weiger t  
Ministerialdirektor

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 –  Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen

Anlage 2 – Muster 2 zu Art. 44 BayHO

Anlage 3 – III. Funktionenplan (FPI)
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Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  

- RdSchr. d. BMF v. 12. Januar 2011 II A 3 -H 1012-10/08/10004  

 

Als Anlage übersende ich eine überarbeitete Fassung der Arbeitsanleitung Einführung in 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Sie ersetzt die mit Rundschreiben des BMF v. 31. August 

1995 -II A 3 -H 1005 -23/95 -(GMBI 1995, S. 764) versandte Fassung aus dem Jahr 1995.  

 
Die Arbeitsanleitung ist vornehmlich für die Durchführung einzelwirtschaftlicher 

Untersuchungen bestimmt (vgl. VV Nr. 2.3 zu § 7 BHO). Es werden die Schritte einer 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Einzelnen erläutert und Hinweise zur Durchführung von 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gegeben. Gesamtwirtschaftliche Untersuchungen werden 

kurz dargestellt.  

 
Die Arbeitsanleitung richtet sich an jeden, der mit der Durchführung von 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen befasst wird, und soll so der Umsetzung des Grundsatzes 

der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (§ 7 BHO) dienen.  

 
Sie wird nicht als Teil der Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO herausgegeben, sondern stellt 

eine Empfehlung dar, die zur weiteren qualitativen Verbesserung der 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beitragen soll.  

 
In die Überarbeitung sind Erfahrungen aus der Praxis und Prüfungserkenntnisse des BRH 

eingeflossen. Im Interesse einer kontinuierlichen Verbesserung des Instrumentariums für 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und dessen verbreiteter Anwendung sollten Erfahrungen 

und Ergänzungsbedarf auch weiterhin mitgeteilt werden, um praxisnahe Anpassungen der 

Arbeitsanleitung zu ermöglichen.  

 
Die Arbeitsanleitung enthält grundsätzliche fachübergreifende Hilfestellungen. Sofern für 

bestimmte Fachthemen besondere Empfehlungen oder Regelungen für 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen mit ressortübergreifender Bedeutung gegeben werden, 

sind diese zur Bearbeitung zusätzlich heranzuziehen. Auf Abschnitt E der Arbeitsanleitung 

wird insoweit Bezug genommen.  

 

Oberste Bundesbehörden  

Anlage 1
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A. Einleitung 

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist eine Grundregel öffentlicher Haushaltswirtschaft. 
Danach ist die günstigste Relation zwischen dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden 
Mitteln (Ressourcen) anzustreben.  

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit umfasst das Sparsamkeits- und das Ergiebigkeitsprinzip: 

• Das Sparsamkeitsprinzip (Minimalprinzip) verlangt, ein bestimmtes Ergebnis mit 
möglichst geringem Mitteleinsatz zu erzielen.  

• Das Ergiebigkeitsprinzip (Maximalprinzip) verlangt, mit einem bestimmten 
Mitteleinsatz das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.  

Bei der Ausführung des Haushaltsplans steht der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit in seiner 
Ausprägung als Sparsamkeitsprinzip im Vordergrund. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
dienen dabei als Instrumente zur Umsetzung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit. 

§ 7 BHO schreibt für alle finanzwirksamen Maßnahmen angemessene 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vor. Sachgerechte Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
ermöglichen es den Entscheidungsträgern, wirtschaftlich zu handeln. Soweit Entscheidungen 
Einnahmen oder Ausgaben für den Bund verursachen, geht es um die Verwendung von 
Steuermitteln, Beiträgen und Gebühren. Im Umgang mit diesen Finanzmitteln bestehen 
besondere Sorgfaltspflichten sowie eine Dokumentationspflicht hinsichtlich der Beachtung 
des Wirtschaftlichkeitsgebots.  

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bilden die aus der gesetzlichen Verpflichtung zur 
wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung folgenden erforderlichen Überlegungen zur 
Durchführung einer finanzwirksamen Maßnahme ab. 

Sie unterstützen Entscheidungen, indem sie Transparenz schaffen über 

• alle vorhandenen Entscheidungsmöglichkeiten 
• den Entscheidungsumfang 
• die finanziellen Auswirkungen der Entscheidung und 
• die Abhängigkeiten des Entscheidungsvorschlages von Annahmen und 

Rahmenbedingungen. 

Bei den nicht auf Gewinnerzielung ausgerichteten öffentlichen Aufgaben werden die 
Ausgaben in der Regel die Einnahmen übersteigen. Der Bund hat jedoch in jedem Fall die 
ihm obliegenden Aufgaben so wirtschaftlich wie möglich wahrzunehmen. 

In Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Planungsphase werden erwartete künftige Ein- 
und Auszahlungen abgebildet. Haushaltsmäßig spiegeln sich Ein- und Auszahlungen in den 
Ist-Ergebnissen der Titel wider. Dies gilt auch für realisierte Risiken, unabhängig davon, dass 
die für den Fall des Risikoeintritts zu erwartenden Ein- bzw. Auszahlungen im Haushaltsplan 
nicht in vollem Umfang als Einnahmen bzw. Ausgaben veranschlagt werden dürfen. Wenn im 
Folgenden die Begriffe Einnahmen/Ausgaben und Einzahlungen/Auszahlungen aus 
Vereinfachungsgründen synonym verwendet werden, ist stets zu beachten, dass die erwarteten 
Risiken hier grundsätzlich mit umfasst sind.  
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B. Grundsätzliches zu Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

I. Erforderlichkeit 

Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 BHO sind für alle finanzwirksamen Maßnahmen angemessene 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen.  

Finanzwirksam ist eine Maßnahme, wenn sie die Einnahmen oder die Ausgaben des 
Bundeshaushaltes unmittelbar oder mittelbar beeinflusst. Sie ist ein auf der Grundlage eines 
verantwortlichen Entscheidungsprozesses beruhendes Handeln der Verwaltung, mit dem 
innerhalb einer begrenzten Zeitspanne ein vorab definiertes Ziel erreicht werden soll. Dazu 
gehört auch die Beibehaltung des Status quo. Finanzwirksame Maßnahmen sind unter 
anderem: 

• organisatorische Maßnahmen (z. B. Reorganisation der Arbeitsabläufe) 
• alternative Formen der Aufgabenerledigung [z. B. Ausgliederung, Privatisierung, 

Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP)] 
• Finanzierungsalternativen 
• Rationalisierungsinvestitionen  
• neue Investitionsvorhaben 
• Beschaffung und Erwerb von beweglichen Gegenständen (z. B. Erst- und 

Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, Verbrauchsmaterialien, Geräten, 
Kfz, Mobiliar) einschließlich alternativer Beschaffungsformen (z. B. Kauf, Leasing, 
Miete) 

• Nutzung von Immobilien (z. B. Standortentscheidungen, Entscheidungen über die 
Form der Unterbringung, Baumaßnahmen) 

• Öffentlichkeitsarbeit/Fachinformationen 
• Gesetze und verwaltungsinterne Regelungen mit finanziellen Auswirkungen 
• Förderprogramme und Einzelförderungen 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bilden die Grundlage für die Entscheidung über das „Ob“ 
(z. B. Ersatzbeschaffung ja/nein; Erforderlichkeit von neuen Investitionsvorhaben) und das 
„Wie“ einer Maßnahme (z. B. Kauf, Leasing, eigene Aufgabenwahrnehmung, Ausgliederung, 
ÖPP).  

Zum Teil lassen sich finanzwirksame Maßnahmen direkt aus den zu erbringenden Aufgaben 
des Bundes ableiten, zum Teil sind sie unterstützend erforderlich, um die 
Aufgabenwahrnehmung des Bundes sicherzustellen (z. B. Unterbringung des zur 
Aufgabenwahrnehmung notwendigen eigenen Personals oder Materials).   

II. Angemessenheit 

Die gewählte Form der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung soll in Methodik und Aufwand im 
Verhältnis zur finanzwirksamen Maßnahme angemessen sein („Wirtschaftlichkeit der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung“). 

Erfahrungsgemäß entstehen oft Schwierigkeiten hinsichtlich des Betrachtungsumfangs, das 
heißt, des inhaltlichen Betrachtungsgegenstandes der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Dabei 
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kommt es darauf an, sich an den Zielen der finanzwirksamen Maßnahme zu orientieren. Diese 
bilden die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Steht z. B. eine Entscheidung 
darüber an, wie eine bislang von einer Behörde wahrgenommene Aufgabe zukünftig erfüllt 
werden soll - weiterhin von der Behörde oder durch einen privaten Anbieter -, ist damit 
gleichzeitig auch die Entscheidung über alle damit zusammenhängenden personellen, 
infrastrukturellen und organisatorischen Fragestellungen verbunden. Eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat sich dementsprechend auch mit diesen Aspekten zu 
beschäftigten.  

Je nach Zielbildung kann die Zusammenfassung einer Vielzahl von finanzwirksamen 
Maßnahmen in einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung angemessen sein.  

Der Aufwand wird im Wesentlichen durch die Komplexität der Aufgabe und die Kenntnisse 
über die Auswirkungen und Abhängigkeiten der Aufgabenwahrnehmung bestimmt. Es ist 
darauf zu achten, dass der Aufwand für Datenermittlung, Dokumentation, etc. und die durch 
die anstehende Entscheidung erzielbaren Effekte in einem angemessenen Verhältnis stehen.  

III. Zuständigkeiten 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind grundsätzlich von der Organisationseinheit 
durchzuführen, die mit der Maßnahme befasst ist. Die Beauftragten für den Haushalt (§ 9 
BHO) entscheiden, über welche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sie zu unterrichten sind. 
Sie können sich an den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beteiligen.  

IV. Betrachtungsperspektive 

Bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist grundsätzlich die Interessenlage des Bundes als 
handelnde Gebietskörperschaft zugrunde zu legen. In den meisten Fällen wird es gleichwohl 
ausreichend sein, wenn sich eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung auf die finanziellen 
Auswirkungen für einzelne Organisationseinheiten (z. B. ein Ressort) beschränkt. Ist jedoch 
erkennbar, dass diese Beschränkung im Hinblick auf den Bundeshaushalt finanzielle 
Auswirkungen unberücksichtigt lässt und somit ggf. zu insgesamt unwirtschaftlichen 
Maßnahmen führt, ist die angemessene Berücksichtigung aller Effekte erforderlich und die 
Betrachtungsperspektive zu erweitern. Die Ermittlung der Effekte, die bei anderen 
Organisationseinheiten (z. B. Ressorts) eintreten könnten, sollte im Einvernehmen zwischen 
den Betroffenen erfolgen.  

Bei erheblichen Auswirkungen auf mehrere Gebietskörperschaften ist eine gesamtstaatliche 
Sicht zugrunde zu legen. 

Zur Möglichkeit der Berücksichtigung von Steuerrückflüssen bei ÖPP-Projekten wird auf das 
BMF-Rundschreiben zur Bekanntgabe des „Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei 
PPP-Projekten“ vom 20. August 2007 - II A 3 - H 1000/06/0003 - verwiesen (vgl. Abschnitt 
E).  
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V. Betrachtungszeitraum und Restwerte 

Bei der Festlegung des Betrachtungszeitraums, auf den sich die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beziehen soll, sind folgende Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen: 

• Es ist mindestens ein Betrachtungszeitraum zu wählen, in dem die gesetzten Ziele 
erreichbar sind.  

• Bei Daueraufgaben ist ein angemessen repräsentativer und ökonomisch sinnvoller 
Zeitraum zu wählen (z. B. Innovationszyklen). 

• Eine gewisse Planungssicherheit muss gegeben sein. Ist unklar, ob beispielsweise 
Mengenziele auch zukünftig weiter bestehen, kann dies im Rahmen der Prognose 
berücksichtigt werden. Das heißt nicht, dass absolute Sicherheit bestehen muss. 
Erforderlich ist eine ausreichend lange realistische Prognose als Basis für die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. 

• Es soll eine Transparenz über alle finanziellen Auswirkungen der anstehenden 
Entscheidung geschaffen werden.  

• Der gewählte Betrachtungszeitraum ist für alle Handlungsalternativen gleichermaßen 
zugrunde zu legen.  

Je länger der Betrachtungszeitraum ist, desto mehr Informationen können in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit berücksichtigt werden. Eine Investition (z. B. der Kauf 
oder Neubau eines Gebäudes) wird sich regelmäßig erst innerhalb eines ausreichend langen 
Zeitraums amortisieren können. Die Festlegung auf einen zu kurzen Betrachtungszeitraum 
könnte daher eine im Vergleich zur Miete wirtschaftliche Investition unwirtschaftlich 
erscheinen lassen.   

Auf der anderen Seite wird die Datengrundlage regelmäßig umso weniger belastbar sein, je 
weiter der Betrachtungszeitraum reicht. 

Da bei der nachfolgend erläuterten Kapitalwertmethode Einzahlungen und Auszahlungen 
miteinander verglichen werden, sind ggf. vorhandene Restwerte zu berücksichtigen, wenn sie 
sich zwischen den zu untersuchenden Handlungsalternativen erkennbar unterscheiden. Dies 
gilt auch dann, wenn z. B. Wirtschaftsgüter tatsächlich über den Betrachtungszeitraum 
(repräsentativer Betrachtungszeitraum bei Daueraufgaben) hinaus genutzt werden sollen und 
daher eine Veräußerung nicht geplant ist. Die Berechnung des Restwertes kann in diesem Fall 
beispielsweise auf der Basis des Marktwertes (am Ende des Betrachtungszeitraums) oder auf 
der Basis des Nutzens (z.B. vermiedene Investition), den die Verwaltung aus den verwendeten 
Wirtschaftsgütern ziehen kann, (für den Zeitraum, der über den Betrachtungszeitraum hinaus 
reicht) erfolgen.  

VI. Überblick über Methoden 

Bei der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist die nach den Erfordernissen 
des Einzelfalls einfachste und wirtschaftlichste Methode anzuwenden (vgl. VV Nr. 2.3.1 zu 
§ 7 BHO).  

Je nach Umfang der Maßnahmewirkungen lassen sich die Verfahren grundsätzlich einteilen 
in: 
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• einzelwirtschaftliche Verfahren für Maßnahmen mit nur geringen und damit zu 
vernachlässigenden gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Bedarfsdeckung für 
die eigene Verwaltung) und 

• gesamtwirtschaftliche Verfahren für Maßnahmen mit nicht zu vernachlässigenden  
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Bundesverkehrswegeplanung1 oder 
Förderprogramme2). 

Welches Verfahren anzuwenden ist, bestimmt sich  
• nach der Art der Maßnahme,  
• dem mit der Maßnahme verfolgten Ziel und  
• den mit der Maßnahme verbundenen Auswirkungen. 

Verfahren einzelwirtschaftliche 
Betrachtung 

gesamtwirtschaftliche 
Betrachtung 

monetäre Bewertung Kapitalwertmethode  Kosten-Nutzen-Analyse 

nicht monetäre 
Bewertung 

Nutzwertanalyse Nutzwertanalyse im 
Rahmen der Kosten-
Nutzen-Analyse

Zusätzlich unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich der Bewertung der Maß-
nahmewirkungen. Die monetären Verfahren rechnen in Geldeinheiten, die nicht-monetären 
Verfahren vergleichen anhand von Bewertungspunkten.

Monetäre Verfahren können mit der Nutzwertanalyse kombiniert eingesetzt werden. Eine 
Nutzwertanalyse ohne die Verbindung mit einer monetären Bewertung ist im Regelfall nicht 
ausreichend.  

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse handelt es sich um ein Verfahren, bei dem im Allgemeinen 
die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft dargestellt werden. Ihr kann als Rechenverfahren 
die Kapitalwertmethode zugrunde gelegt werden. Ein Beispiel sind 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für die Bundesverkehrswegeplanung. 

Diese Arbeitsanleitung behandelt im Wesentlichen die einzelwirtschaftlichen Verfahren. Die 
Kosten-Nutzen-Analyse sowie eine mögliche Vorgehensweise bei Förderprogrammen werden 
nur knapp skizziert.  

Auf Verfahren zur Ermittlung von Einnahmen und Ausgaben und ggf. zur Kostenermittlung 
wird ebenfalls nicht weiter eingegangen. Bei der Durchführung der Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen kann in geeigneten Fällen auf standardisierte Werte zurückgegriffen werden, 
wenn dies sachgerecht und angemessen ist (z. B. durch Verwendung von  

                                               
1 Vgl. Abschnitt C. V. 2. 
2 Vgl. Abschnitt C. V. 3. 
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Personalkostensätzen, die mit jährlichem Rundschreiben des BMF3 bekannt gemacht werden). 
Ebenso können begründete eigene Schätzwerte zugrunde gelegt werden. Für die 
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen können des Weiteren grundsätzlich alle 
belegbaren und mit angemessenem Aufwand nutzbaren Quellen herangezogen werden, sofern 
die daraus gewonnenen Daten für den Zweck sachgerecht und angemessen sind.  

VII. Diskontierungszinssatz 

Der anzuwendende Kalkulationszinssatz für die Diskontierung bei einzelwirtschaftlichen 
Maßnahmen wird vom BMF mittels Rundschreiben herausgegeben3.   

Entsprechend dieses Rundschreibens sollen die Zinssätze für gleiche Laufzeiten und Stichtage 
immer dann zugrunde gelegt werden, wenn es sich um finanziell bedeutsame und 
längerfristige Maßnahmen handelt, für die Handlungsalternativen mit einem wesentlichen 
privaten Finanzierungsanteil infrage kommen. Andernfalls kann der im Rundschreiben 
aufgeführte Durchschnittszinssatz verwendet werden.

Die im Internetangebot der Deutschen Bundesbank verfügbaren Zinssätze der 
Zinsstrukturkurve werden täglich aktualisiert. Der Durchschnittszinssatz wird regelmäßig mit 
dem BMF - Rundschreiben angepasst. Eine Aktualisierung des in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung verwendeten Zinssatzes ist zeitnah vor der Entscheidung 
erforderlich.  

Bei monetärer Betrachtung von Maßnahmen mit nicht zu vernachlässigenden 
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind gesonderte Zinssätze zugrunde zu legen, die von 
den Ressorts aus gesamtwirtschaftlichen Kriterien abzuleiten und mit dem BMF abzustimmen 
sind.  

Die Verwendung von gesonderten Zinssätzen bei Maßnahmen mit nicht zu 
vernachlässigenden gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen ist in der Regel nur (im 
Rahmen der in Abschnitt C., V. 2. beschriebenen Kosten-Nutzen-Analyse) bei bestimmten 
gesamtwirtschaftlichen Projekten, bei denen Nutzen monetarisierbar sind (z. B. 
Bundesverkehrswege), erforderlich. Die Verwendung einer Kosten-Nutzen-Analyse wird nur 
in seltenen Fällen für den Einsatz bei Förderprogrammen angemessen sein (vgl. Abschnitt C., 
V. 3.). 

VIII. Abgrenzung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Kosten- und 
Leistungsrechnung 

Sowohl Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen als auch Kosten- und Leistungsrechnungen dienen 
dem Ziel der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung des Bundes.  

                                               
3  Seit 1999 werden die Personalkostensätze des Bundes für Kostenberechnungen/  
   Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die Sachkostenpauschale eines Arbeitsplatzes in der Bundesverwaltung für  
   Kostenberechnungen/Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Kalkulationszinssätze für  
   Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) unter Mitwirkung des  
   Bundesministeriums des Innern (BMI) herausgegeben. Sie können dem Internetangebot des BMF entnommen  
   werden. Zinssätze für Kapitalmarkttransaktionen sind von diesem Rundschreiben nicht umfasst. 



FMBl Nr. 6/2012240

8

Aufgabe der Kosten- und Leistungsrechnung ist die Erfassung, Verteilung und Zurechnung 
der Kosten, die bei der Erstellung bzw. Verwertung der Verwaltungsleistungen anfallen.  

Unter Kosten versteht man den Wert verbrauchter Güter und in Anspruch genommener 
Dienstleistungen zur Erstellung von Leistungen. Ob dabei »Geld« ausgegeben wird oder 
nicht, ist für den Kostenbegriff unwesentlich.  

Leistung ist Ausdruck für die Menge und den Wert der erzeugten Güter und Dienstleistungen. 
Dazu zählen Leistungen für Dritte (andere Verwaltungseinheiten, Bürger), aber auch solche, 
die intern selbst benötigt werden (z. B. Produkte der Hausdruckerei, des Archivs usw.).  

Der Erfolg einer Periode kann durch die Gegenüberstellung von Kosten und Leistungen 
ermittelt werden. 

Während die Kapitalwertrechnung im engeren Sinne im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unmittelbar entscheidungsorientiert ist, bildet die Kosten- 
und Leistungsrechnung den periodischen Ressourcenverbrauch ab und dient somit der 
permanenten Kostenkontrolle und der Kalkulation bestimmter Leistungen. Ein definierter 
„Betrachtungszeitraum“ ist ihr deshalb fremd.  

Werden Entscheidungen über finanzwirksame Maßnahmen getroffen, geht es um 
Entscheidungen über zukünftige Einnahmen und Ausgaben. Daten aus der Kosten- und 
Leistungsrechnung sollen daher für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Regel nicht 
eingesetzt werden.   

Die Kosten- und Leistungsrechnung kann dazu herangezogen werden, möglicherweise 
vorhandenen Optimierungsbedarf frühzeitig zu erkennen, welcher dann mithilfe einer 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung geprüft werden kann.   

IX. Vorgehensweise / Dokumentation 

Durch die Dokumentation soll der sich aus der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergebende 
Entscheidungsvorschlag nachvollziehbar und verständlich erläutert werden.  Es empfiehlt sich 
gemäß der im Folgenden (vgl. Abschnitt C) beschriebenen Schritte bei der Durchführung 
einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorzugehen und dies entsprechend darzustellen. Die 
Dokumentation soll die erforderliche Transparenz für die Entscheidung schaffen. Es muss 
nachvollziehbar sein, wovon der Entscheidungsvorschlag abhängt. Insbesondere muss 
deutlich werden, wie sich aus den Zielen die relevanten Handlungsalternativen ableiten. Die 
Dokumentation der Arbeitsschritte, der Annahmen, der Datenherkunft und des Ergebnisses 
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist Voraussetzung für die anstehende Entscheidung sowie 
deren ggf. notwendiger Begründung, z. B. im Haushaltsaufstellungsverfahren gegenüber dem 
BMF oder dem Haushaltsgesetzgeber.  

Es empfiehlt sich, insbesondere bei größeren Vorhaben, bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
alle von der finanzwirksamen Maßnahme mittelbar oder unmittelbar betroffenen Bereiche zu 
beteiligen. Ressourcenengpässen, Fehleinschätzungen und ungenügender Berücksichtigung 
von Handlungsalternativen kann so frühzeitig entgegengewirkt werden.  
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C. Die wesentlichen Arbeitsschritte einer Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung in der Planungsphase einer 
finanzwirksamen Maßnahme 

I. Zeitpunkte, Anforderungen im Überblick 

§ 7 Abs. 2 BHO verlangt für alle finanzwirksamen Maßnahmen die Durchführung 
angemessener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Je komplexer und langfristiger eine 
vorgesehene Maßnahme ist, umso komplexer wird auch die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
sein. 

Ihr Einsatz ist des Weiteren zu unterschiedlichen Zeitpunkten erforderlich. 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind durchzuführen, bevor Entscheidungen getroffen 
werden, die finanzielle Auswirkungen haben. Sie sind daher auch vor der Einleitung von 
Vergabeverfahren durchzuführen. Vergabeverfahren/Rahmenvereinbarungen ersetzen nicht 
eine vorherige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.  

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sollen Entscheidungen vorbereiten, können sie aber nicht 
ersetzen. 
  
Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in der Planungsphase enthält in der Regel Aussagen zu 
folgenden Teilaspekten: 

• Analyse der Ausgangslage, 
• aus der Erfüllung notwendiger Aufgaben des Bundes abgeleitete Ziele (ggf. daraus 

abgeleitete Teilziele) und mögliche Zielkonflikte (auch bedingt durch die Ziele 
anderer finanzwirksamer Maßnahmen), 

• Betrachtungszeitraum unter Berücksichtigung des Zeitplanes für die Durchführung der 
Maßnahme, 

Bei der Planung 

Nach Abschluss der Maßnahme 
(abschließende Erfolgskontrolle) 

Ggf. bei der Durchführung (begleitende 
Erfolgskontrollen) 

Zeitpunkt für  
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  
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• Aufzeigen relevanter Handlungsalternativen (einschließlich dem »Fortführungsfall«, das 
heißt, wenn keine besondere Maßnahme erfolgt),  

• Prüfung der Eignung der einzelnen Handlungsalternativen zur Erreichung der Ziele 
unter Einbeziehung der rechtlichen, organisatorischen und personellen 
Rahmenbedingungen, 

• ausführliche Darstellung der weiter zu verfolgenden Handlungsalternativen und ihrer 
Rahmenbedingungen, Nutzen, monetären und ggf. nicht-monetären Aspekte, 

• Berücksichtigung der Risiken und der Risikoverteilung bei den einzelnen 
Handlungsalternativen, 

• Sensitivitätsanalyse zur Darstellung wie sich die der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
zugrunde liegenden Annahmen verändern müssten um eine andere Handlungs-
alternative vorteilhafter werden zu lassen, bzw. Szenarioanalyse zu den einzelnen 
Handlungsalternativen, 

• vollständige finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt, 
• Ergebnis und Entscheidungsempfehlung, 
• Kriterien und Verfahren für Erfolgskontrollen. 

Bei einfachen Maßnahmen (z. B. kleinen Beschaffungsvorgängen) können einzelne Punkte 
entfallen, sofern die Nachvollziehbarkeit nach wie vor gewahrt wird.  

Bei Maßnahmen, die sich über mehr als zwei Jahre erstrecken, und in sonstigen geeigneten 
Fällen (wenn eine Einflussnahme auf den weiteren Fortgang angezeigt erscheint) sind nach 
individuell festzulegenden Laufzeiten oder zu Zeitpunkten, an denen abgrenzbare Ergebnisse 
oder Teilrealisierungen einer Maßnahme zu erwarten sind, begleitende Erfolgskontrollen 
durchzuführen (vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO). Wie oft diese durchzuführen sind, ist von den 
Erfordernissen des Einzelfalls abhängig, insbesondere auch im Hinblick auf die gesamten 
Projektkosten.  

Hinzu kommt die fortlaufende gezielte Sammlung und Auswertung von Hinweisen und Daten 
zur ergänzenden Beurteilung der Entwicklung einer Maßnahme (laufende Beobachtungen vgl. 
VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO). Diese ist jedoch im Gegensatz zur begleitenden Erfolgskontrolle 
kein umfassendes und systematisch angelegtes Prüfverfahren. 

Alle Maßnahmen sind nach ihrer Beendigung einer Erfolgskontrolle zur Überprüfung des 
erreichten Ergebnisses zu unterziehen (abschließende Erfolgskontrolle - vgl. VV Nr. 2.2 zu   
§ 7 BHO). 
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II. Analyse der Ausgangslage  

1. Analyse des Ist-Zustands 

Der Ist-Zustand ist zu erfassen sowie verständlich und vollständig darzustellen. Dabei sind 
mit angemessenem Aufwand alle Aspekte zu ermitteln und zu dokumentieren, die im 
Zusammenhang mit den Zielen der finanzwirksamen Maßnahme die Höhe der derzeitigen 
Einnahmen und Ausgaben direkt oder indirekt beeinflussen (z. B. Personal, Material, 
Infrastruktur, Betrieb, Arbeitsabläufe).  

Die Darstellung des Ist-Zustandes ist - aus Gründen der Angemessenheit und 
Nachvollziehbarkeit - nicht mit unnötigen Details oder Erläuterungen zu überfrachten. Es 
muss jedoch möglich sein, alle finanziellen Auswirkungen der in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung betrachteten Handlungsalternativen von der Ausgangslage 
abzuleiten.  

2. Analyse sich bereits abzeichnender Entwicklungen

Bei der Analyse der Ausgangslage wird es häufig sinnvoll und notwendig sein, nicht nur den 
gegenwärtigen Ist-Zustand, sondern auch frühzeitig eine sich abzeichnende Entwicklung zu 
analysieren.  

III. Ziele, mögliche Zielkonflikte und notwendige Ausgaben 

Die Darstellung der Ziele ist die Grundlage jeder Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Dabei 
sollten, insbesondere bei längerfristigen Maßnahmen, ggf. mögliche Änderungen mit 
berücksichtigt werden.   

Es empfiehlt sich zunächst, die maßgeblichen Ziele der finanzwirksamen Maßnahme zu 
sammeln und zu strukturieren. Häufig werden die Ziele so allgemein formuliert sein, dass aus 
ihnen möglichst konkrete Teilziele als Unterziele abgeleitet werden müssen. Die Herleitung der 
Ziele einer finanzwirksamen Maßnahme sollte nachvollziehbar und schlüssig begründet sein. 
Der damit verbundene Aufwand sollte in jedem Fall im Verhältnis zur finanzwirksamen 
Maßnahme angemessen sein. 

Gemäß § 6 BHO dürfen bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans nur die 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt werden, die zur Erfüllung der 
Aufgaben des Bundes notwendig sind. Alle finanzwirksamen Maßnahmen müssen zur 
Erfüllung der Aufgaben des Bundes notwendig sein. Das bedeutet, dass Ziele von 
finanzwirksamen Maßnahmen aus diesen Aufgaben abgeleitet werden müssen. Es ist zu 
beschreiben, was mit einer finanzwirksamen Maßnahme erreicht werden soll und warum dies 
unter Einbeziehung des Ressourcenverbrauchs notwendig und nicht auch ein „Weniger“ 
ausreichend ist.  

Konflikte durch sich ausschließende Ziele sollten bereinigt werden, da sie später ein sinnvolles 
Lösungskonzept verhindern.  
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Das Festhalten an konkurrierenden Zielen (überwiegend bei gesamtwirtschaftlichen 
Maßnahmen relevant) ist zwar grundsätzlich möglich, erschwert allerdings den Projekterfolg, 
da durch die infrage kommenden Handlungsalternativen nicht alle Zielvorgaben erreicht werden 
können. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen sind transparent zu machen.  

Nur wenn die Ziele inhaltlich und mengenmäßig ausreichend konkretisiert und vollständig 
sind, kann hierauf aufbauend geprüft werden, welche der relevanten Handlungsalternativen 
die Ziele erreichen und welche Handlungsalternative die wirtschaftlichste darstellt. In die 
Prüfung sind die rechtlichen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen 
einzubeziehen. 

Es ist sinnvoll, sich bei der Konkretisierung von Zielen an folgenden Grundelementen zu 
orientieren. Die Ziele sollten: 

• lösungsneutral sein und möglichst funktional formuliert werden, das heißt, die Wege zur 
Erreichung der Ziele dürfen nicht vorweg genommen werden, 

• vollständig sein, das heißt, sie sollten alle wichtigen Anforderungen enthalten, 
• maßnahmenbezogen sein, das heißt, die Erfüllung muss durch die Maßnahme bewirkt 

und nicht nur als Nebenwirkung angestrebt werden, 
• umsetzbar sein,  
• möglichst präzise und verständlich sein, ggf. Aussagen zu Mengen, Volumina und 

Zeitrahmen enthalten. So können beispielsweise folgende Fragestellungen zur 
Konkretisierung von Zielen beitragen:    

o Wie viel Personal muss über die Jahre voraussichtlich ausgebildet werden?  
o Was soll das ausgebildete Personal hinterher können? 
o Bis wann soll was erledigt sein? 

• sich dabei am zu erreichenden Mindesterfordernis orientieren.  

Bei der Erarbeitung der Ziele sollten - zumindest bei komplexen finanzwirksamen 
Maßnahmen - die Fachabteilungen die Entscheidungsträger beraten. Dabei sollten auch die 
aus Erfolgskontrollen vergleichbarer finanzwirksamer Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse 
mit berücksichtigt werden.  

Nicht monetäre Ziele stellen häufig Mindestanforderungen dar, die nicht unterschritten 
werden dürfen.  

Im Idealfall ist es möglich, einen Mindestzielerreichungsgrad für alle Ziele zu definieren. 
Soweit gleichzeitig die übrigen mit der finanzwirksamen Maßnahme verbundenen Aspekte 
monetär erfassbar und anhand von Kapitalwerten darstellbar sind, ist allein der Kapitalwert 
der Handlungsalternativen, die alle Ziele erfüllen, miteinander zu vergleichen und als 
Entscheidungsvorschlag (vgl. Abschnitt C, VIII.) vorzulegen. In diesem Fall wäre dann keine 
Nutzwertanalyse erforderlich. 

Teilweise lassen sich jedoch aus übergeordneten (politischen) Zielen nur schwer konkrete 
Mindestwerte ableiten. In diesem Fall kann die Gegenüberstellung der jeweiligen 
Zielerreichungsgrade der relevanten Handlungsalternativen anhand einer Nutzwertanalyse 
zweckdienlich sein [vgl. Abschnitt C, V. 1. b)].  
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Bei der Festlegung der Ziele sind möglicherweise infrage kommende realistische 
Handlungsalternativen mit zu berücksichtigen.

IV. Relevante Handlungsalternativen 

1. Ermittlung der relevanten Handlungsalternativen 

Um eine wirtschaftliche Lösung zu erzielen, ist es von zentraler Bedeutung, dass zunächst 
sämtliche zur Zielerreichung grundsätzlich möglichen Handlungsalternativen ermittelt 
werden. Dabei sind alle denkbaren Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und die gesamte Art 
und Weise der derzeitigen Bedarfsdeckung kritisch zu hinterfragen. 

Anschließend sind diejenigen Handlungsalternativen als ungeeignet auszusondern, die 
offensichtlich die Erreichung sämtlicher Ziele (soweit keine konkurrierenden Ziele vorliegen)  

• nicht gewährleisten,  
• rechtlich unzulässig oder  
• nicht realisierbar sind.  

Vorabfestlegungen jährlicher Ausgabenobergrenzen oder fehlende Haushaltsmittel sind kein 
Aussonderungsgrund. 

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung muss als Ergebnis die wirtschaftlichste 
Handlungsalternative als Entscheidungsvorschlag unterbreiten. 

Die Aussonderung von Handlungsalternativen ist entsprechend der vorstehenden 
Ausführungen zu begründen und zu dokumentieren.  

2. Darstellung der relevanten Handlungsalternativen

Die verbleibenden Handlungsalternativen sind ausführlich darzustellen.   

Dabei sind alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte aufzuführen, z. B. auch 
möglicherweise entstehende Abhängigkeiten von industriellen Partnern. Die voraussichtlichen 
Einnahmen und Ausgaben dieser Handlungsalternativen sind vollständig zu ermitteln. 
Ausgangspunkt einer solchen Ermittlung ist im Regelfall die Ausgangslage. Auf dieser 
Grundlage ist sodann zu klären, wovon die zukünftigen Einnahmen und Ausgaben der 
Handlungsalternativen abhängen. 

In geeigneten Fällen ist privaten Anbietern die Möglichkeit zu geben darzulegen, ob und 
inwieweit sie staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche 
Tätigkeiten nicht ebenso gut oder besser erbringen können (Interessenbekundungsverfahren 
gem. § 7 Abs. 2 Satz 3 BHO).4 

Zu den zu betrachtenden Ausgaben gehören auch die Ausgaben für vorhandene Ressourcen, 
die auf der Basis der einzelnen Alternativen nicht mehr benötigt werden und die nicht sofort 
oder nur sukzessive abgebaut werden können (sog. „Remanenzausgaben“). Diese sind in der 

                                               
4  Vgl. zum Interessenbekundungsverfahren VV Nr. 3 zu § 7 BHO 
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu berücksichtigen, solange sie anfallen (z. B. Ausgaben für 
vorhandenes Personal, Infrastruktur oder Sonstiges). Sie fallen nicht mehr an, wenn die nicht 
mehr benötigten Ressourcen haushaltswirksam abgebaut oder für eine andere finanzwirksame 
Maßnahme benötigt werden, für die andernfalls Neueinstellungen oder Neubeschaffungen 
vorgenommen werden müssten5. 
  
Alle Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen enthalten in der Planungsphase zwingend Annahmen. 
Alle Annahmen sind als solche ausdrücklich zu nennen. Es ist zu erläutern, warum die 
getroffenen Annahmen in der gewählten Ausprägung sachgerecht sind. Es sind für alle 
Handlungsalternativen einheitliche und vergleichbare Annahmen zu wählen. Ggf. ist 
darzustellen, warum eine Annahme in einer Handlungsalternative nicht oder nur in 
abgewandelter Form zugrunde gelegt werden kann.  

V. Wirtschaftlichkeitsberechnung bzw. -bewertung

Zur Verfügung stehen grundsätzlich einzelwirtschaftliche und gesamtwirtschaftlich orientierte 
Verfahren. 

1. Einzelwirtschaftliche Verfahren 

In dieser Arbeitsanleitung wird auf die Kapitalwertmethode (ggf. in Verbindung mit einer 
Nutzwertanalyse) als die im Regelfall zweckmäßigste Methode näher eingegangen. Dies 
schließt die Verwendung von anderen Methoden nicht generell aus.  

a)   Kapitalwertmethode als monetäre Berechnungsmethode 

Die Kapitalwertmethode ist immer dann anzuwenden, wenn  

• die Einnahmen und Ausgaben zu mehreren unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen,  
• die Zahlungsströme bei den betrachteten Alternativen unterschiedlich hoch und  
• mehrjährige Betrachtungen vorzunehmen sind.  

In der Regel wird bei unterjährigen Maßnahmen ohne Bezug zum Kapitalmarkt mit geringem 
finanziellem Volumen eine Diskontierung der verschiedenen Zahlungen nicht 
entscheidungsrelevant sein. In diesen Fällen ist ein reiner Einnahmen- und Ausgabenvergleich 
ausreichend.  

Bei der Kapitalwertmethode werden alle künftigen Ein- und Auszahlungen auf den gleichen 
Zeitpunkt (i. d. R. der Bezugszeitpunkt im aktuellen Jahr) hin abgezinst und damit als 
Kapitalwert vergleichbar gemacht. Dabei sollte als Bezugszeitpunkt der 
Entscheidungszeitpunkt gewählt werden.  

Für die Berechnung des Kapitalwertes sind alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen im 
gesamten Betrachtungszeitraum der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu ermitteln. Annahmen 
zu Preisentwicklungen, die zum Beispiel über die Ableitung von Indizes des Statistischen 
Bundesamts ermittelt werden, sind in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung explizit 
auszuweisen (zu der Behandlung von Restwerten vgl. Abschnitt B, V.). 
                                               
5 Dies ist dann Gegenstand einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für die andere finanzwirksame  
  Maßnahme  
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Die Einzahlungen sollten positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt werden. 

Der Abzinsungsfaktor (vgl. Abschnitt F, Tabelle 1.1) ergibt sich aus der Formel: 

np
faktorAbzinsungs

)
100

1(

1

+
=

mit  p   =  Kalkulationszinssatz 
 n   =  Anzahl der Jahre zwischen Bezugszeitpunkt und Zahlung 
  Barwert =  Zeitwert x Abzinsungsfaktor 

Zahlungen, die vor dem Bezugszeitpunkt fällig sind, müssen entsprechend aufgezinst werden 
(vgl. Abschnitt F, Tabelle 1.2).6 Bereits getätigte Zahlungen, die nicht entscheidungsrelevant 
sind, werden nicht einbezogen.  

Sofern die laufenden Zahlungen nicht zum Ende des Jahres fällig sind, kann dies durch 
Multiplikation des Barwertes mit einem Korrekturfaktor berücksichtigt werden (vgl. 
Abschnitt F, Tabelle 2.2). 

Wenn es absehbar entscheidungsrelevant ist, sollten die Abzinsungen genauer (z. B. 
monatsgenau oder noch präziser) vorgenommen werden.  

aa)   Diskontierungszinssatz  

Der für die jeweilige Fallgruppe anzuwendende nominale Kalkulationszinssatz für die 
Diskontierung wird vom BMF herausgegeben (vgl. Abschnitt B, VII.).  

ab)   Die Berechnung des Kapitalwertes im Einzelnen

(1) Erfassung der einmaligen Ein- und Auszahlungen 

Einmalige Ausgaben sind mit dem vollen Betrag im Jahr der Auszahlung anzusetzen. 
Einzahlungen, z. B. aus dem Verkauf von Gegenständen, sind entsprechend 
einzutragen. Für jede der Ein- und Auszahlungen ist der Barwert mittels des 
Abzinsungsfaktors zu ermitteln. Dieser kann aus Tabelle 1.1 (Abschnitt F) 
entnommen oder anhand der oben genannten Formel berechnet werden.  

Beispiel: 
  
Eine Zahlung über 100 000 €, fällig in zwei Jahren, hat bei 7 % Kalkulationszinssatz einen 
Barwert von 87 000 € (100 000 € x Abzinsungsfaktor 0,87). 

(2) Erfassung der laufenden Ein- und Auszahlungen 

Bei jährlich unterschiedlichen Beträgen sind die Jahresbeträge der Einzahlungen und 
Auszahlungen für jedes Jahr des betrachteten Zeitraumes mit dem für das Jahr 

                                               
6 Dies ist nicht erforderlich, wenn der Bezugszeitpunkt auf den Entscheidungszeitpunkt fällt.  



FMBl Nr. 6/2012 249

17

geltenden Abzinsungsfaktor aus Tabelle 1.1 (Abschnitt F) zu multiplizieren und 
ergeben jeweils wiederum den Barwert des betreffenden Jahres. Die Summe aller 
Barwerte der einzelnen Jahre ergibt den Barwert der betreffenden Position.  

Bei jährlich gleich bleibenden Beträgen vereinfacht sich die Berechnung durch 
Benutzung des (Renten-)Barwertfaktors (vgl. Abschnitt F, Tabelle 2.1), der die 
Zwischenberechnung der Barwerte pro Jahr überflüssig macht. 

Beispiel:  

Eine Gehaltszahlung von 70 000 € jährlich über zehn Jahre hat bei 4 % Abzinsung einen 
Barwert von 567 700 € (70 000 € x Barwertfaktor 8,11). 

(3) Ergebnisermittlung7

Der Kapitalwert der Maßnahme ergibt sich als Summe der Barwerte aller Positionen. 
Ist der Kapitalwert positiv, so ist die Maßnahme absolut wirtschaftlich. Absolute 
Wirtschaftlichkeit ist bei Maßnahmen der Bedarfsdeckung der Verwaltung in der 
Regel nicht erreichbar. 

Sind zwei oder mehrere Alternativen zu vergleichen, so ist diejenige mit dem 
höchsten Kapitalwert vorteilhafter (relative Wirtschaftlichkeit). Entscheidend ist die 
relative Wirtschaftlichkeit zwischen mehreren Alternativen. 

Werden nur Auszahlungen oder negative Kapitalwerte (Auszahlungen sind höher als 
Einzahlungen) betrachtet, so ist die Alternative mit dem betragsmäßig niedrigsten 
negativen Kapitalwert wirtschaftlicher (z. B. ist -10 > -100). Auch eine Alternative 
mit negativem Kapitalwert kann somit die wirtschaftlichste aller relevanten 
Handlungsalternativen sein. Die relative Wirtschaftlichkeit der Variante mit dem am 
wenigsten negativen Kapitalwert stellt den Regelfall in der Verwaltung dar. 

Beispiel: 

Nr. Ein-/ Auszahlungen Jahr 08 Jahr 1 Jahr 2 
1 Investitionsausgaben -100.000   
2 laufende Personalausgaben 1  -15.000  -15.000  
3 laufende Personalausgaben 2   -5.000  -4.000 
4 laufende Sachausgaben 1  -10.000  -9.000 
5 Einnahmen aus Verkäufen (Restwert)     1.000 

                                               
7 Bei der Ermittlung der Wirtschaftlichkeit muss auch die jeweilige Zielerreichung mit berücksichtigt  
  werden (vgl. Tz. V. 1. c)). Wenn an dieser Stelle der Begriff „wirtschaftlich“ verwendet wird, so wird 
  hier aus Vereinfachungsgründen von gleicher Zielerreichung der Handlungsalternativen  
  ausgegangen. 
8 Bezugszeitpunkt  
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Kapitalwertberechnung anhand der oben beschriebenen Vorgehensweise (Schritte (1) bis (3) bei 
p=4% aus BMF- Rundschreiben):

Jahr 0 
Barwert Zahlung Nr. 1 [vgl. Schritt (1)] -100.000 
Barwert Zahlung Nr. 2 (laufende 
Personalausgaben 1) mittels 
Rentenbarwertfaktor [vgl. Schritt (2)] 

- 28.292 
[-15.000 ●1,8861] 

Barwerte aus Zahlungen Nr. 3 bis 5: 

 Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 
Summe Zahlungen Nr. 3 bis 
5 

0 -15.000 -12.000 

Barwert je Jahr  0 -14.423 
[-15.000 ●0,9615] 

-11.095 
[-12.000 ●0,9246] 

Summe Barwerte  Nr.3 bis 5   - 25.518   

Kapitalwert [vgl. Schritt (3)] - 153.810   

Beispiel:  

Ein komplexes Beispiel mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms unter Anwendung der Zinssätze 
der Zinsstrukturkurve.   

Nr. Ein-/Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 
1 Investitionsausgaben -100.000
2 laufende 

Personalausgaben 1 
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

3 laufende 
Personalausgaben 2 

-5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -4.000 -3.000 -5.000

4 laufende Sachausgaben 1 -10.000 -9.000 -7.500 -10.000 -9.000 -7.000 -10.000

5 Einnahmen aus 
Verkäufen (Restwert)  

Zinssatz lt. Zinsstrukturkurve 0,00 0,65 1,12 1,55 1,94 2,29 2,59 2,87
Formel zur Berechnung des 

Barwerts je Jahr 
Barwert je Jahr -100.000 -29.806 -27.383 -25.305 -27.781 -25.003 -21.444 -24.609

Jahr)
100

turkurve Zinsstruklt. Zinssatz(1

Jahr jegen der ZahlunSumme

+
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Nr. Ein-/Auszahlungen Jahr 8 Jahr 9 Jahr 10 Jahr 11 Jahr 12 Jahr 13 Jahr 14 Jahr 15
1 Investitionsausgaben  
2 laufende 

Personalausgaben 1 
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

3 laufende 
Personalausgaben 2 

-4.000 -4.000 -5.000 -4.000 -2.500 -5.000 -4.000 -4.000

4 laufende Sachausgaben 1 -9.000 -4.000 -10.000 -9.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000

5 Einnahmen aus Verkäufen 
(Restwert)  

35.000 50.000

Zinssatz lt. Zinsstrukturkurve 3,11 3,31 3,49 3,65 3,78 3,89 3,98 4,05
Formel zur Berechnung des 

Barwerts je Jahr 
  

Barwert je Jahr -21.916 -17.157 -21.288 -18.875 -17.618 -18.267 4.053 12.128

Kapitalwert -380.272 

b) Nutzwertanalyse als nicht monetäre Methode 

Anstelle der ausschließlich rechnerischen Ermittlung werden bei nicht monetären Methoden 
Vergleiche auf Basis von Bewertungspunkten zur Beurteilung eingesetzt. Bevor diese 
Überlegungen weiterverfolgt werden, sollte geprüft werden, ob eine Monetarisierung 
vollständig möglich ist.  

Auf den ersten Blick nicht monetäre Aspekte haben vielfach einen monetär erfassbaren 
Einfluss auf das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Beispielsweise kann sich die 
Qualität eines Wirtschaftsgutes auf dessen Langlebigkeit auswirken. Diese Langlebigkeit 
sollte dazu führen, dass weniger Ersatzbeschaffungen notwendig werden, was sich auch auf 
die monetäre Betrachtungsweise auswirken sollte.  

Teilweise lassen sich jedoch aus übergeordneten (politischen) Zielen nur schwer konkrete 
Mindestwerte ableiten. In diesem Fall kann die Gegenüberstellung der jeweiligen 
Zielerreichungsgrade der relevanten Handlungsalternativen anhand einer Nutzwertanalyse 
zweckdienlich sein.  

Es kann für den Entscheidungsträger daneben hilfreich sein, wenn zusätzlich zu deren 
prognostizierten monetären Auswirkungen die Darstellung von einzelnen Aspekten anhand 
einer Nutzwertanalyse erfolgt (z. B. Entfernung einer Dienststelle von einer anderen, 
vorgegebene Wartungsintervalle, etc.). 

Der Einfluss nicht monetärer Aspekte auf das monetäre Ergebnis sollte in jedem Fall mit 
angemessenem Aufwand prognostiziert werden. 

Jahr)
100

turkurve Zinsstruklt. Zinssatz(1

Jahr jegen der ZahlunSumme

+
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Die Durchführung einer Nutzwertanalyse umfasst folgende Schritte:  

(1) Festlegung und Gewichtung der Bewertungskriterien 

Die Kriterien, die zur Beurteilung der Maßnahme dienen, sind fachbereichsspezifisch 
festzulegen und entsprechend ihrer Bedeutung zu gewichten (Summe der Gewichte = 
100) und zu dokumentieren. Die einzelnen Bewertungskriterien sollen sich nach 
Möglichkeit nicht überschneiden, da ansonsten eine unbeabsichtigte 
Mehrfachanrechnung erfolgen könnte. Die einzelnen Kriterien sollten sich zudem 
nicht widersprechen. Der je Kriterium benutzte Maßstab zur Beurteilung ist so genau 
wie möglich festzuhalten. 

(2) Beurteilung der Handlungsalternative 

Für jede Handlungsalternative wird beurteilt, ob ein Kriterium zutrifft, teilweise 
zutrifft oder nicht zutrifft. Entsprechend sind zwischen 0 und 10 Punkte zu vergeben. 
Es ist empfehlenswert, die Beurteilung von mindestens zwei Personen(-gruppen) 
unabhängig voneinander durchführen zu lassen und die Ursachen von ggf. 
auftretenden Abweichungen zu ermitteln und zu dokumentieren.  

(3) Berechnung des Ergebnisses 

Der Teilnutzen einer Handlungsalternative hinsichtlich eines Kriteriums ergibt sich 
durch Multiplikation der Punkte und deren Gewichtung. Der Nutzwert einer 
Handlungsalternative errechnet sich aus der Addition aller zugehörigen Teilnutzen 
und dient als Vergleichsmaßstab zur Bewertung der Alternativen untereinander. 

Beispiel:  

Nutzwertanalyse (Teilnutzen = Gewicht x Punkte) 

c)   Zusammenfassung der monetären und der nicht monetären Bewertung 

Im Anschluss ist die monetäre Bewertung mit den Ergebnissen der Nutzwertanalyse 
zusammenzufassen.    

Um dem Entscheidungsträger eine ausreichende Grundlage für seine Entscheidung zu 
unterbreiten, ist das Ergebnis der monetären Betrachtung und der Nutzwertanalyse 
darzustellen und eine beschreibende Begründung für den Entscheidungsvorschlag damit zu 
verbinden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gewichtung der monetären Bewertung in 
einem angemessenen Verhältnis zu der Gewichtung der qualitativen Bewertung steht. Sofern 

Kriterium Gewicht Alternative 1 Alternative 2 
  Punkte Teilnutzen Punkte Teilnutzen

A 

B 

C 

25 

25 

50 

5 

7 

6 

125 

175 

300 

7 

4 

8 

175 

100 

400 

Nutzwert   600  675 
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das Ergebnis nach Nutzwerten konträr zum Ergebnis bei der monetären Bewertung ausfällt, 
ist ein darauf beruhender Entscheidungsvorschlag vertieft zu begründen. 

Eine Verrechnung der monetären Werte mit den Ergebnissen der Nutzwertanalyse der 
einzelnen Alternativen ist nicht zulässig. 

2. Kosten-Nutzen-Analyse als gesamtwirtschaftliches Verfahren  

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist das umfassendste Verfahren zur Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung. Anders als bei den einzelwirtschaftlichen Verfahren findet im allgemeinen 
eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung statt, das heißt, alle positiven wie negativen 
Wirkungen der Maßnahme sind in Ansatz zu bringen, unabhängig davon, wo und bei wem sie 
anfallen. Je nach dem Grad der Erfassbarkeit und der Möglichkeit zur Monetarisierung lassen 
sich die aufzunehmenden Positionen gliedern in: 

• direkte Kosten/Nutzen,  
die aufgrund verfügbarer Marktpreise direkt ermittelbar sind (z. B. die 
Investitionskosten beim Autobahnbau), 

• indirekte Kosten/Nutzen, 
die erst über Vergleichsabschätzungen monetär zu ermitteln sind (z. B. die 
Lärmbelästigung durch eine Autobahn) und 

• nicht monetarisierbare Kosten/Nutzen, 
die über eine Vorteils-/Nachteilsdarstellung oder eine Nutzwertanalyse zu bewerten 
sind (z. B. Veränderung des Landschaftsbildes).  

Voraussetzung für den Einsatz der Kosten-Nutzen-Analyse ist eine für den Fachbereich 
spezifizierte Vorgabe, welche die Ziele, die zu erfassenden Maßnahmewirkungen, 
Bewertungsmaßstäbe etc. enthält, um die Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse zu 
vereinfachen und eine übergreifende Vergleichbarkeit im Fachbereich sicherzustellen. Die 
Entwicklung dieser spezifischen gesamtwirtschaftlichen Vorgaben ist Aufgabe der jeweiligen 
Fachbereiche. 

Zeitlich unterschiedlich anfallende Kosten und Nutzen sind durch eine Rechnung mit 
Kapitalwerten [vgl. entsprechend Abschnitt C, V. Nr. 1 a)] zu berücksichtigen.  

Dabei gilt auch hier - wie bei dem einzelwirtschaftlichen Verfahren - [vgl. Abschnitt C, V.  
Nr. 1 b)], dass geprüft werden sollte, ob eine Monetarisierung nicht vollständig möglich ist 
(zum Diskontierungszinssatz vgl. Abschnitt B, VII.). 

3. Vorgehensweise bei Förderprogrammen  

Förderprogramme (z. B. sozialpolitische, familienpolitische, umweltpolitische Programme) 
haben oft primär Ziele, die sich einer monetären Bewertung entziehen. Die Programmziele 
sind i. d. R. allgemein verbal beschrieben (in Gesetzen, Regierungsbeschlüssen usw.) und 
müssen für ihre (wirtschaftliche) Umsetzung erst operationalisiert werden. Hierzu sind die 
Ziele in messbaren Größen, sog. Indikatoren bzw. Kennzahlen, abzubilden (z. B. über 
Umweltindikatoren, soziale Indikatoren, volkswirtschaftliche und demographische 
Indikatoren/Kennzahlen. Zur Bildung von Indikatoren vgl. Abschnitt C, VIII.). Die 
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Zielerreichung bzw. der Zielerreichungsgrad wird, die Eignung der gewählten Indikatoren 
vorausgesetzt, so messbar. 

Bei komplexen Maßnahmen kann eine Hierarchisierung der Ziele erforderlich sein (Teil- bzw. 
Unterziele). Bei der Operationalisierung sind auch mögliche Zielkonflikte (konkurrierende 
Ziele, gegenläufige bzw. sich ausschließende Ziele) zu identifizieren. 

Förderprogramme, die nicht auf einer gesetzlichen Leistungspflicht beruhen, folgen 
wirtschaftlich häufig dem Maximalprinzip, das heißt, mit einem vorgegebenen 
Haushaltsansatz soll eine größtmögliche Wirkung im Sinne der Zielsetzung der Förderung 
erzielt werden. Es sollte in diesen Fällen stets geprüft werden, ob die Ziele hinreichend auch 
mit weniger Mitteln erreicht werden können. So wird der Nutzenzuwachs (Grenznutzen) bei 
steigendem Mitteleinsatz oft geringer, das heißt, der Nutzenzuwachs verläuft nicht linear zu 
den aufgewendeten Mitteln. Programme sollten deshalb stets in geeigneten Zeitabständen 
evaluiert werden (vgl. hierzu Abschnitt D, Erfolgskontrollen). 

VI. Berücksichtigung von Risiken und Risikoverteilung 

Eine Bewertung der Risiken oder Risikokategorien9 und deren Auswirkung ist notwendig, um 
die erwarteten, in der Kapitalwertmethode zu berücksichtigenden Ein- und Auszahlungen 
realitätsnah bestimmen zu können. 

In der Planungsphase sind die realistischerweise zu erwartenden Werte für Ein- und 
Auszahlungen (Erwartungswerte)10 mit angemessenem Aufwand zu ermitteln. Der 
„Erwartungswert“ soll das im Durchschnitt zu erwartende projektspezifische Risiko 
beinhalten. Damit soll eine Über- oder Unterschätzung der zu erwartenden Ein- und 
Auszahlungen vermieden werden. Im Falle empirisch hergeleiteter Daten ist die Verwendung 
von Werten, die vom historischen (statistischen) Durchschnitt abweichen, zu begründen und 
zu dokumentieren. 

Im Hinblick auf die Angemessenheit der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung („Wirtschaftlichkeit 
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung“) ist zwischen der Vorgehensweise bei finanziell 
bedeutsamen Maßnahmen und Maßnahmen mit geringerer finanzieller Bedeutung zu 
unterscheiden.  

                                               
9 Für einige bedeutende Einzelrisiken oder Risikokategorien siehe beispielsweise „Leitfaden  
  Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ (BMF-Rds. II A 3  H 1000/06/0003 vom 
  20. August 2007).  
10 Der Erwartungswert ist ein statistischer Fachbegriff (Stochastik). Er ergibt sich aus dem Mittelwert 
   der empirisch gewonnenen Häufigkeitsverteilung bei gleichartigen Maßnahmen. Abweichungen vom  
   Erwartungswert (positiv oder negativ) sind „zufällig“. Der Begriff wird hier in einem erweiterten Sinne  
   verwendet, so dass er im Falle nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand empirisch  
   herleitbarer Werte auch fundierte (Experten-) Einschätzungen zur Höhe der erwarteten Ein- bzw.  
   Auszahlungen mit umfasst. 
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1. Vorgehensweise bei finanziell bedeutsamen Maßnahmen  

Bei finanziell bedeutsamen  Maßnahmen (z. B. Infrastruktur, Rüstung) sind die 
Erwartungswerte für die Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden 
projektspezifischen Risiken zu bestimmen. 

Bei finanziell bedeutsamen  Maßnahmen mit langem Betrachtungszeitraum kann es im 
Einzelfall erforderlich sein, neben den sogenannten unsystematischen auch sogenannte 
systematische Risiken zu berücksichtigen. 

a) Unsystematische Risiken 

Anhand der im Folgenden beschriebenen Vorgehensweise sollen die Erwartungswerte für 
Ein- und Auszahlungen so gebildet werden, dass zum Entscheidungszeitpunkt nur noch 
zufällige positive oder negative Abweichungen von ihnen erwartet werden, das heißt, dass sie 
nur noch mit unsystematischen Risiken behaftet sind.  

(1) Auflistung projektspezifischer Risiken11

Zu Beginn der Risikoanalyse sollten die mit den Handlungsalternativen verbundenen 
relevanten Risiken identifiziert und dokumentiert werden. 

(2) Darstellung projektspezifischer Risiken anhand einer Risiko-Matrix  

a. Festlegung der Bewertungsskalen 

Zunächst sind Bewertungsskalen sowohl für die mögliche 
Eintrittswahrscheinlichkeit als auch für die potenzielle Schadenshöhe der 
einzelnen Risiken zu definieren, um auf einen einheitlichen Maßstab 
beruhende und nachvollziehbare Bewertungen sicherzustellen. 

                                               
11 Beispiele sind etwa die Risikokategorien Planungsrisiken, Finanzierungsrisiken, Baurisiken, 
   Betriebsrisiken, Verwertungsrisiken oder sonstige Leistungsstörungen 



FMBl Nr. 6/2012256

24

Beispiel einer Risiko-Matrix mit dreiteiliger Bewertungsskala (gering, mittel, hoch) 

b. Kategorisierung der Risiken 

In einem nächsten Schritt sind sowohl Eintrittswahrscheinlichkeiten als auch 
Schadenshöhe auf Basis der zuvor festgelegten Bewertungsskalen 
einzuschätzen. Aus der Kombination der Bewertungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe lässt sich die Zuordnung der 
Einzelrisiken zu einer der zuvor definierten Risikogruppen (z. B. C-Risiken) 
vornehmen; die projektspezifischen Risiken können demzufolge in 
bedeutende (A-Risiken) und weniger bedeutende Risiken (C-Risken) 
eingeteilt werden.  

(3) Quantifizierung der monetär bewertbaren Risiken 

In einem weiteren Schritt ist zu entscheiden, welche Risiken im weiteren Verlauf 
quantitativ zu analysieren sind. Dies ist insbesondere bei Risiken der Fall, die in der 
Risikomatrix als bedeutend ausgewiesen sind.  

Bei der Quantifizierung der Risiken sollte - sofern möglich - auf statistisch gesicherte 
Daten zurückgegriffen werden. Die Datenbasis, die der Quantifizierung zugrunde 
liegt, ist in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nachvollziehbar darzustellen. 

Zur Quantifizierung von Risiken können folgende Orientierungsgrößen herangezogen 
werden: 
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o möglicher Schaden bei Eintritt des Risikos, multipliziert mit der - ggf. 
abgeschätzten - Eintrittswahrscheinlichkeit 

o Versicherungsprämien, soweit das Risiko durch Versicherungen versicherbar 
ist (unabhängig vom geltenden Grundsatz der Selbstdeckung, vgl. VV Nr. 11 
zu § 34 BHO) 

(4) Anpassung der Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Sofern und soweit die monetär betrachteten Risiken nicht in dem in (3) ermittelten 
Umfang bereits in den Erwartungswerten berücksichtigt wurden, sind die 
Erwartungswerte durch Risikozu- oder Risikoabschläge zu korrigieren. Die Risikozu- 
bzw. -abschläge sind bei den jeweiligen Positionen der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
entsprechend ihres zeitlichen Auftretens zu berücksichtigen. Sodann ist die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung mit den derart angepassten Werten erneut 
durchzuführen.  

Bei Risiken, die in einer Handlungsalternative selbst getragen werden, im Regelfall 
allerdings zu versichern sind (z. B im Bereich der Infrastruktur: 
Gebäudeschäden/Untergang wegen Feuer, etc.), könnte eine monetäre 
Berücksichtigung durch den Ansatz entsprechender Versicherungsprämien (ggf. 
abzüglich von Verwaltungspauschalen) erfolgen. Die Herleitung der 
projektspezifischen Risikozu- und -abschläge ist in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nachvollziehbar darzustellen. 

Beispiel [zu (1)-(4)]:  

In einer relevanten Handlungsalternative werden die projektspezifischen Risiken zunächst 
identifiziert und dokumentiert. Anhand einer Risikomatrix wird aufgrund der 
Eintrittswahrscheinlichkeit und  der damit verbundenen Schadenshöhe unter anderem das Risiko 
der „Überschreitung der Bauzeit“ als bedeutendes Risiko eingeschätzt und nachfolgend 
quantitativ analysiert.  

Aus der Analyse ergibt sich: 

Risiko: „Überschreitung der Bauzeit“ 

Über-/ 
Unterschreitung 
um: 
  

Schadenshöhe/ 
Vorteilswert  

€ 

Wahrscheinlichkeit 

-  6 Monate - 1.000.000 10 % 

     0                   0 80 % 

+ 6 Monate + 2.000.000 10 % 

Sofern und soweit diese monetären Auswirkungen durch die Über-/Unterschreitung der 
Bauzeit nicht in dem ermittelten Umfang bereits in den in die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eingestellten Werten berücksichtigt wurden, sind diese 
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Werte durch Risikozu- oder Risikoabschläge zu korrigieren. Die Risikozu- bzw. -abschläge 
sind bei den jeweiligen Positionen der Wirtschaftlichkeitsberechnung entsprechend ihres 
zeitlichen Auftretens zu berücksichtigen. Durch dieses Vorgehen werden Erwartungswerte 
gebildet, von denen zum Entscheidungszeitpunkt  nur noch zufällige positive oder negative 
Abweichungen erwartet werden. 

Die Wahrscheinlichkeit der Bauzeitüberschreitung und die Schadenshöhe sind vorab 
ungewiss und müssen daher - beispielsweise auf der Grundlage von vorhandenen 
Datenbeständen - geschätzt werden.  

(5) Abgleich der Erwartungswerte 

Abschließend ist nochmals kritisch zu hinterfragen, ob die so ermittelten „neuen“ 
Erwartungswerte unter Berücksichtigung aller Umstände, das heißt, nicht nur der hier 
im Einzelnen anhand der monetären Risikobetrachtung [vgl. oben (3) und (4)] 
betrachteten Risiken, realistisch sind.  

Im Ergebnis sollen möglichst nur noch zufällige Abweichungen von den 
Erwartungswerten für die Ein- und Auszahlungen zu erwarten sein.  

Andernfalls sind die „neuen“ Erwartungswerte erneut entsprechend zu korrigieren, 
und die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist mit den korrigierten Werten nochmals 
durchzuführen.  

b) Systematische Risiken 

Neben den direkt mit der Realisierung des Projekts in Zusammenhang stehenden Risiken 
können auch solche Risiken eine Rolle spielen, die von den Projektbeteiligten nicht 
beeinflusst werden können und von gesamtwirtschaftlicher Relevanz sind. Diese sind 
allerdings nur in wenigen Ausnahmefällen - zum Beispiel bei großen Infrastrukturprojekten - 
von Bedeutung und im Einzelfall zu prüfen.  

Systematische Risiken können über sogenannte „Sicherheitsäquivalente“ (durch pauschale 
Zu- und Abschläge) berücksichtigt werden. Diese sind zu begründen. Wie die 
unsystematischen Risiken sind auch die systematischen Risiken über die Zahlungsströme zu 
berücksichtigen. Dabei sollten die systematischen Risiken aus Transparenzgründen separat 
ausgewiesen werden.  

Zu- oder Abschläge zum Diskontierungszinssatz sind keine methodisch akzeptable 
Alternative.  

2. Vorgehensweise bei Maßnahmen mit geringerer finanzieller Bedeutung 

Auch bei Maßnahmen mit geringerer finanzieller Bedeutung (z. B. Beschaffungsmaßnahmen 
aus dem Bereich Materialverwaltung) sind die Erwartungswerte für die Ein- und 
Auszahlungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden projektspezifischen Risiken zu 
ermitteln (vgl. Tz. VI. 1. a) oben).  

Für die Ermittlung der Erwartungswerte kann in diesen Fällen auf angemessen begründete  
Einschätzungen zurückgegriffen werden. Es kann auch ausreichend sein, wenn die monetären 
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Auswirkungen von Risiken oder Risikokategorien dabei (teilweise) zusammengefasst werden 
und keine durchgehende Trennung nach den monetären Auswirkungen einzelner Risiken oder 
Risikokategorien erfolgt. 

Eine kurze Darstellung der mit den Handlungsalternativen verbundenen Risiken im Einzelnen 
[ggf. anhand einer Risiko-Matrix, vgl. Tz. VI. 2.a) (2)] ist jedoch in jedem Fall erforderlich.  

Eine gesonderte Berücksichtigung systematischer Risiken ist nicht erforderlich. 

3. Berücksichtigung der Risikoverteilung 

Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 BHO ist die mit den Maßnahmen verbundene Risikoverteilung in 
einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu berücksichtigen. Diese Vorschrift wurde mit Art. 4 
Abs. 1 Nr. 1 des ÖPP - Beschleunigungsgesetzes vom 1. September 2005 eingeführt. Eine 
faire und angemessene Risikoverteilung zwischen der öffentlichen Hand und privaten 
Vertragsparteien im Sinne des § 7 Abs. 2 Satz 2 BHO ist Teil des Projektmanagements.  

Grundsätzlich sollten die Risiken jeweils dem Partner zugeordnet werden, der sie auf Grund 
seiner Kompetenz am besten einschätzen und steuern kann. 

Die Verteilung von Risiken zwischen der öffentlichen Hand und privaten Vertragsparteien 
setzt eine Analyse der Risiken selbst voraus (vgl. Tz VI. 1. oben).  

VII. Sensitivitätsanalyse und Szenarioanalyse  

1. Sensitivitätsanalyse 

Wenn das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entscheidend von vergleichsweise 
unsicheren Annahmen abhängt, ist im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse darzustellen,  

• wann, 
• wie und 
• unter welchen Umständen 

sich infolge der Abhängigkeit von getroffenen Annahmen das Ergebnis verändert und die 
Vorteilhaftigkeit der als wirtschaftlichste ermittelten Handlungsalternative zu Gunsten einer 
anderen Handlungsalternative verloren geht. 

Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse geht es nicht darum, die eigenen Annahmen wieder in 
Frage zu stellen. Es erfolgt daher auch keine Veränderung oder Anpassung der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung; diese bleibt unverändert bestehen. Vielmehr soll ermittelt und 
dargestellt werden, ob und ggf. wann sich der Entscheidungsvorschlag zu Gunsten einer 
anderen Handlungsalternative ändern würde. Sind solche „sensitiven“ Annahmen vorhanden, 
ist dies im Anschluss an das ermittelte Ergebnis darzustellen. Auf diese Weise schafft die 
Sensitivitätsanalyse Transparenz darüber, wie weit der Entscheidungsvorschlag von den in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung getroffenen Annahmen abhängt, bzw. wie weit die Werte 
von den angenommenen Werten abweichen dürfen, ohne dass sich das Ergebnis ändert.  
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Die Untersuchung der Empfindlichkeiten des Ergebnisses auf die Veränderung der wenig 
gesicherten Parameter der Rechnung über eine Skalierung (Abweichung um 5 %, 10 %, usw.) 
kann hilfreich sein.  

Diese Überprüfung der getroffenen Annahmen setzt eine vollständige Dokumentation aller 
Annahmen voraus. Im Regelfall wird es angemessen sein, die jeweiligen Annahmen 
gesondert voneinander zu betrachten und auf deren ggf. vorhandene Abhängigkeit zueinander 
kurz einzugehen.  

2. Szenarioanalyse 

Bei finanziell bedeutsamen Maßnahmen empfiehlt sich die Durchführung einer 
Szenarioanalyse, um die Beziehung der Annahmen zueinander besser darstellen zu können.  

Bei der Szenarioanalyse werden für ausgewählte Szenarien die bei den vergleichsweise 
unsicheren Annahmen zu berücksichtigenden Auf- und Abschläge festgelegt und im 
Zahlungsstrom rechnerisch berücksichtigt. Ratsam ist zumindest die Darstellung eines „Best - 
Case - Szenarios“ zur Beschreibung der unter realistischen Annahmen voraussichtlich 
günstigsten Projektentwicklung sowie eines „Worst - Case - Szenarios“.  

3. Abgrenzung der Sensitivitätsanalyse und der Szenarioanalyse von der 
Berücksichtigung der Risiken und Risikoverteilung 

Die monetäre Berücksichtigung der Risiken und Risikoverteilung wird regelmäßig eine 
erhebliche Anzahl von Annahmen enthalten, z. B. Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos 
oder voraussichtliche Höhe eines Schadensereignisses. Erst nach Abschluss der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung einschließlich Berücksichtigung der Risikoverteilung steht die 
wirtschaftlichste Handlungsalternative fest.  

Danach wird auf dieser Grundlage im Rahmen der Sensitivitätsanalyse bzw. Szenarioanalyse 
geprüft, ob und wie Abweichungen von den getroffenen Annahmen den 
Entscheidungsvorschlag beeinflussen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse müssen im 
Rahmen einer Gesamtabwägung hinsichtlich der darin betrachteten Annahmen gewürdigt 
werden. 

Die Sensitivitätsanalyse und Szenarioanalyse ändern den Entscheidungsvorschlag als solchen 
im Regelfall jedoch nicht. 

VIII. Ergebnis, Entscheidungsvorschlag und Festlegung von Kriterien  
zur Erfolgskontrolle  

Jede Wirtschaftlichkeitsuntersuchung muss mit dem Ergebnis auch einen 
Entscheidungsvorschlag unterbreiten.  

Beim Entscheidungsvorschlag ist die Frage zu beantworten, ob das beabsichtigte Ziel erreicht 
werden kann und wenn ja, mit welcher (wirtschaftlichsten) Handlungsalternative.  

Stellt sich heraus, dass die wirtschaftlichste Handlungsalternative aufgrund von fehlenden 
Haushaltsmitteln nicht verfolgt werden kann, so ist dem im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
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Möglichkeiten durch Umschichtung von Haushaltsmitteln oder durch zeitliche Priorisierung 
von Maßnahmen zu begegnen.  

Das Ergebnis muss auch die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt darstellen und einen 
Zeitplan für die Durchführung der Maßnahme sowie Kriterien und Verfahren für 
Erfolgskontrollen enthalten.  
  
Auf die Aktualität der 

• Ziele 
• Datenbasis (einschließlich der Diskontierungszinssätze) und  
• Annahmen 

zum Entscheidungszeitpunkt ist zu achten, um eine belastbare Entscheidungsgrundlage zu 
erhalten. 

Um Erfolgskontrollen durchführen zu können, sind, soweit die Ziele nicht selbst bereits 
messbare Mengen, Volumina oder Zeitrahmen enthalten, von den Zielen Indikatoren (im Sinne 
von Messgrößen) abzuleiten und festzulegen, anhand derer die spätere Bewertung der 
Maßnahme erfolgen soll.  

Beispiel:  

Ziel: Kundenzufriedenheit auf einem für die Außenwirkung der Verwaltung akzeptablen Niveau; das 
heißt, mindestens x % aller Kunden sollen „zufrieden“ sein.  

Das definierte Ziel „Kundenzufriedenheit“ kann nicht direkt, sondern nur über Indikatoren, wie z. B. die 
Auswertungsergebnisse von Fragebögen, die Rückschlüsse auf die Kundenzufriedenheit zulassen, erfasst 
werden.  

Bei der Auswahl von geeigneten Indikatoren ist auf deren Validität und Verlässlichkeit zu 
achten. Die Indikatoren müssen zum einen Aussagen über die Wirkung einer Maßnahme 
zulassen. Des Weiteren sollte sich die Aussagekraft des Indikators über die Wirkung einer 
Maßnahme nicht im Laufe der Zeit zu sehr verändern.  

Es empfiehlt sich, einen auf das oder die zu erreichende(n) Ziel(e) zugeschnittenen 
Indikatorenkatalog zu erstellen. Dieser sollte hinreichend umfassend sein, um als ausreichende 
Grundlage für die spätere Erfolgskontrolle zur Verfügung zu stehen.  

D. Erfolgskontrolle  

Die Erfolgskontrolle ist ein systematisches Prüfungsverfahren. Sie dient dazu, ggf. während 
der Durchführung (begleitende Erfolgskontrolle) und nach Abschluss (abschließende 
Erfolgskontrolle) einer Maßnahme ausgehend von der Planung, festzustellen,  

• ob und in welchem Ausmaß (Zielerreichungsgrad) die angestrebten Ziele erreicht 
wurden (Zielerreichungskontrolle),  
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• ob die Maßnahme geeignet und ursächlich für die Zielerreichung war 
(Wirkungskontrolle) und  

• ob die Maßnahme wirtschaftlich war (Wirtschaftlichkeitskontrolle). 

Von der begleitenden Erfolgskontrolle ist die laufende Beobachtung zu unterscheiden. Im 
Gegensatz zum systematisch angelegten umfassenden Prüfungsverfahren der Erfolgskontrolle 
ist sie eine fortlaufende gezielte Sammlung und Auswertung von Hinweisen und Daten zur 
ergänzenden Beurteilung der Entwicklung einer Maßnahme (vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO).  

I. Gegenstand und Zeitpunkt 

Wie alle Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen müssen auch Erfolgskontrollen der Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung des Bundes dienen.  

Es soll Folgendes erreicht werden: 

• Rechtzeitiges Erkennen von Um- und Nachsteuerungsbedarf (u. a. aufgrund von 
Veränderungen oder Fehleinschätzungen) sowie von Um- und 
Nachsteuerungsmöglichkeiten 

o im betrachteten Aufgabenbereich oder  
o in anderen, insbesondere vergleichbaren Aufgabenbereichen  

• Erkenntnisgewinn für zukünftige Entscheidungen, insbesondere zur Verbesserung der 
Datentransparenz und Prognosefähigkeit 

o im betrachteten Aufgabenbereich oder 
o in anderen, insbesondere vergleichbaren Aufgabenbereichen 

• Nachweis der Eignung und der Wirtschaftlichkeit getroffener Entscheidungen.

Erfolgskontrollen sind auch durchzuführen, wenn die Dokumentation in der Planungsphase 
unzureichend war. In diesem Fall sind die benötigten Informationen nachträglich zu 
beschaffen (vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO). 

Bei Maßnahmen, die sich über mehr als zwei Jahre erstrecken, und in sonstigen geeigneten 
Fällen sind nach individuell festzulegenden Laufzeiten oder zu Zeitpunkten, an denen 
abgrenzbare Ergebnisse oder Teilrealisierungen einer Maßnahme zu erwarten sind, 
begleitende Erfolgskontrollen durchzuführen (vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO). Sie liefern vor 
dem Hintergrund zwischenzeitlich eingetretener ökonomischer, gesellschaftlicher und 
technischer Veränderungen die notwendigen Informationen für die Entscheidung, ob und wie 
die Maßnahme fortgeführt werden soll.  

Methodisch gesehen besteht zwischen begleitender und abschließender Erfolgskontrolle kein 
Unterschied.  
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II. Angemessenheit  

Bei der Angemessenheit von Erfolgskontrollen und der Entscheidung über den zeitlichen 
Abstand von begleitenden Erfolgskontrollen zueinander ist zu beachten, dass eine 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit immer nur für die Zukunft erreicht werden kann.  

Im Rahmen einer Erfolgskontrolle werden die bereits in der Planungsphase ermittelten Ziele 
bzw. die aus diesen abgeleiteten Indikatoren bewertet. Hierfür ist jeweils, möglichst schon in 
der Planungsphase, konkret zu klären und festzulegen, ob dies auch begleitend geschehen soll, 
ab wann Nachsteuerungsbedarf besteht und wie die Erkenntnisse zeitnah zu 
Steuerungsmaßnahmen führen sollten.   

Die bei der Umsetzung der Maßnahme eingetretenen Risiken sind zu ermitteln und mit den in 
der Planungsphase prognostizierten Risiken zu vergleichen. Eine solche Sammlung dient der 
Verbesserung der Prognosefähigkeit bei zukünftigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.

III. Arbeitsschritte 

1. Zielerreichungskontrolle und Wirkungskontrolle 

Ausgangspunkt für die Zielerreichungskontrolle und die Wirkungskontrolle sind die in der 
Planung festgelegten (Teil-) Ziele der Maßnahme, die, soweit erforderlich, auch anhand von 
Indikatoren  beschrieben wurden. Diese Vorgaben sind mit den tatsächlich erreichten Werten 
zu vergleichen. Soweit die Nutzwertanalyse in der Planungsphase angewandt wurde, kann die 
Gegenüberstellung des geplanten und des erreichten Nutzwerts erfolgen.  

Die Zielerreichungskontrolle und die Wirkungskontrolle sind die Grundlagen für die 
Wirtschaftlichkeitskontrolle. Im Gegensatz zur Wirtschaftlichkeitskontrolle lassen diese aber 
den Mitteleinsatz unberücksichtigt (vgl. nachfolgend 2.). 

a)   Zielerreichungskontrolle 

Mit der Zielerreichungskontrolle wird durch einen Vergleich der ursprünglich geplanten 
(Teil-) Ziele mit der tatsächlich erreichten Zielrealisierung (Soll-Ist-Vergleich) festgestellt, 
welcher Zielerreichungsgrad zum Zeitpunkt der Erfolgskontrolle gegeben ist.  

Dazu ist zunächst der Ist-Zustand der umgesetzten Maßnahme zu ermitteln, das heißt, eine 
aktuelle Darstellung der konkreten Mengen, Zeiten, Fristen, Rahmenbedingungen etc. In 
einem weiteren Schritt wird der Ist-Zustand dann mit dem Soll-Zustand verglichen.  

Die Zielerreichungskontrolle bildet gleichzeitig den Ausgangspunkt von Überlegungen, ob 
die vorgegebenen Ziele nach wie vor Bestand haben. Haben sich die in der Planungsphase der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gesetzten Ziele verändert (z. B. Abbau des Personals, für das 
ein Bürogebäude erstellt werden soll, wodurch sich das Ziel „eine bestimmte Anzahl von 
Personen an einem bestimmten Standort unterzubringen“ verändert), muss dies bei allen 
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zukünftigen Entscheidungen, für die die Erfolgskontrolle die Basis bilden soll, sowie in 
ähnlich gelagerten Fällen berücksichtigt werden. 

b)   Wirkungskontrolle 

Im Wege der Wirkungskontrolle wird ermittelt, ob die Maßnahme für die Zielerreichung 
geeignet und ursächlich war.  

Hierbei sind alle beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswirkungen einschließlich 
eingetretener, in der Planungsphase nicht berücksichtigter, Risiken der durchgeführten 
Maßnahme in angemessenem Umfang zu ermitteln.  

Stellt sich im Rahmen der Wirkungskontrolle heraus, dass die verfolgte Handlungsalternative 
die vorgegebenen (Teil-) Ziele erfüllt hat (z. B. konkrete Mengen produziert, bestimmte 
Fristen eingehalten, etc.), aber trotzdem ungeeignet war, das Hauptziel (z. B. eine politisch 
beabsichtigte Wirkung) zu erreichen, so sind die Gründe hierfür zu dokumentieren. Die 
daraus ableitbaren Erkenntnisse sind im Rahmen einer begleitenden Erfolgskontrolle für 
Umsteuerungsprozesse zu nutzen. 

2. Wirtschaftlichkeitskontrolle 

Mit der Wirtschaftlichkeitskontrolle wird untersucht, ob  

• der Vollzug der Maßnahme im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch wirtschaftlich 
war (Vollzugswirtschaftlichkeit) und  

• die Maßnahme im Hinblick auf die Hauptziele insgesamt wirtschaftlich war 
(Maßnahmenwirtschaftlichkeit). 

a)   Vollzugswirtschaftlichkeit 

Bei der Prüfung der Vollzugswirtschaftlichkeit wird festgestellt, ob die Maßnahme unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Zielerreichungskontrolle mit dem in der Planungsphase 
antizipierten Ressourcenverbrauch durchgeführt wurde. Dabei ist der Ressourcenverbrauch 
möglichst zu monetarisieren.  

Ausgangspunkt sind die in der Kapitalwertberechnung der Planungsphase (vgl. Abschnitt C, 
V.) prognostizierten Ein- und Auszahlungen. Hierdurch entstehen die 
Vergleichsmöglichkeiten zwischen  

• den ursprünglichen Planungswerten der Maßnahme und den aktuellen Werten (Plan alt 
- Ist neu) und ggf. 

• den alten Ist-Werten und den aktuellen Werten (Ist alt – Ist neu). 

Es sind die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr der Zahlung anzusetzen. 
Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Ein- und Auszahlungen können 
resultieren aus 

• Mehr-/Minderausgaben in den einzelnen Positionen, 
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• der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen (z. B. bei verzögerter Inbetriebnahme) 
und  

• über- oder unterdurchschnittlichen Preisveränderungen. 

Die Abweichungen sind als Soll-Ist-Vergleich (geplante Werte / zum Zeitpunkt der 
Erfolgskontrolle erreichte Werte) festzuhalten. Wesentliche Abweichungen sind unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Zielerreichungskontrolle zu erläutern. 

Beispiel: 
Planung (vor Durchführung der finanzwirksamen Maßnahme) 

Nr. Ein-/ Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 
1 Investitionsausgaben -100.000   
2 laufende Personalausgaben 1    -15.000   -15.000 
3 laufende Personalausgaben 2      -5.000   -4.000 
4 laufende Sachausgaben 1    -10.000   -9.000 
5 Einnahmen aus Verkäufen (Restwert)      1.000 

Ist (nach Jahr 2):  

Nr.  Ein-/ Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 
1 Investitionsausgaben -100.000   
2 laufende Personalausgaben 1   -12.550  -12.000 
3 laufende Personalausgaben 2   -5.200  -4.000 
4 laufende Sachausgaben 1   -11.500  -10.200 
5 Einnahmen aus Verkäufen 

(Restwert)  
   2.000 

Im Rahmen der begleitenden Kontrolle der Vollzugswirtschaftlichkeit ist in der Regel die 
oben dargestellte Analyse der Ist-Werte ausreichend, um die notwendigen Erkenntnisse für 
einen ggf. vorhandenen Nachsteuerungsbedarf zu gewinnen. Soll auf Grund der Ergebnisse 
der begleitenden Erfolgskontrolle die Maßnahme gegenüber der ursprünglichen Planung 
wesentlich verändert werden, z. B. durch Verzicht auf einzelne Leistungskomponenten, ist 
eine neue Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchzuführen. Darin sind die zum aktuellen 
Entscheidungszeitpunkt möglichen Handlungsalternativen zu ermitteln und 
gegenüberzustellen (vgl. ab Abschnitt C, IV.). 

Die abschließende Erfolgskontrolle dient primär dem Erfahrungsgewinn. Ein Nachsteuern ist 
nicht mehr möglich. Auf eine Kapitalwertberechnung, das heißt Diskontierung der 
tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, kann  verzichtet werden, soweit keine zeitlichen 
Verschiebungen der Zahlungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung erfolgt sind.   

Um die Auswirkungen zeitlicher Verschiebungen feststellen zu können, sind die 
Zahlungsströme mit dem in der Planung angesetzten Kalkulationszinssatz zu diskontieren. 
Zeitlich verzögerte Auszahlungen würden bei dynamischer Betrachtung zunächst einen 
günstigeren Kapitalwert bewirken. Doch fallen bei verspätetem Beginn der Nutzungsphase in 
der Regel zusätzliche Ausgaben, z. B. bei Hochbaumaßnahmen Anmietungen oder späterer 
Wegfall von Mietausgaben, an, oder es werden gesetzte Ziele nicht erreicht [vgl. 1. a) 
Zielerreichungskontrolle].  
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Beispiel:  
Kapitalwertberechnung auf der Grundlage der Ist – Daten nach Tabelle 1.1 mit dem in der 
Planungsphase angesetzten Zinssatz von p=4% entsprechend den Schritten (1) – (3) (vgl. Abschnitt C, 
V.). 

Nr.  Ein-/ Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 
1 Investitionsausgaben -100.000   
2 laufende Personalausgaben 1   -12.550  -12.000 
3 laufende Personalausgaben 2   -5.200  -4.000 
4 laufende Sachausgaben 1   -11.500  -10.200 
5 Einnahmen aus Verkäufen 

(Restwert)  
   2.000 

 Summe Zahlung Nr. 1 bis 5 -100.000  - 29.250  - 24.200 
 Barwert je Jahr -100.000  - 28.364 

[-29.250 • 0,9615] 
 -22.375 
[-24.200 • 0,9246] 

Kapitalwert -150.739   

Der auf der Grundlage der Ist – Daten errechnete Kapitalwert von - 150.739 weicht von dem in der 
Planungsphase antizipierten Kapitalwert von - 153.810 um 3.071 ab.  

b)   Maßnahmenwirtschaftlichkeit 

Bei der Prüfung der Maßnahmenwirtschaftlichkeit geht es darum, mit angemessenem 
Aufwand festzustellen, ob die Maßnahme im Hinblick auf die Hauptziele insgesamt 
wirtschaftlich war (z. B. Verbesserung der Einkommensverhältnisse einer bestimmten Region 
durch den Bau von 200 Autobahnkilometern). Hierzu wird das Verhältnis aller positiven und 
negativen Auswirkungen betrachtet, die mit der Maßnahme verbunden waren. Die Prüfung 
der Maßnahmewirtschaftlichkeit empfiehlt sich bei gesamtwirtschaftlichen Verfahren. 
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E. Spezielle Empfehlungen und Regelungen für Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen 

Soweit besondere Empfehlungen und Regelungen für spezielle Fachthemen mit 
ressortübergreifender Bedeutung herausgegeben werden, sind diese zusätzlich zu den in 
Abschnitt A bis D enthaltenen grundsätzlichen Empfehlungen heranzuziehen. Hierzu gehören 
derzeit: 

• BMF-Rundschreiben vom 20. August 2007 - II A 3 - H 1000/06/0003 - mit Leitfaden 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten  

• BMI-Rundschreiben vom 23. November 2004 - IT 2(KBSt)-195 058/14#14 - zum 
Fachkonzept WiBe 4.0 - Empfehlung zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen in der Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT in der 
neuesten Fassung WiBe 4.1 - 2007 

• BMI-Rundschreiben vom 31. Juli 2007 - Az.: O 1 - 131 024-1/2 - zur 
Veröffentlichung des Handbuchs für Organisationsuntersuchungen und 
Personalbedarfsermittlung 

• BMVBS-Schreiben vom 4. März 2005 - B 12-B 1406-00 - zur Bekanntgabe des 
Leitfaden „Energiespar-Contracting“
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F. Anlagen 

Ab-/Aufzinsungsfaktoren 

Tabelle 1.1: Abzinsungsfaktoren 

               
           Jahre
Kalkula- 
tionszinssatz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2,0% 0,9804 0,9612 0,9423 0,9238 0,9057 0,8880 0,8706 0,8535 0,8368 0,8203 0,8043 0,7885 0,7730 0,7579 0,7430

2,1% 0,9794 0,9593 0,9396 0,9202 0,9013 0,8828 0,8646 0,8468 0,8294 0,8123 0,7956 0,7793 0,7632 0,7475 0,7322
2,2% 0,9785 0,9574 0,9368 0,9166 0,8969 0,8776 0,8587 0,8402 0,8221 0,8044 0,7871 0,7702 0,7536 0,7374 0,7215

2,3% 0,9775 0,9555 0,9341 0,9131 0,8925 0,8725 0,8528 0,8337 0,8149 0,7966 0,7787 0,7612 0,7441 0,7273 0,7110
2,4% 0,9766 0,9537 0,9313 0,9095 0,8882 0,8674 0,8470 0,8272 0,8078 0,7889 0,7704 0,7523 0,7347 0,7175 0,7006

2,5% 0,9756 0,9518 0,9286 0,9060 0,8839 0,8623 0,8413 0,8207 0,8007 0,7812 0,7621 0,7436 0,7254 0,7077 0,6905
2,6% 0,9747 0,9500 0,9259 0,9024 0,8796 0,8573 0,8355 0,8144 0,7937 0,7736 0,7540 0,7349 0,7163 0,6981 0,6804

2,7% 0,9737 0,9481 0,9232 0,8989 0,8753 0,8523 0,8299 0,8080 0,7868 0,7661 0,7460 0,7264 0,7073 0,6887 0,6706
2,8% 0,9728 0,9463 0,9205 0,8954 0,8710 0,8473 0,8242 0,8018 0,7799 0,7587 0,7380 0,7179 0,6984 0,6794 0,6609

2,9% 0,9718 0,9444 0,9178 0,8919 0,8668 0,8424 0,8186 0,7956 0,7731 0,7514 0,7302 0,7096 0,6896 0,6702 0,6513
3,0% 0,9709 0,9426 0,9151 0,8885 0,8626 0,8375 0,8131 0,7894 0,7664 0,7441 0,7224 0,7014 0,6810 0,6611 0,6419

3,1% 0,9699 0,9408 0,9125 0,8850 0,8584 0,8326 0,8076 0,7833 0,7598 0,7369 0,7148 0,6933 0,6724 0,6522 0,6326
3,2% 0,9690 0,9389 0,9098 0,8816 0,8543 0,8278 0,8021 0,7773 0,7532 0,7298 0,7072 0,6852 0,6640 0,6434 0,6235

3,3% 0,9681 0,9371 0,9072 0,8782 0,8502 0,8230 0,7967 0,7713 0,7466 0,7228 0,6997 0,6773 0,6557 0,6347 0,6145
3,4% 0,9671 0,9353 0,9046 0,8748 0,8461 0,8182 0,7913 0,7653 0,7401 0,7158 0,6923 0,6695 0,6475 0,6262 0,6056

3,5% 0,9662 0,9335 0,9019 0,8714 0,8420 0,8135 0,7860 0,7594 0,7337 0,7089 0,6849 0,6618 0,6394 0,6178 0,5969
3,6% 0,9653 0,9317 0,8993 0,8681 0,8379 0,8088 0,7807 0,7536 0,7274 0,7021 0,6777 0,6542 0,6314 0,6095 0,5883

3,7% 0,9643 0,9299 0,8967 0,8647 0,8339 0,8041 0,7754 0,7478 0,7211 0,6954 0,6706 0,6466 0,6236 0,6013 0,5799
3,8% 0,9634 0,9281 0,8941 0,8614 0,8299 0,7995 0,7702 0,7420 0,7149 0,6887 0,6635 0,6392 0,6158 0,5932 0,5715

3,9% 0,9625 0,9263 0,8916 0,8581 0,8259 0,7949 0,7651 0,7363 0,7087 0,6821 0,6565 0,6318 0,6081 0,5853 0,5633
4,0% 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553

4,1% 0,9606 0,9228 0,8864 0,8515 0,8180 0,7858 0,7548 0,7251 0,6965 0,6691 0,6427 0,6174 0,5931 0,5698 0,5473
4,2% 0,9597 0,9210 0,8839 0,8483 0,8141 0,7813 0,7498 0,7195 0,6905 0,6627 0,6360 0,6104 0,5858 0,5621 0,5395

4,3% 0,9588 0,9192 0,8813 0,8450 0,8102 0,7768 0,7447 0,7140 0,6846 0,6564 0,6293 0,6034 0,5785 0,5547 0,5318
4,4% 0,9579 0,9175 0,8788 0,8418 0,8063 0,7723 0,7398 0,7086 0,6787 0,6501 0,6227 0,5965 0,5713 0,5473 0,5242

4,5% 0,9569 0,9157 0,8763 0,8386 0,8025 0,7679 0,7348 0,7032 0,6729 0,6439 0,6162 0,5897 0,5643 0,5400 0,5167
4,6% 0,9560 0,9140 0,8738 0,8354 0,7986 0,7635 0,7299 0,6978 0,6671 0,6378 0,6097 0,5829 0,5573 0,5328 0,5094

4,7% 0,9551 0,9122 0,8713 0,8322 0,7948 0,7591 0,7251 0,6925 0,6614 0,6317 0,6034 0,5763 0,5504 0,5257 0,5021
4,8% 0,9542 0,9105 0,8688 0,8290 0,7910 0,7548 0,7202 0,6872 0,6558 0,6257 0,5971 0,5697 0,5436 0,5187 0,4950

4,9% 0,9533 0,9088 0,8663 0,8258 0,7873 0,7505 0,7154 0,6820 0,6502 0,6198 0,5908 0,5632 0,5369 0,5119 0,4879
5,0% 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,4810

5,1% 0,9515 0,9053 0,8614 0,8196 0,7798 0,7420 0,7060 0,6717 0,6391 0,6081 0,5786 0,5505 0,5238 0,4984 0,4742
5,2% 0,9506 0,9036 0,8589 0,8165 0,7761 0,7377 0,7013 0,6666 0,6337 0,6023 0,5726 0,5443 0,5174 0,4918 0,4675

5,3% 0,9497 0,9019 0,8565 0,8134 0,7724 0,7336 0,6966 0,6616 0,6283 0,5966 0,5666 0,5381 0,5110 0,4853 0,4609
5,4% 0,9488 0,9002 0,8540 0,8103 0,7688 0,7294 0,6920 0,6566 0,6229 0,5910 0,5607 0,5320 0,5047 0,4789 0,4544

5,5% 0,9479 0,8985 0,8516 0,8072 0,7651 0,7252 0,6874 0,6516 0,6176 0,5854 0,5549 0,5260 0,4986 0,4726 0,4479
5,6% 0,9470 0,8968 0,8492 0,8042 0,7615 0,7211 0,6829 0,6467 0,6124 0,5799 0,5492 0,5200 0,4925 0,4663 0,4416

5,7% 0,9461 0,8951 0,8468 0,8011 0,7579 0,7171 0,6784 0,6418 0,6072 0,5744 0,5435 0,5142 0,4864 0,4602 0,4354
5,8% 0,9452 0,8934 0,8444 0,7981 0,7543 0,7130 0,6739 0,6370 0,6020 0,5690 0,5378 0,5084 0,4805 0,4542 0,4293

5,9% 0,9443 0,8917 0,8420 0,7951 0,7508 0,7090 0,6695 0,6322 0,5969 0,5637 0,5323 0,5026 0,4746 0,4482 0,4232
6,0% 0,9434 0,8900 0,8396 0,7921 0,7473 0,7050 0,6651 0,6274 0,5919 0,5584 0,5268 0,4970 0,4688 0,4423 0,4173
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Tabelle 1.2: Aufzinsungsfaktoren 

               
           Jahre 
Kalkula- 
tionszinssatz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2,0% 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 1,1262 1,1487 1,1717 1,1951 1,2190 1,2434 1,2682 1,2936 1,3195 1,3459

2,1% 1,0210 1,0424 1,0643 1,0867 1,1095 1,1328 1,1566 1,1809 1,2057 1,2310 1,2568 1,2832 1,3102 1,3377 1,3658
2,2% 1,0220 1,0445 1,0675 1,0909 1,1149 1,1395 1,1645 1,1902 1,2163 1,2431 1,2705 1,2984 1,3270 1,3562 1,3860

2,3% 1,0230 1,0465 1,0706 1,0952 1,1204 1,1462 1,1725 1,1995 1,2271 1,2553 1,2842 1,3137 1,3440 1,3749 1,4065
2,4% 1,0240 1,0486 1,0737 1,0995 1,1259 1,1529 1,1806 1,2089 1,2379 1,2677 1,2981 1,3292 1,3611 1,3938 1,4272

2,5% 1,0250 1,0506 1,0769 1,1038 1,1314 1,1597 1,1887 1,2184 1,2489 1,2801 1,3121 1,3449 1,3785 1,4130 1,4483
2,6% 1,0260 1,0527 1,0800 1,1081 1,1369 1,1665 1,1968 1,2279 1,2599 1,2926 1,3262 1,3607 1,3961 1,4324 1,4696

2,7% 1,0270 1,0547 1,0832 1,1125 1,1425 1,1733 1,2050 1,2376 1,2710 1,3053 1,3405 1,3767 1,4139 1,4521 1,4913
2,8% 1,0280 1,0568 1,0864 1,1168 1,1481 1,1802 1,2133 1,2472 1,2821 1,3180 1,3550 1,3929 1,4319 1,4720 1,5132

2,9% 1,0290 1,0588 1,0895 1,1211 1,1537 1,1871 1,2215 1,2570 1,2934 1,3309 1,3695 1,4092 1,4501 1,4922 1,5354
3,0% 1,0300 1,0609 1,0927 1,1255 1,1593 1,1941 1,2299 1,2668 1,3048 1,3439 1,3842 1,4258 1,4685 1,5126 1,5580

3,1% 1,0310 1,0630 1,0959 1,1299 1,1649 1,2010 1,2383 1,2766 1,3162 1,3570 1,3991 1,4425 1,4872 1,5333 1,5808
3,2% 1,0320 1,0650 1,0991 1,1343 1,1706 1,2080 1,2467 1,2866 1,3278 1,3702 1,4141 1,4593 1,5060 1,5542 1,6040

3,3% 1,0330 1,0671 1,1023 1,1387 1,1763 1,2151 1,2552 1,2966 1,3394 1,3836 1,4292 1,4764 1,5251 1,5754 1,6274
3,4% 1,0340 1,0692 1,1055 1,1431 1,1820 1,2221 1,2637 1,3067 1,3511 1,3970 1,4445 1,4936 1,5444 1,5969 1,6512

3,5% 1,0350 1,0712 1,1087 1,1475 1,1877 1,2293 1,2723 1,3168 1,3629 1,4106 1,4600 1,5111 1,5640 1,6187 1,6753
3,6% 1,0360 1,0733 1,1119 1,1520 1,1934 1,2364 1,2809 1,3270 1,3748 1,4243 1,4756 1,5287 1,5837 1,6407 1,6998

3,7% 1,0370 1,0754 1,1152 1,1564 1,1992 1,2436 1,2896 1,3373 1,3868 1,4381 1,4913 1,5465 1,6037 1,6630 1,7246
3,8% 1,0380 1,0774 1,1184 1,1609 1,2050 1,2508 1,2983 1,3477 1,3989 1,4520 1,5072 1,5645 1,6239 1,6856 1,7497

3,9% 1,0390 1,0795 1,1216 1,1654 1,2108 1,2580 1,3071 1,3581 1,4110 1,4661 1,5232 1,5827 1,6444 1,7085 1,7751
4,0% 1,0400 1,0816 1,1249 1,1699 1,2167 1,2653 1,3159 1,3686 1,4233 1,4802 1,5395 1,6010 1,6651 1,7317 1,8009

4,1% 1,0410 1,0837 1,1281 1,1744 1,2225 1,2726 1,3248 1,3791 1,4357 1,4945 1,5558 1,6196 1,6860 1,7551 1,8271
4,2% 1,0420 1,0858 1,1314 1,1789 1,2284 1,2800 1,3337 1,3898 1,4481 1,5090 1,5723 1,6384 1,7072 1,7789 1,8536

4,3% 1,0430 1,0878 1,1346 1,1834 1,2343 1,2874 1,3427 1,4005 1,4607 1,5235 1,5890 1,6573 1,7286 1,8029 1,8805
4,4% 1,0440 1,0899 1,1379 1,1880 1,2402 1,2948 1,3518 1,4113 1,4733 1,5382 1,6059 1,6765 1,7503 1,8273 1,9077

4,5% 1,0450 1,0920 1,1412 1,1925 1,2462 1,3023 1,3609 1,4221 1,4861 1,5530 1,6229 1,6959 1,7722 1,8519 1,9353
4,6% 1,0460 1,0941 1,1444 1,1971 1,2522 1,3098 1,3700 1,4330 1,4989 1,5679 1,6400 1,7155 1,7944 1,8769 1,9632

4,7% 1,0470 1,0962 1,1477 1,2017 1,2582 1,3173 1,3792 1,4440 1,5119 1,5829 1,6573 1,7352 1,8168 1,9022 1,9916
4,8% 1,0480 1,0983 1,1510 1,2063 1,2642 1,3249 1,3884 1,4551 1,5249 1,5981 1,6748 1,7552 1,8395 1,9278 2,0203

4,9% 1,0490 1,1004 1,1543 1,2109 1,2702 1,3325 1,3977 1,4662 1,5381 1,6134 1,6925 1,7754 1,8624 1,9537 2,0494
5,0% 1,0500 1,1025 1,1576 1,2155 1,2763 1,3401 1,4071 1,4775 1,5513 1,6289 1,7103 1,7959 1,8856 1,9799 2,0789

5,1% 1,0510 1,1046 1,1609 1,2201 1,2824 1,3478 1,4165 1,4887 1,5647 1,6445 1,7283 1,8165 1,9091 2,0065 2,1088
5,2% 1,0520 1,1067 1,1643 1,2248 1,2885 1,3555 1,4260 1,5001 1,5781 1,6602 1,7465 1,8373 1,9329 2,0334 2,1391

5,3% 1,0530 1,1088 1,1676 1,2295 1,2946 1,3632 1,4355 1,5116 1,5917 1,6760 1,7649 1,8584 1,9569 2,0606 2,1698
5,4% 1,0540 1,1109 1,1709 1,2341 1,3008 1,3710 1,4451 1,5231 1,6053 1,6920 1,7834 1,8797 1,9812 2,0882 2,2009

5,5% 1,0550 1,1130 1,1742 1,2388 1,3070 1,3788 1,4547 1,5347 1,6191 1,7081 1,8021 1,9012 2,0058 2,1161 2,2325
5,6% 1,0560 1,1151 1,1776 1,2435 1,3132 1,3867 1,4644 1,5464 1,6330 1,7244 1,8210 1,9229 2,0306 2,1443 2,2644

5,7% 1,0570 1,1172 1,1809 1,2482 1,3194 1,3946 1,4741 1,5581 1,6469 1,7408 1,8400 1,9449 2,0558 2,1730 2,2968
5,8% 1,0580 1,1194 1,1843 1,2530 1,3256 1,4025 1,4839 1,5699 1,6610 1,7573 1,8593 1,9671 2,0812 2,2019 2,3296

5,9% 1,0590 1,1215 1,1876 1,2577 1,3319 1,4105 1,4937 1,5819 1,6752 1,7740 1,8787 1,9895 2,1069 2,2312 2,3629
6,0% 1,0600 1,1236 1,1910 1,2625 1,3382 1,4185 1,5036 1,5938 1,6895 1,7908 1,8983 2,0122 2,1329 2,2609 2,3966
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Barwert/Endwertfaktoren 

Tabelle 2.1: Barwertfaktoren 

               
           Jahre
Kalkula- 
tionszinssatz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2,0% 0,9804 1,9416 2,8839 3,8077 4,7135 5,6014 6,4720 7,3255 8,1622 8,9826 9,7868 10,5753 11,3484 12,1062 12,8493

2,1% 0,9794 1,9387 2,8783 3,7985 4,6998 5,5826 6,4472 7,2940 8,1234 8,9358 9,7314 10,5107 11,2739 12,0215 12,7537
2,2% 0,9785 1,9359 2,8727 3,7893 4,6862 5,5638 6,4225 7,2627 8,0849 8,8893 9,6764 10,4466 11,2002 11,9376 12,6591

2,3% 0,9775 1,9331 2,8671 3,7802 4,6727 5,5452 6,3980 7,2317 8,0466 8,8432 9,6219 10,3831 11,1272 11,8545 12,5655
2,4% 0,9766 1,9302 2,8616 3,7711 4,6592 5,5266 6,3736 7,2008 8,0086 8,7975 9,5678 10,3202 11,0548 11,7723 12,4729

2,5% 0,9756 1,9274 2,8560 3,7620 4,6458 5,5081 6,3494 7,1701 7,9709 8,7521 9,5142 10,2578 10,9832 11,6909 12,3814
2,6% 0,9747 1,9246 2,8505 3,7529 4,6325 5,4898 6,3253 7,1397 7,9334 8,7070 9,4610 10,1959 10,9122 11,6103 12,2908

2,7% 0,9737 1,9218 2,8450 3,7439 4,6192 5,4715 6,3013 7,1094 7,8962 8,6623 9,4083 10,1346 10,8419 11,5306 12,2012
2,8% 0,9728 1,9190 2,8395 3,7349 4,6060 5,4533 6,2775 7,0793 7,8592 8,6179 9,3560 10,0739 10,7723 11,4516 12,1125

2,9% 0,9718 1,9162 2,8341 3,7260 4,5928 5,4352 6,2538 7,0494 7,8225 8,5739 9,3041 10,0137 10,7033 11,3735 12,0247
3,0% 0,9709 1,9135 2,8286 3,7171 4,5797 5,4172 6,2303 7,0197 7,7861 8,5302 9,2526 9,9540 10,6350 11,2961 11,9379

3,1% 0,9699 1,9107 2,8232 3,7082 4,5667 5,3993 6,2069 6,9902 7,7499 8,4868 9,2016 9,8948 10,5673 11,2195 11,8520
3,2% 0,9690 1,9079 2,8178 3,6994 4,5537 5,3815 6,1836 6,9608 7,7140 8,4438 9,1510 9,8362 10,5002 11,1436 11,7671

3,3% 0,9681 1,9052 2,8124 3,6906 4,5407 5,3637 6,1604 6,9317 7,6783 8,4011 9,1008 9,7781 10,4338 11,0685 11,6830
3,4% 0,9671 1,9024 2,8070 3,6818 4,5279 5,3461 6,1374 6,9027 7,6429 8,3587 9,0509 9,7205 10,3679 10,9941 11,5998

3,5% 0,9662 1,8997 2,8016 3,6731 4,5151 5,3286 6,1145 6,8740 7,6077 8,3166 9,0016 9,6633 10,3027 10,9205 11,5174
3,6% 0,9653 1,8970 2,7963 3,6644 4,5023 5,3111 6,0918 6,8454 7,5727 8,2748 8,9526 9,6067 10,2381 10,8476 11,4359

3,7% 0,9643 1,8942 2,7910 3,6557 4,4896 5,2937 6,0692 6,8169 7,5380 8,2334 8,9039 9,5506 10,1741 10,7754 11,3553
3,8% 0,9634 1,8915 2,7857 3,6471 4,4769 5,2764 6,0467 6,7887 7,5036 8,1923 8,8557 9,4949 10,1107 10,7040 11,2755

3,9% 0,9625 1,8888 2,7804 3,6385 4,4644 5,2592 6,0243 6,7606 7,4693 8,1514 8,8079 9,4398 10,0479 10,6332 11,1965
4,0% 0,9615 1,8861 2,7751 3,6299 4,4518 5,2421 6,0021 6,7327 7,4353 8,1109 8,7605 9,3851 9,9856 10,5631 11,1184

4,1% 0,9606 1,8834 2,7698 3,6214 4,4393 5,2251 5,9799 6,7050 7,4016 8,0707 8,7134 9,3309 9,9240 10,4937 11,0410
4,2% 0,9597 1,8807 2,7646 3,6129 4,4269 5,2082 5,9579 6,6775 7,3680 8,0307 8,6667 9,2771 9,8629 10,4250 10,9645

4,3% 0,9588 1,8780 2,7594 3,6044 4,4146 5,1913 5,9361 6,6501 7,3347 7,9911 8,6204 9,2238 9,8023 10,3570 10,8887
4,4% 0,9579 1,8753 2,7542 3,5959 4,4022 5,1746 5,9143 6,6229 7,3016 7,9518 8,5745 9,1710 9,7423 10,2896 10,8138

4,5% 0,9569 1,8727 2,7490 3,5875 4,3900 5,1579 5,8927 6,5959 7,2688 7,9127 8,5289 9,1186 9,6829 10,2228 10,7395
4,6% 0,9560 1,8700 2,7438 3,5791 4,3778 5,1413 5,8712 6,5690 7,2362 7,8740 8,4837 9,0666 9,6239 10,1567 10,6661

4,7% 0,9551 1,8673 2,7386 3,5708 4,3656 5,1248 5,8498 6,5423 7,2037 7,8355 8,4389 9,0151 9,5656 10,0913 10,5934
4,8% 0,9542 1,8647 2,7335 3,5625 4,3535 5,1083 5,8285 6,5158 7,1716 7,7973 8,3944 8,9641 9,5077 10,0264 10,5214

4,9% 0,9533 1,8620 2,7284 3,5542 4,3415 5,0920 5,8074 6,4894 7,1396 7,7594 8,3502 8,9135 9,4504 9,9622 10,4502
5,0% 0,9524 1,8594 2,7232 3,5460 4,3295 5,0757 5,7864 6,4632 7,1078 7,7217 8,3064 8,8633 9,3936 9,8986 10,3797

5,1% 0,9515 1,8568 2,7182 3,5377 4,3175 5,0595 5,7655 6,4372 7,0763 7,6844 8,2630 8,8135 9,3373 9,8357 10,3099
5,2% 0,9506 1,8542 2,7131 3,5295 4,3056 5,0434 5,7447 6,4113 7,0449 7,6473 8,2199 8,7641 9,2815 9,7733 10,2408

5,3% 0,9497 1,8515 2,7080 3,5214 4,2938 5,0274 5,7240 6,3856 7,0138 7,6105 8,1771 8,7152 9,2262 9,7115 10,1723
5,4% 0,9488 1,8489 2,7030 3,5132 4,2820 5,0114 5,7034 6,3600 6,9829 7,5739 8,1346 8,6666 9,1714 9,6503 10,1046

5,5% 0,9479 1,8463 2,6979 3,5052 4,2703 4,9955 5,6830 6,3346 6,9522 7,5376 8,0925 8,6185 9,1171 9,5896 10,0376
5,6% 0,9470 1,8437 2,6929 3,4971 4,2586 4,9797 5,6626 6,3093 6,9217 7,5016 8,0508 8,5708 9,0633 9,5296 9,9712 

5,7% 0,9461 1,8411 2,6879 3,4890 4,2470 4,9640 5,6424 6,2842 6,8914 7,4658 8,0093 8,5235 9,0099 9,4701 9,9055 
5,8% 0,9452 1,8385 2,6829 3,4810 4,2354 4,9484 5,6223 6,2592 6,8613 7,4303 7,9682 8,4765 8,9570 9,4112 9,8404 

5,9% 0,9443 1,8360 2,6780 3,4731 4,2238 4,9328 5,6023 6,2344 6,8314 7,3951 7,9274 8,4300 8,9046 9,3528 9,7760 
6,0% 0,9434 1,8334 2,6730 3,4651 4,2124 4,9173 5,5824 6,2098 6,8017 7,3601 7,8869 8,3838 8,8527 9,2950 9,7122 
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Tabelle 2.2: Korrekturfaktoren für Barwerte (i = Zinssatz p/100) 

Sofern die laufenden Zahlungen nicht zum Ende des Jahres fällig sind, kann dies durch 
Multiplikation des Barwertes mit einem Korrekturfaktor berücksichtigt werden: 

Fälligkeit Korrekturfaktor z. B. 6 % 

zu Beginn eines Jahres 

zu Beginn eines Vierteljahres 

Mitte jedes Vierteljahres 

Ende jedes Vierteljahres 

Beginn jeden Monats 

Ende jeden Monats 

1 +i 

1 + 5/8i 

1 + 1/2i 

1 + 3/8i 

1 + 13/24i 

1 + 11/24i 

1,06 

1,0375 

1,03 

1,0225 

1,0325 

1,0275 
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Tabelle 2.3: Endwertfaktoren 

Mit dem Endwertfaktor wird eine betragsgleiche laufende jährliche Zahlung auf ein 
zukünftiges Jahr hin aufgezinst 

               
           Jahre
Kalkula- 
tionszinssatz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2,0% 1,0000 2,0200 3,0604 4,1216 5,2040 6,3081 7,4343 8,5830 9,7546 10,9497 12,1687 13,4121 14,6803 15,9739 17,2934

2,1% 1,0000 2,0210 3,0634 4,1278 5,2145 6,3240 7,4568 8,6134 9,7942 10,9999 12,2309 13,4878 14,7710 16,0812 17,4189
2,2% 1,0000 2,0220 3,0665 4,1339 5,2249 6,3398 7,4793 8,6439 9,8340 11,0504 12,2935 13,5639 14,8623 16,1893 17,5455

2,3% 1,0000 2,0230 3,0695 4,1401 5,2354 6,3558 7,5019 8,6745 9,8740 11,1011 12,3564 13,6406 14,9544 16,2983 17,6732
2,4% 1,0000 2,0240 3,0726 4,1463 5,2458 6,3717 7,5247 8,7052 9,9142 11,1521 12,4198 13,7178 15,0471 16,4082 17,8020

2,5% 1,0000 2,0250 3,0756 4,1525 5,2563 6,3877 7,5474 8,7361 9,9545 11,2034 12,4835 13,7956 15,1404 16,5190 17,9319
2,6% 1,0000 2,0260 3,0787 4,1587 5,2668 6,4038 7,5703 8,7671 9,9951 11,2549 12,5476 13,8738 15,2345 16,6306 18,0630

2,7% 1,0000 2,0270 3,0817 4,1649 5,2774 6,4199 7,5932 8,7982 10,0358 11,3068 12,6120 13,9526 15,3293 16,7432 18,1952
2,8% 1,0000 2,0280 3,0848 4,1712 5,2880 6,4360 7,6162 8,8295 10,0767 11,3588 12,6769 14,0318 15,4247 16,8566 18,3286

2,9% 1,0000 2,0290 3,0878 4,1774 5,2985 6,4522 7,6393 8,8608 10,1178 11,4112 12,7421 14,1117 15,5209 16,9710 18,4632
3,0% 1,0000 2,0300 3,0909 4,1836 5,3091 6,4684 7,6625 8,8923 10,1591 11,4639 12,8078 14,1920 15,6178 17,0863 18,5989

3,1% 1,0000 2,0310 3,0940 4,1899 5,3198 6,4847 7,6857 8,9240 10,2006 11,5168 12,8738 14,2729 15,7154 17,2026 18,7358
3,2% 1,0000 2,0320 3,0970 4,1961 5,3304 6,5010 7,7090 8,9557 10,2423 11,5700 12,9403 14,3544 15,8137 17,3197 18,8740

3,3% 1,0000 2,0330 3,1001 4,2024 5,3411 6,5173 7,7324 8,9876 10,2842 11,6235 13,0071 14,4363 15,9127 17,4379 19,0133
3,4% 1,0000 2,0340 3,1032 4,2087 5,3518 6,5337 7,7559 9,0196 10,3262 11,6773 13,0743 14,5189 16,0125 17,5569 19,1539

3,5% 1,0000 2,0350 3,1062 4,2149 5,3625 6,5502 7,7794 9,0517 10,3685 11,7314 13,1420 14,6020 16,1130 17,6770 19,2957
3,6% 1,0000 2,0360 3,1093 4,2212 5,3732 6,5666 7,8030 9,0839 10,4110 11,7858 13,2100 14,6856 16,2143 17,7980 19,4387

3,7% 1,0000 2,0370 3,1124 4,2275 5,3839 6,5832 7,8267 9,1163 10,4536 11,8404 13,2785 14,7698 16,3163 17,9200 19,5830
3,8% 1,0000 2,0380 3,1154 4,2338 5,3947 6,5997 7,8505 9,1488 10,4965 11,8953 13,3474 14,8546 16,4190 18,0430 19,7286

3,9% 1,0000 2,0390 3,1185 4,2401 5,4055 6,6163 7,8744 9,1815 10,5395 11,9506 13,4167 14,9399 16,5226 18,1669 19,8754
4,0% 1,0000 2,0400 3,1216 4,2465 5,4163 6,6330 7,8983 9,2142 10,5828 12,0061 13,4864 15,0258 16,6268 18,2919 20,0236

4,1% 1,0000 2,0410 3,1247 4,2528 5,4272 6,6497 7,9223 9,2471 10,6263 12,0619 13,5565 15,1123 16,7319 18,4179 20,1730
4,2% 1,0000 2,0420 3,1278 4,2591 5,4380 6,6664 7,9464 9,2801 10,6699 12,1181 13,6270 15,1993 16,8377 18,5449 20,3238

4,3% 1,0000 2,0430 3,1308 4,2655 5,4489 6,6832 7,9706 9,3133 10,7138 12,1745 13,6980 15,2870 16,9443 18,6729 20,4759
4,4% 1,0000 2,0440 3,1339 4,2718 5,4598 6,7000 7,9948 9,3466 10,7578 12,2312 13,7694 15,3752 17,0517 18,8020 20,6293

4,5% 1,0000 2,0450 3,1370 4,2782 5,4707 6,7169 8,0192 9,3800 10,8021 12,2882 13,8412 15,4640 17,1599 18,9321 20,7841
4,6% 1,0000 2,0460 3,1401 4,2846 5,4817 6,7338 8,0436 9,4136 10,8466 12,3455 13,9134 15,5534 17,2689 19,0633 20,9402

4,7% 1,0000 2,0470 3,1432 4,2909 5,4926 6,7508 8,0681 9,4473 10,8913 12,4032 13,9861 15,6435 17,3787 19,1955 21,0977
4,8% 1,0000 2,0480 3,1463 4,2973 5,5036 6,7678 8,0926 9,4811 10,9362 12,4611 14,0592 15,7341 17,4893 19,3288 21,2566

4,9% 1,0000 2,0490 3,1494 4,3037 5,5146 6,7848 8,1173 9,5150 10,9813 12,5193 14,1328 15,8253 17,6007 19,4632 21,4169
5,0% 1,0000 2,0500 3,1525 4,3101 5,5256 6,8019 8,1420 9,5491 11,0266 12,5779 14,2068 15,9171 17,7130 19,5986 21,5786

5,1% 1,0000 2,0510 3,1556 4,3165 5,5367 6,8191 8,1668 9,5833 11,0721 12,6368 14,2812 16,0096 17,8261 19,7352 21,7417
5,2% 1,0000 2,0520 3,1587 4,3230 5,5478 6,8362 8,1917 9,6177 11,1178 12,6959 14,3561 16,1026 17,9400 19,8729 21,9062

5,3% 1,0000 2,0530 3,1618 4,3294 5,5588 6,8535 8,2167 9,6522 11,1637 12,7554 14,4315 16,1963 18,0547 20,0116 22,0723
5,4% 1,0000 2,0540 3,1649 4,3358 5,5700 6,8707 8,2418 9,6868 11,2099 12,8152 14,5073 16,2906 18,1703 20,1515 22,2397

5,5% 1,0000 2,0550 3,1680 4,3423 5,5811 6,8881 8,2669 9,7216 11,2563 12,8754 14,5835 16,3856 18,2868 20,2926 22,4087
5,6% 1,0000 2,0560 3,1711 4,3487 5,5922 6,9054 8,2921 9,7565 11,3028 12,9358 14,6602 16,4812 18,4041 20,4347 22,5791

5,7% 1,0000 2,0570 3,1742 4,3552 5,6034 6,9228 8,3174 9,7915 11,3496 12,9966 14,7374 16,5774 18,5223 20,5781 22,7510
5,8% 1,0000 2,0580 3,1774 4,3617 5,6146 6,9403 8,3428 9,8267 11,3966 13,0576 14,8150 16,6743 18,6414 20,7226 22,9245

5,9% 1,0000 2,0590 3,1805 4,3681 5,6258 6,9578 8,3683 9,8620 11,4439 13,1191 14,8931 16,7718 18,7613 20,8682 23,0995
6,0% 1,0000 2,0600 3,1836 4,3746 5,6371 6,9753 8,3938 9,8975 11,4913 13,1808 14,9716 16,8699 18,8821 21,0151 23,2760
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Muster 2 zu Art. 44 BayHO 

Stadt Markt Gemeinde
Verwaltungs-
gemeinschaft

Zweck- oder 
Schulverband1 Landkreis Bezirk

Name (mit Angabe des Landkreises) Einwohner Stand

Angaben zu den finanziellen Verhältnissen, erstellt zum Haushaltsplan ...........   2

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen 

Haushaltsansatz Ergebnis der Ergebnis der 
Haushaltsjahr Jahresrechnung Jahresrechnung 

1. Angaben zum Gesamthaushalt ...........2
Vorjahr
.......... 2

Vorvorjahr 
.......... 2

EUR EUR EUR

1.1 Verwaltungshaushalt Einnahmen3

1.2 Vermögenshaushalt  Einnahmen3

davon: Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30) 

nachrichtlich: Mindesthöhe der Zuführung (nach 
§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV) – vgl. Nr. 6.2.1/Sp. 2 

Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31) 

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des  
Anlagevermögens (Gr. 34) 
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36) 

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr. 37) 

 In den Ausgaben sind enthalten: 

Zuführungen an Rücklagen (Gr. 91) 

Vermögenserwerb (Gr. 93) 

 Baumaßnahmen (Gr. 94)

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98) 

Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90) 

Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr
2. Hebesätze/Umlagesatz lt. Satzung 

v.H.
lt. Satzung 

v.H.
LD v.H. 

(nicht auszufüllen)
lt. Satzung 

v.H.
LD v.H. 

(nicht auszufüllen)

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer 

 Umlagesatz der Kreis- 
oder Bezirksumlage   

Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr

3. Allgemeine Rücklagen 
Stand jeweils zum 31.12. EUR EUR EUR

4. Schuldenwesen5

4.1 Schuldenstand (Gesamtverschuldung ohne Kassenkredite, sowie ohne Eigenbetriebe und kaufmännisch buchende Kranken-
häuser)

Gesamtverschuldung5 fiktiver Schuldenanteil 
bei Schulverbänden 

zusammen
(Sp. 1 + 2) 

 Stand 1. Januar .........4
1 2 3 

 EUR  

EUR/Einw.  

Anlage 2
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(noch Muster 2 zu Art. 44 BayHO)

4.2 Schuldendienst im Vorjahr (ohne Schuldendienst der Eigenbetriebe und der kaufmännisch buchenden Krankenhäuser)

Schuldendienst Zinsen (Gr. 80) Tilgung (Gr. 97 ) von Dritten getragen/ersetzt tatsächlicher Schuldendienst
(Sp. 1 + 2 ./. 3) 

1 2 3 4 

 EUR 
  

 EUR/Einw. 
  

5. Ergänzende Erläuterungen:

................................................................................................
Ort, Datum 

...........................................................................................................
Unterschrift

                                                
1.  Das Formblatt ist für Zweckverbände, die das Eigenbetriebsrecht anwenden (Art. 40 Abs. 2 KommZG), nicht anwendbar. 
2.  Die Angaben sind dem neuesten Haushaltsplan zu entnehmen. Ist im Zeitpunkt der Antragstellung der Haushaltsplan von 

dem kommunalen Beschlussgremium noch nicht beschlossen worden, so sind die Angaben zum zuletzt verabschiedeten 
Haushaltsplan zu machen. 

3.  Fehlbeträge sind gesondert in einer Fußnote anzugeben. 
4. Maßgebend ist der Beginn des Haushaltsjahres, auf das die Übersicht abgestellt wird (siehe auch Fußnote 2 und § 2 Abs. 2 

Nr. 3 KommHV-Kameralistik). 
5. Schuldenarten nach der Schuldenstandsstatistik. 
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III. Funktionenplan (FPl) 

– Kurzdarstellung – 

Der ausführliche Funktionenplan mit Zuordnungshinweisen folgt auf S. 6 ff. Die Hauptfunktionen sind einstellig, die Ober-
funktionen zweistellig. Die eingerückten Funktionen sind dreistellig aufgeführt. 

0 Allgemeine Dienste
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

011 Politische Führung
012 Innere Verwaltung
013 Informationswesen
014 Statistischer Dienst
015 Zivildienst*
016 Hochbauverwaltung
018 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 

058, 068, 118 und 138
019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben

02 Auswärtige Angelegenheiten
021 Auslandsvertretungen (nur Bund)*
022 Internationale Organisationen*
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland*
029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten*

03 Verteidigung (nur Bund)*
031 Bundeswehrverwaltung
032 Deutsche Verteidigungsstreitkräfte
033 Verteidigungslasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte
036 Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung
037 Unterhaltssicherung
038 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Bundeswehrverwaltung
039 Versorgung einschließlich Beihilfen der Soldaten der Bundeswehr

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
042 Polizei
043 Öffentliche Ordnung*
044 Brandschutz
045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz
046 Wetterdienst*
047 Schutz der Verfassung
048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung
05 Rechtsschutz

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften
056 Justizvollzugsanstalten
058 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben

06 Finanzverwaltung
061 Steuer- und Zollverwaltung
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung
068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
11/12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen

111 Unterrichtsverwaltung
112 Öffentliche Grundschulen
113 Private Grundschulen
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen
115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
127 Öffentliche berufliche Schulen
128 Private berufliche Schulen
129 Sonstige schulische Aufgaben

13 Hochschulen
132 Hochschulkliniken

1

Anlage 3
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133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien
134 Private Hochschulen und Berufsakademien
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft
138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)
139 Sonstige Hochschulaufgaben

14 Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.
141 Förderung für Schüler
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende
145 Schülerbeförderung

15 Sonstiges Bildungswesen
152 Volkshochschulen
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)
154 Ausbildung der Lehrkräfte
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und 
wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
163 Wissenschaftliche Museen
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
165 Forschung und experimentelle Entwicklung
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen

18/19 Kultur und Religion
181 Theater
182 Musikpflege
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
184 Zoologische und botanische Gärten
185 Musikschulen
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken
187 Sonstige Kulturpflege
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten
195 Denkmalschutz und -pflege
199 Kirchliche Angelegenheiten

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

211 Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
221 Allgemeine Rentenversicherung * (nur Bundesträger)
222 Knappschaftliche Rentenversicherung* (nur Bundesträger)
223 Unfallversicherung
224 Krankenversicherung
225 Arbeitslosenversicherung* (nur Bund)
226 Alterssicherung der Landwirte* (nur Bund)
227 Pflegeversicherung
229 Sonstige Sozialversicherungen

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
231 Kindergeld, Kinderzuschlag
232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz*
233 Wohngeld
235 Soziale Einrichtungen
236 Förderung der Wohlfahrtspflege
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
243 Lastenausgleich
244 Wiedergutmachung
246 Vertriebene und Spätaussiedler
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

25 Arbeitsmarktpolitik
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

2
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26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit
262 Jugendsozialarbeit
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII
286 Leistungen nach dem SGB XII – nur Flächenländer
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

29 Sonstige soziale Angelegenheiten

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
31 Gesundheitswesen

311 Gesundheitsverwaltung
312 Krankenhäuser und Heilstätten
313 Arbeitsschutz
314 Gesundheitsschutz

32 Sport und Erholung
321 Park- und Gartenanlagen
322 Sport

33 Umwelt- und Naturschutz
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie

411 Förderung des Wohnungsbaues
412 Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)
419 Sonstiges Wohnungswesen

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
421 Geoinformation
422 Raumordnung und Landesplanung
423 Städtebauförderung

43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung

52 Landwirtschaft und Ernährung
521 Agrarstruktur und ländlicher Raum
522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung

53 Fortstwirtschaft und Jagd, Fischerei
531 Forstwirtschaft und Jagd
532 Fischerei

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau
624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken
625 Küstenschutz*

3
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63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe
631 Kohlenbergbau
632 Sonstiger Bergbau
634 Verarbeitende Industrie
635 Handwerk und Kleingewerbe
638 Baugewerbe

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
641 Kernenergie
642 Erneuerbare Energieformen
643 Elektrizitätsversorgung
644 Wasserversorgung
645 Abwasserentsorgung
646 Abfallwirtschaft
647 Straßenreinigung
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung

65 Handel und Tourismus
651 Handel
652 Tourismus

66 Geld- und Versicherungswesen*
661 Banken und Kreditinstitute
669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
69 Regionale Förderungsmaßnahmen

691 Betriebliche Investitionen
692 Verbesserung der Infrastruktur
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung

72 Straßen
721 Bundesautobahnen
722 Bundesstraßen
723 Landesstraßen
724 Kreisstraßen
725 Gemeindestraßen
726 Straßenbeleuchtung
729 Sonstiger Straßenverkehr

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt
731 Wasserstraßen und Häfen
732 Förderung der Schifffahrt

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
741 Öffentlicher Personennahverkehr
742 Eisenbahnen

75 Luftfahrt
77 Nachrichtenwesen*

771 Post und Telekommunikation
772 Rundfunk und Fernsehen

79 Sonstiges Verkehrswesen

8 Finanzwirtschaft
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen

811 Grundvermögen
812 Kapitalvermögen
813 Sondervermögen
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5

82 Steuern und Finanzzuweisungen
83 Schulden
84 Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.
85 Rücklagen
86 Sonstiges
87 Abwicklung der Vorjahre
88 Globalposten
89 Haushaltstechnische Verrechnungen



FMBl Nr. 6/2012280

Ausführlicher Funktionenplan (FPl) 

Bemerkung zur Darstellung des Funktionenplans (vgl. auch Nr. 4 AV-BayHS): 
Die Aufschlüsselung nach funktionalen Gesichtspunkten geschieht durch eine dreistellige Zahl: 

Die Hauptfunktionen (einstellig) stehen an vorderster Stelle. 
Eingerückt folgen die Oberfunktionen (zweistellig). 
Wiederum eingerückt sind die Funktionen (dreistellig) aufgeführt. 
Soweit Zuordnungshinweise vorhanden sind, stehen sie eingerückt und kleingedruckt jeweils unter den Hauptfunk-
tionen, Oberfunktionen und Funktionen. 

Der Funktionenplan enthält die Gliederungsmerkmale für eine systematische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben 
nach einzelnen Aufgabenbereichen. 
Die U n t e r g l i e d e r u n g  der Hauptfunktionen nach Oberfunktionen bzw. Funktionen beginnt mit der Ziffer »1« in der 
zweiten bzw. dritten Stelle. Die Ziffer »0« ist in der zweiten und dritten Stelle für die Summierung der Oberfunktionen zur 
Hauptfunktion bzw. der Funktionen zur Oberfunktion vorgesehen. Soweit im Funktionenplan eine Untergliederung der 
Oberfunktionen in Funktionen nicht vorgesehen ist (z. B. Oberfunktion 27), wird die Funktion durch Anhängen der Ziffer 
»1« in der dritten Stelle gebildet (z. B. Funktion 271). 
Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Funktionen dürfen für den Haushaltsplan des Freistaates Bayern nur mit Zu-
stimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen verwendet werden. 

Hauptfunktionen, Oberfunktionen, Funktionen 

0 Allgemeine Dienste 
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 

011 Politische Führung 
Beauftragte in besonderen Angelegenheiten, z. B. 

 Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Rechnungshöfe und Prüfungsämter als nachgeordnete Dienststellen der Rechnungshöfe, 
Regierung und Ministerien 

 Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben sowie die entsprechenden Einnahmen, die in der Regel bei Kapitel 01 veran-
schlagt sind, soweit sie nicht anderen Funktionen zuzuordnen sind, z. B. Gruppen 441 bis 443 der Oberfunktion 84. Andere 
Einnahmen und Ausgaben für laufende Zwecke usw. sind gegebenenfalls den ihrer Zweckbestimmung entsprechenden Funktio-
nen zuzuordnen. In gleicher Weise ist bei den “Allgemeinen Bewilligungen” (in der Regel Kap. 02) zu verfahren.
 Gemeinsame Einrichtungen wie z. B. Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz sowie Sekretariat der Ständigen Konfe-
renz der Kultusminister der Länder 
Vertretungen der Länder beim Bund und bei der Europäischen Union 

Volksvertretungen, z. B. 
Bayerischer Landtag, 
 Fraktionen 
 Ausgaben für Wahlen und  Volksabstimmungen 
 Mitglieder des Europäischen Parlaments 
 Parlamentarische Vereinigungen 
Durchführung des Gesetzes über die politischen Parteien (Wahlkampfkostenpauschale) 

012 Innere Verwaltung 
z. B. Bezirksregierungen, Regierungspräsidenten, Landratsämter, Kreisämter, Bezirksverordnetenversammlungen, 

Landesverwaltungsamt, 
Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben sowie die entsprechenden Einnahmen. Andere Einnahmen und Ausgaben 
für laufende Zwecke usw. sind gegebenenfalls der ihrer Zweckbestimmung entsprechenden Funktion zuzuordnen. 
Anteilige Verwaltungsausgaben sind den entsprechenden Funktionen zuzuordnen, z. B. für den Statistischen Dienst (Funk-
tion 014). 

 Datenverarbeitungszentralen der inneren Verwaltung (vgl. auch Funktion 019), 
 Zentrale Beschaffungsstellen, 
 Disziplinarangelegenheiten, 
 Fortbildungsmaßnahmen für Bedienstete, besondere Bildungseinrichtungen (z. B. Bundesakademie für öffentliche Verwaltung), 
 Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstellen, soweit sie gesondert veranschlagt sind (vgl. auch Funktion 062). 

013 Informationswesen 
Nachrichten und Informationen für Zwecke der politischen Führung, Öffentlichkeitsarbeit,  
z. B. Unterrichtung der Bevölkerung über wirtschaftspolitische Fragen, steuerliche Maßnahmen, Angelegenheiten der Gesundheits-

politik, Verkehrspolitik usw. durch Presse, Rundfunk, Fernsehen und sonstige Publikationsmittel. 
(Fachinformationen und Fachveröffentlichungen sind der für den betreffenden Aufgabenbereich vorgesehenen Funktion zuzuord-
nen) 

014 Statistischer Dienst 
Statistisches Landesamt 
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015 Zivildienst* 
Zivildienst für anerkannte Kriegsdienstverweigerer, z. B. 

Ausgaben für Dienstleistende, 
Kostenbeiträge der Einrichtungen und Träger für die Dienstleistungen der Dienstpflichtigen. 

016 Hochbauverwaltung 
Soweit als besondere Behörden und Einrichtungen im Haushaltsplan veranschlagt (einschließlich nicht ausgliederbarer tiefbau-
technischer Büros oder Abteilungen), 
z. B.  staatliche Hochbauämter, 
Auftragsweise Durchführung von Bauaufgaben durch die Länder. 
(nicht enthalten: ausgliederbare Straßenbauverwaltung, vgl. Funktion 711) 

018 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 
048, 058, 068, 118 und 138 
Sämtliche Ausgaben und Einnahmen für Versorgung einschließlich Beihilfen, Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für 
Versorgungsempfänger und deren Hinterbliebene 

019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben 
Rechenzentren,

(Datenverarbeitungsanlagen einzelner Verwaltungen bzw. Einrichtungen sind den entsprechenden Funktionen zuzuordnen.) 
Sachverständigenrat. 

02 Auswärtige Angelegenheiten 
021 Auslandsvertretungen (nur Bund)*
022 Internationale Organisationen* 

(Sonstige Zuschüsse, Förderbeiträge oder Mitgliedsbeiträge – im engeren Sinn – an internationale Organisationen sind entspre-
chend ihrer Funktion den übrigen Bereichen zuzuordnen) 

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Beteiligungen, Beiträge und Zuschüsse an besondere Organisationen und Dienststellen, z. B. 

Regionale  Entwicklungsbanken und -fonds, 
Einrichtungen, Entwicklungsprogramme und Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen sowie 
andere internationale Einrichtungen und internationale Nichtregierungsorganisationen, 
Internationale Familienplanungsföderation (IPPF), 
Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt), 
Deutscher Entwicklungsdienst gGmbH (DED), 
Deutsche Gesellschaft für Technische  Zusammenarbeit (GTZ), 
Entwicklungsfonds der Europäischen Union, 
Einrichtungen der Weltbankgruppe, insbesondere internationale Entwicklungsorganisation , insbesondere Internationale Ent-
wicklungsorganisation (IDA), 

Förderung von Entwicklungsländern durch wirtschaftliche, finanzielle und sonstige Hilfsmaßnahmen, z. B. 
berufliche Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Entwicklungsländer, 
bilaterale Technische Zusammenarbeit (TZ), 
entwicklungs-, sozial- und gesellschaftspolitische Maßnahmen, Sozialstrukturhilfe, Entwicklungspartnerschaften mit der Wirt-
schaft
bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit (FZ), 
Ernährungssicherungsprogramme in den Entwicklungsländern, 
 entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe. 

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland* 
029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten* 

Sonstige Aufgaben im Rahmen der internationalen Beziehungen, z. B. Ausgaben für Kommissionen, Arbeitsdelegationen, Teilnahme 
an Tagungen im Ausland. 
Zuschüsse an verschiedene Organisationen, z. B. 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 
Flüchtlingshilfeprogramme der Vereinten Nationen, 
humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland. 

03 Verteidigung (nur Bund)*
031 Bundeswehrverwaltung 
032 Deutsche Verteidigungsstreitkräfte 
033 Verteidigungslasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte 
036 Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung 
037 Unterhaltssicherung 
038 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Bundeswehrverwaltung 
039 Versorgung einschließlich Beihilfen der Soldaten der Bundeswehr 
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04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
042 Polizei 

Vollzugsorgane und -einrichtungen auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit. 
043 Öffentliche Ordnung*

Allgemeine öffentliche Ordnungsmaßnahmen, z. B. 
Glücksspielaufsicht 
Abwehr der von Hunden ausgehenden Gefahren 

044 Brandschutz 
Maßnahmen und Einrichtungen der Länder für den Brandschutz. 

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 
Maßnahmen der Länder im Zusammenhang mit den Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes einschließlich des Verwaltungs-
aufwandes. 
Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit nicht bei den Funktionen 042 oder 044 zugeordnet, z. B. 

Kampfmittelbeseitigung
Rettungsdienste 

046 Wetterdienst*
Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Meteorologie, z. B. 

Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW), 
Europäische Organisation zur Nutzung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT), 
Flugwetterdienst,
Klimagutachten. 

047 Schutz der Verfassung 
z. B. Landesämter für Verfassungsschutz 

048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung 
Vgl. Erläuterungen zu Funktion 018. 

05 Rechtsschutz 
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 
056 Justizvollzugsanstalten 

Hierzu gehören auch: 
Arbeitslosenversicherung der Inhaftierten 
Gefängniskrankenhäuser 

(nicht enthalten: Maßregelvollzug, vgl. Funktion 312) 
058 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)

Vgl. Erläuterungen zu Funktion 018. 
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 

Besondere Aufgaben der Rechtspflege, z. B. 
überregionale Einrichtungen im Interesse von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung (Internationaler Seegerichtshof), 
Deutsches Patent- und Markenamt/Europäische Patentorganisation, 
Internationale Organisationen des Rechtswesens im Ausland (vgl. auch Funktion 022), 
Schiedsgerichte und sonstiges Schlichtungswesen. 

06 Finanzverwaltung 
061 Steuer- und Zollverwaltung 

Landesfinanzverwaltung. 
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 

Kassenverwaltungen, soweit als besondere Einrichtungen veranschlagt, 
Schuldenverwaltung der Länder, soweit besonders veranschlagt, 
Sonstige Angelegenheiten der Finanzverwaltung, 
Verteidigungslastenverwaltung, 
Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstellen, soweit Einrichtungen der Allgemeinen Finanzverwaltung (vgl. auch Funktion 012), 
Zentrale Datenstelle der Länderfinanzminister. 
Verwaltung des Grundvermögens, soweit nicht von anderen Bereichen wahrgenommen, 
Verwaltung des Kapitalvermögens und Sondervermögens, soweit nicht in Einzelfällen von anderen Bereichen wahrgenommen. 

068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung 
Vgl. Erläuterungen zu Funktion 018. 

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 
11/12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 

Unter den jeweiligen Schularten für öffentliche Schulen und Privatschulen sind auch die Ausgaben für Abendschulen und Einrich-
tungen des Fernunterrichts zuzuordnen. Einbezogen werden dort Ausgaben für Personal (einschließlich Vergütungen/Bezüge der 
Lehramtsreferendare sowie der Lehramtsanwärter; sofern eine Aufteilung nicht möglich ist, bei Funktion 129), die Schulunterhal-
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tung, Bau- und andere Investitionen, für schulartspezifische Modellversuche, für Lehr- und Lernmittel, für schulische Betreuungs-
angebote. 
(nicht enthalten: Auslandsschulen, vgl. Funktion 024) 

111 Unterrichtsverwaltung 
z. B. 
Schulaufsicht, 
allgemeine Schulverwaltung, 
Schulplanung, 
nichtwissenschaftliche Prüfungsämter, 
Aufwendungen für Schul- und Elternbeiräte, Schülervertretungen, 
Einrichtungen für die Entwicklung von Lehrplänen, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. 

112 Öffentliche Grundschulen 
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft mit angegliedertem Schulkindergarten, angegliederter Vorklasse (die Grundschulen um-
fassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4, in einigen Ländern die Klassen 1 bis 6). 

113 Private Grundschulen 
Grundschulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft; inhaltlich wie Funktion 112 

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen 
Weiterführende allgemeinbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft, z. B. 

Hauptschulen
kombinierte Grund- und Hauptschulen (auch Grundschulen mit angeschlossener Orientierungsstufe) 
kombinierte Haupt- und Realschulen 
Realschulen 
Gymnasien
Integrierte und additive Gesamtschulen (auch Gesamtschulen mit angeschlossener Grundschule, mit und ohne angeschlossener 
gymnasialer Oberstufe) 
Schulformunabhängige Orientierungsstufe (nur selbständige Einrichtungen, die keiner anderen Schulart angeschlossen sind) 

115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen 
Weiterführende allgemeinbildende Schulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft; inhaltlich wie Funktion 114 

118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) 
Vgl. Erläuterungen zu Funktion 018. 

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs 
Sämtliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs in öffentlicher Trägerschaft, wie Sonderschu-
len/Förderschulen für seh-, körper-, geistig- und lernbehinderte Menschen sowie für Hörgeschädigte und für Erziehungshilfe, Schu-
len für sprachbehinderte Menschen, Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung, auch Sonderschulen/Förderschulen 
mit angegliederten schulvorbereitenden Einrichtungen. 
(nicht enthalten: öffentliche berufliche Sonderschulen/Förderschulen, vgl. Funktion 127; Ausgaben für den integrativen Unterricht
von behinderten Menschen an öffentlichen Grundschulen und öffentlichen weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, vgl. Funk-
tionen 112 und 114; Sonderkindergärten gem. SGB VIII, vgl. Oberfunktion 27) 

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs 
Sämtliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs in privater oder kirchlicher Trägerschaft; inhaltlich wie
Funktion 124 

127 Öffentliche berufliche Schulen 
Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft: 

Berufsschulen (einschl. Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr), 
Berufsaufbau-, Berufsfachschulen, 
Fachoberschulen, 
Fachgymnasien, 
Berufs- und technische Oberschulen, 
Berufs- und Fachakademien mit fachschulähnlichen Abschlüssen, 
Fachschulen aller Art (Fachschulen für Wirtschaft, Sozialpädagogik, Technik, Landwirtschaft, Gestaltung, Bibliothekare usw., 
aber ohne Verwaltungsfachschulen), 
Schulen des Gesundheitswesens, 
Berufliche Schulzentren (auch mit angegliederter gymnasialer Oberstufe), 

(nicht enthalten: verwaltungsinterne Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung im öffentlichen Dienst, vgl. Oberfunktionen 01, 03, 
04) 

128 Private berufliche Schulen 
Berufliche Schulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft; inhaltlich wie Funktion 127 

129 Sonstige schulische Aufgaben 
Nicht aufgliederbare Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen, z. B. schulartübergreifende Maßnahmen wie För-
derung

des Schulsports, 
von Schulwettbewerben, 
des Schüler- und Lehreraustauschs, 
der Verkehrs- und Medienerziehung, 

Serviceeinrichtungen für Schulen wie 
Medienzentren, 
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Schulberatungsstellen, 
schulpsychologischer Dienst, 
Schullandheime, 

Lehramtsreferendare sowie Lehramtsanwärter, soweit nicht Funktionen 112 bis 115 oder 124 bis 128 
(nicht enthalten: Schülerwohnheime, Förderung von Schülern in Form von individuellen Zuschüssen für Schulbücher, Klassenfahr-
ten u. a. Ausgaben der Bildungsförderung, vgl. Funktion 141) 

13 Hochschulen 
132 Hochschulkliniken 

Hochschulkliniken,
Sonderforschungsbereiche an Hochschulkliniken. 

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 
Hochschulen in öffentlicher Trägerschaft: 

Universitäten,
Technische Universitäten, 
pädagogische und theologische Hochschulen, 
Sonderforschungsbereiche der Universitäten, 
Fernuniversitäten, 
Verwaltungsfachhochschulen der Länder (soweit nicht den für den betreffenden Fachbereich vorgesehenen Funktionen zuge-
ordnet, vgl. z. B. Funktion 031) 
Musikhochschulen 
Hochschulen für bildende und darstellende Kunst 
Hochschulen für Film und Gestaltung 
Fachhochschulen 
Duale Hochschulen 

Berufsakademien in öffentlicher Trägerschaft, deren Abschluss einem Hochschulabschluss gleichgestellt ist 
(nicht enthalten: Universitäten der Bundeswehr, vgl. Funktion 032; öffentliche Berufs- und Fachakademien mit fachschulähnlichen
Abschlüssen, vgl. Funktion 127) 

134 Private Hochschulen und Berufsakademien 
Hochschulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft; inhaltlich wie Funktion 133 
Berufsakademien in privater Trägerschaft, deren Abschluss einem Hochschulabschluss gleichgestellt ist 
(nicht enthalten: private Berufs- und Fachakademien mit fachschulähnlichen Abschlüssen, vgl. Funktion 128) 

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Nur Zahlungen von Bund und Ländern an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als Grund- bzw. Sonderfinanzierungen (für 
die Finanzierung des Normal- und Schwerpunktverfahrens, der Sonderforschungsbereiche und Forschergruppen, des Heisenberg-
Programms, des Leibniz-Programms, der Habilitationsförderung, der Graduiertenkollegs, der Forschungszentren, der Exzellenzini-
tiative).
(nicht enthalten: mit DFG-Mitteln finanzierte Ausgaben der Hochschulkliniken, vgl. Funktion 132; der Hochschulen, vgl. Funktio-
nen 133 und 134) 

138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) 
Vgl. Erläuterungen zu Funktion 018. 

139 Sonstige Hochschulaufgaben 
z. B. 
Studienberatung, 
Zuschüsse an Hochschul-Informations-System (HIS), 
Hochschulrektorenkonferenz,
Wissenschaftsrat, 
Stiftung für Hochschulzulassung, 
wissenschaftliche Prüfungsämter, 
zentrale Forschungsmittel für Hochschulen. 

14 Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl. 
141 Förderung für Schüler 

BAföG für Schüler, 
Stipendien für Schüler, 
individuelle Zuschüsse an Schüler oder deren Eltern für Schulbücher, Klassenfahrten u. dgl. 
(nicht enthalten: Schülerbeförderung, vgl. Funktion 145) 

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 
Förderung für Studierende:  

BAföG für Studierende, 
Mittel der Hochbegabtenförderung, 
Zuschüsse an Studentenwerke 
Zuschüsse an Stiftungen für die Hochbegabtenförderung, 
individuelle Zuschüsse für den Studierendenaustausch, 
Landesämter für Ausbildungsförderung. 

10



FMBl Nr. 6/2012 285

Förderung für den wissenschaftlichen Nachwuchs:  
Stipendien für Promovierende sowie Habilitierende, 
Stipendien für Aufbaustudiengänge, 
individuelle Zuschüsse für den Wissenschaftleraustausch, 
Zuschüsse an Stiftungen für die Doktoranden- und Habilitandenförderung. 

Wohnraumförderung für Studierende: 
Förderung der Errichtung und Unterhaltung von Wohnheimen und Wohnungen für Studierende 
Betrieb landeseigener Wohnheime  

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 
z. B. Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (sog. Meister-BAföG), 

145 Schülerbeförderung 
Fahrkostenzuschüsse an Schüler oder deren Eltern, 
Ausgaben für die Schülerbeförderung (Zahlungen an Bus- oder andere Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs). 

15 Sonstiges Bildungswesen 
(nicht enthalten: Jugendarbeit, Tageseinrichtungen für Kinder, vgl. Oberfunktionen 26 und 27) 

152 Volkshochschulen 
Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter, z. B. 

Heimvolkshochschulen, 
Volkshochschulen. 

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 
Förderung der Durchführung einzelner Weiterbildungsmaßnahmen wie 
Informatik-, Sprach-, Rhetorik-, Schweiß-, Elektronik-, Umweltkurse, 
Spezielle Maßnahmen der Erwachsenen-, Frauen- und Seniorenbildung, 
Weiterbildungsmaßnahmen für Landfrauen oder andere spezielle Zielgruppen, 
Sprachkurse für Spätaussiedler, 
Überbetriebliche Lehrwerkstätten, 
Werkkunstschulen, 
Weiterbildungsstätten, 
Förderung von Ausbildungszentren der Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, 
Sprachschulen (nicht als berufsbildende Schulen anerkannt), 
kulturpädagogische Einrichtungen, 
Landeszentrale für politische Bildung 
(nicht enthalten: Schulen, vgl. Oberfunktion 11/12; Musikschulen, vgl. Funktion 185; verwaltungsinterne Schulen des öffentlichen
Dienstes, vgl. Oberfunktionen 01, 03, 04; Förderung der Jugendarbeit, Jugendbildungsstätten, vgl. Funktion 261; Zuschüsse an 
Teilnehmer von Umschulungsmaßnahmen im Rahmen der Arbeitsmarktförderung, vgl. Funktion 253; Volkshochschulen, vgl. Funk-
tion 152; Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte, vgl. Funktionen 154 und 155; Rehabilitationsmaßnahmen, vgl. Funktion 
314) 

154 Ausbildung der Lehrkräfte 
Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, 
Förderung von Einrichtungen Dritter, z. B. Studienseminare für die Ausbildung von Lehramtsreferendaren sowie Lehramtsanwär-
tern.
(nicht enthalten: Hochschulen, vgl. Oberfunktion 13; Vergütungen/Bezüge der Lehramtsreferendare sowie der Lehramtsanwärter, 
vgl. Oberfunktion 11/12) 

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte 
Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, 
Förderung von Einrichtungen Dritter, z. B. 

Fortbildungsstätten für Lehrkräfte, 
Fahrt- und andere Kostenerstattungen an Teilnehmer der Fortbildungsmaßnahmen. 

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehr-
technische Entwicklung, vgl. Funktion 036) 
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, 
Förderung von Einrichtungen Dritter. 
(nicht enthalten: Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern, vgl. Funktion 164) 

163 Wissenschaftliche Museen 
Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, 
Förderung von Einrichtungen Dritter. 
(nicht enthalten: Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern, vgl. Funktion 164) 

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) 
Institutionelle Förderung von Helmholtz-Zentren, Instituten der Max-Planck- und Fraunhofer-Gesellschaft, Instituten der Wissen-
schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, Akademien der Wissenschaften. 

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 
Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, 
Förderung von Einrichtungen Dritter, z. B. 
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 Bundes-, Landes- und kommunale Forschungsanstalten, 
außerhalb der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung geförderte Forschungsinstitute, 
Zuschüsse an die Institute der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, 
Landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsanstalten, 
Technologietransferstellen, 
Innovationsberatungsstellen, 
Geologische Landesämter, 
Materialprüfämter. 

Einzelmaßnahmen der Forschung und experimentellen Entwicklung gemäß der Systematik für die Analyse und den Vergleich wis-
senschaftlicher Programme und Haushalte (NABS 2007, Hrsg: Eurostat) 
(nicht enthalten: Grundlagenforschung: mit Allgemeinen Hochschulforschungsmitteln finanzierte FuE (Kapitel 12 der NABS), vgl. 
Oberfunktion 13; Einzelmaßnahmen der Forschung und experimentellen Entwicklung im Bereich Verteidigung (Kapitel 14 der 
NABS), vgl. Funktion 036) 

167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrich-
tungen 
Institutionelle Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Einrichtungen wie CERN, EMBL. 

18/19 Kultur und Religion 
(nicht enthalten: kulturelle Angelegenheiten im Ausland, vgl. Funktion 024)  

181 Theater 
Theater, Opernhäuser, 
Förderung von Theaterfestivals, 
Kulturpreise für Theater, 
Durchführung gesondert veranschlagter Einzelmaßnahmen im Bereich Theater. 

182 Musikpflege 
Berufsorchester (soweit nicht Teil eines Theaters), 
Chöre, 
Musikhallen, 
Förderung von Musikfestspielen und Rockkonzerten, 
Kulturpreise für Musik 
Durchführung gesondert veranschlagter Einzelmaßnahmen im Bereich Musikpflege. 

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 
Museen,
Sammlungen, 
permanente Kunstausstellungen, 
Heimat-, Literatur- und Musikarchive, 
Förderung einzelner Ausstellungen, 
Förderung der bildenden Künste, 
Arbeitsstipendien und Kunstpreise für bildende Künstler, 
Durchführung gesondert veranschlagter Einzelausstellungen. 

184 Zoologische und botanische Gärten 
Tierparks,
Aquarien, 
Botanische Gärten. 
(nicht enthalten: Landschaftsparks, vgl. Funktion 321) 

185 Musikschulen 
Jugendmusikschulen. 
(nicht enthalten: berufsbildende Schulen, vgl. Funktionen 127 und 128) 

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 
Büchereien,
Lesehallen, 
Jugend- und Wanderbüchereien, 
Einrichtungen des Bibliothekswesens, 
Musikbibliotheken. 
(nicht enthalten: wissenschaftliche Bibliotheken, wissenschaftliche Archive, vgl. Funktion 162; Medienstellen der Schulen, vgl.
Funktion 129) 

187 Sonstige Kulturpflege 
Kommunale Kinos, 
Kulturzentren,
Sternwarten (soweit nicht Forschungseinrichtungen), 
Einrichtungen des Filmwesens, 
Einrichtungen der Heimatpflege, 
institutionelle Förderung von Zirkussen, 
institutionelle Förderung von Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten, 
Filmförderung (Kino- und Fernsehfilm), 
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Förderung von Filmfestivals, Heimat-, Brauchtumsfesten und der Literatur, 
Literatur- und allgemeine Kunstpreise, 
Arbeitsstipendien für Schriftsteller, 
Durchführung gesondert veranschlagter Filmfestivals. 
(nicht enthalten: Dorf- und Gemeinschaftshäuser sowie Stadt- und Mehrzweckhallen, vgl. Oberfunktion 43; Sporthallen, vgl. Funk-
tion 323; Sammlungen und Archive, vgl. Funktionen 162 bis 183; Kunstschulen u. ä. kulturpädagogische Einrichtungen, vgl. Funk-
tion 153; institutionelle Förderung von Gesellschaften, deren primäre Aufgabe es ist, spezielle Kultureinrichtungen wie Theater,
Museen oder Archive zu betreiben, vgl. Funktionen 181 bis 186) 

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 
Landesämter für Denkmalpflege, 
Verwaltung staatlicher Schlösser und Gärten. 
(nicht enthalten: Einrichtungen des Bibliothekswesens, vgl. Funktion 186; Naturschutzverwaltung, vgl. Funktion 331; 
Landesdenkmalämter und Verwaltungsstellen staatlicher Schlösser, wenn der Schwerpunkt bei der Unterhaltung und 
Bewirtschaftung der Schlösser und Denkmale liegt, vgl. Funktion 195) 

195 Denkmalschutz und -pflege 
Einrichtungen: 

Schlösser und Burgen mit künstlerischer und historischer Bedeutung, 
Denkmale,
Ausgrabungsstätten, 
Mahnmale und Gedenkstätten, 

Zuschüsse für die Erhaltung, die Restaurierung und den Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kunstdenkmalen. 
(nicht einzubeziehen: Schlösser, die als Gebäude für andere Einrichtungen dienen [z. B. Forschungsinstitut, vgl. Funktionen 162 bis 
165; Weiterbildungsstätte, vgl. Oberfunktion 15]) 

199 Kirchliche Angelegenheiten 
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften, 
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke. 
(nicht enthalten: Zuschüsse an Religionsgemeinschaften für die Errichtung und Unterhaltung von Schulen, vgl. Funktionen 112 bis
128; für Sozialeinrichtungen, vgl. Oberfunktionen 23/24; für Gesundheitseinrichtungen, vgl. Oberfunktion 31) 

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 

Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben der Behörden, Ämter und sonstigen Verwaltungsstellen und gegebenenfalls Bauten 
und Beschaffungen. Hierzu gehört auch die Erstattung von Verwaltungsausgaben. 
Andere bei den Verwaltungsstellen veranschlagte Einnahmen und Ausgaben für laufende Zwecke usw. sind den ihrer Zweckbestim-
mung entsprechenden Funktionen zuzuordnen. 

211 Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 

z. B. 
Versicherungsverwaltung (hierzu gehören auch Aufsichts- und Prüfungsämter für Sozialversicherung) 
Sozialverwaltung, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband 
Jugendverwaltung 
Versorgungsverwaltung 
Lastenausgleichsverwaltung 
Wiedergutmachungsverwaltung. 

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung 
221 Allgemeine Rentenversicherung * (nur Bundesträger) 
222 Knappschaftliche Rentenversicherung* (nur Bundesträger) 
223 Unfallversicherung 

Aufwand des Bundes und der Länder als Träger der Unfallversicherung nach dem SGB VII, 
Fremdrenten in der Unfallversicherung, 
Zuschüsse an 

 die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft für die Unfallversicherung der Kleinbetriebe der See- und Küs-
tenfischerei,
 die Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung. 

224 Krankenversicherung 
Leistungen und Erstattungen an die Träger der Krankenversicherung (ohne knappschaftliche Krankenversicherung). 

225 Arbeitslosenversicherung* (nur Bund)
226 Alterssicherung der Landwirte* (nur Bund)
227 Pflegeversicherung 

Leistungen und Erstattungen an die Träger der Pflegeversicherung. 
229 Sonstige Sozialversicherungen 

z. B.
Zusatzversorgungskassen des Öffentlichen Dienstes, 
Zahlungen an Sonder- und Zusatzversorgungssysteme. 
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23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 
231 Kindergeld, Kinderzuschlag 
232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz* 
233 Wohngeld 
235 Soziale Einrichtungen 

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen sowie Förderung von Einrichtungen Dritter, 
z. B. Einrichtungen für behinderte Menschen, für Wohnungslose, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Asylbewerber und 
Bürgerkriegsflüchtlinge. 

(nicht enthalten: Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Kindertagesbetreuung, vgl. Oberfunktionen 26 und 27; Einrich-
tungen der Kriegsopferversorgung, vgl. Funktion 241) 

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 
Zahlungen an andere Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. 
(nicht enthalten: Zuschüsse für individuelle Hilfeleistungen, vgl. Oberfunktion 28) 

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen 

Aufwendungen für Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, ihnen gleichgestellte Personen und für Angehörige von Kriegsgefange-
nen nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Häftlingshilfegesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz, dem Gesetz über den Zivildienst 
der Kriegsdienstverweigerer 
Einrichtungen der Kriegsopferversorgung 
Ausgaben für die Kriegsopferfürsorge 
Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz, ihnen gleichgestellte Personen sowie an Ange-
hörige von Kriegsgefangenen 

243 Lastenausgleich 
244 Wiedergutmachung 

Entschädigungsleistungen für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz und den landes-
rechtlichen Vorschriften. 
Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen, 
Sonstige Wiedergutmachungsleistungen, z. B. 

Sicherung und Betreuung der Friedhöfe ehemaliger jüdischer Gemeinden, 
Stiftung 20. Juli 1944. 

246 Vertriebene und Spätaussiedler 
Aufnahme von Spätaussiedlern, 
Maßnahmen zur Förderung der Integration von Spätaussiedlern und Vertriebenen, 
Leistungen für Spätaussiedler und Vertriebene außerhalb der Sozialhilfe, z. B. 

Hilfen an deutsche Vertriebene im Ausland, 
Eingliederungshilfen für Spätaussiedler und für ehemalige politische Häftlinge, 
Entschädigungen an ehemalige Kriegsgefangene. 

(nicht enthalten: Kulturausgaben, vgl. Oberfunktionen 18/19; Sprachkurse, vgl. Funktion 153) 
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 

Andere Aufgaben im Zusammenhang mit Folgen von Krieg und politischen Ereignissen, z. B. 
Aufwendungen für Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, 
Angelegenheiten der  Suchdienste und der Deutschen Dienststelle (WASt), 

Leistungen auf Grund des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes, z. B. 
Beseitigung deutscher Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften, 
Nachversicherung nach § 99 AKG, Versorgungs- und Schadensersatzansprüche nach § 5 AKG, 

Stiftung für ehemalige politische Häftlinge, 
Heimkehrerstiftung,
Unterstützung für deutsche Minderheiten in Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa einschließlich nichteuropäischer Nachfolgestaaten 
der UdSSR. 

25 Arbeitsmarktpolitik 
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II 
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Arbeits- und Berufsförderung von Jugendlichen 
Förderung überregionaler Einrichtungen oder von Modelleinrichtungen 
Verbesserung der Beschäftigungssituation, z. B. 

durch berufliche Fortbildung und Umschulung von Arbeitskräften 
durch Qualifizierungs- und Anpassungsmaßnahmen (z. B. für ältere Arbeitnehmer und andere Problemgruppen des Arbeits-
marktes)

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
Leistungen zur Eingliederung nach § 16 SGB II 
(nicht enthalten: berufsvorbereitende Maßnahmen, d.h. Förderung der individuellen Aus- und Fortbildung in einem Beruf, vgl. 
Funktion 153) 

14



FMBl Nr. 6/2012 289

259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) 
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 

Leistungen gemäß §§ 11 und 12 ggf. in Verbindung mit §§ 82 und 83 SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern einschließlich 
Zuwendungen für Mitarbeiterfortbildung anderer Träger in diesem Bereich und einschließlich internationaler 
Zahlungsverpflichtungen (u.a. Jugendwerke). 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß §§ 11 und 12 ggf. in Verbindung mit §§ 82 und 83 SGB VIII. 

262 Jugendsozialarbeit 
Leistungen gemäß §§ 13 ggf. in Verbindung mit §§ 82 und 83 SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern einschließlich 
Leistungen des Bundes für Integrationsmaßnahmen. 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß § 13 SGB VIII. 

263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie 
Leistungen gemäß §§ 14 bis 21 ggf. in Verbindung mit §§ 82 und 83 SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern. 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß §§ 14 bis 21 SGB VIII. 

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 
Leistungen gemäß §§ 27 bis 42 SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern. 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß §§ 27 bis 42 SGB VIII. 
(nicht enthalten: Eingliederungshilfe nach dem SGB XII, vgl. Funktion 283) 

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 
Leistungen gemäß §§ 44 ff. SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern. 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß §§ 44 ff. SGB VIII einschließlich Kriseneinrichtungen und sozialpädagogischer Fortbildungsstätten für Mitarbeiter öffentli-
cher und anderer Träger der Jugendhilfe. 

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 
Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern. 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII. 
Hierzu gehören auch: 

Ausgaben zur Förderung von Kindern in Ländern, in denen Beitragsfreiheit in Kindertageseinrichtungen besteht (ganz oder 
teilweise)
Tagespflege durch Tagesmütter/Tagesväter. 

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz 
Zu den Leistungen nach dem SGB XII: 

Hier werden auch solche Ausgaben nachgewiesen, die den Trägern der Sozialhilfe durch Zuschüsse an Träger der freien Wohl-
fahrtspflege entstehen, wenn diese Mittel zur Durchführung von individuellen Hilfeleistungen bestimmt sind. 
Hier sind sämtliche Einnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII zuzuordnen. 
(nicht enthalten: Zuwendungen nach dem SGB XII an Dritte zur institutionellen oder pauschalen Förderung, vgl. Funktion 236) 

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 

(nicht enthalten: Eingliederungshilfen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe,vgl. Funktion 265) 
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 
286 Leistungen nach dem SGB XII – nur Flächenländer 

Soweit in Flächenländern eine Aufteilung der Leistungen nach dem SGB XII entsprechend der Funktionen 281 bis 285 nicht mög-
lich ist. 

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
Hier sind auch die Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern und Leistungen Unterhalts-
pflichtiger zuzuordnen.

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 
z. B. Familienpolitische Programme, 

Schuldnerberatung, 
Leistungen an Opfer von Gewalttaten, 
SGB IX 

Ausgleichsabgaben sowie Leistungen nach SGB IX, 
Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen, 

Nicht aufteilbare Maßnahmen zur Zuwanderung und Integration, soweit nicht anderen Fachaufgaben zuordenbar (z. B. 
Funktion 246), 
Nicht aufteilbare Maßnahmen der Gleichstellung/Gleichbehandlung, soweit nicht anderen Fachaufgaben zuordenbar, 
Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen. 
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3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 
31 Gesundheitswesen 

311 Gesundheitsverwaltung 
312 Krankenhäuser und Heilstätten 

Krankenhausfinanzierung, Förderung einzelner Einrichtungen der Krankenversorgung. 
Maßregelvollzug
(nicht enthalten: Hochschulkliniken, vgl. Funktion 132; Bundeswehrkrankenhäuser, vgl. Funktion 032; Gefängniskrankenhäuser, 
vgl. Funktion 056) 

313 Arbeitsschutz 
Nicht enthalten sind Maßnahmen für die eigene Verwaltung, z. B. personalärztliche Dienste, Arbeitsschutzbeauftragte. 

314 Gesundheitsschutz 
Allgemeine Maßnahmen, Gesundheits- und Verbraucherschutz (einschließlich Überwachung), Gesundheitseinrichtungen, z. B. 

Arznei- und Lebensmittelkontrolle, 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 

Sonstiges z. B. 
Deutsches Müttergenesungswerk,
Kongresse. 

32 Sport und Erholung 
321 Park- und Gartenanlagen 

z. B.
Bundes-/Landesgartenschauen, 
Kleinsiedlungs- und Kleingartenwesen, 
Spielplätze. 

322 Sport 
Sportamt (Einrichtungen der Stadtstaaten), 
Sportanlagen und -einrichtungen, z. B. 

Freizeitsportanlagen, 
Schwimmbäder, 
Turn- und Sporthallen (ohne Schulturn- und -sporthallen, vgl. Oberfunktion 11/12, 

Allgemeine Förderung des Sports, 
z. B. Zuwendungen an Sportverbände und -vereine. 
(nicht enthalten: Förderung des Schulsports, vgl. Funktion 129) 

33 Umwelt- und Naturschutz 
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 

Umweltverwaltung der Länder, z. B. Landesanstalten für Immissionsschutz. 
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 

Maßnahmen im Bereich 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Immissionsschutz
Chemikaliensicherheit und Gefahrstoffe 
Strategien Klimaschutz, Emissionshandel 
Umweltbildung
Gewässerschutz (soweit nicht Funktion 645) 
Bodenschutz, Untersuchung und Sanierung von Altlasten 

Ausgaben für 
Sachverständige und Fachbeiräte, 
internationale Zusammenarbeit, 
Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen, 
Messnetze und -programme, 
Veröffentlichungen, 
Mitgliedschaften,

Förderung von Vereinen (institutionell) sowie von Projekten von Vereinen und Verbänden. 
(nicht enthalten: Ausgaben für Forschung und Entwicklung, vgl. Funktion 165; Fachinformationszentren, vgl. Funktion 162) 

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes 

Ausgaben für 
Sachverständige und Fachbeiräte, 
internationale Zusammenarbeit, 
Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen, 
Untersuchungen zu Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen sowie des Strahlenschutzes, 
gesetzliche Ausgleichsansprüche, 
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Beteiligung an internationalen Aktions- und Sanierungsprogrammen, 
End- und Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle, 
staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen. 

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 

411 Förderung des Wohnungsbaues 
Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (sog. Fehlbelegungsabgabe). 
Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für z. B. 

Förderung des sozialen Wohnungsbaues, 
Wohnungsfürsorge für Verwaltungsangehörige, 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Wohngebäuden, 

Rückflüsse aus Darlehen, 
Wohnungbauunternehmen. 

412 Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund) 
419 Sonstiges Wohnungswesen 

Sonstige Angelegenheiten des Wohnungswesens, z. B. 
Ausstellungen und Wettbewerbe, 
Beiträge an deutsche und internationale Verbände für das Wohnungswesen. 

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 
421 Geoinformation 

z. B. Kataster- und Vermessungsverwaltung. 
422 Raumordnung und Landesplanung 

Aufgaben der Landesplanung und -entwicklung, Raumplanung und -ordnung,  
z. B. Förderung von Beispielmaßnahmen zur Verwirklichung der Raumordnungsgrundsätze, 

Landesentwicklungsplan, 
Landschaftsplanung, 
Planungswettbewerbe, 
Regionalplanung, 
Zuschüsse und Beiträge an Verbände des Städtebaues und der Landes- bzw. Raumplanung. 

423 Städtebauförderung 
Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch, 
z. B. Finanzhilfen oder Ausgaben für 

Baumaßnahmen (z. B. Erneuerung ausgewählter denkmalswerter Gebäude und historischer Stadtkerne), 
Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete, 
Versuchs- und Vergleichsbauvorhaben, 
Wohnumweltverbesserung und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. 

43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirt-
schaft)

Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zu-
geordnet (vgl. Funktionen 043, 321und 322, Oberfunktion 64, Funktion 726) 

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) 

Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben der Behörden, Ämter und sonstigen Verwaltungsstellen und ggf. Bauten und Be-
schaffungen. Andere bei den Verwaltungsstellen veranschlagte Einnahmen und Ausgaben für laufende Zwecke usw. sind den ihrer 
Zweckbestimmung entsprechenden Funktionen zuzuordnen. 

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 
z. B. Agrarstrukturverwaltung, Verwaltung für Agrarordnung. 

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 
Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung, soweit nicht Teil des Forst- oder Fischereibetriebs (siehe Funktionen 531 und 532). 

52 Landwirtschaft und Ernährung 
521 Agrarstruktur und ländlicher Raum 

z. B. Maßnahmen im Bereich der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”. Die wasser-
wirtschaftlichen und kulturbautechnischen Maßnahmen sowie die Küstenschutzmaßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” sind der Funktion 623 bzw. der Funktion 625 zugeordnet. 

Dorferneuerung, 
Flurbereinigung, 
Integrierte ländliche Entwicklung. 

522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen 
Nationale Maßnahmen zur Marktstützung, 
EU-Marktordnungsmaßnahmen, 
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Sonstiges, z. B. 
Absatzförderung,
Beseitigung außergewöhnlicher Notstände in der Landwirtschaft, 
Beteiligung an Messen, Ausstellungen und Lehrschauen im In- und Ausland. 

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 
Ausgaben und Einnahmen für Versuchsgüter, Versuchsfelder und ähnliche Einrichtungen (nicht enthalten, soweit mit Schulen, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen verbunden; vgl. Hauptfunktion 1). 
Landwirtschaftliche Unternehmen, z. B. 

Domänen, 
Gärtnereien,
Gutsbetriebe,
Mustergüter,
Versuchswirtschaften, 
Weingüter. 

Sonstiges, z. B. 
Beiträge und Zuschüsse an Verbände, Vereine und Einrichtungen im In- und Ausland, 
Bekämpfung der pflanzlichen und tierischen Schädlinge, 
pflanzliche Erzeugung, 
Tierzucht und Tierhaltung, 
Tiergesundheit und Tierschutz. 

53 Fortstwirtschaft und Jagd, Fischerei 
531 Forstwirtschaft und Jagd 

z. B. Forstbetriebe 
532 Fischerei 

z. B. Fischereischutzboote, 
Förderung der Fischerei. 

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen 

z. B. Bergverwaltung, 
Wasserwirtschaftsverwaltung. 

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 

Maßnahmen im Bereich der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”, 
Sonstige Maßnahmen. 

624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken 
625 Küstenschutz* 

Maßnahmen im Bereich der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”, 
Sonstige Maßnahmen. 

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 
631 Kohlenbergbau 
632 Sonstiger Bergbau 
634 Verarbeitende Industrie 

z. B. Hilfen für die Werft- und Stahlindustrie, 
Nicht aufgeteilte Fördermaßnahmen des verarbeitenden Gewerbes. 

635 Handwerk und Kleingewerbe 
Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Handwerks und des Kleingewerbes, z. B. 

Auf- und Ausbau sowie Unterhaltung der betriebstechnischen und betriebswirtschaftlichen Beratungsstellen, 
Beratungsmaßnahmen für Existenzgründungen, 
Finanzierungshilfen für mittelständische gewerbliche Unternehmen. 

638 Baugewerbe 

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
641 Kernenergie 

z. B. Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrationsanlagen, 
Beiträge an die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO), Wien. 

(nicht enthalten: Ausgaben für die End- und Zwischenlagerung, vgl. Funktion 342) 
642 Erneuerbare Energieformen 

Demonstrationsvorhaben zur rationellen Energiegewinnung und -verwendung und zur Nutzung der erneuerbaren Energien. 
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643 Elektrizitätsversorgung 
644 Wasserversorgung 
645 Abwasserentsorgung 
646 Abfallwirtschaft 

Abfallbeseitigung und -verwertung, z. B. Deponien 
647 Straßenreinigung 
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 

Erdölversorgung 
Förderung der Gaswirtschaft und sonstigen Energiegewinnung, z. B. Bau von Ferngasleitungen und regionalen Erdgasleitungen, 
Bau von Kohleheizkraftwerken, 
Fernwärmeversorgung, 
Kohleveredelungsanlagen, 
Steinkohlenbevorratung zur Verbesserung der Energieversorgung in Krisenzeiten, 
Sonstige Maßnahmen der Energiewirtschaft, z. B. 

Beiträge an internationale Kommissionen oder Organisationen, Kongresse usw., 
nicht aufgegliederte Fördermaßnahmen, 
Beiträge zu internationalen Rohstoffübereinkommen, 

Unternehmen, die mehrere Versorgungszweige umfassen, 
Sonstiges, z. B. 

Fernheizwerke, 
Maschinenzentralen. 

65 Handel und Tourismus 
651 Handel 

Handel allgemein 
Auf- und Ausbau von Betriebsberatungsstellen (Unternehmens- und Existenzgründungsberatungen), 
Erfahrungsaustausch im Handel, 
Mittelstandsförderung zur Leistungssteigerung im Handel, 
Zwischenbetriebliche Vergleiche, 

Exportförderung, Auslandsmessen 
Beteiligung an exportorientierten Messen, Weltausstellungen usw., 
Pflege der Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland, z. B. 

Außenwirtschaftsberatungen, 
Unterstützung von Außenhandelskammern, 

Märkte und Inlandsmessen 
Beteiligungen und Zuschüsse an Messen und Ausstellungen im Inland, 
Förderung der Auslandswerbung für deutsche Messen und Ausstellungen u.Ä., 

Sonstiges, z. B. 
nicht aufgeteilte Fördermaßnahmen des Handels, 
Verbraucherberatungen und -vertretungen, soweit nicht anders zuordenbar. 

(nicht enthalten: Einrichtungen des kommunalen Marktwesens, vgl. Oberfunktion 43) 
652 Tourismus 

z. B. Förderung der Fremdenverkehrsverbände, 
Förderung des Hotel-, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes. 

66 Geld- und Versicherungswesen* 
661 Banken und Kreditinstitute 
669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen 

Versicherungen 
Sonstiges, 
z. B. Internationaler Währungsfonds. 

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 
z. B. Beiträge an internationale Organisationen mit Sitz im Ausland, 

Förderung des Normenwesens und der Gütekennzeichnung, 
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkks), 
Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen, 
nicht aufgeteilte Maßnahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung. 

69 Regionale Förderungsmaßnahmen 
Globale oder überregionale Förderprogramme des Bundes und der Länder. 
Einzeln veranschlagte bzw. objektbezogene Maßnahmen sind bei den entsprechenden Funktionen nachzuweisen. 

691 Betriebliche Investitionen 
Regionale Hilfsmaßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft durch Förderung der Rationalisierung, Modernisierung, Umstel-
lung, Erweiterung und Ansiedlung gewerblicher Betriebe, z. B. 

betriebliche Investitionen in strukturschwachen Gebieten, 
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Existenzgründungsprogramm in der gewerblichen Wirtschaft, 
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch Ansiedlung, Erweiterung und Rationalisierung von Produktionsbetrieben. 

692 Verbesserung der Infrastruktur 
Regionale Hilfsmaßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft, 
Strukturförderungsprogramme. 

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 

Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben der Behörden und Ämter und ggf. Bauten und Beschaffungen. Andere bei den Ver-
waltungsstellen veranschlagte Einnahmen und Ausgaben für laufende Zwecke usw. sind den ihrer Zweckbestimmung entsprechen-
den Funktionen zuzuordnen. 

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 
Straßenbauverwaltung, Straßenverwaltung. 

712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen des Bundes und der Länder. 

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 
Sonstige Verwaltungsbehörden. 

72 Straßen 
721 Bundesautobahnen 
722 Bundesstraßen 

Darunter fallen auch Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an 
Kreuzungen. 

723 Landesstraßen 
Darunter fallen auch Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an 
Kreuzungen. 

724 Kreisstraßen 
Darunter fallen auch Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an 
Kreuzungen. 

725 Gemeindestraßen 
Darunter fallen auch Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an 
Kreuzungen. 

726 Straßenbeleuchtung 
729 Sonstiger Straßenverkehr 

Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr, z. B. Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen zur Vermeidung von Verkehrsunfällen, 
Sonstige Maßnahmen für den Straßenverkehr und das Straßenwesen, z. B. 

Beschaffung von technischem und wissenschaftlichem Material, 
Veröffentlichungen. 

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 
731 Wasserstraßen und Häfen 

Aus- und Neubau, Unterhaltung und Betrieb 
der Wasserstraßen und ihrer Anlagen, 
von landeseigenen Häfen und Schifffahrtsanlagen, 

Besondere Einrichtungen: 
Lotseinrichtungen, 

Beteiligung an Bauvorhaben Dritter, 
Beteiligung der Länder am Ausbau von Schifffahrtsstraßen und Kanälen, 
Schiffssicherheitsaufgaben (Erstattung der Kosten an die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft), 
Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Ausbau ihrer Hafenanlagen, 
Hafenbetriebe, Umschlag- und Kaibetriebe. 

732 Förderung der Schifffahrt 

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 
741 Öffentlicher Personennahverkehr 

Finanzhilfen nach dem Regionalisierungsgesetz, dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und landesgesetzliche Regelungen zur 
Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV), z. B. 

Bau oder Ausbau von Verkehrswegen einschließlich Bau oder Ausbau von Betriebshöfen, zentralen Werkstätten, P+R-Plätzen 
usw. 

742 Eisenbahnen 
Maßnahmen für Eisenbahnen 
z. B. 

Abgeltung von Belastungen im Schienenverkehr, 
Darlehen und Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege, 
sonstige Zuschüsse. 
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75 Luftfahrt 
Flugsicherung 

Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL), 
Flugsicherungsdienststellen in Grönland und Island, 
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), 
Luftaufsichtsmaßnahmen auf Flugplätzen, 
Schutzmaßnahmen 

Flughäfen und Luftverkehr, 
Sonstiges, z. B.. 

Maßnahmen und Einrichtungen zur Förderung der Luftfahrt. 

77 Nachrichtenwesen* 
771 Post und Telekommunikation 
772 Rundfunk und Fernsehen 

79 Sonstiges Verkehrswesen 
Nicht aufgeteilte Maßnahmen zur allgemeinen Förderung des Verkehrs, z. B. 

Beiträge und Zuschüsse an nationale und internationale Vereine und Organisationen 
Transrapid 

8 Finanzwirtschaft 
Einnahmen und Ausgaben für den Gesamthaushalt. 

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 
Die Verwaltung des Vermögens ist in der Regel Aufgabe der Finanz- und Vermögensverwaltung (vgl. auch Funktion 062). 

811 Grundvermögen 
Grundvermögen, soweit die Grundstücke nicht dem Betrieb eines Wirtschaftsunternehmens oder einer anderen Funktion dienen und 
entsprechend veranschlagt sind, z. B. 

Baumaßnahmen, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erwerb und Verkauf, Finanzierungskosten, Unterhaltung und 
Bewirtschaftung, 

Bebaute Grundstücke, z. B. 
Wohn- und Geschäftsgrundstücke, 

Grundstücksgleiche Rechte, z. B. 
Erbbaurechte, Erbpachtrechte, Nutzungsentschädigungen (Wassernutzungsgebühren und sonstige den Grundstücken gleichzu-
achtende Rechte), 

Unbebaute Grundstücke, die von der Gebietskörperschaft selbst genutzt, vermietet oder verpachtet sind, z. B. 
Grundstücke, die zur Weiterveräußerung oder späteren Bebauung in eigener Regie bestimmt sind oder deren Verwendungs-
zweck noch nicht feststeht, 
landwirtschaftlich genutzte Einzelgrundstücke (Äcker, Kleingärten, Obstländereien, Wiesen), soweit sie nicht den landwirt-
schaftlichen Betrieben zuzuordnen sind, 
sonstige Grundstücke, Teiche, Seen, Grünanlagen usw. 

812 Kapitalvermögen 
Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Geldvermögensbestände beziehen und nicht zum Verwaltungsvermögen, Grundvermö-
gen, Sondervermögen oder dem Vermögen der Wirtschaftsunternehmen gehören. Zu den Geldvermögensbeständen in diesem Sinn 
rechnen Wertpapiere, Bankguthaben, sonstige Forderungen. 
Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen, die nur der Kapitalanlage dienen, 
Erbschaften des Fiskus, soweit es sich nicht um Sachwerte handelt, 
Zinseinnahmen aus Darlehensgewährungen. 

813 Sondervermögen 
Vermögensbestände und Einrichtungen, die in der Form von Sondervermögen verwaltet oder bewirtschaftet werden und nicht nach 
ihrer Zweckbindung anderen Funktionen zugeordnet sind. 

82 Steuern und Finanzzuweisungen 

83 Schulden 
Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit der Schuldenaufnahme. 

84 Beihilfen, Unterstützungen u.Ä. 
Dieser Oberfunktion sind Personalausgaben der Obergruppe 44 “Beihilfen u. dgl.”, soweit nicht für Versorgungsempfänger, zuzu-
ordnen, die im Haushaltsplan bzw. in den Einzelplänen zentral veranschlagt sind und nicht nach Funktionen aufgeteilt werden kön-
nen: 

Gruppe 441 Beihilfen 
Gruppe 443 Fürsorgeleistungen 

Unter dieser Oberfunktion sind auch die Personalausgaben der Obergruppe 45 “Sonstige personalbezogene Ausgaben”, soweit 
nicht für Versorgungsempfänger, nachzuweisen, die nicht nach einzelnen Funktionen aufgeteilt werden können. 

85 Rücklagen 
Allgemeine Rücklagen, 
Fonds, Stöcke, 
Spezielle Rücklagen, 
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Rücklagen zur Erfüllung bestimmter Aufgaben. 

86 Sonstiges 
Einnahmen und Ausgaben verschiedener Art, die nicht einer bestimmten Funktion zugeordnet werden können. 

87 Abwicklung der Vorjahre 
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß Art. 25 BayHO sowie Übertragung von Überschüssen. 

88 Globalposten 
Globale Mehrausgaben/-einnahmen 
Globale Minderausgaben/-einnahmen 
Verstärkungsmittel für Personalausgaben 

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 
Dieser Oberfunktion sind die Ausgaben der Obergruppen 38 und 98 “Haushaltstechnische Verrechnungen” zuzuordnen. 



FMBl Nr. 6/2012 297

schen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Keine 
Beihilfen sind Bürgschaften, die nach Maßgabe 
des  Kapitels 3 der Bürgschaftsmitteilung 2008 
 (Mit teilung der Kommission über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche 
 Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen 
und Bürgschaften, ABl C 155/10 vom 20. Juni 2008,  
 geändert durch Berichtigung der Mitteilung,  
ABl C 244/32 vom 25. September 2008) gewährt 
werden. Zu sog.  De-minimis-Beihilfen (haupt-
sächlich die Verordnung [EG] Nr. 1998/2006 der 
Kommission vom 15. Dezember 2006 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf „De-minimis“-Beihilfen, ABl L 379/5) s. u. 
 Abschnitte 2.1 und 3.3.

1.2 Beihilfeaufsicht durch die Europäische Kommis-
sion

Ausnahmen von der prinzipiellen Unvereinbar-
keit staatlicher Beihilfen mit dem Binnenmarkt 
finden sich z. B. in Art. 107 Abs. 3  lit. a und c des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU (im Folgen-
den: „AEU-Vertrag“). Über die Ausnahme von der 
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt entschei-
det die Europäische Kommission aufgrund einer 
entsprechenden Notifizierung nach Art. 108 Abs. 3 
AEU-Vertrag oder durch eine Freistellungsrege-
lung.

1.3 Notifizierungspflicht und Verbot der Beihilfe-
gewährung vor Genehmigung durch die Euro-
päische Kommission

Nach Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEU-Vertrag dürfen 
anmeldungspflichtige Beihilfen nicht gewährt 
werden, bevor die Kommission eine diesbezüg-
liche Genehmigungsentscheidung erlassen hat 
(sog. Durchführungsverbot).

Vorhaben zur Gewährung neuer Beihilfen (Bei-
hilferegelung oder Einzelbeihilfe) sind bei der 
Kommission anzumelden. Eine Ausnahme gilt 
aufgrund der De-minimis-Verordnungen und 
der Freistellungsverordnungen, insbesondere der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung, 
AGFVO (Verordnung [EG] Nr. 800/2008 der Kom-
mission vom 6. August 2008 zur Erklärung der Ver-
einbarkeit der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag, ABl 
L 214/3). Bei Vorliegen der Voraussetzungen der 
jeweiligen Verordnungen können Beihilfen ohne 
vorherige Genehmigung durch die Kommission 
gewährt werden. Es sind die Transparenzerforder-
nisse der AGFVO (insbes. Art. 9, Kurzbeschreibung 
und Veröffentlichung der Regelung im Internet) zu 
beachten.

Eine Beihilferegelung ist eine Regelung, nach 
der Unternehmen, die in der Regelung in einer 
allgemeinen und abstrakten Weise definiert wer-
den, Beihilfen gewährt werden können (vgl. Art. 2 
Nr. 2 AGFVO). Einzelbeihilfen sind solche Beihil-
fen, die nicht aufgrund einer Beihilferegelung ge-
währt werden, sowie einzelne, aufgrund spezieller 
 Notifizierungsvorschriften anmeldungspflichtige 
Maßnahmen aufgrund einer Beihilferegelung (vgl. 
Art. 2 Nr. 3 und 4 AGFVO).

66-F

Änderung 
der Richtlinien 

für die Übernahme von Staatsbürgschaften 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 

(Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 BÜG)

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 11. April 2012 Az.: 55 - L 6801 - 008 - 12 163/12

Das Prüfraster für staatliche Bürgschaften aus den Bürg-
schaftsrichtlinien des Bundes und der Länder (Anlage zu 
Abschnitt I Nr. 1 der Richtlinien für die Übernahme von 
Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums der Finanzen vom 7. November 2000 [FMBl S. 292], 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 20. Februar 
2012 [FMBl S. 192]) erhält mit Wirkung vom 20. März 2012 
nachfolgende Fassung.

We i g e r t 
Ministerialdirektor

Anlage 
zu den Richtlinien 

für die Übernahme von Staatsbürgschaften 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft

Prüfraster für staatliche Bürgschaften aus den 
Bürgschaftsrichtlinien des Bundes und der Länder

1. Allgemeines

Dieses Prüfraster soll das Auffinden relevanter 
EU-Beihilfebestimmungen erleichtern, kann aber 
– insbesondere in Zweifelsfragen – nicht an deren 
Stelle treten. Darüber hinaus dient das Prüfraster 
der Anpassung von genehmigten Beihilferege-
lungen an die Weiterentwicklung des Beihilfe-
rechts (s. Schreiben GD Wettbewerb D/50651 vom  
14. Februar 2001 betr. Zweckdienliche Maßnah-
men zur Anpassung bestehender Beihilferegelun-
gen zur Rettung und Restrukturierung von Unter-
nehmen in Schwierigkeiten an die einschlägigen 
Leitlinien).

1.1 Prinzipielles Beihilfenverbot nach Art. 107 Abs. 1 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union

Nach Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die 
 Arbeitsweise der EU (ex. Art. 87 EG-Vertrag) sind 
staatliche Beihilfen gleich welcher Art, die durch 
Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen 
oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnen-
markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwi-

Staatsbürgschaften
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1.4 Notifizierungspflichten aus speziellen Beihilfe-
regimen1

1.4.1 Horizontale Regelungen

– Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler 
Zielsetzung 2007-2013 (ABl C 54/13 vom 4. März 
2006)

– Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung 
und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten (ABl C 244/2 vom 1. Oktober 
2004)

– Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation 
(ABl [EG] C 323/1 vom 30. Dezember 2006)

– Art. 6 der AGFVO

– Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
 Beihilfen zur Förderung von Risikokapital-
investitionen in kleine und mittlere Unterneh-
men (ABl C 194/2 vom 18. August 2006)

– Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
 Umweltschutzbeihilfen (ABl C 82/1 vom 1. April 
2008)

1.4.2 Sektorale Regelungen

– Rahmenbestimmungen für Beihilfen an den 
Schiffbau (ABl C 317/11 vom 30. Dezember 2003, 
berichtigt durch ABl C 104/71 vom 30. April 
2004, verlängert bis 31. Dezember 2011 durch 
ABl C  173/3 vom 8. Juli 2008) wurden erneut 
verlängert durch ABl C 364/9 vom 14. Dezember 
2011

– Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste 
auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 
Nr. 1107/70 des Rates2

– Verordnung (EG) Nr. 1407/2002 des Rates vom 
23. Juli 2002 über staatliche Beihilfen für den 
Steinkohlenbergbau (ABl L 205/1 vom 2. August 
2002)

– Kunstfaserindustrie: s. Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013 
(ABl C 54/13 vom 4. März 2006), Ziffer 8

– Landwirtschaft einschl. Verarbeitung/Vermark-
tung: Rahmenregelung der Gemeinschaft für 
staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsek-
tor 2007-2013 (ABl C 319/1 vom 27. Dezember 
2006)

– Landwirtschaftliche Primärerzeugung (ohne 
Verarbeitung/Vermarktung): Verordnung (EG) 
Nr. 1857/2006 vom 15. Dezember 2006 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf staatliche Beihilfen an kleine und mitt lere 
in der Erzeugung von landwirtschaftlichen 
 Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur 
 Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 
(ABl L 358/3 vom 16. Dezember 2006)

1 s. auch Rechtsgrundlagensammlung der EU-Kommission unter 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html

2 Ausgleichsleistungen, die in Übereinstimmung mit dieser Verordnung 
gewährt werden, sind von der Notifizierungspflicht befreit. Eine Notifi-
zierungspflicht besteht nur für Beihilfen, die außerhalb der Verordnung 
gewährt werden.

– Landwirtschaftliche Primärerzeugung (ohne 
Verarbeitung/Vermarktung): Verordnung (EG) 
Nr. 1535/2007 vom 20. Dezember 2007 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnis-
sektor (ABl L 337/35 vom 21. Dezember 2007)

– Fischerei und Aquakultursektor: Leitlinien für 
die Prüfung der einzelstaatlichen Beihilfen im 
Fischerei- und Aquakultursektor (ABl C 84/10 
vom 3. April 2008)

– Fischerei und Aquakultursektor: Verordnung 
(EG) Nr. 875/2007 vom 24. Juli 2007 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Fischereisek-
tor und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1860/2004 (ABl L 193/6 vom 25. Juli 2007)

– Fischerei und Aquakultursektor: Verordnung 
(EG) Nr. 736/2008 vom 22. Juli 2008 der Kom-
mission über die Anwendung der Artikel 87 
und 88 EG-Vertrag auf Beihilfen an kleine und 
mittlere in der Erzeugung, Verarbeitung und 
Vermarktung von Fischereierzeugnissen tätige 
Unternehmen (ABl L 201/16 vom 30. Juli 2008).

1.5 Beihilfewert staatlicher Bürgschaften

Für die Einhaltung von Förderhöchstgrenzen ins-
besondere bei der Kumulierung mit anderen Bei-
hilfen und für die Zulässigkeit der Gewährung 
von De-minimis-Bürgschaften oberhalb 1,5 Mio. 
EUR kommt es auf die Beihilfeintensität von Bürg-
schaften an. Hierbei ist zwischen sog. gesunden 
Unternehmen und solchen in Schwierigkeiten zu 
unterscheiden.

1.5.1 Gesunde Unternehmen

a) Soweit für das Antrag stellende Unternehmen 
ein Unternehmensrating der Bürgschaftsrating-
Kategorien 1-5 (DSGV-Ratingklassen 1-13; die 
Übertragung aus anderen Rating-Systemen 
 erfolgt über die 1-Jahres-Ausfallwahrschein-
lichkeiten3) vorliegt, ist bei Bürgschaften

• für Investitionskredite die mit Schreiben der 
EU-Kommission vom 26. September 2007 
(http: // ec.europa.eu / community_law / state_ 
aids/comp-2007/n197-07.pdf) genehmigte Be-
rechnungsmethode anzuwenden (vgl. auch 
Berechnungstool unter www.pwc.de/de/
beihilfewertrechner); für Bürgschaften der 
Bürgschaftsbanken gilt in Sonderheit die mit 
Schreiben der EU-Kommission vom 16. Sep-
tember 2009 genehmigte Berechnungs-
methode (vgl. auch Berechnungstool unter 
www.vdb-beihilferechner.de).

• für Betriebsmittelkredite

o auf De-minimis-Basis sowie

o auf Basis der Genehmigung vom 16. Juli 
2008 zugunsten von Vorhaben in den 
Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen (vgl. unten Abschnitt 3.6.2) sowie vom 
9. April 2009 zugunsten von Vorhaben im 
Freistaat Sachsen

3 vgl. Genehmigungsschreiben der EU-Kommission D/205693 vom  
26. September 2007, Ziffer 20

http:%E2%80%86//%E2%80%86ec.europa.eu%E2%80%86/%E2%80%86community_law%E2%80%86/%E2%80%86state_%0Aaids/comp-2007/n197-07.pdf
www.pwc.de/de/beihilfewertrechner
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 Prüfung des Geschäftsplans auf Trag-
fähigkeit,

 der volkswirtschaftliche Nutzen ist nach-
gewiesen,

 es werden nur finanziell tragfähige Un-
ternehmen ausgewählt, die voraussicht-
lich in der Lage sein werden, die mit dem 
Kredit verbundenen Zins- und Tilgungs-
zahlungen zu leisten.

• Verwendet die Bank den fortgeschrittenen 
IRB-Ansatz, teilt sie der bürgschaftsgewäh-
renden Stelle die institutsspezifische Rating-
kategorie in Verbindung mit der diese nach 
oben begrenzenden 1-Jahres-Ausfallwahr-
scheinlichkeit mit. Die Überleitung erfolgt 
wie unter oben lit. a.

c) Bei De-minimis-Bürgschaften bis 1,5 Mio. EUR, 
die im Rahmen von Bürgschaftsregelungen ge-
währt werden, kann der Beihilfewert pauschal 
ermittelt werden (Beihilfeintensität 13 1/3 %). 
Liegt für das Antrag stellende Unternehmen 
ein Rating gemäß oben lit. a vor, kann auch ein 
geringerer Beihilfewert in Anwendung einer 
genehmigten Berechnungsmethode zu Grunde 
gelegt werden.

d) In allen anderen Fällen ist für gesunde 
 Unternehmen die Beihilfewertbestimmung an-
hand Kapitel 4 der Bürgschaftsmitteilung 2008 
vorzunehmen. Bei guten und mittleren Boni-
täten können Safe-Harbour-Bürgschaftsprä-
mien zur Beihilfefreiheit führen (s. Bürgschafts-
mitteilung 2008, Kapitel 3; bei KMU insbes. 
 Abschnitt 3.3).

1.5.2 Unternehmen in Schwierigkeiten5

Der Beihilfewert einer staatlichen Bürgschaft an  
ein Unternehmen in Schwierigkeiten entspricht 
grundsätzlich der Differenz zwischen dem 
marktüblichen Wert der Bürgschaft und dem 
tatsächlich gezahlten Entgelt für diese Maßnah-
me. Kann kein marktübliches Entgelt festgestellt 
werden, so gilt für die Berechnung der Beihilfein-
tensität einer Einzelgarantie die Mitteilung der 
Kommission über die Änderung der Methode zur 
Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze 
(ABl C 14/6 vom 19. Januar 2008, nachfolgend „Re-
ferenzzinsmitteilung 2008“ genannt). Im Übrigen 
ist bei derartigen Bürgschaften zu berücksichtigen, 
dass Bürgschaften nach dem Haushaltsrecht nur 
unter engen Voraussetzungen ausgereicht werden 
 können.

Bei KMU, die vor weniger als drei Jahren gegrün-
det wurden, wird für Zwecke der Bürgschafts-
mitteilung 2008 „nicht davon ausgegangen, dass 
sie sich in Schwierigkeiten befinden“ (Abschnitt 
3.2 lit. a).

5 Zu den Definitionen des Unternehmens in Schwierigkeiten vgl.  
Abschnitt 3.4.1.2 lit. f und Abschnitt 4.1.1.

die mit Schreiben der EU-Kommission  
vom 29. November 2007 (http://ec.europa.eu/ 
community_law/state_aids/comp-2007/n541 
-07.pdf) genehmigte Berechnungsmethode 
anzu wenden (vgl. auch Berechnungstool un-
ter www.pwc.de/de/beihilfewertrechner). Für 
Bürgschaften der Bürgschaftsbanken gilt in 
Sonderheit die mit Schreiben der EU-Kom-
mission vom 16. September 2009 geneh migte 
Berechnungsmethode (vgl. auch Berechnungs-
tool unter www.vdb-beihilferechner.de). Diese 
Methode ist im Bereich der landwirtschaft-
lichen Primärerzeugung nicht anwendbar.

b) Bei Spezialfinanzierungen im Sinne von Art. 86 
Nr. 6 der Richtlinie 2006/48/EG (ABl L 177 
vom 30. Juni 2006) über die Aufnahme und 
 Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute  
(ins besondere Projektfinanzierungen und neue/
junge Unternehmen ohne Rating) erfolgt gemäß 
 Genehmigungsschreiben der EU-Kommis-
sion vom 18. Juni 2008 (http://ec.europa.eu/ 
com munity_law/state_aids/comp-2007/n762-07. 
pdf) eine Überleitung in die unter oben lit. a 
 genannten Bürgschaftsratingkategorien 1-5 
nach folgenden Grundsätzen:

• Sofern die Bank den einfachen Internal-
 Rating-based-Ansatz (einfacher IRB-Ansatz) 
verwendet, ist eine Überleitung in die Bürg-
schaftskategorien 1 oder 3, für bestimmte 
junge innovative Unternehmen (s. u.) auch 
in die Bürgschaftskategorie 4 möglich. Die 
Überleitung erfolgt auf Basis der von der Bank 
ermittelten aufsichtlich definierten Spezial-
finanzierungs-Ratingkategorie:
o „stark/gut“  Bürgschaftskat. 1
o „befriedigend“  Bürgschaftskat. 3
o „schwach“  Bürgschaftskat. 4, möglich 

nur für junge innovative Unternehmen, die 
den nachfolgenden kumulativen, im Ge-
nehmigungsschreiben der EU-Kommission 
vom 18. Juni 2008, Abschnitt 28, enthalte-
nen Auswahlkriterien entsprechen:

 es müssen die Voraussetzungen unter 
Nr. 5.4 lit. a und b des Gemeinschaftsrah-
mens für Forschung, Entwicklung und 
Innovation4 vorliegen, wobei auch mitt-
lere Unternehmen einbezogen  werden,

4 Diese lauten:

„a) Bei dem Begünstigten handelt es sich um ein kleines Unternehmen, 
das zum Zeitpunkt der Beihilfengewährung weniger als sechs Jah-
re bestanden hat; und

b) bei dem Begünstigten handelt es sich um ein innovatives Unter-
nehmen, wenn

i) der Mitgliedstaat mittels eines Gutachtens von einem externen 
Sachverständigen u. a. auf der Grundlage eines Geschäftsplans 
nachweisen kann, dass der Begünstigte in absehbarer Zukunft 
Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren entwickelt, die tech-
nisch neu oder verglichen mit dem Stand der Technik in dem 
jeweiligen Wirtschaftszweig in der Gemeinschaft wesentlich 
verbessert sind, und die das Risiko eines technischen oder in-
dustriellen Misserfolges in sich tragen; oder

ii) die FuE-Aufwendungen des Begünstigten zumindest in einem 
der drei Jahre vor Gewährung der Beihilfe oder, im Falle eines 
neu gegründeten Unternehmens ohne abgeschlossenes Ge-
schäftsjahr im Rahmen des Audit des laufenden Geschäftsjah-
res, mindestens 15 % seiner gesamten von einem externen Rech-
nungsprüfer beglaubigten Betriebsausgaben ausmachen;“.
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2. Gemeinschaftsrechtliche Grundlagen für Bürg-
schaftsübernahmen

2.1 Beihilfefreie und De-minimis-Bürgschaften

Staatliche Bürgschaften sind mit Art. 107 Abs. 1 
AEU-Vertrag vereinbar, wenn sie

– gemäß den De-minimis-Regelungen oder

– beihilfefrei gemäß Kapitel 3 der Bürgschaftsmit-
teilung 2008

übernommen werden.

Zu beachten ist, dass die nachträgliche staatliche 
Verbürgung eines bereits gewährten Kredites 
eine Beihilfe an den Kreditgeber darstellen kann 
(Bürgschaftsmitteilung 2008, Abschnitt 2.3.1). 
Keine Beihilfe stellt dagegen die Leistung aus 
einer Bürgschaft dar, wenn die Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme eingetreten sind. Keine 
Beihilfen sind ebenfalls Leistungen der öffent-
lichen Hand aus eingegangenen Bürgschaften bei 
Umschuldungsaktionen, wenn dargelegt werden 
kann, dass sich der Staat in einer gegebenen Kon-
stellation wie ein privater Geldgeber verhält und 
die entsprechende Bürgschaft mit dem Grundsatz 
des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers 
im Einklang steht (vgl. EuG, Urteil vom 11. Juli 
2002, Rs. T-152/99, Hamsa/Kommission, Slg. 2002, 
11-3049). In einem solchen Fall „werden die Vor-
schriften in Punkt 5.3 [der Bürgschaftsmitteilung 
2008] nicht herangezogen“ (Schreiben GD Lowe 
D/51969 vom 16. Mai 2008)6.

2.2 Bürgschaften mit Beihilfecharakter

Soweit auf der Grundlage der nachfolgend ge-
nannten Beihilfevorschriften genehmigte oder 
freigestellte Programme vorliegen, erübrigt sich 
eine Einzelfallnotifizierung grundsätzlich, es 
sei denn, diese Vorschriften sehen ausdrücklich 
eine Einzelfallnotifizierung oberhalb bestimmter 
Schwellenwerte vor.

2.2.1 Genehmigungsfähige Bürgschaften

Nicht beihilfefreie und nicht freigestellte Bürg-
schaften sind auf der Grundlage der nachstehen-
den Rechtsgrundlagen genehmigungsfähig:

a) bei gesunden Unternehmen insbesondere

• Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regio-
naler Zielsetzung 2007-2013 („Regionalleit-
linien“), vgl. unten Abschnitt 3.6

• Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation 
(ABl C 323 vom 30. Dezember 2006, S. 1)

• Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
Umweltschutzbeihilfen

• Mitteilung der Kommission zu staatlichen 
Beihilfen im Luftverkehr (ABl C 350/5 vom 
10. Dezember 1994), ergänzt durch Mitteilung 
der Kommission zu Gemeinschaftliche Leitli-
nien für die Finanzierung von Flughäfen und 
die Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen 

6 Die Anwendbarkeit dieses Schreibens auf Bürgschaftsprolongationen 
etc. ist auch nach einem Urtel des EuG vom 28. Februar 2012 (Bank 
Burgenland, T-268/08 und T-281/08, vgl. insb. Rz. 153 ff.) nicht abschlie-
ßend geklärt.

für Luftfahrtunternehmen auf Regionalflug-
häfen (ABl C 312/1 vom 9. Dezember 2005)

b) bei Unternehmen in Schwierigkeiten

• Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung 
und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten, vgl. unten Kapitel 4

• Mitteilung der Kommission über Rettungs- 
und Umstrukturierungsbeihilfen und 
Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie 
(ABl C 70/21 vom 19. März 2002).

Daneben sind theoretisch auch Art. 107 Abs. 2 
und 3 AEU-Vertrag selbst Rechtsgrundlage für 
etwaige Genehmigungen.

2.2.2 Freigestellte Bürgschaften

Nicht beihilfefreie Bürgschaften sind insbeson dere 
auf der Grundlage der AGFVO und bei Einhaltung 
der darin festgeschriebenen Voraussetzungen frei-
gestellt (aber ggf. Pflicht zur Information der Kom-
mission). Zur De-minimis-Verordnung siehe unten 
Abschnitt 3.3.

Nach dem 31. Dezember 2008 dürfen bestehende 
regionale Investitionsbeihilferegelungen in der 
freigestellten Form bis zum Ablauf der genehmig-
ten Fördergebietskarte weiterhin angewandt wer-
den (vgl. Erwägungsgrund 66 Satz 2 AGFVO in 
Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 letzter Unterabsatz 
der Verordnung [EG] Nr. 1628/2006 der Kommis-
sion vom 24. Oktober 2006 über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf regionale 
Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten, nachfol-
gend „Regional-Freistellungs-VO“ genannt).

3. Bürgschaften an gesunde Unternehmen auf der 
Grundlage der De-minimis-Regelungen bzw. ge-
nehmigter/freigestellter Programme/Richtlinien

3.1 Vorbemerkung

Für gesunde Unternehmen sind die De-minimis-
Regelungen bzw. genehmigte/angepasste oder 
freigestellte Programme/Programmvarianten 
nach der AGFVO sowie übergangsweise nach den 
 Regionalleitlinien und der Regional-Freistellungs-
VO von vorrangiger praktischer Relevanz.

3.2 Generelle Eckwerte für Bürgschaften an gesunde 
Unternehmen

a) Staatliche Bürgschaften für Investitionskredite 
unter den genehmigten Bürgschaftsrichtlinien 
(Schreiben der EU-Kommission vom 11. No-
vember 1998) werden grundsätzlich für eine auf 
maximal 15 Jahre begrenzte Laufzeit übernom-
men. Ausnahmen mit längerer Laufzeit sind:

• Binnenschiff-Finanzierung

• Baufinanzierung

• Programmkredite der Förderbanken.

b) Bei staatlichen Bürgschaften muss der Darlehen 
gewährenden Bank ein Eigenobligo von min-
destens 20 % verbleiben (zur Sonderregelung 
bei Bürgschaften an Unternehmen in Schwie-
rigkeiten s. u. Abschnitt 4.2.2.8).

3.3 De-minimis-Verordnungen

a) Die De-minimis-Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 
(s. o. Abschnitt 1.1) erlaubt außerhalb bestimmter 
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Ausgeschlossen sind folgende Wirtschafts-
bereiche bzw. Aktivitäten:

• Fischerei, Aquakultur und die Primärerzeu-
gung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
gemäß Definition in Art. 2 Abs. 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission 
vom 15. Dezember 2006 (s. dazu unten lit. b 
und c)

• die Verarbeitung und Vermarktung von 
 Imitations- oder Substitutionserzeugnissen 
von Milch

• bei der Verarbeitung oder Vermarktung von in 
Anhang I AEU-Vertrag genannten Erzeugnis-
sen eine Bindung des Beihilfebetrages an den 
Preis oder die Menge des verarbeiteten oder 
Enderzeugnisses oder wenn die Gewährung 
der Beihilfe von der ganzen oder teilweisen 
Weitergabe der Beihilfe an Unternehmen der 
Urproduktion abhängig gemacht wird

• exportbezogene Tätigkeiten (Beihilfen, die 
unmittelbar mit den ausgeführten Men-
gen, der Errichtung und dem Betrieb eines 
 Vertriebsnetzes oder mit anderen laufenden 
exportbezogenen Ausgaben in Zusammen-
hang stehen)

• Beihilfen, die von der Verwendung  hei mischer 
Erzeugnisse zu Lasten von Importwaren 
 abhängig gemacht werden

• Steinkohlenbergbau

• Erwerb von Fahrzeugen für den Straßen-
gütertransport durch Unternehmen des 
 gewerblichen Straßengütertransportes

• Unternehmen in Schwierigkeiten.

Zu beachten ist ferner, dass

• der Zinssatz, der für Abzinsungen und für 
die Berechnung des Bruttosubventionsäqui-
valentes anzusetzen ist, der zum Zeitpunkt 
der Gewährung geltende Abzinsungszinssatz 
nach der Referenzzinsmitteilung 2008 (s. o. 
Abschnitt 1.5.2) ist;

• sofern der Beihilfegesamtbetrag einer Beihilfe 
den Höchstbetrag von 200.000 EUR (100.000 
EUR im Straßentransportsektor) übersteigt, 
eine Freistellung nach der De-minimis-Ver-
ordnung (EG) 1998/2006 nicht etwa für den 
Bruchteil der Beihilfe in Anspruch genommen 
werden kann, der den Höchstbetrag nicht 
überschreitet.

b) Die Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 über die An-
wendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf 
De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissek-
tor, die nur die Primärerzeugung betrifft (ABl  
L 337/35 vom 20. Dezember 2007),  gestattet dem 
Beihilfegeber im Rahmen des ihm zu stehenden 
Anteils am nationalen  Plafond (s. Anhang der 
Verordnung) und unter bestimmten Bedingun-
gen, Beihilfen in Höhe von 7.500 EUR (Bürg-
schaft 56.250 EUR) bezogen auf einen Zeit-
raum von drei Steuerjahren (Kalenderjahr) für 
Primärerzeuger zu gewähren. Ein genehmigtes 
Verfahren zur Berechnung des Beihilfewertes 
von Bürgschaften besteht nicht.

Sektoren (s. u.) Bürgschaften zur Finan zierung 
u. a. von Erstinvestitionen, Ersatzinvestitionen, 
Betriebsmitteln und Avalen unabhängig von 
der Größe der begünstigten Unternehmen und 
ohne regionale Einschränkungen.

Die Gesamtsumme der einem Unternehmen 
gewährten De-minimis-Beihilfen darf 200.000 
EUR (Straßentransportsektor: 100.000 EUR) 
 bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuer-
jahren nicht übersteigen. In mehreren Tranchen 
gezahlte Beihilfen werden auf den Zeitpunkt 
ihrer Gewährung abgezinst. Dieser Schwel-
lenwert gilt für Beihilfen gleich welcher Art 
und Zielsetzung. Nicht auf den Höchstbetrag 
von 200.000 EUR anzurechnen sind andere 
Bei hilfen, die aufgrund von der Kommission 
genehmigter Regelungen oder freigestellter 
Beihilfen gewährt werden. Jedoch dürfen für 
dieselben förderbaren Aufwendungen De-mi-
nimis-Beihilfen nicht mit anderen Beihilfen 
 kumuliert werden, wenn die aus der Kumu-
lierung resultierende Förderhöchstintensität 
diejenige Förderintensität übersteigen würde, 
die in einer Gruppenfreistellungsverordnung 
oder in einer von der Kommission verabschiede-
ten Entscheidung hinsichtlich der besonderen 
Merkmale eines Falls festgelegt wurde.

Bürgschaften aufgrund einer Bürgschafts-
regelung sind bis zur Höhe von 1,5 Mio. EUR 
(Straßentransportsektor: 750.000 EUR) sowie 
bis zu einem maximalen staatlichen Verbür-
gungsanteil von bis zu 80 % des zugrunde lie-
genden Darlehens de-minimis-freigestellt7. 
Höhere Bürgschaften als 1,5 Mio./750.000 EUR 
sind möglich, soweit ein Unternehmensrating 
nach den Bürgschaftskategorien 1-5 vorliegt. 
Die dann wieder zu berechnenden Beihilfe-
beträge ermitteln sich in Anwendung des 
 Berechnungstools:

www.pwc.de/de/beihilfewertrechner.

Zur Einhaltung der 3-Jahresregelung ist

• von dem begünstigten Unternehmen eine 
Erklärung abzugeben, in der alle anderen 
in dem betreffenden Steuerjahr sowie in den 
 vorangegangenen zwei Steuerjahren erhalte-
nen De-minimis-Beihilfen angegeben sind,

• vor Bürgschaftsgewährung zu prüfen, dass 
der De-minimis-Höchstbetrag durch die neue 
Bürgschaft nicht überschritten wird,

• bei Gewährung einer De-minimis-Bürgschaft 
dem begünstigten Unternehmen unter Bezug-
nahme auf die De-minimis-Verordnung (EG) 
1998/2006 der Beihilfebetrag der Bürgschaft 
mitzuteilen und darauf hinzuweisen, dass es 
sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt.

Der Empfänger erhält mit Bewilligung jeder De-
minimis-Beihilfe eine „De-minimis-Bescheini-
gung“, die er zehn Jahre aufzubewahren und 
bei Beantragung jeder weiteren De-minimis-
Beihilfe vorzulegen hat.

7 Zum Wahlrecht bei der Ermittlung des Beihilfewerts vgl. Abschnitt
 1.5.1 lit. c.



FMBl Nr. 6/2012302

c) Die Verordnung (EG) Nr. 875/2007 über die 
 Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Fischereisektor 
(ABl L 193/6 vom 25. Juli 2007) erlaubt Un-
ternehmen im Bereich der Erzeugung, Verar-
beitung oder Vermarktung eine Beihilfe in 
Höhe von 30.000 EUR (Bürgschaft 225.000 
EUR) in drei Steuerjahren (Kalenderjahr) zu 
gewähren.

3.4 Freigestellte Programme nach der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung

3.4.1 Gemeinsame Vorschriften für alle Beihilfegrup-
pen

3.4.1.1 Anwendungsbereich

Im Bereich gewerblicher Bürgschaften stellt die 
AGFVO Freistellungstatbestände insbesondere für 
folgende Beihilfegruppen zur Verfügung:

– Regionalbeihilfen,

– Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für 
KMU,

– Umweltschutzbeihilfen,

– Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Inno-
vation.

Die AGFVO gilt insbesondere nicht für Beihilfen 
für
– ausfuhrbezogene Tätigkeiten,

– Tätigkeiten in der Fischerei und Aquakultur8,

– Tätigkeiten im Rahmen der Primärerzeugung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse8,

– Regionalbeihilfen für Tätigkeiten im Schiffbau 
und in der Stahlindustrie,

– Ad-hoc-Beihilfen für Großunternehmen,

– Unternehmen in Schwierigkeiten (hinsichtlich 
KMU gilt eine vereinfachte Definition des Un-
ternehmens in Schwierigkeiten, s. u. Abschnitt 
3.4.1.2).

Beihilfen zugunsten der Verarbeitung und Ver-
marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse un-
terliegen bestimmten Beschränkungen (s. Art. 1 
Abs. 3 lit. c AGFVO).

Die weiteren Einschränkungen des Anwendungs-
bereichs ergeben sich aus Art. 1 AGFVO.

3.4.1.2 Begriffsbestimmungen

a) KMU

Die Definition der KMU ergibt sich aus An-
hang I AGFVO. Danach sind KMU solche 
Unter nehmen, die

• weniger als 250 Personen beschäftigen und 
einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. 
EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme 
sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft und

• nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der 
Stimmrechte direkt oder indirekt von öffent-
lichen Stellen/Körperschaften kontrolliert 

8 Einzelne in der AGFVO enthaltene Maßnahmen gelten auch in den 
Bereichen landwirtschaftliche Primärerzeugung und Fischerei/
Aquakultur, und zwar Ausbildungsbeihilfen, Risikokapitalbeihilfen, 
 Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen und Beihilfen 
für benachteiligte und behinderte Arbeitnehmer.

werden (Einzelheiten und Ausnahmen s. An-
hang I AGFVO, Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2).

Bei der Feststellung, ob die o. g. Kriterien erfüllt  
sind, müssen Unternehmen die Daten von 
verbundenen Unternehmen (Art. 3 Abs. 3 An-
hang I AGFVO) in voller Höhe mit ansetzen. 
Die  Daten von Partnerunternehmen (Art. 3 
Abs. 2 Anhang I AGFVO) werden zu der Quo-
te angesetzt, die dem Beteiligungsanteil ent-
spricht. Dabei sind weitere mit dem Verbund- 
oder Partnerunternehmen verbundene oder 
partnerschaftlich verbundene Unternehmen 
ebenfalls zu berücksichtigen. Einzelheiten sind 
Art. 3 Anhang I AGFVO zu entnehmen.

In einer weiteren Unterscheidung werden  kleine 
Unternehmen definiert als Unternehmen, die

• weniger als 50 Personen beschäftigen und

• deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. 
EUR nicht übersteigt.

Der Status eines mittleren Unternehmens, eines 
kleinen Unternehmens bzw. eines Kleinstun-
ternehmens geht erst dann verloren, wenn es 
in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjah-
ren zu einer Über- oder Unterschreitung der 
genannten Mitarbeiterzahlen kommt (s. Art. 4 
Anhang I AGFVO).

Hierzu siehe auch http://ec.europa.eu/enter  
prise/policies/sme/files/sme_definition/sme_ 
user_guide_de.pdf

b) Materielle Vermögenswerte

Darunter fallen Grundstücke, Gebäude, An-
lagen, Maschinen und sonstige Ausrüstungs-
güter unbeschadet von Art. 17 Nr. 12 AGFVO. 
Im Verkehrssektor zählen Beförderungsmittel 
und Ausrüstungsgüter als beihilfefähige Vermö-
genswerte; dies gilt nicht für Regional beihilfen 
und nicht für den Straßengüterverkehr und den 
Luftverkehr.

Umfasst ist ebenfalls der Erwerb von „unmit-
telbar mit einer Betriebsstätte verbundenen 
Vermögenswerten, wenn die Betriebsstätte 
geschlossen wurde oder geschlossen worden 
wäre, und wenn die Betriebsstätte von einem 
unabhängigen Investor erworben wird“ (share 
deals alleine gelten nicht als Erstinvestition). 
Das Kriterium unabhängiger Investor gilt nicht 
im Fall kleiner Familienunternehmen (s. Art. 12 
Abs. 1 lit. b).

c) Immaterielle Vermögenswerte

Darunter fällt der Technologietransfer durch 
 Erwerb von Patentrechten, Lizenzen, Know-how 
oder nicht patentiertem Fachwissen.

d) Direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaf-
fene Arbeitsplätze

Das sind Arbeitsplätze, die die Tätigkeit betref-
fen, auf die sich die Investition bezieht, ein-
schließlich Arbeitsplätzen, die im Anschluss 
an eine durch die Investition bewirkte höhere 
Kapazitätsauslastung geschaffen werden.

http://ec.europa.eu/enter�
prise/policies/sme/files/sme_definition/sme_
user_guide_de.pdf
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genehmigten Fördergebietskarte festgelegte 
 Regel-Obergrenze für Beihilfen zugunsten gro-
ßer Unternehmen zugrunde gelegt.

Oberhalb dieser Schwellenwerte ist eine Notifi-
zierung erforderlich.

3.4.1.5 Beschränkung der Kumulierung

Bei der Kumulierung mit anderen Beihilfen, ein-
schließlich De-minimis-Beihilfen, für dieselben, 
sich teilweise oder vollständig überschneidenden, 
beihilfefähigen Kosten müssen die Schwellenwerte 
der AGFVO und die Beihilfehöchstintensitäten der 
jeweiligen Beihilfegruppe eingehalten werden.

Beihilfen für junge innovative Unternehmen nach 
Art. 35 AGFVO dürfen in den ersten drei Jahren 
nach ihrer Bewilligung nicht mit anderen AGFVO-
Beihilfen kumuliert werden.

3.4.1.6 Anreizeffekt

Der nach der AGFVO obligatorische „Anreiz effekt“ 
setzt voraus:

a) Der Beihilfeempfänger muss den Beihilfeantrag 
vor Beginn des Vorhabens oder der Tätigkeit 
 gestellt haben;

b) bei Großunternehmen muss die Beihilfe ge-
währende Stelle zusätzlich vor Bewilligung 
überprüfen, dass der Beihilfeempfänger die 
Erfüllung eines oder mehrerer der folgenden 
Kriterien in seinen Unterlagen nachgewiesen 
hat:

• Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einer 
 signifikanten Zunahme des Umfangs des 
Vorhabens/der Tätigkeit.

• Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einer 
signifikanten Zunahme der Reichweite des 
Vorhabens/der Tätigkeit.

• Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einem 
 signifikanten Anstieg des Gesamtbetrags der 
vom Beihilfeempfänger für das Vorhaben/die 
Tätigkeit aufgewendeten Mittel.

• Der Abschluss des betreffenden Vorhabens/
der betreffenden Tätigkeit wird signifikant 
beschleunigt.

• Im Falle regionaler Investitionsbeihilfen 
nach Art. 13 AGFVO: Das Investitionsvorha-
ben wäre ohne die Beihilfe im betreffenden 
Fördergebiet nicht in der Form durchgeführt 
worden.

3.4.1.7 Publizitätsvorschriften, Kurzbeschreibungen

a) Neue Beihilferegelungen, die den Erforder-
nissen der AGFVO entsprechen, müssen der 
Kommission durch Kurzbeschreibung (Art. 9 
Abs. 1 und Anhang III AGFVO) innerhalb von 
20 Arbeitstagen nach Erlass angezeigt werden. 
Das Gleiche gilt für Einzelbeihilfen, die nicht 
unter eine Beihilferegelung fallen. Beihilfe-
regelungen können aber nach wie vor notifiziert 
werden.

b) Bestehende Beihilferegelungen, die nicht 
 genehmigt sind und auch nicht nach der Regio-
nal-Freistellungs-VO freigestellt waren, sind 
ebenfalls durch Kurzbeschreibung nach Art. 9 
AGFVO anzuzeigen.

e) Ad-hoc-Beihilfen

Das sind Einzelbeihilfen, die nicht auf der 
Grundlage einer Beihilferegelung gewährt 
werden (s. Art. 2 Abs. 4 AGFVO).

f) Unternehmen in Schwierigkeiten

Die AGFVO enthält für KMU eine vereinfachte 
Definition des Unternehmens in Schwierigkei-
ten (s. Erwägungsgrund 15 und Art. 1 Abs. 7 
AGFVO):

• Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung ist mehr als die Hälfte des gezeich-
neten Kapitals verschwunden und mehr als 
ein Viertel dieses Kapitals ist während der 
letzten zwölf Monate verloren gegangen,

• im Falle von Gesellschaften, in denen min-
destens einige Gesellschafter unbeschränkt 
für die Schulden der Gesellschaft haften, ist 
mehr als die Hälfte der in den Geschäfts-
büchern ausgewiesenen Eigenmittel ver-
schwunden und mehr als ein Viertel dieser 
Mittel ist während der letzten zwölf Monate 
verloren gegangen oder

• unabhängig von der Gesellschaftsform sind 
die in der Insolvenzordnung vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines 
Gesamtverfahrens erfüllt.

g) Große Investitionsvorhaben

Kapitalanlageinvestitionen mit beihilfefähigen 
Kosten von über 50 Mio. EUR (Achtung: große 
Investitionsvorhaben können auch von KMU 
durchgeführt werden).

Übrige Begriffsbestimmungen ergeben sich aus 
Art. 2 AGFVO.

3.4.1.3 Transparenzvorschriften

Die Freistellung gilt nur für sog. transparen-
te  Beihilfen. Im Bereich der Bürgschaften und 
 Garantien ist diese Bedingung erfüllt, wenn

a) die Methode zur Berechnung des Bruttosub-
ventionsäquivalents von der Kommission ge-
nehmigt worden ist (s. o. Abschnitt 1.5.1) oder

b) es sich bei dem Beihilfeempfänger um ein KMU 
handelt und das Bruttosubventionsäquivalent 
auf der Grundlage der Safe-Harbour-Prämien 
berechnet wird, die in den Nrn. 3.3 und 3.5 der 
Bürgschaftsmitteilung 2008 festgelegt sind.

3.4.1.4 Schwellenwerte für die Anmeldung von Einzel-
beihilfen

Für eine Freistellung nach der AGFVO sind vor 
allem folgende Schwellenwerte für die Gewährung 
von Bürgschaften von Bedeutung:

• bei Investitionsbeihilfen für KMU und Umwelt-
schutz bis zu 7,5 Mio. EUR Bruttosubventions-
äquivalent pro Unternehmen und Investitions-
vorhaben,

• bei regionalen Investitionsbeihilfen zugunsten 
großer Investitionsvorhaben darf der Gesamt-
förderbetrag aus sämtlichen Quellen 75 % des 
Beihilfehöchstbetrags nicht überschreiten, den 
eine Investition mit beihilfefähigen Kosten in 
Höhe von 100 Mio. EUR erhalten könnte,  würde 
die zum Bewilligungszeitpunkt geltende, in der 
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3.4.1.8 Ausdrücklicher Verweis auf die AGFVO

Beihilferegelungen, die die AGFVO nutzen, müs-
sen einen ausdrücklichen Verweis auf die AGFVO 
und auf die Fundstelle im Amtsblatt enthalten. Ein-
zelbeihilfen und Ad-hoc-Beihilfen, die die AGFVO 
nutzen, müssen einen ausdrücklichen Verweis auf 
die einschlägigen Bestimmungen der AGFVO mit 
Fundstelle im Amtsblatt enthalten.

3.4.2 Besondere Bestimmungen für einzelne Beihilfe-
gruppen

3.4.2.1 Regionale Investitions- und Beschäftigungsbei-
hilfen

Neben der Beachtung der Gemeinsamen Vor-
schriften (s. o. Abschnitt 3.4.1) sind die wichtigs-
ten Bedingungen für die Freistellung regionaler 
Investitionsbeihilfen nach der AGFVO9:

a) die Beachtung der genehmigten Förderge-
bietskarte und der Obergrenze für die Beihilfe-
intensität im betreffenden Fördergebiet; die Bei-
hilfeintensitätsobergrenzen können für  kleine 
Unternehmen um 20 Prozentpunkte und für 
mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte 
heraufgesetzt werden, außer bei großen Inves-
titionsvorhaben und im Verkehrssektor;

b) es muss sich um Beihilfen aufgrund einer Bei-
hilferegelung handeln oder um Ad-hoc-Beihil-
fen, die lediglich verwendet werden, um Bei-
hilfen zu ergänzen, die auf der Grundlage von 
Beihilferegelungen gewährt werden und 50 % 
der gesamten für die Investition zu gewähren-
den Beihilfe nicht überschreiten;

c) es muss sich um Beihilfen für Erstinvestitio-
nen in materielle und/oder immaterielle Ver-
mögenswerte handeln. Förderfähig sind danach 
Investitionen in materielle und immaterielle 
Anlagewerte bei der Errichtung einer neuen 
Betriebsstätte, der Erweiterung einer beste-
henden Betriebsstätte, der Diversifizierung 
der Produktion einer Betriebsstätte in neue, 
zusätzliche Produkte oder die Vornahme einer 
grundlegenden Änderung des Gesamt-Produk-
tionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstät-
te. Diese Bedingung gilt nicht für freigestellte 
Regionalbeihilfen nach der regionalen Grup-
penfreistellungsverordnung Nr. 1628/2006.

Kosten für Leasing von anderen Aktiva als 
Grundstücken oder Gebäuden können nur be-
rücksichtigt werden, wenn der Leasingvertrag 
die Form eines Finanzierungsleasings hat und 
die Verpflichtung enthält, zum Laufzeitende das 
betreffende Ausrüstungsgut zu erwerben.

Die Investition muss in der betreffenden Re-
gion mindestens fünf Jahre bzw. im Falle von 
KMU drei Jahre erhalten bleiben, nachdem die 
 gesamte Investition abgeschlossen ist.

d) der Eigenbeitrag muss mindestens 25 % betra-
gen und kann „aus eigenen oder fremden Mit-
teln“ erfolgen, darf aber keinerlei öffentliche 
Förderung enthalten;

9 Zur Weiteranwendung von nach der Regional-Freistellungs-VO frei-
gestellten Investitionsbeihilferegelungen über den 31. Dezember 2008 
hinaus, siehe Abschnitt 2.2.2.

e) die Kommission ist über geförderte große In-
vestitionsvorhaben per Kurzbeschreibung vom 
Mitgliedstaat zu unterrichten, auch wenn keine 
Pflicht zur Notifizierung besteht.

3.4.2.2 Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für 
KMU

KMU-Investitionsbeihilfen können unter folgen-
den Voraussetzungen auch außerhalb von Regio-
nalfördergebieten gewährt werden:

a) beihilfefähig sind alternativ folgende Kosten:

• die Kosten einer Investition in materielle und 
immaterielle Vermögenswerte, oder

• die über einen Zeitraum von zwei Jahren 
 geschätzten Lohnkosten für direkt durch das 
Investitionsvorhaben geschaffene Arbeits-
plätze;

b) die Beihilfeintensität darf bei kleinen Unterneh-
men 20 %, bei mittleren Unternehmen 10 % der 
beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten; für 
die Verarbeitung und Vermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse gelten höhere Prozent-
sätze (s. Art. 15 Abs. 4 AGFVO);

c) schließlich gilt eine Obergrenze für das Brutto-
subventionsäquivalent i. H. v. 7,5 Mio. EUR pro 
Unternehmen und Investitionsvorhaben.

3.4.2.3 Umweltschutzbeihilfen

Bürgschaften können ein geeignetes Förderinstru-
ment darstellen, mit dem die Realisierung konkre-
ter umweltfreundlicher Projekte ermöglicht wird. 
Dabei geht es um umweltfreundliche Investitio-
nen, die über die bloße Einhaltung gesetzlicher 
Standards hinausgehen.

Die AGFVO nennt die Umweltförderziele in den 
Art. 18 bis 24. Die für jedes Förderziel einzuhal-
tenden Beihilfehöchstintensitäten beziehen sich 
in der Regel auf die Mehrkosten, die bei einer 
 Investitionsmaßnahme zur Erreichung  eines 
 höheren über gesetzliche Standards hinaus-
gehenden  Umweltschutzniveaus erforderlich sind. 
Förderfähig sind:

a) Investitionen, die über die Gemeinschaftsnor-
men für den Umweltschutz hinausgehen oder 
bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz 
verbessern. Die Beihilfeintensität beträgt max. 
35 % der Investitionsmehrkosten (zzgl. max. 10 
Prozentpunkte für mittlere Unternehmen und 
20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen);

b) die Anschaffung von Fahrzeugen, die über die 
Gemeinschaftsnormen hinausgehen oder durch 
die bei Fehlen solcher Normen der Umwelt-
schutz verbessert wird.

Es geht um Transportfahrzeuge für den Stra-
ßen- und Schienenverkehr sowie für die Bin-
nen- und Seeschifffahrt, die angenommenen 
Gemeinschaftsnormen entsprechen, wenn die 
Fahrzeuge vor dem Inkrafttreten dieser Nor-
men angeschafft werden und diese Normen, 
sobald sie verbindlich sind, nicht rückwirkend 
für bereits erworbene Fahrzeuge gelten. Auch 
die Nachrüstung vorhandener Fahrzeuge  
zu Umweltschutzzwecken ist förderfähig, 
wenn die nachgerüsteten Fahrzeuge Umwelt-
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Prozentpunkte für mittlere Unternehmen und 
20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen).

Für spezifische Definitionen zu Umweltschutz-
beihilfen wird auf Art. 17 AGFVO verwiesen.

3.4.2.4 Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben

Mit Bürgschaften können auch Projekte im Bereich 
Forschung und Entwicklung und Innovation geför-
dert werden. Die AGFVO nennt die Förderziele in 
den Art. 31 bis 37. Förderfähig sind:

a) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (Art. 31 
AGFVO) im Bereich:

• Grundlagenforschung,

• industrielle Forschung und

• experimentelle Forschung.

Beihilfefähig sind im Wesentlichen (dabei 
 genaue Zuordnung zu den o. g. Bereichen):

• Personalkosten (Forscher und das Projekt 
 unterstützendes Personal),

• Kosten für Instrumente und Ausrüstung für 
das Vorhaben,

• Kosten für Grundstücke und Gebäude,

• Kosten für Auftragsforschung, technisches 
Wissen, Lizenzen und Patente.

Die Beihilfeintensität beträgt:

• für Grundlagenforschung max. 100 %,

• für industrielle Forschung max. 50 % und

• für experimentelle Forschung max. 25 %

der beihilfefähigen Kosten.

Hinzu kommen:

• (für industrielle und experimentelle For-
schung zzgl. max. 10 Prozentpunkte für mitt-
lere Unternehmen und 20 Prozentpunkte für 
kleine Unternehmen),

• zzgl. max. 15 Prozentpunkte bis zu einer 
Grenze von 80 % der beihilfefähigen Kosten

– bei der effektiven Zusammenarbeit (nicht: 
Vergabe von Unteraufträgen) zweier Unter-
nehmen

– bei der Zusammenarbeit (nicht: Vergabe 
von Unteraufträgen) von einem Unterneh-
men mit einer Forschungseinrichtung und

– im Fall der industriellen Forschung bei 
Veröffentlichung der Ergebnisse des Vor-
habens;

b) Kosten für eine technischen Durchführbarkeits-
studie im Vorfeld der industriellen Forschung 
oder experimentellen Entwicklung (Art. 32 
 AGFVO). Die Beihilfeintensität beträgt:

• bei KMU:

o max. 75 % für Studien im Vorfeld der indus-
triellen Forschung und

o max. 50 % für Studien im Vorfeld der expe-
rimentellen Entwicklung;

• bei Großunternehmen:

o max. 65 % für Studien im Vorfeld der 
 in dustriellen Forschung und

normen entsprechen, die zum Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme noch nicht in Kraft waren, 
oder wenn für diese Fahrzeuge keine Umwelt-
normen gelten. Die Beihilfeintensität beträgt 
max. 35 % der  Investitionsmehrkosten, die zur 
 Erreichung eines höheren als des aufgrund der 
Gemeinschaftsnormen geforderten Umwelt-
schutzniveaus erforderlich sind (zzgl. max. 10 
Prozentpunkte für mittlere Unternehmen und 
20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen);

c) Investitionen zur frühzeitigen Einhaltung 
neuer, noch nicht in Kraft getretener, Gemein-
schaftsnormen.

Es geht um Investitionen von KMU, die spä-
testens ein Jahr vor dem verbindlichen Umset-
zungstermin von bereits erlassenen Gemein-
schaftsnormen durchgeführt und abgeschlossen 
werden.

Die Beihilfeintensität beträgt

• max. 15 % für kleine Unternehmen und 
max. 10 % für mittlere Unternehmen, wenn 
die  Investition mehr als drei Jahre vor dem 
verbindlichen Umsetzungstermin oder dem 
 Inkrafttreten abgeschlossen wird,

• max. 10 % für kleine Unternehmen, wenn die 
Investition ein bis drei Jahre vor dem Umset-
zungstermin oder dem Inkrafttreten abge-
schlossen wird;

d) Investitionen in Energiesparmaßnahmen mit 
einer Beihilfeintensität von

• max. 60 % der Investitionsmehrkosten, die zur 
Erreichung eines höheren als des aufgrund 
der Gemeinschaftsnormen geforderten Ener-
gieeinsparungsniveaus erforderlich sind, 
unter Berücksichtigung operativer Gewinne 
und Kosten (zzgl. max. 10 Prozentpunkte für 
mittlere Unternehmen und 20 Prozentpunkte 
für kleine Unternehmen) oder

• max. 20 % der Investitionsmehrkosten ohne 
Berücksichtigung operativer Gewinne und 
Kosten (zzgl. max. 10 Prozentpunkte für mitt-
lere Unternehmen und 20 Prozentpunkte für 
kleine Unternehmen);

e) Investitionen in hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplung mit einer Beihilfeintensität von 
max. 45 % der im Vergleich zu einer Referenz-
investition zur getrennten Strom- und Wärme-
erzeugung entstehenden Investitionsmehrkos-
ten (zzgl. max. 10 Prozentpunkte für mittlere 
 Unternehmen und 20 Prozentpunkte für kleine 
Unternehmen);

f) Investitionen zur Förderung erneuerbarer Ener-
gien mit einer Beihilfeintensität von max. 45 % 
der im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Kraftwerk oder Heizsystem entstehenden In-
vestitionsmehrkosten (zzgl. max. 10 Prozent-
punkte für mittlere Unternehmen und 20 Pro-
zentpunkte für kleine Unternehmen);

g) Studien, die sich unmittelbar auf Investitionen 
zur Erreichung von Normen unter den lit. a, 
d  und f beziehen mit einer Beihilfeintensität von 
max. 30 % der Kosten der Studie (zzgl. max. 10 
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o max. 40 % für Studien im Vorfeld der expe-
rimentellen Entwicklung;

c) Kosten für gewerbliche Schutzrechte. Die Ein-
zelheiten ergeben sich aus Art. 33 AGFVO;

d) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im 
 Agrar- und Fischereisektor (Art. 34 AGFVO). 
Diese Vorhaben für Erzeugnisse des Anhangs I  
AEU-Vertrag sind förderfähig bei Bestehen   
eines allgemeinen Interesses in dem Wirt-
schafts sektor und Information der Beteiligten 
via  Internet über die Planung und Durch-
führung des Forschungsvorhabens sowie der 
 unentgeltliche Zugang zu den Forschungs-
ergebnissen. Die Beihilfeintensität beträgt max. 
100 % der beihilfefähigen Kosten. Die beihilfe-
fähigen Kosten entsprechen denen unter lit. a. 
Die Beihilfe muss der Forschungseinrichtung 
direkt zur Verfügung gestellt werden. Im Übri-
gen gelten die Art. 30, 31 und 32 AGFVO auch 
für Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für 
Erzeugnisse des Anhangs I AEU-Vertrag.

e) Innovationsberatungsdienste und innovations-
unterstützende Dienstleistungen von KMU 
(Art.  36 AGFVO). Die Beihilfe soll diese in 
die Lage versetzen, die Dienstleistungen zu 
Marktpreisen bzw. kostendeckenden Preisen 
zu  erhalten. Die Förderhöchstgrenze beträgt 
max. 200.000 EUR je begünstigtes KMU für 
einen Zeitraum von drei Jahren. Sofern der 
Dienstleistungsgeber nicht über eine nationale/
europäische Zertifizierung verfügt, beträgt die 
Beihilfeintensität max. 75 % der Kosten.

f) Ausleihungen hochqualifizierten Personals 
 eines Großunternehmens oder einer For- 
schungseinrichtung an ein KMU (Art. 37 
AGFVO). Für spezifische Definitionen zu For-
schungs- und Entwicklungsbeihilfen wird auf 
Art. 30 AGFVO verwiesen.

3.4.2.5 Beihilfen für junge innovative Unternehmen

Die Förderfähigkeit setzt insbesondere voraus, 
dass:

a) es sich um ein kleines Unternehmen handelt, 
das zum Bewilligungszeitpunkt seit weniger als 
sechs Jahren existiert und

b) ein grundsätzliches Kumulierungsverbot 
mit  allen anderen AGFVO-Beihilfen besteht 
(s.  Art.  7 Abs. 5 lit. b AGFVO).

Einzelheiten s. Art. 35 AGFVO.

3.5 Sonstige KMU-Beihilfen

Für KMU gelten im Agrar- und Fischereibereich:

a) Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommis-
sion über die Anwendung der Artikel 87 und 88  
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine 
und mittlere in der Erzeugung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen tätige Unterneh-
men und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr.  70/2001 (ABl L 358/3 vom 16. Dezember 
2006) – nur  Urproduktion –,

b) Verordnung (EG) Nr. 736/2008 vom 22. Juli 
2008 der Kommission über die Anwendung der 
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beihilfen an 
kleine und mittlere in der Erzeugung, Verar-

beitung und Vermarktung von Fischereierzeug-
nissen tätige Unternehmen (ABl L 201/16 vom 
30.  Juli 2008).

3.6 Genehmigte bzw. angepasste Programme/Pro-
grammvarianten nach den Regionalleitlinien

3.6.1 Allgemeines

Bürgschaften, die nicht nach Freistellungsverord-
nungen freigestellt sind, können gleichwohl in 
Regionalfördergebieten als sog. Regionalbeihilfen 
zulässig sein. Nach den „Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013“ 
(ABl C 54/13 vom 4. März 2006) ist dafür eine Ge-
nehmigung erforderlich. Diese Regionalleitlinien 
regeln staatliche Beihilfen in regionalen Förder-
gebieten unabhängig von der Größe der begüns-
tigten Unternehmen. Sie erklären Bürgschaften/ 
Bürgschaftsregelungen

– zur Finanzierung von Erstinvestitionen,

– zur Finanzierung bestimmter Kosten für neu-
gegründete kleine Unternehmen bis 2 Mio. 
EUR in Art. 107 Abs. 3 lit. a AEU-Vertrag-
 Gebieten und bis 1 Mio. EUR in Art. 107 Abs. 3 
lit.  c  AEU-Vertrag-Gebieten

innerhalb bestimmter Beihilfeintensitäten für 
 genehmigungsfähig.

Grundsätzlich verboten sind „Betriebsbeihilfen“ 
(dazu zählen auch Ersatzinvestitionen, Fn. 71). Sie 
sind jedoch in solchen Gebieten genehmigungs-
fähig, die in den Anwendungsbereich der Rdnrn. 
76 ff. der Regionalleitlinie fallen. Diese Beihilfen 
müssen zeitlich begrenzt und degressiv gestaffelt 
sein; sie „sollten in der Regel nur für  bestimmte 
vorab definierte förderfähige Ausgaben oder 
 Kosten gewährt und auf einen bestimmten Anteil 
dieser Kosten begrenzt werden“ (Rdnr. 77).

Zu beachten ist insbesondere, dass

– der Bürgschaftsantrag vor Beginn der Maß-
nahme gestellt sein muss;

– bei Investitionskreditbürgschaften der von 
 öffentlicher Förderung freie Betrag mindes-
tens 25 % betragen muss. Dieser Mindestbetrag 
darf keine Beihilfe enthalten. Eine Beihilfe ist 
beispielsweise dann enthalten, wenn ein zins-
günstiges oder ein staatlich verbürgtes Darlehen 
vorliegt, das staatliche Beihilfeelemente enthält. 
Das Eigenobligo der Banken wird auf den bei-
hilfefreien Eigenbeitrag angerechnet (letzteres 
durch Schreiben der Europäischen Kommission 
D/53440 vom 13. August 1998 bestätigt). Nach 
Ansicht der Kommission darf der Eigenbeitrag 
auch keine De-minimis-Förderung enthalten;

– konzerninterne Dienstleistungen im Sinne von 
Abschnitt K (Abteilung 74) der NACE-Klassi-
fikation nicht förderfähig sind;

– die Regionalleitlinien nicht anwendbar sind 
auf die Urproduktion der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse des Anhangs I AEU-Vertrag, die 
Fischerei und den Kohlebergbau. Für die Ver-
marktung und Verarbeitung der genannten 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse gelten die 
 Regionalleitlinien nur in dem im Gemeinschafts-
rahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor 
festgelegten Ausmaß;
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industrie, die Kunstfaserindustrie, den Verkehr 
und den Schiffbau.

9. Die materiellen Bedingungen der Rdnrn. 9 
(keine Regionalbeihilfen an Unternehmen  
in Schwierigkeiten) und 78 (Nichtanwend-
barkeit auf den Finanzsektor und auf kon-
zerninterne Tätigkeiten) der Regionalleitlinien 
2006/C 54/08 gelten uneingeschränkt.

10. Da sich durch den – von der EU-Kommission 
entsprechend Rdnr. 20 der Regionalleitlinien 
und Nr. 8 der Fördergebietskarte Deutschland 
(Schreiben der EU-Kommission D/206704 vom 
9. November 2006, N 459/2006) festgelegten 
– statistischen Effekt ergeben hat, dass die 
NUTS-II-Regionen Halle, Leipzig und Bran-
denburg-Südwest nicht mehr für eine Förde-
rung nach Art. 107 Abs. 3 lit. a AEU-Vertrag in 
Betracht kommen, würde die Fördermöglich-
keit mit Betriebsmittelkredit-Bürgschaften auf 
Basis des genehmigten Programms mit Wir-
kung vom 31. Dezember 2010 entfallen. Die 
drei betroffenen Länder sowie der Bund haben 
jedoch für die o. g. Regionen von der Möglich-
keit der Notifizierung einer degressiv auslau-
fenden Regelung bis Ende 2013 gemäß Rdnr.  94 
der Regionalleitlinien Gebrauch gemacht, die 
von der Kommission am 20. Dezember 2010 
grundsätzlich genehmigt wurde (Änderung 
des Landesbürgschaftsprogramms des Frei-
staates Sachsen – N 547/2010).

Für das Gesamtvolumen der unter der Genehmi-
gung zu gewährenden Betriebsmittelkredit-Bürg-
schaften gelten degressive Jahreshöchstbeträge 
für die Landesbürgschaften sowie für das Pro-
gramm paralleler Bundes- und Landesbürgschaf-
ten für die neuen Länder und Berlin. Die Geneh-
migungen enden am 31. Dezember 2013.

3.7 Berichte

a) Für Bürgschaften aufgrund von Beihilfe-
regelungen gelten, soweit für die Regelungen 
Genehmigungen vorliegen, die Berichtspflich-
ten aus den jeweiligen Genehmigungen.

b) Soweit Bürgschaften im Rahmen von Beihilfe-
regelungen auf der Basis von Freistellungs-
verordnungen gewährt werden, gelten die 
Berichtspflichten der jeweiligen Freistellungs-
verordnung in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 und 
Anhang III A, Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 794/2004 vom 21. April 2004 
(ABl L 140/130 vom 30. April 2004).

c) Ferner sind die Berichtspflichten aus den Ent-
scheidungen der Kommission zur Berechnungs-
methode vom 25. September 2007, vom 28.  No-
vember 2007 und vom 18. Juni 2008 zu beachten 
(vgl. die „Orientierungen und Leit linien zur 
Durchführung der Monitoring-Auflagen der 
EU-Beihilfewertgenehmigungsschreiben“ vom 
19. November 2008).

d) Für Bürgschaftsregelungen, die gemäß einer 
Entscheidung der Kommission keine Beihilfen 
darstellen, kann die Kommission in der betref-
fenden Entscheidung die Vorlage von Berichten 
anordnen. Zu Einzelheiten s. Abschnitt 6 der 
Bürgschaftsmitteilung 2008.

– Sonderbestimmungen für die Wirtschaftsberei-
che Verkehr und Schiffbau gelten. In der Stahl-
industrie sowie in der Kunstfaserindustrie ist die 
Gewährung von Regionalbeihilfen verboten.

3.6.2 Betriebsmittelkredit-Bürgschaften Programm-
genehmigung neue Länder

In den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen können Betriebsmittelkredit-Bürgschaften auf 
Basis von Genehmigungen der EU-Kommission 
(Schreiben vom 17. Juli 2008, http://ec.europa.eu/ 
community_law/state_aids/industrie_2007.htm, 
N 439/2007, N 430/2007, N 431/2007, N 432/2007, 
N 433/2007, N 311/2008 sowie Schreiben vom 
9.  April 2009, N 443/2008) unter folgenden Bedin-
gungen, die alle erfüllt sein müssen, übernommen 
werden:

1. Der zu verbürgende Betriebsmittelkredit be-
schränkt sich ausschließlich auf den Betriebs-
mittelbedarf, der aufgrund eines der folgenden 
Tatbestände („Fallgruppen“) entsteht:

a) Umsatzwachstum in Zusammenhang mit 
Kapazitätserweiterung oder  aufbau (ein-
schließlich Lagerbeständen),

b) Veränderungen des Produktportfolios,

c) Sicherstellung der Unternehmensnach-
folge,

d) Begleitung von großvolumigen Einzelauf-
trägen.

2. Die Laufzeit der Bürgschaft beträgt maximal 
acht Jahre. Spätestens nach hälftiger Bürg-
schaftslaufzeit setzt eine lineare Degression 
ein; Ausnahme: o. g. Fallgruppe 1 lit. d.

3. Die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit des 
durch den zu verbürgenden Kredit finanzier-
ten Vorhabens sowie die Plausibilität der vom 
Kreditnehmer vorgenommenen Unterneh-
mensplanung müssen durch den jeweiligen 
Bürgschaftsmandatar bestätigt worden sein.

4. Das Kredit nehmende Unternehmen muss 
rechtlich selbständig sein und darf höchstens 
1.000 Beschäftigte haben.

5. Das begünstigte Unternehmen muss seinen 
Standort (has to be located) in einem der o. g. 
Länder haben. Transfers verbürgter Mittel (z. B. 
im Rahmen eines cash pooling) an  verbundene 
Unternehmen außerhalb des betreffenden 
 Landes sind nicht zulässig.

6. Die Betriebsmittelbürgschaft darf höchstens 
20  Mio. EUR betragen.

7. Der Beihilfewert der Bürgschaft muss nach der 
genehmigten Methode für Betriebsmittelbürg-
schaften (N 541/2007, Genehmigungsschreiben 
vom 29. November 2007), ggf. ergänzt durch 
die genehmigte Methode für Spezialfinanzie-
rungen (N 762/2007, Genehmigungsschreiben 
vom 18. Juni 2008), ermittelt werden und darf 
höchstens 2 Mio. EUR betragen.

8. Die Regelung gilt für alle Wirtschafts zweige 
außer für die Erzeugung der in Anhang I 
AEU-Vertrag genannten Primärerzeugnisse, 
die  Fischerei, den Kohlebergbau, die Stahl-

http://ec.europa.eu/
community_law/state_aids/industrie_2007.htm
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4. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an 
Unternehmen in Schwierigkeiten

4.1 Allgemeines

Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen 
(RuU-Beihilfen) sind nach Art. 107 Abs. 3 lit. c 
AEU-Vertrag genehmigungsfähig, wenn die Vor-
aussetzungen der Leitlinien für Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen (fortan RuU-LL) vor-
liegen. Beihilfen für Großunternehmen (d. h. alle 
Unternehmen, die keine KMU sind) sind einzeln 
zu notifizieren (zu den Kriterien s. u. Abschnitt 4.2). 
Für Beihilfen zugunsten von KMU sind Beihilfe-
regelungen genehmigungsfähig, in deren Rah-
men Mitgliedstaaten ohne weitere Notifizierung 
 RuU-Beihilfen gewähren können (Einzelheiten 
s.  u. Abschnitt 4.3). Sofern keine Beihilferegelun-
gen für KMU bestehen und in bestimmten Fäl-
len (s.  u. Abschnitt 4.1.4) müssen allerdings auch 
 RuU-Beihilfen an KMU einzelnotifiziert werden.

Die Gültigkeitsdauer der RuU-LL endet am  
9. Oktober 2012 (ABl C 156/3 vom 9. Juli 2009).

De-minimis-Beihilfen an Unternehmen in Schwie-
rigkeiten sind nicht zulässig.

Keine Beihilfen sind Leistungen der öffentlichen 
Hand aus eingegangenen Bürgschaften bei Um-
schuldungsaktionen, wenn dargelegt werden 
kann, dass sich der Staat in einer gegebenen Kon-
stellation wie ein privater Geldgeber verhält und 
die entsprechende Bürgschaft mit dem Grundsatz 
des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalge-
bers im Einklang steht (EuG, Urteil vom 11. Juli 
2002, Rs.  T-152/99, Hamsa/Kommission, Slg. 2002, 
11-3049). Dieses Kriterium kann in der Regel als 
erfüllt angesehen werden, wenn parallel zum „An-
tritt“ der öffentlichen Hand aus ihrer Bürgschaft 
die wesentlichen Gläubiger und Gesellschafter 
substantielle und für die Sanierung voraussicht-
lich ausreichende Beiträge leisten10. In einem sol-
chen Fall „werden die Vorschriften in Punkt 5.3 
[der Bürgschaftsmitteilung 2008] nicht herange-
zogen“ (Schreiben GD Lowe D/51969 vom 16. Mai 
2008)11.

4.1.1 Definition des Unternehmens in Schwierig-
keiten12

Ein Unternehmen ist als in Schwierigkeiten be-
findlich anzusehen, wenn „es nicht in der Lage 
ist, mit eigenen finanziellen Mitteln oder ande-
ren Mitteln, die ihm von seinen Eigentümern/
Anteilseignern oder Gläubigern zur Verfügung 
gestellt werden, Verluste aufzufangen, die das 
Unternehmen kurz- oder mittelfristig so gut wie 
sicher in den wirtschaftlichen Untergang treiben 
werden, wenn die öffentliche Hand nicht eingreift“ 
 (RuU-LL, Rdnr. 9). Konkrete Fälle sind Unterneh-
men mit folgenden sog. operationellen Kriterien 
(RuU-LL, Rdnr. 10):

10 Nachrichtlich: Das deutsche Haushaltsrecht sieht weitere Bedingungen 
vor.

11 Die Anwendbarkeit dieses Schreibens auf Bürgschaftsprolongationen 
etc. ist auch nach einem Urtel des EuG vom 28. Februar 2012 (Bank 
Burgenland, T-268/08 und T-281/08, vgl. insb. Rz. 153 ff.) nicht abschlie-
ßend geklärt.

12 Für KMU gilt im Rahmen der AGFVO eine vereinfachte Regelung (Er-
wägungsgrund 15 und Art. 1 Abs. 7), s. auch o. Abschnitt 3.4.1.2 lit. f.

– Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsun-
fähigkeit (falls der Eröffnungsantrag gestellt 
 wurde) oder Überschuldung, jeweils im Sinne 
der Insolvenzordnung,

– verlustbedingte Aufzehrung von mehr als der 
Hälfte des buchmäßigen Eigenkapitals bei Per-
sonengesellschaften bzw. bei Kapitalgesellschaf-
ten mehr als der Hälfte des Grund-/Stammka-
pitals im Sinne der § 92 Aktiengesetz und § 49 
GmbH-Gesetz und mehr als 25 % des buchmä-
ßigen Eigenkapitals bzw. des Grund-/Stammka-
pitals innerhalb der letzten zwölf Monate.

Selbst wenn keines der genannten operationellen 
Kriterien erfüllt ist, kann ein Unternehmen als 
in Schwierigkeiten angesehen werden, wenn die 
hierfür typischen Symptome auftreten, wie stei-
gende Verluste, sinkende Umsätze, u. a. (RuU-LL, 
Rdnr. 11), sofern es nachweislich nicht in der Lage 
ist, sich aus eigener Kraft oder mit Mitteln seiner 
Eigentümer/Anteilseigner oder Fremdmitteln zu 
sanieren.

Neugegründete Unternehmen, einschließlich 
solcher, die aus der Abwicklung oder aus der 
Übernahme der Vermögenswerte eines anderen 
Unternehmens hervorgegangen sind, kommen 
nicht für RuU-Beihilfen in Betracht. Ein Unterneh-
men gilt grundsätzlich in den ersten drei Jahren 
nach Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit als neu 
 gegründet.

4.1.2 Konzernangehörige Unternehmen in Schwierig-
keiten

Für Unternehmen, die einer Unternehmens gruppe 
angehören, kommen RuU-Beihilfen nur dann in 
Frage, wenn es sich um spezifische Schwierig-
keiten des betreffenden Unternehmens handelt, 
 diese nicht auf eine willkürliche Kostenverteilung 
innerhalb der Gruppe zurückzuführen sind und 
außerdem zu gravierend sind, um von der Gruppe 
selbst bewältigt zu werden.

4.1.3 Sektoraler Anwendungsbereich

RuU-Beihilfen werden grundsätzlich in allen Sek-
toren nach den RuU-LL beurteilt. Im Stahlsektor 
und in der Kohleindustrie kommen RuU-Beihilfen 
nicht in Betracht, wohl aber sind Schließungs-
beihilfen nach der Mitteilung über Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen und Schließungs-
beihilfen für die Stahlindustrie möglich (ABl [EG] 
Nr. C 70/21-22 vom 19. März 2002).

Die RuU-LL gelten auch für den Agrarsektor, 
 einschließlich Verarbeitungsbetriebe, soweit in 
Anhang I AEU-Vertrag aufgeführt, allerdings mit 
Sonderbestimmungen (s.  u. Abschnitt 4.4).

4.1.4 Einzelfallnotifizierungspflichten

Einzeln zu notifizieren sind:

– RuU-Beihilfen an Unternehmen, die nicht die 
gemeinschaftliche KMU-Definition (s.  o. Ab-
schnitt 3.4.1) erfüllen;

– RuU-Beihilfen an KMU, sofern keine Beihilfe-
regelungen (s. u. Abschnitt 4.3) bestehen;

– RuU-Beihilfen an KMU in Schwierigkeiten, die 
aufgrund einer bestehenden Beihilferegelung 
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dikativen Berechnung dieses Betrages wird die 
Formel

Betriebsergebnis vor Zinsaufwand und Steuern, 
wie im Jahresabschluss des Vorjahres ausge-
wiesen, 

zzgl. Abschreibungen des Vorjahres und 

zzgl. Veränderung des Nettoumlaufvermögens 
in den letzten beiden Jahren

dividiert durch 2

angewendet; Beihilfen über diesen Betrag hin-
aus sind eingehend zu begründen).

Die Rettungsbeihilfe kann nach Maßgabe der 
Rdnr. 16 der RuU-LL auch strukturelle Maßnah-
men unterstützen, wenn ein sofortiges Tätigwer-
den erforderlich ist;

– Rechtfertigung aus akuten sozialen Gründen;

– keine gravierenden Ausstrahlungseffekte in 
 andere Mitgliedstaaten;

– Verpflichtung, innerhalb von sechs Monaten 
nach der Genehmigung bzw. – im Falle nicht 
angemeldeter Beihilfen – nach Auszahlung der 
Beihilfe einen Umstrukturierungsplan vorzu-
legen oder die Beihilfe zurückzuzahlen.

Neu ist ein vereinfachtes Verfahren zur Genehmi-
gung von Rettungsbeihilfen an Unternehmen, die 
eines der operationellen Kriterien (siehe Abschnitt 
4.1.1) aufweisen, sofern alle oben genannten Vor-
raussetzungen erfüllt sind und sich die Höhe der 
Beihilfe auf den Betrag beschränkt, der sich aus 
der o. g. Formel ergibt und maximal 10 Mio. EUR 
beträgt. Über Anträge nach dem vereinfachten 
Verfahren will die Kommission innerhalb eines 
Monates entscheiden.

4.2.2 Umstrukturierungsbeihilfen

4.2.2.1 Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität

– Umstrukturierungsbeihilfe muss an Vorlage und 
Durchführung eines tragfähigen Umstrukturie-
rungsplans geknüpft sein. Umstrukturierungs-
pläne für Großunternehmen müssen von der 
Kommission genehmigt werden. Umstrukturie-
rungspläne für KMU müssen vom Mitgliedstaat 
genehmigt und an die Kommission übermittelt 
werden.

– Voraussetzung eines solchen Umstrukturie-
rungsplans ist die Wiederherstellung der lang-
fristigen Rentabilität des Unternehmens inner-
halb eines angemessenen Zeitraums auf der 
Grundlage realistischer Annahmen hinsichtlich 
seiner künftigen Betriebsbedingungen.

Die Bürgschaftsentscheidung wird auf der Grund-
lage des vorgelegten Umstrukturierungsplans die 
Dauer der Umstrukturierungsphase bestimmen. 
Die Laufzeit der Bürgschaft ist davon unbescha-
det.

4.2.2.2 Vermeidung übermäßiger Wettbewerbsverfäl-
schungen

Zur Minimierung der Wettbewerbsverzerrun-
gen aus Umstrukturierungsbeihilfen sind Aus-

vergeben werden sollen, sind dennoch anmel-
dungspflichtig („Durchstoß“ der genehmigten 
Beihilferegelung), wenn

• das Unternehmen auf Märkten mit langfristi-
gen strukturellen Überkapazitäten tätig ist,

• eine Rettungsbeihilfe für einen längeren Zeit-
raum als sechs Monate gewährt oder nicht 
nach sechs Monaten zurückgezahlt worden 
ist,

• der kumulierte Betrag der Beihilfen bei 
 gemeinsamer Betrachtung von Rettungs- und 
Umstrukturierungsphase 10 Mio. EUR über-
steigt,

• sonstige Bedingungen der Regelung nicht ein-
gehalten werden,

• das KMU die Aktiva eines anderen Unter-
nehmens übernommen hat, das selbst bereits 
Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen 
erhalten hat.

– Beihilfen an mittlere bzw. große Unternehmen 
während des Umstrukturierungszeitraumes nach 
Gewährung einer Umstrukturierungs beihilfe 
(vgl. unten Abschnitt 4.2.2.1) sind in folgendem 
Fall einzelnotifizierungspflichtig: Die Kommis-
sion hatte die  Umstrukturierungsbeihilfe geneh-
migt und war zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung 
über die Umstrukturierungs beihilfe von der spä-
teren Beihilfe während der Umstrukturierungs-
phase nicht unterrichtet. Ausgenommen von die-
ser Einzelnotifizierungspflicht sind Beihilfen, 
die unter eine Freistellungs-VO fallen (s.  Rdnr. 
70 in Verbindung mit Rdnr. 69 RuU-LL).

Siehe hierzu auch unten Abschnitt 4.3.

4.1.5 Grundsatz der „einmaligen Beihilfe“

Hat ein Unternehmen eine Rettungs- oder Um-
strukturierungsbeihilfe (einschließlich nicht ange-
meldeter Beihilfen) erhalten, und liegt es weniger 
als zehn Jahre zurück, dass eine Rettungsbeihilfe 
gewährt oder die Umstrukturierungsphase abge-
schlossen oder die Durchführung eingestellt wor-
den ist, genehmigt die Kommission eine weitere 
RuU-Beihilfe nur unter engen Voraussetzungen 
(vgl. Rdnrn. 72 ff. RuU-LL).

4.2 Voraussetzungen für die Genehmigung von ein-
zeln zu notifizierenden Rettungs- und Umstruk-
turierungsbeihilfen

4.2.1 Rettungsbeihilfen

– Nur Darlehensbürgschaften/-garantien oder 
Darlehen. In beiden Fällen mindestens Markt-
zinssatz des Darlehens (Referenzzinssatz).

– Das verbürgte Darlehen muss spätestens sechs 
Monate nach der ersten Auszahlung an das 
Unternehmen zurückgezahlt werden; die Frist 
verlängert sich bis zu einer Entscheidung der 
Kommission zu einem rechtzeitig eingereichten 
Umstrukturierungsplan; Kommission kann aber 
entscheiden, dass Verlängerung nicht gerecht-
fertigt ist.

– Die Höhe der Rettungsbeihilfe muss auf einen 
Betrag begrenzt sein, der für die Weiterführung 
des Unternehmens während eines Zeitraums von 
längstens sechs Monaten erforderlich ist (zur in-
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gleichsmaßnahmen obligatorisch; lediglich  kleine 
 Unternehmen sind ausgenommen, es sei denn sek-
torspezifische Vorschriften sehen etwas anderes 
vor oder das Unternehmen ist auf einem Markt 
tätig, der über lange Zeit unter Überkapazitäten 
leidet. In Betracht kommen die Veräußerung von 
Vermögenswerten, Reduzierungen der Kapazi täten 
oder der Marktpräsenz und die Verminderung 
von Marktzutrittsschranken auf den betreffenden 
Märkten. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen sich 
vor allem auf die Märkte beziehen, auf denen das 
beihilfebegünstigte Unternehmen in Schwierig-
keiten nach der Umstrukturierung eine bedeuten-
de Stellung hat; die Schließung verlustträchtiger 
Bereiche gilt nicht als Ausgleichsmaßnahme.

4.2.2.3 Beschränkung der Beihilfe auf das notwendige 
Maß

– Beihilfe muss sich auf das für die Umstruktu-
rierung unbedingt notwendige Mindestmaß 
beschränken.

– Der Beihilfeempfänger muss einen bedeuten-
den Beitrag zur Finanzierung der Umstruktu-
rierungskosten erbringen; dies kann beispiels-
weise durch den Verkauf von Vermögenswerten, 
wenn diese für den Fortbestand des Unterneh-
mens nicht unerlässlich sind, oder durch Fremd-
finanzierung zu Marktbedingungen erfolgen. 
Die Kommission will im Regelfall folgende 
 Eigenbeiträge des Begünstigten zur Umstruk-
turierung als ausreichend erachten: mindestens 
25 % im Fall kleiner Unternehmen, mindestens 
40 % für mittlere Unternehmen und mindestens 
50 % für große Unternehmen. „In außergewöhn-
lichen Umständen und in Härtefällen, die der 
betreffende Mitgliedstaat nachzuweisen hat, 
kann die Kommission ausnahmsweise einen ge-
ringeren [Eigen]Beitrag akzeptieren“  (RuU-LL, 
Rdnr. 44). Dabei ist das Eigenobligo eines ver-
bürgten Bankkredites anrechnungsfähig, sofern 
der Bankkredit zu Marktkonditionen gewährt 
wurde (vgl. Entscheidung der Kommission zur 
Ambau Stahl- und Anlagenbau, ABl L 103/50 
vom 24. April 2003).

4.2.2.4 Änderungen des Umstrukturierungsplans

Änderungen des Umstrukturierungsplans sind 
zulässig. Falls eine  Umstrukturierungsbeihilfe 
im Einzelfall von der Kommission genehmigt 
ist, bedürfen das nachträgliche Heraufsetzen des 
 ursprünglichen Beilhilfebetrages, das Herabsetzen 
der Gegenleistung oder die Verzögerung bei der 
Umsetzung des Zeitplanes für die Gegenleistung 
der Notifizierung im Einzelfall. Eine Änderung 
des Umstrukturierungsplans ist während der 
Laufzeit der Umstrukturierungsperiode unter der 
Voraussetzung zulässig, dass auch der geänderte 
Umstrukturierungsplan (der den Voraussetzungen 
oben unter Abschnitte 4.2.2.1 bis 4.2.2.3 genügt) 
die Wiederherstellung der langfristigen Rentabili-
tät innerhalb einer angemessenen Frist erkennen 
lässt. Eine Änderung des Beihilfebetrages wäh-
rend der Umstrukturierungsphase ist bei Einhal-
tung der Voraussetzungen genehmigungsfähig 
und stellt dann grundsätzlich keine wiederholte 
Umstrukturierungsbeihilfe dar.

Neue Beihilfen während der Umstrukturierungs-
phase an mittlere bzw. große Unternehmen können 
notifizierungspflichtig sein, vgl. oben Abschnitt 
4.1.4.

4.2.2.5 Durchführung des Umstrukturierungsplans

Die Überwachung des Umstrukturierungsplans ist 
durch den staatlichen Bürgen sicherzustellen.

4.2.2.6 Jahresberichte

Der Kommission sind regelmäßig ausführliche 
Berichte über die Durchführung des Umstruk-
turierungsplans zu übermitteln. Bei Beihilfen an 
Großunternehmen ist der erste Bericht in der Regel 
sechs Monate nach der Genehmigung vorzulegen, 
danach mindestens jährlich zu einem bestimmten 
Termin. Die Berichte müssen alle sachdienlichen 
Informationen zur Durchführung des Umstruktu-
rierungsplans, zum Zeitpunkt der Zahlungen an 
das Unternehmen, zur Finanzlage des Unterneh-
mens und zu der Einhaltung der in der Entschei-
dung enthaltenen Auflagen und Bedingungen 
enthalten (vgl. Rdnr. 50 RuU-LL).

Bei Beihilfen an KMU reicht die jährliche Über-
mittlung der Gewinn- und Verlustrechnung und 
der Bilanz des Unternehmens aus, sofern nicht in 
der Genehmigungsentscheidung strengere An-
forderungen festgelegt wurden.

4.2.2.7 Unterrichtungspflichten

Bei der Anmeldung einer Umstrukturierungs-
beihilfe für ein großes oder mittleres Unterneh-
men müssen alle Beihilfen, die während der Um-
strukturierungsphase ausgereicht werden sollen, 
ange geben werden, außer wenn sie unter die 
 De-minimis-Regelung oder unter eine Freistel-
lungsverordnung fallen.

4.2.2.8 Eigenobligo der Banken

Bei staatlichen Bürgschaften zugunsten von Unter-
nehmen in Schwierigkeiten muss bei der Darlehen 
gewährenden Bank ein Eigenobligo von mindes-
tens 10 % verbleiben.

4.3 Regelungen für RuU-Beihilfen an KMU

Die Kommission genehmigt Regelungen der Mit-
gliedstaaten, unter denen RuU-Beihilfen an KMU 
gewährt werden können, unter den in Titel 4 der 
RuU-LL genannten Bedingungen.

4.3.1 Allgemeines

a) Förderungswürdigkeit

Eine Freistellung von der Einzelnotifizierungs-
pflicht kann nur für Unternehmen vorgesehen 
werden, die eines der operationellen Kriterien 
(s. o. Abschnitt 4.1.1) erfüllen. Beihilfen an Un-
ternehmen, die auf einem Markt tätig sind, auf 
dem seit langem Überkapazitäten bestehen, 
müssen unabhängig von der Größe einzeln an-
gemeldet werden.

b) Höchstbetrag

Die für den Einzelfall vorgesehenen RuU-
 Beihilfen, einschließlich der Beihilfen aus 
anderen Quellen oder anderen Regelungen, 
dürfen 10 Mio. EUR nicht überschreiten. Der 
Höchstbetrag, der demselben Unternehmen 
gewährt werden kann, muss in der Regelung 
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4.3.5 Auflagen

Die Genehmigung einer Regelung wird mit 
der Auflage verbunden, einen, normalerweise 
 jährlichen, Bericht über die Durchführung vorzu-
legen13.

Soweit nach den Bürgschaftsrichtlinien RuU-
Beihilfen vergeben werden, sind in der jährlichen 
 Berichterstattung demnach zusätzlich zu den in 
den standardisierten Jahresberichten erforder-
lichen Informationen alle geförderten Unternehmen 
aufzulisten unter Angabe von Firma, sektoralem 
Code – nach der dreistelligen NACE-Systematik 
der Wirtschaftszweige –, Zahl der Beschäftigten, 
Jahresumsatz und Bilanzsumme, Umfang der im 
Berichtsjahr gewährten Beihilfe, ggf. Bestätigung 
während der beiden Vorjahre gewährter Rettungs- 
oder Umstrukturierungsbeihilfen, Höhe und Art 
der Eigenleistungen, ggf. Art und Umfang der 
Ausgleichsleistungen und ggf. Gesamtbetrag der 
bisher gewährten Beihilfen; ferner sind Angaben 
über die Ausfallquote sowie die Zahl der Unter-
nehmen, für die ein Insolvenzverfahren eröffnet 
worden ist, zu übermitteln.

4.4 Agrarsektor

Für RuU-Beihilfen im Agrarsektor (landwirt-
schaftliche Primärerzeugung von Erzeugnissen 
nach Anhang I AEU-Vertrag) gelten die Sonder-
bestimmungen des Titels 5 RuU-LL. Dieser Titel  
gilt auch für KMU im Agrarsektor. Beihilfen  
für Unternehmen aus dem Bereich der landwirt-
schaftlichen Verarbeitung und Vermarktung und 
aus dem Fischerei- und Aquakultursektor richten 
sich nach den allgemeinen Bestimmungen der 
RuU-LL (vgl. Fn. 3 RuU-LL).

5. Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie

RuU-Beihilfen für die Stahlindustrie sind unzuläs-
sig. Für Unternehmen der Stahlindustrie im Sinne 
von Anhang B des multisektoralen Beihilferah-
mens können jedoch als mit dem Gemeinsamen 
Markt vereinbar angesehen werden:

– Beihilfen für Entlassungs- oder Vorruhestands-
zahlungen an Arbeitnehmer von Stahlunterneh-
men;

– Beihilfen für Unternehmen, die ihre Produk-
tionstätigkeit endgültig einstellen.

13 Die Angaben sollen den Weisungen der Kommission zu den standar-
disierten Jahresberichten entsprechen und ein Verzeichnis aller be-
günstigten Unternehmen sowie nähere Angaben zu den Unternehmen  
enthalten; vgl. Rdnr. 86 mit Verweis auf Anhang III der VO (EG)  
Nr. 794/2004 zur Durchführung der VO (EG) 659/1999.

angegeben werden. Die Beihilfen, die diesen 
Höchstbetrag überschreiten, müssen einzeln 
angemeldet werden.

4.3.2 Beihilferegelungen für Rettungsbeihilfen

Die Regelungen müssen die Einhaltung der für 
 Ad-hoc-Rettungsbeihilfen aufgestellten  Kriterien 
vorsehen (Form der Beihilfe, Vorliegen akuter 
 sozialer Gründe, keine gravierenden Ausstrah-
lungswirkungen in andere Mitgliedstaaten, 
 Begrenzung der Beihilfe auf das Minimum). 
 Rettungsbeihilfen dürfen nur für einen Zeitraum 
von höchstens sechs Monaten vorgesehen werden. 
Festgelegt werden muss, dass der Mitgliedstaat 
vor Ablauf der Frist entweder einen Umstruktu-
rierungs- oder Liquidationsplan zu billigen oder 
von dem Begünstigten das Darlehen und die der 
Risikoprämie entsprechende Beihilfe zurück-
zufordern hat.

Rettungsbeihilfen, die für einen Zeitraum von 
mehr als sechs Monaten gewährt oder nicht nach 
sechs Monaten zurückgezahlt werden, sind der 
Kommission einzeln anzumelden.

4.3.3 Beihilferegelungen für Umstrukturierungsbei-
hilfen

In der Regelung muss die Gewährung der Um-
strukturierungsbeihilfe von der vollständigen 
Durchführung eines vom Mitgliedstaat zuvor 
gebilligten Umstrukturierungsplans abhängig 
gemacht werden, der die für Ad-hoc-Beihilfen ge-
nannten Voraussetzungen der Wiederherstellung 
der Rentabilität und Begrenzung der Beihilfen auf 
das notwendige Mindestmaß erfüllt. Gleiches gilt 
für die Anforderungen an Ausgleichsmaßnahmen, 
die von mittleren Unternehmen in jedem Fall, von 
kleineren Unternehmen nur bei entsprechenden 
sektorspezifischen Regelungen zu verlangen sind. 
Für kleinere Unternehmen muss zusätzlich vor-
gesehen werden, dass sie keine Kapazitätsaufs-
tockung vornehmen dürfen. Die Genehmigung von 
Änderungen des Umstrukturierungsplans darf nur 
unter den Voraussetzungen der in den Leit linien 
für Ad-hoc-Beihilfen vorgesehenen Regelungen 
vorgesehen werden.

4.3.4 Grundsatz der „einmaligen“ Beihilfe

Der Grundsatz der einmaligen Beihilfe ist einzu-
halten. Beihilfen an ein Unternehmen, das Ver-
mögenswerte eines anderen Unternehmens über-
nimmt, das selbst bereits RuU-Beihilfen erhalten 
hat, sind einzeln anzumelden.
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§ 3 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung über die staatliche Park-
anlage Hofgarten Bayreuth vom 26. März 2012 (FMBl 
S.  210) wird wie folgt berichtigt:

Statt „1Es ist verboten, die Parkanlage durch ein von ihm 
mitgeführtes Tier verunreinigen zu lassen.“ muss es richtig 
heißen „1Es ist verboten, die Parkanlage durch ein mit-
geführtes Tier verunreinigen zu lassen.“
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Krankenhausfinanzierung

2126.8.2-UG

38. Jahreskrankenhausbauprogramm 2012  
des Freistaates Bayern

Gemeinsame Bekanntmachung  
der Bayerischen Staatsministerien  

für	Umwelt	und	Gesundheit	und	der	Finanzen

vom	16.	April	2012	Az.:	22c-K9342-2011/1-12	und	 
62	-	FV	6800	-	010	-	11	644/12

1. Vorbemerkung

Die Bayerischen Staatsministerien für Umwelt und 
Gesundheit und der Finanzen haben gemeinsam das 
Jahreskrankenhausbauprogramm 2012 aufgestellt 
(§ 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes – KHG 
– in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Ap-
ril 1991 [BGBl I S. 886], zuletzt geändert durch Art. 6 
des  Gesetzes vom 22. Dezember 2011 [BGBl I S. 2983], 
 sowie Art. 10 und Art. 22 Abs. 4 Satz 2 des Bayerischen 
Krankenhausgesetzes – BayKrG – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. März 2007 [GVBl S. 288], 
geändert durch § 4 des Gesetzes vom 23. April 2008 
[GVBl S. 139]). Die Beteiligten im Sinn des § 7 KHG, 
Art. 7 Abs. 1 BayKrG haben mitgewirkt.

2. Jahreskrankenhausbauprogramm 2012

2.1 Im Jahreskrankenhausbauprogramm 2012 (Anlage 1) 
sind die nach Art. 11 Abs. 1 BayKrG zu finanzierenden 
Investitionsvorhaben mit förderfähigen Kosten über  
2 Mio. € einzeln ausgewiesen.

Die Mittelanforderungen der Krankenhausträger wer-
den im Rahmen des finanziell Möglichen berücksich-

tigt. Zur Vermeidung nicht förderfähiger Zwischen-
finanzierungskosten wird den Krankenhausträgern  
empfohlen, den Baufortschritt den vorgesehenen För-
derleistungen anzupassen. Die ausgewiesenen Jah-
resraten stehen unter dem Vorbehalt einer Änderung  
durch die Fortschreibung des Jahreskrankenhausbau-
programms.

Durch die Aufnahme eines Vorhabens in ein Jahres-
krankenhausbauprogramm allein erhält der Kran-
kenhausträger noch keinen Anspruch auf öffentliche 
Förderung. Dieser entsteht bis zu der im Jahreskran-
kenhausbauprogramm 2012 genannten Höhe, wenn 
das fachliche Prüfungsverfahren durch die fachliche 
Billigung abgeschlossen, die Aufnahme in das Jahres-
krankenhausbauprogramm 2012 festgestellt sowie  
die Fördermittel bewilligt sind.

2.2 Ferner wird die vorgesehene Förderleistung für die 
Restförderung  von  Errichtungsmaßnahmen  nach 
Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung (Pau-
schalansatz) angegeben.

2.3 Außerdem sind die Leistungen aus dem Regierungs-
kontingent (Investitionsvorhaben nach Art. 11 Abs. 1  
BayKrG in Verbindung mit § 1 Abs. 5 Satz 2  
DVBayKrG mit förderfähigen Kosten bis zu 2 Mio. €) 
dargestellt. Aufgrund von Verpflichtungsermächtigun-
gen im Staatshaushalt 2012 bewilligte Fördermittel 
werden 2013 ausgezahlt.

2.4 Nachrichtlich aufgeführt werden die Ausgaben für die  
pauschale Förderung nach Art. 12 BayKrG (Wieder-
beschaffung kurzfristiger Anlagegüter und „kleiner 
Baubedarf“) sowie die weiteren gesetzlichen Leistun-
gen nach Art. 13 bis 17 BayKrG.
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3. Vorwegfestlegungen

In den Anlagen 2 bis 4 sind die Vorhaben dargestellt, 
die für eine Aufnahme in die Jahreskrankenhausbau-
programme 2013 bis 2015 eingeplant sind (Vorweg-
festlegungen).

4.	 Allgemeine	Behandlung	von	Kostensteigerungen	

Der Ministerrat hat am 10. November 1987, 24. Novem-
ber 1992 und am 22. April 1997 folgende Regelungen 
über die Behandlung von Kostensteigerungen bei ein-
zeln im Jahreskrankenhausbauprogramm ausgewiese-
nen Maßnahmen beschlossen:

4.1 Die Verantwortung für die aktuellen Kostenangaben 
(einschließlich Mehrwertsteuer und Kostenstand), die 
der Einplanung zugrunde gelegt werden, obliegt dem 
Krankenhausträger. Die Angemessenheit des Vorha-
bens und die Plausibilität der Kostenermittlung sind 
vor Aufnahme mit den Fachbehörden zu erörtern.

4.2 Eine fachliche Billigung für die in das Jahreskran-
kenhausbauprogramm aufgenommenen Vorhaben 
kann nur erteilt werden, wenn nach dem Ergebnis des 
fachlichen Prüfungsverfahrens die im Bauprogramm 
ausgewiesenen förderfähigen Kosten um nicht mehr 
als 5 v. H., höchstens jedoch 2,50 Mio. € (ohne Index-
steigerungen) überschritten werden. Für Vorwegfest-
legungen gilt dies entsprechend.

4.3 Über eine Vorwegfestlegung wird unter Überprü-
fung der Kostenentwicklung jährlich neu beraten und 
entschieden. Bei erheblichen Kostensteigerungen  
(s. Nr. 4.2) muss das bisher vorweg festgelegte Vor
haben im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglich-
keiten erneut finanziell abgesichert werden.

4.4 Gegenüber den Festlegungen im Jahreskrankenhaus-
bauprogramm anerkannte Kostensteigerungen werden  
beim  Einplanungsrahmen  für  Neuaufnahmen  des 
 folgenden Jahres berücksichtigt. Die Krankenhaus-
träger sind deshalb aufgerufen, ihren Kostenrahmen 
strikt einzuhalten.

5. Kostenänderungen im Rahmen einer Teilförderung

Nach der finanziellen Absicherung eintretende Kos-
tenänderungen bei Projekten, die im Wege einer Teil-
förderung (Art. 9 Abs. 2 BayKrG) finanziert werden, 
sind wie folgt zu behandeln:

5.1 Grundlage für die Ermittlung einer Kostenerhöhung 
bzw. einer Kostenminderung sind die bei der Ein
planung festgestellten förderfähigen Kosten für das 
Gesamtprojekt (Bezugskosten).

5.2 Liegt nach dem Ergebnis des fachlichen Prüfungsver-
fahrens eine Kostenerhöhung vor, wird der im Baupro-

gramm ausgewiesene Teilförderbetrag im Verhältnis 
der Mehrkosten  zu  den  Bezugskosten  angehoben. 
Diese Anpassung ist auf die vom Ministerrat vorgege-
bene Kostengrenze für die Erteilung einer fachlichen 
Billigung beschränkt (s. Nr. 4.2). Beantragt der Kran-
kenhausträger eine darüber hinausgehende staatliche 
Finanzierungsbeteiligung, muss über die Finanzierung  
des Vorhabens bzw. die Festlegung des Teilförder
betrags erneut beraten und entschieden werden.

5.3 Eine zum Zeitpunkt der fachlichen Billigung festge-
stellte Kostenminderung bleibt bei der Teilförderung 
unberücksichtigt, wenn der Krankenhausträger bei 
der finanziellen Absicherung die Übernahme eines 
Eigenbeitrages von mindestens 50 v. H. der Bezugs-
kosten verbindlich zugesagt hat. Ist der Eigenbeitrag 
niedriger, bleiben geringfügige Kostenminderungen 
bis zu 10 v. H. der Bezugskosten ebenfalls unberück-
sichtigt. Andernfalls ist der Teilförderbetrag um den die 
Geringfügigkeitsgrenze übersteigenden Prozentsatz zu 
mindern.

5.4 Die Berücksichtigung von Indexveränderungen wird 
durch diese Regelungen nicht berührt.

5.5 Bei  Teilförderprojekten,  die  über  das  Regierungs-
kontingent  finanziert  werden,  ist  entsprechend  zu  
verfahren.

6.	 Finanzierung	bei	vorzeitigem	Maßnahmebeginn

Bei Zustimmung zu einem vorzeitigen Maßnahmebe-
ginn nach Art. 11 Abs. 3 Satz 5 BayKrG werden die 
vom Krankenhausträger vorfinanzierten förderfähigen 
Investitionskosten im Rahmen der für Vorhaben ver-
gleichbarer Art üblichen Förderdauer ausgeglichen. 
Dies schließt eine davon abweichende Finanzierung 
nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel nicht 
aus.

7.	 Auszahlung

Wegen des Kassenschlusses bei den Staatsoberkassen 
sind Auszahlungsanträge grundsätzlich bis spätes-
tens 30. November 2012 bei den Regierungen einzu-
reichen.

8.	 Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

Diese  Bekanntmachung  tritt  am  17.  April  2012  in 
Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer 
Kraft.

Dr. Christian B a r t h 
Ministerialdirigent

Klaus We ige r t 
Ministerialdirektor
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Anlage 1

Lfd. Maßnahme Träger Vorge- Voraus- Bemerkung
Nr. sehene sichtlich

Förderleis- noch aufzu-
tung im bringender

Haushalts- Betrag
jahr 2012 2013 ff.

Kosten-
Mio. € stand Mio. € Mio. €

1 2 3 4 5 6 7 8

Regierungsbezirk Oberbayern

1 Klinikum Schwabing, München Städtisches Klinikum 19,64 02/09 1,00 14,07 Teilförderung,
- Neustrukturierung, Bauabschnitt 1 (Ersatz- München GmbH GK: 42,6 Mio. €
neubau Haus 17, Sanierung u. Erweiterung
Bettenhäuser 1 u. 2) -

2 Klinikum Schwabing, München Städtisches Klinikum 28,38 08/09 -- 25,73
- Neustrukturierung, Bauabschnitt 2 (Neubau München GmbH
Funktionsgebäude 16.2 für Diagnostik u. IMC) -

3 Klinikum Harlaching, München Städtisches Klinikum 74,49 11/10 1,00 73,49 NA, nfB,
- Ersatzneubau, Bauabschnitt 1 (zentrale Funktions- München GmbH Teilförderung,
bereiche und Teilbereich Pflege) - BK: 89,97 Mio. €

4 Klinikum Bogenhausen, München Städtisches Klinikum 10,00 11/09 2,00 6,93
- Verbesserung Endoskopiebereich - München GmbH

5 Klinikum München-Pasing Kliniken München Pasing u. 8,43 11/03 5,00 2,43
- Bauabschnitt 6 (Sanierung Bettenhaus Südteil) - Perlach GmbH

6 Klinikum München-Pasing Kliniken München Pasing u. 5,13 12/10 2,00 3,13 NA, nfB
- Sanierung, Bauabschnitt 7 (insb. Verbindungs- Perlach GmbH
bauwerke sowie Entbindungs- u. Wöchnerinnen-
bereich) -

7 Klinik München-Perlach Kliniken München Pasing u. 3,37 05/03 0,20 --
- Bauabschnitt 3b (Sanierung Küche u. tech- Perlach GmbH
nische Versorgungszentralen, Teilbereich
Pflege) -

8 Klinikum Dritter Orden, München-Nymphenburg Schwesternschaft der Kranken- 4,90 05/09 2,40 0,77
- Erweiterung Kinderklinik - fürsorge des Dritten Ordens

9 Internistische Klinik Dr. Müller, München Klinik Dr. Müller GmbH & Co. KG 10,00 11/08 -- 10,00 nfB
- Gesamtsanierung, Bauabschnitt 2 (insb. Funk- Teilförderung,
tionsbereiche, Intensiv u. Pflege) - BK: 14,8 Mio. €

10 Sana-Klinik München-Sendling Sana Kliniken Solln Sendling 12,00 12/10 3,00 9,00 NA, nfB,
- Ersatzneubau zur Zusammenführung der beiden GmbH Teilförderung,
Betriebsstellen Solln und Sendling - BK: 21,96 Mio. €

11 Isar-Amper-Klinikum München Ost am Isar-Amper-Klinikum gGmbH 11,55 11/07 6,00 4,25
Klinikum Schwabing, München
- Umbau Haus 7 zur Integration einer
psychiatrischen Klinik -

12 RoMed Klinikum Rosenheim Kliniken d. Stadt u. d. Landkreises 15,23 11/09 4,00 4,38
- Bauabschnitt 7 (Neubau Bettenhaus 7) - Rosenheim GmbH

Förderfähige
Kosten

2.1 Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Umbau einschließlich Sanierung, Erweiterungsbau, Neubau)

38. Bayerisches Jahreskrankenhausbauprogramm 2012
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Lfd. Maßnahme Träger Vorge- Voraus- Bemerkung
Nr. sehene sichtlich

Förderleis- noch aufzu-
tung im bringender

Haushalts- Betrag
jahr 2012 2013 ff.

Kosten-
Mio. € stand Mio. € Mio. €

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderfähige
Kosten

13 Kreisklinik Altötting Kreiskliniken Altötting-Burghausen, 7,25 02/10 2,75 1,40
- Strukturverbesserung Funktionsbereich - AöR d. Landkreises Altötting

14 Kreisklinik Berchtesgaden Kliniken Südostbayern AG 4,30 12/10 3,50 0,50
- Bauabschnitt 3 (OP-Abteilung, Haupteingang) -

15 Kreisklinik Ebersberg Kreisklinik Ebersberg gGmbH 14,55 11/08 5,00 8,65
- Bauabschnitt 8 (insb. Anpassung Bauteile B u. E) -

16 Klinikum Freising Krankenhaus Freising GmbH 17,17 11/09 7,00 5,42
- Bauabschnitt 3 (Sanierung Bauteil A) -

17 Klinikum Freising Krankenhaus Freising GmbH u. 7,56 02/11 2,00 5,56 NA, nfB
- Bauabschnitt 4 (Sanierung Bauteil C mit Isar-Amper-Klinikum gGmbH
Integration psychiatrische Tagesklinik) -

18 Klinikum Garmisch-Partenkirchen Klinikum Garmisch- 20,74 11/08 8,00 6,27
- Bauabschnitt 7 (insb. Sanierung Bettenhaus) - Partenkirchen GmbH

19 Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugend- Kinderklinik Garmisch- 5,00 12/08 3,00 0,70
rheumatologie, Garmisch-Partenkirchen Partenkirchen gGmbH
- Bauabschnitt 4 (Sanierung Rheumabau West-
flügel) -

20 Privatklinik Dr. Wolfart, Gräfelfing Fritz Wolfart GmbH & Co. KG 4,80 01/10 3,00 1,80 nfB
- Erweiterung OP-Abteilung mit Zentralsteri-
lisation -

21 Isar-Amper-Klinikum München-Ost, Haar Isar-Amper-Klinikum gGmbH 16,13 02/10 8,00 6,33
- Neustrukturierung, Bauabschnitt 1 (Errichtung
Bauteile A u. VS) -

22 Urologische Klinik München-Planegg Medical Team Clinic GmbH 7,67 01/11 2,00 5,67 NA, nfB
- Bauabschnitt 3 (Erweiterung / Sanierung
Funktionstrakt) -

23 Schön Klinik Vogtareuth Schön Klinik Vogtareuth 13,50 08/09 2,00 11,50 nfB
- Neubau OP- und Intensivtrakt - GmbH & Co. KG Teilförderung,

BK: 21,2 Mio. €

24 RoMed Klinik Prien a. Chiemsee Kliniken d. Stadt u. d. Landkreises 14,44 11/08 5,72 0,72 Teilförderung,
- Ersatzneubau Bettenhäuser - Rosenheim GmbH GK: 23,43 Mio. €

25 Kreisklinik Trostberg Kliniken Südostbayern AG 3,40 08/09 2,50 0,60
- Bauabschnitt 5 (insb. Bestandssanierung
Funktionstrakt) -

26 Krankenhaus Schongau Krankenhaus GmbH Land- 12,72 08/09 4,00 8,02
- Bauabschnitt 4 (Ersatzneubau Bauteil E, Neu- kreis Weilheim-Schongau
einrichtung Intensivpflege u. Entbindung) -

Regierungsbezirk Niederbayern

27 Krankenhaus Landshut-Achdorf Landshuter KU für medizinische 9,88 11/10 1,50 8,38 NA, nfB
- Bauabschnitt 4 (Anpassung / Erweiterung Versorgung, AöR - La.KUMed -
OP-Abteilung, Entbindung, Neonatologie) -



FMBl  Nr. 7/2012 317

Lfd. Maßnahme Träger Vorge- Voraus- Bemerkung
Nr. sehene sichtlich

Förderleis- noch aufzu-
tung im bringender

Haushalts- Betrag
jahr 2012 2013 ff.

Kosten-
Mio. € stand Mio. € Mio. €

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderfähige
Kosten

28 Bezirkskrankenhaus Passau Bezirk Niederbayern 12,50 05/08 3,00 6,90
- Errichtung psychiatrische Vollversorgungsklinik -

29 Klinikum Deggendorf Landkreis Deggendorf u. 10,29 11/09 3,00 3,79 nfB
- Bauabschnitt 5 (Ausbau Bettenhaus Ost u. Bezirk Niederbayern
Einrichtung Tagesklinik für Kinder- u. Jugend-
psychiatrie) -

30 Kreiskrankenhaus Freyung Kliniken des Landkreises 12,30 05/08 1,00 6,86
- Bauabschnitt 2 (insb. Sanierung OP-Abteilung, Freyung-Grafenau gGmbH
Pflegebereiche) -

31 Goldberg-Klinik Kelheim Goldberg-Klinik Kelheim GmbH 11,29 11/07 3,00 3,39
- Bauabschnitt 3 (Strukturverbesserung
Funktionsbereich) -

32 Kreiskrankenhaus Vilshofen Landkreis Passau Krankenhaus 8,50 11/09 4,10 3,40 nfB
- Strukturverbesserung Funktionsbereich u. gGmbH
Intensivpflege -

33 Kreiskrankenhaus Viechtach KU Kreiskrankenhäuser Zwiesel- 10,55 11/10 0,70 9,85 NA, nfB
- Bauabschnitt 1 (Funktionstrakterweiterung West) - Viechtach, AöR

34 Kreisklinikum Dingolfing-Landau KU Kreisklinikum Dingolfing- 7,70 11/08 2,00 3,70 nfB
Krankenhaus Dingolfing Landau, AöR
- Bauabschnitt 2 (Ausbau Pflege, Entbindung) -

Regierungsbezirk Oberpfalz

35 Klinikum St. Marien Amberg KU Klinikum St. Marien, Amberg, 14,72 12/07 4,20 8,39
- Sanierung, Bauabschnitt 4a (Intensivpflege, AöR
Ergänzung Funktion) -

36 Klinikum St. Marien Amberg KU Klinikum St. Marien, Amberg, 17,50 03/10 7,12 9,63 nfB
- Sanierung, Bauabschnitt 4b (insb. Klinischer Arzt- AöR
dienst, Ergänzung OP, Intermediate Care, Dialyse,
Tagesklinik Schmerztherapie) -

37 KlinikumWeiden Kliniken Nordoberpfalz AG 9,80 12/07 1,80 2,40
- Sanierung, Bauabschnitt 6 (Sanierung
med. Bettenhaus, Ergänzung Pflege) -

38 KlinikumWeiden Kliniken Nordoberpfalz AG 15,22 11/09 3,40 2,92
- Bauabschnitt 7 (Erweiterung OP-Abteilung,
operative Intensivstation) -

39 St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg KU Krankenhäuser d. Land- 11,62 01/10 2,50 6,62
- Sanierung, 1. Bauabschnitt (Strukturverbes- kreises Amberg-Sulzbach, AöR
serung OP-Bereich, Notaufnahme, Arztdienst-
räume, Entbindung, Einrichtung IMC) -

40 Kreiskrankenhaus Wörth a.d. Donau Landkreis Regensburg 2,11 08/10 1,61 0,50 NA
- Ergänzungsmaßnahmen -
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Lfd. Maßnahme Träger Vorge- Voraus- Bemerkung
Nr. sehene sichtlich

Förderleis- noch aufzu-
tung im bringender

Haushalts- Betrag
jahr 2012 2013 ff.

Kosten-
Mio. € stand Mio. € Mio. €

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderfähige
Kosten

Regierungsbezirk Oberfranken

41 Klinikum Bamberg Sozialstiftung Bamberg 12,10 11/09 2,10 0,60
Betriebsstätte am Bruderwald
- Bauabschnitt 2 (Aufnahmeeinheit, konser-
vative Intensivpflege) -

42 Klinikum Bayreuth Klinikum Bayreuth GmbH 8,35 02/09 5,00 2,25
- Erweiterung Intensivpflege -

43 Krankenhaus Hohe Warte Bayreuth Klinikum Bayreuth GmbH 11,20 02/09 1,50 0,56
- Bauabschnitt 6 (Sanierung Hauptgebäude -
Ostflügel) -

44 Klinikum Coburg Klinikum Coburg gGmbH 3,89 03/10 2,77 0,67
- Bauabschnitt 1 (Verlegung Apotheke) -

45 Klinikum Kulmbach Zweckverband Klinikum 8,27 10/10 7,00 1,27 NA
- Erweiterung (insb. Intensiv, Urologie, Kardiologie Kulmbach
u. Verwaltung) -

46 Helmut-G.-Walther-Klinikum Lichtenfels Helmut-G.-Walther-Klinikum 69,80 08/08 2,00 67,80 NA, nfB
- Ersatzneubau - gGmbH

47 Klinikum Fichtelgebirge Marktredwitz Klinikum Fichtelgebirge gGmbH 13,36 01/09 3,50 5,01
- Sanierung, 5. Bauabschnitt (OP-Bereich,
Intensivpflege, Sterilisation) -

Regierungsbezirk Mittelfranken

48 Klinikum Ansbach KU Klinikum Ansbach, AöR 7,45 02/04 2,90 4,15
- Bauabschnitt 2b (Erweiterung u. Sanierung d. Stadt u. d. Landkreises
Funktion) - Ansbach

49 Klinikum Fürth Klinikum Fürth, AöR der 8,20 05/08 2,30 5,10
- Notaufnahme, Strukturverbesserung - Stadt Fürth

50 Klinikum Nürnberg KU Klinikum Nürnberg 55,36 11/07 18,00 12,36 Teilförderung,
Betriebsstätte Nord GK: 62,51 Mio. €
- Neubau Ost -

51 Klinikum Nürnberg KU Klinikum Nürnberg 4,25 11/10 1,00 3,25 NA, nfB
Betriebsstätte Süd
- Erweiterungsbau für psychiatrische Tageskliniken -

52 St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg St. Theresien-Krankenhaus 5,00 11/09 2,50 1,37
- Erweiterung Intensiv, Aufnahmepflege - gGmbH

53 Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg Krankenhaus Martha-Maria 10,59 11/09 2,00 2,29
- Sanierung, Bauabschnitt 3a (Anpassung gGmbH
Ostflügel, Erweiterung Westflügel) -

54 Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg Krankenhaus Martha-Maria 9,60 05/08 3,00 5,60
- Sanierung, Bauabschnitt 3b (Anpassung gGmbH
Südflügel, Sanierung Westflügel) -
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Lfd. Maßnahme Träger Vorge- Voraus- Bemerkung
Nr. sehene sichtlich

Förderleis- noch aufzu-
tung im bringender

Haushalts- Betrag
jahr 2012 2013 ff.

Kosten-
Mio. € stand Mio. € Mio. €

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderfähige
Kosten

55 Klinik Hallerwiese Nürnberg Evang.-Luth. Diakoniewerk 2,46 02/10 1,50 0,40
- Erweiterung Geburtshilfe - Neuendettelsau

56 Kreisklinik Gunzenhausen KU Kliniken des Landkreises 11,05 11/07 1,50 1,15
- Sanierung Funktion - Weißenburg-Gunzenhausen, AöR

57 Kreisklinik Gunzenhausen KU Kliniken des Landkreises 17,50 11/09 1,00 16,50 NA, nfB
- Sanierung Pflege - Weißenburg-Gunzenhausen, AöR

Regierungsbezirk Unterfranken

58 Klinikum Aschaffenburg Krankenhauszweckverband 14,31 07/09 3,00 2,26
- Erweiterung Notbehandlung, Aufnahme- Aschaffenburg
station, Ergänzung Intensivpflege mit
Intermediate-Care-Station -

59 Leopoldina Krankenhaus der Stadt Leopoldina Krankenhaus der 10,08 08/01 0,20 0,55
Schweinfurt Stadt Schweinfurt gGmbH
- Strukturverbesserung, 1. Bauabschnitt
(Brandschutzsanierung, Umbau Station 6.1
u. Intensivstation) -

60 Leopoldina Krankenhaus der Stadt Leopoldina Krankenhaus der 6,38 02/10 1,90 3,18
Schweinfurt Stadt Schweinfurt gGmbH
- Bauabschnitt 3 (Erweiterung für Psychosomatik,
Klinischer Arztdienst) -

61 Juliusspital Würzburg Stiftung Juliusspital Würzburg 9,12 10/08 0,46 0,46
- Bauabschnitt 4b (Sanierung insb. östlicher
Vorderbau) -

62 Spezialeinrichtung für Kinder und Jugendliche Bezirk Unterfranken 5,79 10/09 1,50 0,29
mit Schwer- und Mehrfachbehinderung und
psychischer Erkrankung,Würzburg
- Errichtung -

63 Kreiskrankenhaus Aschaffenburg in Landkreis Aschaffenburg 6,14 08/08 1,50 4,34
Alzenau-Wasserlos
- Strukturverbesserung (OP-Bereich, Intensiv-
station, Sterilisation) -

64 Haßberg-Kliniken - Haus Haßfurt KU Haßberg-Kliniken, AöR 2,41 01/09 1,90 0,31
- Erweiterung u. Sanierung Pflege -

65 Bezirkskrankenhaus Lohr am Main Bezirk Unterfranken 8,24 08/09 2,50 0,74
- Sanierung Haus 18 -

66 Orthopädisches Krankenhaus Bezirk Unterfranken 4,50 11/06 2,50 1,00
SchloßWerneck
- Sanierung, 4. Bauabschnitt (B-Bau) -

Regierungsbezirk Schwaben

67 Klinikum Augsburg KU Klinikum Augsburg, AöR d. 21,43 11/06 7,50 10,56 nfB
- Bauabschnitt 2 (insb. Neustrukturierung Krankenhauszweckverbandes
OP-Abteilung) - Augsburg



FMBl  Nr. 7/2012320

Lfd. Maßnahme Träger Vorge- Voraus- Bemerkung
Nr. sehene sichtlich

Förderleis- noch aufzu-
tung im bringender

Haushalts- Betrag
jahr 2012 2013 ff.

Kosten-
Mio. € stand Mio. € Mio. €

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderfähige
Kosten

68 Klinikum Augsburg KU Klinikum Augsburg, AöR d. 27,45 02/08 10,30 13,69
- Bauabschnitt 3 (Neubau Kinderklinik) - Krankenhauszweckverbandes

Augsburg

69 Evangelische Diakonissenanstalt Evangelische Diakonissen- 16,96 02/10 6,00 2,36
Augsburg anstalt Augsburg
- Bauabschnitt 2 (Ersatzneubau Westflügel) -

70 Josefinum Kinderkrankenhaus - Entbindungs- Katholische Jugendfürsorge 15,06 02/10 5,00 3,49
klinik Augsburg der Diözese Augsburg e.V.
- Bauabschnitt 1 (insb. Erweiterung Haus 1,
Neubau Röntgendiagnostik) -

71 Josefinum Kinderkrankenhaus - Entbindungs- Katholische Jugendfürsorge 16,41 11/09 5,80 9,61
klinik Augsburg der Diözese Augsburg e.V.
- Bauabschnitt 2 (Bestandssanierung Haus 1) -

72 Orthopädische Fachkliniken der Hessing Stiftung, Hessing Stiftung 8,24 11/09 4,50 2,24
Augsburg-Göggingen
- Pflegesanierung Mittelbau, Neueinrichtung
Zentralsterilisation -

73 Klinikum Kaufbeuren Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, 16,38 08/08 4,43 4,21
- Bauabschnitt 3b (Ausbau und Erweiterung AöR d. Landkreises Ostallgäu u.
Bettenhaus Ost, Teil 2) - d. Stadt Kaufbeuren, und

Bezirkskliniken Schwaben KU

74 Klinikum Kempten-Oberallgäu Klinikum Kempten-Oberallgäu 15,00 05/07 5,80 0,75
- Bauabschnitt 4 (Restsanierung Bettenhaus B, gGmbH und Bezirkskliniken
Funktionsneubau Südteil) - Schwaben KU

75 Klinikum Memmingen Kreisfreie Stadt Memmingen 6,26 11/10 0,75 5,51 NA, nfB
- Bauabschnitt 1 (Erweiterung / Strukturverbes-
serung Pädiatrie) -

76 Wertachklinik Schwabmünchen Wertachkliniken Bobingen u. 10,93 02/10 3,62 3,62
- Bauabschnitt 3 (Erweiterung u. Sanierung Schwabmünchen, AöR
Funktionsbereich) -

77 Kreiskrankenhaus Wertingen Kreiskliniken Dillingen- 6,69 11/08 2,80 3,89 nfB
- Bauabschnitt 3 (insb. Neubau Bettenhaus Wertingen gGmbH
Südost) -

78 Klinik Günzburg Kreiskliniken Günzburg- 10,51 11/09 2,80 6,81
- Umstrukturierung Funktionstrakt - Krumbach, AöR

79 Donauklinik Neu-Ulm Kreisspitalstiftung Weißenhorn 12,43 11/09 4,50 5,23
- Bauabschnitt 4 (Ersatzneubau Bettenhaus
Südwest) -

80 Klinik Füssen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, 6,71 02/08 0,89 5,82 nfB
- Ersatzneubau Bettenhaus (Bauteil 3) - AöR d. Landkreises Ostallgäu u.

d. Stadt Kaufbeuren
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Lfd. Maßnahme Träger Vorge- Voraus- Bemerkung
Nr. sehene sichtlich

Förderleis- noch aufzu-
tung im bringender

Haushalts- Betrag
jahr 2012 2013 ff.

Kosten-
Mio. € stand Mio. € Mio. €

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderfähige
Kosten

81 Donau-Ries-Klinik Donauwörth Donau-Ries Kliniken und 3,90 11/09 2,60 1,06 nfB
- Erweiterung Psychiatrie und Verlegung Seniorenheime gKU und
Geburtshilfe - Bezirkskliniken Schwaben KU

266,32

2.2 Vorgesehene Förderleistung für die Restförderung von Errichtungsmaßnahmen nach
Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung (Pauschalansatz) 6,80

2.3 Vorgesehene Förderleistungen für Investitionen nach Art. 11 Abs. 1 BayKrG
(Regierungskontingent) 26,65

Gesamtsumme der Förderleistungen 2.1 bis 2.3 299,77

Nachrichtlich

2.4 Voraussichtlicher Bedarf für die pauschale Förderung nach
Art. 12 BayKrG 192,0 Mio. €

Voraussichtlicher Bedarf für die weiteren gesetzlichen Leistungen nach
dem KHG und BayKrG (Art. 13 bis 17 BayKrG) 12,2 Mio. €

Legende:
NA : Neuaufnahme
nfB : nicht fachlich gebilligt; die Aufnahme erfolgt unter Vorbehalt
BK : Bezugskosten (Nr. 5.1 der Bekanntmachung)
GK : in der fachlichen Billigung festgestellte förderfähige Kosten des Gesamtprojekts
KU : Kommunalunternehmen
AöR : Anstalt des öffentlichen Rechts
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Anlage 2

Krankenhausbauvorhaben, die für eine Aufnahme in das Bayerische Jahreskrankenhausbauprogramm 2013
vorgesehen sind (Vorwegfestlegung 2013):

Lfd. Maßnahme Bemerkung
Nr.

Kosten-
Mio. € stand

Regierungsbezirk Oberbayern

1 Klinikum Dachau 8,54 11/10
- Bauabschnitt 3 (Sanierung Bettenhaus-Altbau) -

2 Rheumazentrum Oberammergau 10,13 01/10
- Konzentration/Ausbau Akutbereich -

Regierungsbezirk Niederbayern

3 Kreiskrankenhaus Grafenau 5,05 11/09
- Erweiterung u. Anpassung Funktionsbereich u.

Intensivpflege -

Regierungsbezirk Oberfranken

4 Klinikum Bamberg 27,08 01/11
Betriebsstätte am Bruderwald
- Bauabschnitt 3 (OP-Abteilung, Sterilisation) -

5 Krankenhaus Hohe Warte Bayreuth 19,41 03/11
- Bauabschnitt 7 (Therapiegebäude) -

Regierungsbezirk Schwaben

6 Evangelische Diakonissenanstalt Augsburg 13,25 02/10
- Bauabschnitt 3 (Ersatzneubau Ostflügel) -

7 Klinikum Kempten-Oberallgäu 22,65 11/10
- Bauabschnitt 5 (Funktionsneubau Nordteil) -

8 Bezirkskrankenhaus Kempten 21,26 11/10
- Erweiterung und Angliederung an Standort Klinikum -

Festgelegte
förderfähige

Kosten
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Anlage 3

Krankenhausbauvorhaben, die für eine Aufnahme in das Bayerische Jahreskrankenhausbauprogramm 2014
vorgesehen sind (Vorwegfestlegung 2014):

Lfd. Maßnahme Bemerkung
Nr.

Kosten-
Mio. € stand

Regierungsbezirk Oberbayern

1 Krankenhaus Mühldorf am Inn 11,18 01/11
- Erweiterung Funktionstrakt -

Regierungsbezirk Oberfranken

2 Klinikum Coburg 5,15 02/11
- Bauabschnitt 2 (Erweiterung Notaufnahme) -

Kosten

Festgelegte
förderfähige
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Anlage 4

Krankenhausbauvorhaben, die für eine Aufnahme in das Bayerische Jahreskrankenhausbauprogramm 2015
vorgesehen sind (Vorwegfestlegung 2015):

Lfd. Maßnahme Bemerkung
Nr.

Kosten-
Mio. € stand

Regierungsbezirk Oberbayern

1 Klinikum Ingolstadt 59,97 11/10
- Bauabschnitt 1 (Neustrukturierung / Anpassung West-
teil Behandlungsbau mit OP-Abteilung) -

Regierungsbezirk Schwaben

2 Josefinum Kinderkrankenhaus-Entbindungsklinik, 24,16 02/11
Augsburg
- Bauabschnitt 3 (insb. Neubau Psychiatriebereiche) -

Festgelegte
förderfähige

Kosten
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Liegenschaften

6410-F

Aufhebung der Bekanntmachung  
über die Nutzung von Fiskalgrundstücken für 

Stromversorgungsleitungen

Gemeinsame Bekanntmachung  
der Bayerischen Staatskanzlei,  

aller Bayerischen Staatsministerien und  
des Bayerischen Obersten Rechnungshofs

vom 15. Juni 2012 Az.: 51 - VV 2622 - 3 - 9 815/12

1. Die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatskanzlei, aller Bayerischen Staatsministerien und 
des Bayerischen Obersten Rechnungshofs über die Nut-
zung von Fiskalgrundstücken für Stromversorgungslei-
tungen vom 10. Februar 1997 (FMBl S. 74, StAnz Nr. 8) 
wird ersatzlos aufgehoben.

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juli 2012 in Kraft.

Bayerische Staatskanzlei  
G e r n b au e r  

Ministerialdirektorin

Bayerisches Staatsministerium des Innern  
S c hu s t e r  

Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium der Justiz und  
für Verbraucherschutz  

Dr. S c h ö n  
Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft,  
Forschung und Kunst  

Dr. We i ß  
Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht  
und Kultus 

Dr. Mü l l e r  
Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen  
L a z i k  

Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,  
Infrastruktur, Verkehr und Technologie  

Dr. S c h l e i c h e r  
Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt  
und Gesundheit  

Dr. B a r t h  
Ministerialdirigent

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten  

N e u m e y e r  
Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit  
und Sozialordnung, Familie und Frauen  

S e i t z  
Ministerialdirektor

Bayerischer Oberster Rechnungshof  
Dr. F i s c h e r- He i d l b e r g e r  

Präsident
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Sondervermögen
„Versorgungsrücklage des Freistaates Bayern“ 

und
„Versorgungsfonds des Freistaates Bayern“

Geschäftsbericht 2011 

Versorgung
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Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Freistaates Bayern“  
Zur Sicherung künftiger Versorgungsaufwendungen hat der Freistaat Bayern im Jahr 

1999 für den Freistaat und die seiner Aufsicht unterliegenden selbständigen Körper-

schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ein Sondervermögen un-

ter dem Namen „Versorgungsrücklage des Freistaates Bayern“ errichtet. 

Die Zuführung der Mittel, die sich aus der in den Jahren 1999 bis 2002 vorgenom-

men Verminderung der Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge um 

jeweils 0,2 Prozentpunkte sowie der Hälfte der Einsparungen aus der schrittweisen 

Absenkung des Versorgungsniveaus ergeben, richtet sich nach dem Gesetz über die 

Bildung von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern (BayVersRücklG) vom 

26. Juli 1999 (GVBl S. 309), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 

30. März 2012 (GVBl S. 94). Im Jahr 2011 wurden die Zuführungen des Freistaates 

Bayern gemäß Art. 12 des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des 

Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 (Haushaltsgesetz – HG – 

2011/2012) auf die nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayVersRücklG beschränkt. 

An dem Sondervermögen sind insgesamt zehn Einrichtungen beteiligt. 

Sondervermögen „Versorgungsfonds des Freistaates Bayern“  
Mit Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Bildung von Versorgungsrücklagen 

im Freistaat Bayern vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 947) wurde zum 1. Janu-

ar 2008 das Sondervermögen Versorgungsfonds des Freistaates Bayern eingerich-

tet. Für die Dauer jedes Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses einer in 

Art. 1 Abs. 2 BayVersRücklG genannten Person zum Freistaat Bayern, das erstmals 

nach dem 31. Dezember 2007 begründet worden ist, werden dem Sondervermögen 

seit 1. März 2010 monatlich pauschal 526 € aus dem Staatshaushalt zugeführt. Bei 

Teilzeitbeschäftigten vermindert sich der pauschale Zuführungsbetrag auf 263 €, 

wenn die Arbeitszeit auf weniger als die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Ar-

beitszeit ermäßigt wird. Gemäß Art. 16 Abs. 5 BayVersRücklG sind in den Jahren 

2008 bis 2016 Mindestzuführungen zu leisten. Im Jahr 2011 wurden die Zuführungen 

nach Art. 16 Abs. 1 und 5 BayVersRücklG gemäß Art. 12 Haushaltsgesetz – HG – 

2011/2012 ausgesetzt. Davon ausgenommen sind die von Dritten geleisteten Ver-

sorgungszuschläge (Art. 16 Abs. 2 Satz 2 BayVersRücklG). 
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Verwaltung
Mit der Verwaltung der Mittel der Sondervermögen ist die Deutsche Bundesbank, 

Hauptverwaltung München, betraut. 

Bei der Anlage der Mittel sind die vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 

erlassenen Anlagerichtlinien zu beachten. 

Kapitalmarktbericht für das Jahr 2011 
Der folgende Kapitalmarktbericht bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung der 

maßgeblichen Renten- und Aktienmärkte im Berichtsjahr 2011. Die Erwähnung ein-

zelner Anleihen dient nur der Erläuterung des Marktgeschehens und impliziert nicht, 

dass diese Werte auch in den Sondervermögen gehalten werden. 

Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Staaten der Eurozone 
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Renditeentwicklung deutscher Staatsanleihen 
(verschiedene Laufzeiten) 

Das Jahr 2011 war an den internationalen Finanzmärkten aufgrund hoher politischer 

und ökonomischer Unsicherheiten vor dem Hintergrund der europäischen Staats-

schuldenkrise, aber auch der anhaltenden Verschuldungsproblematik der USA mit 

dem Verlust der Höchstbonitätsnote der USA durch S&P, von hoher Volatilität ein-

hergehend mit teilweise erheblichen Wertverlusten geprägt. Bundesanleihen blieben 

in einem solchen Krisenumfeld gesucht, ihre Renditen erreichten immer neue histori-

sche Tiefststände. Ende 2011 lagen die Renditen am Kapitalmarkt rund einen Pro-

zentpunkt niedriger als Ende 2010. In den ersten vier Monaten des Jahres gingen die 

Renditen der Bundesanleihen noch nach oben, insbesondere für kurze Laufzeiten in 

Erwartung steigender Notenbankzinsen im Eurosystem. Im April und im Juli hob der 

EZB-Rat die Leitzinsen angesichts der Aufwärtsrisiken für die Preisstabilität an. Seit 

Ende April sanken die Renditen deutscher Staatsanleihen indes über alle Laufzeiten 

der Tendenz nach.

Die Rendite 10-jähriger Bun-

desanleihen erreichte Mitte 

September ihren Tiefststand 

bei 1,65 %. Bis zum Jahres-

ende schwankte sie um die 2-

Prozent-Marke. Die Noten-
Bunds (2-jährig) Bunds (10-jährig) Bunds (30-jährig)
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bankzinsen im Euroraum wurden im November und Dezember vor dem Hintergrund 

verstärkter Finanzmarktanspannungen, einer mit Abwärtsrisiken behafteten konjunk-

turellen Entwicklung und damit der Erwartung eines nur mäßigen Preisdrucks wieder 

gesenkt. Die niedrigen Kapitalmarktzinsen spiegeln die anhaltend hohe Nachfrage 

nach deutschen Staatsanleihen wider, die im aktuellen Krisenumfeld als liquide An-

lage und sicherer Hafen gegenüber anderen Emittenten geschätzt werden. 

Das Finanzmarktgeschehen in Europa stand seit der Jahresmitte unter dem Eindruck 

erhöhter Unsicherheit über den Fortgang der Staatsschuldenkrise in immer mehr 

EWU-Ländern. Die von den Staats- und Regierungschefs auf den Gipfeln im Juli, 

Oktober und Dezember beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Krise ha-

ben die Zweifel der Marktteilnehmer an der Tragfähigkeit der Staatsfinanzen von Pe-

ripherieländern bisher nicht nachhaltig beseitigt. Die politische Situation in verschie-

denen EWU-Ländern wurde weiterhin als fragil eingeschätzt; in mehreren Ländern 

wurden neue Regierungen gebildet. Die rasche und entschlossene Umsetzung der 

erforderlichen Reformen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Konsolidie-

rungsmaßnahmen für die öffentlichen Haushalte zur Wiedergewinnung des Vertrau-

ens an den Märkten erschien bis Jahresende nicht überall gesichert.

Vor diesem Hintergrund weiteten sich die Renditeabstände zehnjähriger Staatsanlei-

hen aller Euro-Länder gegenüber entsprechenden deutschen Anleihen im Laufe des 

Jahres aus (siehe nachstehende Abbildung). Eine Ausnahme von dieser Entwicklung 

stellen lediglich die Anleihen Irlands dar, deren Renditeabstand seit Mitte des Jahres 

wieder zurückging. 

Die Spreads griechischer und 

portugiesischer 

Staatsanleihen gegenüber 

Bundesanleihen stiegen im 

Jahresverlauf auf 

Höchststände von über 3000 

bzw. rund 1200 Basispunkten. 

Griechenland, Irland und 

Portugal ist der Zugang zum 

Kapitalmarkt verwehrt; Kredite 
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des IWF und der EU sollen als Brückenfinanzierung bis zur Wiederherstellung der 

Kapitalmarktfähigkeit dienen.  

Doch auch die Zinsaufschläge der Anleihen von Kernländern der Währungsunion 

erhöhten sich und erreichten im November Höchststände. Am Jahresende lagen die 

Spreads für Frankreich und Österreich mit deutlich über 100 Basispunkten noch weit 

über dem langjährigen Durchschnitt von 20 bis 40 Basispunkten. Selbst die Auf-

schläge von Staatsanleihen aus Finnland und den Niederlanden lagen am Jahresen-

de mit rund 50 Basispunkten deutlich höher als in den Vorjahren. 

Sonstige staatlich dominierte Emittenten und Anleihen von Bundesländern 
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Auch die Renditespreads anderer bedeutender öffentlicher Emittenten – der Bundes-

länder, der Europäischen Investitionsbank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie 

der französischen Agentur CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale) – 

gegenüber Bundesanleihen wei-

teten sich im Jahr 2011 aus1. Die 

Ausweitung der Spreads begann 

im Juni, die Höchststände 

wurden auch hier im letzten 

Quartal gemessen, meist im 

November. Den steilsten Anstieg 

bis zum Jahresende verzeichne-

ten die Renditeabstände der 

CADES- und der EIB-Anleihen auf rund 200 bzw. 150 Basispunkte, die Aufschläge 

der Bundesländer- und KfW-Anleihen stiegen auf etwa 100 Basispunkte. 

Größter Emittent unter den sonstigen staatlichen Emittenten (Agencies) ist die Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die Bankengruppe gehört zu 80% dem Bund und 

zu 20% den Bundesländern; die Schulden der KfW werden von den Eigentümern 

garantiert. Die CADES ist als Gesellschaft zur Finanzierung und Tilgung der Schul-

den der französischen Sozialversicherung die größte französische Agency. Das Insti-

tut besitzt zwar keine explizite Garantie des Staates, dieser haftet aber in letzter In-

1
Hier beispielhaft verwendet: Gemeinschaftsanleihe der Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-

Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen, 4,25 %, fällig am 13.4.17, eine KfW-Anleihe, KFW 4,125 %, fällig am 7.4.17, 
eine CADES-Anleihe 4,125 %, fällig am 25.4.2017 (bis zum 17.7.09: CADES 2,625 %, fällig am 15.1.2015) und eine EIB-
Anleihe 3,875 % fällig am 15.10.16. 
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stanz für die Zahlungsfähigkeit. Aufgrund des Status als Etablissement Public Admi-

nistratif (EPA) wird die Bonität dieser öffentlichen Einrichtung von den Ratingagentu-

ren mit der des französischen Staates gleichgestellt. Die Europäische Investitions-

bank (EIB) ist ein supranationales Institut, dessen Eigentümer die EU-Staaten sind. 

Pfandbriefe und andere Covered Bonds
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Renditeaufschlag von deutschen, französischen und spanischen Covered Bonds 
zu Bundesanleihen  (Laufzeit 5 Jahre) 
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Deutsche Jumbo Pfandbriefe Französische Obligations Foncières Spanische Cédulas

Schließlich weiteten sich im Jahr 2011 auch die Spreads auf den Covered Bonds-

Märkten aus, auch hier deutlicher in den Peripherieländern der Eurozone als in den 

Kernländern. Das Schaubild zeigt dies exemplarisch für die drei bedeutendsten Co-

vered Bond-Märkte der Eurozone. Auch hier kamen die Verspannungen auf zahlrei-

chen Euro-Staatsanleihemärkten 

zum Tragen und stiegen die 

Aufschläge ab Juni der Tendenz 

nach. Das zweite Covered Bond 

Purchase Programme des 

Eurosystems (Laufzeit von 

November 2011 bis Oktober 2012) 

bewirkte bis zum Jahresende keine 

entscheidende Änderung des Rendi-

tetrends.

Der Spread spanischer Cedulas zu Bundesanleihen stieg auf Spitzenwerte in Höhe 

von über 450 Basispunkten (Laufzeiten jeweils 5 Jahre). Auch die Spreads französi-

scher Covered Bonds und deutscher Pfandbriefe gingen nach oben. Die ersten von 

rund 100 Basispunkten im 

Durchschnitt des ersten 

Halbjahrs auf rund 250 Basis-

punkte am Jahresende, die 

zweiten von rund 50 auf 140 

Basispunkte. Auch innerhalb 

der genannten Länder 

streuten die Renditen 

erheblich, wie die Abbildung 

zeigt.
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Aktienmarkt im Eurowährungsgebiet 
In Europa schloss der EuroStoxx 50-Performance-Index am Jahresende mit 3.922 

Punkten 14,1 % unter dem Vorjahresendniveau. Seinen Jahreshochstand erreichte 

der Index Mitte Februar mit 5.026 Punkten. Ein ähnliches Bild zeichnete der etwas 

finanzlastigere DAX-30: Mit einem Endstand von 5.898 Punkten verbuchte er im Jah-

resverlauf ein Minus von 14,6 %. Anfang August brachen beide Indizes binnen zwei 

Wochen um rund 20 % ein und konnten sich bis zum Jahresende nicht mehr nach-

haltig erholen. 

Ausschlaggebend für den deutlichen

Rückgang der Aktienkurse waren die 

Erwartungen eines weltweit 

nachlassenden Wirtschaftswachstums, 

eine zunehmende Risikoaversion der 

Anleger angesichts der sich 

verschärfenden Staatsschuldenkrise 

sowie die mageren Gewinnaussichten 

von Unternehmen vor allem jener Euroländer, die zudem durch hohe Zinsen, retar-

dierende Absatzmärkte und mindere Produktivität beeinträchtigt wurden.

Verwaltung der Sondervermögen 

Versorgungsrücklage (aggregiert) des Freistaates Bayern 
Gemäß den Anlagerichtlinien erfolgt die Anlage des Sondervermögens u. a. in Euro-

denominierten handelbaren Schuldverschreibungen der Länder, supranationaler Or-

ganisationen, staatlich dominierter Emittenten sowie in Pfandbriefen und vergleichba-

ren gedeckten Schuldverschreibungen, die im Zeitpunkt der Anlageentscheidung ein 

Rating von mindestens „AA-" von Standard & Poors oder Fitch, bzw. „Aa3“ von Moo-

dy’s aufweisen. 

Einen Schwerpunkt bei den Rentenanlagen bildeten 2011 Covered Bonds aus 

Deutschland und Frankreich. Insbesondere im ersten Halbjahr konnte hier noch ein 

Renditevorteil gegenüber den anderen Rentenwerten im Anlagespektrum realisiert 

werden. Der Markttrend hin zu Anleihen erstklassiger Bonität ließ jedoch diesen Vor-

teil insbesondere auch gegenüber Staatsanleihen immer mehr zusammenschmelzen. 

Im letzten Quartal wurde deshalb in Staatsanleihen aus Frankreich und Österreich 
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investiert. Die erworbenen Anleihen sind mit Fälligkeiten zwischen 2019 und 2021 

ausgestattet.

Die durchschnittliche Einstandsrendite der im Jahr 2011 gekauften Anleihen lag bei 

3,69 %, die des Bestandes zum 31.12.2011 bei 3,97 %.

Die in Rentenwerten anzulegenden Beträge errechnen sich als Restgröße aus der 

monatlichen Tranche abzüglich Aktienkäufen. Für Aktienkäufe ist in den Anlagericht-

linien ein Anteil von 20 % am Portfoliomarktwert als Zielgröße definiert, die bei Unter-

schreitung durch die Anlage verfügbarer Mittel wieder anzustreben ist. Dabei soll der 

in Aktien anzulegende Anteil höchstens 30 % des kalendermonatlichen Anlagebe-

trags ausmachen. Das in Aktien angelegte Kapital soll mit je 50 % den DAX und den 

EuroStoxx50 nachbilden. In den Monaten Januar bis Mai war aufgrund der positiven 

Entwicklung an den Aktienmärkten die Aktienquote von 20 % bereits erreicht, so 

dass keine Neuanlagen in Dividendentiteln vorgenommen wurden. Im März wurden 

die Aktienteilportfolios an die Gewichtungen der Aktien in den Indizes angepasst. In 

den übrigen Monaten erfolgte die Anlage in Aktien bis zur der als Zielgröße definier-

ten Quote von 20 % des Portfoliowertes oder bis zur Quote von 30 % des monatli-

chen Anlagevolumens. Im Juli erfolgte auf Grund der Marktentwicklung vorüberge-

hend eine leichte Übergewichtung der DAX-Titel, die in den Folgemonaten wieder 

bereinigt wurde. 

Im Jahr 2011 flossen dem Sondervermögen Versorgungsrücklage 73 Mio. € aus Zu-

führungen, 41 Mio. € aus Zins- und Dividendenzahlungen und 54 Mio. € aus fälligen 

Wertpapieren zu. Diese Mittel einschließlich eines anfänglichen Kassenbestandes in 

Höhe von 4 Mio. € wurden für Käufe in Höhe von netto 171 Mio. € verwendet. Zum 

Jahresschluss verblieb ein Kassenbestand von 0,5 Mio. €. 

Für die kleineren Sondervermögen wurden – sofern es die Mindeststückelung zuließ 

– ebenfalls die entsprechenden Anleihen oder alternativ öffentliche Anleihen mit ähn-

licher Laufzeit erworben. Für bestimmte kleinere Sondervermögen ist gemäß Wei-

sung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen keine monatliche, sondern 

nur eine vierteljährliche oder jährliche Anlage vorgesehen. Die durch regelmäßige 

Anlage der vierteljährlichen Zuführungen entstehenden vorübergehenden Girogutha-

ben wurden von der Bundesbank verzinst. 
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Per 31. Dezember 2011 stellte sich das Sondervermögen wie folgt dar: 

Aufteilung des Rentenvermögens   Aufteilung des Aktienvermögens 
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Im Berichtsjahr 2011 haben sich für das zusammengefasste Gesamtvermögen fol-

gende Bewegungen ergeben: 

Anfangsbestand Kontoguthaben am 1. Januar 2011 4.165.268 €

(+) Zinsen Kassekonto 119.733 €

(+) Wertpapierverkäufe 6.100.830 €

(+) Tilgung (= Fälligkeit von Wertpapieren) 54.150.506 €

(+) Kuponzahlungen 33.377.447 €

(+) Dividendenzahlungen (netto) 7.228.425 €

(+) Zuführungen 72.672.739 €

Summe Einzahlungen (Mittelzuflüsse) 173.649.680 €

(–) Wertpapierkäufe 177.388.912 €

Summe Auszahlungen (Mittelabflüsse) 177.388.912 €

Endbestand Kontoguthaben am 31. Dezember 2011 426.036 €

Das Teilportfolio mit Anleihen von Bund und Ländern verzeichnete über das Gesamt-

jahr 2011 eine geldgewichtete Rendite von 7,31 %. Insbesondere die Bundesanlei-

hen profitierten von Kursgewinnen vor dem Hintergrund rückläufiger Renditen. Die 

anderen Schuldverschreibungen im Portfolio lieferten mit einer geldgewichteten Ren-

dite von 6,98 % ebenfalls einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis. Das Aktien-

teilportfolio verzeichnete eine geldgewichtete Rendite von -13,79 %. Die Versor-

gungsrücklage (aggregiert) des Freistaates Bayern erzielte im Berichtsjahr eine geld-

gewichtete Rendite von 2,83 %. 
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Versorgungsfonds des Freistaates Bayern 
Für den Versorgungsfonds gelten gleichlautende Anlagerichtlinien wie für die Ver-

sorgungsrücklage. Um Synergieeffekte nutzen zu können, werden regelmäßig die 

gleichen Titel erworben wie für die Versorgungsrücklage; deshalb ist für den Versor-

gungsfonds auch bis auf Weiteres keine Zielduration vorgegeben. Aufgrund der aus-

gesetzten Zuführungen für 2011 und 2012 fanden Anlagen nur unter Verwendung 

des Kassenanfangsbestandes und der Zuflüsse aus Zins- und Dividendenzahlungen 

statt. Somit ergaben sich für die Monate März und August bis Oktober keine Investiti-

onen. Da die Aktienquote während der überwiegenden Zeit die Zielgröße von 20 % 

des Portfoliowertes erreicht oder überschritten hatte, wurden Käufe in Dividenden-

werten lediglich im Juli, November und Dezember getätigt. Zu den Verkettungstermi-

nen fand jedoch stets eine Anpassung der Aktiengewichtungen im Teilportfolio an die 

Indexgewichtungen statt. 

Die durchschnittliche Einstandsrendite der im Jahr 2011 erworbenen Rentenwerte 

errechnet sich mit 3,77 %; die durchschnittliche Einstandsrendite der Bestände im 

Versorgungsfonds liegt per Ende 2011 bei 3,86 %. Das Investitionsvolumen in Ren-

tenwerten betrug 2011 gut 7 Mio. €, die Nettoinvestitionen in Aktien betrugen knapp 

eine halbe Mio. €. 

Unter Berücksichtigung eines Kassenanfangsbestandes in Höhe von 1,6 Mio. €, Ent-

nahmen in Höhe von 1,3 Mio. € und Zins- und Dividendenerträgen von 7,4 Mio. € 

ergab sich nach Abzug der genannten Investitionen in Renten und Aktien ein Kas-

senendbestand von 0,1 Mio. €. 

Das Sondervermögen wies zum 31. Dezember 2011 folgende Struktur auf: 
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          Aufteilung des Rentenvermögens  Aufteilung des Aktienvermögens 

Im Berichtsjahr 2011 haben sich für das Sondervermögen folgende Bewegungen 

ergeben:

Anfangsbestand Kontoguthaben am 1. Januar 2011  1.586.507 €

(+) Zinsen Kassekonto 10.216 €

(+) Wertpapierverkäufe 1.559.849 €

(+) Kuponzahlungen 6.088.571 €

(+) Dividendenzahlungen (netto) 1.333.364 €

Summe Einzahlungen (Mittelzuflüsse) 8.992.000 €

(–) Wertpapierkäufe 9.177.142 €

(–) Entnahmen gemäß Art. 19 BayVersRücklG 1.258.403 €

Summe Auszahlungen (Mittelabflüsse) 10.435.545 €

Endbestand Kontoguthaben am 31. Dezember 2011 142.962 €

Der Versorgungsfonds des Freistaates Bayern verzeichnete im Berichtsjahr 2011 

eine geldgewichtete Rendite von 3,98 %. Die Teilergebnisse der Teilportfolien lagen 
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beim Aktienteilportfolio geldgewichtet bei -14,01 %; die bei den Rententeilportfolios 

geldgewichtet bei 10,19 % (Anleihen von Bund und Länder) bzw. bei 8,25 % (Sonsti-

ge).

München, 10. Mai 2012 

Weigert

Ministerialdirektor 
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Änderungstarifvertrag Nr. 3  
zum Tarifvertrag zur Überleitung  

der Beschäftigten der Länder  
aus dem Geltungsbereich  

des MTW / MTW-O in den TV-Forst  
und zur Regelung des Übergangsrechts  

(TVÜ-Forst)

vom 27. April 2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,  
- Bundesvorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1  
Änderung des TVÜ-Forst

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
Länder aus dem Geltungsbereich des MTW / MTW-O 
in den TV-Forst und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Forst) vom 18. Dezember 2007, zuletzt geändert 
durch den Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 26. Mai 2011, 
wird wie folgt geändert:

1. In Nr. 2 Satz 1 der Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 
Satz 1 wird nach der Angabe “13 Absatz 1” die Angabe 
“und § 21a” eingefügt.

2. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern “über 
den 31. Dezember 2007 hinaus” die Wörter “bis zum 
31. Dezember 2011” eingefügt.

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

c) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern “Be-
schäftigte, die” die Wörter “bis zum 31. Dezember 
2007” eingefügt und die Wörter “mit dem Vorbehalt 
des In-Kraft-Tretens einer neuen Entgeltordnung” 
gestrichen.

d) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter “In-Kraft-
 Treten einer neuen Entgeltordnung” durch die Wörter 
“31. Dezember 2011” ersetzt.

3. Der Wortlaut des § 13 wird wie folgt gefasst:

“1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü über-
geleitet worden sind, oder ab dem 1. Januar 2008 in die 
Lohngruppe W 2 (kein Aufstieg) eingestellt und gemäß 
§ 12 Absatz 6 der Entgeltgruppe 2 Ü zugeordnet worden 
sind, gelten besondere Tabellenwerte. 2Die besonderen 
Tabellenwerte betragen ab 1. Januar 2012

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.731,17 1.914,45 1.984,53 2.070,78 2.130,08 2.178,58“

2034.1.1-F, 2034.1.2-F

Arbeitsbedingungen von Beschäftigten  
in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, 

 Einrichtungen und Betrieben der Länder

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 29. Juni 2012 Az.: 25 - P 2607 - 074 - 11 380/12

I.

Nachstehend wird Folgendes zum Vollzug bekannt gege-
ben:

1. Änderungstarifvertrag Nr. 3 vom 27. April 2012 zum 
 Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Län-
der aus dem Geltungsbereich des MTW/MTW-O in den 
TV-Forst und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-
Forst) vom 18. Dezember 2007 (StAnz 2008 Nr. 15), zu-
letzt geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 
26. Mai 2011 (FMBl S. 368, StAnz Nr. 49);

2. Änderungstarifvertrag Nr. 3 vom 27. April 2012 zum 
 Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen von 
Beschäftigten in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, 
Einrichtungen und Betrieben der Länder (TV-L-Forst) 
vom 18. Dezember 2007 (StAnz 2008 Nr. 15), zuletzt 
 geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 26. 
Mai 2011 (FMBl S. 368, 369, StAnz Nr. 49);

3. Niederschriftserklärung zur Entgeltordnung zum 
 TV-Forst.

II.

Die Tarifverträge und die Niederschriftserklärung zur 
Entgeltordnung zum TV-Forst sind im Intranet abrufbar 
(www.stmf.bybn.de; Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder/Änderungstarifverträge 
Forst) bzw. stehen im Internet als Download (www.stmf.
bayern.de/download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip) zur 
Verfügung.

L a z i k  
Ministerialdirektor

Tarifrecht
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4. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt:

“§ 21a  
Überleitung in die Entgeltordnung Forst  

am 1. Januar 2012

(1)  Für in den TV-Forst übergeleitete und für zwischen 
dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2011 
neu eingestellte Beschäftigte gelten für Eingrup-
pierungen ab dem 1. Januar 2012 der § 12 TV-Forst 
sowie die Entgeltordnung Forst.

(2)  In den TV-Forst übergeleitete und ab dem 1. Januar 
2008 neu eingestellte Beschäftigte,

–  deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 
Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes 
der TdL ist, über den 31. Dezember 2011 hinaus 
fortbesteht und

–  die am 1. Januar 2012 unter den Geltungsbereich 
des TV-Forst fallen,

sind - jedoch unter Beibehaltung der bisherigen 
Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert aus-
zuübenden Tätigkeit - zum 1. Januar 2012 in die 
Entgeltordnung Forst übergeleitet.

Protokollerklärung zu § 21a Absatz 2:
1Die vorläufige Zuordnung zu der Entgeltgruppe des 
TV-Forst nach der Anlage 2 oder 3 gilt als Eingrup-
pierung. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung 
der Eingruppierungen findet aufgrund der Überlei-
tung in die Entgeltordnung Forst nicht statt.”

5.  Im Schlusssatz der Anlage 1 Teil B werden die Wör-
ter “zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung” 
durch die Wörter ”zu einer Neuregelung” ersetzt.

§ 2  
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 
in Kraft.

Berlin, den 27. April 2012

 Änderungstarifvertrag Nr. 3  
zum Tarifvertrag zur Regelung  

der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten  
in forstwirtschaftlichen Verwaltungen,  

Einrichtungen und Betrieben der Länder  
(TV-L-Forst)

vom 27. April 2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,  
- Bundesvorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1  
Änderung des TV-L-Forst

Der Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen 
von Beschäftigten in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, 
Einrichtungen und Betrieben der Länder (TV-L-Forst) 
vom 18. Dezember 2007, zuletzt geändert durch den 
 Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 26. Mai 2011, wird wie 
folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Im Einleitungssatz werden die Wörter „Nr. 3 vom 
10. März 2011“ durch die Wörter „Nr. 4 vom 2. Januar 
2012“ ersetzt.

b) Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Dem bisherigen Wortlaut wird die Ziffer 1 voran-
gestellt.

bb) Nach Ziffer 1 wird folgende Ziffer 2 angefügt:

„2. In § 8 Absatz 6 wird das Datum „31. Okto-
ber 2006“ durch das Datum „31. Dezember 
2007“ ersetzt.“

c) Nach Nr. 3 werden folgende Nrn. 3 a und 3 b ein-
gefügt:

„Nr. 3 a  
Zu § 12 - Eingruppierung -

§ 12 gilt in folgender Fassung:

„§ 12  
Eingruppierung

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten 
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der 
Entgeltordnung Forst (Anlage A). 2Die/Der Be-
schäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, 
in der sie/er eingruppiert ist. 3Die/Der Beschäf-
tigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren 
Tätigkeitsmerkmale die von ihr/ihm nicht nur vo-
rübergehend auszuübende Tätigkeit mit mindes-
tens der Hälfte ihrer/seiner durchschnittlichen 
Arbeitszeit entspricht. 4Ist in einem Tätigkeits-
merkmal als Anforderung eine Voraussetzung 
in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, 
muss auch diese Anforderung erfüllt sein.
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Anlage 1  
zum Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum TV-L-Forst

Anlage A

Entgeltordnung Forst

Vorbemerkungen:

1. 1Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung 
werden in der Entgeltordnung die Begriffe des 
 Beschäftigten immer in dem Sinne verwendet, dass 
sie sowohl weibliche als auch männliche Beschäftig-
te erfassen. 2Dies gilt entsprechend für Berufs- und 
Tätigkeitsbezeichnungen.

2. Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen 
Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Eini-
gungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem 
Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren bzw. einer kürzeren Ausbildungsdauer 
gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Tätig-
keit wie Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf ein-
gruppiert.

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Fortbil-
dung zum Forstwirtschaftsmeister, die durch schrift-
liche Anordnung als solche bestellt sind.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die folgende 
 Maschinen und Geräte bedienen und warten und 
kleine Reparaturen selbst durchführen: Fahrer von 
Harvestern, von Prozessoren oder von Kranrücke-
zügen (Tragschlepper, Klemmbankschlepper) sowie 
Bediener von mobilen Großentrindungsanlagen, von 
mobilen Seilkrananlagen.

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die folgende Maschi-
nen und Geräte bedienen und warten und kleine Repa-
raturen selbst durchführen: Fahrer von Rückeschleppern 
mit Forstausrüstung (mindestens mit funkgesteuerter 
Seilwinde oder mit Zange oder mit Kranrückeanhänger) 
sowie von Gradern.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 mit 
einer erfolgreich abgeschlossenen aufgabenspezi-
fischen Weiterbildung in Fragen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege von mindestens drei 
 Monaten Dauer mit entsprechender Tätigkeit.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, die 
aufgrund ausdrücklicher Anordnung in der National-
parkwacht eingesetzt sind.

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, die 
in Nationalparks oder vergleichbaren Einrichtungen 
als Betreuungs- und Aufsichtspersonen von Gebäu-
den komplizierte und hochwertige Installationsgeräte 
und technische Einrichtungen bedienen und warten 
und kleinere Reparaturen selbst durchführen und 
im Rahmen eines Dienstplanes auch außerhalb der 
 Arbeitszeit Überwachungsaufgaben haben.

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, die in 
Nationalparks oder vergleichbaren Einrichtungen für 
die Betreuung und Überwachung von Forschungs-

(2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im 
Arbeitsvertrag anzugeben.“

Nr. 3 b  
Zu § 13 - Eingruppierung in besonderen Fällen -

§ 13 gilt in folgender Fassung:

„§ 13  
Eingruppierung in besonderen Fällen

(unbesetzt)“

d) In Nr. 5 Ziffer 2 wird § 15 Absatz 2 wie folgt gefasst:

„(2) Die Höhe der Tabellenentgelte ist in Anlage B 
festgelegt.“

e) Nr. 6 Ziffer 2 wird aufgehoben; die bisherige Ziffer 3 
wird Ziffer 2.

f) Nr. 6a wird wie folgt geändert:

aa) Dem bisherigen Wortlaut wird die Ziffer 1 voran-
gestellt.

bb) Nach Ziffer 1 wird folgende Ziffer 2 angefügt:

„2. § 17 Absatz 4 Satz 2 2. Halbsatz gilt nicht.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender Buchstabe c eingefügt:

„c) § 12 und die Entgeltordnung Forst (Anlage 
A) insgesamt und ohne Nachwirkung mit 
einer Frist von drei Monaten zum Schluss 
eines Kalenderhalbjahres, frühestens jedoch 
zum 31. Dezember 2014,“

bb) Die bisherigen Buchstaben c und d werden die 
Buchstaben d und e.

cc) Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe f und 
erhält folgende Fassung:

„die Entgelttabelle in der Anlage B mit einer 
Frist von einem Monat zum Schluss eines Ka-
lendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezem-
ber 2012; eine Kündigung nach Absatz 2 umfasst 
nicht die Entgelttabelle in der Anlage B.“

2. Die Anlagen werden wie folgt geändert:

a) Die bisherigen Anlagen 1 und 2 werden aufgeho-
ben.

b) Als Anlage A wird die Anlage 1 dieses Tarifvertrages 
angefügt.

c) Als Anlage B wird die Anlage 2 dieses Tarifvertrages 
angefügt.

§ 2  
Neufassung der durchgeschriebenen Fassung

Die durchgeschriebene Fassung (TV-Forst in der Anlage zu 
§ 4 TV-L-Forst) erhält die Fassung der Anlage 3 zu diesem 
Tarifvertrag.

§ 3  
Inkrafttreten

1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 
in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Ziffer 1 Buchstabe 
b mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft.

Berlin, den 27. April 2012
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stationen mit komplizierten und hochwertigen Mes-
seinrichtungen eingesetzt sind.

5. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die schwierige Ma-
schinen und Geräte bedienen und warten und kleine 
Reparaturen selbst durchführen, zum Beispiel Fah-
rer von Radschleppern mit Forstausrüstung, soweit 
nicht von Entgeltgruppe 7 erfasst, von Radladern, 
von Planier- und Laderaupen, von Lastkraftwagen 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
7,5 t; Baggerführer; Klettersägenführer; Bediener von 
Entrindungsanlagen; Bediener von Seilanlagen.

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung zum Forstwirt, soweit nicht anderweitig 
 eingruppiert.

2. Beschäftigte ohne erfolgreich abgeschlossene Aus-
bildung zum Forstwirt, die Arbeiten verrichten, die 
eine besondere handwerkliche oder technische Aus-

bildung oder entsprechende Fertigkeiten vorausset-
zen, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

  (Als Tätigkeiten, die eine besondere technische Aus-
bildung oder entsprechende Fertigkeiten vorausset-
zen, gelten zum Beispiel das Bedienen und Warten 
einfacher Maschinen und Geräte einschließlich des 
Durchführens kleiner Reparaturen, die Tätigkeit als 
Schlepperfahrer, soweit nicht von Entgeltgruppen 6 
bis 8 erfasst, das Bedienen von Kleinseilwinden, nicht 
aber das Bedienen und Warten von Motorsägen und 
Freischneidern).

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte ohne erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung zum Forstwirt mit einfachen Tätigkeiten (einfache 
Tätigkeiten sind Pflanzarbeiten bei Forstkulturen auf 
vorbereiteten oder leichten offenen Böden, leichte Ar-
beiten in Saat- und Pflanzgärten, einfache Pflege- und 
Schutzmaßnahmen, leichte Transportarbeiten sowie 
andere vergleichbare Arbeiten).

Entgelt- 
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

8 2.200,15 2.437,33 2.545,13 2.647,56 2.760,76 2.830,84

7 2.059,99 2.281,00 2.426,55 2.534,36 2.620,61 2.696,06

6 2.022,26 2.237,88 2.345,69 2.453,50 2.523,58 2.599,04

5 1.936,01 2.140,85 2.248,67 2.351,08 2.431,94 2.485,84

4 1.838,98 2.038,44 2.173,19 2.248,67 2.324,13 2.372,64

3 1.812,03 2.006,09 2.059,99 2.146,24 2.216,32 2.275,61

2 1.671,88 1.849,76 1.903,67 1.957,57 2.081,56 2.210,93

1 Je 4 Jahre 1.488,60 1.515,55 1.547,89 1.580,24 1.661,10

Entgelttabelle TV-Forst  
- Gültig ab 1. Januar 2012 -

Anlage 2  
zum Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum TV-L-Forst

Anlage B
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§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts 
§ 25 Betriebliche Altersversorgung

Abschnitt IV  
Urlaub und Arbeitsbefreiung

§ 26 Erholungsurlaub 
§ 27 Zusatzurlaub
§ 28 Sonderurlaub
§ 29 Arbeitsbefreiung

Abschnitt V  
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

§ 30 Befristete Arbeitsverträge
§ 31 (unbesetzt)
§ 32 (unbesetzt)
§ 33  Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne 

 Kündigung
§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses
§ 35 Zeugnis

Abschnitt VI  
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 36 Anwendung weiterer Tarifverträge
§ 37 Ausschlussfrist
§ 38 Begriffsbestimmungen
§ 39 Inkrafttreten, Laufzeit

Anlagen

Anlage A Entgeltordnung Forst
Anlage B Entgelttabelle TV-Forst

Allgemeiner Teil

Abschnitt I  
Allgemeine Vorschriften

§ 1  
Geltungsbereich

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte in forstwirt-
schaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Be-
trieben, die Tätigkeiten in der Waldarbeit ausüben und 
die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber 
stehen, der Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL 
ist. 2Er gilt nicht in den Ländern Bremen und Ham-
burg.

Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1:

1. Erfasst sind

a) Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung zur Forstwirtin/zum Forstwirt oder 
abgeschlossener Fortbildung zur Forstwirt-
schaftsmeisterin/zum Forstwirtschaftsmeister 
mit entsprechender Tätigkeit,

b) Beschäftigte ohne erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung zur Forstwirtin/zum Forstwirt, die 
eine besondere handwerkliche oder technische 
Ausbildung oder entsprechende Fertigkeiten 
nachweisen, mit entsprechender Tätigkeit,

c) Beschäftigte mit einfachen angelernten und 
ungelernten Tätigkeiten, welche die Vorausset-
zungen der Buchstaben a und b nicht erfüllen.

Anlage 3  
zum Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum TV-L-Forst

Anlage zu § 4 TV-L-Forst

Tarifvertrag  
zur Regelung der Arbeitsbedingungen von 

 Beschäftigten in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, 
Einrichtungen und Betrieben der Länder  

(TV-Forst)

vom 18. Dezember 2007

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 3  
vom 27. April 2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt  
- Bundesvorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

Allgemeiner Teil

Abschnitt I  
Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich
§ 2  Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit
§ 3  Allgemeine Arbeitsbedingungen
§ 4   Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personal-

gestellung
§ 5  Qualifizierung

Abschnitt II  
Arbeitszeit

§ 6  Regelmäßige Arbeitszeit
§ 7  Sonderformen der Arbeit
§ 8  Ausgleich für Sonderformen der Arbeit
§ 9  Bereitschaftszeiten
§ 10 Arbeitszeitkonto
§ 11 Teilzeitbeschäftigung

Abschnitt III  
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

§ 12 Eingruppierung
§ 13 Eingruppierung in besonderen Fällen
§ 14 Vorarbeiterzuschlag
§ 15 Tabellenentgelt
§ 16 Stufen der Entgelttabelle 
§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen
§ 18 Leistungsentgelt
§ 19 Forstzulage
§ 20 Jahressonderzahlung
§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung
§ 22 Entgelt im Krankheitsfall
§ 23 Besondere Zahlungen
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2. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich insbesondere 
auf folgende Arbeiten:

– Saat und Pflanzung,

– Jungbestandspflege und Ästung,

– Holzernte,

– Waldschutz, Baumsicherung (zum Beispiel zum 
Schutz gegen Wild, Insekten, Pilze),

– Unterhaltung von forstlichen Wegen,

– Bau und Unterhaltung von Walderholungsein-
richtungen,

– Naturpflege und Landschaftspflege,

– forstliche Bildungsarbeit,

– Führen von forstlichen Maschinen und Gerä-
ten.

3. Dieser Tarifvertrag gilt auch in Nationalparken, 
Naturparken, Biosphärenreservaten und vergleich-
baren Schutzgebieten der Länder, soweit tarifver-
traglich nichts anderes vereinbart oder nicht ein-
zelvertraglich der TV-L vereinbart ist.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für

a) zum Forstwirt Auszubildende,

b) Beschäftigte im forstlichen Außendienst,

c) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse 
nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt werden,

d) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff.  
SGB III verrichten,

e) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von 
Personal-Service-Agenturen, sofern deren Rechts-
verhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,

f) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 
Nr. 2 SGB IV,

g) Beschäftigte, die

aa) in ausschließlich Erwerbszwecken dienenden 
landwirtschaftlichen Verwaltungen und Be-
trieben, Weinbaubetrieben, Gartenbau- und 
Obstanbaubetrieben und deren Nebenbetrie-
ben tätig sind,

bb) in landwirtschaftlichen Verwaltungen und 
Betrieben einschließlich der einer Verwal-
tung oder einem Betrieb nicht landwirtschaft-
licher Art angegliederten Betriebe (zum Bei-
spiel Lehr- und Versuchsgüter), Gartenbau-, 
Weinbau- und Obstanbaubetrieben und deren 
Nebenbetrieben tätig sind und unter den Gel-
tungsbereich eines landesbezirklichen Tarif-
vertrages fallen.

Protokollerklärung zu § 1:

Die für die Beschäftigten verwendeten Bezeichnungen um-
fassen weibliche und männliche Arbeitnehmer. 

§ 2  
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitge-
ber dürfen nur begründet werden, wenn die jeweils 
übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelba-
ren Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten 
sie als ein Arbeitsverhältnis.

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich 
vereinbart werden. 2Sie können gesondert gekündigt 
werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten 
als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit vereinbart 
ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmit-
telbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in 
ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit.

§ 3  
Allgemeine Arbeitsbedingungen

(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist ge-
wissenhaft und ordnungsgemäß auszuführen. 2Die 
Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Ver-
halten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes bekennen.

(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, de-
ren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften 
vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, 
Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.

(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, 
Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigun-
gen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeit-
gebers möglich. 3Werden den Beschäftigten derar-
tige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem 
 Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.

(4) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäf-
tigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich 
anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätig-
keit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn 
diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertrag-
lichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte 
Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für 
Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst kann eine 
Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die 
beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht wer-
den.

(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung be-
rechtigt, Beschäftigte zu verpflichten, durch ärztliche 
Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung 
der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der 
Lage sind. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich 
um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebs-
parteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 
3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeit-
geber.

(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in 
ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das 
Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Aus-
züge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. 
4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und 
Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungüns-
tig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor 
Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre 
Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.

(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die 
Bestimmungen, die für die Beamten des jeweiligen 
Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung.



FMBl Nr. 9/2012352

men und näher ausgestaltet werden. 4Entsprechendes 
gilt für Dienstvereinbarungen im Rahmen der perso-
nalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 5Weiterge-
hende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht 
berührt.

(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen 
und sozialen Kompetenzen für die übertragenen 
Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und 
Weiterbildung),

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung 
(Quali fizierung für eine andere Tätigkeit; Umschu-
lung) und

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesen-
heit (Wiedereinstiegsqualifizierung).

2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme 
wird dokumentiert und den Beschäftigten schriftlich 
bestätigt.

(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absat-
zes 3 Satz 1 Buchstabe d - Anspruch auf ein regelmä-
ßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft. 2In 
diesem wird festgestellt, ob und welcher Qualifizie-
rungsbedarf besteht. 3Dieses Gespräch kann auch als 
Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts ande-
res geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen.

(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen 
gelten als Arbeitszeit.

(6) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten 
Quali fizierungsmaßnahme - einschließlich Reisekos-
ten - werden grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen, 
soweit sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Ein 
möglicher Eigenbeitrag wird in einer Qualifizierungs-
vereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind ge-
halten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung 
unter Berücksichtigung des betrieblichen und indi-
viduellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der 
Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen.

(7) 1Für eine Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b oder c kann eine Rückzahlungs-
pflicht der Kosten der Qualifizierungsmaßnahme in 
Verbindung mit der Bindung der/des Beschäftigen an 
den Arbeitgeber vereinbart werden. 2Dabei kann die/
der Beschäftigte verpflichtet werden, dem Arbeitgeber 
Aufwendungen oder Teile davon für eine Qualifizie-
rungsmaßnahme zu ersetzen, wenn das Arbeitsver-
hältnis auf Wunsch der/des Beschäftigten endet. 3Dies 
gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte nicht innerhalb 
von sechs Monaten entsprechend der erworbenen 
Qualifikation durch die Qualifizierungsmaßnahme 
beschäftigt wird, oder wenn die Beschäftigte wegen 
Schwangerschaft oder Niederkunft gekündigt oder 
einen Auflösungsvertrag geschlossen hat. 4Die Höhe 
des Rückzahlungsbetrages und die Dauer der Bindung 
an den Arbeitgeber müssen in einem angemessenen 
Verhältnis stehen.

(8) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die 
Qualifizierungsplanung einbezogen werden.

(9) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sol-
len Qualifizierungsmaßnahmen so angeboten wer-
den, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme 
ermöglicht wird.

§ 4  
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, 

 Personalgestellung

(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieb-
lichen Gründen versetzt oder abgeordnet werden. 
2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen 
Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt 
oder voraussichtlich länger als drei Monate abgeord-
net werden, so sind sie vorher zu hören.

Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1:

1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste 
vorübergehende Beschäftigung bei einer anderen 
Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben 
oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung 
des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf 
Dauer bestimmte Beschäftigung bei einer anderen 
Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben 
Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden 
Arbeitsverhältnisses.

(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen 
oder öffentlichen Interesse mit ihrer Zustimmung 
 vorübergehend eine mindestens gleich vergütete 
 Tätigkeit bei einem Dritten zugewiesen werden. 2Die 
Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verwei-
gert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten 
bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach 
Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2:

Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden 
Arbeitsverhältnisses - die vorübergehende Beschäfti-
gung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem 
der TV-Forst nicht zur Anwendung kommt.

(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Drit-
ten verlagert, ist auf Verlangen des Arbeitgebers bei 
weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten 
zu erbringen (Personalgestellung). 2§ 613a BGB sowie 
gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3:
1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des beste-
henden Arbeitsverhältnisses - die auf Dauer angelegte 
Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitäten 
der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeit-
geber und dem Dritten vertraglich geregelt.

§ 5  
Qualifizierung

(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges 
Lernen liegen im gemeinsamen Interesse von Be-
schäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient 
der Steigerung von Effektivität und Effizienz des öf-
fentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der 
Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompeten-
zen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizie-
rung auch als Teil der Personalentwicklung.

(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach 
diesem Tarifvertrag ein Angebot dar. 2Aus ihm kann 
für die Beschäftigten kein individueller Anspruch 
 außer nach Absatz 4 abgeleitet werden. 3Es kann 
durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenom-
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Abschnitt II  
Arbeitszeit

§ 6  
Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 
 Arbeitszeit ausschließlich der Pausen beträgt

a) im Tarifgebiet West 38,5 Stunden,

b) im Tarifgebiet Ost 40 Stunden.
2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vor-
geschriebenen Pausen in die Arbeitszeit eingerechnet. 
3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus 
dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen auch 
auf sechs Tage verteilt werden.

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1:

Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeits-
stelle.

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von 
bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend 
von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wech-
selschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, sowie 
für die Durchführung so genannter Sabbatjahrmodel-
le ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse 
zulassen, wird die/der Beschäftigte am 24. Dezember 
und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Tabellen-
entgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festge-
legten Entgeltbestandteile von der Arbeit freigestellt. 
2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/
dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechen-
der Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu 
gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert 
sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 
24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen 
Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefalle-
nen Stunden.

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3:

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit be-
trifft die Beschäftigten, die wegen des Dienstplans am 
Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten.

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen 
kann auf der Grundlage einer Betriebs-/Dienstverein-
barung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 
Arbeitszeitgesetz von den Vorschriften des Arbeits-
zeitgesetzes abgewichen werden.

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4:

In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an 
Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis 
zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch 
zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen 
erreicht werden.

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter be-
trieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung 
von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung auf-
grund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer 
Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein 
 wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 Stun-
den eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeits-
zeitkorridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden 
werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 fest-
gelegten Zeitraums ausgeglichen.

(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit 
von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit von bis 
zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb 
der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen 
 Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 
Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht 
bei Wechselschicht- und Schichtarbeit.

(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein 
Personalvertretungsgesetz Anwendung findet, kann 
eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem 
landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, 
wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich 
zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztent-
scheidungsrecht hat.

(10) 1In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund 
spezieller Aufgaben (zum Beispiel Ausgrabungen, 
Expeditionen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheb-
lich verstärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese 
Tätigkeiten die regelmäßige Arbeitszeit auf bis zu 60 
Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen 
verlängert werden. 2In diesem Fall muss durch Ver-
kürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach Absatz 2 
Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich durchgeführt 
werden.

(11) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen 
Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als 
Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reise-
tage wird jedoch mindestens die auf ihn entfallen-
de regelmäßige, durchschnittliche oder dienstplan-
mäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei 
Nichtberücksichtigung der Reisezeit nicht erreicht 
würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezei-
ten insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf 
Antrag 25 v. H. dieser überschreitenden Zeiten bei 
fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und 
bei gleitender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils gel-
tenden Vorschriften auf die Arbeitszeit angerechnet. 
4Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten 
ist Rechnung zu tragen. 5Soweit Einrichtungen in pri-
vater Rechtsform oder andere Arbeitgeber nach eige-
nen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend 
von den Sätzen 1 bis 4 maßgebend.

§ 7  
Sonderformen der Arbeit

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem 
Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel der 
täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei 
denen Beschäftigte durchschnittlich längstens nach 
Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht heran-
gezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde 
Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag 
und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbei-
tet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die 
mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.



FMBl Nr. 9/2012354

e) für Arbeit am 24. Dezember und
 am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v. H.,

f) für Arbeit an Samstagen von
 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht
 im Rahmen von Wechselschicht-
 oder Schichtarbeit anfällt, 20 v. H.

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabel-
lenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 
3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach 
Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzu-
schlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Beschäftigten kön-
nen, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist 
und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zu-
lassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge 
entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer 
Stunde in Zeit umgewandelt (faktorisiert) und aus-
geglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für Über-
stunden als solche.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1:

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tat-
sächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen Entgelt-
gruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch 
nach der Stufe 4.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buch-
stabe d:
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders 
ausgewiesen und bezeichnet werden. 2Falls kein Frei-
zeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt ein-
schließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feier-
tag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v. H. 
gezahlt.

(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entspre-
chende Freizeit auszugleichen; für die Zeit des Frei-
zeitausgleichs werden das Tabellenentgelt sowie die 
sonstigen, in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt-
bestandteile weitergezahlt. 2Sofern kein Arbeitszeit-
konto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches 
besteht, die/der Beschäftigte jedoch keine Faktorisie-
rung nach Absatz 1 geltend macht, erhält die/der Be-
schäftigte für Überstunden (§ 7 Absatz 7), die nicht 
bis zum Ende des dritten Kalendermonats - möglichst 
aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermo-
nats - nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen 
worden sind, je Stunde 100 v. H. des auf die Stunde 
entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweili-
gen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach 
der Stufe 4. 3Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für 
Überstunden nach Absatz 1 besteht unabhängig von 
einem Freizeitausgleich.

(3) (unbesetzt)

(4) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und 
die aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht in-
nerhalb des nach § 6 Absatz 2 Satz 1 oder 2 festge-
legten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, 
erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v. H. des auf 
eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts 
der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 4:

Mit dem Begriff “Arbeitsstunden” sind nicht die Stun-
den gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen 
im Sinne der Protokollerklärung zu Abschnitt II anfal-
len, es sei denn, sie sind angeordnet worden.

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, 
der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der 
täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, 
und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 
13 Stunden geleistet wird.

(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf 
Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmä-
ßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimm-
ten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit auf-
zunehmen.

(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf 
Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regel-
mäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzu-
zeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit 
aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber 
mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren 
technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 
6 Uhr.

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbe-
schäftigte über die vereinbarte regelmäßige Arbeits-
zeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1 Satz 1) 
leisten.

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers 
geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rahmen 
der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten 
(§ 6 Absatz 1) für die Woche dienstplanmäßig bezie-
hungsweise betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstun-
den hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgen-
den Kalenderwoche ausgeglichen werden.

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden 
Überstunden, die

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors 
nach § 6 Absatz 6 über 45 Stunden oder über die 
vereinbarte Obergrenze hinaus,

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmen-
zeit nach § 6 Absatz 7 außerhalb der Rahmenzeit,

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
über die im Schichtplan festgelegten täglichen 
Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan 
vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schicht-
planturnus nicht ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.

§ 8  
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tat-
sächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzu-
schläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je 
Stunde

a) für Überstunden 
 – in den Entgeltgruppen 1 bis 9 30 v. H.,
 – in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v. H.,

b) für Nachtarbeit  20 v. H.,

c) für Sonntagsarbeit  25 v. H.,

d) bei Feiertagsarbeit
 – ohne Freizeitausgleich 135 v. H.,
 –  mit Freizeitausgleich 35 v. H.,
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(5) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale 
je Entgeltgruppe gezahlt. 2Für eine Rufbereitschaft 
von mindestens zwölf Stunden wird für die Tage Mon-
tag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag 
sowie für Feiertage das Vierfache des tariflichen Stun-
denentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt. 
3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach 
Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 
4Für Rufbereitschaften von weniger als zwölf Stunden 
werden für jede angefangene Stunde 12,5 v. H. des 
tariflichen Stundenentgelts nach der Entgelttabelle 
gezahlt. 5Die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme 
innerhalb der Rufbereitschaft mit einem Einsatz au-
ßerhalb des Aufenthaltsorts im Sinne des § 7 Absatz 4 
einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten 
wird auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Ent-
gelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge 
nach Absatz 1 bezahlt. 6Wird die Arbeitsleistung 
innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im 
Sinne des § 7 Absatz 4 telefonisch (zum Beispiel in 
Form einer Auskunft) oder mittels technischer Ein-
richtungen erbracht, wird abweichend von Satz 5 die 
Summe dieser Arbeitsleistungen am Ende des Ruf-
bereitschaftsdienstes auf die nächsten vollen 30 oder 
60 Minuten gerundet und mit dem Entgelt für Über-
stunden sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 
bezahlt; dauert der Rufbereitschaftsdienst länger als 
24 Stunden (zum Beispiel an Wochenenden), erfolgt 
die Aufrundung nach jeweils 24 Stunden. 7Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das 
Arbeitszeitkonto nach § 10 Absatz 3 Satz 2 zulässig 
ist. 8Für die Zeit der Rufbereitschaft werden Zeitzu-
schläge nicht gezahlt.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5:

Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für 
die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des 
Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.

(6) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird durch be-
sonderen Tarifvertrag geregelt. 2Bis zum Inkrafttreten 
 einer Regelung nach Satz 1 gelten die in dem jewei-
ligen Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienststelle 
am 31. Dezember 2007 jeweils geltenden Bestimmun-
gen fort. 3Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit 
ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die 
betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen 
(Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Be-
schäftigten im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) 
abgegolten werden. 4Weitere Faktorisierungsregelun-
gen können in einer einvernehmlichen Dienst- oder 
Betriebsvereinbarung getroffen werden.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6:

Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 kann 
der Arbeitgeber einen Freizeitausgleich anordnen, 
wenn dies zur Einhaltung der Vorschriften des Ar-
beitszeitgesetzes erforderlich ist.

(7) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leis-
ten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 105 Euro 
monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechsel-
schichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschicht-
zulage von 0,63 Euro pro Stunde.

(8) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhal-
ten eine Schichtzulage von 40 Euro monatlich. 2Be-
schäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, er-
halten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.

§ 9  
Bereitschaftszeiten

(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich 
die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz oder einer an-
deren vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Ver-
fügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit 
selbstständig, gegebenenfalls auch auf Anordnung, 
aufzunehmen; in ihnen überwiegen die Zeiten ohne 
Arbeitsleistung. 2Für Beschäftigte, in deren Tätigkeit 
regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Be-
reitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen:

a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche 
Arbeitszeit gewertet (faktorisiert).

b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der 
regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert 
ausgewiesen.

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschafts-
zeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit 
nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten.

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszei-
ten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich 
nicht überschreiten.

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur 
 vorübergehend angelegte Organisationsmaßnahme 
besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheb-
lichem Umfang Bereitschaftszeiten anfallen.

(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im Geltungs-
bereich eines Personalvertretungsgesetzes einer ein-
vernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Absatz 9 gilt 
entsprechend.

Protokollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2:

Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und 
Schichtarbeit.

§ 10  
Arbeitszeitkonto

(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein 
 Arbeitszeitkonto eingerichtet werden. 2Für einen Be-
trieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertre-
tungsgesetz Anwendung findet, kann eine Regelung 
nach Satz 1 auch in einem landesbezirklichen Tarif-
vertrag getroffen werden, wenn eine Dienstverein-
barung nicht einvernehmlich zustande kommt und 
der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 
 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6) oder 
eine Rahmenzeit (§ 6 Absatz 7) vereinbart wird, ist 
ein Arbeitszeitkonto einzurichten.

(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, 
ob das Arbeitszeitkonto im ganzen Betrieb/in der gan-
zen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 
2Alle Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, 
für die ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, werden 
von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst.

(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei 
 Anwendung des nach § 6 Absatz 2 festgelegten Zeit-
raums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen 
bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten 
nach § 8 Absatz 1 Satz 5 und Absatz 4 sowie in Zeit 
umgewandelte Zuschläge nach § 8 Absatz 1 Satz 4 
gebucht werden. 2Weitere Kontingente (zum Bei-
spiel Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) 
können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Bu-
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dienstlichen beziehungsweise betrieblichen Möglich-
keiten bevorzugt berücksichtigt werden.

Protokollerklärung zu Abschnitt II:
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils 
geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von 
den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmen-
zeit (§ 6 Absatz 6 und 7) möglich; dies gilt nicht bei 
Schicht- und Wechselschichtarbeit. 2In den Gleit-
zeitregelungen kann auf Vereinbarungen nach § 10 
verzichtet werden. 3Sie dürfen keine Regelungen 
nach § 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei Inkrafttreten dieses 
 Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen blei-
ben unberührt.

Abschnitt III  
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

§ 12  
Eingruppierung

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich 
nach den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung 
Forst (Anlage A). 2Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt 
nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 
3Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ein-
gruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die von ihr/ihm 
nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit mit 
mindestens der Hälfte ihrer/seiner durchschnittlichen 
Arbeitszeit entspricht. 4Ist in einem Tätigkeitsmerk-
mal als Anforderung eine Voraussetzung in der Per-
son der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese 
Anforderung erfüllt sein.

(2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im 
 Arbeitsvertrag anzugeben.

§ 13  
Eingruppierung in besonderen Fällen

(unbesetzt)

§ 14  
Vorarbeiterzuschlag

(1) 1Vorarbeiter ist der Beschäftigte, der für ein bestimm-
tes Arbeitsvorhaben durch ausdrückliche Anordnung 
als solcher für eine Gruppe von Beschäftigten bestellt 
ist. 2Die Gruppe muss mindestens aus zwei Beschäf-
tigten einschließlich des Vorarbeiters bestehen. 3Der 
Vorarbeiter ist zur Mitarbeit verpflichtet. 4Er ist Auf-
sichtsführender im Sinne der Unfallverhütungsvor-
schriften.

(2) 1Der Vorarbeiter erhält je bezahlter Arbeitsstunde 
 einen Zuschlag von 5 v. H. 2Bemessungsgrundlage 
ist der Anteil des Tabellenentgeltes der Stufe 2 der 
für den Beschäftigten gültigen Entgeltgruppe, der auf 
eine Stunde entfällt.

(3) Neben dem Tabellenentgelt für Tätigkeiten, die nach 
Entgeltgruppe 8 zu bewerten sind, wird der Vorarbei-
terzuschlag nicht gezahlt.

Protokollerklärung zu § 14 Absatz 1:
1Vorarbeiter ist auch der Beschäftigte, der durch 
ausdrückliche Anordnung bei teilautonomer Grup-
penarbeit ständig für eine Gruppe von Beschäftigten 
bestellt ist. 2Bei teilautonomer Gruppenarbeit muss 
die Gruppe aus mindestens drei Beschäftigten ein-
schließlich des Vorarbeiters bestehen.

chung freigegeben werden. 3Die/Der Beschäftigte 
entscheidet für einen in der Betriebs-/Dienstverein-
barung fest gelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 
beziehungsweise Satz 2 genannten Zeiten auf das 
Arbeitszeitkonto gebucht werden.

(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch 
ärztliches Attest nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit 
während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto 
(Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minde-
rung des Zeitguthabens nicht ein.

(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbeson-
dere folgende Regelungen zu treffen:

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stun-
den) und das höchstzulässige Zeitguthaben (bis zu 
 einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen;

b) Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder 
für den Abbau von Zeitschulden durch die/den Be-
schäftigten;

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben 
zu bestimmten Zeiten (zum Beispiel an so genann-
ten Brückentagen) vorzusehen;

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits 
genehmigten Freizeitausgleich kurzfristig wider-
ruft.

(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die 
Einrichtung eines Langzeitkontos vereinbaren. 2In 
diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen 
und - bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers - eine 
Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen.

§ 11  
Teilzeitbeschäftigung

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als 
die vertraglich festgelegte Arbeitszeit vereinbart wer-
den, wenn sie

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürf-
tigen sonstigen Angehörigen

tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende 
dienstliche beziehungsweise betriebliche Belange 
nicht entgegenstehen.
2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag 
auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlän-
gert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu 
stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der 
 Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungs-
weise betrieblichen Möglichkeiten der besonderen 
persönlichen Situation der/des Beschäftigten nach 
Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 
 genannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung ver-
einbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber 
verlangen, dass er mit ihnen die Möglichkeit einer 
Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer 
entsprechenden Vereinbarung zu gelangen.

(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine 
nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart wor-
den, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeit-
arbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der 
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§ 15  
Tabellenentgelt

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellen-
entgelt. 2Die Höhe bestimmt sich nach der Entgelt-
gruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der 
für sie/ihn geltenden Stufe.

(2) Die Höhe der Tabellenentgelte ist in Anlage B festge-
legt.

(3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen Regelungen 
können für an- und ungelernte Tätigkeiten in von 
Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Be-
reichen in den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen 
von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten 
Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze 
muss im Rahmen der Spannbreite des Entgelts der 
Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt durch 
Anwendungsvereinbarung.

§ 16  
Stufen der Entgelttabelle

(1) Die Entgeltgruppen 2 bis 8 umfassen sechs Stufen.

(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der 
Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufs-
erfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem 
Jahr aus einem vorherigen befristeten oder unbefriste-
ten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt 
die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten 
der einschlägigen Berufserfahrung aus diesem vor-
herigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die einschlägige  Be-
rufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem 
Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeit geber er-
worben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, 
beziehungsweise - bei Einstellung nach dem 31. Ja-
nuar 2010 und Vorliegen einer einschlägigen Berufs-
erfahrung von mindestens drei Jahren - in  Stufe 3. 
4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neuein-
stellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten 
einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teil-
weise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn 
diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich 
ist.

Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2:

1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche 
Erfahrung in der übertragenen oder einer auf die 
Aufgabe bezogenen entsprechenden Tätigkeit.

2. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Sat-
zes 2 besteht, wenn zwischen dem Ende des vorhe-
rigen und dem Beginn des neuen Arbeitsverhält-
nisses ein Zeitraum von längstens sechs Monaten 
liegt.

(2a) Der Arbeitgeber kann bei Einstellung von Beschäf-
tigten im unmittelbaren Anschluss an ein Arbeitsver-
hältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Absatz 3 Satz 3 
und 4) die beim vorherigen Arbeitgeber nach den 
Regelungen des TV-Forst, des TVÜ-Forst oder eines 
vergleichbaren Tarifvertrages erworbene Stufe bei der 
Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichti-
gen; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt.

(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe 
- von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Leistung 
gemäß § 17 Absatz 2 - nach folgenden Zeiten einer 

ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Ent-
geltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

– Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,

– Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,

– Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,

– Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 

– Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgelt-
gruppen 2 bis 8.

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellun-
gen erfolgen zwingend in der Stufe 2 (Eingangsstufe). 
3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in 
der vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 
bleibt unberührt.

(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des 
Personalbedarfs, zur Bindung von qualifizierten 
Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshal-
tungskosten kann Beschäftigten abweichend von der 
tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen 
höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt 
werden. 2Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe 
können bis zu 20 v. H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 
3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie ist auch als 
befristete Zulage widerruflich.

§ 17  
Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach 
der neuen Stufe vom Beginn des Monats an, in dem 
die nächste Stufe erreicht wird.

(2) 1Bei Leistungen der Beschäftigten, die erheblich über 
dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit 
für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt 
werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem 
Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für 
das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert 
werden. 3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat 
der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die 
Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden 
von Beschäftigten gegen eine Verlängerung nach Satz 
2 beziehungsweise 3 ist eine betriebliche Kommis sion 
zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kom-
mission werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und 
vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem 
Betrieb/der Dienststelle angehören. 6Der  Arbeitgeber 
entscheidet auf Vorschlag der Kommission  darüber, ob 
und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen 
werden soll.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2:

Die Instrumente des § 17 Absatz 2 unterstützen die 
Anliegen der Personalentwicklung.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 2:

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkann-
ten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß 
§§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in 
 geeigneter Weise zu berücksichtigen.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 6:

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die 
Entscheidung über die leistungsbezogene Stufen-
zuordnung.
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 – 27,22 Euro ab 1. April 2011

 – 7,74 Euro ab 1. Januar 2012

b) in den Entgeltgruppen 9 bis 15

 – 54,43 Euro ab 1. April 2011

 – 55,46 Euro ab 1. Januar 2012.

§ 18  
Leistungsentgelt

(1) 1Ab dem 1. Januar 2009 wird ein Leistungsentgelt zu-
sätzlich zum Tabellenentgelt eingeführt. 2Das Leis-
tungsentgelt soll dazu beitragen, die Effizienz der 
forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen 
und Betriebe zu stärken und die Dienstleistungen zu 
verbessern. 3Zugleich sollen Motivation und Eigen-
verantwortung der Beschäftigten gestärkt werden.

(2) 1Die vereinbarte Zielgröße ist 8 v. H. 2Bis zu einer 
anderen Vereinbarung wird ein Gesamtvolumen von 
1,5 v. H. der ständigen Monatsentgelte für das Leis-
tungsentgelt zur Verfügung gestellt. 3In den Ländern 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beträgt 
das Leistungsentgelt abweichend von Satz 2 2,5 v. H. 
4Bemessungsgrundlage ist die Summe der ständigen 
Monatsentgelte des Vorjahres aller Beschäftigten des 
jeweiligen Arbeitgebers, die unter diesen Tarifvertrag 
fallen. 5Es besteht die Verpflichtung, die Leistungs-
entgelte jährlich auszuzahlen. 

Protokollerklärung zu § 18 Absatz 2:
1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Ta-
bellenentgelt (ohne Sozialversicherungsbeiträge des 
Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche 
Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten 
Zulagen einschließlich Besitzstandszulagen sowie 
Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, so-
weit diese Entgelte in dem betreffenden Kalender-
jahr ausgezahlt worden sind. 2Nicht einbezogen sind 
dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsent-
schädigungen (zum Beispiel Fahrzeugentschädigung, 
Motorsägenentschädigung), Einmalzahlungen, Jah-
ressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturaus-
gleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte 
der außertariflichen Beschäftigten.

(3) 1Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Tabel-
lenentgelt als Leistungsprämie gewährt. 2Die Leis-
tungsprämie ist in der Regel eine einmalige Zah-
lung, die im Allgemeinen auf der Grundlage einer 
Zielvereinbarung oder einer systematischen Leis-
tungsbewertung erfolgt. 3Sie kann auch in zeitlicher 
Abfolge gezahlt werden. 4Leistungsentgelte können 
auch auf der Grundlage der Leistung von Gruppen 
von Beschäftigten (zum Beispiel bei teilautonomer 
Gruppenarbeit) gewährt werden. 5Leistungsentgelt 
muss grundsätzlich allen Beschäftigten zugänglich 
sein. 6Für Teilzeitbeschäftigte kann von § 24 Absatz 2 
abgewichen werden.

(4) 1Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen ge-
schieht durch das Vergleichen von Zielerreichungen 
mit den in der Zielvereinbarung angestrebten Zielen 
oder über eine systematische Leistungsbewertung. 
2Zielvereinbarung ist eine freiwillige Abrede zwi-
schen der Führungskraft und einzelnen Beschäftig-
ten oder Beschäftigtengruppen über objektivierbare 
Leistungsziele und die Bedingungen ihrer Erfüllung. 
3Leistungsbewertung ist die Feststellung der erbrach-

(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im 
 Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 stehen gleich:

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 
Wochen,

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeit-
geber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches 
beziehungsweise betriebliches Interesse anerkannt 
hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger 
als einem Monat im Kalenderjahr,

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit.

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von je-
weils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst werden, 
und Elternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung bei 
Beschäftigten, die für eine jahreszeitlich begrenzte 
regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Be-
schäftigungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftigte), 
sind unschädlich; sie werden aber nicht auf die Stu-
fenlaufzeit angerechnet.
3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren 
erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der 
Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch 
nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stu-
fenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 
4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, 
werden voll angerechnet.

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe 
werden die Beschäftigten derjenigen Stufe zugeord-
net, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellen-
entgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei 
Eingruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe 
wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, 
als ob faktisch eine Eingruppierung in jede der ein-
zelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte. 2Beträgt 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen 
Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 
weniger als 25 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 8 
beziehungsweise weniger als 50 Euro in den Ent-
geltgruppen 9 bis 15, so erhält die/der Beschäftigte 
während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des 
Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monat-
lich 25 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) beziehungsweise 
50 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 3Die Stufenlaufzeit 
in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag 
der Höhergruppierung. 4Bei einer Eingruppierung in 
eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige 
der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zu-
zuordnen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn 
des Monats an, in dem die Veränderung wirksam 
wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in 
Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden 
Entgeltgruppe, gegebenenfalls einschließlich des 
Garantiebetrags.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2:
1Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Ent-
geltanpassungen teil. 2Sie betragen 

a) in den Entgeltgruppen 1 bis 8
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ten Leistung nach möglichst messbaren oder ander-
weitig objektivierbaren Kriterien oder durch aufga-
benbezogene Bewertung.

(5) 1Das jeweilige System der leistungsbezogenen Be-
zahlung wird in einer Dienstvereinbarung oder Be-
triebsvereinbarung festgelegt. 2Die individuellen 
Leistungsziele von Beschäftigten beziehungsweise 
Beschäftigtengruppen müssen beeinflussbar und in 
der regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar sein. 3Die 
Ausgestaltung geschieht durch einvernehmliche 
Dienstvereinbarung oder Betriebsvereinbarung, in 
der insbesondere geregelt werden:

– Verfahren der Einführung von leistungsorientier-
ten Entgelten,

– zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen,

– Ziele zur Sicherung und Verbesserung der 
 Effektivität und Effizienz, insbesondere für Mehr-
wertsteigerungen (zum Beispiel Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit), Steigerung der Produktivität, 
Verbesserung der Arbeitssicherheit sowie Verbes-
serung der Arbeits- und Dienstleistungsqualität 
(zum Beispiel Kundenorientierung),

– Methoden sowie Kriterien der systematischen 
Leistungsbewertung und der aufgabenbezogenen 
Bewertung (messbar, zählbar oder anderweitig 
objektivierbar), gegebenenfalls differenziert nach 
Arbeitsbereichen, u. U. Zielerreichungsgrade,

– Anpassung von Zielvereinbarungen bei wesentli-
chen Änderungen von Geschäftsgrundlagen,

– Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen,

– Überprüfung und Verteilung des zur Verfügung 
stehenden Finanzvolumens, gegebenenfalls Be-
grenzung individueller Leistungsentgelte aus um-
gewidmetem Entgelt,

– Dokumentation und Umgang mit Auswertungen 
über Leistungsbewertungen.

(6) 1Nähere Regelungen zum Leistungsentgelt können 
auch in einem landesbezirklichen Tarifvertrag ver-
einbart werden. 2In einem solchen Tarifvertrag kann 
von den Regelungen dieses Paragrafen abgewichen 
werden. 3Dabei sollen Regelungen entsprechend Ab-
satz 5 Satz 3 vorgesehen werden.

(7) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt.

Protokollerklärungen zu § 18:

1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Ge-
währung eines Leistungsentgelts darf für sich genom-
men keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 
2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht 
durch Teilnahme an einer Zielvereinbarung bezie-
hungsweise durch Gewährung eines Leistungsentgelts 
ausgeschlossen.

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich 
aus Leistungsentgelten ausgenommen werden. 2Ihre 
jewei ligen Leistungsminderungen sollen angemessen 
 berücksichtigt werden.

3. 1Kommt bis zum 30. September 2009 keine Regelung 
nach Absatz 5 oder Absatz 6 zustande, erhalten die Be-
schäftigten vorbehaltlich der Protokollerklärung Nr. 4 
mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2009 
9 v. H., in den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 15 v. H. des 
für den Monat September jeweils zustehenden Tabel-

lenentgelts. 2Das Leistungsentgelt erhöht sich im Jahr 
2010 um den Restbetrag des Gesamtvolumens. 3Solange 
auch in den Folgejahren keine Regelung entsprechend 
Satz 1 zustande kommt, gelten die Sätze 1 und 2 ent-
sprechend.

4. 1Solange eine Regelung nach Absatz 5 oder  Absatz 6 
nicht zustande kommt, kann der Arbeitgeber in den 
Fällen des Absatzes 2 Satz 2 auch wie folgt verfahren: 
2Die Beschäftigten erhalten mit dem Tabellenentgelt des 
Monats Dezember ab dem Jahr 2009 18 v. H. des Tabel-
lenentgelts ausgezahlt, das für den Monat September 
desselben Jahres  zusteht.

§ 19  
Forstzulage

Beschäftigte in den Ländern Baden-Württemberg, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und 
Schleswig-Holstein erhalten eine Forstzulage in Höhe von 
monatlich 92,03 Euro.

§ 20  
Jahressonderzahlung

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis 
stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzah-
lung.

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftig-
ten in den Entgeltgruppen E 1 bis E 8 im Tarifgebiet 
West 81 v. H. und im Tarifgebiet Ost 58 v. H. der Be-
messungsgrundlage nach Absatz 3. 2In den Ländern 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beträgt 
die Jahressonderzahlung abweichend von Satz 1 
47 v. H.

(3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 
Satz 1 ist das monatliche Entgelt, das den Beschäftig-
ten in den Kalendermonaten Juli, August und Septem-
ber durchschnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt 
bleiben hierbei das zusätzlich für Überstunden und 
Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im 
Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Über-
stunden), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgs-
prämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach 
der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäf-
tigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. August 
begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeit-
raums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsver-
hältnisses; anstelle des Bemessungssatzes der Ent-
geltgruppe am 1. September tritt die Entgeltgruppe 
des Einstellungstages. 4In den Fällen, in denen im 
Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des 
Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche 
Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die 
Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsum-
fang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit.

Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3:
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten 
monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte 
der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies 
gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungs-
umfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle 
Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die 
gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch 
die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und 
sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die 
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als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen 
Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis be-
standen hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der 
individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeits-
zeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zu 
Grunde gelegt.

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 
aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgelt-
bestandteile, die für den Berechnungszeitraum zuge-
standen haben, wenn die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit durchschnittlich auf fünf Tage verteilt 
ist. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu 
Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer ab-
weichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tages-
durchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 
4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits 
Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der 
Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 diejenigen 
Beträge unberücksichtigt, die während der Fortzah-
lungstatbestände auf Basis der Tagesdurchschnitte 
zustanden.

3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer all-
gemeinen Entgeltanpassung ein, sind die berück-
sichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, die vor der 
Entgeltanpassung zustanden, um 90 v. H. des Vom-
hundertsatzes für die allgemeine Entgeltanpassung 
zu erhöhen.

§ 22  
Entgelt im Krankheitsfall

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infol-
ge Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, ohne 
dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur 
Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei 
erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krank-
heit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unver-
schuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 
und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne des 
§ 3 Absatz 2 und des § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz.

Protokollerklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1:

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeits-
unfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei-
geführt wurde.

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten 
die Beschäftigten für die Zeit, für die ihnen Kran-
kengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen 
gezahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe 
des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen 
Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem 
Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetz-
lichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des 
§ 21; bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versicherten Beschäftigten ist dabei deren 
Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag 
abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 
3Bei Beschäftigten, die in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versicherungsfrei oder die von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken-
versicherung befreit sind, sind bei der Berechnung 
des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen 
zu Grunde zu legen, die ihnen als Pflichtversicherte in 
der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden.

Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben 
hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Be-
messungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen 
Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, 
in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt 
bestand, maßgeblich.

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermin-
dert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, 
in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt 
oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die 
Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für 
die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben 
wegen

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, 
wenn sie diesen vor dem 1. Dezember beendet und 
die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenom-
men haben,

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 
Absatz 1 Mutterschutzgesetz,

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, 
wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch 
auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutterschafts-
geld bestanden hat.

3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalender-
monate, in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss 
gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zuste-
henden Krankengelds oder einer entsprechenden ge-
setzlichen Leistung ein Krankengeldzuschuss nicht 
gezahlt worden ist.

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellen-
entgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der 
Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit-
punkt ausgezahlt werden.

(6) 1Beschäftigte, die bis zum 21. September 2007 Alters-
teilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die Jahress-
onderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis 
wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In 
diesem Falle treten an die Stelle des Bemessungszeit-
raums gemäß Absatz 3 die letzten drei Kalendermo-
nate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

§ 21  
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1, 
§ 26 und § 27 werden das Tabellenentgelt sowie die sons-
tigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand teile 
weitergezahlt. 2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Ent-
geltbestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der letz-
ten drei vollen Kalendermonate, die dem maß gebenden 
Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehen (Berech-
nungszeitraum), gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das 
zusätzlich gezahlte Entgelt für Überstunden und Mehr-
arbeit (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen 
Mehrarbeits- oder Überstunden sowie etwaiger Überstun-
denpauschalen), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlun-
gen sowie besondere Zahlungen nach § 23.

Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3:

1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnitts-
berechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, in 
denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis 
bestanden hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger 
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(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäfti-
gungszeit (§ 34 Absatz 3)

a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende 
der 13. Woche und

b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende 
der 39. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2Maß-
geblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 
ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der krank-
heitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 
3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt 
im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt 
längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 ge-
nannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen 
Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der 
sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch.

(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende 
des Arbeitsverhältnisses hinaus gezahlt; § 8 Entgelt-
fortzahlungsgesetz bleibt unberührt. 2Krankengeld-
zuschuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus 
gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente oder eine 
vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versiche-
rung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus 
einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung oder aus einer sonstigen Versorgungsein-
richtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der 
Beschäftigten finanziert ist. 3Überzahlter Kranken-
geldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als 
Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden 
Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Beschäf-
tigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 4Der 
Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des 
überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeit-
raum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne 
des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei 
denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die 
Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet 
mitgeteilt.

§ 23  
Besondere Zahlungen

(1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen 
nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in 
seiner jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, deren 
Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs 
Monate dauert. 2Für Vollbeschäftigte beträgt die ver-
mögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalender-
monat 6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens 
für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäftigte 
dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schrift-
lich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen 
Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt 
nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung 
beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leis-
tung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die 
den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung 
oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für 
die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögens-
wirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 
6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt.

(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollen-
dung einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3)

a)  von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro,

b)  von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro.
2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in 
voller Höhe.

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis 
nicht geruht hat, wird der Ehegattin/dem Ehegatten 
oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt; der Ehe-
gattin/dem Ehegatten steht die Lebenspartnerin/der 
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für die rest-
lichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe 
– für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des 
Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes 
an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der 
Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; 
die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende 
 Wirkung.

(4) Für die Erstattung von Reisekosten für Dienstreisen, 
die nicht aufgrund von Forstbetriebsarbeiten ange-
ordnet sind, und für die Erstattung für Umzugskosten 
sowie Trennungsgeld finden die Bestimmungen, die 
für die Beamtinnen und Beamten des Arbeitgebers 
jeweils gelten, entsprechende Anwendung, soweit in 
den nachfolgenden Absätzen nicht etwas anderes be-
stimmt ist.

(5) 1Setzt der/die Beschäftigte zur Erledigung eines be-
trieblichen/dienstlichen Auftrages während der Ar-
beitszeit mit Zustimmung des/der Aufsichtsführenden 
sein/ihr Kraftfahrzeug ein, erhält er/sie je Kilometer 
zurückgelegten Weges eine Kraftfahrzeugentschädi-
gung. 2Die Kraftfahrzeugentschädigung beträgt bei 
einem Kraftfahrzeug mit einem Hubraum

a) bis 600 ccm 0,18 Euro,

b) von mehr als 600 ccm 0,30 Euro.
3Mit Inanspruchnahme der Kraftfahrzeugentschä-
digung erklärt sich der/die Beschäftigte bereit, im 
Rahmen des Zumutbaren Personen und Sachen mit-
zunehmen. 4Mit der Entschädigung ist die Mitnahme 
abgegolten.
5Legt der/die Beschäftigte den Weg mit seinem Fahr-
rad zurück, erhält er/sie für jeden angefangenen Kilo-
meter des Weges eine Entschädigung von 0,05 Euro.

Protokollerklärungen zu § 23 Absatz 5:

1. Beschäftigte der Länder Bayern, Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz erhalten eine Fahrzeug-
entschädigung entsprechend den reisekostenrecht-
lichen Bestimmungen, die für die Beamtinnen und 
Beamten jeweils gelten.

2. Soweit die reisekostenrechtlichen Bestimmun-
gen der übrigen Länder für die Beamtinnen und 
 Beamten Schmutzzuschläge oder Schlechtwege-
zuschläge enthalten, sind diese entsprechend 
 anzuwenden.

(6) 1Nimmt der/die Beschäftigte außerhalb der Arbeitszeit 
auf Anforderung des Arbeitgebers in seinem/ihrem 
Kraftfahrzeug betriebseigenes Gerät oder Material 
von wesentlichem Umfang oder Gewicht, insbeson-
dere motorgetriebene Geräte und Betriebsstoffe mit, 
erhält er/sie für jeden Tag der Mitnahme als Abgel-
tung der dadurch entstandenen Aufwendungen eine 
pauschale Transportentschädigung in Höhe von 
1,50 Euro.
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Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vor-
hergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt 
der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. 4Ent-
geltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festge-
legt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21 sind 
am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre 
Entstehung folgt, fällig.

Protokollerklärungen zu § 24 Absatz 1:

1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine 
kostenfreie beziehungsweise kostengünstigere 
Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht 
rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entste-
henden zusätzlichen Überweisungskosten.

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden 
Monats für den laufenden Monat zahlen, können 
sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den 
Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats 
gemäß Absatz 1 Satz 1 verschieben.

(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas 
 anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbeschäftigte das 
Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbe-
standteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer indi-
viduell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Voll-
zeitbeschäftigter entspricht.

(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die 
sonstigen Entgeltbestandteile nicht für alle Tage eines 
Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den 
Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen 
Teil eines Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird 
für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsüb-
liche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende 
Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile ge-
zahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallen-
den Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und 
entsprechende Sonderregelungen) zu teilen.

(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein 
Bruchteil eines Cents von mindestens 0,5, ist er aufzu-
runden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurun-
den. 2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei 
Dezimalstellen gerundet. 3Jeder Entgeltbestandteil 
ist einzeln zu runden.

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im 
Laufe eines Kalendermonats, gilt Absatz 3 entspre-
chend.

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt 
zustehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeit-
zuschläge, Erschwerniszuschläge, Überstundenent-
gelte) pauschaliert werden.

§ 25  
Betriebliche Altersversorgung

1Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine zusätzliche 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung unter Eigenbe-
teiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über 
die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des 
 öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung - ATV) 
in seiner jeweils geltenden Fassung und für Beschäftigte 
der Freien und Hansestadt Hamburg das Hamburgische 

2Die Transportentschädigung wird nicht neben der 
Kraftfahrzeugentschädigung nach Absatz 5 gezahlt.
3Transportiert der/die Beschäftigte auf Anforderung 
des Arbeitgebers betriebseigenes Gerät oder  Material, 
dessen Mitnahme in seinem/ihrem Kraftfahrzeug 
nicht zumutbar ist, mit einem Kraftfahrzeuganhänger, 
erhält er/sie für jeden Tag des Transports als Abgel-
tung der dadurch entstehenden Aufwendungen eine 
pauschale Transportentschädigung. 4Die Entschädi-
gung beträgt

a) bei einem betriebseigenen  
Kraftfahrzeuganhänger 3,00 Euro,

b) bei einem waldarbeitereigenen  
Kraftfahrzeuganhänger 4,50 Euro.

5Setzt der/die Beschäftigte auf Anforderung des 
 Arbeitgebers mit seinem/ihrem Kraftfahrzeug einen 
Waldarbeiterschutzwagen um, erhält er/sie für jedes 
Umsetzen eine pauschale Entschädigung in Höhe von 
10,00 Euro.

(7) 1Benutzt der/die Beschäftigte sein/ihr Kraftfahrzeug 
für die Fahrtstrecke von seiner/ihrer Wohnung zur 
ersten Arbeitsstelle und von der letzten Arbeitsstelle 
zurück zur Wohnung, erhält er/sie eine Entfernungs-
entschädigung. 2Die Entfernungsentschädigung wird 
ab dem 31. Kilometer gewährt; Hinfahrt und Rück-
fahrt sind jeweils gesondert zu betrachten. 3Sie be-
trägt bei einem Kraftfahrzeug mit einem Hubraum

a) bis 600 ccm 0,18 Euro,

b) von mehr als 600 ccm 0,30 Euro.
4Mit neu eingestellten Beschäftigten kann abwei-
chend von Satz 1 auch ein anderer Ort als der Wohnort 
für die Gewährung der Entfernungsentschädigung im 
Arbeitsvertrag vereinbart werden.
5Verlegt der/die Beschäftigte aus persönlichen Grün-
den seinen/ihren Wohnsitz, erhöht sich dadurch der 
Anspruch auf Entfernungsentschädigung nach den 
Sätzen 1 bis 4 nicht.

(8) 1Bei Holzerntearbeiten und - soweit erforderlich - bei 
sonstigen Betriebsarbeiten hat der/die Beschäftigte in 
der Regel die Motorsäge zu stellen, soweit diese nicht 
vom Arbeitgeber gestellt wird. 2Stellt der/die Beschäf-
tigte die Motorsäge, wird zur Abgeltung der Aufwen-
dungen eine Motorsägenentschädigung gezahlt.
3Stellt bei Holzerntearbeiten der/die Beschäftigte mit 
Zustimmung des Arbeitgebers das Hauungswerkzeug, 
erhält er/sie für die Beschaffung eine Werkzeugent-
schädigung.
4Die Höhe der Motorsägenentschädigung und der 
Werkzeugentschädigung wird gesondert vereinbart.

(9) Entschädigungen nach den Absätzen 5 bis 8 sind nicht 
zusatzversorgungspflichtig.

§ 24  
Berechnung und Auszahlung des Entgelts

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und 
die sonstigen Entgeltbestandteile ist der Kalendermo-
nat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas 
Abweichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am 
letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden 
Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten 
benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag auf einen 
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Zusatzversorgungsgesetz in seiner jeweils geltenden Fas-
sung.

Abschnitt IV  
Urlaub und Arbeitsbefreiung

§ 26  
Erholungsurlaub

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch 
auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts 
(§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit 
auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Ur-
laubsanspruch in jedem Kalenderjahr

bis zum vollendeten  
30. Lebensjahr  26 Arbeitstage,

bis zum vollendeten  
40. Lebensjahr 29 Arbeitstage und

nach dem vollendeten  
40. Lebensjahr 30 Arbeitstage.
3Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die 
 Beschäftigten dienstplanmäßig oder betriebsüblich zu 
arbeiten haben oder zu arbeiten hätten, mit Ausnahme 
der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, 
für die kein Freizeitausgleich gewährt wird. 4Maß-
gebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das 
Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet 
wird. 5Bei einer anderen Verteilung der wöchent lichen 
Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder 
vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 
6Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruch-
teil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, 
wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; 
Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag 
bleiben unberücksichtigt. 7Der Erholungsurlaub muss 
im laufenden Kalenderjahr gewährt werden; er kann 
auch in Teilen genommen werden.

Protokollerklärung zu § 26 Absatz 1 Satz 7:

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend 
gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil von zwei 
Wochen Dauer angestrebt werden.

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgen-
den Maßgaben:

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungs-
urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden 
Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Er-
holungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus 
betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 
31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai 
anzutreten.

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe 
eines Jahres, steht als Erholungsurlaub für jeden 
vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel 
des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bun-
desurlaubsgesetz bleibt unberührt.

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die 
Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich eines 
etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vollen 
Kalendermonat um ein Zwölftel.

d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in 
§ 24 genannten Zeitpunkt gezahlt.

§ 27  
Zusatzurlaub

(1) 1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die 
für die Beamtinnen und Beamten des jeweiligen Lan-
des jeweils maßgebenden Bestimmungen für Grund 
und Dauer sinngemäß. 2Die beamtenrechtlichen 
Bestimmungen gelten nicht für den Zusatzurlaub 
für Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit und Nacht-
arbeit.

(2) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach 
§ 7 Absatz 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 7 Ab-
satz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 
Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 zusteht, erhalten einen 
Arbeitstag Zusatzurlaub

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammen-
hängende Monate und

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende 
Monate.

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schicht-
arbeit (zum Beispiel ständige Vertreter) erhalten Be-
schäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 2 
oder Absatz 8 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatz-
urlaub für

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend 
Wechselschichtarbeit geleistet haben, und

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend 
Schichtarbeit geleistet haben.

(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sons tigen 
Bestimmungen mit Ausnahme von § 125 SGB IX wird 
nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalen-
derjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzur-
laub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusam-
men 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist 
für  Zusatzurlaub nach den Absätzen 2 und 3 hierzu 
nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 50. Le-
bensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 
eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 26 Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend.

(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 
Buchstabe b entsprechend.

Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3:
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der 
abgeleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und 
entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzun-
gen nach Absatz 2 oder 3 erfüllt sind. 2Für die Fest-
stellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder stän-
dige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung 
durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten 
Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des 
§ 22 unschädlich.

§ 28  
Sonderurlaub

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen 
 Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts 
Sonderurlaub erhalten.

§ 29  
Arbeitsbefreiung

(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten 
als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter 
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weit die Beschäftigten Anspruch auf Ersatz des Ent-
gelts geltend machen können, besteht kein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung.

2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzan-
spruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kosten-
träger. 3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch 
geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den 
Arbeitgeber abzuführen.

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fäl-
len Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts 
bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten 
Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige 
Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienst-
lichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.

Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2:

Zu den “begründeten Fällen” können auch solche 
Anlässe gehören, für die kein Anspruch auf Arbeits-
befreiung besteht (zum Beispiel Umzug aus persön-
lichen Gründen).

(4) 1Auf Antrag kann den gewählten Vertretern/Vertre-
terinnen der Tarifkommissionen, eines Bezirksfach-
gruppenvorstands, eines Landes-/Regionalfachgrup-
pen-vorstands, des Gewerkschafts-, Regional- und 
Bezirksbeirats, der Bundesfachgruppe oder des 
Bundesfachgruppenvorstandes der IG Bauen-Agrar-
Umwelt beziehungsweise entsprechender Gremien 
anderer vertragsschließender Gewerkschaften zur 
Teilnahme an Tagungen Arbeitsbefreiung bis zu acht 
Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts er-
teilt werden; dringende dienstliche oder betriebliche 
Interessen dürfen der Arbeitsbefreiung nicht entge-
genstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen 
mit der TdL oder ihren Mitgliedern kann auf Anfor-
derung der IG Bauen-Agrar-Umwelt Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung des Entgelts ohne zeitliche Begren-
zung erteilt werden.

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von 
Berufsbildungsausschüssen nach dem Berufsbil-
dungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von 
Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts ge-
währt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder 
betriebliche Interessen entgegenstehen.

(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 werden das Tabel-
lenentgelt sowie die sonstigen Entgeltbestandteile, die 
in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt.

Abschnitt V  
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

§ 30  
Befristete Arbeitsverträge

1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage 
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie anderer ge-
setzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeits-
verträgen.

Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen Aus-
maß von der Arbeit freigestellt werden:

a) Niederkunft der Ehefrau/der 
Lebenspartnerin im Sinne des 
 Lebenspartnerschaftsgesetzes 

ein Arbeitstag,

b) Tod der Ehegattin/des Ehegat-
ten, der Lebens partnerin/des 
Lebens partners im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, 
eines Kindes oder Elternteils

zwei Arbeits-
tage,

c) Umzug aus dienstlichem oder 
 betrieblichem Grund an einen 
anderen Ort 

ein Arbeitstag,

d) 25- und 40-jähriges Arbeits-
jubiläum 

ein Arbeitstag,

e) schwere Erkrankung

aa)  einer/eines Angehörigen, 
soweit sie/er in demselben 
Haushalt lebt,

ein Arbeitstag, 
im Kalender-
jahr,

bb)  eines Kindes, das das  
12. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, wenn im lau-
fenden Kalenderjahr kein 
Anspruch nach  
§ 45 SGB V besteht oder 
bestanden hat,

bis zu vier 
Arbeitstage im 
Kalenderjahr,

cc)  einer Betreuungsperson, 
wenn Beschäftigte deshalb 
die Betreu ung ihres Kindes, 
das das 8. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder we-
gen körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behinde-
rung dauernd pflegebe-
dürftig ist, übernehmen 
müssen,

bis zu vier 
Arbeitstage im 
Kalenderjahr. 

2Eine Freistellung nach Buch-
stabe e erfolgt nur, soweit eine 
andere Per son zur Pflege oder 
Betreuung nicht sofort zur 
Verfügung steht und die Ärztin/
der Arzt in den Fällen der Dop-
pelbuchstaben aa und bb die 
Notwendigkeit der Anwesen-
heit der/des Beschäftigten zur 
vorläufigen Pflege bescheinigt. 
3Die Freistellung darf insge-
samt fünf Arbeitstage im Kalen-
derjahr nicht überschreiten. 

f) Ärztliche Behandlung von 
 Beschäftigten, wenn diese wäh-
rend der Arbeitszeit erfolgen 
muss,

erforderliche 
nachgewie-
sene  Abwe-
senheitszeit 
einschließlich 
erforderlicher 
Wegezeiten.

(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflich-
ten nach deutschem Recht besteht der Anspruch auf 
Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung 
gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten 
nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach 
ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können; so-



FMBl Nr. 9/2012 365

§ 31 

(unbesetzt)

§ 32 

(unbesetzt)

§ 33  
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung

(1) Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäf-
tigte das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen 
einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet 
hat,

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auf-
lösungsvertrag).

(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des 
 Monats, in dem der Bescheid eines Rentenversi-
cherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, 
wonach die/der Beschäftigte voll oder teilweise er-
werbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäftigte hat den 
Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids 
unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst 
nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das 
Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn 
vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX 
erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch 
nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 
Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des 
Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, 
wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungs-
trägers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In diesem 
Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für 
den eine Rente auf Zeit gewährt wird; beginnt die 
Rente rückwirkend, ruht das Arbeitsverhältnis ab dem 
ersten Tag des Monats, der auf den Monat der Zustel-
lung des Rentenbescheids folgt.

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet, bezie-
hungsweise ruht das Arbeitsverhältnis nicht, wenn 
die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Renten-
versicherungsträger festgestellten Leistungsvermö-
gen auf ihrem/seinem bisherigen oder einem anderen 
geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt 
werden könnte, soweit dringende dienstliche bezie-
hungsweise betriebliche Gründe nicht entgegen-
stehen und die/der Beschäftigte innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine 
Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt.

(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Ren-
tenantrag oder bezieht sie/er Altersrente nach § 236 
oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an 
die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer 
Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach 
§ 3 Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das 
Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des 
Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten 
bekannt gegeben worden ist.

(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeits-
verhältnis nach Absatz 1 Buchstabe a geendet hat, 
weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher 
Arbeitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis 
kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum 

Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsver-
trag nichts anderes vereinbart ist.

§ 34  
Kündigung des Arbeitsverhältnisses

(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechs-
ten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses zwei 
Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt 
die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit 
 (Absatz 3 Satz 1 und 2)

bis zu einem Jahr   ein Monat zum 
 Monatsschluss,

von mehr als einem Jahr  6 Wochen,
von mindestens 5 Jahren 3 Monate,
von mindestens 8 Jahren 4 Monate,
von mindestens 10 Jahren 5 Monate,
von mindestens 12 Jahren 6 Monate

zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Le-
bensjahr vollendet haben und unter die Regelungen 
des Tarifgebiets West fallen, können nach einer Be-
schäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr 
als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem 
wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäf-
tigte nach den bis zum 31. Dezember 2007 geltenden 
Tarifregelungen unkündbar waren, bleiben sie un-
kündbar.

(3) 1Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei demselben 
Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegt  wurde, 
auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt 
bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei 
denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderur-
laubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches 
Interesse anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwi-
schen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses 
Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei 
dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit an-
erkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wech-
sel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeit-
geber.

§ 35  
Zeugnis

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die 
Beschäftigten Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis 
über Art und Dauer ihrer Tätigkeit; es muss sich auch 
auf Führung und Leistung erstrecken (Endzeugnis).

(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch wäh-
rend des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlangen 
(Zwischenzeugnis).

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses können die Beschäftigten ein Zeugnis über 
Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges 
Zeugnis).

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind 
 unverzüglich auszustellen.

Abschnitt VI  
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 36  
Anwendung weiterer Tarifverträge

(unbesetzt)
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c) § 23 Absatz 2 mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalendermonats.

(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich 
gekündigt werden

a) die Vorschriften des Abschnitts II mit einer Frist 
von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-
nats,

b) unabhängig von Buchstabe a § 8 Absatz 1 mit einer 
Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalen-
dervierteljahres,

c) § 12 und die Entgeltordnung Forst (Anlage A) ins-
gesamt und ohne Nachwirkung mit einer Frist von 
drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjah-
res, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2014,

d) § 23 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalendermonats,

e) § 26 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum 
Schluss eines Kalenderjahres,

f) die Entgelttabelle in der Anlage B mit einer Frist 
von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-
nats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2012; 
eine Kündigung nach Absatz 2 umfasst nicht die 
Entgelttabelle in der Anlage B.

Anlagen

Anlage A

Entgeltordnung Forst

Vorbemerkungen:

1. 1Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wer-
den in der Entgeltordnung die Begriffe des Beschäf-
tigten immer in dem Sinne verwendet, dass sie sowohl 
weibliche als auch männliche Beschäftigte erfassen. 
2Dies gilt entsprechend für Berufs- und Tätigkeitsbe-
zeichnungen.

2. Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erwor-
benen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des 
Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem 
Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren bzw. einer kürzeren Ausbildungsdauer gleich-
gestellt ist, werden bei entsprechender Tätigkeit wie 
Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem solchen Ausbildungsberuf eingrup-
piert.

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Fortbil-
dung zum Forstwirtschaftsmeister, die durch schrift-
liche Anordnung als solche bestellt sind.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die folgende Ma-
schinen und Geräte bedienen und warten und kleine 
Reparaturen selbst durchführen: Fahrer von Har-
vestern, von Prozessoren oder von Kranrückezügen 
(Tragschlepper, Klemmbankschlepper) sowie Bedie-
ner von mobilen Großentrindungsanlagen, von mobi-
len Seilkrananlagen.

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die folgende Maschinen 
und Geräte bedienen und warten und kleine Reparatu-

§ 37  
Ausschlussfrist

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn 
sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder 
vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 
2Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Gel-
tendmachung des Anspruchs auch für später fällige 
Leistungen aus.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozial-
plan.

§ 38  
Begriffsbestimmungen

(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost oder West Bezug 
 genommen wird, gilt Folgendes:

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für 
die Beschäftigen, deren Arbeitsverhältnis in dem 
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet begründet worden ist und bei denen der 
Bezug des Arbeitsverhältnisses zu diesem Gebiet 
fortbesteht.

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelun-
gen für das Tarifgebiet West.

(2) Sofern auf die Begriffe “Betrieb”, “betrieblich“ oder 
“Betriebspartei” Bezug genommen wird, gilt die Re-
gelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem 
Personalvertretungsrecht entsprechend; es sei denn, 
es ist etwas anderes bestimmt.

(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur 
ohne Entscheidung der Einigungsstelle vor.

(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, 
die ausweislich einer Bescheinigung des beauftragten 
Arztes (§ 3 Absatz 5) nicht mehr in der Lage sind, auf 
Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in 
vollem Umfang zu erbringen, ohne deswegen zugleich 
teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert 
im Sinne des SGB VI zu sein.

(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung 
auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 
2005 der Rentenversicherung der Angestellten unter-
legen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und 
Arbeiter finden Anwendung auf Beschäftigte, deren 
Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversiche-
rung der Arbeiter unterlegen hätte.

§ 39  
Inkrafttreten, Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei 
mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines 
Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2009.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann von jeder Tarifver-
tragspartei auf landesbezirklicher Ebene schriftlich 
gekündigt werden

a) § 6 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch 
zum 31. Dezember 2008,

b) § 20 mit einer Frist von drei Monaten zum 31. De-
zember eines Kalenderjahres,
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ren selbst durchführen: Fahrer von Rückeschleppern mit 
Forstausrüstung (mindestens mit funkgesteuerter Seilwin-
de oder mit Zange oder mit Kranrückeanhänger) sowie 
von Gradern.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 mit 
einer erfolgreich abgeschlossenen aufgabenspezifi-
schen Weiterbildung in Fragen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege von mindestens drei Monaten 
Dauer mit entsprechender Tätigkeit.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, die 
aufgrund ausdrücklicher Anordnung in der National-
parkwacht eingesetzt sind.

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, die 
in Nationalparks oder vergleichbaren Einrichtungen 
als Betreuungs- und Aufsichtspersonen von Gebäu-
den komplizierte und hochwertige Installationsgeräte 
und technische Einrichtungen bedienen und warten 
und kleinere Reparaturen selbst durchführen und 
im Rahmen eines Dienstplanes auch außerhalb der 
 Arbeitszeit Überwachungsaufgaben haben.

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, die 
in Nationalparks oder vergleichbaren Einrichtungen 
für die Betreuung und Überwachung von Forschungs-
stationen mit komplizierten und hochwertigen Mess-
einrichtungen eingesetzt sind.

5. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die schwierige Ma-
schinen und Geräte bedienen und warten und kleine 
Reparaturen selbst durchführen, zum Beispiel Fah-
rer von Radschleppern mit Forstausrüstung, soweit 
nicht von Entgeltgruppe 7 erfasst, von Radladern, 

von Planier- und Laderaupen, von Lastkraftwagen 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
7,5 t; Baggerführer; Klettersägenführer; Bediener von 
Entrindungsanlagen; Bediener von Seilanlagen.

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung zum Forstwirt, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert.

2. Beschäftigte ohne erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung zum Forstwirt, die Arbeiten verrichten, die eine 
besondere handwerkliche oder technische Ausbildung 
oder entsprechende Fertigkeiten voraussetzen, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert.

(Als Tätigkeiten, die eine besondere technische Aus-
bildung oder entsprechende Fertigkeiten vorausset-
zen, gelten zum Beispiel das Bedienen und Warten 
einfacher Maschinen und Geräte einschließlich des 
Durchführens kleiner Reparaturen, die Tätigkeit als 
Schlepperfahrer, soweit nicht von Entgeltgruppen 
6 bis 8 erfasst, das Bedienen von Kleinseilwinden, 
nicht aber das Bedienen und Warten von Motorsägen 
und Freischneidern).

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte ohne erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
zum Forstwirt mit einfachen Tätigkeiten (einfache Tätigkei-
ten sind Pflanzarbeiten bei Forstkulturen auf vorbereiteten 
oder leichten offenen Böden, leichte Arbeiten in Saat- und 
Pflanzgärten, einfache Pflege- und Schutzmaßnahmen, 
leichte Transportarbeiten sowie andere vergleichbare 
 Arbeiten).

Anlage B

Entgelttabelle TV-Forst  
- Gültig ab 1. Januar 2012 -

Entgelt- 
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

8 2.200,15 2.437,33 2.545,13 2.647,56 2.760,76 2.830,84

7 2.059,99 2.281,00 2.426,55 2.534,36 2.620,61 2.696,06

6 2.022,26 2.237,88 2.345,69 2.453,50 2.523,58 2.599,04

5 1.936,01 2.140,85 2.248,67 2.351,08 2.431,94 2.485,84

4 1.838,98 2.038,44 2.173,19 2.248,67 2.324,13 2.372,64

3 1.812,03 2.006,09 2.059,99 2.146,24 2.216,32 2.275,61

2 1.671,88 1.849,76 1.903,67 1.957,57 2.081,56 2.210,93

1 Je 4 Jahre 1.488,60 1.515,55 1.547,89 1.580,24 1.661,10

27. April 2012

Niederschriftserklärung zur Entgeltordnung zum 
 TV-Forst

Soweit in der Entgeltordnung zum TV-Forst Berufs- und 
Tätigkeitsbezeichnungen usw. in der weiblichen oder in der 
männlichen Form verwendet werden, entspricht dies der 
Bezeichnung in den früheren Tätigkeitsmerkmalen. Die 
Tarifvertragsparteien sind sich selbstverständlich einig, 
dass sie auch für das jeweils andere Geschlecht gelten.
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§ 1  
Wiederinkraftsetzung gekündigter Vorschriften des 

TV-Ärzte

Es werden die folgenden gekündigten Vorschriften des 
Tarifvertrages für Ärztinnen und Ärzte an Universitäts-
kliniken vom 30. Oktober 2006 in der Fassung des Ände-
rungstarifvertrages Nr. 1 vom 27. August 2009 wieder in 
Kraft gesetzt:

1. § 8 Absatz 1 und § 16 Absatz 1,

2. Anlage A 2 für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis  
31. Oktober 2011.

§ 2  
Änderung des TV-Ärzte

Der Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitäts-
kliniken vom 30. Oktober 2006, geändert durch den Än-
derungstarifvertrag Nr. 1 vom 27. August 2009, wird wie 
folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut zu den Anlagen A 1, A 2 und B wird 
durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Anlage A   Entgelttabelle für Ärztinnen und  Ärzte 
im Geltungsbereich des TV-Ärzte für 
die Zeit vom 1. November 2011 bis  
31. Dezember 2011

 Anlage B  Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte 
im Geltungsbereich des TV-Ärzte ab 
1. Januar 2012“

b) Nach der Zeile „§ 39 In-Kraft-Treten, Laufzeit“ 
werden die folgenden Zeilen eingefügt:

„Abschnitt VII

Sonderregelungen

§ 40  Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte 
im Justizvollzugsdienst des Freistaates Sach-
sen“

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1a werden die Wörter „in den Justizvoll-
zugskrankenhäusern Fröndenberg und Hohen-
asperg“ durch die Wörter „im Justizvollzugs-
dienst“ ersetzt.

b) Es wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) 1Neben den Regelungen der §§ 1 bis 39 gelten 
für Ärztinnen und Ärzte im Justizvollzugsdienst 
des Freistaates Sachsen die Sonderregelungen in 
§ 40. 2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des 
TV-Ärzte.“

3. § 8 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Halbsatz 1 Buchstabe b wird die Angabe  
„1,28 €“ durch die Angabe „20 v.H.“ ersetzt.

b) Im Halbsatz 2 wird die Angabe „und c“ gestri-
chen.

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 4 wird aufgehoben.

bb)  Die bisherigen Sätze 5 bis 9 werden Sätze 4 
bis 8.

b) Es werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

„(3) 1Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes in den 
Nachtstunden (21 Uhr bis 6 Uhr) wird zusätzlich 

2034.2.1-F

Tarifverträge  
für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 9. Juli 2012 Az.: 25 - P 2600 - 005 - 23 361/12

I.

Nachstehend werden folgende Tarifverträge zum Vollzug 
bekannt gegeben:

1. Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 5. November 2011 
zum Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Univer-
sitätskliniken (TV-Ärzte) vom 30. Oktober 2006 (FMBl 
2007 S. 149, 150, StAnz 2007 Nr. 6), geändert durch 
Änderungstarifvertrag Nr. 1 vom 27. August 2009 
(FMBl S. 417, 418, StAnz Nr. 41);

2. Tarifvertrag über eine Einmalzahlung im Jahr 2011 
für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken.

Diese Tarifverträge wurden zwischen der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder und dem Marburger Bund – Bun-
desverband – abgeschlossen.

II.

Hinweise zur Durchführung des Änderungstarifvertrages 
Nr. 2 zum Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Uni-
versitätsklinken wurden bereits mit Schreiben des Bayeri-
schen Staatsministeriums der Finanzen vom 16. November 
2011, Az.: 25 – P 2600 – 005 – 42 070/12, herausgegeben. 
Dieses Rundschreiben wird nicht veröffentlicht. Es ist, wie 
auch die vorgenannten Tarifverträge, im Intranet abrufbar 
(www.stmf.bybn.de; Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder/Regelungen für Ärztinnen/
Ärzte) bzw. steht im Internet als Download (www.stmf.
bayern.de/download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip) zur 
Verfügung.

L a z i k  
Ministerialdirektor

Änderungstarifvertrag Nr. 2  
zum Tarifvertrag  

für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken  
(TV-Ärzte)

vom 5. November 2011

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits

und

… andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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zum Ausgleich für Bereitschaftsdienste nach Ab-
satz 2 je Stunde ein Zeitzuschlag in Höhe von 
20 v.H. entsprechend § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchsta-
be b gewährt. 2Dieser Zeitzuschlag kann nicht in 
Freizeit abgegolten werden.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 werden im 
Übrigen Zeitzuschläge (§ 8) für die Zeit des Be-
reitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten 
Arbeit nicht gezahlt.“

5. § 15 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Höhe der Tabellenentgelte ist in den Anlagen 
A und B festgelegt.“

6. In § 16 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Entgelt-
gruppe Ä 1 umfasst fünf Stufen; die Entgeltgruppe Ä 2 
umfasst vier“ durch die Wörter „Entgeltgruppen Ä 1 
und Ä 2 umfassen fünf“ ersetzt.

7. Die Protokollerklärungen zu § 19 werden wie folgt ge-
ändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Proto-
kollerklärungen“ die Wörter „zu § 19“ eingefügt.

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Der Einsatzzuschlag beträgt ab 1. November 
2011 17,26 Euro.“

8. § 27 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Satz 4 eingefügt:

„4Bei Anwendung des Satzes 1 werden Zeiten des 
Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleiste-
ten Arbeit nicht berücksichtigt.“

b) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

9. § 38a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Bei Ärzten, die am 31. Dezember 2011 im Jus-
tizvollzugsdienst in der Patientenversorgung be-
schäftigt sind und nicht unter Satz 1 fallen, und 
die ab 1. Januar 2012 unter den Geltungsbereich 
des TV-Ärzte fallen, wird auf die bis zum 31. De-
zember 2011 zusätzlich zum Tabellenentgelt ge-
zahlten Zulagen (z. B. nach § 16 Absatz 5 TV-L) 
der Zugewinn beim Tabellenentgelt nach dem 
TV-Ärzte angerechnet.“ 

10. § 39 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In den Buchstaben b und c wird jeweils das Da-
tum „30. Juni 2011“ durch das Datum „28. Februar 
2013“ ersetzt.

b) In Buchstabe e wird das Datum „30. Juni 2009“ 
durch das Datum „28. Februar 2013“ ersetzt.

c) In Buchstabe g 1. Halbsatz wird die Angabe „A 
2“ durch die Angabe „B“ und das Datum „30. 
Juni 2011“ durch das Datum „28. Februar 2013“ 
ersetzt.

11. Die Anlagen A 1, A 2 und B werden durch die Anlagen 
A und B dieses Tarifvertrages ersetzt.

12. Nach § 39 wird folgender Abschnitt VII eingefügt:

„Abschnitt VII  
Sonderregelungen

§ 40  
Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte im  
Justizvollzugsdienst des Freistaates Sachsen

Nr. 1  
Zu § 1 - Geltungsbereich -

Diese Sonderregelungen gelten für Ärztinnen und Ärz-
te, die im Justizvollzugsdienst des Freistaates Sachsen 
in der Patientenversorgung tätig sind.

Nr. 2  
Zu § 9 Absätze 2 bis 4 - Ausgleich für  

Bereitschaftsdienst -  
und zu § 12 - Eingruppierung -

1Abweichend von § 9 Absätze 2 bis 4 richtet sich die 
 Berechnung des Entgelts für den Bereitschaftsdienst 
nach den entsprechenden Regelungen im Tarifvertrag 
für Ärztinnen und Ärzte an den Sächsischen Kran-
kenhäusern (Fachkrankenhäuser für Psychiatrie und  
Neurologie) des Freistaates Sachsen (TV-Ärzte SKH) 
in seiner jeweils geltenden Fassung. 2Abweichend von 
§ 12 richtet sich die Eingruppierung von Oberärztinnen 
und -ärzten und von stellvertretenden Chefärztinnen 
und -ärzten ausschließlich nach den Regelungen des 
TV-Ärzte SKH in seiner jeweils geltenden Fassung.“

§ 3  
Inkrafttreten

1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. November 
2011 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten

a) § 1 mit Wirkung vom 1. Juli 2011 und

b)  § 2 Nummern 2 bis 4 sowie 6, 8, 9 und 12 am 1. Januar 
2012

in Kraft.
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Anlage A

Entgelttabelle  
für Ärztinnen und Ärzte  

im Geltungsbereich des TV-Ärzte

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden

Gültig für die Zeit vom 1. November bis 31. Dezember 2011

Entgelt- 
gruppe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1
4.032,05  

im 1. Jahr
4.260,59  

im 2. Jahr
4.423,82  

im 3. Jahr
4.706,78  

im 4. Jahr
5.044,14  
ab dem  
5. Jahr

Ä 2
5.321,65  
ab dem  
1. Jahr

5.767,85  
ab dem  
4. Jahr

6.159,62  
ab dem  
7. Jahr

6.379,79  
ab dem  
10. Jahr

Ä 3
6.665,67  
ab dem  
1. Jahr

7.057,45  
ab dem  
4. Jahr

7.617,90  
ab dem  
7. Jahr

Ä 4
7.841,01  
ab dem  
1. Jahr

8.401,46  
ab dem  
4. Jahr

8.847,66  
ab dem  
7. Jahr

Anlage B

Entgelttabelle  
für Ärztinnen und Ärzte  

im Geltungsbereich des TV-Ärzte

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden

Gültig ab 1. Januar 2012

Entgelt- 
gruppe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1
4.032,05  

im 1. Jahr
4.260,59  

im 2. Jahr
4.423,82  

im 3. Jahr
4.706,78  

im 4. Jahr
5.044,14  
ab dem  
5. Jahr

Ä 2
5.321,65  
ab dem  
1. Jahr

5.767,85  
ab dem  
4. Jahr

6.159,62  
ab dem  
7. Jahr

6.379,79  
ab dem  
10. Jahr

6.499,79  
ab dem  
13. Jahr

Ä 3
6.665,67  
ab dem  
1. Jahr

7.057,45  
ab dem  
4. Jahr

7.617,90  
ab dem  
7. Jahr

Ä 4
7.841,01  
ab dem  
1. Jahr

8.401,46  
ab dem  
4. Jahr

8.847,66  
ab dem  
7. Jahr
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Tarifvertrag  
über eine Einmalzahlung im Jahr 2011  

für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken

vom 5. November 2011

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits

und

… andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1  
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrages für Ärztinnen und Ärzte 
an Universitätskliniken (TV-Ärzte) fallen.

§ 2  
Einmalzahlung für Beschäftigte

(1) Die unter § 1 fallenden Ärztinnen und Ärzte, die für 
mindestens einen Tag im Monat November 2011 
 Anspruch auf Entgelt nach dem TV-Ärzte aus dem 
 Arbeitsverhältnis haben, erhalten eine Einmalzahlung 
in Höhe von 350 Euro.

Protokollerklärung zu Absatz 1:
1Ansprüche auf Entgelt im Sinne des Absatzes 1 sind 
auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass 
der in § 21 Satz 1 TV-Ärzte genannten  Ereignisse und 
der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22  Absatz 2 
TV-Ärzte), auch wenn dieser wegen der Höhe der Bar-
leistungen des Sozialleistungsträgers nicht gezahlt 
wird. 2Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist 
der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder 
entsprechender gesetzlicher Leistungen und der 
 Bezug von Mutterschaftsgeld nach § 13 MuSchG oder  
§ 200 RVO.

(2) 1Teilzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte erhalten 
den Teilbetrag der Einmalzahlung, der dem Verhält-
nis der mit ihnen am 1. November 2011 vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Voll-
beschäftigten entspricht. 2§ 24 Absatz 2 TV-Ärzte gilt 
entsprechend. 3Beginnt das Arbeitsverhältnis erst nach 
dem 1. November 2011, sind die Verhältnisse des ers-
ten Tages des Arbeitsverhältnisses maßgebend.

(3) Endet ein von Absatz 1 erfasstes Arbeitsverhältnis im 
Laufe des Monats November 2011 und wird ein neues 
Arbeitsverhältnis begonnen, wird in dem neuen Ar-
beitsverhältnis ein weiterer Anspruch auf eine Einmal-
zahlung nicht begründet.

(4) Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger 
Leistungen nicht zu berücksichtigen.

§ 3  
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. November 
2011 in Kraft.
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2. Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer

Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuer-
grundbeträge sind die Meldungen über die Gewerbe-
steueristeinnahmen 2011 an das Finanzamt München, 
Abteilung Erhebung, sowie die im Jahr 2011 gemeldeten 
Berichtigungen früherer Jahre. Soweit Berichtigungen, 
die im Jahr 2011 gemeldet wurden, bereits bei der Er-
mittlung der Grundbeträge 2010 berücksichtigt wurden, 
werden die Gewerbesteuereinnahmen 2011 vom Baye-
rischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
entsprechend bereinigt.

Berichtigungen von Gewerbesteuereinnahmen, die bei 
der Mitteilung für die Gewerbesteuerumlage 2012 ge-
meldet werden, sind grundsätzlich erst bei der Ermitt-
lung der Gewerbesteuerkraftzahlen für das Jahr 2014 
zu berücksichtigen.

Bei gemeindefreien Gebieten werden die Gewerbesteu-
ergrundbeträge nach den Meldungen über die Gewer-
besteueristeinnahmen für die Vierteljahresstatistik 2011 
ermittelt.

Bei der Ermittlung der Gewerbesteuerkraftzahlen wer-
den – wie bisher – auch die Einnahmen aus der Spiel-
bank-Abgabe mit 50 v. H. berücksichtigt.

3. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer von den land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) und 
von den Grundstücken (Grundsteuer B)

Grundlage für die Berechnung der Grundsteuergrund-
beträge sind die Meldungen für die Vierteljahresstatis-
tik 2011.

Berichtigungen der Meldungen über Grundsteuerein-
nahmen früherer Jahre, die 2012 gemeldet werden, wer-
den grundsätzlich erst bei der Ermittlung der Grund-
steuerkraftzahlen 2014 berücksichtigt.

Grundsteueraufkommensbeträge des Jahres 2011, die 
erst im Laufe des Jahres 2012 kassenwirksam gewor-
den sind, brauchen nicht gesondert gemeldet zu werden, 
da diese automatisch in der Vierteljahresstatistik 2012 
erfasst und damit bei der Berechnung der Grundsteu-
erkraftzahlen 2014 berücksichtigt werden.

4. Interkommunale Gewerbegebiete

Bei der Berechnung der Grundsteuerkraftzahl und der 
Gewerbesteuerkraftzahl können von der Ertragshoheit 
abweichende Verteilungsregelungen der an einem inter-
kommunalen Gewerbegebiet beteiligten Gemeinden un-
ter folgenden Voraussetzungen berücksichtigt werden:

a) Die interne Aufteilung des Grundsteueraufkommens 
oder des Gewerbesteueraufkommens zwischen den 
beteiligten Gemeinden eines interkommunalen Ge-
werbegebietes muss in einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag nach Art. 7 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) oder in einer Verbands-
satzung nach Art. 19 KommZG verbindlich festgelegt 
sein.

b) Das interkommunale Gewerbegebiet darf sich nicht 
auf Gebiete außerhalb Bayerns erstrecken; denn der 
kommunale Finanzausgleich wirkt nicht grenzüber-
schreitend.

c) Die beteiligten bayerischen Gemeinden eines in-
terkommunalen Gewerbegebietes müssen einen 

605-F

Steuerkraftzahlen aus der Grundsteuer  
und der Gewerbesteuer für 2013

Gemeinsame Bekanntmachung  
der Bayerischen Staatsministerien  

der Finanzen und des Innern

vom 10. Juli 2012 Az.: 63 - FV 6110 - 002 - 23 767/12

Die Ermittlung der Steuerkraftzahlen aus der Grundsteu-
er und der Gewerbesteuer für das Jahr 2013 richtet sich 
nach:

– Art. 4 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 sowie Abs. 3 und 4 des  Gesetzes 
über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemein-
den und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsge-
setz – FAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Juni 2010 (GVBl S. 258, BayRS 605-1-F), zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 30. März 2012  
(GVBl S. 120),

– der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über 
den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und 
Gemeindeverbänden (FAGDV 2002) vom 19. Juli 2002 
(GVBl S. 418, BayRS 605-10-F), zuletzt geändert durch 
§ 2 des Gesetzes vom 30. März 2012 (GVBl S. 120),

– der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien der Finanzen und des Innern über die 
Erhebung der Gewerbesteuerumlage, Auszahlung der 
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatz-
steuer und des Einkommensteuerersatzes vom 4. April 
2008 (FMBl S. 125, AllMBl S. 338, StAnz Nr. 17, ber. 
Nr. 20).

1. Allgemeines

Für die Festsetzung der Steuerkraftzahlen 2013 sind 
die Isteinnahmen 2011 und die für 2011 festgesetzten 
Realsteuerhebesätze maßgebend (Gewerbesteuer- und 
Grundsteuergrundbeträge 2011).

Soweit im Jahr 2011 die Hebesätze in einer Gemeinde 
für einzelne Steuerarten nicht für das gesamte Gemein-
degebiet einheitlich festgesetzt waren, sind die Grund-
beträge für die einzelnen Gemeindegebiete gesondert 
zu ermitteln. Maßgebend sind die Isteinnahmen, die 
im Jahr 2011 für das Gebiet der jeweiligen am 1. Januar 
2013 bestehenden Gemeinde angefallen sind.

Soweit sich das Gebiet einer am 1. Januar 2013 beste-
henden Gemeinde nach dem 1. Januar 2011 verändert 
hat, sind zunächst die Grundbeträge der an der Ände-
rung beteiligten Gemeinden nach dem Gebietsstand 
vom 31. Dezember 2010 einzeln festzustellen und dann 
entsprechend der Aufteilung der Einwohnerzahl hinzu-
zurechnen beziehungsweise abzuziehen.

Falls die an der Gebietsänderung beteiligten Gemein-
den sich einigen, kann abweichend von der Einwohner-
zahl aufgeteilt werden. Eine entsprechende Mitteilung, 
die von den beteiligten Gemeinden unterzeichnet sein 
muss, ist dem Bayerischen Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung bis spätestens 1. September 2012 zu 
übersenden.

Finanzausgleich
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gemeinsamen Antrag auf abweichende Realsteuer-
verteilung stellen, an den sie auf die Dauer von fünf 
Jahren gebunden sind. Eine Berücksichtigung ist 
erstmals ab dem auf die Antragstellung folgenden 
Jahr möglich. Rückwirkende Änderungen der Steuer-
kraftzahlen sind ausgeschlossen. Der Antrag und die 
zugrunde liegenden Regelungen, Vereinbarungen 
sowie etwaige Änderungen dieser Grundlagen sind 
bis spätestens 1. September 2012 beim Bayerischen 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
schriftlich vorzulegen, wenn er in die Berechnung 
der Steuerkraft 2013 eingehen soll. Auf die Über-
mittlung kann verzichtet werden, soweit der Antrag 
oder die Unterlagen dem Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung bereits vorliegen.

Soweit die Voraussetzungen für die Berücksichtigung 
einer Vereinbarung über eine abweichende Steuer-
verteilung erfüllt sind, sind jährlich die betroffenen 
Realsteueristeinnahmen aus dem interkommunalen 
Gewerbegebiet zu melden. Die beteiligten Gemeinden 
teilen dem Bayerischen Landesamt für Statistik und Da-
tenverarbeitung bis zum 1. September 2012 in einem 
gemeinsamen Schreiben die Realsteueristeinnahmen 
aus dem interkommunalen Gewerbegebiet und deren 
Aufteilung auf die beteiligten Gemeinden mit. Bei der 
Gewerbesteuer sind die Beträge zu melden, die in den 
Meldungen für die Berechnung der Gewerbesteuerum-
lage 2011 enthalten sind; bei der Grundsteuer sind es 
die in den Meldungen zur Vierteljahresstatistik 2011 
enthaltenen Beträge.

Anschließend werden die für die Berechnung der Re-
alsteuerkraftzahlen maßgebenden Grundbeträge der 
beteiligten Gemeinden durch das Bayerische Landes-
amt für Statistik und Datenverarbeitung wie folgt kor-
rigiert:

Die im interkommunalen Gewerbegebiet vereinnahmten 
Realsteuern werden anhand des Hebesatzes der steuer-
erhebenden Gemeinde auf den Grundbetrag herunter-
gerechnet. Danach wird dieser Grundbetrag entspre-
chend der im öffentlich-rechtlichen Vertrag nach Art. 7 
KommZG oder in der Verbandssatzung nach Art. 19 
KommZG festgelegten Anteile der beteiligten bayeri-
schen Gemeinden aufgeteilt. Die sich insgesamt für die 
beteiligten bayerischen Gemeinden ergebenden Grund-
beträge werden um diese jeweiligen Beträge korrigiert. 
Der für jede Gemeinde korrigierte Grundbetrag wird 

sodann mit dem Nivellierungshebesatz der jeweiligen 
Steuerart, beim Gewerbesteuergrundbetrag abzüglich 
des Vervielfältigers der Gewerbesteuer-Umlage, mul-
tipliziert. Für die Zurechnung ist das Jahr der Verein-
nahmung der Realsteuern aus dem interkommunalen 
Gewerbegebiet durch die steuererhebende Gemeinde 
maßgeblich. Auf den Zeitpunkt der Weiterleitung von 
Steuerbeträgen an die übrigen beteiligten Gemeinden 
kommt es dabei nicht an.

5. Behandlung negativer Steuerkraftzahlen

Wenn bei einer Gemeinde im Ermittlungsjahr bei einer 
Steuerart die Steuerrückzahlungen höher waren als die 
Steuereinnahmen, führt das zu einem negativen Grund-
betrag und damit zu einer negativen Steuerkraftzahl. 
Wenn diese negative Steuerkraftzahl durch die Steuer-
kraftzahlen aus den anderen Realsteuern, der Einkom-
mensteuer und der Umsatzsteuer nicht voll ausgeglichen 
wird, so geht in die Berechnung der Schlüsselzuweisun-
gen die negative Steuerkraftmesszahl ein.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage ist wie folgt zu 
verfahren:

a) Auf die Steuerkraftzahlen und die anzurechnenden 
Schlüsselzuweisungen sind die jeweiligen Kreis-
umlagesätze anzuwenden. Etwaige negative Beträ-
ge sind gegen positive Beträge aufzurechnen. Der 
überschießende positive Betrag bildet die von der 
Gemeinde zu entrichtende Kreisumlage.

b) Ergibt sich nach Aufrechnung für die Kreisumlage 
ein negativer Betrag, so ist dieser mit der Kreis umlage 
der Gemeinde im darauffolgenden Haushaltsjahr zu 
verrechnen. Durch diese Verrechnung werden Zah-
lungen der Landkreise an kreisangehö rige Gemein-
den aufgrund negativer Steuerkraftzahlen vermie-
den.

Entsprechendes gilt für die Bezirksumlage.

6. Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2012 in Kraft; 
sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft.

Bayerisches  
Staatsministerium  

der Finanzen 

L a z i k  
Ministerialdirektor

Bayerisches  
Staatsministerium  

des Innern 

S c hu s t e r  
Ministerialdirektor
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2.2 Um den Beweiswert der elektronischen Wiedergabe 
zu erhöhen, soll sichergestellt werden, dass

a) die elektronische Wiedergabe nach der Übertra-
gung mit dem Papierdokument übereinstimmt,

b) ein Nachweis über die ordnungsgemäße Format-
übertragung geführt wird und 

c) die elektronische Wiedergabe vor Informations-
verlusten, unberechtigten Zugriffen und unbe-
rechtigten Veränderungen geschützt ist und dies 
überprüft werden kann.

2.3 Nachdem die Übernahme der so erzeugten elektro-
nischen Wiedergabe in die elektronische Akte sicher-
gestellt ist, können die Papierunterlagen vernichtet 
werden, sofern nicht

a) Eigentums- oder Beweisführungsrechte entgegen-
stehen,

b) Rückgabeforderungen geltend gemacht werden 
oder

c) Rechtsvorschriften eine Aufbewahrung der Pa-
pierdokumente vorschreiben.

3. Organisatorische und technische Detailfragen

Die organisatorischen und technischen Einzelheiten 
der elektronischen Aktenführung und des Übertragens 
und Vernichtens von Papierdokumenten sowie die da-
tenschutzrechtliche Freigabe der dazu eingesetzten 
Datenverarbeitungsverfahren regeln die Staatskanzlei 
und die Ressorts im Rahmen ihrer Zuständigkeiten.

4. Geltung der Rahmenvorschriften für sonstige Träger 
öffentlicher Gewalt

Den Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen 
der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird 
die Anwendung der Nrn. 1 bis 3 der Bekanntmachung 
empfohlen.

5. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2012 in 
Kraft. 

Der Bayerische Ministerpräsident  
Horst S e e h o f e r 

2003.3-I

Rahmenvorschriften für die  
elektronische Aktenführung und das Übertragen 

und Vernichten von Papierdokumenten

Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung

vom 27. Juni 2012 Az.: B II 2 – G9/12-1

Auf Grund des Art. 43 Abs. 1 der Verfassung des Freistaates 
Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. De-
zember 1998 (GVBl S. 991, BayRS 100-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetze vom 10. November 2003 (GVBl S. 816, 817), 
erlässt die Bayerische Staatsregierung folgende Rahmen-
vorschriften:

1. Elektronische Aktenführung

1.1 Die Behörden des Freistaates Bayern können im Rah-
men der gesetzlichen Vorschriften ganz oder teilweise 
Akten elektronisch führen. Sie können auch eine elek-
tronische Vorgangsbearbeitung einsetzen.

1.2 Die elektronische Aktenführung muss den allgemei-
nen rechtsstaatlichen Grundsätzen der Aktenmäßig-
keit des Verwaltungshandelns entsprechen. Die für die 
Führung papiergebundener Akten geltenden Regeln 
sind entsprechend anwendbar.

1.3 Die im Rahmen der elektronischen Aktenführung 
gespeicherten Daten sind vor Informationsverlusten, 
unberechtigten Zugriffen und unberechtigten Verän-
derungen zu schützen.

1.4 Zwischen Behörden, die die elektronische Aktenfüh-
rung nutzen, können unter Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen Akten, Vorgänge 
und Dokumente elektronisch übermittelt werden.

1.5 Das Recht auf Akteneinsicht ist bei elektronischer Ak-
tenführung in geeigneter Weise sicherzustellen.

2. Übertragen und Vernichten von Dokumenten in 
 Papierform

2.1 Dokumente in Papierform sollen, sofern elektronische 
Akten geführt werden, in ein elektronisches Format 
übertragen und unter Wahrung der Grundsätze der 
ordnungsgemäßen Aktenführung gespeichert wer-
den.

Schriftgutherstellung und -verwaltung
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1. ihnen selbst,

2. einem Angehörigen im Sinne des § 15 Abgaben-
ordnung,

3. einem Unternehmen, bei denen sie

a) Gesellschafter oder

b) Mitglied des Geschäftsführungs- oder Auf-
sichtsorgans sind,

einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann. In Bezug auf Vorstandsmitglieder gilt Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe b nicht, soweit sie Organfunk-
tionen in Beteiligungsunternehmen der Anstalt aus-
üben.

§ 4  
Gewährträgerversammlung

(1) Die Gewährträgerversammlung ist von ihrem Vorsit-
zenden mindestens zweimal jährlich und im Übrigen 
dann einzuberufen, wenn eines der Vertragsländer 
oder der Vorstand es unter Angabe der Verhandlungs-
gegenstände beantragt.

(2) Die Einladung zu der Gewährträgerversammlung 
 erfolgt durch den Vorsitzenden mit einer Frist von min-
destens zwei Wochen in Textform unter Mitteilung der 
Tagesordnung und Beifügung der Beratungsunterla-
gen, in denen der Vorstand Gegenstand und Zweck 
der Beschlussvorlage erläutert. Der Vorstand nimmt 
an der Versammlung teil, soweit diese nichts anderes 
beschließt.

(3) Die Gewährträgerversammlung ist beschlussfähig, 
wenn sämtliche Mitglieder eingeladen wurden sowie 
mindestens 60 vom Hundert der Stimmen und neun 
Vertragsländer vertreten sind. Vertreten ist ein Ver-
tragsland auch dann, wenn es ein von einem ande-
ren Vertragsland entsandtes Mitglied mit der Stimm-
abgabe beauftragt hat. Die Beauftragung ist wirksam, 
wenn sie dem Vorsitzenden in Textform vorliegt.

(4) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen 
und die Beschlüsse der Gewährträgerversammlung 
ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsit-
zenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen und 
unverzüglich an die Vertragsländer zu übersenden ist; 
die Niederschrift ist der Versammlung regelmäßig in 
 ihrer nächstfolgenden Sitzung zur Bestätigung vor-
zulegen.

(5) Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, 
wenn sich sämtliche Vertragsländer in Textform mit 
der zu treffenden Bestimmung oder mit dieser Form 
der Stimmabgabe einverstanden erklären. Über die 
Einleitung des Abstimmungsverfahrens entscheidet 
der Vorsitzende; er hat das Abstimmungsergebnis un-
verzüglich protokollieren zu lassen und den Vertrags-
ländern bekannt zu geben. 

(6) Die Gewährträgerversammlung regelt im Übrigen ihre 
Tätigkeit durch eine Geschäftsordnung.

§ 5  
Aufgaben der Gewährträgerversammlung

(1) Aufgabe der Gewährträgerversammlung ist es, den 
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu beraten 
und zu überwachen. Gegenstand der Beratung und 
Überwachung sind die Ordnungsmäßigkeit, Zweck-

Gründungssatzung und Änderung der  
Gründungssatzung vom 2. Juli 2012 der GKL  

Gemeinsame Klassenlotterie der Länder

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 24. Juli 2012 Az.: 52 - VV 9240/23 - 1 - 26 976/12

Nachstehend werden gem. § 11 Abs. 2 des Staatsvertrages 
über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie 
der Länder (GVBl 2012 S. 276, BayRS 2187-6-F) die Grün-
dungssatzung und die Satzung der GKL Gemeinsame Klas-
senlotterie der Länder vom 2. Juli 2012 veröffentlicht.

L a z i k  
Ministerialdirektor

Gründungssatzung der GKL  
Gemeinsame Klassenlotterie der Länder

§ 1  
Rechtsform, Name und Sitz

Die Länder Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern, 
 Berlin, Brandenburg, die Freie Hansestadt Bremen, die 
Freie und Hansestadt Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, der Freistaat Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen (im Folgen-
den: Vertragsländer) haben mit Wirkung zum 1. Juli 2012 
durch Staatsvertrag (im Folgenden: GKL-Staatsvertrag) 
eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem 
Namen 

„GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder“

– im Folgenden: „Anstalt“ oder „GKL“ –

mit Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg und 
 München errichtet.

§ 2  
Anstaltszweck, Aufgaben

(1) Aufgabe der Anstalt ist die Wahrnehmung der ord-
nungsrechtlichen Aufgabe der Sicherstellung eines 
ausreichenden Glücksspielangebotes durch Veranstal-
tung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen 
Spielangeboten (Glücksspiele). 

(2) Die GKL ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
 berechtigt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben not-
wendig oder nützlich sind.

§ 3  
Organe

(1) Organe der Anstalt sind

1. die Gewährträgerversammlung

2. der Vorstand.

(2) Mitglieder von Organen dürfen an der Beratung und 
Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht teilneh-
men, deren Entscheidung

Staatslotterie
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Der Geschäftsausschuss beschließt verbindlich anstel-
le der Gewährträgerversammlung über:

1. Spiel- und Gewinnpläne, Lotteriebestimmungen 
sowie Spielbedingungen,

2. Geschäftsanweisungen, Betriebsvorschriften und 
Vertragsmuster für die Tätigkeiten von Dritten, die 
mit dem Vertrieb beauftragt werden.

Der Geschäftsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden 
der Gewährträgerversammlung, dessen Stellvertreter 
sowie fünf weiteren Mitgliedern. 

(3) Der Prüfungsausschuss befasst sich mit der Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems, des Risikoma-
nagementsystems und des internen Revisionssystems 
sowie der Abschlussprüfung, insbesondere mit der 
Vorprüfung der Unterlagen zum Jahresabschluss, der 
Überwachung der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich er-
brachten Leistungen sowie der Vorbereitung der Wahl 
und der Beauftragung des Abschlussprüfers und von 
Prüfern für außerordentliche Prüfungen. Der Prü-
fungsausschuss besteht aus bis zu fünf Mitgliedern. 
Der Vorsitzende der Gewährträgerversammlung und 
dessen Stellvertreter sollen dem Prüfungsausschuss 
nicht angehören. 

(4) Der Personalausschuss bereitet die Beschlussfassung 
der Gewährträgerversammlung über die Bestellung, 
Anstellung, Abberufung und Kündigung der Mitglie-
der des Vorstandes vor. Dem Personalausschuss gehö-
ren der Vorsitzende der Gewährträgerversammlung, 
dessen Stellvertreter sowie ein weiteres Mitglied an. 

(5) Die Personen, die neben dem Vorsitzenden und dem 
Stellvertreter der Gewährträgerversammlung den 
Ausschüssen angehören, werden für eine Amtszeit von 
zwei Jahren von der Gewährträgerversammlung aus 
ihrer Mitte gewählt. § 4 Absatz 5 Satz 2 GKL-Staats-
vertrag gilt entsprechend. 

(6) Ausschüsse können eine Geschäftsordnung erhalten. 
Über die Geschäftsordnung eines Ausschusses be-
schließt die Gewährträgerversammlung.

(7) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen von Ausschüs-
sen mit Ausnahme des Personalausschusses teil, sofern 
der Ausschuss nichts anderes beschließt. 

(8) Beschlüsse von Ausschüssen können nur zustande 
kommen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Ausschusses an der Beschlussfassung teilnehmen; § 4 
Absatz 5 gilt entsprechend. 

(9) Jedes Ausschussmitglied verfügt über eine Stimme. 
Ein Beschluss ist gefasst, wenn auf den Beschlussvor-
schlag eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen ent-
fällt, soweit in dieser Satzung oder dem Einsetzungs-
beschluss nichts anderes bestimmt ist. 

(10) Über die Ausschusssitzungen wird ein Protokoll ange-
fertigt, welches der Gewährträgerversammlung in der 
Regel innerhalb von einem Monat nach der Sitzung 
zugeleitet werden soll. 

§ 7  
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie-
dern.

(2) Die Vorstandsmitglieder vertreten die Anstalt gericht-
lich und außergerichtlich, vorbehaltlich der Regelung 

mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsfüh-
rung. 

(2) Die Gewährträgerversammlung beschließt jährlich 
über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes. 
Durch die Entlastung billigt die Gewährträgerver-
sammlung die Verwaltung der Anstalt durch die Mit-
glieder des Vorstandes. Die Entlastung enthält keinen 
Verzicht auf Ersatzansprüche.

(3) Über die in § 4 Absatz 5 GKL-Staatsvertrag und in die-
ser Satzung anderweitig bestimmten Aufgaben und 
Gegenstände hinaus bedürfen folgende Rechtshand-
lungen und Maßnahmen der vorherigen Zustimmung 
der Gewährträgerversammlung:

1. Spiel- und Gewinnpläne, Lotteriebestimmungen 
sowie Spielbedingungen,

2. Geschäftsanweisungen, Betriebsvorschriften und 
Vertragsmuster für die Tätigkeiten von Dritten, die 
mit dem Vertrieb beauftragt werden,

3. Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grund-
stücken oder grundstücksgleichen Rechten,

4. die gemeinsame Durchführung von Lotterien mit 
anderen staatlichen Lotterien.

(4) Die Gewährträgerversammlung kann weitere Arten 
von Geschäften bestimmen, die nur mit ihrer Zustim-
mung vorgenommen werden dürfen. Die Gewährträ-
gerversammlung kann die Kompetenz zur Zustim-
mung auf Ausschüsse übertragen. 

(5) Kann ein Beschluss der Gewährträgerversammlung 
in Ausnahmefällen nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden (Notfall), ist der Vorstand mit Zustimmung 
des Vorsitzenden der Gewährträgerversammlung zu 
handeln berechtigt. Der Vorstand hat in diesem Fall 
die Gewährträgerversammlung unverzüglich unter 
Angabe der Gründe für sein Handeln in Textform zu 
unterrichten.

§ 6  
Ausschüsse

(1) Die Gewährträgerversammlung bildet einen Ge-
schäftsausschuss, einen Prüfungsausschuss sowie 
einen Personalausschuss als ständige Ausschüsse. 
Sie kann weitere Ausschüsse bilden und deren Auf-
gaben und Mitgliederzahl bestimmen. Beschlüsse 
von Ausschüssen sind für die Organe der Anstalt nicht 
verbindlich, es sei denn, die Satzung oder der Ein-
setzungsbeschluss sehen ausdrücklich etwas anderes 
vor. 

(2) Der Geschäftsausschuss berät über: 

1. die Geschäftsordnung und den Geschäftsvertei-
lungsplan für den Vorstand,

2. den Wirtschaftsplan,

3. neue Glücksspielangebote, die bei der Erlaubnis-
behörde beantragt werden sollen,

4. Grundsatzfragen der Produktentwicklung, des 
Vertriebs und der Werbung,

5. die gemeinsame Durchführung von Lotterien mit 
anderen staatlichen Lotterien,

6. Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grund-
stücken oder grundstücksgleichen Rechten,

und bereitet die Beschlussfassung der Gewährträger-
versammlung hierüber vor.
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des § 4 Abs. 3 Satz 2 GKL-StV. Soweit in der Geschäfts-
ordnung und in dem Geschäftsverteilungsplan nichts 
anderes geregelt ist, vertreten zwei Vorstandsmitglie-
der die Anstalt jeweils gemeinsam.

(3) Der Vorstand kann im Rahmen der durch die Gewähr-
trägerversammlung erlassenen Geschäftsordnung für 
den Vorstand die Vertretung der Anstalt durch Ertei-
lung von Prokura oder Handlungsvollmacht anderwei-
tig regeln.

§ 8  
Berichtspflichten und Risikoüberwachung

(1) Der Vorstand berichtet der Gewährträgerversamm-
lung regelmäßig, mindestens vierteljährlich in Bezug 
auf die Anstalt und Unternehmen, an denen diese mit 
Mehrheit beteiligt ist oder die von ihr abhängig sind, 
über

1. die beabsichtigte Geschäftspolitik und anderer 
grundsätzliche Fragen der Unternehmenspla-
nung (insbesondere die Finanz-, Investitions- und 
Personalplanung), wobei auf Abweichungen der 
tatsächlichen Entwicklungen von früher berichte-
ten Zielen unter Angabe von Gründen einzugehen 
ist,

2. die Rentabilität der Anstalt,

3. den Gang der Geschäfte, insbesondere den Um-
satz und die Lage der Anstalt,

4. Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität 
von erheblicher Bedeutung sein können.

Berichte sind in der Regel in Textform zu erstatten.

(2) Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, 
damit die Anstalt gefährdende Risiken früh erkannt 
werden.

§ 9  
Vertrieb der Lose

(1) Sofern Dritte im Sinne von § 8 Absatz 2 GKL-StV, ins-
besondere staatliche Lotterieeinnehmer und Verkaufs-
stellen, Glücksspiele der Anstalt vertreiben, erfolgt 
dies im Namen und für Rechnung der Anstalt. 

(2) Näheres zum Verhältnis zwischen der Anstalt und den 
Dritten, zum Verhältnis zwischen den Dritten und den 
Käufern der Produkte der GKL sowie zu den Pflichten 
und Rechten der Anstalt und der Dritten wird in Ge-
schäftsaufträgen, Geschäftsanweisungen, Vertriebs-
verträgen und Betriebsvorschriften geregelt.

§ 10  
Wirtschaftsführung

(1) Die GKL ist nach kaufmännischen Grundsätzen zu 
führen. Bei der Wirtschaftsführung sind die Ziele 
und Aufgabenstellungen gemäß § 2 Absatz 1 und die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zu beachten.

(2) §§ 1 bis 87 sowie §§ 106 bis 109 der Haushaltsordnung 
der Freien und Hansestadt Hamburg vom 23.Dezember 
1971 zuletzt geändert am 26. Januar 2010 (HmbGVBl. 
S.108) finden mit Ausnahme des § 55 keine Anwen-
dung. Auf Beteiligungen finden die §§ 65 bis 69. ent-
sprechende Anwendung.

(3) Beteiligt sich die GKL nach § 2 Absatz 2 GKL-Staats-
vertrag an Unternehmen, gelten die §§ 53 und 54 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) vom 19. August 

1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert am 27. Mai 
2010 (BGBl. I S. 671), in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend.

§ 11  
Geschäftsjahr und Wirtschaftsplan

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Der Vorstand stellt jedes Jahr für das nachfolgende 
Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und legt ihn 
rechtzeitig vor Beginn des nachfolgenden Geschäfts-
jahres der Gewährträgerversammlung zur Geneh-
migung vor. Der Wirtschaftsplan gliedert sich in 
 Erfolgs-, Investitions-, Finanz- und Stellenplan. 

(3) Nachträgliche Änderungen des Wirtschaftsplans, die 
zu Erhöhungen von Aufwendungen, Investitionen 
und Personal führen, bedürfen der Zustimmung der 
Gewährträgerversammlung. Satz 1 gilt nicht, sofern 
die Erhöhungen von Aufwendungen und Investitionen 
einen Betrag von jeweils 250.000 Euro innerhalb eines 
Geschäftsjahres nicht überschreiten. Betriebsnotwen-
dige Abweichungen in den Aufwendungsansätzen des 
Erfolgsplans bedürfen der Zustimmung nicht, soweit 
sie durch höhere Erträge zwangsläufig entstehen; 
andernfalls bedürfen sie der Zustimmung nur, sofern 
dadurch der Gesamtbetrag der Aufwendungen über-
schritten wird. Die Gewährträgerversammlung kann 
im Einzelfall abweichende Regelungen beschließen.

§ 12  
Jahresabschlussbericht und Lagebericht

(1) Der Vorstand hat innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und 
den Lagebericht – gegebenenfalls auch einen Kon-
zernabschluss und Konzernlagebericht – nach den 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches vom 10. Mai 1897 (BGBl. III 4100-1), zuletzt 
 geändert am 1. März 2011 (BGBl. I S. 288, 307), für 
große Kapitalgesellschaften sowie des Einführungs-
gesetzes zum Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 
(BGBl. III 4101-1), zuletzt geändert am 8. Dezember 
2010 (BGBl. I S. 1864, 1870), in der jeweils geltenden 
Fassung aufzustellen. Jahresabschluss und Lagebe-
richt sind der Abschlussprüferin oder dem Abschluss-
prüfer zur Prüfung vorzulegen.

(2) Die Abschlussprüfung hat auch die Geschäftsfüh-
rung des Vorstandes unter Berücksichtigung der für 
Beteiligungen der öffentlichen Hand geltenden Prü-
fungsbestimmungen und der in § 53 HGrG genannten 
Bereiche zu umfassen. 

(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind zusam-
men mit dem Prüfungsbericht der Abschlussprüferin 
oder des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang 
des Prüfungsberichts der Gewährträgerversammlung 
mit einem Vorschlag des Vorstandes zur Ergebnisver-
wendung vorzulegen. Der Prüfungsausschuss prüft 
den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie gege-
benenfalls den Konzernabschluss und den Konzern-
lagebericht, unterrichtet die Gewährträgerversamm-
lung über das Ergebnis seiner Prüfung und bereitet 
deren Beschluss über die Feststellung des Jahres-
abschlusses vor.

(4) Über die Feststellung des Jahresabschlusses ist spä-
testens bis zum Ablauf von acht Monaten nach Ende 
des Geschäftsjahres zu beschließen.
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1. ihnen selbst,

2. einem Angehörigen im Sinne des § 15 Abgaben-
ordnung,

3. einem Unternehmen, bei denen sie

a) Gesellschafter oder

b) Mitglied des Geschäftsführungs- oder Auf-
sichtsorgans sind,

 einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann. In Bezug auf Vorstandsmitglieder gilt Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe b nicht, soweit sie Organfunk-
tionen in Beteiligungsunternehmen der Anstalt aus-
üben.

§ 4  
Gewährträgerversammlung

(1) Die Gewährträgerversammlung ist von ihrem Vorsit-
zenden mindestens zweimal jährlich und im Übrigen 
dann einzuberufen, wenn eines der Vertragsländer 
oder der Vorstand es unter Angabe der Verhandlungs-
gegenstände beantragt.

(2) Die Einladung zu der Gewährträgerversammlung 
 erfolgt durch den Vorsitzenden mit einer Frist von 
mindestens zwei Wochen in Textform unter Mitteilung 
der Tagesordnung und Beifügung der Beratungsunter-
lagen, in denen der Vorstand Gegenstand und Zweck 
der Beschlussvorlage erläutert. Der Vorstand nimmt 
an der Versammlung teil, soweit diese nichts anderes 
beschließt.

(3) Die Gewährträgerversammlung ist beschlussfähig, 
wenn sämtliche Mitglieder eingeladen wurden sowie 
mindestens 60 vom Hundert der Stimmen und neun 
Vertragsländer vertreten sind. Vertreten ist ein Ver-
tragsland auch dann, wenn es ein von einem anderen 
Vertragsland entsandtes Mitglied mit der Stimmab-
gabe beauftragt hat. Die Beauftragung ist wirksam, 
wenn sie dem Vorsitzenden in Textform vorliegt.

(4) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen 
und die Beschlüsse der Gewährträgerversammlung 
ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsit-
zenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen und 
unverzüglich an die Vertragsländer zu übersenden ist; 
die Niederschrift ist der Versammlung regelmäßig in 
 ihrer nächstfolgenden Sitzung zur Bestätigung vor-
zulegen.

(5) Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, 
wenn sich sämtliche Vertragsländer in Textform mit 
der zu treffenden Bestimmung oder mit dieser Form 
der Stimmabgabe einverstanden erklären. Über die 
Einleitung des Abstimmungsverfahrens entscheidet 
der Vorsitzende; er hat das Abstimmungsergebnis un-
verzüglich protokollieren zu lassen und den Vertrags-
ländern bekannt zu geben.

(6)  Den Vertretern der Länder in der Gewährträgerver-
sammlung und den Mitgliedern der Ausschüsse wer-
den die notwendigen Aufwendungen ersetzt.

(7) Die Gewährträgerversammlung regelt im Übrigen ihre 
Tätigkeit durch eine Geschäftsordnung.

§ 5  
Aufgaben der Gewährträgerversammlung

(1) Aufgabe der Gewährträgerversammlung ist es, den 
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu beraten 
und zu überwachen. Gegenstand der Beratung und 
Überwachung sind die Ordnungsmäßigkeit, Zweck-

§ 13  
Rücklage zum Ausgleich von Planspielrisiken

Zum Ausgleich von Planspielrisiken wird eine Rücklage 
gebildet; über Zuführungen und Entnahmen entscheidet 
die Gewährträgerversammlung. Bei einer Auflösung der 
Rücklage ist der Verteilungsschlüssel gemäß § 18 Absatz 5 
des GKL-Staatsvertrags zu Grunde zu legen.

§14  
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Anstalt werden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht. § 11 Absatz 2 GKL-StV 
bleibt unberührt.

§ 15  
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2012 in Kraft.

———————————

Satzung der  
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder

In Ausführung des Staatsvertrags über die GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Länder vom 15.12.2011/19.01.2012 
hat die Gewährträgerversammlung am 2. Juli 2012 gemäß 
§ 4 Abs. 5 Nr. 1 des Staatsvertrags durch Änderung der 
Gründungssatzung die nachstehende Satzung erlassen:

§ 1  
Rechtsform, Name und Sitz

Die Länder Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern, Ber-
lin, Brandenburg, die Freie Hansestadt Bremen, die Freie 
und Hansestadt Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, der Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und der Freistaat Thüringen (im Fol-
genden: Vertragsländer) haben mit Wirkung zum 1. Juli 
2012 durch Staatsvertrag (im Folgenden: GKL-Staatsver-
trag) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
dem Namen 

„GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder“

– im Folgenden: „Anstalt“ oder „GKL“ –

mit Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg und 
 München errichtet.

§ 2  
Anstaltszweck, Aufgaben

(1) Aufgabe der Anstalt ist die Wahrnehmung der ord-
nungsrechtlichen Aufgabe der Sicherstellung eines 
ausreichenden Glücksspielangebotes durch Veranstal-
tung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen 
Spielangeboten (Glücksspiele). 

(2) Die GKL ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
 berechtigt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben not-
wendig oder nützlich sind.

§ 3  
Organe

(1) Organe der Anstalt sind

1. die Gewährträgerversammlung

2. der Vorstand.

(2) Mitglieder von Organen dürfen an der Beratung und 
Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht teilneh-
men, deren Entscheidung
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mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsfüh-
rung. 

(2) Die Gewährträgerversammlung beschließt jährlich 
über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes. 
Durch die Entlastung billigt die Gewährträgerver-
sammlung die Verwaltung der Anstalt durch die Mit-
glieder des Vorstandes. Die Entlastung enthält keinen 
Verzicht auf Ersatzansprüche.

(3) Über die in § 4 Absatz 5 GKL-Staatsvertrag und in die-
ser Satzung anderweitig bestimmten Aufgaben und 
Gegenstände hinaus bedürfen folgende Rechtshand-
lungen und Maßnahmen der vorherigen Zustimmung 
der Gewährträgerversammlung, bei den Ziff. 6 bis 10 
aber nur soweit, wie bestimmte, in der von der Gewähr-
trägerversammlung erlassenen Geschäftsordnung für 
den Vorstand festgelegte Wertgrenzen übertroffen wer-
den:

1. Spiel- und Gewinnpläne, Lotteriebestimmungen 
sowie Spielbedingungen,

2. Geschäftsanweisungen, Betriebsvorschriften und 
Vertragsmuster für die Tätigkeiten von Dritten, die 
mit dem Vertrieb beauftragt werden,

3. Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grund-
stücken oder grundstücksgleichen Rechten,

4. die gemeinsame Durchführung von Lotterien mit 
anderen staatlichen Lotterien,

5. Errichtung, Verlegung und Aufhebung von Zweig-
niederlassungen und Betriebsstätten,

6. Investitionen, für die die Gewährträgerversamm-
lung im Rahmen des Beschlusses über den Wirt-
schaftsplan einen Zustimmungsvorbehalt geltend 
gemacht hat,

7. Miet- und Pachtverträge für eine längere Dauer 
als ein Jahr,

8. Einleitung von Rechtsstreitigkeiten sowie Ab-
schluss von Vergleichen und Erlass von Forde-
rungen,

9. Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 
ähnliche Haftungen; Gewährung von Krediten,

10. Abschluss oder Änderung von Anstellungsverträ-
gen; Zahlung von Abfindungen sowie Abschluss 
von Honorarverträgen,

11. Erteilung und Widerruf von Prokuren,

12. Übernahme von Pensionsverpflichtungen,

13. Allgemeine Vergütungs- und Sozialregelungen, 
insbesondere Bildung von Unterstützungsfonds für 
regelmäßig wiederkehrende Leistungen, auch in 
Form von Versicherungsabschlüssen, ferner Richt-
linien über Gratifikationen und andere außeror-
dentliche Zuwendungen an die Belegschaft sowie 
Richtlinien über die Gewährung von Reise- und 
Umzugskostenvergütungen und von Trennungs-
geld.

 (4) Die Gewährträgerversammlung kann weitere Arten 
von Geschäften bestimmen, die nur mit ihrer Zustim-
mung vorgenommen werden dürfen. Die Gewährträ-
gerversammlung kann die Kompetenz zur Zustim-
mung auf Ausschüsse übertragen. 

(5) Kann ein Beschluss der Gewährträgerversammlung 
in Ausnahmefällen nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden (Notfall), ist der Vorstand mit Zustimmung 
des Vorsitzenden der Gewährträgerversammlung zu 

handeln berechtigt. Der Vorstand hat in diesem Fall 
die Gewährträgerversammlung unverzüglich unter 
Angabe der Gründe für sein Handeln in Textform zu 
unterrichten.

§ 6  
Ausschüsse

(1) Die Gewährträgerversammlung bildet einen Ge-
schäftsausschuss, einen Prüfungsausschuss sowie 
einen Personalausschuss als ständige Ausschüsse. 
Sie kann weitere Ausschüsse bilden und deren Auf-
gaben und Mitgliederzahl bestimmen. Beschlüsse 
von Ausschüssen sind für die Organe der Anstalt nicht 
verbindlich, es sei denn, die Satzung oder der Ein-
setzungsbeschluss sehen ausdrücklich etwas anderes 
vor. 

(2) Der Geschäftsausschuss berät über: 

1. die Geschäftsordnung und den Geschäftsvertei-
lungsplan für den Vorstand,

2. den Wirtschaftsplan,

3. neue Glücksspielangebote, die bei der Erlaubnis-
behörde beantragt werden sollen,

4. Grundsatzfragen der Produktentwicklung, des 
Vertriebs und der Werbung,

5. die gemeinsame Durchführung von Lotterien mit 
anderen staatlichen Lotterien,

6. Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grund-
stücken oder grundstücksgleichen Rechten,

und bereitet die Beschlussfassung der Gewährträger-
versammlung hierüber vor.

 Der Geschäftsausschuss beschließt verbindlich anstel-
le der Gewährträgerversammlung über:

1. Spiel- und Gewinnpläne, Lotteriebestimmungen 
sowie Spielbedingungen,

2. Geschäftsanweisungen, Betriebsvorschriften und 
Vertragsmuster für die Tätigkeiten von Dritten, die 
mit dem Vertrieb beauftragt werden,

3. Investitionen, für die die Gewährträgerversamm-
lung im Rahmen des Beschlusses über den Wirt-
schaftsplan einen Zustimmungsvorbehalt geltend 
gemacht hat,

4. Miet- und Pachtverträge für eine längere Dauer 
als ein Jahr,

5. die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten sowie den 
Abschluss von Vergleichen und den Erlass von 
Forderungen,

6. Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 
ähnliche Haftungen; Gewährung von Krediten.

Der Geschäftsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden 
der Gewährträgerversammlung, dessen Stellvertreter 
sowie fünf weiteren Mitgliedern. 

(3) Der Prüfungsausschuss befasst sich mit der Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksam-
keit des internen Kontrollsystems, des Risikomanage-
mentsystems und des internen Revisionssystems sowie 
der Abschlussprüfung, insbesondere mit der Vorprü-
fung der Unterlagen zum Jahresabschluss, der Über-
wachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 
und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten 
Leistungen sowie der Vorbereitung der Wahl und der 
Beauftragung des Abschlussprüfers und von Prüfern 
für außerordentliche Prüfungen. Der Prüfungsaus-
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§ 7  
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie-
dern.

(2) Die Vorstandsmitglieder vertreten die Anstalt gericht-
lich und außergerichtlich, vorbehaltlich der Regelung 
des § 4 Abs. 3 Satz 2 GKL-StV. Soweit in der Geschäfts-
ordnung und in dem Geschäftsverteilungsplan nichts 
anderes geregelt ist, vertreten zwei Vorstandsmitglie-
der die Anstalt jeweils gemeinsam.

(3) Der Vorstand kann im Rahmen der durch die Gewähr-
trägerversammlung erlassenen Geschäftsordnung für 
den Vorstand die Vertretung der Anstalt durch Ertei-
lung von Prokura oder Handlungsvollmacht anderwei-
tig regeln.

§ 8  
Berichtspflichten und Risikoüberwachung

(1) Der Vorstand berichtet der Gewährträgerversamm-
lung regelmäßig, mindestens vierteljährlich in Bezug 
auf die Anstalt und Unternehmen, an denen diese mit 
Mehrheit beteiligt ist oder die von ihr abhängig sind, 
über

1. die beabsichtigte Geschäftspolitik und anderer 
grundsätzliche Fragen der Unternehmenspla-
nung (insbesondere die Finanz-, Investitions- und 
Personalplanung), wobei auf Abweichungen der 
tatsächlichen Entwicklungen von früher berichte-
ten Zielen unter Angabe von Gründen einzugehen 
ist,

2. die Rentabilität der Anstalt,

3. den Gang der Geschäfte, insbesondere den Um-
satz und die Lage der Anstalt,

4. Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität 
von erheblicher Bedeutung sein können.

Berichte sind in der Regel in Textform zu erstatten.

(2) Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, 
damit die Anstalt gefährdende Risiken früh erkannt 
werden.

§ 9  
Vertrieb der Lose

(1) Sofern Dritte im Sinne von § 8 Absatz 2 GKL-StV, ins-
besondere staatliche Lotterieeinnehmer und Verkaufs-
stellen, Glücksspiele der Anstalt vertreiben, erfolgt 
dies im Namen und für Rechnung der Anstalt. 

(2) Näheres zum Verhältnis zwischen der Anstalt und den 
Dritten, zum Verhältnis zwischen den Dritten und den 
Käufern der Produkte der GKL sowie zu den Pflichten 
und Rechten der Anstalt und der Dritten wird in Ge-
schäftsaufträgen, Geschäftsanweisungen, Vertriebs-
verträgen und Betriebsvorschriften geregelt.

§ 10  
Wirtschaftsführung

(1) Die GKL ist nach kaufmännischen Grundsätzen zu 
führen. Bei der Wirtschaftsführung sind die Ziele 
und Aufgabenstellungen gemäß § 2 Absatz 1 und die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zu beachten.

(2) §§ 1 bis 87 sowie §§ 106 bis 109 der Haushaltsordnung 
der Freien und Hansestadt Hamburg vom 23.Dezember 
1971 zuletzt geändert am 26. Januar 2010 (HmbGVBl. 

schuss besteht aus bis zu fünf Mitgliedern. Der Vor-
sitzende der Gewährträgerversammlung und dessen 
Stellvertreter sollen dem Prüfungsausschuss nicht an-
gehören. 

(4) Der Personalausschuss berät über:

1. die Bestellung, Anstellung, Abberufung und Kün-
digung der Mitglieder des Vorstandes,

2. die Zielvereinbarungen und die Abschlussver-
gütungen/Tantiemen für die Mitglieder des Vor-
stands,

3. die Höhe der Bonuszahlungen an die Mitarbeiter 
der Anstalt

und bereitet die Beschlussfassung der Gewährträger-
versammlung hierüber vor.

Der Personalausschuss beschließt verbindlich anstelle 
der Gewährträgerversammlung über:

1. die Erteilung und den Widerruf von Prokuren;

2. den Abschluss oder die Änderung von Anstel-
lungsverträgen, die Zahlung von Abfindungen 
sowie den Abschluss von Honorarverträgen,

3. die Übernahme von Pensionsverpflichtungen, 

4. Allgemeine Vergütungs- und Sozialregelungen, 
insbesondere die Bildung von Unterstützungsfonds 
für regelmäßig wiederkehrende Leistungen, auch 
in Form von Versicherungsabschlüssen, ferner die 
Richtlinien über Gratifikationen und andere au-
ßerordentliche Zuwendungen an die Belegschaft 
sowie die Richtlinien über die Gewährung von 
Reise- und Umzugskostenvergütungen und von 
Trennungsgeld,

Dem Personalausschuss gehören der Vorsitzende der 
Gewährträgerversammlung, dessen Stellvertreter so-
wie drei weitere Mitglieder an. 

(5) Die Personen, die neben dem Vorsitzenden und dem 
Stellvertreter der Gewährträgerversammlung den 
Ausschüssen angehören, werden für eine Amtszeit von 
zwei Jahren von der Gewährträgerversammlung aus 
ihrer Mitte gewählt. § 4 Absatz 5 Satz 2 GKL-Staats-
vertrag gilt entsprechend. 

(6) Ausschüsse können eine Geschäftsordnung erhalten. 
Über die Geschäftsordnung eines Ausschusses be-
schließt die Gewährträgerversammlung.

(7) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen von Ausschüs-
sen mit Ausnahme des Personalausschusses teil, sofern 
der Ausschuss nichts anderes beschließt. 

(8) Beschlüsse von Ausschüssen können nur zustande 
kommen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Ausschusses an der Beschlussfassung teilnehmen; § 4 
Absatz 5 gilt entsprechend. 

(9) Jedes Ausschussmitglied verfügt über eine Stimme. 
Ein Beschluss ist gefasst, wenn auf den Beschlussvor-
schlag eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen ent-
fällt, soweit in dieser Satzung oder dem Einsetzungs-
beschluss nichts anderes bestimmt ist. 

(10) Über die Ausschusssitzungen wird ein Protokoll ange-
fertigt, welches der Gewährträgerversammlung in der 
Regel innerhalb von einem Monat nach der Sitzung 
zugeleitet werden soll. 
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S.108) finden mit Ausnahme des § 55 keine Anwen-
dung. Auf Beteiligungen finden die §§ 65 bis 69. ent-
sprechende Anwendung.

(3) Beteiligt sich die GKL nach § 2 Absatz 2 GKL-Staats-
vertrag an Unternehmen, gelten die §§ 53 und 54 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) vom 19. August 
1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert am 27. Mai 
2010 (BGBl. I S. 671), in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend.

§ 11  
Geschäftsjahr und Wirtschaftsplan

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Der Vorstand stellt jedes Jahr für das nachfolgende 
Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und legt ihn 
rechtzeitig vor Beginn des nachfolgenden Geschäfts-
jahres der Gewährträgerversammlung zur Genehmi-
gung vor. Der Wirtschaftsplan gliedert sich in Erfolgs-, 
Investitions-, Finanz- und Stellenplan. 

(3) Nachträgliche Änderungen des Wirtschaftsplans, die 
zu Erhöhungen von Aufwendungen, Investitionen 
und Personal führen, bedürfen der Zustimmung der 
Gewährträgerversammlung. Satz 1 gilt nicht, sofern 
die Erhöhungen von Aufwendungen und Investitionen 
einen Betrag von jeweils 250.000 Euro innerhalb eines 
Geschäftsjahres nicht überschreiten. Betriebsnotwen-
dige Abweichungen in den Aufwendungsansätzen des 
Erfolgsplans bedürfen der Zustimmung nicht, soweit 
sie durch höhere Erträge zwangsläufig entstehen; 
andernfalls bedürfen sie der Zustimmung nur, sofern 
dadurch der Gesamtbetrag der Aufwendungen über-
schritten wird. Die Gewährträgerversammlung kann 
im Einzelfall abweichende Regelungen beschließen.

§ 12  
Jahresabschlussbericht und Lagebericht

(1) Der Vorstand hat innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und 
den Lagebericht – gegebenenfalls auch einen Kon-
zernabschluss und Konzernlagebericht – nach den 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches vom 10. Mai 1897 (BGBl. III 4100-1), zuletzt ge-
ändert am 1. März 2011 (BGBl. I S. 288, 307), für große 
Kapitalgesellschaften sowie des Einführungsgesetzes 
zum Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 (BGBl. 
III 4101-1), zuletzt geändert am 8. Dezember 2010  
(BGBl. I S. 1864, 1870), in der jeweils geltenden Fas-
sung aufzustellen. Jahresabschluss und Lagebericht 
sind der Abschlussprüferin oder dem Abschlussprüfer 
zur Prüfung vorzulegen.

(2) Die Abschlussprüfung hat auch die Geschäftsfüh-
rung des Vorstandes unter Berücksichtigung der für 
Beteiligungen der öffentlichen Hand geltenden Prü-
fungsbestimmungen und der in § 53 HGrG genannten 
Bereiche zu umfassen. 

(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind zusam-
men mit dem Prüfungsbericht der Abschlussprüferin 
oder des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang 
des Prüfungsberichts der Gewährträgerversammlung 
mit einem Vorschlag des Vorstandes zur Ergebnisver-
wendung vorzulegen. Der Prüfungsausschuss prüft 
den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie gege-
benenfalls den Konzernabschluss und den Konzern-
lagebericht, unterrichtet die Gewährträgerversamm-
lung über das Ergebnis seiner Prüfung und bereitet 
deren Beschluss über die Feststellung des Jahres-
abschlusses vor.

(4) Über die Feststellung des Jahresabschlusses ist spä-
testens bis zum Ablauf von acht Monaten nach Ende 
des Geschäftsjahres zu beschließen.

§ 13  
Rücklage zum Ausgleich von Planspielrisiken

Zum Ausgleich von Planspielrisiken wird eine Rücklage 
gebildet; über Zuführungen und Entnahmen entscheidet 
die Gewährträgerversammlung. Bei einer Auflösung der 
Rücklage ist der Verteilungsschlüssel gemäß § 18 Absatz 5 
des GKL-Staatsvertrags zu Grunde zu legen.

§ 14  
Übergangsvorschrift

Rückstellungen, die in den Schlussbilanzen der Altanstal-
ten enthalten sind, sind im Fall ihrer Auflösung, soweit 
sie nicht zur Erfüllung der zu Grunde liegenden Ver-
bindlichkeit verbraucht werden, in Anwendung der in § 9 
Abs. 1 des GKL-StV enthaltenen angemessenen Gewinn-
verwendungsregelung der Ländergruppe als besonderer 
Gewinnanteil zuzurechnen, deren Altanstalt die Rück-
stellung gebildet hatte, soweit die Abweichung zwischen 
tatsächlichem Aufwand und der Rückstellung 100.000 Euro 
übersteigt. Soweit trotz vollständiger Auflösung der Rück-
stellung mehr als 100.000 Euro zur Erfüllung der Verbind-
lichkeit zu leisten sind, wird dieser Mehraufwand dieser 
Ländergruppe bei der Gewinnverwendung belastet. Diese 
Regelungen gelten entsprechend für Verbindlichkeiten der 
Altanstalten, soweit deren Höhe sich durch nachträgliche, 
bisher nicht bekannte Umstände ändert.

§15  
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Anstalt werden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht. § 11 Absatz 2 GKL-StV 
bleibt unberührt.

§ 16  
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 2. Juli 2012 in Kraft.

Hamburg/München, 2. Juli 2012

GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, Gewähr-
trägerversammlung
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Ausschreibung der bzw. des 
 Gleichstellungsbeauftragten im Geschäftsbereich 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

Zum 1. Januar 2013 ist für den Geschäftsbereich des Baye-
rischen Staatsministeriums der Finanzen die Funktion der 
bzw. des Gleichstellungsbeauftragten neu zu besetzen.

Zur Bewerbung um diese vielseitige Aufgabe werden in 
dieser Stellenausschreibung engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter angesprochen. 

Entsprechende Bewerbungen von Bediensteten aus dem 
Geschäftsbereich werden bis zum 

20. September 2012

erbeten. Die Bewerbungen sind auf dem Dienstweg 
 vorzulegen. Die Auswahl unter den Bewerberinnen und 
Bewerbern erfolgt unter Berücksichtigung des Leistungs-
prinzips.

Die Bestellung als Gleichstellungsbeauftragte bzw. Gleich-
stellungsbeauftragter erfolgt für die Dauer von drei Jahren 
mit der Möglichkeit der Verlängerung. Die Rechtsstellung, 
die Aufgaben sowie die Rechte und Pflichten der Gleich-
stellungsbeauftragten ergeben sich aus Art. 4 und 15 bis 
19 BayGlG. Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 
sind die Förderung und Überwachung des Vollzugs des 
BayGlG, die Mitwirkung bei der Erstellung und der Um-
setzung des Gleichstellungskonzepts sowie die Förderung 
der Durchführung des BayGlG mit eigenen Initiativen. 
Daneben wirken die Gleichstellungsbeauftragten an allen 
Angelegenheiten ihrer Dienststelle mit, die grundsätzliche 
Bedeutung für die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit 
und die Sicherung der Chancengleichheit haben können. 
Die Beratung zu Gleichstellungsfragen und die Unterstüt-
zung der Beschäftigten im Einzelfall gehören ebenfalls zu 
den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten.

Ausschreibung der Stellvertretung der bzw. des 
Gleichstellungsbeauftragten im Geschäftsbereich 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

Zum 1. Januar 2013 ist für den Geschäftsbereich des Baye-
rischen Staatsministeriums der Finanzen die Funktion der 
Stellvertretung der bzw. des Gleichstellungsbeauftragten 
neu zu besetzen.

Zur Bewerbung um diese vielseitige Aufgabe werden in 
dieser Stellenausschreibung engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter angesprochen. 

Entsprechende Bewerbungen von Bediensteten aus dem 
Geschäftsbereich werden bis zum 

20. September 2012

erbeten. Die Bewerbungen sind auf dem Dienstweg 
 vorzulegen. Die Auswahl unter den Bewerberinnen und 
Bewerbern erfolgt unter Berücksichtigung des Leistungs-
prinzips.

Die Bestellung als Stellvertretung der bzw. des Gleich-
stellungsbeauftragten erfolgt für die Dauer von drei Jah-
ren mit der Möglichkeit der Verlängerung nach erneuter 
Ausschreibung. Die Rechtsstellung, die Aufgaben sowie 
die Rechte und Pflichten der Gleichstellungsbeauftragten 
bzw. deren Stellvertretungen ergeben sich aus Art. 4 und 
15 bis 19 BayGlG. Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauf-
tragten bzw. deren Stellvertretungen sind die Förderung 
und Überwachung des Vollzugs des BayGlG, die Mitwir-
kung bei der Erstellung und der Umsetzung des Gleich-
stellungskonzepts sowie die Förderung der Durchführung 
des  BayGlG mit eigenen Initiativen. Daneben wirken die 
Gleichstellungsbeauftragten bzw. die Stellvertretungen an 
allen Angelegenheiten ihrer Dienststelle mit, die grund-
sätzliche Bedeutung für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit und die Sicherung der Chancengleichheit haben 
können. Die Beratung zu Gleichstellungsfragen und die 
Unterstützung der Beschäftigten im Einzelfall gehören 
ebenfalls zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftrag-
ten bzw. deren Stellvertretungen.

Stellenausschreibungen
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Buchbesprechungen, Literaturhinweise

Erich Schmidt Verlag, Berlin

Schaffland/Wiltfang, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
Ergänzbarer Kommentar nebst einschlägigen Rechtsvor-
schriften, Lieferung 01/12, Stand Mai 2012, Loseblatt-
 Gesamtwerk 2396 Seiten, ein Ordner, Preis 104 €, 
ISBN 978-3-503-01518-4

Schmitt/Schmitt, Formularbuch der Steuer- und Wirt-
schaftspraxis, Lieferung 01/12, Stand Mai 2012, Loseblatt-
Gesamtwerk 1594 Seiten, ein Ordner inkl. eine CD-ROM, 
Preis 74 €, 
ISBN 978-3-503-00083-8

Hartmann/Metzenmacher, Umsatzsteuergesetz, Kom-
mentar, Lieferung 03/12, Stand April 2012, Lieferung 04/12, 
Stand Mai 2012, Loseblatt-Gesamtwerk 9377 Seiten, fünf 
Ordner, Preis 154 €, 
ISBN 978-3-503-03187-0
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2034.6-F

Ausübung von Befugnissen in  
Personalangelegenheiten der Arbeitnehmerinnen  

und Arbeitnehmer im Geschäftsbereich  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen  

(AusBeAnVV-FM)

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 22. August 2012 Az.: 25 - P 1400 FV - 18 930/12 

1. Einstellung, Kündigung, Höhergruppierung

Die Befugnis zur Einstellung, Kündigung, Höhergrup-
pierung, Rückgruppierung, Änderung des Arbeitsver-
trages und ausnahmsweisen Weiterbeschäftigung über 
die Altersgrenze hinaus wird ausgeübt von

a) – dem Bayerischen Landesamt für Steuern,
 – der Landesfinanzschule Bayern,
 – den Finanzämtern,
 – den Finanzgerichten,
 – dem Landesamt für Finanzen,
 – der Staatlichen Kurverwaltung Bad Brückenau, 
 –  dem Landesamt für Vermessung und Geoinfor-

mation,
 – den Vermessungsämtern,
 – dem Bayerischen Hauptmünzamt,
 – der Staatlichen Lotterieverwaltung,
 –  der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 

und Rechtspflege in Bayern und
 – der Immobilien Freistaat Bayern

  für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Dienststelle;

b)  den Außenverwaltungen und Außenstellen der 
Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen

  für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Dienststelle bis einschließlich Entgeltgruppe 6  
TV-L;

c)  der Hauptverwaltung der Bayerischen Verwaltung 
der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen

  für die übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ihres Dienstbereichs.

2. Abordnung, Versetzung, Nebentätigkeit, Annahme 
von Belohnungen, Geschenken oder sonstigen Vor-
teilen

Die Befugnis zur Abordnung und Versetzung inner-
halb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums der 
Finanzen und in den Geschäftsbereich einer anderen 
obersten Dienstbehörde des Freistaates Bayern wird 
ausgeübt von

a) – dem Bayerischen Landesamt für Steuern,
 – den Finanzgerichten,
 – dem Landesamt für Finanzen,
 – der Staatlichen Kurverwaltung Bad Brückenau,
 –  dem Landesamt für Vermessung und Geoinfor-

mation,
 – dem Bayerischen Hauptmünzamt,
 – der Staatlichen Lotterieverwaltung,

 –  der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege in Bayern und

 – der Immobilien Freistaat Bayern

  für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihres 
Dienstbereichs;

b)  den Außenverwaltungen und Außenstellen der 
Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen

  für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Dienststelle bis einschließlich Entgeltgruppe 6 
 TV-L;

c)  der Hauptverwaltung der Bayerischen Verwaltung 
der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen

  für die übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ihres Dienstbereichs.

Die vorgenannten Behörden bzw. Staatsbetriebe ent-
scheiden ferner über die Annahme von Belohnungen, 
Geschenken oder sonstigen Vergünstigungen sowie 
über die Untersagung von Nebentätigkeiten.

3. Arbeitsbefreiung und Sonderurlaub

3.1 Für die Freistellung von der Arbeit unter Verzicht auf 
das Entgelt (§ 29 Abs. 3 Satz 2 TV-L) sind

a)  bis zu fünf Arbeitstagen  
die Beschäftigungsdienststellen

b) von mehr als fünf Arbeitstagen 
  die in Nr. 2 genannten Behörden und Staatsbetriebe 

für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihres 
Dienstbereichs zuständig.

3.2 Für die Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung 
des Entgelts sind die für die Beamtinnen und Beam-
ten geltenden Zuständigkeitsregelungen über die Ge-
währung von Dienstbefreiung entsprechend anzuwen-
den.

3.3 Die in Nr. 2 genannten Behörden und Staatsbetriebe 
sind für die Gewährung von Sonderurlaub (§ 28 TV-L) 
und Elternzeit (§§ 15 ff. BEEG) für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ihres Dienstbereichs zustän-
dig, es sei denn, in vergleichbaren beamtenrechtlichen 
Fällen wäre nach § 18 Abs. 1 Satz 2 UrlV die oberste 
Dienstbehörde zuständig. 

4. Bewilligung und Abrechnung von Trennungsgeld, 
Abrechnung von Umzugskosten- und Reisekosten-
vergütungen

Die §§ 8, 9 und 10 der Verordnung über dienstrechtli-
che Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Bayeri-
schen Staatsministeriums der Finanzen (ZustV-FM) 
vom 3. Januar 2011 (GVBl S. 31) gelten insoweit für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  entspre-
chend.

5. Bayerische Spielbanken

Die Befugnis zur Einstellung, Kündigung (§ 18 RTV) 
und Höhergruppierung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer der Bayerischen Spielbanken obliegt 
der jeweiligen Spielbankleitung. Sie entscheidet fer-
ner über die Annahme von Belohnungen, Geschenken 
oder sonstigen Vorteilen und über die Bewilligung von 
Teilzeitarbeit und Altersteilzeitarbeit (§ 20 RTV). Die 
Spielbankleitung ist zuständig für die Gewährung 

Personalwesen 
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2038.3-F

Konzept zur modularen Qualifizierung in der 
Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, 
fachlicher Schwerpunkt Verwaltungsinformatik  

(VV-FachV-VI)

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 26. Juli 2012 Az.: PE - P 3145 - 008 - 27 565/12

Das Konzept zur modularen Qualifizierung in der Fach-
laufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher 
Schwerpunkt Verwaltungsinformatik, enthält eine nähere 
Ausgestaltung des Art. 20 des Gesetzes über die Leistungs-
laufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen Beam-
ten und Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) 
vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), 
zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 30. März 
2012 (GVBl S. 94), sowie der §§ 35 bis 41 der Verordnung 
über den fachlichen Schwerpunkt Verwaltungsinforma-
tik (FachV-VI) vom 24. April 2012 (GVBl S. 159, BayRS  
2038-3-1-6-F).

Laufbahnrecht

1. Zuständigkeit und Verfahren
1Die jeweiligen Ernennungsbehörden sind für die Or-
ganisation und Durchführung der modularen Qualifi-
zierung ihrer Beamtinnen und Beamten zuständig. 2Sie 
können die Organisation und Durchführung einzelner 
Maßnahmen oder Lehrinhalte auf die Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern 
übertragen.
1Die jeweils zuständigen Ernennungsbehörden tragen 
dafür Sorge, dass die vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechend dem jeweiligen Bedarf regelmäßig durchge-
führt werden. 2Dem modularen Aufbau ist dabei Rech-
nung zu tragen. 3Sie unterrichten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer schriftlich über die – für die jeweiligen 
Ämter gemäß Nr. 4 – zu absolvierenden Maßnahmen 
sowie deren Terminierung. 4Beamtinnen und Beamten, 
die an der modularen Qualifizierung nicht teilnehmen 
oder den Beginn der modularen Qualifizierung oder 
einzelner Maßnahmen verschieben möchten, haben 
dies schriftlich gegenüber ihrer jeweils zuständigen 
Ernennungsbehörde zu erklären.

2. Teilnahme

Beamtinnen und Beamte können an der modularen 
Qualifizierung teilnehmen, wenn sie in der letzten pe-

von Sonderurlaub (§ 16 RTV), Arbeitsbefreiung (§ 17 
RTV) und Elternzeit (§§ 15 ff. BEEG). Außerdem ist die 
Spielbankleitung zuständig für die Bewilligung und 
Abrechnung der Umzugskostenpauschale (§ 3 ZTV) 
und der Reisekostenvergütungen (§ 7 Abs. 5 GTV).

Bei ihren Entscheidungen hat die Spielbankleitung 
den Genehmigungsvorbehalt des § 4 Abs. 1 der Be-
triebssatzung für die Spielbanken im Freistaat Bayern 
zu beachten.

Die Befugnisse zur Rückgruppierung, Abordnung und 
Versetzung (§ 5 RTV) der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer der Bayerischen Spielbanken sowie 
die Genehmigung von Nebenbeschäftigungen bzw. 
Nebentätigkeiten (§ 4 RTV) und die Gewährung von 
Vorschüssen (§ 7 Abs. 2 GTV) sind der Staatlichen Lot-
terieverwaltung vorbehalten.

6. Staatliches Hofbräuhaus München

Die Ausübung der Personalbefugnisse für die Beschäf-
tigten des Staatlichen Hofbräuhauses in München 
wird von der Direktorin/von dem Direktor ausgeübt. 
Sie/Er ist befugt zur Einstellung, Kündigung, Ein- und 
Umgruppierung sowie für (sonstige) Änderungen des 
Arbeitsvertrages der Beschäftigten. Die Direktorin/
der Direktor entscheidet ferner über die Annahme von 
Belohnungen, Geschenken oder sonstigen Vergünsti-
gungen und über die Bewilligung von Teilzeitarbeit 
und Altersteilzeitarbeit sowie Elternzeit (§§ 15 BEEG). 
Außerdem ist sie/er zuständig für die Bewilligung 
und Abrechnung von Trennungsgeld, die Zusage und 
Abrechnung der Umzugskostenvergütung sowie die 
Genehmigung und Abrechnung von Dienst- und Fort-
bildungsreisen.

7. Ehrung von Arbeitsjubilaren

Die nach § 6 Abs. 1 der Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung über die Ehrung von Arbeitsjubilaren vom 
1. Juli 1988 (AllMBl S. 735, StAnz Nr. 34) der obersten 
Dienstbehörde zustehende Befugnis, Arbeitsjubilare 
ihres Geschäftsbereichs für die Verleihung einer Eh-
renurkunde vorzuschlagen, wird übertragen

a)  den in Nr. 1 genannten Dienststellen und Verwal-
tungen;

b)  den Staatsbetrieben des Freistaates Bayern, soweit 
das Staatsministerium der Finanzen oberste Auf-
sichtsbehörde ist.

8. Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten

Für Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten 
sind die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
geltenden Zuständigkeitsregelungen entsprechend 
anzuwenden.

9. Staatsbetriebe

Die Ausübung der Personalbefugnisse hinsichtlich der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Staatsbe-
trieben richtet sich im Übrigen nach den für diesen 
Bereich jeweils geltenden besonderen Bestimmungen 
(z. B. Geschäftsordnung, Dienstanweisung etc.).

10. Schlussbestimmungen

Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 2012 
in Kraft. Mit Ablauf des 31. August 2012 tritt die Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen vom 7. November 2006 (FMBl S. 218) 
außer Kraft. 

L a z i k  
Ministerialdirektor 
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4. Nachweis der Teilnahme
1Das Ergebnis der mündlichen Prüfung nach § 39 
Abs. 1 in Verbindung mit § 40 Abs. 1 bis 4 FachV-VI ist 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Anschluss 
an die Prüfung mündlich mitzuteilen. 2Eine nicht er-
folgreiche Teilnahme ist von den Prüferinnen bzw. 
Prüfern schriftlich zu begründen und durch die nach 
§ 35 Satz 1 FachV-VI zuständige Behörde der Teilneh-
merin bzw. dem Teilnehmer mitzuteilen.
1Die Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme 
(§ 39 Abs. 2 in Verbindung mit § 40 Abs. 5 FachV-VI) 
ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern spätestens 
vier Wochen nach Abschluss der jeweiligen Maßnah-
me zu übermitteln. 2Im Falle einer nicht erfolgreichen 
Teilnahme gilt das Gleiche wie bei einer nicht erfolg-
reichen Prüfung.
1Die nach § 35 Satz 1 FachV-VI zuständige Behörde 
stellt den erfolgreichen Abschluss der modularen Qua-
lifizierung fest, § 40 Abs. 6 FachV-VI. 2Die Feststellung 
über den erfolgreichen Abschluss ist eine Vorausset-
zung für Beförderungen in ein Amt ab A 14 (Art. 17 
Abs. 6 Satz 1 LlbG).

5. Beteiligung und Genehmigung

5.1 Beteiligung

Bei der Erstellung dieses Konzepts sind beteiligt wor-
den:

–  der Hauptpersonalrat beim Staatsministerium der 
Finanzen gemäß Art. 76 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 7 und 8 
BayPVG,

–  die Hauptschwerbehindertenvertretung beim 
Staatsministerium der Finanzen gemäß § 95 Abs. 2 
SGB IX,

–  die Gleichstellungsbeauftragte beim Staatsministe-
rium der Finanzen gemäß Art. 18 Abs. 2 BayGlG.

5.2 Genehmigung

Der Landespersonalausschuss hat dieses Konzept 
 gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 1 LlbG genehmigt.

6. Geltung

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 2011 in Kraft.

Dr. B au e r  
Ministerialdirektor
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riodischen Beurteilung, die nicht länger als vier Jahre 
zurück liegen darf, eine positive Feststellung gemäß 
Art. 58 Abs. 5 Nr. 2 LlbG erhalten (Art. 20 Abs. 4 LlbG) 
und mindestens ein Amt der der Besoldungsgruppe 
A 11 erreicht haben.

3. Anzahl, Inhalt und Dauer der Maßnahmen
1Die folgende Übersicht enthält die nähere Ausgestal-
tung des § 38 FachV-VI. 2Darüber hinaus wird geregelt, 
in welchen Ämtern die Teilnahme an den jeweiligen 
Modulen frühestens möglich ist.

Modulare Qualifizierung für Ämter ab Besoldungs-
gruppe A 14 (mQ14)

Frühestens 
absolvierbar 
in einem 
Amt der 
BesGr

Inhalt der 
Maßnahme

Dauer der 
Maßnah-
me (Un-
terrichts-
einheiten 
zu je 45 
Min.)

Abschluss 
der Maßnah-
me

A 13 Rechtliche 
Methoden-
kompetenz 
ausgerich-
tet an der 
Praxis in 
den jeweili-
gen Ernen-
nungsbe-
hörden 

30 UE FB 
Steuer  
34 UE FB 
AIV

Mündliche 
Prüfung

A 11, A 12 
oder A 13 

Verwal-
tungs- 
manage-
ment, 
Haushalts- 
und Dienst-
recht 

32 UE Bescheini-
gung der 
erfolgreichen 
Teilnahme

A 11, A 12 
oder A 13 

Verfahren 
IuK, Orga-
nisation, 
Controlling

30 UE Bescheini-
gung der 
erfolgreichen 
Teilnahme

A 13
Beamtinnen 
und Beamte, 
die bereits 
Führungs-
aufgaben 
innehaben, 
müssen eine 
mindestens 
sechs-
monatige 
erfolgreiche 
Bewährung 
als Füh-
rungskraft 
nachweisen.

Vertiefung 
Führungs-
kompetenz 
als Füh-
rungswork-
shop

32 UE Bescheini-
gung der 
erfolgreichen 
Teilnahme
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2003.4-F

Änderung der Bekanntmachung  
zu Standards und Richtlinien für die  

Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)  
in der bayerischen Verwaltung 

Bekanntmachung  
des IT-Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung

vom 30. August 2012 Az.: IT1 - C 1001 - 005 - 71 054/12

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums des Innern zu Standards und Richtlinien für die 
Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) in der 
bayerischen Verwaltung (IuKSR) vom 10. Dezember 2004 
(AllMBl S. 657), zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
des IT-Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung vom 
2. Februar 2012 (FMBl S. 30), wird wie folgt geändert:

In Nr. 1 werden nach den Worten „BayITS-20 Austausch 
von Dokumenten und Vorgängen zwischen Dokumen-
tenmanagementsystemen“ in der nächsten Zeile folgende 
Worte angefügt:

„BayITS-21 Geodateninformationssysteme/Geodaten“. 

II.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Oktober 2012 in Kraft. 

Franz Josef P s c h i e r e r  
IT-Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung

Informations- und Kommunikationstechnik 



FMBl Nr. 11/2012 391
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Erich Schmidt Verlag, Berlin

Schaffland/Wiltfang, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
Ergänzbarer Kommentar nebst einschlägigen Rechts-
vorschriften, Lieferung 02/12, Stand Juli 2012 und Lie-
ferung 03/12, Stand August 2012, Loseblatt-Gesamtwerk  
2490 Seiten, ein Ordner, Preis 104 € 
ISBN 978-3-503-01518-4

Umsatzsteuer BMF/BFH, Systematische Sammlung 
 wesentlicher BMF-Schreiben und BFH-Entscheidungen, 
33. Lieferung, Stand Juli 2012, Loseblatt-Gesamtwerk 
1818  Seiten, ein Ordner, Preis 52 € 
ISBN 978-3-503-07423-5

Hartmann/Metzenmacher, Umsatzsteuergesetz, Kommen-
tar, Lieferung 05/12, Stand Juli 2012 und Lieferung 06/12, 
Stand August 2012, Loseblatt-Gesamtwerk 9311 Seiten, 
fünf Ordner, Preis 154 € 
ISBN 978-3-503-03187-0
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2033-F

Bayerische Verwaltungsvorschriften  
zum Versorgungsrecht  
(BayVV-Versorgung)

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 20. September 2012  
Az.: 24 - P 1601 - 043 - 38 950/11

I.

Auf Grund von Art. 116 des Bayerischen Beamten-
versorgungsgesetzes (BayBeamtVG) vom 5. August 
2010 (GVBl S. 410, 528, ber. S. 764, BayRS 2033-1-1-F),  
zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes vom 30. März 
2012 (GVBl S. 94, 115), und Art. 15 des Bayerischen  
Beamtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl 
S. 500, BayRS 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch § 13 des  
Gesetzes vom 30. März 2012 (GVBl S. 94, 118), erlässt das  
Bayerische Staatsministerium der Finanzen folgende  
allgemeine Verwaltungsvorschriften:

Vorbemerkung

Die Verwaltungsvorschriften sind auch von den nicht-
staatlichen Dienstherren zu beachten, soweit nichts ande-
res bestimmt ist oder es um die Ausübung von Ermessen 
geht. Bei Ermessensregelungen wird den nichtstaatlichen 
Dienstherren die Anwendung empfohlen.

Die Verwaltungsvorschriften ersetzen die Bayerischen 
Verwaltungsvorschriften zum Versorgungsrecht (BayVV-
Versorgung) vom 4. Dezember 2002 (Beilage zu StAnz 
2003 Nr. 5), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 
14. Mai 2004 (FMBl S. 97, StAnz Nr. 22).

Die Nummerierung der Verwaltungsvorschriften ent-
spricht der Artikelfolge des Gesetzes. Die zweite Ziffer der 
Nummerierung bezieht sich in der Regel auf den Absatz 
des Artikels (z. B. enthält die Nr. 14.2 Hinweise zu Art. 14 
Abs. 2 BayBeamtVG); allgemeine Hinweise zur jeweiligen 
Vorschrift sind mit der Ziffer „0“ an der zweiten Stelle der 
Nummerierung gekennzeichnet und den Erläuterungen 
im Einzelnen vorangestellt (z. B. Nr. 14.0 mit allgemeinen 
Hinweisen zu Art. 14 BayBeamtVG). Ab der dritten Ziffer 
folgen laufende Nummern. Bei Verwaltungsvorschriften 
zu Artikeln, die nicht in Absätzen untergliedert sind, be-
ginnt die laufende Nummerierung bereits bei der zweiten 
Ziffer. Sonstige Verwaltungsvorschriften, die sich nicht auf 
einen Artikel des Gesetzes beziehen, sind in den Anlagen 
1 bis 4 enthalten. Artikel ohne Bezeichnung sind solche 
des BayBeamtVG.

Inhaltsübersicht

Teil 1 

Allgemeine Vorschriften

Nr. 1 Geltungsbereich
Nr. 2 Arten der Versorgung, Begriffsbestimmung
Nr. 4 Allgemeine Anpassung
Nr. 5 Zahlungsweise
Nr. 6 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnung, Zurück-

behaltungsrecht
Nr. 7 Rückforderung von Versorgungsbezügen
Nr. 8 Verjährung
Nr. 9 Festsetzung, Zuständigkeit
Nr. 10 Anzeige- und Mitwirkungspflichten

Teil 2

Versorgungsbezüge 

Abschnitt 1

Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag

Unterabschnitt 1

Anspruchsvoraussetzungen 

Nr. 11 Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts

Unterabschnitt 2

Ruhegehaltfähige Bezüge

Nr. 12 Ruhegehaltfähige Bezüge
Nr. 13 Ruhegehaltfähigkeit von Hochschulleistungs-

bezügen

Unterabschnitt 3

Ruhegehaltfähige Dienstzeit

Nr. 14 Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit
Nr. 15 Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
Nr. 16 Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare 

Zeiten
Nr. 17 Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleich-

bare Zeiten
Nr. 18 Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im 

öffentlichen Dienst
Nr. 19 Sonstige Zeiten
Nr. 20 Ausbildungszeiten
Nr. 21 Zeiten in dem in Art. 3 des Einigungsvertrags 

genannten Gebiet
Nr. 22 Wissenschaftliche Qualifikationszeiten
Nr. 23 Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädi-

gender Verwendung
Nr. 24 Allgemeine Bestimmungen zur Berücksichtigung 

von Dienstzeiten
Nr. 25 Ausschlusszeiten

Unterabschnitt 4

Ruhegehalt

Nr. 26 Höhe des Ruhegehalts
Nr. 27 Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssat-

zes
Nr. 28 Ruhegehaltssatz für Beamte und Beamtinnen auf 

Zeit

Unterabschnitt 5

Unterhaltsbeitrag; Beamte und Beamtinnen auf Probe 
und auf Zeit in leitender Funktion

Nr. 29 Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte und Be-
amtinnen

Nr. 30 Beamte und Beamtinnen auf Probe und auf Zeit 
in leitender Funktion

Abschnitt 2

Hinterbliebenenversorgung 

Nr. 31 Allgemeines

Unterabschnitt 1

Einmalige Leistungen

Nr. 32 Bezüge für den Sterbemonat
Nr. 33 Sterbegeld
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Unterabschnitt 2

Laufende Leistungen

Nr. 34 Versorgungsurheber
Nr. 35 Witwengeld
Nr. 36 Höhe des Witwengeldes
Nr. 37 Witwenabfindung
Nr. 38 Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberech-

tigte Witwer oder Witwen
Nr. 39 Waisengeld
Nr. 40 Höhe des Waisengeldes
Nr. 41 Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld 

und Unterhaltsbeiträgen
Nr. 42 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene
Nr. 44 Erlöschen der Hinterbliebenenversorgung

Abschnitt 3

Unfallfürsorge

Unterabschnitt 1

Allgemeine Vorschriften, Verfahren

Nr. 45 Allgemeines
Nr. 46 Dienstunfall
Nr. 47 Meldung und Untersuchungsverfahren
Nr. 48 Nichtgewährung von Unfallfürsorge
Nr. 49 Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche

Unterabschnitt 2

Leistungen der Unfallfürsorge

Nr. 50 Heilverfahren
Nr. 51 Pflegekosten
Nr. 52 Unfallausgleich
Nr. 53 Unfallruhegehalt
Nr. 54 Erhöhtes Unfallruhegehalt
Nr. 55 Unterhaltsbeitrag für frühere Beamte/Beamtin-

nen sowie frühere Ruhestandsbeamte/Ruhe-
standsbeamtinnen

Nr. 56 Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines ungebo-
renen Kindes

Nr. 57 Unfallsterbegeld
Nr. 58 Unfallhinterbliebenenversorgung
Nr. 59 Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigen-

den Linie
Nr. 60 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene
Nr. 61 Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung
Nr. 62 Einmalige Unfallentschädigung
Nr. 63 Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen

Unterabschnitt 3

Einsatzversorgung

Nr. 64 Einsatzunfall
Nr. 65 Unfallfürsorge bei Einsatzunfall
Nr. 66 Schadensausgleich

Abschnitt 4

Übergangsgeld, Bezüge bei Verschollenheit

Nr. 67 Übergangsgeld
Nr. 68 Bezüge bei Verschollenheit

Abschnitt 5

Familienbezogene Leistungen

Unterabschnitt 1

Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag

Nr. 69 Familienzuschlag
Nr. 70 Ausgleichsbetrag

Unterabschnitt 2

Zuschlag für Zeiten der Kindererziehung  
und der Pflege neben dem Ruhegehalt

Nr. 71 Kindererziehungs- und Kindererziehungsergän-
zungszuschlag

Nr. 72 Pflegezuschlag und Kinderpflegeergänzungszu-
schlag

Nr. 73 Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen

Unterabschnitt 3

Zuschlag zum Witwengeld

Nr. 74 Kinderzuschlag zum Witwengeld

Abschnitt 6

Sonderzahlung

Nr. 76 Grundbetrag
Nr. 77 Sonderbetrag für Kinder
Nr. 78 Ausschlusstatbestände
Nr. 79 Zahlungsweise, Teilsonderzahlung

Abschnitt 7

Verlust der Versorgung

Nr. 80 Verlust der Versorgung infolge Verurteilung
Nr. 81 Verlust der Versorgungsbezüge bei Ablehnung 

einer erneuten Berufung
Nr. 82 Verlust der Versorgung bei verfassungsfeindli-

cher Betätigung

Teil 3

Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvorschriften

Abschnitt 1

Zusammentreffen mit anderen Bezügen und Einkünften

Unterabschnitt 1

Ruhensvorschriften

Nr. 83 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen

Nr. 84 Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbe-
züge

Nr. 85 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Renten

Nr. 86 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Versorgung aus zwischenstaatlicher und über-
staatlicher Verwendung

Nr. 87 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Entschädigung oder Versorgungsbezügen nach 
dem Abgeordnetenstatut des Europäischen Par-
laments

Unterabschnitt 2

Gemeinsame Bestimmungen
Nr. 88 Erhöhung der Höchstgrenzen
Nr. 89 Mindestbelassung bei Unterhaltsbeitrag nach 

Art. 55
Nr. 90 Reihenfolge der Anwendung der Anrechnungs-, 

Kürzungs- und Ruhensvorschriften
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Abschnitt 2

Versorgungsausgleich

Nr. 92 Kürzung der Versorgungsbezüge wegen Versor-
gungsausgleich

Nr. 93 Abwendung der Kürzung der Versorgungsbe-
züge

Teil 4

Versorgungslastenteilung bei landesinternen 
 Dienstherrenwechseln

Nr. 94 Dienstherrenwechsel
Nr. 95 Versorgungslastenteilung
Nr. 96 Abfindung
Nr. 97 Berechnungsgrundlagen
Nr. 98 Weitere Zahlungsansprüche
Nr. 99 Dokumentationspflichten und Zahlungsmodali-

täten

Teil 5

Überleitungs- und Übergangsvorschriften

Abschnitt 1

Überleitung vorhandener Versorgungsberechtigter

Nr. 100 Besondere Bestandskraft
Nr. 101 Bezügebestandteile
Nr. 102 Versorgung künftiger Hinterbliebener, Versor-

gungsausgleich

Abschnitt 2

Übergangsregelung für vorhandene Beamte  
und Beamtinnen

Nr. 103 Besondere Bestimmungen zu den ruhegehalt-
fähigen Bezügen, zur ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit und zum Ruhegehalt

Nr. 104 Ruhegehalt und Übergangsgeld auf Grund von 
Übergangsregelungen im Besoldungsrecht

Nr. 105 Hinterbliebenenversorgung
Nr. 106 Übergangsregelung zur Anhebung der Alters-

grenzen

Abschnitt 3

Anpassung der Versorgung

Nr. 107 Besondere Maßgaben

Abschnitt 4

Übergangsvorschriften zur Versorgungslastenteilung

Nr. 108 Laufende Erstattungen
Nr. 109 Versorgungslastenteilung bei vergangenen 

Dienstherrenwechseln ohne laufende Erstat-
tung

Nr. 110 Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätz-
lichen Dienstherrenwechsels nach Art. 95

Nr. 111 Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätz-
lichen Dienstherrenwechsels nach dem Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrag

Nr. 112 Übernahme der Versorgungslasten in Altfällen

Abschnitt 5

Sonstige Übergangsvorschriften

Nr. 113 Entpflichtete Professoren und Professorinnen, 
Hochschulleistungsbezüge

Nr. 114 Übergangsvorschrift zur Verjährung

Teil 6

Schlussvorschriften

Nr. 115 Gleichstehende Tatbestände
Nr. 117 Ersetzung von Bundesrecht

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Versorgungsausgleich 

Anlage 2:  Durchführungshinweise zum Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrag

Anlage 3:  Mindestversorgungsbezüge und Mindesthöchst-
grenzen

Anlage 4: Besoldungsordnung HS kw

Anlage 5: Abkürzungsverzeichnis

1. Geltungsbereich

1.0 Die Vorschrift regelt den sachlichen und perso-
nellen Geltungsbereich des BayBeamtVG. 

1.1 1Das BayBeamtVG gilt grundsätzlich für alle 
Beamten und Beamtinnen sowie Richter und 
Richterinnen, die in einem Dienst- oder Richter-
verhältnis zu einem bayerischen Dienstherrn ste-
hen, sowie ihre Hinterbliebenen. 2Die für Richter 
und Richterinnen geltenden §§ 15, 33 Deutsches 
Richtergesetz (DRiG) bleiben daneben als Bun-
desrecht unberührt. 

1.2 1Die Versorgungsansprüche kommunaler Wahl-
beamter und Wahlbeamtinnen ergeben sich aus 
dem Gesetz über kommunale Wahlbeamte – 
KWBG – (BayRS 2022-1-I) in der jeweils gelten-
den Fassung. 2Die Regelungen zur Versorgungs-
lastenteilung im Innenverhältnis der beteiligten 
Dienstherren richten sich auch für Wahlbeamte 
und Wahlbeamtinnen nach den Art. 94 bis 99 
und Art. 108 bis 112 oder dem Staatsvertrag 
über die Verteilung von Versorgungslasten 
bei bund- und länderübergreifenden Dienst-
herrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag) vom 6. Mai 2010 (GVBl S. 206,  
BayRS 2033-1-2-F).

1.3 Versorgungsansprüche nach dem BayBeamtVG 
können sich für Ehrenbeamte und Ehrenbeam-
tinnen nur aus Art. 63 ergeben. 

2. Arten der Versorgung, Begriffsbestimmung

2.1 Abs. 1 zählt die Grundarten der Versorgungsbe-
züge abschließend auf.

2.2 In Abs. 2 werden Richterverhältnisse aus Grün-
den der redaktionellen Vereinfachung Beam-
tenverhältnissen gleichgestellt, so dass die 
Vorschriften des BayBeamtVG auch ohne aus-
drückliche Erwähnung auf Richter in vollem 
Umfang Anwendung finden.

4. Allgemeine Anpassung
1Die Versorgungsbezüge sind entsprechend der 
allgemeinen Entwicklung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnisse in Akzessorietät 
zur Besoldung anzupassen. 2Die Anpassung er-
folgt auf Grund und nach Maßgabe gesonderter 
Anpassungsgesetze. 3Die Vorschrift begründet 
keine individuellen Ansprüche der Versorgungs-
berechtigten.
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5. Zahlungsweise

5.0 Die allgemeine Bagatellregelung des Art. 59 
Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) und die 
dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften sind 
auf Zahlungen nach dem BayBeamtVG anzu-
wenden.

5.1 1Die Versorgungsbezüge werden am letzten 
Werktag gezahlt, der dem Zeitabschnitt vorher-
geht, für den die Zahlung bestimmt ist (Zahltag). 
2Ist dieser Tag ein Samstag, so gilt der vorletzte 
Werktag als Zahltag. 

5.3 Transfers von Versorgungsbezügen ins Ausland

5.3.1 1Der Transfer von Versorgungsbezügen ins Aus-
land ist nach Maßgabe des Außenwirtschafts-
gesetzes in Verbindung mit der Außenwirt-
schaftsverordnung grundsätzlich unbeschränkt 
zulässig. 2Im Zahlungsverkehr sind insbeson-
dere die Meldevorschriften der §§ 59 ff. der Au-
ßenwirtschaftsverordnung zu beachten. 3Soweit 
Beschränkungen auf Grund von Sanktionsmaß-
nahmen der Vereinten Nationen, der Europäi-
schen Union bzw. der Europäischen Gemein-
schaft oder der nationalen Behörden bestehen, 
bedürfen Zahlungen in die betroffenen Länder 
der Genehmigung durch das Servicezentrum 
Außenwirtschaftsprüfungen bei der Hauptver-
waltung in Bayern der Deutschen Bundesbank, 
das in Zweifelsfällen auch Auskunft erteilt.

5.3.2 Anstelle eines Transfers von Versorgungsbe-
zügen ins Ausland können die Zahlungen auf 
Wunsch des oder der Versorgungsberechtigten 
auch durch Überweisung auf ein Gebietsfrem-
den-Konto bei einem inländischen Geldinstitut 
oder durch Überweisung zugunsten des oder der 
Versorgungsberechtigten an einen Gebietsan-
sässigen (z. B. inländischen Inkassobevollmäch-
tigten) geleistet werden. 

5.4 1Die Zahlung von Versorgungsbezügen erfolgt 
grundsätzlich unbar durch Überweisung auf 
das Konto des oder der Versorgungsberechtig-
ten. 2Eine andere Auszahlungsart ist auch in den 
Fällen von Satz 4 nur zulässig, wenn der oder die 
Versorgungsberechtigte die dadurch anfallenden 
Kosten und die Gefahr trägt.

6. Abtretung, Verpfändung, Aufrechnung, Zurück-
behaltungsrecht

6.1.1 1Inwieweit Versorgungsbezüge mit Ausnahme 
der in Abs. 3 genannten Bezüge der Pfändung 
unterliegen, ergibt sich aus den Vorschriften der 
§§ 850 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO). 2Ein 
Pfändungsschutz nach § 850a Nr. 4 ZPO für die 
jährliche Sonderzahlung nach Art. 75 ff. besteht 
nicht. 3Dies gilt auch, wenn die Sonderzahlung 
– wie im Regelfall – mit den laufenden Bezügen 
für den Monat Dezember gezahlt wird. 

6.1.2 Zur Abtretung vgl. auch § 411 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) und zur Verpfändung §§ 1275 
und 1280 BGB (Benachrichtigung mit beglaubig-
ter Urkunde).

6.2.1 1Stehen sich Versorgungsansprüche Versor-
gungsberechtigter und Geldforderungen des 
Dienstherrn (z. B. auf Rückzahlung überzahlter 
Versorgung) gegenüber, soll die Pensionsbehör-

de aufrechnen. 2Ein Rückforderungsbescheid ist 
hierfür nicht zwingend erforderlich. Soweit eine 
Aufrechnung nicht möglich ist, ist die Geldforde-
rung des Dienstherrn anderweitig beizutreiben 
(vgl. Art. 7). 3Die Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechts kommt nur in Betracht, wenn sich 
ungleichartige Forderungen (z. B. der Versor-
gungsanspruch und ein Herausgabeanspruch 
des Dienstherrn gemäß § 37 Abs. 6 Beamtensta-
tusgesetz – BeamtStG) gegenüberstehen.

6.2.2 Für die Aufrechnung gelten §§ 387 ff. BGB und 
für das Zurückbehaltungsrecht §§ 273 und 274 
BGB. 

6.3.1 1Der Dienstherr kann gegen die in Satz 1 ge-
nannten Ansprüche auch nicht nach Abs. 2 auf-
rechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend 
machen, da diese Rechte nur bis zur Höhe des 
pfändbaren Teils geltend gemacht werden kön-
nen. 2Dies gilt nicht für die Verrechnung von 
Heilbehandlungskosten und Beihilfeleistun-
gen.

6.3.2 1Das der Verwaltung in Satz 2 eingeräumte Er-
messen setzt voraus, dass dem Dienstherrn ein 
Rückforderungsanspruch nach Art. 15 Abs. 2 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) oder 
Art. 7 Abs. 2 zusteht, der sich nach dem Tode 
des Beamten oder der Beamtin bzw. des Ruhe-
standsbeamten oder der Ruhestandsbeamtin als 
Nachlassverbindlichkeit gegen die Erben richtet. 
2Bei nach dem Tode gezahlter Besoldung oder 
gezahlten Versorgungsbezügen ist eine Anrech-
nung nach Satz 2 ausgeschlossen. 

6.3.3 1Eine Anrechnung nach Satz 2 erfolgt bis zur 
Höhe des Sterbegeldanspruchs; dies gilt nicht 
wenn Kostensterbegeld nach Art. 33 Abs. 3 ge-
währt wird und der oder die Anspruchsberech-
tigte nicht zugleich Erbe ist. 2Eine Anrechnung 
erfolgt jedoch, wenn der oder die Sterbegeldbe-
rechtigte die Erbschaft ausgeschlagen hat und 
nicht für die Nachlassverbindlichkeit haftet.

7. Rückforderung von Versorgungsbezügen

7.0 1Nr. 15 der Bayerischen Verwaltungsvorschrif-
ten zum Besoldungsrecht und Nebengebieten 
 (BayVwVBes) ist entsprechend anzuwenden. 
2Zur Verpflichtung von Geldinstituten oder Per-
sonen, die Geldleistungen für die Zeit nach dem 
Tode des oder der Versorgungsberechtigten er-
hielten, zur Rücküberweisung oder Rückerstat-
tung vgl. Art. 117. 

8. Verjährung

8.1 1Die Vorschrift enthält eine eigenständige Re-
gelung der Verjährungsfrist und des Verjäh-
rungsbeginns für Ansprüche der Versorgungs-
berechtigten auf Versorgungsbezüge und der 
Pensionsbehörde auf Rückzahlung von Versor-
gungsbezügen. 2Die Verjährungsfrist beträgt 
regelmäßig drei Jahre. 3Die Verjährung beginnt 
mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist; auf Kenntnis oder Kennenmüssen 
des Anspruchs oder der anspruchsbegründenden 
Tatsachen kommt es nicht an.

8.2 1Bei Ansprüchen der Pensionsbehörde auf Rück-
zahlung von Versorgungsbezügen beträgt die 
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Verjährungsfrist zehn Jahre, wenn der oder die 
Versorgungsberechtigte insbesondere seinen 
oder ihren Anzeige- und Mitwirkungspflichten 
nach Art. 10 Abs. 2 vorsätzlich oder leichtfertig 
nicht nachgekommen ist. 2Leichtfertig ist eine 
Verletzung der gebotenen Sorgfalt in ungewöhn-
lich hohem Maße und entspricht dem Rechtsbe-
griff der groben Fahrlässigkeit. 

8.3 Für Ansprüche auf Versorgungsbezüge, die vor 
dem 1. Januar 2011 entstanden sind und für die 
die regelmäßige Verjährungsfrist zu diesem Zeit-
punkt noch nicht begonnen hat, ist Art. 114 zu 
beachten.

8.4 Im Übrigen ist Nr. 13 der BayVwVBes entspre-
chend anzuwenden. 

9. Festsetzung, Zuständigkeit

9.1.1 1Über die Berücksichtigung von Zeiten als ru-
hegehaltfähige Dienstzeit entscheidet die Pen-
sionsbehörde grundsätzlich bei Eintritt des Ver-
sorgungsfalls. 2Dabei ist zu unterscheiden, 

–  ob die Zeiten von Amts wegen anzurechnen 
sind (Art. 14, 16, 17 und 22 Sätze 1 und 2) oder 
angerechnet werden sollen (Art. 18) oder

–  ob die Zeiten im Rahmen einer Ermessensent-
scheidung angerechnet werden können (Art. 
19, 20, 22 Sätze 3 bis 5 – sog. Kannvordienst-
zeiten – sowie Art. 23 Abs. 2).

9.1.2 1Über die Berücksichtigung von Dienstzeiten 
ist grundsätzlich von Amts wegen zu entschei-
den; ein Antrag der Versorgungsberechtigten ist 
nicht erforderlich. 2Liegen keine zureichenden 
Anhaltspunkte für die Berücksichtigung von 
Kannvordienstzeiten vor, dürfen diese frühes-
tens mit Wirkung vom Beginn des Monats an be-
rücksichtigt werden, in dem die Pensionsbehörde 
Kenntnis erlangt. 3Nachweise, die innerhalb von 
drei Monaten nach dem Beginn des Ruhestands 
vorgelegt werden, gelten als zu diesem Zeit-
punkt vorgelegt. 4Im Rahmen der Festsetzung 
des Ruhegehalts ist ein Vorbehalt im Hinblick 
auf Art. 24 Abs. 4 aufzunehmen, soweit Zeiten 
nach Art. 19, 20 und 22 Sätze 3 bis 5 berücksich-
tigt werden und darauf entfallende sonstige nicht 
von Art. 85 erfasste Versorgungsleistungen noch 
nicht zustehen.

9.1.3 Für die Berücksichtigung von Vordienstzeiten ei-
nes verstorbenen Beamten oder einer verstorbe-
nen Beamtin bei der Bemessung der Hinterblie-
benenversorgung gilt Nr. 9.1.2 entsprechend.

9.2 Für den staatlichen Bereich ist die Pensionsbehör-
de in der Verordnung über die Zuständigkeiten 
für die Festsetzung, Anordnung und Abrechnung 
der Bezüge von Bediensteten und Versorgungs-
empfängern (ZustV-Bezüge) des Freistaates Bay-
ern in der jeweils geltenden Fassung bestimmt.

9.3 1Versorgungsbezüge auf Grund von Kannvor-
schriften (beispielsweise nach Art. 29, 39 Abs. 2 
Satz 2, Art. 42) sind nur auf Antrag zu bewilligen. 
2Bewilligungen dürfen frühestens mit Wirkung 
ab Beginn des Antragsmonats ausgesprochen 
werden. 3Anträge, die innerhalb von drei Mona-
ten nach der Beendigung des Beamtenverhält-
nisses oder dem Tod des früheren Beamten oder 

der früheren Beamtin gestellt werden, gelten als 
zu diesem Zeitpunkt gestellt.

9.4 Vorwegentscheidungen über Kannvordienstzei-
ten

9.4.1 1Im Interesse des Dienstherrn oder des Beamten 
oder der Beamtin soll bereits zum Zeitpunkt der 
Berufung in das Beamtenverhältnis im Rahmen 
einer Vorwegentscheidung von der Einstellungs-
behörde (bei Beamten und Beamtinnen des Staa-
tes im Einvernehmen mit der Pensionsbehörde) 
über die Berücksichtigung von Vordienstzeiten 
entschieden werden. 2Dies gilt insbesondere für 
Zeiten nach Art. 19 Nr. 3 Buchst. a und Art. 22 
Sätze 3 und 4. 3Nr. 9.1.2 Satz 4 gilt entspre-
chend.

9.4.2 1Im Rahmen des Art. 23 Abs. 2 soll grundsätzlich 
zum Zeitpunkt der Beendigung der Tätigkeit von 
der personalverwaltenden Stelle eine Vorweg-
entscheidung getroffen werden, ob der Beamte 
oder die Beamtin in einem Gebiet verwendet 
wurde, in dem er oder sie gesundheitsschädi-
genden klimatischen Einflüssen ausgesetzt war 
und wie lang er oder sie sich tatsächlich dort 
aufgehalten hat. 2Bei Beamten und Beamtinnen 
des Staates ist hierfür grundsätzlich kein Einver-
nehmen mit der Pensionsbehörde erforderlich. 
3Im Rahmen der Vorwegentscheidung ist darauf 
hinzuweisen, dass die endgültige Entscheidung 
über die Doppelberücksichtigung im Hinblick 
auf die Günstigkeitsregel in Art. 23 Abs. 3 bei 
der Festsetzung des Ruhegehalts durch die Pen-
sionsbehörde erfolgt. 

9.4.3 In Vorwegentscheidungen ist ein Vorbehalt des 
Gleichbleibens der Sach- und Rechtslage aufzu-
nehmen. 

9.5 1Entscheidungen haben in der Regel grundsätz-
liche Bedeutung, wenn sie für eine unbestimmte 
Zahl von Fällen bindende Festlegungen treffen. 
2Die grundsätzliche Bedeutung kann sich insbe-
sondere daraus ergeben, dass

9.5.1 eine Ermessensentscheidung erforderlich wird, 
die präjudizielle Bedeutung haben kann, soweit 
keine Regelung durch eine Verwaltungsvor-
schrift vorliegt, 

9.5.2 von einer bestehenden allgemeinen Entschei-
dungspraxis abgewichen werden soll oder 

9.5.3 ein unbestimmter Rechtsbegriff auszulegen ist 
und eine Verwaltungsvorschrift hierzu nicht vor-
liegt.

10. Anzeige- und Mitwirkungspflichten

10.0 1Die Vorschrift regelt die Anzeige- und Mit-
wirkungspflichten von Beschäftigungsstellen 
und die der Versorgungsberechtigten sowie die 
sich für den Versorgungsberechtigten oder die 
Versorgungsberechtigte ergebenden Folgen bei 
einer schuldhaften Pflichtverletzung. 2Die An-
zeigepflichten nach Abs. 1 und 2 bestehen selbst-
ständig nebeneinander. 3Der für die Pensionsbe-
hörde geltende Amtsermittlungsgrundsatz wird 
hierdurch nicht berührt. 4Beim Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten sind die Bestimmungen 
des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) 
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vom 23 Juli 1993 (GVBl S. 498, BayRS 204-1-I) 
in der jeweils geltenden Fassung zu beachten; 
insbesondere sind die zur Aufgabenerfüllung er-
forderlichen Daten gemäß Art. 16 BayDSG vor-
rangig bei dem oder der Betroffenen mit seiner 
oder ihrer Kenntnis zu erheben.

10.1.1 1Abs. 1 enthält Anzeigepflichten der Beschäfti-
gungsstellen. 2Beschäftigungsstellen sind alle 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts und ihrer Verbände im Gel-
tungsbereich des BayBeamtVG, unabhängig da-
von, ob der oder die Versorgungsberechtigte im 
Beamten- oder Arbeitnehmerverhältnis oder in 
anderer Form beschäftigt ist.

10.1.2 Die Beschäftigungsstelle hat insbesondere im 
Falle der Gewährung einer Versorgung oder 
ähnlichen Leistung (z. B. Betriebsrente) auch 
jede spätere Änderung dieser Versorgung bzw. 
Leistung gegenüber der Pensionsbehörde anzu-
zeigen.

10.1.3 Sonstige Anzeigepflichten (z. B. zur Durchfüh-
rung des Art. 36 Abs. 4 bis 6 BayBesG sowie des 
Einkommensteuergesetzes – EStG und des Bun-
deskindergeldgesetzes – BKGG) bleiben unbe-
rührt.

10.2.1 1Anzeige- und mitwirkungspflichtig sind Versor-
gungsberechtigte, die Leistungen nach dem Bay-
BeamtVG beziehen oder bezogen haben, auch 
wenn die Leistungen vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes noch nach dem BeamtVG festgesetzt 
wurden. 2Gleiches gilt für Dritte (beispielsweise 
Erben), die Versorgungsleistungen zu erstatten 
haben.

10.2.2 1Der oder die Versorgungsberechtigte ist auf sei-
ne oder ihre Anzeige- und Mitwirkungspflichten 
hinzuweisen, insbesondere die Verpflichtung, 

–  die Verlegung des Wohnsitzes,

–  den Bezug und jede Änderung von Einkünf-
ten, die für die Gewährung von Versorgungs-
bezügen relevant sind, 

–  Tatsachen, die die Änderung des Familien-
zuschlages einschließlich des Unterschieds-
betrages (Art. 69 Abs. 1 und 2) notwendig 
machen,

–  die rechtskräftige Verpflichtung zum Ver-
sorgungsausgleich nach Ehescheidung oder 
Abänderung einer Entscheidung über den 
Versorgungsausgleich sowie für den aus-
gleichsberechtigten früheren Ehegatten den 
Bezug einer Rente aus dem Versorgungsaus-
gleich,

–  für den Witwer oder die Witwe auch die Ver-
heiratung (Art. 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) sowie 
im Falle der Auflösung der neuen Ehe den 
Erwerb und jede Änderung eines neuen Ver-
sorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruchs 
(Art. 44 Abs. 5 Satz 2), 

–  für die Waise auch Tatsachen, die die Ein-
stellung der Zahlung des Ausgleichsbetrages 
(Art. 70) zur Folge haben,

–  für den geschiedenen Ehegatten Tatsachen, 
die die Einstellung der Zahlung des Unter-
haltsbeitrages nach Art. 105 Abs. 3 wegen 

Wegfalls der Voraussetzungen des Art. 105 
Abs. 3 Satz 2 zur Folge haben, und

–  in den Fällen des Art. 21 sowie im Rahmen der 
Art. 71 bis 74 die Erfüllung der allgemeinen 
Wartezeit nach dem SGB VI

unverzüglich anzuzeigen. 2Vorstehendes gilt 
auch für eingetragene Lebenspartnerschaften 
(vgl. Art. 115 Abs. 2).

10.2.3 1Die Pensionsbehörde hat im Rahmen einer Ein-
zelfallentscheidung die Notwendigkeit der Wei-
tergabe von Erkenntnissen und Beweismitteln 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen, die 
Weitergabe auf das zur Aufgabenerfüllung Er-
forderliche zu beschränken und auf die Wahrung 
der Vertraulichkeit der übermittelten Unterlagen 
hinzuwirken. 2Der oder die Versorgungsberech-
tigte ist über die Weitergabe in geeigneter Weise 
zu informieren. 

10.3.1 1Der Entzug der Versorgung gemäß Art. 10 Abs. 3 
ist ein Druckmittel eigener Art, um die Versor-
gungsberechtigten zur Erfüllung der ihnen 
obliegenden Mitwirkungspflichten anzuhalten 
(vgl. BAG, Urteil vom 21. Oktober 2003 – 3 AZR 
83/03, ZTR 2004, 386). 2Der Entzug ist daher un-
abhängig von etwaigen disziplinarrechtlichen 
Maßnahmen zulässig und geboten, solange die 
Versorgungsberechtigten ihren Mitwirkungs-
pflichten schuldhaft nicht nachkommen.

10.3.2 1Durch die Entziehung der Versorgung wird die 
Rückforderung zu viel gezahlter Versorgungsbe-
züge (Art. 7 Abs. 2) nicht ausgeschlossen. 2Die 
Entziehung der Versorgung setzt voraus, dass 
eine Mitwirkungspflicht schuldhaft (vorsätzlich 
oder fahrlässig) nicht erfüllt wurde. 3Im Rahmen 
der Ermessensausübung ist zu berücksichtigen, 
inwieweit hierdurch die Sachverhaltsaufklärung 
erheblich erschwert wurde und das Vorliegen der 
Voraussetzungen des Versorgungsanspruchs 
nicht nachgewiesen ist. 4Eine volle Entziehung 
auf Dauer kommt nur bei Vorsatz in Betracht. 
5In den übrigen Fällen sind der Grad des Ver-
schuldens und die Auswirkungen der Pflicht-
verletzungen insbesondere bei Überzahlungen 
zu berücksichtigen. 6Im Falle einer vollen Ent-
ziehung des Ruhegehaltes auf Dauer ist die da-
durch entstehende Nachversicherungspflicht zu 
berücksichtigen (vgl. § 8 Abs. 2 SGB VI).
7Die Zuerkennung bereits entzogener Versor-
gungsansprüche erfolgt in der Regel mit Wir-
kung für die Zukunft. 8Dies setzt voraus, dass 
der oder die Versorgungsberechtigte nicht vor-
sätzlich gehandelt hat und unbillige Härten ver-
mieden werden.

11. Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts

11.0. Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Ruhegehalt sowie dessen Entste-
hung und Berechnung.

11.1 Wartezeit

11.1.1 In die Wartezeit sind unter Berücksichtigung des 
Art. 24 Abs. 1 und 2 einzurechnen

11.1.1.1 Zeiten, soweit sie nach den Art. 14 und 22 Satz 1 
ruhegehaltfähig sind, einschließlich der Zeiten, 
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die auf Grund einer Entscheidung nach Art. 14 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und Abs. 3 Satz 2 ruhegehalt-
fähig sind,

11.1.1.2 Zeiten eines Erziehungsurlaubs oder einer in 
eine Freistellung vom Dienst fallende Zeit einer 
Kindererziehung bei Kindern, die vor dem 1. Ja-
nuar 1992 geboren sind, höchstens bis zu dem 
Tag, an dem das Kind sechs Monate alt wird (vgl. 
auch Art. 103 Abs. 2),

11.1.1.3 Zeiten, die nach den Art. 16 und 17 sowie nach 
Art. 22 Satz 2 als ruhegehaltfähig gelten oder 
nach Art. 14 Abs. 4 der im Beamtenverhältnis 
zurückgelegten Dienstzeit gleichstehen,

11.1.1.4 Zeiten, soweit sie nach Art. 18 als ruhegehaltfä-
hig berücksichtigt werden.

11.1.2 In die Wartezeit sind nicht einzurechnen

11.1.2.1 Zeiten, die nach Art. 19, 20 und 22 Sätze 3 und 
4 als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt 
werden können,

11.1.2.2 die Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
nach Art. 15 und 23,

11.1.2.3 Zeiten nach Art. 21 Abs. 2 und Art. 25,

11.1.2.4 Zeiten der Verwendung eines Beamten oder 
einer Beamtin aus dem früheren Bundesgebiet 
zum Zwecke der Aufbauhilfe in dem in Art. 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet im 
Sinn des Art. 103 Abs. 4 sind nicht doppelt zu 
berücksichtigen. 

11.1.3 Hinterbliebene von im aktiven Dienst verstorbe-
nen Beamten oder Beamtinnen haben nur dann 
Anspruch auf Versorgung, wenn die Voraus-
setzungen des Abs. 1 in der Person des Versor-
gungsurhebers erfüllt sind (vgl. Art. 34 Nr. 1).

11.1.4 Die Wartezeit braucht nicht erfüllt zu sein, wenn 
der Beamte oder die Beamtin infolge einer Dienst-
beschädigung im Sinn der Nr. 2 dienstunfähig 
geworden ist, es sei denn, die Dienstbeschädi-
gung beruht auf deren grobem Verschulden.

11.1.4.1 Der Begriff der Dienstbeschädigung umfasst 
die in den Art. 46 und 64 genannten Tatbestän-
de sowie sonstige körperliche und geistige Er-
krankungen, die diese Voraussetzungen nicht 
erfüllen, sofern der Beamte oder die Beamtin sie 
sich bei Ausübung oder aus Veranlassung des 
Dienstes zugezogen hat.

11.1.4.2 Bei Ausübung oder aus Veranlassung des Diens-
tes hat sich der Beamte oder die Beamtin eine 
Dienstbeschädigung zugezogen, wenn der 
Dienst rechtlich wesentliche (Teil-)Ursache für 
den Eintritt des schädigenden Ereignisses war 
(vgl. Nr. 46.1.6).

11.1.4.3 1Grobes Verschulden setzt Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit voraus. 2Grob fahrlässig handelt, 
wer schon einfachste, ganz nahe Überlegungen 
nicht anstellt und in ungewöhnlich hohem Maße 
dasjenige unbeachtet lässt, was im gegebenen 
Fall jedem hätte einleuchten müssen. 3Der Vor-
wurf der groben Fahrlässigkeit ist nur dann be-
gründet, wenn den Beamten oder die Beamtin 
auch in subjektiver Hinsicht ein schweres Ver-
schulden trifft. 4Ein Augenblicksversagen allein 
entkräftet noch nicht den Vorwurf der groben 
Fahrlässigkeit (OLG Stuttgart, Urteil vom 2. Fe-

bruar 1989, NJW – RR 1989, 682; BGH, Urteil 
vom 8. Juli 1992, NJW – RR 1992, 2418).

11.2 Ruhen des Ruhegehaltsanspruchs bei Beamten 
und Beamtinnen auf Zeit
1Tritt ein Beamter oder eine Beamtin auf Zeit mit 
Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand, ruht der 
Anspruch auf Ruhegehalt bis die Altersgrenze 
nach Art. 62, 143 BayBG (gegebenenfalls unter 
Beachtung von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches 
Hochschulpersonalgesetz [BayHSchPG]) erreicht 
oder die Dienstunfähigkeit festgestellt wird. 2Un-
abhängig davon ist das Ruhegehalt zum Zeit-
punkt des Ruhestandseintritts festzusetzen.

11.2.1 1Soweit das Vorliegen der Dienstunfähigkeit 
nach § 26 BeamtStG in Bezug auf ein anderes 
Beamtenverhältnis festgestellt wurde, hat die 
Pensionsbehörde dies zugrunde zu legen. 2Die 
Feststellung des Vorliegens der vollen Erwerbs-
minderung durch den zuständigen Träger der 
Rentenversicherung im Sinn des SGB VI steht der 
Dienstunfähigkeit im Sinn des Abs. 2 gleich.

11.2.2 1Soweit kein Fall der Nr. 11.2.1 vorliegt, ist das 
Vorliegen der Dienstunfähigkeit in analoger An-
wendung von § 26 BeamtStG und Art. 65 BayBG 
zu beurteilen. 2Die Pensionsbehörde nimmt hier-
bei die Befugnisse des Dienstvorgesetzten wahr 
und stellt das Vorliegen der Dienstunfähigkeit 
fest. 3Vergleichbare Feststellungen anderer Ver-
sorgungsträger können herangezogen werden.

11.2.3 1Der Anspruch auf Ruhegehalt lebt mit Ablauf 
des Monats der Feststellung auf. 2Als Zeitpunkt 
der Feststellung wird auf die Entscheidung nach 
Nrn. 11.2.1 oder 11.2.2 abgestellt.

11.2.4 Das Ruhen des Anspruchs endet spätestens mit 
Ablauf des Monats, in dem der Ruhestandsbeam-
te oder die Ruhestandsbeamtin verstorben ist. 

12. Ruhegehaltfähige Bezüge

12.0 1Die Vorschrift stellt die zentrale Regelung zur 
Ruhegehaltfähigkeit von Bezügen dar. 2Die Ru-
hegehaltfähigkeit von Bezügen ergibt sich ab-
schließend aus dem BayBeamtVG (Art. 12, 13, 
30, 53, 101 und 104). 3Eine Ausnahme hiervon 
stellt im Rahmen der Organisation der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende § 6c Abs. 4 Sätze 3 
und 6 SGB II dar. 4Diese Vorschrift ordnet bei 
einem Personalübergang von der Bundesagentur 
für Arbeit auf die Optionskommune die Ruhege-
haltfähigkeit einer möglichen Ausgleichszulage 
an. 5Maßgeblich sind grundsätzlich die Bezüge, 
die zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungs-
falles zustanden. 

12.1 Ruhegehaltfähige Bezüge 

12.1.1 1Die Bemessungsgrundlage für die ruhegehalt-
fähigen Bezüge ergibt sich, soweit keine Beson-
derheiten im BayBeamtVG geregelt sind, aus 
dem BayBesG. Bereits im BayBesG wird zwi-
schen rein alimentativen Besoldungsbestand-
teilen (Grundbezüge) und solchen mit nur be-
dingt alimentativem Charakter (Nebenbezüge) 
differenziert. 2Diesem Grundgedanken folgend 
können grundsätzlich nur Grundbezüge als Be-
messungsgrundlage herangezogen werden.
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12.1.2 1Ruhegehaltfähige Bezüge sind demnach

a) das Grundgehalt nach Art. 20 Abs. 1 und 2, 
Art. 30, 40 Abs. 2, Art. 45 Abs. 2, Art. 47, 107 
Abs. 2, Art. 108 Abs. 9 BayBesG,

b) die Strukturzulage nach Art. 33 BayBesG,

c) die Amtszulagen und Zulagen für besondere 
Berufsgruppen nach Art. 34 BayBesG,

d) der Familienzuschlag der Stufe 1 (Art. 69 
Abs. 1),

e) Hochschulleistungsbezüge (Art. 13),

f) die Vollstreckungsvergütung (Abs. 2) und 

g) die besondere Zulage für Richter nach Art. 56 
Abs. 1 BayBesG (Abs. 3).

2Daneben rechnen Bezügebestandteile für am 
1. Januar 2011 vorhandene Versorgungsberech-
tigte zu den ruhegehaltfähigen Bezügen, die sich 
aus Rechtsständen herleiten, die im BayBesG 
nicht mehr geregelt sind, aber auf Grund des 
Art. 101 Abs. 6 und 7 noch zur Anwendung kom-
men. 3Für am 1. Januar 2011 vorhandene Beamte 
und Beamtinnen sind weitere ruhegehaltfähige 
Bezüge in Art. 104 Abs. 1 bestimmt.

12.1.3 Die Leistungsstufe im Sinn des Art. 66 Abs. 1 
BayBesG ist kein Bestandteil des Grundgehalts, 
sondern ein Leistungsbezug und deshalb nicht 
ruhegehaltfähig.

12.1.4 Die Auslandsbesoldung dient ausschließlich 
dem Ausgleich von Mehrbelastungen durch den 
Auslandsdienst und ist daher nicht ruhegehalt-
fähig.

12.1.5 Wegen der Bemessung der ruhegehaltfähigen 
Bezüge bei einem Beamten oder einer Beam-
tin, gegen die im Disziplinarverfahren auf eine 
Gehaltskürzung erkannt worden ist, sind die 
disziplinarrechtlichen Vorschriften zu beachten 
(vgl. Art. 9 Abs. 2 Bayerisches Disziplinargesetz 
– BayDG).

12.1.6 War der Beamte oder die Beamtin bei Eintritt des 
Versorgungsfalles beurlaubt, ist das Grundgehalt 
zugrunde zu legen, das der Beamte oder die Be-
amtin unter Berücksichtigung der besoldungs-
rechtlichen Regelungen zum Stufenaufstieg 
(Art. 30 Abs. 2 und 3 sowie Art. 31 Abs. 3 und 4 
BayBesG) erhalten würde, wenn er oder sie am 
Tage vor Eintritt des Versorgungsfalles wieder 
vollen Dienst getan hätte.

12.2 Ruhegehaltfähigkeit der Vollstreckungsvergü-
tung

12.2.1 1Wurde die Vollstreckungsvergütung wegen 
Dienstunfähigkeit keine zehn Jahre bezogen, ist 
dies unschädlich, wenn die Mindestbezugsdauer 
ohne die Dienstunfähigkeit erreicht worden wäre. 
2Hierfür ist grundsätzlich die Zeit bis zum Errei-
chen der gesetzlichen Regelaltersgrenze (Art. 62 
Satz 1, Art. 143 BayBG) zugrunde zu legen. 3Bei 
Eintritt der Dienstunfähigkeit während der Inan-
spruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell 
ist auf den Beginn der Freistellungsphase abzu-
stellen. 4Der Begriff Dienstunfähigkeit schließt 
das Ableben des Beamten oder der Beamtin mit 
ein. 

12.2.2 1Aus Satz 4 ergibt sich, dass es bei anderweitiger 
Verwendung wegen Verlust der Tauglichkeit für 
den Vollstreckungsaußendienst ausnahmsweise 
nicht darauf ankommt, dass die Vollstreckungs-
vergütung im Zeitpunkt der Ruhestandsverset-
zung bezogen wurde. 2Die Mindestbezugsdauer 
von zehn Jahren muss gleichwohl erfüllt sein; 
Nr. 12.2.1 ist anzuwenden. 

12.2.3 1Wenn der Beamte oder die Beamtin wegen 
Dienstbeschädigung (Art. 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) 
die Tauglichkeit für den Vollstreckungsaußen-
dienst verloren hat, gilt Nr. 12.2.2 Satz 1 ent-
sprechend. 2Zudem ist auch ein Unterschreiten 
der Mindestbezugsdauer nach Abs. 2 Satz 3 un-
schädlich, soweit es auf einer Dienstbeschädi-
gung beruht. 

12.4 Wartefrist

12.4.1 1Eingangsamt einer Qualifikationsebene ist 
das Amt, in das ein Beamter oder eine Beamtin 
entsprechend seiner oder ihrer Qualifikations-
ebene nach den bestehenden laufbahn- und 
besoldungsrechtlichen Regelungen zuerst ein-
gestellt oder übernommen wird (Art. 23 und 
24  BayBesG). 2Eingangsamt im versorgungs-
rechtlichen Sinn ist auch das Amt, das nach Ab-
schluss der Ausbildungsqualifizierung (Art. 37 
Leistungslaufbahngesetz – LlbG) für Ämter ab 
nächsthöheren Qualifikationsebene übertragen 
wurde.

12.4.2 1Kein Eingangsamt ist das durch Beförderung 
oder durch Einstellung in einem höheren als 
dem Eingangsamt (Art. 14 Abs. 1 Sätze 2 und 3 
LlbG) übertragene Amt im statusrechtlichen 
Sinn, einschließlich Beförderungen anlässlich 
des Abschlusses der modularen Qualifizierung; 
auch die Gewährung einer Amtszulage (vgl. 
Art. 2 Abs. 2 LlbG) steht diesbezüglich einer 
Beförderung gleich. 2Als Beförderung gilt auch 
die Übertragung eines laufbahnfreien Amtes 
(z. B. Professor oder Professorin) sowie die von 
der Erfüllung bestimmter zahlenmäßiger Vo-
raussetzungen abhängige Übertragung eines 
höherwertigen Amtes (z. B. Anwachsen der Zahl 
der unterstellten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin-
nen). 3Die gesetzliche Überleitung eines Amtes 
ist keine Beförderung; die Ruhegehaltfähigkeit 
des gehobenen Amtes ist insoweit nicht warte-
zeitabhängig.

12.4.3 1Ein Amt ist mit einem anderen als gleichwertig 
anzusehen, wenn es einer Besoldungsgruppe 
zugeordnet ist, die mindestens mit demselben 
Endgrundgehalt (gegebenenfalls zuzüglich ei-
ner Amtszulage) ausgestattet ist. 2Zwischen den 
Ämtern muss ein sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang bestanden haben. 3Bezüge eines 
mindestens gleichwertigen Amtes hat auch be-
zogen, wer ein entsprechendes Amt in leitender 
Funktion im Beamtenverhältnis auf Zeit oder auf 
Probe (Art. 45 und 46 BayBG oder entsprechen-
dem Bundes- bzw. Landesrecht) bekleidet hat. 
4Nicht berücksichtigt werden können Zeiten in 
einem gleichwertigen Amt, aus dem der Beamte 
oder die Beamtin durch eine Disziplinarmaß-
nahme (Art. 10, 11 BayDG oder entsprechendem 
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Bundes- bzw. Landesrecht) oder unter Verlust der 
Beamtenrechte (§ 24 Abs. 1 BeamtStG) ausge-
schieden ist.

12.4.4 Die Zweijahresfrist rechnet vom Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ernennung an oder, sofern 
der Beamte oder die Beamtin zu einem früheren 
Zeitpunkt in die Planstelle eingewiesen wor-
den ist, von diesem Zeitpunkt an (Art. 4 Abs. 1, 
Art. 20 Abs. 5 BayBesG). 

12.4.5 1Bei der Ermittlung der Zweijahresfrist werden 
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung und einer 
begrenzten Dienstfähigkeit nach § 27 BeamtStG 
voll eingerechnet. 2Nicht einzurechnen sind 
volle Tage eines schuldhaften Fernbleibens vom 
Dienst. 

12.4.6 1Hat der Beamte oder die Beamtin die Zwei-
jahresfrist nicht erfüllt und liegt keine Ruhe-
standsversetzung wegen Dienstbeschädigung 
(Abs. 7 Satz 2) vor, so sind nur die Bezüge des 
vorher bekleideten Amtes ruhegehaltfähig; eine 
zwischenzeitliche gesetzliche Überleitung des 
vorher bekleideten Amtes ist zu berücksichtigen. 
2Auf die Erfüllung der Zweijahresfrist in dem 
vorher bekleideten Amt kommt es nicht an. 

12.5 Ruhegehaltfähigkeit der Bezüge eines früheren 
höher besoldeten Amtes

12.5.1 1Ein Antrag ist nicht lediglich im eigenen Inte-
resse gestellt, wenn er nachvollziehbar und ob-
jektiv auch den Belangen der Verwaltung dient. 
2Die Entscheidung soll dem Beamten oder der 
Beamtin bei Anordnung des Übertritts in das 
neue niedriger besoldete Amt förmlich mitgeteilt 
werden; ein Abdruck der Mitteilung ist zu den 
Personalakten zu nehmen.

12.5.2 1Die Anwendung setzt voraus, dass im Zusam-
menhang mit dem Übertritt in ein niedriger be-
soldetes Amt keine Unterbrechung vorlag. 2Nicht 
als Unterbrechung gilt eine Ruhestandsverset-
zung wegen Dienstunfähigkeit mit anschließen-
der Reaktivierung in dem niedriger besoldeten 
Amt.

12.5.3 Die Höhe der ruhegehaltfähigen Bezüge des frü-
heren Amtes richtet sich nach den bei Eintritt des 
Versorgungsfalles geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls der Stufe, die der Beamte oder 
die Beamtin im früheren Amt zuletzt erreicht 
hat. 

12.6 Wechsel in ein Amt der Besoldungsordnung 
W

12.6.1 Die Regelung erfasst neben Wechseln aus einem 
Amt der Besoldungsordnung C kw in ein Amt 

 der Besoldungsordnung W auch solche aus einem 
Amt der Besoldungsordnungen A, B, und R. 

12.6.2 Die Zeit in der Besoldungsordnung W wird auf 
die Erfüllung der Zweijahresfrist (Abs. 6 Satz 3) 
angerechnet. Hinsichtlich der Stufen des Grund-
gehalts (Abs. 6 Satz 2) bleibt sie unberücksich-
tigt. 

12.7 Nichtanwendung der Zweijahresfrist bei Dienst-
beschädigung

12.7.1 Die Nrn. 11.1.4 bis 11.1.4.3 gelten entsprechend.

12.7.2 Satz 2 gilt auch für die Bemessung der Hinter-
bliebenenversorgung, wenn das Beamtenverhält-
nis durch Tod infolge einer Dienstbeschädigung 
geendet hat.

13. Ruhegehaltfähigkeit von Hochschulleistungs-
bezügen

13.0 1Die Vorschrift bestimmt abschließend, unter 
welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe 
die jeweiligen Hochschulleistungsbezüge nach 
Art. 69 ff. BayBesG ruhegehaltfähig werden. 
2Voraussetzung ist, dass der Beamte oder die 
Beamtin aus einem Amt der Besoldungsordnung 
W in den Ruhestand tritt oder versetzt wird. 3Die 
Nrn. 12.1.5 und 12.1.6 gelten entsprechend. 4Der 
Vorschrift liegt dabei folgende Systematik zu-
grunde:

13.0.1 Hochschulleistungsbezüge an Professoren und 
Professorinnen der Besoldungsgruppen W 2 
und W 3

13.0.1.1 Prüfen der Ruhegehaltfähigkeit des individuel-
len Hochschulleistungsbezugs nach den Abs. 1 
bis 3

1Die Abs. 1 bis 3 regeln die Voraussetzungen der 
Ruhegehaltfähigkeit der einzelnen Hochschul-
leistungsbezüge an Professoren und Professorin-
nen der Besoldungsgruppen W 2 und W 3. Juni-
orprofessoren und Juniorprofessorinnen erhalten 
keine Hochschulleistungsbezüge. 2Für hauptbe-
rufliche Mitglieder von Hochschulleitungen ist 
die Sonderregelung des Abs. 6 zu beachten. 

3Abs. 1 regelt die Ruhegehaltfähigkeit von un-
befristeten Hochschulleistungsbezügen. 4Abs. 2 
regelt die Ruhegehaltfähigkeit von befristeten 
Hochschulleistungsbezügen. 5Abs. 3 regelt die 
Ruhegehaltfähigkeit von Funktionsleistungsbe-
zügen für die Wahrnehmung von Aufgaben in 
der Hochschulselbstverwaltung (z. B. für Dekane 
oder Dekaninnen).
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13.0.1.2 Ermittlung der ruhegehaltfähigen Bezüge bei 
Zusammentreffen verschiedener ruhegehaltfä-
higer Hochschulleistungsbezüge nach Abs. 4
1Hat der Professor oder die Professorin mehre-
re, jeweils nach Abs. 1 bis 3 ruhegehaltfähige 
Hochschulleistungsbezüge bezogen, ist die Kon-
kurrenzregelung des Abs. 4 zu beachten. 2Abs. 4 
enthält dabei folgende Grundsätze:

a) Nicht gleichzeitig gewährte Hochschulleis-
tungsbezüge

Nicht gleichzeitig gewährte Hochschulleis-
tungsbezüge sind nicht zu kumulieren; es ist 
jeweils der Hochschulleistungsbezug mit dem 
höchsten ruhegehaltfähigen Betrag anzuset-
zen.

b) Gleichzeitig gewährte Hochschulleistungs-
bezüge

 1Mehrere unbefristete Hochschulleistungs-
bezüge sind zu kumulieren, wenn sie zuletzt 
und jeweils für die Dauer von mindestens 
zwei Jahren gleichzeitig zugestanden haben. 
2Mehrere befristete oder unbefristete und be-
fristete Hochschulleistungsbezüge können 
nur kumuliert werden, wenn sie gleichzeitig 
über eine Dauer von zehn Jahren bezogen 
wurden. 3Funktionsleistungsbezüge nach 
Abs. 3 können nur dann mit unbefristeten 
oder befristeten Hochschulleistungsbezügen 
kumuliert werden, wenn sie gleichzeitig für 
die nach Abs. 3 jeweils maßgebliche Dauer 
(fünf bzw. zehn Jahre) bezogen wurden.

13.0.1.3 Anwendung der Höchstgrenzenregelung nach 
Abs. 5
1Abs. 5 enthält Höchstgrenzen für die nach 
Abs. 1 bis 4 ermittelten ruhegehaltfähigen Hoch-
schulleistungsbezüge. 2Nach Abs. 5 Satz 1 sind 
Hochschulleistungsbezüge grundsätzlich bis 
zu höchstens 40 v. H. des jeweiligen Grundge-
halts ruhegehaltfähig. 3Abs. 5 Satz 2 enthält eine 

Überschreitungsmöglichkeit durch Erklärung 
der Hochschule

a) auf bis zu 60 v. H. des jeweiligen Grundge-
halts für höchstens 12 v. H. der Inhaber der 
W 2 und W 3 Stellen

b) und auf bis zu 80 v. H. des jeweiligen Grund-
gehalts für höchstens 5 v. H. der Inhaber von 
W 3 Stellen.

13.0.2 Hochschulleistungsbezüge an hauptberufliche 
Mitglieder von Hochschulleitungen 

13.0.2.1 1Abs. 6 regelt die Ruhegehaltfähigkeit von Funk-
tions-Leistungsbezügen an Personen, die ein 
Leitungsamt der Hochschule hauptberuflich in 
einem Beamtenverhältnis auf Zeit ausüben (z. B. 
Präsident einer Hochschule). 2Die Regelung geht 
davon aus, dass hierzu regelmäßig ein Doppel-
beamtenverhältnis mit Personen begründet wird, 
die gleichzeitig als Professor oder Professorin in 
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit stehen 
(vgl. Art. 21 Abs. 5 BayHSchG).

13.0.2.2 1Die Funktions-Leistungsbezüge sind im Rah-
men des Beamtenverhältnisses auf Zeit nach 
Abs. 6 Satz 1 in voller Höhe ruhegehaltfähig, 
wenn

a) der Beamte oder die Beamtin auf Zeit in den 
Ruhestand tritt – dies richtet sich nach Art. 123 
Abs. 1 Satz 1 BayBG – und 

b) die Funktionsleistungsbezüge mindestens 
fünf Jahre zugestanden haben.

2Die Höchstbetragsregelung des Abs. 5 findet 
keine Anwendung. Nach Art. 11 Abs. 2 Satz 2 
ruht dieser Anspruch jedoch bis zum Erreichen 
der gesetzlichen Altersgrenze. 3Daneben besteht 
in aller Regel ein zweiter Versorgungsanspruch 
aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 
4Die beiden nebeneinander bestehenden Ruhe-
gehälter unterliegen der Ruhensberechnung des 
Art. 84.

13.0.1 Hochschulleistungsbezüge an Professoren und Professorinnen der Besoldungsgruppen W 2 

und W 3 

13.0.1.1 Prüfen der Ruhegehaltfähigkeit des individuellen Hochschulleistungsbezugs nach den Abs. 1 

bis 3 

1Die Abs. 1 bis 3 regeln die Voraussetzungen der Ruhegehaltfähigkeit der einzelnen Hochschul-

leistungsbezüge an Professoren und Professorinnen der Besoldungsgruppen W 2 und W 3. Junior-

professoren und Juniorprofessorinnen erhalten keine Hochschulleistungsbezüge. 2Für hauptberuf-

liche Mitglieder von Hochschulleitungen ist die Sonderregelung des Abs. 6 zu beachten.  

3Abs. 1 regelt die Ruhegehaltfähigkeit von unbefristeten Hochschulleistungsbezügen. 4Abs. 2 re-

gelt die Ruhegehaltfähigkeit von befristeten Hochschulleistungsbezügen. 5Abs. 3 regelt die Ruhe-

gehaltfähigkeit von Funktionsleistungsbezügen für die Wahrnehmung von Aufgaben in der Hoch-

schulselbstverwaltung (z. B. für Dekane oder Dekaninnen). 

Übersicht: Arten der Hochschulleistungsbezüge 
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fähiger Hochschulleistungsbezüge nach Abs. 4 

1Hat der Professor oder die Professorin mehrere, jeweils nach Abs. 1 bis 3 ruhegehaltfähige Hoch-

schulleistungsbezüge bezogen, ist die Konkurrenzregelung des Abs. 4 zu beachten. 2Abs. 4 enthält 

dabei folgende Grundsätze:  

a) Nicht gleichzeitig gewährte Hochschulleistungsbezüge 

Nicht gleichzeitig gewährte Hochschulleistungsbezüge sind nicht zu kumulieren; es ist jeweils 

der Hochschulleistungsbezug mit dem höchsten ruhegehaltfähigen Betrag anzusetzen. 

b) Gleichzeitig gewährte Hochschulleistungsbezüge 

Professor 

Unbefristete  
Leistungsbezüge Befristete 

Leistungsbezüge Funktions-
Leistungsbezüge 

z. B. als Dekan 

ruhegehaltfähig, soweit 
Bezug zuletzt und  zwei 

Jahre 

Jedenfalls Anrechnung 
bei befristeten  

Leistungsbezügen  

Ruhegehaltfähig bei 
wiederholter Vergabe 
und für  zehn Jahre

 zehn Jahre  
voll ruhegehaltfähig 

 fünf Jahre 
hälftig ruhegehaltfähig
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Übersicht: Arten der Hochschulleistungsbezüge
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13.0.2.3 1Erfüllt der Professor oder die Professorin nicht 
die Voraussetzungen zum Eintritt in den Ruhe-
stand nach Art. 123 BayBG, z. B. weil er oder sie 
noch keine zehn Jahre in einem Beamtenverhält-
nis zurückgelegt hat, erwirbt der Professor oder 
die Professorin keinen Versorgungsanspruch aus 
dem Beamtenverhältnis auf Zeit. 2Nach Abs. 6 
Satz 2 sind jedoch die Funktions-Leistungsbezü-
ge aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit im Rah-

men des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit 
nach Maßgabe der Abs. 3 bis 5 zu berücksichti-
gen. 3Dementsprechend können Funktionsleis-
tungsbezüge nur dann mit unbefristeten oder be-
fristeten Hochschulleistungsbezügen kumuliert 
werden, wenn sie gleichzeitig mindestens für die 
nach Abs. 3 jeweils maßgebliche Dauer bezogen 
wurden. 4Art. 84 kommt in dieser Variante nicht 
zur Anwendung.

onsleistungsbezüge nur dann mit unbefristeten oder befristeten Hochschulleistungsbezügen kumu-

liert werden, wenn sie gleichzeitig mindestens für die nach Abs. 3 jeweils maßgebliche Dauer be-

zogen wurden. Art. 84 kommt in dieser Variante nicht zur Anwendung.  

 

Übersicht: Funktionsleistungsbezüge für hauptberufliche Mitglieder von Hochschulleitungen 

 

 

13.1. Unbefristete Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge (Art. 70 BayBesG) sowie unbefristete 

besondere Leistungsbezüge (Art. 71 BayBesG) 

13.1.1 1Der jeweilige Leistungsbezug muss zuletzt, d. h. bei Eintritt des Versorgungsfalles zugestanden 

haben. 2Dabei ist jeder Leistungsbezug gesondert zu betrachten. 3Die Nrn. 12.7.1 und 12.7.2 gelten 

entsprechend. 

13.1.2 1Für die Erfüllung der Zweijahresfrist sind unmittelbar vor dem bis zum Ruhestandsbeginn dau-

ernden Bezugszeitraum liegende Zeiträume mit unbefristeten Leistungsbezügen zu berücksichtig-

ten. 2Eine Unterbrechung durch allgemeine arbeitsfreie Tage lässt die erforderliche Unmittelbar-

keit nicht entfallen. 3Die früheren Bezugszeiten werden jedoch nur bei dem Teil des Leistungsbe-

zuges angerechnet, der maximal dem zuvor gewährten Hochschulleistungsbezug entspricht. 4Für 

den übersteigenden Betrag bleibt die frühere Bezugszeit unberücksichtigt. 5Dies kann im Ergebnis 

zu einer nur teilweisen Ruhegehaltfähigkeit eines zuletzt zugestandenen Leistungsbezuges führen. 

Beispiel:  

Professor X erhält von der Universität Y ab 1. Januar 2014 einen unbefristeten Leistungsbezug in 

Höhe von 400 € monatlich. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 wird dieser unbefristete Leistungs-

bezug auf künftig 600 € monatlich neu festgelegt. Mit Ablauf des 30. März 2016 tritt der Professor 

in den Ruhestand. Als ruhegehaltfähig anzusetzen sind nur die monatlich über einen Zeitraum von 

zwei Jahren zustehenden 400 €. Bezüglich des übersteigenden Betrages – hier 200 € – beginnt am 

1. Oktober 2015 eine neue Zweijahresfrist.  

Präsident 

 
Angestellter Beamter auf Zeit 

> 10 Beamtendienstjahre:
Art. 13 Abs. 6 Satz 1 

BayBeamtVG 

< 10 Beamtendienstjahre: 
Art. 13 Abs. 6 Satz 2 

BayBeamtVG 

Funktionsleistungsbezüge  
> 5 Jahre: ruhegehaltfähig 

 
Entsprechend Art. 13 Abs. 3 

bis 5 BayBeamtVG 

Funktionsleistungsbezüge 
< 5 Jahre: nicht ruhegehaltfä-

hig 
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13.1. Unbefristete Berufungs- und Bleibe-Leistungs-
bezüge (Art. 70 BayBesG) sowie unbefristete 
besondere Leistungsbezüge (Art. 71 BayBesG)

13.1.1 1Der jeweilige Leistungsbezug muss zuletzt, d. h. 
bei Eintritt des Versorgungsfalles zugestanden 
haben. 2Dabei ist jeder Leistungsbezug geson-
dert zu betrachten. 3Die Nrn. 12.7.1 und 12.7.2 
gelten entsprechend.

13.1.2 1Für die Erfüllung der Zweijahresfrist sind un-
mittelbar vor dem bis zum Ruhestandsbeginn 
dauernden Bezugszeitraum liegende Zeiträume 
mit unbefristeten Leistungsbezügen zu berück-
sichtigten. 2Eine Unterbrechung durch allge-
meine arbeitsfreie Tage lässt die erforderliche 
Unmittelbarkeit nicht entfallen. 3Die früheren 
Bezugszeiten werden jedoch nur bei dem Teil 
des Leistungsbezuges angerechnet, der maximal 
dem zuvor gewährten Hochschulleistungsbezug 
entspricht. 4Für den übersteigenden Betrag bleibt 
die frühere Bezugszeit unberücksichtigt. 5Dies 
kann im Ergebnis zu einer nur teilweisen Ru-
hegehaltfähigkeit eines zuletzt zugestandenen 
Leistungsbezuges führen.

Beispiel: 

Professor X erhält von der Universität Y ab 1. Ja-
nuar 2014 einen unbefristeten Leistungsbezug 
in Höhe von 400 € monatlich. Mit Wirkung vom 
1. Oktober 2015 wird dieser unbefristete Leistungs-
bezug auf künftig 600 € monatlich neu festgelegt. 
Mit Ablauf des 30. März 2016 tritt der Professor in 
den Ruhestand. Als ruhegehaltfähig anzusetzen 
sind nur die monatlich über einen Zeitraum von 

zwei Jahren zustehenden 400 €. Bezüglich des 
übersteigenden Betrages – hier 200 € – beginnt 
am 1. Oktober 2015 eine neue Zweijahresfrist. 

13.1.3 1Leistungsbezüge, die von inländischen Hoch-
schulen außerhalb Bayerns gewährt wurden und 
in Form und Voraussetzung den unbefristeten 
Leistungsbezügen nach Art. 69 ff. BayBesG ent-
sprechen, sind entsprechend Nr. 13.1.2 zu be-
rücksichtigen. 2Leistungsbezüge, die von einem 
ausländischen Dienstherrn oder in einem privat-
rechtlichen Beschäftigungsverhältnis gewährt 
wurden, sind nicht berücksichtigungsfähig. 

13.1.4 Zeiten einer Beurlaubung ohne Grundbezüge 
werden für die Zweijahresfrist berücksichtigt, 
wenn die Hochschulleistungsbezüge

13.1.4.1 von der Hochschule gewährt oder in der Beru-
fungsvereinbarung zugesagt wurden und 

13.1.4.2 während der Beurlaubung von einer außeruni-
versitären Forschungseinrichtung (z. B. Max-
Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, 
Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungs-
zentren und Leibnitz-Gemeinschaft ehemals 
„Einrichtungen der Blauen Liste“) gezahlt wur-
den. 2Dies kann als erfüllt angesehen werden, 
wenn bei einer Gesamtbetrachtung das Gehalt 
von der außeruniversitären Forschungsein-
richtung der bisherigen Besoldung nach Art. 2 
 BayBesG entsprach. 3Es kommt insbesondere 
nicht darauf an, dass die Hochschulleistungs-
bezüge gesondert ausgewiesen wurden.

 Übersicht: Funktionsleistungsbezüge für hauptberufliche Mitglieder von Hochschulleitungen
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13.1.4.3 Daneben muss die Zeit der Beurlaubung als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden (vgl. 
Nrn. 14.1.3 und 14.2).

Beispiel: 
Professor X der Universität Y wechselt am 1. Janu-
ar 2016 an die Max-Planck-Gesellschaft und wird 
zeitgleich bezüglich seines Beamtenverhältnisses 
beurlaubt. Mit Wirkung vom 1. Juli 2016 kehrt der 
Professor in sein bisheriges Beamtenverhältnis zu-
rück. Mit Ablauf des 31. Dezember 2016 wird der 
Professor wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-
stand versetzt. Die Universität gewährte dem Pro-
fessor mit Wirkung vom 1. November 2014 einen 
unbefristeten Leistungsbezug, der für die Zeit der 
Beurlaubung von der Max-Planck-Gesellschaft 
weiterbezahlt wurde. Da die Beurlaubung im kon-
kreten Fall öffentlichen Belangen diente (Art. 14 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Halbsatz 2) und die Max-
Planck-Gesellschaft für die Zeit der Beurlaubung 
einen Versorgungszuschlag in Höhe von 30 v. H. 
zahlte (ein Ausnahmetatbestand nach Nrn. 14.2.2 
oder 14.2.7 war nicht gegeben), können die sechs 
Monate bei der Max-Planck-Gesellschaft in die 
Berechnung der Zweijahresfrist miteingerechnet 
werden. 

13.1.5 1Wird ein unbefristeter besonderer Leistungs-
bezug nach Art. 71 Abs. 2 Satz 3 BayBesG ganz 
oder teilweise für die Zukunft widerrufen, gilt er 
in Höhe des widerrufenen Betrags als befristeter 
Leistungsbezug. 2Die Ruhegehaltfähigkeit beur-
teilt sich nach Abs. 2.

13.1.6 Die Hochschulleistungsbezüge haben nicht zu-
gestanden, wenn sie zurückgefordert wurden 
(beispielsweise nach Art. 15 oder Art. 70 Abs. 3 
Satz 2 BayBesG oder entsprechendem Bundes- 
bzw. Landesrecht) oder von einer Rückforderung 
nur aus Billigkeitsgründen abgesehen wurde.

13.2 Befristete Berufungs- und Bleibe-Leistungsbe-
züge (Art. 70 BayBesG) sowie befristete beson-
dere Leistungsbezüge (Art. 71 BayBesG)

13.2.1 1Bei befristeten Hochschulleistungsbezügen 
nach Art. 70 und 71 BayBesG kommt es nicht 
darauf an, dass diese auch zum Zeitpunkt des 
Ruhestandseintritts noch zustanden. 2Sie sind 
grundsätzlich ruhegehaltfähig, wenn sie

13.2.1.1 mindestens für die Dauer von zehn Jahren zuge-
standen haben und 

13.2.1.2 mehr als einmal vergeben wurden.

13.2.2 1Für die Zehnjahresfrist kommt es nicht darauf 
an, dass die befristeten Hochschulleistungsbezü-
ge ununterbrochen zustanden. 2Vorausgegange-
ne Bezugszeiten sind zu addieren. 3Ruhegehalt-
fähig sind befristete Leistungsbezüge allerdings 
nur in der Höhe, in denen sie über die Dauer von 
zehn Jahren zustanden. 4Dies kann im Ergebnis 
zu einer nur teilweisen Ruhegehaltfähigkeit füh-
ren. 5Nr. 12.4.3 Satz 4 gilt entsprechend. 6Art. 12 
Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung. 

Beispiel: 

Professor X der Universität Y hat folgende befris-
tete Leistungsbezüge erhalten:

–   200 €/Monat vom 1. Januar 2005  
bis 31. Dezember 2006;  (2 Jahre)

  Vergeben war zwar ein Leistungsbezug  
i. H. v. 400 €, Professor X war allerdings  
nur im Umfang der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit beschäftigt 

–   400 €/Monat vom 1. Februar 2007  
bis 31. Januar 2009 (2 Jahre)

–   300 €/Monat vom 1. Oktober 2009  
bis 30. September 2012 (3 Jahre)

–   500 €/Monat vom 1. April 2010  
bis 31. Juli 2016 (6 Jahre 122 Tage)

Mit Ablauf des 31. März 2017 tritt der Professor in 
den Ruhestand. Als ruhegehaltfähiger befristeter 
Hochschulleistungsbezug sind 300 €/Monat anzu-
setzen. Nur dieser Betrag hat über einen Zeitraum 
von mindestens zehn Jahren zugestanden.

13.2.3 1Bei befristeten Leistungsbezügen, die von in-
ländischen Hochschulen außerhalb Bayerns 
gewährt wurden und den befristeten Leistungs-
bezügen nach Art. 69 ff. BayBesG entsprechen, 
sind höchstens fünf Jahre bei der Berechnung 
der erforderlichen Mindestbezugsdauer von zehn 
Jahren zu berücksichtigen. 2Befristete Leistungs-
bezüge sind vergleichbar, wenn sie im Rahmen 
eines Hochschullehrerverhältnisses von einer 
inländischen Hochschule vergeben wurden und 
bei im Übrigen vergleichbaren Verhältnissen 
auch nach Art. 70, 71 BayBesG hätten vergeben 
werden können. 3Leistungsbezüge, die von ei-
nem ausländischen Dienstherrn oder in einem 
privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis ge-
währt wurden, sind nicht berücksichtigungsfä-
hig. 

13.2.4 Wurde ein befristeter Hochschulleistungsbezug 
nach Ablauf der Befristung in Form eines un-
befristeten Hochschulleistungsbezugs weiter 
gewährt, tritt dessen Ruhegehaltfähigkeit spä-
testens zu dem Zeitpunkt ein, zu dem bei einer 
Weitergewährung eines befristeten Hochschul-
leistungsbezugs die Ruhegehaltfähigkeit einge-
treten wäre.

Beispiel 1: 

Professor X der Universität Y hat für den Zeitraum 
vom 1. Juni 2012 bis zum 31. Mai 2016 einen be-
fristeten Leistungsbezug in Höhe von 400 €/Monat 
erhalten. Mit Wirkung vom 1. Juni 2016 erklärt die 
Hochschule diesen Leistungsbezug für unbefris-
tet. Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wird dieser 
Leistungsbezug für die Zukunft widerrufen. Mit 
Ablauf des 31. Mai 2025 wird der Professor in den 
Ruhestand versetzt.  

Der unbefristete Hochschulleistungsbezug ist 
nicht nach Abs. 1 ruhegehaltfähig, da er nicht zum 
Zeitpunkt der Ruhestandsversetzung zustand. Auf 
Grund des Widerrufs ist der unbefristete als be-
fristeter Leistungsbezug zu werten (Abs. 1 Satz 5). 
Die Entfristung gilt als wiederholte Vergabe. Da-
mit wird die Zehnjahresfrist des Abs. 2 erfüllt und 
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der Hochschulleistungsbezug ist vorbehaltlich der 
Abs. 4 und 5 ruhegehaltfähig. 

Beispiel 2: 

Professor X an der Universität Y hat für den Zeit-
raum vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2017 
einen befristeten Leistungsbezug in Höhe von 
500 €/Monat erhalten, der im Anschluss bis zum 
31. Dezember 2021 verlängert wurde. Mit Wirkung 
vom 1. Januar 2021 erklärt die Hochschule die-
sen Leistungsbezug für unbefristet. Mit Ablauf des 
30. Juni 2022 wird der Professor wegen Dienstun-
fähigkeit in den Ruhestand versetzt. 

Der unbefristete Hochschulleistungsbezug erfüllt 
nicht die Zweijahresfrist des Abs. 1, der befristete 
nicht die Zehnjahresfrist des Abs. 2. Der Hoch-
schulleistungsbezug ist jedoch anzusetzen, da er 
für einen Zeitraum von über zehn Jahren zuge-
standen hat.

13.2.5 Nr. 13.1.4 gilt entsprechend. 

13.3 Funktions-Leistungsbezüge nach Art. 72 
 BayBesG für die nebenberufliche Wahrneh-
mung von Aufgaben der Hochschulselbstver-
waltung

13.3.1 1Abs. 3 regelt die Ruhegehaltfähigkeit von 
Funktions-Leistungsbezügen (Art. 72 BayBesG) 
von Professoren und Professorinnen, die für die 
nebenberufliche Wahrnehmung von Aufgaben 
der Hochschulselbstverwaltung z. B. als Dekan 
vergeben werden. 2Bei Hauptberuflichkeit richtet 
sich die Ruhegehaltfähigkeit nach Abs. 6.

13.3.2 Nr. 13.2.3 gilt entsprechend.

13.4 Konkurrenzregelungen

13.4.1 1Nicht gleichzeitig bezogene Hochschulleis-
tungsbezüge werden nicht kumuliert. 2Nach 
Abs. 4 Satz 1 ist nur der ruhegehaltfähige Hoch-
schulleistungsbezug nach den Abs. 1 bis 3 mit 
dem höchsten Betrag anzusetzen. 

13.4.2 Bei gleichzeitig bezogenen Hochschulleistungs-
bezügen ist zu differenzieren: 

13.4.2.1 Mehrere unbefristete Hochschulleistungsbezü-
ge sind zu kumulieren, wenn sie zuletzt und je-
weils für die Dauer von mindestens zwei Jahren 
gleichzeitig zugestanden haben (vgl. Abs. 1). 

Beispiel: 

Professor X der Universität Y hat folgende unbe-
fristete Leistungsbezüge erhalten:

–  400 €/Monat  ab 1. Januar 2012

  dieser Hochschulleistungsbezug  
wurde jedoch mit Wirkung  
vom 1. Januar 2016 für die Zukunft  
widerrufen.  

–  300 €/Monat ab 2. Mai 2015

–  600 €/Monat ab 1. Oktober 2017

–  250 €/Monat ab 1. Januar 2019

Mit Ablauf des 31. März 2020 tritt der Professor 
in den Ruhestand. Es ist vorbehaltlich des Abs. 5 
ein ruhegehaltfähiger Hochschulleistungsbezug 
in Höhe von 900 €/Monat anzusetzen. Der Hoch-
schulleistungsbezug in Höhe von 400 € wurde 
nicht zuletzt bezogen und kann auch als befriste-

ter Hochschulleistungsbezug (Abs. 1 Satz 5) nicht 
berücksichtigt werden. Der Hochschulleistungsbe-
zug in Höhe von 250 € hat nicht für einen Zeitraum 
von mindestens zwei Jahren zugestanden. Beide 
sind damit nicht zu berücksichtigen.

13.4.2.2 Wurden mehrere befristete Hochschulleistungs-
bezüge (Abs. 2) oder unbefristete (Abs. 1) und 
befristete (Abs. 2) Hochschulleistungsbezüge 
gewährt, wird der kumulierte Betrag zugrunde 
gelegt, der über eine Dauer von mindestens zehn 
Jahren gleichzeitig bezogen wurde. 

Beispiel: 

Professor X der Universität Y hat folgende Leis-
tungsbezüge erhalten:

–   Unbefristeter Leistungsbezug in Höhe von 400 €/
Monat ab 1. Januar 2013

–   Befristeter Leistungsbezug in Höhe von 300 €/
Monat vom 1. Juni 2014 bis zum 31. Mai 2018

–   Unbefristeter Leistungsbezug in Höhe von 500 €/
Monat ab 1. Januar 2016

–   Befristeter Leistungsbezug in Höhe von 600 €/
Monat vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2024

–   Befristeter Leistungsbezug in Höhe von 200 €/
Monat vom 1. Juni 2027 bis 31. Mai 2030

Mit Ablauf des 30. Septembers 2030 tritt der Pro-
fessor in den Ruhestand. Es ist vorbehaltlich des 
Abs. 5 ein ruhegehaltfähiger Hochschulleistungs-
bezug in Höhe von 1100 €/Monat anzusetzen. Die 
zwei unbefristeten Hochschulleistungsbezüge sind 
mit den befristeten Hochschulleistungsbezügen 
insoweit zu addieren, als diese gleichzeitig über 
einen Zeitraum von zehn Jahren zugestanden ha-
ben (200 €/Monat).

13.4.2.3 Funktions-Leistungsbezüge werden nur dann 
mit unbefristeten oder befristeten Hochschulleis-
tungsbezügen kumuliert, wenn sie gleichzeitig 
mindestens für die nach Abs. 3 jeweils maßgeb-
liche Dauer bezogen wurden.

Beispiel:

Professor X der Universität Y hat folgende Leis-
tungsbezüge erhalten:

–   Unbefristeter Leistungsbezug in Höhe von 400 €/
Monat ab 1. Januar 2013

–   Befristeter Leistungsbezug in Höhe von 300 €/
Monat vom 1. Juni 2014 bis zum 31. Mai 2018

–   Funktionsleistungsbezug für die Ausübung des 
Amtes als Dekan in Höhe von 600 €/Monat vom 
1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2024

Mit Ablauf des 30. September 2030 tritt der Pro-
fessor in den Ruhestand. Es ist vorbehaltlich des 
Abs. 5 ein ruhegehaltfähiger Hochschulleistungs-
bezug in Höhe von 1000 €/Monat anzusetzen. 
Der befristete Hochschulleistungsbezug bleibt 
unberücksichtigt, da er zum einen nicht für min-
destens zehn Jahre zugestanden hat und zum 
anderen auch nicht wiederholt vergeben wurde. 
Der Funktionsleistungsbezug ist anzusetzen, da 
er nach Abs. 3 für mindestens zehn Jahre und 
gleichzeitig neben dem unbefristeten Leistungs-
bezug zugestanden hat.
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13.5 Höchstbetragsregelung

13.5.1 Abs. 5 enthält eine besondere Höchstbetragsre-
gelung; sie kommt nach der Ermittlung der ein-
zelnen ruhegehaltfähigen Hochschulleistungs-
bezüge und der Konkurrenzregelung nach Abs. 4 
zur Anwendung.

13.5.2 1Für die Begrenzung der Ruhegehaltfähigkeit der 
Hochschulleistungsbezüge auf den jeweiligen 
Vomhundertsatz des zuletzt zustehenden Grund-
gehalts ist auf den Zeitpunkt der Festsetzung des 
Ruhegehalts abzustellen. 2Dabei ist unbeacht-
lich, ob das zuletzt zustehende Grundgehalt 
 ruhegehaltfähig ist. 

13.5.3 1Die Höchstgrenze beträgt 40 v. H. des bei Ein-
tritt in den Ruhestand zustehenden Grundge-
halts. 2Eine höhere Höchstgrenze ist zugrun-
de zu legen, wenn eine wirksame Erklärung 
der Hochschule vorliegt. 3Zuständig ist nach 
§ 6  Bayerische Hochschulleistungsbezügever-
ordnung (BayHLeistBV) der Präsident oder die 
Präsidentin der Hochschule. 4Die Erklärung er-
folgt durch feststellenden Verwaltungsakt oder 
öffentlich-rechtlichen Vertrag. 5Die Erklärung 
muss spätestens zum Zeitpunkt der Vergabe 
desjenigen Hochschulleistungsbezugs schrift-
lich abgegeben worden sein, mit dem erstmalig 
die 40 v. H.-Grenze überschritten wird. 6Sie ist 
unabhängig vom Eintritt der materiellen Voraus-
setzungen der Ruhegehaltfähigkeit des jeweili-
gen Hochschulleistungsbezugs – z. B. Ablauf der 
Mindestfristen nach den Abs. 1 bis 3 – abzuge-
ben.

13.5.4 1Nicht fristgerecht abgegebene Erklärungen 
sind rechtswidrig, aber für die Pensionsbehörde 
bindend, solange sie nicht aufgehoben werden. 
2Die Pensionsbehörde prüft bei der Festsetzung 
der Versorgungsbezüge die fristgerechte Abgabe 
der Erklärung. 3Im Fall einer nicht fristgerechten 
Erklärung hat die Pensionsbehörde die jeweilige 
Hochschule zu informieren.

Beispiel:

Professor X der Besoldungsgruppe W 2 (Grundge-
halt 4.400 €) der Universität Y hat folgende Leis-
tungsbezüge erhalten:

–   Unbefristeter Leistungsbezug in Höhe von 
1.400 €/Monat ab 1. Januar 2013

–   Befristeter Leistungsbezug in Höhe von 500 €/
Monat vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Mai 
2020

–   Befristeter Leistungsbezug in Höhe von 500 €/
Monat vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2025

Mit Ablauf des 30. September 2030 tritt der Pro-
fessor in den Ruhestand. Nach den Abs. 1 bis 4 
wäre grundsätzlich ein ruhegehaltfähiger Hoch-
schulleistungsbezug in Höhe von 1.900 €/Monat 
anzusetzen. Nach Abs. 5 sind Hochschulleis-
tungsbezüge jedoch in der Regel bis höchstens 
40 v. H. des zuletzt zustehenden Grundgehalts 
ruhegehaltfähig. Dies sind ausgehend von der 
Besoldungsgruppe W 2 (Grundgehalt von 4.400 €) 
maximal 1.760 €. Hat die Hochschule keine ent-
sprechende Erklärung nach Satz 2 abgegeben, 
können die Hochschulleistungsbezüge maximal 

in Höhe von 1.760 € angesetzt werden. Ein höherer 
ruhegehaltfähiger Betrag wäre nur dann möglich, 
wenn die Hochschule mit der Vergabe des ersten 
befristeten Leistungsbezugs – also spätestens zum 
1. Januar 2015 – eine höhere Höchstgrenze fest-
gelegt hätte. Im Rahmen der Erklärung über die 
Überschreitung der 40 v. H.-Grenze hätten auch 
die Höchstgrenzen der Stelleninhaber nach Abs. 
5 Satz 2 beachtet werden müssen.

13.5.5 1Überschreiten die berücksichtigungsfähigen 
Hochschulleistungsbezüge die jeweilige Höchst-
grenze sind zunächst dynamisierte vorrangig vor 
nicht dynamisierten Leistungsbezügen anzuset-
zen. 2Leistungsbezüge nach Abs. 1 sind sodann 
vorrangig vor Leistungsbezügen nach Abs. 3 
und diese wiederum vor Leistungsbezügen nach 
Abs. 2 als ruhegehaltfähig zu klassifizieren.

Beispiel:

Professor X der Besoldungsgruppe W 2 (Grund-
gehalt 4.400 €) der Universität Y hat folgende Leis-
tungsbezüge erhalten:

–  ab 1. Januar 2015: Unbefristeter nicht dynami-
sierter Leistungsbezug in Höhe von 700 €/Monat 
zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts 

–  ab 1. Januar 2013: Unbefristeter dynamisierter 
Leistungsbezug in Höhe von 800 €/Monat zum 
Zeitpunkt des Ruhestandseintritts 

–  Vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Mai 2020: 
 Befristeter dynamisierter Leistungsbezug in 
Höhe von 500 €/Monat zum Zeitpunkt des Ruhe-
standseintritts 

–  Vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2025: Befris-
teter dynamisierter Leistungsbezug in Höhe von 
500 €/Monat zum Zeitpunkt des Ruhestandsein-
tritts 

Mit Ablauf des 30. September 2028 tritt der Pro-
fessor in den Ruhestand. Nach den Abs. 1 bis 4 
wäre grundsätzlich ein ruhegehaltfähiger Hoch-
schulleistungsbezug in Höhe von 2.000 €/Monat 
anzusetzen. Nach Abs. 5 sind Hochschulleis-
tungsbezüge jedoch in der Regel bis höchstens 
40 v. H. des zuletzt zustehenden Grundgehalts ru-
hegehaltfähig. Hat die Hochschule keine entspre-
chende Erklärung nach Satz 2 abgegeben, können 
die Hochschulleistungsbezüge somit maximal in 
Höhe von 1.760 € angesetzt werden. Nach Abs. 5 
Satz 1 sind dynamisierte Leistungsbezüge vor-
rangig anzusetzen. Damit kann der unbefristete 
nicht dynamisierte Leistungsbezug nur in Höhe 
von 460 €/Monat angesetzt werden. 

13.5.6 1Das Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst überwacht als oberste Dienst-
behörde bei den Hochschulen die Einhaltung der 
für die Überschreitung der 40 v. H.-Grenze nor-
mierten Höchstgrenzen der Stelleninhaber nach 
Abs. 5 Satz 2 (12 v. H. bzw. 5 v. H.). 2Maßgeblich 
ist die Zahl der Stelleninhaber zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Erklärung.

13.5.7 Erklärungen einer früheren Hochschule sind bei 
einem Wechsel des Professors oder der Professo-
rin für die neue Hochschule nicht bindend. 
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13.5.8 In Altfällen ist Art. 113 Abs. 4 zu beachten.

13.6 Funktions-Leistungsbezüge nach Art. 72 
 BayBesG an hauptberufliche Mitglieder von 
Hochschulleitungen

13.6.1 1Im Regelfall stehen Personen, die ein Leitungs-
amt an einer Hochschule hauptberuflich in einem 
Beamtenverhältnis auf Zeit ausüben wie z. B. Prä-
sidenten oder Präsidentinnen einer Hochschule, 
daneben als Professor oder Professorin in einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit (vgl. Art. 21 
Abs. 5 BayHSchG) mit einer entsprechenden Ver-
sorgungsanwartschaft. 2Der Ausgleich bei zwei 
Versorgungsansprüchen erfolgt nach Art. 84. 

13.6.2 Funktions-Leistungsbezüge an hauptberufliche 
Mitglieder von Hochschulleitungen im Beamten-
verhältnis auf Zeit sind im Falle des Abs. 6 Satz 1 
nur hinsichtlich dieses Beamtenverhältnisses 
und nicht bezüglich eines gegebenenfalls dane-
ben bestehenden Lebenszeitbeamtenverhältnis-
ses ruhegehaltfähig. 

13.6.3 In Fällen des Abs. 6 Satz 2 gelten Nrn. 13.3.2 bis 
13.5.8 entsprechend. 

14. Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit

14.0 1Die Vorschrift bestimmt den Umfang der Ru-
hegehaltfähigkeit von Dienstzeiten im Beam-
tenverhältnis sowie von gleichgestellten Zeiten. 
2Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung und einer 
eingeschränkten Verwendung wegen begrenz-
ter Dienstfähigkeit sind gemäß Art. 24 Abs. 1 
grundsätzlich nur anteilig zu berücksichtigen. 
3Bei Altersteilzeit, die vor dem 1. Januar 2010 an-
getreten wurde, ist Art. 103 Abs. 3 zu beachten. 

14.1.1 Beamtendienstzeiten
1Dienstzeit ist die im Beamtenverhältnis zurück-
gelegte Zeit im Dienst des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden, der Gemeindeverbände oder 
sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
und weltanschaulichen Gemeinschaften sowie 
deren Verbände. 2Dienstzeiten bei verschiede-
nen Dienstherren sind zusammenzurechnen 
(Einheit des Dienstverhältnisses), ein Wechsel 
des Dienstherrn hat auf die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit keinen Einfluss. 3Ferner ist unerheb-
lich, ob die Zeit im Beamtenverhältnis in der ge-
setzlichen Rentenversicherung nachversichert 
wurde. 4Nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten im 
Beamtenverhältnis auf Widerruf im Sinn des § 4 
Abs. 4 Buchst. b BeamtStG (Nr. 1), einer Tätig-
keit, aus der ohne Ruhegehaltsberechtigung nur 
Gebühren bezogen wurden (Nr. 2) und einer eh-
renamtlichen Tätigkeit (Nr. 3).

14.1.2 1Die ruhegehaltfähige Dienstzeit umfasst auch 
die Tage des Beginns (Tag der Begründung des 
Beamtenverhältnisses) und der Beendigung des 
Beamtenverhältnisses (einschließlich Todestag). 
2Die Begründung eines Beamtenverhältnisses 
wird mit dem Tag der Aushändigung der Ernen-
nungsurkunde oder an dem in ihr bestimmten 
späteren Tag wirksam (vgl. Art. 18 Abs. 3 BayBG). 
3Eine rückwirkende Einweisung in eine Plan-

stelle ist ohne Bedeutung. 4Ist der Todeszeitpunkt 
des Beamten oder der Beamtin nicht bestimmbar 
und wurde daher in der Sterbeurkunde nur ein 
Zeitraum angegeben, rechnet die ruhegehalt-
fähige Dienstzeit bis zum letzten Tag des in der 
Sterbeurkunde angegebenen Zeitraumes. 

14.1.3 Beurlaubungen ohne Grundbezüge  
(Abs. 1 Satz 2 Nr. 4)

14.1.3.1 1Zeiten einer Beurlaubung unter Belassung der 
Bezüge sind grundsätzlich ruhegehaltfähig, bei 
Beurlaubung mit Wegfall der Bezüge nur, wenn 
die Beurlaubung öffentlichen Belangen oder 
dienstlichen Interessen dient und die Voraus-
setzungen des Abs. 2 erfüllt sind. 2Liegen die 
Voraussetzungen vor, ist die Zeit regelmäßig als 
ruhegehaltfähig anzuerkennen. 3Die vorstehen-
den Grundsätze gelten entsprechend bei Beur-
laubung eines Beamten oder einer Beamtin auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst unter Wegfall 
der Anwärterbezüge.

14.1.3.2 1Ob ein Urlaub öffentlichen Belangen oder 
dienstlichen Interessen dient, muss spätestens 
bei Beendigung des Urlaubs schriftlich zuge-
standen sein. 2In der Regel soll hierüber gleich-
zeitig mit der Beurlaubung entschieden werden. 
3Die Entscheidung obliegt der beurlaubenden 
Stelle und ist zu den Personalakten zu nehmen. 
4Bei Beurlaubungen ohne Grundbezüge in den 
nachstehenden Fällen gelten öffentliche Belange 
oder dienstliche Interessen als zugestanden:

a) § 7 des Eignungsübungsgesetzes 

b) §§ 9, 16a ArbPlSchG, gegebenenfalls in Ver-
bindung mit § 78 des Zivildienstgesetzes 
(ZDG)

c) 1Wahrnehmung von Aufgaben der Entwick-
lungszusammenarbeit als Entwicklungs-
helfer oder Entwicklungshelferin oder als 
integrierte Fachkraft (vgl. Abschnitt I Nr. 1 
der mit Schreiben des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie vom 26. Februar 2006;  
GZ.: 6778 - V/4b - 34245/05 entsprechend an-
zuwendenden Richtlinien für die Beurlaubung 
von Bundesbediensteten zur Übernahme von 
Aufgaben der Entwicklungszusammenar-
beit [Beurlaubungsrichtlinien- BeurlR] vom 
25. Oktober 2000, GMBl S. 1112, in der jeweils 
geltenden Fassung oder die entsprechenden 
landesrechtlichen Regelungen).

 –  1Wer Entwicklungshelfer oder Entwick-
lungshelferin ist, ergibt sich aus § 1 Ent-
wicklungshelfer-Gesetz (EhfG) vom 18. Juni 
1969 (BGBl I S. 549) in der jeweils gelten-
den Fassung. 2Die anerkannten Träger des 
Entwicklungsdienstes (§ 2 EhfG) sind dem 
Anhang I zu den BeurlR oder den entspre-
chenden landesrechtlichen Regelungen zu 
entnehmen.

 –  1Eine integrierte Fachkraft wird im Rah-
men eines unmittelbaren Arbeitsverhält-
nisses mit einem Arbeitgeber im Entwick-
lungsland tätig und bezieht dafür Zuschüsse 
aus deutschen öffentlichen Mitteln (vgl. Ab-



FMBl Nr. 12/2012 409 

schnitt I Nr. 1 der BeurlR oder die entspre-
chenden landesrechtlichen Regelungen). 
2In der Regel wird der Nachweis über den 
Status als integrierte Fachkraft durch den 
Zuschussbescheid der zuständigen Stelle 
erbracht. 

2Die Voraussetzungen sind auch erfüllt bei 
der Beurlaubung für eine Tätigkeit bei inlän-
dischen Zentralen von Instituten der Entwick-
lungszusammenarbeit, sofern die konkrete 
Tätigkeit auf ein Projekt der Entwicklungs-
zusammenarbeit bezogen ist, also nicht bei 
einer Verwaltungstätigkeit ohne spezifischen 
Bezug zum Bereich der Entwicklungszusam-
menarbeit.

d) 1Tätigkeit als Fachkraft für Aufgaben der Ent-
wicklungszusammenarbeit bei der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit GmbH (GIZ) – vormals Deutsche Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit GmbH 
(GTZ) – oder entsprechenden Einrichtungen 
(entsandte Fachkraft). 2Dass es sich um eine 
entsprechende Einrichtung handelt, ist in ge-
eigneter Form aktenkundig zu machen. 
3Entsprechende Einrichtungen sind unein-
geschränkt diejenigen Organisationen, die 
entweder institutionell gefördert werden oder 
Haushaltsmittel des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zur Durch-
führung von Projekten und Programmen der 
Entwicklungszusammenarbeit, der Europä-
ischen Union oder sonstiger überstaatlicher 
Einrichtungen erhalten. 4Diese sind dem 
Anhang I zu den BeurlR oder den entspre-
chenden landesrechtlichen Regelungen zu 
entnehmen.
5Private Consulting-Unternehmen und privat-
rechtliche Gesellschaften sind wie entspre-
chende Einrichtungen zu behandeln, soweit 
sie im Rahmen eines Unterauftrags (z. B. Be-
auftragung durch die GIZ) staatliche deutsche 
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit 
oder im Rahmen eines Auftrags der Europä-
ischen Union Projekte der Entwicklungszu-
sammenarbeit durchführen. 6Voraussetzung 
für die Einstufung als entsandte Fachkraft ist, 
dass nachweislich eine förderungswürdige 
Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit 
wahrgenommen wird.

e) 1Wahrnehmung einer Lehrtätigkeit bei einer 
als Ersatz für eine öffentliche Schule staatlich 
anerkannten oder genehmigten Privatschule 
(vgl. Artikel 7 Abs. 4 und 5 GG) oder einer 
Lehrtätigkeit im Ausland als Auslandsdienst-
lehrkraft oder als Bundesprogrammlehrkraft 
im Sinn der Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen dem Bundesminister des Auswärtigen 
und den Kultusministern der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch 
den Präsidenten der Ständigen Kultusminis-
terkonferenz, über den Einsatz deutscher 
Lehrkräfte im Ausland (,,Rahmenstatut für 
die Tätigkeit deutscher Lehrkräfte im Aus-
land“) vom 21. Dezember 1994. ²Soweit eine 
Beurlaubung unter Fortzahlung der Bezüge 

oder eine Abordnung erfolgt, ist die Zeit der 
Beurlaubung oder der Abordnung unabhängig 
von der Frage einer Personalkostenerstattung 
(einschließlich Beteiligung an den Versor-
gungskosten) bereits nach Abs. 1 Satz 1 ru-
hegehaltfähig. 3Dies betrifft insbesondere Be-
urlaubungen für eine Tätigkeit im Ausland als 
Landesprogrammlehrkraft oder als Lehrkraft 
an Europäischen Schulen (Schola Europaea) 
oder Abordnungen in den Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums der Verteidigung für 
eine Tätigkeit als Lehrkraft an Auslandsschu-
len der Bundeswehr. 

14.1.3.3 1Mit der Beurlaubung soll unter Beachtung von 
Abs. 2 von der beurlaubenden Stelle auch über 
die Berücksichtigung von Zeiten nach Satz 2 
Nr. 4 entschieden werden. 2Für den Erlass einer 
 Gewährleistungsentscheidung nach § 5 Abs. 1 
Satz 3 SGB VI kann die Berücksichtigung der 
Zeit einer Beurlaubung als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit unter Beachtung von Abs. 2 zugesi-
chert werden. 3Die Anerkennung der Ruhege-
haltfähigkeit von Zeiten einer Beurlaubung ohne 
Grundbezüge ist zudem unter den Vorbehalt zu 
stellen, dass aus der während der Beurlaubung 
ausgeübten Tätigkeit keine Versorgung, Rente 
oder ähnliche Leistung erworben wird. 4Der 
Vorbehalt ist insbesondere auszusprechen, wenn 
Leistungen zu erwarten sind, die nicht nach 
Art. 85 angerechnet werden können (vgl. insbe-
sondere Art. 85 Abs. 1 Satz 6). 5Renten im Sinn 
des Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 4 und Leis-
tungen, die nur den Nachteil eines auf Grund 
der Beurlaubung nicht eingetretenen regulären 
Karriereverlaufs ausgleichen, werden von dem 
Vorbehalt nicht erfasst. 

14.1.4 Schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst  
(Abs. 1 Satz 2 Nr. 5)

Bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst sind 
nur ganze Tage auszuschließen (vgl. Art. 9 Abs. 1 
Satz 1 BayBesG).

14.1.5 Zeiten mit Abfindung (Abs. 1 Satz 2 Nr. 6)
1Unter Abfindung aus öffentlichen Mitteln im 
Sinn des Satzes 2 Nr. 6 ist z. B. eine Abfindung 
nach Art. 166 BayBG in der bis zum 31. Dezember 
1976 geltenden Fassung oder den entsprechen-
den bundes- bzw. landesrechtlichen Vorschriften 
zu verstehen, sofern sie nicht nach § 88 Abs. 2 
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 gel-
tenden Fassung oder entsprechenden bundes- 
bzw. landesrechtlichen Vorschriften vollständig 
zurückgezahlt worden ist. 2Nicht als Abfindung 
im Sinn des Satzes 2 Nr. 6 gelten u. a.:

–  ein Übergangsgeld nach Art. 67 oder ent-
sprechenden bundes- bzw. landesrechtlichen 
Vorschriften oder bis zum 31. Dezember 1976 
geltendem Recht,

–  ein Übergangsgeld nach §  47a BeamtVG oder 
entsprechenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten,

–  ein Ausgleich nach Art. 103 Abs. 12, § 48 
 BeamtVG oder entsprechenden landesrecht-
lichen Vorschriften,
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–  eine Übergangsbeihilfe nach § 10 des Ge-
setzes zur vorläufigen Regelung der Rechts-
verhältnisse der Polizeivollzugsbeamten des 
Bundes (vorl. BPolBG) vom 6. August 1953 
(BGBl I S. 899) oder nach § 18 des Bundespo-
lizeibeamtengesetzes (BPolBG) in der bis zum 
30. Juni 1976 geltenden Fassung,

–  die Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder einer berufsständi-
schen Versorgungseinrichtung.

14.2 Erhebung von Versorgungszuschlägen
1Die Zahlung von Versorgungszuschlägen ist 
eine weitere Voraussetzung für die Anerken-
nung der Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten einer 
Beurlaubung ohne Grundbezüge. 2Grundsätzlich 
muss die Voraussetzung der zugestandenen öf-
fentlichen Belange oder des dienstlichen Interes-
ses kumulativ vorliegen. 3Bei Abordnungen und 
Zuweisungen ist Abschnitt VI der Anlage zu den 
VV zu Art. 50 BayHO (VANBest) zu beachten. 

14.2.1 Anwendungsfälle

14.2.1.1 Die Beurlaubung eines Beamten oder einer 
 Beamtin zu einem anderen Dienstherrn (§ 2 
 BeamtStG) sowie die Beurlaubung für eine Tä-
tigkeit bei einem sonstigen Arbeitgeber ist außer 
in den Fällen der Nrn. 14.2.2 und 14.2.7 von der 
Zahlung eines Versorgungszuschlags abhängig 
zu machen

a) bei der Beurlaubung ohne Grundbezüge, 
wenn die Berücksichtigung der Zeit der Be-
urlaubung als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
zugesichert wird,

b) bei der (Teil-)Beurlaubung nach § 17 Urlaubs-
verordnung (UrlV) mit entsprechender Kür-
zung der Besoldung oder bei der Beurlaubung 
nach § 18 UrlV mit teilweiser Belassung der 
Leistungen des Dienstherrn, wenn die Zeit der 
Beurlaubung als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt wird.

14.2.1.2 1Zur Sicherstellung der Zahlung des Versor-
gungszuschlags ist die Beurlaubung stets von 
der Vereinbarung eines Versorgungszuschlags 
mit dem anderen Dienstherrn oder Arbeitgeber 
abhängig zu machen, sofern nicht ein Ausnah-
mefall (Nrn. 14.2.2 oder 14.2.7) vorliegt.
2Für den Abschluss der Vereinbarung ist im 
staatlichen Bereich die Dienststelle zuständig, 
die die Beurlaubung verfügt. 3In der Vereinba-
rung ist auf die Regelungen in diesen Verwal-
tungsvorschriften Bezug zu nehmen und der 
andere Dienstherr oder Arbeitgeber zu verpflich-
ten, die maßgeblichen Änderungen des Famili-
enstandes (z. B. Eheschließung oder Scheidung) 
der für die Erhebung des Versorgungszuschlages 
zuständigen Stelle mitzuteilen. 4Im staatlichen 
Bereich ist ein Abdruck der Vereinbarung der für 
die Erhebung des Versorgungszuschlags zustän-
digen Pensionsbehörde (Nr. 14.2.6) und, sofern 
die Leistungen des Freistaats Bayern während 
der Beurlaubung dem Beamten oder der Beam-
tin ganz oder teilweise weitergewährt werden, 
auch der für die Festsetzung, Abrechnung und 
Anordnung der Besoldung zuständigen Behör-

de unverzüglich zu übermitteln. 5Diese teilt der 
Pensionsbehörde die Änderungen in den Ver-
hältnissen des Beamten oder der Beamtin, die 
Auswirkungen auf die Bemessung des Versor-
gungszuschlags haben (z. B. Eheschließung, Be-
förderung), umgehend mit. 

14.2.1.3 Der Versorgungszuschlag ist im staatlichen Be-
reich für Personen, deren Amts-, Dienst-, oder 
Beschäftigungsverhältnis erstmals nach dem 
31. Dezember 2007 begründet wurde, dem Son-
dervermögen „Versorgungsfonds des Freistaates 
Bayern“ anstelle des monatlichen Pauschalbetra-
ges zuzuführen (vgl. Art. 16 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Bildung von Versorgungsrücklagen im 
Freistaat Bayern – BayVersRücklG). 

14.2.2 Ausnahmefälle
1Von der Erhebung eines Versorgungszuschlags 
wird abgesehen in den Fällen einer Beurlau-
bung 

14.2.2.1 nach §§ 9, 16a ArbPlSchG gegebenenfalls in Ver-
bindung mit § 78 ZDG.

14.2.2.2 nach § 7 des Eignungsübungsgesetzes.

14.2.2.3 für Aufgaben der Entwicklungshilfe als Entwick-
lungshelfer (§ 1 des EhfG).

14.2.2.4 bei Entsendung in öffentliche zwischen- oder 
überstaatliche Organisationen (vgl. Anhang 
zu den Entsendungsrichtlinien – EntsR – vom 
26. September 2005, GMBl S. 1073; gemäß FMS 
vom 9. Dezember 2005, GZ.: 21-P 1046-001- 
43 142/05 ist im staatlichen Bereich entsprechend 
zu verfahren).

14.2.2.5 als Fachkraft zu einer Auslandstätigkeit bei 
autonomen Institutionen (z. B. politischen Stif-
tungen) und freien Organisationen im Rahmen 
einer vom Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe ge-
förderten entwicklungspolitischen Maßnahme, 
es sei denn, dass in der Zuwendung des Bundes 
dafür auch ein Versorgungszuschlag zugunsten 
des Dienstherrn des Beamten oder der Beamtin 
enthalten ist (integrierte Fachkraft).

14.2.2.6 als Fachkraft der Technischen Hilfe bei der GIZ 
– vormals GTZ – oder entsprechenden Einrich-
tungen (entsandte Fachkraft).

14.2.2.7 zu Fraktionen des Bundestages, der Landtage, 
bei kommunalen Vertretungskörperschaften und 
des Europäischen Parlaments.

14.2.2.8 zur vertretungsweisen oder probeweisen Wahr-
nehmung einer Professur bei einem anderen 
Dienstherrn. 2Dies gilt nur, soweit der andere 
Dienstherr im umgekehrten Fall ebenfalls auf 
die Erhebung von Versorgungszuschlägen ver-
zichten würde.

14.2.2.9 für eine Tätigkeit als Hochschullehrer an einer 
ausländischen Hochschule.

14.2.2.10 zur Vorbereitung der Wahl zum Deutschen Bun-
destag oder einer gesetzgebenden Körperschaft 
eines Landes.

14.2.2.11 zur Ableistung eines freiwilligen sozialen oder 
ökologischen Jahres oder eines Bundesfreiwilli-
gendienstes.



FMBl Nr. 12/2012 411 

14.2.3 Bemessungsgrundlage 

14.2.3.1 1Bemessungsgrundlage für die Berechnung des 
Versorgungszuschlages bei Beurlaubungen ohne 
Grundbezüge sind

a) die ohne die Beurlaubung monatlich zustehen-
den ruhegehaltfähigen Bezüge einschließlich 
eines etwaigen Familienzuschlages höchstens 
bis zur Stufe 1 (Art. 12 Abs. 1). 2Eine Überlei-
tungszulage nach Art. 108 Abs. 1 BayBesG ist 
in der jeweils ohne die Beurlaubung zustehen-
den Höhe anzusetzen. 3Vorgriffszahlungen 
auf allgemeine Erhöhungen der ruhegehalt-
fähigen Bezüge sind bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage vorbehaltlich einer 
Neuberechnung nach Inkrafttreten des Ge-
setzes über die Erhöhung zu berücksichtigen. 
4Einmalzahlungen nach den Anpassungsge-
setzen bleiben außer Betracht. 

b) die zum Beginn der Beurlaubung monatlich 
zustehenden unbefristeten und befristeten 
Hochschulleistungsbezüge (Art. 13). 2Sie sind 
von Anfang an und in voller Höhe zu berück-
sichtigen. 

c) die anteilige jährliche Sonderzahlung in 
Höhe von jeweils einem Zwölftel der für die 
Abrechnungsmonate jeweils maßgebenden 
Bemessungsgrundlage unter Anwendung 
des im jeweiligen Abrechnungsmonat gelten-
den Vomhundertsatzes nach Art. 83 Abs. 2 
Nrn. 1 und 4 BayBesG. 2Der Erhöhungsbetrag 
(Art. 84 BayBesG), der Sonderbetrag für Kin-
der (Art. 85 BayBesG) und der Unterschieds-
betrag nach Art. 69 Abs. 2 sind nicht zu be-
rücksichtigen.

 2Für die Ermittlung der Bemessungsgrund-
lage des Versorgungszuschlages bleiben ver-
sorgungsrechtliche Abweichungen von den in 
Art. 12 Abs. 1 bestimmten ruhegehaltfähigen 
Bezügen außer Betracht, so z. B. Art. 12 Abs. 4 
bis 8, Art. 103 und 107.

14.2.3.2 Bei Beurlaubungen für eine Lehrtätigkeit als Aus-
landsdienstlehrkraft oder als Bundesprogramm-
lehrkraft ist die halbe Bemessungsgrundlage 
nach Nr. 14.2.3.1 zugrunde zu legen.

14.2.3.3 1In den Fällen der Nr. 14.2.1.1 Buchst. b gilt 
Nr. 14.2.3.1 entsprechend. 2Bemessungsgrund-
lage ist der Teilbetrag, der dem Verhältnis des 
einbehaltenen Betrags der Bezüge zu dem Ge-
samtbetrag der Bezüge entspricht.

14.2.3.4 Wird ein Versorgungszuschlag erhoben, so ist er 
für die gesamte Dauer der Beurlaubung zu zah-
len.

14.2.4 Höhe des Versorgungszuschlags

14.2.4.1 Der Versorgungszuschlag beträgt 30 v. H. der 
Bemessungsgrundlage.

14.2.4.2 Im Falle einer während der Beurlaubung aus-
geübten Teilzeitbeschäftigung bemisst sich die 
Höhe des Versorgungszuschlags anteilig nach 
Maßgabe der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nach 
Art. 24 Abs. 1.

14.2.4.3 1Befindet sich die Beamtin während der Beurlau-
bung in Mutterschutz, bemisst sich der Versor-

gungszuschlag entsprechend der Nrn. 14.2.4.1 
bzw. 14.2.4.2. 2Für den Zeitraum einer Elternzeit 
während der Beurlaubung ist kein Versorgungs-
zuschlag zu entrichten. 

14.2.4.4 Hat der Arbeitgeber des beurlaubten Beamten 
oder der beurlaubten Beamtin im Falle einer 
Nachversicherung die Versicherungsbeiträge 
getragen, die auf die Beschäftigungszeit bei ihm 
entfallen, so ist der für diesen Zeitraum gezahlte 
Versorgungszuschlag zur Hälfte an ihn zurück-
zuzahlen.

14.2.5 Abrechnungszeitraum

14.2.5.1 1Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. 2Der 
Versorgungszuschlag wird nachträglich abge-
rechnet. 3Endet die Beurlaubung während eines 
Kalenderjahres, so endet gleichzeitig der Abrech-
nungszeitraum. 4Die Abrechnung ist umgehend 
nach dem Ende des jeweiligen Abrechnungszeit-
raums vorzunehmen.

14.2.5.2 Auf den für den Abrechnungszeitraum zu zah-
lenden Versorgungszuschlag wird zum 15. eines 
jeden Monats ein Monatsbetrag als Abschlag er-
hoben.

14.2.5.3 Die Höhe der Abschläge ist im Jahr des Beginns 
der Beurlaubung nach dem für den ersten vol-
len Monat der Beurlaubung anfallenden Betrag 
des Versorgungszuschlags und in den folgenden 
Jahren jeweils nach dem monatlichen Durch-
schnittsbetrag des abgelaufenen Zeitraums zu 
bemessen.

14.2.5.4 Der sich nach den Nrn. 14.2.5.2 und 14.2.5.3 er-
gebende Betrag ist auf den nächsten ohne Rest 
durch zehn teilbaren vollen Euro-Betrag abzu-
runden.

14.2.6 Zuständigkeit für die Erhebung

Im staatlichen Bereich obliegt die Erhebung 
des Versorgungszuschlags der Pensionsbehör-
de (Art. 9 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit der 
ZustV-Bezüge).

14.2.7 Ausnahmen
1Weitere Ausnahmen zur Erhebung von Versor-
gungszuschlägen bedürfen der Zustimmung des 
Staatsministeriums der Finanzen. 2Dies gilt bei 
nichtstaatlichen Dienstherren nur, wenn allge-
meine Ausnahmen getroffen werden sollen, die 
über den Einzelfall hinaus gelten sollen. 3Im 
Übrigen entscheidet bei nichtstaatlichen Dienst-
herren die für den Beamten oder die Beamtin 
zuständige oberste Dienstbehörde. 4Bei Mitglie-
dern des Bayerischen Versorgungsverbandes 
wird der Erhebung des Versorgungszuschlages 
in Höhe des auf den Beamten oder die Beamtin 
während der Beurlaubung entfallenden Anteils 
der jeweiligen Umlage zum Bayerischen Versor-
gungsverband allgemein zugestimmt. 

14.2.8 Erhebung von Versorgungszuschlägen bei sons-
tigen Beurlaubungen unter Fortfall der Leistun-
gen des Dienstherrn

14.2.8.1 1Für Beurlaubungen ohne Grundbezüge in 
anderen als den in Nr. 14.2.1 bezeichneten 
Fällen, in denen der Beamte oder die Beamtin 
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während der Beurlaubung neben seinem oder 
ihrem  Beamtenverhältnis kein weiteres Dienst- 
oder  Arbeitsverhältnis begründet, gelten die 
Nr. 14.2.1.1 Buchst. a, Nrn. 14.2.1.2, 14.2.3, 
14.2.4.1, 14.2.5, 14.2.6 und 14.2.7 sinngemäß, 
wenn der Urlaub von vornherein oder nach Ver-
längerung für mehr als sechs Monate gewährt 
wird.
2Der Versorgungszuschlag ist von dem Beamten 
oder der Beamtin zu entrichten. 3Die Gewährung 
des Urlaubs ist von der Abgabe einer Erklärung 
des Beamten oder der Beamtin zur Entrichtung 
des Versorgungszuschlags abhängig zu machen, 
sofern nicht eine Ausnahmeregelung nach den 
Nrn. 14.2.7 oder 14.2.8.2 getroffen wird.

14.2.8.2 1Dient der Urlaub dienstlichen Interessen, so 
kann von der Erhebung des Versorgungszu-
schlags abgesehen werden. 2Die Entscheidung 
trifft die Dienststelle, die die Beurlaubung ver-
fügt.

14.2.9 Übergangsregelung
1Unberührt von der Neuregelung des Versor-
gungszuschlags bleiben Beurlaubungen, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift 
angetreten worden sind. 2Dies gilt nicht für den 
Zeitraum einer Verlängerung einer Beurlaubung 
nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrif-
ten.

14.3 Nicht ruhegehaltfähige Dienstzeiten 

14.3.1 1Dienstzeiten aus einem inländischen Beamten-
verhältnis sind nicht ruhegehaltfähig, wenn das 
Beamtenverhältnis wegen pflichtwidrigen oder 
strafbaren Verhaltens endete. 2Dies gilt sowohl 
für den Verlust der Beamtenrechte kraft Gesetzes 
als auch für den Verlust auf Grund einer Diszi-
plinarentscheidung und zwar auch dann, wenn 
der Beamte oder die Beamtin diesen Rechts-
folgen nur durch einen Antrag auf Entlassung 
entgangen ist. 3Abs. 3 findet keine Anwendung, 
wenn die beamtenrechtlichen Folgen eines Ur-
teils im Gnadenwege (vgl. Art. 61 Abs. 2 BayBG, 
Art. 76 BayDG oder entsprechende bundes- oder 
landesrechtliche Vorschriften) oder im Wieder-
aufnahmeverfahren (vgl. Art. 60 Abs. 1 BayBG, 
§ 24 BeamtStG, Art. 71 Abs. 1 BayDG oder ent-
sprechende bundes- oder landesrechtliche Vor-
schriften) vollständig aufgehoben worden sind.

14.3.2 Ausnahmen (Abs. 3 Satz 2) sollen zugelassen 
werden, wenn der Beamte oder die Beamtin, dem 
oder der ein Verfahren mit der Folge des Ver-
lustes der Beamtenrechte oder der Entfernung 
aus dem Dienst oder die Entlassung drohte, auf 
seinen oder ihren Antrag entlassen (Abs. 3 Satz 1 
Nr. 3), aber wieder in das Beamtenverhältnis be-
rufen worden ist, nachdem er oder sie rechtskräf-
tig freigesprochen oder nur zu einer Strafe ver-
urteilt worden ist, die sein oder ihr Ausscheiden 
nicht nach sich gezogen hätte.

14.3.3 Ausnahmen (Abs. 3 Satz 2) können ferner zuge-
lassen werden, wenn der frühere Beamte oder die 
frühere Beamtin in anderen als den in Nr. 14.3.2 
genannten Fällen wieder in das Beamtenverhält-

nis berufen worden ist und sich in dem neuen 
Beamtenverhältnis bewährt hat.

14.4 Gleichgestellte Zeiten

14.4.1 Die Gleichstellung nach Abs. 4 Nr. 1 gilt für zu-
rückgelegte Amtszeiten eines Mitglieds der Bun-
desregierung (§ 2 Abs. 2, §§ 9, 10 des Gesetzes 
über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der 
Bundesregierung – BMinG) oder einer Landesre-
gierung (vgl. Art. 2 Abs. 2, Art. 8, 9 und 10 Abs. 4 
des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Mitglieder der Staatsregierung – MinG – oder 
entsprechendes Landesrecht).

14.4.2 Zu den entsprechenden Voraussetzungen 
(Abs. 4 Nr. 2), unter denen Zeiten im Amt eines 
Parlamentarischen Staatssekretärs oder einer 
Parlamentarischen Staatssekretärin bei einem 
Mitglied einer Bundes- oder Landesregierung 
zu berücksichtigen sind, gehört, dass der Amts-
inhaber oder die Amtsinhaberin einem Berufs-
ausübungsverbot (vgl. § 7 des Gesetzes über 
die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen 
Staatssekretäre – ParlStG in Verbindung mit § 5 
BMinG oder entsprechendes Landesrecht) unter-
lag.

14.4.3 1Eine Berücksichtigung nach Abs. 4 Nr. 3 kommt 
nur in Betracht, soweit dem Beamten oder der 
Beamtin ein entsprechendes Wahlrecht zur Ab-
sicherung der Mandatszeit für den Fall zusteht, 
dass daraus keine Versorgungsanwartschaft oder 
kein Versorgungsanspruch erworben wird. 2Für 
Mitglieder des Bayerischen Landtages ergibt sich 
dies aus Art. 16 Bayerisches Abgeordnetengesetz 
– BayAbgG, für Mitglieder des Bundestages aus 
§ 23 Abgeordnetengesetz – AbgG. 

14.4.4 Abs. 4 Nr. 4 erfasst Zeiten als Rechtsreferendar 
oder Rechtsreferendarin in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis soweit eine 
Anwartschaft auf Versorgung entsprechend den 
beamtenrechtlichen Vorschriften gewährleistet 
wurde (vgl. Art. 4 Gesetz zur Sicherung des juris-
tischen Vorbereitungsdienstes – SiGjurVD oder 
entsprechende landesrechtliche Vorschriften).

14.4.5 1Nr. 5 erfasst ohne Rücksicht auf die Art der Tä-
tigkeit Dienstzeiten im öffentlichen Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung, die während des Beamtenverhältnisses 
(Entsendungszeit) oder vor der Berufung in das 
Beamtenverhältnis zurückgelegt worden sind. 
2Wegen der Berücksichtigung entsprechender 
nach der Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses zurückgelegter Zeiten vgl. Art. 15 Satz 1 
Nr. 2. 3Eine von der zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung gewährte Abfin-
dung (Abs. 4 Nr. 5 zweiter Halbsatz) wird nach 
Art. 86 Abs. 3 berücksichtigt. 4Welche Einrich-
tungen insbesondere als zwischenstaatliche und 
überstaatliche Einrichtungen anzusehen sind, 
ergibt sich insbesondere aus dem Anhang zu den 
Entsendungsrichtlinien – EntsR – vom 26. Sep-
tember 2005 (GMBl S. 1073; gemäß FMS vom 
9. Dezember 2005, GZ.: 21-P 1046-001-43 142/05 
ist im staatlichen Bereich entsprechend zu ver-
fahren) oder den entsprechenden landesrecht-
lichen Vorschriften.
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15. Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit

15.0 Die Vorschrift regelt die Erhöhung der ruhege-
haltfähigen Dienstzeit um Zeiten, die ein Ruhe-
standsbeamter oder eine Ruhestandsbeamtin in 
grundsätzlich nach Art. 14 oder 16 berücksich-
tigungsfähigen Dienst- oder Amtsverhältnissen 
zurückgelegt hat (sog. Nachdienstzeiten). 

15.1.1 1Die ruhegehaltfähige Dienstzeit ist erst nach 
dem Ausscheiden aus dem in Satz 1 genannten 
Dienst- oder Amtsverhältnis neu zu berechnen. 
2Eine Neufestsetzung des Ruhegehaltes ist nicht 
erforderlich, wenn der Höchstruhegehaltssatz 
auch ohne Nachdienstzeiten erreicht wird. 3Neu-
festsetzungen sind mit Wirkung vom Ersten des 
auf die Beendigung der Beschäftigung folgenden 
Monats vorzunehmen. 

15.1.2 1Voraussetzung für die Berücksichtigung nach 
Satz 1 Nr. 1 ist eine Vollbeschäftigung gegen 
Entgelt. 2Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung 
bleiben – unabhängig vom Rechtsgrund und 
Beschäftigungsumfang – unberücksichtigt.

15.1.3 1Nachdienstzeiten nach Satz 1 Nr. 1 werden nicht 
berücksichtigt, wenn der Ruhestandsbeamte oder 
die Ruhestandsbeamtin aus der nach dem Ein-
tritt in den Ruhestand ausgeübten Tätigkeit einen 
neuen Versorgungsanspruch erwirbt. 2Dies gilt 
nicht bei Tätigkeiten im Sinn des Art. 14 Abs. 4 
Nr. 5 (Satz 1 Nr. 2); Art. 86 findet Anwendung. 
3Im Übrigen gilt Nr. 14.4.5 entsprechend.

15.1.4 Zu Satz 2 wird auf die zugehörigen Nrn. 14.1.3 
bis 14.3.3 verwiesen.

16. Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare 
Zeiten

16.0 1Die Vorschrift regelt die Berücksichtigung von 
Zeiten eines berufsmäßigen Wehrdienstes und 
vergleichbaren Zeiten. 2Bei der Berücksichtigung 
von Zeiten in dem von Art. 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet vor dem 3. Oktober 1990 
sind Art. 21 und 25 zu beachten.

16.1.1 Berufsmäßig im Dienst der Bundeswehr haben 
nach dem Gesetz über die Rechtsstellung der 
Soldaten (Soldatengesetz – SG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl I 
S. 1482) in der jeweils geltenden Fassung die 
Soldaten und Soldatinnen gestanden, die in das 
Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder einer 
Berufssoldatin, eines Soldaten oder einer Solda-
tin auf Zeit berufen worden sind, und zwar  von 
dem Tag an, an dem das Dienstverhältnis rechts-
wirksam begründet worden ist (§ 41 SG).

16.1.2 1Berufsmäßiger Dienst in der Nationalen Volksar-
mee der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik (NVA) rechnet frühestens vom 1. März 
1956 und längstens bis zum 2. Oktober 1990. 
2Die Zeit des Ruhens des Dienstverhältnisses ab 
dem 3. Oktober 1990 für eine Übergangszeit von 
sechs bzw. neun Monaten ist nicht anrechenbar 
(Anlage I Kapitel XIX, Sachgebiet B, Abschnitt 
II Nr. 2 § 2 des Einigungsvertrages). 3Die Zeit des 
berufsmäßigen Wehrdienstes rechnet für Solda-
ten auf Zeit und Berufssoldaten der NVA erst ab 
der erneuten Berufung in ein Dienstverhältnis 
eines Soldaten auf Zeit oder eines Berufssoldaten 

der Bundeswehr (Anlage I Kapitel XIX, Sachge-
biet B, Abschnitt II Nr. 2 § 8 des Einigungsver-
trages). 

16.1.3 Als berufsmäßiger Dienst im Vollzugsdienst der 
Polizei rechnet die von Angehörigen des Polizei-
vollzugsdienstes abgeleistete Dienstzeit u. a.

16.1.3.1 im Bundesgrenzschutz, soweit der Dienst nicht 
auf Grund der Grenzschutzdienstpflicht geleistet 
wurde, oder

16.1.3.2 in der Volkspolizei der ehemaligen DDR, nicht 
dagegen in der kasernierten Volkspolizei. 2Die 
kasernierte Volkspolizei war eine Vorgängeror-
ganisation der NVA (vgl. Nr. 16.1.2). 

16.2 1Zu Abs. 2 wird auf die zugehörigen Nrn. 14.1.3 
bis 14.3.3 verwiesen. 2Nicht als Abfindung im 
Sinn des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 gelten Über-
gangsbeihilfen nach den §§ 12 und 13 Solda-
tenversorgungsgesetz (SVG). 3Bei Verlust der 
Rechtsstellung eines Berufssoldaten oder einer 
Berufssoldatin (§ 48 SG) oder eines Soldaten oder 
einer Soldatin auf Zeit (§ 54 Abs. 2 Nr. 2 SG), so-
wie bei Entlassung auf Antrag eines Berufssol-
daten oder einer Berufssoldatin (§ 46 Abs. 3 SG) 
oder eines Soldaten oder einer Soldatin auf Zeit 
(§ 55 Abs. 3 SG) gelten die Nrn. 14.3.2 und 14.3.3 
entsprechend.

17. Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleich-
bare Zeiten

17.0 1Die Vorschrift regelt die Berücksichtigung von 
Zeiten des nichtberufsmäßigen Wehrdienstes 
und Vollzugdienstes der Polizei sowie des Zivil-
dienstes. 2Bei der Berücksichtigung von Zeiten 
in dem von Art. 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet vor dem 3. Oktober 1990 sind 
Art. 21 und 25 zu beachten.

17.1.1 Die Berücksichtigung von Zeiten nach Abs. 1 
geht der Berücksichtigung nach Art. 18, 19, 20 
und  22 Abs. 2 Sätze 3 und 4 vor. 

17.1.2 1Die Dauer eines nichtberufsmäßigen Wehrdiens-
tes in der Bundeswehr oder eines Zivildienstes 
ergibt sich aus der Dienstzeitbescheinigung 
(§ 32 SG bzw. § 46 Abs. 1 ZDG). 2Die Dauer eines 
nichtberufsmäßigen Wehrdienstes in der NVA 
ergibt sich aus dem Wehrdienstausweis. 

17.1.3 Der nichtberufsmäßige Wehrdienst in der Bun-
deswehr umfasst die in § 4 Wehrpflichtgesetz 
(WPflG) genannten Arten des Wehrdienstes so-
wie nach früherem Wehrrecht geleisteten Wehr-
dienst. 

17.1.4 Der nichtberufsmäßige Wehrdienst umfasst auch 
die Zeit des Ruhens der Dienstverhältnisse ehe-
maliger Angehöriger der NVA (vgl. Nr. 16.1.2 
Satz 2), soweit währenddessen tatsächlich Wehr-
dienst geleistet wurde.

17.1.5 1Der nichtberufsmäßige Wehrdienst umfasst 
auch den Grundwehrdienst in der NVA in der 
Zeit zwischen dem 1. März 1956 und dem 2. Ok-
tober 1990. 2Die Wehrpflicht in der ehemaligen 
DDR wurde am 25. Januar 1962 durch Gesetz 
über die allgemeine Wehrpflicht vom 24. Januar 
1962 eingeführt; vor dem 1. Mai 1962 war der 
Wehrdienst bis zu drei Jahren freiwillig. 3Die ge-
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setzliche Dauer des Grundwehrdienstes in der 
ehemaligen DDR betrug vom

1. Mai 1962 bis 30. April 1990 18 Monate 

1. Mai 1990 bis 2. Oktober 1990 12 Monate
4Die wehrdienstleistenden Soldaten der NVA 
wurden mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 Sol-
daten der Bundeswehr (Anlage I Kapitel XIX 
Sachgebiet B Abschnitt II Nr. 2 des Einigungs-
vertrages).

17.1.6 Nichtberufsmäßiger Wehrdienst in fremden 
Streitkräften ist nur soweit er nach § 8 Abs. 2 
WPflG auf den deutschen Wehrdienst (vgl. 
Nr. 17.1.3) ganz oder teilweise angerechnet wur-
de und im Umfang der tatsächlichen Anrechnung 
zu berücksichtigen.

17.1.7 Nichtberufsmäßiger Polizeivollzugsdienst im 
Sinn des Abs. 1 Nr. 1 ist der nicht von Art. 16 
Abs. 1 erfasste, die Arbeitskraft voll beanspru-
chende Dienst u. a. auf Grund der Grenzschutz-
dienstpflicht (§§ 49 ff. des Bundesgrenzschutzge-
setzes).

17.1.8 Einem Zivildienst nach dem ZDG stehen 
gleich:

17.1.8.1 1Wehrersatzdienst als Bausoldat der ehemaligen 
DDR gemäß der Anordnung vom 7. September 
1964 (GBI I Nr. 11/1964 S. 1290) in der Zeit bis 
zum 28. Februar 1990. 2Die gesetzliche Dauer 
des Wehrersatzdienstes von 1964 bis 30. April 
1990 betrug 18 Monate.

17.1.8.2 1Zivildienst auf Grund der Verordnung über den 
Zivildienst in der DDR vom 20. Februar 1990 
(GBI I Nr. 10/1990 S. 79) in der Zeit vom 1. März 
1990 bis 2. Oktober 1990. 2Zivildienstpflichtige 
Personen gelten mit Wirkung vom 3. Oktober 
1990 als anerkannte Kriegsdienstverweigerer 
im Sinn des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes 
(Anlage I Kapitel X Sachgebiet C Abschnitt III 
Nr. I Einigungsvertrag). 3Die Dauer des Zivil-
dienstes der DDR betrug zwölf Monate.

17.1.9 1Zeiten einer Heilbehandlung (vgl. § 10 Bundes-
versorgungsgesetz – BVG) sind nach Abs. 1 Nr. 2 
zu berücksichtigen, wenn die Krankheit oder 
Verwundung mit einer der in Abs. 1 Nr. 1 oder 
Art. 16 Abs. 1 genannten Zeiten in ursächlichem 
Zusammenhang steht. 2Dies ist anzunehmen, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit bei der Entlassung 
vorgelegen hat und die Heilbehandlung im un-
mittelbaren zeitlichen Anschluss an die Entlas-
sung erfolgte. 3Arbeitsunfähig ist, wer infolge 
Krankheit oder Verwundung seine bisher aus-
geübte Tätigkeit nicht (weiter-)verrichten kann.

17.2 Zu Abs. 2 wird auf die zugehörigen Nrn. 14.1.3 
bis 14.3.3 verwiesen.

18. Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 
im öffentlichen Dienst

18.0 1Zeiten in einem privatrechtlichen Arbeitsver-
hältnis im öffentlichen Dienst sollen nach Maß-
gabe des Art. 18 als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden, wenn sie bei einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn ohne von dem 
Beamten oder der Beamtin zu vertretende Unter-
brechung zurückgelegt wurden und die Tätigkeit 

zur Ernennung in das nachfolgende Beamtenver-
hältnis geführt hat. 2Es muss sich um üblicher-
weise Beamten oder Beamtinnen übertragene 
oder für die Fachlaufbahn förderliche Tätigkeiten 
handeln. 3Bei der Berücksichtigung von Zeiten 
in dem von Art. 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet vor dem 3. Oktober 1990 sind 
Art. 21 und 25 zu beachten.

18.1.1 Nicht berücksichtigt werden Zeiten,

a) die vor einem früheren Beamtenverhältnis 
liegen, wenn die Zeit des früheren Beamten-
verhältnisses selbst nicht berücksichtigt wird, 
da

– eine Abfindung aus öffentlichen Mittel ge-
währt worden ist (vgl. Nr. 14.1.5) oder

– es sich um Zeiten nach Art. 14 Abs. 3 Satz 1 
handelt und keine Ausnahme nach Art. 14 
Abs. 3 Satz 2 zugelassen worden sind 
oder

b) im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, für 
die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln 
gewährt worden ist.

18.1.2 1Öffentlich-rechtliche Dienstherren sind der 
Bund, die Länder, die Gemeinden, die Gemein-
deverbände oder sonstige Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaften und weltanschaulichen 
Gemeinschaften und deren Verbände. 2Auf die 
Dienstherrenfähigkeit im Sinn des § 2 BeamtStG 
kommt es nicht an. 3Einrichtungen in dem in 
Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet vor dem 3. Oktober 1990 sind wie öffentlich-
rechtliche Dienstherren zu behandeln, wenn sie 
nach den im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
herrschenden Rechtsvorstellungen Einrichtun-
gen eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
gewesen wären. Hierzu zählen beispielsweise:

–  zentrale und örtliche Einrichtungen des 
Staatsapparates (Volkskammer, Staatsrat, 
Ministerrat, Ministerien, Staatssekretariate, 
Räte der Bezirke, Kreise, Städte, Stadtbezirke 
und Gemeinden),

–  Rechtspflegeorgane (Staatsanwaltschaft, Ge-
richte),

–  Strafvollzugsorgane,

–  Polizei, Feuerwehr,

–  Zivilverteidigung nach dem Gesetz über die 
Landesverteidigung der Deutschen Demokra-
tischen Republik vom 13. Oktober 1978 (GBl 
S. 377),

–  Zoll,

–  Deutsche Reichsbahn,

–  Deutsche Post.

18.1.3 Ein „privatrechtliches Arbeitsverhältnis“ umfasst 
die Tätigkeit als Arbeitnehmer oder Arbeitneh-
merin einschließlich Tätigkeiten als sonstige 
Beschäftigte im Sinn des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
SGB VI (insbesondere die dienstordnungsmä-
ßig Angestellten im Sinn der §§ 351 und 352 der 
Reichsversicherungsordnung – RVO, §§ 144 ff. 
SGB VII, § 52 des Gesetzes über die Alterssi-
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cherung der Landwirte – ALG). Nicht erfasst ist 
die Beschäftigung als Auszubildender in einem 
Lehr-, Volontär- und sonstigen Ausbildungsver-
hältnis.

18.1.4 Unterbrechungen 
1Als ruhegehaltfähig werden Zeiten aus einem 
Arbeitsverhältnis berücksichtigt, die ohne Unter-
brechung vor der Berufung in das nachfolgende 
Beamtenverhältnis zurückgelegt wurden; Un-
terbrechungen ohne Urlaub von nicht mehr als 
einem Monat sind unschädlich. 2Bei einem Be-
schäftigungsverbot nach dem Mutterschutzge-
setz oder einer Elternzeit nach dem Gesetz zum 
Elterngeld und zur Elternzeit – BEEG oder einem 
Erziehungsurlaub nach altem Recht liegt keine 
Unterbrechung vor. 3Beruht eine Unterbrechung 
auf Umständen, die der Beamte oder die Beamtin 
zu vertreten hat (Nr. 18.1.5), ist eine Berücksich-
tigung der vor der Unterbrechung liegenden Zeit 
nach Art. 18 ausgeschlossen. 
4Zeiten einer Unterbrechung können, soweit sie 
nicht nach anderen Vorschriften (beispielsweise 
Art. 17, 22 Satz 2) anzurechnen sind, nicht als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden.

18.1.4.1 Unterbrechungen während eines bestehenden 
Arbeitsverhältnisses
1Eine Unterbrechung liegt so lange nicht vor, als 
der Beamte oder die Beamtin im Arbeitsverhält-
nis mit Anspruch auf Arbeitsentgelt gestanden 
hat und während des Arbeitsverhältnisses auf 
Grund einer Beurlaubung nicht länger als einen 
Monat keinen Anspruch auf Arbeitsentgelt hat-
te (für die Zeit der Beurlaubung gilt Nr. 18.1.4 
Satz 4 entsprechend). 2Eine Unterbrechung liegt 
vor, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin mindestens einen Arbeitstag ohne recht-
fertigenden Grund nicht tätig gewesen ist.

18.1.4.2 Unterbrechungen zwischen Beschäftigungsver-
hältnissen

Wurde der Beamte oder die Beamtin nicht un-
mittelbar nach seinem oder ihrem Ausscheiden 
aus dem Arbeitsverhältnis in ein weiteres nach 
Art. 18 berücksichtigungsfähiges Arbeitsverhält-
nis oder das Beamtenverhältnis berufen, liegt 
eine Unterbrechung vor. 

Beispiel:

Beamter A war als Verwaltungsangestellter ab 
1. Januar 1975 beim Freistaat Bayern beschäftigt. 
Zum 1. Mai 1980 kündigte er die Tätigkeit, um bis 
zum 30. Juni 1984 zu studieren. Nach dem Refe-
rendariat vom 1. September 1984 bis 30. August 
1987 arbeitete er ab 1. Oktober 1987 als ange-
stellter Lehrer und wurde zum 1. September 1988 
verbeamtet.

Die Zeit als Verwaltungsangestellter kann nicht 
nach Art. 18 berücksichtigt werden, da eine vom 
Beamten zu vertretende Unterbrechung vorliegt. 
Die Zeit des Studiums ist nach Art. 20, das Re-
ferendariat nach Art. 14 zu berücksichtigen. Die 
Zeit als angestellter Lehrer ist nach Art. 18 berück-
sichtigungsfähig, da keine Unterbrechung vorliegt 

und der zeitliche und funktionelle Zusammen-
hang gegeben ist.

18.1.5 Unterbrechungen, die der Beamte oder die Be-
amtin zu vertreten hat
1Der Beamte oder die Beamtin hat die Unter-
brechung zu vertreten, wenn sie auf Umständen 
beruht, die dem Verantwortungsbereich des Be-
amten oder der Beamtin zuzurechnen sind. 2Dies 
ist gegeben, wenn das Arbeitsverhältnis 

18.1.5.1 durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag oder 
auf Veranlassung des Arbeitnehmers oder der 
Arbeitnehmerin oder durch den Arbeitgeber aus 
einem in der Person des Arbeitnehmers oder der 
Arbeitnehmerin liegenden wichtigen Grund be-
endet wurde.

18.1.5.2 wegen betriebsbedingter Kündigung oder wegen 
Auslaufens eines befristeten Arbeitsverhältnis-
ses beendet wurde und die Wiedereinstellung 
bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn aus 
einem Grunde verhindert oder verzögert wurde, 
für den der Beamte oder die Beamtin einzustehen 
hat. 3Dies ist der Fall, wenn er oder sie nicht alles 
ihm oder ihr mögliche getan hat, um eine Un-
terbrechung der Dienstzeit durch anschließende 
Weiterbeschäftigung im öffentlichen Dienst zu 
vermeiden oder auf eine objektiv unvermeidli-
che Dauer zu begrenzen. 4Allein die Aufnahme 
einer anderweitigen Tätigkeit begründet keine 
entgegenstehende Vermutung; vgl. im Übrigen  
BVerwG, Urteil vom 19. Februar 1998 - 2 C 
12.97). 

18.1.5.3 aus familiären Gründen unterbrochen wurde, es 
sei denn, dass das Ausscheiden aus einem unbe-
fristeten privatrechtlichen Arbeitsverhältnis auf 
eigenen Wunsch erfolgte zur tatsächlichen

a) Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 
18 Jahren oder

b) Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pfle-
gebedürftigen sonstigen Angehörigen (vgl. 
sinngemäß Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 BayBG), 

wenn der Beamte oder die Beamtin bis zur Wie-
dereinstellung in das Arbeitsverhältnis oder bis 
zur Berufung in das Beamtenverhältnis nicht 
anderweitig erwerbstätig war, die für das Aus-
scheiden maßgebenden Gründe bis zur Wieder-
einstellung fortbestanden haben und soweit die 
Unterbrechung den Zeitraum einer Beurlaubung 
nach Art. 92 Abs. 1 BayBG nicht überschritten 
hat. 3Maßgebend ist die Höchstdauer der Beur-
laubung eines Beamten oder einer Beamtin, die 
zum Zeitpunkt der Wiedereinstellung oder der 
Berufung in das Beamtenverhältnis galt. 4Dies 
gilt auch in Fällen der Beurlaubung gemäß § 28 
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) bzw. entsprechender Vorschrif-
ten. 5Eine Erwerbstätigkeit liegt auch bei einer 
geringfügigen Beschäftigung oder einer gering-
fügigen selbstständigen Tätigkeit (§ 8 SGB IV) 
vor.
6Die Höchstdauer der Beurlaubung eines Beam-
ten oder einer Beamtin ergibt sich aus nachfol-
gender Tabelle:
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bis 31. August 1970 sechs Jahre Art. 86a 
BayBG 

1. September 1970 
bis 31. Mai 1985 

sechs Jahre Art. 86a 
BayBG

1. Juni 1985 bis  
31. Januar 1988

neun Jahre Art. 86a 
BayBG

1. Februar 1988 bis 
30. Juni 1997

1. Juli 1997 bis  
31. März 2009

zwölf Jahre

Art. 86a 
BayBG

Art. 80b 
BayBG

ab 1. April 2009 fünfzehn Jahre Art. 92 
BayBG

18.1.6 Unterbrechungen, die der Beamte oder die Be-
amtin nicht zu vertreten hat
1Unterbrechungen, die der Beamte oder die Be-
amtin nicht zu vertreten hat, schließen die An-
erkennung der vor der Unterbrechung zurück-
gelegten Zeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
nicht aus. 2Folgende Unterbrechungen hat der 
Beamte oder die Beamtin vorbehaltlich der 
Nr. 18.1.5 nicht zu vertreten:

18.1.6.1 Tätigkeiten bei einer Fraktion des Bundestages, 
eines Landtages, einer kommunalen Vertre-
tungskörperschaft und des Europäischen Parla-
ments.

18.1.6.2 1Ableistung von Wehr- oder Zivildienst, auch 
wenn der Eintritt freiwillig erfolgt ist. 2Als 
Wehrdienst gilt der gesetzliche Wehrdienst (vgl. 
Art. 17) bis zur Dauer von drei Jahren, sofern es 
sich nicht um einen berufsmäßigen Wehrdienst 
handelt.

18.1.6.3 Ableistung von Wehrdienst als Soldat auf Zeit 
oder Soldatin auf Zeit (Art. 16) mit einer auf nicht 
mehr als zwei Jahre festgesetzten Dienstzeit.

18.1.6.4 Zeiten, in der sich der Arbeitnehmer oder die Ar-
beitnehmerin im Sinn der Nrn. 18.1.2 und 18.1.3 
auf Grund einer Krankheit oder Verwundung als 
Folge eines der in den Nrn. 18.1.6.2 und 18.1.6.3 
genannten Dienste arbeitsunfähig in einer Heil-
behandlung befunden hat.

18.1.6.5 1Zeiten eines Urlaubs ohne Arbeitsentgelt, wenn 
das dienstliche oder betriebliche Interesse an 
der Beurlaubung anerkannt wurde. 2Bei Urlaub 
ohne Arbeitsentgelt aus familiären Gründen ist 
Nr. 18.1.5.3 entsprechend anzuwenden.

18.1.6.6 Ableisten eines freiwilligen sozialen oder ökolo-
gischen Jahres oder eines Bundesfreiwilligen-
dienstes bis zu jeweils einem Jahr.

18.1.6.7 Die Zeit nach dem Zuzug aus dem in Art. 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet vor dem 
3. Oktober 1990, wenn sie sechs Monate nicht 
übersteigt; bei einer längeren Unterbrechung ist 
eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. 

18.1.7 Zeitlicher und funktioneller Zusammenhang
1Eine Tätigkeit hat zur Ernennung geführt, wenn 
Fähigkeiten und Erfahrungen erworben wurden, 
die ein wesentlicher Grund – nicht notwendiger-
weise der alleinige Grund – für die Übernahme 
in das nachfolgende Beamtenverhältnis waren. 
2Dabei muss ein zeitlicher und funktioneller Zu-
sammenhang zwischen der früheren Tätigkeit 

und der neuen Verwendung im Beamtenverhält-
nis bestehen.

18.1.7.1 Der zeitliche Zusammenhang ist gegeben, wenn 
diese Beschäftigungszeiten dem Eintritt in das 
Beamtenverhältnis – gegebenenfalls auch in 
einem anderen Verwaltungszweig oder bei ei-
nem anderen Dienstherrn – unmittelbar voran-
gegangen sind; eine von dem Beamten oder der 
Beamtin nicht zu vertretende Unterbrechung 
(Nr. 18.1.6) bleibt dabei unberücksichtigt.

18.1.7.2 1Für die Erfüllung des funktionellen Zusammen-
hangs müssen die im Arbeitnehmerverhältnis 
ausgeübten Tätigkeiten mindestens den Tätigkei-
ten der nächstniedrigeren Qualifikationsebene 
entsprechen, in der der Beamte oder die Beamtin 
eingestiegen ist. 2Bei Tätigkeiten vor einer erfolg-
reichen Qualifikationsprüfung, ist regelmäßig 
kein funktioneller Zusammenhang gegeben.

18.1.8 Beamtendiensttuerzeiten

Für die besonderen Tätigkeitsmerkmale des Sat-
zes 1 Nr. 1 gilt Folgendes:

18.1.8.1 Wegen des Begriffs Hauptberuflichkeit wird auf 
Nr. 24.3 verwiesen.

18.1.8.2 Eine in der Regel einem Beamten oder einer Be-
amtin obliegende oder später übertragene Be-
schäftigung liegt vor, wenn im oder nach dem 
Beschäftigungszeitraum gleichartige Tätigkeiten 
bei dem Dienstherrn oder, wenn sich bei diesem 
eine als Regel zu erkennende Übung nicht fest-
stellen lässt, bei anderen öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn regelmäßig von Beamten oder Be-
amtinnen wahrgenommen wurden.

18.1.9 Förderliche Tätigkeiten

Für das besondere Tätigkeitsmerkmal der förder-
lichen Tätigkeit (Satz 1 Nr. 2) gilt, dass sie haupt-
beruflich im Sinn der Nr. 24.3 sein muss und

18.1.9.1 ihre Ableistung für die Fachlaufbahn (gegebe-
nenfalls mit dem gebildeten fachlichen Schwer-
punkt) bei einem Einstieg in der jeweiligen Qua-
lifikationsebene oder für den Befähigungserwerb 
für die Laufbahn nach dem bis zum 31. Dezem-
ber 2010 geltendem Recht gefordert wurde oder

18.1.9.2 sie in einem inneren Zusammenhang mit der 
ersten Verwendung im Beamtenverhältnis oder 
mit einer unmittelbar vorausgehenden Beam-
tendiensttuerzeit gestanden hat (eine von dem 
Beamten oder der Beamtin nicht zu vertretende 
Unterbrechung – vgl. Nr. 18.1.6 – bleibt dabei un-
berücksichtigt).

18.1.10 Förderlichkeit im Sinn des Satzes 1 Nr. 2 liegt 
nur vor, wenn die während der Beschäftigung 
im Arbeitnehmerverhältnis ausgeübte Tätig-
keit mindestens der Tätigkeit in den Ämtern 
ab der nächstniedrigeren Qualifikationsebene 
entspricht, in der der Arbeitnehmer oder die Ar-
beitnehmerin als Beamter oder Beamtin einge-
stiegen ist.

18.1.11 1Bei Beschäftigten im Sinn des § 5 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB VI (beispielsweise DO-Angestellte) 
gelten die Voraussetzungen für die Berücksichti-
gung der Beschäftigungszeit mit Beginn der Ver-
sicherungsfreiheit als gegeben, soweit gesetzlich 
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nichts anderes bestimmt ist; Art. 14 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 3 gelten sinngemäß. 2Sowohl für diese 
als auch für die vor diesem Zeitpunkt liegenden 
Beschäftigungszeiten gelten die Nrn. 18.1.7 bis 
18.1.10 entsprechend.

18.1.12 1Einrichtungen im Sinn des Satzes 2 sind Be-
schäftigungsdienststellen ohne eigene Dienst-
herrenfähigkeit, die auf einem Staatsvertrag oder 
einem Verwaltungsabkommen beruhen. 2Dazu 
gehören insbesondere der Wissenschaftsrat, der 
Deutsche Bildungsrat, die Hochschulrektoren-
konferenz (bis 31. Oktober 1990: die Westdeut-
sche Rektorenkonferenz) und die Zentralstelle 
für die Vergabe von Studienplätzen.

19. Sonstige Zeiten

19.0.1 Die Vorschrift regelt, inwieweit Beschäftigungs-
zeiten verschiedener Art bei der ruhegehaltfähi-
gen Dienstzeit berücksichtigt werden können. 

19.0.2 1Die Berücksichtigung als Vordienstzeit erfolgt 
im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens. 2Bei der 
Ermessensausübung sind Art. 9 Abs. 1 und 4, 
Art. 24 Abs. 4 sowie die Nrn. 9.1.1 bis 9.1.3, 9.4 
und 24.4 zu beachten. 

19.0.3 1Zeiten, für die eine Abfindung gewährt wurde, 
sind von der Berücksichtigung ausgeschlossen. 
2Ebenfalls können Zeiten, die vor einem früheren 
Beamtenverhältnis liegen, nicht berücksichtigt 
werden, wenn die Zeit des früheren Beamtenver-
hältnisses selbst nicht berücksichtigt wird, weil

a) eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln ge-
währt wurde (vgl. Nr. 14.1.5) oder

b) es sich um Zeiten nach Art. 14 Abs. 3 Satz 1 
handelt und keine Ausnahme nach Art. 14 
Abs. 3 Satz 2 zugelassen worden ist.

3Sie können jedoch berücksichtigt werden, wenn 
sie auch die Voraussetzungen des Art. 19 in Be-
zug auf das neue Beamtenverhältnis erfüllen und 
keine Abfindung aus öffentlichen Mitteln für die-
se Zeiten gezahlt wurde.

19.0.4 Wegen des Begriffs Hauptberuflichkeit wird auf 
Nr. 24.3 verwiesen.

19.1.1 1Zeiten nach Nr. 1 können berücksichtigt werden, 
wenn die Tätigkeit in einem inneren Zusammen-
hang mit den dem Beamten oder der Beamtin 
zuerst übertragenen Aufgaben gestanden hat. 
2Es ist nicht erforderlich, dass die Tätigkeiten 
zur Ernennung geführt haben oder dass sie un-
unterbrochen ausgeübt worden sind.

19.1.2 1Voraussetzung für die Berücksichtigung einer 
Rechtsanwaltstätigkeit nach Nr. 1 Buchst. a ist 
die Zulassung (vgl. § 12 Bundesrechtsanwalts-
ordnung – BRAO) und die tatsächliche Ausübung 
des Berufs als Rechtsanwalt oder Rechtsanwäl-
tin. 2Die Rechtsanwaltstätigkeit kann auch be-
rücksichtigt werden, wenn sie als angestellter 
Rechtsanwalt oder angestellte Rechtsanwältin 
beispielsweise in einer Rechtsanwaltskanzlei 
ausgeübt wurde. 3Dagegen kann die Tätigkeit 
als bestellter Vertreter oder bestellte Vertrete-
rin ohne Zulassung nicht angerechnet werden. 
4Gleiches gilt für die nebenberufliche Tätigkeit 
als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin. 

19.1.3 1Zu den öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften nach Nr. 1 Buchst. b erste Alternative 
gehören z. B. die Evangelischen Landeskirchen 
und die Katholische Kirche, zu den Verbän-
den die Evangelische Kirche in Deutschland 
(Art. 140 GG, Art. 137 der Weimarer Reichs-
verfassung), nicht dagegen von den Kirchen 
geschaffene privatrechtliche Einrichtungen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit wie beispielswei-
se das Diakonische Werk der Evangelischen 
Kirche in Deutschland e. V. oder der Deutsche 
Caritas-Verband e. V. 2Zum Dienst in öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften zählt nicht 
die Zeit eines kirchlichen Vorbereitungsdienstes, 
da hier keine hauptberufliche Tätigkeit vorliegt 
(siehe Nr. 24.3.3); Art. 20 Abs. 1 Nr. 1 bleibt un-
berührt.

19.1.4 1Bei Zeiten einer Lehrtätigkeit im öffentlichen 
Schuldienst (Nr. 1 Buchst. b zweite Alternative) 
ist vorrangig eine Anrechnung nach Art. 18 zu 
prüfen. 2Zeiten einer Lehrtätigkeit im nichtöf-
fentlichen Schuldienst können berücksichtigt 
werden, wenn sie bei einer als Ersatz für eine 
öffentliche Schule staatlich anerkannten oder ge-
nehmigten Privatschule geleistet wurden (vgl. 
Art. 7 Abs. 4 und 5 GG; Art. 92 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen – BayEUG oder entsprechendes Landes-
recht). 3Zeiten einer Lehrtätigkeit an einer deut-
schen Schule im Ausland können berücksichtigt 
werden, wenn die Lehrbefähigung für eine Tä-
tigkeit im deutschen öffentlichen Schuldienst 
vor Ableistung dieser Tätigkeit erworben wurde 
und es sich um eine Lehrtätigkeit an einer Schu-
le handelt, die als „Deutsche Auslandsschule“ 
anerkannt war oder später anerkannt wurde. 
4Tätigkeiten im ausländischen nichtöffentlichen 
Schuldienst bleiben unberücksichtigt. 

19.1.5 Als Tätigkeit im Dienst einer Fraktion des Deut-
schen Bundestages oder eines Landesparlaments 
nach Nr. 1 Buchst. c zählt nicht eine Tätigkeit auf 
Grund eines mit einem Abgeordneten oder einer 
Abgeordneten abgeschlossenen privatrechtlichen 
Arbeitsvertrages.

19.1.6 1Kommunale Spitzenverbände im Sinn der Nr. 1 
Buchst. d sind der Deutsche Städte- und Gemein-
debund sowie deren Rechtsvorgänger (Deut-
scher Städtebund, Deutscher Gemeindetag), der 
Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag 
sowie entsprechende Verbände auf Landesebe-
ne (z. B. in Bayern: Bayerischer Gemeindetag, 
Bayerischer Städtetag, Bayerischer Landkreis-
tag, Verband der bayerischen Bezirke). 2Nicht 
dazu zählen Zusammenschlüsse, die lediglich 
der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben dienen 
(z. B. Kommunale Arbeitgeberverbände, Versi-
cherungsverbände für Gemeinden und Gemein-
deverbände, Kommunale Schadensausgleiche, 
Verbände kommunaler Unternehmen, Sparkas-
senverband Bayern).
3Spitzenverbände der Sozialversicherung sind 
z. B. der GKV-Spitzenverband (bis 30. Juni 2008 
die Bundesverbände der gesetzlichen Kranken-
kassen), bis zu seiner Auflösung zum 1. Oktober 
2005 der Verband Deutscher Rentenversiche-
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rungsträger, die Bundesknappschaft, die Bundes-
verbände der verschiedenen Ersatzkassen und 
die Seekrankenkasse sowie die Landesverbände 
der Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen 
(vgl. § 213 Abs. 1 SGB V). 4Als Spitzenverband 
der landwirtschaftlichen Krankenkassen ist 
beim Gesamtverband der landwirtschaftlichen 
Alterskassen der Bundesverband der landwirt-
schaftlichen Krankenkassen gebildet worden 
(§ 212 Abs. 2 SGB V).

19.2 1Nach Nr. 2 können Zeiten einer Beschäftigung 
im ausländischen öffentlichen Dienst berück-
sichtigt werden, soweit dort Tätigkeiten ausgeübt 
wurden, die im Inland herkömmlich in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis wahrge-
nommen werden. 2Eine Beschäftigung bei den 
Besatzungsmächten und den Stationierungs-
streitkräften sowie bei öffentlichen Einrichtun-
gen in der früheren Deutschen Demokratischen 
Republik oder in Berlin (Ost) ist keine Tätigkeit 
im ausländischen öffentlichen Dienst. 

19.3.1 1Die besonderen Fachkenntnisse (Nr. 3 Buchst. 
a) bilden die notwendige Voraussetzung für die 
Wahrnehmung des Amtes nur, wenn und so-
weit diese besonderen Fachkenntnisse für die 
Erfüllung der dem Beamten oder der Beamtin 
zuerst übertragenen Aufgaben zwingend gefor-
dert werden. 2Den Zeiten des Erwerbs der be-
sonderen Fachkenntnisse vorangehende Zeiten 
des Erwerbs allgemeiner Fachkenntnisse z. B. 
für laufbahnrechtliche Voraussetzungen fallen 
nicht darunter. 3Zu den auf „wirtschaftlichem 
Gebiet“ erworbenen Fachkenntnissen gehören 
auch Fachkenntnisse, die auf einer arbeitsrecht-
lichen oder sozialpolitischen Tätigkeit beruhen.

19.3.2 Zeiten im Sinn der Nr. 3 Buchst. a können bis 
zur Hälfte, bei einem Einstieg in der ersten oder 
zweiten Qualifikationsebene jedoch höchstens 
zwei Jahre, bei einem Einstieg in der dritten 
Qualifikationsebene drei Jahre und bei einem 
Einstieg in der vierten Qualifikationsebene 
sechs Jahre, als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden.

Beispiel:

Ein Beamter, der in der dritten Qualifikationsebe-
ne in die Leistungslaufbahn eingestiegen ist, hat 
vor der Berufung ins Beamtenverhältnis zehn Jah-
re als teilzeitbeschäftigter (80 v. H.) Arbeitnehmer 
außerhalb des öffentlichen Dienstes besondere 
Fachkenntnisse erworben. Die Zeit ist auf Grund 
der Teilzeitbeschäftigung (Art. 24 Abs. 1) nur im 
Umfang von acht Jahren berücksichtigungsfähig, 
auf Grund der hälftigen Anrechnung nur im Um-
fang von vier Jahren; höchstens sind jedoch drei 
Jahre ruhegehaltfähig.

19.4 1Soweit Zeiten nach Nr. 1 Buchst. a und Nr. 3 
zusammentreffen, gilt die Höchstdauer von zehn 
ruhegehaltfähigen Jahren für beide Tatbestände 
insgesamt. 2In besonders begründeten Einzelfäl-
len können im staatlichen Bereich mit Zustim-
mung des Staatsministeriums der Finanzen, im 
nichtstaatlichen Bereich mit Zustimmung der 
obersten Dienstbehörde über die genannten 

höchstens ruhegehaltfähigen Jahre hinaus wei-
tere Zeiten berücksichtigt werden.

20. Ausbildungszeiten

20.0.1 Die Vorschrift regelt, ob und in welchem Umfang 
Zeiten einer vorgeschriebenen Ausbildung oder 
hauptberuflichen Tätigkeit außerhalb des Beam-
tenverhältnisses als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden können.

20.0.2 Nr. 19.0.2 gilt entsprechend. 

20.0.3 Soweit nicht anders geregelt, umfasst der Passus 
„Fachlaufbahn (gegebenenfalls mit dem gebilde-
ten fachlichen Schwerpunkt) bei einem Einstieg 
in der jeweiligen Qualifikationsebene“ im Fol-
genden auch den Begriff „Laufbahn“ nach dem 
bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Recht oder 
die entsprechenden Begriffe in bundes- oder lan-
desrechtlichen Vorschriften.

20.1.1 Eine Ausbildung ist vorgeschrieben, wenn 
laufbahnrechtlich z. B. in Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen eine bestimmte Art der 
Ausbildung für die Übernahme in das Beamten-
verhältnis vorausgesetzt wird.

20.1.2.1 1Die Mindestzeit der vorgeschriebenen Ausbil-
dung ist nach den Ausbildungsanforderungen für 
das Beamtenverhältnis zu beurteilen, aus dem 
die Versorgung gewährt wird. 2Sie ergibt sich 
aus den Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften, 
die zur Zeit der Ausbildung des Beamten oder der 
Beamtin für die Fachlaufbahn (gegebenenfalls 
mit dem gebildeten fachlichen Schwerpunkt) bei 
einem Einstieg in der jeweiligen Qualifikations-
ebene vorgeschrieben waren, in der er oder sie 
zum Beamten oder zur Beamtin mit Grundbezü-
gen bzw. Dienstbezügen ernannt wurde. 3Soweit 
der Beamte oder die Beamtin von einem anderen 
Dienstherrn zum Beamten oder zur Beamtin mit 
Dienstbezügen ernannt wurde, so ist die bei die-
sem Dienstherrn vorgeschriebene Mindestzeit 
maßgebend. 

20.1.2.2 1Die Mindestzeit rechnet von ihrem tatsäch-
lichen Beginn an. 2Wird die vorgeschriebene 
Ausbildung (z. B. ein Jahr Praktikum) durch 
eine andere, längere Ausbildung (z. B. drei Jah-
re Lehre) ersetzt, wird nur die Mindestzeit der 
vorgeschriebenen Ausbildung angerechnet. 
3Maßgeblich sind die Mindestausbildungszei-
ten am Prüfungsort. 4Die Mindestzeit bei einem 
Studium rechnet vom Beginn des 1. Semesters 
(vgl. Nr. 20.1.9) an.

20.1.2.3 1Bei einem Einstieg in eine andere Qualifikati-
onsebene oder in eine andere Fachlaufbahn oder 
einen anderen gebildeten fachlichen Schwer-
punkt einer Fachlaufbahn mit anderen Mindest-
zeiten der vorgeschriebenen Ausbildung oder 
praktischen hauptberuflichen Tätigkeit können 
unabhängig davon, ob ein Dienstherrenwechsel 
stattgefunden hat, die hierfür vorgeschriebenen 
Mindestzeiten berücksichtigt werden, wenn dies 
für den Beamten oder die Beamtin günstiger ist. 
2Dies gilt entsprechend beim Wechsel in eine an-
dere Laufbahn nach dem bis zum 31. Dezember 
2010 geltenden Recht oder beim Übertritt in das 
Amt eines Professors oder einer Professorin. 
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20.1.3 1Ausbildungszeiten können nur berücksichtigt 
werden, wenn sie mit den vorgeschriebenen Prü-
fungen erfolgreich abgeschlossen wurden. 2Einer 
vorgeschriebenen Prüfung steht ein vergleichba-
rer Abschluss gleich.

20.1.4 Bleibt die tatsächliche Ausbildungs- und Prü-
fungszeit hinter der allgemein vorgeschriebenen 
Mindestzeit der Ausbildung und der üblichen 
Prüfungszeit zurück, so kann nur die tatsächli-
che Dauer der Ausbildung und Prüfung berück-
sichtigt werden.

20.1.5 Waren für die Fachlaufbahn (gegebenenfalls 
mit dem gebildeten fachlichen Schwerpunkt) 
bei einem Einstieg in der jeweiligen Qualifika-
tionsebene bei gleicher allgemeiner Schulbil-
dung alternativ verschiedene Ausbildungsgänge 
gleichrangig vorgesehen, so ist die vorgeschrie-
bene Mindestzeit des jeweils absolvierten Aus-
bildungsganges – und nicht etwa die Mindestzeit 
des kürzeren Ausbildungsganges – maßge-
bend.

Beispiel:
Ausbildung zum Realschullehrer über die Ausbil-
dung zum Grundschullehrer mit Zusatzausbildung 
oder über ein Studium an einer wissenschaft lichen 
Hochschule und ein zusätzliches Studium an ei-
ner Pädagogischen Hochschule.

20.1.6 1Verbrachte Mindestzeiten für mehrere abge-
schlossene Ausbildungsgänge können nur dann 
berücksichtigt werden, wenn diese für die Fach-
laufbahn (gegebenenfalls mit dem gebildeten 
fachlichen Schwerpunkt) bei einem Einstieg in 
der jeweiligen Qualifikationsebene oder das Amt 
ausdrücklich vorgeschrieben waren. 2Es genügt 
nicht, dass die zusätzliche Ausbildung für die 
Tätigkeit als förderlich angesehen wurde.
3Ist der Nachweis nur einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung vorgeschrieben, und weist der 
Beamte oder die Beamtin mehrere unterschied-
lich lange vorgeschriebene und abgeschlossene 
Berufsausbildungen nach, kann die Mindestzeit 
des längeren Ausbildungsabschnitts als ruhege-
haltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden.

20.1.7 1Zur Mindestzeit der vorgeschriebenen Ausbil-
dung rechnen auch Zeiten einer anderen als der 
vorgeschriebenen Ausbildung, soweit sie auf 
die vorgeschriebene Ausbildung angerechnet 
worden sind oder sie ersetzt haben. 2Ist ein Be-
werber oder eine Bewerberin, der oder die nach 
der Ausbildung die Qualifikationsprüfung nicht 
bestanden hat, ohne weitere Ausbildung in der 
nächstniedrigeren Qualifikationsebene einge-
stellt worden, so kann die Ausbildung im Rah-
men der für die neue Qualifikationsebene vorge-
schriebenen Mindestzeit berücksichtigt werden. 
3Entsprechendes gilt bezogen auf das bis zum 
31. Dezember 2010 geltende Laufbahnrecht bzw. 
auf entsprechende bundes- oder landesrechtliche 

Vorschriften. 4Ist eine laufbahnrechtlich vorge-
schriebene Ausbildung im Wege eines Fern-
studiums, eines nach dem Gesetz zum Schutz 
der Teilnehmer am Fernunterricht  (FernUSG) 
zugelassenen Fernlehrgangs oder eines Abend-
schulbesuchs absolviert worden, kann eine sol-
che Ausbildung bis zur Dauer der Mindestzeiten 
berücksichtigt werden, die für eine entsprechen-
de Vollzeitausbildung berücksichtigungsfähig 
wären.

20.1.8 Volontärzeiten und ähnliche informatorische Be-
schäftigungszeiten können nur dann als vorge-
schriebene Ausbildung angesehen werden, wenn 
sie auf Grund von Ausbildungs- und Prüfungs-
vorschriften abzuleisten sind.

20.1.9 1Bei der Bemessung der vorgeschriebenen Min-
destzeit eines Fach- oder Hochschulstudiums 
sind für das Semester generell sechs Monate 
anzusetzen. 2Das Semester umfasst bei wissen-
schaftlichen Hochschulen in der Regel die Zeiten 
vom 1. April bis 30. September (Sommersemes-
ter) und vom 1. Oktober bis 31. März (Winter-
semester), bei Fachhochschulen die Zeiten vom 
1. März bis 31. August (Sommersemester) und 
vom 1. September bis 28./29. Februar (Winterse-
mester).

20.1.10 1Neben der Mindestzeit des vorgeschriebenen 
Studiums oder des vorgeschriebenen Vorbe-
reitungsdienstes können, wenn diese Zeit das 
Prüfungsverfahren nicht umfasst, als übliche 
Prüfungszeit für den Einstieg in der vierten Qua-
lifikationsebene sechs Monate, für den Einstieg 
in der dritten Qualifikationsebene drei Monate 
für jede die genannten Ausbildungsarten ab-
schließende vorgeschriebene Prüfung anerkannt 
werden. 2Das Prüfungsverfahren endet mit dem 
letzten Prüfungstag, in der Regel mit der münd-
lichen Prüfung. 3Ist das Datum des letzten Tages 
der mündlichen Prüfung nicht festzustellen, so 
ist das Datum des Prüfungszeugnisses zugrunde 
zu legen.

20.1.11 1Die Mindeststudienzeit zuzüglich einer übli-
chen Prüfungszeit verlängert sich nicht, wenn 
darin Zeiten enthalten sind, die nach anderen 
Vorschriften (z. B. Art. 14 und 17), gegebenen-
falls auch nur teilweise ruhegehaltfähig sind und 
nicht zur Unterbrechung des Studiums geführt 
haben. 2Dies gilt entsprechend für Zeiten der 
Kindererziehung (Art. 71 Abs. 1 und 7).
3Bei der Begrenzung der Zeit einer Fachschul- 
oder Hochschulausbildung einschließlich der 
Prüfungszeit nach Satz 1 auf drei Jahre ist vom 
Beginn der Studienzeit zu rechnen. 4Die Begren-
zung gilt auch dann, wenn die Fachschul- bzw. 
Hochschulausbildung vor der Einführung einer 
Regelstudienzeit im jeweiligen Studiengang ab-
solviert wurde. 5Im Übrigen gelten Sätze 1 und 2 
dieser Nummer entsprechend.
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Beispiel:
Wehrdienstzeiten, die das Studium nicht unterbre-
chen, sind z. B. Wehrübungen. Diese Zeiten sind 
nach Art. 17 zu berücksichtigen.

Studium einschließlich üblicher Prüfungszeit
1. Oktober 2000 bis 30. September 2006

(Mindeststudienzeit:
1. Oktober 2000 bis 30. September 2004)

1. Wehrübung
1. Oktober 2001 bis 31. Oktober 2001

2. Wehrübung
1. April 2002 bis 30. April 2002

3. Wehrübung
1. Mai 2005 bis 31. Mai 2005

zu berücksichtigen nach
Art. 20
1. Oktober 2000 bis 30. September 2001

Art. 17
1. Oktober 2001 bis 31. Oktober 2001

Art. 20
1. November 2001 bis 31. März 2002

Art. 17
1. April 2002 bis 30. April 2002

Art. 20 (unter Beachtung des Abs. 1 letzter 
Halbsatz)
1. Mai 2002 bis 30. September 2003

Art. 17
1. Mai 2005 bis  31. Mai 2005

20.1.12 1Setzt sich die vorgeschriebene Ausbildung aus 
verschiedenen Ausbildungsarten zusammen, 
so ist grundsätzlich die für jede Ausbildungs-
art verbrachte Zeit der für sie vorgeschriebenen 
Mindestzeit gegenüberzustellen. 2Ist als Vor-
aussetzung für die Aufnahme eines Studiums 
oder die Zulassung zu einer vorgeschriebenen 
Prüfung eine fachpraktische Ausbildung (Prakti-
kum) nachzuweisen, so ist dieses Praktikum auf 
die vorgeschriebene Mindeststudienzeit anzu-
rechnen, soweit sich Praktikum und Studienzeit 
überschneiden.

20.1.13 1Promotionszeiten können bis zu zwei Jahren 
berücksichtigt werden, wenn die Promotion 
für die Fachlaufbahn (gegebenenfalls mit dem 
gebildeten fachlichen Schwerpunkt) bei einem 
Einstieg in der vierten Qualifikationsebene vor-
geschrieben war. 2Promotionszeiten sind Zeiten 
der Ausarbeitung der Dissertation und der Vorbe-
reitung auf das Rigorosum sowie das Rigorosum. 
3Als Promotionszeit wird die unmittelbar vor dem 
Rigorosum liegende Zeit berücksichtigt. 4Dies 
gilt auch, wenn diese Zeit vorrangig auf Grund 
von Dienstzeiten nach anderen Vorschriften (z. B. 
Art. 14 und 18) berücksichtigungsfähig ist.

20.1.14 Stipendiatenzeiten können nur im Rahmen eines 
Habilitationsstipendiums als Habilitationszeit 
berücksichtigt werden. 

20.1.15 1Eine hauptberufliche Tätigkeit (Abs. 1 Nr. 2) 
kann nur berücksichtigt werden, soweit sie als 
praktische Tätigkeit – in der Regel neben einer 
Ausbildung – Voraussetzung für die erstmalige 
Ernennung zum Beamten oder zur Beamtin war. 
2Die Tätigkeit kann sowohl innerhalb als auch 

außerhalb des öffentlichen Dienstes abgeleistet 
worden sein. 3Auf die Höhe eines gewährten Ent-
gelts kommt es nicht an. 4Entscheidend für die 
Berücksichtigung ist allein, ob die Tätigkeit den 
geforderten Einstellungsvoraussetzungen ent-
sprach. 5Wegen des Begriffs „hauptberuflich“ 
wird auf Nr. 24.3 verwiesen. 6Zeiten einer Ausbil-
dung, die nach laufbahnrechtlichen Vorschriften 
auf die vorgeschriebene hauptberufliche Tätig-
keit angerechnet worden ist oder diese herabge-
setzt hat, können im Umfang dieser Anrechnung 
berücksichtigt werden.

20.1.16 1Die hauptberufliche Tätigkeit kann nur im 
Umfang der vorgeschriebenen Mindestzeit be-
rücksichtigt werden; Nr. 20.1.2.1 Sätze 2 und 3 
sowie Nr. 20.1.2.2 Satz 1 gelten entsprechend. 
2Übersteigt die nachgewiesene Dauer die vorge-
schriebene Mindestzeit, so ist davon auszugehen, 
dass die Befähigung zur Wahrnehmung des zu-
erst übertragenen Amtes zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt erworben wurde.

Beispiel:

Bei einem Beamten mit einem sonstigen Qua-
lifikationserwerb für eine Fachlaufbahn (Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LlbG) bzw. Erwerb der Lauf-
bahnbefähigung für eine Laufbahn besonderer 
Fachrichtung (nach früherem Recht) wird lauf-
bahnrechtlich anstelle des Vorbereitungsdienstes 
eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit 
innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Diens-
tes gefordert. Der Beamte weist insgesamt sieben 
Jahre einer solchen Tätigkeit nach, von denen das 
erste und die beiden letzten im öffentlichen Dienst 
verbracht wurden. Da die laufbahnrechtliche Vo-
raussetzung nach Ablauf der ersten drei Jahre 
erfüllt war, können diese nach Abs. 1 Nr. 2 be-
rücksichtigt werden; soweit die Voraussetzungen 
für die Anwendung z. B. des Art. 18 auf densel-
ben oder einen Teil dieses Zeitraumes erfüllt sind, 
bleibt die Anwendung dieser Vorschrift unberührt. 
Eine Zeit darf jedoch nur einmal berücksichtigt 
werden.

20.1.17 Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit, die 
nach laufbahnrechtlichen Vorschriften auf die 
vorgeschriebene Ausbildung angerechnet wor-
den sind, können im Umfang dieser Anrechnung 
berücksichtigt werden. 

20.2 Förderliche Zeiten für Beamte oder Beamtinnen 
des Vollzugsdienstes und des Einsatzdienstes 
der Feuerwehr

20.2.1 1Zum Vollzugsdienst rechnet der Polizei- und 
Justizvollzugsdienst. 2Zum Einsatzdienst der 
Feuerwehr rechnen der unmittelbare Brandbe-
kämpfungs- und Hilfsleistungsdienst.

20.2.2 1Wegen des Begriffs „hauptberuflich“ wird auf 
Nr. 24.3 verwiesen. 2In Fällen einer Teilzeitbe-
schäftigung können auch Tätigkeiten, die über 
einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren abge-
leistet wurden, bis zu insgesamt fünf Jahren als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden.

20.2.3 1Abs. 2 geht einer Berücksichtigung nach Abs. 1 
vor, wenn dies für den Beamten oder die Beamtin 
günstiger ist. 2Sofern Zeiten einer praktischen 
Ausbildung oder praktischen hauptberuflichen 
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Tätigkeit nach Abs. 2 berücksichtigt werden, ent-
fällt eine Berücksichtigung solcher Zeiten nach 
Abs. 1; andere in Abs. 1 genannte Zeiten (z. B. 
Studium) bleiben daneben berücksichtigungs-
fähig.

Beispiel:
Beamter im Justizvollzugsdienst,  
geb. 11. Juli 1951

Einstellungsvoraussetzungen:

3 Jahre Lehrzeit
1 Jahr hauptberufliche Tätigkeit
1 Jahr Vorbereitungsdienst

Lehre
1. August 1966 bis 31. Juli 1969

Gehilfe
1. August 1969 bis 31. Juli 1970

Soldat auf Zeit
1. Oktober 1970 bis 30. September 1973

Gehilfe
1. Oktober 1973 bis 31. März 1978

Beamter auf Widerruf
ab 1. April 1978

Berücksichtigungsfähig nach Abs. 1 Nrn. 1 
bzw. 2
Lehre
1. August 1966 bis 31. Juli 1969 3 Jahre

Gehilfe
1. August 1969 bis 31. Juli 1970 1 Jahr

   4 Jahre
Berücksichtigungsfähig nach Abs. 2
Lehre
1. August 1966 bis 31. Juli 1969  3 Jahre

Gehilfe
1. August 1969 bis 31. Juli 1970  1 Jahr

Gehilfe
1. Oktober 1973 bis 30. September 1974 1 Jahr

   5 Jahre
Die Anwendung von Abs. 2 führt zu einem güns-
tigeren Ergebnis.

20.2.4 1Eine praktische Ausbildung oder eine prakti-
sche hauptberufliche Tätigkeit ist für die Wahr-
nehmung des Amtes als förderlich anzusehen, 
wenn sie in einem inneren Zusammenhang mit 
den Aufgaben steht, die dem Beamten oder der 
Beamtin zuerst übertragen wurden. 2Dieser in-
nere Zusammenhang ist gegeben, wenn durch 
die praktische Ausbildung oder praktische 
hauptberufliche Tätigkeit allgemeine Berufs- 
oder Lebenserfahrung gewonnen wurde, die zur 
Erfüllung der Aufgaben beigetragen hat. 3Eine 
praktische hauptberufliche Tätigkeit setzt nicht 
zwingend eine Ausbildung voraus.

20.3 1Bei der Prüfung, ob eine Ausbildung der all-
gemeinen Schulbildung gleichsteht, weil sie 
diese ersetzt, ist von der für die Fachlaufbahn 
(gegebenenfalls mit dem gebildeten fachlichen 
Schwerpunkt) bei einem Einstieg in der jewei-
ligen Qualifikationsebene vorgeschriebenen 
Regelschulbildung auszugehen. 2Wird eine be-
stimmte Ausbildung (z. B. frühere Verwaltungs-
lehre, sonstige Lehrzeit oder Praktikum) nur 

von Bewerbern oder Bewerberinnen gefordert, 
die eine andere als die vorgeschriebene Regel-
schulbildung besitzen, so kann sie nicht berück-
sichtigt werden.
3Praktika, die als Zugangsvoraussetzung für den 
Besuch der Fach- bzw. Hochschule vor Beginn 
des Studiums absolviert werden, können dann 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt 
werden, wenn sie nicht die allgemeine Schulbil-
dung ersetzen.

20.4.1 1Haben Beamte oder Beamtinnen, die unter 
Abs. 4 Satz 1 fallen, die für Regelbewerber oder 
Regelbewerberinnen ihrer Fachlaufbahn (ge-
gebenenfalls mit dem gebildeten fachlichen 
Schwerpunkt) bei einem Einstieg in der jewei-
ligen Qualifikationsebene vorgeschriebene Aus-
bildung und gegebenenfalls eine vorgeschrie-
bene praktische hauptberufliche Tätigkeit ganz 
oder teilweise abgeleistet, so können diese im 
Rahmen der Mindestzeiten berücksichtigt wer-
den. 2Nr. 20.1.3 gilt entsprechend. 3Wegen des 
Begriffs „anderer als Regelbewerber und Regel-
bewerberin“ wird auf Art. 4 Abs. 2 und Art. 52 
LlbG hingewiesen.

20.4.2 Soweit Vorschriften über Ausbildung und Prüfung 
noch nicht bestehen, ist vor der Festsetzung der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit die Entscheidung 
der nach der jeweiligen laufbahnrechtlichen Re-
gelung zuständigen obersten Dienstbehörde über 
die Mindestzeiten einer Ausbildung und gege-
benenfalls einer praktischen hauptberufl ichen 
Tätigkeit einzuholen, die bei einer späteren 
laufbahnrechtlichen Gestaltung vorgeschrieben 
werden müssen; dies werden in der Regel die in 
ständiger Übung geforderten Zeiten sein. 

21. Zeiten in dem in Art. 3 des Einigungsvertrags 
genannten Gebiet

21.0 1Die Vorschrift bestimmt die Anrechnung von vor 
dem 3. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet zurück-
gelegten Zeiten. 2Grundlage dieser Vorschrift ist 
der Einigungsvertrag, wonach die Versorgung 
im Alter, für den Fall der verminderten Erwerbs-
fähigkeit und des Todes unabhängig von der Art 
der in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet vor dem 3. Oktober 1990 ausge-
übten Tätigkeit rentenrechtlich zu regeln ist.

21.1.1 1Maßgebend für die Erfüllung der allgemeinen 
Wartezeit des Rentenrechts sind die Verhältnisse 
zum Zeitpunkt der Entscheidung der Pensions-
behörde. 2Bei späterer Erfüllung der Wartezeit 
oder Erfüllung der Wartezeit nach Eintritt des 
Versorgungsfalles ist eine Neuberechnung der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit ab diesem Zeit-
punkt vorzunehmen.

21.1.2 1Für die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit ist 
die Feststellung des Rentenversicherungsträgers 
(§ 50 Abs. 1, §§ 51, 52 SGB VI) zugrunde zu le-
gen. 2Zeiten in einem Zusatz- oder Sonderver-
sorgungssystem der ehemaligen DDR, die nach 
dem 1. Januar 1992 in die gesetzliche Rentenver-
sicherung überführt und in denen eine Tätigkeit 
ausgeübt wurde, gelten gemäß § 5 Anspruchs- 
und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) 
als Pflichtbeitragszeiten.
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21.1.3 1Rentenrechtliche Zeiten sind alle Zeiten, die 
sich auf den Rentenanspruch und die Ren-
tenhöhe auswirken können. 2Zu den renten-
rechtlichen Zeiten gehören Beitragszeiten  
(§ 55 SGB VI), beitragsfreie Zeiten (§ 54 
Abs. 4 SGB VI) und Berücksichtigungszeiten  
(§ 57 SGB VI). 

21.2. Der Anrechnungszeitraum von bis zu fünf Jahren 
kann nur einmal berücksichtigt werden.

22. Wissenschaftliche Qualifikationszeiten

22.0.1 1Die Vorschrift ergänzt auf Grund der besonderen 
Werdegänge im Wissenschaftsbereich die allge-
meinen Vorschriften über die Berücksichtigung 
von Vordienst- und Ausbildungszeiten als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit. 2Sie gilt für Professoren 
und Professorinnen der Besoldungsordnungen W 
und C kw, nicht aber für Juniorprofessoren und 
Juniorprofessorinnen sowie Akademische Räte 
und Oberräte. 

22.0.2 1Die Vorschrift findet keine Anwendung auf Pro-
fessoren und Professorinnen, die entsprechend 
Art. 34 BayHSchPG von ihren Pflichten entbun-
den werden und für ihre Hinterbliebenen; für sie 
gilt Art. 113 Abs. 2. 2Ist ein solcher Professor oder 
eine solche Professorin vor der Entpflichtung 
verstorben, gilt Art. 22 für die Hinterbliebenen 
unmittelbar (vgl. Art. 113 Abs. 3). 

22.0.3 1Wegen des Begriffs „hauptberuflich“ wird 
auf Nr. 24.3 verwiesen. 2Stipendiatenzeiten 
sind grundsätzlich nicht hauptberuflich. 3Die 
Nrn. 24.3.1 und 24.3.3 gelten jedoch als erfüllt, 
wenn sich die Tätigkeit und das Stipendium an 
den Verhältnissen eines Akademischen Rats auf 
Zeit (vgl. Art. 22 Abs. 3 BayHSchPG) orientier-
ten..

22.0.4 Nr. 19.0.2 gilt für die Sätze 3 bis 5 entspre-
chend. 

22.1.1 1Satz 1 erfasst nur vor der Berufung in das Beam-
tenverhältnis liegende Zeiten der Zugehörigkeit 
zum Lehrkörper einer Hochschule, die nach in-
ländischem Recht eine staatliche Hochschule ist 
oder die Eigenschaft einer staatlich anerkannten 
Hochschule erhalten hat (§ 1 Hochschulrahmen-
gesetz – HRG). 2Die Zugehörigkeit zum Lehrkör-
per einer ausländischen Hochschule fällt nicht 
unter Satz 1.

22.1.2 1Für die Berücksichtigung der Promotionszeit 
nach Satz 2 ist es nicht erforderlich, dass die 
Promotion für die Einstellung oder Berufung 
vorgeschrieben war. 2Nr. 20.1.13 Sätze 2 bis 4 
gelten entsprechend. 3Die Berücksichtigung 
nach Satz 2 geht insoweit der Berücksichtigung 
nach Art. 20 Abs. 1 Nr. 1 vor. 4Hat der Professor 
oder die Professorin die besondere Befähigung 
zu wissenschaftlicher Arbeit (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 BayHSchPG oder auf § 44 Nr. 3 HRG beru-
hende entsprechende landesrechtliche Vorschrif-
ten) durch promotionsadäquate Leistungen nach-
gewiesen, können diese Zeiten im Umfang von 
bis zu zwei Jahren ausschließlich nach Art. 20 
berücksichtigt werden.

22.1.3 1Zeiten nach Satz 3 können nur dann berücksich-
tigt werden, wenn die Habilitation oder gleich-

wertige wissenschaftliche Leistungen als Ein-
stellungsvoraussetzung gefordert worden sind. 
2Dies gilt auch für eine Juniorprofessur im Ar-
beitnehmerverhältnis; wurde die Juniorprofessur 
im Beamtenverhältnis auf Zeit verbracht (Art. 15 
Abs. 3 BayHSchPG), erfolgt die Anrechnung be-
reits nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1. Nrn. 20.1.2.1 bis 
20.1.4 und 20.1.13 Sätze 2 bis 4 gelten entspre-
chend.

22.1.4 Für die Erfüllung der besonderen Tatbestands-
voraussetzungen im Sinn des Satzes 4 gilt Fol-
gendes:

22.1.4.1 1Nach Satz 4 erster Halbsatz können bei Profes-
soren und Professorinnen an Fachhochschulen 
oder für Fachhochschulstudiengänge an ande-
ren Hochschulen Zeiten der als Einstellungs-
voraussetzung geforderten beruflichen Praxis 
(nach Art. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BayHSchPG oder 
nach auf § 44 Nr. 4 Buchst. c HRG beruhenden 
entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften) 
berücksichtigt werden: Nr. 20.1.16 gilt entspre-
chend. 2Dies gilt auch dann, wenn der sonach 
berücksichtigungsfähige Zeitraum durch die vor-
rangige Anwendung anderer Vorschriften (z. B. 
Art. 22 Abs. 1 Satz 2, Art. 14 Abs. 1 Satz 1) über-
lagert wird. 3Die Berücksichtigung nach Satz 4 
erster Halbsatz geht einer Berücksichtigung 
nach Art. 19 Nr. 3 Buchst. a und Art. 20 Abs. 1 
Nr. 2 vor. 
4Wird die geforderte berufliche Praxis in Teilzeit-
beschäftigung ausgeübt ist Art. 24 Abs. 1 zu be-
achten. 5Der berücksichtigungsfähige Zeitraum 
verlängert sich dadurch nicht. 
6Satz 4 erster Halbsatz findet nur Anwendung, 
wenn der Beamte oder die Beamtin zum Zeit-
punkt des Eintritts des Versorgungsfalles dem 
genannten Personenkreis angehört. 7Treten 
Professoren oder Professorinnen an Fachhoch-
schulen oder für Fachhochschulstudiengänge an 
anderen Hochschulen in ein anderes Amt (z. B. 
als Professor oder Professorin an einer Universi-
tät) über, wird die geforderte fünfjährige Praxis 
unmittelbar von Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erfasst 
(Nr. 20.1.15 Satz 1). 8Nr. 20.1.2.3 ist zu beach-
ten.

22.1.4.2 1Zeiten einer Tätigkeit, in der besondere Fach-
kenntnisse erworben wurden, können nach 
Satz 4 zweiter Halbsatz bis zu fünf Jahre im 
tatsächlich geleisteten Umfang, darüber hinaus 
bis zur Hälfte als ruhegehaltfähig berücksich-
tigt werden, wenn sie für die Wahrnehmung des 
Professorenamtes förderlich waren. 2Es kommt 
im Gegensatz zur Nr. 19.3.1 nicht darauf an, dass 
die besonderen Fachkenntnisse auch zwingend 
für die Ernennung erforderlich waren. 3Zu be-
rücksichtigen sind auch Zeiten einer selbststän-
digen Tätigkeit. 4Die Berücksichtigung nach 
Satz 4 zweiter Halbsatz geht einer Berücksichti-
gung nach Art. 19 Nr. 3 Buchst. a vor. 5In Zeiten 
nach erfolgreichem Abschluss des Hochschul-
studiums, die vor der Promotion liegen, werden 
in der Regel allenfalls allgemeine Berufs- und 
Fachkenntnisse, nicht jedoch besondere Fach-
kenntnisse im Sinn des Satzes 4 zweiter Halbsatz 
erworben. 6Inwieweit in vor der Promotion lie-
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genden Zeiten besondere Fachkenntnisse erwor-
ben wurden, ist im jeweiligen Einzelfall unter 
Anlegung eines strengen Maßstabs zu prüfen. 
7Im Rahmen der Anwendung des Satzes 4 zwei-
ter Halbsatz ist keine feste zeitliche Zuordnung 
zu beachten. 8Damit können Zeiträume, die be-
reits nach anderen Vorschriften berücksichtigt 
werden können (z. B. Art. 18, 19 Nr. 2) oder de-
ren Anrechnung ausgeschlossen ist (z. B. nach 
Art. 21), von der Anwendung der Regelung aus-
genommen werden.

22.1.5 1Bei der zeitlichen Begrenzung auf zehn Jahre 
ist auf die tatsächlich als ruhegehaltfähig an-
gerechnete Dienstzeit nach Satz 4 abzustellen. 
2Über zehn Jahre hinaus können Zeiten nach 
Satz 4 in besonders begründeten Einzelfällen im 
staatlichen Bereich mit Zustimmung des Staats-
ministeriums der Finanzen als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt werden. 3Die Zustimmung gilt 
bei am 23. Februar 2002 vorhandenen Beamten 
und Beamtinnen im Sinn des Abs. 1 Satz 1 als 
erteilt. 

Beispiel: 
Ein Professor hat vor der Berufung ins Beamten-
verhältnis folgende Vordienstzeiten nach Satz 4 
zweiter Halbsatz abgeleistet: 

–  1. Januar 1990 bis 31. Dezember 1991: förderli-
che Tätigkeit an einer privaten Universität im 
Umfang von ¾ der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit 

–  1. Januar 1992 bis 31. Dezember 1995: förderli-
che Tätigkeit bei einem privaten Arbeitgeber

–  1. Januar 1996 bis 31. Dezember 2010: förderli-
che Tätigkeit an einer ausländischen privaten 
Universität (ab 1. Januar 2001 im Umfang von 
¾ der regelmäßigen Arbeitszeit) 

Zeitraum Berücksichtigung als ru-
hegehaltfähige Dienstzeit

5 Jahre im tatsächlich 
 geleisteten Umfang:

1. Januar 1990 bis  
31. Dezember 1991

da Teilzeit (Art. 24 Abs. 1):  
1 Jahr und 183 Tage

1. Januar 1992 bis  
31. Dezember 1994

3 Jahre

darüber hinaus bis zur 
Hälfte des tatsächlich  
geleisteten Umfangs:

1. Januar 1995 bis  
31. Dezember 1995

183 Tage

1. Januar 1996 bis  
31. Dezember 2000

2 Jahre und 183 Tage

1. Januar 2001 bis  
31. Dezember 2010

da Teilzeit (Art. 24 Abs. 1):  
3 Jahre und 274 Tage 

Grundsätzlich  
berücksichtigungs-
fähige Dienstzeit: 

11 Jahre und 93 Tage

jedoch in der Regel Begren-
zung auf insgesamt zehn 
Jahre ruhegehaltfähige 
Dienstzeit (Satz 5)

23. Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädi-
gender Verwendung

23.0 1Die ruhegehaltfähige Dienstzeit wird um eine 
Zurechnungszeit erhöht, wenn der Beamte oder 
die Beamtin vor dem vollendeten 60. Lebensjahr 
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver-
setzt wird. 2Zeiten einer Beschäftigung in Län-
dern mit gesundheitsschädigenden klimatischen 
Einflüssen werden höher gewichtet.

23.1 Zurechnungszeit

23.1.1 Die Regelung gilt auch für die Bemessung der 
Hinterbliebenenversorgung, wenn der Beamte 
oder die Beamtin vor Vollendung des 60. Lebens-
jahres verstorben ist.

23.1.2 Auch für Beamte und Beamtinnen auf Zeit, die 
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver-
setzt worden sind, ist der Ablauf des Monats der 
Vollendung des 60. Lebensjahres der maßgeben-
de Zeitpunkt, selbst wenn ihr Beamtenverhält-
nis, aus dem sie in den Ruhestand getreten sind, 
schon vor diesem Zeitpunkt wegen Zeitablaufs 
geendet hätte.

23.1.3 Die Regelung gilt auch für die Berechnung des 
gesetzlichen Ruhegehaltes, bis zu dessen Höhe 
einem entlassenen Beamten oder einer entlas-
senen Beamtin ein Unterhaltsbeitrag bewilligt 
werden kann (z. B. nach Art. 29), sofern er oder 
sie wegen Dienstunfähigkeit aus dem Beamten-
verhältnis entlassen worden ist.

23.1.4 Abs. 1 gilt nicht für die Berechnung des Ruhege-
haltes oder der Hinterbliebenenversorgung nach 
einem Beamten oder einer Beamtin im einstwei-
ligen Ruhestand, der oder die wegen Dienstun-
fähigkeit vor Vollendung des 60. Lebensjahres in 
den dauernden Ruhestand tritt oder verstirbt.

23.1.5 1Abs. 1 Satz 2 erfasst nur eine erneute Berufung, 
mit der das Ruhestandsverhältnis beendet wurde. 
2Dem Vergleich der Dienstjahre (Abs. 1 Satz 2) 
ist die nach Art.  26 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 auf zwei 
Dezimalstellen berechnete ruhegehaltfähige 
Dienstzeit zugrunde zu legen.

23.2 Zeiten einer gesundheitsschädlichen Verwen-
dung

23.2.1 Nrn. 9.4.2 und 9.4.3 sind zu beachten.

23.2.2 Als Länder, in denen der Beamte oder die Beam-
tin gesundheitsschädigenden klimatischen Ein-
flüssen ausgesetzt ist, kommen folgende Gebiete 
in Betracht:

23.2.2.1 In Nordamerika die Orte New Orleans, Houston, 
Miami, Eglin/Florida, Orlando/Florida, Jackson-
ville/Florida, Tyndall/Florida, Barton/Florida, 
Stennis Space Center/Mississippi, San Antonio/
Texas, Kingsville/Texas, Fort Rucker/Alabama,

23.2.2.2 Süd- und Mittelamerika zwischen dem 30. Grad 
Nordbreite und dem 25. Grad Südbreite ein-
schließlich der westindischen Inseln und Para-
guay,

23.2.2.3 Afrika mit den zugehörigen Inseln zwischen dem 
20. Grad Nordbreite und dem 20. Grad Südbreite 
einschließlich Namibia (Südwestafrika), Mosam-
bik und Madagaskar,
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23.2.2.4 Asien östlich des 40. Grades Ostlänge von Green-
wich einschließlich Jordanien, Saudi-Arabien 
und der asiatischen Inselwelt, aber ausschließ-
lich des Gebietes zwischen dem 40. und 90. Grad 
Ostlänge von Greenwich nördlich des 40. Grades 
Nordbreite,

23.2.2.5 Bismarck-Archipel, Neu-Guinea und Salomon-
Inseln.

23.2.3 1Es können nur solche Zeiten der Verwendung ei-
nes Beamten oder einer Beamtin berücksichtigt 
werden, die nach Art. 14 als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit anerkannt werden. 2War der Beamte 
oder die Beamtin während der Auslandstätigkeit 
ohne Grundbezüge beurlaubt, kann die Zeit nur 
doppelt angerechnet werden, wenn die Beurlau-
bungszeit ruhegehaltfähig ist (vgl. Abs. 2 Satz 2 
in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1 Nr. 4).

23.2.4 1Als Zeit der Verwendung in den in der Nr. 23.2.2 
bezeichneten Ländern kann auch die Zeit aner-
kannt werden, in der sich ein Beamter oder eine 
Beamtin infolge Internierung oder aus sonstigen 
durch Krieg verursachten und von dem Beamten 
oder der Beamtin nicht verschuldeten Gründen 
in diesen Ländern aufgehalten hat. 2Dies gilt 
auch in Fällen höherer Gewalt, bei Verschlep-
pung oder Gefangenschaft sowie aus sonstigen 
mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen, 
die der Beamte oder die Beamtin nicht zu vertre-
ten hat. 3Als sonstige Gründe sind z. B. die in Art. 
66 Abs. 1 Satz 2 genannten Tatbestände anzuse-
hen. 4Ist der Aufenthalt durch Verschulden des 
Beamten oder der Beamtin verlängert worden, so 
bleibt die Zeit der Verlängerung unberücksich-
tigt.

23.2.5 1Die doppelte Anrechnung der Dienstzeit nach 
Abs. 2 setzt voraus, dass die Verwendung min-
destens ein Jahr ununterbrochen angedauert 
hat. 2Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind in 
vollem Umfang in den Zeitraum von einem Jahr 
einzurechnen. 3Ein innerhalb oder außerhalb der 
in der Nr. 23.2.2 bezeichneten Länder verbrach-
ter Urlaub sowie die Zeit eines Beschäftigungs-
verbots während der Mutterschutzfristen gelten 
nicht als Unterbrechung.

23.2.6 Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 vor, so ist 
die Zeit des Aufenthalts in den in Nr. 23.2.2 ge-
nannten Gebieten doppelt als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit zu berücksichtigen.

23.3 Abs. 3 ist nicht anwendbar bei einer Doppel-
anrechnung von Dienstzeiten nach Art. 103 
Abs. 4.

24. Allgemeine Bestimmungen zur Berücksichti-
gung von Dienstzeiten

24.0 Die Vorschrift fasst Bestimmungen allgemeiner 
Art zur Berücksichtigung von Dienstzeiten im 
Unterabschnitt 3 zusammen.

24.1 Teilzeitbeschäftigung

24.1.1 1Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur 
in dem Verhältnis als ruhegehaltfähige Zeiten 
anzusetzen, in dem der bewilligte Beschäfti-
gungsumfang zur regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit stand. 2Maßgeblich sind die Ver-
hältnisse zum Zeitpunkt der Tätigkeit; zur re-

gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit vgl. auch 
Nr. 24.3.4. Erfasst werden Zeiten nach Art. 14 bis 
16 sowie Art. 18 bis 20 und 22. 

24.1.2 Zeiten einer eingeschränkten Verwendung we-
gen begrenzter Dienstfähigkeit sind wie Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung zu behandeln, aber 
mindestens im Umfang einer Zurechnungszeit 
anzurechnen (vgl. Art. 14 Abs. 1 Satz 3 in Ver-
bindung mit Art. 23 Abs. 1 Satz 1).

24.1.3 Bei Lehrern und Lehrerinnen sowie Hochschul-
lehrern und Hochschullehrerinnen ist von der 
jeweiligen regelmäßigen wöchentlichen Pflicht-
stundenzahl bzw. Regellehrverpflichtung auszu-
gehen.

24.2 Vordienstzeiten
1Zeiten nach Art. 16 bis 19 und 21 werden nur 
berücksichtigt, soweit diese vor der Berufung in 
das jeweilige Beamtenverhältnis zurückgelegt 
wurden. 2Für wissenschaftliche Qualifikations-
zeiten ergibt sich dies unmittelbar aus Art. 22.

24.3 Hauptberuflichkeit
1Tätigkeiten nach Art. 18, 19 Nr. 1 Buchst. b bis d 
und Nr. 2, Art. 20 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 so-
wie Art. 22 Sätze 1 und 4 müssen hauptberuf-
lich ausgeübt worden sein, damit die Zeiten als 
Vordienstzeiten berücksichtigt werden können. 
2Hauptberuflichkeit im Sinn dieser Vorschriften 
setzt voraus, dass die Tätigkeit  

24.3.1 entgeltlich ausgeübt wurde. 3Dies ist gegeben, 
wenn für die Tätigkeit eine übliche Gegenleis-
tung erbracht wurde. 4Auf die Bezeichnung des 
Beschäftigungsverhältnisses kommt es nicht 
an. 

24.3.2 den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit dar-
stellte. 3Dies ist zu bejahen, wenn daneben keine 
weitere Berufstätigkeit oder nennenswerte Ne-
bentätigkeit ausgeübt wurde, aus der ein anderes 
Einkommen erzielt wurde.

24.3.3 der Ausbildung und dem Berufsbild entsprach. 
3Eine Ausbildung ist nicht hauptberuflich.

24.3.4 mindestens in einem Umfang ausgeübt wurde, 
der zur gleichen Zeit auch im Beamtenverhältnis 
zulässig gewesen wäre.

24.3.4.1 Demnach erfüllen Vordienstzeiten mit folgendem 
Beschäftigungsumfang den zeitlichen Mindest-
umfang der Hauptberuflichkeit:

Zeitraum Beschäftigungsumfang
vor dem 1. Juli 
1997

mindestens die Hälfte der sei-
nerzeit für bayerische Beamte 
und Beamtinnen geltenden 
regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit 

vom 1. Juli 1997  
bis 31. August 2004

mindestens ein Viertel der 
seinerzeit für bayerische 
Beamte und Beamtinnen 
geltenden regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit

vom 1. September 
2004  
bis 31. März 2009

mindestens zehn Stunden 

ab 1. April 2009 –  mindestens acht Stunden

–  während einer Elternzeit ist 
kein bestimmter Beschäfti-
gungsumfang gefordert
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Entwicklung der wöchentlichen Arbeitszeit der 
bayerischen Beamten und Beamtinnen:

Zeitraum Stundenzahl
1. März 1950 bis 30. September 1958 48 Stunden
1. Oktober 1958 bis 31.März 1964 45 Stunden
1. April 1964 bis 31. Dezember 1968 44 Stunden
1. Januar 1969 bis 31. Dezember 
1970

43 Stunden

1. Januar 1971 bis 30. September 
1974

42 Stunden

1. Oktober 1974 bis 31. März 1989 40 Stunden
1. April 1989 bis 31. März 1990 39 Stunden
1. April 1990 bis 31. Dezember 1993 38,5 Stunden
1. Januar 1994 bis 31. August 2004 40 Stunden
ab 1. September 2004

bis Vollendung 50. Lj.
ab Beginn 51. Lj.  

bis Vollendung 60. Lj.
Schwerbehinderten im Sinn des § 2 

Abs. 2 SGB IX oder ab Beginn 61. Lj.

42 Stunden

41 Stunden

40 Stunden

Für Zeiträume vor dem 1. September 2004 ist 
Hauptberuflichkeit auch gegeben, wenn der tat-
sächliche Beschäftigungsumfang mindestens der 
Hälfte bzw. einem Viertel der für das jeweilige 
Beschäftigungsverhältnis maßgebenden regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bei Vollbe-
schäftigung entspricht.

24.3.4.2 Bei Lehrkräften im Schulbereich muss das Ver-
hältnis der tatsächlich erteilten Unterrichtsstun-
den gegebenenfalls zuzüglich Anrechnungsstun-
den zur Pflichtstundenzahl einer entsprechenden 
vollbeschäftigten Lehrkraft dem anhand obiger 
Tabellen zu ermittelnden Verhältnis entspre-
chen. 

24.3.4.3 Arbeitszeiten bzw. Unterrichtsstunden in meh-
reren gleichzeitig nebeneinander bestehenden 
Beschäftigungsverhältnissen sind nur zusam-
menzurechnen, soweit ihnen dasselbe Berufsbild 
zugrunde liegt. 

24.4 Einschränkung wegen anderer Versorgungs-
leistungen
1Die Anrechnung von Zeiten auf Grund von 
Kann-Vorschriften (Art. 19, 20, 22 Sätze 3 bis 5) 
auf die ruhegehaltfähige Dienstzeit unterliegt 
den nachstehenden Einschränkungen, wenn der 
Versorgungsempfänger oder die Versorgungs-
empfängerin noch eine andere Versorgungsleis-
tung bezieht. 2Art. 85 Abs. 4 gilt entsprechend. 
3Nr. 9.1.2 Satz 4 ist zu beachten. 

24.4.1 Andere Versorgungsleistungen 
1Die Einschränkung bei der Anrechnung von 
Vordienstzeiten auf Grund von Kann-Vorschrif-
ten ist geboten, wenn dem Versorgungsempfän-
ger oder der Versorgungsempfängerin neben 
den Versorgungsbezügen noch eine andere Ver-
sorgungsleistung zusteht, die nicht von Art. 85 
Abs. 1 Satz 2 erfasst wird. 2Zu den anderen Ver-
sorgungsleistungen gehören insbesondere Ren-
ten aus Mitgliedsstaaten der EU oder des EWR 
und der Schweiz, deren Berücksichtigung im 
Rahmen des Art. 85 auf Grund der Verordnungen 

(EG) Nrn. 883/04 und 987/09 oder (EWG) Nrn. 
1408/71 und 574/72 ausgeschlossen ist.
3Soweit die andere Versorgungsleistung in einer 
während einer Beurlaubung ohne Dienstbezü-
ge ausgeübten Tätigkeit erworben wurde, gilt 
Art. 85 Abs. 1 Satz 6 entsprechend. 

24.4.1.1 Die Ermittlung des zu berücksichtigenden Betra-
ges der anderen Versorgungsleistungen richtet 
sich nach den Grundsätzen des Art. 85.

24.4.1.2 1Wird die andere Versorgungsleistung in aus-
ländischer Währung gezahlt, so ist sie zu dem 
Stichtag, zu dem die Bewilligung der Anrech-
nung von Kann-Vordienstzeiten erfolgt, in Euro 
umzurechnen. 2Die Umrechnung erfolgt nach 
dem für die Anwendung des Art. 85 Abs. 6 maß-
geblichen Devisenkurs.

24.4.1.3 Beruht die Versorgung auf einem Beamtenver-
hältnis, das vor dem 1. Januar 1966 begründet 
wurde, so ist der zu berücksichtigende Betrag 
der anderen Versorgungsleistung um 40 v. H. zu 
mindern (vgl. Art. 100 Abs. 2 Satz 1 bzw. Art. 103 
Abs. 11). 

24.4.2 Ausmaß der Einschränkung

24.4.2.1 Grundsatz
1Bezieht ein Versorgungsempfänger oder eine 
Versorgungsempfängerin eine andere Versor-
gungsleistung (Nr. 24.4.1), so sind Vordienstzei-
ten auf Grund von Kann-Vorschriften, in denen 
die andere Versorgungsleistung erworben wur-
de, nicht oder nur soweit auf die ruhegehaltfä-
hige Dienstzeit anzurechnen, als das Ruhege-
halt (Witwen-, Waisengeld) zusammen mit der 
anderen Versorgungsleistung die Höchstgrenze 
(Nr. 24.4.2.2) nicht überschreitet. 2Eine gering-
fügige Überschreitung der Höchstgrenze auf 
Grund der Berechnungsweise ist zulässig. 
3Die Berücksichtigung von Vordienstzeiten auf 
Grund von Kann-Vorschriften, in denen keine 
andere Versorgungsleistung erworben wurde, 
bleibt unberührt. 

Beispiel:

Ein Universitätsprofessor bezieht neben seinem 
Ruhegehalt eine Rente aus der Französischen 
Rentenversicherung. Während der Ausbildung 
wurden keine Anwartschaften in der französi-
schen Rente erworben. Somit besteht nach Art. 24 
Abs. 4 keine Möglichkeit, die Berücksichtigung 
des vorgeschriebenen Studiums als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit nach Art. 20 Abs. 1 Nr. 1 ganz 
oder teilweise einzuschränken.

24.4.2.2 Höchstgrenze
1Die Höchstgrenze ist entsprechend Art. 85 zu 
berechnen. 2Der Unterschiedsbetrag nach Art. 69 
Abs. 2 sowie der Kinderzuschlag zum Witwen-
geld nach Art. 74 bleiben dabei außer Betracht. 
3Art. 103 Abs. 8 sowie die im Rahmen der Hin-
terbliebenenversorgung für die Berechnung der 
Höchstgrenze nach Art. 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 an-
zuwendenden Vorschriften (z. B. Art. 36 Abs. 2, 
Nr. 38.1.4, Art. 41) sind zu beachten.



FMBl Nr. 12/2012426

24.4.2.3 Höchstens erreichbare Versorgung

a) Von der Höchstgrenze (Nr. 24.4.2.2) ist der 
Monatsbetrag der „anderen Versorgungsleis-
tung“ abzuziehen.

b) 1Neben der „anderen Versorgungsleistung“ 
zustehende Renten, die von der Ruhensvor-
schrift des Art. 85 erfasst werden, sind der 
„anderen Versorgungsleistung“ hinzuzurech-
nen. 2Nr. 24.4.1.3 gilt entsprechend.

c) Das Ruhegehalt erhöhende Zuschläge nach 
Art. 71 bis 73 sind in die Ermittlung der höchs-
tens erreichbaren Versorgung ebenfalls ein-
zubeziehen.

d) 1Sonderzahlungen sind anteilig zu berück-
sichtigen. 2Im Übrigen ist der Gesamtbetrag 
der genannten Leistungen in dem Verhält-
nis zu verringern, in dem die kalenderjähr-

liche Zahlungshäufigkeit dieser Leistungen 
zu derjenigen der Beamtenversorgung unter 
Einbeziehung der jährlichen Sonderzahlung 
nach Art. 75 mit dem für den Zeitpunkt der 
Ermessensentscheidung maßgebenden Vom-
hundertsatz nach Art. 76 Abs. 2 steht. 3Den 
unterschiedlichen Vomhundertsätzen in 
Art. 76 Abs. 2 ist durch Bildung eines auf zwei 
Dezimalstellen gerundeten Mittelwertes – auf 
der Basis der Höchstgrenzenerhöhung nach 
Art. 88 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 – Rech-
nung zu tragen.

e) Die Differenz zwischen der Höchstgrenze 
(Nr. 24.4.2.2) und dem sich nach Buchst. d 
Satz 2 ergebenden Betrag ergibt diejenige 
Versorgung, die durch eine Anrechnung von 
Kann-Vordienstzeiten höchstens erreichbar 
ist.

24.4.2.4 Umfang der Anrechnung von Kann-Vordienstzeiten, in denen andere Versorgungsleistungen erworben 
wurden

a) 1Ist der ohne die Kann-Vordienstzeiten zustehende Monatsbetrag des Ruhegehalts (Witwen-, Waisengeldes) 
niedriger als der Monatsbetrag der höchstens erreichbaren Versorgung (Nr. 24.4.2.3), so sind die Kann-
Vordienstzeiten, in denen die andere Versorgungsleistung erworben wurde, bis zur Höhe des Unterschieds-
betrages auf die ruhegehaltfähige Dienstzeit anzurechnen. 2Nr. 24.4.2.1 Satz 2 gilt entsprechend.

b) Die Ermittlung der anrechenbaren Kann-Vordienstzeiten kann nach folgender Formel vorgenommen wer-
den:

Differenzbetrag1) × 100 v. H. × 365 Tage =  anrechenbare Kann-Vordienstzeiten4)

RB2)  ×  v. H.-Satz3) 

        

1)  Unterschiedsbetrag zwischen der höchstens erreichbaren Versorgung und dem Ruhegehalt (Witwen-, Waisengeld) ohne 
Kann-Vordienstzeiten

2)  Ruhegehaltfähige Bezüge

–  im Falle der Verminderung oder Erhöhung des Ruhegehaltes nach Art. 26 Abs. 2 bzw. Abs. 4 unter Berücksichtigung des 
maßgebenden Versorgungsabschlages oder Versorgungsaufschlags

–  beim Witwen- oder Waisengeld vervielfältigt mit dem entsprechenden Anteilsatz
3)  Steigerungssatz nach der Ruhegehaltsskala des Art. 26 Abs. 1

4)  (Auf-)Rundung auf volle Tage

c) In den Fällen des Art. 103 Abs. 5 bis 7 ist der Umfang der anrechenbaren Kann-Vordienstzeiten gesondert 
zu ermitteln.

Beispiel:
1. Sachverhalt:

Ruhegehaltfähige Bezüge 3.000,00 €

Ruhegehaltfähige Dienstzeit
a) mit Kann-Vordienstzeiten  36,24 Jahre  65,01 v. H.
b) ohne Kann-Vordienstzeiten  32,00 Jahre  57,40 v. H.

Kindererziehungszuschlag nach Art. 71 (vor Anwendung des Art. 26 Abs. 2) 108,00 €

Versorgungsabschlag nach Art. 26 Abs. 2  7,20 v. H. 

Ruhegehaltssatz für die Höchstgrenze nach Art. 85 Abs. 2   71,75 v. H.

„Andere Versorgungsleistung“ (mtl.); 2 Sonderzahlungen im Kalenderjahr 125,00 €

Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung (mtl.) 183,00 €

abzüglich des auf freiwilliger Beitragsleistung beruhenden Teils der Rente  
(entsprechend Art. 85 Abs. 5) 53,00 €

   130,00 €

2. Ermittlung der Höchstgrenze (Nr. 24.4.2.2)

Fiktives Ruhegehalt mit 71,75 v. H. aus 3.000,00 € 2.152,50 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach Art. 26 Abs. 2 (Art. 85 Abs. 2 Satz 3) 154,98 €

 1.997,52 €
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3. Berechnung der höchstens erreichbaren Versorgung (Nr. 24.4.2.3)

„Andere Versorgungsleistung“ (Nr. 24.4.2.3 Buchst. a)  125,00 €

 

Berücksichtigung der Sonderzahlungen (Nr. 24.4.2.3 Buchst. d Satz 1)  14/12

 145,83 €

zuzüglich Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung (Nr. 24.4.2.3 Buchst. b) 130,00 €

zuzüglich Kindererziehungszuschlag nach Art. 71 (Nr. 24.4.2.3 Buchst. c)  100,22 €

   376,05 €

Berücksichtigung des Verhältnisses nach Nr. 24.4.2.3 Buchst. d Satz 2 (für das Jahr 2011) 12/12,6081

GG/Strukturzulage 2.900 € × 71,75 v. H. = 2.080,75 € – VAS  = 1.930,94 €

 (7,2 v. H.)

FZ 100 € × 71,75 v. H. = 71,75 € – VAS  =      66,58 €

 (7,2 v. H.)

     1.997,52 €

 1.930,94 € × 60 v. H. = 1.158,56 €

 66,58 € × 84,29 v. H. = 56,12 €

  = 1.214,68 € × 100 : 1.997,52 € = 60,81 v. H.

 357,91 €

Differenz zur Höchstgrenze

= höchstens erreichbare Versorgung (ohne Berücksichtigung von Zuschlägen) 1.639,61 €

4. Vergleich der Ruhegehälter (mit und ohne Kann-Vordienstzeiten) 

Ruhegehalt mit Kann-Vordienstzeiten: 

65,01 v. H. aus 3.000,00 € 1.950,30 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach Art. 26 Abs. 2 140,42 €

  1.809,88 €

Ruhegehalt ohne Kann-Vordienstzeiten: 

57,40 v. H. aus 3.000,00 € 1.722,00 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach Art. 26 Abs. 2 123,94 €

 1.598,06 €

Ergebnis:  Das Ruhegehalt mit Kann-Vordienstzeiten ist höher, das Ruhegehalt ohne Kann-Vordienstzeiten 
dagegen (um 41,55 €) niedriger als die höchstens erreichbare Versorgung. Kann-Vordienstzeiten 
können somit berücksichtigt werden, soweit sie zu einer Erhöhung des Ruhegehaltes um 41,55 € 
führen.

5. Ermittlung der sonach berücksichtigungsfähigen Kann-Vordienstzeiten

41,55 € × 100 v. H. × 365 Tage = 287 Tage (aufgerundet) 
(100,00 v. H. - 7,20 v. H.) aus 3.000,00 € × 1,79375 v. H.

Von den Kann-Vordienstzeiten können demnach die ersten 287 Tage berücksichtigt werden

Ruhegehaltfähige Dienstzeit

ohne Kann-Vordienstzeiten 32 Jahre

zuzüglich berücksichtigungsfähige Kann-Vordienstzeiten 0 Jahre 287 Tage

   32 Jahre 287 Tage    = 32,79 Jahre

Ruhegehaltssatz somit: 58,82 v. H.

Ruhegehalt (einschließlich berücksichtigungsfähiger Kann-Vordienstzeiten):
58,82 v. H. aus 3.000,00 €   1.764,60 €

zuzüglich Kindererziehungszuschlag nach Art. 71     108,00 €

 1.872,60 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach Art. 26 Abs. 2   134,83 €

 1.737,77 €
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24.4.3 Verfahren

24.4.3.1 Im Rahmen von Vorwegentscheidungen sind 
Art. 9 Abs. 4 und die Nrn. 9.4.1 und 9.4.3 zu be-
achten. 

24.4.3.2 1Die Anrechnung von Kann-Vordienstzeiten auf 
die ruhegehaltfähige Dienstzeit gilt nur solange 
sich die der Berechnung zugrunde liegenden 
Verhältnisse nicht ändern. 2Die auf Grund der 
Bewilligung gewährten Leistungen gelten mit 
Wirkung von dem Tage, von dem an sich die Ver-
hältnisse ändern, bis zur endgültigen Neufestset-
zung der Leistungen als vorläufige Zahlungen. 
3Die Anrechnung von Kann-Vordienstzeiten ist 
nur mit dieser ausdrücklichen Einschränkung 
vorzunehmen. 4Die Versorgungsempfänger sind 
zur unverzüglichen Mitteilung maßgeblicher Än-
derungen an die Pensionsbehörde zu verpflich-
ten. 5Eine Änderung der Verhältnisse liegt vor 
allem vor, wenn eine andere Versorgungsleis-
tung erstmals bewilligt wird oder sich wesent-
lich ändert oder wenn zu einer anderen Versor-
gungsleistung eine Rente im Sinn des Art. 85 
Abs. 1 hinzutritt. 6Eine Änderung ist wesentlich, 
wenn die geänderte andere Versorgungsleistung 
um mindestens 10 v. H. von dem der früheren 
Ermessensentscheidung zugrunde liegenden Be-
trag abweicht. 7Veränderungen der Leistungen 
auf Grund allgemeiner Anpassungen (Dynami-
sierung) bleiben dabei unberücksichtigt.

24.4.3.3 Bei der Bemessung der Hinterbliebenenversor-
gung nach dem Tode eines Ruhestandsbeamten 
oder einer Ruhestandsbeamtin ist die anrechen-
bare ruhegehaltfähige Kann-Vordienstzeit wie 
bei einer Erstfestsetzung zu berechnen.

25. Ausschlusszeiten

25.0 Tätigkeiten mit besonderer Nähe zum System der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Repub-
lik dürfen nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden.

25.1.1 Über den Ausschluss von Zeiten nach Art. 25 ent-
scheidet die Pensionsbehörde; sie ist an Entschei-
dungen anderer Behörden oder Dienststellen 
z. B. im Rahmen der Festsetzung des früheren 
Besoldungsdienstalters nicht gebunden.

25.1.2 1Der Ausschluss von Zeiten einer Tätigkeit für 
den Staatssicherheitsdienst gilt nicht nur für Zei-
ten in einem Beschäftigungsverhältnis beim Mi-
nisterium für Staatssicherheit (MfS) oder beim 
Amt für Nationale Sicherheit (AfNS), sondern 
auch für Zeiten einer informellen oder inoffizi-
ellen Tätigkeit für diese Einrichtungen. 2Nicht 
erforderlich ist, dass eine schriftliche Verein-
barung über die Tätigkeit oder eine schriftliche 
Verpflichtungserklärung vorliegt. 3Ausreichend 
für den Ausschluss ist bereits die Verpflichtung 
zur Tätigkeit für das MfS/AfNS, wobei es nicht 
darauf ankommt, ob es tatsächlich zu einem Tä-
tigwerden gekommen ist. 4Damit sind auch soge-
nannte Perspektivagenten erfasst, wenn sie nicht 
aktiviert worden sind. 

25.1.3 Liegen Anhaltspunkte für eine Tätigkeit für das 
MfS/AfNS vor, ist erforderlichenfalls beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR eine 
Stellungnahme einzuholen.

25.1.4 1Ob und gegebenenfalls wann eine Tätigkeit für 
das MfS/AfNS beendet worden ist, muss nach 
der Lage des Einzelfalles entschieden werden. 
2In der Regel kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass die Tätigkeit fünf Jahre nach dem 
letzten konkreten Tätigwerden beendet wurde. 
3Spätere Zeiten können als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden. 4Unterbrechun-
gen der Tätigkeit sind unbeachtlich, auch wenn 
sie länger als fünf Jahre dauerten; entscheidend 
ist ausschließlich das letztmalige Tätigwerden. 
5Liegt lediglich eine Verpflichtungserklärung vor 
und ist es nie zu einem konkreten Tätigwerden 
gekommen, kann in der Regel ebenfalls nach 
Ablauf von fünf Jahren von einer Beendigung 
der Tätigkeit für das MfS/AfNS ausgegangen 
werden. 

25.1.5 1Die Aufzählung in Abs. 1 Satz 2 ist nicht ab-
schließend. 2Eine besondere persönliche System-
nähe ist daher grundsätzlich in jedem Einzelfall 
zu prüfen.

25.2 1Für den Ausschluss von Tätigkeiten als Ange-
höriger oder Angehörige der Grenztruppen ist 
es unerheblich, in welchem Dienstverhältnis 
die Grenztruppenzeit verbracht wurde; es ge-
nügt die organisatorische Zugehörigkeit zu den 
Grenztruppen oder ein dort verbrachter Grund-
wehrdienst. 2Zu den Grenztruppen gehören auch 
deren Vorgängereinrichtungen (NVA-Grenze, 
Grenzpolizei). 3Zeiten als Zivilbeschäftigte der 
Grenztruppen werden nicht erfasst.

26. Höhe des Ruhegehalts

26.0 1Die Vorschrift regelt die Höhe des Ruhegehalts. 
Sie enthält Regelungen zur Verminderung des 
Ruhegehalts bei vorzeitigen Ruhestandseintrit-
ten (Versorgungsabschlag) sowie zur Erhöhung 
durch Versorgungsaufschläge. 2Die Übergangs-
regelung zur Anhebung der Altersgrenzen in 
Art. 106 ist zu beachten.

26.1.1 1Die ruhegehaltfähige Dienstzeit ist, soweit 
sie nicht vom Beginn an gerechnet volle Jahre 
umfasst, nach  Kalendertagen unter Berücksich-
tigung von Schalttagen zu berechnen. 2Bei der 
Zusammenrechnung sind je 365 Tage – ohne 
Rücksicht darauf, ob die einzelnen Dienstzeiten 
Schalttage enthalten – als ein Jahr anzusetzen. 
3Zeitlich zusammenhängende, nach verschiede-
nen Vorschriften zu berücksichtigende Zeiten 
sind als durchgehende Dienstzeit zu berechnen. 
4Zeitlich getrennte Dienstzeiten und Dienstzei-
ten mit unterschiedlichem Anrechnungsumfang 
(z. B. bei Teilzeitbeschäftigung) sind gesondert 
zu berechnen. 5Bruchteile von Tagen, die sich 
bei der Berechnung einzelner Dienstzeiten er-
geben, sind entsprechend Abs. 1 Sätze 3 bis 5 zu 
berechnen und zu runden.
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Beispiel:
ruhegehaltfähig nach Jahre Tage
Studium 1. Oktober 1970 bis 16. Juni 1975 Art. 20  3 ––

Vorbereitungsdienst 10. August 1975 bis 31. Juli 1977 Art. 14  

Ersatzschuldienst 1. August 1977 bis 31. Juli 1981 Art. 19  

Beamtenverhältnis   

Vollzeit 1. August 1981 bis 31. März 1984 Art. 14  8 235

Teilzeit (14/26) 1. April 1984 bis 10. August 1987 Art. 14  1 295,69

Vollzeit 11. August 1987 bis  30. April 2011 Art. 14 23 263

insgesamt:     35 793,69

     = 37 63,69

     =  37,174 Jahre

     = 37,17 Jahre

1,79375 v. H. × 37,17    = 66,674 v. H.

Ruhegehaltssatz    = 66,67 v. H.

26.1.2 Für Beamte und Beamtinnen auf Zeit gilt der 
Ruhegehaltssatz nach Art. 28, wenn es für sie 
günstiger ist.

26.2 Versorgungsabschlag 

26.2.1 1Für die Ermittlung des Versorgungsabschlags 
ist der in der Ruhestandsversetzung bezeich-
nete Grund und der darin genannte Zeitpunkt 
der Ruhestandsversetzung maßgebend. 2Nach 
dem Beginn des Ruhestandes kann weder die 
Versetzung in den Ruhestand noch der Grund, 
auf dem sie beruht, durch Widerruf, Rücknahme 
oder Wiederaufgreifen des Verfahrens nachträg-
lich geändert werden (vgl. BVerwG; Urteil vom 
25. Oktober 2007; 2 C 22.06).

26.2.2 1Dem Versorgungsabschlag unterliegt das 
nach Abs. 1 (gegebenenfalls in Verbindung mit 
Art. 27, 30 Abs. 3 und 4, Art. 103, 107) ermittelte 
Ruhegehalt einschließlich der Zuschläge zum 
Ruhegehalt nach Art. 71 bis 73. 2Ein neben dem 
Ruhegehalt zustehender Unfallausgleich (Art. 52) 
sowie der Unterschiedsbetrag (Art. 69 Abs. 2) un-
terliegt dem Versorgungsabschlag nicht. 

26.2.3 Das Mindestruhegehalt (Abs. 5) wird nicht ver-
mindert. 

26.2.4 1Der Versorgungsabschlag bemisst sich höchs-
tens nach dem Zeitraum bis zur für den Beam-
ten oder die Beamtin maßgebenden gesetzlichen 
Altersgrenze. 2Bei der Berechnung des für den 
Versorgungsabschlag zugrunde zu legenden 
Zeitraumes ist Nr. 26.1.1 Satz 1 entsprechend 
anzuwenden. 

26.2.5 1Im Fall des Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 endet der für die 
Berechnung des Versorgungsabschlags maßge-
bende Zeitraum auch bei Lehrkräften an öffent-
lichen Schulen zum Ende des Monats, in dem 
die allgemeine Altersgrenze nach Art. 62 Satz 1, 
Art. 143 Abs. 1 BayBG erreicht würde. 2Soweit 
Lehrkräfte bereits vor diesem Zeitpunkt wegen 
Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze (Art. 62 
Satz 2 BayBG) in den Ruhestand treten, endet der 
für die Berechnung des Versorgungsabschlags 
zugrunde zu legende Zeitraum bereits mit der 

Altersgrenze nach Art. 62 Satz 2, Art. 143 Abs. 1 
Satz 2 BayBG.

Beispiele: 

Eine am 25. September 1951 geborene Lehrkraft 
wird auf Antrag (Art. 64 Nr. 1 BayBG) zum 1. Au-
gust 2016 in den Ruhestand versetzt.  

Das Ruhegehalt vermindert sich um einen Ver-
sorgungsabschlag in Höhe von 2,09 v. H., der sich 
nach dem Zeitraum vom 1. August 2016 bis zum 
28. Februar 2017 (Art. 62 Satz 1, Art. 143 Abs. 1 
BayBG) bemisst. 

Eine am 2. September 1951 geborene Lehrkraft 
wird auf Antrag (Art. 64 Nr. 1 BayBG) zum 1. Au-
gust 2016 in den Ruhestand versetzt.  

Das Ruhegehalt vermindert sich um einen Ver-
sorgungsabschlag in Höhe von 1,98 v. H., der sich 
nach dem Zeitraum vom 1. August 2016 bis zum 
17. Februar 2017 (Art. 62 Satz 2, Art. 143 Abs. 1 
BayBG) bemisst.

26.2.6 Die Minderung des Ruhegehalts ist auch bei 
der Bemessung der Hinterbliebenenversorgung 
(Art. 31 ff. und 44 Abs. 2 bis 5) zu berücksichti-
gen.

26.2.7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 gilt auch, wenn ein Beamter 
oder eine Beamtin im aktiven Dienst verstirbt.

26.3 Ausnahmen vom Versorgungsabschlag
1Nach Abs. 3 entfällt bei vorzeitiger Versetzung 
in den Ruhestand nach Vollendung eines be-
stimmten Lebensalters und langen Dienstzeiten 
der Versorgungsabschlag. 2Beide Voraussetzun-
gen müssen kumulativ vorliegen. 3Die Regelung 
gilt für alle Beamte oder Beamtinnen, die ab dem 
1. Januar 2011 in den Ruhestand versetzt werden. 
4Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen vor-
liegen, trifft die Pensionsbehörde.

26.3.1 Ruhestandsversetzung auf Antrag und wegen 
Dienstunfähigkeit

26.3.1.1 1Der Beamte oder die Beamtin muss in den Fäl-
len des Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 bei Beginn 
des Ruhestands das 64. Lebensjahr vollendet ha-
ben. 2Bei Ruhestandsversetzungen vor vollende-
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tem 64. Lebensjahr ist Abs. 3 nicht anwendbar. 
3Nr. 26.2.1 gilt entsprechend. 

26.3.1.2 Zum Beginn des Ruhestands muss eine Dienst-
zeit von 45 bzw. 40 Jahren erreicht werden. 

Beispiel 1:
Beamter, geb. 2. Februar 1948, wird auf Antrag 
nach Art. 64 Nr. 1 BayBG mit Ablauf des Mo-
nats, in dem er das 64. Lebensjahr vollendet, zum 
1. März 2012 in den Ruhestand versetzt. Zu diesem 
Zeitpunkt hat er eine Dienstzeit nach Abs. 3 von 
39 Jahren und 185 Tagen abgeleistet.

Das Ruhegehalt vermindert sich um einen Ver-
sorgungsabschlag von 3,6 v. H. nach Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1, der sich nach dem Zeitraum vom 1.März 
2012 bis zum 28. Februar 2013 (Art. 106 Abs. 1 
Nr. 1) bemisst.

Beispiel 2:
Beamter, geb. 27. April 1947, wird auf Antrag nach 
Art. 64 Nr. 1 BayBG mit Ablauf des 31. Juli 2011 
in den Ruhestand versetzt. Zu diesem Zeitpunkt 
erreichte er eine Dienstzeit nach Abs. 3 von über 
45 Jahren.

Das Ruhegehalt vermindert sich trotz vorzeitigen 
Ruhestandseintritts (gesetzliche Altersgrenze 
zum 30. April 2012) nicht um einen Versorgungs-
abschlag.

26.3.1.3 Dienstzeit im Sinn des Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 
und 2
1Bei der Ermittlung der Dienstzeit sind nach 
Abs. 3 Satz 2 folgende Zeiten einzubeziehen, die 
im Zusammenhang mit der Dienstleistung oder 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst stehen:

–  Beamtendienstzeiten oder gleichgestellte Zei-
ten nach Art. 14,

–  Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare 
Zeiten nach Art. 16,

–  Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und ver-
gleichbare Zeiten nach Art. 17,

–  Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 
im öffentlichen Dienst nach Art. 18,

–  Ausbildungszeiten nach Art. 20 und

–  Wissenschaftliche Qualifikationszeiten nach 
Art. 22 Satz 1.

2Diese Zeiten können nur insoweit einbezogen 
werden, als sie bei der Berechnung des Ruhe-
gehaltssatzes als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden. 3Zeiten einer Teilzeitbe-
schäftigung oder einer eingeschränkten Verwen-
dung wegen begrenzter Dienstfähigkeit sind bei 
der Berechnung dieser Dienstzeit in vollem Um-
fang zu berücksichtigen. 4Eine Doppelanrech-
nung von Zeiten (Art. 23 Abs. 2, Art. 103 Abs. 4) 
findet nicht statt.

5Nach Abs. 3 Satz 3 sind Zeiten einer Kinderer-
ziehung bis zum zehnten Lebensjahr des Kin-
des voll einzubeziehen. 6Für die Beurteilung, 
ob dem Beamten oder der Beamtin Zeiten einer 
Kindererziehung zuzuordnen sind, gilt Nr. 71.3 
entsprechend.

7Soweit Zeiträume nach mehreren Tatbeständen 
berücksichtigungsfähig sind, sind sie nur einmal 
einzubeziehen.

Beispiel:
Beamtin, geb. 2. Mai 1947, wird auf Antrag mit Ablauf des 31. Mai 2011 in den Ruhestand versetzt. Sie hat folgende 
berücksichtigungsfähige Dienstzeiten nach Art. 26 Abs. 3:

 Anrechenbare 
 Jahre Tage

Studium (tatsächliche Dauer) 1. Oktober 1968 – 15. August 1972 Satz 2 3  

Beamtin auf Widerruf  1. Oktober 1973 – 30.September 1976 Satz 2 3  

Beamtin seit 1. November 1976  Satz 2  

Geburt (Kind geb. 1. März 1980)     

Beurlaubung ohne Bezüge 26. April 1980 – 28. Februar 1990 Satz 3 13 120

 1. März 1990 – 31. März 1990   

Teilzeitbeschäftigung (1/2) 1. April 1990 – 31. Mai 1996 Satz 2  

Vollbeschäftigung 1. Juni 1996 – 31. Mai 2011 Satz 2 21 61

   40 181

Damit liegen die Voraussetzungen des Art. 26 Abs. 3 nicht vor. Das Ruhegehalt vermindert sich um einen Versor-
gungsabschlag nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1.

26.3.2 Ruhestandsversetzung auf Antrag nach Art. 129 
Satz 2 (gegebenenfalls in Verbindung mit 
Art. 130 bis 132) BayBG

26.3.2.1 1Der Beamte oder die Beamtin muss auf Antrag 
nach Art. 129 Satz 2 BayBG in den Ruhestand 
versetzt worden sein. 2Entsprechendes gilt bei 
Ruhestandsversetzungen nach Art. 130 bis 132 
BayBG. 3Eine Versetzung in den Ruhestand ist 
danach frühestens ab Vollendung des 60. Le-
bensjahres möglich. 

26.3.2.2 Dienstzeit im Sinn des Abs. 3 Satz 1 Nr. 3
1Bei Ermittlung der Dienstzeit von 20 Jahren 
sind nur Zeiten einzubeziehen, die als Polizei-
vollzugsbeamter oder Polizeivollzugsbeamtin 
(Art. 129 BayBG), als Beamter oder Beamtin im 
Strafvollzugsdienst (Art. 130 BayBG), als Beam-
ter oder Beamtin des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz (Art. 131 BayBG) sowie als Feuer-
wehrbeamter oder Feuerwehrbeamtin (Art. 132 
BayBG) im Schicht- oder Wechselschichtdienst 
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oder in vergleichbar belastenden unregelmäßi-
gen Diensten abgeleistet worden sind. 2Zeiten in 
einem Arbeitsverhältnis bleiben unberücksich-
tigt. 3Zeiträume können nur insoweit einbezogen 
werden, als sie bei der Berechnung des Ruhege-
haltssatzes als ruhegehaltfähige Dienstzeit nach 
Art. 14 Abs. 1 und 2 berücksichtigt werden. 4Zei-
ten einer Teilzeitbeschäftigung sind bei der Er-
mittlung der Dienstzeit nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
anteilig einzubeziehen. 5Kindererziehungszei-
ten bleiben unberücksichtigt. 6Soweit Zeiträume 
nach mehreren Tatbeständen berücksichtigungs-
fähig sind, sind sie nur einmal einzubeziehen.

a) Schichtdienst- oder Wechselschichtdienst: 

1Unter Schichtdienst versteht man, dass der 
Beamte oder die Beamtin ständig nach ei-
nem Schichtplan (Dienstplan) eingesetzt 
war, der einen regelmäßigen Wechsel der 
täglichen Arbeitszeit in Zeitabschnitten von 
längstens einem Monat vorsah. 2Unter Wech-
selschichtdienst versteht man, dass zusätz-
lich ein regelmäßiger Wechsel der täglichen 
Arbeitszeit in Wechselschichten (wechselnde 
Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen 
bei Tag und bei Nacht, werktags, sonntags 
und feiertags gearbeitet wird) vorgesehen war, 
und der Beamte oder die Beamtin dabei in je 
sieben Wochen durchschnittlich mindestens 
40 Dienststunden in der dienstplanmäßigen 
oder betriebsüblichen Nachtschicht leistete. 
3Als Nachweis für das Vorliegen der Voraus-
setzung Schicht- oder Wechselschichtdienst 
können Zeiträume herangezogen werden, in 
denen dem Beamten oder der Beamtin eine 
Schichtzulage nach § 12 Bayerische Zulagen-
verordnung (BayZulV) bzw. eine Schicht- oder 
Wechselschichtzulage nach entsprechenden 
früheren Vorschriften zustand. 4Entsprechen-
de frühere Vorschriften waren im Zeitraum 
vom 1. August 1989 bis zum 30. Juni 1998 – 
§ 22 Erschwerniszulagenverordnung (EZulV), 
vom 1. Juli 1998 bis 31. August 2006 – § 20 
EZulV in der jeweils geltenden Fassung und 
vom 1. September 2006 bis zum 31. Dezember 
2010 – § 20 EZulV in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung. 5Die Pensionsbehörde 
prüft den Bezug der entsprechenden Zulage 
anhand der Besoldungsakte.

6Für Zeiträume vor der Einführung entspre-
chender Zulagen oder für Zeiten ohne Zula-
genberechtigung oder für Zeiten bei anderen 
Dienstherren hat die personalverwaltende 
Stelle gegenüber der Pensionsbehörde spä-
testens zum Zeitpunkt der Übermittlung der 
Ruhestandsversetzung zu erklären, ob und in 
welchen Zeiträumen von dem Beamten oder 
der Beamtin Schicht- oder Wechselschicht-
dienst geleistet wurde. 7Entsprechendes gilt, 
wenn eine Zulage nur auf Grund besoldungs-
rechtlicher Konkurrenzregelungen nicht ge-
zahlt wurde. 8Als Grundlage für diese Erklä-
rung kann die personalverwaltende Stelle 
Erklärungen des Beamten oder der Beamtin 
auf Dienstpflicht heranziehen, die jedoch von 
der personalverwaltenden Stelle anhand der 

Personalakte (Werdegang, Beurteilungen, 
usw.) auf Plausibilität zu prüfen sind. 9Die 
Pensionsbehörde hat das Vorliegen der Vor-
aussetzungen zu prüfen und entscheidet ab-
schließend. 10Bei Versetzungen zum Freistaat 
Bayern nach dem 31. Dezember 2010 hat die 
personalverwaltende Dienststelle gegebenen-
falls in Zusammenarbeit mit dem abgebenden 
Dienstherrn, die zum Zeitpunkt der Verset-
zung bereits in entsprechenden Diensten zu-
rückgelegten Zeiten festzustellen. 

b) Vergleichbar belastende unregelmäßige 
Dienste:
1Vergleichbar belastende unregelmäßige 
Dienste im Sinn des Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 können 
für folgende Zeiten angenommen werden:

–  1Zeiträume, für die eine Sondereinsatzzula-
ge nach § 14 BayZulV bzw. entsprechenden 
früheren Vorschriften zustand. 2Entspre-
chende frühere Vorschriften waren im Zeit-
raum vom 1. Juni 1979 bis 30. Juni 1998 – 
§ 23a EZulV, vom 1. Juli 1998 bis 31. August 
2006 – § 22 EZulV in der jeweils geltenden 
Fassung und vom 1. September 2006 bis 
31. Dezember 2010 – § 22 EZulV in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung.

–  Zeiträume, für die eine Fliegererschwer-
niszulage nach § 15 BayZulV bzw. der ent-
sprechenden früheren Vorschrift zustand im 
Zeitraum vom 1. Juli 1998 bis 31. August 
2006 – § 22a EZulV in der jeweils gelten-
den Fassung und vom 1. September 2006 bis 
31. Dezember 2010 – § 22a EZulV in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung.

–  Zeiträume einer besonderen Auslands-
verwendung im Sinn des Art. 64 Abs. 2, 
in denen ein Auslandsverwendungszu-
schlag nach Art. 38 Satz 5 BayBesG bzw. 
der  entsprechenden früheren Vorschrift 
im  Zeitraum vom 29. Juli 1995 bis 31. Au-
gust 2006 – § 58a Bundesbesoldungsgesetz 
(BBesG) in der jeweils geltenden Fassung 
und vom 1. September 2006 bis 31. Dezem-
ber 2010 – § 58a BBesG in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung gewährt wurde.

2Darüber hinaus sind unabhängig von ihrer 
besoldungsrechtlichen Einordnung folgende 
Zeiten im Rahmen des Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zu 
berücksichtigen:

–  Zeiträume, die in Einsatzzügen bei den 
Polizeipräsidien oder den Einsatzhundert-
schaften der Bereitschaftspolizei geleistet 
wurden.

–  Zeiträume, die Beamte und Beamtinnen 
hauptamtlich und ständig als nicht offen 
ermittelnde Polizeibeamte oder Polizeibe-
amtinnen geleistet haben.

–  Zeiträume, die in Fahndungs- oder Obser-
vationsgruppen geleistet wurden.

3Ein vergleichbar belastender unregel-
mäßiger Dienst liegt nur bei einer ständi-
gen Verwendung (vgl. Nr. 55.2.2.1.2 Abs. 1  
BayVwVBes) in den in den Sätzen 1 und 2 
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dieses Buchstabens beschriebenen Tätigkeit 
vor. 4Rufbereitschaftsdienst bleibt unabhän-
gig von der tatsächlichen Inanspruchnahme 
unberücksichtigt. 5Unbeachtlich ist auch, ob 
Dienst zu ungünstigen Zeiten geleistet wurde. 
6Nr. 26.3.2.2 Buchst. a Sätze 5 bis 10 gelten 
entsprechend.

26.4 Versorgungsaufschlag
1Nach Abs. 4 erhalten Lehrer und Lehrerinnen 
sowie hauptberufliches wissenschaftliches und 
künstlerisches Personal an Hochschulen des 
Freistaates Bayern, für die eine nach der gesetz-
lichen Regelaltersgrenze (Art. 62 Satz 1, Art. 143 
Abs. 1 BayBG) liegende Altersgrenze (Art. 62 
Satz 2 BayBG, Art. 3 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG) 
gilt, bei Eintritt in den Ruhestand wegen Errei-
chen dieser Altersgrenze einen Versorgungs-
aufschlag in Höhe von 3,6 v. H. je vollem Jahr 
der Differenz zwischen beiden Altersgrenzen. 
2Zeiten auf Grund Art. 63 BayBG bleiben unbe-
rücksichtigt.

26.4.1 Nr. 26.2.1 gilt entsprechend.

26.4.2 1Der Versorgungsaufschlag bemisst sich nach 
dem Zeitraum zwischen der gesetzlichen Re-
gelaltersgrenze und dem Eintritt in den Ruhe-
stand. 2Zeiten einer Beurlaubung, einer Teil-
zeitbeschäftigung (einschließlich Zeiten in der 
Freistellungsphase einer Altersteilzeit) oder 
einer eingeschränkten Verwendung wegen be-
grenzter Dienstfähigkeit sind in vollem Umfang 
zu berücksichtigen. 

26.4.3 1Das Schuljahr endet mit Ablauf des 31. Juli 
(Art. 5 Abs. 1 BayEUG). 2Das Ende des Schul-
halbjahres wird durch die jeweiligen Schul-
ordnungen festgelegt. 3Das Semester endet bei 
wissenschaftlichen Hochschulen in der Regel 
am 30. September (Sommersemester) bzw. am 
31. März (Wintersemester), bei Fachhochschulen 
am 30. September (Sommersemester) bzw. am 
14. März (Wintersemester).

26.4.4 1Der Versorgungsaufschlag erhöht das nach 
Abs. 1 (gegebenenfalls in Verbindung mit Art. 30 
Abs. 3, Art. 103, 107) ermittelte Ruhegehalt ein-
schließlich eines Zuschlages zum Ruhegehalt 
nach den Art. 71 bis 73. 2Ein neben dem Ruhege-
halt zustehender Unfallausgleich (Art. 52) sowie 
der Unterschiedsbetrag (Art. 69 Abs. 2) ist nicht 
um einen Versorgungsaufschlag zu erhöhen.

26.4.5 Abs. 4 findet auf das Mindestruhegehalt (Abs. 5) 
keine Anwendung. 

26.4.6 Nrn. 26.2.4 und 26.2.6 sind entsprechend anzu-
wenden. 

26.4.7 Stirbt ein Beamter oder eine Beamtin im aktiven 
Dienst im Zeitraum zwischen der Regelalters-
grenze und der für ihn oder sie geltenden Al-
tersgrenze nach Art. 62 Satz 2 BayBG oder Art. 3 
Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG ist der bis einschließ-

lich Todestag erdiente Versorgungsaufschlag bei 
der Hinterbliebenenversorgung zu berücksich-
tigten.

26.4.8 Durch den Versorgungsaufschlag kann die 
Höchstversorgung von 71,75 v. H. bzw. 75 v. H. 
(Art. 107) der ruhegehaltfähigen Bezüge über-
schritten werden.

26.5 Mindestversorgung

26.5.1 1Mindestversorgung steht nicht zu, wenn die er-
diente Versorgung zuzüglich Zuschlägen zum 
Ruhegehalt nach Art. 71 bis 73 die Mindestver-
sorgung überschreitet (vgl. Nr. 71.7.4). 2Für die 
Entscheidung, ob amtsunabhängige Mindestver-
sorgung zusteht, sind beim Vergleich mit dem 
erdienten Ruhegehalt (gegebenenfalls zuzüglich 
Zuschläge) die Erhöhungsbeträge zum Familien-
zuschlag bei der Besoldungsgruppe A 3 nach der 
Tabelle 2 der Anlage 5 zum BayBesG zu beach-
ten. 

26.5.2 1Durch Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- oder 
Anrechnungsvorschriften oder bei Kürzungen 
auf Grund disziplinarrechtlicher Entscheidun-
gen kann die Mindestversorgung unterschritten 
werden. 2Nr. 26.2.3 bleibt unberührt. 

26.6 Erweiterte Ruhensregelung bei Bezug von Min-
destversorgung und Rente

26.6.1 Für die Ermittlung der anzusetzenden Rente ist 
Art. 85 anzuwenden.

26.6.2 Die erweiterte Ruhensregelung ist nicht bei 
Bezug von Mindestunfallversorgung nach den 
Art. 53 und 58 anzuwenden.

26.6.3 1Der Berechnung des erdienten Ruhegehalts ist 
der erdiente Ruhegehaltssatz einschließlich ei-
ner Zurechnungszeit und einer erhöhten Anrech-
nung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit (Art. 23 
Abs. 2, Art. 103 Abs. 4) zugrunde zu legen. 2Ein 
Zuschlag zum Ruhegehalt nach den Art. 71 bis 
73 ist dem erdienten Ruhegehalt hinzuzurech-
nen. 

26.6.4 1Das verbleibende Restruhegehalt (Abs. 6 Sät-
ze 1 und  3) darf nicht hinter dem erdienten 
Ruhegehalt einschließlich des Unterschiedsbe-
trages nach Art. 69 Abs. 2 zurückbleiben. 2Ein 
zustehender Zuschlag zum Ruhegehalt nach den 
Art. 71 bis 73 ist dem erdienten Ruhegehalt hin-
zuzurechnen.

26.6.5 1In Fällen der Hinterbliebenenversorgung sind 
Art. 35 Abs. 2 und Art. 41 zu beachten. 2Der Kin-
derzuschlag zum Witwengeld ist Bestandteil des 
erdienten Witwengeldes.

26.7 Einstweiliger Ruhestand

26.7.1 Die Bemessung der ruhegehaltfähigen Bezüge 
richtet sich nach Art. 12; folglich ist insbesondere 
die Zweijahresfrist nach Art. 12 Abs. 4 bis 7 zu 
beachten. 
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26.7.2 1Für die Berechnung des Zeitraums der Gewährung des erhöhten Ruhegehalts ist hinsichtlich des Begriffs 
„Amt“ auf das letzte statusrechtliche Amt abzustellen. 2Die Zeit einer rückwirkenden Einweisung in die Plan-
stelle oder der Wahrnehmung der Funktion des später übertragenen Amtes wird nicht berücksichtigt.
3Endet der einstweilige Ruhestand vor Ablauf des Anspruchszeitraums (z. B. durch Reaktivierung nach § 30 
Abs. 3 BeamtStG, Eintritt in den dauernden Ruhestand nach § 30 Abs. 4 BeamtStG oder Tod), wird das erhöhte 
Ruhegehalt nur bis zur Beendigung des einstweiligen Ruhestandes gewährt. 4Der Anspruchszeitraum wird 
nicht durch die Anwendung von Ruhensregelungen unterbrochen.

Beispiel:
Übertragung des letzten Amtes  am 14. März 2010

Versetzung in den einstweiligen Ruhestand (die Erfüllung der Wartezeit vorausgesetzt) am 20. August 2012

Anspruch auf erhöhtes Ruhegehalt besteht für 2 Jahre und 160 Tage

Bezüge werden weiter gewährt vom  21. August 2012 bis 30. November 2012

Erhöhtes Ruhegehalt wird gewährt vom  1. Dezember 2012 bis 9. Mai 2015

Normalruhegehalt wird gewährt ab 10. Mai 2015

26.7.3 1Nach Ablauf des Zeitraumes, für den erhöhtes 
Ruhegehalt zusteht, erhält der Beamte oder die 
Beamtin das Ruhegehalt, das er oder sie erhalten 
hätte, wenn er oder sie im Zeitpunkt der Ver-
setzung in den einstweiligen Ruhestand in den 
dauernden Ruhestand versetzt worden wäre. 
2Die Versorgung ist nach den allgemeinen Vor-
schriften festzusetzen. 3Dabei ist, soweit für vor-
handene Versorgungsfälle keine abweichende 
gesetzliche Regelung besteht, das im Zeitpunkt 
der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 
geltende Recht zugrunde zu legen.

27. Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssat-
zes 

27.0 1Durch die Vorschrift sollen versorgungsrecht-
liche Nachteile ausgeglichen werden, die durch 
einen „Statuswechsel“ und den dadurch beding-
ten Wechsel des Systems der Alterssicherung 
eintreten. 2Die Versorgungslücke, die sich aus 
dem vorübergehenden Ausschluss des Beamten 
oder der Beamtin von einer gesetzlichen Rente 
bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand ergibt, 
wird dadurch geschlossen, dass sich für jeweils 
zwölf Kalendermonate einer Pflichtversicherung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung der Ru-
hegehaltssatz vorübergehend um 0,95667 Pro-
zentpunkte erhöht. 

27.1 1Die Vorschrift regelt die vorübergehende Erhö-
hung des Ruhegehaltssatzes, falls der Beamte 
oder die Beamtin vor der allgemeinen gesetzli-
chen Altersgrenze wegen Dienstunfähigkeit in 
den Ruhestand versetzt oder mit Erreichen ei-
ner besonderen Altersgrenze in den Ruhestand 
getreten ist. 2Die vorübergehende Erhöhung 
des Ruhegehaltssatzes erfolgt nur auf Antrag 
(Nr. 27.4), wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 
erfüllt sind. 3Danach muss der Beamte oder die 
Beamtin

–  bis zum Beginn des Ruhestands die allgemei-
ne Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt haben und

–  wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzt worden oder

–  wegen Erreichen einer besonderen Alters-
grenze in den Ruhestand getreten sein und

–  zu diesem Zeitpunkt die Wartezeit von sech-
zig Kalendermonaten in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zurückgelegt haben sowie

–  der erreichte Ruhegehaltssatz unter 66,97 v. H. 
liegen und

–  Erwerbseinkommen von weniger als 470 € im 
Monat durchschnittlich bezogen werden.

4Die Regelung findet bei der Bemessung des der 
Hinterbliebenenversorgung zugrunde zu legen-
den Ruhegehaltes keine Anwendung. 5Die Be-
messung des Sterbegeldes bleibt unberührt.

27.1.1 Wartezeiterfordernis

Zu Beginn des Ruhestandes muss die Warte-
zeit für eine Rente der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erfüllt sein; die Wartezeit beträgt 60 
Kalendermonate (vgl. § 50 Abs. 1, §§  51 und 52 
SGB VI).  

27.1.2 Erreichter Ruhegehaltssatz

1Ruhegehaltssätze nach anderen als den in Abs. 1 
genannten Vorschriften können nicht erhöht wer-
den; Art. 107 Abs. 5 ist zu beachten. 2Demnach 
erfolgt keine Erhöhung des Mindestruhegehalts 
nach Art. 26 Abs. 5. 3Die Erhöhung ist vor dem 
Vergleich mit dem maßgebenden Mindestruhe-
gehalt vorzunehmen.

27.1.3 Ruhestandseintritt 

1Die Dienstunfähigkeit muss im Zeitpunkt des 
Eintritts in den Ruhestand vorliegen und Anlass 
für die Versetzung in den Ruhestand sein. 2Be-
sondere Altersgrenzen für den Eintritt in den Ru-
hestand sind in Art. 129 Satz 1, Art. 130 bis 132 
sowie in Art. 143 Abs. 2 BayBG bestimmt. 3Die 
Antragsaltersgrenze nach Art. 129 Satz 2 BayBG 
gilt nicht als besondere Altersgrenze.

27.1.4 Kein Erwerbseinkommen 

1Wegen der Art der zu berücksichtigenden Ein-
künfte vgl. Nr. 83.4. 2Wird das Erwerbseinkom-
men nicht während des gesamten Kalenderjahres 
erzielt, wird bei der Ermittlung der durchschnitt-
lich im Monat erzielten Einkünfte nur auf die 
Beschäftigungszeit abgestellt.
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27.2 Erhöhung des Ruhegehaltssatzes

27.2.1 1Ob Pflichtbeitragszeiten vorliegen, ergibt sich 
aus den rentenrechtlichen Feststellungen (z. B. 
Versicherungsverlauf). 2Als anrechnungsfähige 
Pflichtbeitragszeiten werden auf Grund entspre-
chender Anwendung von Art. 24 Abs. 2 nur die 
vor Begründung des Beamtenverhältnisses zu-
rückgelegten Zeiten berücksichtigt. 

27.2.2 1Kalendermonate, die zum Teil ruhegehaltfähig 
sind und die gleichzeitig mit Pflichtbeitragszeiten 
bewertet wurden, sind als volle Kalendermonate 
zu berücksichtigen (vgl. § 122 Abs. 1 SGB VI). 
2Wird eine Vordienstzeit trotz voller Beschäfti-
gung nur zur Hälfte als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt (z. B. nach den Art. 19 Nr. 1 Buchst. a 
und Nr. 3, Art. 22 Satz 4 letzter Halbsatz) ist die 
(andere) Hälfte der in die Vordienstzeit fallenden 
Pflichtbeitragszeit für die Erhöhung des Ruhege-
haltssatzes zu berücksichtigen. 3Die sich erge-
benden Kalendermonate der Pflichtbeitragszei-
ten sind zusammenzurechnen. 4Die gesamten 
berücksichtigungsfähigen Kalendermonate (ein-
schließlich der verbleibenden Kalendermonate 
nach Abs. 2 Satz 4) werden durch zwölf geteilt 
und mit dem Vom-Hundert-Satz multipliziert. 
5Der erdiente Ruhegehaltssatz erhöht sich um 
den errechneten Steigerungssatz bis zu der in 
Abs. 2 Satz 2 genannten Höchstgrenze.

Beispiel:

Beamter, geboren am 13. Mai 1951, hat vom 1. Mai 
1967 bis 31. Dezember 1973 Pflichtbeitragszeiten 
zurückgelegt; die Zeit ab 6. Mai 1973 ist ruhege-
haltfähig.

Die für die Anwendung von Abs. 2 zu berücksich-
tigende Zeit rechnet vom 1. Mai 1967 bis 5. Mai 
1973 (73 Kalendermonate). Da die Zeit im Monat 
Mai 73 erst ab 6. Mai ruhegehaltfähig ist, kann 
der ganze Monat als Pflichtbeitragszeit berück-
sichtigt werden.

27.3 Wegfall der Erhöhung 

27.3.1 1Solange der Ruhestandsbeamte oder die Ruhe-
standsbeamtin nicht von der für die Ernennung 
zuständigen Behörde nach § 29 BeamtStG reak-
tiviert wird, kann die Pensionsbehörde in der 
Regel vom weiteren Vorliegen der Dienstunfä-
higkeit ausgehen. 2Erlangt die Pensionsbehör-
de Hinweise die auf Dienstfähigkeit hindeuten, 
besteht für den Ruhestandsbeamten oder die Ru-
hestandsbeamtin die Verpflichtung, sich auf Wei-
sung der Pensionsbehörde gemäß Abs. 3 Satz 3 
in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 untersuchen 
oder beobachten zu lassen und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 3Nrn. 45.3.1 und 45.3.2 
gelten entsprechend 4Falls im weiteren Verfah-
ren Dienstfähigkeit festgestellt wird, ist zudem 
die für die Ernennung zuständige Behörde zu 
informieren.

27.3.2 Erwerbseinkommen im Sinn des Abs. 3 Satzes 2 
Nr. 3 sind die Einkünfte nach Abs. 1 Nr. 4 Halb-
satz 1 einschließlich Erwerbsersatzeinkommen, 
sofern sie die in Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 fest-
gelegte Freigrenze überschreiten.

27.4 Antragserfordernis
1Das Antragserfordernis besteht nur für die 
erstmalige Erhöhung des Ruhegehaltssatzes. 
2Ein Antrag wirkt fort, wenn der Grund, der zur 
(vorübergehenden) Beendigung der Erhöhung 
des Ruhegehaltssatzes nach Abs. 3 geführt hat, 
entfällt (z. B. bei Wegfall eines Erwerbseinkom-
mens). 3Die erneute Erhöhung des Ruhegehalts-
satzes erfolgt ab dem Ersten des Monats, der auf 
den Monat folgt, in dem die Voraussetzungen 
wieder vorliegen.

28. Ruhegehaltssatz für Beamte und Beamtinnen 
auf Zeit

28.0 1Die Vorschrift enthält besondere Ruhegehalts-
sätze für Beamte und Beamtinnen auf Zeit nach 
Maßgabe der Amtszeit. 2Für Beamte auf Zeit im 
Sinn des Art. 45 BayBG findet die Regelung kei-
ne Anwendung (vgl. Art. 30 Abs. 2), für kommu-
nale Wahlbeamte nur nach Maßgabe besonderer 
Regelung im KWBG (vgl. Art. 1 Abs. 2).

28.1 1Die Vorschrift enthält eine abweichende Son-
derregelung nur für die Bemessung des Ruhege-
haltssatzes; die Festsetzung der ruhegehaltfähi-
gen Dienstzeit richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften. 2Die besonderen Ruhegehaltssät-
ze treten, wenn dies günstiger ist, an die Stelle 
der nach den allgemeinen Vorschriften (Art. 26 
Abs. 1, Art. 103 Abs. 5 bis 7) ermittelten Ruhege-
haltssätze.

28.2 1Die ruhegehaltfähige Dienstzeit umfasst die 
Amtszeit sowie alle für die Berechnung des Ru-
hegehaltes nach den allgemeinen Vorschriften in 
Betracht kommenden ruhegehaltfähigen Dienst-
zeiten. 2Eine Zurechnungszeit nach Art. 23 
Abs. 1 und Art. 53 Abs. 2 bleibt außer Betracht. 
3Der Begriff der Amtszeit im Sinn des Satzes 1 
erfasst nur die Amtszeit als Beamter oder Beam-
tin auf Zeit einschließlich der Zeit nach Satz 2 bis 
zu einer Dauer von fünf Jahren, die ein Beamter 
oder eine Beamtin auf Zeit im einstweiligen Ru-
hestand zurückgelegt hat. 4Mehrere Amtszeiten 
sind zusammenzurechnen, auch wenn sie bei 
verschiedenen Dienstherren abgeleistet worden 
sind und nicht im unmittelbaren zeitlichen Zu-
sammenhang stehen.
5Nach Ablauf des Zeitraums, für den nach Art. 26 
Abs. 7 ein erhöhtes Ruhegehalt zu zahlen ist, wird 
das Ruhegehalt gewährt, das sich auf Grundla-
ge der bis dahin erreichten ruhegehaltfähigen 
Amtszeit ergibt. 6Sind darüber hinaus weitere 
Zeiten im einstweiligen Ruhestand berücksich-
tigungsfähig, ist das Ruhegehalt nach Ablauf des 
insgesamt berücksichtigungsfähigen Zeitraums 
neu festzusetzen.

29. Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte und 
Beamtinnen

29.0 1Die Vorschrift regelt die Gewährung von Un-
terhaltsbeiträgen für Beamte und Beamtinnen, 
die wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichen der 
Altersgrenze nach § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 23 Abs. 1 
Nrn. 2 und 3 BeamtStG entlassen wurden. 2Auf 
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf sowie Eh-
renbeamte und Ehrenbeamtinnen ist die Rege-
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lung nicht anwendbar. 3Bei Unfallfolgen gelten 
die Art. 55 und 63.

29.1.1 Unterhaltsbeiträge werden nur auf Antrag bewil-
ligt; der Zahlungsbeginn ergibt sich aus Art. 9 
Abs. 3 (vgl. Nr. 9.3). 

29.1.2 1Über die Bewilligung eines Unterhaltsbeitrages 
ist grundsätzlich erst nach Durchführung der 
Nachversicherung (§ 8 SGB VI) zu entscheiden. 
2Eine frühere Bewilligung kommt nur dann in 
Betracht, wenn bei Versicherungsfällen wegen 
Alters trotz Nachversicherung die Wartezeit für 
die Regelaltersrente (§ 50 Abs. 1 SGB VI) nicht 
erfüllt wird. 3Dies gilt in den Fällen des Auf-
schubs der Beitragszahlung gemäß § 184 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 SGB VI entsprechend.

29.1.3 1Der Unterhaltsbeitrag ist grundsätzlich auf 
Zeit zu bewilligen. 2Der Bewilligungszeitraum 
soll drei Jahre nicht überschreiten; ab der all-
gemeinen gesetzlichen Altersgrenze kann der 
Unterhaltsbeitrag auf Lebenszeit bewilligt wer-
den. 3Die Bewilligung ist – auch hinsichtlich der 
Höhe – unter der auflösenden Bedingung der we-
sentlichen Änderung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse auszusprechen; sie kann bei Ablauf der 
Bewilligungszeit auf Antrag verlängert werden. 
4Die Bewilligung unter der auflösenden Bedin-
gung bewirkt, dass wesentliche Änderungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse auch rückwirkend 
zu berücksichtigen sind.

29.1.4 1Während des Bezuges von Übergangsgeld 
(Art. 67) darf kein Unterhaltsbeitrag geleistet 
werden. 2Nach Auslaufen des Übergangsgeldes 
kann ein Unterhaltsbeitrag bewilligt werden, 
wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen. 

29.1.5 Höhe des Unterhaltsbeitrags 

Ein Unterhaltsbeitrag kann nur bewilligt werden, 
soweit die Bewilligung nach der wirtschaftlichen 
Lage des Antragstellers oder der Antragstellerin 
geboten ist; dabei soll die Dauer der Dienstzeit 
angemessen berücksichtigt werden. 

29.1.5.1 Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage ist das fiktive (= erdiente) 
Ruhegehalt oder ein höheres Mindestruhegehalt. 
Art. 27 findet grundsätzlich Anwendung.

29.1.5.2 Dienstzeit 
1Als Dienstzeit in diesem Sinn sind die auf die 
Wartezeit (Art. 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) anre-
chenbaren Zeiten zugrunde zu legen. 2Beträgt 
die Dienstzeit weniger als zwei Jahre, soll ein 
Unterhaltsbeitrag nicht bewilligt werden. 3Der 
Unterhaltsbeitrag soll bei einer Dienstzeit von 
mindestens
 2 Jahren   40 v. H.
 2 Jahren 182,5 Tagen 50 v. H.
 3 Jahren   60 v. H.
 3 Jahren 182,5 Tagen 70 v. H.
 4 Jahren   80 v. H. und
 4 Jahren 182,5 Tagen 90 v. H.

der Bemessungsgrundlage nicht übersteigen. 
4Die Mindestversorgung kann unterschritten 
werden.

29.1.5.3 Bedürftigkeit
1Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage 
des Antragstellers oder der Antragstellerin 
bleiben nur Leistungen außer Betracht, die auf 
Grund anderer Gesetze oder Verordnungen nur 
subsidiär gewährt werden und die für bestimmte 
Mehraufwendungen auf Grund von Beeinträch-
tigungen körperlicher, geistiger oder seelischer 
Art zustehen. 2Leistungen aus der Pflegeversi-
cherung und die Grundrente für Beschädigte 
und Hinterbliebene nach dem BVG oder nach 
Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung 
des BVG vorsehen, bleiben ebenso unberück-
sichtigt. 3Ein an den Antragsteller oder die An-
tragstellerin als Pflegeperson weitergegebenes 
Pflegegeld bleibt bei der Bemessung eines Un-
terhaltsbeitrages außer Betracht, wenn es sich 
bei ihm oder ihr um einen Angehörigen des Pfle-
gebedürftigen oder um eine Person handelt, die 
gegenüber dem Pflegebedürftigen eine sittliche 
Verpflichtung erfüllt. 4In den übrigen Fällen blei-
ben von dem Pflegegeld einer Pflegeperson 470 € 
unberücksichtigt. 5Ferner bleiben das Kinder-
geld nach § 31 und Abschnitt X EStG oder dem 
Bundeskindergeldgesetz sowie Leistungen, die 
die Gewährung des Kindergeldes ausschließen, 
außer Betracht.

Beispiele für Leistungen, die auf Grund ande-
rer Gesetze oder Verordnungen nur subsidiär 
gewährt werden, sind z. B.

–  Arbeitslosengeld II sowie Sozialhilfeleistun-
gen,

–  die Unterhaltshilfe und die Entschädigungsren-
te nach dem Lastenausgleichsgesetz,

–  die Ausgleichsrente und der Berufsschadens- 
bzw. Schadensausgleich nach dem BVG oder 
nach Gesetzen, die eine entsprechende Anwen-
dung des BVG vorsehen. 

Beispiele für Leistungen für bestimmte Mehr-
aufwendungen auf Grund Beeinträchtigungen 
körperlicher, geistiger oder seelischer Art sind 
z. B.

–  die Pflegezulage nach dem BVG oder nach Ge-
setzen, die eine entsprechende Anwendung des 
BVG vorsehen,

–  Sonderleistungen für Blinde und Sehbehinder-
te, die auf Grund landesrechtlicher Regelungen 
gewährt werden,

–  Leistungen der Tuberkulosehilfe.

Beispiele für der Grundrente nach dem BVG ver-
gleichbare Leistungen nach Gesetzen, die eine 
entsprechende Anwendung des BVG vorsehen, 
sind die Beschädigtengrundrente nach dem Op-
ferentschädigungsgesetz, SVG, Häftlingshilfege-
setz, Strafrechtlichen und Verwaltungsrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz, ZDG, Infektionsschutzge-
setz und Dienstbeschädigungsausgleichsgesetz.

29.1.5.4 Werden Leistungen nicht beantragt oder wird da-
rauf verzichtet, ist an deren Stelle der Betrag zu 
berücksichtigen, der ansonsten zu zahlen wäre.

29.1.6 1Bei der Bemessung des Unterhaltsbeitrages sind 
die Verhältnisse des Einzelfalles zu berücksich-
tigen; die Mindestversorgung kann unterschrit-
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ten werden. 2Der Unterhaltsbeitrag soll in einem 
Vomhundertsatz des fiktiven Ruhegehalts fest-
gesetzt werden. 3In den Fällen der Entlassung 
wegen Dienstunfähigkeit sind bei der Ermittlung 
des für die Bemessung des Unterhaltsbeitrages 
maßgebenden Ruhegehaltes Art. 23 Abs. 1 und 
Art. 26 Abs. 2 und 3 anzuwenden. 4Für die An-
wendung des Art. 27 müssen die Voraussetzun-
gen des Art. 27 Abs. 1 Nr. 1 ohne die nachversi-
cherten Beamtendienstzeiten erfüllt sein.

29.1.7 1Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnis-
se des Unterhaltsbeitragsempfängers oder der 
Unterhaltsempfängerin führen zu einer Neu-
festsetzung, wenn sich die zu berücksichtigen-
den Einkünfte ändern. 2Art. 83 Abs. 4 Sätze 5 
und 6 gelten entsprechend. 3Im Bewilligungsbe-
scheid sind die Versorgungsberechtigten darauf 
hinzuweisen, dass sie jede Änderung der wirt-
schaftlichen Lage wie z. B. einen Rentenbezug 
unverzüglich anzuzeigen haben; weitere Anzei-
gepflichten bleiben unberührt. 

29.1.8 1Art. 92 (Kürzung nach Versorgungsausgleich) 
findet auch auf Unterhaltsbeiträge Anwendung 
(Art. 115 Abs. 1 Nr. 1). 2Dabei ist es ohne Bedeu-
tung, dass mit der Nachversicherung eine vom 
Familiengericht zu Lasten des Nachversicherten 
begründete Rentenanwartschaft als übertragen 
gilt (§ 185 Abs. 2 Satz 2 SGB VI). 3Eine Rente aus 
dieser Nachversicherung ist bei der Bemessung 
des Unterhaltsbeitrages in ihrer tatsächlichen 
Höhe zu berücksichtigen. 4Zur Vermeidung einer 
Doppelberücksichtigung ist Art. 85 Abs. 1 Satz 4 
insoweit nicht zu beachten.

30. Beamte und Beamtinnen auf Probe und auf Zeit 
in leitender Funktion

30.0 1Die Vorschrift regelt die Versorgung von Beam-
ten und Beamtinnen auf Probe und auf Zeit in 
leitender Funktion nach Art. 46 und 45 BayBG. 
2Beamtenverhältnisse dieser Art werden versor-
gungsrechtlich nicht wie die übrigen Beamten-
verhältnisse auf Probe und auf Zeit behandelt, da 
hier ein Doppelbeamtenverhältnis vorliegt.

30.1 1Für die Bewilligung eines Unterhaltsbeitrages 
nach Art. 29 besteht kein Anlass, weil im Re-
gelfall die Versorgung aus dem ruhenden Be-
amten- oder Richterverhältnis auf Lebenszeit 
gewährleistet ist. 2Die Bewilligung eines Unter-
haltsbeitrages nach Art. 29 ist auch in den Aus-
nahmefällen im Sinn von Art. 45 Abs. 5 Satz 2 
BayBG ausgeschlossen.

30.2.1 1Das Beamtenverhältnis auf Probe und auf Zeit in 
leitender Funktion begründet keinen Anspruch 
auf Versorgung. 2Wird der Beamte oder die Be-
amtin wegen dienstunfallbedingter Dienstun-
fähigkeit in den Ruhestand versetzt, richtet sich 
ein Unfallruhegehalt (Art. 53 und 54) nach dem 
Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Zeit.

30.2.2 Wird der Beamte oder die Beamtin aus dem Be-
amtenverhältnis nach Art. 46 oder Art. 45 BayBG 
entlassen und liegt eine durch einen während 
dieses Rechtsverhältnisses erlittenen Dienstun-
fall verursachte Erwerbsminderung vor, findet 
Art. 55 Anwendung.

30.3.1 1Der Ruhegehaltsanspruch des Beamten oder der 
Beamtin wird nach den allgemeinen Vorschrif-
ten ermittelt. 2Die Zeit im Beamtenverhältnis auf 
Zeit wird als ruhegehaltfähige Dienstzeit nach 
Art. 14 angerechnet. 3Die ruhegehaltfähigen Be-
züge richten sich nach dem Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit, erhöhen sich allerdings um einen 
Unterschiedsbetrag in Höhe eines Viertels der 
Differenz zwischen den fiktiv ruhegehaltfähigen 
Bezügen aus dem Amt auf Zeit gegenüber denje-
nigen des auf Lebenszeit übertragenen Amtes. 

30.3.2 Für den Wiedereintritt in das vorherige Amt ist 
ausschließlich die statusrechtliche Entscheidung 
maßgeblich.

30.4 1Dienstunfähige Beamte und Beamtinnen im 
Beamtenverhältnis auf Zeit in leitender Funkti-
on sind unter den Voraussetzungen des Art. 45 
Abs. 12 BayBG in den Ruhestand zu versetzen. 
2Sie haben nach Abs. 2 Halbsatz 1 keinen An-
spruch auf Ruhegehalt aus dem Beamtenver-
hältnis auf Zeit, sondern nur aus dem zugrunde 
liegenden Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 3In 
diesen Fällen berechnen sich jedoch die ruhege-
haltfähigen Bezüge aus dem Beamtenverhältnis 
auf Zeit; insbesondere Art. 12 Abs. 4 und 7 sind 
anzuwenden. 

31. Allgemeines

31.0 1Die Vorschrift zählt die zur Hinterbliebenen-
versorgung zugehörigen Leistungen abschlie-
ßend auf. 2Die Vorschriften dieses Abschnitts 
über Witwer und Witwen finden auf hinterblie-
bene Lebenspartner entsprechende Anwendung 
(Art. 115 Abs. 2).

32. Bezüge für den Sterbemonat

32.0 1Die Vorschrift bestimmt, dass die Bezüge für 
den Sterbemonat nicht zurückgefordert werden 
und dass noch nicht gezahlte Teile der Bezüge an 
die Ehegatten und Abkömmlinge gezahlt werden 
können. 2Die Bezüge für den Sterbemonat stehen 
in der Höhe zu, in der sie dem Beamten oder der 
Beamtin, dem Ruhestandsbeamten oder der Ru-
hestandsbeamtin oder dem entlassenen Beamten 
oder der entlassenen Beamtin im Erlebensfalle 
selbst zugestanden hätten.

32.1 Abs. 1 erfasst die bereits gezahlten Bezüge 
einschließlich Aufwandsentschädigungen der 
verstorbenen Beamten oder Beamtinnen, Ru-
hestandsbeamten oder Ruhestandsbeamtinnen 
sowie entlassenen Beamten oder Beamtinnen.

32.2 Nachzahlungen

32.2.1 Nachzahlung im Sinn des Abs. 2 
1Nachzahlungen im Sinn des Abs. 2 (insbeson-
dere Teilsonderzahlungen nach Art. 79 Abs. 2 
BayBeamtVG oder Art. 87 Abs. 2 BayBesG) sind 
vorrangig an die überlebenden Ehegatten und die 
Abkömmlinge zu zahlen, es sei denn, es liegen 
Anhaltspunkte vor, dass diese nicht erbberech-
tigt sind. 2Die Zahlung hat befreiende Wirkung; 
das Innenverhältnis zwischen den Erben und 
den überlebenden Ehegatten oder Abkömmlin-
gen bleibt unberührt. 3Falls keine überlebenden 
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Ehegatten oder Abkömmlinge vorhanden sind, 
gilt Nr. 32.2.2. 

32.2.2 Sonstige Nachzahlungen

32.2.2.1 1Sonstige Nachzahlungen sind ausschließlich 
an die Erben zu leisten. 2Personen, die nach 
Aktenlage als Erben vermutet werden können, 
sind vom Nachzahlungsanspruch zu verständi-
gen. 3Wer Erbe ist, ergibt sich aus dem Zivilrecht 
(§§ 1922 ff. BGB). 4Fehlt es nach Aktenlage an 
hinreichenden Anhaltspunkten für eine Erbver-
mutung, können Amtsermittlungen über noch 
unbekannte Personen unterbleiben.

32.2.2.2 1Handelt es sich bei den mutmaßlichen Erben 
um Hinterbliebene, so können an diese Nach-
zahlungen ohne Erbschein bis zu einem Betrag 
von 2.000 € geleistet werden, wenn sie ihre Erbe-
neigenschaft glaubhaft darlegen. 2Als Nachweis 
genügt in der Regel die Vorlage von Verfügun-
gen von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) 
oder die Benachrichtigung des Nachlassgerichts 
über das Ergebnis der Erbenermittlung von Amts 
wegen (Art. 37 Abs. 2 AGGVG). 3Nachzahlun-
gen an mutmaßliche Erben sind im Hinblick auf 
deren Erbberechtigung unter den Vorbehalt der 
Rückforderung zu stellen.

32.2.2.3 Nachzahlungen ab einem Betrag von 2.000 € sind 
nur gegen Vorlage einer amtlichen Bescheini-
gung (Erbschein) zu leisten, die den öffentlichen 
Glauben an deren Richtigkeit begründet (§ 2366 
BGB).

33. Sterbegeld

33.0 Die Vorschrift regelt das pauschale Sterbegeld, 
das Kostensterbegeld sowie das Witwer- oder 
Witwensterbegeld. 

33.1 Pauschales Sterbegeld

33.1.1 1Ehegatte ist nur der, dessen Ehe zum Sterbegel-
durheber zum Zeitpunkt des Todes nach deut-
schem Personenstandsrecht wirksam bestanden 
hat. 2Der nach deutschem Personenstandsrecht 
wirksam geschlossenen Ehe steht eine nach 
ausländischem Recht wirksam und nachweis-
bar geschlossene Ehe gleich, auch wenn sie den 
deutschen Vorschriften über die Form der Ehe-
schließung nicht genügt (sog. hinkende Ehe;  
vgl. BVerfG, Beschluss vom 30. November 1982 
– 1 BvR 818/81).

33.1.2 Abkömmlinge sind

33.1.2.1 leibliche Kinder (§§ 1591, 1592 BGB),

33.1.2.2 angenommene Kinder (vgl. § 1741 ff. BGB) und

33.1.2.3 Abkömmlinge der unter Nrn. 33.1.2.1 und 33.1.2.2 
genannten Kinder, falls diese mit dem Sterbegel-
durheber verwandt sind (§§ 1754, 1772 BGB). 

33.1.2.4 Leibliche Kinder, die erst nach dem Tod des Ster-
begeldurhebers geboren sind, haben keinen An-
spruch auf Sterbegeld.

33.1.3 Sonstige Angehörige

33.1.3.1 1Für den in Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 genannten Perso-
nenkreis besteht auf Antrag Anspruch auf Ster-
begeld. 2Verwandte der aufsteigenden Linie sind 
Eltern, Großeltern (§ 1589 BGB) usw., nicht dage-

gen Stief-, Pflege- und Schwiegereltern. 3Zu den 
Geschwistern des oder der Verstorbenen gehören 
auch Halbgeschwister.

33.1.3.2 1Häusliche Gemeinschaft im Sinn des Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 setzt ein Zusammenleben in ge-
meinsamer Wohnung oder in enger Betreuungs-
gemeinschaft voraus. 2Eine räumliche Trennung 
steht dem Fortbestand der häuslichen Gemein-
schaft dann nicht entgegen, wenn eine nur vor-
übergehende auswärtige Unterbringung vorge-
sehen ist.
3Entscheidend für die Beurteilung, ob eine häus-
liche Gemeinschaft vorliegt, ist auch der Wille 
zur Beibehaltung derselben, der sich aus den 
Umständen des Einzelfalles ergibt. 4Der Wille 
zur Beibehaltung der häuslichen Gemeinschaft 
ist anzunehmen, wenn die betreffende Person im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten regelmäßig in die 
gemeinsame Wohnung zurückkehrt.
5Durch die zeitweilige auswärtige Unterbrin-
gung z. B.

–  zur Schul- oder Berufsausbildung,

–  bei Aufenthalt in einem Krankenhaus oder 
Pflegeheim,

–  bei Abordnung des Beamten oder der Beam-
tin,

–  bei Versetzung des Beamten oder der Beam-
tin, solange am neuen Dienstort Wohnungs-
mangel herrscht,

wird die häusliche Gemeinschaft nicht aufgeho-
ben.

33.1.4 Reihenfolge der anspruchsberechtigten Perso-
nen 
1Sind mehrere Personen vorhanden, bestimmt 
sich die zahlungsberechtigte Person nach der 
Reihenfolge der Aufzählung. 2Sind im Rahmen 
der gesetzlich vorgesehenen Rangfolge mehrere 
Personen gleichberechtigt, kann das Sterbegeld 
an jede von ihnen mit befreiender Wirkung ge-
zahlt werden (vgl. § 428 BGB).

33.1.5 1Ein wichtiger Grund im Sinn des Abs. 1 Satz 3 
kann beispielsweise vorliegen, wenn ein Ehegat-
te von dem oder der Verstorbenen getrennt lebt 
oder eine andere Person die Bestattungskosten 
getragen hat. 2Liegt ein wichtiger Grund vor, 
steht die Entscheidung im Ermessen der Pensi-
onsbehörde.

33.2 Bemessung des pauschalen Sterbegeldes

33.2.1 Tod eines Beamten oder einer Beamtin

33.2.1.1 1Für die Bemessung des Sterbegeldes ist von den 
Bezügen im Sterbemonat auszugehen. 2Bei Teil-
zeitbeschäftigung, Beurlaubung ohne Bezüge, 
Ruhen der Rechte und Pflichten aus dem Beam-
tenverhältnis nach einem Abgeordnetengesetz 
des Bundes oder eines Landes (soweit dort im 
Einzelnen nichts anderes bestimmt ist) und be-
schränkter Dienstfähigkeit sind die dem letzten 
Amt entsprechenden vollen Bezüge anzusetzen; 
Nr. 12.1.6 gilt entsprechend. 3Dies gilt auch bei 
Kürzungen der Bezüge gemäß Art. 9 Abs. 2 Satz 4 
BayDG oder einer teilweisen Einbehaltung von 
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Bezügen bei vorläufiger Dienstenthebung nach 
Art. 39 Abs. 2 BayDG. 

33.2.1.2 1Stirbt ein Beamter oder eine Beamtin auf Probe 
oder auf Zeit in leitender Funktion (Art. 45 und 
46 BayBG), so bemisst sich das Sterbegeld nach 
den Bezügen aus diesem Amt. 2Zur Bemessung 
des Sterbegeldes beim Tode eines entpflichteten 
Hochschullehrers vgl. Art. 113 Abs. 2. 

33.2.1.3 1Zu den laufenden monatlichen Bezügen gehören 
die Besoldungsbestandteile nach Art. 2 Abs. 2 
und 3 Nr. 1 BayBesG. 2Die Auslandsbesoldung 
nach Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 BayBesG ist ohne die 
Zuschläge für Personen nach Art. 38 BayBesG 
in Verbindung mit § 53 Abs. 4 Nr. 2 BBesG 
und den Auslandsverwendungszuschlag nach 
Art. 38 BayBesG in Verbindung mit § 56 BBesG 
zu berücksichtigen. 3Zu den laufenden monat-
lichen Bezügen gehören ferner der Zuschlag 
nach Art. 60 BayBesG, die Leistungsstufe nach 
Art. 66 BayBesG, Hochschulleistungsbezüge 
nach Art. 69 ff. BayBesG, soweit sie nicht in Form 
einer Einmalzahlung vergeben werden, sowie 
die Ballungsraumzulage (Art. 94 BayBesG). 4Bei 
Beamten und Beamtinnen auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst sind die Anwärterbezüge nach 
Art. 2 Abs. 3 Nr. 5 BayBesG anzusetzen. 5Eine 
Kürzung des Grundgehalts nach Art. 35 Abs. 2 
BayBesG bei ledigen Beamten oder Beamtinnen, 
die auf Grund dienstlicher Verpflichtung in einer 
Gemeinschaftsunterkunft wohnten, bleibt unbe-
rücksichtigt.

33.2.1.4 Vergütungen nach Art. 2 Abs. 3 Nr. 3 BayBesG, 
Leistungsprämien nach Art. 67 BayBesG, die 
Sonderzahlung nach Art. 2 Abs. 3 Nr. 6 BayBesG 
und vermögenswirksame Leistungen nach Art. 2 
Abs. 3 Nr. 7 BayBesG sind keine laufenden mo-
natlichen Bezüge.

33.2.1.5 1Sterbegeld aus anderen Beschäftigungsverhält-
nissen (insbesondere bei beurlaubten Beamten 
und Beamtinnen) ist nach Abs. 2 Satz 3 auf das 
Sterbegeld nach Art. 33 anzurechnen, soweit es 
ebenfalls dem Zweck dient, zur Deckung der 
Kosten der letzten Krankheit und der Bestattung 
beizutragen sowie den Hinterbliebenen die Um-
stellung auf die geänderten Lebensverhältnisse 
zu erleichtern. 2Es kommt nicht darauf an, dass 
das Beschäftigungsverhältnis zum Zeitpunkt 
des Ablebens noch bestand. 3Soweit Sterbegeld 
einem anderen Zweck dient und sich dies aus 
den objektiven Umständen ergibt, ist von einer 
Anrechnung abzusehen. 4Entsprechendes gilt für 
Leistungen nach einem Abgeordnetengesetz des 
Bundes oder eines Landes, soweit dort im Ein-
zelnen nichts anderes bestimmt ist.

33.2.2 Tod eines Ruhestandsbeamten oder Ruhestands-
beamtin oder eines entlassenen Beamten oder 
Beamtin

33.2.2.1 1Bei der Bemessung des Sterbegeldes sind als 
laufende monatliche Bezüge das Ruhegehalt 
oder der Unterhaltsbeitrag sowie die familien-
bezogenen Leistungen (Art. 69 sowie Art. 71 bis 
73) des Sterbemonats anzusetzen; in Fällen des 
Art. 11 Abs. 2 das fiktive Ruhegehalt. 2War der 
Ruhegehaltssatz vorübergehend nach Art. 27 

erhöht, ist das sich hieraus ergebende Ruhege-
halt oder Unterhaltsbeitrag zu berücksichtigen. 
3Unberücksichtigt bleibt die Sonderzahlung nach 
Art. 2 Abs. 1 Nr. 7. 

33.2.2.2 1Zu den Unterhaltsbeiträgen gehören nur solche, 
die nach diesem Gesetz gezahlt werden. 2Hierzu 
zählen auch sog. Gnadenunterhaltsbeiträge nach 
Art. 80 Abs. 3.

33.2.2.3 1Die Anrechnung von Sterbegeldern aus anderen 
Beschäftigungsverhältnissen erfolgt dergestalt, 
dass insoweit nur die nach Anwendung von Ru-
hens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 
verbleibenden laufenden monatlichen Bezüge als 
Bemessungsgrundlage zugrunde gelegt werden. 
2Falls aus den Leistungen, die zur Anwendung 
der Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvor-
schriften führen, kein Sterbegeld gezahlt wird, 
sind insoweit die ohne Anwendung der jewei-
ligen Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungs-
vorschriften zustehenden monatlichen Bezüge 
zugrunde zu legen. 3Die Witwer- oder Witwen-
rente nach § 46 SGB VI stellt kein Sterbegeld dar. 
4Eine Kürzung des Ruhegehalts auf Grund von 
Disziplinarmaßnahmen (Art. 12 BayDG) bleibt 
unberücksichtigt. 5Dagegen ist eine Kürzung 
der Versorgungsbezüge wegen Versorgungs-
ausgleich nach Art. 92 bei der Bemessung des 
Sterbegeldes zu berücksichtigen. 

Beispiel: 

Ein Ruhestandsbeamter hatte vor Anwendung von 
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 
Anspruch auf Ruhegehalt in Höhe von monatlich 
2.500 €. Daneben hatte er auf Grund eines Be-
schäftigungsverhältnisses monatliche Einkünfte 
(Erwerbseinkommen) i. H. v. 1.000 €, die Ruhensre-
gelung nach Art. 83 führte zu einem Ruhensbetrag 
i. H. v. 500 €. Aus dem Beschäftigungsverhältnis 
wurde ein Sterbegeld i. H. v. 1.200 € gewährt. Das 
Sterbegeld nach Art. 33 ist daher in Höhe des 
Zweifachen des gekürzten Ruhegehalts (2.000 € 
× 2 = 4.000 €) zu gewähren.

33.3 Kostensterbegeld

Unter den Voraussetzungen des Abs. 3 erhalten 
sonstige Personen, die die Kosten der letzten 
Krankheit oder der Bestattung getragen haben, 
auf Antrag Kostensterbegeld in Höhe ihrer Auf-
wendungen, höchstens in Höhe des Sterbegeldes 
nach Abs. 2.

33.3.1 1Antragsberechtigt ist jede Person, die nicht un-
ter Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 fällt, dies können 
auch juristische Personen (z. B. Träger von Alten- 
oder Pflegeheimen) sein. 2Zu den anspruchsbe-
rechtigten Personen gehören auch die in Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 genannten Personen, wenn zur Zeit 
des Todes keine häusliche Gemeinschaft mit dem 
Sterbegeldurheber bestand.

33.3.2 1Kostensterbegeld wird in Höhe der erstattungs-
fähigen Aufwendungen gewährt. 2Die Antrag-
steller haben ihre Aufwendungen nachzuweisen. 
3Der Aufwand wird auch dann getragen, wenn 
zur Begleichung der Nachlass verwendet wurde. 
4Die Kosten für die letzte Krankheit können in 
dem Umfang berücksichtigt werden, in dem sie 
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nicht von der Beihilfe und der Krankenversiche-
rung erstattet wurden.

33.3.3 1Erstattungsfähige Aufwendungen sind die an-
gemessenen Kosten für Todesanzeigen, Trauer-
karten und Danksagungen, für die Trauerfeier 
und die Bewirtung der Trauergäste, für die Her-
richtung einer Grabstätte einschließlich Grab-
mal und ersten Grabschmuck sowie, nach den 
Umständen des Einzelfalles, die Kosten für die 
Überführung an einen anderen Ort. 2Kosten für 
die Trauerkleidung können ausnahmsweise be-
rücksichtigt werden, wenn dies nach der wirt-
schaftlichen Lage des Antragstellers geboten er-
scheint. 3Nicht berücksichtigungsfähig sind z. B. 
Kosten für die Räumung der letzten Wohnung, 
Heimkosten sowie Kosten für die Instandhaltung 
der Grabstätte und die Grabpflege.

33.3.4 1Versicherungsleistungen (beispielsweise Leis-
tungen aus einer Sterbegeld- oder Risikole-
bensversicherung) mindern die angemessenen 
Kosten, soweit sie zur Deckung der Kosten der 
letzten Krankheit oder der Bestattung bestimmt 
sind. 2Dies gilt auch, wenn die Versicherungs-
leistungen zum Nachlass gehören. 3Im Übrigen 
bleibt der Nachlass unberücksichtigt.

Beispiel:

angemessene Kosten 7.500 €

Versicherungsleistungen - 3.500 €

verbleiben   4.000 €

Höchstbetrag (= doppelte Bezüge) 5.000 €

Kostensterbegeld 4.000 €

33.3.5 Beantragen mehrere sonstige Personen Kostens-
terbegeld und übersteigen die erstattungsfähi-
gen Aufwendungen die Obergrenze in Höhe des 
Sterbegeldes nach Abs. 2 wird Kostensterbegeld 
jeweils anteilig nach dem Verhältnis der jeweils 
getragenen erstattungsfähigen Aufwendungen 
zu den insgesamt geltend gemachten erstat-
tungsfähigen Aufwendungen gewährt. 

Beispiel:

Erstattungsfähige Aufwendungen  
Person A:  5.000 €

Erstattungsfähige Aufwendungen  
Person B:  2.000 €

Obergrenze:  6.000 €

Kostensterbegeld für Person A:

5.000 € × 6000 €
= 4.285,71 €

7.000 €

Kostensterbegeld für Person B: 

2.000 € × 6000 € 
= 1.714,29 €

7.000 €

33.4. Witwer- oder Witwensterbegeld

33.4.1 Nach hinterbliebenen Ehegatten, die im Sterbe-
monat des Sterbegeldurhebers versterben, kann 
kein Witwer- oder Witwensterbegeld gewährt 
werden, weil ihnen noch kein Anspruch auf Wit-
wengeld oder Unterhaltsbeitrag zustand.

33.4.2 Kinder im Sinn des Abs. 4 Satz 1 sind leibliche 
und angenommene Kinder des Sterbegeldurhe-
bers (Nr. 33.1.2).

33.4.3 Die Berechtigung zum Bezug von Waisengeld 
oder Unterhaltsbeitrag muss im Sterbemonat 
vorliegen; auf den Zeitpunkt der Antragstellung 
(Art. 44 Abs. 2 Satz 1) kommt es nicht an.

33.4.4 Zum Begriff der häuslichen Gemeinschaft vgl. 
Nr. 33.1.3.2.

33.4.5 Zur Bemessungsgrundlage des Witwengeldes 
oder Unterhaltsbeitrags zählt der Kinderzuschlag 
zum Witwengeld (Art. 74), jedoch nicht der Un-
terschiedsbetrag des Familienzuschlags nach 
Art. 69 Abs. 2.

33.4.6 Nr. 33.2.2 gilt entsprechend; hinsichtlich der 
Anrechnung anderer Sterbegelder gehören ins-
besondere auch Art. 38 Satz 2 und Art. 44 Abs. 5 
Satz 2 zu den Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften. 

34. Versorgungsurheber

34.0 1Die Vorschrift bestimmt die Versorgungsurhe-
ber für die laufenden Leistungen der Hinterblie-
benenversorgung. 2Versorgungsurheber ist die 
Person, von der sich im Fall ihres Versterbens 
Versorgungsansprüche für Hinterbliebene ablei-
ten. 3Wegen der Versorgung der Hinterbliebenen 
von emeritierten Professoren und Professorinnen 
vgl. Art. 113 Abs. 2 und 3. 

35. Witwengeld

35.0 1Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen für 
das Witwengeld. 2Der Witwer oder die Witwe er-
langt nach dem Tode des Versorgungsurhebers 
einen eigenständigen Anspruch auf Witwengeld. 
3Bei einer vorsätzlichen Tötung des Beamten 
oder der Beamtin oder des Ruhestandsbeamten 
oder der Ruhestandsbeamtin durch den Witwer 
oder die Witwe kann das Witwengeld bis zur 
Rechtskraft des Strafurteils einbehalten werden 
(Art. 80 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 letz-
ter Halbsatz BayBeamtVG in Verbindung mit 
Art. 39 ff. BayDG).

35.1 Witwer oder Witwe ist der überlebende Ehegatte; 
Nr. 33.1.1 gilt entsprechend.

35.2.1 Ausschluss nach Abs. 2 Nr. 1 (sog. Versorgungs-
ehe)

35.2.1.1 1Maßgeblich für die Feststellung der Ehedauer 
ist allein der Zeitraum der zum Zeitpunkt des To-
des rechtlich wirksamen Ehe. 2Zeiten einer frü-
heren Ehe mit demselben Ehegatten sind nicht 
mit einzurechnen.

35.2.1.2 1Der Anspruch auf Witwengeld entfällt nicht, 
wenn die Schaffung eines Versorgungsan-
spruchs nicht der überwiegende Zweck der Ehe-
schließung war; es obliegt der Witwe oder dem 
Witwer, Umstände darzulegen und gegebenen-
falls nachzuweisen, die die gesetzliche Vermu-
tung einer Versorgungsehe widerlegen. 2Ist der 
Versorgungsurheber an den Folgen einer Straftat 
oder eines Unfalls verstorben, kann im Regelfall 
davon ausgegangen werden, dass die gesetzliche 
Vermutung widerlegt wurde.
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35.2.1.3 1Die Kenntnis einer grundsätzlich lebensbedro-
henden Erkrankung des verstorbenen Ehegat-
ten im Zeitpunkt der Eheschließung schließt die 
Widerlegung der gesetzlichen Vermutung regel-
mäßig aus. 2Etwas anderes gilt, wenn sich die 
Eheschließung als konsequente Verwirklichung 
eines bereits vor der Erlangung dieser Kenntnis 
bestehenden Heiratsentschlusses darstellt. 

35.2.2 Ausschluss nach Abs. 2 Nr. 2 (sog. nachgehei-
ratete Witwer oder Witwen)

35.2.2.1 Der Ausschluss kommt auch zum Tragen, wenn 
der Ruhestandsbeamte oder die Ruhestandsbe-
amtin nach Vollendung der Regelaltersgrenze 
nach Art. 62 Satz 1, Art. 143 Abs. 1 BayBG eine 
frühere, zwischenzeitlich geschiedene Ehefrau 
oder einen früheren, zwischenzeitlich geschie-
denen Ehemann wieder heiratet.

35.2.2.2 Nachgeheiratete Witwer oder Witwen erhalten 
nach Maßgabe des Art. 38 einen Unterhaltsbei-
trag.

36. Höhe des Witwengeldes

36.0 1Die Vorschrift regelt die Bemessung des Wit-
wengeldes. 2Bei einer vor dem 1. Januar 2002 
geschlossenen Ehe, bei der mindestens ein Ehe-
gatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, sind 
die Übergangsregelungen in Art. 102 Abs. 1 und 
Art. 105 Abs. 1 zu beachten.

36.1.1 1Der Berechnung des Witwengeldes ist das Ru-
hegehalt (gegebenenfalls vermindert um einen 
Versorgungsabschlag oder erhöht um einen Ver-
sorgungsaufschlag) zugrunde zu legen, das sich 
vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und 
Anrechnungsvorschriften ergibt. 2Zuschläge 
nach Art. 71 und 72 sind Bestandteil der Bemes-
sungsgrundlage.

36.1.2 1Beim Tod eines Beamten oder einer Beamtin ist 
von dem fiktiven Ruhegehalt auszugehen. 2Die 
Hinterbliebenen sind so zu behandeln, als wäre 
der Beamte oder die Beamtin am Todestag wegen 

Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten. 
3Kürzungen der Bezüge auf Grund disziplinar-
rechtlicher Vorschriften bleiben unberücksichtigt 
(Art. 9 Abs. 2 Satz 4 BayDG). 4Auch in den Fällen 
einer Feststellung der Disziplinarbehörde nach 
Art. 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayDG sind die un-
gekürzten Bezüge Bemessungsgrundlage. 5Eine 
Zurückstufung (Art. 10 BayDG) wirkt sich jedoch 
auch auf das Witwengeld aus.

36.1.3 Vorübergehende Erhöhungen des Ruhegehalts 
nach Art. 26 Abs. 7 und Art. 27 sowie Kürzungen 
des Ruhegehaltes auf Grund disziplinarrechtli-
cher Vorschriften bleiben bei der Berechnung 
des Witwengeldes außer Betracht (Art. 12 Satz 2 
BayDG).

36.1.4 1Das amtsabhängige Mindestwitwengeld be-
trägt 55 v. H., in Fällen des Art. 102 Abs. 1 oder 
Art. 105 Abs. 1 60 v. H. des Mindestruhegehalts 
nach Art. 26 Abs. 5 Satz 1, das amtsunabhängi-
ge 60 v. H. des Mindestruhegehalts nach Art. 26 
Abs. 5 Satz 2. 2Der Zuschlag nach Art. 74 wird 
nur für den Vergleich mit dem amtsabhängigen 
Mindestwitwengeld (55 v. H.) einbezogen, da 
bei Bezug von amtsunabhängigem Mindestwit-
wengeld die Gewährung eines Zuschlages nach 
Art. 74 ausgeschlossen ist (vgl. Art. 74 Abs. 1 
Satz 3). 

36.2 Kürzung des Witwengeldes

36.2.1 1Als aus der Ehe hervorgegangenes Kind gilt 
jedes gemeinsame leibliche Kind der Ehegat-
ten. 2Hierzu gehört sowohl das während der 
Ehe als auch das innerhalb von 300 Tagen nach 
Auflösung der Ehe durch Tod des Beamten oder 
Ruhestandsbeamten (§ 1593 BGB) oder das be-
reits vor der Eheschließung geborene leibliche 
Kind der Ehegatten. 3Diese Voraussetzung ist 
nicht erfüllt, wenn das Kind tot geboren wurde.

36.2.2 Wird ein Kind aus der Ehe des Beamten erst nach 
dessen Tod geboren, so ist die Kürzung des Wit-
wengeldes rückwirkend aufzuheben.

36.2.3 1Abs. 2 ist vor Anwendung der Ruhens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften anzuwenden. 2Ein gegebe-
nenfalls neben dem Witwengeld zustehender Unterschiedsbetrag nach Art. 69 Abs. 2 bleibt bei der Kürzung 
unberücksichtigt.
3Die Kürzung des Witwengeldes beträgt:

bei einem Altersunterschied  
von angefangenen Jahren

und einer Dauer der Ehe von angefangenen Jahren  
… v. H.

1 bis 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20 – – – – – – – – – – –
21 5 – – – – – – – – – –
22 10 5 – – – – – – – – –
23 15 10 5 – – – – – – – –
24 20 15 10 5 – – – – – – –
25 25 20 15 10 5 – – – – – –
26 30 25 20 15 10 5 – – – – –
27 35 30 25 20 15 10 5 – – – –
28 40 35 30 25 20 15 10 5 – – –
29 45 40 35 30 25 20 15 10 5 – –
30 und mehr 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 –

4Das danach errechnete Witwengeld darf nicht hinter dem Mindestwitwengeld zurückbleiben (vgl. 
Nr. 36.1.4).
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37. Witwenabfindung

37.0 1Mit der Witwenabfindung wird ein Ausgleich 
dafür gewährt, dass auf Grund der Wiederver-
heiratung der Anspruch auf Witwengeld oder 
Unterhaltsbeitrag erlischt. 2Nr. 33.1.1 gilt ent-
sprechend. 3Zum Wiederaufleben des Witwen-
geldanspruchs bei Auflösung der Ehe vgl. Art. 44 
Abs. 5. 

37.1 Unterhaltsbeiträge in diesem Sinn sind nur 
Unterhaltsbeiträge nach diesem Gesetz (vgl. 
Nr. 33.2.2.2).

37.2.1 1Bemessungsgrundlage ist das auf Grund An-
rechnungs- (insbesondere Art. 38 Satz 2), Kür-
zungs- (insbesondere Art. 36 Abs. 2, Art. 41 und 
92 Abs. 3) und Ruhensvorschriften (insbesonde-
re Art. 83 bis 87) verminderte Witwengeld ein-
schließlich eines eventuell zustehenden Kinder-
zuschlages zum Witwengeld nach Art. 74. 2Ein 
neben dem Witwengeld oder Unterhaltsbeitrag 
gezahlter Unterschiedsbetrag nach Art. 69 
Abs. 2 sowie die Sonderzahlung nach Art. 75 bis 
79 fließt nicht in die Bemessungsgrundlage der 
Witwenabfindung ein.

37.2.2 1Der Durchschnittswert wird errechnet, indem 
die Bruttozahlbeträge des Heiratsmonats und 
der elf davor liegenden Kalendermonate bzw. 
der Kalendermonate des kürzeren Zeitraums 
aufsummiert und das Ergebnis durch zwölf 
bzw. die Anzahl der Kalendermonate des kürze-
ren Zeitraums dividiert wird. 2Der Abfindungs-
betrag beträgt das Vierundzwanzigfache des 
Durchschnittswerts und ist in einer Summe zu 
zahlen. 

38. Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberech-
tigte Witwer oder Witwen

38.0 1Besteht kein Anspruch auf Witwengeld, weil der 
Versorgungsurheber sich zum Zeitpunkt der Ehe-
schließung bereits im Ruhestand befand und die 
Regelaltersgrenze nach Art. 62 Satz 1, Art. 143 
Abs. 1 BayBG erreicht hatte (nachgeheiratete 
Witwer bzw. Witwen, vgl. Art. 35 Abs. 2 Nr. 2), 
wird dem Witwer oder der Witwe Unterhaltsbei-
trag gewährt. 2Es besteht ein Rechtsanspruch auf 
einen Unterhaltsbeitrag in angemessener Höhe. 
3Erzieltes oder erzielbares Einkommen ist nach 
den Sätzen 2 und 3 in angemessenem Umfang 
anzurechnen. 4Anspruch auf Unterhaltsbeitrag 
besteht nicht, wenn eine Versorgungsehe (Art. 
35 Abs. 2 Nr. 1) vorlag. 5Im Übrigen sind die Um-
stände des Einzelfalles zu berücksichtigen. 

38.1 Angemessener Unterhaltsbeitrag

Der angemessene Unterhaltsbeitrag im Sinn des 
Satzes 1 ist nicht gleichzusetzen mit dem Zahl-
betrag, der sich erst durch die Anrechnung von 
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen ergibt. 

38.1.1 1Der Unterhaltsbeitrag ist höchstens in Höhe des 
nach diesem Gesetz zu berechnenden Witwen-
geldes (Art. 36 Abs. 1 gegebenenfalls zuzüglich 
eines Kinderzuschlags nach Art. 74 bzw. 102 
Abs. 1 oder Art. 105 Abs. 1) zu gewähren. 2Bei 
der Berechnung des theoretischen Witwengeldes 
sind Art. 36 Abs. 2 und Art. 41 zu beachten.

38.1.2 1Als angemessener Unterhaltsbeitrag ist un-
abhängig von den Nrn. 38.1.3 und 38.1.4 die 
Höchstgrenze (Nr. 38.1.1) anzusetzen, solange 
der oder die Anspruchsberechtigte ein Kind des 
Versorgungsurhebers betreut. 2Die Betreuung 
endet in der Regel mit der Volljährigkeit des 
Kindes.

38.1.3 Ein Unterhaltsbeitrag kann ausnahmsweise voll 
versagt werden, wenn es der Witwe oder dem 
Witwer im Einzelfall zugemutet werden kann, 
den Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätig-
keit zu bestreiten. 

38.1.4 1Im Übrigen sind das Lebensalter des Versor-
gungsurhebers im Zeitpunkt der Eheschließung 
und die Ehedauer zu berücksichtigen. 2Der Un-
terhaltsbeitrag ist für jedes angefangene späte-
re Jahr der Eheschließung nach dem vollende-
ten 75. Lebensjahr um 5 v. H. des gesetzlichen 
Witwengeldes zu mindern. 3Nach fünfjähriger 
Ehedauer sind für jedes angefangene Jahr ihrer 
weiteren Dauer dem geminderten Betrag 5 v. H. 
des gesetzlichen Witwengeldes hinzuzusetzen, 
bis der volle Betrag wieder erreicht ist.
4Die Minderung des Witwengeldes beträgt:

bei einer Ehe-
schließung nach 
Vollendung des

und einer Dauer der Ehe 
von bis zu … Jahren  

v. H.

5 6 7 8 9 10

75. Lebensjahres 5

76. Lebensjahres 10 5

77. Lebensjahres 15 10 5 –  –  –

78. Lebensjahres 20 15 10 5 –  –

79. Lebensjahres 25 20 15 10 5 –

80. Lebensjahres 30 25 20 15 10 5

81. Lebensjahres 35 30 25 20 15 10

82. Lebensjahres 40 35 30 25 20 15

83. Lebensjahres 45 40 35 30 25 20

84. Lebensjahres 50 45 40 35 30 25

85. Lebensjahres 55 50 45 40 35 30

86. Lebensjahres 60 55 50 45 40 35

87. Lebensjahres 65 60 55 50 45 40

88. Lebensjahres 70 65 60 55 50 45

89. Lebensjahres 75 70 65 60 55 50

90. Lebensjahres 80 75 70 65 60 55

usw.

38.1.5 Durch die Minderung nach Nr. 38.1.4 kann die 
Mindestwitwenversorgung unterschritten wer-
den.

38.1.6 Der ermittelte Unterhaltsbeitrag ist in einem 
Vomhundertsatz des Witwengeldes festzuset-
zen.

38.2 Anrechnung von Erwerbs- und Erwerbsersatz-
einkommen

Auf den Unterhaltsbeitrag und einen etwaigen 
Unterschiedsbetrag nach Art. 69 Abs. 2 sind Er-
werbs- und Erwerbsersatzeinkommen des Wit-
wers oder der Witwe in angemessenem Umfang 
anzurechnen.
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38.2.1 1Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen sind 
die in § 18a Abs. 2 bis 3 SGB IV aufgezählten 
Einkommensarten sowie Leistungen aus Zusatz- 
und Sonderversorgungssystemen des in Art. 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiets mit 
Ausnahme des Dienstbeschädigungsausgleichs 
oder der Dienstbeschädigungsteilrente. 2Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben sind abzu-
ziehen (vgl. Nr. 83.4.1.3). 

38.2.2 1Abfindungen stellen vergleichbares Erwerbsein-
kommen im Sinn des § 18a Abs. 2 Satz 1 SGB IV 
dar, wenn sie vom Arbeitgeber gezahlt werden, 
weil das Arbeitsverhältnis vorzeitig, ohne Einhal-
tung einer ordentlichen Kündigungsfrist, been-
det worden ist (sog. Entlassungsabfindung). 2Sie 
gleichen übergangsweise den Verlust des monat-
lichen Arbeitsentgelts aus und sind anhand der 
bisher erfolgten Zahlungen für die Anrechnung 
in (künftige) monatliche Beträge aufzuteilen.

38.2.3 1Keine Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 
sind:

–  Hinterbliebenenrenten, -gelder und -versor-
gungen,

–  Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung 
und Verpachtung.

2Hinterbliebenenrenten (Witwenrente nach dem 
letzten Ehegatten), hierzu gehören nicht wieder-
aufgelebte Witwenrenten (Witwenrente nach 
dem vorletzten Ehegatten), sind im Rahmen des 
Art. 85 zu berücksichtigen. 3Art. 85 ist vor Art. 38 
Satz 2 anzuwenden (vgl. Art. 90 Abs. 1).

38.2.4 1Renten und Rentenerhöhungen des Witwers 
oder der Witwe (Erwerbsersatzeinkommen) 
bleiben unberücksichtigt, soweit sie auf § 1587b 
Abs. 2 BGB, § 1 des Gesetzes zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich oder § 1 des 
Versorgungsausgleichsgesetzes (VersAusglG) – 
einschließlich Leistungen der internen Teilung 
beamten- oder soldatenversorgungsrechtlicher 
Anwartschaften nach Bundesrecht oder ent-
sprechendem Landesrecht – beruhen und diese 
Anwartschaftsbegründung nach Art. 92 zu einer 
Kürzung des Unterhaltsbeitrages führt (Wieder-
heirat geschiedener Eheleute). 2Demnach ist 
höchstens ein Rentenbetrag in Höhe des Kür-
zungsbetrages nach Art. 92 Abs. 3 anrechnungs-
frei zu lassen. 3Ist der auf dem Versorgungsaus-
gleich beruhende Rententeil niedriger als der 
Kürzungsbetrag, ist lediglich der (niedrigere) 
Rententeil anrechnungsfrei zu lassen. 4Auf den 
danach verbleibenden Rentenbetrag ist Nr. 38.2.6 
anzuwenden.

38.2.5 Einmalzahlungen (z. B. jährliche Sonderzahlung) 
sind im Zuflussmonat zu berücksichtigen, es sei 
denn, eine wegen Art. 115 Abs. 1 Nr. 4 anzuwen-
dende Ruhens-, Anrechnungs- oder Kürzungs-
vorschrift bestimmt etwas anderes.

38.2.6 Vor der Anrechnung sind Erwerbs- und Er-
werbsersatzeinkommen um folgende Freibeträge 
zu mindern:

38.2.6.1 vom Erwerbseinkommen bleiben 470 € monat-
lich voll und von dem darüber hinausgehenden 
Betrag 30 v. H. anrechnungsfrei, 

38.2.6.2 vom Erwerbsersatzeinkommen bleiben 300 € 
 monatlich anrechnungsfrei.

38.2.7 1Treffen Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 
zusammen, so ist der jeweilige Anrechnungs-
freibetrag gesondert, aber jeweils nur einmal 
zu gewähren. 2Dies gilt auch, wenn mehrere 
Erwerbseinkommen oder mehrere Erwerbser-
satzeinkommen bezogen werden.

38.2.8 1Wenn wegen derselben Einkommen die Anwen-
dung sowohl der Anrechnungsvorschrift des Sat-
zes 2 als auch einer Ruhensvorschrift in Betracht 
kommt, ist zunächst wegen aller Einkommen 
Satz 2 anzuwenden. 2Die nach der Anrechnung 
nach Satz 2 mit dem verbleibenden Unterhalts-
beitrag durchzuführende Ruhensberechnung 
führt in der Regel zu keinem zusätzlichen Ru-
hensbetrag.

38.2.9 1In den Fällen des Satzes 3 sind die ansonsten, 
nach Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 
(z. B. Erfüllung einer Altersgrenze) zu zahlen-
den Monatsbeträge zugrunde zu legen. 2We-
gen der Verrentung von Kapitalleistungen vgl. 
Nr. 85.4.2.1. 

38.3 1Die Bewilligung ist hinsichtlich der der An-
gemessenheitsprüfung zugrunde liegenden 
Umstände (Nrn. 38.1.2 und 38.1.3) sowie der 
wirtschaftlichen Verhältnisse (Nr. 38.2) – auch 
hinsichtlich der Höhe – unter auflösender Bedin-
gung bei wesentlicher Änderung auszusprechen. 
2Die Bewilligung unter der auflösenden Bedin-
gung bewirkt, dass wesentliche Änderungen 
auch rückwirkend zu berücksichtigen sind.

39. Waisengeld

39.0 1Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen für 
die Gewährung von Waisengeld an die Kinder 
des Versorgungsurhebers. 2Die Waisen erlangen 
nach dem Tode des Versorgungsurhebers einen 
eigenständigen Anspruch auf Waisengeld. 3Ab 
Vollendung des 18. Lebensjahres ist Art. 44 Abs 2 
bis 4 zu beachten. 

39.1 Kinder des Versorgungsurhebers sind die leib-
lichen (vgl. Nr. 33.1.2.1) und die von ihm selbst 
angenommenen Kinder (vgl. Nr. 33.1.2.2).

39.2.1 1Waisengeld wird nicht gewährt, wenn das 
Kindschaftsverhältnis durch Annahme als Kind 
begründet wurde und der Versorgungsurheber 
in diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand war 
und die Altersgrenze nach Art. 62 Satz 1, Art. 143 
BayBG erreicht hatte. 2In diesen Fällen kann 
jedoch auf Antrag (vgl. Nr. 9.3) ein Unterhalts-
beitrag bewilligt werden; Nr. 29.1.3 gilt entspre-
chend.

39.2.2 1Ein Unterhaltsbeitrag ist unter Beachtung des 
Art. 41 Abs. 3 zu bewilligen. 2Im Rahmen der 
Ermessensausübung ist die Bedürftigkeit der 
Waise, insbesondere deren wirtschaftliche Lage 
zu berücksichtigen. 3Die Nrn. 29.1.5.3,  29.1.5.4 
und 29.1.7. sind entsprechend anzuwenden.

40. Höhe des Waisengeldes

40.0 Die Vorschrift regelt die Höhe des Waisengel-
des.



FMBl Nr. 12/2012 443 

40.1 1Die Nrn. 36.1.1 bis 36.1.4 gelten entsprechend. 
2Das Mindestwaisengeld beträgt für die Halb-
waise 12 v. H. und für die Vollwaise 20 v. H. des 
maßgeblichen Mindestruhegehalts nach Art. 26 
Abs. 5.

40.2.1 Anspruch auf Witwengeld oder Unterhaltsbeitrag 
in Höhe des Witwengeldes für den überlebenden 
Elternteil besteht dem Grunde nach auch, wenn 
wegen der Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- 
und Anrechnungsvorschriften kein Zahlbetrag 
verbleibt.

40.2.2 Erhält der überlebende Elternteil nur einen Un-
terhaltsbeitrag, der von vornherein in geringerer 
Höhe als das Witwengeld (unter Berücksichti-
gung des Art. 74) festgesetzt ist, wird das Wai-
sengeld bis zu der Höhe gezahlt, die sich aus 
der Differenz zwischen dem Witwengeld und 
dem Unterhaltsbeitrag zuzüglich des Satzes für 
Halbwaisen ergibt, höchstens jedoch in Höhe des 
Satzes für Vollwaisen. 

Beispiel:

Der Unterhaltsbeitrag des überlebenden Elternteils 
beträgt 40 v. H. des Ruhegehalts. Es sind 3 Waisen 
vorhanden:

55 v. H. - 40 v. H. + 36 v. H.
= 17 v. H. 

3

Den versorgungsrechtlichen Vollwaisen steht da-
mit grundsätzlich ein Waisengeld in Höhe von 
17 v. H. des Ruhegehalts zu. 

40.2.3 Übersteigen Unterhaltsbeitrag und Waisengeld 
das Ruhegehalt, unterliegen die Hinterbliebenen-
bezüge zusätzlich der Kürzung nach Art. 41.

40.3.1 1Für die Feststellung, welches Waisengeld das 
höhere ist, sind die Beträge der Waisengelder vor 
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und An-
rechnungsvorschriften anzusetzen. 2Ist Waisen-
geld nach Art. 41 oder 92 zu kürzen, so ist vom 
gekürzten Waisengeld auszugehen. 3Ergeben 
sich für eine Waise Waisengeldansprüche aus 
mehreren Beamtenverhältnissen einer Person, 
so ist Art. 84 anzuwenden. 4Unterschiedsbeträge 
nach Art. 69 Abs. 2 und Ausgleichsbeträge nach 
Art. 70 bleiben unberücksichtigt.

40.3.2 Bei einer Änderung der Höhe der zu verglei-
chenden Waisengelder (z. B. durch Erhöhung von 
Halb- auf Vollwaisengeld, Wegfall der Kürzung 
nach Art. 41) ist neu festzustellen, welches Wai-
sengeld als das höchste zu zahlen ist.

41. Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld 
und Unterhaltsbeiträgen

41.0.1 1Die Vorschrift regelt das Verhältnis von Witwen-
geld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen. 2Die 
Summe der Hinterbliebenenversorgung darf 
nicht höher sein als das Ruhegehalt des Versor-
gungsurhebers. 

41.0.2 1Die Regelung ist vor Ruhens-, Anrechnungs- und 
Kürzungsvorschriften anzuwenden. 2Kürzungen 
nach Art. 36 Abs. 2 und Art. 40 Abs. 2 Halbsatz 2 
sind dagegen zu beachten. 3Unterschiedsbeträ-
ge nach Art. 69 Abs. 2 und der Ausgleichsbetrag 

nach Art. 70 bleiben bei der Kürzung nach dieser 
Vorschrift außer Betracht. 

41.1 Die anteilmäßige Kürzung berechnet sich nach 
folgender Formel:

Waisengeld oder Witwengeld × Ruhegehalt

Summe aller Hinterbliebenenbezüge

Beispiel:
Ein verstorbener Versorgungsempfänger hinter-
lässt eine Witwe, 3 Halbwaisen und 2 versor-
gungsrechtliche Vollwaisen. Sein Ruhegehalt 
betrug 2.500 €.

Berechnung des jeweiligen Anspruchs:

Witwe (55 v. H.) 1.375,00 €

Halbwaise (12 v. H.) 300,00 €

Halbwaise (12 v. H.) 300,00 €

Halbwaise (12 v. H.) 300,00 €

versorgungsrechtliche  
Vollwaise (20 v. H.) 500,00 €

versorgungsrechtliche  
Vollwaise (20 v. H.)   500,00 €

Summe aller Hinterbliebenenbezüge
 3.275,00 €

Berechnung der anteilmäßigen Kürzung:

Witwe (1.375 € × 2.500 € / 3.275 €) 1.049,62 €

Halbwaise (300 € × 2.500 € / 3.275 €) 229,01 €

versorgungsrechtliche Vollwaise  
(500 € × 2.500 € / 3.275 €) 381,68 €

Ergebnis:

Witwe 1.049,62 €

Halbwaise 229,01 €

Halbwaise 229,01 €

Halbwaise 229,01 €

versorgungsrechtliche Vollwaise 381,68 €

versorgungsrechtliche Vollwaise 381,68 €

Summe aller Hinterbliebenenbezüge 2.500,01 €

Die etwaige Rundungsdifferenz ist unbeachtlich. 

42. Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene

42.0 1Die Vorschrift enthält die Rechtsgrundlage für 
die Leistung eines Unterhaltsbeitrages an die 
Hinterbliebenen (Witwer, Witwen und Kinder), 
wenn der Beamte oder die Beamtin nicht ruhe-
gehaltberechtigt war, sondern einen Unterhalts-
beitrag nach Art. 29 erhielt oder hätte erhalten 
können. 2Voraussetzung ist, dass die Hinterblie-
benen zum Bezug von Witwengeld, Waisengeld 
oder Unterhaltsbeitrag nach Art. 38, 39 Abs. 2 
Satz 2 berechtigt wären, wenn der oder die Ver-
storbene ruhegehaltberechtigt gewesen wäre. 

42.1.1 Unterhaltsbeiträge werden nur auf Antrag bewil-
ligt (vgl. Nr. 9.3.); der frühestmögliche Zahlungs-
beginn ergibt sich aus Art. 43. 

42.1.2 Über die Bewilligung eines Unterhaltsbeitrages 
ist grundsätzlich erst nach Durchführung der 
Nachversicherung (§ 8 SGB VI) zu entscheiden.

42.1.3 1Ein Unterhaltsbeitrag nach Art. 42 ist grundsätz-
lich auf Zeit zu bewilligen. 2Der Bewilligungs-
zeitraum soll drei Jahre nicht überschreiten; 
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bei Waisen kann eine Bewilligung auch länger, 
höchstens jedoch bis zum Ablauf des Anspruchs 
auf Waisengeld nach Art. 44 Abs. 1 Nr. 3 erfol-
gen. 3Die Bewilligung ist – auch hinsichtlich der 
Höhe – unter der auflösenden Bedingung der we-
sentlichen Änderung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse auszusprechen; sie kann bei Ablauf der 
Bewilligungszeit auf Antrag verlängert werden. 
4Die Bewilligung unter der auflösenden Bedin-
gung bewirkt, dass wesentliche Änderungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse auch rückwirkend 
zu berücksichtigen sind. 5Bei Neufestsetzung des 
Unterhaltsbeitrages wegen Änderungen der wirt-
schaftlichen Verhältnisse ist Nr. 29.1.7. entspre-
chend anzuwenden.

42.1.4 1War einem entlassenen Beamten oder einer 
entlassenen Beamtin ein Unterhaltsbeitrag nach 
Art. 29 z. B. auf Grund seiner wirtschaftlichen 
Verhältnisse nicht bewilligt, so schließt dies die 
Bewilligung eines Unterhaltsbeitrages an die 
Hinterbliebenen nicht aus. 2Im Übrigen sind 
Nrn. 29.1.5 bis 29.1.5.4 entsprechend anzuwen-
den.

42.1.5 1Der Unterhaltsbeitrag ist in einem Vomhun-
dertsatz des Witwen- oder Waisengeldes festzu-
setzen. 2Die Mindestversorgung (Art. 26 Abs. 5) 
kann dabei unterschritten werden.

42.1.6 Bei einer Kürzung nach Versorgungsausgleich 
(Art. 92) findet Nr. 29.1.8 entsprechende Anwen-
dung.

44. Erlöschen der Hinterbliebenenversorgung

44.0 Die Vorschrift regelt das Erlöschen der Hinter-
bliebenenversorgung. 

44.1 Im Fall der Wiederverheiratung (Abs. 1 Nr. 2) gilt 
Nr. 33.1.1 Satz 2 entsprechend.

44.2 Waisengeld nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres

44.2.1 Das Waisengeld wird vom Beginn des Monats an 
gezahlt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllt sind, bis zum Ende des Monats, in dem 
die Anspruchsvoraussetzungen wegfallen.

44.2.2 Waisen in Schul- oder Berufsausbildung  
(Abs. 2 Satz 1 Nr. 1)

44.2.2.1 Schulausbildung

a) 1Schulausbildung ist jede Ausbildung an all-
gemein- oder berufsbildenden öffentlichen 
oder privaten Schulen, in denen Unterricht 
nach staatlich genehmigten Lehrplänen bzw. 
in Anlehnung daran erteilt wird. 2Die Schul-
ausbildung dient der Allgemeinbildung oder 
beruflichen Bildung, ohne jedoch auf einen 
bestimmten Beruf ausgerichtet zu sein.

b) 1Kennzeichnend für eine Schulausbildung ist 
die Vermittlung von Wissen an einer schuli-
schen Einrichtung (auch Fernschulen). 2Dies 
setzt voraus, dass der Schüler oder die Schü-
lerin in eine schulische Mindestorganisation 
eingebunden ist, die eine dauernde Lernkon-
trolle ermöglicht. 3Die Ausbildung darf nicht 
überwiegend in der Gestaltungsfreiheit des 
Schülers oder der Schülerin liegen. 4Außer-

dem muss Kontakt und Austausch zwischen 
den Schülern und den Lehrern bestehen. 
5Hängt die Dauer und Intensität der Ausbil-
dung von der Entscheidung und Selbstverant-
wortung des Schülers oder der Schülerin ab, 
liegt eine Ausbildung nur dann vor, wenn die 
Ernsthaftigkeit anhand geeigneter Nachwei-
se (Bescheinigung über regelmäßige Einrei-
chung von Hausarbeiten zur Korrektur bei der 
Fernschule, Bescheinigung über Fortgang) 
belegt wird (Nr. 44.2.2.2 Buchst. e Sätze 2 
und 3). 6Die Anerkennung eines Fern-Abiturs 
kommt entsprechend dieser Grundsätze in Be-
tracht (Nr. 44.2.2.4 Buchst. a Satz 4). 7Die pri-
vate Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung 
für eine höhere Klasse oder die Nichtschüler-
Reifeprüfung ist regelmäßig keine Schulaus-
bildung im Sinn des BayBeamtVG, weil es an 
der Einbindung in eine schulische Mindest-
organisation fehlt.

c) 1Zur Schulausbildung zählt auch der Besuch 
einer vergleichbaren allgemein- oder berufs-
bildenden Schule im Ausland (z. B. im Rah-
men von Schüleraustauschprogrammen oder 
im Rahmen eines akademischen Jahres an 
einem amerikanischen College). 2Gleiches 
gilt für die Teilnahme an Sprachkursen zur 
Erlernung der deutschen Sprache, wenn der 
Erwerb dieser Sprachkenntnisse Grundlage 
für eine anschließend beabsichtigte Ausbil-
dung oder Berufsausübung in Deutschland 
ist.

44.2.2.2 Berufsausbildung

a) 1Berufsausbildung im Sinn des Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 ist die Ausbildung zu einem künftigen 
Beruf. 2In Berufsausbildung befindet sich, wer 
sein Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich 
aber ernstlich darauf vorbereitet. 3Der Vorbe-
reitung auf ein Berufsziel dienen alle Maß-
nahmen, bei denen es sich um den Erwerb von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen 
handelt, die als Grundlagen für die Ausübung 
des angestrebten Berufs geeignet sind. 4Die 
Ausbildungsmaßnahme muss konkret be-
rufsbezogen sein; dies ist insbesondere nicht 
der Fall, wenn die Vermittlung nur allgemein 
nützlicher Fertigkeiten oder allgemeiner Le-
benserfahrung oder die Herausbildung sozia-
ler Eigenschaften im Vordergrund steht. 5Zur 
Berufsausbildung gehört neben dem Besuch 
von Fachschulen und Hochschulen auch die 
Ausbildung in einem berufsbezogenen Aus-
bildungsverhältnis (z. B. die Ausbildung für 
einen handwerklichen, kaufmännischen, 
technischen oder wissenschaftlichen Beruf 
sowie in der Hauswirtschaft auf Grund eines 
Berufsausbildungsvertrages oder an einer 
Lehranstalt, z. B. Haushaltsschule oder Be-
rufsfachschule).

b) 1Das Berufsziel wird weitgehend von den Vor-
stellungen des Vaters oder der Mutter und der 
Waise bestimmt; diese haben bei der Ausge-
staltung der Ausbildung einen weiten Ent-
scheidungsspielraum. 2Das Berufsziel kann 
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sich auf grundsätzlich jede Tätigkeit bezie-
hen, die in der Zukunft zur Schaffung bzw. 
Erhaltung einer Erwerbsgrundlage nachhal-
tig gegen Entgelt ausgeübt werden kann. 3Für 
Ausbildungsmaßnahmen außerhalb geregel-
ter Bildungsgänge sind von der Waise die be-
ruflichen Einsatzbereiche sowie die entspre-
chenden Anforderungen an Fertigkeiten und 
Kenntnisse darzulegen. 4Eine Bestimmung 
des Berufsziels liegt nicht vor, wenn lediglich 
eine allgemeine Tätigkeitsrichtung angege-
ben wird (z. B. „etwas Soziales“), aus der sich 
nicht ohne weitere Konkretisierung ein An-
gebot für den Arbeitsmarkt formulieren lässt. 
5Dies schließt jedoch eine spätere Auswahl 
aus verschiedenen Ausprägungen desselben 
Tätigkeitsbildes (z. B. Bereiche der Kranken- 
und Altenpflege) oder eine Spezialisierung 
auf Einzelbereiche nicht aus; Buchst. d bleibt 
unberührt.

c) 1Es sind auch der Vervollkommnung und Ab-
rundung von Fähigkeiten und Kenntnissen 
dienende Maßnahmen einzubeziehen, die 
außerhalb eines geregelten Bildungsganges 
ergriffen werden und damit über das vorge-
schriebene Maß hinausgehen. 2Es ist nicht 
erforderlich, dass die Ausbildungsmaßnah-
me einem im Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
geregelten fest umrissenen Bildungsgang 
entspricht, sie in einer Ausbildungs- oder 
Studienordnung vorgeschrieben ist, auf ein 
deutsches Studium angerechnet wird oder 
dem Erwerb von Kenntnissen oder Fähig-
keiten dient, die für den angestrebten Beruf 
zwingend notwendig sind.

d) Zur Berufsausbildung gehört auch die Wei-
terbildung im erlernten und ausgeübten Be-
ruf, wenn diese dazu dient, zu einer höheren 
beruflichen Qualifikation zu gelangen, sowie 
die Ausbildung für einen anderen Beruf.

e) 1Die Ausbildung muss Zeit und Arbeitskraft 
der Waise dermaßen in Anspruch nehmen, 
dass ein greifbarer Bezug zu dem angestreb-
ten Berufsziel hergestellt wird und Bedenken 
gegen die Ernsthaftigkeit ausgeschlossen 
werden können. 2Die Ernsthaftigkeit einer 
Ausbildung bei Ausbildungsgängen, die 
keine regelmäßige Präsenz an einer Ausbil-
dungsstätte erfordern (z. B. Universitäts- und 
Fachhochschulstudiengänge, Fernuniversi-
tät, andere Fernlehrgänge), sollte durch Vor-
lage von Leistungsnachweisen („Scheine“, 
Bescheinigungen des oder der Betreuenden 
über Einreichung von Arbeiten zur Kontrolle), 
die Aufschluss über die Fortschritte des oder 
der Lernenden geben, belegt werden. 3Sind 
bei Studenten und Studentinnen die Semes-
terbescheinigungen aussagekräftig (durch 
Ausweis der Hochschulsemester), sind diese 
als Nachweis ausreichend. 4Eine tatsächliche 
Unterrichts- bzw. Ausbildungszeit von zehn 
Wochenstunden kann regelmäßig als ausrei-
chende Ausbildung anerkannt werden. 5Eine 
tatsächliche Unterrichts- bzw. Ausbildungszeit 
von weniger als zehn Wochenstunden kann 

nur dann als ausreichende Ausbildung aner-
kannt werden, wenn Umstände bestehen, nach 
denen der zusätzliche ausbildungsbezogene 
Zeitaufwand über das übliche Maß hinaus-
geht (z. B. besonders umfangreiche Vor- und 
Nacharbeit; neben die Unterrichtseinheiten 
treten zusätzliche ausbildungsfördernde Ak-
tivitäten bzw. praktische Anwendung des 
Gelernten; nicht bereits – bei Sprach-/Au-
pair-Aufenthalten – als solches das Leben in 
einer Gastfamilie, da es nicht außerhalb des 
Üblichen liegt) oder wenn die besondere Be-
deutung der Maßnahme für das angestrebte 
Berufsziel dies rechtfertigt (z. B. Erwerb ei-
ner qualifizierten Teilnahmebescheinigung, 
Prüfungsteilnahme, regelmäßige Leistungs-
kontrollen, berufszielbezogene Üblichkeit der 
Durchführung einer solchen Maßnahme, An-
forderungen und Empfehlungen einschlägiger 
Ausbildungs- und Studienordnungen oder der 
entsprechenden Fachbereiche, Ausbildungs-
maßnahme dient der üblichen Vorbereitung 
auf einen anerkannten Prüfungsabschluss 
und die Waise strebt diesen Abschluss an). 
6Üblich ist ein Zeitaufwand für häusliche 
Vor- und Nacharbeit, welcher der Dauer der 
Unterrichts- bzw. Ausbildungszeit entspricht, 
sowie ein Zeitaufwand für den Weg von und 
zur Ausbildungsstätte bis zu einer Stunde für 
die einfache Wegstrecke.

f) 1Die Ausbildung muss in ihrer zeitlichen 
Gestaltung einem von vornherein festgeleg-
ten Plan entsprechen. 2Weicht die Dauer der 
Ausbildung erheblich von der üblichen Dauer 
vergleichbarer oder ähnlicher Ausbildungen 
ab, bedarf die Ernsthaftigkeit besonderer 
Begründung. 3Die freie Selbstausbildung ist 
– unabhängig vom Ausbildungsziel – keine 
Berufsausbildung. 4Dies gilt auch dann, wenn 
der Auszubildende sich zeitweise nach Plan 
ausbilden lässt, weil es für die Anerkennung 
als Berufsausbildung nicht auf Teilabschnit-
te, sondern auf die Gesamtausbildung an-
kommt.

g) 1Eine behinderte Waise befindet sich auch 
dann in Berufsausbildung, wenn sie durch 
gezielte Maßnahmen auf eine – wenn auch 
einfache – Erwerbstätigkeit vorbereitet wird, 
die nicht spezifische Fähigkeiten oder Fertig-
keiten erfordert. 2Unter diesem Gesichtspunkt 
kann z. B. auch der Besuch einer Schule für be-
hinderte Menschen, einer Heimsonderschule, 
das Arbeitstraining in einer Anlernwerkstatt 
oder die Förderung im Berufsbildungsbereich 
einer Werkstatt für behinderte Menschen eine 
Berufsausbildung darstellen.

h) Zur Berufsausbildung zählen auch: 

– der Vorbereitungsdienst der Lehramtsan-
wärter oder Lehramtsanwärterinnen, Stu-
dien- und Rechtsreferendare, 

– der Vorbereitungsdienst der Beamtenan-
wärter und Beamtenanwärterinnen, 

– die in Berufen des Sozialwesens und der 
nichtärztlichen medizinischen Hilfstä-



FMBl Nr. 12/2012446

tigkeiten im Anschluss an die schulische 
Ausbildung zu leistenden Berufspraktika, 
die Voraussetzung für die staatliche Aner-
kennung in dem ausgebildeten Beruf und 
die Berufsausübung sind, 

– eine Berufsausbildung während des Straf-
vollzugs, 

– die der Ausbildung zum Ordensgeistlichen 
bzw. der Tätigkeit als Laienbruder oder Or-
densschwester vorangehende Zeit eines 
Postulats oder Noviziats, 

– die Unterweisung in einem Anlernverhält-
nis, wenn ihr ein Ausbildungsplan zugrun-
de liegt, sie auf qualifizierte Tätigkeiten 
ausgerichtet ist und nicht den Charakter ei-
ner Arbeitsleistung gegen Entgelt hat; dies 
wird insbesondere anzunehmen sein, wenn 
der Anlernling für die übliche Dauer einer 
Berufsausbildung für einen Beruf ausgebil-
det wird, der früher als Ausbildungsberuf 
anerkannt war, 

– die Berufsausbildung eines Soldaten oder 
einer Soldatin auf Zeit als Offiziersanwär-
ter oder Offiziersanwärterin bzw. Unterof-
fiziersanwärter oder Unteroffiziersanwär-
terin, die Berufsausbildung endet mit der 
Ernennung zum Leutnant bzw. Unteroffi-
zier, die Ernennung zum Leutnant erfolgt 
in der Regel nach drei, die Ernennung zum 
Unteroffizier nach einem Jahr, 

– Einstiegsqualifizierungen im Sinn des 
§ 235b SGB III in Verbindung mit § 16 
SGB II.

44.2.2.3 Berufsbezogene Ausbildungsverhältnisse 

a) 1Als berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis 
ist ohne weiteres die Ausbildung in einem 
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf an-
zuerkennen, wenn sie nach der maßgeblichen 
Ausbildungsordnung durchgeführt wird. 
2Gleiches gilt für einen sonst vorgeschriebe-
nen, allgemein anerkannten oder üblichen 
Ausbildungsweg.  3Es gelten die Grundsätze 
in Nr. 44.2.2.2 Buchst. a bis f.

b) 1In Abgrenzung zu einem normalen Beschäf-
tigungsverhältnis muss ein echtes Ausbil-
dungsverhältnis vorliegen, das planmäßig 
ausgestaltet ist und sich an einem bestimm-
ten Ausbildungsziel orientiert. 2Dazu gehört 
in der Regel, dass sachkundige, verantwort-
liche Ausbilder oder Ausbilderinnen bestellt 
sind, die den Auszubildenden oder die Aus-
zubildende anleiten, belehren und ihn oder 
sie mit dem Ziel unterweisen, ihm oder ihr 
die für den angestrebten Beruf notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln.

c) 1Eine Volontärtätigkeit, die eine ausbildungs-
willige Waise vor Annahme einer voll bezahl-
ten Beschäftigung gegen geringe Entlohnung 
absolviert, ist als Berufsausbildung anzuer-
kennen, wenn das Volontariat der Erlangung 
der angestrebten beruflichen Qualifikation 
dient und somit der Ausbildungscharakter im 
Vordergrund steht (vgl. auch Anlernverhältnis 

– Nr. 44.2.2.2 Buchst. h). 2Für eine Prägung 
des Volontariats durch Ausbildungszwecke 
spricht es, dass ein detaillierter Ausbildungs-
plan zugrunde liegt, dass die Unterweisung 
auf qualifizierte Tätigkeiten ausgerichtet ist, 
dass auf der Grundlage der Ausbildung der 
Waise eine den Lebensunterhalt selbststän-
dig sichernde Berufstätigkeit ermöglicht wird 
und dass die Höhe des Arbeitslohns dem eines 
Auszubildenden vergleichbar ist. 3Es darf sich 
dagegen nicht lediglich um ein gering bezahl-
tes Arbeitsverhältnis handeln.

d) 1Eine durch Unterhaltsgeld oder Übergangs-
geld geförderte Maßnahme der beruflichen 
Weiterbildung oder zur beruflichen Einglie-
derung behinderter Menschen wird in der 
Regel als Berufsausbildung anzuerkennen 
sein, wenn die Maßnahme sechs Monate oder 
länger dauert. 2Bei kürzeren Maßnahmen be-
darf es einer eingehenden Prüfung, ob eine 
Berufsausbildung im Sinn des BayBeamtVG 
vorliegt. 3Eine Berufsausbildung liegt regel-
mäßig auch dann vor, wenn die Waise an ei-
ner berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
teilnimmt. 4Als berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen gelten alle Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit Sofortprogrammen (z. B. 
von Bund, Ländern und Gemeinden) zum Ab-
bau der Jugendarbeitslosigkeit durchgeführt 
werden. 5Eine inhaltliche Prüfung dieser 
Maßnahmen erfolgt nicht.

44.2.2.4 Hochschulausbildung 

a) 1Der Besuch einer Hochschule ist Berufsaus-
bildung, wenn und solange die Waise im In- 
oder Ausland als ordentlicher Studierender 
oder ordentliche Studierende immatrikuliert 
ist, und das Studium einen bestimmten beruf-
lichen Abschluss zum Ziel hat. 2Ebenso ist ein 
Aufbau- oder Ergänzungsstudium als Berufs-
ausbildung anzuerkennen, wenn es zu einer 
zusätzlichen beruflichen Qualifikation führt 
und mit einer Prüfung abgeschlossen wird. 
3Es genügt nicht, wenn die Waise lediglich als 
Gasthörer an Vorlesungen und Übungen teil-
nimmt. 4Das Studium an einer Fernuniversität 
ist als Hochschulausbildung anzuerkennen, 
sofern die in Nr. 44.2.2.2 Buchst. e genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

b) 1Studierende an Fachhochschulen stehen auch 
während der sog. praktischen Studiensemes-
ter in Berufsausbildung. 2Die während dieses 
Studienabschnitts regelmäßig zustehende 
Vergütung ist im Rahmen von Art. 83 zu be-
rücksichtigen. 

c) 1Eine Beurlaubung vom Studium oder eine 
Befreiung von der Teilnahme an Vorlesungen 
(Befreiung von der Belegpflicht) ist auch bei 
fortdauernder Immatrikulation grundsätzlich 
als tatsächliche Unterbrechung des Hoch-
schulbesuchs anzusehen, es sei denn, die 
Beurlaubung erfolgt zum Zwecke der Durch-
führung einer zusätzlichen Maßnahme der 
Berufsausbildung, zum Zwecke der Prüfungs-
vorbereitung oder auf Grund von Erkrankung 
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oder Mutterschaft (vgl. Nr. 44.2.2.8). 2Eine 
die Berücksichtigung ausschließende Unter-
brechung liegt z. B. dann vor, wenn sich ein 
Studierender wegen Mitarbeit in der studenti-
schen Selbstverwaltung der Hochschule vom 
Studium beurlauben lässt. 

d) Die Vorbereitung auf das Doktorexamen (Pro-
motion) ist regelmäßig Berufsausbildung, 
wenn sie im Anschluss an das erfolgreich ab-
geschlossene Studium ernsthaft und nachhal-
tig durchgeführt wird. 

e) Wird eine inländische Hochschulausbildung 
durch ein Auslandsstudium unterbrochen, 
können Waisen weiter berücksichtigt werden, 
wenn sie an der ausländischen Hochschule 
als ordentliche Studierende immatrikuliert 
sind und das Studium in der gleichen oder 
einer vergleichbaren Fachrichtung erfolgt. 

f) Ein im Ausland absolviertes Studium ist zu 
berücksichtigen, wenn es auf einen berufs-
qualifizierenden Abschluss gerichtet ist und 
die Waise an der ausländischen Hochschule 
als ordentlicher Studierender oder ordentliche 
Studierende immatrikuliert ist. 

44.2.2.5 Praktika 

a) 1Zur Berufsausbildung gehört die Zeit eines 
Praktikums, sofern dadurch Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Erfahrungen vermittelt wer-
den, die als Grundlagen für die Ausübung 
des angestrebten Berufs geeignet sind und es 
sich nicht lediglich um ein gering bezahltes 
Arbeitsverhältnis handelt. 2Dies gilt unabhän-
gig davon, ob das Praktikum nach der maß-
geblichen Ausbildungs- oder Studienordnung 
vorgeschrieben ist. 3Ein vorgeschriebenes 
Praktikum ist als notwendige fachliche Vor-
aussetzung oder Ergänzung der eigentlichen 
Ausbildung an einer Schule, Hochschule oder 
sonstigen Ausbildungsstätte ohne weiteres 
anzuerkennen. 4Gleiches gilt für ein durch 
die Ausbildungs- oder Studienordnung emp-
fohlenes Praktikum sowie für ein Praktikum, 
das in dem mit der späteren Ausbildungsstätte 
abgeschlossenen schriftlichen Ausbildungs-
vertrag oder der von dieser Ausbildungsstätte 
schriftlich gegebenen verbindlichen Ausbil-
dungszusage vorgesehen ist. 5In anderen Fäl-
len kann ein Praktikum grundsätzlich nur für 
eine Dauer von maximal sechs Monaten als 
Berufsausbildung berücksichtigt werden. 6Die 
Anerkennung kann auch darüber hinaus erfol-
gen, wenn ein ausreichender Bezug zum Be-
rufsziel glaubhaft gemacht wird. 7Davon kann 
ausgegangen werden, wenn dem Praktikum 
ein detaillierter Ausbildungsplan zugrunde 
liegt, der darauf zielt, unter fachkundiger An-
leitung für die Ausübung des angestrebten Be-
rufs wesentliche Kenntnisse und Fertigkeiten 
zu vermitteln. 8Es ist unschädlich, wenn die 
Waise für das Praktikum von einem Studium 
beurlaubt wird (vgl. Nr. 44.2.2.4 Buchst. c 
Satz 1).

b) 1Sieht die maßgebliche Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung praktische Tätigkeiten vor, 

die nicht zur Fachausbildung gehören, aber 
ersatzweise zur Erfüllung der Zugangsvor-
aussetzungen genügen, so sind diese als ein 
zur Berufsausbildung gehörendes Praktikum 
anzusehen. 2Das Gleiche gilt für ein Prakti-
kum, das im Einvernehmen mit der künfti-
gen Ausbildungsstätte zur Erfüllung einer 
als Zugangsvoraussetzung vorgeschriebenen 
hauptberuflichen Tätigkeit abgeleistet werden 
kann. 

44.2.2.6 Sprachaufenthalte im Ausland 

a) 1Sprachaufenthalte im Ausland sind regelmä-
ßig als Berufsausbildung anzuerkennen, wenn 
der Erwerb der Fremdsprachenkenntnisse 
nicht der ausbildungswilligen Waise allein 
überlassen bleibt, sondern Ausbildungsinhalt 
und Ausbildungsziel von einer fachlich auto-
risierten Stelle vorgegeben werden. 2Davon ist 
ohne weiteres auszugehen, wenn der Sprach-
aufenthalt mit anerkannten Formen der Be-
rufsausbildung verbunden wird (z. B. Besuch 
einer allgemeinbildenden Schule, eines Col-
lege oder einer Universität). 3In allen anderen 
Fällen – insbesondere bei Auslandsaufenthal-
ten im Rahmen von Au-pair-Verhältnissen – 
setzt die Anerkennung voraus, dass der Auf-
enthalt von einem theoretisch-systematischen 
Sprachunterricht in einer Fremdsprache be-
gleitet wird.

b) 1Es kann regelmäßig eine ausreichende Aus-
bildung angenommen werden, wenn ein be-
gleitender Sprachunterricht von wöchentlich 
zehn Unterrichtsstunden stattfindet. 2Im Ein-
zelnen gilt Nr. 44.2.2.2 Buchst. e. 

44.2.2.7 Beginn, Ende und Unterbrechung der Ausbil-
dung 

a) 1Die Schulausbildung beginnt mit dem offizi-
ellen Beginn des Schuljahres. 2Sie endet mit 
Ablauf des Schuljahres. 3Für allgemeinbilden-
de Schulen ist das Ende des Schuljahres in 
den meisten Bundesländern auf den 31. Juli 
festgesetzt; Beginn des neuen Schuljahres 
wäre danach der 1. August. 4Dies gilt regel-
mäßig auch für berufsbildende oder berufli-
che Schulen (Fach- und Berufsfachschulen). 
5Waisen, die eine solche Schule besuchen, 
sind daher ohne Rücksicht darauf, ob sie die 
Abschlussprüfung (z. B. das Abitur) bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt abgelegt ha-
ben, auch im letzten Jahr des Schulbesuchs 
grundsätzlich bis zum Ende des Schuljahres 
zu berücksichtigen. 

b) 1Sofern das offizielle Ende des Schuljahres 
an Gymnasien wegen der Neugestaltung der 
gymnasialen Oberstufe und der damit verbun-
denen Verlegung der Prüfungstermine oder 
aus sonstigen Gründen auf einen anderen 
Zeitpunkt festgelegt ist, endet das jeweilige 
Schuljahr zu dem abweichend festgelegten 
Termin. 2Das Gleiche gilt für Abweichungen 
des Schuljahres an berufsbildenden oder an-
deren Schulen von der Regel. 
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c) 1Zeiten, in denen eine Waise freiwilligen 
Wehrdienst ableistet, können nicht berück-
sichtigt werden. 2Der Wehrdienst beginnt 
immer am Ersten eines Monats, auch wenn 
der Dienst erst später (am ersten Werktag) an-
getreten wird. 2Eine Waise wird aber für einen 
Beruf im Sinn des Art. 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
ausgebildet, wenn sie neben dem Wehrdienst 
eine Ausbildung ernsthaft und nachhaltig be-
treibt. 4Für diesen Zeitraum kann jedoch kei-
ne Berücksichtigung im Rahmen des Art. 44 
Abs. 3 erfolgen, vgl. Nr. 44.3.2. 5Einkünfte und 
Bezüge, die in den Monaten zufließen (z. B. 
Wehrsold, Urlaubsgeld, Verpflegungsgeld, 
Sachbezüge), sind in die Ruhensberechnung 
nach Art. 83 einzubeziehen. 

d) 1Die Berufsausbildung ist abgeschlossen, 
wenn die Waise einen Ausbildungsstand er-
reicht hat, der sie zur Berufsausübung nach 
dem angestrebten Berufsziel befähigt oder 
wenn einer schwerbehinderten Waise eine sei-
nen oder ihren Fähigkeiten angemessene Be-
schäftigung möglich ist; Nr. 44.2.2.2 Buchst. a 
bis d sind zu beachten. 2In Handwerksberufen 
wird die Berufsausbildung mit bestandener 
Gesellenprüfung, in anderen Lehrberufen 
mit der Gehilfenprüfung abgeschlossen. 3In 
akademischen Berufen wird die Berufsausbil-
dung regelmäßig mit der Ablegung des – ers-
ten – Staatsexamens oder einer entsprechen-
den Abschlussprüfung abgeschlossen, es sei 
denn, dass sich ein ergänzendes Studium, ein 
Zweitstudium oder ein nach der maßgebenden 
Ausbildungs- oder Prüfungsordnung vorge-
schriebenes Dienstverhältnis oder Praktikum 
anschließt. 4Prüfungszeiten gehören zur Be-
rufsausbildung. 5Eine Abschlussprüfung gilt 
als in dem Zeitpunkt bestanden, in dem das 
festgestellte Gesamtergebnis dem Prüfling 
offiziell schriftlich mitgeteilt wird. 6Die Be-
rufsausbildung ist bereits vor Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses beendet, wenn die 
Waise nach objektiven Maßstäben ihr Ausbil-
dungsziel erreicht hat. 

e) 1Besteht der oder die Auszubildende die vor-
geschriebene Abschlussprüfung vor Ablauf 
der vertragsmäßigen Ausbildungszeit, endet 
das Ausbildungsverhältnis bereits mit Beste-
hen der Abschlussprüfung. 2Dies gilt grund-
sätzlich auch für Berufe, in denen die Aus-
übung von einer staatlichen Erlaubnis oder 
Anerkennung abhängig ist. 3In diesen Fällen 
kann eine Waise für den Waisengeldanspruch 
ungeachtet der vertragsmäßigen Ausbildungs-
zeit nur bis zum Ablauf desjenigen Monats 
berücksichtigt werden, in dem sie Kenntnis 
vom Bestehen der Abschlussprüfung erlangt 
hat. 4Besteht ein Auszubildender oder eine 
Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, 
so ist er oder sie weiter als Waise in Berufs-
ausbildung zu berücksichtigen, wenn sich das 
Ausbildungsverhältnis auf ihr Verlangen bis 
zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung 
verlängert, die Waise zur Prüfung weiterhin 
zugelassen wird und den erfolgreichen Prü-
fungsabschluss weiterhin ernsthaft verfolgt.

f) 1Legt der oder die Auszubildende die Prüfung 
oder die Wiederholungsprüfung erst nach Ab-
lauf der vertraglichen Ausbildungszeit ab und 
wird das Ausbildungsverhältnis zwischen dem 
Ausbildungsbetrieb und dem Auszubildenden 
lediglich mündlich verlängert, wird regelmä-
ßig vom Fortbestehen des Ausbildungsverhält-
nisses auszugehen sein, weil die Wirksamkeit 
eines Berufsausbildungsvertrages nicht da-
von abhängig ist, dass der wesentliche Inhalt 
schriftlich niedergelegt ist. 2Der Vertrag kann 
formlos, also auch mündlich, abgeschlossen 
werden.

g) 1Endet das Berufsausbildungsverhältnis 
durch Insolvenz des Ausbildungsbetriebes, 
ist zu prüfen, ob die sich daran anschließen-
den Maßnahmen noch der Berufsausbildung 
zugeordnet werden können. 2Lassen die zu-
ständigen Kammern die Waise ohne Nach-
weis eines anschließenden Ausbildungsver-
hältnisses zur Prüfung zu und besucht sie bis 
zur Abschlussprüfung die Berufsschule, so 
kann weiterhin vom Vorliegen einer Berufs-
ausbildung ausgegangen werden. 3Trifft dies 
nicht zu, kann keine Berücksichtigung mehr 
erfolgen.

h) 1Die Dauer der Berufsausbildungen zum Ge-
sundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger nach 
dem Krankenpflegegesetz, zum Altenpfleger 
nach dem Altenpflegegesetz sowie zur Heb-
amme und zum Entbindungspfleger nach dem 
Hebammengesetz ist grundsätzlich auf drei 
Jahre festgesetzt, und zwar unabhängig vom 
Zeitpunkt der Abschlussprüfung. 2In diesen 
Fällen ist die gesetzlich vorgeschriebene Aus-
bildungsdauer auch dann zugrunde zu legen, 
wenn die Abschlussprüfung tatsächlich früher 
abgelegt, die Ausbildungsvergütung aber bis 
zum Ende der Vertragsdauer gezahlt wird. 

i) 1Die Berufsausbildung als Beamtenanwärter 
endet grundsätzlich mit Ablauf des Vorberei-
tungsdienstes, zu Ausnahmen vgl. aber § 22 
Abs. 4 BeamtStG und Art. 29 LlbG. 2Wird die 
für die (Fach-)Laufbahn vorgeschriebene Prü-
fung im Einzelfall erst nach Ablauf des regel-
mäßigen Vorbereitungsdienstes abgelegt, so 
endet die Berufsausbildung erst mit diesem 
Zeitpunkt bzw. mit Ablauf des verlängerten 
Vorbereitungsdienstes. 

j) 1Die Hochschulausbildung beginnt mit offi-
ziellem Beginn des Semesters. 2Sie endet mit 
dem offiziellen Semesterende, es sei denn, 
die Waise legt vor diesem Zeitpunkt die Ab-
schlussprüfung ab (vgl. Nr. 44.2.2.7 Buchst. d 
Satz 5). 3Verzögert sich die Unterrichtung über 
das Prüfungsergebnis in unangemessener 
Weise, ist als Beendigung der Hochschulaus-
bildung der Zeitpunkt der Ableistung des letz-
ten Prüfungsteiles zugrunde zu legen. 4Im All-
gemeinen kann davon ausgegangen werden, 
dass für das Hochschulexamen mindestens 
drei Monate benötigt werden. 5Nach Ablauf 
von drei Monaten seit Beendigung des Vorle-
sungsbetriebes des letzten Studiensemesters 
(vor der Exmatrikulation oder Beurlaubung 
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zum Zwecke der Ablegung der Prüfung) kann 
die betreffende Waise nur dann weiter für den 
Waisengeldanspruch berücksichtigt werden, 
wenn eine Bescheinigung des Prüfungsamtes 
über die Meldung zum Examen und den vor-
aussichtlichen Prüfungstermin vorliegt.

k) 1Für die Berücksichtigung von Prüfungszei-
ten ist es nicht erforderlich, dass die Waise 
weiterhin immatrikuliert ist. 2Muss eine Prü-
fung wiederholt werden, so ist – wie auch bei 
der Regelung nach dem BBiG – die erneute 
Vorbereitungszeit als Hochschulausbildung 
anzusehen. 3Die Waise muss sich jedoch 
nachweislich für den auf die nicht bestandene 
Prüfung folgenden Prüfungstermin, zu dem 
sie erstmals wieder zur Prüfung zugelassen 
werden kann, gemeldet haben. 4Eine länge-
re Vorbereitungszeit nach nicht bestandener 
Prüfung zählt nur dann zur Hochschulaus-
bildung, wenn sich die Waise nachweislich 
auf Anraten der Prüfungskommission erst zu 
einem späteren als dem nächstfolgenden Prü-
fungstermin meldet. 

l) 1Wird das Studium abgebrochen, gilt die Aus-
bildung mit Ablauf des Monats als beendet, in 
dem die Abbruchentscheidung von dem oder 
der Studierenden tatsächlich vollzogen wird, 
spätestens jedoch mit Ablauf des Monats, in 
dem die Exmatrikulation erfolgt. 2Diese ist 
durch eine Exmatrikulationsbescheinigung 
nachzuweisen. 

m) 1Die Ausbildung zum Arzt endet mit dem Be-
stehen der Ärztlichen Prüfung; Nr. 44.2.2.7 
Buchst. j Satz 2 bleibt unberührt. 2Da die an-
schließende Erteilung der Approbation nicht 
mehr im Rahmen der ärztlichen Ausbildung 
erfolgt, ist die Zeit zwischen Ende der ärzt-
lichen Ausbildung und der Erteilung der 
 Approbation keine Ausbildung im Sinn des 
BayBeamtVG. 

44.2.2.8 Unterbrechung der Ausbildung infolge Erkran-
kung oder Mutterschaft 

a) 1Eine Unterbrechung durch Krankheit der 
Waise liegt nicht vor, wenn und solange die 
rechtliche Bindung zur Ausbildungsstätte 
bzw. zum Ausbilder während der Erkrankung 
fortbesteht. 2Eine Berücksichtigung während 
einer Erkrankung bzw. während eines Be-
schäftigungsverbotes setzt voraus, dass die 
Erkrankung bzw. das Beschäftigungsverbot 
durch eine ärztliche Bescheinigung nachge-
wiesen wird. 3Bei einer Erkrankung von mehr 
als sechs Monaten hat die Pensionsbehörde 
nach Vorlage eines amtsärztlichen Attestes zu 
entscheiden, ob die Waise noch berücksichtigt 
werden kann. 4Neben der Feststellung, ob und 
wann die Ausbildung voraussichtlich fortge-
setzt werden kann, sind Angaben zu Art und 
Schwere der Erkrankung nicht zu verlangen. 
5Kann nach den Feststellungen des Attestes 
die Ausbildung nicht in absehbarer Zeit fort-
gesetzt werden, ist zu prüfen, ob die Waise 
wegen einer Behinderung nach Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 berücksichtigt werden kann. 

b) 1Ein Studierender oder eine Studierende ist 
während einer Unterbrechung seines oder 
ihres Studiums zu berücksichtigen, wenn er 
oder sie wegen Erkrankung beurlaubt oder 
von der Belegpflicht befreit ist und dies der 
Pensionsbehörde unter Vorlage einer ärztli-
chen Bescheinigung nachgewiesen wird. 2Bei 
einer Erkrankung von mehr als sechs Mona-
ten hat die Pensionsbehörde nach Vorlage ei-
nes amtsärztlichen Attestes zu entscheiden, ob 
die Waise noch berücksichtigt werden kann. 
3Die Berücksichtigung erfolgt für das betref-
fende Studiensemester einschließlich der Se-
mesterferien, in dem der oder die Studierende 
durch Krankheit gehindert ist, seinem oder 
ihrem Studium nachzugehen. 4Dies gilt auch, 
wenn die Erkrankung vor Ablauf des Semes-
ters endet, das Studium aber erst im darauf 
folgenden Semester fortgesetzt wird. 

c) 1Zur Berufsausbildung zählen auch Unter-
brechungszeiten wegen Mutterschaft, nicht 
dagegen Unterbrechungszeiten wegen Kin-
desbetreuung. 2Bei einer Unterbrechung der 
Ausbildung bzw. Beurlaubung vom Studium 
wegen Schwangerschaft ist die werdende 
Mutter während der Schutzfristen nach § 3 
Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Mutterschutzgesetz 
(MuSchG) und der Zeiten außerhalb der 
Schutzfristen, in denen bei Fortführung der 
Ausbildung bzw. des Studiums nach ärztli-
chem Zeugnis Leben oder Gesundheit von 
Mutter oder Kind gefährdet wären (§ 3 Abs. 1 
MuSchG), zu berücksichtigen. 3Zur Berufs-
ausbildung zählt auch die Zeit nach Ablauf 
der Schutzfristen bis zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt der Fortsetzung der Ausbildung, 
wenn die Waise ihren Willen glaubhaft macht, 
die Ausbildung zum frühestmöglichen Zeit-
punkt fortzusetzen. 4Wenn eine betriebliche 
Ausbildung um die Dauer der Elternzeit ver-
längert wird, kann die Waise jedoch während 
der Verlängerungszeit berücksichtigt werden. 
5Eine Studierende ist bei Beurlaubung wegen 
Schwangerschaft für die Dauer des Semesters 
zu berücksichtigen, in dem die Entbindung 
zu erwarten ist, längstens bis zum Ablauf des 
Monats, in dem die Schutzfrist des § 6 Abs. 1 
MuSchG endet. 6Wird das Studium jedoch in 
dem darauf folgenden Semester fortgesetzt, ist 
die Studierende auch darüber hinaus bis zum 
Semesterbeginn zu berücksichtigen. 

44.2.3 Waisen in einer Übergangszeit von höchstens 
vier Monaten (Abs. 2 Satz 1 Nr. 1)

a) 1Nach Art. 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 besteht auch 
dann Anspruch auf Waisengeld, wenn sich 
die Waise in einer Übergangszeit zwischen 
zwei Ausbildungsabschnitten von höchstens 
vier Monaten befindet. 2Der nächste Aus-
bildungsabschnitt muss in dem Monat nach 
Ablauf des vierten vollen Kalendermonats, in 
dem die Waise sich nicht in Ausbildung be-
funden hat, beginnen. 3Endet z. B. ein Ausbil-
dungsabschnitt im Juli, muss der Nächste im 
Dezember beginnen. 4Zeiträume zwischen ei-
nem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung 
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des freiwilligen Wehrdienstes sowie vor und 
nach der Ableistung eines freiwilligen Diens-
tes im Sinn des Art. 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 sind 
ebenfalls gesetzliche Übergangszeiten. 

b) 1Übergangszeiten ergeben sich als von der 
Waise nicht zu vermeidende Zwangspausen, 
z. B. durch Rechtsvorschriften über den Aus-
bildungsverlauf, aus den festen Einstellungs-
terminen der Ausbildungsbetriebe oder den 
Einstellungsgewohnheiten staatlicher Ausbil-
dungsinstitutionen. 2Eine Übergangszeit im 
Sinn einer solchen Zwangspause kann auch 
in Betracht kommen, wenn die Waise den vo-
rangegangenen Ausbildungsplatz – gegebe-
nenfalls aus von ihr zu vertretenden Gründen 
– verloren oder die Ausbildung abgebrochen 
hat. 3Als Ausbildungsabschnitt gilt jeder Zeit-
raum, der nach Art. 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 als 
Schul- oder Berufsausbildung zu berücksich-
tigen ist. 

c) Eine Übergangszeit liegt nicht vor, wenn die 
Waise einen Ausbildungsabschnitt beendet 
und sich danach wegen Kindesbetreuung 
nicht um einen Anschluss-Ausbildungsplatz 
bemüht. 

d) 1Ist der Pensionsbehörde bis zum Ende der 
Übergangszeit nicht nachgewiesen worden, 
dass die Ausbildung aufgenommen wurde, 
ist die Festsetzung ab dem Monat, der dem 
Monat folgt, in dem die Ausbildung endete, 
aufzuheben. 

44.2.4 Waisen in Freiwilligendiensten (Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2)

44.2.4.1 1Freiwilligendienste im Sinn des Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 sind ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) oder 
ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) im Sinn 
des Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilli-
gendiensten (Jugendfreiwilligendienstegesetz – 
JFDG) vom 16. Mai 2008 (BGBl I S. 842) oder ein 
ähnlicher Dienst. 2Andere Freiwilligendienste 
erfüllen nicht die besonderen Anspruchsvoraus-
setzungen des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2. Gegebenen-
falls kommt eine Berücksichtigung als Prakti-
kum in Betracht, vgl. Nr. 44.2.2.5.

44.2.4.2 Freiwilliges soziales Jahr oder freiwilliges öko-
logisches Jahr im Sinn des Jugendfreiwilligen-
dienstgesetzes:

a) 1Das freiwillige soziale Jahr und das freiwil-
lige ökologische Jahr werden auf Grund ei-
ner schriftlichen Vereinbarung des oder der 
Freiwilligen mit einem anerkannten Träger 
bis zur Dauer von in der Regel zwölf zusam-
menhängenden Monaten geleistet. 2Bei einem 
Dienst im Inland besteht die Möglichkeit der 
Verlängerung um bis zu sechs Monate. 3Es 
kommt auch die Ableistung im (nicht notwen-
dig europäischen) Ausland in Betracht; zum 
Dienst gehört in diesen Fällen auch die Zeit, 
in welcher der Träger die Freiwilligen auf ihre 
Tätigkeit vorbereitet (Vorbereitungsdienst). 
4Nach § 5 Abs. 3 JFDG können bis zu einer 
Höchstdauer von insgesamt 18 Monaten ein 
freiwilliges soziales Jahr und ein freiwilliges 
ökologisches Jahr mit einer Mindestdienst-

dauer von jeweils sechs Monaten nacheinan-
der geleistet werden.

b) 1Als Träger des freiwilligen sozialen Jahres 
und des freiwilligen ökologischen Jahres im 
Inland sind gesetzlich zugelassen (§ 10 Abs. 1 
JFDG): 

– die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
freien Wohlfahrtspflege zusammenge-
schlossenen Verbände und ihre Unterglie-
derungen, 

– Religionsgemeinschaften mit dem Status 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
und 

– die Gebietskörperschaften sowie nach 
näherer Bestimmung der Länder sonstige 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

2Die zuständigen Landesbehörden erteilen die 
Zulassung als Träger 

– des freiwilligen sozialen Jahres im Inland 
außerhalb der Fälle gesetzlicher Zulas-
sung, 

– des freiwilligen ökologischen Jahres im 
Inland, 

– des freiwilligen sozialen und ökologischen 
Jahres im Ausland (wobei die entsprechen-
de juristische Person ihren Sitz im Inland 
haben muss). 

c) 1Der Nachweis ist wie folgt zu erbringen: 

– durch Vorlage der mit dem gesetzlich zu-
gelassenen oder anerkannten Träger vor 
Beginn des Freiwilligendienstes geschlos-
senen Vereinbarung (§ 11 Abs. 1 JFDG), 

– durch die Vorlage der nach Abschluss des 
Dienstes erteilten Bescheinigung des Trä-
gers (§ 11 Abs. 3 JFDG) im Anschluss an 
die Ableistung des freiwilligen sozialen 
oder ökologischen Jahres. 

2Beide Dokumente müssen insbesondere die 
Erklärung des Trägers enthalten, dass die Be-
stimmungen des JFDG während der Durch-
führung des freiwilligen Dienstes beachtet 
werden (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 JFDG) und den Zu-
lassungsbescheid des Trägers angeben, soweit 
es dessen nach § 10 JFDG bedarf. 

44.2.4.3 Als ähnliche Dienste sind anzusehen:

–  ein Freiwilligendienst im Sinn des Beschlus-
ses Nr. 1719/2006/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. November 2006 
zur Einführung des Programms „Jugend in 
Aktion“ (ABl L 327 S. 30) oder im Sinn eines 
diesem nachfolgenden Programms oder

–  einen anderen Dienst im Ausland nach § 14b 
ZDG oder

–  der Bundesfreiwilligendienst nach dem Bun-
desfreiwilligendienstgesetz (BFDG).

44.2.4.4 Freiwilligendienst nach dem Programm „Ju-
gend in Aktion“

a) 1Der Europäische Freiwilligendienst wird auf 
der Grundlage eines privatrechtlichen För-
dervertrags abgeleistet, der zwischen dem 
Freiwilligen, der (meist inländischen) Entsen-
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deorganisation, der (meist im EU- bzw. EWR-
Gebiet ihren Sitz habenden) Aufnahmeorga-
nisation und der die Förderung bewilligenden 
Stelle geschlossen wird. 2Die die Förderung 
bewilligende Stelle ist für in Deutschland 
ansässige Freiwillige in der Regel die deut-
sche Nationalagentur „Jugend für Europa“, in 
Ausnahmefällen unmittelbar die Europäische 
Kommission in Brüssel. 3Der Vertrag kommt 
erst mit abschließender Unterzeichnung durch 
die bewilligende Stelle zustande; er ist zwin-
gende Voraussetzung für die Berücksichti-
gung. 4Der Tätigkeitsort liegt regelmäßig, 
aber nicht notwendig, im EU-/EWR-Gebiet. 
5Die Dauer ist auf maximal zwölf Monate be-
schränkt; bis zu der Höchstdauer können auch 
mehrere Dienste bzw. die Arbeit in verschie-
denen Projekten berücksichtigt werden.

b) 1Der Nachweis ist wie folgt zu erbringen: 

– durch eine Bescheinigung, die die deutsche 
Nationalagentur oder die Entsendeorgani-
sation unter Bezugnahme auf das Aktions-
programm und Angabe der Beteiligten (des 
Freiwilligen, der Entsendeorganisation und 
der Aufnahmeorganisation), der Dauer so-
wie der Projektnummer vor Beginn oder 
nach Abschluss der Tätigkeit dem oder der 
Freiwilligen ausstellt, 

– durch das Zertifikat über die Ableistung 
des Dienstes, das die Europäische Kom-
mission nach Abschluss der Tätigkeit dem 
oder der Freiwilligen ausstellt. 

2Bei Vorlage einer entsprechenden Bescheini-
gung bzw. des Zertifikats ist von einem rechts-
wirksamen Fördervertrag auszugehen.

44.2.4.5 Anderer Dienst im Ausland nach § 14b ZDG

a) 1Der andere Dienst im Ausland wird auf 
Grund einer schriftlichen Vereinbarung der 
Freiwilligen mit einem vom Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
anerkannten Träger geleistet. 2Die Berück-
sichtigung des anderen Dienstes im Ausland 
nach § 14b ZDG kann auch über eine Dauer 
von zwölf Monaten hinaus erfolgen.

b) Der Nachweis ist wie folgt zu erbringen: 

– durch Vorlage der mit dem anerkannten 
Träger vor Beginn des Freiwilligendienstes 
geschlossenen Vereinbarung (§ 14 Abs. 3 
ZDG); diese Vereinbarung muss den Zu-
lassungsbescheid des Trägers angeben, 

– durch die Vorlage der nach Abschluss des 
Dienstes erteilten Bescheinigung des Bun-
desamtes für Zivildienst im Anschluss an 
die Ableistung des anderen Dienstes im 
Ausland oder durch die Vorlage der nach 
Abschluss des Dienstes erteilten Beschei-
nigung des Trägers im Anschluss an die 
Ableistung des anderen Dienstes im Aus-
land. 

44.2.4.6 Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfrei-
willigendienstgesetz (BFDG)

a) 1Der Bundesfreiwilligendienst wird auf Grund 
einer schriftlichen Vereinbarung des oder der 
Freiwilligen mit dem Bund (Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben) 
geleistet, die auf gemeinsamen Vorschlag der 
oder des Freiwilligen und der Einsatzstel-
le geschlossen wird. 2Der Dienst dauert in 
der Regel zwölf Monate; mindestens jedoch 
sechs Monate und höchstens 18 Monate. 3Er 
kann unter bestimmten Voraussetzungen aus-
nahmsweise bis zu einer Dauer von 24 Mona-
ten verlängert werden (§ 3 Abs. 2 BFDG). 

b) Der Nachweis ist wie folgt zu erbringen:

– durch Vorlage der mit dem Bund (Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben) geschlossenen Vereinbarung 
nach § 8 BFDG, 

– durch die Vorlage der nach Abschluss des 
Dienstes erteilten Bescheinigung der Ein-
satzstelle nach § 11 BFDG. 

44.2.5 Behinderte Waisen (Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2)

44.2.5.1 Allgemeines

a) 1Behinderungen im Sinn des Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 liegen vor, wenn die körperliche Funkti-
on, geistige Fähigkeit oder seelische Gesund-
heit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate von dem für das Lebensalter 
typischen Zustand abweichen und daher die 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beein-
trächtigt ist (§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). 2Zu 
einer Behinderung können auch Suchtkrank-
heiten (z. B. Drogenabhängigkeit, Alkoholis-
mus) führen (BFH, Urteil vom 16. April 2002, 
VIII R 62/99, BStBl II S. 738). 3Nicht zu den 
Behinderungen zählen Krankheiten, deren 
Verlauf sich auf eine im Voraus abschätzbare 
Dauer beschränkt, insbesondere akute Er-
krankungen.

b) 1Eine Behinderung führt nur dann zu einer 
Berücksichtigung nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 
wenn die Waise nach den Gesamtumständen 
des Einzelfalles wegen der Behinderung au-
ßerstande ist, sich selbst zu unterhalten. 2Dies 
ist der Fall, wenn die Behinderung der Waise 
nach ihrer Art und ihrem Umfang keine Er-
werbstätigkeit zulässt, die ihr die Deckung ih-
res Lebensbedarfs ermöglicht. 3Ob der Waise 
von anderer Seite Einkünfte oder Bezüge zur 
Deckung ihres Lebensbedarfs zufließen, ist 
bei dieser Prüfung unerheblich.

c) 1Wird für eine behinderte Waise Waisengeld 
beantragt, ist zunächst zu prüfen, ob eine Be-
rücksichtigung wegen Berufsausbildung (sie-
he Nr. 44.2.2.2 Buchst. g) möglich ist. 2Wenn 
nach diesem Tatbestand eine Berücksichti-
gung nicht in Betracht kommt, sind Nach-
weise über die Behinderung anzufordern. 
3Der Waise bleibt es jedoch unbenommen, 
vorrangig die Voraussetzungen für eine Be-
rücksichtigung als behinderte Waise, die 
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außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, 
nachzuweisen.

44.2.5.2 Ursächlichkeit der Behinderung

a) 1Die Ursächlichkeit der Behinderung für die 
Unfähigkeit der Waise, sich selbst zu unter-
halten, wird grundsätzlich zu verneinen sein, 
wenn der Grad der Behinderung weniger 
als 50 beträgt und besondere Umstände dafür, 
dass auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt werden kann, nicht 
ersichtlich sind. 2Es ist unbeachtlich, ob die 
mögliche Erwerbstätigkeit dem behinderten 
Menschen nach seinem derzeitigen Bildungs- 
und Ausbildungsstand zugemutet werden 
kann. 3Allein die Feststellung eines sehr ho-
hen Grades der Behinderung rechtfertigt die 
Annahme der Ursächlichkeit nicht.

b) 1Die Ursächlichkeit der Behinderung für die 
Unfähigkeit der Waise, sich selbst zu unter-
halten, kann grundsätzlich angenommen wer-
den, wenn:

–  der Grad der Behinderung 50 oder mehr 
beträgt und besondere Umstände hinzutre-
ten, auf Grund derer eine Erwerbstätigkeit 
unter den üblichen Bedingungen des all-
gemeinen Arbeitsmarktes ausgeschlossen 
erscheint. Als besondere Umstände gelten 
z. B. die Unterbringung in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen, der Bezug von 
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB 
XII, oder die Fortdauer einer Schul- oder 
Berufsausbildung einer Waise auf Grund 
ihrer Behinderung über das 27. Lebensjahr 
hinaus,

–  im Ausweis über die Eigenschaft als 
schwerbehinderter Mensch oder im Fest-
stellungsbescheid das Merkmal „H“ (hilf-
los) eingetragen ist.

2Dem Merkzeichen „H“ steht die Einstufung 
als Schwerstpflegebedürftiger in Pflegestufe 
III nach dem SGB XI oder diesem entspre-
chenden Bestimmungen gleich. 3Die Einstu-
fung als Schwerstpflegebedürftiger ist durch 
Vorlage des entsprechenden Bescheides nach-
zuweisen. 

c) 1Ist die Ursächlichkeit der Behinderung für 
die Unfähigkeit der Waise, sich selbst zu un-
terhalten zweifelhaft, ist sie durch ein Gutach-
ten eines Amtsarztes, eines beamteten Arztes 
oder eines Vertrauensarztes nachzuweisen. 
2Eines Nachweises bedarf es nicht, sofern sie 
offenkundig ist. 

44.2.5.3 Anrechnung von eigenem Einkommen
1Eigenes Einkommen im Sinn des Abs. 2 Satz 2 
sind alle Geldmittel, die der Waise tatsächlich 
für ihren Lebensunterhalt zur Verfügung stehen 
und die dem allgemeinen Lebensbedarf dienen. 
2Geldmittel, die lediglich den individuellen be-
hinderungsbedingten Mehrbedarf abdecken, 
bleiben unberücksichtigt. 3Im Übrigen sind die 
Nrn. 38.2.1, 38.2.2, 38.2.4, 38.2.5 und 38.2.8 ent-
sprechend anzuwenden. 4Hinterbliebenenrenten, 
-gelder und -versorgung sowie Einkünfte aus 

Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung 
sind anzurechnen. 

44.3 Verlängerungstatbestände

44.3.1 1Waisen in Schul- oder Berufsausbildung und 
Waisen, die sich in einer Übergangszeit (Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1) befinden, werden über das 27. Le-
bensjahr hinaus berücksichtigt, wenn sie einen 
der in Satz 1 genannten Verlängerungstatbestän-
de erfüllen. 

Beispiel: 

Eine Waise vollendet im Januar 2011 ihr 27. Le-
bensjahr. Ihr Studium der Rechtswissenschaften 
endet mit dem ersten Staatsexamen im Februar 
2011. Ab Mai 2011 kann sie ihre Berufsausbildung 
mit dem Referendariat fortsetzen. Der geleistete 
Zivildienst dauerte zehn Monate. 

Die Waise kann über den Monat der Vollendung 
ihres 27. Lebensjahres hinaus höchstens für die 
Dauer ihres Zivildienstes einen Waisengeldan-
spruch auslösen. Der Zeitlauf beginnt mit dem 
Monat, der dem Monat der Vollendung des 27. Le-
bensjahres folgt – hier Februar 2011. Dies führt zu 
folgender Berechnung: 

Monat der Vollendung  
des 27. Lebensjahres  Januar 2011 

zuzüglich Dauer  
des Zivildienstes  + zehn Monate 

= letzter Monat  
des Verlängerungszeitraumes  = November 2011 

Die Waise kann während des gesamten Verlän-
gerungszeitraumes berücksichtigt werden. 

Februar 2011  Berufsausbildung Abs. 2 Nr. 1 

März/April 2011  Übergangszeitraum Abs. 2 Nr. 1

Mai 2011 bis  
November 2011  Berufsausbildung Abs. 2 Nr. 1

Variante: 

Die Waise beginnt das Referendariat erst mit dem 
November 2011. 

Das Ende des Verlängerungszeitraumes berechnet 
sich wie in der Ursprungsvariante: 

 Januar 2011 

 + zehn Monate 

 = November 2011 

Nun besteht lediglich während eines Teils des 
möglichen Verlängerungszeitraumes ein Waisen-
geldanspruch: 

Februar 2011  Berufsausbildung Abs. 2 Nr. 1

März bis Oktober 2011  kein Anspruch 

November 2011  Berufsausbildung Abs. 2 Nr. 1

44.3.2 1Durch den Verlängerungstatbestand soll nur 
die Ausbildungsverzögerung, die nach dem 18. 
Lebensjahr entsteht, ausgeglichen werden, denn 
bis zum 18. Lebensjahr wird Waisengeld gezahlt 
(Abs. 1 Nr. 3). 2Daraus folgt, dass nur die Monate 
des Grundwehrdienstes oder eines Ersatzdiens-
tes als Verlängerungstatbestand berücksichtigt 
werden können, die nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres abgeleistet wurden und nicht wegen 
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Vorliegens eines Tatbestandes nach Abs. 2 bereits 
zu einem Waisengeldanspruch geführt haben. 
3Die Pensionsbehörde hat dies zu überwachen. 
4Leistet ein anerkannter Kriegsdienstverweige-
rer anstelle des Zivildienstes einen Dienst nach 
§ 14b ZDG oder ein freiwilliges soziales oder öko-
logisches Jahr gemäß § 14c ZDG, begründet dies 
keinen Verlängerungstatbestand entsprechend 
Abs. 3, weil eine Berücksichtigung dieser Zeiten 
nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 möglich ist.

44.3.3 1Die Zahlung des Waisengeldes wird um die in 
dem jeweiligen Verpflichtungsgesetz geforderte 
Dauer des Dienstes (vom 1. Januar 2002 bis 30. 
September 2004 Wehrdienst (WD) neun Monate, 
Zivildienst (ZD) zehn Monate; ab dem 1. Okto-
ber 2004 bis zum 30. November 2010 WD neun 
Monate, ZD neun Monate; ab dem 1. Dezember 
2010 bis zum 30. Juni 2011 WD sechs Monate, 
ZD sechs Monate) verlängert. 2Der Wehrdienst 
beginnt seit 1. Januar 1997 grundsätzlich am 
Ersten des Monats, auch wenn der Wehrdienst-
leistende seinen Dienst erst später antreten muss. 
3Diese Regelung wurde ab 1. April 2008 grund-
sätzlich auch für Zivildienstleistende übernom-
men.

44.3.4 1Als Verlängerungstatbestände sind nicht nur 
der in Deutschland abgeleistete Wehr- bzw. Zivil-
dienst sowie die Entwicklungshilfedienste nach 
dem EhfG oder dem ZDG zu berücksichtigen, 
sondern auch entsprechende Dienste im Aus-
land bzw. nach ausländischen Rechtsvorschrif-
ten abgeleistete Entwicklungshilfedienste. 2Eine 
Berücksichtigung der im Ausland bzw. nach 
ausländischen Rechtsvorschriften abgeleisteten 
Dienste ist jedoch grundsätzlich nur bis zur Dau-
er des deutschen gesetzlichen Grundwehrdiens-
tes oder Zivildienstes möglich. 3Dabei ist auf die 
zu Beginn des Auslandsdienstes maßgebende 
Dauer des deutschen Grundwehrdienstes oder 
Zivildienstes abzustellen. 4Wird der gesetzliche 
Grundwehrdienst oder Zivildienst in einem an-
deren EU- bzw. EWR-Staat geleistet, so ist nach 
Abs. 3 Satz 2 die Dauer dieses Dienstes maßge-
bend, auch wenn dieser länger als die Dauer des 
entsprechenden deutschen Dienstes ist.

44.4 Waisengeld für behinderte Waisen über das  
27. Lebensjahr hinaus

1Eine behinderte Waise hat nur dann Anspruch 
auf Waisengeld nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 
Satz 2 (Nr. 44.2.5) über das 27. Lebensjahr hi-
naus, wenn die Behinderung vor Vollendung 
des 27. Lebensjahres oder bis zu dem sich nach 
Abs 3 ergebenden Zeitpunkt (Nr. 44.3), wenn sie 
sich in verzögerter Schul- oder Berufsausbildung 
(Nr. 44.2.2) befunden hat, eingetreten ist. 2Die 
Unfähigkeit, sich selbst zu unterhalten, muss 
nicht vor Vollendung des 27. Lebensjahres ein-
getreten sein. 3Gegebenenfalls ist ein Gutachten 
eines Amtsarztes, eines beamteten Arztes oder 
eines Vertrauensarztes einzuholen. 

44.5 Wiederaufleben des erloschenen Witwengel-
des

44.5.1 1Unter einer Wiederverheiratung ist jede weitere 
Eheschließung nach deutschem Personenstands-
recht zu verstehen. 2Nr. 33.1.1 Satz 2 gilt entspre-
chend.

44.5.2 1Das wiederaufgelebte Witwengeld wird von dem 
Tage an gezahlt, an dem die Ehe rechtskräftig 
aufgelöst ist. 2Aufgelöst wird eine Ehe z. B. durch 
Tod des Ehegatten, Scheidung oder Aufhebung.

44.5.3 1Neu erworbene Versorgungs-, Unterhalts- und 
Rentenansprüche sind alle öffentlich-rechtlichen 
und privatrechtlichen Leistungen, die nach ih-
rer wirtschaftlichen Funktion zum Lebensun-
terhalt des Witwers oder der Witwe beizutragen 
bestimmt sind. 2Es kommt dabei weder auf die 
Bezeichnung noch auf die rechtliche Zuordnung 
durch den Verpflichteten oder die Verpflichtete 
oder den Berechtigten oder die Berechtigte an. 
3Unerheblich ist ferner, welche Erfüllungsform 
der Berechtigte oder die Berechtigte wählt, wenn 
der Anspruch auf verschiedene Weise erfüllt 
werden kann; für die Verrentung von Kapital-
beträgen gilt Nr. 85.4.2.1 entsprechend. 4Dazu 
gehören z. B. 

–  Leibrenten

–  Nießbrauch (vgl. § 1030 Abs. 1 BGB)

–  laufende Zuwendungen auf Grund letztwilli-
ger Verfügung

–  Leistungen aus einer privaten Lebensversi-
cherung

–  Rententeile, die auf einem Versorgungsaus-
gleich beruhen.

5Nicht dazu gehören z. B. Einkünfte aus einem 
ererbten Gewerbebetrieb, Grundbesitz oder Ka-
pitalvermögen. 6Ferner bleiben Leistungen für 
gemeinsame Kinder der neuen Ehegatten außer 
Betracht.

44.5.4 Hat der Witwer oder die Witwe durch die Auf-
lösung der neuen Ehe einen Anspruch auf eine 
laufende Leistung erworben und vereinbart er 
oder sie später eine Kapitalisierung dieser Leis-
tung, so ist der bisherige monatliche Zahlbetrag 
weiterhin anzurechnen.

44.5.5 Anzurechnen sind die Bruttobeträge aus den Un-
terhalts-, Versorgungs- und Rentenansprüchen.

44.5.6 1Von der Anrechnung eines Unterhaltsanspruchs 
ist abzusehen, wenn er nicht erfüllt wird und alle 
zumutbaren Mittel ausgeschöpft sind, den Un-
terhaltspflichtigen zur Leistung des Unterhalts 
heranzuziehen. 2Hiervon ist z. B. auszugehen, 
wenn die Beitreibung des Unterhalts keine hin-
reichende Aussicht auf Erfolg bietet oder unver-
hältnismäßig hohe Kosten verursachen würde.

44.5.7 Von der Anrechnung eines neu erworbenen Ver-
sorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruchs ist 
in Höhe des Betrages abzusehen, um den andere 
wiederaufgelebte Leistungen durch diesen be-
reits gekürzt werden.

44.5.8 Wenn wegen neu erworbener Versorgungs-, Un-
terhalts- oder Rentenansprüche die Anwendung 
sowohl der Anrechnungsvorschrift des Abs. 5 
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Satz 2 Halbsatz 1 als auch einer Ruhens-, Kür-
zungs- und Anrechnungsvorschrift in Betracht 
kommt, gilt die Nr. 38.2.8 entsprechend.

44.5.9 1Unterhaltsbeiträge, die auf Zeit bewilligt waren, 
können auf Zeit wiederbewilligt werden, wenn 
die Voraussetzungen für die Bewilligung vorlie-
gen; die Wiederbewilligung ist nur auf Antrag 
möglich. 2Der Antrag kann frühestens von dem 
Tag an gestellt werden, an dem die Ehe rechts-
kräftig aufgelöst wurde. 3Die Nr. 9.3 gilt entspre-
chend.

44.5.10 1Lebt der Anspruch auf Witwengeld oder Unter-
haltsbeitrag wieder auf, so ist die Witwenabfin-
dung nach Art. 37 in voller Höhe in angemes-
senen monatlichen Teilbeträgen anzurechnen. 
2Dies gilt nicht für Witwenabfindungen, die vor 
dem 1. Januar 2011 (z. B. nach § 21 BeamtVG in 
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung) 
gewährt wurden; in diesen Fällen findet eine An-
rechnung nur statt soweit sich die Zahlungen auf 
den gleichen Zeitraum beziehen. 

44.5.11 1Der Einbehalt einer gewährten Witwenabfin-
dung kann beim wiederaufgelebten Witwen-
geld oder Unterhaltsbeitrag nur im Wege einer 
Aufrechnung durchgeführt werden. 2Eine Auf-
rechnung ist daher nicht möglich, solange vom 
wiederaufgelebten Versorgungsbezug kein Zahl-
betrag verbleibt.

45. Allgemeines

45.0 1Art. 45 stellt die Grundlage der Unfallfürsorge 
dar. 2Abs. 1 enthält die anspruchsbegründende 
dienstunfallrechtliche Generalklausel, Abs. 2 
gibt einen Überblick über die einzelnen Fürsor-
geleistungen, Abs. 3 regelt spezifische Mitwir-
kungspflichten und Abs. 4 verweist ergänzend 
auf die allgemeinen Regelungen insbesondere 
im Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz – 
BayVwVfG – (BayRS 2010-1-I) in der jeweils gel-
tenden Fassung und im Teil 1 dieses Gesetzes.

45.1.1 Die Entscheidung, ob ein Unfall einen Dienst-
unfall darstellt, richtet sich nach dem Recht, 
das im Zeitpunkt des Unfallereignisses gegol-
ten hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Mai 1963,  
BVerwGE 16, 106).

45.1.2 1Der Anspruch auf Unfallfürsorge richtet sich 
stets nach den konkreten Umständen des Ein-
zelfalls. 2Ob die jeweiligen Voraussetzungen vor-
liegen, kann deshalb erst nach dem Eintritt des 
schädigenden Ereignisses festgestellt werden; 
vorherige Zusicherungen, gleich welcher Art, 
sind nicht zulässig, vgl. auch Art. 3 Abs. 2.

45.1.3 Wegen der Gleichstellung der vor Inkrafttreten 
des Gesetzes erlittenen Dienstunfälle vorhan-
dener Beamter und Beamtinnen vgl. Art. 100 
Abs. 4.

45.1.4.1 1Zwischen dem Dienstunfall bzw. der Einwir-
kung und dem Gesundheitsschaden des Kindes 
muss ein unmittelbarer Kausalzusammenhang 
bestehen. 2War die Beamtin den schädigenden 
Einwirkungen vor Beginn der Schwangerschaft 
ausgesetzt oder ist die Schädigung des Kin-
des während der Schwangerschaft auf einen 
Dienstunfall der Beamtin, der sich vor Beginn 

der Schwangerschaft ereignet hatte, zurückzu-
führen, besteht kein ursächlicher Zusammen-
hang (BVerfG, Beschluss vom 20. Mai 1987,  
1 BvR 762/85, BVerfGE 75, 348). 3Es darf keine 
selbstständige, die Schädigung der Leibesfrucht 
hervorrufende Ursache außerhalb des Dienst-
unfalls hinzutreten. 4Als Schädigung des unge-
borenen Kindes muss ein Körperschaden bzw. 
eine Zustandsverschlechterung nachgewiesen 
werden. 5Ergänzend ist auf die zu § 12 SGB VII 
ergangene Rechtsprechung zurückzugreifen.

45.1.4.2 1Die Zeit der Schwangerschaft ist von der höchst-
richterlichen Rechtsprechung zum Unfallversi-
cherungsrecht (BVerfG, Beschluss vom 20. Mai 
1987, 1 BvR 762/85, BVerfGE 75, 348) dahinge-
hend bestimmt worden, dass die Schädigung 
zwischen Zeugung und Vollendung der Geburt 
(§ 1 BGB) liegen muss. 2Von einem Dienstunfall 
während der Schwangerschaft ist auszugehen, 
wenn das Kind innerhalb von 300 Tagen (vgl. 
§ 1593 BGB), abgestellt auf den Zeitpunkt des 
Unfallereignisses, geboren wird.

45.2 Die Leistungen der Unfallfürsorge sind in Abs. 2 
abschließend aufgezählt (vgl. Art. 49 Abs. 1 
Satz 1).

45.3.1 1Kommt der oder die Verletzte dem Verlangen der 
Pensionsbehörde, sich einer ärztlichen oder psy-
chologischen Untersuchung oder Beobachtung 
zu unterziehen oder die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen, nicht nach, geht dies in den Fällen, in 
denen ihm oder ihr die Beweispflicht obliegt (z. B. 
Nr. 47.3.5.1), zu seinen oder ihren Lasten. 2Trägt 
der Dienstherr die Beweislast, z. B. bei der Neu-
festsetzung des Unfallausgleichs wegen gesun-
kener Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE), 
verstößt der oder die Verletzte gegen seine oder 
ihre Mitwirkungspflicht und es ist nach Art. 10 
Abs. 3 zu verfahren.

45.3.2 1Der Gutachtensauftrag muss klar abgefasst 
sein. 2Hierzu gehören insbesondere eine knap-
pe und klare Darstellung des rechtserheblichen 
Sachverhalts, Hinweise auf Besonderheiten wie 
widersprüchliche Angaben des oder der Verletz-
ten, Vorschäden, bereits vorliegende Gutachten 
oder ärztliche Stellungnahmen, die präzise For-
mulierung der rechtserheblichen Fragen, die 
Erläuterung der im Einzelfall maßgebenden 
Rechtsbegriffe, die Frage nach Erforderlichkeit 
und Zeitpunkt einer Nachuntersuchung, usw. 
3Dem Gutachtenauftrag ist ein Aktenauszug 
beizufügen, der nur die wesentlichen Unterla-
gen enthält (sämtliche medizinischen Berichte, 
Verwaltungsakte, Vorerkrankungsnachweise, 
Röntgenaufnahmen, usw.); Nr. 10.2.3 ist zu be-
achten. 4Die Gutachtenauswertung ist Aufgabe 
der Pensionsbehörde. 5Dazu gehört die kritische 
Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Gutach-
tens, z. B. ob objektive oder subjektive Befunde 
beschrieben werden und die Befundschilderung 
in sich widerspruchsfrei ist, die aus dem Sach-
verhalt und dem medizinischen Befund gezo-
genen Schlüsse nachvollziehbar und die MdE-
Einschätzung schlüssig ist. 

45.4 Die allgemeinen Vorschriften des Gesetzes fin-
den Anwendung, soweit die Vorschriften über die 
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Unfallfürsorge keine oder keine abschließende 
Regelung treffen.

46. Dienstunfall

46.0 Art. 46 enthält die Legaldefinition des Dienst-
unfalls. 

46.1.1 1Ein Unfall, den ein Beamter oder eine Beamtin 
anlässlich der Wahrnehmung von Rechten oder 
Erfüllung von Pflichten nach dem Personalver-
tretungsrecht erleidet, ist kein Dienstunfall. 2Es 
wird jedoch Unfallfürsorge in entsprechender 
Anwendung der beamtenrechtlichen Unfallfür-
sorgevorschriften gewährt (Art. 11 Bayerisches 
Personalvertretungsgesetz – BayPVG). 3Ent-
sprechendes gilt für die Vertrauenspersonen 
der schwerbehinderten Menschen (§ 96 Abs. 3  
SGB IX) und die Gleichstellungsbeauftragten 
(Art. 16 Abs. 5 Bayerisches Gleichstellungsge-
setz – BayGlG).

46.1.2 Bei Unfällen und Erkrankungen im Ausland sind 
gegebenenfalls die Sonderregelungen des Unter-
abschnitts 3 (Art. 64 ff.) zu beachten.

46.1.3 1Der Unfallbegriff setzt ein auf äußerer Einwir-
kung beruhendes, plötzliches Ereignis voraus, 
das rechtlich wesentlich einen Körperschaden 
(mit-)verursacht hat. 2Dazu gehören auch kör-
pereigene, unkoordinierte, unkontrollierte Bewe-
gungen (z. B. Stolpern, Umknicken) sowie außer-
gewöhnliche Kraftaufwendungen. 3Zu beachten 
ist jedoch, inwieweit krankhafte Veranlagungen 
bzw. Vorschäden oder bei der Geltendmachung 
von psychischen Erkrankungen die Persönlich-
keit mitursächlich waren. 4Der Begriff „äußere 
Einwirkung” dient der Abgrenzung von “inneren 
Ursachen”.

46.1.4 1Als „plötzlich” ist ein Ereignis anzusehen, wenn 
es längstens innerhalb der täglichen Dienstzeit 
stattgefunden hat. 2Eine Erkrankung infolge län-
gerer (über eine Dienstschicht hinausgehender) 
schädlicher Einflüsse, denen der Beamte oder die 
Beamtin im Dienst ausgesetzt war, gilt nur in den 
in Abs. 3 genannten Fällen als Dienstunfall.

46.1.5.1 1„In Ausübung des Dienstes” ist ein Unfall nur 
dann eingetreten, wenn sich der Beamte oder 
die Beamtin zum Unfallzeitpunkt im Dienst 
befunden und konkret eine dienstliche Tätig-
keit ausgeübt hat. 2Ein innerer Zusammenhang 
der Tätigkeit mit den dienstlichen Aufgaben ist 
erforderlich. 3Er wird bei eigenwirtschaftlichen 
Tätigkeiten vollständig gelöst. 4Eigenwirtschaft-
lichkeit ist gegeben, wenn die konkrete Tätigkeit 
zum Unfallzeitpunkt lediglich eigenen Interes-
sen oder Bedürfnissen dient. 5Die eigenwirt-
schaftliche Tätigkeit beginnt z. B. beim Weg zur 
Toilette, zum Raucherzimmer oder zur Kantine 
jeweils an der äußeren Toilettentür, beim Betre-
ten des Raucherraums oder an der Kantinentür 
und endet nach Abschluss der eigenwirtschaft-
lichen Tätigkeit dort wieder. 6Der innere Zusam-
menhang mit dem Dienst wird gelöst, wenn die 
Fähigkeit des Beamten oder der Beamtin zu der 
ihm oder ihr obliegenden Dienstleistung alkohol- 
oder drogenbedingt so sehr beeinträchtigt ist, 
dass die Ausführung von Dienstaufgaben nicht 
mehr möglich ist (vgl. BSG, Urteil vom 2. No-

vember 1988, VersR 1989, 607; BVerwG, Urteil 
vom 23. Februar 1989, NJW 1989, 2005) oder bei 
Dienstunfähigkeit, z. B. auf Grund Krankheit.

46.1.5.2 1Für Heim- und Telearbeitsplätze gilt Nr. 46.1.5.1 
entsprechend. 2Unfallschutz besteht nur, solange 
sich der Beamte oder die Beamtin in dem Raum 
befindet, in dem sich die vom Dienstherrn ge-
stellten Arbeitsmittel befinden. 3Der übrige Teil 
des von dem Beamten oder der Beamtin bewohn-
ten Hauses oder der Wohnung ist dem privaten 
Lebensbereich zuzuordnen. 4Dieser wird von 
dem Beamten oder der Beamtin in dem Sinn be-
herrscht, dass nur er oder sie auf die dort gegebe-
nen Unfallgefahren Einfluss nehmen kann, der 
Dienstherr jedoch nicht (vgl. BayVGH, Beschluss 
vom 10. Juni 2008, 3 ZBR 2010, 127).

46.1.5.3 Bei einer Tätigkeit außerhalb des regelmäßigen 
Dienstes müssen besondere Umstände vorliegen, 
die den Schluss rechtfertigen, dass die Tätigkeit, 
bei der der Beamte oder die Beamtin den Unfall 
erlitten hat, in engem Zusammenhang mit den 
dienstlichen Aufgaben steht.

46.1.5.4 1Bei Teilnahme am Dienstsport handelt es sich 
um Dienst im Sinn des Abs. 1. 2Dienstsport ist 
angeordneter und in den Dienstplan einbezo-
gener Sport mit Teilnahmepflicht der Beamten 
und Beamtinnen. 3Dieser dienstsportpflichtige 
Personenkreis kann auch bei der Teilnahme an 
sportlichen Veranstaltungen außerhalb der re-
gelmäßigen Dienstzeit unter Dienstunfallschutz 
stehen, wenn die Dienststelle z. B. aus personal-
wirtschaftlichen oder organisatorischen Gründen 
keinen dienstplanmäßigen Sport durchführen 
kann oder die Beamten und Beamtinnen selbst 
aus dienstlichen Gründen (z. B. Schichtdienst) 
gehindert sind, am durch Dienstplan festgeleg-
ten Sport teilzunehmen. 4Wettkampfmäßiger 
oder zur Erzielung von Spitzenleistungen ausge-
übter Sport ist nur dann ausnahmsweise dienst-
unfallgeschützt, wenn der dienstliche Zweck 
im Vordergrund steht. 5In allen Fällen muss 
die sportliche Betätigung materiell und formell 
dienstbezogen (vgl. Nr. 46.1.9), vom Dienstvor-
gesetzten (Art. 3 Satz 1 BayBG) angeordnet oder 
genehmigt und unter die fachliche Aufsicht einer 
vom Dienstvorgesetzten bestimmten Person (z. B. 
Sportlehrer, Übungsleiter oder Trainer) gestellt 
sein.

46.1.5.5 1„Infolge des Dienstes“ ist ein Unfall eingetreten, 
wenn der Beamte oder die Beamtin im Zeitpunkt 
der den Unfall auslösenden äußeren Einwirkung 
dienstliche Aufgaben verrichtet hat, der hier-
durch verursachte Körperschaden aber erst nach 
der Dienstausübung eingetreten ist. 2Ein Unfall 
ist nicht schon dann infolge des Dienstes ein-
getreten, wenn er in irgendeinem ursächlichen 
Zusammenhang mit dem Dienst steht; zwischen 
dem Dienst und dem Unfall muss ein enger un-
mittelbarer Zusammenhang bestehen.

46.1.6 1Die „geschützte Tätigkeit” muss den Unfall 
rechtlich wesentlich (mit-)verursacht haben 
(haftungsbegründende Kausalität). 2Der Unfall 
muss rechtlich wesentliche (Teil-)Ursache für 
den festgestellten Körperschaden gewesen sein 
(haftungsausfüllende Kausalität). 3Zur Feststel-
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lung des Ursachenzusammenhangs kommen zu-
nächst alle Bedingungen in Betracht, die nicht 
hinweggedacht werden können, ohne dass der 
konkrete Erfolg entfiele. 4Aus diesen Ursachen 
ist nur diejenige als rechtlich wesentliche (Teil-)
Ursache maßgeblich, die wegen ihrer besonde-
ren Beziehung zum Erfolg zu dessen Eintritt we-
sentlich mitgewirkt hat. 5Sind mehrere Ursachen 
in ihrer Bedeutung für den Unfall als annähernd 
gleichwertig anzusehen und ist mindestens eine 
von ihnen auf den Dienst zurückzuführen, so 
ist der ursächliche Zusammenhang gegeben. 
6Eine haftungsbegründende Kausalität besteht 
nicht, wenn der Beamte oder die Beamtin einer 
allgemeinen, jeden anderen auch treffenden 
Gefahr erlegen ist. 7Bei der haftungsausfüllen-
den Kausalität ist zu unterscheiden zwischen 
Erstschaden (unmittelbar und sofort nach dem 
Unfall eingetretener Körperschaden) und Folge-
schaden (schicksalsmäßig aus dem Erstschaden 
ent wickelt oder durch ihn bedingtes neues Un-
fallereignis eingetreten). 8In beiden Fällen muss 
der Dienstunfall rechtlich wesentliche (Teil-)Ur-
sache gewesen sein.

46.1.7 Einem Körperschaden steht die Beschädigung 
oder Zerstörung eines Körperersatzstückes (§ 2 
Orthopädieverordnung) gleich.

46.1.8 Dienstreisen und Dienstgänge

46.1.8.1 1Dienstreisen und Dienstgänge (Art. 2 Abs. 2 
bis 4 BayRKG) sind die notwendigen Wege nach 
und von dem Bestimmungsort; maßgeblich ist 
grundsätzlich die Dienstreisegenehmigung. 2Ab-
weichend von der Dienstreisegenehmigung steht 
auch der direkte Weg zwischen der Familien-
wohnung (Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 46.2.3) 
oder einer Unterkunft am Dienstort (Art. 46 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) und dem Geschäftsort unter 
Unfallschutz, wenn der Beamte oder die Beamtin 
die Dienststelle schon vor der Sollarbeitszeit ver-
lassen müsste bzw. nicht mehr innerhalb der Sol-
larbeitszeit erreichen könnte. 3Entsprechendes 
gilt für Aus- und Fortbildungsreisen. 4Die Nrn. 
46.2.1 bis 46.2.3 gelten sinngemäß, sofern nach-
stehend nichts Abweichendes bestimmt ist.

46.1.8.2 1Unter Unfallschutz steht grundsätzlich nur die 
Tätigkeit am Bestimmungsort, die unmittelbar 
dem Zweck der Dienstreise entspricht, z. B. Lehr-
tätigkeit oder Teilnahme an einer Besprechung  
(= dienstliche Tätigkeit am Bestimmungsort). 
2Auch die mit dieser Tätigkeit zusammenhän-
genden Wege am Bestimmungsort sowie Tätig-
keiten, die zwangsläufig mit dem auswärtigen 
Aufenthalt in engem Zusammenhang stehen, 
sind dienstunfallgeschützt, z. B. Kauf einer Fahr-
karte, nicht aber eigenwirtschaftliche Tätigkeiten 
wie der Gang zur Hotelbar oder zum Hotelkiosk 
am Abend während des Hotelaufenthaltes.

46.1.8.3 1Wurde die Dienstreise über die Dauer des 
Dienstgeschäfts hinaus angeordnet, beispiels-
weise um bei einer Rückreise am Wochenende 
durch günstigere Flugpreise Reisekosten zu spa-
ren, steht die verspätete Rückreise auf Grund der 
dienstlichen Veranlassung trotz der Unterbre-
chung unter Unfallschutz. 2Der Aufenthalt des 

Beamten oder der Beamtin am Dienstort nach 
Beendigung des Dienstgeschäfts steht nicht un-
ter Unfallschutz, erst bei Antritt der Rückreise 
lebt der Unfallschutz wieder auf. 3Tritt der Beam-
te oder die Beamtin die Heimreise aus privaten 
Gründen verspätet an, endet auch in diesem Fall 
der Unfallschutz mit dem Ende der dienstlichen 
Tätigkeit und lebt nur dann wieder auf, wenn die 
Heimreise bei natürlicher Betrachtungsweise 
noch als Fortsetzung der Dienstreise angesehen 
werden kann (vgl. BSG, Urteil vom 6. Juli 1967, 
MDR 1967, 954).

Beispiel:

Ein Beamter auf Dienstreise beendet seine Dienst-
geschäfte am Freitag, tritt die Rückreise aus priva-
ten Gründen aber erst am Samstag an. Die Heim-
reise ist noch durch das Dienstgeschäft geprägt, 
es besteht Unfallschutz. Im Zeitraum zwischen der 
Rückkehr zur Unterkunft nach Beendigung des 
Dienstgeschäfts und dem Antritt der Heimreise 
besteht kein Unfallschutz.

Tritt der Beamte die Heimreise hingegen erst nach 
einer Woche Urlaub am auswärtigen Dienstort 
an, ist die Heimreise vom privaten Aufenthalt des 
Beamten geprägt. Der Zusammenhang mit dem 
Dienstgeschäft ist gelöst, es besteht kein Unfall-
schutz.

46.1.9 Dienstliche Veranstaltungen

1Dienstliche Veranstaltungen sind solche, die in 
einem inneren Zusammenhang mit dem Dienst 
stehen, dienstlichen Interessen dienen und durch 
organisatorische Maßnahmen personeller und 
sachlicher Art in den weisungsgebundenen 
Dienstbereich einbezogen sind (formelle und 
materielle Dienstbezogenheit). 2Hierzu zählen 
z. B. Personalausflüge und Betriebsfeiern, aber 
auch Lehrgänge, die im Auftrag der Dienststelle 
von Dritten angeboten werden. 3Auf eine Ver-
pflichtung des Einzelnen zur Teilnahme kommt 
es nicht an. 4Die Nrn. 46.2.1 bis 46.2.3 gelten 
entsprechend.

46.1.10 Nebentätigkeiten

46.1.10.1 Die Zuordnung einer Nebentätigkeit zum öf-
fentlichen Dienst oder dem ihm gleichstehenden 
Dienst ergibt sich aus § 4 BayNV.

46.1.10.2 Eine Veranlassung des Dienstherrn im Sinn des 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ist auch dann anzunehmen, 
wenn an der Ausübung der Nebentätigkeit ein 
dienstliches Interesse anerkannt wurde und der 
Beamte oder die Beamtin hätte verpflichtet wer-
den können, die Nebentätigkeit auszuüben.

46.1.10.3 1Die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter gilt 
nicht als Nebentätigkeit (Art. 81 Abs. 2 Satz 2 
BayBG) und ist somit nicht dienstunfallgeschützt. 
2Für diese Tätigkeiten besteht in der Regel ge-
mäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 SGB VII Versicherungs-
schutz in der gesetzlichen Unfallversicherung. 
3Für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen richtet 
sich die Unfallfürsorge nach Art. 63.
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46.2.1 Unfälle auf dem Weg Wohnung - Arbeitsstätte
1Für Wegeunfälle gelten die Voraussetzungen 
des Dienstunfalls sinngemäß. 2An die Stelle der 
„geschützten Tätigkeit” tritt das Zurücklegen des 
direkten Weges zwischen Wohnung und Dienst-
stelle. 3Ein geschützter direkter Weg nach und 
von der Dienststelle liegt vor, wenn er in einem 
rechtlich wesentlichen Zusammenhang mit dem 
Dienst steht. 4Der Weg von und nach der Dienst-
stelle beginnt und endet grundsätzlich an der 
Haustür.

46.2.1.1 1Der direkte Weg muss nicht zwangsläufig der 
kürzeste Weg sein, er kann auch die verkehrs-
technisch günstigste Strecke (z. B. über die Au-
tobahn statt Bundesstraße) oder die Route des 
genutzten öffentlichen Verkehrsmittels sein. 2Die 
Feststellung ist in jedem Einzelfall konkret vor-
zunehmen.

46.2.1.2 1Neben dem inneren Zusammenhang zwischen 
dem Weg und dem Dienst muss eine rechtlich 
wesentlich mit der Zurücklegung des Weges zu-
sammenhängende Gefahr den Unfall verursacht 
haben. 2Diese Gefahr darf nicht ursächlich durch 
private oder allgemeine Umstände zum Unfall 
geführt haben, sie muss vielmehr notwendiger-
weise dem zurückgelegten Weg eigentümlich 
gewesen sein. 3Ein Dienstunfall liegt z. B. nicht 
vor, wenn der Beamte oder die Beamtin im Auto 
von einer Wespe gestochen wird, da er oder sie 
hier einer allgemeinen, jeden anderen auch tref-
fenden Gefahr erlegen ist.

46.2.2 Umwege, Abwege und Unterbrechungen

Der innere Zusammenhang mit dem Dienst wird 
grundsätzlich unterbrochen durch Abwege, Um-
wege oder Unterbrechungen.

46.2.2.1 Umweg ist ein Weg, der zwar in Richtung des 
endgültigen Zieles führt, jedoch nicht der direkte 
Weg (vgl. Nr. 46.2.1.1) ist und den direkten Weg 
nicht ganz unerheblich verlängert und aus ei-
genwirtschaftlichen oder sonstigen persönlichen 
Gründen gewählt wird.

46.2.2.2 1Abweg ist ein Weg, der aus eigenwirtschaftli-
chen Gründen vom Ziel weg oder über das Ziel 
hinaus führt. 2Abweg ist auch ein Weg zum 
Dienstort, der an einem Ort beginnt, der nicht 
Familienwohnung, Unterkunft am Dienstort 
(Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) oder auch Dienstort 
ist, soweit nicht der direkte Weg zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte genutzt wird.

Beispiel:  
Weg zu einer nach Dienstschluss aufgesuchten 
Apotheke, die in entgegen gesetzter Richtung 
zur Familienwohnung liegt (BVerwG, Urteil vom 
6. Juli 1965, DÖD 1965, 174). Weg vom Badesee 
statt von der Familienwohnung zum Dienstort, so-
weit nicht der direkte Weg benutzt wird (BVerwG, 
Urteil vom 27. Mai 2004, DVBl 2004, 1377).

46.2.2.3 1Unterbrechung ist eine eigenwirtschaftliche 
Tätigkeit (Nr. 46.1.5.1 Satz 4), die in das Zurück-
legen des Weges eingeschoben wird. 2Es besteht 
ausnahmsweise Unfallschutz, wenn sie lediglich 
unwesentlich ist. 3Eine Tätigkeit ist unwesent-
lich, wenn sie hinsichtlich ihrer Art und zeitli-

chen Dauer so geringfügig ist, dass sie nicht ins 
Gewicht fällt, sie ganz nebenbei oder „im Vor-
beigehen“ erledigt werden kann. 4Keine unwe-
sentliche Unterbrechung ist das Verlassen des 
öffentlichen Verkehrsraumes (Fläche des gesam-
ten öffentlichen Straßengeländes) als Fußgänger 
bzw. bereits das Aus-/Absteigen als Kraftfahrer. 

Beispiel:

Unwesentliche Unterbrechungen, die den Zu-
sammenhang mit dem Dienst nicht lösen, sind 
z. B. das Anhalten zum Blick in die Auslage eines 
Schaufensters, der Kauf einer Zeitung an einem 
Kiosk mit Verkaufsfenster, der auf dem Weg liegt, 
der Kauf von Zigaretten an einem Automaten oder 
ein kurzes Gespräch mit Bekannten.

Unterbrechungen, während denen kein Unfall-
schutz besteht, sind z. B. Einkäufe in am direkten 
Weg liegenden Geschäften und auf dem direkten 
Weg geführte private Unterhaltungen von mehr 
als einer halben Stunde (BVerwG, Urteil vom 
30. Juni 1966, BVerwGE 24, 246). 

46.2.2.4 1Ob der Unfallschutz nach einem Abweg oder 
einem Umweg mit Rückkehr auf den direkten 
Weg oder nach einer Unterbrechung mit dem Er-
reichen des öffentlichen Verkehrsraumes wieder 
auflebt, hängt von der Art und Dauer des Abwei-
chens vom direkten Weg im Einzelfall ab. 2Eine 
endgültige Lösung vom Dienst mit gänzlichem 
Verlust des Unfallschutzes tritt ein, wenn eine 
Unterbrechung zwei Stunden übersteigt. 

Beispiel:

Mit dem Verlassen des Kaufhauses oder dem 
Ende einer längeren privaten Unterhaltung endet 
die Unterbrechung und Unfallschutz setzt i. d. R. 
wieder ein. Dauerte der Einkauf länger als zwei 
Stunden, tritt die endgültige Lösung vom Dienst 
ein und auch beim Verlassen des Kaufhauses und 
Fortsetzen des Heimweges auf dem direkten Weg 
besteht kein Unfallschutz mehr.

46.2.3 Familienwohnung
1Als Familienwohnung ist die Wohnung anzuse-
hen, wo der Beamte oder die Beamtin seinen oder 
ihren Lebensmittelpunkt hat; bei verheirateten 
Beamten oder Beamtinnen ist dies regelmäßig 
die eheliche Wohnung. 2Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Familienwohnung sind z. B. re-
gelmäßiges Aufsuchen, eigenes Zimmer dort, 
eigene Möbel, gesellschaftliche Aktivitäten in 
Vereinen, usw. 3In Zweifelsfällen ist eine Meld-
ebescheinigung anzufordern. 

46.2.4 Kindergartenumweg
1Der Kindergartenumweg (Nr. 46.2.2.1) ist nur 
geschützt, wenn der Beamte oder die Beamtin 
alleinerziehend oder verheiratet ist und auch der 
Ehegatte erwerbstätig ist. 2Die Notwendigkeit, 
sein oder ihr Kind (vgl. § 32 Abs. 1, § 63 Abs. 1 
EStG) fremder Obhut anzuvertrauen, kann sich 
auch dann ergeben, wenn der nichtberufstätige 
Ehegatte infolge Krankheit zur Versorgung des 
Kindes nicht in der Lage ist oder das Kind aus 
besonderen Gründen (z. B. wegen Behinderung) 
nicht unbeaufsichtigt bleiben kann.
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46.2.5 Fahrgemeinschaft
1Gemäß Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b besteht 
Unfallschutz auch bei vertretbaren Umwegen 
(Nr. 46.2.2.1), die bei einer Fahrgemeinschaft mit 
anderen Berufstätigen, kraft Gesetz (§ 2 SGB VII) 
oder Satzung (§ 3 SGB VII) in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versicherten Personen wie 
z. B. Beschäftigten, Schülern und Studenten oder 
freiwillig in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versicherten Personen (§ 6 SGB VII) erforderlich 
sind. 2Bei einem Kindergartenumweg sind die 
Voraussetzungen für Unfallschutz abschließend 
in Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a aufgeführt; trotz 
der Versicherung in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. a SGB 
VII gelten Kinder während des Besuchs von Kin-
dertagesstätten oder Kindergärten somit nicht als 
Teilnehmer der Fahrgemeinschaft im Sinn des 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b.

46.2.6 Das Abweichen vom unmittelbaren Weg von und 
nach der Dienststelle ist dann vertretbar, wenn 
die Gesamtumstände unter besonderer Berück-
sichtigung von Entfernung und aufzuwendender 
Zeit ein Abweichen sinnvoll erscheinen lassen.

46.2.7 1Geschützt ist neben dem unmittelbaren direkten 
Weg zwischen Dienststelle und Familienwoh-
nung auch der direkte Weg zwischen Unterkunft 
am Dienstort und der entfernt liegenden Fami-
lienwohnung. 2Beim Zurücklegen des Weges 
von und nach der Familienwohnung bedarf es 
in diesen Fällen nicht eines unmittelbaren zeitli-
chen Zusammenhangs mit dem Dienstende oder 
dem Dienstbeginn. 3So kann z. B. die Fahrt am 
Samstagmorgen zur Familienwohnung unfall-
geschützt sein, obwohl der Beamte seinen Dienst 
bereits am Freitagabend beendet hat.

46.2.8 Durchführung des Heilverfahrens

46.2.8.1 Ein Unfall, den der oder die Verletzte bei der 
Durchführung des Heilverfahrens oder auf ei-
nem hierzu notwendigen Weg erleidet, gilt auch 
dann als Folge des Dienstunfalls, wenn sich der 
oder die Verletzte im Ruhestand befindet oder 
entlassen ist. 

46.2.8.2 1Die von der Pensionsbehörde zur Feststellung 
von Unfallfolgen angeordneten ärztlichen Un-
tersuchungen (Art. 45 Abs. 3) und die damit 
zusammenhängenden Wege sind den in Abs. 2 
Satz 2 genannten Wegen gleichgestellt, wenn 
das Schadensereignis als Dienstunfall aner-
kannt wird. 2Dienstunfallschutz besteht auch bei 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen 
und den damit zusammenhängenden Wegen. 
3Unfallschutz besteht auch bei Untersuchungen 
für besondere Verwendungen von Polizeibeam-
ten und Polizeibeamtinnen und dienstlich ange-
ordneten Untersuchungen zur Polizeidienstfä-
higkeit gemäß Art. 128 BayBG sowie den damit 
zusammenhängenden Wegen. 4Andere Wege zu 
dienstlich veranlassten ärztlichen Untersuchun-
gen, beispielsweise zur Feststellung der Dienst-
unfähigkeit unabhängig von einem Dienstunfall, 
und der dortige Aufenthalt stellen weder eine 
Dienstausübung dar noch stehen sie im Zusam-
menhang mit einem vorausgegangenen Dienst-

unfall; ein hierbei erlittener Unfall kann nicht 
als Dienstunfall anerkannt werden. 

46.3.1 Berufskrankheiten

1Als Dienstunfall gelten nur solche Krankheiten, 
die in der Anlage zur Berufskrankheiten-Ver-
ordnung (BKV) vom 31. Oktober 1997 (BGBl I S. 
2623) in der jeweils geltenden Fassung genannt 
sind mit den dort im Einzelnen bezeichneten 
Maßgaben. 2Als maßgeblicher Zeitpunkt gilt bei 
einer Berufskrankheit der Tag der erstmaligen 
Diagnose einer in der Anlage zur BKV genann-
ten Krankheit. 3Eine Behandlungsbedürftigkeit 
und/oder vorübergehende Dienstunfähigkeit ist 
nicht erforderlich. 4Ist zum Zeitpunkt der erst-
maligen Diagnose eine Krankheit nicht in der 
Anlage zur BKV genannt, kann auch bei späterer 
Aufnahme dieser Krankheit in die Anlage zur 
BKV ein Dienstunfall nicht anerkannt werden 
(vgl. BVerwG, Beschluss vom 23. Februar 1999 
– 3 B 88/98 – ZBR 1999, 274).

46.3.2 1Der Beamte oder die Beamtin ist der Gefahr 
der Erkrankung an einer bestimmten Krankheit 
besonders ausgesetzt, wenn er oder sie eine Tä-
tigkeit ausübt, die erfahrungsgemäß eine hohe 
Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung infol-
ge des Dienstes in sich birgt (besondere Gefähr-
dung). 2Die besondere Gefährdung muss für die 
dienstliche Verrichtung typisch und in erheblich 
höherem Maße als bei der übrigen Bevölkerung 
vorhanden sein. 3Entscheidend ist die für die 
dienstliche Verrichtung typische erhöhte Ge-
fährdung und nicht die individuelle Gefährdung 
des Beamten oder der Beamtin auf Grund seiner 
oder ihrer Veranlagung. 4Es ist auf die Art der 
dienstlichen Tätigkeit abzustellen; eine Gefahr, 
die alleine durch den Ort bedingt ist, an dem die 
dienstliche Tätigkeit ausgeübt wird, reicht nicht 
aus (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. Mai 1995 –  
3 B 94.3181 – ZBR 1996, 343). 

Beispiele:

Einer besonderen Gefährdung in höherem Maße 
sind z. B. Polizeibeamte ausgesetzt, die in einem 
Seuchengebiet zur Durchführung von Maßnah-
men zur Bekämpfung der Seuche (Absperrung, 
Überwachung) eingesetzt sind; alleine die Anwe-
senheit in einem Seuchengebiet genügt nicht. 

Eine erfahrungsgemäß hohe Wahrscheinlichkeit 
für eine Erkrankung an einer Berufskrankheit 
liegt auch nicht vor, wenn beispielsweise ein Ver-
waltungsbeamter oder eine Verwaltungsbeamtin 
über Jahre hinweg im Dienstzimmer Belastungen 
durch Asbest ausgesetzt war und an einer dadurch 
verursachten Krankheit leidet. 

46.3.3.1 1Bei der Erkrankung eines Beamten oder einer 
Beamtin mit dienstlich angeordnetem Aufent-
halt im Ausland an einer Krankheit im Sinn 
des Abs. 3 Satz 1 kommt es nicht auf die Art der 
dienstlichen Verrichtung oder auf den Zusam-
menhang mit dem Dienst an. 2Entscheidend ist 
das Vorliegen gesundheitsschädigender Verhält-
nisse, die sich typischerweise von den Verhält-
nissen im Inland unterscheiden. 
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46.3.3.2 Auch ein vorübergehender Aufenthalt im Ausland 
im Verlauf einer Dienstreise zählt als dienstlich 
angeordneter Auslandsaufenthalt.

46.4.1 Rechtswidriger Angriff

Angriff setzt eine objektive unmittelbare räum-
lich-zeitliche Gefährdung (objektives Element) 
auf Grund einer zielgerichteten Verletzungs-
handlung (subjektives Element) voraus.

46.4.1.1 Räumliche Gefährdung erfordert, dass sich der 
Beamte oder die Beamtin in Reichweite des mut-
maßlichen Angreifers bzw. der mutmaßlichen 
Angreiferin dergestalt befand, dass dieser oder 
diese in der Lage war, mit den ihm oder ihr ak-
tuell zur Verfügung stehenden Kenntnissen und 
Hilfsmitteln das Ziel zu erreichen.

Beispiel 1:

Angreifer A will Bearbeiterin B „eine Abreibung 
verpassen“, sucht deren Dienststelle auf und er-
fährt dort, dass B einen Heimarbeitsplatz hat, des-
sen Anschrift ihm nicht mitgeteilt wird. A konnte 
B mit den ihm zur Verfügung stehenden Kennt-
nissen nicht erreichen, daher keine unmittelbare 
Gefährdung.

Beispiel 2: 

Angreiferin A will Bearbeiter B „eine Abreibung 
verpassen“ und sucht dessen Dienststelle auf. B 
sieht die ihm persönlich bekannte A durch das 
Fenster seines in einem Obergeschoss gelegenen 
Büros und weist den Pförtner an, A nicht zu ihm 
vorzulassen. A verfügte über keine Möglichkeit, 
das Büro des B zu erreichen, daher keine unmit-
telbare Gefährdung.

46.4.1.2 An der zeitlichen Gefährdung fehlt es, solange 
sich der Tatplan des mutmaßlichen Angreifers 
noch im Vorbereitungsstadium befindet.

Beispiel:

Angreifer A weiß, wo Bearbeiterin B arbeitet. Um 
den besten Zeitpunkt für seinen Angriff zu ermit-
teln, beobachtet er sie mehrere Tage lang beim 
Verlassen der Dienststelle. Vom Pförtner deswegen 
zur Rede gestellt, gibt er seinen Plan auf. Trotz der 
räumlichen Gefährdung kein Angriff, da sich die 
Tat noch im Vorbereitungsstadium befand.

46.4.1.3 Für das Vorliegen einer zielgerichteten Verlet-
zungshandlung ist die Sicht des mutmaßlichen 
Angreifers entscheidend; er oder sie muss bei der 
Vornahme der konkreten Handlung die Schädi-
gung des Beamten oder der Beamtin zumindest 
billigend in Kauf nehmen.

46.4.2 1Tätlicher Angriff ist ein Angriff, der auf einen 
physischen Schaden gerichtet ist. 2An einem 
tätlichen Angriff fehlt es daher insbesondere bei 
Beleidigungen oder Bedrohungen.

46.4.3 Pflichtgemäßes Handeln ist dann nicht mehr ge-
geben, wenn der Beamte oder die Beamtin die 
Gefährdung durch vorwerfbares Verhalten selbst 
hervorgerufen hat.

46.5.1 Beurlaubte Beamte und Beamtinnen
1Vorherige Zusicherungen von Unfallfürsorge-
leistungen bereits bei Beurlaubung des Beamten 

oder der Beamtin sind nicht zulässig (vgl. Art. 9 
Abs. 3). 2Wegen des Antragserfordernisses und 
des Zahlungsbeginns vgl. Nr. 9.3.

46.5.2 Unfallfürsorge wird in der Regel nicht gewährt, 
soweit von anderer Seite Unfallfürsorge oder 
sonstige Leistungen (insbesondere Leistungen 
der gesetzlichen Unfallversicherung) wegen des 
Unfalls gewährt werden.

46.5.3 Die übrigen Voraussetzungen für das Vorliegen 
eines Dienstunfalls müssen sinngemäß erfüllt 
sein.

47. Meldung und Untersuchungsverfahren

47.0 Art. 47 regelt, innerhalb welcher Fristen und 
auf welche Art ein Dienstunfall gemeldet wer-
den muss und was daraufhin der Dienstvorge-
setzte und die Pensionsbehörde zu veranlassen 
 haben.

47.1.1 Meldefrist
1Im Interesse der Beweissicherung sollen Unfälle 
dem Dienstvorgesetzten unverzüglich gemeldet 
werden. 2Die Ausschlussfrist gilt sowohl für die 
erstmalige Meldung des Unfalls und der damit 
in Zusammenhang stehenden Körperschäden 
als auch für die Geltendmachung weiterer durch 
den Dienstunfall verursachter Körperschäden 
und Folgeschäden (vgl. BVerwG, Urteil vom 
28. Februar 2002 – 2 C 5.01 – Buchholz 239.1 
§ 45 BeamtVG Nr. 5). 3Innerhalb der Ausschluss-
frist nach Abs. 1 können neben den bereits im 
Rahmen der Unfallmeldung angezeigten Körper-
schäden weitere Körperschäden geltend gemacht 
werden, nach Ablauf dieser Frist können weitere 
Körperschäden nur noch unter den zusätzlichen 
Voraussetzungen von Abs. 2 geltend gemacht 
werden. 4Die Behörde kann auf die Einhaltung 
der Ausschlussfrist gegenüber dem Beamten oder 
der Beamtin oder dessen oder deren Hinterblie-
benen nicht verzichten.

47.1.2 1Bei Erkrankungen nach Art. 46 Abs. 3 oder 
Art. 64 beginnt die Ausschlussfrist im Zeitpunkt 
der erstmaligen ärztlichen Diagnose einer in der 
Anlage zur BKV genannten Krankheit, sofern der 
oder die Berechtigte in diesem Zeitpunkt zumin-
dest für möglich halten kann, dass die Krank-
heit im Zusammenhang mit der Dienstausübung 
steht. 2Behandlungsbedürftigkeit und/oder vorü-
bergehende Dienstunfähigkeit sind nicht erfor-
derlich.

47.1.3 1Die Pensionsbehörde kann amtliche Vordrucke 
für die Unfallmeldung vorgeben. 2Zur Verkür-
zung der Bearbeitungsdauer sind von dem oder 
der Verletzten bereits mit der Unfallmeldung 
Angaben über schon vor dem Unfall bestehende 
Beschwerden und Körperschäden zu machen, so-
weit diese nicht offensichtlich für die Gewährung 
der Unfallfürsorge irrelevant sind, sowie Fest-
stellungen des (erstbehandelnden) Arztes oder 
der (erstbehandelnden) Ärztin über die Unfall-
folgen mitzuteilen. 3Aus datenschutzrechtlichen 
Gründen sind diese medizinischen Angaben in 
einem verschlossenen Kuvert zusammen mit der 
Unfallmeldung des Beamten oder der Beamtin 
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dem Dienstvorgesetzten zur Stellungnahme vor-
zulegen.

47.1.4 1Die Dienstunfalluntersuchung und alle damit 
in Zusammenhang stehenden Unterlagen wer-
den als getrennter Teilakt des Personalakts bei 
der Pensionsbehörde aufbewahrt (Art. 104 Abs. 
1 Sätze 1 und 2 BayBG). 2In begründeten Einzel-
fällen, z. B. bei Missbrauchs- oder Täuschungs-
verdacht, dürfen der personalverwaltenden Stelle 
Auskünfte aus den Dienstunfallakten erteilt oder 
die entsprechenden Unterlagen vorgelegt wer-
den. 

47.2.1 1Mit der Möglichkeit eines Körperschadens ist 
immer dann zu rechnen, wenn ärztlicherseits 
nach einem Unfall Verletzungen festgestellt 
worden sind. 2Gleiches gilt bei einer Erkrankung 
nach Art. 46 Abs. 3 mit der erstmaligen Diag-
nose einer in der Anlage zur BKV aufgeführten 
Krankheit (vgl. Nr. 47.1.2).

47.2.2 Für den Beginn der Fristen gilt Nr. 47.1.2 entspre-
chend.

47.3.1 Unfalluntersuchung 
1Der Dienstherr hat alle erforderlichen und zu-
gänglichen Beweis- und Erkenntnismittel her-
anzuziehen und auszuwerten. 2Der oder die Ver-
letzte bzw. seine oder ihre Hinterbliebenen sind 
verpflichtet, an der Aufklärung des Sachverhalts 
mitzuwirken, Beweismittel zu bezeichnen und 
auf Verlangen der Pensionsbehörde vorzulegen 
oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 3Wird die Mit-
wirkung verweigert, geht dies zu ihren Lasten. 
4Dies gilt z. B. auch dann, wenn dem Dienstherrn 
die Einholung von Auskünften bei Dritten ver-
weigert wird (vgl. Art. 10).

47.3.2 Zum Untersuchungsgrundsatz und zu den Be-
weismitteln vgl. auch die Verfahrensgrundsätze 
gemäß Teil II Abschnitt 1 BayVwVfG.

47.3.3.1 Der Personalrat ist vom Dienstvorgesetzten zur 
Unfalluntersuchung nach Art. 79 Abs. 2 BayPVG 
hinzuzuziehen. 

47.3.3.2 Das Ergebnis der Unfalluntersuchung ist auf der 
Unfallmeldung des Beamten oder der Beamtin 
zu vermerken und zusammen mit den medizi-
nischen Angaben im verschlossenen Kuvert der 
Pensionsbehörde zuzuleiten.

47.3.4 Verstirbt ein Beamter oder eine Beamtin und 
bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Dienst-
unfall hierfür (mit-)ursächlich war, so hat der 
Dienstvorgesetzte oder die personalverwaltende 
Stelle die Unfallmeldung abzugeben.

47.3.5 Beweislast

47.3.5.1 1Anspruch auf Unfallfürsorgeleistungen besteht 
nur, wenn das Vorliegen der anspruchsbegrün-
denden Tatsachen und der Kausalzusammen-
hang der einzelnen Tatbestände zueinander von 
dem oder der Verletzten bzw. seinen oder ihren 
Hinterbliebenen mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit bewiesen werden. 2Der Be-
weis des ersten Anscheins genügt nur bei typi-
schen Geschehensabläufen. 3Liegen Anhalts-
punkte vor, die den typischen Geschehensablauf 
in Frage stellen, ist der volle Beweis zu erbrin-

gen. 4Kann der ursächliche Zusammenhang nur 
durch eine Obduktion festgestellt werden, sind 
die Hinterbliebenen unverzüglich darüber in 
Kenntnis zu setzen. 5Eine Obduktion bedarf der 
Einwilligung der Hinterbliebenen.

47.3.5.2 1Bei einer Erkrankung gemäß Art. 46 Abs. 3 
Satz 1 ist zunächst festzustellen, dass der Beamte 
oder die Beamtin nach der Art seiner dienstlichen 
Verrichtung der Gefahr der Erkrankung beson-
ders ausgesetzt war. 2Für den Kausalzusammen-
hang besteht dann eine gesetzliche Vermutung, 
die allerdings vom Dienstherrn widerlegt werden 
kann. 3Bei einer Erkrankung im Sinn des Art. 46 
Abs. 3 Satz 2 bedarf es lediglich der Feststellung, 
dass der Beamte oder die Beamtin der Gefahr der 
Erkrankung am Ort des dienstlich angeordneten 
Auslandsaufenthalts besonders ausgesetzt war.

47.3.5.3 1Soweit notwendig führt die Pensionsbehörde 
ergänzende Sachverhaltsermittlungen durch. 
2In diesem Zusammenhang entscheidet sie auch 
über die Beiziehung von ärztlichen Sachverstän-
digen wie beispielsweise Amtsärzten, beamteten 
Ärzten oder von der Pensionsbehörde allgemein 
oder im Einzelfall bezeichneten Ärzten. 3Verglei-
che hierzu Art. 45 Abs. 3 sowie Nr. 45.3. 

47.3.5.4 1Lassen sich die Voraussetzungen für das Vorlie-
gen eines Dienstunfalls trotz zumutbarer Aus-
schöpfung aller Mittel nicht beweisen, geht dies 
zu Lasten des oder der Verletzten bzw. seiner 
oder ihrer Hinterbliebenen. 2Eine Umkehr der 
Beweislast auf den Dienstherrn ist ausgeschlos-
sen. 3Dies gilt auch dann, wenn der Beamte oder 
die Beamtin unverschuldet die erforderlichen Be-
weismittel nicht benennen kann oder wenn nach 
dem Stand der medizinischen Wissenschaft die 
Entstehung bestimmter Krankheiten noch nicht 
geklärt ist.

47.3.6.1 1Die Pensionsbehörde entscheidet durch Verwal-
tungsakt über die Gewährung von Unfallfürs-
orgeleistungen (Art. 35 BayVwVfG). 2Die Ent-
scheidung ist zu begründen und dem oder der 
Verletzten oder den Hinterbliebenen bekannt-
zugeben (Art. 41, 43 Abs. 1 BayVwVfG). 3Wird 
durch die Entscheidung ein Anspruch berührt, 
der in den Nachlass des Beamten oder der Beam-
tin fällt, so ist die Entscheidung außer den Hin-
terbliebenen auch den Erben bekanntzugeben.

47.3.6.2 1Die Pensionsbehörde informiert den Dienst-
vorgesetzten bezüglich der Anerkennung oder 
Ablehnung des Schadensereignisses als Dienst-
unfall über die getroffene Entscheidung. 2Bei Be-
amten und Beamtinnen mit Anspruch auf eine 
Zulage für besondere Erschwernisse nach Art. 55 
BayBesG in Verbindung mit Teil 2 BayZulV teilt 
die Pensionsbehörde im Zusammenhang mit der 
Dienstunfallanerkennung der personalverwal-
tenden Stelle mit, ob ein Dienstunfall im Sinn 
von Art. 54 vorliegt.

47.3.7 Regressverfahren
1Zur Geltendmachung etwaiger Schadenser-
satzansprüche unterrichtet die Pensionsbehörde 
die zuständige allgemeine Vertretungsbehörde 
in dem für deren Aufgabenerfüllung erforder-
lichen Umfang, wenn die Möglichkeit besteht, 
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dass ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch 
des Beamten oder der Beamtin oder seiner oder 
ihrer Hinterbliebenen nach Art. 14 BayBG auf 
den Dienstherrn übergegangen ist. 2Diese Mel-
dung hat stets zu erfolgen, wenn der Dienstherr 
infolge der Körperverletzung oder Tötung des 
Beamten oder der Beamtin durch einen Dritten 
Versorgungsbezüge oder sonstige Leistungen 
gewährt. 3Beim Tode eines Beamten oder einer 
Beamtin oder eines Ruhestandsbeamten oder 
einer Ruhestandsbeamtin infolge eines Dienst-
unfalls hat die Pensionsbehörde bei der erstma-
ligen Festsetzung der Versorgungsbezüge stets 
aufzuklären, ob der Tod unter Umständen einge-
treten ist, die möglicherweise einen Dritten zum 
Schadenersatz verpflichten. 

47.3.8 1Die durch die Untersuchung des Unfalles und 
Feststellung der Unfallfolgen entstehenden Kos-
ten trägt die Verwaltung. 2Dem oder der Verletz-
ten sind notwendige Auslagen zu erstatten, die 
durch die Feststellung des Unfalles und der Un-
fallfolgen entstanden sind.

48. Nichtgewährung von Unfallfürsorge

48.0 1Art. 48 schließt die Unfallfürsorge in den Fällen 
aus, in denen die Gewährung von Leistungen der 
Unfallfürsorge dem Zweck dieses Rechtsinstituts 
zuwiderliefe. 2Der Ausschluss der Hinterbliebe-
nenversorgung ist in Art. 58 geregelt.

48.1.1 1Das Herbeiführen eines Unfallereignisses ist 
pflichtwidrig, wenn der Beamte oder die Beamtin 
entgegen dienstlichen Weisungen handelt oder 
das Handeln der dienstlichen Tätigkeit zuwider-
läuft. 2Nicht als pflichtwidrig einzustufen ist ein 
Ereignis, das der Beamte oder die Beamtin aus 
dienstlichen Gründen oder um ein schlimmeres 
Ereignis zu verhüten herbeigeführt hat.

Beispiel:

Polizist rammt absichtlich das Auto eines flüch-
tenden Straftäters. Die Verfolgung des Täters und 
auch das Rammen des Fahrzeugs erfolgen aus 
dienstlichem Grund.

48.1.2 Ein Unfallereignis ist vorsätzlich herbeigeführt, 
wenn der Beamte oder die Beamtin zumindest 
billigend in Kauf genommen hat, sich selbst zu 
verletzen, unabhängig davon, ob der Körperscha-
den in dem eingetretenen Umfang beabsichtigt 
wurde oder ob die Möglichkeit eines solchen 
Körperschadens bewusst war.

48.2.1 1Befolgt der oder die Verletzte pflichtwidrig 
eine Anordnung nicht, sich einer Heilbehand-
lungsmaßnahme zu unterziehen, sollen die da-
durch verursachten negativen Folgen auf die 
Dienst- oder Erwerbsfähigkeit nicht zu Lasten 
des Dienstherrn gehen. 2Die Pensionsbehörde ist 
deshalb berechtigt, die Leistungen der Unfallfür-
sorge zu kürzen oder zu begrenzen, soweit ein 
Zusammenhang besteht. 3Die Beweislast, dass 
die Nichtbefolgung der Anordnung keine oder 
andere Auswirkungen hatte, trägt der oder die 
Verletzte. 4Er oder sie ist auf die möglichen Aus-
wirkungen einer Nichtbefolgung in geeigneter 
Form schriftlich hinzuweisen.

48.2.2 Eine Anordnung im Sinn des Satzes 1 kann von 
der Pensionsbehörde, Amtsärzten oder behan-
delnden Ärzten ausgesprochen werden. 

48.2.3 Eine die Heilbehandlung betreffende Anordnung 
liegt auch vor, wenn der Dienstvorgesetzte den 
Verletzten oder die Verletzte auffordert, seiner 
oder ihrer Verpflichtung nachzukommen, sich 
einer ärztlichen Untersuchung, Behandlung oder 
stationären Krankenhausbehandlung (Art. 50 
Abs. 2 Satz 1) zu unterziehen.

48.2.4 1Ein gesetzlicher Grund für die Nichtbefolgung 
einer die Heilbehandlung betreffenden Anord-
nung ist u. a. gegeben, wenn die ärztliche Be-
handlung mit einer erheblichen Gefahr für Leben 
oder Gesundheit des oder der Verletzten verbun-
den ist oder eine Operation einen erheblichen 
Eingriff in die körperliche Unversehrtheit be-
deutet (vgl. Art. 50 Abs. 2 Satz 2). 2Ein sonstiger 
wichtiger Grund liegt vor, wenn die Heilbehand-
lung erhebliche Schmerzen verursacht und eine 
wesentliche Besserung der Erwerbsfähigkeit des 
oder der Verletzten nicht erwarten lässt.

49. Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche

49.0 1Die Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche 
entspricht ihrem abschließenden Charakter. 
2Nach dem Prinzip der „Haftungsbeschränkung 
durch Versorgung“ sind für den Beamten oder 
die Beamtin weitergehende Ansprüche gegen 
öffentlich-rechtliche Dienstherren grundsätz-
lich ausgeschlossen. 3Dem steht der Vorteil ge-
genüber, dass er oder sie sich an einen liquiden 
Ersatzpflichtigen wenden kann, der von Amts 
wegen und grundsätzlich verschuldensunab-
hängig zur Leistung verpflichtet ist. 4Damit dient 
die Anspruchsbegrenzung auch dazu, Störungen 
des Verhältnisses zwischen dem Beamten oder 
der Beamtin und dem Dienstherrn abzuwenden 
und – durch Einbeziehung anderer Angehöriger 
des öffentlichen Dienstes – den Betriebsfrieden 
in der Dienststelle zu sichern.

49.1.1 1Unfallfürsorgeleistungen werden durch Ansprü-
che nicht berührt, die dem Beamten oder der Be-
amtin aus der gesetzlichen Kranken- oder Unfall-
versicherung sowie aus einem privatrechtlichen 
Versicherungsvertrag zustehen, soweit es sich 
nicht um Sachleistungen oder Sachleistungssur-
rogate der gesetzlichen Krankenversicherung 
handelt. 2In letzterem Fall entstehen insoweit 
keine erstattungspflichtigen Heilverfahrenskos-
ten.

49.1.2 1Ein Anspruch des oder der Verletzten oder sei-
ner Hinterbliebenen gegen den Schädiger oder 
die Schädigerin steht dem Anspruch auf Unfall-
fürsorge nicht entgegen. 2Der Schadenersatzan-
spruch geht insoweit auf den Dienstherrn über 
(Art. 14 BayBG).

49.1.3 1Dienstunfall kann auch ein während der Ab-
ordnung zu einem anderen Dienstherrn oder 
im Rahmen einer Zuweisung gemäß § 123a 
Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG) oder § 20 
BeamtStG erlittener Unfall sein. 2Soweit kei-
ne abweichende Vereinbarung zwischen dem 
Dienstherrn und der aufnehmenden Stelle ge-
troffen wurde, sind die Ansprüche auf Unfall-
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fürsorge beim eigenen Dienstherrn geltend zu 
machen.

49.1.4 Zur Unfallfürsorge für beurlaubte Beamte und 
Beamtinnen vgl. Nrn. 46.5.1 bis 46.5.3.

49.1.5 Bei einem Dienstherrenwechsel im Sinn des 
Abs. 1 ist auch eine vom früheren Dienstherren 
getroffene Entscheidung nach Art. 46 Abs. 5 für 
den neuen Dienstherrn bindend.

49.1.6 1Ist der Dienstherrenwechsel weder durch Ver-
setzung noch durch Übertritt oder Übernahme 
kraft Gesetzes bei der Umbildung von Körper-
schaften erfolgt, richten sich die Ansprüche auf 
Unfallfürsorge (weiterhin) gegen den früheren 
Dienstherrn. 2Dies betrifft insbesondere den Fall 
der Entlassung mit anschließender Neuernen-
nung.

49.1.7 1Art. 49 Abs. 1 verpflichtet nur Dienstherren in-
nerhalb des Geltungsbereichs des BayBeamtVG. 
2Erfasst ist auch die Versetzung eines Beamten 
oder einer Beamtin von einem Dienstherrn au-
ßerhalb Bayerns zu einem Dienstherrn innerhalb 
des Geltungsbereichs des BayBeamtVG. 3Wird 
ein bayerischer Beamter oder eine bayerische Be-
amtin zu einem Dienstherrn außerhalb Bayerns 
versetzt, ergibt sich der Anspruch gegen den neu-
en Dienstherrn aus den jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen des aufnehmenden Dienstherrn (vgl. 
Beschluss des Bund-Länder-Arbeitskreises für 
Versorgungsfragen vom 22. April 2010).

49.1.8 Als Körperschaften gelten alle juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts mit Dienstherren-
fähigkeit im Bundesgebiet.

49.2 1Weitergehende Ansprüche sind auf Gesetz 
beruhende Ansprüche, die der Höhe oder dem 
Grunde nach über die im BayBeamtVG geregel-
ten Ansprüche hinausgehen. 2Sie können auf 
Vermögensschäden (z. B. Unterschied zwischen 
Dienst- und Versorgungsbezügen) oder immate-
riellen Schäden (z. B. Schmerzensgeld) beruhen 
und sind vom Geschädigten im ordentlichen 
Rechtsweg zu verfolgen. 3Zur Rechtmäßigkeit 
des Ausschlusses von Schadenersatzansprüchen 
in bestimmten Fällen vgl. BVerfG, Beschluss vom 
8. Januar 1992 – 2 BvL 9/88 – BVerfGE 85, 176.

49.3 1Andere Personen sind natürliche oder juristi-
sche Personen, die weder Dienstherren noch 
in deren Dienst stehende Beschäftigte im Sinn 
des Abs. 2 Satz 1 sind. 2Der gesetzliche Forde-
rungsübergang auf den Dienstherrn bleibt zu 
beachten. 3Der Beamte oder die Beamtin oder 
versorgungsberechtigte Hinterbliebene können 
nur solche Ansprüche geltend machen, die nicht 
bereits auf den Dienstherrn übergegangen sind 
(Art. 14 BayBG). 4Geltend gemacht werden kön-
nen beispielsweise Schmerzensgeld, Anwalts- 
und Gerichtskosten oder der Unterschiedsbetrag 
zwischen Ruhegehalt und (Dienst-)Bezügen.

50. Heilverfahren

50.0 1Art. 50 regelt die Grundlagen des Heilverfah-
rens. 2Ansprüche auf Erstattung der Kosten des 
Heilverfahrens können weder gepfändet noch 
abgetreten noch verpfändet werden (Art. 6 Abs. 3 
Satz 1).

50.1.1 Anspruch auf Durchführung des Heilverfahrens 
haben Beamte und Beamtinnen, frühere Beamte 
und Beamtinnen (Art. 55 Abs. 1) und Ehrenbe-
amte und Ehrenbeamtinnen (Art. 63 Satz 1), die 
durch einen Dienstunfall verletzt wurden, sowie 
Kinder von Beamtinnen, die durch einen Dienst-
unfall während der Schwangerschaft unmittelbar 
geschädigt wurden (Art. 45 Abs. 1 Sätze 2 und 3, 
Abs. 2 Satz 2).

50.1.2 1Für die Erstattung von Heilbehandlungskosten 
ist der Arzt darauf hinzuweisen, dass die Kos-
tenrechnungen sich nur auf die Behandlung von 
Dienstunfallfolgen beziehen und dienstunfallun-
abhängige Leistungen nicht enthalten sein dür-
fen. 2Die Rechnung muss die ärztliche Diagnose 
sowie Leistungsnummern und Steigerungsfak-
toren der Gebührenordnung für Ärzte, nach der 
liquidiert wurde, enthalten.

50.1.3 1Zur Feststellung, mit welchem Ergebnis und 
zu welchem Zeitpunkt das dienstunfallbedingte 
Heilverfahren als abgeschlossen angesehen wer-
den kann, ist der oder die Verletzte zu hören. 2Es 
liegt im Ermessen der Pensionsbehörde, hierzu 
eine amts-/polizeiärztliche Stellungnahme oder 
ein Fachgutachten einzuholen (= sog. Schluss-
gutachten).

50.2 1Eine Gefahr für Leben oder Gesundheit und ein 
Eingriff in die körperliche Unversehrtheit sind 
erheblich, wenn sie zu dem angestrebten Heiler-
folg außer Verhältnis stehen. 2Befolgen Verletzte 
die Anordnung, sich einer Maßnahme des Heil-
verfahrens zu unterziehen, nicht, obwohl keine 
Rechtfertigungsgründe gemäß Abs. 2 Satz 2 vor-
liegen, kann die Pensionsbehörde die Unfallfür-
sorge gemäß Art. 48 Abs. 2 versagen.

51. Pflegekosten

51.0 1Art. 51 enthält eine besondere gesetzliche 
Grundlage für die als Bestandteile des Heilver-
fahrens gewährten Pflegeleistungen (Art. 50 
Abs. 1 Nr. 3). 2Abs. 1 regelt die Kostenerstattung 
für ärztlich verordnete vorübergehende häusliche 
Krankenpflege, die beispielsweise bei schweren 
Verletzungen in den ersten Wochen nach dem 
Unfall oder nach einer Operation erforderlich 
sein kann, Abs. 2 regelt die Kostenerstattung 
für eine notwendige Pflege, solange Verletzte 
infolge des Dienstunfalls für eine Reihe von ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen zur Sicherung seiner persönli-
chen Existenz im Ablauf des täglichen Lebens 
in erheblichem Umfang fremder Hilfe bedürfen. 
3Ansprüche auf Erstattung der Pflegekosten 
können weder gepfändet noch abgetreten noch 
verpfändet werden (Art. 6 Abs. 3 Satz 1). 4Am 
1. Januar 2011 vorhandene Bezieher und Bezie-
herinnen eines Hilflosigkeitszuschlages nach 
früherem Recht erhalten diesen weiter (Art. 100 
Abs. 4 Satz 6).

51.1 Die notwendigen Aufwendungen für eine ärztlich 
verordnete vorübergehende häusliche Kranken-
pflege (Grund- und Behandlungspflege) werden 
gemäß § 4 Bayerische Heilverfahrensverordnung 
(BayHeilvfV) in Verbindung mit § 24 Bayerische 
Beihilfeverordnung (BayBhV) erstattet.
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51.2 Die Kosten für eine notwendige Pflege werden 
gemäß § 5 BayHeilvfV erstattet.

52. Unfallausgleich

52.0 1Ist der oder die Verletzte infolge des Dienstun-
falls in der Erwerbsfähigkeit länger als sechs 
Monate um mindestens 25 v. H. beschränkt, wird 
Unfallausgleich in Höhe der Grundrente nach 
§ 31 Abs. 1 bis 4 des BVG gewährt. 2Der Unfal-
lausgleich dient der pauschalierten Abgeltung 
unfallbedingter Mehraufwendungen und dem 
Ausgleich sonstiger, durch den Körperschaden 
verursachter immaterieller Einbußen und Un-
annehmlichkeiten bei schweren Körperschäden 
und wird daher auch neben der Besoldung, wäh-
rend einer Beurlaubung ohne Besoldung oder 
einer Krankenhausbehandlung oder in Fällen, 
in denen das Ruhegehalt ruht, gewährt. 3Der 
Unfallausgleich wird nicht neben einem Unter-
haltsbeitrag gewährt. 4Ansprüche auf Zahlung 
von Unfallausgleich können weder gepfändet 
noch abgetreten noch verpfändet werden (Art. 6 
Abs. 3 Satz 1). 5Der Unfallausgleich zählt zu den 
steuerfreien Bezügen nach § 3 Nr. 6 EStG. 6Der 
Anspruch auf Zahlung von Unfallausgleich ist 
höchstpersönlich und kann nicht vererbt wer-
den.  

52.1.1 Der Unfallausgleich ist bereits vom Unfalltag an 
zu zahlen, sofern die übrigen Voraussetzungen 
erfüllt sind.

52.1.2 Beträgt die MdE mindestens 50 v. H., ist der Un-
fallausgleich ab dem Ersten des Monats, in dem 
der Beamte oder die Beamtin das 65. Lebensjahr 
vollendet, gemäß § 31 Abs. 1 Satz 3 BVG zu erhö-
hen. 

52.1.3 1Unfallausgleich wird unabhängig davon ge-
währt, ob wegen derselben Ursache Anspruch 
auf Versorgung nach dem BVG besteht. 2Der An-
spruch auf Grundrente nach § 31 BVG ruht in 
Höhe des Unfallausgleichs (vgl. § 65 Abs. 2 BVG). 
3Zahlungsbeginn und Höhe des Unfallausgleichs 
sowie alle Änderungen sind in diesem Fall dem 
zuständigen Versorgungsamt unverzüglich mit-
zuteilen.

52.1.4 Bei den vor dem 1. Januar 1992 eingetretenen 
Dienstunfällen ist die Übergangsvorschrift des 
Art. 100 Abs. 4 Satz 3 zu beachten.

52.2 Feststellung der Minderung der Erwerbsfähig-
keit (MdE)

52.2.1 1Nach Abschluss des Heilverfahrens gemäß 
Art. 50 ist festzustellen, ob erwerbsmindernde 
Folgen zurückgeblieben sind. 2Ergeben sich für 
den Dienstherrn während oder nach Abschluss 
des Heilverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass 
erwerbsmindernde Unfallfolgen nicht nur vo-
rübergehend zurückgeblieben sind oder zu-
rückbleiben können, ist zur Feststellung eines 
Anspruchs auf Unfallausgleich ein Gutachten 
gemäß Art. 45 Abs. 3 einzuholen.

52.2.2 Für die Beurteilung der MdE ist die Verord-
nung zur Durchführung des § 1 Abs. 1 und 3, 
des § 30 Abs. 1 und des § 35 Abs. 1 des Bundes-
versorgungsgesetzes (Versorgungsmedizin-Ver-
ordnung – VersMedV) vom 10. Dezember 2008 

(BGBl I 2008, 2412) in der jeweils geltenden Fas-
sung zugrunde zu legen, soweit nichts Abwei-
chendes bestimmt ist.

52.2.3 1Der Grad der MdE ist von der Pensionsbehörde 
festzustellen. 2Entscheidungen anderer Stellen, 
beispielsweise über das Vorliegen einer Schwer-
behinderung im Sinn des SGB IX und Feststel-
lung des daraus resultierenden Grades der Be-
hinderung, sind nicht bindend.

52.2.4 1Treten nachträglich Tatsachen ein, auf Grund 
derer die Behörde berechtigt wäre, den Ver-
waltungsakt nicht zu erlassen, so ist der Un-
fallausgleich gemäß Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
 BayVwVfG neu festzustellen. 2Der geänderte 
Betrag ist von dem im ärztlichen Gutachten ge-
nannten Zeitpunkt an zu gewähren. 3Enthält 
das Gutachten keinen Änderungszeitpunkt, so 
ist der höhere Betrag vom Ersten des Monats 
an zu gewähren, in dem die ärztliche Untersu-
chung eingeleitet worden ist. 4Eine Minderung 
oder Wegfall des Unfallausgleichs tritt mit Ab-
lauf des Monats ein, in dem der Änderungs-
bescheid zugestellt wird. 5Zur Feststellung 
von Änderungen der MdE ist eine Nachunter-
suchung durchzuführen; sie kann auch dann 
angeordnet werden, wenn der Gutachter diese 
für entbehrlich hält. 6Die Nachuntersuchung ist 
in der Regel vor Ablauf von zwei Jahren nach 
Zustellung des Bescheides bei einem oder einer 
von der Pensionsbehörde bestimmten Arzt oder 
Ärztin durchführen zu lassen. 7Die Pensionsbe-
hörde kann darüber hinaus zu jedem Zeitpunkt 
eine Nachuntersuchung veranlassen, wenn er-
hebliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
nachträglich Tatsachen eingetreten sind. 8Eine 
Nachuntersuchung soll unterbleiben, wenn die 
Dienstunfallfolgen einen Dauerzustand erreicht 
haben.

52.2.4.1 1Nachträglich eingetretene Tatsachen liegen 
insbesondere vor, wenn sich der Unfallfolgezu-
stand verschlechtert oder verbessert hat und die 
dadurch bedingte Erhöhung oder Verminde-
rung der MdE mindestens 10 v. H. beträgt oder 
dazu führt, dass die MdE 25 v. H. erreicht oder 
unter diesen Vomhundertsatz sinkt und diese 
Änderung länger als sechs Monate Bestand hat. 
2Eine Änderung des allgemeinen Gesundheits-
zustandes, die mit dem Dienstunfall in keinem 
Zusammenhang steht, z. B. eine altersbedingte 
Änderung, bleibt außer Betracht.

52.2.4.2 1Auch die Anpassung und Gewöhnung an den 
Unfallfolgezustand kann eine nachträglich ein-
getretene Tatsache sein, z. B. bei unfallbeding-
tem Verlust der Gebrauchshand und dadurch 
bedingter Umstellung auf die andere Hand. 
2Anpassung und Gewöhnung sind im Einzelfall 
nachzuweisen und können nicht allein durch 
Zeitablauf unterstellt werden.

52.2.4.3 1Hat sich nur die medizinische Einschätzung der 
MdE eines ansonsten gleichbleibenden Sachver-
haltes geändert, stellt dies keine nachträglich 
eingetretene Tatsache dar. 2Hier ist gegebenen-
falls zu prüfen, ob eine Rücknahme des Verwal-
tungsaktes nach Art. 48 BayVwVfG zu erfolgen 
hat.
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52.2.4.4 1Der oder die Verletzte ist darauf hinzuweisen, 
dass er oder sie jede Änderung der maßgeblichen 
Verhältnisse der für die Neufestsetzung des Un-
fallausgleichs zuständigen Stelle mitzuteilen hat. 
2Hierzu gehören auch Änderungen einer dienst-
unfallunabhängigen MdE.

52.2.4.5 Für Dienstunfälle vor dem 1. Januar 1992 liegt 
eine nachträglich eingetretene Tatsache auch 
vor, wenn die für die Feststellung maßgeblich 
gewesene unfallunabhängige MdE sich verän-
dert.

52.3 Erstattung von Pflegekosten

52.3.1 Werden neben dem Unfallausgleich Pflegekosten 
nach Art. 51 Abs. 2 erstattet, ist nur der hälftige 
Unfallausgleich zu gewähren.

52.3.2 1Werden die Pflegekosten nicht für den vollen 
Monat gewährt, so ist der Teil des Unfallaus-
gleichs, der auf die Tage ohne Pflegekosten 
entfällt, in voller Höhe zu gewähren, der übrige 
Teil ist um die Hälfte zu mindern. 2Die Kürzung 
erfolgt auch beim Ruhen der Pflegekosten nach 
§ 5 Abs. 6 Satz 3 BayHeilvfV.

52.3.3 Für die am 31. Dezember 2010 vorhandenen 
Unfallfürsorgeberechtigten ist Art. 100 Abs. 4 
Satz 2, für die am 31. Dezember 1991 vorhan-
denen Unfallfürsorgeberechtigten, denen auf 
Grund eines bis zu diesem Zeitpunkt erlittenen 
Dienstunfalls Unfallausgleich gewährt wird, ist 
Art. 100 Abs. 4 Satz 3 zu beachten.

53. Unfallruhegehalt

53.0 1Beamte oder Beamtinnen, die wegen dauernder 
Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstunfalls in 
den Ruhestand versetzt werden, erhalten Unfall-
ruhegehalt nach Art. 53. 2Wegen der Überleitung 
der vorhandenen Versorgungsempfänger zum 
1. Januar 2011 vgl. Art. 100 Abs. 4 Sätze 1 und 4 
in Verbindung mit Abs. 1, wegen der besonderen 
Maßgaben für die Anpassung der Versorgungs-
bezüge Art. 107.

53.1.1 Anspruch auf Unfallruhegehalt haben Beamte 
und Beamtinnen auf Lebenszeit, auf Zeit und auf 
Probe, nicht dagegen Beamte und Beamtinnen 
auf Widerruf.

53.1.2 1Der Dienstunfall muss rechtlich wesentliche Ur-
sache für die Dienstunfähigkeit gewesen sein. 
2Soweit auch andere Umstände die Dienstunfä-
higkeit verursacht haben, gilt Nr. 46.1.6 entspre-
chend.

53.1.3 Die dienstunfallbedingte Dienstunfähigkeit 
muss rechtlich wesentliche Ursache für die Ver-
setzung in den Ruhestand gewesen sein (vgl. 
Nr. 46.1.6).

53.1.4 1Für die Ermittlung des Unfallruhegehalts ist von 
den nach den allgemeinen Vorschriften zugrunde 
zu legenden Bemessungsgrundlagen der ruhege-
haltfähigen Bezüge und der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit auszugehen. 2Dabei sind die Verhält-
nisse zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts 
maßgeblich. 3Ein Versorgungsabschlag (Art. 26 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) wird nicht vorgenommen. 4Im 
Übrigen gelten folgende Modifikationen:

53.1.5.1 Ruhegehaltfähige Bezüge
1Maßgebend ist die Besoldungsgruppe nach 
Art. 12 Abs. 1, die der Beamte oder die Beamtin 
zum Zeitpunkt der Ruhestandsversetzung inne-
hat. 2Auf die Erfüllung der versorgungsrechtli-
chen Wartefrist kommt es nicht an (vgl. Art. 12 
Abs. 7 Satz 2). 3Mögliche Beförderungen werden 
nicht erfasst, ebenso wenig wird die mögliche 
spätere Gewährung einer ruhegehaltfähigen Zu-
lage berücksichtigt.

53.1.5.2 1Bemisst sich das Unfallruhegehalt nach einem 
Grundgehalt, das in Stufen bemessen wird, ist 
abweichend von Art. 12 Abs. 1 die Stufe zugrun-
de zu legen, die der Beamte oder die Beamtin 
bei anforderungsgerechten Leistungen bis zum 
Erreichen der für ihn oder sie geltenden gesetz-
lichen Regelaltersgrenze hätte erreichen können. 
2Dies gilt auch bei Anwendung des Art. 12 Abs. 5, 
nicht aber bei der Bestimmung der ruhegehalt-
fähigen Bezüge für die Vergleichsberechnung 
nach Art. 12 Abs. 8. 3Die Stufe wird nach Art. 30 
Abs. 2 BayBesG festgesetzt. 4Das Erfüllen der mit 
dem Amt verbundenen Mindestanforderungen 
nach Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG ist zu unter-
stellen.

53.1.6 Bei Beamten oder Beamtinnen auf Zeit, die ein 
aufsteigendes Grundgehalt bezogen haben, ist 
den ruhegehaltfähigen Bezügen die Stufe zu-
grunde zu legen, in die der Beamte oder die 
Beamtin bis zum Erreichen der für ihn oder sie 
maßgebenden Altersgrenze hätte aufsteigen kön-
nen.

53.2 Ruhegehaltfähige Dienstzeit
1Die ruhegehaltfähige Dienstzeit wird nach 
Art. 14 ff. ermittelt und um die hälftige Zurech-
nungszeit im Sinn des Art. 23 Abs. 1 erhöht. 2Eine 
etwaige Zurechnungszeit gemäß Art. 23 Abs. 2 
wird voll berücksichtigt, wenn dies günstiger ist 
(Art. 23 Abs. 3).

53.3.1 1Der daraus ermittelte Ruhegehaltssatz wird pau-
schal um 20 Punkte erhöht. 2Sofern das Beamten-
verhältnis, aus dem der Beamte oder die Beamtin 
in den Ruhestand tritt, bereits am 31. Dezember 
1991 bestanden hat, wird der Ruhegehaltssatz 
nach Art. 103 Abs. 5 bis 9 ermittelt. 3Beträgt der 
Ruhegehaltssatz nach dieser Erhöhung weniger 
als 63,78 v. H., so ist dieser Mindestvomhundert-
satz zugrunde zu legen.

53.3.2 1Bei einer vorübergehenden Erhöhung des Ruhe-
gehaltssatzes nach Art. 27 ist zunächst der nach 
Art. 26 Abs. 1 ermittelte Ruhegehaltssatz gemäß 
Abs. 3 Satz 1 um 20 v. H. und danach gemäß 
Art. 27 bis zur Höchstgrenze nach Art. 27 Abs. 2 
Satz 2 zu erhöhen. 2Liegt der Ruhegehaltssatz 
nach Anwendung von Art. 27 unter 63,78 v. H., 
so ist gemäß Abs. 3 Satz 2 von diesem Mindest-
vomhundertsatz auszugehen.

53.3.3 Das Mindestunfallruhegehalt nach Abs. 3 Satz 3 
ist zu berücksichtigen.

54. Erhöhtes Unfallruhegehalt

54.0 1Treten der Dienstunfall und die sich daraus 
ergebende Dienstunfähigkeit auf Grund einer 
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Situation ein, in der den Dienstherrn eine über 
die allgemeine Fürsorgepflicht hinaus gestei-
gerte Fürsorgepflicht trifft (sog. qualifizierter 
Dienstunfall), wird ein erhöhtes Unfallruhege-
halt gewährt. 2Das erhöhte Unfallruhegehalt 
ist der Berechnung der übrigen Leistungen der 
Unfallfürsorge als Unfallruhegehalt zugrunde zu 
legen, soweit nichts anderes bestimmt ist.

54.1.1 Anspruch auf erhöhtes Unfallruhegehalt haben 
nur Beamte und Beamtinnen auf Lebenszeit, auf 
Zeit und auf Probe, nicht jedoch Beamte und Be-
amtinnen auf Widerruf.

54.1.2 1Für die Beurteilung der unfallbedingten MdE 
im Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand gel-
ten die Nrn. 52.2.1 bis 52.2.4 entsprechend. 2Die 
MdE muss bei Ruhestandseintritt voraussichtlich 
dauerhaft, also mindestens sechs Monate über 
den Ruhestandseintritt hinaus, um 50 v. H. ge-
mindert sein. 3Sinkt die MdE nach Ruhestand-
seintritt unter 50 v. H., hat dies keinen Einfluss 
mehr auf die Gewährung des erhöhten Unfallru-
hegehaltes.

54.1.3 Die Ausübung einer Diensthandlung setzt die 
konkrete Erledigung der dienstlichen Pflichten 
voraus.

54.1.4 1Mit einer Diensthandlung ist für den Beamten 
oder die Beamtin eine besondere Lebensgefahr 
verbunden, wenn im konkreten Einzelfall die 
Diensthandlung nach objektiven Maßstäben ex 
ante eine signifikant erhöhte, d. h. über die ge-
legentlich vorhandene allgemeine Lebensgefahr 
hinausgehende Gefährdung des Lebens in sich 
birgt. 2Der Tod des Beamten oder der Beamtin 
lässt für sich alleine nicht den Rückschluss auf 
eine besondere Lebensgefahr der Diensthand-
lung zu, d. h. nicht jeder Tod im Dienst stellt ei-
nen qualifizierten Dienstunfall dar.

54.1.5 Es ist nicht erforderlich, dass sich der Beamte 
oder die Beamtin der besonderen Lebensgefahr 
bewusst aussetzt oder Kenntnis von der Gefähr-
lichkeit hat. 

54.1.6 1Die in der Diensthandlung liegende besondere 
Gefährdung muss rechtlich wesentliche Ursache 
für den Dienstunfall sein. 2Wenn auch andere 
Umstände den Dienstunfall mitverursacht ha-
ben, gilt Nr. 46.1.6 entsprechend.

54.1.7 Ruhegehaltfähige Bezüge
1Übernächste Besoldungsgruppe ist nicht die 
Besoldungsgruppe, die der Beamte oder die Be-
amtin bei der übernächsten laufbahnmäßigen 
Beförderung erreicht hätte, sondern die Besol-
dungsgruppe, die in der für ihn oder sie maß-
gebenden Besoldungsordnung im Zeitpunkt des 
Eintritts in den Ruhestand mit dem übernächsten 
Endgrundgehalt bzw. festen Grundgehalt ausge-
stattet ist. 2Ist die erreichte Besoldungsgruppe 
die höchste Besoldungsgruppe der Besoldungs-
ordnung A, C kw, R oder W, so ist als übernächste 
Besoldungsgruppe diejenige der Besoldungsord-
nung B anzusehen, die gegenüber dem bisheri-
gen Grundgehalt einschließlich der ruhegehalt-
fähigen Zulagen, Zuschüsse und Vergütungen 
den übernächsten Grundgehaltssatz aufweist.

54.1.8 Zu den ruhegehaltfähigen Bezügen der über-
nächsten Besoldungsgruppe gehört gegebe-
nenfalls der dieser entsprechende Familienzu-
schlag. 

54.1.9 1Zu den ruhegehaltfähigen Bezügen der über-
nächsten Besoldungsgruppe treten die ruhege-
haltfähigen Zulagen aus der Besoldungsgruppe 
des zuletzt bekleideten Amtes, soweit dem Beam-
ten oder der Beamtin in der übernächsten Besol-
dungsgruppe eine entsprechende Zulage in min-
destens derselben Höhe zugestanden hätte. 2Eine 
solche Zulage ist jedoch mindestens insoweit als 
ruhegehaltfähig zu berücksichtigen, als sie dem 
Beamten oder der Beamtin in der übernächsten 
Besoldungsgruppe tatsächlich zustünde.

54.2 Rechtswidriger Angriff

54.2.1 1Ein Angriff (vgl. Nrn. 46.4.1 und 46.4.2) ge-
schieht in Ausübung des Dienstes, wenn er nicht 
nur in zeitlichem, sondern auch in unmittelbarem 
inneren Zusammenhang mit der Dienstausübung 
steht. 2Es ist ausreichend, wenn der Beamte oder 
die Beamtin in der Eigenschaft als Amtsträger 
angegriffen wird, der Angriff muss sich nicht ge-
gen den Beamten oder die Beamtin als Person 
richten. 3Sind bei einem mutmaßlichen Angriff 
mehrere Beamte oder Beamtinnen zugegen, ist 
das Vorliegen eines Angriffs für jeden Beamten 
und jede Beamtin gesondert zu prüfen.

54.2.2 Der Angriff ist rechtswidrig, wenn keine rechtlich 
anerkannten Rechtfertigungsgründe vorlagen.

55. Unterhaltsbeitrag für frühere Beamte und Be-
amtinnen sowie frühere Ruhestandsbeamte und 
Ruhestandsbeamtinnen

55.0 1Da die vom Unfallausgleich nach Art. 52 abge-
goltenen unfallbedingten Mehraufwendungen 
und sonstigen, durch den Körperschaden ver-
ursachten immateriellen Einbußen und Unan-
nehmlichkeiten bei schwereren Körperschäden 
vom Fortbestand des Beamtenverhältnisses bzw. 
des Ruhegehaltsanspruches unabhängig sind, 
enthält Art. 55 eine ergänzende Regelung für die 
Gewährung eines an den Unfallausgleich ange-
lehnten besonderen Unterhaltsbeitrags an frü-
here Beamte und Beamtinnen, deren Beamten-
verhältnis nicht durch Eintritt in den Ruhestand 
geendet hat, und frühere Ruhestandsbeamte und 
Ruhestandsbeamtinnen, die ihre Rechte als sol-
che verloren haben oder denen das Ruhegehalt 
aberkannt worden ist. 2Für die am 31. Dezember 
2010 vorhandenen Unfallfürsorgeberechtigten 
ist Art. 100 Abs. 4 Sätze 2 und 5 zu beachten. 
3Der Unterhaltsbeitrag zählt zu den steuerfreien 
Bezügen nach § 3 Nr. 6 EStG.

55.1.1 Durch die Gewährung eines Unterhaltsbeitrages 
nach Art. 55 wird die Nachversicherung weder 
ausgeschlossen noch aufgeschoben.

55.1.2 Bei der Anwendung von Ruhensvorschriften ist 
Art. 89 zu beachten.

55.1.3 1Frühere Beamte und Beamtinnen sind Beam-
te und Beamtinnen auf Lebenszeit, auf Zeit, auf 
Probe und auf Widerruf, deren Beamtenverhält-
nis nicht durch Eintritt in den Ruhestand geendet 
hat. 2War die Ernennung zum Beamten oder zur 
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Beamtin nichtig oder wurde sie zurückgenom-
men, besteht kein früheres Beamtenverhältnis 
und damit auch kein Anspruch auf Unterhalts-
beitrag; der oder die Geschädigte ist an die ge-
setzliche Unfallversicherung zu verweisen.

55.2.1 1Völlige Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn der 
oder die Verletzte um 100 v. H. in der Erwerbsfä-
higkeit gemindert ist. 2Für die Beurteilung und 
Nachprüfung der unfallbedingten MdE sowie 
die dadurch bedingte Änderung des Unterhalts-
beitrages gelten die Nrn. 52.2.1 bis 52.2.4 ent-
sprechend.

55.2.2 Änderung der MdE

Der Unterhaltsbeitrag ist bei jeder Änderung der 
MdE, die gemäß Nr. 52.2.2 in Verbindung mit 
Versorgungsmedizin-Verordnung als nicht nur 
vorübergehende Gesundheitsstörung zu werten 
ist, neu festzusetzen.

55.2.2.1 Bei einer Änderung der MdE auf unter 25 v. H. 
ist die Zahlung des Unterhaltsbeitrags einzustel-
len. 

55.2.2.2 1Besteht eine MdE von wenigstens 25 v. H. erst 
nach dem Ausscheiden aus dem Beamtenver-
hältnis, so wird der Unterhaltsbeitrag ab diesem 
Zeitpunkt gewährt. 2Bestehen die Anspruchsvor-
aussetzungen für die Gewährung des Unterhalts-
beitrags bereits im Zeitpunkt der Entlassung, so 
erfolgt der Zahlungsbeginn erst mit der Ein-
stellung der Zahlung der Besoldung (z. B. Art. 4  
BayBesG).

55.2.3 Bei Erstattung von Pflegekosten nach Art. 51 
Abs. 2 ist der Unterhaltsbeitrag um die Hälfte 
des Betrages zu vermindern, der nach Art. 52 
Abs. 1 und 2 bei entsprechender MdE als Unfal-
lausgleich gewährt werden würde.

55.3 Unverschuldete Arbeitslosigkeit

55.3.1 Die Erhöhung des Unterhaltsbeitrags erfolgt nur 
auf Antrag.

55.3.2 Die unverschuldete Arbeitslosigkeit ist durch 
eine Bestätigung der Agentur für Arbeit nach-
zuweisen.

55.3.3 1Die Bewilligung des erhöhten Unterhaltsbeitra-
ges ist auf die Zeit der nachgewiesenen unver-
schuldeten Arbeitslosigkeit des oder der Verletz-
ten zu begrenzen und unter den Vorbehalt des 
Widerrufs bei Wegfall der Voraussetzungen zu 
stellen. 2Der oder die Verletzte ist verpflichtet, 
jede Änderung der Verhältnisse, die zu einem 
Wegfall der Erhöhung des Unterhaltsbeitrages 
führen kann, unverzüglich anzuzeigen. 3Für den 
Beginn der Zahlung des erhöhten Unterhaltsbei-
trags wegen unverschuldeter Arbeitslosigkeit gilt 
die Regelung der Nr. 9.3.

55.4 1Bei einem Beamten oder einer Beamtin auf Wi-
derruf, der oder die nicht wegen der Folge eines 
Dienstunfalls ausgeschieden ist, ist bei der für 
ihn oder sie maßgeblichen Besoldungsgruppe 
die Grundgehaltsstufe anzusetzen, die er oder 
sie im fiktiven Zeitpunkt der Ernennung zum 
Beamten oder zur Beamtin auf Probe erreicht 
hätte. 2Ist ein früherer Beamter oder eine frühere 
Beamtin auf Widerruf wegen Dienstunfähigkeit 

infolge eines Dienstunfalls entlassen worden, so 
ist die Stufe maßgebend, in die er oder sie bei 
anforderungsgerechten Leistungen bis zum Er-
reichen der Altersgrenze in der für ihn oder sie 
maßgeblichen Besoldungsgruppe aufgestiegen 
wäre (vgl. Nr. 53.1.5.2).

55.5 1Bei einer Entlassung wegen Dienstunfähigkeit 
infolge eines Dienstunfalls darf der Unterhalts-
beitrag bei völliger Erwerbsunfähigkeit nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestun-
fallruhegehalt (Art. 53 Abs. 3 Satz 3) zurückblei-
ben. 2Der Unterhaltsbeitrag bei teilweiser MdE 
nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 wird auf Grundlage 
des Mindestunfallruhegehalts berechnet, wenn 
dieses den Unterhaltsbeitrag nach Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 übersteigt. 3Bei Entlassung wegen Dienst-
unfähigkeit infolge eines Dienstunfalls der in 
Art. 54 bezeichneten Art gelten Abs. 5 Sätze 1 
und 2 entsprechend; anstatt des Mindestunfall-
ruhegehalts ist das erhöhte Unfallruhegehalt, das 
sich nach Art. 54 ergäbe, zugrunde zu legen. 

56. Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines unge-
borenen Kindes

56.0 Art. 56 gewährt in Anlehnung an die Regelung 
in § 56 SGB VII einen Unterhaltsbeitrag für das 
durch einen Dienstunfall seiner Mutter geschä-
digte ungeborene Kind.

56.1.1 Der Unterhaltsbeitrag ist vom Tage der Geburt 
an zu zahlen. 

56.1.2 1Bei dem Unterhaltsbeitrag handelt es sich um 
einen eigenen Anspruch des Kindes. 2Auf eine 
Unfallversorgung der Mutter oder die Erfüllung 
der Voraussetzungen des Art. 11 Abs. 1 durch die 
Mutter kommt es nicht an.

56.1.3 Der Unterhaltsbeitrag unterliegt nicht der anteils-
mäßigen Kürzung nach Art. 61.

56.2 Nrn. 52.2.1 bis 52.2.4 gelten entsprechend.

56.3 1Der Anspruch auf den vollen Unterhaltsbeitrag 
nach Abs. 1 wird erst nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres erreicht. 2Ein höherer Unterhalts-
beitrag wird ab dem Ersten des Monats gewährt, 
in dem das jeweilige Lebensjahr vollendet wird.

57. Unfallsterbegeld

57.0 1Das Unfallsterbegeld dient der pauschalen Er-
stattung der Kosten für Bestattung und Über-
führung. 2Der Anspruch besteht auch, wenn der 
Erbe einen Ersatzanspruch gegen Dritte hat (z. B. 
§ 844 BGB). 3Ein Ersatzanspruch der Erben ge-
gen einen Schädiger auf Erstattung der Kosten 
für Bestattung und Überführung geht auf den 
Dienstherrn über, soweit Unfallsterbegeld geleis-
tet wird (Art. 14 BayBG). 4Die in Art. 33 und den 
dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften ge-
troffenen Regelungen gelten für Art. 57 entspre-
chend, soweit keine abweichenden Bestimmun-
gen getroffen sind. 5Das Unfallsterbegeld zählt 
zu den steuerfreien Bezügen nach § 3 Nr. 6 EStG. 
6Ansprüche auf das Unfallsterbegeld können we-
der gepfändet noch abgetreten noch verpfändet 
werden (Art. 6 Abs. 3 Satz 1).

57.1.1 1Voraussetzung für den Anspruch auf Unfalls-
terbegeld ist, dass der oder die Verletzte an den 
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Folgen des Dienstunfalls verstorben ist. 2Der 
Dienstunfall muss rechtlich wesentliche Ursache 
des Todes sein. 3Soweit auch andere Umstände 
den Tod verursacht haben, gilt Nr. 46.1.4 entspre-
chend. 4Es kommt nicht darauf an, ob der oder 
die Verletzte zum Todeszeitpunkt noch im Be-
amtenverhältnis stand oder bereits im Ruhestand 
war. 5Der ursächliche Zusammenhang des To-
des mit dem Unfall ist in jedem Falle zu prüfen, 
unabhängig davon, ob der Tod sofort oder erst 
später eingetreten ist. 6Wegen der Beweislast vgl. 
Nrn. 47.3.1 sowie 47.3.5.1 und 47.3.5.3.

57.1.2 1Sterbegeld wird den Anspruchsberechtigten 
nach Art. 33 Abs. 1 Satz 2 gewährt. 2Sind solche 
nicht vorhanden, kann sonstigen Personen, die 
die Kosten der letzten Krankheit oder der Bestat-
tung getragen haben, in entsprechender Anwen-
dung von Art. 33 Abs. 3 Unfallkostensterbegeld 
bis zur Höhe ihrer Aufwendungen, höchstens je-
doch in Höhe des Unfallsterbegeldes nach Satz 2 
gewährt werden.

57.1.3 Berechnung des Sterbegeldes

57.1.3.1 1Beim Tod eines Beamten oder einer Beamtin 
sind der Berechnung die laufenden monatlichen 
Bezüge des oder der Verstorbenen im Sterbe-
monat gemäß Art. 33 Abs. 2 zugrunde zu legen. 
2Nr. 33.2.1 gilt entsprechend.

57.1.3.2 Beim Tod eines Ruhestandsbeamten oder einer 
Ruhestandsbeamtin gilt für die Ermittlung der 
laufenden monatlichen Bezüge Nr. 33.2.2 ent-
sprechend. 

57.2 Anrechnung von Sterbegeld nach Art. 33
1Auf das Unfallsterbegeld ist Sterbegeld nach 
Art. 33 Abs. 1 zu 50 v. H. und Sterbegeld nach 
Art. 33 Abs. 3 in voller Höhe anzurechnen. 2Wird 
beim Tod eines Beamten oder einer Beamtin zu-
sätzlich Sterbegeld aus anderen Beschäftigungs-
verhältnissen gewährt, ist bei der Anrechnung 
des Sterbegeldes nach Art. 33 Abs. 1 oder Abs. 3 
das Sterbegeld vor der Anrechnung von etwaigen 
Sterbegeldern aus anderen Beschäftigungsver-
hältnissen anzusetzen. 3Sterbegelder aus den 
anderen Beschäftigungsverhältnissen sind auf 
das Sterbegeld nach Art. 57 nicht mehr anzu-
rechnen, da sie bereits auf das Sterbegeld nach 
Art. 33 angerechnet wurden.

Beispiel:

Ein Ruhestandsbeamter verstirbt an den Folgen 
eines Dienstunfalls; sein Ruhegehalt im Sterbe-
monat beträgt 3.000 €. Daneben wird nach dem 
Ruhestandsbeamten ein Sterbegeld aus einem 
Beschäftigungsverhältnis in Höhe von 1.500 € 
gezahlt.

Sterbegeld nach Art. 33: 2 × 3.000 € = 6.000 €  
(Art. 33 Abs. 2 Satz 1)

Das Sterbegeld aus dem Beschäftigungsverhältnis 
ist anzurechnen (Art. 33 Abs. 2 Satz 3):

   6.000 € - 1.500 € = 4.500 €

Sterbegeld nach Art. 57: 3 × 3.000 € = 9.000 €  
(Art. 57 Abs. 1 Satz 2)

Das Sterbegeld nach Art. 33 ist ungekürzt (vor der 
Anrechnung des Sterbegeldes aus der Beschäfti-
gung) zur Hälfte anzurechnen:

   9.000 € - 3.000 € = 6.000 €

Das Sterbegeld aus der Beschäftigung ist auf das 
Sterbegeld nach Art. 57 nicht mehr anzurechnen, 
da es bereits auf das Sterbegeld nach Art. 33 an-
gerechnet wurde. 

58. Unfallhinterbliebenenversorgung

58.0 Ist ein Beamter, eine Beamtin oder ein Ruhe-
standsbeamter oder eine Ruhestandsbeamtin mit 
Anspruch auf Unfallruhegehalt verstorben, er-
streckt sich die Fürsorgepflicht des Dienstherrn 
auch auf die Hinterbliebenen.

58.1 Anspruch auf Unfall-Hinterbliebenenversorgung 
haben die Hinterbliebenen eines Versorgungsur-
hebers (Art. 34), der infolge des Dienstunfalls in 
den Ruhestand versetzt wurde oder verstorben 
ist.

58.2 Der Berechnung der Hinterbliebenenversorgung 
ist das Unfallruhegehalt zugrunde zu legen, das 
der Versorgungsurheber erhalten hat oder hätte 
erhalten können, wenn er am Todestag in den 
Ruhestand getreten wäre. 

58.3 1Für die Berechnung des Witwengeldes gelten 
die Verwaltungsvorschriften zu Art. 36 entspre-
chend. 2Das Witwengeld beträgt mindestens 
60 v. H. des Mindestunfallruhegehalts nach 
Art. 53 Abs. 3 Satz 3.

58.4 1Für die Berechnung des Waisengeldes gelten 
die Verwaltungsvorschriften zu Art. 40 entspre-
chend. 2Nr. 57.1.1 ist entsprechend anzuwen-
den.

58.5 Die Hinterbliebenenbezüge sind nach Art. 61 
anteilig zu kürzen, wenn sie insgesamt die dort 
genannten Höchstgrenzen übersteigen.

58.6 Nachträglich als Kind angenommene Kinder im 
Sinn des Art. 39 Abs. 2 können nur einen Unter-
haltsbeitrag nach den allgemeinen Vorschriften 
erhalten.

58.7 1Keinen Anspruch hat die Witwe oder der Wit-
wer aus der Ehe mit einem Ruhestandsbeamten 
oder einer Ruhestandsbeamtin, die erst nach des-
sen oder deren Erreichen der Altersgrenze nach 
Art. 62 Satz 1, Art. 143 BayBG und nach Eintritt 
in den Ruhestand geschlossen worden ist. 2Die-
ser oder diesem steht nur ein Unterhaltsbeitrag 
nach Art. 38 zu, der sich nach den allgemeinen 
Vorschriften berechnet; Abschnitt  3 – Unfallfür-
sorge sowie Art. 12 Abs. 7 Satz 2 finden keine 
Anwendung.

58.7.1 Enkel im Sinn des Satzes 2, deren Unterhalt nur 
gelegentlich von dem oder der Verstorbenen be-
stritten wurde, sind nicht zu berücksichtigen.

58.7.2 Es wird auf die Unterhaltsleistung zum Zeitpunkt 
des Dienstunfalls abgestellt, nicht zum Zeitpunkt 
des Todes.

59. Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigen-
den Linie

59.0 Art. 59 regelt in Ergänzung zu Art. 58 den 
Fall, dass der oder die Verstorbene zur Zeit des 
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Dienstunfalls den Unterhalt von Verwandten der 
aufsteigenden Linie bestritt und diese nach dem 
Tod des oder der Verstorbenen ohne eigene wirt-
schaftliche Absicherung zurückbleiben.

59.1.1 Verwandte der aufsteigenden Linie im Sinn der 
Vorschrift sind die Eltern, Großeltern (§ 1589 
BGB) usw., auch im Falle der Annahme als Kind 
(§§ 1741 bis 1772 BGB), nicht dagegen die Stief-, 
Pflege- und Schwiegereltern.

59.1.2 1Der Unterhalt muss angemessen im Sinn des 
§ 1610 BGB sein. 2Unerheblich ist, ob eine Ver-
pflichtung zur Unterhaltsleistung bestand. 3Die 
Nrn. 58.1 und 58.2 gelten entsprechend.

59.1.3 1Bedürftigkeit liegt vor, wenn die Bewilligung 
nach der wirtschaftlichen Lage der Betroffenen 
geboten ist. 2Nr. 29.1.5.3 gilt entsprechend.

59.1.4 Der Unterhaltsbeitrag wird nur gewährt, wenn 
der Beamte oder die Beamtin Unfallruhegehalt 
erhalten hätte oder bezogen hat und an den Fol-
gen des Dienstunfalls verstorben ist.

59.1.5 Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, 
die sich nicht nach Satz 2 gegenseitig ausschlie-
ßen, wird der Unterhaltsbeitrag zu gleichen Tei-
len gewährt.

60. Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene

60.0 Art. 60 gewährt den Hinterbliebenen von frü-
heren Beamten und Beamtinnen oder früheren 
Ruhestandsbeamten und Ruhestandsbeamtinnen 
einen Unterhaltsbeitrag, der sich an § 65 SGB VII 
orientiert.

60.1.1 1Der ursächliche Zusammenhang des Todes mit 
dem Unfall ist in jedem Falle zu prüfen, unab-
hängig davon, ob der Tod sofort oder erst später 
eingetreten ist. 2Nr. 47.3.5.1 gilt entsprechend.

60.1.2 Der Unterhaltsbeitrag für die Hinterbliebenen ist 
unter Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrages 
nach Art. 55 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 zu bemessen, 
gleichgültig, ob und in welcher Höhe der frühere 
Beamte oder die frühere Beamtin oder der frü-
here Ruhestandsbeamte oder die frühere Ruhe-
standsbeamtin einen Unterhaltsbeitrag bezogen 
hat.

60.1.3.1 Kinder des Beamten oder der Beamtin sind Kin-
der im Sinn der Nr. 39.1.

60.1.3.2 1Die Erziehung eines Kindes endet mit dessen 
Volljährigkeit. 2Der Erziehung eines Kindes des 
oder der Verstorbenen steht die Sorge für ein kör-
perlich oder geistig behindertes Kind des oder 
der Verstorbenen gleich.

60.1.4 Gemäß Art. 61 Satz 3 bleiben der Unfallausgleich 
(Art. 52) und der Zuschlag bei Arbeitslosigkeit 
(Art. 55 Abs. 3) außer Betracht.

61. Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversor-
gung

61.0 Die Begrenzung der Hinterbliebenenversorgung 
entspricht dem allgemeinen Grundsatz des Ver-
sorgungsrechts, wonach der Gesamtbetrag der 
Hinterbliebenenversorgung den Betrag nicht 
übersteigen darf, der dem Versorgungsurheber 
zustand bzw. den dieser oder diese hätte errei-
chen können.

61.1.1 Der Unterhaltsbeitrag nach Art. 56 stellt eine 
Versorgungsleistung aus eigenem Recht dar und 
unterliegt nicht der Kürzung nach Art. 61, vgl. 
Nr. 56.1.3.

61.1.2 1Sofern die Unfall-Hinterbliebenenbezüge zu-
sammen das ihrer Berechnung zugrunde liegen-
de erhöhte Unfallruhegehalt oder den zugrunde 
liegenden Unterhaltsbeitrag übersteigen, sind 
die Bezüge in entsprechender Anwendung von 
Art. 41 Abs. 1 anteilig zu kürzen.

 2Die anteilige Kürzung ist wie folgt durchzufüh-
ren:

Witwengeld (Waisengeld) × Höchstgrenze

Summe der gesamten  
Hinterbliebenenversorgung

Beispiel:

Ein Beamter (Witwe, 2 Kinder) in Besoldungs-
gruppe A 11, Stufe 5 (ruhegehaltfähige Dienstzeit 
26 Jahre) verstirbt an den Folgen eines Dienst-
unfalls

Ruhgehaltfähige Bezüge:
   A 11, Stufe 11  3.463,83 €

Ruhegehaltssatz: 
    26 × 1,79375 = 46,6375 v. H.,  

gerundet 46,64 v. H. zuzüglich 20 v. H.,

  66,64 v. H.

Unfallruhegehalt, das der Beamte erhalten 
hätte:
 66,64 v. H. × 3.463,83 € = 2.308,30 €

Witwengeld Art. 58 Satz 1  
in Verbindung mit Art. 36:

 55 v. H. × 2.308,30 € = 1.269,57 €

Waisengeld jeweils Art. 58 Satz 2: 

 30 v. H. × 2.308,30 € =   692,49 €

Insgesamt: 2.654,55 €

Die Hinterbliebenenbezüge übersteigen die maß-
gebliche Höchstgrenze (= Unfallruhegehalt, das 
der Beamte erhalten hätte = 2.308,30 €) und sind 
gemäß Art. 61 zu kürzen:

Höchstgrenze: 2.308,30 €

Witwengeld: 

1.269,57 € × 2.308,30 €
= 1.103,97 €

2.654,55 €

Waisengeld jeweils: 

692,49 € × 2.308,30 €
= 602,16 €

2.654,55 €

61.2 Wird Unfallhinterbliebenenversorgung nach 
Art. 58 Satz 1 gewährt, erfolgt die Kürzung un-
mittelbar nach Art. 41 unter Zugrundelegung des 
Unfallruhegehalts.

62. Einmalige Unfallentschädigung

62.0 1Die einmalige Unfallentschädigung wird zu-
sätzlich zu anderen Leistungen gewährt, wenn 
es wegen eines qualifizierten Dienstunfalls 
(Art. 54) zu besonders schweren Körperschäden 
kommt. 2Sie trägt damit zu einer verbesserten 
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Absicherung der Beamten und Beamtinnen bei 
Invalidität bzw. ihrer Hinterbliebenen im To-
desfall bei, wenn der Beamte oder die Beamtin 
in Ausübung oder infolge des Dienstes beson-
deren Gefahren ausgesetzt war. 3Die einmalige 
Unfallentschädigung zählt zu den steuerfreien 
Bezügen nach § 3 Nr. 6 EStG. 4Ansprüche auf 
die einmalige Unfallentschädigung können we-
der gepfändet noch abgetreten noch verpfändet 
werden (Art. 6 Abs. 3 Satz 1).

62.1.1 Die Vorschrift gilt nicht für Ehrenbeamte und 
Ehrenbeamtinnen (Art. 63).

62.1.2 1Die allein auf dem Dienstunfall im Sinn des 
Art. 54 beruhende MdE muss im Zeitpunkt der 
Beendigung des Dienstverhältnisses mindestens 
50 v. H. betragen. 2Für die Beurteilung der MdE 
gilt Art. 52 Abs. 2 entsprechend. 3Nr. 54.1.2 gilt 
entsprechend.

62.1.3 1Der Anspruch nach Abs. 1 ist höchstpersönlich 
und nicht vererbbar. 2Stirbt ein Beamter oder 
eine Beamtin nach Beendigung des Dienstver-
hältnisses, aber noch vor Auszahlung der Unfall-
entschädigung, haben die Hinterbliebenen einen 
eigenen Anspruch nach Abs. 2.

62.2.1 1Auf einen eigenen Versorgungsanspruch der 
Witwe oder des Witwers kommt es nicht an. 
2Die einmalige Unfallentschädigung steht des-
halb auch der oder dem nach Art. 35 Abs. 2 Nr. 1 
vom Witwengeld ausgeschlossenen Witwe oder 
Witwer zu.

62.2.2.1 Versorgungsberechtigte Kinder sind leibliche 
und angenommene Kinder des Beamten oder der 
Beamtin (Nr. 39.1), die Waisengeld oder einen 
Unterhaltsbeitrag nach Art. 42 oder 60 erhalten 
(vgl. Art. 115 Abs. 1 Nr. 3).

62.2.2.2 Nicht versorgungsberechtigte Kinder sind Kinder 
im Sinn des Art. 39 Abs. 2 und Kinder des Beam-
ten oder der Beamtin (Nr. 39.1), deren Anspruch 
auf Hinterbliebenenversorgung gemäß Art. 44 
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 erloschen ist.

62.2.2.3 Stief- und Pflegekinder haben keinen An-
spruch.

62.2.3 Zu den anspruchsberechtigten Eltern gehören 
auch die Eltern, die den verstorbenen Beamten 
oder die verstorbene Beamtin als Kind angenom-
men hatten.

62.2.4 1Sind mehrere gleichberechtigte Hinterbliebene 
vorhanden, so bestimmt die zuständige Pensi-
onsbehörde (Art. 9 Abs. 1, 2), an wen die einma-
lige Unfallentschädigung zu zahlen ist. 2Für die 
Reihenfolge der Auszahlung gilt Art. 33 Abs. 1 
entsprechend.

62.3 Die einmalige Unfallentschädigung auf Grund 
der eigentümlichen Verhältnisse des Dienstes ist 
unabhängig vom Bezug eines erhöhten Unfall-
ruhegehalts nach Art. 54 zu gewähren.

63. Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen

63.0 Art. 63 regelt, welche Vorschriften des Teils 2 
Abschnitt 3 auch auf Ehrenbeamte und Ehren-
beamtinnen (§ 5 BeamtStG) anwendbar sind.

63.1 1Dem Ehrenbeamten oder der Ehrenbeamtin 
kann ein Unterhaltsbeitrag nur gewährt werden, 

wenn er oder sie infolge des Dienstunfalls dienst-
unfähig oder in der Erwerbsfähigkeit gemindert 
ist. 2Er soll einen Unterhaltsbeitrag nach Art. 55 
Abs. 2 nicht übersteigen.

63.2 1Den Hinterbliebenen kann ein Unterhaltsbei-
trag gewährt werden, wenn der Beamte oder die 
Beamtin an den Folgen des Dienstunfalls ver-
storben ist. 2Er soll einen Unterhaltsbeitrag nach 
Art. 60 nicht übersteigen.

64. Einsatzunfall

64.0 1Art. 64 enthält die Grundlagen der Einsatzver-
sorgung. 2Geregelt sind die Legaldefinitionen 
des Einsatzunfalls bzw. des gleichstehenden 
Ereignisses, Anrechnungsvorschriften und der 
Ausschluss der Unfallfürsorge in bestimmten 
Fällen. 3Unter besonderen Voraussetzungen 
wird die Unfallfürsorge erweitert auf Beamte und 
Beamtinnen, die im Rahmen einer besonderen 
Verwendung im Ausland im Sinn des Abs. 2 er-
kranken oder einen Unfall erleiden. 
4Die allgemeinen Grundsätze der Unfallfürsorge 
gelten, soweit nachfolgend nichts Abweichendes 
bestimmt ist.

64.1.1 1Der Gesundheitsschaden muss in einem un-
trennbaren räumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang mit der gesteigerten Gefährdungslage 
entstanden und mit ihr ursächlich verknüpft sein. 
2Gesundheitsschäden, die ohne Ursachenzusam-
menhang nur gelegentlich einer Auslandsver-
wendung entstanden sind, bleiben außer Be-
tracht. 3Die Erkrankung oder deren Folgen selbst 
müssen nicht bereits während der Verwendung 
im Ausland aufgetreten sein. 4Sie müssen jedoch 
sowohl auf den Umstand der ausländischen Ver-
wendung als auch auf die dortigen besonderen 
Verhältnisse ursächlich zurückzuführen sein.

64.1.2.1 Abs. 1 Satz 2 stellt nicht nur auf Erkrankungen 
nach Art. 46 Abs. 3 ab, sondern erfasst alle ärzt-
lich diagnostizierten Gesundheitsschädigungen 
und die daraus entstehenden Folgen.

64.1.2.2 1Ein Unfall nach Abs. 1 Satz 2 setzt ein plötzli-
ches äußeres Ereignis, das rechtlich wesentlich 
einen Körperschaden (mit-)verursacht hat, vor-
aus. 2Das Ereignis muss nicht im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Dienstausübung stehen. 
3Ein Ereignis, das sich auch im Inland vergleich-
bar ereignen kann, reicht nicht aus, z. B. schwere 
Verkehrsunfälle.

64.1.3 1Gesundheitsschädigende Verhältnisse liegen 
vor, wenn besondere Umstände eine akute Ge-
fährdung mit sich bringen. 2Dies können sowohl 
klimatische Bedingungen (z. B. außergewöhnli-
che Hitze, Kälte, Luftdruck oder -feuchtigkeit) 
als auch hygienische Mängel wie Wassermangel, 
unzureichende Abfallentsorgung, Luft- oder Bo-
denverseuchung u. ä. sein. 3Bei sonst vom Inland 
wesentlich abweichenden Verhältnissen müssen 
Unterschiede zu den in Mitteleuropa üblichen 
Gegebenheiten vorherrschen, d. h. deutliche De-
fizite und Verschlechterungen gegenüber den im 
Inland gegebenen Standards vorliegen. 4Dies 
können sowohl bedrohliche Sicherheitsgefähr-
dungen durch terroristische oder kriegerische 
Handlungen als auch Naturkatastrophen, Seu-
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chengefahr, extrem unzulängliche medizinische 
Versorgung oder ähnliches sein. 5Der Beamte 
oder die Beamtin muss im Zeitpunkt der Schä-
digung von den Beschwernissen unmittelbar 
persönlich betroffen gewesen sein.

64.1.4 1Der Beamte oder die Beamtin trägt die Beweis-
last dafür, dass seine oder ihre Erkrankung oder 
deren Folgen auf die speziellen Verhältnisse 
zurückzuführen ist und er oder sie diesen Ver-
hältnissen besonders ausgesetzt war. 2Er oder 
sie trägt ferner die Beweislast für die Umstände, 
aus denen sich die bedeutsamen Kausal- und 
Zurechnungszusammenhänge herleiten lassen. 
3Vergleiche im Übrigen zur Mitwirkungspflicht 
Nr. 45.3, zur Beweislast Nr. 47.3.5.1.

64.5.1 1Grobe Fahrlässigkeit liegt dann vor, wenn der 
Beamte oder die Beamtin sich über die allgemei-
nen, der Situation im Gastland innewohnenden 
Risiken hinaus besonders leichtfertig selbst zu-
sätzlichen Gefahren aussetzt. 2Den Beamten 
oder die Beamtin muss subjektiv ein schweres 
Verschulden treffen. 3Bezugspunkt für die Be-
wertung ist die Gefährdungslage, auf die er oder 
sie in der Regel vor dem Einsatz hingewiesen 
wurde. 4Die Beweislast trägt der Dienstherr.

64.5.2 1Der Ausschluss der Unfallfürsorgeleistungen 
unterbleibt ausnahmsweise, wenn den Beamten 
oder die Beamtin dadurch eine unbillige Här-
te träfe, d. h. wenn er oder sie selbst oder seine 
oder ihre Familie in unzumutbarer Weise belas-
tet würde. 2Das Entstehen erheblicher finanzi-
eller Notlagen oder die Verkettung unglückli-
cher Umstände können berücksichtigt werden, 
es sei denn, der Beamte oder die Beamtin hat 
diese selbst zu vertreten, z. B. bei Kündigung 
oder sonstiger Beschränkung eines bestehen-
den Versicherungsschutzes. 3Die Beweislast für 
die Umstände, dass der Leistungsausschluss für 
ihn oder sie eine unbillige Härte wäre, trägt der 
Beamte oder die Beamtin.

65. Unfallfürsorge bei Einsatzunfall

65.0 1Art. 65 regelt, welche Leistungen der Unfall-
fürsorge bei einem Einsatzunfall nach Art. 64 
gewährt werden. 2Grundsatz ist dabei die Gleich-
setzung der für besondere Auslandsverwendun-
gen typischen dauerhaft erhöhten abstrakten 
Gefahr mit der besonderen Lebensgefahr nach 
Art. 54. 3Art und Umfang der zu gewährenden 
Unfallfürsorge richten sich nach den Art. 45 
ff. 4Zur Gewährung der einzelnen Leistungen 
müssen die jeweils genannten weiteren An-
spruchsvoraussetzungen erfüllt sein. 5Anstelle 
des Vorliegens eines Dienstunfalls müssen die 
Voraussetzungen des Art. 64 erfüllt sein. 

66. Schadensausgleich

66.0 1Art. 66 regelt den Ersatz von Einsatz- und 
Vermögensschäden bei besonderen Auslands-
verwendungen. 2Ausgeglichen werden soll der 
Schaden, der entsteht, weil z. B. Lebens- und 
Unfallversicherungen im Fall von Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignissen Leistungen ausschlie-
ßen und damit die private Vorsorge im Todesfall 
gegenüber den im Vertrag genannten begünstig-

ten Personen (z. B. nicht versorgungsberechtig-
te Lebensgefährten bei „wilder Ehe“) nicht zum 
Tragen kommt. 
3Ansprüche auf den Schadensausgleich können 
weder gepfändet noch abgetreten noch verpfän-
det werden (Art. 6 Abs. 3 Satz 1).

66.1.1 Ein Dienstunfall im Sinn des Art. 46 oder 64 
muss nicht vorliegen; das schädigende Ereignis 
muss auch nicht in einem inneren ursächlichen 
Zusammenhang mit einer konkreten Dienst-
handlung stehen.

66.1.2 1Schadensausgleich ist kein Schadensersatz, d. h. 
keine volle Restitution. 2Immaterielle Schäden 
sind ausgeschlossen. 3Der Ausgleich soll mate-
rielle Verluste, die der Beamte oder die Beamtin 
allein auf Grund der besonderen Verhältnisse am 
Einsatzort erlitten hat, in angemessenem Um-
fang entschädigen. 4Die Angemessenheit beur-
teilt sich nach folgenden Maßstäben:

66.1.2.1 1Der Beamte oder die Beamtin ist verpflichtet, 
eine ihm oder ihr zumutbare Vorsorge zur Scha-
densabwehr und Schadensminderung zu treffen. 
2Hierzu zählt insbesondere der Abschluss von 
privaten Versicherungsverträgen oder die Erwei-
terung des Versicherungsschutzes vorhandener 
Verträge auf den Auslandseinsatz. 3Ersatzleis-
tungen werden nur gewährt, wenn wegen der 
Art des Schadensrisikos ein Versicherungsschutz 
aus bestehenden Verträgen ausgeschlossen oder 
zu zumutbaren Bedingungen nicht zu erlangen 
ist. 4Die Beweislast der Unmöglichkeit einer Aus-
weitung des Versicherungsschutzes oder der Un-
zumutbarkeit trägt der Beamte oder die Beamtin. 
5Prämienerhöhungen bzw. Risikozuschläge sind 
mit der Auslandsbesoldung abgegolten.

66.1.2.2 1Ein Ausgleich wird nur gewährt, soweit der Be-
amte oder die Beamtin den Schaden nicht nach 
anderen Vorschriften (z. B. Art. 45 Abs. 4 Satz 2) 
oder auf andere Weise (z. B. Versicherung, Scha-
densersatz gegen Dritte) ersetzt erhalten kann 
oder hätte erhalten können. 2Im Falle eines Er-
satzanspruchs gegen Dritte ist ein Ausgleich nur 
zu leisten, wenn dieser Ersatzanspruch nicht 
realisierbar erscheint, weil etwa die Aussichten 
einer Klage auf Schadensersatz gering sind oder 
der Beamte oder die Beamtin durch die Dauer der 
Rechtsverfolgung unzumutbar belastet würde. 
3In diesem Fall ist der Beamte oder die Beamtin 
jedoch verpflichtet, seine oder ihre Ersatzansprü-
che gegen Dritte an den Dienstherrn abzutreten, 
soweit diese nicht bereits auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften übergehen.

66.1.2.3 1Vermögensschäden, die dem Beamten oder der 
Beamtin oder seinen oder ihren Hinterbliebenen 
entstehen, weil einzelne Versicherungsunterneh-
men unter Berufung auf die sog. „Kriegsklausel” 
in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
Leistungen zu Recht verweigern, sind in ange-
messenem Umfang auszugleichen. 2Zu den in Be-
tracht kommenden Versicherungen zählen auch 
Lebens- und Unfallversicherungsverträge, die 
üblicherweise zur Absicherung der Finanzierung 
von Wohneigentum oder zur Alterssicherung ab-
geschlossen werden. 3Die Höhe des Ausgleichs 
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orientiert sich grundsätzlich an einem nach An-
schauung des täglichen Lebens allgemein üb-
lichen Versicherungsschutz, wobei jedoch die 
persönlichen Lebensverhältnisse und sonstige 
Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen 
sind; sie kann auch hinter den Versicherungs-
leistungen zurückbleiben, die ohne Ausschluss 
zugestanden hätten, wenn diese unangemessen 
hoch erscheinen. 

66.1.2.4 Laufende oder einmalige Geldleistungen, die 
wegen desselben Schadens von anderer Seite 
erbracht werden, sind auf Geldleistungen nach 
dieser Vorschrift anzurechnen.

66.1.2.5 1Schadensausgleich wird nicht gewährt, wenn 
der Beamte oder die Beamtin den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt hat. 2Hat der Beamte oder 
die Beamtin den Schadenseintritt sonst zu ver-
treten oder ist er oder sie seiner oder ihrer Pflicht 
zur Schadensminderung nicht nachgekommen, 
ist dies bei der Höhe des Schadensausgleichs zu 
berücksichtigen. 3Dies kann im Einzelfall bis 
zum Ausschluss eines Schadensausgleichs füh-
ren. 4Vertretbarkeit und Zurechenbarkeit richten 
sich nach allgemeinen zivilrechtlichen Grund-
sätzen.

66.1.2.6 Im Falle der Beschädigung einer Sache orientiert 
sich der Schadensausgleich an der Erstattung 
von Sachschäden in sinngemäßer Anwendung 
des Abschnitts 12 VV-BeamtR.

66.1.3 Im Interesse der Beweissicherung soll die Scha-
densanzeige unverzüglich erfolgen; im Übrigen 
gilt Art. 47.

66.1.4.1 1Ein Ausgleich für Sach- und Vermögensschäden 
wird nur geleistet, wenn diese in einem ursächli-
chen Zusammenhang mit den besonderen, vom 
Inland wesentlich abweichenden Verhältnissen 
am ausländischen Dienstort entstanden und nicht 
dem persönlichen Risikobereich des Beamten 
oder der Beamtin zuzurechnen sind. 2Verhältnis-
se, die vom Inland wesentlich abweichen, erge-
ben sich nicht bereits durch die Besonderheiten 
einer ungewohnten Umgebung (z. B. schlechte 
Straßenqualität, allgemein erhöhte Kriminalität) 
oder ähnliche abstrakte Gefährdungslagen. 3Er-
forderlich sind vielmehr besondere Verhältnisse 
und Umstände der im Gesetz genannten Art, 
aus denen sich eine konkrete Risikoerhöhung 
ergibt.

66.1.4.2 Ein Schadensausgleich wird auch gewährt bei 
einem Angriff gegen deutsche Amtsträger im 
Ausland.

66.2.1 Ein Schadensausgleich an Hinterbliebene kommt 
nur in Betracht, soweit nicht bereits der ver-
storbene Beamte oder die verstorbene Beamtin 
selbst einen Schadensausgleich erhalten hat (vgl. 
Art. 64 Abs. 4).

66.2.2 1Voraussetzung ist, dass der Beamte oder die Be-
amtin an den Folgen des Ereignisses gestorben 
ist, das auch den Sach- oder Vermögensschaden 
ausgelöst hat. 2Keinen Schadensausgleich er-
halten deshalb die Hinterbliebenen, wenn dem 
Beamten oder der Beamtin zwar ein Schaden 
entstanden ist, er oder sie jedoch nicht an den 
Folgen des schadensauslösenden Ereignisses, 

sondern aus einem anderen Anlass gestorben 
ist.

66.2.3 1Der Schadensausgleich steht den Hinterbliebe-
nen jeweils gemeinsam zu. 2Die Nrn. 62.2.2 bis 
62.2.4 gelten entsprechend. 

67. Übergangsgeld

67.0 1Nach Art. 67 haben Beamte und Beamtinnen 
Anspruch auf Übergangsgeld, wenn das Beam-
tenverhältnis durch Entlassung endet, ohne dass 
ein entsprechender Antrag des Beamten oder der 
Beamtin zugrunde liegt. 2Die Höhe des Über-
gangsgeldes richtet sich nach den letzten Bezü-
gen vor der Entlassung und der Dauer der Be-
schäftigung. 3Die Pflicht zur Nachversicherung 
der Beamtendienstzeit wird durch die Zahlung 
von Übergangsgeld nicht eingeschränkt oder 
aufgeschoben; die Zeit des Bezugs von Über-
gangsgeld ist nicht nachversicherungspflichtig 
(§ 8 Abs. 2 SGB VI). 4Bei Hochschuldozenten, 
Hochschuldozentinnen oder Oberassistenten, 
Oberassistentinnen, Oberingenieuren, Ober-
ingenieurinnen und wissenschaftlichen und 
künstlerischen Assistenten und Assistentinnen 
ist Art. 104 Abs. 3 zu beachten. 5Die Ruhens- und 
Kürzungsvorschriften (Art.  83 bis 87 und 92) fin-
den keine Anwendung (Art. 67 wird von Art. 115 
Abs. 1 nicht erfasst); Abs. 5 bleibt unberührt.

67.1 Anspruchsvoraussetzungen

Anspruch auf Übergangsgeld haben Beamte und 
Beamtinnen, die 

–  grundsätzlich Anspruch auf Grundbezüge 
haben,

–  mindestens ein Jahr beschäftigt waren,

–  diese Beschäftigung hauptberuflich ausübten 
und

–  deren Beamtenverhältnis nicht wegen eigenen 
Antrages durch Entlassung endete. 

67.1.1 1Zum anspruchsberechtigten Personenkreis ge-
hören Beamte und Beamtinnen im Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit, auf Zeit und auf Probe. 
2Im Beamtenverhältnis auf Widerruf besteht kein 
Anspruch auf Grundbezüge und damit auch nach 
Entlassung kein Anspruch auf Übergangsgeld. 
3Kein Anspruch auf Übergangsgeld besteht fer-
ner, wenn eine Führungsposition auf Zeit (Art. 45 
BayBG) oder auf Probe (Art. 46 BayBG) übertra-
gen wurde und der Beamte oder die Beamtin aus 
diesem Beamtenverhältnis entlassen wird. 4Dies 
gilt auch, wenn dieses Beamtenverhältnis kraft 
Gesetzes endet, weil der Beamte die Entlassung 
aus dem ruhenden Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit beantragt hat. 

67.1.2 1Die Beschäftigungszeit prägt die Höhe des 
Übergangsgeldes aus; sie muss wenigstens ein 
Jahr betragen. 2Für das erste Jahr beträgt das 
Übergangsgeld einen Monatsbetrag, für jedes 
weitere Jahr einen halben Monatsbetrag, höchs-
tens jedoch sechs Monatsbeträge. 

67.1.3 1Maßgeblich ist die Besoldung, die dem Beamten 
oder der Beamtin im letzten Monat gewährt wur-
de. 2Änderungen jeglicher Art der Bezüge seit 
der statusrechtlichen Wirksamkeit der Entlas-
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sung bleiben unberücksichtigt. 3War der Beamte 
oder die Beamtin im Zeitpunkt der Entlassung 
ohne Anspruch auf Grundbezüge beurlaubt, sind 
die Bezüge zugrunde zu legen, die der Beamte 
oder die Beamtin unter Berücksichtigung der be-
soldungsrechtlichen Regelungen zum Stufenauf-
stieg (Art. 30 Abs. 2 und 3 sowie Art. 31 Abs. 3 
und 4 BayBesG) erhalten hätte, wenn er oder sie 
am Tage vor der Entlassung wieder Dienst ge-
leistet hätte. 4Folgende Bezügebestandteile sind 
bei der Berechnung zu berücksichtigen:

–  Grundgehalt (Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 BayBesG),

–  Strukturzulage (Art. 2 Abs. 2 Nr. 2  
BayBesG), 

–  Amtszulagen und Zulagen für beson-
dere  Berufsgruppen (Art. 2 Abs. 2 Nr. 3  
BayBesG),

–  Familienzuschläge (Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 
 BayBesG); in den Fällen des Art. 35 Abs. 2 
BayBesG (ledige Beamte und Beamtinnen in 
Gemeinschaftsunterkunft) ist für die Berech-
nung des Übergangsgeldes das ungekürzte 
Grundgehalt anzusetzen, und

–  Hochschulleistungsbezüge, die nicht nur 
als Einmalzahlung zustanden (Art. 69 ff. 
 BayBesG).

5Auf die Ruhegehaltfähigkeit der Bezüge kommt 
es nicht an.

6Nicht berücksichtigt werden:

–  Auslandsbesoldung (Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 
 BayBesG), 

–  Nebenbezüge (Art. 2 Abs. 3 BayBesG) mit 
Ausnahme der nicht als Einmalzahlung ge-
währten Hochschulleistungsbezüge,

–  Unfallausgleich (Art. 52),

–  sonstige Leistungen nach Art. 91 ff. BayBesG 
und

–  vermögenswirksame Leistungen nach Art. 88 
BayBesG.

67.1.4 1Das Beamtenverhältnis muss durch Entlassung 
beendet worden sein. 2Auf die Form der Entlas-
sung kraft Gesetzes (§ 22 BeamtStG) oder durch 
Verwaltungsakt (§ 23 BeamtStG) kommt es nicht 
an. 3Bei Beamten und Beamtinnen auf Zeit er-
folgt eine Entlassung nur unter den Vorausset-
zungen des Art. 122 BayBG; Anspruch auf Über-
gangsgeld besteht daher nicht, wenn der Beamte 
oder die Beamtin aus dem Beamtenverhältnis 
auf Zeit in den Ruhestand tritt, auch wenn der 
Anspruch auf Ruhegehalt nach Art. 11 Abs. 2 
Satz 2 ruht. 4Kein Anspruch auf Übergangsgeld 
besteht, wenn die Entlassung auf Antrag des 
Beamten oder der Beamtin erfolgt (§ 23 Abs. 1 
Nr. 4 BeamtStG, Art. 57 BayBG). 5Bei Verlust der 
Beamtenrechte (§ 24 BeamtStG) oder Entfernung 
auf Grund einer Disziplinarentscheidung (Art. 11 
BayDG) besteht ebenfalls kein Anspruch auf 
Übergangsgeld; bei Beamten und Beamtinnen 
auf Probe (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 BeamtStG) gilt dies 
entsprechend, wenn sie bei einem Lebenszeitbe-
amtenverhältnis entfernt worden wären.

67.2 Beschäftigungszeit

67.2.1 1Zur Beschäftigungszeit rechnen die Zeit der 
Tätigkeit im Beamten- oder Arbeitnehmerver-
hältnis mit Anspruch auf Bezüge oder Arbeits-
entgelt sowie Zeiten im Sinn des § 7 Eignungs-
übungsgesetz oder der §§ 9 und 16a ArbPlSchG, 
gegebenenfalls in Verbindung mit § 78 ZDG. 
2Im Übrigen bleiben Zeiten einer Beurlaubung 
ohne Grundbezüge unberücksichtigt. 3Zeiten 
bei einem früheren Dienstherrn sind nur zu 
berücksichtigen, wenn das Beamtenverhältnis 
durch Versetzung fortgesetzt wurde oder im Fal-
le eines Aufgabenübergangs nach § 16 BeamtStG 
übergegangen ist. 4Entsprechendes gilt bei ei-
nem früheren privatrechtlichen Beschäftigungs-
verhältnis. 5Zeiten der Zuweisung sind stets als 
Beschäftigungszeit zu berücksichtigen. 6Teilzeit-
beschäftigungen sind zeitanteilig im Verhältnis 
der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit 
anzusetzen. 7Zeiten eines Rechtsbehelfsverfah-
rens, das die Wirksamkeit oder den Zeitpunkt der 
Entlassung zum Gegenstand hat, sind nicht zu 
berücksichtigen, wenn der Rechtsbehelf erfolglos 
bleibt. 

67.2.2 1Die Tätigkeit im Beschäftigungsverhältnis muss 
ununterbrochen, hauptberuflich und entgeltlich 
ausgeübt worden sein. 2Bezüglich der Hauptbe-
ruflichkeit ist Nr. 24.3 entsprechend anzuwen-
den. 3Hauptberuflichkeit im Sinn des Art 67 liegt 
auch bei Beamten und Beamtinnen auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst mit Anwärterbezügen 
vor (Nr. 24.3.3 greift insoweit nicht).

67.2.3 1Beschäftigungszeiten, die vor einer Unterbre-
chung zurückgelegt wurden, bleiben außer Be-
tracht. 2Auf die Dauer der Unterbrechung kommt 
es nicht an, sie muss jedoch mindestens einen 
Tag umfassen, an dem in dem betreffenden Ver-
waltungszweig üblicherweise gearbeitet wird. 
3Unterbrechungen auf Grund von Krankheit, Er-
holungsurlaub, Urlaub nach der Urlaubsverord-
nung, Freistellungen für Personalratstätigkeit, als 
Vertrauensperson der schwerbehinderten Men-
schen oder als Gleichstellungsbeauftragte oder 
Gleichstellungsbeauftragten, sowie Beurlaubun-
gen ohne Grundbezüge sind unschädlich. 4Das 
Verbot der Führung der Dienstgeschäfte (§ 39 
BeamtStG) oder eine vorläufige Dienstenthebung 
(Art. 39 BayDG) bewirkt keine Unterbrechung, 
da das Dienstverhältnis und der Anspruch auf 
Bezüge grundsätzlich andauert. 

67.2.4 1Die Beschäftigungszeit ist grundsätzlich nach 
Jahren und Tagen zu berechnen. 2Für die Bemes-
sung der Höhe des Übergangsgeldes bleiben die 
volle Jahre übersteigenden Resttage unberück-
sichtigt. 3Sollte in Fällen des Art. 22 BayHSchPG 
das Beamtenverhältnis auf Zeit auf Grund von 
Freistellungen verlängert worden sein und er-
gibt die Berechnung der Beschäftigungszeit nach 
Jahren und Tagen keine 365 Tage, die Berech-
nung nach Monaten jedoch 12 Monate, so ist ein 
volles Beschäftigungsjahr anzuerkennen. 4Bei 
der Monatsbetrachtung sind Monate mit Teil-
zeitbeschäftigung entsprechend ihrem Umfang 
zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu 
berücksichtigen.
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Beispiel:
Drei volle Verlängerungsmonate gleichen sechs 
Monate mit hälftiger Freistellung aus.

67.3 1Ein Anspruch auf Übergangsgeld besteht nicht, 
wenn 

67.3.1 die Entlassung auf einem Verhalten des Beamten 
oder der Beamtin beruht (Abs. 3 Nr. 1). 2Dies ist 
gegeben, wenn der Beamte oder die Beamtin

–  seine oder ihre Eigenschaft als Deutsche oder 
Deutscher im Sinn des Art. 116 GG oder die 
Staatsangehörigkeit nach den § 7 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. a bis c BeamtStG verliert (§ 22 Abs. 1 
Nr. 1 BeamtStG),

–  in ein öffentlich-rechtliches Dienst- oder Amts-
verhältnis zu einem anderen Dienstherrn oder 
zu einer Einrichtung ohne Dienstherrneigen-
schaft getreten ist (§ 22 Abs. 2 BeamtStG),

–  den Diensteid oder ein an dessen vorgeschrie-
benes Gelöbnis verweigert (§ 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BeamtStG),

–  in Fällen des § 7 Abs. 2 BeamtStG die Ei-
genschaft als Deutscher oder Deutsche im 
Sinn des Art. 116 GG verlieren (§ 23 Abs. 2 
 BeamtStG),

–  auf Probe eine Handlung begeht, die im Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit mindestens 
die Kürzung der Dienstbezüge zur Folge hätte 
(§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG). 

67.3.2 ein Unterhaltsbeitrag nach Art. 29 bewilligt 
wird. 
2Nach Nr. 29.1.4 darf ein Unterhaltsbeitrag nicht 
für die gleiche Zeit bewilligt werden, für die An-

spruch auf Übergangsgeld besteht. 3Auf die Höhe 
des Unterhaltsbeitrages kommt es nicht an; wird 
der Unterhaltsbeitrag rückwirkend bewilligt, ist 
er mit einem bereits gezahlten Übergangsgeld 
zu verrechnen.

67.3.3 die Beschäftigungszeit in einem anderen Beam-
tenverhältnis als ruhegehaltfähige Dienstzeit be-
rücksichtigt wird, unabhängig davon, ob sich die 
angerechnete Dienstzeit durch eine Erhöhung 
des Ruhegehaltssatzes versorgungssteigernd 
auswirkt.

67.4 Zahlung

67.4.1 1Die Zahlung des Übergangsgeldes ist mit dem 
Tag aufzunehmen, der auf den Tag der Entlas-
sung folgt. 2Das Übergangsgeld ist monatlich im 
Voraus zu zahlen (Art. 4 Abs. 3 Satz 1 BayBesG). 
3Ist der Beamte oder die Beamtin im Verlauf 
eines Monats entlassen worden, ist der auf die 
restlichen Tage entfallende Anteilsbetrag auszu-
zahlen. 4Für die folgenden Monate ist jeweils der 
volle Betrag, im letzten Monat der verbleibende 
Rest, zu zahlen. 5Gegebenenfalls überzahlte Be-
züge können aufgerechnet werden.

67.4.2 1Hinterbliebene im Sinn des Abs. 4 Satz 3 sind 
die in Art. 33 Abs. 1 Satz 2 genannten Personen. 
2Art. 33 Abs. 1 Satz 3 kann entsprechend ange-
wandt werden. 3Sind keine Hinterbliebenen im 
Sinn des Abs. 4 Satz 3 vorhanden, so entfällt die 
Zahlung des Übergangsgeldes nach Ablauf des 
Sterbemonats. 4Das Übergangsgeld gehört nicht 
zum Nachlass des verstorbenen Beamten oder 
Beamtin und ist daher nicht vererblich.

67.5 Wegen der Begriffe „Erwerbseinkommen“ und „Erwerbsersatzeinkommen“ gelten Art. 83 Abs. 4 und die hierzu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften entsprechend.

Beispiel:

Ein Beamter mit Grundbezügen wird mit Ablauf des 20. Oktober 2011 nicht auf eigenen Antrag aus dem Beamten-
verhältnis entlassen. Er hat Anspruch auf Übergangsgeld in Höhe des 3,5-fachen seiner letzten Bezüge (3.100 €), 
somit 10.850 €. Ab 1. November 2011 übt er eine Teilzeitbeschäftigung als Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst aus 
und bezieht daraus mtl. 2.325 € (nach Abzug der monatlichen Werbungskostenpauschale). Im November erhält 
er eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 310 €.

Unter Berücksichtigung des Art. 67 Abs. 4 Satz 1 ergeben sich folgende monatliche Teilbeträge:
zum 21. Oktober 2011:  1.100 € (= 11/31 eines  Monatsbetrags)
zum 1. November 2011: 3.100 €
zum 1. Dezember 2011: 3.100 €
zum 1. Januar 2012: 3.100 €
zum 1. Februar 2012:      450 €  (= 4,5/31 eines Monatsbetrags – 4,5 Tage errechnen sich aus der Hälfte von 31 

Tagen abzüglich bereits gezahlter 11 Tage)

Zahlungszeitraum des Übergangsgeldes ist damit die Zeit vom 21. Oktober 2011 bis 5. Februar 2012. Das während 
des Zahlungszeitraums bezogene Erwerbseinkommen ist den einzelnen Zahlungen zuzuordnen (im Kalender-
monat der Schlusszahlung des Übergangsgeldes mit dem entsprechenden Anteil). Es führt insoweit zu einer 
Verringerung des Übergangsgeldes;

Übergangsgeld  
nach Art. 67 Abs. 1 und 4

zu berücksichtigendes Er-
werbseinkommen abzüglich 

Werbungskosten

zu zahlendes  
Übergangsgeld

ab 21. Oktober 2011 1.100 € ./. 0,00 € = 1.100,00 €

ab 1. November 2011 3.100 € ./. 2.635,00 € = 465,00 €

ab 1. Dezember 2011 3.100 € ./. 2.325,00 € = 775,00 €

ab 1. Januar 2012 3.100 € ./. 2.325,00 € = 775,00 €

ab 1. Februar 2012 450 € ./. 337,50 € = 112,50 €
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68. Bezüge bei Verschollenheit

68.0 Die Vorschrift regelt den Anspruch auf Besol-
dung und Versorgung verschollener Beamter 
oder Beamtinnen, Ruhestandsbeamter oder Ru-
hestandsbeamtinnen und sonstiger Versorgungs-
berechtigter bis zur endgültigen Feststellung des 
Todes.

68.1.1 1Verschollen ist, wessen Aufenthalt während län-
gerer Zeit unbekannt ist, ohne dass Nachrichten 
darüber vorliegen, ob er oder sie in dieser Zeit 
noch gelebt hat oder gestorben ist, sofern nach 
den Umständen hierdurch ernstliche Zweifel an 
seinem oder ihrem Fortleben begründet werden. 
2Verschollen ist nicht, wessen Tod nach den Um-
ständen nicht zweifelhaft ist (vgl. § 1 Verschol-
lenheitsgesetz – VerschG).

68.1.2 Die Feststellung, dass das Ableben des oder der 
Verschollenen mit Wahrscheinlichkeit anzuneh-
men ist, soll in der Regel erst getroffen werden, 
wenn seit dem Tage, an dem er oder sie nach der 
letzten Nachricht von ihm oder ihr oder über ihn 
oder sie noch gelebt hat, sechs Monate vergan-
gen sind.

68.2.1 1Für die Festsetzung der Verschollenenbezüge 
gilt der Versorgungsfall als mit dem Tage ein-
getreten, der auf den Tag folgt, an dem der oder 
die Verschollene nach der letzten Nachricht von 
ihm oder ihr oder über ihn oder ihr noch gelebt 
hat (mutmaßlicher Todestag). 2Dieser Zeitpunkt 
ist für die Berechnung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen Bezüge 
maßgebend. 3Zu den Bezügen bei Verschollen-
heit zählt nicht das Sterbegeld. 4Die Zahlung 
der Verschollenenbezüge erfolgt bis zur gericht-
lichen Todeserklärung.

68.2.2 Zu den Kindern, die im Falle des Todes des Ver-
schollenen Waisengeld erhalten würden oder 
einen Unterhaltsbeitrag erhalten könnten, rech-
net nicht ein Kind, das mehr als 300 Tage (vgl. 
§ 1593 BGB) nach dem mutmaßlichen Todestag 
des Verschollenen geboren worden ist.

68.5.1 1Mit der Todeserklärung oder der gerichtlichen 
Feststellung der Todeszeit oder der Ausstellung 
einer Sterbeurkunde tritt der Versorgungsfall 
zu dem festgestellten Todeszeitpunkt ein. 2Ist 
in der Todeserklärung oder der Sterbeurkunde 
des Verschollenen nur ein bestimmter Zeitraum 
angegeben, rechnet die ruhegehaltfähige Dienst-
zeit bis zum letzten Tag des in der Sterbeurkunde 
angegebenen Zeitraumes (vgl. Nr. 14.1.2). 3Zu der 
neu festzusetzenden Hinterbliebenenversorgung 
gehört auch das Sterbegeld. 

68.5.2 1Die Neufestsetzung erfolgt nur mit Wirkung für 
den Zeitraum nach der Todeserklärung oder nach 
Rechtskraft der gerichtlichen Feststellung. 2Die 
bisher gezahlten Verschollenenbezüge werden 
grundsätzlich nicht überrechnet.

69. Familienzuschlag

69.0 1Die Vorschrift regelt die Gewährung des Famili-
enzuschlags. 2Der Familienzuschlag der Stufe 1 
gehört zu den ruhegehaltfähigen Bezügen (vgl. 
Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4). 3Der über die Stufe 1 

hinausgehende Betrag, wird hingegen neben 
den Versorgungsbezügen gezahlt.

69.1.1 Die für Beamte und Beamtinnen geltenden Vor-
schriften zum Familienzuschlag sind Art. 35 
Abs. 1, Art. 36 und 37 BayBesG.

69.1.2 1Die Voraussetzung des Art. 36 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
BayBesG „aus der letzten Ehe oder Lebenspart-
nerschaft zum Unterhalt verpflichtet” wird nicht 
dadurch erfüllt, dass infolge eines Versorgungs-
ausgleichs die Versorgungsbezüge nach Art. 92 
gekürzt werden oder auf Grund eines schuld-
rechtlichen Versorgungsausgleichs (§§ 1587f ff. 
BGB in der bis zum 31. August 2009 geltenden 
Fassung oder §§ 20 ff. VersAusglG) eine schuld-
rechtliche Ausgleichsrente (nach § 1587g BGB in 
der bis zum  31. August 2009 geltenden Fassung 
oder § 20 VersAusglG) gezahlt wird.

69.2.1 1Der Unterschiedsbetrag des Familienzuschlags 
ist Versorgungsbezug (Art. 2 Abs. 1 Nr. 6), je-
doch nicht Bestandteil des Ruhegehaltes, Wit-
wen- oder Waisengeldes oder der Unterhaltsbei-
träge. 2Er ist daher bei der Berechnung dieser 
Bezüge und bei der Gewährung von Leistun-
gen, die nach diesen Bezügen zu bemessen sind 
(z. B. Witwenabfindung nach Art. 37), nicht zu 
berücksichtigen, wenn nichts anderes bestimmt 
ist (z. B. nach Art. 33 Abs. 2 Satz 1). 3Ferner bleibt 
der Unterschiedsbetrag z. B. bei Art. 36 Abs. 2 
und den Art. 41 und 61 außer Betracht. 4Dies gilt 
auch dann, wenn bei einer anteiligen Kürzung 
der Hinterbliebenenversorgung nach Art. 41 der 
Unterschiedsbetrag durch die Erhöhungsbeträge 
nach Tabelle 2 der Anlage 5 BayBesG zusammen 
mit der Mindestversorgung nach Art. 26 Abs. 5 
Satz 2 das erdiente Ruhegehalt zuzüglich des 
Unterschiedsbetrags übersteigt, das erdiente Ru-
hegehalt allein aber über der Mindestversorgung 
nach Art. 26 Abs. 5 Satz 2 liegt.

69.2.2 1Bei den für die Stufen des Familienzuschlags in 
Betracht kommenden Kindern sind die Verhält-
nisse des oder der Verstorbenen zu berücksichti-
gen. 2Daher wird ein Unterschiedsbetrag neben 
dem Witwengeld nur gezahlt, wenn es sich um 
Kinder des oder der Verstorbenen im Sinn des 
§ 63 Abs. 1 Satz 1 EStG handelt.

70. Ausgleichsbetrag

70.0 Die Vorschrift regelt die Gewährung eines Aus-
gleichsbetrages in Höhe des Kindergeldes für 
das erste Kind neben dem Waisengeld in den 
Fällen, in denen keiner Person Kindergeld für 
die Waise zusteht.

70.1.1 1Der Anspruch auf einen Ausgleichsbetrag neben 
dem Waisengeld besteht, wenn in der Person der 
Waise 

– die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 bis 5 
EStG erfüllt sind,

– Ausschlussgründe nach § 65 EStG (andere 
Leistungen für Kinder) nicht vorliegen,

– keine Person vorhanden ist, die nach § 62 
EStG oder § 1 BKGG anspruchsberechtigt ist 
und

– die Waise keinen Anspruch auf Kindergeld 
nach § 1 Abs. 2 BKGG hat.
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2Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Betrag für 
das erste Kind nach § 66 Abs. 1 EStG.

70.1.2 Der Anspruch auf eine der in § 65 Abs. 1 und 2 
EStG genannten Leistungen stellt im Sinn des 
Satzes 1 dann keinen Ausschlussgrund nach § 65 
EStG dar, wenn beim Vorhandensein einer nach 
dem EStG anspruchsberechtigten Person Kin-
dergeld nach § 65 Abs. 2 EStG zu zahlen wäre; 
in diesem Fall ist der Ausgleichsbetrag in sinn-
gemäßer Anwendung des § 65 Abs. 2 EStG zu 
zahlen.

70.1.3 1Der Ausgleichsbetrag ist Versorgungsbezug, 
aber nicht Bestandteil des Waisengeldes oder 
Unterhaltsbeitrages. 2Er unterliegt keiner antei-
ligen Kürzung nach Art. 41 oder 61.

70.1.4 Der Ausgleichsbetrag ist auch dann zu zahlen, 
wenn vom Waisengeld nach Anwendung von Ru-
hens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 
kein Zahlbetrag verbleibt.

71. Kindererziehungs- und Kindererziehungser-
gänzungszuschlag

71.0.1 Kindererziehungs- und Kindeserziehungsergän-
zungszuschlag sollen die mit der Kindererzie-
hung in der Regel verbundenen Einschränkun-
gen in der Alterssicherung ausgleichen.

71.0.2 Gemeinsame Hinweise zu den Zuschlägen zum 
Ruhegehalt

71.0.2.1 1Die Festsetzung der Zuschläge erfolgt mit Aus-
nahme der vorübergehenden Gewährung von 
Zuschlägen nach Art. 73 von Amts wegen. 2Vor-
rangig ist stets der Kindererziehungszuschlag. 
3Neben dem Kindererziehungs- und Kinderer-
ziehungsergänzungszuschlag ist nur die Gewäh-
rung eines Pflegezuschlags möglich.

71.0.2.2 1Die Gewährung des Kindererziehungs-, Kin-
dererziehungsergänzungs- und Kinderpflegeer-
gänzungszuschlages setzt voraus, dass die für 
den jeweiligen Zuschlag zu berücksichtigende 
Zeit dem Beamten oder der Beamtin zuzuordnen 
ist. 2Die Zuordnung richtet sich in diesen Fällen 
nach Nr. 71.3.

71.0.2.3 1Die Zuschläge sind keine eigenständigen Ver-
sorgungsbezüge, sondern Bestandteil des Ru-
hegehalts und insoweit Bestandteil der Bemes-
sungsgrundlage sowohl des Unterhaltsbeitrags 
nach Art. 29 als auch der laufenden Hinterblie-
benenversorgung, nicht jedoch anderer Versor-
gungsbezüge (z. B. des Unterhaltsbeitrags nach 
Art. 55 oder des Übergangsgeldes nach Art. 67). 
2Beim Tod eines Ruhestandsbeamten oder einer 
Ruhestandsbeamtin sind die Zuschläge als Teil 
des Ruhegehalts Bestandteil der Bemessungs-
grundlage des Sterbegeldes nach Art. 33. 3Die 
Zuschläge bleiben bei der jährlichen Sonder-
zahlung außer Betracht (Art. 76 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1).

71.0.2.4 1Die Zuschläge sind vergleichbar den Zuschlä-
gen nach den §§ 50a bis 50e BeamtVG. 2§ 3 Nr. 67 
EStG ist dementsprechend auf die Zuschläge an-
zuwenden. 3Für die Berechnung des nach An-
wendung von Anrechnungs- Ruhens- und Kür-
zungsvorschriften im Mindestbelassungsbetrag 

enthaltenen, steuerfreien Anteils der Zuschläge 
wird auf Nr. 71.8.3 verwiesen.

71.0.2.5 1Bei der Berechnung der Zuschläge sind die ver-
sorgungsrechtlichen Rundungsvorschriften zu 
beachten (vgl. Art. 5 Abs. 5). 2Zwischenrechnun-
gen sind stets zu runden.

71.1 Anspruchsvoraussetzungen des Kindererzie-
hungszuschlags (Abs. 1 bis 4)

71.1.1 1Anspruch auf Kindererziehungszuschlag be-
steht, wenn der Beamte oder die Beamtin ein 
nach dem 31. Dezember 1991 geborenes Kind 
erzogen hat. 2Dies gilt nicht, wenn er oder sie 
wegen der Kindererziehung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versicherungspflichtig war 
und die allgemeine Wartezeit für eine Rente der 
gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt. 3Die 
allgemeine Wartezeit kann auch nur durch Kin-
dererziehung selbst erfüllt sein (z. B. durch zwei 
nach dem 31. Dezember 1991 geborene Kinder). 
4Wegen der Zuordnung vgl. Nr. 71.3.

71.1.2 Entsteht der Anspruch auf eine dem Kinderer-
ziehungszuschlag entsprechende Leistung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung (beispielsweise 
durch Erfüllung der Wartezeit) erst nach Eintritt 
des Versorgungsfalles, fällt der Kindererzie-
hungszuschlag mit dem Ablauf des Monats weg, 
in dem die Voraussetzungen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt werden.

71.2 Berechnung der Kindererziehungszeit
1Zu berücksichtigen sind Kindererziehungszei-
ten für längstens 36 Kalendermonate nach Ab-
lauf des Monats der Geburt des Kindes. 2Wird 
während dieser Zeit ein weiteres Kind erzogen, 
wird die dreijährige Kindererziehungszeit für 
das weitere Kind berücksichtigt, indem sich die 
Kindererziehungszeit um die Anzahl der Ka-
lendermonate der gleichzeitigen Erziehung ver-
längert. 3Dies gilt entsprechend bei Mehrlings-
geburten. 4Im Ergebnis werden somit für zwei 
Kinder sechs Jahre, für drei Kinder neun Jahre 
usw. berücksichtigt. 5Die Kindererziehungszeit 
endet vorzeitig etwa im Falle des Todes des Kin-
des, des Eintritts des oder der Anspruchsberech-
tigten in den Ruhestand, des Todes des oder der 
Anspruchsberechtigten oder des Wechsels der 
Zuordnung der Erziehungszeit zu einem anderen 
Elternteil. 6Begonnene Kalendermonate sind voll 
zu berücksichtigten. 

Beispiel 1:

Geburt des Kindes A 24. November 1995

Beginn der Erziehungszeit 1. Dezember 1995

Geburt des Kindes B 25. Mai 1997

Beginn der Erziehungszeit 1. Juni 1997

Kindererziehungszeit bis 30. November 2001

 = 72 Monate

Kindererziehungszuschlag 72 Monate × 3,00 €

 = 216,00 €
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71.4.2.1 1Wurde in der Zeit der Kindererziehung ein Ruhegehaltsanspruch erdient, ist der auf diese Zeit entfallende 
Anteil des Ruhegehalts zu ermitteln. 2Bei der Berechnung des anteiligen Ruhegehalts ist das erdiente Ruhege-
halt vor Anwendung eines Versorgungsabschlags nach Art. 26 Abs. 2 oder Versorgungsaufschlags nach Art. 26 
Abs. 4 und ohne den Unterschiedsbetrag nach Art. 69 Abs. 2 anzusetzen. 3Der Berechnung ist folgende Formel 
zugrunde zu legen:

Ruhegehalt × Zeit der Kindererziehung in Dezimaljahren = Anteil des in der Kindererziehungs-
zeit erdienten RuhegehaltsGesamtdienstzeit in Dezimaljahren

Beispiel:
Kindererziehungszeit 1 Jahr und 6 Monate bei Teilzeitbeschäftigung mit 40 v. H. der Regelarbeitszeit

2.319,32 € ×
40 v. H. von 1 Jahr 182 Tagen =  

218,8 Tage : 365 = 0,6 Jahre = 42,84 €
32,48 Jahre

Beispiel 2:
Geburt des Kindes 24. November 2008

Beginn der Erziehungszeit 1. Dezember 2008

Ruhestandsversetzung wegen  
Dienstunfähigkeit mit Ablauf  
des (= Ende der Erziehungszeit) 31. Juli 2011

Kindererziehungszeit = 32 Monate

Kindererziehungszuschlag 32 Monate × 3,00 €

 = 96,00 €

71.3 Zuordnung der Zuschläge
1Die Zuordnung der Kindererziehungszeit be-
stimmt sich nach § 56 Abs. 2 SGB VI. 2Der Begriff 
des Elternteils ist in § 56 Abs. 1 Nr. 3 (Eltern) 
und Abs. 3 Nrn. 2 und 3 (Stiefeltern und Pflege-
eltern) SGB I definiert. 3Für die Zuordnung gilt 
Folgendes:

71.3.1 Gemeinsame Erziehung
1Haben beide Elternteile das Kind gemeinsam 
erzogen, war die Erziehungszeit einem Elternteil 
zuzuordnen (§ 56 Abs. 2 Satz 2 SGB VI). 2Dies gilt 
auch dann, wenn beide Elternteile gemeinsam 
die Elternzeit nach den Vorschriften des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes in Anspruch 
genommen haben. 3Gemeinsam erziehende El-
tern können durch Abgabe einer übereinstim-
menden Erklärung bestimmen, bei welchem El-
ternteil die Kindererziehungszeit berücksichtigt 
werden soll (§ 56 Abs. 2 Sätze 3 bis 7 SGB VI). 
4Die Erklärung der Zuordnung, die auch auf ei-
nen bestimmten Teil (mindestens volle Kalender-
monate) der Erziehungszeit beschränkt werden 
kann, ist mit Wirkung für künftige Kalender-
monate abzugeben. 5Sie kann rückwirkend für 
bis zu zwei Kalendermonate vor Abgabe der Er-
klärung erfolgen. 6Die Erklärung ist sowohl ge-
genüber der zuständigen personalverwaltenden 
Stelle (zu den Personalakten) als auch gegenüber 
dem für den anderen Elternteil zuständigen Trä-
ger der gesetzlichen Rentenversicherung oder – 
wenn der andere Elternteil ebenfalls Beamter 
oder Beamtin ist – gegenüber der für ihn oder ihr 
zuständigen personalverwaltenden Stelle abzu-
geben. 7Wird eine übereinstimmende Erklärung 
nicht, nicht übereinstimmend oder sonst nicht 
rechtswirksam, insbesondere nicht rechtzeitig 
abgegeben, ist eine Zuordnung nur im Rahmen 
der überwiegenden Erziehung möglich.

8Liegt keine wirksame übereinstimmende Erklä-
rung vor, wird die Kindererziehungszeit bei dem 
Elternteil berücksichtigt, der das Kind – nach ob-
jektiven Gesichtspunkten betrachtet – überwie-
gend erzogen hat. 9Kann der überwiegende Er-
ziehungsanteil eines Elternteils nicht festgestellt 
werden bzw. sind die Erziehungsbeiträge nach 
objektiven Maßstäben in etwa gleichgewichtig, 
wird die Kindererziehungszeit nach § 56 Abs. 2 
Satz 8 SGB VI der Mutter zugeordnet.

71.3.2 Alleinerziehend

1Ist ein Elternteil alleinerziehend, erfolgt die 
Zuordnung zu dem Elternteil, in dessen Haus-
halt das Kind lebt. 2Dabei kommt es nicht darauf 
an, dass der oder die Alleinerziehende alleinig 
sorgeberechtigt ist. 3Eine Zuordnung durch ge-
meinsame Erklärung ist bei Alleinerziehenden 
nicht möglich. 4Alleinerziehung liegt nicht vor, 
wenn die Eltern einen gemeinsamen Haushalt 
führen.

71.4 Höhe des Kindererziehungszuschlags

71.4.1 1Bei der Ermittlung der Kindererziehungszeit 
(vgl. Nr. 71.2) sind Kalendermonate wegen der 
Beschränkungen des Abs. 4 Satz 2 in Teilmona-
te aufzusplitten, wenn sich während des Monats 
die Berechnungsgrundlagen der ruhegehaltfä-
higen Dienstzeit verändern (vgl. Nr. 71.4.2.3). 
2Anfallende Tage sind in Dezimalmonate um-
zurechnen, wobei auf die Anzahl der Tage des 
jeweiligen Kalendermonats abzustellen ist.

71.4.2 Begrenzung des Kindererziehungszuschlags auf 
das während der Kindererziehungszeit höchs-
tens erdienbare Ruhegehalt

1Der Kindererziehungszuschlag darf zusam-
men mit dem auf die Kindererziehungszeit 
entfallenden Anteil des erdienten Ruhegehalts 
das Ruhegehalt nicht übersteigen, das sich bei 
Berücksichtigung der Kindererziehungszeit als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit für diesen Zeitraum 
ergeben würde. 2Die Berechnung ist jeweils ge-
sondert für jeden Zeitraum durchzuführen, in 
dem sich der Umfang einer zu berücksichtigen-
den ruhegehaltfähigen Dienstzeit (z. B. durch 
Wechsel von Vollzeitbeschäftigung auf Teilzeit-
beschäftigung) geändert hat.
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71.4.2.2 1Danach ist für die Höchstgrenze nach Satz 2 das auf die Kindererziehungszeit entfallende anteilige fiktive 
Ruhegehalt zu ermitteln. 2Bei der Ermittlung des Ruhegehalts ist Nr. 71.4.2.1 Satz 2 zu beachten. 3Diese 
Höchstgrenze errechnet sich nach folgender Formel:

Fiktives erdienbares 
Höchstruhegehalt ×

Zeit der Kindererziehung  
in Dezimaljahren

=
Anteil des auf die Kindererziehungszeit  
entfallenden fiktiven HöchstruhegehaltsFiktive Gesamtdienstzeit  

in Dezimaljahren

Beispiel:
Kindererziehungszeit 1 Jahr und 6 Monate

2.383,68 € ×
1 Jahr 182 Tagen : 365 = 1,5 Jahre

= 107,12 €
33,38 Jahre

71.4.2.3 Übersteigt die Summe aus Kinderziehungszuschlag und anteiligem Ruhegehalt, die Höchstgrenze, ist der 
Kindererziehungszuschlag um den übersteigenden Betrag – gegebenenfalls bis auf Null – zu kürzen.

Beispiel:
Ruhegehalt ab 1. Juli 2011: 1.985,32 €

Gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit: 27,8 Jahre

Kindererziehungszeit für ein Kind: geboren am 17. Oktober 1995

Vollbeschäftigung (Mutterschutzfrist): 1. November 1995 bis 13. Dezember 1995 = 43,0 Tage

Teilzeitbeschäftigung (4/10): 14. Dezember 1995 bis 15. April 1997 = 195,2 Tage

Teilzeitbeschäftigung (6/10): 16. April 1997 bis 31. Oktober1998 = 338,4 Tage

Kindererziehungszuschlag pro Monat: 3,00 €

Kinderer-
ziehungs-

zeit  
von  
bis

Dezi-
mal-

monate

Kinder-
erzie-

hungs-
zuschlag 

(KEZ)

Ruhege-
haltfähige 
Dienstzeit 
in Dezi-

maljahren

Antei-
liges Ru-
hegehalt 
(AntRG)

Fiktive ruhe-
gehaltfähige 
Dienstzeit in 

Dezimaljahren

Fiktives Ruhe gehalt 
 (Höchstgrenze)

AntRG 
und KEZ 

übersteigen 
HGr um

KEZ 
begrenzt 

auf

des 
Zeit-

raums

ge-
samte 
Dienst-

zeit

gesamt davon 
entfallen 
auf den 

Zeitraum 
(HGr)

01.11.1995   1,42   4,26 €  0,12   8,57 €  0,12  27,80 1.985,32 €   8,57 €   4,26 €   0,00 €
13.12.1995

14.12.1995  16,08  48,24 €  0,53  37,85 €  1,33  28,60 2.042,45 €  95,70 €   0,00 €  48,24 €
15.04.1997

16.04.1997  18,50  55,50 €  0,93  66,42 €  1,55  28,42 2.029,50 € 110,69 €  11,23 €  44,27 €
31.10.1998

Kindererziehungszuschlag begrenzt  92,51 €

71.5 Anspruchsvoraussetzungen des Kindererzie-
hungsergänzungszuschlags

71.5.1 Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird 
für Zeiten gewährt, in denen 

–  zwei oder mehr Kinder gleichzeitig erzogen 
oder nicht erwerbsmäßig gepflegt wurden 
(Mehrkindfall – Abs. 5 Nr. 1 Buchst. a) oder

–  die Erziehung eines Kindes oder die nichter-
werbsmäßige Pflege eines pflegebedürftigen 
Kindes mit einer ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit oder der nichterwerbsmäßigen Pflege ei-
ner anderen pflegebedürftigen Person nach 
Art. 72 Abs. 1 Satz 1 zusammentrafen (Ein-
kindfall – Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b).

71.5.2 1Zu berücksichtigen sind nur nach dem 31. De-
zember 1991 liegende Zeiten der Kindererzie-
hung bis zur Vollendung des zehnten Lebensjah-
res oder der nichterwerbsmäßigen Pflege eines 
pflegebedürftigen Kindes bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres. 2Das gilt auch für vor dem 1. 
Januar 1992 geborene Kinder, soweit die Erzie-
hungs- oder Pflegezeiten nach dem 31. Dezember 
1991 liegen. 3Die Kindererziehungs- oder Pfle-
gezeiten sind für die Berechnung des Kinderer-
ziehungsergänzungszuschlags – anders als beim 
Kindererziehungszuschlag – bereits ab dem Tag 
der Geburt zu berücksichtigen. 4Sie enden spä-
testens mit dem Tag der Vollendung des zehnten 
bzw. 18. Lebensjahres des Kindes. 
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71.5.3 Für die Berücksichtigung der nichterwerbsmä-
ßigen Pflege eines pflegebedürftigen Kindes ist 
auf die Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nach § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB 
VI abzustellen (vgl. Nr. 72.1.1). 

71.5.4 1Der Kindererziehungsergänzungszuschlag setzt 
voraus, dass die Erziehungszeit dem Beamten 
oder der Beamtin zuzuordnen war (vgl. zur Zu-
ordnung Nr. 71.3). 2Das gilt auch für die Zeit der 
nichterwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürf-
tigen Kindes.

71.5.5 Liegen die Voraussetzungen sowohl für den 
Mehrkindfall als auch für den Einkindfall vor, 
ist der höhere Kindererziehungsergänzungszu-
schlag für den Mehrkindfall zu gewähren.

71.5.6 Ausschluss 

71.5.6.1 Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird 
nicht für Zeiten gewährt, für die der Beamte oder 
die Beamtin Anspruch auf eine dem Kindererzie-
hungsergänzungszuschlag entsprechende Leis-
tung nach § 70 Abs. 3a SGB VI (Höherbewertung 
von Beitragszeiten) hat (Abs. 5 Nr. 2), die eine 
Wartezeit von mindestens 25 Jahren rentenrecht-
licher Zeiten voraussetzt. 

71.5.6.2 Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird 
nicht für Zeiten gewährt, für die ein Kindererzie-
hungszuschlag zusteht.

71.6 Höhe des Kindererziehungsergänzungszu-
schlags

71.6.1 Die Höhe des Kindererziehungsergänzungszu-
schlags berechnet sich durch die Multiplikation 
des entsprechenden Betrages mit der Zeit der 
Kindererziehung oder der Pflege in Dezimal-
monaten (vgl. Nr. 71.4.2).

Beispiel:

Für die gleichzeitige Erziehung von zwei Kin-
dern bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres des 
 älteren Kindes in der Zeit vom 1. April 1995 bis 
31. März 2000 und der Erziehung des jüngeren 
Kindes bis zur Vollendung dessen 10. Lebensjah-
res bei gleichzeitiger Teilzeitbeschäftigung mit 
1/2 im Beamtenverhältnis vom 1. April 2000 bis 
31. März 2001 beträgt der Kindererziehungsergän-
zungszuschlag:

1. April 1995  
bis 31. März 2000: 60 × 0,76 € = 45,60 €

1. April 2000  
bis 31. März 2001: 12 × 0,57 € =  6,84 €

Insgesamt: 52,44 €

71.6.2 Begrenzung des Kindererziehungsergänzungszuschlags auf das während der Kindererziehung höchstens 
erdienbare Ruhegehalt 

Die Ausführungen zu den Nrn. 71.4.2 bis 71.4.2.3 gelten entsprechend.

Beispiel:
Siehe oben Nr. 71.6.1

Gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit: 31 Jahre

Ruhegehalt (angenommen): 1.527,81 €

Monatlicher Kindererziehungsergänzungszuschlag:

Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 0,76 €

Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 0,57 €

Kindererzie-
hungszeit  

von  
bis

Dezimal-
monate

Kinderer-
ziehungs-

ergän-
zungs-

zuschlag 
(KEEZ)

Ruhegehaltfä-
hige Dienstzeit

Anteiliges 
Ruhe-
gehalt 

(AntRG)

Höchst-
grenze 
(HGr)

AntRG 
und KEEZ 

übersteigen 
HGr um

KEEZ 
begrenzt 

auf

 in 
Tagen

in De-
zimal-
jahren

1. April 1995 60,00 45,60 € 0,00 0,00 0,00 € 246,40 € 0,00 € 45,60 €

31. März 2000

1. April 2000 12,00 6,84 € 182,50 0,50 24,64 € 31,05 € 0,43 € 6,41 €

31. März 2001

Kindererziehungszuschlag begrenzt 52,01 €_______
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71.7 Begrenzungen der Zuschläge auf das Höchst-
ruhegehalt

71.7.1 1Durch den Kindererziehungs- und Kindererzie-
hungsergänzungszuschlag darf das Höchstruhe-
gehalt nach dem Amt, das dem Ruhegehalt des 
Beamten oder der Beamtin zugrunde liegt, nicht 
überschritten werden. 2Das Höchstruhegehalt ist 
durch Anwendung des Höchstruhegehaltssatzes 
auf die ruhegehaltfähigen Bezüge der Endstufe 
der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhege-
halt des Beamten oder der Beamtin berechnet, 
zu ermitteln. 3Art. 103 Abs. 1 und Art. 107 ist zu 
beachten.

71.7.2 Übersteigt das um die Zuschläge erhöhte tatsäch-
liche Ruhegehalt des Beamten oder der Beamtin 
diesen Betrag, wird der Zuschlag entsprechend 
– gegebenenfalls bis auf Null – gekürzt.

Beispiel: 

Ruhegehaltfähige Bezüge: 3.250,00 €

Ruhegehalt: 1.800,00 €

Kindererziehungszuschlag: 70,25 €

Ruhegehalt (einschließlich  
Kindererziehungszuschlag): 1.870,25 €

Ruhegehaltfähige Bezüge der  
Endstufe der versorgungswirksamen  
Besoldungsgruppe: 3.250,00 €

Höchstruhegehaltssatz: 71,75 v. H.

Erreichbare Höchstversorgung 2.331,88 €

Ruhegehalt (einschließlich  
Kindererziehungszuschlag): 1.870,25 €

Übersteigender Betrag/Kürzung  
des Kindererziehungszuschlages: 0,00 €

Ergebnis: Keine Kürzung des Kindererziehungs-
zuschlages

71.7.3 Erhöhen zwei Zuschläge das Ruhegehalt und 
wird die Höchstgrenze insgesamt überschritten, 
erfolgt die Kürzung der Zuschläge anteilsmäßig 
um die mit folgender Formel zu ermittelnden Be-
träge:

Übersteigender Betrag  
× jeweiliger Zuschlag

=
anteiliger  
KürzungsbetragGesamtbetrag  

der Zuschläge

Beispiel:

Ruhegehaltfähige Bezüge:  3.250,00 €

Kindererziehungszuschlag:  155,10 €

Pflegezuschlag:     40,69 €

Gesamtbetrag Zuschläge:  195,79 €

Ruhegehalt:  2.200,00 €

Ruhegehalt  
(einschließlich Zuschläge):  2.395,79 €

Ruhegehaltfähige Bezüge aus der  
Endstufe der versorgungswirksamen  
Besoldungsgruppe:  3.250,00 €

Höchstruhegehaltssatz:  71,75 v. H.

Erreichbare Höchstversorgung:  2.331,88 €

Ruhegehalt  
(einschließlich Zuschläge):  2.395,79 €

./. erreichbare Höchstversorgung:  2.331,88 €

übersteigender Betrag:  63,91 €

Gekürzter Kindererziehungszuschlag:

155,10 € – 50,63 €  (
63,91 € × 155,10 €

) = 104,47 €
195,79 €

Gekürzter Pflegezuschlag:

40,69 € – 13,28 € (
63,91 € × 40,69 €

) = 27,41 €
195,79 €

71.7.4 1Treffen die Zuschläge mit Mindestversorgung 
nach Art. 26 Abs. 5 zusammen, werden die Zu-
schläge nur in Höhe des Betrages gezahlt, um 
den erdientes Ruhegehalt und Zuschläge die 
Mindestversorgung übersteigen. 2Damit wird 
sichergestellt, dass Empfänger von Mindestver-
sorgung und Zuschlägen bei der Berechnung der 
Sonderzahlung nach Art. 75 ff. nicht schlechter 
gestellt werden als Empfänger, die nur Mindest-
versorgung beziehen. 

71.8 Berücksichtigung von Versorgungsab- und 
-aufschlägen sowie Ruhens-, Kürzungs- und 
Anrechnungsvorschriften

71.8.1 Die Zuschläge nehmen an der Verminderung des 
Ruhegehalts durch einen Versorgungsabschlag 
nach Art. 26 Abs. 2 oder einer Erhöhung durch 
einen Versorgungsaufschlag nach Art. 26 Abs. 4 
teil. 

71.8.2 Bei der Anwendung von Ruhens-, Anrechnungs- 
und Kürzungsvorschriften gelten die Zuschläge 
als Teil des Ruhegehaltes und sind in Summe 
Gegenstand der Regelung.  

71.8.2.1 Im Rahmen von Hinzuverdienstregelungen ist 
der Höchstgrenze das um die Zuschläge erhöhte 
Ruhegehalt gegenüber zu stellen. 

71.8.2.2 Die Zuschläge sind in die Berechnung der Min-
destbelassung nach Art. 83 Abs. 3 und Art. 84 
Abs. 3 und 4 Satz 2 einzubeziehen. 

71.8.2.3 1Bei der Rentenanrechnung nach Art. 85 Abs. 1 
ist das Ruhegehalt gemeinsam mit den Zuschlä-
gen und der anrechenbaren Rente der Höchst-
grenze nach Art. 85 Abs. 2 gegenüber zu stellen. 
2Das der Höchstgrenze zugrunde liegende fik-
tive Ruhegehalt ist nicht um die Zuschläge zu 
erhöhen. 3Bei der Anwendung der erweiterten 
Ruhensberechnung des Art. 26 Abs. 6 sind die 
Zuschläge als Bestandteil des Ruhegehalts zu 
berücksichtigen. 

71.8.3 1Auf Grund der Steuerfreiheit der Zuschläge nach 
§ 3 Nr. 67 EStG sind die im Restruhegehalt oder 
dem Mindestbelassungsbetrag anteilig enthalte-
nen Zuschläge jeweils nach folgender Formel zu 
berechnen und steuerfrei zu belassen:

Ungeminderter  
Zuschlag ×

Restruhegehalt oder  
Mindestbelassungs-

betrag

Ungeminderte Gesamtversorgung

2Sind die Zuschläge Bestandteil der Bemessungs-
grundlage eines Versorgungsbezugs (z. B. Wit-
wengeld oder Sterbegeld), ist der Versorgungs-
bezug in vollem Umfang zu versteuern, da die 
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Zuschläge nicht mehr als anteiliger Bestandteil 
des Versorgungsbezugs erhalten sind.

71.8.4 Wegen der Berücksichtigung der Zuschläge nach 
Art. 71 bis 73 im Rahmen der Auskunftserteilung 
an das Familiengericht siehe Nr. 8 der Anlage 1 
(Versorgungsausgleich). 

71.9 Erziehung eines vor dem 1. Januar 1992 gebo-
renen Kindes vor der Berufung in ein Beamten-
verhältnis

71.9.1 1Ein Kindererziehungszuschlag für ein vor dem 
1. Januar 1992 geborenes Kind kommt nur dann 
in Betracht, wenn der Erziehende im maßgebli-
chen Erziehungszeitraum nicht in einem Beam-
tenverhältnis stand. 2Bestand das Beamtenver-
hältnis während der Erziehung eines vor dem 1. 
Januar 1992 geborenen Kindes, ist die Zeit eines 
Erziehungsurlaubs oder einer sonstigen erzie-
hungsbedingten Freistellung vom Dienst nach 
Art. 103 Abs. 2 bis zu dem Tag ruhegehaltfähig, 
an dem das Kind sechs Monate alt wird. 3Die 
entsprechende Anwendung der Abs. 1 bis 4, 7 
und 8 erfolgt mit der Maßgabe, dass als Kinder-
erziehungszeit höchstens zwölf Kalendermonate 
berücksichtigt werden.

71.9.2 1Ein Kindererziehungszuschlag wird auch für 
die Zeit der Erziehung eines Kindes gewährt, 
die zwischen einem früheren, durch Entlassung 
beendeten, und einem späteren (versorgungs-
begründenden) Beamtenverhältnis liegt. 2Die 
Erziehung des Kindes ist insoweit im Sinn des 
Abs. 9 vor der Berufung in ein Beamtenverhält-
nis erfolgt. 3Stand der Beamte oder die Beamtin 
nicht während des ganzen Zeitraums der Kin-
dererziehung im Beamtenverhältnis, führt dies 
zu einem Wechsel der Anspruchsgrundlagen 
des Abs. 9 und des Art. 103 Abs. 2. 4Die beiden 
unterschiedlichen Berechnungssysteme knüpfen 
den jeweiligen Anspruch nicht an die Geburt des 
Kindes innerhalb oder außerhalb des Beamten-
verhältnisses, sondern an dessen Erziehungszeit. 
5Der Kindererziehungszuschlag ist für diejenige 
Zeit einer Kindererziehung zu gewähren, die vor 
oder zwischen einem früheren und einem späte-
ren Beamtenverhältnis liegt.

Beispiel:

Ist eine Beamtin beispielsweise vier Monate nach 
dem Monat der Geburt des Kindes aus einem 
(früheren) Beamtenverhältnis entlassen worden, 
begründen die restlichen acht Monate einer zu 
berücksichtigenden Kindererziehungszeit vor der 
Berufung in ein (späteres) Beamtenverhältnis ei-
nen Anspruch auf die Gewährung eines Kinder-
erziehungszuschlags.

72. Pflegezuschlag und Kinderpflegeergänzungs-
zuschlag

72.0.1 1Art. 72 bestimmt die Gewährung eines Pflege-
zuschlags für Zeiten der nicht erwerbsmäßigen 
Pflege, die nicht zu Ansprüchen in der gesetzli-
chen Rentenversicherung führen, weil die all-
gemeine rentenrechtliche Wartezeit nicht erfüllt 
wird. 2Kinderpflegeergänzungszuschläge dienen 
der Aufstockung des Pflegezuschlags, wenn ein 
pflegebedürftiges Kind betreut oder versorgt 

wird. 3Nach § 14 SGB XI sind Personen pflege-
bedürftig, wenn sie wegen einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behin-
derung für die gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für 
mindestens sechs Monate, in erheblichem oder 
höherem Maße (§ 15 SGB XI) der Hilfe bedür-
fen.

72.0.2 Wegen allgemein gültiger Regelungen zu den 
Zuschlägen vgl. Nr. 71.0.2. 

72.1.1 Anspruchsvoraussetzungen 
1Ein Pflegezuschlag wird gewährt für Zeiten, 
für die wegen der nichterwerbsmäßigen Pflege 
eines Pflegebedürftigen nach § 3 Satz 1 Nr. 1a 
SGB VI Rentenversicherungspflicht bestand. 
2Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung besteht nach § 3 Satz 1 Nr. 1a 
SGB VI für Beamte in der Zeit, in der sie einen 
Pflegebedürftigen im Sinn des § 14 SGB XI nicht 
erwerbsmäßig mindestens 14 Stunden wöchent-
lich in seiner häuslichen Umgebung pflegen 
und der oder die Pflegebedürftige Anspruch auf 
Leistungen aus der sozialen oder einer privaten 
Pflegeversicherung hat. 3Eine neben der Pflege-
tätigkeit ausgeübte Erwerbstätigkeit darf nicht 
mehr als 30 Stunden wöchentlich betragen. 4Frü-
hestmöglicher Beginn der Versicherungspflicht 
ist der 1. April 1995. 5Als Nachweis für die Ver-
sicherungspflicht dient der Versicherungsverlauf 
(nach Kontenklärung) des zuständigen Renten-
versicherungsträgers.

72.1.2 Ausschluss
1Hat der Beamte oder die Beamtin die allgemei-
ne Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erfüllt, ist die Gewährung eines Pflegezu-
schlages ausgeschlossen. 2In diesen Fällen sind 
jedoch die Voraussetzungen eines Kinderpflege-
ergänzungszuschlages (siehe Nr. 72.3) zu prüfen, 
sofern der Beamte oder die Beamtin ein pflege-
bedürftiges Kind in der Zeit vor Vollendung des 
18. Lebensjahres gepflegt hat. 3Nr. 71.2 Satz 5 
gilt entsprechend.

72.2 Höhe
1Die Höhe des Pflegezuschlags orientiert sich 
nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit und dem 
notwendigen Umfang der wöchentlichen Pflege-
tätigkeit. 2Sie berechnet sich durch die Multipli-
kation des entsprechenden Betrages mit der Zeit 
der nichterwerbsmäßigen Pflege in Dezimalmo-
naten (vgl. Nr. 71.4.1).

72.3 Kinderpflegeergänzungszuschlag

72.3.1 Anspruchsvoraussetzungen/Dauer
1Die Pflegezeit wird längstens bis zum Ablauf 
des Monats der Vollendung des 18. Lebensjah-
res des pflegebedürftigen Kindes berücksich-
tigt. 2Die Erhöhung des Ruhegehalts um einen 
Kinderpflegeergänzungszuschlag setzt voraus, 
dass die Pflegezeit dem Beamten als Kinderer-
ziehungszeit zuzuordnen ist (vgl. zur Zuordnung 
Nr. 71.3). 3Der Kinderpflegeergänzungszuschlag 
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kann für die Zeit der Pflege auch neben den Pfle-
gezuschlag treten.

72.3.2 Ausschluss
1Der Kinderpflegeergänzungszuschlag wird 
nicht für Zeiten gewährt, für die der Beamte 
oder die Beamtin Anspruch auf eine diesem Zu-
schlag entsprechende Leistung nach § 70 Abs. 3a 
SGB VI (kinderbezogene Höherbewertung von 
Beitragszeiten) hat. 2Diese Leistung setzt die 
Erfüllung einer Wartezeit von 25 Jahren mit 
rentenrechtlichen Zeiten voraus. 3Für die Pfle-
getätigkeit können abgesehen von den Leistun-
gen nach § 70 Abs. 3a SGB VI Rentenansprüche 
bestehen. 4Der Kinderpflegeergänzungszuschlag 
wird ebenfalls nicht für Zeiten gewährt, für die 
der Beamte oder die Beamtin Anspruch auf Leis-
tungen nach Art. 71 hat.

72.3.3 Höhe
1Das Ruhegehalt eines Beamten oder einer Be-
amtin erhöht sich für die Zeit der nichterwerbs-
mäßigen Pflege eines pflegebedürftigen Kindes 
um die Hälfte der in Abs. 2 genannten Beträge, 
höchstens jedoch um den Höchstbetrag nach 
Abs. 3 Satz 3. 2Der Kinderpflegeergänzungszu-
schlag berechnet sich durch die Multiplikation 
des entsprechenden Betrages mit der Zeit der 
nichterwerbsmäßigen Pflege in Dezimalmonaten 
(vgl. Nr. 71.4.1).

Beispiel:

Für die versicherungspflichtige nichterwerbs-
mäßige Pflege eines schwerpflegebedürftigen 
Kindes (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI) mit mindestens 
21 Stunden wöchentlich vom 1. Februar 2001 bis 
31. Dezember 2001 berechnet sich der Kinderpfle-
geergänzungszuschlag wie folgt:

Ergebnis:

1. Februar 2001 bis  
31. Dezember 2001  = 11 Dezimalmonate

Kinderpflege- 
ergänzungs- 
zuschlag: 11 Dezimalmonate × 0,65 € = 7,15 €

72.4 Begrenzungen

72.4.1 Begrenzung des Pflegezuschlags und Kinder-
pflegeergänzungszuschlags auf das während 
der Pflegezeit höchstens erdienbare Ruhege-
halt
1Die Ausführungen zu den Nrn. 71.4.2 bis 71.4.2.3 
gelten entsprechend. 2Die Höchstgrenzenbe-
rechnung ist unter Berücksichtigung sämtlicher 
Leistungen nach Art. 71 für denselben Zeitraum 
durchzuführen. 

72.4.2 Begrenzung der Zuschläge auf die erreichbare 
Höchstversorgung
1Erhöhen mehrere Zuschläge das Ruhegehalt, 
gilt Nr. 71.7 entsprechend.
2Liegen für einen gleichen Zeitraum sowohl die 
Voraussetzungen eines Kindererziehungszu-
schlags und eines Pflegezuschlags vor, sind zu-
nächst beide Zuschläge gesondert zu berechnen 

und zu addieren. 3Überschreitet die Summe – un-
ter Berücksichtigung eines in dieser Zeit erdien-
ten anteiligen Ruhegehaltes – das Ruhegehalt, 
das sich unter Berücksichtigung des Höchst-
ruhegehaltssatzes und der ruhegehaltfähigen 
Bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgrup-
pe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, er-
geben würde, erfolgt die Kürzung der einzelnen 
Zuschläge anteilmäßig um die nach folgender 
Formel zu berechnenden Beträge:

Übersteigender Betrag  
× jeweiliger Zuschlag  

für den Zeitraum
=
  anteiliger  
Kürzungsbe-
tragGesamtbetrag  

der Zuschläge  
für den Zeitraum

73. Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen

73.0 1Die Regelung ist Art. 27 nachgebildet. 2Durch 
sie soll sichergestellt werden, dass in den Fällen 
des Eintritts in den Ruhestand vor Erreichen der 
allgemeinen Altersgrenze im Vorgriff auf zuste-
hende rentenrechtliche Leistungen vorüberge-
hend Zuschläge nach Art. 71 und 72 gewährt 
werden können.

73.1.1 1Die vorübergehende Gewährung der Zuschläge 
erfolgt nur auf Antrag (Nr. 27.4), wenn die Vor-
aussetzungen des Abs. 1 erfüllt sind. 2Danach 
muss der Beamte oder die Beamtin

–  bis zum Beginn des Ruhestands die allgemei-
ne Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt haben und

–  wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzt worden (vgl. Nr. 27.1.3) oder

–  wegen Erreichen einer besonderen Alters-
grenze in den Ruhestand getreten sein (vgl. 
Nr. 27.1.3) und

–  dem Grunde nach Anspruch auf entsprechen-
de Leistungen nach dem SGB VI haben, die 
jedoch vor dem Erreichen der maßgebenden 
Altersgrenze noch nicht gewährt werden, fer-
ner muss

–  der erreichte Ruhegehaltssatz unter 66,97 v. H. 
liegen (vgl. Nr. 27.1.2) und

–  Erwerbseinkommen von weniger als 470 € im 
Monat durchschnittlich bezogen werden (vgl. 
Nr. 27.1.4). 

3Ob entsprechende Leistungen nach dem SGB 
VI dem Grunde nach zustehen ist dem Versiche-
rungsverlauf zu entnehmen.

73.1.2 1Das um die Zuschläge vorübergehend erhöhte 
Ruhegehalt, bei dem auch die dauerhaft zu ge-
währenden Zuschläge zu berücksichtigen sind, 
darf insgesamt nicht das mit einem Ruhege-
haltssatz von 66,97 v. H. berechnete Ruhegehalt 
überschreiten. 2Gegebenenfalls sind die vorüber-
gehend zu gewährenden Zuschläge zu kürzen. 
3Werden mehrere Zuschläge zum Ruhegehalt ge-
währt, ist bei Überschreitung der Höchstgrenze 
Nr. 71.7 entsprechend anzuwenden.

73.1.3 1Die vorübergehenden Zuschläge sind bei den 
Begrenzungen dauerhafter Zuschläge ebenso zu 
berücksichtigen wie umgekehrt dauerhafte Zu-
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schläge bei der Bemessung vorübergehender Zu-
schläge. 2Wird zum Beispiel bei einem Beamten 
das Ruhegehalt vorübergehend nach Art. 73 um 
eine dem Pflegezuschlag vergleichbare Leistung 
erhöht, ist bei der Höchstgrenzenberechnung ei-
nes dauerhaft zu gewährenden Kinderpflegeer-
gänzungszuschlages oder Kindererziehungser-
gänzungszuschlages auch der vorübergehende 
Zuschlag nach Art. 73 zu berücksichtigen. 3Eine 
Kürzung der vorübergehend zu gewährenden 

 Zuschläge auf Grund einer Überschreitung des 
mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 v. H. be-
rechneten Ruhegehaltes ist dabei unbeachtlich. 
4Entfällt die vorübergehende Erhöhung des Ru-
hegehaltes, sind die dauerhaft zu gewährenden 
Zuschläge neu zu berechnen. 

73.2 Wegfall der Erhöhung 

Wegen des Begriffs des Erwerbseinkommens im 
Sinn des Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 wird auf Nr. 27.3.2 
verwiesen.

Gesamtübersicht über die Zuschläge zum Ruhegehalt

Kindererziehungszuschlag 
Art. 71 Abs. 1

Kindererziehungsergänzungszuschlag 
Art. 71 Abs. 5

Pflegezuschlag 
Art. 72 Abs. 1

Kinderpflegeergän-
zungszuschlag  
Art. 72 Abs. 3

Voraus-
setzun-
gen; 
Dauer

für Zeiten der Erziehung für nach dem 31. Dezember 1991 liegen-
de Zeiten, in denen

für Zeiten der Versicherungspflicht nach § 3 
Satz 1 Nr. 1a SGB VI wegen nichterwerbsmä-
ßiger Pflege

vor dem 1. 
Januar 1992 
geborener 
Kinder vor der 
Berufung in 
ein Beamten-
verhältnis

nach dem  
31. Dezem-
ber 1991 
geborener 
Kinder

zwei oder mehr 
Kinder gleichzeitig 
erzogen oder nicht 
erwerbsmäßig 
gepflegt werden

neben der Erzie-
hung oder der nicht 
erwerbsmäßigen 
Pflege eines Kindes

eine ruhegehalt-
fähige Dienstzeit 
tritt oder eine 
andere pflegebe-
dürftige Person 
nichterwerbsmäßig 
gepflegt wird

einer pflegebedürf-
tigen Person

eines pflegebedürftigen 
Kindes. Der Kinder-
pflegeergänzungszu-
schlag wird auch neben 
dem Pflegezuschlag 
gewährt.

nach Ablauf des Monats der 
Geburt für längstens

Zeiten der Kindererziehung sind längs-
tens bis zur Vollendung des 10. Lebens-
jahres und Zeiten der nichterwerbsmä-
ßigen Pflege eines pflegebedürftigen 
Kindes längstens bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres des Kindes zu berück-
sichtigen.

 

Die Pflegezeit ist längs-
tens bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres 
des Kindes zu berück-
sichtigen

12 anschlie-
ßende  
Kalender- 
monate

36 anschlie-
ßende 
Kalender-
monate

Ende der Kindererziehungs-
zeit spätestens mit Ablauf 
des Monats, in dem die 
Erziehung endet.
bei Erziehung eines weite-
ren zuzuordnenden Kindes 
im maßgeblichen Zeitraum 
– Verlängerung um die 
Anzahl der Kalendermonate 
gleichzeitiger Erziehung
Die zu berücksichtigende Zeit muss dem Beamten oder der Beamtin 
als Kindererziehungszeit nach Art. 71 Abs. 3 zuzuordnen sein.

Die zu berücksichtigen-
de Zeit muss dem Be-
amten oder der Beamtin 
als Kindererziehungs-
zeit nach Art. 71 Abs. 3 
zuzuordnen sein.

Aus-
schluss

bei Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Rentenver-
sicherung wegen der Kin-
dererziehung und Erfüllung 
der allgemeinen Wartezeit

bei Anspruch auf eine dem Zuschlag 
entsprechende Leistung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung nach § 70  
Abs. 3a SGB VI

bei Erfüllung der 
allgemeinen War-
tezeit

bei Anspruch auf eine 
dem Zuschlag entspre-
chende Leistung in der 
gesetzlichen Renten-
versicherung nach § 70 
Abs. 3a SGB VI

der Zeit, für die ein Kindererziehungs-
zuschlag gewährt wird

der Zeit, für die ein Kin-
dererziehungsergän-
zungszuschlag gewährt 
wird

Begren-
zungen

Der Kindererziehungszuschlag darf zusammen mit dem auf die Kindererziehungszeit entfallenden Anteil des erdien-
ten Ruhegehalts das Ruhegehalt nicht übersteigen, das sich bei Berücksichtigung des Zeitraums der Kindererziehung 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit für diesen Zeitraum ergeben würde.
Durch den Kindererziehungs- und Kindererziehungsergänzungszuschlag darf das Höchstruhegehalt nach dem Amt 
des Beamten oder der Beamtin nicht überschritten werden.

73.3 Antragserfordernis

Die Leistung wird nur auf Antrag gewährt; Nr. 27.4 gilt entsprechend.
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74. Kinderzuschlag zum Witwengeld

74.0.1 1Der von Amts wegen festzusetzende Kinder-
zuschlag zum Witwengeld dient zur Abmilde-
rung der Absenkung des Bemessungssatzes des 
(Unfall-)Witwengeldes von 60 auf 55 v. H. der 
Versorgungsbezüge des Versorgungsurhebers. 
2Der Kinderzuschlag wird daher in den Fällen 
des Art. 102 Abs. 1 oder Art. 105 Abs. 1 nicht 
gewährt. 

74.0.2 1Der Kinderzuschlag erhöht das Witwengeld und 
die Versorgungsbezüge (z. B. Unterhaltsbeitrag 
nach Art. 38), die für die Anwendung des Teils 2 
Abschnitt 5 als Witwengeld gelten (Art. 115 
Abs. 1). 2Er gehört zum Witwengeld und ist kein 
eigenständiger Versorgungsbezug (vgl. Art. 2 
Abs. 1 Nr. 6). 3Der Kinderzuschlag wird weder 
um einen Versorgungsabschlag gemindert, noch 
um einen Versorgungsaufschlag erhöht.

74.0.3 1Der Kinderzuschlag zum Witwengeld ist wie die 
Zuschläge zum Ruhegehalt auf Grund der Son-
derregelung des § 3 Nr. 67 EStG steuerfrei (vgl. 
Nr. 71.0.2.4). 2Für die Berechnung des nach An-
wendung von Anrechnungs-, Ruhens- und Kür-
zungsvorschriften steuerfrei zu belassenden im 
Restwitwengeld/Mindestbelassungsbetrag antei-
lig enthaltenen Kinderzuschlags vgl. Nr. 71.8.3.

74.1.1 1Der Kinderzuschlag zum Witwengeld wird für 
die Zeit der Erziehung eines Kindes bis zum 
Ablauf des Monats der Vollendung des dritten 
Lebensjahres des Kindes gewährt; dabei ist un-
erheblich, wann die Kinder geboren sind oder zu 
welchem Zeitpunkt die Kindererziehung erfolg-
te. 2Zwischen dem Kind, für dessen Erziehung 
ein Zuschlag gewährt wird, und dem Versor-
gungsurheber muss keine verwandtschaftliche 
Beziehung bestehen (vgl. auch Nr. 74.2.2).

74.1.2 Zuordnung des Kinderzuschlags

74.1.2.1 1Die Kindererziehungszeit muss dem Witwer 
oder der Witwe zuzuordnen sein. 2Wegen der 
Zuordnung wird auf Nr. 71.3 verwiesen.

74.1.2.2 War die Kindererziehungszeit dem oder der vor 
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes 
Verstorbenen zugeordnet vgl. Nr. 74.2.

74.1.3 Werden mehrere Kinder, die das dritte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, gleichzeitig erzogen, 
ist für die Ermittlung des Kinderzuschlags auf 
den jeweiligen zeitlichen Umfang der berück-
sichtigungsfähigen Erziehungszeiten für jedes 
einzelne Kind getrennt abzustellen.

74.1.4 Höhe

Ausschlüsse und Begrenzungen, wie sie für die 
Zuschläge nach Art. 71 und 72 zum Ruhegehalt 
anzuwenden sind, bestehen für den Kinderzu-
schlag zum Witwengeld nicht.

Beispiel: 

Für die Erziehung von zwei am 15. März 1985 und 
am 25. Juni 1993 geborenen Kindern beträgt der 
Kinderzuschlag zum Witwengeld für die höchst-
möglichen berücksichtigungsfähigen Kinderer-
ziehungszeiten:

1. April 1985 – 31. März 1988
36 Monate × 1,50 € = 54,00 €

1. Juli 1993 – 30. Juni 1996
36 Monate × 0,75 € = 27,00 €
Gesamtbetrag 81,00 €

74.2.1 1Die Zeit nach dem Sterbemonat des Versor-
gungsurhebers bis zum Ablauf des Monats, in 
dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, 
ist generell zu berücksichtigen und zwar auch 
dann, wenn die maßgebende Erziehungszeit dem 
Witwer oder der Witwe nicht zuzuordnen ist. 2Ist 
das Kind innerhalb von 300 Tagen nach dem Tod 
des Beamten oder der Beamtin geboren, so wer-
den der Berechnung des Kinderzuschlags stets 
36 Kalendermonate zugrunde gelegt. 3Das Wit-
wengeld ist um den Kinderzuschlag mit Ablauf 
des Monats der Geburt des Kindes, bei Geburten 
am Ersten eines Monats ab dem Geburtsmonat 
zu erhöhen.

74.2.2 Bei Kindern, die nach Ablauf von 300 Tagen nach 
dem Tod des Beamten geboren werden, erhöht 
sich das Witwengeld um den Kinderzuschlag 
erst nach Ablauf der der Witwe zuzuordnenden 
Kindererziehungszeit.

74.2.3 Kinderzuschlag und Mindestwitwenversorgung
1Ist die Mindestwitwenversorgung höher als das aus dem erdienten Ruhegehalt des Verstorbenen unter Be-
rücksichtigung des Kinderzuschlagsberechnete Witwengeld, ist die Mindestwitwenversorgung zu gewähren 
(Art. 36 Abs. 1 Satz 2). 2Hinsichtlich der Zahlung gilt Nr. 71.7.4 entsprechend.

Beispiel:
Ruhegehaltfähige Bezüge des Versorgungsurhebers  2.200,00 €
Ruhegehaltssatz:  64 v. H.
Der Witwe zuzuordnende Kindererziehungszeiten bis 
zum Ablauf des Monats der Vollendung des 3. Lebensjahres 
der Kinder: insgesamt 108 Monate
 Witwengeld auf der 
 Grundlage des  Amtsunabhängiges
 erdienten Ruhegehaltes Mindestwitwengeld
Ruhegehaltfähige Bezüge 2.200,00 € 2.164,69 €
Ruhegehaltssatz 64,00 v. H. 66,50 v. H.
Ruhegehalt/Mindestruhegehalt 1.408,00 € 1.439,52 €
Bemessungssatz Witwengeld/Mindestwitwengeld 55,00 v. H. 60,00 v. H.
Witwengeld/Mindestwitwengeld 774,40 € 863,71 €
Kinderzuschlag zum Witwengeld 108,00 € -
Witwengeld/Mindestwitwengeld 882,40 € 863,71 €
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Ergebnis:  Das auf der Grundlage des erdienten 
Ruhegehalts berechnete und um den 
Kinderzuschlag erhöhte Witwengeld 
ist zu gewähren, da es die Mindest-
witwenversorgung übersteigt. Zah-
lungstechnisch erfolgt die Zahlung des 
amtsunabhängigen Mindestwitwen-
geldes in Höhe von 863,71 € zuzüglich 
eines Kinderzuschlags in Höhe von 
18,69 € (vgl. insoweit Nr. 71.7.4).

74.3 1Gegenstand von Anrechnungs-, Kürzungs- und 
Ruhensvorschriften ist das um den Kinderzu-
schlag erhöhte Witwengeld. 2Dagegen nimmt 
der Kinderzuschlag zum Witwengeld nicht am 
Versorgungsabschlag (Art. 26 Abs. 2) und am 
Versorgungsaufschlag (Art. 26 Abs. 4) teil. 3Für 
die erweiterte Ruhensregelung des Art. 26 Abs. 6 
ist der Kinderzuschlag Bestandteil des erdienten 
Witwengeldes. 

75. Sonderzahlung

1Die Vorschrift bestimmt die anspruchsbe-
rechtigten Personen und die Bestandteile der 
jährlichen Sonderzahlung. 2Keinen Anspruch 
haben Versorgungsberechtigte, denen keine 
laufenden Versorgungsbezüge (beispielsweise 
Übergangsgeld) zustehen. 3Entpflichtete Hoch-
schullehrer oder Hochschullehrerinnen erhalten 
die jährliche Sonderzahlung als Empfänger von 
Besoldung nach Art. 1 Abs. 1 BayBesG, Art. 34 
Abs. 3 BayHSchPG in Verbindung mit Art. 20 
HSchLG.

76. Grundbetrag

76.1 1Als Grundbetrag der jährlichen Sonderzahlung 
wird je ein Zwölftel der für das laufende Kalen-
derjahr zustehenden Versorgungsbezüge unter 
Berücksichtigung des sich aus Art. 76 Abs. 2 
ergebenden Vomhundertsatzes gewährt. 2Auf 
Grund des unterschiedlichen Vomhundertsatzes 
für den Familienzuschlag sind im Regelfall zwei 
Bemessungsgrundlagen zu bilden:

76.1.1 1Bemessungsgrundlage I sind die vor Anwen-
dung von Ruhens- und Anrechnungsvorschrif-
ten zustehenden laufenden Versorgungsbezüge 
ohne Bezüge nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 
Art. 69 Abs. 2 (Familienzuschlag). 2Die danach 
zustehenden Monatsbeträge eines Kalenderjah-
res sind aufzusummieren. 3Dies gilt auch dann, 
wenn der Versorgungsfall erst im Laufe eines 
Kalenderjahres eintritt oder erlischt (z. B. durch 
Ableben des Versorgungsberechtigten). 3Zu den 
laufenden Versorgungsbezügen zählen nicht der 
Unfallausgleich (Art. 52), der Ausgleichsbetrag 
(Art. 70) und die Zuschläge nach Art. 71 bis 74.

4Ein Zwölftel des sich so ergebenden Betrages 
(wegen der Rundung vgl. Art. 5 Abs. 5), wird mit 
dem für die individuelle Besoldungsgruppe maß-
gebenden Vomhundertsatz nach Art. 76 Abs. 2 
multipliziert. 5Bei Empfängern von Mindestver-
sorgung nach Art. 26 Abs. 5 gilt der Vomhun-
dertsatz von 60 v. H. auch dann, wenn sich der 
erdiente Versorgungsbezug nach einer höheren 
als der BesGr A 11 bestimmt.

76.1.2 1Liegt den für die Versorgungsbezüge maßge-
benden ruhegehaltfähigen Bezügen ein Famili-
enzuschlag nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 zu-
grunde, ergibt sich als Bemessungsgrundlage II 
der darauf entfallende Teil des Versorgungsbe-
zuges. 2Bei Bezug von Mindestversorgung nach 
Art. 26 Abs. 5 richtet sich die Höhe nach diesen 
Bezügen. 3Nr. 76.1.1 Abs. 1 Sätze 2 und 3 gilt 
entsprechend. 4Hinzu kommt der im Kalender-
jahr dem Versorgungsempfänger gewährte Un-
terschiedsbetrag nach Art. 69 Abs. 2.
5Ein Zwölftel des sich so ergebenden Betrages 
(wegen der Rundung vgl. Art. 5 Abs. 5), wird mit 
84,29 v. H. multipliziert und zum Ergebnis nach 
der Bemessungsgrundlage I addiert.

76.3 Die Regelung soll verhindern, dass Bezüge, die 
nur vorläufig gezahlt werden, in die Bemessung 
des Grundbetrages einfließen, solange der An-
spruch auf diese Bezüge nicht geklärt ist.

77. Sonderbetrag für Kinder

77.1 1Für jedes Kind, für das dem oder der Berech-
tigten zu den Versorgungsbezügen (Ruhegehalt, 
Witwen- oder Waisengeld, Unterhaltsbeitrag) 
ein Unterschiedsbetrag nach Art. 69 Abs. 2 dem 
Grunde nach – also gegebenenfalls nach Anwen-
dung des Art. 36 Abs. 5 BayBesG – gewährt wird, 
wird ein Sonderbetrag von jeweils 2,13 € gezahlt. 
2Dies entspricht für ein volles Kalenderjahr ei-
nem Betrag von 25,56 €. 3Mit der in Art. 77 Abs. 2 
vorgegebenen Reihenfolge wird sichergestellt, 
dass der Sonderbetrag für jedes berücksichti-
gungsfähige Kind nur einmal gewährt wird.

78. Ausschlusstatbestände

78.1 1Anspruch auf jährliche Sonderzahlung besteht 
nicht, wenn im jeweiligen Kalenderjahr eine 
teilweise Einbehaltung des Ruhegehaltes nach 
Art. 39 Abs. 2 BayDG angeordnet wird, da ein 
Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Aberken-
nung des Ruhegehaltes anhängig ist. 2Sind die 
einbehaltenen Bezüge nachzuzahlen (Art. 41 
Abs. 2 BayDG), ist auch die jährliche Sonder-
zahlung zu gewähren. 3Disziplinarmaßnahmen 
schließen die jährliche Sonderzahlung nicht 
aus, eine Kürzung der Dienstbezüge bzw. des 
Ruhegehalts oder eine Zurückstufung hat aber 
Auswirkung auf die Höhe des Grundbetrages der 
jährlichen Sonderzahlung.

78.2 Von der Gewährung einer jährlichen Sonder-
zahlung ausgeschlossen sind Versorgungs-
empfänger, denen ein Unterhaltsbeitrag durch 
Gnadenerweis (Art. 76 BayDG, Art. 61 BayBG) 
oder Disziplinarmaßnahme (Art. 11 bzw. 13 in 
Verbindung mit 74 BayDG) bewilligt ist.

79. Zahlungsweise, Teilsonderzahlung

79.1.1 Im Regelfall wird die Sonderzahlung mit den 
laufenden Versorgungsbezügen für den Monat 
Dezember bezahlt.

79.1.2 1Entsteht der Anspruch auf Versorgungsbezüge 
erst im Laufe des Kalenderjahres (beispielsweise 
bei Eintritt in den Ruhestand oder Tod des Beam-
ten oder der Beamtin während des Kalenderjah-
res), erfolgt die Zahlung einer Teilsonderzahlung 
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als Besoldung für die Zeit im Rechtsverhältnis 
als Beamter oder Beamtin. 2Für den Rest des 
Jahres steht die jährliche Sonderzahlung als Ver-
sorgungsempfänger oder Versorgungsempfän-
gerin zu, die mit den Dezemberbezügen gezahlt 
wird. 

79.2.1 1Fällt der Anspruch auf Versorgungsbezüge im 
Laufe des Kalenderjahres weg, wird die bis zu 
diesem Zeitpunkt zustehende Teilsonderzahlung 
gezahlt. 2Dies ist beispielsweise der Fall, wenn 
aus dem Rechtsverhältnis voraussichtlich im 
laufenden Kalenderjahr keine laufenden Bezüge 
mehr zustehen (z. B. Einstellung der Zahlung von 
Waisengeld bei Vollendung des maßgeblichen 
Lebensalters, Wegfall des Witwengeldes bei Wie-
derverheiratung).

79.2.2 1Eine Teilsonderzahlung ist auch im Fall des 
Ablebens zu gewähren. 2In entsprechender An-
wendung des Art. 32 ist die Teilsonderzahlung 
vorrangig an die Ehegatten und die Abkömm-
linge zu zahlen (vgl. Nr. 32.2.1). 

80. Verlust der Versorgung infolge Verurteilung

80.0 1Die Vorschrift regelt diejenigen Fälle, in denen 
ähnlich wie in § 24 BeamtStG einer als Reaktion 
auf das Fehlverhalten ergangenen gerichtlichen 
Entscheidung Tatbestandswirkung für den Ver-
lust der Versorgung zukommt. 2Sie tritt insofern 
für Ruhestandsbeamte und Ruhestandsbeamtin-
nen an die Stelle von § 59 BeamtVG, für Hinter-
bliebene an die Stelle von § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
und Sätze 2 bis 4 BeamtVG. 3Für Hinterbliebe-
ne entfällt künftig der bisher gemäß § 61 Abs. 1 
Satz 3 BeamtVG vorgesehene Unterhaltsbeitrag; 
es handelt sich insofern um eine Folgeänderung 
zum Dienstunfallrecht. 4Zum Erlöschen der Hin-
terbliebenenversorgung wegen Todes, Wieder-
verheiratung oder Erreichens der Altersgrenze 
siehe Art. 44.

80.1.1 1Ruhestandsbeamte im Sinn der Vorschrift sind 
auch die Empfänger von Leistungen, die nach 
Art. 115 Abs. 1 als Ruhegehalt gelten. 2Nicht als 
Ruhestandsbeamte gelten die Empfänger von 
Unterhaltsbeiträgen nach Art. 55 und Emeriten-
bezügen nach Art. 113. 3Der Verlust von Emeri-
tenbezügen erfolgt gegebenenfalls unmittelbar 
auf Grund von § 24 BeamtStG in Verbindung mit 
Art. 4 Abs. 1 Satz 2 BayBesG. 

80.1.2 1Der Verlust der Rechte als Ruhestandsbeamter 
schließt den Verlust des Anspruchs auf Versor-
gungsbezüge einschließlich der Hinterbliebe-
nenversorgung ein. 2Es ist eine Nachversiche-
rung durchzuführen (§ 8 Abs. 2 und §§ 181 ff. 
SGB VI). 3Dienstunfallverletzte Ruhestandsbe-
amte haben möglicherweise Anspruch auf einen 
Unterhaltsbeitrag nach Art. 55. 4Dieser schließt 
die Nachversicherung nicht aus.

80.1.3 1Die Regelung in Abs. 1 Halbsatz 2 beruht auf 
dem Gedanken der Anspruchsverwirkung. 2Da-
nach soll derjenige, der die in der Strafrechts-
ordnung verankerten elementaren Regeln zum 
Schutze der staatlichen Gemeinschaft gravie-
rend verletzt hat, nicht erwarten können, dass 
sein angemessener Lebensunterhalt auf Grund 
eines Rechtsanspruchs auf beamtenrechtliche 

Versorgung finanziert wird. 3Daher ist es un-
erheblich, zu welchem Zeitpunkt die Straftat 
oder die rechtskräftige Verurteilung wegen ei-
ner Straftat erfolgt ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 
15. Mai 1997 – 2 C 39.96 – DÖD 1998/35, ZBR 
1997/323). 4Der Verlust der Versorgung erstreckt 
sich auch auf den Anspruch auf Sterbegeld. 5In 
Fällen des Verlustes der Hinterbliebenenversor-
gung erfolgt keine Nachversicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung.

80.2.1 Art. 80 Abs. 3 ist in Verbindung mit den Art. 60 
und 61 BayBG die Bewilligungsgrundlage für 
Gnadenunterhaltsbeiträge.

80.2.2 Die entsprechende Anwendung der Art. 39 bis 
41 BayDG ermöglicht die Kürzung der Versor-
gungsbezüge, sobald ein Strafverfahren einge-
leitet ist, das voraussichtlich zu den in Art. 80 
Abs. 1 genannten Rechtsfolgen führen wird.

81. Verlust der Versorgungsbezüge bei Ablehnung 
einer erneuten Berufung

81.0 Der Verlust der Versorgungsbezüge bei Ab-
lehnung einer erneuten Berufung folgt aus der 
Gegenseitigkeit des beamtenrechtlichen Dienst- 
und Treueverhältnisses.

81.1 1Die Zahlung der Versorgungsbezüge ist mit 
Ende des Monats einzustellen, in dem die Fest-
stellungsverfügung der Pensionsbehörde über 
den Verlust der Versorgungsbezüge dem Ruhe-
standsbeamten zugestellt wird. 2Der Verlust der 
Versorgungsbezüge ist zeitlich begrenzt. 3Der 
Anspruch auf Versorgungsbezüge lebt wieder 
auf, wenn der im dauernden Ruhestand befind-
liche Ruhestandsbeamte nach dem Gutachten ei-
nes Amtsarztes erneut dienstunfähig geworden 
ist oder stirbt. 4Im Falle des Wiederauflebens des 
Anspruchs auf Versorgungsbezüge beginnt de-
ren Zahlung in den Fällen der erneuten Dienst-
unfähigkeit sowie des Todes (Bezüge für den 
Sterbemonat – Art. 32 und Sterbegeld – Art. 33) 
mit dem Ersten des Monats, in den das Ereignis 
fällt, im Übrigen mit dem Ersten des Monats, der 
auf den Monat folgt, in den das Ereignis fällt.

81.2 Wegen der zeitlichen Begrenzung des Verlustes 
der Versorgungsbezüge bei Ablehnung einer er-
neuten Berufung kommt eine Nachversicherung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht in 
Betracht. 

82. Verlust der Versorgung bei verfassungsfeindli-
cher Betätigung

82.1.1 Werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht 
rechtfertigen, dass ein Empfänger von Hinter-
bliebenenversorgung sich gegen die freiheitli-
che demokratische Grundordnung im Sinn des 
Grundgesetzes betätigt hat, so entscheidet die 
Pensionsbehörde darüber, ob ein Untersuchungs-
verfahren einzuleiten ist.

82.1.2 1Besteht der Verdacht einer strafbaren Handlung, 
so ist die Strafverfolgungsbehörde unverzüglich 
zu unterrichten. 2In diesem Falle oder wenn be-
reits ein Verfahren bei der Strafverfolgungsbe-
hörde anhängig ist, ist das Untersuchungsverfah-
ren erst dann einzuleiten oder weiterzuführen, 
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wenn die Sachaufklärung auch ohne Strafver-
fahren gesichert ist.

82.2 1Ist der Verlust der Versorgung bereits auf Grund 
der Regelungen des Art. 80 Abs. 1 oder 2 ein-
getreten, bedarf es keiner besonderen Entschei-
dung der Pensionsbehörde mehr. 2Demgegen-
über entfalten vorläufige Maßnahmen gemäß 
Art. 80 Abs. 3 keine Sperrwirkung.

83. Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen

83.0.1 1Die Vorschrift regelt die Anrechnung von Er-
werbs- und Erwerbsersatzeinkommen auf die 
Versorgungsbezüge. 2Danach erfolgt bis zum 
Ende des Monats, in dem die Regelaltersgren-
ze nach Art. 62 Satz 1, Art. 143 Abs. 1 BayBG 
erreicht wird, die Anrechnung von Erwerbsein-
kommen unabhängig davon, ob sie auf Grund ei-
ner Beschäftigung im oder außerhalb des öffent-
lichen Dienstes erzielt wurden. 3Nach Ablauf des 
Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht 
wird, ist nur mehr Verwendungseinkommen an-
zurechnen.

83.0.2 1Eine disziplinarrechtliche Kürzung der Dienst-
bezüge (wegen des Begriffs Dienstbezüge vgl. 
Art. 5 Abs. 1 BayDG) oder des Ruhegehalts bleibt 
für die Ruhensberechnung außer Betracht (vgl. 
Art. 9 Abs. 1 Satz 5, Art. 12 Satz 2 BayDG oder 
vergleichbare bundes- oder landesrechtliche Re-
gelung). 2Die Reihenfolge der Anwendung der 
Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvorschrif-
ten bestimmt sich nach Art. 90.

83.1.1 1Versorgungsberechtigte im Sinn dieser Vor-
schrift sind Empfänger von Ruhegehalt, Wit-
wengeld und Waisengeld sowie Empfänger von 
Unterhaltsbeiträgen und bestimmter sonstiger 
Leistungen (vgl. Art. 115 Abs. 1). 2Zu den Emp-
fängern von Ruhegehalt zählen auch entpflichte-
te Professoren und Professorinnen, die insoweit 
als Ruhestandsbeamte und Ruhestandsbeamtin-
nen gelten (Art. 113 Abs. 1).

83.1.2 Versorgungsbezüge im Sinn des Art. 83 sind 
alle Leistungen im Sinn des Art. 2 Abs. 1 mit 
Ausnahme des Sterbegelds nach Art. 33 (vgl. 
Nr. 33.2.2.3) bzw. Art. 57, des Unfallausgleichs 
(Art. 52), des Übergangsgelds (Art. 67) sowie des 
Ausgleichsbetrags nach Art. 70.

83.2 Berechnung der Höchstgrenzen

83.2.1 1Für die Berechnung der jeweiligen Höchstgren-
ze sind die ruhegehaltfähigen Bezüge mit dem 
Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe maßge-
bend, aus denen sich das Ruhegehalt errechnet. 
2Bei entpflichteten Professoren und Professorin-
nen gilt die Sonderregelung in Art. 113 Abs. 1 
Satz 3 (Hinzurechnung der Kolleggeldpauscha-
le). 3Die Erhöhung der Höchstgrenzen im Aus-
zahlungsmonat der Sonderzahlung ergibt sich 
aus Art. 88.

83.2.2 Maßgebend sind die zugrundeliegenden ruhege-
haltfähigen Bezüge mit der Maßgabe, dass beim 
Grundgehalt die Endstufe der Besoldungsgruppe 
anzusetzen ist und bei Anpassungszuschlägen 
oder Strukturausgleich der Betrag, der sich am 

jeweiligen (Gewährungs-)Stichtag, ab dem die 
Leistungen festgeschrieben wurden, ergäbe. 

83.2.3 Mindesthöchstgrenze

Die Mindesthöchstgrenzen nach Satz 1 Nrn. 1 
bis 3 sind in der Tabelle über die jeweilige Min-
destversorgung nach Art. 26 Abs. 5 Satz 2 in An-
lage 3 aufgeführt.

83.2.4 Höchstgrenze nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
1Erfolgte die Ruhestandsversetzung wegen 
Dienstunfähigkeit oder auf Antrag wegen 
Schwerbehinderung ist für Ruhestandsbeamte 
und Ruhestandsbeamtinnen die Höchstgrenze 
nach Satz 1 Nr. 3 maßgebend. 2Als Höchstgrenze 
sind 71,75 v. H. aus dem sich nach Satz 1 Nr. 1 
ergebenden Betrag zuzüglich 470 € anzusetzen. 
3Bis zur ersten nach dem 1. Januar 2011 folgen-
den Anpassung ist die Höchstgrenze unter Zu-
grundelegung der ruhegehaltfähigen Bezüge mit 
dem Anpassungsfaktor nach Art. 103 Abs. 1 und 
dem Höchstruhegehaltsatz von 75 v. H. zu be-
rechnen (Art. 107 Abs. 5 Nr. 1). 4Für am 1. Januar 
2011 vorhandene übergeleitete Versorgungsbe-
rechtigte, die danach erstmalig (bzw. wieder) 
Einkünfte erzielen, gilt dies gleichermaßen (ana-
log Art. 103 Abs. 1).

83.2.5 Erhöhung der Höchstgrenze um den Unter-
schiedsbetrag nach Art. 69 Abs. 2
1Die jeweilige Höchstgrenze ist um den zuste-
henden Unterschiedsbetrag nach Art. 69 Abs. 2 
zu erhöhen. 2Maßgeblich ist der Betrag, der tat-
sächlich neben dem Ruhegehalt, Witwen- oder 
Waisengeld gezahlt wird. 3Dies gilt auch bei  
Anwendung der Mindesthöchstgrenze. 4Die 
Höchstgrenze ist gegebenenfalls zusätzlich um 
einen Unterschiedsbetrag zu erhöhen, wenn 
beim anzusetzenden Verwendungseinkommen 
der Familienzuschlag der Stufe 2 oder einer der 
folgenden Stufen wegen eines Kindes gewährt 
wird, für das neben dem zu regelnden Versor-
gungsbezug ein Unterschiedsbetrag nach Art. 69 
Abs. 2 nicht gezahlt wird.

83.3 Mindestbelassung
1Berechnungsgrundlage für den Mindestbelas-
sungsbetrag ist der jeweilige Versorgungsbezug 
(vgl. Nr. 83.1.2) vor Anwendung von Ruhensre-
gelungen. 2Zur Feststellung der Vergleichbarkeit 
von Verwendungseinkommen ist die in Nr. 9.8 
der jeweils geltenden Haushaltsvollzugsricht-
linien enthaltende Tabelle heranzuziehen. 3Bei 
dem Vergleich ist auf das Endgrundgehalt der 
jeweiligen Besoldungsgruppe abzustellen; die 
tatsächlich erreichte Stufe spielt keine Rolle.

Beispiel:

Witwengeld aus BesGr A16, Stufe 10 – Verwen-
dungseinkommen aus BesGr R2, Stufe 9

Der Mindestbelassungsbetrag kommt nicht zum 
Tragen.

83.4 Erwerbseinkommen
1Anrechenbares Einkommen sind Einkünfte aus 
den genannten Einkunftsarten (vgl. § 2 Abs. 1 
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Satz 1 Nrn. 1 bis 4 EStG), denen eine Beschäfti-
gung oder Tätigkeit des oder der Versorgungsbe-
rechtigten zugrunde liegt. 2Ein Verlustausgleich 
findet nur innerhalb derselben Einkunftsart statt. 
3Einkommen in fremder Währung ist in Euro 
umzurechnen. 

83.4.1 Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit ein-
schließlich Abfindungen
1Dies sind alle aus einem Beschäftigungsver-
hältnis zufließende Einnahmen (vgl. § 19 Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 1 und 3 EStG bzw. § 2 LStDV). Ein-
künfte nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EStG sind gege-
benenfalls nach Art. 84 anzurechnen. Auf die 
Steuerpflicht der Einkünfte kommt es nicht an; 
anzusetzen ist der Bruttobetrag nach Abzug von 
Werbungskosten vgl. Nr. 83.4.1.3 bzw. Betriebs-
ausgaben. Zu den Einkünften aus nichtselbst-
ständiger Arbeit zählen beispielsweise auch

–  Einnahmen aus geringfügiger Beschäfti-
gung im Sinn von § 8 Abs. 1 Nr. 1 und § 8a 
SGB IV,

–  Überstundenvergütung, Entlohnung für Sonn-
tagsarbeit,

–  Fahrkostenzuschüsse,

–  Stipendien nach § 3 Nr. 44 EStG,

–  vermögenswirksame Leistungen des Arbeit-
gebers,

–  Umlagen des Arbeitgebers an eine Zusatz-
versorgungskasse (wegen der Ausnahme vgl. 
Nr. 83.4.4.3),

–  Beiträge des Arbeitgebers aus einem beste-
henden Dienstverhältnis an einen Pensions-
fonds oder eine Pensionskasse oder für eine 
Direktversicherung als betriebliche Altersver-
sorgung des Arbeitnehmers,

–  Deputate, die als geldwerte Vorteile zu ver-
steuern sind.

83.4.1.1 Als Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit gel-
ten auch Bezüge von Ministern und Ministerin-
nen sowie Parlamentarischen Staatssekretären 
und Staatssekretärinnen; eine Anrechnung nach 
Art. 83 erfolgt jedoch nur, sofern das jeweilige 
Ministergesetz keine speziellere Anrechnungs-
vorschrift enthält.

83.4.1.2 Abfindungen
1Zu den Abfindungen im Sinn dieser Vorschrift 
zählen insbesondere 

–  Abfindungen wegen Auflösung des Dienstver-
hältnisses (sog. Entlassungsabfindungen),

–  Abfindungen nach § 5 Abs. 7 TV ATZ,

–  Abfindungen wegen vorzeitiger Räumung ei-
ner Werkswohnung.

2Dagegen sind Abfindungen zur Ablösung einer 
Direktversicherung nach § 3 Abs. 1 des Betriebs-
rentengesetzes (BetrAVG) nicht zu berücksich-
tigen.
3Bemisst sich die Abfindung nach dem Vielfa-
chen eines Monatsbezugs ist sie entsprechend 
anteilig zu berücksichtigen. 4Der Einmalbetrag 
wird den Einkünften der Monate Januar bis 

Dezember des Zuflussjahres zu gleichen Teilen 
zugeschlagen. 5Abweichend hiervon ist zu ver-
fahren, wenn die Zahlungen eindeutig anderen 
Zeiträumen zugeordnet werden können.

83.4.1.3 Abzug von Werbungskosten
1Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit 
sind um die Werbungskosten (§ 9 EStG) zu ver-
mindern. 2Es ist mindestens die Werbungskos-
tenpauschale nach § 9a Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 
EStG anzusetzen, die ausschließlich auf diejeni-
gen Lohnzahlungszeiträume zu verteilen ist, in 
denen Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 
bezogen wurden. 3Lohnzahlungszeiträume mit 
Versorgungsbezügen nach § 19 Abs. 2 EStG blei-
ben unberücksichtigt. 4Höhere Werbungskosten 
sind bei Nachweis durch Vorlage des Einkom-
mensteuerbescheides zu berücksichtigen. 5Im 
Vorgriff können höhere Werbungskosten nur 
berücksichtigt wird, wenn sie glaubhaft gemacht 
werden. 6Bei Einnahmen aus einer geringfügi-
gen Beschäftigung ist der Abzug von Werbungs-
kosten nur möglich, soweit keine Pauschalierung 
der Lohnsteuer nach § 40a Abs. 2 EStG erfolgt.

Beispiel:

Bezüge stehen vom 1. Januar bis 30. April 2011 zu. 
Ab 1. Mai 2011 besteht Anspruch auf Ruhegehalt. 
Daneben wird ab 1. September 2011 Erwerbsein-
kommen (Einkünfte aus nichtselbstständiger Tä-
tigkeit) erzielt.

In der Zeit vom 1. September bis 31. Dezember 
2011 wird das anzurechnende Erwerbseinkommen 
um den Arbeitnehmer-Pauschbetrag um 125 €  
(= 1000 € × 1/8 – für die Monate Januar bis April 
sowie September bis Dezember) verringert.

83.4.2 Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, aus ge-
werblicher sowie land- und forstwirtschaftli-
cher Tätigkeit
1Bei diesen Einkünften ist der steuerliche Ge-
winn maßgebend (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG), 
soweit eine eigene Tätigkeit des oder der Ver-
sorgungsberechtigten die Grundlage bildet. 2Bis 
zur Vorlage des Steuerbescheides erfolgt eine 
vorläufige Anrechnung der voraussichtlichen 
Einkünfte.

83.4.3 Gewinne aus Kapitalgesellschaften
1Anzurechnen sind nur Kapitaleinkünfte, die 
Vergütungen für Tätigkeiten in Kapitalgesell-
schaften ersetzen. 2Voraussetzung ist eine an-
derweitig nicht oder nicht angemessen vergü-
tete Tätigkeit der Versorgungsberechtigten für 
die Kapitalgesellschaft. 3Davon erfasst werden 
auch ausgeschüttete oder thesaurierte Gewinne 
aus Kapitalgesellschaften, soweit sie verdecktes 
Tätigkeitsentgelt darstellen. 4Sonstige Kapital-
einkünfte werden nicht angerechnet.

83.4.4 Nicht als Erwerbseinkommen gelten

–  Aufwandsentschädigungen,

–  Unfallausgleich (Art. 52),

–  steuerfreie Leistungen zur Grundpflege oder 
hauswirtschaftlichen Versorgung,
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–  Leistungsbezüge im öffentlichen Dienst,

–  Einkünfte aus einer Tätigkeit im Sinn des 
Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayBG,

–  Kapitalerträge mit Ausnahme der in Nr. 83.4.3 
genannten Einkünfte,

–  Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung.

83.4.4.1 Aufwandsentschädigungen
1Aufwandsentschädigungen sind pauschale 
Leistungen aus öffentlichen Kassen für eine in 
der Regel ehrenamtliche Tätigkeit. 2Als Auf-
wandsentschädigung gelten auch die nach § 3 
Nr. 26 EStG steuerfreien Einnahmen. 3Pauschale 
Leistungen zur Abgeltung erhöhter Aufwendun-
gen auf Grund privatrechtlicher Vereinbarungen 
sind als Erwerbseinkommen zu berücksichtigen, 
wenn es sich steuerrechtlich um Einkommen 
handelt.

83.4.4.2 Steuerfreie Leistungen zur Grundpflege oder 
hauswirtschaftlichen Versorgung sind solche 
nach § 3 Nr. 36 EStG.

83.4.4.3 Leistungsbezüge im öffentlichen Dienst

Anrechnungsfrei bleiben Leistungen nach 
Art. 66 BayBesG (Leistungsstufe) und Art. 67 
BayBesG (Leistungsprämien) oder vergleichba-
rem Bundes- oder Landesrecht und vergleichba-
re tarifliche Leistungen im öffentlichen Dienst 
wie beispielsweise das Leistungsentgelt nach 
§ 18 TV-L bzw. TVöD und die hierauf beruhende 
Umlage des Arbeitgebers an eine Zusatzversor-
gungskasse.

83.4.4.4 Einkünfte aus einer Tätigkeit im Sinn des 
Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayBG
1Hierbei handelt es sich um Einkünfte aus 
schriftstellerischer, wissenschaftlicher, künstle-
rischer Tätigkeit oder Vortragstätigkeit. 2Da der-
artige Einkünfte in der Regel steuerlich zu den 
Einkünften aus selbstständiger Arbeit im Sinn 
des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG gehören und somit im 
Einkommensteuerbescheid im Gesamtbetrag der 
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit enthalten 
sind, sind an den (gesonderten) Nachweis über 
das Vorliegen von Einnahmen aus diesen Ein-
künften erhöhte Anforderungen zu stellen.

83.4.5 Erwerbsersatzeinkommen
1Als Erwerbsersatzeinkommen zählen insbeson-
dere Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
SGB IV, wobei als vergleichbare Leistungen sol-
che in Betracht kommen, die Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen ersetzen. 2Danach gelten als 
Erwerbsersatzeinkommen insbesondere 

–  das Krankengeld,
–  das Verletztengeld, 
–  das Versorgungskrankengeld, 
–  das Mutterschaftsgeld, 
–  das Übergangsgeld, 
–  das Kurzarbeitergeld, 
–  das Arbeitslosengeld, 
–  das Insolvenzgeld, 

–  das Krankentagegeld und vergleichbare Leis-
tungen wie die Übergangsleistung nach § 3 
Abs. 2 BKV),

–  ausländische Ersatzleistungen, 
–  das Elterngeld nach dem BEEG (Anrechnung 

erfolgt in voller Höhe). 
3Nicht zu den vergleichbaren Leistungen zäh-
len wegen ihres fürsorgerechtlichen Charakters 
die Leistungen der Kriegsopferfürsorge und der 
Sozialhilfe.

83.4.6 Berücksichtigung von Erwerbs- und Erwerbser-
satzeinkommen
1Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit 
sind in der Regel monatsbezogen einzubezie-
hen. Einkünfte nach Nr. 83.4.2 sind mit einem 
Zwölftel des Jahresbezugs anzusetzen. 2Wurde 
die Tätigkeit erst im Laufe des Jahres aufgenom-
men, sind die Einkünfte je mit einem Zwölftel 
nur in den Monaten des Zusammentreffens mit 
Versorgungsbezügen zu berücksichtigen.

83.5 Verwendungseinkommen

83.5.1 Verwendung im öffentlichen Dienst
1Kennzeichnend für eine Verwendung im öf-
fentlichen Dienst ist grundsätzlich ein Abhän-
gigkeitsverhältnis, kraft dessen der oder die 
Versorgungsberechtigte zu einer bestimmten 
Tätigkeit verpflichtet und mindestens bezüglich 
der Art und Weise der Tätigkeit weisungsgebun-
den ist. 2Hierzu zählt beispielsweise ein Beam-
tenverhältnis, ein anderes öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis, ein Arbeits- oder ein sonsti-
ges privatrechtliches Dienstverhältnis. 3Dane-
ben stehen im öffentlichen Dienst auch Richter 
und Richterinnen sowie Personen, die ein Amt 
oder eine Organfunktion wahrnehmen. 4Nicht 
im öffentlichen Dienst verwendet wird, wer als 
selbstständiger Unternehmer oder im Rahmen 
eines Werkvertrages tätig ist.

83.5.2 1Das Beschäftigungsverhältnis muss bei einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts be-
stehen. 2Hierzu zählen nicht öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften oder ihre Verbände. 3Ju-
ristische Personen des Privatrechts, z. B. Aktien-
gesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung oder sonstige Gesellschaften des pri-
vaten Rechts sind nicht dem öffentlichen Dienst 
zuzurechnen, auch wenn sich das gesamte oder 
überwiegende Kapital in öffentlicher Hand be-
findet.

83.5.3 1Ein Verband im Sinn des Abs. 5 ist ein rechts-
fähiger Zusammenschluss, der von öffentlich-
rechtlichen, dem staatlichen Bereich zuzuord-
nenden Rechtsträgern beherrscht wird. 2Diese 
müssen rechtlich bestimmenden Einfluss auf die 
Tätigkeit des Verbands und eine maßgebliche Fi-
nanzierungsverantwortung haben.

83.5.4 1Ab Beginn des Kalenderjahres, in dem der 
oder die Versorgungsberechtigte die Regelal-
tersgrenze nach Art. 62 Satz 1, Art. 143 Abs. 1 
BayBG erreicht, ist Verwendungseinkommen mit 
einem Zwölftel des Jahresbezugs je Kalender-
monat anzusetzen. 2Der nach Nr. 83.4.1 ermit-
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telte Jahresbetrag (gegebenenfalls einschließlich 
Sonderzahlung) ist mit einem Zwölftel in jedem 
Monat des Kalenderjahres, in dem der oder die 
Versorgungsberechtigte Anspruch auf Versor-
gungsbezüge hat, als anzurechnendes Verwen-
dungseinkommen anzusetzen.

83.6 Bezug von Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkom-
men im einstweiligen Ruhestand

Abs. 6 bestimmt lediglich den Umfang des Ru-
hens; im Übrigen ist Art. 83 anzuwenden.

84. Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbe-
züge

84.0 1Die Vorschrift regelt das Ruhen früherer Versor-
gungsbezüge, wenn diese mit weiteren selbst-
ständigen Versorgungsbezügen in einer Person 
zusammentreffen. 2Nr. 83.0.2 ist entsprechend 
anzuwenden.

84.1.1 Verwendung im öffentlichen Dienst
1Ob es sich um eine Verwendung im öffentlichen 
Dienst handelt, ist auf Grund der Tatbestände 
zum Zeitpunkt der damaligen Beschäftigung zu 
beurteilen. 2Zum Begriff des öffentlichen Diens-
tes vgl. Nrn. 83.5.1 bis 83.5.3.

84.1.1.1 Versorgungsbezüge sind solche nach Bay-
BeamtVG oder vergleichbarem Bundes- oder 
Landesrecht, die auf Grund eines öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses begründet wur-
den.

84.1.1.2 1Eine ähnliche Versorgung liegt nur dann vor, 
wenn

–  die Versorgung zu weniger als 25 v. H. auf ei-
genen Beiträgen beruht,

–  sich der Anspruch gegen den Dienstherrn 
oder den Arbeitgeber des öffentlichen Diens-
tes richtet,

–  die Anspruchshöhe von den Bezügen und der 
Dienstzeit abhängt,

–  es sich nicht nur um eine ergänzende oder 
zusätzliche Versorgung handelt und

–  die Versorgungsleistung in voller Höhe durch 
den Dienstherrn oder den Arbeitgeber des öf-
fentlichen Dienstes erbracht wird.

2Nicht versorgungsähnliche Leistungen sind ge-
gebenenfalls nach Art. 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 oder 
nach Art. 24 Abs. 4 zu berücksichtigen.

84.1.1.3 1Die Reihenfolge der Versorgungsbezüge rich-
tet sich nach dem Eintritt des jeweiligen Versor-
gungsfalles unabhängig davon, ob der Anspruch 
auf Ruhegehalt gegebenenfalls nach Art. 11 
Abs. 2 Satz 2 ruht. 2Bei gleichzeitigem Eintritt 
des Versorgungsfalles aus mehreren Dienstver-
hältnissen gilt als früherer Versorgungsfall der 
aus dem früher begründeten Dienstverhältnis. 
3Bei Witwen und Waisen gilt das aus dem frühe-
ren Ruhegehalt errechnete Witwen- und Waisen-
geld als „früherer Versorgungsbezug”.

84.1.2 Anzusetzender „neuer Versorgungsbezug“
1Ein Versorgungsbezug nach Bundesrecht ist 
vor Anwendung des § 50f BeamtVG anzusetzen. 

2Gleiches gilt für entsprechende landesrechtliche 
Regelungen.

84.2 Höchstgrenzen

1Ist ein beteiligter Versorgungsbezug um einen 
Versorgungsabschlag vermindert oder um ei-
nen Versorgungsaufschlag erhöht, ist das für die 
Höchstgrenzen des maßgebenden Ruhegehalts 
ebenfalls zu berücksichtigen. 2Gleiches gilt, 
wenn bei einem der beteiligten Versorgungsbe-
züge die Voraussetzungen des Art. 54 Abs. 1 bis 3 
(erhöhtes Unfallruhegehalt) vorlagen. 3Werden 
bei einem der beteiligten Versorgungsbezüge 
Leistungen nach Art. 101 Abs. 6 und 7 berück-
sichtigt, sind diese auch bei der Höchstgrenze 
zu berücksichtigen. 4Bei Anpassungszuschlä-
gen oder dem Strukturausgleich ist nicht der im 
Einzelfall zustehende Betrag, sondern der Betrag 
maßgebend, der am jeweiligen (Gewährungs-)
Stichtag, ab dem die Leistungen festgeschrieben 
wurde, bei der Höchstgrenze berücksichtigt wor-
den wäre. 5Für Hinterbliebene sind die anteiligen 
Beträge zu berücksichtigen. 7Die Höchstgren-
ze ist um den zustehenden Unterschiedsbetrag 
nach Art. 69 Abs. 2 zu erhöhen. Dies gilt auch für 
Kinder, die nur beim Unterschiedsbetrag neben 
den neuen Versorgungsbezügen berücksichtigt 
werden.

84.2.1 Höchstgrenze nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1

1Für die Bemessung des Ruhegehaltssatzes der 
Höchstgrenze nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 sind die 
Vorschriften anzuwenden, die für die Festsetzung 
der früheren Versorgung galten. 2Für die Berech-
nung der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
ist die dem neuen Versorgungsbezug zugrunde 
liegende ruhegehaltfähige Dienstzeit insoweit 
zu berücksichtigen, als sie nicht der Festsetzung 
des früheren Versorgungsbezugs zugrunde lag. 
3Wurde bei einem der beiden Versorgungsbezü-
ge der Ruhegehaltssatz nach Art. 27 oder einer 
entsprechenden landes- oder bundesrechtlichen 
Regelung vorübergehend erhöht, ist dies auch bei 
der Höchstgrenze zu berücksichtigen. 

84.2.2 Höchstgrenze nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2

1Liegen die Voraussetzungen des Art. 58 vor, ist 
für die Waise von einem Anteilsatz von 30 v. H. 
auszugehen. 2Art. 36 Abs. 2 (Kürzung wegen 
Altersunterschieds), Art. 41 (anteilige Kürzung 
für Witwen und Waisen) und Art. 61 (anteilige 
Kürzung der Unfallhinterbliebenenbezüge) sind 
bei der Berechnung der Höchstgrenze sinnge-
mäß anzuwenden. 3Dies gilt auch bei Kürzung 
eines Unterhaltsbeitrages nach Art. 38 Satz 1 
(vgl. Nr. 38.1).

84.2.3 Höchstgrenze nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 3

Für Erhöhungsbeträge zum Unterschiedsbetrag 
nach Art. 69 Abs. 2 (Besoldungsgruppen A 3 bis 
A 5) sind die Besoldungsmerkmale des Witwen-
geldes (Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 4 Satz 1) 
maßgeblich.
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84.3 Mindestbelassung des früheren Versorgungs-
bezuges
1Erhält eine Witwe oder ein Witwer neben dem 
Witwengeld ein eigenes Ruhegehalt, sind nach 
Anrechnung mindestens 20 v. H. des Witwen-
geldes zu belassen (vgl. Nr. 74.3). 2Bemessungs-
grundlage ist das Witwengeld einschließlich ei-
nes gegebenenfalls gezahlten Kinderzuschlags 
zum Witwengeld und der Unterschiedsbetrag 
nach Art. 69 Abs. 2; durch Kürzung nach Art. 92 
kann die Mindestbelassung unterschritten wer-
den.  

84.4 Erwerb eines weiteren Versorgungsbezugs bei 
Ruhestandsbeamten 
1Erhält ein Ruhestandsbeamter oder eine Ru-
hestandsbeamtin neben dem Ruhegehalt ein 
Witwengeld, wird das Ruhegehalt nur im Rah-
men der Höchstgrenzenregelung gezahlt. 2Die 
Gesamtbezüge dürfen allerdings nicht hinter 
dem in Art. 84 Abs. 4 Satz 2 genannten Betrag 
zurückbleiben. 3Nr. 84.3 gilt entsprechend.

84.5 Anrechnungsbetrag/Zwölftelung

Beginnt oder endet der Bezugszeitraum der 
anzurechnenden Versorgungsbezüge während 
eines Kalenderjahres, ist der Gesamtbetrag der 
anzurechnenden Versorgung (also einschließlich 
Sonderzahlung) auf die Bezugsmonate aufzutei-
len, bei ganzjährigem Bezug ist ein Zwölftel des 
Jahresbezugs anzusetzen. 

85. Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Renten

85.0.1 1Durch die Vorschrift soll sichergestellt wer-
den, dass die Gesamtversorgung aus beamten-
rechtlichen Versorgungsbezügen und Renten 
die Höchstversorgung eines vergleichbaren 
„Nur-Beamten“ nicht übersteigt. 2Der Katalog 
der anrechenbaren Renten wurde ausgedehnt, 
im Gegenzug können die bisher in den Ermes-
sensrichtlinien geregelten Einschränkungen 
zur Anerkennung von Vordienstzeiten insoweit 
entfallen. 3Versorgungsleistungen aus Mitglieds-
staaten der EU oder des EWR und der Schweiz 
werden von Art. 85 nicht erfasst, da nach den 
Verordnungen (EG) Nrn. 883/04 und 987/09 oder 
(EWG) Nrn. 1408/71 und 574/72 keine gleichar-
tigen ausländischen (mitgliedstaatlichen) Leis-
tungen auf die Beamtenversorgung angerech-
net werden dürfen. 4Danach liegen Leistungen 
gleicher Art ungeachtet ihrer Bezeichnung vor, 
wenn sie sich aus dem Versicherungsverlauf ein 
und derselben Person herleiten (wegen der De-
finition wird auf Art. 50 Abs. 1 Verordnung [EG] 
Nr. 883/04 verwiesen). 5Vgl. auch Nr. 24.4.1.

85.0.2 Nr. 83.0.2 ist entsprechend anzuwenden

85.0.3 1Ruhende Rententeile werden nicht berücksich-
tigt. 2Es ist von dem nach der Einkommensan-
rechnung verbleibenden Rentenbetrag auszuge-
hen. 3Dies gilt auch für Hinterbliebenenrenten, 
die wegen des Zusammentreffens mit Erwerbs-
einkommen oder Erwerbsersatzeinkommen ganz 
oder teilweise ruhen (vgl. § 97 SGB VI).

85.0.4 Anzusetzen ist der Betrag der Rente, der sich 
ohne Berücksichtigung des Beitragsanteils des 
Rentners oder der Rentnerin zur Kranken- oder 
Pflegeversicherung oder bei freiwillig oder privat 
versicherten Rentnern oder Rentnerinnen ohne 
Berücksichtigung des Zuschusses zum Kranken-
versicherungs- oder Pflegeversicherungsbeitrag 
ergibt. 

85.1 Katalog der anzurechnenden Renten
1Die in Abs. 1 genannten Renten sind unabhän-
gig davon anzurechnen, ob sie auf einer Beschäf-
tigung vor, während oder nach dem Beamtenver-
hältnis beruhen oder die Zeit, für die eine Rente 
gewährt wird, als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt wurde. 2Anrechnungsfrei sind die 
in Abs. 3 genannten Renten (vgl. Nr. 85.3).

85.1.1 Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung – Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
1Hierzu zählen Renten nach dem SGB VI. 2Die 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung er-
geben sich aus § 125 SGB VI. 3Bei Bezug einer 
Teilrente gemäß § 42 SGB VI vor Vollendung der 
Regelaltersgrenze ist die Ruhensberechnung mit 
dem im Rentenbescheid festgestellten Teilrenten-
betrag durchzuführen. 4Bei Ruhestandsbeamten 
und Ruhestandsbeamtinnen, deren Versorgung 
auf einem Beamtenverhältnis beruht, das vor 
dem 1. Januar 1966 begründet worden ist, ist 
Art. 103 Abs. 11 zu beachten. 

85.1.2 Renten aus einer zusätzlichen Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung für Angehörige des 
öffentlichen Dienstes – Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
1Zu den Renten aus einer zusätzlichen Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung für Angehörige 
des öffentlichen Dienstes gehören insbesonde-
re:

– Renten der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (VBL),

– Renten der kommunalen Zusatzversorgungs-
kassen,

– Renten der Versorgungsanstalt der Deutschen 
Bundespost (VAP),

– Renten der Versorgungsanstalt der Deutschen 
Bühnen,

– Renten der Versorgungsanstalt der Deutschen 
Kulturorchester,

– Rentenleistungen der Pensionskasse einer Er-
satzkasse (z. B. der Pensionskasse der Barmer 
Ersatzkasse),

– Versorgungsleistungen, die von einer Ersatz-
kasse selbst geleistet werden (z. B. Versor-
gungsleistungen der Techniker-Krankenkas-
se).

2Zu den Renten aus einer zusätzlichen Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung für Angehörige 
des öffentlichen Dienstes gehören z. B. nicht die 
Renten von kirchlichen Zusatzversorgungskas-
sen, und zwar auch nicht insoweit, als die Rente 
auf einer Versicherung bei einer Zusatzversor-
gung nach Satz 1 dieser Nummer beruht (z. B. 
wenn der Arbeitnehmer von einer VBL-versi-
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cherten Beschäftigung zu einer Beschäftigung 
im kirchlichen Dienst übergewechselt ist). 

85.1.3 Renten nach dem Gesetz über die Alterssiche-
rung der Landwirte – Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 

sind alle Renten nach §§ 11 ff. ALG.

85.1.4 Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
– Abs. 1 Satz 2 Nr. 4
1Bei Renten aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung ist der Teil der Unfallrente zugrunde 
zu legen, der die Lohnersatzfunktion erfüllt. 
2Als Unfallrenten sind auch Dienstbeschädi-
gungsteilrenten und Leistungen als Ausgleich 
für Dienstbeschädigungen im Beitrittsgebiet 
für Angehörige der Sonderversorgungssysteme 
nach Anlage 2 Nrn. 1 bis 4 des Anspruchs- und 
Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) 
anzusehen. 3Ruhende Rententeile (vgl. §§ 267, 
311 SGB VI) bleiben bei der Ruhensberechnung 
unberücksichtigt. 4Für die Höhe und die Berech-
nung der anzurechnenden Unfallrente ist der 
Unfallrentenbescheid der festsetzenden Stelle 
(z. B. Zentrum Bayern Familie und Soziales) 
maßgebend. 5Bei am 1. Januar 2002 vorhande-
nen Ruhestandsbeamten und Ruhestandsbeam-
tinnen bleiben diese Renten außer Ansatz (vgl. 
Art. 100 Abs. 2 Satz 5). 6Bei Hinterbliebenen ist 
die Rente aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung ohne Abzug eines fiktiven Unfallausgleichs 
anzusetzen. 
7Soweit eine MdE unter 30 v. H. vorliegt, ist der 
anzusetzende Betrag aus der Gesamthöhe der 
Unfallrente abzüglich eines bestimmten Vom-
hundertsatzes der Mindestgrundrente (§ 31 
Abs. 1 BVG) zu ermitteln. 8Diese entspricht der 
Höhe nach der monatlichen Grundrente bei einer 
MdE um 30 v. H. 

85.1.5 Leistungen aus einer berufsständischen Versor-
gungseinrichtung oder aus einer befreienden 
Lebensversicherung – Abs. 1 Satz 2 Nr. 5
1Unter berufsständischen Versorgungseinrich-
tungen fallen insbesondere die Leistungen der 
sogenannten Kammerberufe wie beispielsweise 
Rechtsanwälte, Ärzte, Tierärzte, Apotheker, so-
weit Pflichtmitgliedschaft bestand und Pflicht-
beiträge gezahlt wurden (vgl. Nr. 85.5.3). 2Bei 
Leistungen aus einer befreienden Lebensver-
sicherung ist der gesamte Auszahlungsbetrag 
heranzuziehen (Versicherungssumme und et-
waige Gewinnanteile) und zu verrenten (vgl. 
Nr. 85.4).

85.1.6 Sonstige Versorgungsleistungen auf Grund 
 einer Berufstätigkeit – Abs. 1 Satz 2 Nr. 6
1Sonstige Versorgungsleistungen sind alle Leis-
tungen, die auf Grund einer Berufstätigkeit zur 
Versorgung des oder der Berechtigten oder deren 
Hinterbliebenen bestimmt sind und nicht unter 
die Nrn. 1 bis 5 oder Art. 84 fallen. 2Darin ein-
geschlossen sind insbesondere Betriebsrenten 
nach §§ 1b und 30f BetrAVG. 3Ausgeschlossen 
sind Renten aus Mitgliedsstaaten der EU oder 
des EWR und der Schweiz (vgl. Nr. 85.0.1 Sätze 3 
und 4, Nr. 24.4.1).

85.1.7 Nicht von Art. 85 Abs. 1 Satz 2 erfasste Leistun-
gen

85.1.7.1 Kinderzuschuss und Zuschlag zur Waisen-
rente

Außer Betracht bleiben Kinderzuschüsse (§ 270 

SGB VI) und Erhöhungszuschläge bei Waisen-
renten (§ 78 SGB VI).

85.1.7.2 Renten auf Grund Versorgungsausgleich
1Wurden anlässlich der Scheidung, Aufhebung 
oder Nichtigerklärung einer Ehe Rentenanwart-
schaften in einer gesetzlichen Rentenversiche-
rung nach § 1587b BGB oder § 1 VersAusglG 
übertragen oder begründet, ist sowohl beim 
ausgleichspflichtigen als auch beim ausgleichs-
berechtigten Ehegatten von dem Rentenbetrag 
auszugehen, der ohne Versorgungsausgleich zu 
zahlen wäre. 2Dies gilt entsprechend für Hinter-
bliebenenrenten.

85.1.7.3 Leistungen während einer Beurlaubung ohne 
Grundbezüge

Unabhängig davon, ob die Zeit einer Beurlau-
bung ohne Grundbezüge als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 be-
rücksichtigt wurde, sind während der Beurlau-
bung begründete Leistungen nach Abs. 1 Satz 2 
Nrn. 5 und 6 gemäß Abs. 1 Satz 5 nicht zu be-
rücksichtigen.

85.2 Höchstgrenze

85.2.1 Berechnung der fiktiven ruhegehaltfähigen 
 Bezüge nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a
1Maßgebend sind die zugrundeliegenden ru-
hegehaltfähigen Bezüge mit der Maßgabe, dass 
beim Grundgehalt die Endstufe der Besoldungs-
gruppe anzusetzen ist und bei Anpassungszu-
schlägen oder Strukturausgleich der Betrag, der 
sich am jeweiligen (Gewährungs-)Stichtag, ab 
dem die Leistungen festgeschrieben wurden, 
ergäbe. 2Für die Hinterbliebenen sind die antei-
ligen Beträge zu berücksichtigen.

85.2.2 Berechnung der fiktiven ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b
1Bei Ermittlung des Ruhegehaltssatzes ist die 
Vorschrift zugrunde zu legen, die auch bei Be-
rechnung des der Ruhensregelung unterliegen-
den Versorgungsbezugs maßgeblich ist (Art. 26 
Abs. 1 oder Art. 103 Abs. 6 und 7) – vgl. Art. 103 
Abs. 8. 2Als fiktive ruhegehaltfähige Dienstzeit 
zählen:

85.2.2.1 die Zeit vom vollendetem 17. Lebensjahr bis 
zum Eintritt des Versorgungsfalls abzüglich der 
Ausschlusszeiten nach Art. 25, auf Tätigkeiten 
kommt es nicht an,

85.2.2.2 Zeiten vor dem 17. Lebensjahr, wenn sie ruhe-
gehaltfähig sind; dies gilt auch dann, wenn der 
Ruhegehaltssatz nach dem bis zum 31. Dezember 
2010 geltenden Recht festgesetzt wurde,

85.2.2.3 Zeiten, um die sich die ruhegehaltfähige Dienst-
zeit erhöht, insbesondere

– Nachdienstzeiten nach Art. 15,
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– Zurechnungszeiten in dem Umfang, in dem 
diese beim zu regelnden Versorgungsbezug 
berücksichtigt wurden (Art. 23 Abs. 1, Art. 53 
Abs. 2, Art. 103 Abs. 5 Satz 2), 

– Erhöhungszeiten nach Art. 23 Abs. 2, Art. 103 
Abs. 4.

85.2.2.4 Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen 
Beschäftigung oder Tätigkeit nach Eintritt des 
Versorgungsfalls, zu denen auch

– Zeiten mit freiwilligen Beiträgen im Sinn des 
Abs. 5 Satz 2,

– Anrechnungszeiten gemäß § 58 SGB VI und 
Ersatzzeiten gemäß § 250 SGB VI und 

– die bei der Rente berücksichtigten Zeiten 
der Kindererziehung im Sinn der § 55 Abs. 1 
Satz 2, §§ 56, 249, 249a SGB VI

gehören.

85.2.3 1Bei einem Unterhaltsbeitrag nach Art. 55 ist als 
Höchstgrenze der Betrag anzusetzen, der sich 
als Unterhaltsbeitrag ergeben würde, wenn bei 
den ruhegehaltfähigen Bezügen die Endstufe 
der Besoldungsgruppe zugrunde gelegt wird, 
aus der der Unterhaltsbeitrag berechnet wird. 
2Entsprechendes gilt für die Höchstgrenzen der 
Hinterbliebenen. 3Wegen der Mindestbelassung 
wird auf Art. 89 verwiesen.

85.2.4 1Art. 36 Abs. 2 (Kürzung wegen Altersunter-
schieds), Art. 41 (anteilige Kürzung für Witwen 
und Waisen) und Art. 61 (anteilige Kürzung 
der Unfallhinterbliebenenbezüge) sind für die 
Berechnung der Höchstgrenze sinngemäß an-
zuwenden. 2Dies gilt auch bei Kürzung eines 
Unterhaltsbeitrages nach Art. 38 Abs. 1 Satz 1 
(Angemessenheit).

85.2.5 Ist der zu regelnde Versorgungsbezug um einen 
Versorgungsabschlag vermindert oder um einen 
Versorgungsaufschlag erhöht, ist die Höchst-
grenze auch in gleichem Umfang zu mindern 
oder zu erhöhen.

85.2.6 1Die Erhöhungsbetrag zum Unterschiedsbetrag 
nach Art. 69 Abs. 2 (Besoldungsgruppen A 3 bis 
A 5), sind nur dann zu berücksichtigen, wenn der 
Höchstgrenze die Mindestversorgung oder die 
Besoldungsgruppe A 3, A 4 oder A 5 zugrunde 
liegen. 2Ein Ausgleichsbetrag nach Art. 70 wird 
bei der Berechnung der Höchstgrenze nicht ein-
bezogen.

85.3 Nicht anrechenbare Renten sind

85.3.1 bei Ruhestandsbeamten und Ruhestandsbeam-
tinnen
1Hinterbliebenenrenten oder Leistungen an Hin-
terbliebene aus einer Beschäftigung oder Tätig-
keit des Ehegatten (beispielsweise Witwen- oder 
Witwerrenten). 2Dies gilt auch für Leistungen, 
die der Ehegatte bereits zu Lebzeiten erhält (bei-
spielsweise Leistungen der US-amerikanischen 
Social Security, die einen hälftigen Betrag des 
Grundanspruchs des Rentenempfängers vor-
sieht).

85.3.2 bei Witwen und Witwern

Renten oder Leistungen auf Grund eigener Be-
schäftigung oder Tätigkeit.

85.3.3 bei Waisen

Renten oder Leistungen auf Grund eigener Be-
schäftigung oder Tätigkeit. Waisenrenten werden 
dagegen unabhängig davon angerechnet, ob die-
se auf Grund der Beschäftigung oder Tätigkeit 
des Vaters, der Mutter oder einer sonstigen Per-
son entstanden sind.

85.4 Unterlassene Antragsstellung, Verzicht oder 
Zahlung einer Abfindung, Beitragserstattung 
oder eines sonstigen Kapitalbetrag

In Zweifelsfällen können Auskunftsersuchen an 
folgende Stellen gerichtet werden:

– Rente der gesetzlichen Rentenversicherung: 

Datenstelle der Deutschen Rentenversiche-
rungsträger beim Verband Deutscher Ren-
tenversicherungsträger in 97084 Würzburg, 
Berner Straße 1 (Berechtigung zur Nutzung 
der Daten ergibt sich aus § 35 SGB I in Ver-
bindung mit § 69 Abs. 2 Nr. 1 SGB X bzw. §§ 3 
bis 7 SGB X). 

– Zusatzversorgungseinrichtungen für Angehö-
rige des öffentlichen Dienstes sowie berufs-
ständische Versorgungseinrichtungen (Ver-
pflichtung zur Amtshilfe ergibt sich nach den 
Art. 4 ff. BayVwVfG oder den entsprechenden 
bundes- oder landesrechtlichen Vorschrif-
ten).

85.4.1 Im Fall des Abs. 4 Satz 1 – fiktiver Renten-
betrag
1Eine zustehende Leistung ist auch anzurechnen, 
wenn sie nicht oder nicht rechtzeitig beantragt 
oder auf eine bereits bewilligte Leistung verzich-
tet (z. B. § 46 SGB I) wird. 2Dies gilt auch, wenn 
bei Eintritt des Rentenfalls an deren Stelle eine 
Kapitalleistung, Beitragserstattung oder Abfin-
dung tritt. 3Als (fiktiver) Rentenzahlungsbeginn 
ist der Zeitpunkt anzusetzen, ab dem die Rente 
bei rechtzeitiger Antragstellung gezahlt würde. 
5Künftige allgemeine Rentenerhöhungen wer-
den jeweils dem fiktiven Grundbetrag zugeschla-
gen. 6Der auf dem erhöhten Zugangsfaktor (§ 77 
Abs. 2 und 3 SGB VI) beruhende Rentenbetrag 
bleibt unberücksichtigt. 7Dies gilt nicht nur für 
den Ansatz der fiktiven Rente in der Zeit, für die 
nach Erreichen der Altersgrenze wegen verspä-
teter Antragstellung keine Rente gezahlt wurde, 
sondern auch für die Zeit des tatsächlichen Zu-
sammentreffens des Versorgungsbezugs mit der 
verspätet beantragten Rente. 8Entsprechend ist 
zu verfahren, wenn auf Grund statusrechtlicher 
Sonderregelungen der Eintritt in den Ruhestand 
erst nach Ablauf des Monats der Vollendung der 
Altersgrenze für den gesetzlichen Ruhestand-
seintritt wirksam wird (vgl. z. B. Art. 62 Satz 2 
BayBG, Art. 3 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG) oder 
über die Regelaltersgrenze hinausgeschoben 
wird (Art. 63 BayBG) und die Regelaltersrente 
erst mit Beginn des Ruhestandes oder zu einem 
anderen, nach Vollendung der Regelaltersgren-
ze liegenden Zeitpunkt beantragt und bezogen 
wird. 9Dem Eintritt in den Ruhestand steht eine 
Entbindung von den amtlichen Verpflichtungen 
(nach Art. 18 HSchLG) gleich.
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85.4.2 Zahlung einer Abfindung, Beitragserstattung 
oder eines sonstigen Kapitalbetrag (Abs. 4 
Satz 2) – Verrentungsbetrag
1Nach Abs. 4 Satz 2 ist längstens bis zum Tod des 
Versorgungsurhebers der nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen ermittelte Verren-
tungsbetrag einer Abfindung, Beitragserstattung 
oder sonstigen Kapitalleistung für die Ruhens-

regelung zugrunde zu legen. 2Die Kapitalleis-
tung muss eine Rente im Sinn von Abs. 1 Satz 2 
ersetzen. 3Bei am 1. Oktober 1994 vorhandenen 
Beamten und Beamtinnen findet Abs. 4 Satz 2 
keine Anwendung, wenn die Rente zu diesem 
Zeitpunkt bereits abgegolten war (vgl. Art. 103 
Abs. 11 Satz 2 sowie Nr. 103.11.2).

85.4.2.1 Berechnung des Verrentungsbetrags
1Auszugehen ist vom ausgezahlten Kapitalbetrag, abzüglich Leistungen auf Grund von freiwilligen Beiträgen 
im Sinn des Abs. 5 Satz 1. 2Der Kapitalbetrag ist um die nach dem Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs 
auf den Kapitalbetrag eingetretenen allgemeinen Anpassungen nach Art. 4 zu erhöhen oder zu vermindern. 
3Dieser dynamisierte Kapitalbetrag ist sodann in eine Rente umzurechnen. 4Als Verrentungsdivisor ist dabei 
der zwölffache Betrag des Kapitalwertes nach der vom Bundesministerium der Finanzen zu § 14 Abs. 1 des 
Bewertungsgesetzes veröffentlichten Tabelle zu verwenden. 5Maßgebend ist die Tabelle für das Jahr des Ver-
sorgungsbeginns. 6Dabei ist von dem auf ganze Jahre auf- oder abgerundeten Lebensalter auszugehen.

Beispiel:
Beamter hat im März 2002 eine Kapitalleistung in Höhe von 20.000,00 € erhalten. Im Zeitpunkt des Ruhestand-
seintritts mit Ablauf des 31. August 2011 ist er 65 Jahre alt.

Ermittlung der maßgebenden Kapitalleistung:

 Erhöhungszeitpunkt Erhöhungssatz Erhöhungsbetrag Kapitalbetrag 
   in € in €

    20.000,00

 1. Juli 2003 2,4 v. H. 480,00 20.480,00

 1. April 2004 1,0 v. H. 204,80 20.684,80

 1. August 2004 1,0 v. H. 206,85 20.891,65

 1. Oktober 2007 3,0 v. H. 628,75 21.518,40

 1. März 2009 0,7 v. H.1) 150,63 21.669,03

 1. März 2009 3,0 v. H. 650,07 22.319,10

 1. März 2010 1,0 v. H. 223,19 22.542,29

1)Umrechnung des Sockelbetrags:
40 € × 100

5.700 € (= rgf. Bezüge 02/2009)

Als Verrentungsdivisor ergibt sich aus der Anlage zu § 14 Abs. 1 Bewertungsgesetz für Bewertungsstichtage ab 
1. Januar 2011 für einen 65-jährigen Mann das Zwölffache von 11,251 somit 135,01.

anzusetzende fiktive monatlich Rente
22.542,29 €

= 166,97 €
135,01

Der sonach ermittelte monatliche Rentenbetrag in Höhe von 166,97 € ist ohne Fortschreibung und Anpassung bei 
der Ruhensregelung zu berücksichtigen.

85.4.2.2 Abführung des Kapitalbetrags an den Dienst-
herrn (Abs. 4 Satz 3)
1Der Ruhestandsbeamte oder die Ruhestands-
beamtin kann die Anrechnung des Verrentung-
sbetrags abwenden, wenn er die einmalige Leis-
tung einschließlich Zinsen an den Dienstherrn 
abführt. 2Die Abführung muss innerhalb von drei 
Monaten (Ausschlussfrist) beginnend ab Erhalt 
der Leistung erfolgen.

85.5 Nicht zu berücksichtigende Teile der Rente
1Leistungen, die auf freiwilliger Beitragsleistung 
oder Höherversicherung beruhen, bleiben außer 

Ansatz, es sei denn, der Arbeitgeber hat mindes-
tens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in 
dieser Höhe geleistet. 2Dagegen sind Rententei-
le, die auf einer Versicherungspflicht für selbst-
ständig Tätige gemäß § 2 SGB VI oder auf einer 
Versicherungspflicht auf Antrag gemäß § 4 SGB 
VI beruhen, der Ruhensregelung zu unterziehen. 
3Ruht ein Teil der Hinterbliebenenrente wegen 
Einkommensanrechnung nach § 97 SGB VI, so 
ist für die Berechnung der freiwilligen Beiträge 
oder die Höherversicherung die volle Rente an-
zusetzen, die sich ohne Anwendung der renten-
rechtlichen Ruhensvorschrift ergeben würde.
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Beispiel:
Freiwillige Beitragszeiten:

8 Jahre 7 Monate = 8 7/12 Jahre = 8,583 Jahre = 8,58 Jahre

Gesamtzahl der Versicherungsjahre:

20 Jahre 2 Monate = 20 2/12 Jahre = 20,166 Jahre = 20,17 Jahre

Anrechnungsverhältnis:

8,58
= 42,54 v. H. der Rente

20,17

85.5.2 Berechnung der Rente nach Entgeltpunkten
1Berechnet sich die Rente nach Entgeltpunkten (EP), ist der anteilige auf freiwilligen Beiträgen beruhende Betrag 
der Rente wie folgt herauszurechnen:

Rente × EP für freiwillige Beiträge

Summe aller EP
2Bei der Anteilsberechnung bleibt ein Rentenabschlag bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters 
(vgl. § 77 SGB VI) sowohl im Zähler (auf freiwilligen Beiträgen beruhende Entgeltpunkte) als auch im Nenner 
(Gesamtentgeltpunkte) unberücksichtigt.

Beispiel:
Witwenrente nach dem Rentenbescheid:
Witwenrente vor Anwendung des § 97 SGB VI (hiernach

Entgeltpunkte-Verhältnis gemäß Art. 85 Abs. 5 = 2/20): 400 €

Anzurechnendes Einkommen: 350 €

Witwenrente nach Anwendung 
   

des § 97 SGB VI 50 €

Anwendung des Art. 85: 
Witwenrente vor Anwendung des § 97 SGB VI: 400 €

Für die Anwendung des Art. 85 ist nach Abs. 5 folgender Rentenbetrag 
 außer Ansatz zu lassen (400 × 2/20): 40 €

Ergebnis:  360 €

anzurechnendes Erwerbseinkommen 350 €

Für die Anwendung des Art. 85 sind zu berücksichtigen    10 €

85.5.3 Bei berufsständischen Versorgungseinrich-
tung
1Freiwillige Mehrzahlungen (z. B. nach § 27 der 
Satzung der Bayerischen Ärzteversorgung vom 
1. Dezember 1995, zuletzt geändert mit Satzung 
vom 1. Dezember 2010), die mit Beiträgen ver-
gleichbar sind, die in der gesetzlichen Renten-
versicherung Pflichtversicherte oder zur frei-
willigen Weiterversicherung Berechtigte nach 
früherem Recht (vgl. § 11 AVG, § 1234 RVO) zum 
Zwecke der Höherversicherung neben dem „re-
gulären“ Beitrag entrichten konnten, bleiben in 
entsprechender Anwendung des Abs. 5 Satz 1 
außer Betracht. 2Im Falle der Beendigung der 
Mitgliedschaft und der freiwilligen Fortsetzung 
dieser bleiben die auf diesen Zeitraum entfal-
lenden Leistungen anrechnungsfrei. 3Geleistete 
Mindestbeiträge sind grundsätzlich nur zu be-
rücksichtigen, soweit eine Berufstätigkeit dahin-
ter steht.

85.6 Entsprechende Leistungen

85.6.1 1Ausländische Renten einschließlich etwaiger 
Sonderzahlungen sind nach Art. 85 anzurech-
nen, wenn sie sachlich und persönlich auf Grund 
eines wirksamen zwischen- oder überstaatlichen 
Abkommens gezahlt werden. 2Renten und Ren-
tenteile eines ausländischen Rentenversiche-
rungsträgers, die nicht der Ruhensregelung un-
terliegen, sind gegebenenfalls im Rahmen des 
Art. 24 Abs. 4 zu berücksichtigen. 3Dies gilt auch 
für Renten aus Mitgliedsstaaten der EU oder des 
EWR und der Schweiz, deren Berücksichtigung 
im Rahmen des Art. 85 auf Grund der VO (EG) 
Nrn. 883/04 und 987/09 oder (EWG) Nrn. 1408/71 
und 574/72 ausgeschlossen ist (vgl. Nr. 24.4).

85.6.2 1Ausländische Währungen sind nach dem Jah-
resdurchschnitt des Euro-Referenzkurses der 
Europäischen Zentralbank umzurechnen (vgl. 
Veröffentlichung bei der Deutschen Bundesbank 

85.5.1 Berechnung der Rente nach Versicherungsjahren
1Berechnet sich die Rente nach Versicherungsjahren, werden für die mit freiwilligen Beiträgen belegten Ver-
sicherungsjahre zwölf Monatsbeiträge als ein volles Jahr gerechnet; Restzeiten von weniger als einem Ver-
sicherungsjahr, die sich nach der Zusammenrechnung noch ergeben, werden in den Bruchteil eines Jahres 
umgerechnet und in einen Dezimalbruch ausgerechnet. 2Die Berechnung wird auf zwei Dezimalstellen aus-
geführt. 3Wegen der Rundung vgl. Art. 26 Abs. 1 Satz 4.
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pitalbetrag nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen für die Anwendung des Abs. 1 zu 
verrenten (vgl. Nr. 85.4.2.1 und Beispiel hierzu). 
3Der Ruhestandsbeamte oder die Ruhestandsbe-
amtin kann die Anrechnung des Verrentungsbe-
trags innerhalb einer Ausschlussfrist abwenden 
(vgl. Nr. 85.4.2.2). 4Die Ausschlussfrist beginnt 
mit Beendigung der Verwendung bei der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung. 5Das gilt auch dann, wenn der Beamte 
und die Beamtin oder Ruhestandsbeamte oder 
Ruhestandsbeamtin zunächst zu einer ande-
ren zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung überwechselt, es sei denn, dass er 
den ausgezahlten Kapitalbetrag wieder bei der 
neuen Einrichtung einzahlt. 6Nr. 85.6.2 gilt ent-
sprechend.
7Der jeweilige Träger der Versorgung sollte gebe-
ten werden, den monatlichen Betrag auszurech-
nen und mitzuteilen. 8Bis zur Mitteilung durch 
den Versorgungsträger erfolgt die Ruhensbe-
rechnung entsprechend der in Abs. 1 genannten 
Minderung des Vomhundertsatzes; dabei sind 
die Versorgungsbezüge unter dem Vorbehalt der 
Rückforderung zu zahlen.

86.4 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden, wenn be-
reits zuvor Zahlungen erfolgten.

86.5 Hinterbliebene

86.5.1 1Werden Witwengeld und Waisengeld nach 
Art. 41 oder 61 gekürzt, sind auch die anteiligen 
Ruhensbeträge entsprechend zu kürzen. 2Im Üb-
rigen sind die Nrn. 86.1 bis 86.3 entsprechend 
anzuwenden. 3Auf Hinterbliebene ist Art. 86 
nicht anzuwenden, wenn sie auf Grund eigener 
Verwendung im zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Dienst einen Kapitalbetrag oder eine 
laufende Versorgung oder an deren Stelle eine 
Abfindung, Beitragserstattung oder einen sons-
tigen Kapitalbetrag erhalten.

86.5.2 Als Hinterbliebenenbezüge gelten auch die Be-
züge nach Artikel 70 des Statuts der Beamten der 
Europäischen Gemeinschaften und der Beschäf-
tigungsbedingungen für die sonstigen Bediens-
teten dieser Gemeinschaften.

86.6 Höchstmöglicher Ruhensbetrag
1Im Falle des Abs. 3 Satz 1 darf der Ruhensbetrag 
den vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen-
den Betrag bzw. den bei der Verrentung sich er-
gebenden Monatsbetrag nicht übersteigen. 2Bei 
der Berechnung des Mindestbelassungsbetrages 
wird der Unterschiedsbetrag nach Art. 69 Abs. 2 
in die Bemessungsgrundlage einbezogen.

87. Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Entschädigung oder Versorgungsbezügen nach 
dem Abgeordnetenstatut des Europäischen Par-
laments

87.0.1 1Das Abgeordnetenstatut des Europäischen 
Parlaments trat mit Beginn der 7. Wahlperiode 
am 14. Juli 2009 in Kraft. 2Es regelt die Ent-
schädigung der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments sowie deren Versorgungsansprü-
che. 3Art. 87 regelt das Zusammentreffen von 

unter http://bundesbank.de/statistik/statistik_de-
visen_tabellen.php). 2Maßgebend ist der Zah-
lungszeitpunkt.

86. Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Versorgung aus zwischenstaatlicher und über-
staatlicher Verwendung

86.0.1 1Die Vorschrift regelt das Zusammentreffen von 
Versorgungsbezügen nach dem BayBeamtVG 
mit Versorgungsbezügen aus zwischen- oder 
überstaatlicher Verwendung. 2Sie kommt zum 
Tragen, wenn der Beamte oder die Beamtin im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung verwendet 
worden ist; auf die Art oder den Zeitpunkt der 
Verwendung kommt es nicht an. 

86.0.2 Zur Ermittlung der bei internationalen Organisa-
tionen verbrachten Dienstzeit sind Art. 26 Abs. 1 
Sätze 3 bis 5 anzuwenden. 

86.1 Berechnung der ruhenden Versorgungsbe-
züge
1Die Versorgungsbezüge ruhen vollständig ne-
ben einer Invaliditätspension als Höchstversor-
gung; maßgeblich ist die jeweilige Versorgungs-
ordnung. 2Dies gilt nicht, wenn auf Grund von 
Dienstunfähigkeit nur diejenige internationale 
Versorgung gezahlt wird, die der Versorgungs-
empfänger oder die Versorgungsempfängerin 
bei Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze 
erhalten hätte, ohne dabei die höchstmögliche 
Versorgung aus seinem oder ihrem Amt bei der 
internationalen Einrichtung zu erreichen. 

86.2 Höchstgrenze

86.2.1 1Wegen der Berechnung der Höchstgrenze wird 
auf die Nrn. 84.2 verwiesen. 2Die nächst höhere 
Besoldungsgruppe ist die Besoldungsgruppe, die 
im Zeitpunkt des Eintritts des Beamten oder der 
Beamtin in den Ruhestand mit dem nächst hö-
heren Endgrundgehalt bzw. festen Grundgehalt 
ausgestattet ist. 3Dies gilt nicht, wenn sich der 
Beamte oder die Beamtin zu diesem Zeitpunkt 
bereits im Endamt der Besoldungsordnung B be-
findet.

86.2.2 Die Sonderzahlung wird im Monat Dezember 
neben den geregelten Versorgungsbezügen ge-
zahlt.

Beispiel:
Sonderzahlung 1.680
deutsches Ruhegehalt 3.000
internationale Versorgung 4.000
Gesamtbetrag ohne Sonderzahlung 7.000
Höchstgrenze  ./. 3.800
Ruhensbetrag  3.200
verbleiben zu zahlen:
Ruhegehalt  0
Sonderzahlung  1.680

86.3 Verzicht und Kapitalbetrag
1Die Anwendung des Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 
setzt voraus, dass dem Grunde nach ein An-
spruch auf laufende Versorgung vorlag. 2Im 
Falle des Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 ist der Ka-



FMBl Nr. 12/2012496

Leistungen nach dem BayBeamtVG und dem 
Abgeordnetenstatut, in Anlehnung an die An-
rechnungsregelungen des BayAbgG; das Abge-
ordnetenstatut enthält im Übrigen keine eigenen 
Konkurrenzvorschriften.

87.0.2 Wegen des Begriffs „Versorgungsberechtigte“ 
wird auf Nr. 83.1.1, wegen der zu regelnden Ver-
sorgungsbezüge auf Nr. 83.1.2 verwiesen.

87.1 Zusammentreffen mit Entschädigung
1Maßgebend ist die Entschädigung nach Art. 10 
des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Par-
laments. 2Erhält ein Abgeordneter für die Wahr-
nehmung eines Mandats in einem anderen Par-
lament eine wegen des gleichzeitigen Bezugs 
von Versorgungsbezügen gekürzte Entschädi-
gung, die dann auf die Entschädigung nach dem 
Statut nach Art. 11 des Abgeordnetenstatuts des 
Europäischen Parlaments anzurechnen wäre, ist 
die volle Entschädigung des Landesparlaments 
anzusetzen.

88. Erhöhung der Höchstgrenzen

88.0 Die Vorschrift regelt die Erhöhung der Höchst-
grenzen wegen einer Sonderzahlung.

88.1 Die Erhöhung gilt auch dann, wenn zu dem Er-
werbs- oder Erwerbsersatzeinkommen kein ent-
sprechender Betrag gezahlt wird.

89. Mindestbelassung bei Unterhaltsbeitrag nach 
Art. 55

89.0 Die Vorschrift bestimmt die Mindestbelassung 
für Versorgungsberechtigte, die einen Unter-
haltsbeitrag nach Art. 55 erhalten, in Höhe des 
jeweiligen Unfallausgleichs, soweit keine Grund-
rente nach dem BVG bezogen wird.

89.1 Für die Berechnung des Unfallausgleichs gelten 
Art. 52 und die hierzu ergangenen Verwaltungs-
vorschriften entsprechend.

90. Reihenfolge der Anwendung der Anrechnungs-, 
Kürzungs- und Ruhensvorschriften

90.0.1 In der Vorschrift werden Regelungen zur Rei-
henfolge der Anwendung der Anrechnungs-, 
Kürzungs- und Ruhensvorschriften kodifiziert.

90.1.1 Die Anrechnungsvorschriften nach Art. 38 (Un-
terhaltsbeitrag für nichtwitwengeldberechtigte 
Witwer oder Witwen) und Art. 44 Abs. 2 Satz 2 
(Waisengeld an behinderte Waisen) gehen den 
Ruhensvorschriften wegen der Berücksichtigung 
von Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen vor 
(vgl. Nr. 38.2.8).

90.1.2 Art. 83 bis 87 werden mit Ausnahme von Art. 26 
Abs. 2 (Versorgungsabschlag), Art. 26 Abs. 4 
(Versorgungsaufschlag), Art. 36 Abs. 2 (Kürzung 
wegen Altersunterschied), Art. 41 Abs. 1 (anteili-
ge Kürzung bei mehreren Hinterbliebenenbezü-
gen), Art. 61 (anteilige Kürzung der Unfallhin-
terbliebenenbezüge) auf die ungekürzten bzw. 
nicht erhöhten Versorgungsbezüge angewandt.

90.1.3 Anrechnungen nach Art. 44 Abs. 5 Satz 2 (wie-
deraufgelebtes Witwengeld) und Art. 92 (Kür-
zung wegen Versorgungsausgleich) sind nach 

der Ruhensregelung nach Art. 83 bis 87 durch-
zuführen.

90.2 Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezügen 
mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen

Beispiel: Beispiel 1 Beispiel 2
Höchstgrenze beim  
früheren Ruhegehalt 1.800 1.800
früheres Ruhegehalt 1.050 1.050
Höchstgrenze beim  
neuen Ruhegehalt  1.200 1.200
neues Ruhegehalt 800 800
früheres Ruhegehalt bei  
Gesamtdienstzeit (Art. 84) 1.350 1.350
Einkommen  1.000 300
Regelung des neuen Ruhegehaltes nach Art. 83:
Das Einkommen von 1.000 300
bleibt hinter der neuen  
Höchstgrenze von 1.200 1.200
zurück um 200 900
Ergebnis für das neue  
Ruhegehalt: 200 800
Regelung des früheren Ruhegehaltes  
nach Art. 83:
Einkommen von 1.000 300
Hinzurechnung Ergebnis  
für das neue Ruhegehalt 200 800
zusammen 1.200 1.100
bleibt hinter der früheren  
Höchstgrenze von 1.800 1.800
zurück um / Ergebnis für  
das 1. Ruhegehalt 600 700
Gesamtbezüge nach Anwendung Art. 83
Einkommen 1.000 300
Ergebnis neues Ruhegehalt: 200 800
Ergebnis früheres Ruhegehalt: 600 700
zusammen 1.800 1.800

Gegenüberstellung Beispiel 1 Beispiel 2
Regelung des früheren Ruhegehaltes  
nach Art. 84
früheres Ruhegehalt bei Gesamt  - 
dienstzeit (Höchstgrenze) 1.350 1.350
davon ab das neue Ruhegehalt 800 800
mithin Ergebnis für das  
frühere Ruhegehalt 550 550
Gesamtbezüge nach Anwendung Art. 84
Einkommen 1.000 300
aus dem neuen Ruhegehalt  
wäre zu zahlen 800 800
aus dem früheren Ruhegehalt  
wäre zu zahlen 550 550
Summe nach Anwendung  
Art. 84 2.350 1.650
Summe nach Anwendung  
Art. 83 1.800 1.800
Begrenzung auf Ergebnis  
Art. 84 nein ja

Da hiernach der Betreffende im Beispiel 2 bei der 
Regelung der beiden Ruhegehälter nach Art. 83 
um 1.800 – 1.650 = 150 besser stehen würde, dür-
fen bei dieser Regelung aus dem früheren Ruhege-
halt nicht 700, sondern nur 550 gezahlt werden. 
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2. Regelung nach Art. 83
Höchstgrenze nach Art. 85 Abs. 2 Nr. 1 2.050
Witwengeld nach Art. 85 167
Rente 755 
Gesamtversorgung 922
zuzüglich Erwerbs-/ 
Erwerbsersatzeinkommen    1.250
Zusammen 2.172
übersteigen die Höchstgrenze um  122
als Witwengeld zu zahlen 45
mindestens jedoch in Höhe  
des Mindestbelassungsbetrags  
nach Art. 83 Abs. 3 172
jedoch Begrenzung auf das  
Ergebnis nach Art. 85 (= Zahlbetrag) 167

90.4 Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezü-
gen mit einer Rente

Abs. 4 ist nur anwendbar bei Zusammentreffen 
von zwei Versorgungsbezügen aus eigenem 
Recht oder zwei Versorgungsbezügen aus abge-
leitetem Recht (Art. 84 Abs. 1 Nrn. 1 und 2), da 
nur bei dieser Konstellation beide Versorgungs-
bezüge nach Art. 85 zu regeln sind.

Beispiel:
Erstes Ruhegehalt 2.100
Zweites Ruhegehalt 2.450
Rente 700

1.  Regelung des neueren Ruhegehaltes nach 
Art. 85
Höchstgrenze 2.600
Neueres Ruhegehalt 2.450
Rente   700
Zusammen 3.150
übersteigen die Höchstgrenze um 550
In dieser Höhe ruht das neuere Ruhegehalt.
Als neueres Ruhegehalt sind somit zu zahlen
(2.450 - 550 =) 1.900

2.  Regelung des früheren Ruhegehaltes nach 
Art. 84
Höchstgrenze 2.700
Früheres Ruhegehalt 2.100
Neueres Ruhegehalt 1.900
Zusammen 4.000
übersteigen die Höchstgrenze um 1.300
Früheres Ruhegehalt somit 
(2.100 - 1.300 =) 800

3.  Regelung des früheren Ruhegehaltes nach 
Art. 85
Höchstgrenze nach § 85 Abs. 2
unter Berücksichtigung der Zeit bis zum 
Eintritt
des neueren Versorgungsfalles 2.750
Früheres Ruhegehalt (gekürzt) 800
Neueres Ruhegehalt (gekürzt) 1.900
Rente   700
Zusammen 3.400
übersteigen die Höchstgrenze um 650
In dieser Höhe ruht das frühere Ruhegehalt.
Als früheres Ruhegehalt sind somit  
zu zahlen (800 - 650 =) 150

90.3 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen und 
Renten

90.3.1 1Gesamtversorgung ist die der Regelung nach 
Art. 85 zugrunde gelegte Rente zuzüglich des da-
nach (gegebenenfalls in Verbindung mit Art. 26 
Abs. 6) verbleibenden Versorgungsbezugs. 2Zur 
Gesamtversorgung zählt die Rente auch, wenn 
sie zusammen mit der Beamtenversorgung die 
Höchstgrenze des Art. 85 nicht überschreitet. 
3Bei Anwendung von Art. 83 ist die Gesamtver-
sorgung nach Art. 90 Abs. 3 unter Zugrundele-
gung des nach Anwendung von Art. 26 Abs. 6 
verbleibenden Versorgungsbezuges zu ermit-
teln.

Beispiel:
Ruhegehalt 2.100
Rente 500
Erwerbs-/Erwerbsersatzeinkommen 1.250

1. Regelung nach Art. 85
Höchstgrenze nach Art. 85 Abs. 2 2.250
Ruhegehalt 2.100
Rente   500
Zusammen 2.600
übersteigen die Höchstgrenze um 350
In dieser Höhe ruht das Ruhegehalt.
Ruhegehalt somit (2.100 - 350 =) 1.750

2. Regelung nach Art. 83
Höchstgrenze nach Art. 83 Abs. 2 Nr. 1 3.000
Gesamtversorgung (1.750 + 500 =) 2.250
Erwerbs-/Erwerbsersatzeinkommen 1.250
Zusammen 3.500
übersteigen die Höchstgrenze um 500
In dieser Höhe ruht das Ruhegehalt.
Als Ruhegehalt sind somit 
zu zahlen (1.750 - 500 =) 1.250

90.3.2 1Die Mindestbelassung nach Art. 83 darf das Er-
gebnis einer vorhergehenden Ruhensregelung 
nach Art. 85 nicht verbessern. 2Wenn die vor-
rangig durchzuführende Ruhensregelung nach 
Art. 85 zu einem Unterschreiten des Mindestbe-
lassungsbetrages führt, verbleibt es dabei (vgl. 
Nr. 83.3).

Beispiel:
ruhegehaltfähige Bezüge  
(=Höchstgrenze Art. 83) 2.050
Ruhegehalt 1.435
Witwengeld 861
Mindestbelassungsbetrag  
nach Art. 83 Abs. 3  
(= 20 v. H. des Witwengeldes) 172
Witwenrente 755
Erwerbs-/Erwerbsersatzeinkommen 1.250

1. Regelung nach Art. 85
Höchstgrenze nach Art. 85 Abs. 2  
(für Versorgungsurheber = 1.537)
für Witwe 922
Witwengeld 861
Rente 755
Gesamtversorgung 1.616
übersteigen die Höchstgrenze um  693
Witwengeld nach Art. 85  
somit (861 ./. 693) 167
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92. Kürzung der Versorgungsbezüge wegen Ver-
sorgungsausgleich

92.0.1 1Wenn ein Beamter oder eine Beamtin oder ein 
Ruhestandsbeamter oder eine Ruhestandsbe-
amtin im Rahmen eines nach der Ehescheidung 
durchzuführenden Versorgungsausgleichs aus-
gleichspflichtig ist, wird zugunsten des frühe-
ren Ehegatten in Höhe des Ausgleichswerts 
eine Anwartschaft in der gesetzlichen Renten-
versicherung oder im Rahmen der internen Tei-
lung zu Lasten des Dienstherrn begründet oder 
übertragen. 2Die auf Grund dieser Anwartschaft 
geleisteten Zahlungen sind vom Versorgungs-
dienstherrn des Ruhestandsbeamten oder der 
Ruhestandsbeamtin zu erstatten. 3Im Gegenzug 
werden die Versorgungsbezüge des Ruhestands-
beamten oder der Ruhestandsbeamtin und ge-
gebenenfalls der Hinterbliebenen nach Art. 92 
gekürzt. 4Die Vorschriften dieses Abschnitts 
finden bei einem Versorgungsausgleich wegen 
Aufhebung einer Lebenspartnerschaft entspre-
chende Anwendung (Art. 115 Abs. 2).

92.0.2 Das bisherige „Pensionistenprivileg“ zu Guns-
ten ausgleichspflichtiger Personen, die sich im 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Entscheidung des 
Familiengerichts über den Versorgungsausgleich 
bereits im Ruhestand befanden (§ 57 Abs. 1 Satz 2 
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 gel-
tenden Fassung) wird nur im Rahmen der Über-
gangsregelung des Art. 102 Abs. 2 fortgeführt.

92.1.1 Die jährliche Sonderzahlung gehört nicht zu 
den Versorgungsbezügen im Sinn des Art. 92 
Abs. 1.

92.1.2 Die Kürzung von Versorgungsbezügen beginnt 
frühestens mit dem Ersten des auf die Wirksam-
keit der Entscheidung des Familiengerichts über 
den Versorgungsausgleich folgenden Monats.

92.1.3 1Zu den Vollwaisen im Sinn des Abs. 1 Satz 2 
gehören nur gemeinschaftliche Kinder der frü-
heren Ehegatten. 2Halbwaisen sind auch dann 
nicht erfasst, wenn ihnen Waisengeld auf Grund 
des Art. 40 Abs. 2 nach dem Satz für Vollwaisen 
gezahlt wird.

92.2.1 Bei der Erhöhung nach Art. 27 oder 73 und bei 
deren Wegfall handelt es sich nicht um eine Er-
höhung oder Verminderung des Ruhegehaltes 
im Sinn von Abs. 1 Satz 3. 

92.2.2 1Die Dynamisierung des Kürzungsbetrags insbe-
sondere nach Abs. 1 Satz 2 erfolgt ausschließlich 
unter Berücksichtigung der beim Freistaat Bay-
ern geltenden Anpassungen der Versorgungsbe-
züge. 2Bei der Dynamisierung sind insbesondere 
die zum Vollzug der jeweiligen gesonderten An-
passungsgesetze gegebenen Hinweise zu beach-
ten. 

92.3 Werden Witwen- und Waisengeld nach Art. 41 
oder 61 anteilig gekürzt, so sind auch die Kür-
zungsbeträge nach Art. 92 entsprechend zu min-
dern.

93. Abwendung der Kürzung der Versorgungsbe-
züge

93.0 1Die Vorschrift regelt, wie die Kürzung der Ver-
sorgungsbezüge wegen Versorgungsausgleich 

durch Zahlung eines Kapitalbetrages abge-
wendet werden kann. 2Bei Altfällen, in denen 
der Versorgungsausgleich nach § 1587b Abs. 2 
BGB durchgeführt wurde, ist eine Abwendung 
der Kürzung durch analoge Anwendung dieser 
Vorschrift möglich.

93.1.1 Hinterbliebene können die Kürzung der Versor-
gungsbezüge nicht durch Zahlung eines Kapi-
talbetrages abwenden.

93.1.2 1Zur Errechnung des vollen Kapitalbetrages 
ist die durch das Familiengericht begründete 
monatliche Rentenanwartschaft zunächst in 
rentenrechtliche Entgeltpunkte umzurechnen; 
maßgeblicher Zeitpunkt für die Umrechnung ist 
das Ende der Ehezeit. 2Die so ermittelten Entgelt-
punkte sind mittels der für das jeweilige Jahr im 
Bundesgesetzblatt bekannt gegebenen Rechen-
größen für die Umrechnung von Entgeltpunkten 
in Beiträge in einen Betrag umzurechnen; maß-
geblicher Zeitpunkt für diese Umrechnung ist 
der Tag der Entscheidung des Familiengerichts. 
3Dieser Betrag ist entsprechend der gesetzlichen 
Vorschrift zu dynamisieren. 

93.1.3 Bezüglich der Neuordnung des Rechts der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Rentenreform-
gesetz 1992 ist bei der Berechnung des Betrags 
insbesondere Folgendes zu beachten:

93.1.3.1 Liegen sowohl das Ende der Ehezeit als auch der 
Tag der Entscheidung des Familiengerichts vor 
dem 1. Januar 1992, ist die Berechnung unter 
Verwendung der Tabellen 1 und 3 der Bekannt-
machung der Rechengrößen für 1991 zur Durch-
führung des Versorgungsausgleiches in der ge-
setzlichen Rentenversicherung durchzuführen 
(BAnz Nr. 233 S. 6610 vom 15. Dezember 1990, 
ergänzt durch Bekanntmachung vom 10. Juni 
1991, BAnz Nr. 108 S. 3917 vom 15. Juni 1991).

93.1.3.2 1Endete die Ehezeit vor dem 1. Januar 1992 und 
liegt der Tag der Entscheidung des Familienge-
richts nach dem 31. Dezember 1991, errechnet 
sich der aktuelle Rentenwert aus dem 100-fachen 
der Werte für das Umrechnen von Werteinhei-
ten in eine Rentenanwartschaft gemäß Tabelle 2 
der Bekanntmachung der Rechengrößen für 1991 
zur Durchführung des Versorgungsausgleichs 
in der gesetzlichen Rentenversicherung. 2Die 
Umrechnung der Entgeltpunkte in einen Betrag 
erfolgt schließlich durch Vervielfältigung der 
Entgeltpunkte mit der für das jeweilige Jahr im 
Bundesgesetzblatt bekannt gegebenen Rechen-
größe für die Umrechnung von Entgeltpunkten 
in Beiträge; maßgeblicher Zeitpunkt für diese 
Umrechnung ist der Tag der Entscheidung des 
Familiengerichts.

93.1.3.3 Liegen sowohl das Ende der Ehezeit als auch der 
Tag der Entscheidung des Familiengerichts nach 
dem 1. Januar 1992, richtet sich die Errechnung 
der Entgeltpunkte nach § 76 Abs. 4 SGB VI und 
die Umrechnung in einen Betrag nach der im 
Bundesgesetzblatt bekannt gegebenen Rechen-
größe für die Umrechnung von Entgeltpunkten 
in Beiträge für das jeweilige Berechnungsjahr.
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funden hat, der Versorgungsfall aber noch nicht 
eingetreten ist, gelten Art. 108 bis 111.

94.0.2 Zuständigkeiten und Maßnahmen
1Die Pensionsbehörde vollzieht für den staatli-
chen Bereich die Versorgungslastenteilung bei 
Dienstherrenwechseln zwischen bayerischen 
Dienstherren (Art. 94 ff.) und bei bund-/länder-
übergreifenden Dienstherrenwechseln nach dem 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag. 2Die 
sachliche und örtliche Zuständigkeit der Pensi-
onsbehörde ist in der ZustV-Bezüge geregelt. 

94.0.2.1 Maßnahmen der personalverwaltenden Dienst-
stellen im staatlichen Bereich
1Bei Dienstherrenwechseln, die vor dem 1. Janu-
ar 2011 z. B. nach § 107b BeamtVG (Altfälle) er-
folgt sind, sind grundsätzlich keine Maßnahmen 
der personalverwaltenden Stellen erforderlich. 
2Wechselt ein Beamter oder eine Beamtin des 
Freistaates Bayern nach dem 31. Dezember 2010, 
hat die bisherige personalverwaltende Stelle der 
zuständigen Pensionsbehörde die Personalakte 
und die Anschrift der zuständigen personalver-
waltenden Stelle des aufnehmenden Dienst-
herrn sowie eventuelle weitere Absprachen mit 
dem aufnehmenden Dienstherrn zu übermitteln. 
3Dies gilt entsprechend für Wechsel zum Frei-
staat Bayern. 

94.0.2.2 Maßnahmen der Pensionsbehörden im staatli-
chen Bereich
1Die zuständige Pensionsbehörde berechnet bei 
Wechseln von Beamten und Beamtinnen des 
Freistaates Bayern den Abfindungsbetrag und 
wickelt die Zahlung ab. 2Wechselt ein Beamter 
oder eine Beamtin nach dem 31. Dezember 2010 
zum Freistaat Bayern, überwacht die zuständi-
ge Pensionsbehörde den fristgerechten Eingang 
der Abfindungszahlung und überprüft die vom 
abgebenden Dienstherrn durchgeführte Berech-
nung des Abfindungsbetrags. 3Das gilt auch für 
die Abwicklung von bund-/länderübergreifenden 
Dienstherrenwechseln nach dem Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrag.

94.1.1 1Abs. 1 Satz 1 definiert allgemein den Diensther-
renwechsel von Personen, die in einem Beamten- 
oder Richterverhältnis zum Freistaat Bayern, zu 
einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder 
zu einer sonstigen unter der Aufsicht des Staates 
stehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts stehen bzw. in ein solches 
treten. 2Einbezogen sind über den bisherigen An-
wendungsbereich des § 107b BeamtVG hinaus 
auch Dienstherrenwechsel von Beamten und 
Beamtinnen auf Probe und auf Zeit sowie Rich-
tern und Richterinnen auf Probe. 3Durch Abs. 1 
Satz 2 werden die kommunalen Wahlbeamten 
und Wahlbeamtinnen sowie die dienstordnungs-
gemäßen Angestellten der Sozialversicherungs-
träger einbezogen. 4Ausgenommen sind Dienst-
herrenwechsel von Beamten und Beamtinnen auf 
Widerruf.

94.1.2 1In sachlicher Hinsicht setzt ein Dienstherren-
wechsel das Ausscheiden bei einem Dienstherrn 

93.1.4 Die Nrn. 92.2.1 und 92.2.2 gelten entsprechend. 

93.1.5 Die Rückabwicklung der Zahlung des Kapital-
betrages im Falle einer Anpassung wegen Tod 
der ausgleichsberechtigten Person nach §§ 37, 38 
VersAusglG richtet sich nach § 37 Abs. 1 Satz 2 
VersAusglG.

93.1.6 1Wird die Entscheidung über den Versorgungs-
ausgleich nachträglich zu Gunsten der aus-
gleichspflichtigen Person abgeändert, entfällt 
insoweit der Rechtsgrund für die zur Abwendung 
der Kürzung geleisteten Zahlungen. 2Es entsteht 
ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 21. Oktober 1999 – 2 C 
11/99 – BVerwGE 109, 365) auf Rückzahlung der 
zu viel gezahlten Beträge unter Anrechnung der 
nach Art. 92 anteilig errechneten Kürzungsbe-
träge.

93.2 1Bei Zahlung des vollen Kapitalbetrags oder ei-
nes Teilbetrags entfällt oder vermindert sich die 
Kürzung der Versorgungsbezüge vom Ersten des 
Monats an, in dem die Zahlung erfolgt. 2Im Falle 
der Zahlung eines Teilbetrags vermindert sich 
der Kürzungsbetrag in dem Verhältnis, in dem 
der Teilbetrag zum vollen Kapitalbetrag steht. 
3Der restliche Kapitalbetrag erhöht oder vermin-
dert sich weiterhin nach Maßgabe des Abs. 1.

94. Dienstherrenwechsel

94.0.1 Allgemeines
1Die Art. 94 ff. regeln die finanzielle Beteiligung 
früherer Dienstherren an den Versorgungslas-
ten des letzten Dienstherrn bei innerbayeri-
schen Dienstherrenwechseln. 2Sie ergänzen 
den Staatsvertrag über die Verteilung von Ver-
sorgungslasten bei bund- und länderübergreifen-
den Dienstherrenwechseln (Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrag) vom 16. Dezember 2009 
und 26. Januar 2010 (GVBl S. 209; vgl. auch die 
als Anlage 2 beigefügten Durchführungshinwei-
se zum Staatsvertrag), der nach § 2 Satz 3 für lan-
desinterne Dienstherrenwechsel nicht gilt, und 
ersetzen die bisherigen Regelungen nach § 107b 
BeamtVG, Art. 145 BayBG in der bis zum 31. De-
zember 2010 geltenden Fassung und Art. 127 
KWBG für Dienstherrenwechsel ab 1. Januar 
2011, einschließlich solcher zum Jahreswechsel 
2010/2011. 
3Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch 
pauschalierte Abfindung der erworbenen Ver-
sorgungsanwartschaften in Form einer Einmal-
zahlung des abgebenden an den aufnehmenden 
Dienstherrn zum Zeitpunkt des Dienstherren-
wechsels. 4Die Versorgungsanwartschaften der 
Beamten und Beamtinnen werden durch einen 
Dienstherrenwechsel nicht tangiert; für die Fest-
setzung der Beamtenversorgung gilt weiterhin 
die Einheitlichkeit des Beamtenverhältnisses 
über alle inländischen öffentlich-rechtlichen 
Dienstherren hinweg. 
5Für am 1. Januar 2011 vorhandene laufende 
innerbayerische Erstattungsfälle und für Über-
gangsfälle, in denen ein innerbayerischer Dienst-
herrenwechsel vor dem 1. Januar 2011 stattge-
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und den Eintritt bei einem anderen Dienstherrn 
voraus. 2Ob dies in Form der Versetzung, Ernen-
nung oder auf sonstige Weise erfolgt, ist uner-
heblich.

94.2 Nach Abs. 2 werden auch Dienstherrenwechsel 
auf Grund von Körperschaftsumbildungen ge-
mäß §§ 16 und 17 BeamtStG sowie Art. 51 und 
52 BayBG erfasst, soweit spezialgesetzlich nichts 
anderes geregelt wird.

95. Versorgungslastenteilung

95.1 Voraussetzungen
1Für eine Versorgungslastenteilung müssen fol-
gende Voraussetzungen vorliegen:

a) Dienstherrenwechsel nach Art. 94,

b) vorherige Zustimmung des abgebenden 
Dienstherrn zum Dienstherrenwechsel und 

c) zeitliche Unmittelbarkeit zwischen dem Aus-
scheiden beim abgebenden und dem Eintritt 
beim aufnehmenden Dienstherrn.

2Das bislang in § 107b Abs. 1 BeamtVG normier-
te Erfordernis einer Mindestdienstzeit von fünf 
Jahren ist nicht mehr Voraussetzung für eine 
Versorgungslastenteilung.
3Eine Versorgungslastenteilung findet auch dann 
statt, wenn die wechselnde Person zum Zeit-
punkt des Dienstherrenwechsels bereits beim 
abgebenden Dienstherrn einen Versorgungs-
anspruch erworben hat und gegebenenfalls 
Versorgungsbezüge erhält (beispielsweise kom-
munale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen), da 
dieser Versorgungsanspruch regelmäßig durch 
die vom aufnehmenden Dienstherrn bezahlten 
Aktivbezüge und den späteren Versorgungsan-
spruch gegenüber diesem Dienstherrn (ganz 
oder teilweise) gekürzt wird. 

Beispiel:

Ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit bei ei-
ner Kommune, der gegenüber der Kommune be-
reits einen Versorgungsanspruch erworben hat, 
wechselt in ein Beamtenverhältnis zum Freistaat 
Bayern. Auf Grund der Regelungen zum Zusam-
mentreffen von Versorgungs- mit Aktivbezügen 
gelangt der Versorgungsanspruch in der Regel 
nicht zur Auszahlung. Tritt der Beamte später beim 
Freistaat Bayern in den Ruhestand, ruht in der 
Regel auch der Versorgungsanspruch gegenüber 
der Kommune auf Grund der Regelungen zum 
Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge. 
Eine Versorgungslastenteilung findet daher statt; 
die Kommune hat eine Abfindung nach den all-
gemeinen Regeln zu zahlen. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versorgungsanspruch gegenüber dem 
abgebenden Dienstherrn nicht im vollen Umfang 
ruhen sollte.

95.2 Notwendigkeit der Zustimmung 
1Der abgebende Dienstherr muss nach Satz 1 die 
Zustimmung vor der Wirksamkeit des Diensther-
renwechsels und somit vor dem Eintritt beim auf-
nehmenden Dienstherrn schriftlich gegenüber 
dem aufnehmenden Dienstherrn erklären.

2Die Erklärung wird sich bei Beamten und Be-
amtinnen in der Regel konkludent aus der dienst-
rechtlichen Maßnahme ergeben, so z. B. aus der 
Versetzungsverfügung, mit der der Diensther-
renwechsel vollzogen wird.
3Eine Verweigerung der Zustimmung ist nach 
Abs. 2 Satz 2 nur aus dienstlichen Gründen zu-
lässig. 4Als dienstliche Gründe kommen insbe-
sondere in Betracht:

a) Unabkömmlichkeit des Beamten oder der Be-
amtin,

b) Mangelsituation beim abgebenden Dienst-
herrn in der jeweiligen Qualifikationsebe-
ne einer Fachlaufbahn, einem fachlichen 
Schwerpunkt oder dem konkreten Aufgaben-
gebiet des Beamten oder der Beamtin.

5Die Zustimmung darf nur im Ausnahmefall ver-
weigert werden, wenn im Zeitpunkt des Wech-
sels dienstliche Gründe dauerhaft und unbe-
hebbar entgegen stehen. 6Die Verweigerung ist 
schriftlich zu begründen. 7Bei einem Wechsel 
zur Unzeit (vorübergehende Unabkömmlichkeit) 
sollen die beteiligten Dienstherren auf eine ein-
vernehmliche Lösung hinwirken, die auch die 
Interessen des betroffenen Beamten oder der 
Beamtin angemessen gewichtet. 8Dabei ist auch 
zu berücksichtigen, dass der Beamte oder die 
Beamtin Anspruch auf fehlerfreie Ermessen-
sausübung bei der Entscheidung über ein Ver-
setzungsgesuch hat. 9Auch darf die Erteilung der 
Zustimmung nicht nur davon abhängig gemacht 
werden, dass ein Tauschpartner vorhanden ist. 
10Fiskalische Erwägungen dürfen nicht heran-
gezogen werden. 
11Satz 3 fingiert die Zustimmung, wenn mit Ab-
lauf eines Beamtenverhältnisses auf Zeit ein neu-
es Beamtenverhältnis bei einem anderen Dienst-
herrn begründet wird; dienstliche Gründe einer 
Verweigerung der Zustimmung können hier 
nicht vorliegen. 12Die Zustimmung gilt ferner 
bei der Begründung von Beamtenverhältnissen, 
die auf einer Wahl beruhen, als erteilt, um die 
Besonderheiten des Verfahrens zur Ernennung 
kommunaler Wahlbeamten und Wahlbeamtin-
nen zu berücksichtigen.

95.3 Unschädlichkeit einer zeitlichen Unterbre-
chung
1Eine zeitliche Unterbrechung zwischen Aus-
scheiden und Eintritt ist abweichend von Abs. 1 
ausnahmsweise unschädlich, wenn die wech-
selnde Person auf Grund einer gesetzlichen 
Verpflichtung vom aufnehmenden Dienstherrn 
übernommen wird. 2Erfasst sind hiervon insbe-
sondere die Fälle des Art. 33 KWBG. 3Hat der 
abgebende Dienstherr auf Grund der zeitlichen 
Unterbrechung jedoch bereits die Nachversiche-
rung durchgeführt, findet keine Versorgungs-
lastenteilung statt. 4Dies gilt jedoch nicht, wenn 
die Rückabwicklung der Nachversicherung 
durchgeführt wurde (vgl. § 185 Abs. 2a SGB VI). 
5Eine Unterbrechung durch allgemeine arbeits-
freie Tage lässt die erforderliche Unmittelbarkeit 
nicht entfallen.
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einen Werktag (Montag bis Freitag), stellt eine an 
einem späteren Tag erfolgende Berufung in das 
Beamtenverhältnis eine die Versorgungslasten-
teilung ausschließende zeitliche Unterbrechung 
dar.

96. Abfindung

96.1 1Durch die Abfindung wird das bisherige Sys-
tem der laufenden Beteiligung des abgebenden 
Dienstherrn ab Eintritt des Versorgungsfalles ab-
gelöst. 2Mit der Abfindung durch den abgeben-
den Dienstherrn ist dessen Beteiligung an den 
späteren Versorgungskosten abgeschlossen.

Beispiel:

Eine Beamtin auf Zeit scheidet nach Ablauf der 
Amtszeit am 30. April aus dem Beamtenverhältnis 
bei Dienstherr A aus. Am 2. Mai wird sie in ein 
Beamtenverhältnis bei Dienstherr B berufen. Die 
zeitliche Unterbrechung lässt die Unmittelbarkeit 
nicht entfallen, da es sich bei dem 1. Mai um ei-
nen gesetzlichen Feiertag handelt.

Fällt in der beschriebenen Konstellation der 
2. Mai des entsprechenden Jahres auf einen 
Sonntag (oder Samstag), führt auch die Berufung 
am 3. Mai (4. Mai) zu keiner zeitlichen Unterbre-
chung. Handelt es sich bei dem 2. Mai jedoch um 

96.3 Allgemeine Grundsätze

1Allgemeine Grundsätze für die Ermittlung der 
nach Abs. 2 maßgeblichen Bemessungsparame-
ter:

a) Die Bezüge und Dienstzeiten sind nach dem 
Recht des abgebenden Dienstherrn zu ermit-
teln. 

b) In zeitlicher Hinsicht sind die tatsächlichen 
und rechtlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt 
des Ausscheidens der wechselnden Person 
zugrunde zu legen.

96.2 Bemessungsparameter
1Parameter für die Bemessung des Abfindungsbetrages sind:

a) die ruhegehaltfähigen Bezüge,

b) die ruhegehaltfähigen Dienstzeiten in Monaten und 

c) ein in der Regel vom Lebensalter abhängiger Bemessungssatz.
2Die gesamte zurechnungsfähige ruhegehaltfähige Dienstzeit ist in Monate umzurechnen und nur in vollen 
Monaten anzusetzen. 3Dabei sind die verbleibenden Tage unter Anwendung des Divisors 365 und des Multi-
plikators zwölf umzurechnen und auf volle Monate abzurunden.
4Abs. 4 Satz 2 sieht drei, nach dem Lebensalter gestaffelte Bemessungssätze vor; maßgeblich für die Einordnung 
ist das Alter der wechselnden Person im Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels (siehe Abs. 3):

Dienstherrenwechsel bis Vollendung des 30. Lebensjahres Bemessungssatz: 15 v. H.

Dienstherrenwechsel bis Vollendung des 50. Lebensjahres Bemessungssatz: 20 v. H.

Dienstherrenwechsel nach Vollendung des 50. Lebensjahres Bemessungssatz: 25 v. H.

Beispiel:
Eine Beamtin des Freistaates Bayern wechselt zum 1. Juni 2011 zur Kommune B; ihr beruflicher Werdegang 
verlief wie folgt:

von bis Tätigkeit Davon ruhegehaltfähige Dienstzeit

   Jahre Tage

1. September 1992 31. Oktober 1995 Beamtin auf Widerruf 
  im Vorbereitungsdienst 0 0,00
1. November 1995 31. Oktober 2003 Beamtin in Vollzeit 8 0,00

1. November 2003 30. September 2006 Beamtin in Teilzeit 
  mit 2/3 der regelmäßigen 
  Arbeitszeit 1 344,33
1. Oktober 2006 31. August 2007 Freistellung vom Dienst 0 0,00
1. September 2007 31. Mai 2011 Beamtin in Teilzeit 
  mit 4/5 der regelmäßigen 
  Arbeitszeit 2 364,40

 Gesamtdienst in Jahren und Tagen 11 708,73
  in Monaten 132 23
  (Tage / 365 × 12) 155 
5Die zurechnungsfähige ruhegehaltfähige Dienstzeit beim Freistaat Bayern beläuft sich auf 155 Monate.

c) Nachfolgende Entwicklungen beim aufneh-
menden Dienstherrn wie z. B. vorzeitiger Ru-
hestandseintritt und insbesondere die spätere 
tatsächliche Versorgungsbelastung bleiben 
außer Betracht, so dass Nachberechnungen 
ausgeschlossen sind. 2Das gilt auch für rück-
wirkende allgemeine Bezügeanpassungen, 
die den Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels 
umfassen; soweit zum Zeitpunkt des Dienst-
herrenwechsels erhöhte Bezüge im Vorgriff 
auf eine Bezügeanpassung geleistet werden, 
sind die vor der Anpassung zustehenden Be-
züge anzusetzen.
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96.4.1 1Abs. 4 Satz 1 ist eine Sonderregelung für Dienst-
herrenwechsel von Beamten und Beamtinnen auf 
Zeit, die nach Ablauf ihrer beim abgebenden 
Dienstherrn begründeten Dienst- oder Amts-
zeit nicht in den Ruhestand zu versetzen sind. 
2Der abgebende Dienstherr hat hier abweichend 
von Abs. 2 eine Abfindung in Höhe der fiktiven 
Nachversicherungskosten, die bei Ausschei-
den zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels 
für eine Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung angefallen wären, an den 
aufnehmenden Dienstherrn zu zahlen. 3Die Be-
rechnung der Abfindung richtet sich nach dem 
Sozialversicherungsrecht (siehe § 181 SGB VI). 
4Zeiten bei früheren Dienstherren sind bei dieser 
Berechnung nicht zu berücksichtigen.

96.4.2 1Nach Abs. 4 Satz 2 hat der abgebende Dienst-
herr einen Abfindungsbetrag, den er zuvor von 
einem früheren Dienstherrn erhalten hat, unter 
Verzinsung in Höhe von 4,5 v. H. pro Jahr neben 
der Abfindung nach Abs. 4 Satz 1 an den auf-
nehmenden Dienstherrn weiterzureichen. 2Bei 
der Zinsberechnung ist grundsätzlich von 365 
Zinstagen pro Jahr auszugehen; Zinseszinsen 
sind nicht zu berechnen.

Beispiel:

Ein Staatsbeamter auf Lebenszeit nimmt ein kom-
munales Wahlamt der Besoldungsgruppe B 3 
wahr. Der Freistaat Bayern hat an die Kommu-
ne eine Abfindung nach allgemeinen Regeln 
zu zahlen (z. B. in Höhe von 50.000 €). Kehrt der 
Beamte nach einer Amtsperiode von sechs Jah-
ren ohne Erwerb von Versorgungsansprüchen in 
sein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zurück, 
hat die Kommune an den Freistaat Bayern eine 
Abfindung in Höhe der Nachversicherungskosten 
von ca. 77.000 € für die sechs Jahre im kommu-
nalen Wahlamt sowie zusätzlich die vom Land 
erhaltene Abfindung zuzüglich einer Verzinsung 
von 4,5 v. H. pro Jahr (hier 2.250 € [4,5 v. H. von 
50.000 €] × 6 [Jahre] = 13.500 €, insgesamt also 
63.500 €) zu zahlen.

97. Berechnungsgrundlagen
1Zu den Bezügen gehören die nach Art. 12 und 13 
monatlichen ruhegehaltfähigen Bezüge (Grund-
gehalt, Strukturzulage, Amtszulage, Zulagen für 
besondere Berufsgruppen, Familienzuschlag der 
Stufe 1, Vollstreckungsvergütung, die besondere 
Zulage für Richter und Richterinnen, Hochschul-
leistungsbezüge) sowie ein Zwölftel der für ein 
volles Kalenderjahr nach Art. 82 bis 87 BayBesG 
zu leistenden Sonderzahlung. 2Es sind stets die 
vollen Monatsbezüge anzusetzen, Teilzeitbe-
schäftigung oder Beurlaubung im Zeitpunkt des 
Dienstherrenwechsels sind unbeachtlich. 3Die 
Berechnung der Sonderzahlung richtet sich ent-
sprechend Art. 96 Abs. 3 ausschließlich nach den 
Besoldungsmerkmalen des Monats, in dem der 
Beamte oder die Beamtin aus dem bisherigen 
Beamtenverhältnis ausschied.

97.1 Bezüge sind auch dann für die Ermittlung des 
Abfindungsbetrages anzusetzen, wenn sie zum 
Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels noch nicht 
ruhegehaltfähig sind, weil die erforderlichen 

Mindestdienst- oder -bezugszeiten nicht erfüllt 
sind:

a) Für die Berechnung des Abfindungsbetrags 
kommt es somit insbesondere nicht auf die Er-
füllung einer Wartezeit (z. B. für das erstma-
lige Entstehen eines Ruhegehaltsanspruchs 
oder für eine Versorgung aus dem Beförde-
rungsamt) an.

b) Im Falle des Art. 30 Abs. 3 ist ein Unter-
schiedsbetrag hinzuzurechnen, soweit zum 
Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels das Amt 
für eine entsprechende Dauer übertragen war; 
auf die tatsächliche Ausübung des Amts für 
den erforderlichen Zeitraum kommt es dage-
gen nicht an.

97.2 1Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nach 
dem Verhältnis der abgeleisteten zur regelmä-
ßigen Arbeitszeit anzusetzen. 2Entsprechendes 
gilt bei eingeschränkter Verwendung wegen be-
grenzter Dienstfähigkeit gemäß § 27 BeamtStG. 
3Auch Zeiten einer Beurlaubung ohne (Dienst-)
Bezüge sind zu berücksichtigen und fließen in 
die Berechnung ein, wenn sie nach Art. 14 Abs. 2 
und 3 als ruhegehaltfähig anzuerkennen sind.
4Zeiten außerhalb der in Art. 1 Abs. 1 und 2 ge-
nannten Rechtsverhältnisse, insbesondere Vor-
dienstzeiten wie z. B. Wehrdienstzeiten (nicht 
zu verwechseln mit Dienstzeiten im Soldaten-
verhältnis), Zeiten im privatrechtlichen Arbeits-
verhältnis und Ausbildungszeiten, bleiben außer 
Betracht. 5Das gilt insbesondere auch für Zeiten, 
die nach Art. 14 Abs. 4 Dienstzeiten lediglich 
gleichgestellt sind.
6Neben den Zeiten in einem in Art. 1 Abs. 1 und 
2 genannten Rechtsverhältnis, die beim abgeben-
den Dienstherrn zurückgelegt wurden, werden 
auch entsprechende Zeiten bei früheren, auch 
außerbayerischen Dienstherren einschließlich 
von Zeiten im Soldatenverhältnis berücksich-
tigt.

Beispiel: 

Ein Beamter, der zehn Jahre bei Dienstherr A ver-
bracht hat, wechselt zu Dienstherr B. Die Dienst-
zeit für die Berechnung der von Dienstherr A an 
Dienstherr B zu leistenden Abfindung beträgt 120 
Monate. Wechselt der Beamte acht Jahre (96 Mo-
nate) später zu Dienstherr C, berechnet sich die 
von Dienstherr B zu leistende Abfindung auf Ba-
sis einer Dienstzeit von insgesamt 216 Monaten. 
Dienstherr B reicht die von Dienstherr A erhaltene 
Abfindung also nicht an Dienstherr C weiter, son-
dern leistet eine auf Basis der bei den Dienstherren 
A und B verbrachten Dienstzeiten nach dem Recht 
des Dienstherrn B zum Zeitpunkt des Diensther-
renwechsels zu berechnende Abfindung an den 
Dienstherrn C.
7Abs. 2 Satz 3 stellt klar, dass Zeiten in einem 
Beamtenverhältnis auf Widerruf ausgenommen 
sind. 8Ferner hat der abgebende Dienstherr 
nach Abs. 2 Satz 3 nicht für Zeiten bei früheren 
Dienstherren einzustehen, für die bereits eine 
Nachversicherung durchgeführt und Nachversi-
cherungsbeiträge gezahlt wurden. Wegen einer 
möglichen Rückabwicklung wird auf Nr. 95.3 
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Art. 95 (z. B. wegen fehlender Zustimmung der 
Kommune A) zur Kommune B. Kommune A hat 
die vom Freistaat Bayern erhaltene Abfindung 
mit 4,5 v. H. pro Jahr zu verzinsen und an Kom-
mune B weiterzureichen, ist aber wegen fehlender 
Zustimmung zum weiteren Dienstherrenwechsel 
nicht zum Abfinden der bei ihr zurückgelegten 
Dienstzeiten verpflichtet.

98.2 1Abs. 2 erfasst diejenigen Fallkonstellationen, 
in denen die wechselnde Person nach erfolgter 
Versorgungslastenteilung beim aufnehmenden 
Dienstherrn ohne Versorgungsanspruch aus-
scheidet. 2Abs. 2 enthält dabei zwei unterschied-
liche Fallvarianten.

Variante 1: 
1Von der ersten Variante werden Fälle erfasst, in 
denen eine Person beim aufnehmenden Dienst-
herrn ohne Versorgungsanspruch ausscheidet 
und deshalb nachzuversichern ist. 2Beim Dienst-
herrenwechsel zahlte der abgebende Dienstherr 
eine Abfindung an den aufnehmenden Dienst-
herrn. 3Sozialversicherungsrechtlich ist die 
Nachversicherung von jedem Dienstherrn für die 
dort verbrachten Zeiten durchzuführen. 4Da der 
abgebende Dienstherr bereits eine Abfindung ge-
leistet hat, muss der aufnehmende Dienstherr die 
Kosten der Nachversicherung, die dem abgeben-
den Dienstherrn entstehen, an diesen erstatten. 
5Im Ergebnis trägt der aufnehmende Dienstherr 
die Nachversicherungskosten damit allein. 6Ent-
scheidend sind die tatsächlichen Kosten, also die 
gezahlten Nachversicherungsbeiträge.

Beispiel: 

Ein Beamter wechselt von Dienstherr A zu Dienst-
herr B. Dienstherr A leistet eine Abfindung nach 
den allgemeinen Regeln. Danach wechselt der 
Beamte in die Privatwirtschaft und wird von den 
Dienstherren A und B für die je weils bei ihnen 
verbrachten Zeiten nachversichert. Da Dienstherr 
B für die Dienstzeiten beim Dienstherrn A bereits 
eine Abfindung von diesem erhalten hat, hat er 
Dienstherr A die Nachversicherungsbeiträge zu 
erstatten.
7Der nach Abs. 2 Satz 1 im Innenverhältnis zwi-
schen den Dienstherren erstattungspflichtige 
(aufnehmende) Dienstherr hat den zahlungsbe-
rechtigten (abgebenden) Dienstherren das un-
versorgte Ausscheiden unverzüglich mitzuteilen. 
8Im Falle einer verspäteten Mitteilung hat der 
aufnehmende Dienstherr auch die dadurch ver-
ursachten Säumniszuschläge zu erstatten. 9Die 
zahlungsberechtigten (abgebenden) Diensther-
ren haben dem erstattungspflichtigen (aufneh-
menden) Dienstherrn die tatsächlichen Nachver-
sicherungskosten mitzuteilen.

Variante 2:

Anstelle der Erstattung der Nachversicherungs-
kosten hat der aufnehmende Dienstherr in der 
zweiten Variante die erhaltene Abfindung nebst 
Zinsen an den abgebenden Dienstherrn zu be-
zahlen, wenn beim abgebenden Dienstherrn kei-
ne Nachversicherung erfolgt, weil ihm gegen-
über ein Versorgungsanspruch besteht.

verwiesen. 9Abordnungszeiten beim aufneh-
menden Dienstherrn, die einem Dienstherren-
wechsel unmittelbar vorangehen, werden nach 
Abs. 2 Satz 4 dem aufnehmenden Dienstherrn 
zugerechnet und müssen vom abgebenden 
Dienstherrn nicht abgefunden werden. 10Dies 
gilt nicht, wenn der aufnehmende Dienstherr 
für diese Zeiten einen Versorgungszuschlag an 
den abgebenden Dienstherrn geleistet hat. 11Die 
Höhe des Versorgungszuschlags bleibt dabei un-
berücksichtigt. 12Bei einer Abordnung ohne Ver-
setzungsabsicht, die dennoch im unmittelbaren 
Anschluss eine Versetzung nach sich zieht, ist 
der Versorgungszuschlag jedoch an den aufneh-
menden Dienstherrn zurückzuerstatten, so dass 
im Ergebnis kein Versorgungszuschlag geleistet 
wurde und die Abordnungszeiten somit dem auf-
nehmenden Dienstherrn zuzuordnen sind.

Beispiel:

Ein Beamter wird zum 1. Oktober 2011 für sechs 
Monate von Dienstherr A zu Dienstherr B abge-
ordnet. Mit Ablauf der Abordnungszeit wird er von 
Dienstherr A zu Dienstherr B versetzt. Die Zeit der 
Abordnung ist bei der Berechnung der Abfindung, 
die Dienstherr A an Dienstherr B zu zahlen hat, 
nicht zu berücksichtigen. Sie ist bereits dem auf-
nehmenden Dienstherrn B zuzurechnen.

Hat Dienstherr B für die Zeit der Abordnung je-
doch einen Versorgungszuschlag an den Dienst-
herrn A gezahlt, so ist die Zeit der Abordnung bei 
der Berechnung der Abfindung, die Dienstherr A 
an Dienstherr B zu zahlen hat, einzubeziehen.

98. Weitere Zahlungsansprüche 

98.0 Mit Art. 98 werden Folgeansprüche in bestimm-
ten Konstellationen geregelt, in denen bereits 
eine Abfindung gezahlt wurde.

98.1 1Es besteht ein Zahlungsanspruch des aufneh-
menden Dienstherrn, wenn ein Dienstherren-
wechsel ohne die Voraussetzungen des Art. 95 
(und damit ohne Versorgungslastenteilung) statt-
findet und der abgebende Dienstherr auf Grund 
eines früheren, unter Art. 95 bzw. § 3 des Ver-
sorgungslastenteilungs-Staatsvertrags fallenden 
Dienstherrenwechsels eine Abfindung erhalten 
hat. 2Der abgebende Dienstherr ist verpflichtet, 
diese Abfindung ab Erhalt bis zum Zeitpunkt 
des erneuten Wechsels pauschal mit 4,5 v. H. pro 
Jahr zu verzinsen und an den neuen Dienstherrn 
abzuführen. 3Bei der Zinsberechnung ist grund-
sätzlich von 365 Zinstagen pro Jahr auszugehen; 
es erfolgt keine Zinseszinsberechnung. 4Die 
Zahlungspflicht besteht nicht, wenn der abge-
bende Dienstherr bereits eine Nachversicherung 
durchgeführt hat. 5Der abgebende Dienstherr hat 
den aufnehmenden Dienstherrn über die Höhe 
und den Zeitpunkt der erhaltenen Abfindung zu 
informieren.

Beispiel:

Ein Beamter wechselt vom Freistaat Bayern zur 
Kommune A. Der Freistaat Bayern leistet eine Ab-
findung nach den allgemeinen Regeln. Danach 
wechselt der Beamte ohne Vorliegen der Voraus-
setzungen einer Versorgungslastenteilung nach 
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Beispiel: 

Ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit bei Dienst-
herr A, der gegenüber Dienstherr A bereits einen 
Versorgungsanspruch erworben hat, wechselt 
in ein Beamtenverhältnis bei Dienstherr B. Auf 
Grund der Regelungen zum Zusammentreffen von 
Versorgungs- mit Aktivbezügen gelangt der Ver-
sorgungsanspruch in der Regel nicht zur Auszah-
lung. Dienstherr A leistet eine Abfindung nach den 
allgemeinen Regeln. Danach wechselt der Beamte 
in die Privatwirtschaft und wird von Dienstherr B 
für die bei ihm verbrachten Zeiten nachversichert. 
Dienstherr A führt jedoch keine Nachversicherung 
durch, da der Versorgungsanspruch des ehemali-
gen Wahlbeamten auf Zeit nun wiederauflebt. In 
dieser Konstellation hat Dienstherr B die erhaltene 
Abfindung zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 v. H. 
pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zah-
lung an Dienstherr A zurückzuzahlen.

99. Dokumentationspflichten und Zahlungsmoda-
litäten

99.1 1Der zahlungspflichtige Dienstherr hat den Ab-
findungsbetrag zu berechnen. 2Um dem auf-
nehmenden Dienstherrn eine Nachprüfung zu 
ermöglichen, hat der abgebende Dienstherr den 
Rechenweg zu dokumentieren. 3Hierzu gehören 
die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen 
für die Ermittlung der nach Art. 96 Abs. 2 maß-
geblichen Berechnungsparameter. 4Es sind da-
her bei jedem Einzelfall die tatsächlichen und 
rechtlichen Grundlagen für die der Abfindung 
zugrunde gelegten Bezüge und Dienstzeiten 
sowie für den der Abfindung zugrunde geleg-
ten Bemessungssatz zu dokumentieren. 5Die 
Berechnung und Dokumentation hat innerhalb 
von sechs Monaten nach Aufnahme beim neuen 
Dienstherrn zu erfolgen (siehe Abs. 2).

99.2 1Dem abgebenden Dienstherrn wird eine Frist 
von sechs Monaten zur Berechnung und Zah-
lung des Abfindungsbetrags eingeräumt. 2In-
nerhalb dieser Frist ist der Betrag vollständig zu 
leisten, wenn nicht nach Abs. 3 etwas anderes 
vereinbart ist.

99.3 1Abweichende Zahlungsmodalitäten bezüglich 
des festgestellten Abfindungsbetrages können 
im Einzelfall vereinbart werden. 2Die betei-
ligten Dienstherren können beispielsweise die 
Fälligkeit hinausschieben oder Stundungsver-
einbarungen einschließlich einer etwaigen Ver-
zinsung treffen.

99.4 1Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Ab-
wicklung der Zahlungen auf eine andere Stelle 
(z. B. Versorgungskasse, Versorgungsverband) zu 
übertragen. 2Die bisherige Praxis insbesondere 
im kommunalen Bereich kann daher bei inner-
bayerischen Dienstherrenwechseln fortgeführt 
werden.

100. Besondere Bestandskraft 

100.0 1Die Überleitungsregelungen betreffen die am 
1. Januar 2011 vorhandenen Versorgungsemp-
fänger. 2Das sind Ruhestandsbeamte und Ruhe-
standsbeamtinnen, die spätestens mit Ablauf des 
31. Dezember 2010 in den Ruhestand getreten 

sind, sowie Hinterbliebene, bei denen der Ver-
sorgungsfall spätestens mit Ablauf des 31. De-
zember 2010 eingetreten ist. 3Sie folgen wie 
§§ 69 ff. BeamtVG dem Grundsatz, dass sich die 
Rechtsstellung der Versorgungsempfänger nach 
dem zu Beginn des Versorgungsfalls geltenden 
Recht richtet und allein auf Grund der Neure-
gelung kein Wiederaufgreifen stattfindet. 4Dies 
wird durch eine im Kern verfahrensrechtliche 
besondere Bestandskraftregelung erreicht. 5Die 
Anwendung der Überleitungsregelungen hat die-
sem Grundsatz zu folgen.

100.1.1 1Art. 100 Abs. 1 betrifft die Überleitung der Ru-
hestandsbeamten und Ruhestandsbeamtinnen. 
2Soweit die besondere Bestandskraft reicht, ist 
eine Änderung bestandskräftiger Festsetzun-
gen allein auf Grund der durch das Inkrafttre-
ten des BayBeamtVG bewirkten Rechtsänderung 
ausgeschlossen. 3Die besondere Bestandskraft 
umfasst:

100.1.1.1 den für die Berechnung der Versorgungsbezüge 
maßgeblichen Ruhegehaltssatz; davon ist neben 
dem Ruhegehaltssatz nach §§ 14, 85 BeamtVG 
auch der nach § 14a BeamtVG erhöhte Ruhe-
gehaltssatz umfasst; Art. 27 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt.

100.1.1.2 die ruhegehaltfähige Dienstzeit,

100.1.1.3 die ruhegehaltfähigen Bezüge einschließlich des 
darauf anzuwendenden Anpassungsfaktors nach 
§ 69e Abs. 3 BeamtVG, der nach Art. 107 Abs. 1 
fortgeschrieben wird,

100.1.1.4 den auf das Ruhegehalt anzuwendenden Ver-
sorgungsabschlag auf Grund vorzeitiger Ruhe-
standsversetzung nach § 14 Abs. 3 BeamtVG,

100.1.1.5 die den Versorgungsbezügen zugrunde liegende 
Besoldungsgruppe. 

100.1.2 1Eine Änderung der vorstehenden Festset-
zungsmerkmale kann nur auf Grund neuer 
Beweismittel erfolgen. 2Die Änderung erfolgt 
regelmäßig in entsprechender Anwendung des 
Art 51  BayVwVfG; hiervon abweichend kann 
eine Änderung in entsprechender Anwendung 
der Art. 48, 49 BayVwVfG insbesondere in 
den in Art. 48 Abs. 2 Satz 3 Nrn. 1 und 2 und 
Art.  49 Abs. 2 BayVwVfG genannten Fällen er-
folgen. 3Eine Änderung ist ausgeschlossen, so-
weit der Sachverhalt bereits vor dem 1. Januar 
2011 bekannt war.

100.1.3 1Die besondere Bestandskraft steht hingegen 
einer Änderung auf Grund neuer Beweise, zur 
Berücksichtigung eines geänderten Familien-
standes oder auf Grund der Regelungen über die 
Mindestversorgung nicht entgegen. 2Anwen-
dung finden auch die Regelungen über die Be-
rücksichtigung von Nachdienstzeiten (Art. 15), 
den Verlust der Versorgung (Art. 80 ff.) und die 
besonderen Maßgaben für künftige Anpassun-
gen (Art. 107). 3Ebenfalls nicht umfasst sind die 
Gründe für den Wegfall der Erhöhung des Ru-
hegehaltssatzes nach § 14a Abs. 3 BeamtVG, die 
sich ab dem 1. Januar 2011 nach Art. 27 Abs. 3 
regeln; das gilt insbesondere für die Bemessung 
eines schädlichen Erwerbseinkommens (vgl. 
Art. 27 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 1 Nr. 4). 4Soweit 
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strukturgesetzes [2. HStruktG] vom 22. Dezem-
ber 1981 – [BGBl I S. 1523], zuletzt geändert 
durch Art. 14 des Gesetzes vom 29. Juni 1998 
[BGBl I S. 1666]).

100.2.2 1Daneben erhielten vor dem 1. Januar 1982 vor-
handene Versorgungsberechtigte einen Ausgleich 
wegen der Einbeziehung ihrer Renten in die Ru-
hensberechnung nach § 55 BeamtVG, wenn die 
Versorgung nach der Rentenanrechnung hinter 
der Versorgung nach früherem Recht (einschließ-
lich Rentenanrechnung nach § 10 Abs. 2 BeamtVG 
in der bis zum 31. Dezember 1981 geltenden Fas-
sung) zurückblieb (Art. 2 § 2 Abs. 1 2. HStruktG). 
2Die (fiktiven) Berechnungen erfolgten jeweils 
zum Berechnungsstichtag 31. Dezember 1981. 
3Der Ausgleichsbetrag wurde in voller Höhe der 
vorgenannten Differenz an am 31. Dezember 1981 
vorhandene Versorgungsberechtigte gewährt, die 
an diesem Tag eine Rente bezogen. 4Versorgungs-
empfänger, bei denen Versorgungsbezüge und 
Rente erstmals in den Jahren 1982 bis 1992 zusam-
mentrafen, erhielten einen um jeweils 1/12 verrin-
gerten Ausgleich, also von 11/12 der Differenz im 
Jahr 1982 bis 1/12 im Jahr 1992; ab erstmaligem 
Zusammentreffen ab 1993 wurde kein Ausgleichs-
betrag mehr gewährt. 5Der Ausgleichsbetrag darf 
den sich aus der Ruhensberechnung nach Art. 85 
ergebenden Ruhensbetrag nicht übersteigen und 
ist auf die Mindestbelassung (vgl. Nr. 100.2.1) 
anzurechnen. 6Er vermindert sich jeweils um die 
Hälfte des Erhöhungsgewinns aus allgemeinen 
Anpassungen der Versorgungsbezüge sowie um 
jede sonstige Erhöhung der Versorgungsbezüge. 
7Der Ausgleichsbetrag an Hinterbliebene errech-
net sich in Höhe des Anteilsatzes der Hinterblie-
benenversorgung aus dem Ausgleichsbetrag an 
den Ruhestandsbeamten oder die Ruhestandsbe-
amtin.

100.2.3 1In Abs. 2 Satz 4 wird der Bestandsschutz für 
am 1. Oktober 1994 vorhandene Ruhestandsbe-
amte und Ruhestandsbeamtinnen über die Re-
gelungen des Abs. 2 Satz 1 hinaus ergänzt. 2Im 
Einzelnen finden folgende Regelungen keine 
Anwendung für diesen Personenkreis:

100.2.3.1 Art. 21 über die Nichtberücksichtigung von Zei-
ten im Beitrittsgebiet bei Erfüllung der Wartefrist 
in der gesetzlichen Rentenversicherung, soweit 
neue Beweismittel vorliegen, die zu einer Neu-
festsetzung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
führen,

100.2.3.2 die Regelung des Art. 26 Abs. 6 im Falle des Zu-
sammentreffens von Mindestversorgung und 
Renten,

100.2.3.3 die Berücksichtigung von nicht beantragten, 
verzichteten oder abgefundenen Renten nach 
Art. 85 Abs. 4.

100.2.4 Abs. 2 Satz 5 dehnt den Bestandsschutz für am 
1. Januar 2002 vorhandene Ruhestandsbeamte 
und Ruhestandsbeamtinnen auf die Nichtbe-
rücksichtigung von Renten aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung bei der Ruhensberechnung 
nach Art. 85 aus.

100.3.1 1Abs. 3 betrifft die Überleitung der vorhandenen 
Hinterbliebenen. 2Auch hier schließt die beson-

Bescheide über die Erhöhung des Ruhegehalts-
satzes nach § 14a BeamtVG auf das Ende des 
Monats der Vollendung des 65. Lebensjahres 
befristet sind, ist diese Befristung im Sinn einer 
Befristung auf die gesetzliche Regelaltersgrenze 
zu verstehen. 5Ab dem Geburtsjahrgang 1947 gilt 
die Altersgrenze nach Art. 62 Satz 1 BayBG ein-
schl. der stufenweisen Anhebung nach Art. 143 
Abs. 1 BayBG auch für die maximale Gewäh-
rungsdauer des erhöhten Ruhegehaltssatzes bei 
Bestandsfällen. 6Die Parallelität zwischen dem 
Ende des Erhöhungszeitraums und dem Beginn 
der Rentenzahlung bleibt damit gewahrt. 7Wegen 
der Fortwirkung des Antrags nach § 14a Abs. 4 
BeamtVG gilt Nr. 27.4 entsprechend. 8Das gilt 
entsprechend für den Wegfall der vorüberge-
henden Gewährung von Zuschlägen nach § 50e 
BeamtVG.

100.1.4 1Ist die Festsetzung des Ruhegehalts am 1. Ja-
nuar 2011 noch nicht bestandskräftig, tritt die 
besondere Bestandskraft erst ein, wenn nach 
allgemeinen Vorschriften Bestandskraft ein-
getreten ist. 2Ist oder wird in diesen Fällen ein 
Widerspruchs- bzw. Klageverfahren anhängig, 
ist dieses nach den bis zum 31. Dezember 2010 
geltenden versorgungsrechtlichen Vorschriften 
zu Ende zu führen.

100.1.5 1Außerhalb der besonderen Bestandskraft und 
der weiteren Maßgaben der Art. 100 ff. gelten 
auch für die am 1. Januar 2011 vorhandenen 
Ruhestandsbeamten und Ruhestandsbeamtin-
nen die allgemeinen Regelungen. 2Dies betrifft 
insbesondere Anrechnungs-, Ruhens- und Kür-
zungsvorschriften, besondere Maßgaben enthal-
ten Abs. 2 und 5 sowie Art. 101 Abs. 5.

100.1.6 1Änderungen auf Grund neuer Beweise werden 
nach dem zum Änderungszeitpunkt geltenden 
Recht festgesetzt, sofern nichts anderes bestimmt 
ist. 2Dabei sind insbesondere Art. 103 Abs. 5 bis 7 
zu beachten. 3Art 26 Abs. 3 findet keine Anwen-
dung, wenn die Ruhestandsversetzung vor dem 
1. Januar 2011 erfolgte. 

100.2 1Abs. 2 enthält eine besondere Bestandsschutz-
regelung für die am 1. Januar 2011 vorhandenen 
Versorgungsberechtigten, deren Beamtenver-
hältnis vor dem 1. Januar 1966 begründet wurde 
und deren Versorgungsbezüge mit einer Rente 
zusammentreffen. 2Die Voraussetzungen sind 
auch dann erfüllt, wenn dem Beamtenverhältnis, 
aus dem der Beamte in den Ruhestand getreten 
ist, bereits vor dem 1. Januar 1966 begründete 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse in un-
mittelbarem zeitlichen Zusammenhang voraus-
gegangen sind. 3Beschäftigungsverhältnisse im 
Sinn von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 6 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VI stehen einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis gleich.

100.2.1 Danach bleiben bei der Anwendung des Art. 85 
40 v. H. der anzusetzenden Rente, also nach Ab-
zug von Rentenanteilen auf Grund freiwilliger 
Beitragsleistungen oder Höherversicherungen, 
außer Ansatz; neben der Rente sind mindestens 
40 v. H. der Versorgungsbezüge zu belassen 
(Anrechnungsfreiheit und Mindestbelassung 
entsprechend Art. 2 § 2 Abs. 3 des 2. Haushalts-
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dere Bestandskraft die Änderung bestandskräf-
tiger Festsetzungen allein auf Grund der durch 
das Inkrafttreten des BayBeamtVG bewirkten 
Rechtsänderung aus. 3Die besondere Bestands-
kraft umfasst zusätzlich den Anteilsatz der Hin-
terbliebenenversorgung. 4Bei nicht witwengeld-
berechtigten Witwern und Witwen, die einen 
Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 1 BeamtVG 
in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung erhalten haben, ist der für die Höhe des 
Unterhaltsbeitrages maßgebliche, nach Nr. 22.1.8 
der Verwaltungsvorschriften zum Beamtenver-
sorgungsgesetz vom 3. November 1980 (Be-
amtVGVwV) festgesetzte Vomhundertsatz des 
Witwengeldes von der besonderen Bestandskraft 
umfasst.
1Bezüglich der am 1. Januar 2011 vorhandenen 
Hinterbliebenen, deren Versorgungsanspruch 
vor dem 1. Januar 2011 wegen Wiederverheira-
tung erloschen ist und nach diesem Zeitpunkt 
wieder auflebt vgl. Nr. 102.3.

100.3.2 Die besondere Bestandskraft hindert nicht die 
Anwendung der Regelungen über die Mindest-
hinterbliebenenversorgung, das Erlöschen der 
Hinterbliebenenversorgung (Art. 44) und den 
Verlust der Versorgung (Art. 82).

100.4.1 1Abs. 4 regelt die Überleitung der Unfallfürsor-
geberechtigten und enthält besondere Regelun-
gen für Unfallausgleich, Unfallruhegehalt und 
Unfall-Hinterbliebenenversorgung, Unterhalts-
beiträge im Rahmen der Unfallfürsorge und 
Heilverfahren. 2Der Unfallausgleich wird nach 
den zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden 
Vorschriften gewährt. 3Für das Unfallruhegehalt 
und die Unfall-Hinterbliebenenversorgung gilt 
die besondere Bestandskraft gemäß Abs. 1 bzw. 
3. 4Die Bestandskraft des Abs. 3 umfasst auch die 
Höchstgrenzen der Unfallhinterbliebenenversor-
gung. 5Danach gelten abweichend von Art. 61 in 
den Fällen der erhöhten Unfallversorgung nach 
§ 37 BeamtVG mindestens die ruhegehaltfähigen 
Bezüge der Endstufe der übernächsten an Stelle 
der vom Versorgungsurheber tatsächlich erreich-
ten Besoldungsgruppe als Höchstgrenze.

100.4.2 1Der Unterhaltsbeitrag nach § 41 BeamtVG und 
der Hilflosigkeitszuschlag nach § 13 der Heilver-
fahrensverordnung in der am 31. Dezember 2010 
geltenden Fassung sind in dieser Form nicht mehr 
vorgesehen. 2Vorhandene Anspruchsberechtigte 
erhalten den Unterhaltsbeitrag bis zur Abfin-
dung bzw. bis zum Erlöschen in entsprechender 
Anwendung der allgemeinen Regelungen der 
Hinterbliebenenversorgung, den Hilflosigkeits-
zuschlag für die Zeit der Hilflosigkeit. 3Unter-
haltsbeitrag und Hilflosigkeitszuschlag werden 
entsprechend den allgemeinen Bezügeanpas-
sungen angepasst. 4Hat sich der Dienstunfall 
vor dem 1. Januar 2011 ereignet und bestand zu 
diesem Zeitpunkt Anspruch auf Unfallausgleich, 
gilt Art. 100 Abs. 4 Satz 5 auch, wenn der An-
spruch auf den Unterhaltsbeitrag erst zu einem 
späteren Zeitpunkt entsteht. 5Verletzte, die einen 
Hilflosigkeitszuschlag erhalten, können stattdes-
sen die Erstattung der Pflegekosten beantragen. 
6Es steht dann kein Hilflosigkeitszuschlag mehr 

zu, eine Rückkehr zum Hilflosigkeitszuschlag 
ist ausgeschlossen.

100.4.3 Für das Unfallruhegehalt sind Art. 107 Abs. 3 
und 4 und bei Neufestsetzung Art. 103 Abs. 5 bis 
7 zu beachten.

100.4.4 Für die Durchführung des Heilverfahrens 
enthält die auf Grund Art. 50 Abs. 4 erlassene 
 BayHeilvfV eigene Übergangsregelungen.

100.5 1Abs. 5 Satz 1 erstreckt den Bestandsschutz auf 
die bei den Ruhensberechnungen nach Art. 84 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Art. 85 Abs. 2 geltenden 
Höchstgrenzen. 2Die Ermittlung des anzuset-
zenden Ruhegehaltssatzes erfolgt nach Art. 103 
Abs. 5 bis 9, wenn dies für den Ruhestandsbe-
amten oder die Ruhestandsbeamtin günstiger 
ist. 3Der der Höchstgrenze zugrunde liegende 
Ruhegehaltssatz bemisst sich mindestens nach 
dem der besonderen Bestandskraft nach Abs. 1 
Satz 1 unterliegenden Ruhegehaltssatz. 4War am 
31. Dezember 2010 bereits eine Ruhensberech-
nung nach den §§ 54 oder 55 BeamtVG durch-
zuführen, so ist der der Höchstgrenze nach § 54 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder § 55 Abs. 2 BeamtVG 
zugrunde liegende Ruhegehaltssatz anzuset-
zen, soweit er günstiger ist und im Rahmen der 
Ruhensberechnung keine Neufestsetzung der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit und damit des Ru-
hegehaltssatzes auf Grund neuer Beweismittel 
notwendig ist.

101. Bezügebestandteile

101.0 1Art. 101 enthält ergänzende Regelungen zu 
den von der besonderen Bestandskraft umfass-
ten ruhegehaltfähigen Bezügen. 2Insbesondere 
in den Abs. 1 bis 3 erfolgt die Überleitung der 
von der besonderen Bestandskraft umfassten 
ruhegehaltfähigen Bezüge in die neuen Grund-
gehaltstabellen. 3Eine Überleitung des früheren 
Amtes der Ruhestandsbeamten und Ruhestands-
beamtinnen ist damit nicht verbunden; die bis-
herige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer 
Dienst“ (vgl. Art. 76 Abs. 4 BayBG) gilt weiterhin. 
4Die Überleitung gewährleistet die Anwendung 
der Art. 83 ff. und die Durchführung der Anpas-
sungen (Art. 4).

101.1 1Die Zuordnung der Grundgehälter der Besol-
dungsordnungen A und C sowie der Besoldungs-
gruppen R 1 und R 2 zu den Stufen der Anlage 3 
zum BayBesG erfolgt über die am 31. Dezember 
2010 zustehenden Grundgehälter. 2Ab 1. Januar 
2011 tritt an die Stelle der bisherigen Stufe die 
Stufe der neuen Tabelle, deren Grundgehalt mit 
dem bisherigen Betrag übereinstimmt. 3Bei feh-
lender Übereinstimmung erfolgt die Zuordnung 
zur Stufe des nächsthöheren Grundgehaltsbe-
trages der maßgeblichen Besoldungsgruppe. 
4Bei der Zuordnung von Grundgehältern der 
Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 ist Nr. 101.3 zu 
beachten. 5Bei Versorgungsempfängern der Be-
soldungsgruppen mit festen Grundgehältern er-
folgt zum 1. Januar 2011 ebenfalls die Zuordnung 
zu den Grundgehaltsbeträgen der Anlage 3 zum 
BayBesG. 6Die Grundgehälter der Versorgungs-
empfänger und Versorgungsempfängerinnen der 
früheren Bayerischen Besoldungsordnung HS 
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101.4.3 Gemeinsame Regelungen

101.4.3.1 Allen festgeschriebenen Zuschlägen ist gemein-
sam, dass sie ab dem 1. Januar 2011 ebenso wie 
die Zuschläge nach Art. 71 bis 74 an allgemei-
nen Bezügeanpassungen nach Art. 4 und den da-
mit verbundenen Schritten zur Absenkung des 
Versorgungsniveaus nach Art. 107 Abs. 1 und 2 
teilnehmen. 2Zur Umsetzung der Absenkungen 
wird der Erhöhungssatz jeweils um 0,54 Prozent-
punkte reduziert.

Beispiel:

Siebte auf den 31. Dezember 2002 folgende An-
passung in Höhe von 1,5 v. H. und achte Anpas-
sung in Höhe von 2 v. H.
Zuschlag Art. 71 Stand Januar 2011: 100,90 €
Zuschlag Art. 71 Stand siebte Anpassung:
100,90 €: 0,9675 × (1+1,5 v. H.) × 0,96208 = 101,84 €
Zuschlag Art. 71 Stand achte Anpassung:
101,84 €: 0,96208 × (1+2 v. H.) × 0,95667 = 103,29 €

101.4.3.2 Für die Anwendung von Anrechnungs-, Ruhens- 
oder Kürzungsvorschriften gelten die Zuschläge 
als Teile des Ruhegehaltes bzw. des Witwengel-
des.

101.5.0 Abs. 5 enthält eine besondere Bestandsschutz-
regelung für am 1. Januar 2011 vorhandene Ver-
sorgungsempfänger und Versorgungsempfän-
gerinnen, die bereits vor 2011 eine Rente nach 
dem Gesetz über die Alterssicherung der Land-
wirte, Leistungen aus einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung oder einer befreienden 
Lebensversicherung oder sonstige Leistungen 
auf Grund einer Berufstätigkeit zur Versorgung 
im Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit bezogen 
haben.

101.5.1 1Bei ansonsten unveränderten Umständen ist eine 
Verringerung des Zahlbetrages der Versorgung 
auf Grund der verschärften Anrechnungsrege-
lungen des Art. 85 ausgeschlossen. 2Es bleibt der 
vor 2011 zustehende Versorgungsbezug gewahrt, 
der sich nach Anwendung der Ermessensricht-
linien 2002 (Teil 6 BayVV-Versorgung in der bis 
zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung) er-
rechnete. 3Bleibt der Versorgungsbezug nach der 
Ruhensberechnung nach Art. 85 hinter diesem 
Betrag zurück, wird der Versorgungsbezug um 
einen Ausgleichsbetrag in Höhe des Differenz-
betrages erhöht.

101.5.2 1Der Ausgleichsbetrag nimmt an allgemeinen Be-
zügeanpassungen und den damit verbundenen 
Schritten zur Absenkung des Versorgungsni-
veaus nach Art. 107 Abs. 1 und 2 teil. 2Zur Umset-
zung der Absenkungen wird der Erhöhungssatz 
jeweils um 0,54 Prozentpunkte reduziert.

Beispiel:
Siebte auf den 31. Dezember 2002 folgende An-
passung in Höhe von 1,5 v. H. und achte Anpas-
sung in Höhe von 2 v. H.
Ausgleichsbetrag Stand Januar 2011:  50 €
Ausgleichsbetrag Stand siebte Anpassung:  
50,00 €: 0,9675 × (1+1,5 v. H.) × 0,96208  = 50,47 €
Ausgleichsbetrag Stand achte Anpassung: 
50,47 €: 0,96208 × (1+2 v. H.) × 0,95667  = 51,19 €

bestimmen sich weiterhin nach Anlage 6 zum 
BayBVAnpG 2009/2010 und nehmen an den all-
gemeinen Bezügeanpassungen teil. 7Die Grund-
gehaltstabelle der früheren Bayerischen Besol-
dungsordnung HS ist als Anlage 4 beigefügt.

101.2 Bei Versorgungsempfängern und Versorgungs-
empfängerinnen, deren ruhegehaltfähige Bezü-
ge sich am 31. Dezember 2010 nach den Besol-
dungsgruppen A 1 oder A 2 bemessen, gelten die 
Grundgehälter für die Berechnung der Versor-
gungsbezüge mit der Maßgabe fort, dass diese 
an künftigen allgemeinen Bezügeanpassungen 
teilnehmen.

101.3 Wegen der Einarbeitung der allgemeinen Stel-
lenzulage nach Nr. 27 Abs. 1 Buchst. a Doppel-
buchst. aa der Vorbemerkungen der Anlage I 
zum BBesG in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung in das Grundgehalt bei den Besoldungs-
gruppen A 6 bis A 8 entfällt ab dem 1. Januar 
2011 in diesen Fällen die allgemeine Stellenzula-
ge als Bestandteil der ruhegehaltfähigen Bezüge; 
Abs. 6 Nr. 8 findet keine Anwendung.

101.4 1Die Bemessung des Kindererziehungszuschlags 
und des Kindererziehungsergänzungszuschlags 
(Art. 71), des Pflegezuschlags und des Pflege-
rergänzungszuschlags (Art. 72) sowie des Kin-
derzuschlags zum Witwengeld (Art. 74) wird ab 
1. Januar 2011 von der strikten Ausrichtung am 
Rentenrecht auf versorgungsrechtliche Bestim-
mungen umgestellt. 2Bei den am 1. Januar 2011 
vorhandenen Versorgungsempfänger werden die 
der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrun-
de liegenden Zuschläge mit folgenden Maßga-
ben festgeschrieben:

101.4.1 Zuschläge nach §§ 50a, 50b und 50d BeamtVG

101.4.1.1 1Die Zuschläge nach §§ 50a, 50b BeamtVG wer-
den als Zuschlag nach Art. 71 und der Zuschlag 
nach 50d BeamtVG wird als Zuschlag nach 
Art. 72 mit dem am 31. Dezember 2010 gelten-
den Betrag festgeschrieben, der sich nach An-
wendung der Höchstgrenzenregelung des § 50a 
Abs. 5 BeamtVG einschließlich der Maßgaben 
nach § 50b Abs. 3 Satz 1 und des § 50d Abs. 4 
Satz 2 BeamtVG ergibt. 2Für die vorübergehende 
Gewährung der Zuschläge nach § 50e BeamtVG 
gilt dies entsprechend; wegen des Wegfalls ist 
Nr. 100.1.3 Satz 8 zu beachten.

101.4.1.2 Die so festgeschriebenen Zuschläge dürfen in 
entsprechender Anwendung des Art. 71 Abs. 7 
Satz 1 zusammen mit dem Ruhegehalt das Ru-
hegehalt nicht übersteigen, das sich aus den 
ruhegehaltfähigen Bezügen unter Zugrundele-
gung des Grundgehalts der Endstufe der Besol-
dungsgruppe und des Höchstruhegehaltssatzes 
ergibt.

101.4.1.3 Die Zuschläge unterliegen dem Versorgungsab-
schlag nach Art. 26 Abs. 2.

101.4.2 Zuschlag nach § 50c BeamtVG
1Der Zuschlag nach § 50c BeamtVG wird mit dem 
am 31. Dezember 2010 geltenden Betrag fest-
geschrieben. 2Er nimmt nicht am Versorgungs-
abschlag (Art. 26 Abs. 2) teil.
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101.5.3 1Der Ausgleichsbetrag nimmt an Veränderungen 
des Familienzuschlags der Stufe 1 teil, da dieser 
sich über den unterschiedlichen Anteil in Versor-
gungsbezug und Höchstgrenze auf die Höhe des 
Ausgleichsbetrags auswirkt. 2Veränderungen des 
kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags 

wirken sich dagegen nicht auf die Höhe des Aus-
gleichsbetrags aus.

101.5.4 Der Ausgleichsbetrag ist Bestandteil der Versor-
gungsbezüge im Sinn des Art. 76 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1.

101.5.5 Berechnungsbeispiele:

101.5.5.1 Ermittlung des Ausgleichsbetrags

A) Anwendung der Ermessensrichtlinien 2002 (ErmRL) vor 2011
1. Sachverhalt:

Grundgehalt A 11 Endstufe 3.463,83 €
Strukturzulage   76,47 €
Familienzuschlag Stufe 1    113,04 €
Ruhegehaltfähige Bezüge   3.653,34 €
× Anpassungsfaktor § 69e Abs. 3 BeamtVG 0,9675 =  3.534,61 €

Ruhegehaltfähige Dienstzeit
a) mit Kann-Vordienstzeiten 38,0 Jahre = 71,25 v. H.
b) ohne Kann-Vordienstzeiten 35,5 Jahre = 66,56 v. H.

Versorgungsabschlag nach § 14 Abs. 3 BeamtVG  7,20 v. H.

Ruhegehaltssatz für die Höchstgrenze nach
Art. 85 Abs. 2 BeamtVG  75,00 v. H.

Sonstige Rente aus einer Berufstätigkeit;  
keine Sonderzahlungen im Kalenderjahr   310,00 €

2. Ermittlung der Höchstgrenze (Nr. 1.2.2 ErmRL)
Fiktives Ruhegehalt mit 75 v. H. aus 3.534,61 € 2.650,96 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach § 14 Abs. 3 BeamtVG (§ 55 Abs. 2 Satz 2 BeamtVG)   190,87 €

 2.460,09 €

   
3. Berechnung der höchstens erreichbaren Versorgung (Nr. 1.2.3 ErmRL) 

„Andere Versorgungsleistung“ (Nr. 1.2.3.1)      310,00 €

Berücksichtigung des Verhältnisses nach Nr. 1.2.3.4 Satz 2 (für das Jahr 2010)  12/12,6075
(vgl. auch Nr. 24.4.2.3)

× Anpas- 
sungsfaktor

75 v. H. abzgl.  
Abschlag

× Anteil  
Sonder- 
zahlung

295,06 €

Grundgehalt, 
Strukturzulage 3.540,30 € 3.425,24 € 2.568,93 € 2.383,96 € 1.430,38 €

Familienzuschlag 113,04 € 109,37 € 82,03 €    76,12 € 64,16 €
               

Summe 2.460,09 € 1.494,54 €
              
Faktor = 0,6075

Differenz zur Höchstgrenz              

= höchstens erreichbare Versorgung (ohne Berücksichtigung von Zuschlägen) 2.165,03 €

 

4. Vergleich der Ruhegehälter (mit und ohne Kann-Vordienstzeiten)
Ruhegehalt mit Kann-Vordienstzeiten:

71,25 v. H. aus 3.534,61 € 2.518,41 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach § 14 Abs. 3 BeamtVG   181,33 €

 2.337,08 €

Ruhegehalt ohne Kann-Vordienstzeiten: 

66,56 v. H. aus 3.534,61 € 2.352,64 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach § 14 Abs. 3 BeamtVG   169,39 €

 2.183,25 €
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Ergebnis:

Das Ruhegehalt ohne Kann-Vordienstzeiten ist höher als die höchstens erreichbare Versorgung. Kann-Vor-
dienstzeiten können somit nicht berücksichtigt werden.

B) Ruhensberechnung Art. 85 
1. Versorgungsbezug

Ruhegehaltfähige Bezüge 3.653,34 €

× Anpassungsfaktor § 69e Abs. 3 BeamtVG 0,9675   = 3.534,61 €

Ruhegehalt mit 71,25 v. H. aus 3.534,61 € 2.518,41 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach § 14 Abs. 3 BeamtVG (Art. 100 Abs. 1 Satz 1)   181,33 €

Ruhegehalt nach Abschlag 2.337,08 €

   

2. Renten
Rente 310,00 €

   

3. Gesamtversorgung
Ruhegehalt 2.337,08 €

Rente   310,00 €

 2.647,08 €

   

4. Ermittlung der Höchstgrenze
Fiktives Ruhegehalt mit 75 v. H. aus 3.534,61 € 2.650,96 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach Art. 26 Abs. 2 (Art. 85 Abs. 2 Satz 3)   190,87 €

 2.460,09 €

   

5. Ruhensberechnung
Die Gesamtversorgung  2.647,08 €

übersteigt die Höchstgrenze 2.460,09 €

um (= Ruhensbetrag)   186,99 €

Ruhegehalt 2.337,08 €

abzüglich Ruhensbetrag    186,99 €

Ruhegehalt nach Ruhensberechnung Art. 85  2.150,09 €

Mindestens aber (Art. 101 Abs. 5) 2.183,25 €

Ausgleichsbetrag zum Ruhegehalt 33,16 €

101.5.5.2 Erstmaliger Bezug weiterer Versorgungsleistungen nach dem 31. Dezember 2010

A) Anwendung der Ermessensrichtlinien 2002 vor 2011
1. Sachverhalt:

Grundgehalt A 11 Endstufe 3.463,83 €

Strukturzulage   76,47 €

Familienzuschlag Stufe 1   113,04 €

Ruhegehaltfähige Bezüge   3.653,34 €

× Anpassungsfaktor § 69e Abs. 3 BeamtVG 0,9675 =  3.534,61 €

   

Ruhegehaltfähige Dienstzeit

a) mit Kann-Vordienstzeiten 38 Jahre = 71,25 v. H. 

b) ohne Kann-Vordienstzeiten 35 Jahre = 66,56 v. H. 

   

Versorgungsabschlag nach § 14 Abs. 3 BeamtVG  7,20 v. H. 
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Ruhegehaltssatz für die Höchstgrenze nach Art. 85 Abs. 2   75,00 v. H.

   

Sonstige Rente aus einer Berufstätigkeit; keine Sonderzahlungen im Kalenderjahr  310,00 €

Bezug einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ab 1. März 2011  250,00 €

   

Ausgleichsbetrag zum Ruhegehalt vgl. Nr. 101.5.1.1 Buchst. B Nr. 5  33,16 €

   

B) Ruhensberechnung Art. 85 

1. Versorgungsbezug

Ruhegehaltfähige Bezüge   3.653,34 €

× Anpassungsfaktor § 69e Abs. 3 BeamtVG 0,9675 = 3.534,61 €

   

Ruhegehalt mit 71,25 v. H. aus 3.534,61 €   2.518,41 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach § 14 Abs. 3 BeamtVG (Art. 100 Abs. 1 Satz 1)   181,33 €

Ruhegehalt nach Abschlag   2.337,08 €

   

2. Renten

Sonstige Rente aus einer Berufstätigkeit   310,00 €

Rente       250,00 €

     560,00 €

   

3. Gesamtversorgung

Ruhegehalt 2.337,08 €

Renten   560,00 €

 2.897,08 €

   

4. Ermittlung der Höchstgrenze

Fiktives Ruhegehalt mit 75 v. H. aus 3.534,61 € 2.650,96 €

abzüglich Versorgungsabschlag nach Art. 26 Abs. 2 (Art. 85 Abs. 2 Satz 3)   190,87 €

 2.460,09 €

   

5. Ruhensberechnung

Die Gesamtversorgung  2.897,08 €

übersteigt die Höchstgrenze 2.460,09 €

um (= Ruhensbetrag)   436,99 €

 

Ruhegehalt 2.337,08 €

abzüglich Ruhensbetrag    436,99 €

Ruhegehalt nach Ruhensberechnung Art. 85   1.900,09 €

zuzüglich Ausgleichsbetrag zum Ruhegehalt   33,16 €

Zahlbetrag 1.933,25 €

101.5.6 Verwaltungsvereinfachung

1In Versorgungsfällen, in denen nach 2010 keine 
Veränderungen eintreten, die zu einer Neufest-
setzung unter Einbeziehung der Ermessens-
richtlinien 2002 geführt hätten, kann an der 
bisherigen Festsetzung der Versorgungsbezüge 

festgehalten werden. 2Das heißt keine Vorgabe 
der Ruhensberechnung nach Art. 85.

101.6 1Abs. 6 und 7 verweisen auf besondere Bezügebe-
standteile, die außerhalb des BeamtVG geregelt 
sind. 2Die dort genannten Vorschriften werden 
durch das Gesetz zum Neuen Dienstrecht in 
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ten Professoren und Professorinnen bleiben wei-
terhin von der Absenkung ausgenommen.

103.2 1Bei einem vor dem 1. Januar 1992 geborenen 
Kind ist die während eines Beamtenverhält-
nisses zurückgelegte Zeit eines Erziehungsur-
laubs sowie einer Kindererziehung, die in eine 
Freistellung vom Dienst nach Art. 80a oder 86a 
BayBG in der bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Fassung fällt, bis zu dem Tag, an dem 
das Kind sechs Monate alt wird, als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit zu berücksichtigen (§ 6 Abs. 1 
Sätze 4 und 5  BeamtVG in der bis zum 31. De-
zember 1991 geltenden Fassung). 2Für ein vor 
dem 1. Januar 1992 geborenes und außerhalb 
eines Beamtenverhältnisses erzogenes Kind 
gilt für die Berücksichtigung beim Kindererzie-
hungszuschlag Art. 71 Abs. 9, für ein nach dem 
31. Dezember 1991 geborenes Kind Art. 71 Abs. 1 
bis 8.

103.3 Altersteilzeit oder Altersdienstermäßigung, die 
vor dem 1. Januar 2010 angetreten wurde, wird 
weiterhin im Umfang von 9/10 der Arbeitszeit, 
nach der die Altersteilzeit oder Altersdienstermä-
ßigung bemessen wurde, als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt.

103.4 1Bis zum 31. Dezember 1995 im Beitrittsgebiet 
zum Zwecke der Aufbauhilfe zurückgelegte 
Dienstzeiten sind bei der Ermittlung der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit weiterhin mit dem Dop-
pelten des tatsächlichen Beschäftigungsumfangs 
zu berücksichtigen.

103.4.1 Verwendung 

1Eine Verwendung im Sinn des Abs. 4 konnte 
nicht nur im Fall einer Abordnung, Zuweisung 
oder Versetzung, sondern auch bei einer Wie-
derernennung vorliegen. 2Auch nach der erst-
maligen Verwendung im Beitrittsgebiet erfolgte 
weitere Versetzungen/Beurlaubungen/Wiederer-
nennungen können grundsätzlich berücksichtigt 
werden.

103.4.2 Aufbauhilfe im Beitrittsgebiet

1Unter der Voraussetzung „zum Zweck der Auf-
bauhilfe“ war die Hilfe beim Aufbau neuer oder 
bei der Umgestaltung vorhandener, jedoch den 
Anforderungen einer rechtsstaatlichen und ef-
fektiven Verwaltung oder Justiz nicht genügen-
der, organisatorischer Strukturen zu verstehen. 
2Keine Aufbauhilfe waren dagegen ein durch 
die Wiedervereinigung bedingter Zuwachs an 
Aufgaben, die Integration der Bediensteten der 
ehemaligen DDR in die Behörde und deren fach-
liche Einarbeitung sowie die mittelbaren Vortei-
le, die neu aufgebaute Verwaltungseinheiten im 
Beitrittsgebiet aus ihrer Tätigkeit ziehen (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 10. Juni 1999 – 2 C 3.99 – 
ZBR 2000, 39). 3Tätigkeiten, die im alten Bundes-
gebiet erbracht wurden, können auch dann nicht 
zu einer Doppelanrechnung führen, wenn sie für 
den Aufbau im Beitrittsgebiet nützlich waren.

103.4.2.1 Als Kriterien für das Vorliegen von Aufbauhilfe 
können beispielhaft herangezogen werden:

Bayern nicht aufgehoben. 3Abs. 6 und 7 haben 
insofern nur deklaratorische Bedeutung; sie be-
zwecken die Zusammenfassung des gesamten 
Versorgungsrechts im BayBeamtVG im Interes-
se der Rechtsklarheit und dienen nicht zuletzt 
der Übersichtlichkeit bei künftigen allgemei-
nen Bezügeanpassungen nach Art. 4, indem 
die dynamischen Bezügebestandteile in Abs. 6 
und die statischen Bezügebestandteile in Abs. 7 
zusammengefasst sind. 4Die Zusammensetzung 
und Höhe der Versorgungsbezüge ändert sich 
insofern nicht.

102. Versorgung künftiger Hinterbliebener, Versor-
gungsausgleich

102.0 Art. 102 regelt die Versorgung künftiger Hin-
terbliebener vorhandener Ruhestandsbeamter 
und die Auswirkungen der Durchführung des 
Versorgungsausgleichs bei vorhandenen Ruhe-
standsbeamten.

102.1 1Abs. 1 ersetzt § 69e Abs. 5 BeamtVG. 2Durch 
die Anknüpfung an das von den Verstorbenen 
bezogene Ruhegehalt in Abs. 1 Satz 1 ist die be-
sondere Bestandskraft (Art. 100 Abs. 1) auch bei 
der Hinterbliebenenversorgung zu berücksich-
tigen. 3Die Nrn. 100.2.3 bis 100.2.4 und 100.5 
gelten entsprechend für die Hinterbliebenen-
versorgung. 4Die Regelung des Abs. 1 Satz 2 ist 
abschließend, eine Berücksichtigung weiterer 
Hinterbliebener vor dem 1. Januar 2002 vorhan-
dener Versorgungsempfänger entsprechend § 69e 
Abs. 5 Satz 4 BeamtVG ausgeschlossen.

102.2 Abs. 2 regelt für die am 1. Januar 2011 vorhande-
nen  Versorgungsempfänger die Fortgeltung des 
im Stammrecht abgeschafften „Pensionistenpri-
vilegs“ (§ 57 Abs. 1 Satz 2 BeamtVG).

102.3 Wegen der vergleichbaren Interessenlage werden 
den am 1. Januar 2011 vorhandenen Hinterblie-
benen mit Anspruch auf Hinterbliebenenversor-
gung (Art. 100 Abs. 3) die am 1. Januar 2011 vor-
handenen Hinterbliebenen gleichgestellt, deren 
Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung wegen 
Wiederverheiratung vor dem 1. Januar 2011 er-
loschen ist, aber zu einem späteren Zeitpunkt 
wiederauflebt.

103. Besondere Bestimmungen zu den ruhegehaltfä-
higen Bezügen, zur ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit und zum Ruhegehalt 

103.0 Die Übergangsvorschriften betreffen die am 
1. Januar 2011 vorhandenen aktiven Beamten 
und Beamtinnen, auf deren Versorgung nach-
folgende Maßnahmen und Vertrauensschutzre-
gelungen anzuwenden sind.

103.1 1Die Regelung dient der Umsetzung der Ni-
veauabsenkung, die entsprechend § 69e Abs. 3 
BeamtVG fortgeführt wird; vgl. hierzu auch 
Art. 107. 2Die Verminderung der ruhegehaltfä-
higen Bezüge gilt auch für erstmals nach dem 
1. Januar 2011 festgesetzte Unfallruhegehälter 
(Art. 53), die mit dem neuen Dienstrecht in die 
Absenkung des Versorgungsniveaus einbezogen 
werden. 3Das Mindestruhegehalt, das erhöhte 
Unfallruhegehalt und die Bezüge der emeritier-
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–  Aufbau einer funktionierenden Verwaltung 
unter den besonderen Umständen des Bei-
trittsgebiets,

–  Dienst unter besonders erschwerten Bedin-
gungen und Verhältnissen, die im alten Bun-
desgebiet nicht vorhanden waren,

–  Abbau bestehender Verwaltungsstrukturen, 
um neue Verwaltungsstrukturen aufzubau-
en.

103.4.2.2 Als Kriterien für das Nichtvorliegen von Aufbau-
hilfe können herangezogen werden:

–  Die reine (organisatorische) Verlagerung 
von Behörden oder Teilen derselben aus dem 
früheren Bundesgebiet in das Beitrittsgebiet 
(„Zweigstellen“).

–  Die im Beitrittsgebiet verwendeten Beam-
ten oder Beamtinnen führten lediglich die 
bisherige Tätigkeit fort, ohne am Aufbau ei-
ner funktionierenden Verwaltung unter den 
besonderen Umständen des Beitrittsgebiets 
mitzuwirken (z. B. Mitwirkung in Muste-
rungskommissionen, oder als „West-Polizist“ 
im „Streifendienst-Ost“), oder wenn diese 
keinen Dienst unter besonders erschwerten 
Bedingungen und Verhältnissen leisteten.

103.4.3 Ununterbrochene Mindestdauer von einem 
Jahr
1Neben der Zeit eines Erholungsurlaubes, ei-
ner Krankheit oder eines Mutterschaftsschut-
zes waren Unterbrechungen der Aufbauhilfe 
von bis zu einem Monat pro Jahr grundsätzlich 
unschädlich, wenn diese dienstlich begründet 
waren (z. B. Teilnahme an Lehrgängen). 2Die Un-
terbrechungszeit selbst kann ebenfalls doppelt 
berücksichtigt werden. 3Teilzeitbeschäftigung 
ist bei der Beurteilung der Jahresfrist voll an-
zusetzen.

103.5.0 1Die Übergangsregelungen aus Anlass des 
 BeamtVGÄndG vom 18. Dezember 1989  
(BGBl I S. 2218) für am 31. Dezember 1991 vor-
handene Beamte und Beamtinnen, deren Ver-
sorgungsfall nach diesem Zeitpunkt eintritt, 
werden modifiziert fortgeführt. 2Zu den von den 
Abs. 5 bis 7 erfassten Beamten und Beamtinnen 
gehören auch die, die zu diesen Zeitpunkten 
beurlaubt waren, deren Rechte und Pflichten 
wegen einer Mitgliedschaft im Deutschen Bun-
destag, im Europäischen Parlament oder einem 
Landesparlament ruhten oder für die auf Grund 
eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst der 
Verlust der Dienstbezüge festgestellt wurde. 3Ob 
Beurlaubungszeiten als ruhegehaltfähige Dienst-
zeiten zu berücksichtigen sind, ist dabei uner-
heblich. 4Zu den Beamtenverhältnissen gehört 
auch ein Beamtenverhältnis auf Widerruf. 5Ein 
anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 
ist insbesondere ein Richterverhältnis sowie ein 
Dienstverhältnis als Soldat auf Zeit und Berufs-
soldat.

103.5.1 1Für die Berechnung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes findet 
grundsätzlich das BayBeamtVG in der bei der 
Zurruhesetzung jeweils geltenden Fassung An-
wendung. 2Vergleichsberechnungen nach Maß-

gabe der Übergangsregelungen erübrigen sich, 
wenn der Höchstruhegehaltssatz erreicht wird. 
3Im anderen Fall ist eine Vergleichsberechnung 
nach Maßgabe der Abs. 5 bis 7 durchzuführen. 
4Bei Gleichheit bleibt es beim Ruhegehaltssatz 
nach Art. 26 Abs. 1. 5Die hierfür maßgebende 
ruhegehaltfähige Dienstzeit bestimmt sich nach 
Art. 14 bis 25 mit den folgenden besonderen 
Maßgaben des Abs. 5 Satz 2:

103.5.1.1 1Die Berücksichtigung von Zeiten einer Fach-
schul- oder Hochschulausbildung nach Art. 20 
Abs. 1 erfolgt im tatsächlichen Umfang, höchs-
tens jedoch im Umfang der Regelstudienzeit 
einschließlich üblicher Prüfungszeit. 2Soweit für 
Studiengänge keine Regelstudienzeit bestimmt 
war, ist die jeweilige Mindeststudienzeit maß-
geblich. 

103.5.1.2 Anstelle der Berücksichtigung von Zeiten einer 
praktischen Ausbildung und einer praktischen 
hauptberuflichen Tätigkeit nach Art. 20 Abs. 2 ist 
die Ausbildungszeit nur im Umfang des Art. 20 
Abs. 1 bei der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nach 
Abs. 6 zu berücksichtigen.

103.5.1.3 1Die Zurechnungszeit ist im Umfang von einem 
Drittel des Zeitraums vom Zeitpunkt der Ruhe-
standsversetzung wegen Dienstunfähigkeit bis 
zum Ende des Monats der Vollendung des 55. Le-
bensjahres bei der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
nach Abs. 7 zu berücksichtigen. 2Zeiten einer 
begrenzten Dienstfähigkeit sind von dieser Ein-
schränkung nicht umfasst und entsprechend 
Art. 14 Abs. 1 Satz 3 mindestens im Umfang des 
Art. 23 Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen.

103.5.2 1Berufsmäßiger Wehrdienst in der Nationalen 
Volksarmee der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik kann bei der Dienstzeit nach 
Abs. 6 nicht berücksichtigt werden. 2Damit wird 
die bisherige Regelung im Sinn des § 8 BeamtVG 
in der bis zum 31.Dezember 1991 geltenden Fas-
sung fortgeführt.

103.6 1Der Ruhegehaltssatz nach der vor 1992 zurück-
gelegten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet 
sich nach der bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden degressiven Ruhegehaltsskala unter An-
wendung der Rundungsvorschriften des Art. 26 
Abs. 1 Sätze 3 bis 5. 2Resttage einer gesamten 
Dienstzeit von mehr als zehn Jahren sind mit 365 
zu dividieren und kaufmännisch zu runden. 3Die 
sich so ergebenden Dezimaljahre sind bei einer 
gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit zwi-
schen zehn und 25 Jahren mit dem Steigerungs-
satz 2 v. H. je vollem Dienstjahr und zwischen 25 
und 35 Jahren mit dem Steigerungssatz 1 v. H. 
zu multiplizieren. 

Beispiel: 

Eine gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit bis 
zum 31. Dezember 1991 von 23 Jahren und 110 
Tagen ergibt einen Ruhegehaltssatz von 61,60 v. H. 
(61 v. H. + 0,30 × 2 = 61,60 v. H.), eine von 26 Jah-
ren und 215 Tagen einen Ruhegehaltssatz von 
66,59 v. H. (66 v. H. + 0,59 v. H. × 1 = 66,59 v. H.). 

4Degressive Ruhegehaltsskala
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degressiven Ruhegehaltssatzes (Abs. 5 bis 7), so-
weit sich der den Versorgungsbezügen zugrun-
deliegende Ruhegehaltssatz danach bestimmt. 
2Das gilt auch bei Änderungsfestsetzungen für 
am 1. Januar 2011 vorhandene Versorgungsemp-
fänger (vgl. Nr. 100.1.6).

103.9 1Ein unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang 
ist auch dann gegeben, wenn die öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisse und die diesen 
gleichgestellten Beschäftigungsverhältnisse 
(Abs. 10) lediglich durch allgemein arbeitsfreie 
Tage unterbrochen waren. 2Nicht zu den öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnissen gehören 
insbesondere:

–  privatrechtliche Beschäftigungsverhältnisse 
im öffentlichen Dienst mit Ausnahme der in 
Abs. 10 gleichgestellten Beschäftigungsver-
hältnisse,

–  Wehrdienst,

–  Zivildienst nach dem ZDG,

–  öffentlich-rechtliche Amtsverhältnisse (z. B. 
Minister, parlamentarische Staatssekretäre),

–  Abgeordnetenmandate im Bundes- oder ei-
nem Landtag.

3Merkmal für ein gleichgestelltes Beschäfti-
gungsverhältnis ist die Gewährleistung der 
dem Beschäftigten vertraglich zugesicherten 
Versorgung nach beamtenrechtlichen Grund-
sätzen oder Vorschriften oder entsprechenden 
kirchenrechtlichen Regelungen, die zur Versi-
cherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung führt.

103.10 Unter die Übergangsregelung fallen auch die 
Beamten und Beamtinnen, deren Schwerbehin-
derung erst nach dem 16. November 2000 for-
mell festgestellt worden ist, wenn sie nachweisen 
können, dass die Schwerbehinderteneigenschaft 
bereits vor dem genannten Zeitpunkt vorgelegen 
hat.

103.11.1 Für am 1. Januar 2011 vorhandene Beamte und 
Beamtinnen, deren Beamtenverhältnis bereits 
vor dem 1. Januar 1966 begründet wurde, gelten 
bei Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit Renten im Sinn des Art. 85 die Nrn. 100.2 
und 100.2.1 entsprechend.

103.11.2 1Erhielten am 1. Oktober 1994 vorhandene Be-
amte und Beamtinnen vor dem 1. Oktober 1994 
anstelle einer Rente eine Abfindung, Beitragser-
stattung oder sonstige Zahlung, wird für diese 
Rente keine Ruhensberechnung nach Art. 85 
durchgeführt (keine Verrentung nach Art. 85 
Abs. 4 Satz 2). 2Art. 24 Abs. 4 bleibt unberührt.

103.12 1Der Ausgleich unterliegt nicht der Anwendung 
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvor-
schriften. 2Waren die Bezüge des letzten Monats 
nach Art. 9 BayDG gekürzt, ist auch der Aus-
gleich entsprechend zu kürzen.

Ruhe- 
gehalt-
fähige 

Dienstzeit 
volle Jahre

Ruhe-
gehaltssatz 

in v. H.

Ruhe- 
gehaltfähi-
ge Dienst-
zeit volle 

Jahre

Ruhe-
gehaltssatz 

in v. H.

1 bis 10 35 23 61

11 37 24 63

12 39 25 65

13 41 26 66

14 43 27 67

15 45 28 68

16 47 29 69

17 49 30 70

18 51 31 71

19 53 32 72

20 55 33 73

21 57 34 74

22 59 35 75

103.7 1Die sich für Zeiten nach dem 31. Dezember 
1991 ergebende ruhegehaltfähige Dienstzeit in 
Dezimaljahren entspricht dem Ruhegehaltssatz. 
2Liegt vor dem 1. Januar 1992 eine ruhegehaltfä-
hige Dienstzeit von weniger als zehn Jahren vor, 
so bleibt die Differenz bei der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit nach dem 31. Dezember 1991 vor der 
Umrechnung in Dezimaljahre außer Ansatz.

Beispiel:
Jahre Tage

Ruhegehalt fähige 
Dienstzeit vor dem 
1. Januar 1992

5 210,00

Ruhegehaltssatz 35,00 v. H.

Ruhegehaltfähige 
Dienstzeit nach 
dem 31. Dezember 
1991

21 165,00

abzüglich auf  
10 Jahre  fehlende 
Dienstzeit vor dem  
1. Januar 1992

4 155,00

Maßgebende 
Dienstzeit nach 
dem 31. Dezember 
1991

    17       10,00

Dezimaljahre 17,03

Ruhegehaltssatz 17,03 v. H.

Gesamtruhe-
gehaltssatz 52,03 v. H.

3Nach Abschluss der Absenkung des Versor-
gungsniveaus ist der nach Abs. 6 und 7 Sätze 1 
und 2 ermittelte Ruhegehaltssatz mit dem Anpas-
sungsfaktor 0,95667 zu multiplizieren und dem 
nach Art. 26 Abs. 1 ermittelten Ruhegehaltssatz 
gegenüberzustellen.

103.8 1Abs. 8 bestimmt für die Ermittlung der Höchst-
grenzen beim Zusammentreffen der Versor-
gungsbezüge mit weiteren Versorgungsbezügen 
oder mit Renten die Anwendung des besonderen 



FMBl Nr. 12/2012514

104. Ruhegehalt und Übergangsgeld auf Grund von 
Übergangsregelungen im Besoldungsrecht

104.1 1Die Ruhegehaltfähigkeit von Bezügebestand-
teilen der Beamten und Beamtinnen ist, soweit 
diese im Besoldungsrecht nur noch für einen vo-
rübergehenden Zeitraum vorgesehen sind, teil-
weise nicht in Art. 12 geregelt. 2Betroffen davon 
sind:

104.1.1 1Die Zuschüsse zum Grundgehalt von Professo-
ren und Professorinnen mit Ämtern der Besol-
dungsordnung C kw (künftig wegfallend; vgl. 
Anlage 1 zum BayBesG) nach Art. 107 Abs. 3 
BayBesG, soweit sie für ruhegehaltfähig erklärt 
wurden. 2Das Grundgehalt, die Strukturzulage 
bei Ämtern der Besoldungsgruppe C1 kw und der 
Familienzuschlag der Stufe 1 sind nach Art. 12 
Abs. 1 ruhegehaltfähig.

104.1.2 1Eine Überleitungszulage nach Art. 108 Abs. 1 
BayBesG, die eine sich im Rahmen der Überlei-
tung nach Art. 103 ff. BayBesG ergebende Verrin-
gerung der Bezüge zwischen 31. Dezember 2010 
und 1. Januar 2011 ausgleicht, ist mit dem Teil 
ruhegehaltfähig, der nach dem BayBeamtVG ru-
hegehaltfähige Bezügebestandteile ersetzt. 2Der 
Anteil bezieht sich auf den zum Zeitpunkt des 
Eintritts des Versorgungsfalles nach Anwendung 
des Art. 108 Abs. 1 Satz 3 BayBesG verbliebenen 
Betrag der Überleitungszulage.

104.1.3 Für am 31. Dezember 2010 den Beamten und 
 Beamtinnen zustehende Ausgleichs- oder 
Überleitungszulagen, die nach Art. 108 Abs. 2 
 BayBesG fortgezahlt wurden, gilt Nr. 104.1.2 ent-
sprechend.

104.2 Bei der Ermittlung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit im Rahmen der Festsetzung der Ver-
sorgungsbezüge für in Art. 107 Abs. 1 BayBesG 
aufgeführtes Hochschulpersonal sind wissen-
schaftliche Qualifikationszeiten entsprechend 
Art. 22 zu berücksichtigen.

104.3 1Die Bemessung des Übergangsgelds nach Art. 67 
weicht bei nicht auf eigenen Antrag entlasse-
nem Hochschulpersonal nach Art. 107 Abs. 1 
BayBesG insoweit ab, als es pro Jahr Dienstzeit 
dem Betrag der Besoldung des letzten Monats 
entspricht. 2Die Begrenzung des Übergangsgel-
des auf das Sechsfache dieses Bezugs entspricht 
Art. 67.

105. Hinterbliebenenversorgung

105.0 1Art. 105 betrifft die Versorgung künftiger Hinter-
bliebener am 1. Januar 2011 vorhandener aktiver 
Beamter und Beamtinnen. 2Er führt verschiedene 
Einzelregelungen für Beamte bzw. Hinterbliebe-
ne, die vor einem bestimmten Stichtag geboren 
sind, bzw. deren Ehe vor bestimmten Stichtagen 
geschlossen bzw. geschieden wurde, fort.

105.1 Abs. 1 führt die Regelung des § 69e Abs. 5 Satz 2 
BeamtVG für die am 1. Januar 2011 vorhandenen 
aktiven Beamten fort (vgl. auch Art. 102 Abs. 1 
für die am 1. Januar 2011 vorhandenen Versor-
gungsempfänger).

105.2 1In den bezeichneten Fällen richtet sich die Ge-
währung von Unterhaltsbeiträgen an geschie-
dene Ehegatten sowie an Ehegatten, deren Ehe 

aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist, 
nach Art. 138 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 BayBG in der 
bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Fassung; 
die dazu ergangenen Richtlinien sind sinngemäß 
anzuwenden. 2Art. 37 (Abfindung) findet Anwen-
dung.

105.3.1 1Sind die künftigen Ausgleichsrentenansprüche 
abgefunden worden (§ 1587l BGB in der bis zum 
31. August 2009 geltenden Fassung), besteht kein 
Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag. 2Der An-
spruch auf den Unterhaltsbeitrag setzt die fiktive 
Witwengeldberechtigung des früheren Ehegat-
ten für den Fall des Fortbestehens der Ehe bis 
zum Tode des Beamten, der Beamtin oder des 
Ruhestandsbeamten, der Ruhestandsbeamtin 
voraus. 3Es kommt nicht darauf an, ob der ge-
schiedene Ehegatte im Zeitpunkt des Todes des 
Beamten, der Beamtin oder des Ruhestandsbe-
amten, der Ruhestandsbeamtin auch bereits die 
Ausgleichsrente verlangen konnte (§ 1587g Abs. 1 
Satz 2 BGB in der bis zum 31. August 2009 gel-
tenden Fassung).
4Die Begründung von Rentenanwartschaften 
in der gesetzlichen Rentenversicherung im 
Versorgungsausgleichsverfahren war durch 
die Regelung des § 1587b Abs. 5 BGB in der bis 
zum 31. August 2009 geltenden Fassung auf ei-
nen Höchstbetrag begrenzt (§ 76 Abs. 2 Satz 3 
SGB VI). 5Überstieg der Ausgleichsanspruch 
des oder der Ausgleichsberechtigten – gegebe-
nenfalls zusammen mit den selbst während der 
Ehezeit erworbenen Rentenanwartschaften – die-
sen Höchstbetrag, so findet gemäß § 1587f Nr. 2 
BGB in der bis zum 31.August 2009 geltenden 
Fassung für den noch nicht ausgeglichenen Be-
trag der schuldrechtliche Versorgungsausgleich 
statt.
6In diesen Fällen hat der oder die Ausgleichs-
pflichtige dem oder der Ausgleichsberechtigten 
bei Erfüllung der Voraussetzungen eine Geld-
rente (Ausgleichsrente) in Höhe des Betrages 
des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs zu 
zahlen (§ 1587g BGB in der bis zum 31. August 
2009 geltenden Fassung).
7Verstirbt der oder die Ausgleichspflichtige, tritt 
der Dienstherr in diese Verpflichtung durch Zah-
lung eines Unterhaltsbeitrages insoweit ein, als 
der schuldrechtliche Versorgungsausgleich auf 
dem Ausgleich einer Versorgung oder Versor-
gungsanwartschaft aus einem öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis beruht.

105.3.2 1Eine MdE ist von dem oder der Unterhaltsbe-
rechtigten, durch eine Bestätigung oder einen 
Bescheid eines Trägers der gesetzlichen Renten-
versicherungen, hilfsweise durch das Zeugnis 
oder eine Bestätigung eines Amtsarztes, eines 
beamteten Arztes oder eines Vertrauensarztes 
nachzuweisen. 2Das Vorliegen der MdE ist, so-
weit erforderlich, in angemessenen Abständen 
zu überprüfen.

105.3.3 1Als waisengeldberechtigte Kinder kommen nur 
Kinder des verstorbenen Beamten oder Ruhe-
standsbeamten, der verstorbenen Beamtin oder 
Ruhestandsbeamtin in Betracht (vgl. Nr. 39). 2Als 
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106.1 1Die Regelung enthält Maßgaben bei vorzeitigen 
Ruhestandsversetzungen auf Antrag nach Art. 64 
Nr. 1 BayBG. 2So verbleibt für Beamte und Beam-
tinnen, die vor dem 1. Januar 1949 geboren sind, 
das 65. Lebensjahr als Referenzalter ab dem Sie 
abschlagsfrei in den Ruhestand versetzt werden 
können. 3Für die Beamte und Beamtinnen des 
Geburtsjahrganges 1949 gilt in der Folge eine 
beschleunigte Anhebung.

106.2 1Bei vorzeitiger Ruhestandsversetzung auf An-
trag von schwerbehinderten Beamten und Beam-
tinnen nach Art. 64 Nr. 2 BayBG regelt Abs. 2 die 
stufenweise Anhebung des Referenzalters vom 
63. auf das 65. Lebensjahr. 2Für schwerbehin-
derte Beamte und Beamtinnen, die vor dem 1. Ja-
nuar 1952 geboren sind, gilt das 63. Lebensjahr 
als Referenzalter, sie können somit wie bisher ab 
diesem Alter ohne Abschlag in den Ruhestand 
versetzt werden. 

106.3 Die Vorschrift regelt die stufenweise Anhebung 
des Referenzalters vom 63. auf das 65. Lebens-
jahr bei vorzeitigen Ruhestandsversetzungen 
wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem 
Dienstunfall beruhen.

107. Besondere Maßgaben

107.0 1Art. 107 stellt zusammen mit Art. 103 Abs. 1 si-
cher, dass die durch das Versorgungsänderungs-
gesetz 2001 eingeleitete Niveauabsenkung auch 
im zeitlichen Geltungsbereich des BayBeamtVG 
weitergeführt wird. 2Da bis zum 31. Dezember 
2010 sechs Absenkungsschritte vollzogen sind, 
betrifft dies die noch ausstehenden zwei Absen-
kungsschritte.

107.1 1Abs. 1 enthält den vorletzten Schritt der Niveau-
absenkung. 2Die erste allgemeine Anpassung 
(Art. 4) nach Inkrafttreten des BayBeamtVG ist 
die siebte Anpassung im Sinn von § 69e Abs. 3 
Satz 1 BeamtVG. 3Ausgenommen von der Ab-
senkung bleibt das Mindestruhegehalt. 4Zu 
der Regelung des bisherigen § 69e Abs. 3 Satz 4 
 BeamtVG vgl. Art. 101 Abs. 7 Nrn. 1 bis 4.

107.2 1Abs. 2 regelt den Abschluss der Niveauabsen-
kung. 2Abs. 2 Satz 1 entspricht inhaltlich § 69e 
Abs. 4 Satz 1 BeamtVG, Satz 5 § 69e Abs. 4 Sät-
ze 2 und 3 BeamtVG. 3Der Ruhegehaltssatz des 
Unfallruhegehaltes nimmt entsprechend den 
Regelungen zur Ermittlung des Ruhegehaltssat-
zes nach Abschluss der Absenkung des Versor-
gungsniveaus nur mit dem Anteil des erdienten 
Ruhegehalts an der Absenkung teil.

Beispiel:
Erdienter Ruhegehaltssatz 56,45 v. H.

Erhöhungssatz 20,00 v. H.

ergibt (höchstens 75,00 v. H.) 75,00 v. H.

nach Absenkung: 

56,45 × 0,95667 = 54,00 v. H.

Erhöhungssatz 20,00 v. H.

ergibt (höchstens 71,75 v. H.) 71,75 v. H.
4Da nur der erdiente Teil des Ruhegehalts an der 
Niveauabsenkung teilnimmt, wird nach Abs. 2 
Satz 2 der Ausgleichsbetrag gemäß Abs. 3 Satz 1 
auf den Betrag vermindert, der auf dem erdien-

waisengeldberechtigt gelten auch Kinder, die an-
stelle von Waisengeld einen Unterhaltsbeitrag 
erhalten. 3Die Erziehung von waisengeldberech-
tigten Kindern endet mit deren Volljährigkeit; 
nicht dagegen die Sorge für waisengeldberech-
tigte Kinder mit körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderungen.

105.3.4 1Bemessungsgrundlage für den Unterhaltsbei-
trag ist die Ausgleichsrente, die der Beamte oder 
die Beamtin oder der Ruhestandsbeamte oder die 
Ruhestandsbeamtin zum Zeitpunkt seines oder 
ihres Todes nach § 1587g BGB in der bis zum 
31. August 2009 geltenden Fassung zu leisten 
hatte. 2Wenn eine Ausgleichsrente noch nicht zu 
leisten war, berechnet sich der Unterhaltsbeitrag 
grundsätzlich aus dem Monatsbetrag des durch 
die Entscheidung des Familiengerichts begrün-
deten schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs. 
3Dieser Monatsbetrag erhöht oder vermindert 
sich um die Hundertsätze der nach dem Ende 
der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des Todes des Be-
amten oder der Beamtin oder des Ruhestands-
beamten oder der Ruhestandsbeamtin eingetre-
tenen Erhöhungen oder Verminderungen der 
beamtenrechtlichen Versorgungsbezüge, die in 
festen Beträgen festgesetzt sind.
4Die Ausgleichsrente und der durch die Entschei-
dung des Familiengerichts begründete Monats-
betrag des schuldrechtlichen Versorgungsaus-
gleichs sind nur insoweit zu berücksichtigen, als 
sie auf einem schuldrechtlichen Versorgungs-
ausgleich nach § 1587f Nr. 2 BGB in der bis zum 
31. August 2009 geltenden Fassung wegen einer 
Anwartschaft oder eines Anspruchs nach § 1587a 
Abs. 2 Nr. 1 BGB in der bis zum 31. August 2009 
geltenden Fassung beruhen.

105.3.5 Bei der Berechnung des der Festsetzung des Wit-
wengeldes zugrunde liegenden Ruhegehalts ist 
auf den Zeitpunkt des Todes des Beamten oder 
der Beamtin oder des Ruhestandsbeamten oder 
der Ruhestandsbeamtin abzustellen. 

105.3.6 1Bei der Berechnung des Witwengeldes ist Art. 36 
Abs. 2 zu beachten. 2Als Ehedauer ist die Zeit 
vom Tage der Eheschließung bis zum Tage der 
rechtskräftigen Auflösung der Ehe anzusetzen.

105.3.7 Der Zeitpunkt der Antragstellung hat auf den Be-
ginn der Zahlung des Unterhaltsbeitrages keinen 
Einfluss.

105.3.8 1Der Unterhaltsbeitrag fällt mit dem Ende des 
Monats weg, in dem die Anspruchsvoraussetzun-
gen für seine Gewährung letztmalig vorgelegen 
haben. 2Er ist auf Antrag erneut zu gewähren, 
wenn die Anspruchsvoraussetzungen wieder 
erfüllt sind. 3Art. 44 ist entsprechend anzuwen-
den.

105.4 Die Tz. 22.2 und 22.3 BeamtVGVwV sind ent-
sprechend anzuwenden.

106. Übergangsregelung zur Anhebung der Alters-
grenzen

106.0 In Art. 106 sind die Folgeänderungen aus der 
Anhebung der Altersgrenzen zur Bestimmung 
des Referenzalters für die Bemessung des Ver-
sorgungsabschlags geregelt. 
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ten Teil des Ruhegehalts beruht. 5Dieser Betrag 
wird ab den folgenden Bezügeanpassungen nach 
Abs. 3 Satz 2 aufgezehrt (vgl. Nr. 107.3 Satz 5). 
6Abs. 2 Satz 3 tritt an die Stelle von Art. 85 Abs. 11 
BeamtVG, die Ergänzung in Abs. 2 Satz 4 ergibt 
sich aus der von den Überleitungsvorschriften 
des BeamtVG abweichenden Regelungstechnik 
des Art. 100.

107.3 1Abs. 3 trifft eine Übergangsregelung im Hin-
blick auf die Einbeziehung des Unfallruhege-
halts in die Niveauabsenkung. 2Die Regelung 
gewährleistet, dass es durch die Einbeziehung 
des Unfallruhegehalts in die Niveauabsen-
kung zu keiner Verminderung des Zahlbetrags 
kommt und dient insofern dem Bestandsschutz. 
3Der Ausgleichsbetrag nach Abs. 3 Satz 1 ist 
ab der ersten allgemeinen Anpassung (Art. 4) 
nach dem 1. Januar 2011 zu gewähren. 4Die zu 
erwartende Erhöhung der Versorgungsbezüge 
durch die zweite allgemeine Anpassung nach 
dem 1. Januar 2011 wird die damit verbundene 
Verminderung durch den Abschluss der Niveau-
absenkung kompensieren, so dass kein weiterer 
Ausgleichsbetrag bzw. keine Erhöhung des Aus-
gleichsbetrags erforderlich wird. 5Die Aufzeh-
rung des Ausgleichsbetrages gemäß Abs. 3 Satz 2 
beginnt mit der dritten allgemeinen Anpassung 
nach dem 1. Januar 2011; der Ausgleichsbetrag 
selbst gehört nicht zu den ruhegehaltfähigen Be-
zügen im Sinn des Gesetzes und nimmt an den 
Anpassungen nicht teil. 6Abs. 3 Satz 3 bezieht 
auch die Kriegsunfallfürsorgeberechtigten, für 
die die Niveauabsenkung ebenfalls gilt, in die 
Übergangsregelung mit ein.

107.4 1Anders als das (allgemeine) Unfallruhegehalt 
bleibt das qualifizierte Unfallruhegehalt von 
der Niveauabsenkung weiterhin ausgenommen. 
2Ebenfalls von der Niveauabsenkung ausgenom-
men bleiben Emeritenbezüge.

107.5 1Die Regelung des Abs. 5 entspricht inhaltlich 
§ 69e Abs. 2 BeamtVG. 2Bis zum Abschluss der 
Niveauabsenkung sind bei der Festsetzung von 
Versorgungsbezügen die für die Berechnung des 
Ruhegehaltssatzes die vor Beginn der Niveau-
absenkung geltenden Vomhundertsätze zu ver-
wenden und der so ermittelte Ruhegehaltssatz 
bei den folgenden Anpassungen nach Maßgabe 
der Abs. 1 bis 4 zu vermindern.

108. Laufende Erstattungen

108.0 1Die Vorschrift regelt Fälle, in denen der inner-
bayerische Dienstherrenwechsel und der Ein-
tritt des Versorgungsfalles vor dem 1. Januar 
2011 stattgefunden haben und der abgebende 
Dienstherr entsprechend dem bisherigen Recht 
Erstattungen an den Versorgungsdienstherrn 
leistet. 2Wegen der bund-/länderübergreifenden 
Erstattung von Versorgungsbezügen siehe Anla-
ge 2.

108.1 1Erfasst sind laufende Erstattungen nach:

a) § 107b BeamtVG,

b) Art. 145 BayBG in der bis zum 31. Dezember 
2010 geltenden Fassung (sowie den Vorgän-
gervorschriften Art. 120 BayBG in der bis zum 

31. März 2009 geltenden Fassung und Art. 174 
BayBG in der bis zum 16. November 1976 gel-
tenden Fassung),

c) Art. 143 Abs. 1 BayBG in der bis zum 31. De-
zember 2010 geltenden Fassung (sowie den 
Vorgängervorschriften Art. 150 Abs. 1 BayBG 
in der bis zum 31. März 2009 geltenden Fas-
sung und Art. 210 Abs. 1 BayBG in der bis zum 
16. November 1976 geltenden Fassung) jeweils 
in Verbindung mit Art. 24 KWBG in der bis 
zum 31. Mai 1964 geltenden Fassung,

d) Art. 143 Abs. 2 Satz 2 BayBG in der bis zum 
31. Dezember 2010 geltenden Fassung (sowie 
den Vorgängervorschriften Art. 150 Abs. 2 
Satz 2 BayBG in der bis zum 31. März 2009 
geltenden Fassung und Art. 210 Abs. 2 Satz 2 
BayBG in der bis zum 16. November 1976 gel-
tenden Fassung),

e) Art. 127 KWBG,

f) § 42 Abs. 1 und 2 G 131 in Verbindung mit § 2 
DKfAG,

g) § 78a G 131 in Verbindung mit § 2 DKfAG,

h) §§ 23, 30 BWGöD sowie

i) Vereinbarungen.
2Die danach errechneten bisherigen Anteilsätze 
werden festgeschrieben und auf die jeweiligen 
Versorgungsbezüge angewendet. 3Nach dem 
Versorgungsurheber festgeschriebene Anteilsät-
ze sind auch auf die Hinterbliebenenversorgung 
anzuwenden.

108.2 Zuständigkeiten

Wegen der Zuständigkeiten siehe Nr. 94.0.2.

109. Versorgungslastenteilung bei vergangenen 
Dienstherrenwechseln ohne laufende Erstat-
tung

109.0 1Erfasst werden Dienstherrenwechsel vor dem 
1. Januar 2011, welche die Voraussetzungen der 
Versorgungslastenteilung erfüllen, für die aber 
mangels Eintritts des Versorgungsfalls noch 
keine Versorgungslastenteilung erfolgt (sog. 
„Schwebefälle“). 2In diesen Fällen wird grund-
sätzlich am bisherigen Erstattungsverfahren 
festgehalten. 3Der abgebende Dienstherr hat 
jedoch die Möglichkeit anstelle der laufenden 
Erstattung eine Abfindung zu leisten. 4Bei Be-
teiligung eines zahlungspflichtigen nichtbayeri-
schen Dienstherrn richtet sich die Versorgungs-
lastenteilung für alle beteiligten Dienstherren 
nach § 11 des Versorgungslastenteilungs-Staats-
vertrags; Art. 109 findet keine Anwendung.

109.1.1 Voraussetzungen der Versorgungslastentei-
lung

Ob die Voraussetzungen der Versorgungslasten-
teilung erfüllt sind, ist nach dem der Versor-
gungslastenteilung zugrunde liegenden Recht 
zu entscheiden:

109.1.1.1 § 107b BeamtVG
1Zum Personenkreis des § 107b Abs. 1 BeamtVG 
in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung 
gehören Beamte und Beamtinnen sowie Richter 
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hegehaltfähig und damit bei Berechnung der 
Jahresgrenze in Satz 4 einzubeziehen; bei der 
Berechnung des Aufteilungsverhältnisses blei-
ben diese Zeiten außen vor (vgl. Nr. 109.1.4.2).

109.1.1.3 Art. 127 KWBG
1Von der Versorgungslastenteilung nach Art. 127 
KWBG sind kommunale Wahlbeamte und Wahl-
beamtinnen betroffen, deren Beamtenverhältnis 
auf Zeit im Anschluss an ein anderes Beamten- 
oder Richterverhältnis begründet wurde. 2Dort 
wurde auch die Versorgungslastenteilung für 
den Fall bestimmt, dass kommunale Wahlbeamte 
nach Ablauf der Amtszeit wieder in das frühere 
Beamten- oder Richterverhältnis übernommen 
wurden. 3Die Einbeziehung der Schwebefälle 
nach Art. 127 KWBG ist Rechtsfolge der aus-
drücklichen Einbeziehung der kommunalen 
Wahlbeamten und Wahlbeamtinnen in die Ver-
sorgungslastenteilung in Teil 4 (Art. 94 Abs. 1 
Satz 2).

109.1.1.4 Vereinbarungen

Die Versorgungslastenteilung ist entsprechend 
der individuell vereinbarten Regelung zu voll-
ziehen.

109.1.2 Beginn der Versorgungslastenteilung
Die Versorgungslastenteilung beginnt mit 
Ausnahme des einstweiligen Ruhestands (vgl. 
Nr. 109.3) mit dem Eintritt des Beamten oder der 
Beamtin in den Ruhestand.

109.1.3 Auszugleichende Versorgungsbezüge

109.1.3.1 Laufende Versorgungsbezüge
1Versorgungsbezüge sind alle vom Versorgungs-
dienstherrn nach Anwendung von Ruhens-, Kür-
zungs- und Anrechnungsvorschriften gewähr-
ten laufenden Versorgungsbezüge (Art. 2 Abs. 1 
Nrn. 1 bis 3, 5 und 6) einschließlich der darauf 
entfallenden Nach- und Überzahlungen. 2Die 
Kürzung der Versorgungsbezüge nach Art. 92 
gilt nicht als Kürzungsvorschrift in diesem Sinn 
(vgl. Anlage 2 Nr. 5). 3Das Übergangsgeld nach 
Art. 67 zählt nicht zu den auszugleichenden Ver-
sorgungsbezügen.

109.1.3.2 Sonstige Versorgungsbezüge

Einmalige Zahlungen im Zusammenhang mit 
der Anpassung der Versorgungsbezüge (Art. 4), 
die jährliche Sonderzahlung (Art. 2 Abs. 1 Nr. 7), 
das Sterbegeld (Art. 33), die Witwenabfindung 
(Art. 37), einmalige Pflegekosten (Art. 51), das 
Unfallsterbegeld (Art. 57), die einmalige Unfal-
lentschädigung (Art. 62), der Ausgleich bei be-
sonderen Altersgrenzen (Art. 103 Abs. 12) sowie 
Gnadenunterhaltsbeiträge zählen ebenfalls zu 
den auszugleichenden Versorgungsbezügen.

109.1.4 Aufteilungsverhältnis

109.1.4.1 1Abs. 1 Satz 1 regelt, dass sich der abgebende 
Dienstherr ab Eintritt des Versorgungsfalles zeit-
anteilig an den Versorgungsbezügen des Versor-
gungsdienstherrn zu beteiligen hat. 2Maßgeblich 
sind entsprechend Art. 145 Abs. 1 BayBG in der 
bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung 

und Richterinnen auf Lebenszeit oder auf Probe 
oder auf Widerruf, die zum Zeitpunkt der Über-
nahme das 45. Lebensjahr vollendet hatten. 2Von 
der Versorgungslastenverteilung ausgeschlos-
sen sind insbesondere Dienstherrenwechsel 
von Beamten und Beamtinnen auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst, Beamte und Beamtinnen 
sowie Richter und Richterinnen auf Zeit, Ehren-
beamten und -beamtinnen sowie ehrenamtlichen 
Richtern und Richterinnen.
3Zum Personenkreis des § 107b Abs. 1 in der ab 
1. Januar 2002 geltenden Fassung gehören Be-
amte und Beamtinnen sowie Richter und Rich-
terinnen auf Lebenszeit, die dem abgebenden 
Dienstherrn nach Ablegung der Laufbahnprü-
fung oder Feststellung der Befähigung mindes-
tens fünf Jahre zur Dienstleistung zur Verfügung 
standen.
4Übernahme im Sinn dieser Vorschrift ist die 
Versetzung und die Berufung in ein neues Be-
amten- oder Richterverhältnis ohne oder mit 
vorheriger Entlassung. 5Erfasst sind auch die 
im Wege eines Berufungsverfahrens ernannten 
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. 
6Voraussetzung für die Übernahme ist ein un-
mittelbarer zeitlicher Zusammenhang. 7Dieser ist 
auch dann gegeben, wenn die öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnisse lediglich durch allge-
mein arbeitsfreie Tage unterbrochen waren.
8Eine Zustimmung beider Dienstherren liegt 
in der Regel vor, wenn eine rechtswirksame 
Versetzung vom bisherigen Dienstherrn zum 
neuen Dienstherrn erfolgte. 9In anderen Fällen 
muss eine gesonderte vorherige Erklärung des 
abgebenden Dienstherrn vorliegen. 10Die Zu-
stimmung sollte schriftlich erteilt worden sein 
und musste vor der rechtlichen Wirksamkeit der 
Übernahme erfolgt sein; eine nachträgliche Ge-
nehmigung heilt das fehlende Zustimmungser-
fordernis nicht.

109.1.1.2 Art. 145 BayBG in der bis zum 31. Dezember 
2010 geltenden Fassung (Art. 120 in der bis zum 
31. März 2009 geltenden Fassung und Art. 174 
BayBG in der bis zum 16. November 1976 gel-
tenden Fassung)
1Zum Personenkreis zählen Beamte und Beam-
tinnen auf Lebenszeit, auf Probe und auf Zeit, die 
zu einem anderen Dienstherrn versetzt wurden. 
2Ab 1. Januar 1972 waren auch Übernahmen 
in den Dienst einer anderen Körperschaft nach 
Maßgabe der §§ 128, 129 BRRG erfasst, soweit 
die abgebende Körperschaft erhalten blieb. 3Ab 
dem 1. April 2009 ist mit der Neuregelung der 
Kompetenzen im Dienstrecht als Folge der Föde-
ralismusreform I vorgenannte Übernahme in den 
§§ 16 und 17 BeamtStG sowie in den Art. 51 und 
52 BayBG geregelt. 4Keine Versorgungslastentei-
lung erfolgt gegenüber solchen Dienstherren, bei 
denen der Beamte oder die Beamtin eine berück-
sichtigungsfähige ruhegehaltfähige Dienstzeit 
von weniger als einem Jahr zurückgelegt hat 
(vgl. Art. 145 Abs. 1 Satz 2 BayBG in der bis zum 
31. Dezember 2010 geltenden Fassung). 5Zeiten 
als Beamter oder Beamtin auf Widerruf sind ru-
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nur Zeiten im Beamten- oder Richterverhältnis 
sowie Zeiten im kommunalen Wahlbeamtenver-
hältnis, soweit sie ruhegehaltfähig sind.

109.1.4.2 Zeiten im Beamtenverhältnis auf Widerruf sind 
nach Abs. 1 Satz 2 in Fortführung der Regelung 
in § 107b Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 BeamtVG nicht 
zu berücksichtigen, insoweit wurde die früher 
davon abweichende Einbeziehung nach Art. 145 
Abs. 1 BayBG in der bis zum 31. Dezember 2010 
geltenden Fassung im Sinn einer einheitlichen 
Sachbehandlung aufgegeben.

109.1.4.3 Beurlaubungszeiten mit Anerkennung oder Zusi-
cherung der Ruhegehaltfähigkeit sind dem abge-
benden Dienstherrn zuzurechnen, gleiches gilt 
für die Zeit der Abordnung zum aufnehmenden 
Dienstherrn (bisher § 107b Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 
2 und Satz 3 BeamtVG).

109.1.4.4 Bei der Berechnung der Dienstzeiten ist Art. 26 
Abs. 1 Satz 5 in Verbindung mit Sätzen 3 und 4 
entsprechend anzuwenden.

109.1.4.5 1Der auszugleichende Betrag berechnet sich 
durch Anwendung des Verhältnisses der den 
Dienstherren zuzuordnenden Dienstzeiten, 
ausgedrückt in einem nach Art. 26 Abs. 1 Satz 4 
auf zwei Dezimalstellen gerundeten Erstat-
tungshundertsatz, auf die Versorgungsbezüge. 
2Der Erstattungshundertsatz ist mit Eintritt des 
Versorgungsfalles zu ermitteln; eine Neuberech-
nung findet nur bei Änderung des Verhältnisses 
der Dienstzeiten statt. 3Er ist auch auf die Hin-
terbliebenenversorgung anzuwenden.

Beispiel:

Ein Beamter leistet beim Freistaat Bayern den Vor-
bereitungsdienst von drei Jahren im Beamtenver-
hältnis auf Widerruf ab und anschließend eine 
Dienstzeit von zwei Jahren im Beamtenverhältnis. 
Nach seiner Versetzung zur Kommune B leistet er 
dort eine Dienstzeit von 35 Jahren im Beamten-
verhältnis ab.

Die Versorgungslasten waren zum Zeitpunkt des 
Dienstherrenwechsels nach Art. 145 BayBG in der 
bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung zu 
teilen; eine Versorgungslastenteilung nach § 107b 
BeamtVG kam mangels fünfjähriger Dienstleis-
tung im Beamtenverhältnis beim Freistaat  Bayern 
nicht zum Tragen. Die von der Kommune B zu 
zahlenden Versorgungsbezüge sind im Verhält-
nis zwei Jahre beim Freistaat Bayern zu 35 Jahren 
bei der Kommune B aufzuteilen, der Freistaat hat 
folglich 5,41 v. H. der Versorgungsbezüge an die 
Kommune B zu erstatten.

109.2 Der Anteil der auszugleichenden Versorgung be-
misst sich nach dem zum Zeitpunkt des Dienst-
herrenwechsels innegehabten Amt des Beamten 
oder der Beamtin; damit werden Mehrkosten 
durch Verleihung eines höherwertigen Amtes 
beim aufnehmenden Dienstherrn für den aus-
gleichspflichtigen Dienstherrn vermieden (Fort-
führung der bisherigen Regelungen in § 107b 
Abs. 2 Satz 2 BeamtVG, Art. 145 Abs. 2 BayBG 
in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fas-
sung und Art. 127 Abs. 2 KWBG).

109.2.1 1Die Differenz des Ruhegehalts nach dem höherwertigen Amt beim aufnehmenden Dienstherrn und des 
(fiktiven) Ruhegehalts nach dem Amt beim abgebenden Dienstherrn zum Zeitpunkt des Wechsels ist beim 
Erstattungshundertsatz nach Nr. 109.1.4.5 zu berücksichtigen. 2Dazu wird die sich nach dem fiktiven Ruhe-
gehalt ergebende auszugleichende Versorgung in einem Erstattungshundertsatz des Ruhegehalts nach dem 
höherwertigen Amt ausgedrückt.

Beispiel:
Eine Beamtin leistet bei Dienstherr A den Vorbereitungsdienst von drei Jahren im Beamtenverhältnis auf Widerruf 
ab und anschließend eine Dienstzeit von zwei Jahren im Beamtenverhältnis in einem Amt der Besoldungsgruppe 
A 9. Nach ihrer Versetzung zu Dienstherr B leistet sie dort eine Dienstzeit von 20 Jahren (davon 14 in Teilzeit mit 
der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit) im Beamtenverhältnis ab und wird aus einem Amt der 
Besoldungsgruppe A 11 wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt. (Versorgungslastenteilung: Schwe-
befall Art. 145 BayBG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung)

 Fiktives Ruhegehalt Ruhegehalt

 A 9 Stufe 8 A 11 Stufe 8

Grundgehalt 2.638,24 € 3.227,39 €

Strukturzulage 76,47 € 76,47 €

Familienzuschlag Stufe 1   113,04 €    113,04 €

Ruhegehaltfähige Bezüge 2.827,75 € 3.416,90 €

× Anpassungsfaktor 0,9675 2.735,85 € 3.305,85 €

Ruhegehaltssatz 53,76 v. H. 

Ruhegehalt 1.470,79 € 1.777,22 €

./. Versorgungsabschlag 10,8 v. H.   158,85 €    191,94 €

Erdientes Ruhegehalt 1.311,94 € 1.585,28 €

Mindestruhegehalt 1.439,52 € 
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derten Beamtin tritt im Jahre 2020 bei der Kom-
mune ein. Der Freistaat Bayern leistet bei Eintritt 
des Versorgungsfalls eine Abfindung an die Kom-
mune als Versorgungsdienstherrn.

Bei der Berechnung der Abfindung werden die Be-
züge zugrunde gelegt, die die Beamtin zum Zeit-
punkt des Dienstherrenwechsels beim Freistaat 
Bayern bezogen hat. Diese Bezüge (bestehend aus 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 10 mit der 
maßgeblichen Stufe, aber noch ohne Familien-
zuschlag) werden bis zum 1. Januar 2011 dyna-
misiert. Dazu werden die jeweiligen linearen An-
passungen beim Freistaat Bayern vom 1. Februar 
2003 bis zum 31. Dezember 2010 berücksichtigt, 
d. h.:

–  2,4 v. H. auf das Grundgehalt ab dem 1. April 
2003, 1 v. H. ab dem 1. April 2004 und 1 v. H. ab 
dem 1. August 2004 auf Grund des BBVAnpG 
2003/2004 sowie 

–  3 v. H. ab dem 1. Oktober 2007 auf Grund des 
BayBVAnpG 2007/2008 sowie 3 v. H. ab dem 
1. März 2009 und 1,2 v. H. ab dem 1. März 2010 
auf Grund des BayBVAnpG 2009/2010.

Einmalzahlungen und Sockelbeträge im Rahmen 
der Besoldungserhöhungen durch die Anpas-
sungsgesetze werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Abfindungsbetrag ergibt sich sodann durch 
Multiplikation der erhöhten Bezüge mit dem Be-
messungssatz nach Art. 96 Abs. 2 und der weite-
ren Multiplikation des Produkts mit der Anzahl 
der  beim Freistaat Bayern geleisteten Monate.

Der so ermittelte Abfindungsbetrag ist ab dem 
1. Januar 2011 mit 4,5 v. H. pro Jahr zu verzin-
sen.

109.4.3 1Der so ermittelte Abfindungsbetrag ist nach 
Abs. 4 in Verbindung mit Art. 110 Abs. 3 zu ver-
zinsen. 2Nr. 110.3 gilt entsprechend.

109.4.4 1Nach Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 in Verbindung 
mit Art. 110 Abs. 5 Satz 1 unterrichten sich die 
beteiligten Dienstherren gegenseitig über die für 
die Abfindung maßgeblichen Umstände. 2Der 
Umfang der Unterrichtungspflicht hängt vom 
Einzelfall ab.
3Der Verweis auf Art. 110 Abs. 5 Satz 2 stellt 
durch die entsprechende Anwendung des Art 98 
Abs. 2 sicher, dass früheren Dienstherren die bei 
ihnen anfallenden Nachversicherungsbeiträge 
in der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 181 
Abs. 5 SGB VI) oder in einer berufsständischen 
Altersversorgung erstattet werden. 4Vorausset-
zung ist, dass sie die Abfindung vorzeitig gezahlt 

109.3 1In den Fällen des einstweiligen Ruhestands 
beginnt die Versorgungslastenteilung mit der 
individuellen Antragsaltersgrenze des Beamten 
oder der Beamtin (Art. 64 Nrn. 1 oder 2 BayBG 
oder Art. 129 Satz 2 BayBG), spätestens jedoch 
mit Eintritt des Falles der Hinterbliebenenversor-
gung. 2Die Dauer des einstweiligen Ruhestands 
wird dem aufnehmenden Dienstherrn zugerech-
net, soweit dieser Zeitraum ruhegehaltfähig ist 
(bisher § 107b Abs. 3 und 4 Satz 2 BeamtVG).

109.4 1Der abgebende Dienstherr kann an Stelle der 
laufenden Erstattung nach Abs. 1 bis 3 eine Ab-
findung zahlen. 2Die Abfindung berechnet sich 
nach den allgemeinen Regeln der Art. 96 und 97 
mit den in Abs. 4 Satz 2 genannten Maßgaben. 
3So wird die Abfindung nach Art. 96 und 97 un-
ter den besonderen Voraussetzungen des Art. 110 
Abs. 2 berechnet. 4Ferner finden im Rahmen der 
Optionslösung Art. 110 Abs. 3 und 5 entspre-
chende Anwendung. 5Die Modifikationen sind 
erforderlich, weil die Zahlung hier – abweichend 
vom Regelfall des Abfindungsmodells – zeitlich 
nach dem (vor dem 1. Januar 2011 liegenden) 
Dienstherrenwechsel erfolgt. 6Der abgebende 
Dienstherr hat die Option unverzüglich nach Un-
terrichtung durch den Versorgungsdienstherrn 
über den Eintritt des Versorgungsfalls auszu-
üben.

109.4.1 1Für den staatlichen Bereich kann ohne nähere 
Wirtschaftlichkeitsprüfung auf Antrag des auf-
nehmenden Dienstherrn eine Abfindung gezahlt 
werden, soweit sie 10.000 € nicht übersteigt.

109.4.2 1Die Berechnung der Abfindung nach Maßga-
be des Art. 110 Abs. 2 enthält eine Abweichung 
vom Grundsatz des Art. 96 Abs. 3, wonach die 
Bezüge nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt 
des Dienstherrenwechsels zu berechnen sind. 2In 
den hier betroffenen Fällen liegen die Diensther-
renwechsel jedoch zum Teil weit in der Vergan-
genheit. 3Daher sind sämtliche Bezügebestand-
teile vom Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels 
bis 31. Dezember 2010 einheitlich nach den für 
den abgebenden Dienstherrn geltenden linearen 
Anpassungen der Grundgehälter zu dynamisie-
ren. 4Für die Errechnung des Abfindungsbetrags 
sind diese dynamisierten Bezüge anzusetzen.

Beispiel: 

Eine Beamtin (Besoldungsgruppe A 10, nicht ver-
heiratet) wechselt am 1. Februar 2003 vom Frei-
staat Bayern zu einer Kommune. § 107b BeamtVG 
würde Anwendung finden. Der Versorgungsfall 
der mittlerweile verheirateten und in A 11 beför-

Auszugleichende Versorgung:  

Fiktives Ruhegehalt 1.439,52 € 

× Dienstzeit Dienstherr A 2 Jahre 

: Gesamtdienstzeit 15 Jahre 

= Erstattungsbetrag 191,94 € 

Erstattungshundertsatz:  

Erstattungsbetrag 191,94  

: Ruhegehalt 1.585,28 € 

× 100 = 12,11 v. H.
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haben und die wechselnde Person danach beim 
aufnehmenden Dienstherrn ohne Anspruch auf 
Versorgung ausscheidet.

Beispiel:

Ein Beamter wechselt vor dem 1. Januar 2011 von 
Gemeinde A zu Gemeinde B. Gemeinde A leis-
tet nach dem 31. Dezember 2010 und vor Eintritt 
des Versorgungsfalls eine vorzeitige Abfindung 
an Gemeinde B. Danach wechselt der Beamte in 
die Privatwirtschaft und wird von beiden Gemein-
den für die jeweils bei ihnen verbrachten Zeiten 
nachversichert. Gemeinde B hat Gemeinde A die 
ihr entstehenden Nachversicherungsbeiträge zu 
erstatten.
5Auf Grund des Verweises auf Art. 99 Abs. 1, 3 
und 4 finden auch die Regelungen zu den Doku-
mentationspflichten des die Abfindung zahlen-
den Dienstherrn, zur Vereinbarung abweichender 
Zahlungsregelungen sowie zur Übertragungs-
möglichkeit auf andere Stellen entsprechende 
Anwendung.

110. Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätz-
lichen Dienstherrenwechsels nach Art. 95

110.0 1Die Vorschrift regelt Fälle, in denen vor dem 
1. Januar 2011 ein innerbayerischer Diensther-
renwechsel stattfand und nach dem 31. Dezember 
2010 ein weiterer innerbayerischer Dienstherren-
wechsel erfolgt, der die Voraussetzungen des 
Art. 95 erfüllt. 2Der zuletzt abgebende Dienst-
herr muss eine Abfindung an den aufnehmenden 
Dienstherrn nach den Regelungen der Art. 96 ff. 
mit den Maßgaben des Art. 110 zahlen. 3Dem-
entsprechend muss auch ein früherer, nach bis-
herigem Recht erstattungspflichtiger Dienstherr 
anstelle der Erstattung nach Art. 109 Abs. 1 bis 3 
eine Abfindung leisten, die aus Gründen der Ver-
einfachung direkt an den aufnehmenden Dienst-
herrn zu zahlen ist. 4In Fällen, in denen an einem 
Dienstherrenwechsel vor dem 1. Januar 2011 ein 
zahlungspflichtiger nichtbayerischer Dienstherr 
beteiligt war und nach dem 31. Dezember 2010 
ein weiterer innerbayerischer Dienstherrenwech-
sel erfolgt, richtet sich die Versorgungslastentei-
lung für alle beteiligten Dienstherren nach § 12 
des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags. 

110.1 Abs. 1 begründet neben der Abfindungsverpflich-
tung des abgebenden Dienstherrn, die bereits 
aus Art. 95 ff. folgt, eine Abfindungsverpflich-
tung der früheren, nach bisherigem Recht erstat-
tungspflichtigen Dienstherrn, die an Stelle der 
Erstattung nach Art. 109 Abs. 1 bis 3 tritt.

Beispiel:

Ist ein Beamter beispielsweise im Jahre 2007 
unter den Voraussetzungen des § 107b BeamtVG 
vom Freistaat Bayern zur Gemeinde A gewechselt 
und wechselt er im Jahre 2013 zur Gemeinde B, 
müssen der Freistaat und die Gemeinde A jeweils 
eine Abfindung für die bei ihnen zurückgelegten 
Dienstzeiten an Gemeinde B leisten.

110.2 1Die Abfindung nach Abs. 1 berechnet sich nach 
den Art. 96 und 97. 2Es gelten jedoch folgende 
Maßgaben:

110.2.1 1Als Ausnahme zu Art. 97 Abs. 2 sind nach 
Abs. 2 Nr. 1 Zeiten bei früheren zahlungspflich-
tigen Dienstherrn nicht zu berücksichtigen. 
2Die Regelung ist notwendig, um angesichts der 
gleichzeitigen Zahlungsverpflichtung mehrerer 
Dienstherren eine mehrfache Abgeltung zu ver-
meiden.

Beispiel:

Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1984, 
wechselt im Jahre 2002 mit Versorgungslasten-
teilung nach § 107b BeamtVG von Dienstherr A 
zu Dienstherr B. Im Jahre 2015 wechselt er unter 
den Voraussetzungen des Art. 95 zu Dienstherr C. 
A und B haben gleichzeitig im Jahre 2015 eine 
Abfindung an C zu leisten. Die bei A verbrachten 
Zeiten werden unmittelbar von A an C abgegolten 
und daher dem B nicht zugerechnet.

110.2.2 1Abs. 2 Nr. 2 enthält für die früheren Dienst-
herren eine Abweichung vom Grundsatz des 
Art. 96 Abs. 3, der auf den Zeitpunkt des Dienst-
herrenwechsels abstellt. 2Da hier die früheren 
Dienstherrenwechsel zum Teil weit in der Ver-
gangenheit liegen, ist es sachgerecht, die Bezü-
ge bis zum 31. Dezember 2010 entsprechend der 
zwischenzeitlichen linearen Bezügeanpassun-
gen zu dynamisieren, um die Bezügezuwächse 
auszugleichen. 3Wegen der Berechnung siehe 
Nr. 109.4.2. 4Ab dem 1. Januar 2011 findet eine 
Verzinsung nach Abs. 3 statt.
5Für den zuletzt abgebenden Dienstherrn bleibt 
es dagegen bei der allgemeinen Regel des Art. 96 
Abs. 3, weil hier Zahlungszeitpunkt und Dienst-
herrenwechsel zusammenfallen.

110.2.3 1Abs. 2 Nr. 3 enthält eine weitere Abweichung 
von Art. 97 Abs. 2. 2Betroffen sind Fälle, in denen 
zuvor zusätzlich Dienstherrenwechsel stattge-
funden haben, die die Voraussetzungen einer 
Versorgungslastenteilung nicht erfüllten bzw. 
noch keine Erstattungsregelung bestand. 3Die 
allgemeine Regel des Art. 97 Abs. 2 würde hier 
bewirken, dass die Dienstzeiten bei den Dienst-
herren, die nicht zur Erstattung verpflichtet sind, 
mehreren zahlungspflichtigen Dienstherren zu-
gerechnet und damit ohne Grund mehrfach ab-
gegolten werden. 4Um dies zu vermeiden werden 
diese Zeiten den zahlungspflichtigen Dienstherrn 
nur anteilig zugeordnet (Quotelung). 5Die Auf-
teilung erfolgt im Verhältnis der Zeiten, die bei 
den an der Versorgungslastenteilung beteiligten 
Dienstherren verbracht wurden. 6Die Dienstzeit 
beim aufnehmenden Dienstherrn bemisst sich 
dabei bis zur individuellen gesetzlichen Alters-
grenze des Beamten oder der Beamtin; ist der 
Beamte oder die Beamtin dort teilzeitbeschäftigt 
oder beurlaubt, ist immer die volle regelmäßige 
Beschäftigungszeit anzusetzen. 7Wegen der Mo-
natsberechnung vgl. Nr. 96.2.

Beispiel 1:

Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahr 1980, 
wechselt im Jahr 1993 ohne Versorgungslasten-
teilung von Dienstherr A zu Dienstherr B. Im Jahr 
2008 wechselt er mit Versorgungslastenteilung 
nach § 107b BeamtVG zu Dienstherr C und im Jahr 
2013 mit Versorgungslastenteilung nach Art. 95 zu 
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B (11 Jahre) und C (2 Jahre) werden D vollumfäng-
lich zugerechnet.

Dienstherr D hat im Ergebnis eine Abfindung für 
eine Dienstzeit von 360 Monaten und Dienstherr E 
eine Abfindung für eine Dienstzeit von 60 Monate 
zu leisten.

110.3 1Abs. 3 regelt für die früheren Dienstherren die 
Verzinsung des Abfindungsbetrags ab 1. Januar 
2011. 2Der festgesetzte Zinssatz in Höhe von 4,5 
v. H. pro Jahr berücksichtigt pauschal die Aus-
wirkungen von Inflation und Besoldungsanpas-
sungen für den Zeitraum bis zur Zahlung des 
Abfindungsbetrags. 3Zinseszinsen sind nicht zu 
berechnen.

110.4 1Der zuletzt abgebende Dienstherr hat innerhalb 
von sechs Monaten nach Aufnahme durch den 
abfindungsberechtigten Dienstherrn zu leisten 
(vgl. Art. 99 Abs. 2 Satz 1). 2Frühere Diensther-
ren sind an dem letzten Dienstherrenwechsel 
nicht unmittelbar beteiligt und müssen daher 
erst sechs Monate nach Mitteilung durch den 
abfindungsberechtigten Dienstherrn leisten.

110.5 1Abs. 5 Satz 1 enthält gegenseitige Informations-
pflichten. 2Abs. 5 Satz 2 stellt durch Verweis auf 
Art. 98 Abs. 2 sicher, dass früheren Dienstherren 
die Nachversicherungskosten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder in einer berufsständi-
schen Altersversorgung erstattet werden, wenn 
die wechselnde Person beim aufnehmenden 
Dienstherrn ohne Anspruch auf Versorgung aus-
scheidet. 3Auf Grund des Verweises auf Art. 99 
Abs. 1, 3 und 4 finden auch die Regelungen zu 
den Dokumentationspflichten des die Abfin-
dung zahlenden Dienstherrn, zur Vereinbarung 
abweichender Zahlungsregelungen sowie zur 
Übertragungsmöglichkeit auf andere Stellen 
entsprechende Anwendung.

111. Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätz-
lichen Dienstherrenwechsels nach dem Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrag

111.1 1Die Vorschrift regelt Fälle, in denen vor dem 
1. Januar 2011 ein innerbayerischer Diensther-
renwechsel stattfand und nach dem 31. Dezem-
ber 2010 zusätzlich ein Wechsel zu einem au-
ßerbayerischen Dienstherrn erfolgt. 2Der zuletzt 
abgebende (bayerische) Dienstherr ist nach dem 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag zur 
Zahlung einer Abfindung an den außerbayeri-
schen Dienstherrn verpflichtet; dabei sind auch 
Zeiten bei früheren Dienstherren zu berücksich-
tigen (§ 6 Abs. 1 des Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrags). 3Für den früheren Dienstherrn 
begründet der Staatsvertrag keine Abfindungs-
pflicht, da innerbayerische Dienstherrenwechsel 
nicht unter den Staatsvertrag fallen (§ 2 Satz 3 
des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags). 
4Daher ist landesrechtlich geregelt, dass auch 
der frühere, nach bisherigem Recht erstattungs-
pflichtige Dienstherr eine Abfindung zahlt; ab-
weichend von Art. 110 ist diese Abfindung jedoch 
nicht an den aufnehmenden (außerbayerischen) 
Dienstherrn, sondern an den zuletzt abgebenden 
(bayerischen) Dienstherrn zu leisten. 5In Fällen, 
in denen bereits vor dem 1. Januar 2011 ein zah-

Dienstherr D. Die Altersgrenze wird im Jahr 2020 
erreicht. A hat keine Zahlungspflichten. B und C 
sind im Jahre 2013 zur Abfindung an D verpflich-
tet. Die Zeiten bei A (13 Jahre) werden zeitanteilig 
B (15/27), C (5/27) und D (7/27) zugerechnet.

Dienstherr B hat im Ergebnis eine Abfindung 
für eine Dienstzeit von 266 Monaten (davon 
86 Monate [13 × 12 × 15 : 27] nach Dienstherr 
A) und Dienstherr C eine Abfindung für eine 
Dienstzeit von 88 Monaten (davon 28 Monate  
[13 × 12 × 5 : 27] nach Dienstherr A) zu leisten.

Beispiel 2:

A war von 1988 bis 2000 Soldat auf Zeit. Im Jahr 
2000 wird A bei der Kommune X zunächst für zwei 
Jahre Beamter auf Widerruf, später Beamter auf 
Probe und auf Lebenszeit. Im Jahr 2007 wech-
selt A mit Versorgungslastenteilung nach § 107b 
 BeamtVG zum Freistaat Bayern und im Jahr 2013 
mit Versorgungslastenteilung nach Art. 95 zur 
Kommune Y. Die Altersgrenze wird im Jahr 2037 
erreicht. Der Bund hat für die Zeit als Soldat auf 
Zeit keine Zahlungspflichten, weil der Wechsel 
als Soldat auf Zeit zu einem anderen Dienstherrn 
keine Versorgungslastenteilung gemäß § 107b 
 BeamtVG auslöste. Die Kommune X und der Frei-
staat Bayern sind im Jahr 2013 zur Abfindung an 
die Kommune Y verpflichtet. Die Zeiten bei der 
Kommune X als Beamter auf Widerruf bleiben un-
berücksichtigt (Art. 110 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung 
mit Art. 97 Abs. 2 Satz 3). Die Zeit als Soldat auf 
Zeit (12 Jahre) wird zeitanteilig der Kommune X 
(5/35), dem Freistaat Bayern (6/35) und der Kom-
mune Y (24/35) zugerechnet.

Die Kommune X hat im Ergebnis eine Abfindung 
für eine Dienstzeit von 80 Monaten (davon 20 [vol-
le] Monate [12 × 12 × 5 : 35] für die Zeit als Soldat 
auf Zeit) und der Freistaat Bayern eine Abfindung 
für eine Dienstzeit von 96 Monaten (davon [volle] 
24 Monate [12 × 12 × 6 : 35] für die Zeit als Soldat 
auf Zeit) zu leisten.
8Eine Quotelung unterbleibt, wenn bei Dienst-
herrenwechseln ohne Versorgungslastenteilung 
der damals abgebende Dienstherr dem Wechsel 
nicht zugestimmt hatte. 9In diesem Fall sind die 
Zeiten dem aufnehmenden Dienstherrn vollum-
fänglich zuzurechnen.

Beispiel 3:

Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahr 1980, 
wechselt im Jahr 1992 ohne Versorgungslasten-
teilung vom außerbayerischen Dienstherrn A zum 
innerbayerischen Dienstherrn B. Im Jahr 2003 
wechselt er zum innerbayerischen Dienstherr C, 
die Voraussetzungen des § 107b BeamtVG waren 
zunächst erfüllt. Im Jahr 2005 wechselt der Beam-
te ohne Zustimmung des C zum innerbayerischen 
Dienstherrn D und im Jahr 2010 mit Versorgungs-
lastenteilung nach § 107b BeamtVG zum inner-
bayerischen Dienstherrn E. Im Jahr 2015 wechselt 
er mit Versorgungslastenteilung nach Art. 95 zu 
Dienstherr F. A und C haben keine Zahlungspflich-
ten. Aber auch B hat keine Zahlungspflichten, weil 
die Versorgungslastenkette mit dem Wechsel von 
C zu D auf Grund der fehlenden Zustimmung des 
C unterbrochen wurde. Die Zeiten bei A (12 Jahre), 
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lungspflichtiger nichtbayerischer Dienstherr be-
teiligt war, richtet sich die Versorgungslastentei-
lung für alle beteiligten Dienstherren nach § 12 
des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags; 
Art. 111 findet keine Anwendung.

111.2 Für die Berechnung der Abfindung gilt Art. 110 
Abs. 2, 3, 4 Satz 2 und Abs. 5 entsprechend (vgl. 
Nrn. 110.2 bis 110.4).

112. Übernahme der Versorgungslasten in Altfäl-
len

Die Norm führt die bisher unter Art. 143 Abs. 2 
Satz 1 und Abs. 3 BayBG in der bis zum 31. De-
zember 2010 geltenden Fassung getroffenen Re-
gelungen zur Tragung der Versorgungslasten 
durch den Freistaat Bayern in den genannten, 
unter Art. 131 GG fallenden Personenkreisen 
fort.

113. Entpflichtete Professoren und Professorinnen, 
Hochschulleistungsbezüge

113.0 Art. 113 führt Übergangsregelungen des 
 BeamtVG für entpflichtete Professoren fort und 
enthält eine neue Übergangsregelung im Hin-
blick auf den Übergang von BBesG und Baye-
rischer Hochschulleistungsbezügeverordnung 
zum Neuen Dienstrecht.

113.1 1Die Grundgehälter der emeritierten Professo-
ren und Professorinnen der früheren Bayerischen 
Besoldungsordnung HS bestimmen sich weiter-
hin nach Anlage 6 zum BayBVAnpG 2009/2010. 
2Die Bezüge nehmen an den allgemeinen Bezü-
geanpassungen teil. 3Die Grundgehaltstabelle 
der früheren Bayerischen Besoldungsordnung 
HS ist als Anlage 4 beigefügt.

113.4 1Eine vor dem 1. Januar 2011 abgegebene Er-
klärung der Hochschule zur Überschreitung 
der Höchstgrenzen bei der Ruhegehaltfähigkeit 
von Hochschulleistungsbezügen gilt weiterhin, 
soweit der Professor oder die Professorin die 
Hochschule nach dem 1. Januar 2011 nicht mehr 
wechselt. 2In diesem Fall ist Art. 13 Abs. 5 Satz 3 
Halbsatz 2 zu beachten. 3Da weder § 33 Abs. 3 
Satz 1 BBesG noch § 6 Abs. 6 Satz 1  BayHLeistBV 
in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden 
Fassung einen Zeitpunkt für die Abgabe der Er-
klärung vorsahen, kann nach Abs. 4 Satz 2 die 
Erklärung bis zum 31. Dezember 2012 nachge-
holt werden. 4Voraussetzung dafür ist, dass die 
Grenzen des Art. 13 Abs. 5 Sätze 1 oder 2 bereits 
vor dem 1. Januar 2011 überschritten wurden 
und die Ruhegehaltfähigkeit noch nicht erklärt 
wurde.

114. Übergangsvorschrift zur Verjährung
1Für Ansprüche auf Versorgung und auf Rück-
forderung von zu viel gezahlter Versorgung, die 
vor dem 1. Januar 2011 entstanden sind, deren 
Verjährungsfrist mangels subjektiver Vorausset-
zungen jedoch noch nicht zu laufen begonnen 
hat, beginnt die Verjährungsfrist gemäß Art. 114 
kenntnisunabhängig am 1. Januar 2011. 2Hat die 
Verjährungsfrist hingegen vor dem 1. Januar 
2011 begonnen, ist für den Fristablauf das zum 
31. Dezember 2010 geltende Recht maßgebend 

(für Ansprüche auf Versorgung: §§ 194 ff. BGB; 
für Ansprüche auf Rückforderung von zu viel 
gezahlter Versorgung: Art. 71 AGBGB).

115. Gleichstehende Tatbestände

115.1 1Abs. 1 entspricht inhaltlich weitgehend § 63 
 BeamtVG. 2Die bisherigen Nrn. 3 und 4 werden 
in der neuen Nr. 3 zusammengefasst. 3Die bis-
herige Differenzierung in Nr. 4 konnte als Fol-
geänderung des Übergangs von § 41 BeamtVG 
zu Art. 60 BayBeamtVG entfallen. 4Die bisheri-
ge Nr. 8 konnte in der neuen Nr. 7 wesentlich 
gekürzt übernommen werden, da Art. 61 BayBG 
n. F. eigene Anrechnungsvorschriften enthält, 
die auf das BayDG verweisen und die bisher in 
§§ 59, 61 BeamtVG vorgesehenen Unterhaltsbei-
träge in Art. 80 BayBeamtVG nicht übernom-
men werden. 5Eine dem bisherigen § 63 Nr. 10 
BeamtVG entsprechende Regelung entfällt, weil 
die bisherige Regelung in § 4 Abs. 1 Satz 1 BBesG 
nicht in das BayBesG übernommen wurde.

115.2 1Abs. 2 regelt die versorgungsrechtliche Gleich-
stellung von Ehen und eingetragenen Le-
benspartnerschaften. 2Die Gleichstellung gilt für 
anspruchsbegründende bzw. -erhöhende wie für 
anspruchsmindernde bzw. -vernichtende Tatbe-
stände gleichermaßen

117. Ersetzung von Bundesrecht
1§ 52 Abs. 4 und 5 BeamtVG gelten unverändert 
als Bundesrecht weiter. 2Es handelt sich um be-
reicherungsrechtliche Vorschriften, die von der 
Neuordnung des Versorgungsrechts ausgenom-
men werden konnten. 3Als Bundesrecht binden 
sie auch Geldinstitute und Zahlungsempfänger 
außerhalb Bayerns.

II.  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2011 in Kraft. 2Mit Ablauf des 31. Dezember 2010 tritt die 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen über die Bayerischen Verwaltungsvorschriften 
zum Versorgungsrecht (BayVV-Versorgung) vom 4. De-
zember 2002 (Beilage zu StAnz 2003 Nr. 5), zuletzt ge-
ändert durch Bekanntmachung vom 14. Mai 2004 (FMBl 
S. 97, StAnz Nr. 22) außer Kraft.

L a z i k  
Ministerialdirektor
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zum Versorgungsrecht (BayVV-Versorgung)

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Versorgungsausgleich 

Anlage 2:  Durchführungshinweise zum Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrag

Anlage 3:  Mindestversorgungsbezüge und Mindest-
höchstgrenzen

Anlage 4: Besoldungsordnung HS kw

Anlage 5: Abkürzungsverzeichnis



FMBl Nr. 12/2012 523 

Anlage 1

Versorgungsausgleich

Teil 1 Erteilung von Auskünften im Verfahren über den 
Versorgungsausgleich für Beamte und Beamtin-
nen sowie Versorgungsempfänger und Versor-
gungsempfängerinnen 

Zur Erteilung von Auskünften im Verfahren über den 
Versorgungsausgleich (§ 220 Abs. 1 und 4 FamFG) für Be-
amte und Beamtinnen sowie Versorgungsempfänger und 
Versorgungsempfängerinnen werden folgende Hinweise 
gegeben: 

Abschnitt 1 Vorbemerkung

1. Eingetragene Lebenspartnerschaften
1Bei einem Versorgungsausgleich nach Aufhe-
bung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ist 
§ 20 LPartG zu beachten. 2Im Übrigen gelten die 
nachfolgenden Ausführungen entsprechend (vgl. 
Art. 115 Abs. 2). 

2. Externe und interne Teilung
1Zum 1. September 2009 ist das neue Versorgungs-
ausgleichsrecht in Kraft getreten. 2Während der 
Ehezeit erworbene Versorgungsanrechte sind 
danach grundsätzlich innerhalb des jeweiligen 
Versorgungssystems hälftig zu teilen (interne 
Teilung). 3Die jeweils ausgleichsberechtigte Per-
son erhält grundsätzlich einen unmittelbaren An-
spruch gegen den jeweiligen Versorgungsträger 
der ausgleichspflichtigen Person. 4Die bisherige 
Saldierung aller Anrechte der Ehegatten entfällt. 
5Bei Beamten des Bundes regelt das BVersTG die 
Ansprüche der ausgleichsberechtigten Personen. 
6Versorgungsanrechte auf Grund des BayBeamtVG 
werden davon abweichend weiter durch Begrün-
dung eines Anrechts bei einem Träger der gesetz-
lichen Rentenversicherung ausgeglichen (externe 
Teilung – § 16 VersAusglG). 7Eine Verrechnung von 
Anrechten (Saldierung) ist bei externer Teilung nur 
noch bei entsprechender Vereinbarung der Ehe-
gatten über den Versorgungsausgleich nach §§ 6 ff. 
VersAusglG möglich.

3. Auskunftsersuchen
1Das Familiengericht kann im Verfahren über den 
Versorgungsausgleich oder in Abänderungsverfah-
ren (§§ 225, 226 FamFG) Auskunft über Grund und 
Höhe der Anrechte bei den zuständigen Behörden 
einholen. 2Die Behörden sind verpflichtet, gericht-
lichen Ersuchen Folge zu leisten (§ 220 Abs. 1 und 4 
FamFG).
3Nach § 5 VersAusglG muss die Auskunft den 
Ehezeitanteil der Versorgung in Form eines Ren-
tenbetrags, einen Vorschlag für die Bestimmung 
des Ausgleichswerts (grundsätzlich die Hälfte 
des Ehezeitanteils) und des korrespondierenden 
Kapitalwerts enthalten. 4Daneben sind die hierfür 
erforderlichen Berechnungen – einschließlich der 
maßgeblichen Regelungen – kurz und verständlich 
darzustellen.
5Bei der Auskunftserteilung ist von der in den 
nachstehenden Hinweisen erläuterten Rechtsauf-

fassung auszugehen. 6Die Familiengerichte sind an 
die Auskünfte nicht gebunden. 7Ihrem Ersuchen 
um Auskunft oder ergänzende Auskunft unter Be-
rücksichtigung einer abweichenden Rechtsauffas-
sung ist jeweils im Einzelfall zu entsprechen. 8Das 
Gleiche gilt für den Fall, dass das Familiengericht 
Veränderungen des Wertunterschieds der Versor-
gungsanrechte, die nach dem Ende der Ehezeit 
eingetreten sind, nicht Rechnung tragen will.

4. Zuständigkeit 
1Die Zuständigkeit für die Erteilung der Auskunft 
ist im staatlichen Bereich in der ZustV-Bezüge ge-
regelt. 2Die Pensionsbehörde erteilt Auskunft über 
die Versorgungsanrechte von Beamten und Beam-
tinnen, Versorgungsempfängern und Versorgungs-
empfängerinnen des Freistaates Bayern sowie von 
Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen mit einer 
Anwartschaft auf Versorgung nach beamtenrecht-
lichen Vorschriften oder Grundsätzen gegen den 
Freistaat Bayern. 3Hat sich die Zuständigkeit im 
Rahmen eines Abänderungsverfahrens gegenüber 
dem Ausgangsverfahren geändert, übernimmt die 
zuständige Behörde die einschlägigen Akten der 
bisher zuständigen Behörde.

5. Verfahren 
1Das Familiengericht hat den Versorgungsträger 
zu beteiligen, bei dem ein auszugleichendes An-
recht besteht (§ 219 Nr. 2 FamFG). 2Der Eingang 
des Auskunftsersuchens ist unter Angabe des 
Geschäftszeichens und der voraussichtlichen Be-
arbeitungsdauer zu bestätigen. 3Die personalver-
waltende Dienststelle hat der Pensionsbehörde auf 
Anforderung die zur Berechnung des Ausgleichs-
wertes erforderlichen Daten über den dienstlichen 
Werdegang des oder der Betroffenen mitzuteilen, 
soweit sie aus den Personalakten zu entnehmen 
sind. 4Die Pensionsbehörde entsendet einen Vertre-
ter zur mündlichen Verhandlung, wenn dies vom 
Familiengericht angeordnet oder aus besonderem 
Anlass erforderlich ist.

Abschnitt 2 Wertermittlung

1. Allgemeines
1Für die Wertermittlung sind insbesondere §§ 39 ff. 
VersAusglG zu beachten. 2Im Übrigen sind die für 
die Festsetzung der Versorgungsbezüge geltenden 
Bestimmungen anzuwenden, soweit im Folgenden 
nichts Abweichendes geregelt ist oder im Einzelfall 
durch das Familiengericht bestimmt wird.

2. Bewertungsstichtag
1Stichtag für die Berechnung der Versorgungsan-
wartschaft bzw. des Versorgungsanspruchs ist das 
Ende der Ehezeit (§ 5 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 
Abs. 1 VersAusglG), also der letzte Tag des Monats 
vor Zustellung des Scheidungsantrags. 
2Rechtliche oder tatsächliche Veränderungen nach 
dem Stichtag sind im Erstverfahren zu berücksich-
tigen, soweit sie auf den Ehezeitanteil zurückwir-
ken, so z. B. wenn die ausgleichspflichtige Person 
nach dem Ende der Ehezeit, aber vor der Entschei-
dung über den Wertausgleich dienstunfähig wird. 



FMBl Nr. 12/2012524

7Vorbehaltlich abweichender Auskunftsersuchen  
ist in Fällen, in denen das Ende der Ehezeit 
vor dem 1. Januar 2011 liegt, aus Gründen der 
 Verwaltungsvereinfachung die Wertermittlung des 
Ehezeitanteils auf der Grundlage des  BayBeamtVG 
vorzunehmen. 8Der Ehezeitanteil ist dabei zu-
nächst auf der Grundlage der am 1. Januar 2011 
geltenden Höhe der ruhegehaltfähigen Bezüge 
und der Zuschläge für Zeiten der Kindererziehung 
und der Pflege neben dem Ruhegehalt (vgl. Gesetz 
zum Neuen Dienstrecht in Bayern vom 5. August 
2010, GVBl S. 410) zu ermitteln und sodann ent-
sprechend den gegebenenfalls nach dem Ende 
der Ehezeit erfolgten allgemeinen Anpassungen 
pauschalierend zu vermindern. Hierfür sind die 
folgenden Faktoren anzuwenden: 

3Nicht zu berücksichtigen sind jedoch allgemeine 
Bezügeanpassungen. 4Gleiches gilt für nachehe-
zeitliche Veränderungen, die keinen Bezug zur 
Ehezeit haben. 
5Künftige Rechtsänderungen sind – unabhän-
gig vom Wesentlichkeitserfordernis (§ 225 Abs. 3 
FamFG) und dem Antrags- und Zeitpunktserfor-
dernis (§ 226 Abs. 1 und 2 FamFG) im Abände-
rungsverfahren – nur zu berücksichtigen, wenn 
diese zum voraussichtlichen Zeitpunkt der famili-
engerichtlichen Entscheidung bereits in Kraft ge-
treten sind (vgl. BGH, Beschluss vom 26. November 
2003 – XII ZB 75/02 – FamRZ 2005, 1529). 6Sofern 
daher das Familiengericht nicht erklärtermaßen 
nach dem Inkrafttreten einer Rechtsänderung ent-
scheiden wird, ist bei der Auskunftserteilung in der 
Regel die aktuelle Rechtslage zugrunde zu legen. 

Anpassung ab:  
(Bewertungsstichtag 

vor dem:)

Umrechnungsfaktor 
Ruhegehalt 

Umrechnungsfaktor für 
Zuschläge für Zeiten 
der Kindererziehung 

und der Pflege
1. Januar 1975 0,38423 0,38043
1. Februar 1976 0,40728 0,40325
1. Februar 1977 0,42764 0,42341
1. März 1978 0,45031 0,44585
1. März 1979 0,47057 0,46591
1. März 1980 0,48939 0,48454
1. Mai 1981 0,52023 0,51508
1. Juli 1982 0,5426 0,53723
1. Juli 1983 0,56213 0,55656
1. Januar 1985 0,57338 0,5677
1. Januar 1986 0,59173 0,58587
1. Januar 1987 0,61244 0,60638
1. März 1988 0,63326 0,62699
1. Januar 1989 0,64846 0,64204
1. Januar 1990 0,65754 0,65103
1. März 1991 0,66872 0,6621
1. Mai 1992 A1 - A12

0,70884 0,70182
1. Juni 1992 A13 - A16, B, C, R, HS
1. Mai 1993 0,74712 0,73972
1. Oktober 1994 A1 - A8

0,76953 0,76191
1. Januar 1995 A9 - A16, B, C, R, HS
1. Mai 1995 0,78493 0,77716
1. März 1997 A, C1 - C3, R1 - R2, HS1 - HS3

0,81005 0,80203
1. Juli 1997 B, C4, R3 - R10, HS4
1. Januar 1998 0,82057 0,81245
1. Juni 1999 A, C1 - C3, R1 - R2, HS1 - HS3

0,83288 0,82463
1. Januar 2000 B, C4, R3 - R10, HS4
1. Januar 2001 0,85703 0,84854
1. Januar 2002 0,87246 0,86382
1. April 2003 A1 - A11

0,89166 0,88283
1. Juli 2003 A12 - A16, B, C, R, W, HS
1. April 2004 0,91306 0,90402
1. August 2004 0,92219 0,91306
1. Oktober 2007 0,93141 0,92219
1. März 2009* 0,95936 0,94986
1. März 2010 0,98814 0,98814

*  Anpassung um Sockelbetrag von 40 €: Berücksichtigung durch Abzug des dynamisierten Betrags von den ruhegehaltfähigen 
Bezügen; Berücksichtigung bei den Zuschlägen durch Annahme einer pauschalen Erhöhung um 1 v. H.
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3. Versorgungsanwartschaften (§ 44 in Verbindung 
mit § 40 VersAusglG)

3.1 Bestehen einer Versorgungsanwartschaft
1Für die Entscheidung der Frage, ob eine auszu-
gleichende Versorgungsanwartschaft vorliegt, sind 
die am Bewertungsstichtag bestehenden Rechts-
verhältnisse maßgebend. 2Die Versorgungsanwart-
schaft eines Beamten oder einer Beamtin richtet 
sich nach einem Dienstherrnwechsel stets gegen 
den aufnehmenden Dienstherrn. 
3Eine beamtenrechtliche Versorgungsanwartschaft 
haben Beamte und Beamtinnen auf Lebenszeit, auf 
Zeit und auf Probe; auf die Erfüllung der fünfjäh-
rigen Wartezeit (Art. 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) kommt 
es nicht an (§ 2 Abs. 3 VersAusglG).
4Beamte oder Beamtinnen auf Zeit oder auf Probe 
in Führungspositionen (Art. 45 oder 46 BayBG) 
haben aus diesen Beamtenverhältnissen keine 
eigenständige Versorgungsanwartschaft (Art. 30 
Abs. 2). 5Dem Versorgungsausgleich unterliegt in 
diesen Fällen die Anwartschaft aus dem ruhenden 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 
6Beamte auf Widerruf haben keine Anwartschaft 
auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften im Sinn des § 2 VersAusglG. 7Als Ver-
sorgungsaussicht kommt für sie der Anspruch auf 
Nachversicherung in Betracht, der ihnen im Falle 
des Ausscheidens aus dem Beamtenverhältnis auf 
Widerruf am Bewertungsstichtag zustand (§ 44 
Abs. 4 VersAusglG). 8Dem Familiengericht ist 
die nicht erhöhte Beitragsbemessungsgrundlage 
mitzuteilen, die im Falle einer Nachversicherung 
gemäß § 181 Abs. 2, 4 SGB VI maßgebend wäre. 
9Die Pensionsbehörde hat dazu vorher eine Stel-
lungnahme der personalverwaltenden Dienststelle 
einzuholen, die für die Nachversicherung zustän-
dig wäre.
10Scheidet der Beamte oder die Beamtin nach dem 
Bewertungsstichtag, aber vor der letzten münd-
lichen Verhandlung aus dem Beamtenverhältnis 
ohne Anspruch auf Versorgung aus und ist die 
Nachversicherung im Zeitpunkt der gerichtlichen 
Entscheidung bereits durchgeführt, ist dem Versor-
gungsausgleich die Rentenanwartschaft zugrunde 
zu legen. 11Das Familiengericht ist auf die Nachver-
sicherung hinzuweisen. 12Ist die Nachversicherung 
noch nicht durchgeführt, ist dem Familiengericht 
die Beitragsbemessungsgrundlage (vgl. Abs. 4 Satz 
3) mitzuteilen.

3.2 Wertberechnung der vollen Versorgungsanwart-
schaft (§ 40 Abs. 2 und 3 VersAusglG)
1Zu ermitteln ist der Versorgungsbezug, der sich 
nach den beamtenversorgungsrechtlichen Vor-
schriften ergäbe, wenn der Versorgungsfall zum 
Bewertungsstichtag (vgl. Nr. 2) eingetreten wäre. 
2Zurechnungszeiten bleiben außer Betracht. 3Hin-
sichtlich rechtlicher oder tatsächlicher Verände-
rungen nach dem Ende der Ehezeit vgl. Nr. 2.
4Der Ehezeitanteil des Versorgungsanrechts be-
rechnet sich auch dann aus der vollen Versorgung 
im Sinn des § 40 Abs. 2 und 3 VersAusglG, wenn 
aus einer früheren Ehe des Beamten oder der Be-
amtin bereits ein Versorgungsausgleich durch-

geführt worden ist. 5Eine Kürzung nach Art. 92 
bleibt daher außer Betracht (vgl. BGH, Beschluss 
vom 10. September 1997 – XII ZB 191/94 – FamRZ 
1997, 1534).

3.2.1 Ruhegehaltfähige Bezüge

3.2.1.1 1Für die Wertberechnung ist von den ruhegehalt-
fähigen Bezügen am Bewertungsstichtag auszuge-
hen.
2Art. 12 Abs. 4 bleibt außer Betracht (vgl. BGH, 
Beschluss vom 21. Oktober 1981 – IVb ZB 914/80 
– NJW 1982, 222), es sei denn, der Beamte oder 
die Beamtin ist nach dem Bewertungsstichtag in 
den Ruhestand getreten ohne die Frist des Art. 12 
Abs. 4 zu erfüllen. 
3Beförderungen, die nach dem Bewertungsstichtag 
wirksam geworden sind, haben keinen Bezug zur 
Ehezeit und bleiben bei der Wertberechnung un-
berücksichtigt (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Mai 
1987 – IVb ZB 118/82 – FamRZ 1987, 198). 4Das 
Gleiche gilt, wenn der Beamte oder die Beamtin 
anlässlich der Beförderung mit in die Ehezeit hin-
einreichender Rückwirkung in eine Planstelle der 
höheren Besoldungsgruppe eingewiesen wird (vgl. 
BGH, Beschluss vom 14. Oktober 1998 – XII ZB 
174/94 – FamRZ 1999, 157).
5Eine höhere Besoldungsgruppe als die zuletzt 
innegehabte kann maßgeblich sein, wenn der Be-
amte oder die Beamtin früher ein höher besoldetes 
Amt bekleidet hatte (Art. 12 Abs. 5). 6Gleicherma-
ßen ist ein Unterschiedsbetrag nach Art. 30 Abs. 3 
zu berücksichtigen.

3.2.1.2 Familienbezogene Bestandteile bleiben außer Be-
tracht (§ 40 Abs. 5 VersAusglG).

3.2.1.3 Weitere ruhegehaltfähige Bezügebestandteile, die 
erst nach Erfüllung bestimmter zeitlicher Voraus-
setzungen (z. B. zehnjähriger Bezug der Vollstre-
ckungsvergütung, Art. 12 Abs. 2, oder befristeter 
Hochschulleistungsbezüge nach Art. 70 und 71 
BayBesG, Art. 13 Abs. 2) zu den ruhegehaltfähigen 
Bezügen gehören, sind bei der Wertberechnung 
nicht zu berücksichtigen, wenn der Beamte oder 
die Beamtin diese zeitliche Voraussetzung am Be-
wertungsstichtag noch nicht erfüllte (vgl. BGH, Be-
schluss vom 9. Juli 1986 – IVb ZB 139/83 –  FamRZ 
1986, 975).

3.2.2 Ruhegehaltfähige Dienstzeit 

3.2.2.1 Für die Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit ist grundsätzlich die Rechtslage zum Bewer-
tungsstichtag maßgebend. 

3.2.2.2 Endzeitpunkt ist der Bewertungsstichtag.

3.2.2.3 1Vordienstzeiten auf Grund von Kann-Vorschriften 
(vgl. z. B. Art. 19, 20) werden bei der Wertberech-
nung berücksichtigt. 
2Die Einschränkungen der Anrechnung von Vor-
dienstzeiten auf Grund von Kann-Vorschriften we-
gen anderer Versorgungsleistungen (vgl. Art. 24 
Abs. 4) sind bei der Wertberechnung zu beachten. 
3Sie kommen nach den vom BGH zur Anwendung 
des § 55 BeamtVG (nunmehr Art. 85) aufgestellten 
Grundsätzen (vgl. BGH, Beschlüsse vom 19. Ja-
nuar 2000 und vom 15. Dezember 2004 – siehe 
Nr. 7.2.6) in Betracht, soweit der Beamte oder die 
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3.2.3.3 Zeiten einer begrenzten Dienstfähigkeit sind nach 
Maßgabe des Art. 14 Abs. 1 Satz 3 grundsätzlich 
bis zum Ablauf der Erweiterungszeit zu berück-
sichtigen. 

3.2.4 Ruhegehaltssatz 
1Die bis zum Bewertungsstichtag zurückgelegte 
ruhegehaltfähige Dienstzeit (vgl. Nr. 3.2.2) und die 
Erweiterungszeit (vgl. Nr. 3.2.3) sind zur Gesamt-
zeit zusammenzurechnen und der Ermittlung des 
Ruhegehaltssatzes zugrunde zu legen. 
2Art. 26 Abs. 1 ist ohne Maßgaben in Übergangs-
vorschriften (Art. 103 Abs. 1 und Art. 107) anzu-
wenden; Art. 103 Abs. 5 bis 9 bleiben unberührt. 
3Ein Versorgungsaufschlag nach Art. 26 Abs. 4 ist 
in die Wertberechnung einzubeziehen. 4Auch der 
amtsabhängige Mindestruhegehaltssatz (Art. 26 
Abs. 5 Satz 1) ist zu berücksichtigen.
5Für Beamte und Beamtinnen auf Zeit ist die be-
sondere, auf der Amtszeit aufbauende Ruhegehalts-
skala nach Art. 28 zu beachten. 

3.2.5 Höhe der vollen Versorgungsanwartschaft 
1Das fiktive Ruhegehalt errechnet sich aus den ru-
hegehaltfähigen Bezügen (vgl. Nr. 3.2.1) und dem 
Ruhegehaltssatz (vgl. Nr. 3.2.4); soweit nicht die 
amtsunabhängige Mindestversorgung zum Tragen 
kommt. 2Familienbezogene Bestandteile bleiben 
außer Betracht.
3Die jährliche Sonderzahlung ist Bestandteil der 
Versorgung (Art. 2 Abs. 1 Nr. 7). 4Sie ist mit einem 
Zwölftel des nach der Maßgabe des § 40 in Verbin-
dung mit § 44 VersAusglG berechneten Betrags un-
ter Berücksichtigung des im Zeitpunkt der letzten 
familiengerichtlichen Entscheidung maßgebenden 
Vomhundertsatzes nach Art. 76 Abs. 2 Nr. 1 anzu-
setzen. 5Ist Gegenstand des Versorgungsausgleichs 
eine Anwartschaft oder ein Anspruch auf Ent-
pflichtung, gilt für die Bemessung der jährlichen 
Sonderzahlung Art. 83 Abs. 2 Nr. 1 BayBesG. 

3.2.6 Anwendung von Ruhensvorschriften (§ 44 Abs. 2 
und 3 VersAusglG)

Für die Wertberechnung sind die beamtenversor-
gungsrechtlichen Ruhensvorschriften anzuwenden 
(vgl. Nr. 7).

4. Versorgungsansprüche (§ 44 in Verbindung mit 
§ 41 Abs. 2 in Verbindung mit § 40 VersAusglG)

4.1 Bestehen eines Versorgungsanspruchs
1Ein am Bewertungsstichtag zustehender Anspruch 
auf Versorgung wird in den Versorgungsausgleich 
einbezogen, soweit die Anwartschaft darauf wäh-
rend der Ehezeit erworben worden ist. 2Dies ist 
nicht gegeben, wenn sich der Beamte oder die Be-
amtin schon zu Beginn der Ehezeit im Ruhestand 
befand, es sei denn, dass der Versorgungsbezug 
durch die Berücksichtigung von sog. Nachdienst-
zeiten (vgl. z. B. Art. 15) erhöht worden ist, die in 
die Ehezeit fallen.
3Dem Ruhegehaltsanspruch ist ein Unterhaltsbei-
trag gleichzusetzen, der wie ein Ruhegehalt be-
rechnet ist und auf den der Ehegatte als früherer 
Beamter oder frühere Beamtin am Bewertungs-

Beamtin eine beim Versorgungsausgleich zu be-
rücksichtigende Anwartschaft auf eine andere, im 
Rahmen des Art. 85 nicht anrechenbare Versor-
gungsleistung hat; dies sind namentlich Renten 
aus Mitgliedsstaaten der EU oder des EWR und der 
Schweiz, deren Berücksichtigung auf Grund der 
Verordnungen (EG) Nrn. 883/04 und 987/09 oder 
(EWG) Nrn. 1408/71 und 574/72 ausgeschlossen ist. 
4Auszugehen ist von der Höhe der Anwartschaft 
der für die Altersgrenze zugesagten (zu erwarten-
den) anderen Versorgungsleistung, bemessen nach 
dem Stand des Bewertungsstichtags. 
5Wirkt sich Art. 24 Abs. 4 auf die ruhegehaltfähi-
ge Dienstzeit aus, sind nach der ständigen Ver-
waltungspraxis verbleibende Vordienstzeiten auf 
Grund von Kann-Vorschriften für die Bestimmung 
des Ehezeitanteils zum frühestmöglichen Zeit-
punkt als ruhegehaltfähig zu berücksichtigen.

3.2.3 Gesamtzeit 

3.2.3.1 1Die ruhegehaltfähige Dienstzeit wird um die Zeit 
bis zur Altersgrenze erweitert (Erweiterungszeit, 
§ 40 Abs. 2 VersAusglG). 2Maßgeblich ist die indi-
viduelle gesetzliche Altersgrenze. 3Dies ist entwe-
der die Regelaltersgrenze (Art. 62 Satz 1 BayBG) 
oder eine besondere Altersgrenze (Art. 129 Satz 1 
in Verbindung mit Art. 130 bis 132 BayBG). 4Für 
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen richtet sich die 
Altersgrenze nach Art. 62 Satz 2 BayBG; für haupt-
berufliches wissenschaftliches und künstlerisches 
Personal an den Hochschulen des Freistaates Bay-
ern nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG. 5Die 
Übergangsregelungen zur Anhebung der Alters-
grenzen (Art. 143 BayBG) sind zu beachten. 
6Für Beamte und Beamtinnen auf Zeit ist die Ge-
samtzeit ebenfalls bis zum Ende des Monats zu 
bemessen, in dem sie wegen Erreichen der Alters-
grenze in den Ruhestand treten würden. 
7Hat der Beamte oder die Beamtin Altersteilzeit 
(Altersdienstermäßigung) im Blockmodell (Art. 91 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBG, Art. 8c Abs. 2 Nr. 2 
BayRiG) in Anspruch genommen und wurde als 
Endtermin für die Blockaltersteilzeit ein vor der 
gesetzlichen Altersgrenze liegender Zeitpunkt 
bewilligt, so ist die Erweiterungszeit auf dieser 
Grundlage zu ermitteln.

3.2.3.2 1War bereits vor Ablauf des Bewertungsstichtags 
eine Beurlaubung ohne Grundbezüge, eine er-
mäßigte Arbeitszeit (Teilbeurlaubung) oder eine 
Teilzeitbeschäftigung bewilligt worden, und ist 
der Zeitraum dieser Freistellung vom Dienst nicht 
oder nur anteilig ruhegehaltfähig (vgl. Art. 14 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, Art. 24 Abs. 1), so ist dies bei 
der Berechnung der Gesamtzeit zu berücksich-
tigen (vgl. BGH, Beschluss vom 12. März 1986 –  
IVb ZB 59/83 – FamRZ 1986, 563). 2Dies gilt ent-
sprechend bei Freistellungen vom Dienst, die erst 
nach dem Bewertungsstichtag aber bis zur letzten 
mündlichen Verhandlung bewilligt wurden.
3Ist die Bewilligung „bis auf weiteres“ ausgespro-
chen worden, so ist als Endzeitpunkt der Freistel-
lung vom Dienst der vom Familiengericht festzu-
legende Tag der letzten mündlichen Verhandlung 
zugrunde zu legen.
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stichtag einen (gesetzlichen) Anspruch hatte. 4Glei-
ches gilt für einen Unterhaltsbeitrag nach Art. 29, 
sofern er in Höhe des Ruhegehalts auf Lebenszeit 
bewilligt worden ist. 5Für Unterhaltsbeiträge mit 
Bewilligungsverfügungen anderen Inhalts, z. B. 
Bewilligung auf Widerruf mit dem Vorbehalt der 
Anrechnung von sonstigen Einkünften oder Bewil-
ligung in Höhe eines Teilbetrages des Ruhegehalts 
ist eine Entscheidung des Familiengerichts gemäß 
§ 42 VersAusglG über die Einbeziehung in den Ver-
sorgungsausgleich erforderlich.
6Ein Verletztenunterhaltsbeitrag (Art. 55) bleibt als 
Leistung der Unfallfürsorge außer Betracht.

4.2 Wertberechnung der vollen Versorgung  
(§ 41 Abs. 2 in Verbindung mit § 40 Abs. 2 und 3 
VersAusglG)
1Bei der Wertberechnung der vollen (fiktiven) 
Versorgung ist von dem am Bewertungsstichtag 
zustehenden Ruhegehalt auszugehen. 2Dies gilt 
auch dann, wenn der Beamte vor Erreichen seiner 
Altersgrenze (z. B. auf Antrag, wegen Dienstun-
fähigkeit oder wegen Ablauf der Amtszeit) in den 
Ruhestand getreten oder versetzt worden ist. 3Das 
zustehende Ruhegehalt ist unter Berücksichtigung 
der nachfolgenden Hinweise zu überrechnen. 
4Hinsichtlich rechtlicher oder tatsächlicher Verän-
derungen nach dem Ende der Ehezeit vgl. Nr. 2.
5Unfallbedingte Erhöhungen bleiben außer Be-
tracht. 6Zu den unfallbedingten Erhöhungen rech-
nen auch

– die Anwendung des Art. 53 Abs. 1 Satz 2,

– die Anwendung der Ausnahmeregelung zur Er-
füllung der Zweijahresfrist nach Art. 12 Abs. 7 
Satz 2,

– die Verminderung der Zurechnungszeit nach 
Art. 53 Abs. 2 und die Ermittlung des Ruhege-
haltsatzes nach Art. 53 Abs. 3,

– die Nichtanwendung des Art. 26 Abs. 2 Nr. 3.

4.2.1 Ruhegehaltfähige Bezüge
1Nr. 3.2.1.2 gilt entsprechend.
2Der Strukturausgleich nach Art. 101 Abs. 7 Nr. 2 
und die Anpassungszuschläge nach Art. 107 Abs. 7 
Nrn. 1 und 3 sind ohne Berücksichtigung eines Fa-
milienzuschlags zu berechnen.

4.2.2 Ruhegehaltfähige Dienstzeit
1Für die Ermittlung des Ruhegehaltssatzes der 
vollen Versorgung ist von der festgesetzten ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit des zustehenden Ruhege-
halts auszugehen. 2Nachdienstzeiten (Art. 15) sind 
zu berücksichtigen, soweit sie bis zum Bewertungs-
stichtag zurückgelegt worden sind. 3Zeiten einer 
erhöhten Anrechnung bestimmter Dienstzeiten 
(vgl. z. B. Art. 23 Abs. 2, Art. 103 Abs. 4) bleiben 
ebenfalls einbezogen. 4Die Zurechnungszeit (vgl. 
Art. 23 Abs. 1) ist auch insoweit zu berücksichtigen, 
als der Zurechnungszeitraum eine über den Bewer-
tungsstichtag hinausreichende Zeit umfasst. 5So-
weit eine Quotelung der Ausbildungs- und Zurech-
nungszeiten auf Grund von Freistellung (§ 6 Abs. 1 
Sätze 4 und 5 BeamtVG in der bis zum 31. Dezem-
ber 2006 geltenden Fassung) in der Festsetzung 

des Ruhegehalts enthalten ist, bleibt diese auch im 
Rahmen der Wertberechnung zu beachten. 

4.2.3 Gesamtzeit

Als Gesamtzeit wird nur die bis zum Bewertungs-
stichtag zurückgelegte ruhegehaltfähige Dienst-
zeit, einschließlich Nachdienstzeiten, aber ohne 
Zeiten erhöhter Anrechnung (vgl. z. B. Art. 23 
Abs. 2, Art. 103 Abs. 4) und ohne Zurechnungszeit 
berücksichtigt. 

4.2.4 Ruhegehaltssatz
1Der Ruhegehaltssatz ergibt sich aus der für den 
Ruhestandsbeamten oder die Ruhestandsbeam-
tin am Bewertungsstichtag maßgebenden Pensi-
onsskala nach Maßgabe der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit (vgl. Nr. 4.2.2). 2Die Absenkung des 
Ruhegehaltsatzes nach Art. 107 Abs. 2 ist bereits 
vor der zweiten nach dem 1. Januar 2011 folgenden 
Anpassung vorzunehmen. 
3Eine Erhöhung des Ruhegehaltssatzes gemäß 
Art. 27 bleibt außer Betracht.
4Soweit in der Festsetzung des Ruhegehalts eine 
Verminderung des Ruhegehaltssatzes, wegen 
Freistellungen vom Dienst (Teilzeitbeschäftigung, 
ermäßigte Arbeitszeit, Urlaub) gemäß § 14 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 2 BeamtVG in der bis zum 30. Sep-
tember 1994 geltenden Fassung bzw. in der bis 
zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung (Ver-
sorgungsabschlag) enthalten ist, bleibt diese auch 
bei der Wertberechnung zu beachten. 

4.2.5 Höhe der vollen Versorgung
1Das volle fiktive Ruhegehalt errechnet sich aus 
den ruhegehaltfähigen Bezügen (vgl. Nr. 4.2.1) und 
dem Ruhegehaltssatz (vgl. Nr. 4.2.4). 2Eine Minde-
rung des Ruhegehalts nach Art. 26 Abs. 2 oder eine 
Erhöhung des Ruhegehalts nach Art. 26 Abs. 4 ist 
zu beachten. 3Im Übrigen vgl. Nr. 3.2.5.

4.2.6 Anwendung von Ruhensvorschriften (§ 44 Abs. 2 
und 3 VersAusglG)

Nr. 3.2.6 gilt entsprechend.

5. Entpflichtung bei Professoren und Professorin-
nen 

5.1 Entpflichtete Professoren und Professorinnen
1Für die Wertberechnung der auszugleichenden 
Versorgung sind bei am Bewertungsstichtag be-
reits wirksam entpflichteten Professoren und Pro-
fessorinnen als volle Versorgung (vgl. Nr. 4.2.5) 
die Bezüge als entpflichtete Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerinnen (Emeritenbezüge) zugrun-
de zu legen. 2Nr. 3.2.6 gilt entsprechend. 
3Eine Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit nach den beamtenrechtlichen Vorschriften ist 
nur für die Bestimmung der anteiligen Versorgung 
(vgl. Nr. 6) erforderlich.

5.2 Professoren und Professorinnen mit Anwartschaft 
auf Entpflichtung
1Das Rechtsinstitut der Entpflichtung ist mit dem 
Inkrafttreten des BayHSchLG am 1. Oktober 1978 
erloschen. 2Lediglich den am 30. September 1978 
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6.2 Vorschlag an das Familiengericht für die Bestim-
mung des Ausgleichswertes

Der Ausgleichswert beträgt die Hälfte des Ehezeit-
anteils.

6.3 Vorschlag an das Familiengericht für die Bestim-
mung des korrespondierenden Kapitalwerts

1Nach § 47 Abs. 3 VersAusglG sind für die Bestim-
mung des korrespondierenden Kapitalwerts bei 
Anrechten aus einer Beamtenversorgung die Be-
rechnungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung entsprechend anzuwenden. 2Demgemäß 
ist der ermittelte Ausgleichswert zunächst analog 
§ 76 Abs. 4, § 187 Abs. 2 SGB VI in Entgeltpunkte 
umzurechnen. 3Sodann ist analog § 187 Abs. 3 SGB 
VI in Verbindung mit den vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales im Bundesgesetzblatt be-
kannt gemachten Rechengrößen zur Durchführung 
des Versorgungsausgleichs der entsprechende Bei-
tragsaufwand zu ermitteln.

7. Anwendung der Ruhensvorschriften gemäß 
Art. 84 bis 88 und 90 (§ 44 Abs. 2 und 3  
VersAusglG)

1Für die Wertberechnung der Versorgungsanwart-
schaften und der Versorgungsansprüche sind die 
beamtenversorgungsrechtlichen Ruhensvorschrif-
ten (Art. 84 bis 88 und 90) anzuwenden, soweit die 
Anwartschaft oder der Anspruch auf die anrechen-
bare Leistung ebenfalls dem Versorgungsausgleich 
unterliegt. 2Hierfür genügt es, wenn bezüglich 
der anrechenbaren Leistung Ausgleichsansprü-
che nach der Scheidung geltend gemacht werden 
können. 

7.1 Ruhensberechnung gemäß Art. 84 (§ 44 Abs. 2 
VersAusglG)

Treffen mehrere auszugleichende beamtenrechtli-
che Versorgungsansprüchen oder Versorgungsan-
wartschaften zusammen ist für die Wertberechnung 
Art. 84 unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
Hinweise anzuwenden (§ 44 Abs. 2 VersAusglG).

7.1.1 Wertberechnung der vollen Versorgungen oder 
Versorgungsanwartschaften

1Der Gesamtbetrag der vollen Versorgungen und 
Versorgungsanwartschaften setzt sich aus der 
neuen Versorgung oder Versorgungsanwartschaft 
(einschließlich der jährlichen Sonderzahlung) und 
der nach Art. 84 geregelten früheren Versorgung 
oder Versorgungsanwartschaft (einschließlich der 
jährlichen Sonderzahlung) zusammen.

2Für die Anwendung des Art. 84 in Verbindung mit 
der jährlichen Sonderzahlung bleibt Art. 88 Abs. 1 
zu beachten. 3Für die Erhöhung der Höchstgren-
ze ist auf den Zeitpunkt der familiengerichtlichen 
Entscheidung abzustellen. 4Aus dem für die Mona-
te Januar bis November ermittelten Ruhensbetrag 
und dem Ruhensbetrag für Dezember ist der durch-
schnittliche monatliche Ruhensbetrag zu ermitteln. 
5Dieser Ruhensbetrag ist von dem nach Nrn. 3.2.5 
und 4.2.5 ermittelten Betrag abzuziehen.

vorhandenen ordentlichen und außerordentlichen 
Professoren oder Professorinnen an wissenschaft-
lichen Hochschulen und an Gesamthochschulen 
wurde das Recht der Entpflichtung aufrechterhal-
ten (Art. 34 Abs. 1 BayHSchPG). 3Gegenstand des 
Versorgungsausgleichs ist die am Bewertungsstich-
tag zustehende Anwartschaft auf Emeritenbezüge, 
nicht dagegen die daneben alternativ bestehende 
Anwartschaft auf Ruhegehalt (BGH, Beschluss vom 
2. Februar 1983 – IVb ZB 782/80 – FamRZ 1983, 
467, NJW 1983, 1784).

4Für die Wertberechnung der auszugleichenden 
Versorgung sind als volle Versorgungsanwartschaft 
(vgl. Nr. 3.2.5) die Bezüge zugrunde zu legen, die 
als Emeritenbezüge am Bewertungsstichtag zu-
stünden. 5Nr. 3.2.6 gilt entsprechend.

6Eine Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit nach den beamtenrechtlichen Vorschriften ist 
für die Bestimmung der anteiligen Versorgungs-
anwartschaft (vgl. Nr. 6) erforderlich. 7Hierbei ist 
nach § 40 Abs. 2 VersAusglG die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit bis zu dem Tag zu berechnen, mit des-
sen Ablauf die Entpflichtung des Hochschullehrers 
oder der Hochschullehrerin wegen der für ihn oder 
sie am Bewertungsstichtag geltenden Altersgren-
ze ohne Antrag voraussichtlich wirksam werden 
wird.

6. Ehezeitanteil 

1Der Wert des Ehezeitanteils ergibt sich nach fol-
gender Formel:

m × Rn

2Dabei steht „m“ für die in die Ehezeit fallenden ru-
hegehaltfähigen Dienstzeiten (vgl. Nr. 6.1), „n“ für 
die ruhegehaltfähige Gesamtzeit (vgl. Nrn. 3.2.3, 
4.2.3 und 5) und „R“ für die volle Versorgung (vgl. 
Nrn. 3.2, 4.2 und 5). 3Für Umrechnungen und Run-
dungen gelten Art. 26 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 entspre-
chend. 

4Für den Fall der Anwendung der Ruhensvorschrift 
des Art. 84 vgl. Nr. 7.1.6.

6.1 In die Ehezeit fallende ruhegehaltfähige Dienst-
zeiten

1Auszugehen ist von der Ehezeit (§ 3 Abs. 1  
Vers AusglG). 2Alsdann ist zu ermitteln, welche Zei-
ten der ruhegehaltfähigen Dienstzeit in die Ehezeit 
fallen. 3Bei Versorgungsanwartschaften (vgl. Nr. 3) 
ist die nach den in Nr. 3.2.2 angeführten Grund-
sätzen ermittelte, in die Ehezeit fallende ruhege-
haltfähige Dienstzeit zugrunde zu legen. 4Dabei 
bleiben ebenso wie für die Berechnung anteiliger 
Versorgungsansprüche (vgl. Nr. 4) die bei der vol-
len Versorgungsanwartschaft berücksichtigten 
Zeiten einer erhöhten Anrechnung (vgl. z. B. Art. 23 
Abs. 2, Art. 103 Abs. 4) und Zurechnungszeiten au-
ßer Betracht (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 
1994 – XII ZB 20/94 – FamRZ 1995, 28). 5Beim Zu-
sammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge ist 
von der gesamten in die Ehezeit fallenden ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit auszugehen (§ 44 Abs. 2 
und 3 VersAusglG, vgl. Nr. 7.1.6).
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7.1.2 Bestimmung der früheren Versorgung oder Ver-
sorgungsanwartschaft
1Bei Versorgungsanwartschaften ist zu unterstel-
len, dass der Versorgungsfall mit dem Ablauf der 
Erweiterungszeit endet.
2Trifft zum Bewertungsstichtag ein Versorgungs-
anspruch mit einer Versorgungsanwartschaft zu-
sammen, so ist der Versorgungsanspruch der frü-
here Versorgungsbezug.

7.1.3 Höchstgrenze (Art. 84 Abs. 2)
1Es ist das Grundgehalt der Endstufe der Besol-
dungsgruppe zugrunde zu legen, aus der sich die 
frühere Versorgung oder Versorgungsanwartschaft 
berechnet. 2§ 40 Abs. 5 VersAusglG ist zu beach-
ten.

7.1.4 Gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit für die 
 Berechnung der Höchstgrenze
1Die gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit ist nach 
den im Rahmen des Art. 84 maßgebenden Grund-
sätzen zu berechnen. 2Zusätzlich ist eine bei der 
früheren und/oder der neuen Versorgung oder 
Versorgungsanwartschaft zugrunde gelegte Erwei-
terungszeit zu berücksichtigen, soweit dies nicht 
zu einer mehrfachen Berücksichtigung desselben 
Zeitraums führt.
3Hieraus ergibt sich im Einzelnen:
4Beim Zusammentreffen zweier Versorgungs-
anwartschaften ergibt sich die gesamte ruhege-
haltfähige Dienstzeit aus der Gesamtzeit der frü-
heren Versorgungsanwartschaft zuzüglich einer 
anschließenden, bis zu einem späteren Zeitpunkt 
reichenden Gesamtzeit der neuen Versorgungsan-
wartschaft.
5Die gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit besteht 
beim Zusammentreffen einer Versorgung mit einer 
Versorgungsanwartschaft aus der der Versorgung 
zugrunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
(einschließlich Zeiten erhöhter Anrechnung und 
einer Zurechnungszeit) zuzüglich der nach Eintritt 
des Versorgungsfalles liegenden Gesamtzeit, die 
bei der Berechnung der Versorgungsanwartschaft 
berücksichtigt worden ist. 

7.1.5 Ruhegehaltssatz für die Berechnung der Höchst-
grenze

Die Absenkung des Ruhegehaltsatzes nach Art. 107 
Abs. 2 ist bereits vor der zweiten nach dem 1. Janu-
ar 2010 folgenden Anpassung vorzunehmen.

7.1.6 Ehezeitanteil
1Die Summe aus neuer Versorgung oder Versor-
gungsanwartschaft und dem Restbetrag der frü-
heren Versorgung oder Versorgungsanwartschaft 
nach Anwendung des Art. 84 (Nr. 7.1.1) ergibt den 
Gesamtbetrag der vollen Versorgungen und/oder 
Versorgungsanwartschaften (vgl. Nrn. 3.2.5 und 
4.2.5).
2Zur Ermittlung des Ehezeitanteils ist auf den 
Gesamtbetrag der vollen Versorgungen und/oder 
Versorgungsanwartschaften ein einheitliches Zeit/
Zeit-Verhältnis anzuwenden. 3Zeiten einer erhöh-
ten Anrechnung und Zurechnungszeiten bleiben 

hierbei außer Betracht. 4In die Berechnung sind 
folgende Werte einzusetzen:

7.1.6.1 Gesamte, in die Ehezeit fallende ruhegehaltfähige 
Dienstzeit 
1Die in die Ehezeit fallende ruhegehaltfähige 
Dienstzeit (m) ergibt sich aus der Summe der in 
die Ehezeit fallenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
der früheren Versorgung/Versorgungsanwartschaft 
und der in die Ehezeit fallenden ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit der neuen Versorgung/Versorgungsan-
wartschaft. 2In beiden Versorgungen/Versorgungs-
anwartschaften enthaltene Zeiten werden nur ein-
mal berücksichtigt. 

7.1.6.2 Gesamtzeit
1Die ruhegehaltfähige Gesamtzeit (n) ergibt sich 
aus der Summe der Gesamtzeit der früheren 
Versorgung/Versorgungsanwartschaft und der 
Gesamtzeit der neuen Versorgung/Versorgungs-
anwartschaft. 2In beiden Versorgungen/Versor-
gungsanwartschaften enthaltene Zeiten werden 
nur einmal berücksichtigt.

7.2 Ruhensberechnung gemäß Art. 85

Bestehen neben der auszugleichenden Versorgung 
oder Versorgungsanwartschaft Ansprüche oder 
Anwartschaften auf Renten im Sinn des Art. 85 
Abs. 1 Satz 2 ist für die Wertberechnung Art. 85 
unter Berücksichtigung der nachfolgenden Hin-
weise anzuwenden (§ 44 Abs. 3 VersAusglG).

7.2.1 Ruhegehaltfähige Bezüge für die Berechnung 
der Höchstgrenze (Art. 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1  
Buchst. a)

Es ist das Grundgehalt der Endstufe der bei der 
Wertberechnung berücksichtigten Besoldungs-
gruppe zugrunde zu legen. § 40 Abs. 5 VersAusglG 
ist zu beachten.

7.2.2 Ruhegehaltfähige Dienstzeit für die Berechnung 
der Höchstgrenze (Art. 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. b)

Sofern eine Versorgungsanwartschaft vorliegt, ist 
als Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles 
der letzte Tag der Gesamtzeit zugrunde zu legen.

7.2.3 Ruhegehaltssatz für die Berechnung der Höchst-
grenze 

Die Absenkung des Ruhegehaltsatzes nach Art. 107 
Abs. 2 ist bereits vor der zweiten nach dem 1. Janu-
ar 2010 folgenden Anpassung vorzunehmen.

7.2.4 Renten
1Auszugehen ist vom vollen Betrag der Renten oder 
Rentenanwartschaften aus allen Versicherungszei-
ten, wie er in der Auskunft des Versicherungsträ-
gers festgestellt wurde. 2Es ist dies im Allgemeinen 
die fiktive Vollrente wegen Alters. 3Auf die Erfül-
lung von Wartezeiten kommt es dabei nicht an (§ 2 
Abs. 3 VersAusglG).
4Einzubeziehen sind auch die vorehelich erworbe-
nen Teile der Renten und Rentenanwartschaften, 
es sei denn die Renten oder Rentenanwartschaften 
sind ausschließlich vorehelich erworben worden. 
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7.3.2 Versorgung aus zwischen- oder überstaatlicher 
Verwendung

Die auf der Tätigkeit im zwischen- oder überstaat-
lichen öffentlichen Dienst basierende Versorgung/
Versorgungsanwartschaft ist unter Berücksich-
tigung der vorehelich erworbenen Anteile und 
demnach in voller Höhe in die Ruhensregelung 
einzubeziehen. 

7.3.3 Höchstgrenze (Art. 86 Abs. 2)

Da Art. 84 Abs. 2 im Rahmen des Art. 86 sinngemäß 
gilt, sind bei der Bestimmung der Höchstgrenze 
die Nrn. 7.1.3 bis 7.1.5 entsprechend anzuwenden. 

7.3.4 Durchschnittlicher monatlicher Ruhensbetrag

Nr. 7.2.5 ist entsprechend anzuwenden. 

7.3.5 Kürzungsbetrag für den Versorgungsausgleich 
1Der für die Anwendung des Art. 86 im Versor-
gungsausgleich maßgebliche Kürzungsbetrag 
ergibt sich durch Quotierung des durchschnitt-
lichen monatlichen Ruhensbetrags und zwar im 
Verhältnis der ehezeitlich bei der internationalen 
Einrichtung verbrachten Zeit zu der dortigen Ge-
samtzeit (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Oktober 
1995, a. a. O.).
2Dieser ehezeitanteilige Kürzungsbetrag ist vom 
Ehezeitanteil der Beamtenversorgung (vgl. Nr. 6) 
abzusetzen (§ 44 Abs. 3 VersAusglG; BGH, Be-
schluss vom 19. Januar 2000 und vom 15. Dezem-
ber 2004 a. a. O.).

8. Berücksichtigung von Kindererziehungs- und 
Kindererziehungsergänzungszuschlag (Art. 71), 
Pflegezuschlag und Kinderpflegeergänzungszu-
schlag (Art. 72)

8.1 1Kindererziehungs- und Kindererziehungsergän-
zungszuschlag (Art. 71), Pflegezuschlag und Kin-
derpflegeergänzungszuschlag (Art. 72) sowie die 
übergeleiteten Zuschläge nach Art. 101 Abs. 4 sind 
keine familien- oder kinderbezogenen Bestandtei-
le im Sinn des § 40 Abs. 5 VersAusglG. 2Sie sind 
daher zu berücksichtigen, soweit die Erziehungs-
zeiten oder die Zeiten einer nicht erwerbsmäßigen 
Pflege in die Ehezeit fallen. 
3Vorübergehend gewährte Zuschläge nach Art. 73 
bleiben außer Betracht.
4Liegen bei Beamten oder Beamtinnen im aktiven 
Dienst die Voraussetzungen für eine Berücksich-
tigung der Erziehungs- oder Pflegezeiten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung vor, so ist in der 
Auskunft darauf hinzuweisen, dass für den Ver-
sorgungsausgleich eine Bewertung dieser Zeiten 
ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu erfolgen hat, und zwar unab-
hängig davon, ob die allgemeine Wartezeit schon 
erfüllt ist (vgl. § 2 Abs. 3 VersAusglG).

8.2 1Die Zuschläge sind mit ihrem Wert zum Ende der 
Ehezeit zu berücksichtigen.
2Die Regelungen über die Begrenzung der Zu-
schläge nach Art. 71 Abs. 4 Satz 2, Abs. 6 Satz 2, 
Abs. 7 und Art. 72 Abs. 4 sind dabei zu beachten.
3Für die Anwendung der Ruhensvorschriften (vgl. 
Nr. 7) gelten die Zuschläge als Teile der Versor-

7.2.5 Durchschnittlicher monatlicher Ruhensbetrag

1Für die Anwendung des Art. 85 in Verbindung mit 
der jährlichen Sonderzahlung bleibt Art. 88 Abs. 1 
zu beachten. 2Für die Erhöhung der Höchstgrenze 
ist auf den Zeitpunkt der letzten familiengericht-
lichen Entscheidung abzustellen. 3Aus dem für die 
Monate Januar bis November ermittelten Ruhens-
betrag und dem Ruhensbetrag für Dezember ist 
der durchschnittliche monatliche Ruhensbetrag 
zu ermitteln.

4Sofern neben den in der Ehezeit erworbenen Ren-
ten/Rentenanwartschaften auch vorehelich erwor-
bene Renten/Rentenanwartschaften vorliegen, ist 
der durchschnittliche monatliche Ruhensbetrag 
hinsichtlich der einzelnen von der Ruhensvor-
schrift nach Art. 85 Abs. 1 Satz 2 erfassten Leis-
tungen wertmäßig (jeweilige Leistung/Summe der 
Leistungen) zu quotieren.

7.2.6 Kürzungsbetrag für den Versorgungsausgleich

1Der für die Anwendung des Art. 85 im Versor-
gungsausgleich maßgebliche Kürzungsbetrag er-
gibt sich durch Quotierung des auf jede Einzelne 
der von Art. 85 Abs. 1 Satz 2 erfassten Leistungen 
entfallenden Ruhensbetrags (vgl. Nr. 7.2.5) und 
zwar im Verhältnis der in der Ehezeit erworbenen 
zu der gesamten Rente/Rentenanwartschaft oder 
der dieser zugrunde liegenden Entgeltpunkte oder 
diesen vergleichbaren Berechnungskriterien (vgl. 
BGH, Beschluss vom 19. Januar 2000 – XII ZB 
16/96 – FamRZ 2000, 746, bestätigt im Beschluss 
vom 15. Dezember 2004 – XII ZB 179/03 – FamRZ 
2005, 511). 2Bei der im Rahmen der Quotierung an-
zusetzenden gesamten Rente/Rentenanwartschaft 
bleiben in entsprechender Anwendung des Art. 85 
Abs. 5 Leistungen jeweils außer Betracht, soweit sie 
auf freiwilligen Beitragsleistungen beruhen.

3Dieser ehezeitanteilige Kürzungsbetrag ist vom 
Ehezeitanteil der Beamtenversorgung (vgl. Nr. 6) 
abzusetzen (§ 44 Abs. 3 VersAusglG; BGH, Be-
schluss vom 19. Januar 2000 und vom 15. Dezem-
ber 2004 a. a. O.).

7.3 Ruhensberechnung gemäß Art. 86

7.3.1 1Besteht neben der nationalen Versorgung oder 
Versorgungsanwartschaft aus einer Verwendung 
im öffentlichen Dienst einer zwischen- oder über-
staatlichen Einrichtung Anwartschaft oder An-
spruch auf Versorgung ist für die Wertberechnung 
Art. 86 unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
Hinweise anzuwenden (§ 44 Abs. 3 VersAusglG). 
2Auf die Erfüllung von Wartezeiten oder ähnlichen 
zeitlichen Voraussetzungen kommt es bei der inter-
nationalen Versorgung oder Versorgungsanwart-
schaft nicht an (§ 2 Abs. 3 VersAusglG).

3Wenn der Beamte oder die Beamtin anstelle ei-
ner Versorgung eine Abfindung, Beitragserstat-
tung oder einen sonstigen Kapitalbetrag aus der 
Verwendung im zwischen- oder überstaatlichen 
Dienst erhalten hat, ist keine Ruhensberechnung 
vorzunehmen (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Okto-
ber 1995 – XII ZB 137/91 – FamRZ 1996, 98). 
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gung oder Versorgungsanwartschaft (Art. 71 Abs. 8 
und Art. 72 Abs. 4). 4Da steuerliche Gesichtspunkte 
(§ 3 Nr. 67 EStG) bei der Ermittlung des Ehezeitan-
teils unbeachtlich sind, ist eine anteilige Berech-
nung der sich nach Abzug des Kürzungsbetrages 
ergebenden Zuschläge und der Versorgung oder 
Versorgungsanwartschaft (vgl. Nr. 71.8.3 BayVV-
Versorgung) entbehrlich. 5Dies bedeutet, dass der 
Kürzungsbetrag (Nrn. 7.2.6 und 7.3.5) unmittelbar 
vom Ehezeitanteil der Versorgung oder der Ver-
sorgungsanwartschaft (Nr. 6) abgezogen werden 
kann. 

9. Sonstiges 
1Die Ehegatten können nach § 6 VersAusglG ver-
einbaren, in den Versorgungsausgleich nur die bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Ende der 
Ehezeit erworbenen Anwartschaften einzubezie-
hen.
2In diesem Fall sind für die Frage, ob eine aus-
zugleichende Versorgungsanwartschaft vorliegt, 
grundsätzlich die zu dem von den Ehegatten be-
stimmten Zeitpunkt bestehenden Rechtsverhältnis-
se maßgebend (z. B. im Falle der Berufung in das 
Beamtenverhältnis nach dem bestimmten Ende der 
Ehezeit). Eine nach diesem Zeitpunkt eingetretene 
Änderung der Verhältnisse, die eine Veränderung 
des Wertunterschiedes zur Folge hat, ist jedoch zu 
berücksichtigen (z. B. bei vorzeitigem Ruhestand-
seintritt).
3Die ruhegehaltfähigen Bezüge sind mit dem am 
Bewertungsstichtag (= Ende der Ehezeit nach § 3 
Abs. 1 VersAusglG) maßgebenden Betrag anzuset-
zen. 4Im Übrigen ist im Rahmen der Ermittlung 
der ruhegehaltfähigen Bezüge nach Nr. 3.2.1 das 
vereinbarte Ende der Ehezeit zu beachten. 
5Die zwischen dem vereinbarten Ende der Ehezeit 
und dem Bewertungsstichtag verbrachte ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit ist auf Grund der verein-
barten Ehezeitverkürzung nicht als gesetzliche 
Ehezeit, sondern als Erweiterungszeit zu behan-
deln.
6Die genannten Maßgaben dürfen jedoch nicht 
dazu führen, dass höhere Anwartschaften in der 
gesetzlichen Rentenversicherung begründet wer-
den, als dies ohne die entsprechende Vereinbarung 
der Fall wäre.

Abschnitt 3  Abänderung des Wertausgleichs bei der 
Scheidung

1. Allgemeines
1Die Abänderung des Wertausgleichs bei der Schei-
dung ist in §§ 225, 226 FamFG geregelt. 2Danach 
ist eine Entscheidung über den Wertausgleich ab-
änderbar, wenn sich nachträglich rechtliche oder 
tatsächliche Umstände geändert haben, die für die 
Bewertung des Ausgleichswerts des Anrechts maß-
geblich sind. 3Eine Abänderung kommt allerdings 
nur in Betracht, wenn die Wertänderung wesent-
lich ist, d. h., sie muss mindestens 5 Prozent des 
bisherigen Ausgleichswerts des jeweils betroffenen 
Anrechts betragen (relative Wesentlichkeitsgrenze) 
und wenigstens 1 v. H. der Bezugsgröße nach § 18 
Abs. 1 SGB IV (absolute Wesentlichkeitsgrenze).

2. Antragserfordernis
1Die Abänderung der rechtskräftigen Entschei-
dung erfolgt auf Antrag. 2Antragsberechtigt sind 
die Ehegatten, ihre Hinterbliebenen und die von 
der Abänderung betroffenen Versorgungsträger 
(§ 226 FamFG). 3Bei Staatsbeamten nimmt die 
Pensionsbehörde das Antragsrecht wahr (vgl. Ab-
schnitt 1 Nr. 4). 
4Die Abänderung rechtskräftiger Entscheidungen 
ist in erster Linie eine Angelegenheit der geschie-
denen Ehegatten. 5Eine Antragstellung durch die 
Pensionsbehörden ist daher nur bei besonderen 
Umständen im Einzelfall geboten, wenn dies zur 
Wahrnehmung wesentlicher Interessen des Frei-
staats Bayern als Versorgungsträger geboten er-
scheint. 
6Die Pensionsbehörde hat zur Wahrnehmung ihres 
Antragsrechts einen Anspruch auf Auskunft gegen 
die Ehegatten und deren Hinterbliebenen sowie 
gegen die anderen Versorgungsträger (§ 4 Abs. 3 
VersAusglG). 7Die Ehegatten und ihre Hinter-
bliebenen haben ihrerseits einen entsprechenden 
Auskunftsanspruch gegen die zuständige Behörde, 
sofern sie die erforderlichen Auskünfte von dem 
anderen Ehegatten oder dessen Hinterbliebenen 
nicht erhalten können (§ 4 Abs. 2 VersAusglG).

3. Auskunftsersuchen des Familiengerichts
1Dem Ersuchen des Familiengerichts um eine neue 
Wertberechnung im Abänderungsverfahren ist zu 
entsprechen, ohne die Erfolgsaussichten zu prüfen. 
2Die Auskunft soll den Wert der Versorgungsan-
wartschaft oder des Versorgungsanspruchs zum 
Zeitpunkt der Auskunftserteilung angeben.

Abschnitt 4  Anpassung nach Rechtskraft (§§ 32 ff. 
VersAusglG)

1Die Rechtsfolgen der Entscheidung über den 
Wertausgleich bei der Scheidung (Kürzung nach 
Art 92) können nach §§ 32 bis 38 VersAusglG zeit-
weise oder dauerhaft, ganz oder teilweise beseitigt 
werden. 
2Die Anpassung erfolgt jeweils auf Antrag. An-
tragsberechtigt ist in allen Fällen die ausgleichs-
pflichtige Person. 3Die Anpassung wirkt jeweils 
stets erst ab dem ersten Tag des Monats, der auf 
den Monat der Antragstellung folgt. 4Die Anzei-
ge- und Mitwirkungspflichten nach Art. 10 bleiben 
unberührt. 

1. Aussetzung der Kürzung wegen Unterhalt (§§ 33, 
34 VersAusglG)
1Antragsberechtigt ist auch die ausgleichsberech-
tigte Person. 2Über den Antrag entscheidet das 
Familiengericht. 3Die Kürzung der Versorgung 
der ausgleichspflichtigen Person wird nur in Höhe 
des Unterhaltsanspruchs ausgesetzt, der bei un-
gekürzter Versorgung gegeben wäre (§ 33 Abs. 3 
VersAusglG). 4Führen insbesondere geänderte Ein-
kommensverhältnisse der geschiedenen Eheleute 
zu einer geringeren Unterhaltsverpflichtung der 
ausgleichspflichtigen Person, kann auch die Pensi-
onsbehörde die Abänderung einer durchgeführten 
Anpassung beantragen. 
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übertragenen Anrecht bezogen hat. 3Leistungen an 
Hinterbliebene sind unbeachtlich. 
4Die Pensionsbehörde hat die anderen Versor-
gungsträger, bei denen die ausgleichspflichtige 
Person Anrechte der verstorbenen ausgleichs-
berechtigen Person auf Grund des Versorgungs-
ausgleichs erworben hat, über den Eingang des 
Antrags und ihre Entscheidung zu unterrichten 
(§ 38 Abs. 3 Satz 2 VersAusglG), damit diese ihre 
Leistungen an die ausgleichspflichtige Person ein-
stellen können (§ 37 Abs. 3 VersAusglG). 

Abschnitt 5 Schlussbestimmungen

1. In Fällen, in denen dem Familiengericht eine von 
den vorstehenden Hinweisen abweichende Aus-
kunft erteilt wurde, ist dem Familiengericht nach-
träglich eine geänderte Auskunft zu übermitteln, 
sofern das Versorgungsausgleichsverfahren oder 
das Abänderungsverfahren noch nicht rechtskräf-
tig abgeschlossen ist.

2. Rechtsmittel, die sich durch eine nachträgliche 
Änderung der Wertberechnung entsprechend der 
vorstehenden Hinweise als unbegründet erweisen, 
sind zurückzunehmen.

Teil 2  Erstattung von Aufwendungen im Rahmen des 
Versorgungsausgleichs an Rentenversicherungs-
trägern

1. Allgemeines
1Aufwendungen, die dem Rentenversicherungsträ-
ger auf Grund der nach §§ 14 und 16  VersAusglG 
begründeten Rentenanwartschaft entstehen, 
werden von dem zuständigen Träger der Versor-
gungslast erstattet (§ 225 Abs. 1 Satz 1, § 290 Satz 1 
SGB VI). 2Das Nähere über die Berechnung und 
Durchführung der Erstattung bestimmt sich nach 
der VAErstV.
3Hierzu wird Folgendes bestimmt:

2. Erstattungspflicht des Freistaates Bayern
1Erstattungspflichtig ist der Freistaat Bayern, wenn 
die ausgleichspflichtige Person Beamter oder Be-
amtin oder Versorgungsempfänger oder Versor-
gungsempfängerin des Staates ist oder als Arbeit-
nehmer oder Arbeitnehmerin eine Anwartschaft auf 
Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
oder Grundsätzen gegen den Staat hat.
2Bei einem Dienstherrenwechsel geht die Erstat-
tungsverpflichtung auf den neuen Dienstherren 
über. 3Sie lebt beim Freistaat Bayern wieder auf, 
wenn der ausgleichspflichtige Beamte oder die 
ausgleichspflichtige Beamtin zu einem späteren 
Zeitpunkt nachversichert wird. 
4Im Fall einer Abordnung oder Beurlaubung 
verbleibt die Erstattungsverpflichtung bei dem 
abordnenden oder beurlaubenden Dienstherrn. 
5Ein Ausgleich im Innenverhältnis zwischen den 
Dienstherren (Arbeitgeber) bleibt unberührt.

3. Sachliche und örtliche Zuständigkeit

Für die Erstattung durch den Freistaat Bayern ist 
die Pensionsbehörde im Rahmen ihres Aufgaben-

5Erhält die Pensionsbehörde Kenntnis über den 
Wegfall der Unterhaltszahlungen sowie über den 
Rentenbezug, die Wiederheirat oder den Tod der 
ausgleichsberechtigten Person, so ist sie befugt, die 
Aussetzung der Kürzung zu beenden (§ 34 Abs. 6 
VersAusglG). 6Die ausgleichspflichtige Person ist 
diesbezüglich gegenüber der Pensionsbehörde zur 
unverzüglichen Anzeige verpflichtet (§ 34 Abs. 5 
VersAusglG).

2. Aussetzung der Kürzung wegen Invalidität der 
ausgleichspflichtigen Person oder einer für sie 
geltenden besonderen Altersgrenze (§§ 35, 36 
VersAusglG)
1Diese Regelungen sind nur anwendbar, wenn das 
Verfahren über dem Versorgungsausgleich bereits 
nach dem ab 1. September 2009 geltenden Recht 
durchgeführt wurde. 
2Über den Antrag entscheidet die Pensionsbehör-
de. 3Die Kürzung der Versorgung kann ausgesetzt 
werden, wenn der Antragsteller wegen Dienstun-
fähigkeit in den Ruhestand versetzt oder wegen 
Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den 
Ruhestand getreten ist und aus einem im Versor-
gungsausgleich erworbenen Anrecht (noch) keine 
Leistung beziehen kann.
4Die Kürzung ist nur auszusetzen, wenn der auf 
die Versorgung entfallende (potentielle) Kürzungs-
betrag am Ende der Ehezeit mindestens 2 v. H. 
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 
SGB IV betragen hat (§ 35 Abs. 2, § 33 Abs. 2 
 VersAusglG). 
5Die Aussetzung der Kürzung erfolgt höchstens in 
Höhe der Ausgleichswerte aus denjenigen Anrech-
ten im Sinn des § 32 VersAusglG, aus denen der 
Antragsteller (noch) keine Leistungen bezieht (§ 35 
Abs. 3 VersAusglG). 
6Bezieht die ausgleichspflichtige Person mehre-
re Versorgungen im Sinn des § 32 VersAusglG, 
sind die jeweiligen Kürzungen entsprechend 
dem Verhältnis der Ausgleichswerte auszusetzen 
(§ 35 Abs. 4 VersAusglG). 7Die Pensionsbehörde 
hat hierfür zu ermitteln, ob die ausgleichspflich-
tige Person entsprechende Versorgungen erhält. 
8Die ausgleichspflichtige Person ist verpflichtet, 
die notwendigen Auskünfte zu erteilen (§ 4 Abs. 3 
VersAusglG). 
9Falls die Kürzung ausgesetzt wurde, ist die aus-
gleichspflichtige Person zudem verpflichtet die 
Pensionsbehörde unverzüglich zu informieren, 
sobald sie aus einem im Versorgungsausgleich 
erworbenen Anrecht eine Leistung im Sinn des 
§ 35 Abs. 1 VersAusglG beziehen kann (§ 36 Abs. 4  
Vers AusglG). 10Die Pensionsbehörde hat die  
Kürzung der Versorgung der ausgleichspflichtigen 
Person sodann insoweit wieder aufzunehmen.

3. Aussetzung der Kürzung wegen Tod der 
 ausgleichsberechtigten Person (§§ 37, 38 
 Vers AusglG)
1Über den Antrag entscheidet die Pensionsbehör-
de. 2Die Kürzung ist auszusetzen, wenn die aus-
gleichsberechtigte Person nicht länger als 36 Mo-
nate Leistungen aus dem im Versorgungsausgleich 
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bereichs nach Maßgabe der ZustV-Bezüge zustän-
dig.

4. Umfang der zu erstattenden Aufwendungen und 
Erstattungsverfahren

4.1 Die Berechnung der zu erstattenden Aufwendun-
gen erfolgt nach den Maßgaben des § 1 VAErstV.

4.2 Verwaltungskosten des Rentenversicherungsträ-
gers werden nicht erstattet.

4.3 Die Durchführung des Erstattungsverfahrens rich-
tet sich nach § 2 VAErstV.

4.4 Buchungsstellen

Die Ausgaben für die Erstattung zu Lasten des 
Freistaates Bayern (Nr. 2) sind bei Kapitel 13 20 Ti-
tel 681 71-1 des Staatshaushaltsplanes zu buchen.

5. Auswirkungen auf Vorschriften über eine Betei-
ligung an Versorgungslasten
1Eine Beteiligung an Versorgungslasten auf Grund 
des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages 
oder gesetzlicher Vorschriften (Art. 96, § 107b 
 BeamtVG, Art. 145 BayBG, § 42 G131 a. F. in Ver-
bindung mit § 2 DKfAG und entsprechender ande-
rer Beteiligungsvorschriften) ist für Erstattungs-
leistungen nach den § 225 Abs. 1 Satz 1, § 290 
Satz 1 SGB VI unbeachtlich. 2Gleiches gilt für die 
Erstattung von Versorgungsbezügen auf Grund von 
Vereinbarungen, sofern nicht durch Vereinbarung 
etwas anderes bestimmt wird. 
3Bei laufenden Beteiligungen an Versorgungsbe-
zügen sind demnach die sich vor Anwendung der 
Kürzungsvorschrift des Art. 92 ergebenden Versor-
gungsbezüge zugrunde zu legen.

6. Sonderregelungen

Gesetzliche oder vertragliche Regelungen, auf 
Grund deren eine sonstige Körperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des öffentlichen Rechts die dem Frei-
staat Bayern obliegenden Leistungen zu erbringen 
oder zu erstatten hat, bleiben unberührt.
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schaftumbildungen gemäß §§ 16 ff. Beamtenstatusgesetz. 
4In diesen Fällen kann eine Versorgungslastenteilung (z. B. 
durch Verweis auf eine entsprechende Anwendung des 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages) im Rahmen 
des jeweiligen Errichtungs- oder Umwandlungsgesetzes 
oder bei bund- oder länderübergreifenden Körperschafts-
umbildungen im Rahmen eines gesonderten Staatsvertra-
ges geregelt werden.
5Der Staatsvertrag erfasst unmittelbar nur bund- und län-
derübergreifende Dienstherrenwechsel. 6Die Regelung der 
Versorgungslastenteilung bei rein bundes- bzw. landesin-
ternen Dienstherrenwechseln (zum Beispiel zwischen zwei 
Gemeinden eines Landes) bleibt dem jeweiligen Bundes- 
bzw. Landesrecht vorbehalten.

II. Versorgungslastenteilung 

3. § 3 Voraussetzungen

3.1 Zu Abs. 1 (Allgemeines)1 
1Für eine Versorgungslastenteilung müssen kumulativ fol-
gende drei Voraussetzungen vorliegen:

– Dienstherrenwechsel nach § 2,

– Zustimmung des abgebenden Dienstherrn zum Dienst-
herrenwechsel und 

– keine zeitliche Unterbrechung zwischen dem Ausschei-
den beim abgebenden und dem Eintritt beim aufneh-
menden Dienstherrn.

2Eine zeitliche Unterbrechung ist unschädlich, wenn eine 
Übernahme auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung 
erfolgt, siehe Abs. 4. 3Eine Unterbrechung durch allgemei-
ne arbeitsfreie Tage lässt die erforderliche Unmittelbarkeit 
ebenfalls nicht entfallen. 4Allgemeine arbeitsfreie Tage in 
diesem Sinn sind Samstage, Sonntage, der 24. und 31. De-
zember sowie die gesetzlichen Feiertage nach dem Recht 
des aufnehmenden Dienstherrn.

Beispiel:
Eine Beamtin auf Zeit scheidet nach Ablauf der Amtszeit 
am 30. April aus dem Beamtenverhältnis bei Dienstherr 
A aus. Am 2. Mai wird sie in ein Beamtenverhältnis bei 
Dienstherr B berufen. Die zeitliche Unterbrechung lässt 
die Unmittelbarkeit nicht entfallen, da es sich bei dem 
1. Mai um einen gesetzlichen Feiertag handelt.

Fällt in der beschriebenen Konstellation der 2. Mai des 
entsprechenden Jahres auf einen Sonntag (oder Sams-
tag), führt auch die Berufung am 3. Mai (4. Mai) zu kei-
ner zeitlichen Unterbrechung. Handelt es sich bei dem 
2. Mai jedoch um einen Werktag (Montag bis Freitag), 
stellt eine an einem späteren Tag erfolgende Berufung in 
das Beamtenverhältnis eine die Versorgungslastenteilung 
ausschließende zeitliche Unterbrechung dar. 

5Hingegen ist das bislang in § 107b Abs. 1 BeamtVG nor-
mierte Erfordernis einer Mindestdienstzeit von fünf Jahren 
(bzw. von drei Jahren ab der Ernennung zum Berufssolda-
ten gemäß § 92b Nr. 2 SVG) nicht mehr Voraussetzung für 
eine Versorgungslastenteilung.
6Eine Versorgungslastenteilung findet auch dann statt, 
wenn die wechselnde Person zum Zeitpunkt des Diensther-
renwechsels bereits beim abgebenden Dienstherrn einen 
Versorgungsanspruch erworben hat und gegebenenfalls 

1  In den Fällen eines Dienstherrenwechsels zum Jahreswechsel 
2010/2011 finden die §§ 3 ff. bereits Anwendung.

Anlage 2
Durchführungshinweise zum  

Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag

Vorbemerkung:

Im Interesse einer einheitlichen Auslegung und Anwendung 
der Regelungen des Staatsvertrages hat sich eine Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe des Arbeitskreises für Versorgungsfragen 
auf die nachfolgenden Durchführungshinweise verständigt, 
die hiermit bekannt gegeben werden. Die Fußnoten sind 
Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen 
und nicht Bestandteil der einheitlichen Durchführungshin-
weise.

I. Anwendungsbereich

1. § 1 Geltungsbereich
1Der Staatsvertrag findet auf alle Dienstherren im Bun-
desgebiet Anwendung, also für den Bund, die Länder, die 
Gemeinden, die Gemeindeverbände und sonstige, unter 
der Aufsicht des Bundes und der Länder stehende Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
mit Dienstherrnfähigkeit.
2Nicht erfasst werden Wechsel aus und in den Dienst der 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer 
Verbände (vgl. § 135 Beamtenrechtsrahmengesetz). Inso-
weit sind und bleiben vertragliche Vereinbarungen zuläs-
sig.

2. § 2 Dienstherrenwechsel

2.1 Persönlicher Anwendungsbereich
1Satz 1 benennt allgemein den Dienstherrenwechsel von 
Personen, die in einem Beamten- oder Richterverhältnis 
stehen bzw. in ein solches treten, und bezieht somit über 
den bisherigen Anwendungsbereich des § 107b Beamten-
versorgungsgesetz (BeamtVG) hinaus auch Dienstherren-
wechsel von Beamtinnen und Beamten auf Probe, Richte-
rinnen und Richtern auf Probe sowie Dienstherrenwechsel 
von Beamtinnen und Beamten auf Zeit wie z. B.  kommu-
nale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte mit ein.
2Ferner werden in Satz 1 Dienstherrenwechsel von Per-
sonen, die in einem Soldatenverhältnis stehen bzw. in ein 
solches treten, aufgeführt. 3Dadurch wird zum einen der 
Personenkreis der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten 
abweichend von der bisherigen Rechtslage, die einen Ver-
weis des § 92b Soldatenversorgungsgesetz (SVG) auf § 107b 
BeamtVG vorsah, nunmehr unmittelbar erfasst. 4Zum an-
deren werden Soldatinnen und Soldaten auf Zeit in die 
Regelung zur Versorgungslastenteilung einbezogen. 5Der 
Personenkreis der Grundwehrdienst- und freiwilligen zu-
sätzlichen Wehrdienst Leistenden wird von den Regelun-
gen des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages nicht 
erfasst. 
6Ausgenommen sind nach Satz 2 ferner Dienstherrenwech-
sel von Beamtinnen und Beamten, die beim abgebenden 
Dienstherrn in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf 
stehen. 

2.2 Sachlicher Anwendungsbereich
1In sachlicher Hinsicht setzt ein Dienstherrenwechsel nach 
Satz 1 das Ausscheiden bei einem Dienstherrn und den 
Eintritt bei einem anderen Dienstherrn voraus. 2Ob dies in 
Form der Versetzung, Ernennung oder auf sonstige Weise 
erfolgt, ist unerheblich. 3Nicht erfasst werden Diensther-
renwechsel kraft Gesetzes z. B.  auf Grund von Körper-
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Versorgungsbezüge erhält (beispielsweise kommuna-
le Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte), da dieser Versor-
gungsanspruch regelmäßig durch die vom aufnehmenden 
Dienstherrn bezahlten Aktivbezüge und den späteren Ver-
sorgungsanspruch gegenüber diesem Dienstherrn (ganz 
oder teilweise) gekürzt wird (zu den Folgen eines Ausschei-
dens beim aufnehmenden Dienstherrn ohne Versorgungs-
anspruch siehe Ziffer 7.2). 

Beispiel:
Ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit bei Dienstherr 
A, der gegenüber A bereits einen Versorgungsanspruch 
erworben hat, wechselt in ein Beamtenverhältnis bei 
Dienstherr B. Auf Grund der Regelungen zum Zusam-
mentreffen von Versorgungs- mit Aktivbezügen gelangt 
der Versorgungsanspruch in der Regel nicht zur Auszah-
lung. Tritt der Beamte später bei Dienstherr B in den Ru-
hestand, ruht in der Regel auch der Versorgungsanspruch 
gegenüber Dienstherr A auf Grund der Regelungen zum 
Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge. Eine 
Versorgungslastenteilung findet daher statt; Dienstherr 
A hat eine Abfindung nach den allgemeinen Regeln zu 
zahlen. Dies gilt auch dann, wenn der Versorgungsan-
spruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn nicht im 
vollen Umfang ruhen sollte.

7Eine Versorgungslastenteilung findet nicht statt, wenn auf 
Grund eines Wechsels in ein Soldatenverhältnis auf Zeit 
eine Nachversicherung durchzuführen ist. 8Soldatinnen 
und Soldaten auf Zeit erhalten keine Versorgung; ihre Al-
terssicherung erfolgt durch eine Nachversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung auf der Grundlage der 
früher gezahlten Dienstbezüge. 9Bei einem Wechsel in ein 
Soldatenverhältnis auf Zeit ist der abgebende Dienstherr 
daher verpflichtet, die Nachversicherung durchzuführen.

3.2 Zu Abs. 2 (Anforderungen an die Zustimmung)

1Der abgebende Dienstherr muss die Zustimmung vor der 
Wirksamkeit des Dienstherrenwechsels und somit vor dem 
Eintritt beim aufnehmenden Dienstherrn schriftlich ge-
genüber dem aufnehmenden Dienstherrn erklären.

2Die Erklärung wird sich bei Beamtinnen und Beamten in 
der Regel konkludent aus der dienstrechtlichen Maßnahme 
ergeben, so z. B.  aus der Versetzungsverfügung, mit der 
der Dienstherrenwechsel vollzogen wird.

3Eine Verweigerung der Zustimmung ist nur aus dienst-
lichen Gründen zulässig. Als dienstliche Gründe kommen 
beispielsweise in Betracht:

– Unabkömmlichkeit der Beamtin/des Beamten,

– Mangelsituation beim bisherigen Dienstherrn in der 
Laufbahn oder dem Aufgabengebiet der Beamtin/des 
Beamten.

4Fiskalische Erwägungen dürfen nicht herangezogen wer-
den.

3.3 Zu Abs. 3 (Sonderregelung zum Zustimmungserfor-
dernis)

Hinsichtlich des Zustimmungserfordernisses gibt es drei 
Sonderregelungen:

– 1Die Zustimmung zum Wechsel von Professorinnen2 und 
Professoren  wird unwiderlegbar fingiert, wenn beim ab-
gebenden Dienstherrn eine Dienstzeit von mindestens 
drei Jahren3 abgeleistet wurde. 2Eine Ermäßigung der 
Arbeitszeit bleibt dabei unberücksichtigt. 3Bei einem 
Dienstherrenwechsel vor Ablauf dieser Frist bleibt es 
bei dem Zustimmungserfordernis nach Abs. 1. 

Beispiele: 
Professor X wird zum 1. Juni 2011 an die Universität des 
Dienstherrn A berufen. Zum 1. Juni 2014 wechselt er an 
die Universität des Dienstherrn B. Die Zustimmung zum 
Dienstherrenwechsel wird vorliegend fingiert, da der Pro-
fessor bei Dienstherr A eine Dienstzeit von drei Jahren 
abgeleistet hat.

Professor Y, der ebenfalls zum 1. Juni 2011 an die Uni-
versität des Dienstherrn A berufen wird, wechselt bereits 
ein Jahr später zu einem anderen Dienstherrn. In diesem 
Fall wird die Zustimmung des abgebenden Dienstherrn 
A nicht fingert und muss somit ausdrücklich oder kon-
kludent zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels vorlie-
gen.

– Die Zustimmung gilt als unwiderruflich erteilt, wenn 
mit Zeitablauf eines Beamten- oder Soldatenverhältnis-
ses auf Zeit ein neues Beamten-, Soldaten- oder Rich-
terverhältnis bei einem anderen Dienstherrn begründet 
wird. 

Beispiel: 
Ein Soldat auf Zeit wechselt nach Ablauf der Dienstzeit 
beim Bund in ein Beamtenverhältnis beim Land A. In 
diesem Fall gilt die Zustimmung als erteilt. 

– Die Zustimmung gilt bei der Begründung von Beamten-
verhältnissen, die auf einer Wahl (z. B.  Urwahl, Wahl 
durch eine Vertretungskörperschaft, Wahl durch einen 
Verwaltungsrat) beruhen (z. B.  bei kommunalen Wahl-
beamtinnen und Wahlbeamten), als unwiderruflich er-
teilt.

Beispiel: 
Ein Beamter des Dienstherrn A wird zum Bürgermeister 
der Kommune B gewählt. In diesen Fällen gilt die Zustim-
mung des Dienstherrn A zum Wechsel in die Kommune 
B als erteilt.

3.4 Zu Abs. 4 (Sonderregelung zur zeitlichen Unter-
brechung)

1Nach Abs. 4 ist eine zeitliche Unterbrechung zwischen 
Ausscheiden und Eintritt abweichend von Abs. 1 aus-
nahmsweise unschädlich, wenn die wechselnde Person 
auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung vom aufneh-
menden Dienstherrn übernommen wird. 2Erfasst sind hier-
von beispielsweise Soldatinnen oder Soldaten auf Zeit, die 
auf Grund eines Eingliederungs- oder Zulassungsscheins 
nach § 9 SVG in den Dienst eines anderen Dienstherrn 
übernommen werden.

2  Nach Auffassung des Arbeitskreises für Versorgungsfragen fallen 
unabhängig von einer etwaigen statusrechtlichen Gleichstellung 
von Juniorprofessoren mit Professoren in den einzelnen Ländern 
Juniorprofessoren nicht unter den Begriff der Professorin oder des 
Professors.

3  Nach Auffassung des Arbeitskreises für Versorgungsfragen wird 
bei der Drei-Jahres-Frist auch die Zeit einer Beurlaubung unter 
Anerkennung als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt.
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3Hat der abgebende Dienstherr auf Grund der zeitlichen 
Unterbrechung jedoch bereits die Nachversicherung durch-
geführt, findet keine Versorgungslastenteilung statt. 4Dies 
gilt jedoch nicht, wenn die Rückabwicklung der Nachversi-
cherung durchgeführt wurde (vgl. § 185 Abs. 2a SGB VI). 

4. § 4 Abfindung

4.1 Zu Abs. 1 (Einmalige Abfindung)
1Mit der Zahlung einer einmaligen Abfindung ist die Be-
teiligung des abgebenden Dienstherrn an den späteren 
Versorgungskosten abgeschlossen. 2Damit wird das bis-
herige System der laufenden Beteiligung des abgebenden 
Dienstherrn nach § 107 b BeamtVG abgelöst.

4.2 Zu Abs. 2 (Ermittlung des Abfindungsbetrages)
1Parameter für die Berechnung des Abfindungsbetrages 
sind:

– die ruhegehaltfähigen Bezüge,

– die ruhegehaltfähigen Dienstzeiten in Monaten und 

– ein in der Regel vom Lebensalter abhängiger Bemes-
sungssatz.

2Die weiteren Einzelheiten zur Ermittlung der Bezüge und 
Dienstzeiten sind in §§ 5 und 6 (siehe Ziffern 5 und 6) ge-
regelt.
3Satz 2 sieht drei Bemessungssätze vor, die nach Lebens-
alter der wechselnden Person gestaffelt sind; maßgeblich 
für die Einordnung ist das Alter im Zeitpunkt des Dienst-
herrenwechsels (siehe Abs. 3):

Dienstherrenwechsel bis Voll- 
endung des 30. Lebensjahres

Bemessungssatz:  
15 v. H.

Dienstherrenwechsel bis Voll- 
endung des 50. Lebensjahres

Bemessungssatz:  
20 v. H.

Dienstherrenwechsel nach Voll- 
endung des 50. Lebensjahres

Bemessungssatz:  
25 v. H.

4Bei Professorinnen und Professoren wird nach Satz 3 gene-
rell der höchste Bemessungssatz (25 v. H.) angewendet.

4.3 Zu Abs. 3 (Maßgebliches Recht und maßgeblicher 
Zeitpunkt)

Allgemeine Grundsätze für die Ermittlung der nach Abs. 2 
maßgeblichen Berechnungsparameter:

– Die Bezüge und Dienstzeiten sind nach dem Recht des 
abgebenden Dienstherrn zu ermitteln. 

– In zeitlicher Hinsicht sind die tatsächlichen und rechtli-
chen Verhältnisse zum Zeitpunkt des Ausscheidens der 
wechselnden Person zugrunde zu legen.

– Nachfolgende Entwicklungen beim aufnehmenden 
Dienstherrn wie z. B.  vorzeitiger Ruhestandseintritt und 
insbesondere die spätere tatsächliche Versorgungsbelas-
tung bleiben außer Betracht, so dass Nachberechnungen 
ausgeschlossen sind.

4.4 Zu Abs. 4 (Sonderregelungen für Beamten- und 
 Soldatenverhältnisse auf Zeit)

1Satz 1 ist eine Sonderregelung für Dienstherrenwechsel 
von Beamtinnen und Beamten auf Zeit, die nach Ablauf 
ihrer beim abgebenden Dienstherrn begründeten Dienst- 
oder Amtszeit nicht in den Ruhestand zu versetzen wären. 
2Der abgebende Dienstherr hat hier abweichend von Abs. 2 
eine Abfindung in Höhe derjenigen Nachversicherungs-

kosten, die bei Ausscheiden zum Zeitpunkt des Diensther-
renwechsels für eine Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung angefallen wären, an den aufnehmen-
den Dienstherrn zu zahlen. 3Die Berechnung der Abfin-
dung richtet sich nach dem Sozialversicherungsrecht (siehe 
§ 181 SGB VI). 4Zeiten bei früheren Dienstherren sind bei 
dieser Berechnung nicht zu berücksichtigen. 
5Nach Satz 2 hat der abgebende Dienstherr einen Abfin-
dungsbetrag, den er zuvor von einem früheren Dienstherrn 
erhalten hat, unter Verzinsung in Höhe von 4,5 v. H. pro 
Jahr neben der Abfindung nach Satz 1 an den aufnehmen-
den Dienstherrn weiterzureichen. 6Dabei erfolgt keine Zin-
seszinsberechnung. 7Bei der Zinsberechnung ist grund-
sätzlich von 365 Zinstagen pro Jahr auszugehen. 

Beispiel:
Ein Landesbeamter auf Lebenszeit nimmt ein kommuna-
les Wahlamt der Besoldungsgruppe B 3 bei einer Kom-
mune eines anderen Landes wahr. Das Land hat an die 
Kommune eine Abfindung nach allgemeinen Regeln zu 
zahlen (z. B.  in Höhe von 50.000 €). Kehrt der Beamte 
nach einer Amtsperiode von sechs Jahren ohne Erwerb 
von Versorgungsansprüchen in sein Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit zurück, hat die Kommune an das Land 
eine Abfindung in Höhe der Nachversicherungskosten 
von ca. 77.000 € für die sechs Jahre im kommunalen 
Wahlamt sowie zusätzlich die vom Land erhaltene Ab-
findung zuzüglich einer Verzinsung von 4,5 v. H. pro Jahr 
(hier 2.250 € [4,5 v. H. von 50.000 €] x 6 [Jahre] = 13.500 €, 
insgesamt also 63.500 €) zu zahlen. 

8Satz 3 ist eine Sonderregelung für Dienstherrenwechsel 
von Soldatinnen und Soldaten auf Zeit. 9Abweichend von 
Satz 1 (Abfindung in Höhe derjenigen Nachversicherungs-
kosten, die zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels für 
eine Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung angefallen wären) ist die Abfindung auf Basis der 
Kosten einer fiktiven Nachversicherung mit einem beson-
deren Beitragssatz in Höhe von 15 v. H. zu berechnen. 

5. § 5 Bezüge

5.1 Zu Abs. 1 (Ruhegehaltfähige Bezüge)
1Zu den Bezügen gehören die monatlichen ruhegehalt-
fähigen Bezüge (d. h. z. B.  das Grundgehalt – bei einer 
Bemessung nach Stufen in der zum Zeitpunkt des Dienst-
herrenwechsels erreichten Stufe, der Familienzuschlag der 
Stufe 1 und sonstige nach dem maßgeblichen Besoldungs-
recht ruhegehaltfähigen Dienst- und Leistungsbezüge) so-
wie die Sonderzahlung. 2Im Falle einer Teilzeitbeschäfti-
gung sind die ungekürzten ruhegehaltfähigen monatlichen 
Bezüge anzusetzen (siehe auch Ziffer 6.1).
3Die Ruhegehaltfähigkeit von Bezügen bestimmt sich nach 
dem Recht des abgebenden Dienstherrn zum Zeitpunkt 
des Ausscheidens.

5.2 Zu Abs. 2 (Keine Mindestdienst- oder -bezugs-
zeiten)

1Die allgemeine Regel des § 4 Abs. 3 wird modifiziert. 2Ist 
die Ruhegehaltfähigkeit von Bezügen nach dem Recht des 
abgebenden Dienstherrn an die Erfüllung von Mindest-
dienst- oder -bezugszeiten geknüpft, sind diese Regelun-
gen für die Ermittlung der Bezüge im Sinn des § 4 Abs. 2 
Satz 1 unbeachtlich:

– Für die Berechnung des Abfindungsbetrags kommt es 
somit insbesondere nicht auf die Erfüllung einer War-
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tezeit (z. B.  für das erstmalige Entstehen eines Ruhe-
gehaltsanspruchs oder für eine Versorgung aus dem 
Beförderungsamt) an.

– Im Falle des § 15a Abs. 3 BeamtVG oder entsprechender 
landesrechtlicher Regelungen ist ein Unterschiedsbe-
trag hinzuzurechnen, soweit zum Zeitpunkt des Dienst-
herrenwechsels das Amt für eine entsprechende Dauer 
übertragen war; auf die tatsächliche Ausübung des Amts 
für den erforderlichen Zeitraum kommt es dagegen nicht 
an.

– 1Insbesondere im Bereich der Professorenbesoldung sind 
unbefristete Leistungsbezüge unabhängig von einer 
etwaigen Mindestbezugsdauer anzusetzen, soweit auf 
Grundlage des zum Zeitpunkt des Dienstherrenwech-
sels vorliegenden Sachverhalts die sonstigen Voraus-
setzungen der Ruhegehaltfähigkeit erfüllt sind. 2Dies 
gilt auch für befristete Leistungsbezüge. 3Die Einbe-
ziehung von befristet gewährten Leistungsbezügen bei 
der Berechnung der Abfindung hängt somit davon ab, 
ob die Leistungsbezüge ohne den Dienstherrenwechsel 
auf Grundlage des zum Zeitpunkt des Dienstherren-
wechsels vorliegenden Sachverhalts beim abgebenden 
Dienstherren ohne weitere Zwischenakte ruhegehalt-
fähig geworden wären.

Beispiel 1: 
Professor X erhält bei Dienstherr A ein Grundgehalt aus 
der Besoldungsgruppe W 3 sowie seit dem 1. Januar 
2012 unbefristet Leistungsbezüge in Höhe von 20 v. H. 
des Grundgehalts. Nach dem Recht des Dienstherrn A 
sind diese Leistungsbezüge ruhegehaltfähig, soweit sie 
unbefristet gewährt und mindestens zwei Jahre bezogen 
worden sind. Wechselt Professor X zum 1. Januar 2013 an 
die Universität des Dienstherrn B, so sind bei der Berech-
nung der von Dienstherr A zu leistenden Abfindung auch 
die Leistungsbezüge einzubeziehen.

Beispiel 2:
Professor X erhält bei Dienstherr A ein Grundgehalt aus 
der Besoldungsgruppe W 3 sowie seit dem 1. Januar 2012 
auf fünf Jahre befristete Leistungsbezüge in Höhe von 
20 v. H. des Grundgehalts. Nach dem Recht des Dienst-
herrn A werden befristete Leistungsbezüge ruhegehaltfä-
hig, soweit sie insgesamt für die Dauer von zehn Jahren 
zugestanden haben. Wechselt Professor X zum 1. Januar 
2015 an die Universität des Dienstherrn B, so sind bei 
der Berechnung der von Dienstherr A zu leistenden Ab-
findung die befristeten Leistungsbezüge nicht einzu-
beziehen, da sie bei Dienstherr A ohne einen weiteren 
Zwischenakt (erneute Vergabe) nicht ruhegehaltfähig 
geworden wären.

Anders wäre der Fall zu entscheiden, wenn der Professor 
X beim abgebenden Dienstherrn A bis zum 1. Januar 2012 
bereits einen befristeten Leistungsbezug für die Dauer 
von fünf Jahren bezogen hätte und dieser zum 1. Januar 
2012 beim abgebenden Dienstherrn um weitere fünf Jah-
re verlängert worden wäre. Bei einem Dienstherrenwech-
sel zum 1. Januar 2015 (also auch vor Ablauf der zehn 
Jahre) wäre der Leistungsbezug hier bei der Berechnung 
der Abfindung einzubeziehen. 

5.3  Zu Abs. 3 (Berücksichtigung der Sonderzahlung)
1Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt des Ausscheidens ge-
währte oder ohne Dienstherrenwechsel im Jahr des Aus-
scheidens zustehende Sonderzahlung. 2Unerheblich ist, ob 

und in welcher Höhe die Sonderzahlung an Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger gewährt 
wird. 3Die Sonderzahlung ist, soweit sie als Jahresbetrag 
bezahlt wird, in Höhe von 1/12 des Jahresbetrags anzu-
setzen.4

Beispiel: 
Eine Beamtin (Besoldungsgruppe A 13, unverheiratet, 
keine Kinder) wechselt zum 31. Juli 2012 von Dienstherr 
A zu Dienstherr B. Bei Dienstherr A erhielt sie jährlich 
mit den Dezemberbezügen eine Sonderzahlung in Höhe 
von 60 v. H. der Dezemberbezüge. Die Dezemberbezüge 
hätten im Jahr des Wechsels 3.675 € betragen, was eine 
Sonderzahlung von 2.205 € ergeben hätte. Bei Dienstherr 
B werden keine Sonderzahlungen geleistet. Da es nur auf 
die Rechtslage beim abgebenden Dienstherrn ankommt, 
ist der Berechnung der Abfindung eine Sonderzahlung 
in Höhe von monatlich 183,75 € anzusetzen.

6. § 6 Dienstzeiten

6.1 Zu Abs. 1 (Definition Dienstzeit)

1Dienstzeiten sind nach Satz 1 nur Zeiten in einem Rechts-
verhältnis der in § 2 genannten Art. 2Sie werden berück-
sichtigt, soweit sie ruhegehaltfähig sind; dies beurteilt sich 
nach dem Recht des abgebenden Dienstherrn zum Zeit-
punkt des Dienstherrenwechsels. 3Gemäß Satz 2 sind auch 
Zeiten als Soldatin oder Soldat auf Zeit einzubeziehen.

4Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind unter Berücksich-
tigung der Versorgungswirksamkeit beim abgebenden 
Dienstherrn nach dem Verhältnis der abgeleisteten zur 
regelmäßigen Arbeitszeit anzusetzen; hingegen sind im 
Falle einer Teilzeitbeschäftigung bei den Dienstbezügen 
die ungekürzten ruhegehaltfähigen monatlichen Bezüge 
anzusetzen. 5Entsprechendes gilt bei eingeschränkter Ver-
wendung wegen begrenzter Dienstfähigkeit gemäß § 27 
Beamtenstatusgesetz.

6Auch Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge sind 
zu berücksichtigen und fließen in die Berechnung ein, 
wenn sie nach dem Recht des abgebenden Dienstherrn 
unter bestimmten Voraussetzungen (Beurlaubung dient 
öffentlichen Belangen oder Interessen, gegebenenfalls 
Zahlung eines Versorgungszuschlags) als ruhegehaltfä-
hig anzuerkennen sind.

7Zeiten außerhalb eines in § 2 (Beamten-, Soldaten- oder 
Richterverhältnis) genannten Rechtsverhältnisses (insbe-
sondere Vordienstzeiten, beispielsweise: Wehrdienstzei-
ten, Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Ausbil-
dungszeiten) bleiben außer Betracht. 8Dies gilt unabhängig 
davon, ob und in welchem Umfang derartige Zeiten nach 
dem Recht des abgebenden Dienstherrn ruhegehaltfähig 
sind. 

9Neben den Zeiten in einem in § 2 genannten Rechtsver-
hältnis, die beim abgebenden Dienstherrn zurückgelegt 
wurden, werden auch entsprechende Zeiten bei früheren 
Dienstherren berücksichtigt.

4  Nach Auffassung des Arbeitskreises für Versorgungsfragen sind 
der Grundbetrag der Sonderzahlung sowie sämtliche nach dem 
jeweiligen Landes- oder Bundesrecht vorgesehenen Erhöhungs-
beträge (z. B. Kindersonderbeträge, kinderbezogener Familienzu-
schlag, sonstige Erhöhungsbeträge) zu berücksichtigen. Bei Teil-
zeitbeschäftigung ist die gewährte Sonderzahlung in volle Bezüge 
hochzurechnen.
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10Satz 3 stellt klar, dass Zeiten in einem Beamtenverhältnis 
auf Widerruf ausgenommen sind. 11Ferner hat der abge-
bende Dienstherr nach Satz 3 nicht für Zeiten bei früheren 
Dienstherren einzustehen, für die bereits eine Nachversi-
cherung durchgeführt, die Nachversicherungsbeiträge also 
gezahlt wurden. 12Wegen einer möglichen Rückabwick-
lung wird auf die Ausführungen zu Ziffer 3.4 verwiesen.
13Die gesamte zurechnungsfähige ruhegehaltfähige 
Dienstzeit ist in Monate umzurechnen und nur in vollen 
Monaten anzusetzen. 14Dabei sind die verbleibenden Tage 
unter Anwendung des Divisors 365 und des Multiplika-
tors 12 umzurechnen und auf volle Monate abzurunden.

Beispiel: 
Ein Beamter, der zehn Jahre bei Dienstherr A verbracht 
hat, wechselt zu Dienstherr B. Die Dienstzeit für die Be-
rechnung der von Dienstherr A an Dienstherr B zu leisten-
den Abfindung beträgt 120 Monate. Wechselt der Beamte 
acht Jahre (96 Monate) später zu Dienstherr C, berechnet 
sich die von Dienstherr B zu leistende Abfindung auf Ba-
sis einer Dienstzeit von insgesamt 216 Monaten. Dienst-
herr B reicht die von Dienstherr A erhaltene Abfindung 
also nicht an Dienstherr C weiter, sondern leistet eine 
auf Basis der bei den Dienstherren A und B verbrachten 
Dienstzeiten nach dem Recht des Dienstherrn B zum Zeit-
punkt des Dienstherrenwechsels zu berechnende Abfin-
dung an den Dienstherrn C.

Beispiel: 
Eine Beamtin wechselt zum 1. Juni 2011 von Dienstherr A zu Dienstherr B; ihr beruflicher Werdegang bei Dienstherr A 
verlief wie folgt:

von bis Tätigkeit Davon ruhegehalt-
fähige Dienstzeit

Jahre Tage

1. September 1992 31. Oktober 1995 Beamtin auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 0 0,00

1. November 1995 31. Oktober 2003 Beamtin in Vollzeit 8 0,00

1. November 2003 30. September 2006 Beamtin in Teilzeit mit 2/3 der regelmäßigen  
Arbeitszeit

1 344,33

1. Oktober 2006 31. August 2007 Freistellung vom Dienst 0 0,00

1. September 2007 31. Mai 2011 Beamtin in Teilzeit mit 4/5 der regelmäßigen  
Arbeitszeit

2 364,40

 Gesamtdienst in Jahren und Tagen 11 708,73

in Monaten 132 23

(Tage / 365 x 12) 155 

Ergebnis: Die zurechnungsfähige ruhegehaltfähige Dienstzeit bei Dienstherr A beläuft sich auf 155 Monate.

6.2 Zu Abs. 2 (Zurechnung von Abordnungszeiten)

1Abordnungszeiten beim aufnehmenden Dienstherrn, die 
einem Dienstherrenwechsel unmittelbar vorangehen, wer-
den abweichend von der bisherigen Regelung des § 107b 
Abs. 4 Satz 3 BeamtVG dem aufnehmenden Dienstherrn 
zugerechnet. 2Diese Zeiten gehören damit nicht zu den 
Dienstzeiten für die Berechnung der vom abgebenden 
Dienstherrn zu leistenden Abfindung.5

3Aber: Hat der aufnehmende Dienstherr jedoch für diese 
Zeiten einen Versorgungszuschlag an den abgebenden 
Dienstherrn geleistet, müssen diese Zeiten auch für die 
Berechnung der Abfindung berücksichtigt werden. 4Die 
Höhe des Versorgungszuschlags bleibt dabei unberück-
sichtigt. 5Bei einer Abordnung ohne Versetzungsabsicht, 
die dennoch im unmittelbaren Anschluss eine Versetzung 
nach sich zieht, ist der Versorgungszuschlag jedoch an den 
aufnehmenden Dienstherrn zurückzuerstatten, so dass im 

5  Der Arbeitskreis für Versorgungsfragen ist der Auffassung, dass bei 
Soldaten auf Zeit mit Eingliederungs- bzw. Zulassungsschein, die 
bereits während ihrer Dienstzeit als Soldat in ein Beamtenverhält-
nis auf Widerruf eingestellt werden, der Dienstherrenwechsel mit 
Ausscheiden aus dem Soldatenverhältnis vollzogen ist. Die Zeit ab 
Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf ist in entspre-
chender Anwendung des § 6 Abs. 2 dem aufnehmenden Dienstherrn 
zuzurechnen.

Ergebnis kein Versorgungszuschlag geleistet wurde und 
die Abordnungszeiten somit dem aufnehmenden Dienst-
herrn zuzuordnen sind.

Beispiel: 
Ein Beamter wird zum 1. Oktober 2011 für sechs Monate 
von Dienstherr A zu Dienstherr B abgeordnet. Mit Ablauf 
der Abordnungszeit wird er von Dienstherr A zu Dienst-
herr B versetzt. Die Zeit der Abordnung ist bei der Berech-
nung der Abfindung, die Dienstherr A an Dienstherr B zu 
zahlen hat, nicht zu berücksichtigen. Sie ist bereits dem 
aufnehmenden Dienstherrn B zuzurechnen.

Hat Dienstherr B für die Zeit der Abordnung jedoch einen 
Versorgungszuschlag an den Dienstherrn A gezahlt, so 
ist die Zeit der Abordnung bei der Berechnung der Ab-
findung, die Dienstherr A an Dienstherr B zu zahlen hat, 
einzubeziehen.

7. § 7 Weitere Zahlungsansprüche (Sonderfälle)

1Mit § 7 werden Folgeansprüche in bestimmten Konstella-
tionen geregelt, in denen bereits eine Abfindung gezahlt 
wurde. 

2Die Ansprüche nach § 7 werden nach allgemeinen Grund-
sätzen mit ihrer Entstehung fällig. 
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7.1 Zu Abs. 1 (Weiterreichen der Abfindung)
1Es besteht ein Zahlungsanspruch des aufnehmenden 
Dienstherrn, wenn ein Dienstherrenwechsel ohne die 
Voraussetzungen des § 3 (und damit ohne Versorgungs-
lastenteilung) stattfindet und der abgebende Dienstherr 
auf Grund eines früheren, unter § 3 fallenden Diensther-
renwechsels eine Abfindung erhalten hat.6 2Der abgebende 
Dienstherr ist verpflichtet, diese Abfindung ab Erhalt pau-
schal mit 4,5 v. H. pro Jahr zu verzinsen und an den neuen 
Dienstherrn abzuführen. 3Dabei erfolgt keine Zinseszins-
berechnung. 4Bei der Zinsberechnung ist grundsätzlich 
von 365 Zinstagen pro Jahr auszugehen. 5Die Zahlungs-
pflicht besteht nicht, wenn der abgebende Dienstherr be-
reits eine Nachversicherung durchgeführt hat. 6Der abge-
bende Dienstherr hat den aufnehmenden Dienstherrn über 
die Höhe und den Zeitpunkt der erhaltenen Abfindung zu 
informieren. 

Beispiel:
Ein Beamter wechselt von Dienstherr A zu Dienstherr B. 
Dienstherr A leistet eine Abfindung nach den allgemei-
nen Regeln. Danach wechselt der Beamte ohne Vorlie-
gen der Voraussetzungen einer Versorgungslastenteilung 
nach § 3 (z. B.  wegen fehlender Zustimmung des B) zu 
Dienstherr C. Hier hat Dienstherr B die von Dienstherr A 
erhaltene Abfindung mit 4,5 v. H. pro Jahr zu verzinsen 
und an Dienstherr C weiterzureichen, da Dienstherr B auf 
Grund des Dienstherrenwechsels keiner Beteiligung an 
den Versorgungskosten ausgesetzt ist.

7.2 Zu Abs. 2 (Erstattung der Nachversicherungs-
kosten)

1Abs. 2 erfasst diejenigen Fallkonstellationen, in denen die 
wechselnde Person nach erfolgter Versorgungslastentei-
lung beim aufnehmenden Dienstherrn ohne Versorgungs-
anspruch ausscheidet. 2Sätze 1 und 2 regeln dabei unter-
schiedliche Fallvarianten.

Satz 1: 
3Von Satz 1 werden Fälle erfasst, in denen die ehemals 
wechselnde Person, bei deren Dienstherrenwechsel der 
abgebende Dienstherr eine Abfindung gezahlt hat, beim 
aufnehmenden Dienstherrn ohne Versorgungsanspruch 
ausscheidet und aus diesem Grunde nachzuversichern ist. 
4Sozialversicherungsrechtlich ist die Nachversicherung 
von jedem Dienstherrn für die dort verbrachten Zeiten 
durchzuführen. 5Da der abgebende Dienstherr bereits eine 
Abfindung geleistet hat, muss der aufnehmende Dienst-
herr im Ergebnis die Kosten der Nachversicherung allein 
tragen. 6Dies erfolgt durch Erstattung der Nachversiche-
rungskosten an den abgebenden Dienstherrn. 7Entschei-
dend sind die tatsächlichen Kosten, also die gezahlten 
Nachversicherungsbeiträge.

6  Liegt ein Dienstherrenwechsel ohne die Voraussetzungen des § 3 
vor und hat der abgebende Dienstherr auf Grund eines früheren 
landesinternen Dienstherrenwechsels eine Abfindung nach Lan-
desrecht erhalten, ist § 7 Abs. 1 entsprechend anzuwenden, sofern 
die beteiligten Länder bzw. Körperschaften des öffentlichen Rechts 
dies nach dem Gegenseitigkeitsprinzip vereinbaren.

Beispiel: 
Ein Beamter wechselt von Dienstherr A zu Dienstherr B. 
Dienstherr A leistet eine Abfindung nach den allgemei-
nen Regeln. Danach wechselt der Beamte in die Privat-
wirtschaft und wird von den Dienstherren A und B für die 
jeweils bei ihnen verbrachten Zeiten nachversichert. Da 
Dienstherr B für die Dienstzeiten bei Dienstherr A bereits 
eine Abfindung von diesem erhalten hat, hat er Dienst-
herr A die Nachversicherungsbeiträge zu erstatten.

8Der nach Satz 1 im Innenverhältnis zwischen den Dienst-
herren erstattungspflichtige (aufnehmende) Dienstherr hat 
den zahlungsberechtigten (abgebenden) Dienstherren das 
unversorgte Ausscheiden unverzüglich mitzuteilen. 9Im 
Falle einer verspäteten Mitteilung hat der aufnehmende 
Dienstherr auch die dadurch verursachten Säumniszu-
schläge zu erstatten.
10Die zahlungsberechtigten (abgebenden) Dienstherren 
haben dem erstattungspflichtigen (aufnehmenden) Dienst-
herrn die tatsächlichen Nachversicherungskosten mitzu-
teilen.

Satz 2:
11Anstelle der Erstattung der Nachversicherungskosten hat 
der aufnehmende Dienstherr gemäß Satz 2 die erhaltene 
Abfindung nebst Zinsen an den abgebenden Dienstherrn 
zu bezahlen, wenn

– der abgebende Dienstherr eine Abfindung nach § 4 
Abs. 4 Satz 3 auf Grund des Dienstherrenwechsels einer 
Soldatin oder eines Soldaten auf Zeit bezahlt hat oder 

– beim abgebenden Dienstherrn keine Nachversicherung 
erfolgt, weil ihm gegenüber ein Versorgungsanspruch 
besteht.

Beispiel:
Ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit bei Dienstherr A, 
der gegenüber Dienstherr A bereits einen Versorgungsan-
spruch erworben hat, wechselt in ein Beamtenverhältnis 
bei Dienstherr B. Auf Grund der Regelungen zum Zu-
sammentreffen von Versorgungs- mit Aktivbezügen ge-
langt der Versorgungsanspruch in der Regel nicht zur 
Auszahlung. Dienstherr A leistet eine Abfindung nach 
den allgemeinen Regeln. Danach wechselt der Beamte 
in die Privatwirtschaft und wird von Dienstherr B für die 
bei ihm verbrachten Zeiten nachversichert. Dienstherr 
A führt jedoch keine Nachversicherung durch, da der 
Versorgungsanspruch des ehemaligen Wahlbeamten 
auf Zeit nun wiederauflebt. In dieser Konstellation hat 
Dienstherr B die erhaltene Abfindung zuzüglich Zinsen in 
Höhe von 4,5 v. H. pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Erhalts 
der Zahlung an Dienstherr A zurückzuzahlen.

8. § 8 Dokumentationspflichten und Zahlungsmodali-
täten

8.1 Zu Abs. 1 (Pflichten des zahlungspflichtigen Dienst-
herrn)

1Der zahlungspflichtige Dienstherr hat den Abfindungsbe-
trag zu berechnen. 2Um dem aufnehmenden Dienstherrn 
eine Nachprüfung zu ermöglichen, hat der abgebende 
Dienstherr den Rechenweg zu dokumentieren. 3Hierzu 
gehören die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen für 
die Ermittlung der nach § 4 Abs. 2 Satz 1 maßgeblichen Be-
rechnungsparameter. 4Es sind daher bei jedem Einzelfall 
die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen für die der 
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der jährlichen Erstattung abweichende Zahlungsregelung 
vereinbaren.
7Bei Eintritt der Hinterbliebenenversorgung wird der Er-
stattungsbetrag neu festgesetzt. 8Dies erfolgt durch Anwen-
dung der jeweiligen Vom-Hundert-Sätze der Hinterbliebe-
nenversorgung nach dem Beamtenversorgungsrecht des 
erstattungspflichtigen Dienstherrn auf den (festgeschrie-
benen und gegebenenfalls angepassten) Erstattungsbetrag 
für die Ruhestandsbeamtin oder den Ruhestandsbeamten. 
9Die Vom-Hundert-Sätze sind zu addieren und dürfen in 
der Summe 100 v. H. nicht übersteigen. 10Auch der neu 
festgesetzte Erstattungsbetrag erhöht oder vermindert sich 
zukünftig nur noch um die für den erstattungspflichtigen 
Dienstherrn geltenden allgemeinen linearen Anpassungen 
der Versorgungsbezüge.

10.2 Zu Abs. 2 (Gegenseitige Unterrichtung)
1Pflichten zur gegenseitigen Unterrichtung werden fest-
gelegt; der erstattungsberechtigte Dienstherr hat insbe-
sondere über den Eintritt der Hinterbliebenenversorgung 
und die vollständige Einstellung der Versorgungsbezüge 
zu informieren. 2Der erstattungspflichtige Dienstherr hat 
auch über die für ihn geltenden allgemeinen linearen An-
passungen zu informieren.

11. § 11 Dienstherrenwechsel ohne laufende Erstattun-
gen nach § 107b BeamtVG

11.1 Zu Abs. 1 (Schwebefälle)
1Erfasst werden Dienstherrenwechsel vor dem 1. Januar 
2011, für die § 107b BeamtVG Anwendung finden würde, 
jedoch mangels Eintritts des Versorgungsfalls zu diesem 
Zeitpunkt noch keine Versorgungslastenteilung erfolgt 
(sog. „Schwebefälle“). 2In diesen Fällen ist grundsätzlich 
zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls (vgl. aber 
die Ausnahme gemäß Abs. 3 Satz 2, Ziffer 11.3) von dem 
oder den zahlungspflichtigen Dienstherren jeweils eine 
Abfindung an den Versorgungsdienstherrn zu zahlen.
3Dies gilt auch in den Fällen, in denen nach dem 31. De-
zember 2010 ein landes- oder bundesinterner Diensther-
renwechsel erfolgt. 4Berechtigter Dienstherr im Sinn des 
§ 11 ist auch hier der Versorgungsdienstherr.

Beispiel:
Ein Beamter wechselt im Jahre 2005 von Dienstherr A zu 
Dienstherr B und im Jahre 2013 landesintern von Dienst-
herr B zu Dienstherr C. Für den Dienstherrenwechsel von 
A zu B würde § 107b BeamtVG Anwendung finden. Der 
Versorgungsfall tritt im Jahre 2020 bei Dienstherr C ein. 
Dienstherr A leistet eine Abfindung an den Versorgungs-
dienstherrn C. Die Versorgungslastenteilung zwischen 
Dienstherr B und C richtet sich nach Landesrecht.

11.2 Zu Abs. 2 (Berechnung der Abfindung bei Schwebe-
fällen)

1Die Abfindung berechnet sich nach den allgemeinen Re-
geln der §§ 4 bis 6, die durch die Nrn. 1 bis 3 modifiziert 
werden:
2Nr. 1 enthält eine Abweichung vom Grundsatz des § 4 
Abs. 3, wonach die Bezüge nach den Verhältnissen zum 
Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels zu errechnen sind. 
3In den hier betroffenen Fällen liegen die Dienstherren-
wechsel jedoch z. T. weit in der Vergangenheit. 4Daher sind 
die Bezüge vom Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels bis 
zum Inkrafttreten des Staatsvertrags nach den für den ab-

Abfindung zugrundegelegten Bezüge und Dienstzeiten (zu 
Einzelheiten §§ 5 und 6, siehe Ziffer 5 und 6) sowie den der 
Abfindung zugrundegelegten Bemessungssatz (dazu § 4, 
siehe Ziffer 4) zu dokumentieren. 5Die Berechnung und 
Dokumentation hat innerhalb von sechs Monaten nach 
Aufnahme beim neuen Dienstherrn zu erfolgen (siehe 
Abs. 2).

8.2 Zu Abs. 2 (Zahlungsfrist)
1Dem abgebenden Dienstherrn wird eine Frist von sechs 
Monaten zur Berechnung und Zahlung des Abfindungs-
betrags eingeräumt. 2Innerhalb dieser Frist ist der Betrag 
vollständig zu leisten, wenn nicht nach Abs. 3 etwas an-
deres vereinbart ist. 

8.3 Zu Abs. 3 (Abweichende Vereinbarungen)
1Abweichende Zahlungsmodalitäten bezüglich des fest-
gestellten Abfindungsbetrages können im Einzelfall ver-
einbart werden. 2Die beteiligten Dienstherren können 
beispielsweise die Fälligkeit hinausschieben oder Stun-
dungsvereinbarungen einschließlich einer etwaigen Ver-
zinsung treffen.

8.4 Zu Abs. 4 (Übertragung der Zahlungsabwicklung)
1Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Abwicklung 
der Zahlungen auf eine andere Stelle (z. B. Versorgungs-
kasse, Versorgungsverband) zu übertragen. 2Der Umfang 
der Übertragung richtet sich nach dem jeweiligen Landes- 
bzw. Bundesrecht. 3Die bisherige Praxis insbesondere im 
kommunalen Bereich kann daher auch nach dem Staats-
vertrag fortgeführt werden.

III. Übergangsregelungen

9. § 9 Ersetzung von § 107b BeamtVG
1Für die Übergangsregelungen der §§ 10 bis 12 wird in § 9 
Satz 2 die allgemeine Voraussetzung normiert, dass zu-
mindest ein Dienstherrenwechsel vor dem 1. Januar 2011 
(Inkrafttreten des Staatsvertrages) stattgefunden haben 
muss, für den Erstattungen nach § 107b BeamtVG entweder 
geleistet werden (§ 10) oder zu leisten wären (§§ 11 und 12). 
2Die Rechtsfolgen bestimmen sich in diesen Fällen allein 
nach den §§ 10 bis 12. 

10. § 10 Laufende Erstattungen nach § 107b BeamtVG

10.1 Zu Abs. 1 (Altfälle)
1Erfasst werden hier die sog. „Altfälle“, bei denen der 
Dienstherrenwechsel und der Versorgungsfall vor dem 
1. Januar 2011 eingetreten ist und Erstattungen nach § 107b 
BeamtVG zu leisten sind. 2Zur sachgerechten Handhabung 
der bereits laufenden Erstattungen nach § 107b BeamtVG 
wird der im Jahre 2010 nach § 107b BeamtVG geleistete 
jährliche Erstattungsbetrag als Ausgangswert festgeschrie-
ben. 3Ist der Erstattungsfall im laufenden Jahre eingetre-
ten, ist er für die Folgejahre auf einen Jahresbetrag hoch-
zurechnen. 4Dieser Betrag erhöht oder vermindert sich in 
Zukunft nur noch um die für den erstattungspflichtigen 
Dienstherrn geltenden allgemeinen linearen Anpassun-
gen der Versorgungsbezüge und ist jährlich zu erstatten. 
5Finden allgemeine Anpassungen im Laufe eines Kalen-
derjahres statt, wird dies entsprechend zeitanteilig bei der 
Fortschreibung des Erstattungsbetrages berücksichtigt; 
Einmalzahlungen oder Sockelbeträge werden nicht ein-
bezogen. 6Die beteiligten Dienstherren können eine von 
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gebenden Dienstherrn geltenden linearen Anpassungen zu 
dynamisieren. 5Für die Errechnung des Abfindungsbetrags 
sind diese dynamisierten Bezüge anzusetzen.

Beispiel: 
Eine Beamtin (Besoldungsgruppe A 10, nicht verheiratet) 
wechselt am 1. Februar 2003 von Dienstherr A zu Dienst-
herr B. § 107b BeamtVG würde Anwendung finden. Der 
Versorgungsfall der mittlerweile verheirateten und in A 11 
beförderten Beamtin tritt im Jahre 2020 bei Dienstherr B 
ein. Dienstherr A leistet bei Eintritt des Versorgungsfalls 
eine Abfindung an den Versorgungsdienstherrn B.

Bei der Berechnung der Abfindung werden die Bezüge 
zugrunde gelegt, die die Beamtin zum Zeitpunkt des 
Dienstherrenwechsels bei Dienstherr A bezogen hat. Die-
se Bezüge (bestehend aus Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 10 in der entsprechenden Besoldungsstufe, aber 
noch ohne Familienzuschlag) werden bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Staatsvertrages (1. Januar 2011) 
dynamisiert. Dazu werden die jeweiligen linearen An-
passungen bei Dienstherr A vom 1. Februar 2003 bis zum 
31. Dezember 2010 berücksichtigt, d. h.:

– 2,4 v. H. auf das Grundgehalt ab dem 1. April 2003, 
1 v. H. ab dem 1. April 2004 und 1 v. H. ab dem 1. August 
2004 auf Grund des Bundesbesoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetzes 2003/2004 sowie z. B. 

– 1,9 v. H. ab dem 1. Januar 2008, 3 v. H. ab dem 1. März 
2009 und 1,2 v. H. ab dem 1. März 2010 auf Grund der 
für Dienstherr A (hier am Beispiel Hamburgs) geltenden 
landesrechtlichen Anpassungsgesetze.

Einmalzahlungen und Sockelbeträge im Rahmen der 
Besoldungserhöhungen durch die Anpassungsgesetze 
werden dabei nicht berücksichtigt.

Der so ermittelte Abfindungsbetrag ist ab dem 1. Januar 
2011 mit 4,5 v. H. pro Jahr zu verzinsen (siehe Ziffer 11.4 
zu Abs. 4).

6Nr. 2 enthält für den Fall, dass in der Vergangenheit meh-
rere Dienstherrenwechsel unter den Voraussetzungen des 
§ 107b BeamtVG stattgefunden haben, eine Abweichung 
von § 6. 7Um eine mehrfache Abgeltung von Dienstzeiten 
zu vermeiden, sind Zeiten bei anderen zahlungspflichtigen 
Dienstherren bei der Berechnung der Abfindung nicht zu 
berücksichtigen.

Beispiel:
Ein Beamter wechselt im Jahre 1995 von Dienstherr A 
zu Dienstherr B und im Jahre 2005 von Dienstherr B 
zu Dienstherr C. Für beide Dienstherrenwechsel würde 
§ 107b BeamtVG Anwendung finden. Der Versorgungs-
fall tritt im Jahre 2020 bei Dienstherr C ein. Dienstherr A 
und Dienstherr B leisten jeweils eine Abfindung an den 
Versorgungsdienstherrn C. Die Dienstzeiten bei Dienst-
herr A werden von A abgegolten und bleiben bei der Be-
rechnung der von Dienstherr B zu zahlenden Abfindung 
unberücksichtigt.

8Nr. 3 enthält eine weitere Abweichung von § 6. 9Betrof-
fen sind Fälle, in denen vor einem unter § 107b BeamtVG 
fallenden Dienstherrenwechsel ein Dienstherrenwechsel 
stattgefunden hat, der die Voraussetzungen des § 107b 
 BeamtVG nicht erfüllte. 10Erfasst werden davon neben 
Fällen mit einem Dienstherrenwechsel vor erstmaliger 
Geltung des § 107b BeamtVG z. B. Fälle, in denen eine Er-
stattungspflicht nach § 107b BeamtVG in der jeweiligen 

Fassung ausscheidet, weil die jeweiligen Mindestvoraus-
setzungen zum Lebensalter (50. bzw. 45. Lebensjahr) oder 
die Voraussetzung einer Mindestdienstzeit (fünf Jahre) 
nicht erfüllt wurden oder § 107b BeamtVG in der Fassung 
bis 30. September 1994 nur für den Wechsel in das Bei-
trittsgebiet galt. 
11Die Dienstzeiten bei den Dienstherren, die nicht zur 
 Erstattung von anteiligen Versorgungskosten nach § 107b 
BeamtVG verpflichtet sind, wären nach allgemeiner Re-
gelung des § 6 dem zahlungspflichtigen Dienstherrn zu-
zurechnen. 12Dies ist nicht sachgerecht, da nach § 107b 
BeamtVG im Ergebnis eine zeitanteilige Aufteilung der 
aus diesen Dienstzeiten resultierenden Versorgungslasten 
erfolgt wäre. 13Daher werden diese Zeiten dem zahlungs-
pflichtigen Dienstherrn nur anteilig zugeordnet (Quote-
lung). 14Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Zeiten, 
die bei den an der Versorgungslastenverteilung beteiligten 
Dienstherren verbracht wurden.7

Beispiel:
Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1980, wechselt 
im Jahre 1993 ohne Versorgungslastenteilung von Dienst-
herr A zu Dienstherr B. Im Jahre 2008 (nach 15 Jahren 
bei Dienstherr B) wechselt er mit Versorgungslastentei-
lung nach § 107b BeamtVG zu Dienstherr C. Der Ver-
sorgungsfall tritt im Jahre 2020 (nach zwölf Jahren bei 
Dienstherr C) ein. A hat keine Zahlungspflichten. B ist 
im Jahre 2020 zur Zahlung einer Abfindung an den Ver-
sorgungsdienstherrn C verpflichtet. Die Zeiten bei A (13 
Jahre) werden dem B zeitanteilig zu 15/27 (Jahre bei  B / 
Jahre bei B und C) zugerechnet.

Ausnahmen: 
15Eine Quotelung unterbleibt jedoch, wenn der damals ab-
gebende Dienstherr dem Dienstherrenwechsel nicht zuge-
stimmt hatte. 16In diesem Fall sind dem zahlungspflichti-
gen Dienstherrn die Zeiten bei früheren Dienstherren nach 
allgemeiner Regel des § 6 vollumfänglich zuzurechnen. 
17Eine Quotelung unterbleibt ferner, wenn eine Person zu 
einem Dienstherrn, der für einen früheren Wechsel nicht 
nach § 107b BeamtVG zur Erstattung verpflichtet ist, un-
ter Vorliegen der Voraussetzungen des § 107b BeamtVG 
zurück gewechselt ist.

Beispiel:
Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1980, wechselt 
im Jahre 1993 ohne Versorgungslastenteilung von Dienst-
herr A zu Dienstherr B. Im Jahre 2008 (nach 15 Jahren 
bei Dienstherr B) wechselt er mit Versorgungslastentei-
lung nach § 107b BeamtVG zurück zu Dienstherr A. Der 
Versorgungsfall tritt im Jahre 2020 (nach zwölf Jahren 
bei Dienstherr A) ein. B ist im Jahre 2020 zur Zahlung 
einer Abfindung an den Versorgungsdienstherrn A ver-
pflichtet. Die ursprünglichen Zeiten bei A (13 Jahre) sind 
dem B nicht (anteilig) zuzurechnen; die Versorgungslas-
ten für diese Zeiten trägt vollumfänglich Dienstherr A. B 
zahlt eine Abfindung nur für die bei ihm abgeleisteten 
15 Jahre.

7  Nach Auffassung des Arbeitskreises für Versorgungsfragen ist in 
den Fällen des § 11 Abs. 3 Satz 2 und § 12 für die Berechnung des 
Quotelungsanteils beim zuletzt aufnehmenden Dienstherrn immer 
(d. h. auch bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung) die volle 
regelmäßige Beschäftigungszeit anzusetzen.
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Beispiel: 
Ein Beamter wechselt vor Inkrafttreten des Staatsvertra-
ges von Dienstherr A zu Dienstherr B. Dienstherr A leistet 
nach Inkrafttreten des Staatsvertrages und vor Einritt des 
Versorgungsfalls gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 eine vorzeitige 
Abfindung an Dienstherr B. Danach wechselt der Beamte 
in die Privatwirtschaft und wird von den Dienstherren A 
und B für die jeweils bei ihnen verbrachten Zeiten nach-
versichert. Dienstherr B hat Dienstherr A die Nachver-
sicherungsbeiträge zu erstatten (dazu § 7 Abs. 2, siehe 
Ziffer 7.2).

4Auf Grund des Verweises auf § 8 Abs. 1, 3 und 4 finden 
auch die Regelungen zu den Dokumentationspflichten des 
die Abfindung zahlenden Dienstherrn, zur Vereinbarung 
abweichender Zahlungsregelungen sowie zur Übertra-
gungsmöglichkeit auf andere Stellen entsprechende An-
wendung (siehe Ziffer 8).

12. § 12 Erneuter Dienstherrenwechsel nach Inkraft-
treten des Staatsvertrages

1§ 12 regelt ergänzend zu § 11 Fälle, bei denen nach dem 
31. Dezember 2010 ein weiterer Dienstherrenwechsel 
erfolgt, der die Voraussetzungen für eine Versorgungs-
lastenteilung nach § 3 erfüllt (sog. „Kombinationsfall“). 
2Der zuletzt abgebende Dienstherr ist hier nach § 3 zur 
Abfindung verpflichtet. 3Die Regelungen zu den Dokumen-
tationspflichten und Zahlungsmodalitäten nach § 8 finden 
für diese Fälle Anwendung (siehe dazu Ziffer 8). 4Die Ver-
pflichtung des früheren oder der früheren Dienstherren 
zur Abfindung ergibt sich aus § 11. 
5Satz 1 regelt, dass die früheren Dienstherren die Abfin-
dung abweichend von § 11 Abs. 3 Satz 1 bereits zum Zeit-
punkt des weiteren Dienstherrenwechsels (nicht erst bei 
Eintritt des Versorgungsfalles) zu leisten haben. 6Voraus-
setzung der Fälligkeit ist, dass der aufnehmende Dienst-
herr die früheren Dienstherrn über den weiteren Dienst-
herrenwechsel unterrichtet. 
7Auch der zuletzt abgebende und somit nach § 3 zur Ab-
findung verpflichtete Dienstherr muss gemäß Satz 2 
Halbsatz 1 abweichend von § 6 keine Zeiten bei früheren 
Dienstherren berücksichtigen, für die bereits eine Abfin-
dung nach Satz 1 geleistet wird (vgl. dazu § 11 Abs. 2 Nr. 2, 
siehe Ziffer 11.2).

Beispiel: 
Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1984, wechselt 
im Jahre 2002 mit Versorgungslastenteilung nach § 107b 
BeamtVG von Dienstherr A zu Dienstherr B. Im Jahre 
2015 wechselt er unter den Voraussetzungen des § 3 zu 
Dienstherr C. A und B haben gleichzeitig im Jahre 2015 
eine Abfindung an C zu leisten. Die bei A verbrachten 
Zeiten werden unmittelbar von A an C abgegolten und 
daher B nicht zugerechnet.

8Satz 2 Halbsatz 2 stellt durch Verweis auf § 11 Abs. 2 
Nr. 3 und Abs. 3 Satz 3 sicher, dass die dort für die sog. 
Schwebefälle normierte Quotelungsregelung auch bei der 
Berechnung der vom zuletzt abgebenden Dienstherren zu 
zahlenden Abfindung Anwendung findet.

11.3 Zu Abs. 3 (Zeitpunkt und Modalitäten der  Zahlung)
1Grundsätzlich ist die Abfindung erst bei Eintritt des Ver-
sorgungsfalles zu leisten. 2Die Frist zur Leistung der Ab-
findung beginnt nach Satz 1 mit der Unterrichtung des 
oder der abgebenden Dienstherren über den Eintritt des 
Versorgungsfalls durch den Versorgungsdienstherrn. 
3Eine Abfindung ist nicht zu zahlen, wenn die Beamtin 
oder der Beamte im aktiven Dienst verstirbt und keine wit-
wengeld- bzw. waisengeldberechtigten Hinterbliebenen 
hinterlässt. 
4Jeder frühere Dienstherr hat gemäß Satz 2 jedoch die 
Möglichkeit, seine Zahlungsverpflichtung bereits zu ei-
nem vorgezogenen Zeitpunkt zu erfüllen. 5Bei einer frühe-
ren Zahlung steht im Rahmen der Quotelung (siehe Abs. 2 
Nr. 3, Ziffer 11.2) die Verweildauer bei dem die Abfindung 
erhaltenden Dienstherrn noch nicht fest. 6Nach Satz 3 
wird daher insoweit die Zeit bis zum Erreichen der für die 
wechselnde Person nach dem Recht des berechtigten (zu-
letzt aufnehmenden) Dienstherrn geltenden gesetzlichen 
Altersgrenze angesetzt.

Beispiel: 
Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1991, wechselt 
im Jahre 2000 ohne Versorgungslastenteilung von Dienst-
herr A zu Dienstherr B. Im Jahre 2010 (nach zehn Jahren 
bei Dienstherr B) wechselt er mit Versorgungslastentei-
lung nach § 107b BeamtVG zu Dienstherr C. Dienstherr 
A hat keine Zahlungspflichten. Dienstherr B möchte die 
von ihm an Dienstherr C zu leistende Abfindung bereits 
im Jahre 2013 zahlen. Der Beamte würde die gesetzliche 
Altersgrenze bei Dienstherr C nach dem Recht des C im 
Jahre 2035 (nach 25 Jahren bei Dienstherr C) erreichen. 
Die Zeiten bei Dienstherr A (neun Jahre) werden dem B 
daher zu 10/35 (Jahre bei B / Jahre bei B und C) zuge-
rechnet.

11.4 Zu Abs. 4 (Verzinsung des Abfindungsbetrages)
1Der zur Verzinsung des Abfindungsbetrags ab Inkraft-
treten des Staatsvertrages festgesetzte Zinssatz in Höhe 
von 4,5 v. H. pro Jahr berücksichtigt pauschal die Auswir-
kungen von Inflation und Besoldungsanpassungen für 
den Zeitraum vom Inkrafttreten des Staatsvertrags bis zur 
Zahlung des Abfindungsbetrages. 2Dabei erfolgt keine Zin-
seszinsberechnung.

11.5 Zu Abs. 5 (Informationspflichten, Verweise auf §§ 7 
und 8)

1Satz 1 legt gegenseitige Informationspflichten fest. 2Der 
Umfang der Unterrichtungspflicht hängt vom Einzelfall 
ab.
3Satz 2 stellt durch Verweis auf § 7 Abs. 2 sicher, dass frü-
heren Dienstherren die Nachversicherungsbeiträge in der 
gesetzlichen Rentenversicherung oder in einer berufsstän-
dischen Altersversorgung erstattet werden, wenn sie die 
Abfindung vorzeitig gezahlt haben und die wechselnde 
Person danach beim aufnehmenden Dienstherrn ohne An-
spruch auf Versorgung ausscheidet.
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Beispiel: 
Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1984, wechselt 
im Jahre 1993 ohne Versorgungslastenteilung von Dienst-
herr A zu Dienstherr B. Im Jahre 2001 (nach acht Jahren 
bei Dienstherr B) wechselt er unter Vorliegen der Voraus-
setzungen für eine Versorgungslastenteilung zu Dienst-
herr C und im Jahre 2015 (nach 14 Jahren bei Dienst-
herr C) unter Vorliegen der Voraussetzungen nach § 3 
zu Dienstherr D. Ruhestandseintritt wäre im Jahre 2026 
(nach elf Jahren bei Dienstherr D). A hat keine Zahlungs-
pflichten. B und C haben gleichzeitig im Jahre 2015 eine 
Abfindung an D zu leisten. Die bei A verbrachten Zeiten 
(neun Jahre) werden dem B zu 8/33 (Jahre bei B / Jahre 
bei B, C und D) und dem C zu 14/33 (Jahre bei C / Jahre 
bei B, C und D) zugerechnet; auf D entfallen damit 11/33 
(Jahre bei D / Jahre bei B, C und D).

9Sollte es nach dem 31. Dezember 2010 über den von Satz 2 
erfassten Dienstherrenwechsel hinaus noch zu weiteren 
Dienstherrenwechseln kommen, bedarf es keiner geson-
derten Übergangsregelung. 10Für diese Dienstherren-
wechsel finden die allgemeinen Regelungen Anwendung, 
da alle Ansprüche gegen frühere Dienstherren durch die 
Zahlungen nach Satz 1 bereits abgegolten worden sind.

13. § 13 Quotelung ohne Erstattungspflicht nach § 107b 
BeamtVG

1§ 13 sieht eine gesonderte Quotelungsregelung für Dienst-
herrenwechsel nach dem 31. Dezember 2010 vor, wenn vor 
dem 1. Januar 2011 ein oder mehrere Dienstherrenwechsel 
stattgefunden haben, für den oder die keine Versorgungs-
lastenteilung nach § 107b BeamtVG erfolgen würde. 2Im 
Unterschied zu den Konstellationen der §§ 10 bis 12 hat hier 
kein zusätzlicher Dienstherrenwechsel vor Inkrafttreten 
des Staatsvertrages stattgefunden, für den Erstattungen 
nach § 107b BeamtVG entweder geleistet werden oder ohne 
seine Ersetzung zu leisten wären (siehe § 9 Abs. 1 Satz 2 
und Ziffer 9). 3Die Quotelungsregelung des § 11 Abs. 2 Nr. 3 
und Abs. 3 Satz 3 ist daher nicht unmittelbar anwendbar. 
4Satz 1 ordnet für diese Fälle eine Zuordnung der bei den 
nicht erstattungspflichtigen Dienstherren abgeleisteten 
Zeiten entsprechend § 11 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Satz 3 an. 
5Erfasst werden somit neben Fällen mit einem Diensther-
renwechsel vor erstmaliger Geltung des § 107b BeamtVG 
z. B. Fälle, in denen eine Erstattungspflicht nach § 107b 
BeamtVG in der jeweiligen Fassung ausscheidet, weil die 
jeweiligen Mindestvoraussetzungen zum Lebensalter 
(50. bzw. 45. Lebensjahre) oder die Voraussetzung einer 
Mindestdienstzeit (fünf Jahre) nicht erfüllt wurden oder 
§ 107b in der Fassung bis 30. September 1994 nur für den 
Wechsel in das Beitrittsgebiet galt.

Beispiel: 
Ein Beamter, eingestellt im Jahre 1984, wechselt im Jah-
re 1993 ohne Versorgungslastenteilung von Dienstherr 
A zu Dienstherr B. Im Jahre 2015 (nach 22 Jahren bei 
Dienstherr B) wechselt er nach § 3 zu Dienstherr C. Ru-
hestandseintritt wäre im Jahre 2026 (nach elf Jahren bei 
Dienstherr C). A hat keine Zahlungspflichten. B muss im 
Jahre 2015 eine Abfindung an C zahlen. Die Zeiten bei A 
(neun Jahre) werden dem B zu 22/33 (Jahre bei B / Jahre 
bei B und C) zugerechnet.

Ausnahmen:
6Die Quotelung unterbleibt gemäß Satz 1 Halbsatz 2 je-
doch, wenn die Erstattungspflicht an der fehlenden Zu-
stimmung des abgebenden Dienstherrn scheiterte. 
7Eine Quotelung unterbleibt ferner, wenn eine Person zu 
einem Dienstherrn, der für einen früheren Wechsel nicht 
nach § 107b BeamtVG zur Erstattung verpflichtet ist, un-
ter Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 zurück wech-
selt (vgl. die Ausführungen und das Beispiel unter Ziffer 
11.2). 
8Satz 2 sieht eine Befristung der Quotelungsregelung vor. 
9Sie gilt nur für Dienstherrenwechsel, die nach Inkraft-
treten des Staatsvertrages bis zum 31. Dezember 2016 er-
folgen.

14. § 14 Entsprechende Anwendung auf § 92b SVG
1§ 92b SVG regelt durch Verweis auf § 107b BeamtVG die 
Verteilung der Versorgungslasten bei der Übernahme aus 
dem Soldatenverhältnis in ein anderes öffentlich-recht-
liches Dienstverhältnis bei einem anderen Dienstherrn. 
2Auch für diese Dienstherrenwechsel gelten die Über-
gangsregelungen der §§ 9 bis 13.

15. § 15 Fortgeltung der § 107c BeamtVG und § 92c 
SVG

1Die §§ 107c BeamtVG und 92c SVG in der bis 31. August 
2006 geltenden Fassung beinhalten eine Erstattungsrege-
lung für Fälle, bei denen nach der Pensionierung im bishe-
rigen Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 1999 bei einem 
Dienstherrn im Beitrittsgebiet erneut ein öffentlich-recht-
liches Dienstverhältnis begründet wurde. 2Im Falle des 
erneuten Ruhestands verrechnet der vorherige Dienstherr 
beide Versorgungsbezüge nach § 54 BeamtVG oder § 55 
SVG. 3Der Betrag, um den das Ruhegehalt des Dienstherrn 
im bisherigen Bundesgebiet durch die Ruhensregelung 
vermindert wird, erstattet dieser dem neuen Dienstherrn. 
4Zwar gilt diese Erstattungsregelung nur für erneute Be-
rufungen bis zum 31. Dezember 1999. 5Die Fortgeltung 
dieser Bestimmungen stellt aber insbesondere die weitere 
Abwicklung der bereits laufenden Erstattungen sicher.

IV. Inkrafttreten

16. § 17 Inkrafttreten

Der Staatsvertrag gilt ab dem 1. Januar 2011 für den Bund 
und alle Länder.
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Mindestversorgungsbezüge; Mindesthöchstgrenzen ab 1. Januar 2011 

 

 

ohne 
Familienzuschlag

voller 
Familienzuschlag

Art. 36 Abs. 1 BayBesG

halber 
Familienzuschlag

Art. 36 Abs. 4 BayBesG

1  1/2
2.057,05 € 2.057,05 € 2.057,05 €

107,64 € 53,82 €
2.057,05 € 2.164,69 € 2.110,87 €

1.367,94 € 1.439,52 € 1.403,73 €

863,71 €

172,74 €

273,59 € 287,90 €

1.990,20 € 2.094,34 € 2.042,27 €

1.492,65 € 1.570,76 € 1.531,70 €
RB x 75 % (Art. 53 Abs. 3 Satz 3, Art. 107 Abs. 5 Nr. 1)

= MUR Bestandsfall am 01.01.2011 1.542,79 € 1.623,52 € 1.583,15 €

942,46 €
60 % aus MUR Bestandsfall
= MUWiG Bestandsfall am 01.01.2011 974,11 €

447,80 € 471,23 €
30 % aus MUR Bestandsfall
= MUWaiG Bestandsfall am 01.01.2011 462,84 € 487,06 €

188,49 €
12 % aus MUR Bestandsfall
= MUHWaiG Bestandsfall am 01.01.2011 194,82 €

298,53 € 314,15 €
20 % aus MUR Bestandsfall
= MUVWaiG Bestandsfall am 01.01.2011 308,56 € 324,70 €

597,06 € 628,30 €
40 % aus MUR Bestandsfall
= MU-UB Bestandsfall am 01.01.2011 617,12 € 649,41 €

3.085,58 € 3.247,04 € 3.166,31 €
3.247,04 €

1.234,23 € 1.298,82 €

2.708,98 € 2.826,13 € 2.767,55 €
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Abgesenkte RB x 75 %
(Art. 53 Abs. 3 Satz 3, Art. 107 Abs. 5 Nr. 1)
= MUR Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011 (MUR)

Mindestruhegehalt (MR = 66,5 % von RB)
(Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Unterhaltsbeitrag (40 % von MUR)
(Art. 59 Satz 1)
= MU-UB Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallvollwaisengeld (20 % von MUR)
(Art. 58 Satz 1, Art. 40 Abs. 1 Satz 1,  Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUVWaiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallhalbwaisengeld (12 % von MUR)
(Art. 58 Satz 1, Art. 40 Abs. 1 Satz 1,  Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUHWaiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallwaisengeld (30 % von MUR)
(Art. 58 Satz 2, Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUWaiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallwitwengeld (60 % von MUR)
(Art. 58 Satz 1, Art. 36 Abs. 1 Satz 2,  Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUWiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestwitwengeld (60 % von MR)
(Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Mindestunfallruhegehalt 
(Absenkung Art. 107 Abs. 1 = RB x 0,96208)

Mindestvollwaisengeld (20 % von MR)
(Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Mindesthalbwaisengeld (12 % von MR)
(Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Personenkreis

Stufe des Familienzuschlags

Ruhegehaltfähige Bezüge (RB)
Familienzuschlag
Grundgehalt (Endstufe A 3)

Witwe (150 % von RB)
Ruhestandsbeamter (150 % von RB)

Mindesthöchstgrenze
(Art. 83 Abs. 2 Nr. 1, 2)

Ruhestandsbeamter
(Art. 83 Abs. 2 Nr. 3 BayBeamtVG)

Waise (40 % vom Betrag des Ruhestandsbeamten)
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Mindestversorgungsbezüge; Mindesthöchstgrenzen ab 1. Januar 2012 

 

ohne 
Familienzuschlag

voller 
Familienzuschlag

Art. 36 Abs. 1 BayBesG

halber 
Familienzuschlag

Art. 36 Abs. 4 BayBesG

1  1/2
2.113,13 € 2.113,13 € 2.113,13 €

109,70 € 54,85 €
2.113,13 € 2.222,83 € 2.167,98 €

1.405,23 € 1.478,18 € 1.441,71 €

886,91 €

177,38 €

281,05 € 295,64 €

2.033,00 € 2.138,54 € 2.085,77 €

1.524,75 € 1.603,91 € 1.564,33 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 60,10 € 63,21 € 61,66 €
= MUR Bestandsfall am 01.01.2011 1.584,85 € 1.667,12 € 1.625,99 €

962,35 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 37,92 €
= MUWiG Bestandsfall am 01.01.2011 1.000,27 €

457,43 € 481,17 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 18,03 € 18,97 €
= MUWaiG Bestandsfall am 01.01.2011 475,46 € 500,14 €

192,47 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 7,58 €
= MUHWaiG Bestandsfall am 01.01.2011 200,05 €

304,95 € 320,78 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 12,02 € 12,64 €
= MUVWaiG Bestandsfall am 01.01.2011 316,97 € 333,42 €

609,90 € 641,56 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 24,04 € 25,29 €
= MU-UB Bestandsfall am 01.01.2011 633,94 € 666,85 €

3.169,70 € 3.334,25 € 3.251,97 €
3.334,25 €

1.267,88 € 1.333,70 €

2.757,13 € 2.875,87 € 2.816,50 €

Witwe (150 % von RB)
Ruhestandsbeamter (150 % von RB)

Mindesthöchstgrenze
(Art. 83 Abs. 2 Nr. 1, 2)

Ruhestandsbeamter
(Art. 83 Abs. 2 Nr. 3 BayBeamtVG)

Waise (40 % vom Betrag des Ruhestandsbeamten)

Personenkreis

Stufe des Familienzuschlags

Ruhegehaltfähige Bezüge (RB)
Familienzuschlag
Grundgehalt (Endstufe A 3)

Mindestwitwengeld (60 % von MR)
(Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Mindestunfallruhegehalt 
(Absenkung Art. 107 Abs. 1 = RB x 0,96208)

Mindestvollwaisengeld (20 % von MR)
(Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Mindesthalbwaisengeld (12 % von MR)
(Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 26 Abs. 5 Satz 2)
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Abgesenkte RB x 75 %
(Art. 53 Abs. 3 Satz 3, Art. 107 Abs. 5 Nr. 1)
= MUR Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011 (MUR)

Mindestruhegehalt (MR = 66,5 % von RB)
(Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Unterhaltsbeitrag (40 % von MUR)
(Art. 59 Satz 1)
= MU-UB Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallvollwaisengeld (20 % von MUR)
(Art. 58 Satz 1, Art. 40 Abs. 1 Satz 1,  Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUVWaiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallhalbwaisengeld (12 % von MUR)
(Art. 58 Satz 1, Art. 40 Abs. 1 Satz 1,  Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUHWaiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallwaisengeld (30 % von MUR)
(Art. 58 Satz 2, Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUWaiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallwitwengeld (60 % von MUR)
(Art. 58 Satz 1, Art. 36 Abs. 1 Satz 2,  Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUWiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011
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Mindestversorgungsbezüge; Mindesthöchstgrenzen ab 1. November 2012 

ohne 
Familienzuschlag

voller 
Familienzuschlag

Art. 36 Abs. 1 BayBesG

halber 
Familienzuschlag

Art. 36 Abs. 4 BayBesG

1  1/2
2.144,83 € 2.144,83 € 2.144,83 €

111,36 € 55,68 €
2.144,83 € 2.256,19 € 2.200,51 €

1.426,31 € 1.500,37 € 1.463,34 €

900,22 €

180,04 €

285,26 € 300,07 €

1.538,92 € 1.618,82 € 1.578,87 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 60,10 € 63,21 € 61,66 €
= MUR Bestandsfall am 01.01.2011 1.599,02 € 1.682,03 € 1.640,53 €

971,29 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 37,92 €
= MUWiG Bestandsfall am 01.01.2011 1.009,21 €

461,68 € 485,65 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 18,03 € 18,97 €
= MUWaiG Bestandsfall am 01.01.2011 479,71 € 504,62 €

194,26 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 7,58 €
= MUHWaiG Bestandsfall am 01.01.2011 201,84 €

307,78 € 323,76 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 12,02 € 12,64 €
= MUVWaiG Bestandsfall am 01.01.2011 319,80 € 336,40 €

615,57 € 647,53 €
zzgl. Ausgleichsbetrag (Art. 107 Abs. 3 Satz 1) 24,04 € 25,29 €
= MU-UB Bestandsfall am 01.01.2011 639,61 € 672,82 €

3.217,25 € 3.384,29 € 3.300,77 €
3.384,29 €

1.286,90 € 1.353,72 €

2.778,38 € 2.898,23 € 2.838,30 €
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Mindestruhegehalt (MR = 66,5 % von RB)
(Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Unterhaltsbeitrag (40 % von MUR)
(Art. 59 Satz 1)
= MU-UB Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallvollwaisengeld (20 % von MUR)
(Art. 58 Satz 1, Art. 40 Abs. 1 Satz 1,  Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUVWaiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallhalbwaisengeld (12 % von MUR)
(Art. 58 Satz 1, Art. 40 Abs. 1 Satz 1,  Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUHWaiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallwaisengeld (30 % von MUR)
(Art. 58 Satz 2, Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUWaiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestunfallwitwengeld (60 % von MUR)
(Art. 58 Satz 1, Art. 36 Abs. 1 Satz 2,  Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUWiG Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestwitwengeld (60 % von MR)
(Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Mindestunfallruhegehalt (MUR =71,75 % von RB)
(Art. 53 Abs. 3 Satz 3)
= MUR Eintritt Versorgungsfall > 01.01.2011

Mindestvollwaisengeld (20 % von MR)
(Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Mindesthalbwaisengeld (12 % von MR)
(Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 26 Abs. 5 Satz 2)

Personenkreis

Stufe des Familienzuschlags

Ruhegehaltfähige Bezüge (RB)
Familienzuschlag
Grundgehalt (Endstufe A 3)

Witwe (150 % von RB)
Ruhestandsbeamter (150 % von RB)

Mindesthöchstgrenze
(Art. 83 Abs. 2 Nr. 1, 2)

Ruhestandsbeamter
(Art. 83 Abs. 2 Nr. 3 BayBeamtVG)

Waise (40 % vom Betrag des Ruhestandsbeamten)
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Anmerkung: Erläuterungen:
MR    = Mindestruhegehalt
MUR = Mindestunfallruhegehalt
RB     = Ruhgehaltfähige Bezüge
MUWiG = Mindestunfallwitwengeld
MUWaiG = Mindestunfallwaisengeld
MUHWaiG = Mindestunfallhalbwaisengeld
MUVWaiG = Mindestunfallvollwaisengeld
MU-UB = Mindestunfallunterhaltsbeitrag

Zu den Mindestversorgungsbezügen treten ggf. noch 
Unterschieds- und Ausgleichsbeträge nach Art. 69 Abs. 2, 
Art. 70 BayBeamtVG, zu den Mindesthöchstbeträgen ggf. 
noch Unterschiedsbeträge nach Art. 69 Abs. 2 
BayBeamtVG. Von dem danach sich ergebenden 
Gesamtbetrag ist für den Vergleich auszugehen, ob die 
Mindestversorgung oder die Mindesthöchstgrenze 
maßgebend sind.
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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung/Kurzbezeichnung Bedeutung
AAÜG Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und 

Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebiets – Anspruchs- und Anwart-
schaftsüberführungsgesetz

AbgG Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages – 
Abgeordnetengesetz

AGGVG Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes und von Verfahrens-
gesetzen des Bundes

ALG Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte
ArbPlSchG Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst – 

Arbeitsplatzschutzgesetz
BayAbgG Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Bayerischen Landtags – 

Bayerisches Abgeordnetengesetz
BayBesG Bayerisches Besoldungsgesetz
BayBG Bayerisches Beamtengesetz
BayBVAnpG 2009/2010 Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2009/2010 – BayBVAnpG 2009/2010
BayDG Bayerisches Disziplinargesetz
BayDSG Bayerisches Datenschutzgesetz
BayEUG Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
BayGlG Bayerisches Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern – Bayerisches 

Gleichstellungsgesetz
BayHO Haushaltsordnung des Freistaates Bayern – Bayerische Haushaltsordnung 
BayHLeistBV Bayerische Hochschulleistungsbezügeverordnung
BayHeilvfV Bayerische Heilverfahrensverordnung
BayHSchG Bayerisches Hochschulgesetz
BayHSchPG Bayerisches Hochschulpersonalgesetz
BayNV Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten – Bayerische Nebentätigkeits-

verordnung
BayPVG Bayerisches Personalvertretungsgesetz
BayRiG Bayerisches Richtergesetz
BayRKG Bayerisches Gesetz über die Reisekostenvergütung der Beamten und Richter – 

Bayerisches Reisekostengesetz
BayRS Bayerische Rechtssammlung
BayVersRücklG Gesetz über die Bildung von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern
BayVwVBes Bayerische Verwaltungsvorschriften zum Besoldungsrecht und Nebengebieten
BayVwVfG Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz
BayZulV Verordnung über die Gewährung von Zulagen – Bayerische Zulagenverordnung
BBesG Bundesbesoldungsgesetz
BBiG Berufsbildungsgesetz
BBVAnpG (Jahr) Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und 

Ländern – Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz (Jahr)
BeamtStG Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den 

 Ländern – Beamtenstatusgesetz
BeamtVG Beamtenversorgungsgesetz
BeamtVGVwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Beamtenversorgungsgesetz vom  

3. November 1980 (GMBl Nr. 35)
BEEG Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit – Bundeselterngeld- und Elternzeit-

gesetz 
BKV Berufskrankheiten-Verordnung 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl Bundesgesetzblatt
BFDG Bundesfreiwilligendienstgesetz
BKGG Bundeskindergeldgesetz
BMinG Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung – 

 Bundesministergesetz

Anlage 5
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BRRG Beamtenrechtsrahmengesetz
BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung
BVG Bundesversorgungsgesetz
BWGöD Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 

für Angehörige des öffentlichen Dienstes
DRiG Deutsches Richtergesetz
DKfAG Dienstrechtliches Kriegsfolgen-Abschlussgesetz
EhfG Entwicklungshelfer-Gesetz
EStG Einkommensteuergesetz
EZulV Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen – Erschwernis-

zulagenverordnung
FernUSG Gesetz zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht – Fernunterrichtsschutz-

gesetz 
FMBl Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen
GG Grundgesetz
GMBl Gemeinsames Ministerialblatt
G 131 Gesetz zur Regelung der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen 

in der bis zum 30. September 1994 geltenden Fassung
HRG Hochschulrahmengesetz
HSchLG Hochschullehrergesetz in der bis zum 30. September 1978 geltenden Fassung
JFDG Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten – Jugendfreiwilligen-

dienstegesetz
KWBG Gesetz über kommunale Wahlbeamte
LlbG Gesetz über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen 

Beamten und Beamtinnen – Leistungslaufbahngesetz
LStDV Lohnsteuer-Durchführungsverordnung
MinG Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Staatsregierung
MuSchG Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter – Mutterschutzgesetz
ParlStG Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre
RVO Reichsversicherungsordnung
SG Soldatengesetz
SGB Sozialgesetzbuch
SiGjurVD Gesetz zur Sicherung des juristischen Vorbereitungsdienstes
StAnz Bayerischer Staatsanzeiger
SVG Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und 

ihre Hinterbliebenen – Soldatenversorgungsgesetz
TV ATZ Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit
TV-L Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder
TVöD Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst
UrlV Verordnung über den Urlaub der bayerischen Beamten und Richter – Urlaubs-

verordnung
VAErstV Verordnung über die Erstattung von Aufwendungen der Träger der Renten-

versicherung im Rahmen des Versorgungsausgleichs – Versorgungsausgleichs-
Erstattungsverordnung

VAHRG Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich
VersAusglG Versorgungsausgleichsgesetz
VerschG Verschollenheitsgesetz
VV-BeamtR Verwaltungsvorschriften zum Beamtenrecht
WPflG Wehrpflichtgesetz
ZDG Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer – Zivildienstgesetz
ZPO Zivilprozessordnung 
ZustV-Bezüge Verordnung über die Zuständigkeiten für die Festsetzung, Anordnung und 

Abrechnung der Bezüge von Bediensteten und Versorgungsempfängern des 
Freistaates Bayern

2. HStruktG Zweites Gesetz zur Verbesserung der Haushaltsstruktur (2. Haushaltsstruktur-
gesetz) vom 22. Dezember 1981 (BGBl I S. 1523)
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Tarifrecht

2034.1.1-F

Tarifverträge  
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  

im öffentlichen Dienst der Länder

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 8. Oktober 2012 Az.: 25 - P 2607 - 059 - 35 987/12

I.

Nachstehend wird Folgendes zum Vollzug bekannt gege-
ben:

1. Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 23. August 2012 zum 
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Län-
der in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006 (FMBl 2007 S. 5, 6; 
StAnz 2006 Nr. 48), zuletzt geändert durch Änderungs-
tarifvertrag Nr. 4 vom 2. Januar 2012 (FMBl S. 42, StAnz 
Nr. 6);

2. Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 23. August 2012 zum 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
 (TV-L) vom 12. Oktober 2006 (FMBl 2007 S. 5, 38; StAnz 
2006 Nr. 49), zuletzt geändert durch Änderungstarifver-
trag Nr. 4 vom 2. Januar 2012 (FMBl S. 42, 47; StAnz  
Nr. 6);

3. Änderung der Niederschriftserklärungen zum TV-L und 
zum TVÜ-Länder vom 12. Oktober 2006 (FMBl 2007  
S. 5, 109; StAnz 2006 Nr. 49), zuletzt geändert am  
2. Januar 2012 (FMBl S. 42, 165; StAnz Nr. 6);

4. Niederschriftserklärung zum Änderungstarifvertrag  
Nr. 5 zum TV-L vom 23. August 2012.

Die Änderungstarifverträge Nr. 5, die Änderung der Nie-
derschriftserklärungen zum TV-L und zum TVÜ-Länder 
und die Niederschriftserklärung zum Änderungstarifver-
tag Nr. 5 zum TV-L wurden getrennt, aber inhaltsgleich 
abgeschlossen/vereinbart mit

– ver.di – vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bundes-
vorstand –, diese zugleich handelnd für die Gewerkschaft 
der Polizei, die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt und die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft,

 und

– der dbb tarifunion, vertreten durch den Vorstand.

II.

Die Tarifverträge sind im Intranet abrufbar (www.stmf.
bybn.de; Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder/Änderungstarifverträge) bzw. steht im 
Internet als Download 

(www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/ 
tarifvertrag.zip)

zur Verfügung.

Wolfgang L a z i k  
Ministerialdirektor

Änderungstarifvertrag Nr. 5  
zum Tarifvertrag  

für den öffentlichen Dienst der Länder  
(TV-L)

vom 23. August 2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,

vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1  
Änderung des TV-L

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 2. Januar 2012, wird wie 
folgt geändert:

Anlage A wird wie folgt geändert:

1. Teil II Abschnitt 11 wird wie in der diesem Tarifver-
trag beigefügten Anlage gefasst.

2. Teil III wird wie folgt geändert:

a) In Abschnitt 3 Unterabschnitt 4 wird die Entgelt-
gruppe 4 wie folgt geändert:

aa) Der einzigen Fallgruppe wird die Ordnungs-
zahl „1.“ vorangestellt.

bb) Es wird folgende Fallgruppe 2 angefügt:

„2. Landwirtschaftliche Beschäftigte,

 die motorgetriebene Gartenbau- und 
Landmaschinen (mit Ausnahme von ein-
fachen Maschinen) führen und warten 
sowie kleinere Reparaturen selbständig 
ausführen.“

b) In Abschnitt 3 Unterabschnitt 11 wird in Entgelt-
gruppe 4 folgende Fallgruppe 2 angefügt:

„2. Rebarbeiter,

 die motorgetriebene Landmaschinen (mit 
Ausnahme von einfachen Maschinen) füh-
ren und warten sowie kleinere Reparaturen 
selbständig ausführen.“

§ 2  
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 
in Kraft.

http://www.stmf.bybn.de
http://www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip
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Anlage 

zum Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum TV-L

11. Beschäftigte in der Informationstechnik

Allgemeine Vorbemerkungen

1. 1Informationstechnik (IT) stellt die Summe der tech-
nischen und organisatorischen Mittel (Hardware, 
Software, Dienste) zur Unterstützung von Verwal-
tungsprozessen sowie der verschiedenen informa-
tions- und datenverarbeitenden Prozesse (der Be-
schaffung, Verarbeitung, Speicherung, Übertragung 
und Bereitstellung von Informationen) dar. 2Dienste 
sind Anwendungsmöglichkeiten in Netzen, z. B. 
 Internet, E-Mail, Webservices.

2. Unter diesen Abschnitt fallen Beschäftigte als Lei-
ter von IT-Gruppen, in der IT-Organisation, in der 
Programmierung, in der IT-Systemtechnik und in 
der Datenerfassung ohne Rücksicht auf ihre organi-
satorische Eingliederung.

3. Ist für eine Tätigkeit in der Informationstechnik eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung 
(Protokollerklärung Nr. 1 zu Teil I) erforderlich, gel-
ten abweichend von Nr. 1 Absatz 2 Satz 2 der Vorbe-
merkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung die 
Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 des 
Teils I.

11.1 Beschäftigte als Leiter von IT-Gruppen

Vorbemerkungen

1. 1IT-Gruppen haben die folgenden Aufgaben:

a) Entwicklung neuer IT-Verfahren oder wesentliche 
Änderung bzw. Ergänzung bestehender IT-Ver-
fahren einschließlich jeweils der Einführung,

b) Übernahme von IT-Verfahren einschließlich Ein-
führung oder

c)	 Pflege	eingeführter	IT-Verfahren.

2Sie befassen sich

a) nur mit IT-Organisation oder nur mit Program-
mierung oder

b) mit IT-Organisation und Programmierung.

2. Leiter von IT-Gruppen haben neben den allgemeinen 
Führungsaufgaben – insbesondere Personaleinsatz, 
Überwachung der Arbeit, Anordnungen in Sonder-
fällen – und der Aufsicht z. B. folgende besondere 
Aufgaben:

a) In der IT-Organisation:

aa) Entgegennahme und Besprechung von Auf-
trägen der Fachbereiche bzw. der Anwender,

bb) Entwicklung einer Gesamtvorstellung zur 
Erledigung eines Auftrags,

cc) Formulierung von Arbeitsaufträgen und 
Verteilung an die Beschäftigten in der 
 IT-Organisation, Koordinierung der Arbeiten 
einschließlich Terminüberwachung,

dd) Anleitung und Beratung der Beschäftigten in 
der IT-Organisation,

ee) Zusammenstellen, Prüfen und Beurteilen der 
Ergebnisse,

ff) Besprechung der erarbeiteten Verfahrensvor-
schläge mit der Programmierung und ggf. mit 
der IT-Systemtechnik,

gg) Auswahl geeigneter IT-Verfahren für eine 
Übernahme,

hh) Prüfung der organisatorischen Voraussetzun-
gen für die Übernahme und Einführung von 
IT-Verfahren,

ii) Prüfung der Dokumentation – einschließlich 
der Anwender- bzw. Benutzerhandbücher –, 
insbesondere der Systemarchitektur und der 
Programmiervorgaben auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit,

jj) Überwachung der Einführung entwickelter 
oder übernommener IT-Verfahren einschließ-
lich der Funktionstests.

b) In der Programmierung:

aa) Entgegennahme und Besprechung von Pro-
grammieraufträgen,

bb) Prüfung der organisatorischen Vorgaben aus 
programmiertechnischer Sicht, ggf. Ergän-
zung und Änderung der Vorgaben im Einver-
nehmen mit der IT-Organisation,

cc) Entwurf einer Konzeption für jedes Programm 
einschließlich Festlegung der Programmbau-
steine,

dd) Verteilung der Arbeitsaufträge an die Be-
schäftigten in der Programmierung und 
Koordinierung der Programmierarbeiten in-
nerhalb der IT-Gruppe einschließlich Termin-
überwachung,

ee) Anleitung und Beratung der Beschäftigten in 
der Programmierung,

ff) Prüfung der Programmdokumentation und 
der Dokumentation für das Rechenzentrum 
auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

3. 1Leiter von IT-Gruppen im Sinne dieses Unter-
abschnitts sind nur Beschäftigte, die auch in der 
 IT-Organisation und/oder in der Programmierung 
tätig sind, z. B. mit folgenden Aufgaben:

a) Zusammenstellen von Arbeitsergebnissen von 
Beschäftigten in der IT-Organisation,

b) Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (z. B. betriebs-
wirtschaftliche Investitionsrechnungen, Nutzen-
Kosten-Untersuchungen),

c) Verknüpfen der in der IT-Gruppe angefertigten 
Programme,

d) Prüfung verknüpfter Programme auf Funktions-
fähigkeit.

2Der Anteil dieser Aufgaben darf 10 v. H. der gesam-
ten Tätigkeit nicht unterschreiten.

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und

deren Tätigkeit sich durch die Zahl der durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellten Be-
schäftigten in der IT-Organisation oder in der Pro-
grammierung sowie durch den Umfang und die 
Schwierigkeit der Koordinierung mit anderen Stel-
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len aus der Entgeltgruppe 11 dieses Unterabschnitts 
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und

deren Tätigkeit sich durch die Zahl der durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellten Be-
schäftigten in der IT-Organisation oder in der Pro-
grammierung sowie durch den Umfang oder die 
Schwierigkeit der Koordinierung mit anderen Stel-
len aus der Entgeltgruppe 10 dieses Unterabschnitts 
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 10

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Beschäftigte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 
sind

a) Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger 
Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. entspre-
chender Hochschulabschluss) und mit entspre-
chender Tätigkeit sowie

 sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben,

b) Beschäftigte,
 die vor ihrem Einsatz in dieser Tätigkeit gründ-

liche, umfassende Fachkenntnisse im Sinne des 
 Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 2 des Teils I – außerhalb der Informa-
tionstechnik – erworben haben,

mit einer zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, die 
das IT-Grund- und -Fachwissen vermittelt hat, 
wie es

den Rahmenrichtlinien für die DV-Aus- und 
-Fortbildung in der öffentlichen Verwaltung 
(BAnz. Nr. 95 a vom 22. Mai 1981) für Be-
schäftigte in der DV-Anwendungsorganisati-
on oder in der Anwendungsprogrammierung 
oder

den Regelungen, die diese ergänzen und/oder 
ersetzen,

entspricht, sowie

mit einer praktischen Ausbildung oder einer prak-
tischen Tätigkeit von mindestens neun Monaten 
in der IT-Organisation und der Programmierung 

mit entsprechender Tätigkeit.

Nr. 2 (1) 1Eine IT-Gruppe ist nur dann gegeben, wenn dem 
Leiter mindestens drei Beschäftigte in der IT-Organi-
sation oder in der Programmierung mindestens der 
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 5 des Unterabschnitts 2 
oder der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 des Unterab-
schnitts 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 2Sind dem Leiter auch Beschäftigte 
in der IT-Systemtechnik durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt, zählen sie mit.

(2) Bei der Zahl der Unterstellten zählen Beschäf-
tigte mit Tätigkeiten im Sinne des Absatzes 1 mit, 
die nicht unter diesen Tarifvertrag fallen, wenn sie 
dem Leiter durch ausdrückliche Anordnung ständig 
fachlich unterstellt sind.

(3) Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen 
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 9 der Besoldungsgruppe A 9.

11.2 Beschäftigte in der IT-Organisation

Vorbemerkungen

1. Die IT-Organisation umfasst

a) die Entwicklung neuer IT-Verfahren und die we-
sentliche Änderung bzw. Ergänzung bestehender 
IT-Verfahren für Fachaufgaben mit

aa) Ist-Aufnahme und -Analyse,

bb) Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bzw. 
des Sollkonzepts,

cc) Vorbereitung der Einführung im Rechenzent-
rum und im Fachbereich bzw. beim Anwender 
und

dd) Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (z. B. be-
triebswirtschaftliche Investitionsrechnungen, 
Nutzen-Kosten-Untersuchungen)

im Allgemeinen in einem phasenweisen Vorge-
hen,

b) die Übernahme vorhandener IT-Verfahren für 
Fachaufgaben mit Vergleich, Bewertung und Aus-
wahl von geeigneten Verfahren sowie Festlegung 
der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen,

c) die Einführung neu entwickelter, geänderter oder 
ergänzter sowie übernommener IT-Verfahren für 
Fachaufgaben im Fachbereich bzw. beim Anwen-
der und die Mitwirkung an der Einführung im 
Rechenzentrum und

d) die Kontrolle eingeführter IT-Verfahren für Fach-
aufgaben.

2. IT-Teilaufgaben im Rahmen der Vorbemerkung Nr. 1 
sind z. B.:

a) Ist-Aufnahme in einem Bereich,

b) Auswertung von Ergebnissen der Ist-Aufnahme, 
z. B. Mengengerüst (Fallzahlen, Bearbeitungs-
zeiten, Personaleinsatz), verwendete Daten und 
 Dateien (Inhalt, Zahl und Art der Zeichen, Auf-
bau, Datenträger, Sortierfolge, Zahl der Fälle), 
Datenflusspläne,

c) Entwerfen eines Datenmodells (z. B. Soll-Kon-
zepts).

3. 1Beschäftigte in der IT-Organisation haben bei der 
Entwicklung neuer IT-Verfahren und bei der wesent-
lichen Änderung bzw. Ergänzung bestehender  
IT-Verfahren für Fachaufgaben insbesondere

a) das technische Grobkonzept und die technische 
Systemarchitektur

einschließlich der Maßnahmen zur Datensiche-
rung festzulegen und 

b) das technische Feinkonzept zu erarbeiten.
2Entsprechendes gilt für die Übernahme, Einfüh-
rung und Kontrolle von IT-Verfahren.
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4. (1) Zur Tätigkeit eines Beschäftigten in der IT-Orga-
nisation kann auch die Organisation konventioneller 
Arbeitsabläufe im Rahmen eines IT-Verfahrens ge-
hören.

(2) Ist-Aufnahme und -Analyse, Vorbereitung der 
Einführung und Einführung von IT-Verfahren und 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen können auch an-
deren Beschäftigten übertragen sein, ohne dass diese 
damit Beschäftigte in der IT-Organisation im Sinne 
dieses Unterabschnitts sind.

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte in der IT-Organisation

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die Fachaufgaben hohen Schwierigkeitsgrades selb-
ständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 10

1. Beschäftigte in der IT-Organisation,

die Fachaufgaben hohen Schwierigkeitsgrades selb-
ständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

2. Beschäftigte in der IT-Organisation

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die Fachaufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades 
selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3. Beschäftigte in der IT-Organisation

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die im Rahmen von Fachaufgaben hohen Schwierig-
keitsgrades diesem Schwierigkeitsgrad entsprechen-
de IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte in der IT-Organisation,

die Fachaufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades 
selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

2. Beschäftigte in der IT-Organisation,

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die Fachaufgaben einfachen Schwierigkeitsgrades 
selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3. Beschäftigte in der IT-Organisation,

die im Rahmen von Fachaufgaben hohen Schwierig-
keitsgrades diesem Schwierigkeitsgrad entsprechen-
de IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

4. Beschäftigte in der IT-Organisation

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die im Rahmen von Fachaufgaben mittleren Schwie-
rigkeitsgrades diesem Schwierigkeitsgrad entspre-
chende IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

5. Beschäftigte in der IT-Organisation,

die Fachaufgaben einfachen Schwierigkeitsgrades 
selbständig bearbeiten.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

6. Beschäftigte in der IT-Organisation,

die im Rahmen von Fachaufgaben mittleren Schwie-
rigkeitsgrades diesem Schwierigkeitsgrad entspre-
chende IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Beschäftigte im Sinne der Tätigkeitsmerkmale sind

a) Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger 
Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. entspre-
chender Hochschulabschluss) und mit entspre-
chender Tätigkeit sowie

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben,

b) Beschäftigte,

die vor ihrem Einsatz in dieser Tätigkeit gründ-
liche, umfassende Fachkenntnisse im Sinne des 
Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 2 des Teils I – außerhalb der Informa-
tionstechnik – erworben haben,

mit einer zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, die 
das IT-Grund- und -Fachwissen vermittelt hat, 
wie es

den Rahmenrichtlinien für die DV-Aus- und 
-Fortbildung in der öffentlichen Verwaltung 
(BAnz. Nr. 95 a vom 22. Mai 1981) für Be-
schäftigte in der DV-Anwendungsorganisa-
tion oder

den Regelungen, die diese ergänzen und/oder 
ersetzen,

entspricht, sowie

mit einer praktischen Ausbildung oder einer prak-
tischen Tätigkeit von mindestens neun Monaten 
in der IT-Organisation und der Programmierung

mit entsprechender Tätigkeit.

Nr. 2 Die Anwendung dieses Tätigkeitsmerkmals setzt 
 voraus

a) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. a 
 genannten Beschäftigten,

dass sie vertiefte Fachkenntnisse der im Rahmen 
der IT-Organisation behandelten Aufgabenberei-
che, der Organisation der Verwaltung oder des 
Betriebes und der angewendeten Arbeitstech-
niken erworben und diese Kenntnisse bei ihrer 
Tätigkeit anzuwenden haben,

b) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. b 
 genannten Beschäftigten,

dass sie, ausgehend von der für sie geforderten 
zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, vertiefte 
 IT-Kenntnisse einschließlich der anzuwendenden 



FMBl Nr. 13/2012 559

Arbeitstechniken erworben und diese Kenntnisse 
bei ihrer Tätigkeit anzuwenden haben.

Nr. 3 Ob Fachaufgaben einen hohen, mittleren oder 
einfachen Schwierigkeitsgrad haben, richtet sich 
 ins besondere nach

– der Anzahl der zu koordinierenden Organisa-
tionseinheiten,

– dem Grad der Vernetzung und der Vielfalt der pro-
grammierten und zu programmierenden Schnitt-
stellen,

– der Anzahl der verwendeten Tools und der tech-
nischen Komponenten,

– den Anforderungen an die zu ergreifenden Maß-
nahmen aufgrund des Schutzbedarfs sowie

– der Komplexität der Architektursteuerung.

11.3 Beschäftigte in der Programmierung

Vorbemerkungen

1. 1Die Programmierung umfasst die Neuprogrammie-
rung, die Programmänderung und die Programm-
pflege,	ggf.	auf	der	Basis	der	Ergebnisse	der	IT-Orga-
nisation, insbesondere auf der Basis der Festlegung 
des Ablaufs der maschinellen Verarbeitung und 
der Programmiervorgaben sowie der Festlegungen  
durch den Leiter der IT-Gruppe; hierzu gehören  
z. B.

a) der Entwurf oder die Anpassung von Aktivitäts-
diagrammen, Strukturdiagrammen und Prozess-
planungen,

b) der Test der Programme oder Programmbausteine 
einschließlich Entwicklung von Testfällen,

c) die Anfertigung oder Anpassung der Dokumen-
tation.

2Dabei ist es unerheblich, wenn für die Lösung der 
Programmiervorgabe Frameworks oder Standard-
programme eingesetzt werden.

2. 1Zur Programmierung gehört auch die Übernahme 
fremder, d. h. an anderer Stelle entwickelter und ggf. 
auch	dort	weitergepflegter	Programme	–	als	spezielle	
Programme für eine Aufgabe bzw. ein Aufgabenge-
biet –, ggf. aufgrund entsprechender Entscheidungen 
und Vorgaben der IT-Organisation. 2Zur Übernahme 
fremder Programme oder fremder Programmände-
rungen gehören z. B.

a) geringfügige aufgabenbedingte Änderungen, ggf. 
nach entsprechenden Vorgaben der IT-Organisa-
tion,

b) Anpassung der Programme oder Programmän-
derungen an die IT-technischen Bedingungen 
der übernehmenden Stelle (z. B. Hardware, Be-
triebssystem und andere Software, Datenbank-
verwaltungssystem, Schnittstellen zwischen Web-
Services, Programmiercodes),

c) Anpassung der Dokumentation – einschließlich 
der Unterlagen für das Rechenzentrum – und der 
Unterlagen für die Anwender (z. B. Anwender- 
bzw. Benutzerhandbuch),

d) Test der Programme oder Programmänderun-
gen,

e) Implementierung der Programme oder Program-
mänderungen.

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte in der Programmierung

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben hohen Schwierigkeitsgra-
des anfertigen, entsprechende Programme oder Pro-
grammbausteine	ändern,	pflegen	oder	übernehmen	
und ggf. anpassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 10

1. Beschäftigte in der Programmierung,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben hohen Schwierigkeitsgra-
des anfertigen, entsprechende Programme oder Pro-
grammbausteine	ändern,	pflegen	oder	übernehmen	
und ggf. anpassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

2. Beschäftigte in der Programmierung

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben mittleren Schwierigkeits-
grades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine	ändern,	pflegen	oder	überneh-
men und ggf. anpassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte in der Programmierung,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben mittleren Schwierigkeits-
grades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine	ändern,	pflegen	oder	überneh-
men und ggf. anpassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

2. Beschäftigte in der Programmierung

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben einfachen Schwierigkeits-
grades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine	ändern,	pflegen	oder	überneh-
men und ggf. anpassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3. Beschäftigte in der Programmierung,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben einfachen Schwierigkeits-
grades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine	ändern,	pflegen	oder	überneh-
men und ggf. anpassen.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

4. Beschäftigte in der Programmierung,

die	 bei	 der	 Anfertigung,	 Änderung,	 Pflege	 oder	
Übernahme und ggf. Anpassung von Programmen 
oder Programmbausteinen mitwirken und

die auch nähere Fachkenntnisse der im Rahmen der 
Programmierung behandelten Aufgabenbereiche, 
der Organisation der Verwaltung oder des Betriebes 
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und der angewendeten Arbeitstechniken erworben 
und diese Kenntnisse bei ihrer Tätigkeit anzuwen-
den haben.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte in der Programmierung,

die	 bei	 der	 Anfertigung,	 Änderung,	 Pflege	 oder	
Übernahme und ggf. Anpassung von Programmen 
oder Programmbausteinen mitwirken.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Beschäftigte im Sinne der Tätigkeitsmerkmale sind

a) Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger 
Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. entspre-
chender Hochschulabschluss) und mit entspre-
chender Tätigkeit sowie

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben,

b) Beschäftigte,

die vor ihrem Einsatz in dieser Tätigkeit gründ-
liche, umfassende Fachkenntnisse im Sinne  
des Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe 9  
Fallgruppe 2 des Teils I – außerhalb der Infor-
mationstechnik – erworben haben,

mit einer zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, die 
das IT-Grund- und -Fachwissen vermittelt hat, 
wie es

den Rahmenrichtlinien für die DV-Aus- und 
-Fortbildung in der öffentlichen Verwaltung 
(BAnz. Nr. 95 a vom 22. Mai 1981) für Be-
schäftigte in der Anwendungsprogrammie-
rung oder

den Regelungen, die diese ergänzen und/oder 
ersetzen,

entspricht, sowie

mit einer praktischen Ausbildung oder einer prak-
tischen Tätigkeit von mindestens neun Monaten 
in der IT-Organisation und der Programmierung

mit entsprechender Tätigkeit.

Nr. 2 Die Anwendung dieses Tätigkeitsmerkmals setzt 
 voraus

a) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. a 
 genannten Beschäftigten,

dass sie vertiefte Fachkenntnisse der im Rahmen 
der Programmierung behandelten Aufgabenbe-
reiche, der Organisation der Verwaltung oder des 
Betriebes und der angewendeten Arbeitstech-
niken erworben und diese Kenntnisse bei ihrer 
Tätigkeit anzuwenden haben,

b) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. b ge-
nannten Beschäftigten,

dass sie, ausgehend von der für sie geforderten 
zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, vertiefte IT-
Kenntnisse einschließlich der anzuwendenden 
Arbeitstechniken erworben und diese Kenntnisse 
bei ihrer Tätigkeit anzuwenden haben.

Nr. 3 Ob Programmiervorgaben einen hohen, mittleren 
oder einfachen Schwierigkeitsgrad haben, richtet 
sich insbesondere nach

– der Anzahl der verwendeten Tools (z. B. Soft-
wareentwicklungs-Tools, Debugger, Framework) 
und der technischen Komponenten,

– der Anzahl und Struktur der Schnittstellen zu 
anderen Programmen,

– dem Umfang des Schutzbedarfs der Anwen-
dung,

– der Zerlegung von Softwaresystemen in Schich-
ten,

– der Komplexität der Transaktionen sowie

– der Zahl der parallel eingesetzten Betriebssyste-
me	mit	jeweils	spezifischen	Anpassungen.

Nr. 4 1Die Mitwirkung besteht z. B. in

a) der Anfertigung von Teilen der Programmdoku-
mentation;

b) dem Entwurf der Programmlogik von einzelnen 
Funktionen eines Programms oder eines Pro-
grammbausteins und der anschließenden Um-
setzung in eine Programmiersprache;

c) dem Entwerfen von Testdaten nach Anweisung,

dem manuellen Erarbeiten der Kontrollergebnisse 
für die Testdaten,

der maschinellen Durchführung des Tests,

dem Vergleich der manuellen und maschinellen 
Ergebnisse;

d) der Analyse der Ursache einzelner Fehler.
2Die Umsetzung in eine Programmiersprache  allein 
fällt nicht unter die Mitwirkung.

11.4 Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

Vorbemerkung
1Die IT-Systemtechnik umfasst unterschiedliche, 
abgrenzbare Teilgebiete, wie z. B. Betriebssysteme, 
Datenbanksoftware, Programmiersprachen, Hard-
ware-Konfigurationen,	 Datenübertragungsnetze.	
2Dem Beschäftigten in der IT-Systemtechnik obliegt 
auf mindestens einem Teilgebiet der Entwurf, die 
Auswahl, Bereitstellung, Implementierung, Überwa-
chung (Fehleranalyse und -beseitigung), Optimie-
rung oder Fortentwicklung der einzusetzenden bzw. 
eingesetzten Hardware- oder Softwarekomponenten 
sowie die Beratung und Unterstützung.

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unter-
schiedlichen Teilgebieten der IT-Systemtechnik,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgelt - 
gruppe 10 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnittes 
heraushebt, dass ihnen durch ausdrückliche An-
ordnung
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zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkei-
ten übertragen und mindestens drei Beschäftigte  
in der IT-Systemtechnik mindestens der Entgelt-
gruppe 10 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts stän-
dig  unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

Entgeltgruppe 11

1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgrup-
pe 10 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnittes heraus-
hebt, dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung

zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten 
übertragen und mindestens drei Beschäftigte in der 
IT-Systemtechnik mindestens der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts ständig unter-
stellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 4)

2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unter-
schiedlichen Teilgebieten der IT-Systemtechnik,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgrup-
pe 10 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts heraus-
hebt, dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung

zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten 
übertragen und mindestens drei Beschäftigte in der 
IT-Systemtechnik ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschied-
lichen Teilgebieten und vertieften Fachkenntnissen 
auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selb-
ständig bearbeiten und deren Tätigkeit sich durch  
die Größe des von ihnen auszufüllenden Gestal-
tungsspielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 1 dieses Unterabschnitts heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5)

Entgeltgruppe 10

1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selb-
ständig bearbeiten und deren Tätigkeit sich durch die 
Größe des von ihnen auszufüllenden Gestaltungs-
spielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 
dieses Unterabschnitts heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschied-
lichen Teilgebieten und vertieften Fachkenntnissen 
auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selb-
ständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 5)

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschied-
lichen Teilgebieten und vertieften Fachkenntnissen 
auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktio-
nen selbständig bearbeiten und deren Tätigkeit sich 
durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Ge-
staltungsspielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 3 dieses Unterabschnitts heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nrn. 2 und 5)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selb-
ständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschul-
ausbildung (Bachelor- bzw. entsprechender Hoch-
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schulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie  
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktio-
nen selbständig bearbeiten und deren Tätigkeit sich 
durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Ge-
staltungsspielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 4 dieses Unterabschnitts heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschied-
lichen Teilgebieten und vertieften Fachkenntnissen 
auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen 
selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

4. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen 
selbständig bearbeiten.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

5. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Aufgaben in der IT-Systemtechnik haben eine hohe 
Funktionsvielfalt, wenn

a) bei Software-Aufgaben

die System- oder Betriebssoftware viele Funkti-
onen erfüllt, z. B. Sicherstellung der Revisions-
fähigkeit, Zugriffsoptimierung bei komplexen 
 Systemen, Datensicherheit (Verfügbarkeit, Inte-
grität, Vertraulichkeit, Authentizität), Rechte-
verwaltung, Herstellung der Transparenz oder 
Durchführung von Monitoring,

b) bei Hardware-Aufgaben

die Server- und Betriebssysteme eine hohe  
Komplexität aufweisen.

Nr. 2 1Ein großer Gestaltungsspielraum ist beim Ent-
wurf, bei der Auswahl oder bei der Optimierung 
und Fortentwicklung von Systemsoftware und/oder 
Hardware-Konfigurationen	gegeben.	2Er kann bei 
entsprechender Komplexität auch bei der Daten-
bankverwaltung,	bei	der	Pflege,	Anwendung	oder	
Weiterentwicklung von Systemhilfen, bei der Ver-
waltung von Netzwerken oder bei der Gestaltung von 
Arbeitsabläufen bestehen.

Nr. 3 Erforderlich ist, dass die Beschäftigten übergreifende 
Kenntnisse auf den unterschiedlichen Teilgebieten 
der IT-Systemtechnik erworben und diese Kenntnis-
se in der Leitungs- und Koordinierungstätigkeit zur 
Gewährleistung des Gesamtzusammenhangs der 
systemtechnischen Fragestellungen anzuwenden 
haben.

Nr. 4 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen 
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 10 der Besoldungsgruppe A 11.

Nr. 5 Erforderlich ist, dass die Beschäftigten übergreifende 
Kenntnisse auf den unterschiedlichen Teilgebieten 
und vertiefte Fachkenntnisse auf mindestens einem 
Teilgebiet der IT-Systemtechnik erworben und diese 
Kenntnisse unter Berücksichtigung des Gesamtzu-
sammenhangs der systemtechnischen Fragestellun-
gen anzuwenden haben.

11.5 Beschäftigte in der Datenerfassung

Vorbemerkungen

1. (1) Datenerfassung im Sinne dieses Unterab- 
schnitts ist die Bedienung eines Gerätes mit  
Tastatur (Alphazeichen, numerische Zeichen  
sowie Satz- und Sonderzeichen) oder mit sonsti- 
gen Er fassungshilfen (z. B. Funktionstasten, Licht-
stift, Digitizer), um

a) Daten von Vorlagen in eine Datenverarbeitungs-
anlage, ein programmgesteuertes Datenerfas-
sungs- bzw. Datensammelsystem oder auf einen 
Datenträger für Zwecke der Datenverarbeitung zu 
übertragen oder

b) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Datener-
fassung zu prüfen und festgestellte Fehler (Abwei-
chungen der erfassten Daten von den Vorlagen) zu 
berichtigen,

ohne dass – außer in den Fällen der Entgelt- 
gruppe 6 Fallgruppe 4 dieses Unterabschnitts – die 
Daten  inhaltlich verändert werden.

(2) Datenerfassung im Sinne dieses Unterabschnitts 
ist auch die Leitung von Datenerfassungsgruppen.

2. Die Tätigkeit von Schreibkräften in der Texterfassung, 
z. B. die Direkteingabe in Texterfassungsautomaten 
oder in andere Texterfassungsmedien sowie die Fer-
tigung von Schreiben oder sonstigen geschlossenen 
Textteilen in maschinenlesbaren Schriftarten (z. B. 
OCR-Schrift), ist keine Datenerfassung im Sinne die-
ses Unterabschnitts.

3. Beschäftigte, die zur Erledigung ihrer fachlichen 
Aufgabe auch Daten erfassen (z. B. bei wissenschaft-
lich-technischen Berechnungen im Dialog, bei der
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Fortschreibung von Datenbeständen einschließlich 
Auskünften aus den Beständen, im Schalterdienst 
– z. B. in Kassen –, im Meldewesen, im Kfz-Halter-
register, bei der Patientenaufnahme in Krankenhäu-
sern, bei Buchhaltungstätigkeiten, bei der Lagerhal-
tung), fallen nicht unter diesen Unterabschnitt.

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte in der Datenerfassung,

denen eine oder mehrere Gruppen mit insgesamt 
mindestens 40 Beschäftigten in der Datenerfassung 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte in der Datenerfassung,

denen eine oder mehrere Gruppen mit insgesamt 
mindestens 25 Beschäftigten in der Datenerfassung 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte in der Datenerfassung,

denen mindestens zehn Beschäftigte in der Daten-
erfassung durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.

2. Beschäftigte in der Datenerfassung,

die Programm- und Steueranweisungen erfassen 
und dabei Formalfehler (Abweichungen von üblichen 
Symboldarstellungen in den Vorlagen) selbständig 
berichtigen.

3. Beschäftigte in der Datenerfassung,

die in erheblichem Umfang Steuergeräte programm-
gesteuerter Datenerfassungssysteme mit mehreren 
Datenerfassungsstationen oder von Datensammel-
systemen bedienen oder Programm- und Steueran-
weisungen für entsprechende Systeme aufgrund von 
Handbüchern erstellen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4. Beschäftigte in der Datenerfassung,

die sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 dieses 
 Unterabschnitts herausheben, dass sie in nicht 
 unerheblichem Umfang

nach vorgegebenen Arbeitsanweisungen selbstän-
dig Urbelege prüfen und Daten verschlüsseln, offen-
sichtliche Datenfehler berichtigen oder Daten formal 
ergänzen,

soweit diese zusätzlichen Tätigkeiten gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse erfordern.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Datenerfassung,

die mit vielfältigen Formaten (z. B. Erfassungsbele-
ge, Bildschirmmasken) mit wesentlich unterschied-
lichem Inhalt und Aufbau arbeiten oder die aus 
vielfältigen Formaten mit wesentlich unterschied-
lichem Inhalt und Aufbau fehlerhaft erfasste Daten 
berichtigen.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Datenerfassung,

soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(keine Stufe 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Der Umfang der Tätigkeit ist erheblich, wenn er 
mindestens ein Drittel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.

Nr. 2 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, 
wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.

Änderungstarifvertrag Nr. 5  
zum Tarifvertrag  

zur Überleitung der Beschäftigten der Länder  
in den TV-L  

und zur Regelung des Übergangsrechts  
(TVÜ-Länder)

vom 23. August 2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,

vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits

und
…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1  
Änderung des TVÜ-Länder

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangs-
rechts (TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geän-
dert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 2. Januar 
2012, wird wie folgt geändert:

1. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Beschäf-
tigte, die gemäß Teil II Abschnitt B der An- 
lage 1 a zum BAT / BAT-O eingruppiert sind, und 
für“ gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 1 und in Absatz 7 Satz 2 wer-
den jeweils die Wörter „Beschäftigte, die gemäß  
Teil II Abschnitt B der Anlage 1 a zum BAT /  
BAT-O eingruppiert sind, für“ gestrichen.

2. In § 18 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Beschäf-
tigte, die gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1 a 
zum BAT / BAT-O eingruppiert sind, sowie für“  
gestrichen.

3. § 29a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 6 werden die Wörter „Beschäftigte, die 
gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1 a zum  
BAT / BAT-O eingruppiert sind, für“ gestrichen.

b) Es wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Ab- 
schnitt B der Anlage 1a zum BAT / BAT-O 
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eingruppiert sind, gilt Absatz 4 mit folgenden 
Maßgaben:

a) Anstatt bis zum 31. Dezember 2012 kann 
der Antrag gemäß Satz 1 bis zum 31. Au-
gust 2013 gestellt werden.

b) Erfolgt bei einem ruhenden Arbeitsver-
hältnis nach Satz 2 die Wiederaufnahme 
der Tätigkeit bis zum 31. August 2012, 
kann der Antrag bis zum 31. August 2013 
gestellt werden; der Antrag wirkt auf den 
1. Januar 2012 zurück.“

§ 2  
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 
in Kraft.

23. August 2012

Änderung der Niederschriftserklärungen zum TV-L 
und zum TVÜ-Länder, zuletzt geändert am 2. Januar 
2012

Abschnitt II wird wie folgt geändert:

Nr. 8a und Nr. 9d werden aufgehoben.

Niederschriftserklärung zum Änderungstarifvertrag 
Nr. 5 zum TV-L vom 23. August 2012

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, nach Abschluss 
der Redaktionsverhandlungen über Auswirkungen neuer 
Berufe und berufsbildungsrechtlicher Entwicklungen im 
Bereich der IT zu verhandeln.

2034.1.1-F

Änderung der Bekanntmachung  
zum Vollzug des Tarifvertrages  

für den öffentlichen Dienst der Länder 

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen 

vom 11. Oktober 2012 Az.: 25 - P 2600 - 008 - 35 909/12

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri-
ums der Finanzen zum Vollzug des Tarifvertrages für den 
 öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 27. Oktober 
2006 (FMBl S. 194, StAnz Nr. 44), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 13. Februar 2012 (FMBl S. 181, 
StAnz Nr. 7), wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 5 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 5.2 wird aufgehoben.

b) Die bisherige Nr. 5.3 wird Nr. 5.2.

2. Die Anlagen 1 bis 3 werden durch die Anlagen 1 bis 3  
zu dieser Bekanntmachung ersetzt. Es wird gebe-
ten, künftig diese Vertragsmuster zu verwenden. Sie  
sind auch im Intranet abrufbar (www.stmf.bybn.de/ 
Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den öffentlichen  
Dienst der Länder/Arbeitsvertragsmuster) bzw. stehen  
im Internet als Download (www.stmf.bayern.de/ 
download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip zur Ver- 
fü gung. Die laut Schreiben des Staatsministe- 
riums der Finanzen vom 26. September 2012  
(Gz.: 25 - P 2600 - 008 - 35 342/12) erforderliche Ergän- 
zung von Arbeits verträgen, die ab 1. Januar 2013 
wirksam werden (= Beginn des Arbeitsverhält nis-
ses), hinsichtlich der gekündigten Vorschrift des  
§ 26 TV-L, bleibt hiervon unberührt.

II. 

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft. 

Wolfgang L a z i k 
Ministerialdirektor

http://www.stmf.bybn.de
http://www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip
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Arbeitsvertrag
für Beschäftigte, für die der TV-L gilt

und die auf unbestimmte Zeit eingestellt werden1

Zwischen dem Freistaat Bayern 

vertreten durch 

………………………….………………………………………………………………. (Arbeitgeber)

und

Frau/Herrn .................................................................................................................................

Anschrift: …………………………..……………………………………………………………………

geboren am: ………………………..………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter)

wird – vorbehaltlich2……………….……………………………………..………….….. – folgender

Arbeitsvertrag

geschlossen:

§ 1

Frau/Herr …………………………………….…………………………………………………………

wird ab ......................................................................................................................................

auf unbestimmte Zeit

als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter eingestellt.3

als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter3

mit ............ v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
eines entsprechenden Vollbeschäftigten eingestellt.3

mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
..… Stunden eingestellt.3, 4

Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten 
zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit ver-
pflichtet.

§ 2

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergänzenden, ändern-
den oder ersetzenden Tarifverträge in der für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der Freistaat Bayern hieran gebunden ist. 
Außerdem finden die im Bereich des Freistaates Bayern jeweils geltenden sonstigen ein-
schlägigen Tarifverträge Anwendung. 
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§ 3

Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 TV-L beträgt sechs Monate.5

§ 4

Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ............ TV-L eingruppiert (§ 12 Absatz 2 TV-L).

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine andere 
Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen.

§ 5

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart:

…………………………………………..…………….……………………………………3

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist

von zwei Wochen zum Monatsschluss3

von .................................................. zum ….……………………………….…………3

schriftlich gekündigt werden.

§ 6

Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenabreden 
sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich verein-
bart werden.

....................................................................................................................................................
(Ort, Datum)

………………………………………..…………
(Arbeitgeber)

…..………….……………………………………
(Beschäftigte/Beschäftigter)

1 Dieses Muster ist nicht zu verwenden für Ärztinnen/Ärzte und für Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen besondere Ver-
tragsmuster vor.

2 Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung abhängig gemacht wird.
3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen!
4 Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen tariflichen Änderung der regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit unverändert bleiben soll.
5 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten sechs Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit 

vereinbart ist.
Wird die/der Beschäftigte im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis nach den 
Tarifverträgen für Auszubildende der Länder in den Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz oder in Pflegeberu-
fen bei derselben Dienststelle oder bei demselben Betrieb eingestellt, ist der Text des § 3 wie folgt zu fassen: „Eine Probe-
zeit ist nicht vereinbart.“
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Arbeitsvertrag  
für Beschäftigte, für die der TV-L gilt 
und die befristet eingestellt werden1 

 

Zwischen dem Freistaat Bayern  

vertreten durch  

…………………………………………..……………………….………………………. (Arbeitgeber) 
 

und 
 
Frau/Herrn ................................................................................................................................. 

Anschrift: ………………………………………..……………………………………………………… 

geboren am: …………………………………………..……………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird – vorbehaltlich2 …………………………………….…………………………….... – folgender 

 
Arbeitsvertrag 

 
geschlossen: 
 

§ 1 
 
Frau/Herr ……….…………………………………………………………………..………..………… 

wird ab ....................................................................................................................................... 

 

 als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter befristet eingestellt.3 

 als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter3 

 mit ............ v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 

eines entsprechenden Vollbeschäftigten befristet eingestellt.3 

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 

..… Stunden befristet eingestellt.3, 4 

 

Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten 

zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit ver-

pflichtet. 

 

Das Arbeitsverhältnis ist befristet 

 

 bis zum ……………………………………………………………...……………………………3 

 bis zum Erreichen folgenden Zweckes 

„…………………………………………………………………….…….…………………...…..“; 

längstens bis zum ………………………………………………………………………….……3 
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 für die Dauer eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz / der Eltern-

zeit / der Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes von Frau/Herrn 

……………………………………………………………………………………………….….;3, 5 

 

längstens bis zum ……………………………………..………………………….….…….…… 

 
§ 2 

 
Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 

Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L 

und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergänzenden, ändern-

den oder ersetzenden Tarifverträge in der für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher 

Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der Freistaat Bayern hieran gebunden ist. 

Außerdem finden die im Bereich des Freistaates Bayern jeweils geltenden sonstigen ein-

schlägigen Tarifverträge Anwendung. 

 

 Auf das Arbeitsverhältnis findet § 21 Absätze 1 bis 5 Bundeselterngeld- und Elternzeit-

gesetz Anwendung.3 

 
§ 3 

 
(1)  Die Probezeit beträgt nach § 2 Absatz 4 TV-L sechs Monate.3, 6 

 Die Probezeit beträgt nach § 30 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 TV-L sechs Wo-

chen.3, 6, 7 

 Die Probezeit nach § 30 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz  2 TV-L beträgt sechs Mona-

te.3, 6, 7 

 

(2)  Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 1 TV-L befristeten  

Arbeitsverhältnisses gilt § 34 Absatz 1 TV-L.3 

 Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 TV-L befristeten Arbeitsver-

hältnisses gilt § 30 Absätze 4 und 5 TV-L.3, 7 

 
§ 4 

 
Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ............ TV-L eingruppiert (§ 12 Absatz 2 TV-L). 

 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine andere 

Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen. 
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§ 5 
 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 …………………………………………………………………………..……………..……3 

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist 

 von zwei Wochen zum Monatsschluss3 

 von ................................................. zum ………………………………………………3 

 

schriftlich gekündigt werden. 

 
§ 6 

 
Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenabreden 

sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich verein-

bart werden. 

 

 

.................................................................................................................................................... 
(Ort, Datum) 
 

 

 

 

…………………..………………………….…… 
(Arbeitgeber) 

…….……………………………..……………… 
(Beschäftigte/Beschäftigter) 

 

                                            
1 Dieses Muster gilt für befristete Arbeitsverträge mit und ohne sachlichen Grund. Es ist nicht zu verwenden für Ärztin-

nen/Ärzte und für Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen besondere Vertragsmuster vor. 
2 Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung abhängig gemacht wird. 
3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 
4 Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen tariflichen Änderung der regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit unverändert bleiben soll. 
5  Nicht Zutreffendes bitte streichen! 
6 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten sechs Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit 

vereinbart ist. 
Wird die/der Beschäftigte im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis nach den 
Tarifverträgen für Auszubildende der Länder in den Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz oder in Pflegeberu-
fen bei derselben Dienststelle oder bei demselben Betrieb eingestellt, ist der Text des § 3 wie folgt zu fassen: „Eine Probe-
zeit ist nicht vereinbart.“ 
Für Beschäftigte im Tarifgebiet West, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten un-
terlegen hätte, gelten  
- bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund die ersten sechs Wochen als Probezeit (§ 30 Absatz 4 Satz 1 

Halbsatz 1 TV-L), 
- bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate als Probezeit (§ 30 Absatz 4 Satz 1 Halb-

satz 2 TV-L).  
7 Dieses Kästchen ist nur einschlägig bei Beschäftigten im Tarifgebiet West, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der 

Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. In den Fällen der §§ 1 ff. Wissenschaftszeitvertragsgesetz findet die-
se Kündigungsbestimmung keine Anwendung. 
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Änderungsvertrag  
für Beschäftigte, für die der TV-L gilt1, 2 

 

Zwischen dem Freistaat Bayern  

vertreten durch  

……………………………………………………….………………………………..…. (Arbeitgeber) 

 
und 

 
Frau/Herrn ................................................................................................................................. 

Anschrift: …………………………………………………………….…………………….…………… 

geboren am: ………………………………….………….…………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird in Abänderung des Arbeitsvertrages vom ……………….….………………………………… 

 in der Fassung des Änderungsvertrages vom …………………..…………....... folgender3 

 

Änderungsvertrag 
 
geschlossen: 
 

§ 1 
 
(1) § 1 wird durch folgende Vereinbarung ersetzt: 

Frau/Herr ………………………………….…………………...……………………………….. 

wird ab ............................................................................................................................. 

 
 als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter weiterbeschäftigt.3 

 als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter3 

 mit ........... v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Ar-

beitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten weiterbeschäftigt.3 

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 

….. Stunden weiterbeschäftigt.3 

 
Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendig-

keiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 

Mehrarbeit verpflichtet. 

 
(2) Der Wortlaut zu § 2 erhält folgende Fassung: 

 
„Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

der Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in 

den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergän-

zenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge in der für den Bereich der Tarifge-
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meinschaft deutscher Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der Freistaat 

Bayern hieran gebunden ist. Außerdem finden die im Bereich des Freistaates Bayern 

jeweils geltenden sonstigen einschlägigen Tarifverträge Anwendung.“ 

 
(3) In § 4 des Arbeitsvertrages werden die Worte 

„  Entgeltgruppe .…..  Vergütungsgruppe ……  Lohngruppe .…..“  

durch die Worte „Entgeltgruppe .….“ ersetzt.3 

 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine 

andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen. 

 
(4) In § 5 des Arbeitsvertrages wird die Nebenabrede 

 
 um folgende Nebenabrede ergänzt:3 

 durch folgende Nebenabrede ersetzt:3 

 
1. Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 ………………………………………………………………………………….........3 

 
2. Die Nebenabrede kann mit einer Frist  

 
 von zwei Wochen zum Monatsschluss3 

 von ………………………..………. zum …………….……………………………3 

 
schriftlich gekündigt werden. 

 
§ 2 

 
Dieser Änderungsvertrag tritt  am /  mit Wirkung vom ……..…………………….. in Kraft.3 
 

.................................................................................................................................................... 
(Ort, Datum) 
 

 

 

……………………………..…………………… 
(Arbeitgeber) 

…......….………………………………………… 
(Beschäftigte/Beschäftigter) 

 

                                            
1 Aufgeführt sind die drei Hauptfälle von Vertragsänderungen, bezogen auf den Mustervertrag für Beschäftigte, deren Arbeits-

verhältnis unter den TV-L fällt. Das Muster kann aber auch bei anderen Änderungen als Grundlage dienen. 
2 Dieses Muster ist nicht zu verwenden für Ärztinnen/Ärzte und Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen besondere Ver-

tragsmuster vor. 
3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 
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Ausführung des Haushalts – Rechnungslegung –

6323-F

Jahresabschluss und Rechnungslegung  
über die Einnahmen und Ausgaben  

des Freistaates Bayern für das Haushaltsjahr 2012  
(Jahresabschluss- und  

Rechnungsausschreiben 2012)

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 24. September 2012  
Az.: 17 - H 3025 - 002 - 27 713/12

1. Jahresabschluss

Gemäß Art. 76 Abs. 1 der Bayerischen Haushalts-
ordnung (BayHO) in Verbindung mit VV Nr. 25.1.1 
zu Art. 71 BayHO wird bestimmt:

1.1 Abschlusstage

1.1.1 Die Kassenbücher des Freistaates Bayern für das 
Haushaltsjahr 2012 sind von den Kassen am

28. Dezember 2012

abzuschließen.

1.1.2 Das Staatsministerium der Finanzen kann bei 
 bestimmten Haushaltsstellen, soweit es für den 
 Abgleich mit anteiligen Bundesmitteln oder die 
 Erstellung des Jahresabschlusses durch den Bund 
erforderlich ist, auf Antrag der Ressorts einen 
 früheren Abschlusstermin festlegen.

1.1.3 Die Staatshauptkasse erhält für den Abschluss ihrer 
Bücher eine gesonderte schriftliche Mitteilung.

1.2 Vorlage der Abschlussnachweisungen

1.2.1 Die Abschlussnachweisungen für den Monat De-
zember 2012 sind von der Staatsoberkasse Bayern 
in Landshut und der Landesjustizkasse Bamberg 
spätestens bis 3. Januar 2013 vorzulegen.

1.2.2 Um sicherzustellen, dass alle Rechnungsunterla-
gen übereinstimmen, haben die Kassenleiter und 
Leiter des Aufgabengebietes Buchführung sowie 
die Kassenaufsichtsbeamten die im Muster 19 zu 
Art. 71 BayHO vorgesehene Bescheinigung in der 
Abschlussnachweisung für Dezember 2012 abzuge-
ben.

1.2.3 Ich bitte, die Abschlussnachweisungen in jedem 
Fall so rechtzeitig per E-Mail zu übermitteln, dass 
sie zu dem vorgenannten Termin ausnahmslos bei 
der Staatshauptkasse vorliegen. Die Originale der 
Abschlussnachweisungen sind auf dem Postweg un-
verzüglich zu übersenden. Die Übertragungsdateien 
müssen spätestens zu dem oben genannten Termin 
für den Abruf durch das Landesamt für Finanzen  
– Dienststelle München – bereitstehen.

1.3 Sonstiges

1.3.1	 Mit	Rücksicht	auf	die	zwangsläufige	Mehrbelas-
tung der Kassen unmittelbar vor Abschluss des 
Haushaltsjahres sind Zahlungsanordnungen für 

das auslaufende Haushaltsjahr der jeweiligen Kasse 
frühzeitig zuzuleiten, und zwar möglichst vor dem 
14. Dezember, spätestens jedoch bis 18. Dezember 
2012.

Bei später eingehenden Anordnungen kann nicht si-
chergestellt werden, dass sie noch zu Lasten der Mit-
tel des Haushaltsjahres 2012 ausgeführt werden.

Zahlungsanordnungen, die mittels Disketten oder 
durch Datenfernübertragung ausgeführt werden, 
müssen einschließlich des Anordnungsprotokolls 
spätestens am 18. Dezember 2012 vorliegen. Glei-
cher Termin gilt grundsätzlich auch für die Bereit-
stellung der IHV-Anordnungsdaten.

1.3.2 Verwahrungen und Vorschüsse sind, soweit  möglich, 
noch vor Schluss des Haushaltsjahres abzu-
wickeln.

1.3.3 Besoldungs-, Versorgungs- und ähnliche Ausgaben 
für einen nach dem 31. Dezember 2012 liegenden 
Zeitraum, die vor dem 1. Januar 2013 geleistet wer-
den, sind in Übereinstimmung mit der Veranschla-
gung im Haushalt zunächst vorschussweise zu bu-
chen. Im Januar 2013 sind diese Haushaltsausgaben 
in die Sachbücher des neuen Haushaltsjahres zu 
übernehmen.

1.4 Buchungen nach Abschluss des Haushaltsjahres 
(Auslaufperiode)

1.4.1 Für den Abschluss der Sachbücher der obersten 
Staatsbehörden bei der Staatsoberkasse Bayern in 
Landshut wird der 17. Januar 2013 festgelegt. In 
unabweisbaren Einzelfällen können die obersten 
Staatsbehörden daher abschließende, für den Haus-
haltsabschluss bedeutsame (grundsätzlich nur über 
2.500 € im Einzelfall liegende) Ausgaben, noch bis 
längstens 17. Januar 2013 aus Mitteln des Haus-
haltsjahres 2012 leisten. Die Zahlungsanordnungen 
müssen hierfür am 15. Januar 2013 bis spätestens 
Dienstschluss vorliegen.

Vorstehende Regelung gilt nicht für abschließen-
de Zahlungen und Buchungen des Einzelplans 13 
(einschließlich Sondervermögen hierzu), soweit das 
Staatsministerium der Finanzen oder das Landesamt 
für Finanzen – Dienststelle München/Staatsschul-
denverwaltung – anordnende Stelle ist. Wegen des 
Abschlusses hierfür ergeht gesonderte schriftliche 
Mitteilung.

1.4.2 Im Vorgriff auf die Anpassung der VV Nr. 27 zu 
Art. 71 BayHO gilt für Buchungen bei unrichtigen 
Titeln, die in der Staatsoberkasse Bayern in Lands-
hut nach dem Jahresabschluss festgestellt werden, 
Folgendes:

Beruht der Fehler auf

– einer unrichtigen Kassenanordnung, so hat die 
anordnende Dienststelle bis spätestens zum oben 
genannten Termin eine Berichtigung über die zu-
ständige oberste Staatsbehörde zu veranlassen. 
Hält diese eine Änderung für notwendig, erstellt 
sie in eigener Zuständigkeit eine entsprechende 
Kassenanordnung und sendet diese direkt an die 
Staatsoberkasse Bayern in Landshut.
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– einem Versehen der Staatsoberkasse Bayern in 
Landshut, so kann eine Berichtigung bei der 
Staatshauptkasse bis spätestens zum oben ge-
nannten Termin beantragt werden. Nach Zustim-
mung der Staatshauptkasse, die Rücksprache mit 
dem für den jeweiligen Einzelplan zuständigen 
Ressorts hält, hat die Staatsoberkasse Bayern in 
Landshut einen kasseninternen Auftrag zu ferti-
gen.

In beiden Fällen ist von der Berichtigung von Ba-
gatellfällen – soweit die Beeinträchtigung im neu-
en Haushaltsjahr nicht fortbesteht – grundsätzlich 
abzusehen.

Wegen der Zuordnung von Einnahmen und Ausga-
ben zum richtigen Haushaltsjahr wird auf Art. 72 
BayHO verwiesen.

1.5 Bundesmittel

Bei der Bewirtschaftung von Bundesmitteln sind die 
entsprechenden Bestimmungen des Bundes zum 
Jahresabschluss zu beachten.

2. Rechnungslegung über die Einnahmen und 
 Ausgaben des Freistaats Bayern

Ergänzend zu der Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums der Finanzen zur Neu-
fassung der Richtlinien zur Rechnungslegung 
über Einnahmen und Ausgaben des Freistaates  
Bayern (Rechnungslegungsrichtlinien – RlR) vom  
3. März 2006 (FMBl S. 43, StAnz Nr. 10) wird für  
die Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2012 
gemäß Art. 80 Abs. 2, Art. 81 und 85 BayHO sowie 
der VV Nr. 12.1 zu Art. 80 BayHO im Einverneh-
men mit dem Obersten Rechnungshof Folgendes 
bestimmt:

2.1 Termine

2.1.1 Einzelrechnung

Die Einzelrechnungen sind von der Landesjustiz-
kasse Bamberg bis 4. Januar 2013, von der Staats-
oberkasse Bayern in Landshut bis 31. Januar 2013 
auf Abruf durch den Obersten Rechnungshof oder 
die Rechnungsprüfungsämter bereitzuhalten.

2.1.2 Gesamtrechnung

Die Finanzkassen haben eine Titelübersicht in der 
Form der KAJ (Zusammenstellung der Zahlungen 
für die Monate Januar bis Dezember 2012) als Nach-
weis für die Gesamtrechnung zusammen mit der 
Abschlussnachweisung für den Monat Dezember 
bis spätestens 2. Januar 2013 der Staatsoberkasse 
Bayern in Landshut als Datei zu übersenden.

Die Staatshauptkasse hat die Zentralrechnung samt 
Anhang und Zusammenstellung (VV Nr. 8.3.4 zu 
Art. 80 BayHO) bis spätestens 10. Juni 2013 dem 
Obersten Rechnungshof zu übersenden.

2.1.3 Übersichten für die Sondervermögen und Rück-
lagen

Die Staatsoberkasse Bayern in Landshut übersen-
det die Übersichten für die Sondervermögen und 
Rücklagen bis spätestens 1. Februar 2013 der Staats-
hauptkasse.

2.1.4 Plan über die Verwendung der aus dem abgelaufe-
nen Haushaltsjahr zu übertragenden Ausgabereste, 

Nachweisungen über Inanspruchnahme von Ver-
pflichtungsermächtigungen	und	über	eingegangene	 
Verpflichtungen	 und	 Nachweisungen	 der	 Ver-
stärkungen im Hochbau

Die nach den Nrn. 2.2 und 2.7 RlR zu übersenden-
den Pläne, die Nachweisungen nach den Mustern 
4a und 4b zu Art. 34 BayHO und die Anlagen V/3 
und VII/1 sind dem Staatsministerium der Finanzen 
bis spätestens 15. Februar 2013 zuzuleiten. Dabei 
ist darauf zu achten, dass die Nachweisungen nach 
Muster 4a und 4b zu Art. 34 BayHO einzelplanweise 
getrennt verfasst werden. Die Nachweise über die 
Inanspruchnahme	der	Verpflichtungsermächtigun-
gen sind sorgfältig und vollständig zu erstellen.

Bei der Aufstellung der Pläne über die Verwendung 
der zu übertragenden Ausgabereste ist ein äußerst 
strenger Maßstab anzulegen.

Ferner bitte ich zu beachten, dass die Bildung von 
Ausgaberesten insoweit unzulässig ist, als diese auf 
der gleichzeitigen Inanspruchnahme von (Personal-)
Verstärkungsmitteln beruhen; die Sonderregelun-
gen für budgetierte Ansätze bleiben unberührt.

2.1.5 Über- und außerplanmäßige Ausgabemittel oder 
Verpflichtungsermächtigungen

Anträge auf über- und außerplanmäßige Ausga-
bemittel	oder	Verpflichtungsermächtigungen	sind	
gemäß VV 2.3.1 zu Art. 37 BayHO zu stellen, bevor 
eine Maßnahme eingeleitet oder eine Zusage ge- 
macht wird, die zu einer über- oder außerplan- 
mäßigen Ausgabe führt. Soweit in Einzelfällen 
aufgrund von Inaussichtstellungen Ausgabemittel 
verausgabt worden sind, müssen die Anträge dem 
Staatsministerium der Finanzen bis spätestens  
15. Februar 2013 vorgelegt werden, weil das Staats-
ministerium der Finanzen gemäß Art. 37 Abs. 4 und 
Art. 38 Abs. 1 Satz 2 BayHO dem Landtag zeitnah 
berichten muss.

2.2 Anlagen der obersten Staatsbehörden zu den Beiträ-
gen zur Haushaltsrechnung

Neben den in den Nrn. 4.2.1 bis 4.2.4 und 4.2.6 RlR 
bezeichneten Anlagen zu den Beiträgen zur Haus-
haltsrechnung sind gemäß Nr. 4.2.5 RlR zur Haus-
haltsrechnung 2012 folgende Anlagen zu erstellen:

2.2.1 Anlage V/1

Nachweisung aller Ausgaben zu Lasten von veran-
schlagten Verstärkungsmitteln, soweit nicht unter 
nachfolgenden Nrn. 2.2.2 bis 2.2.8 erfasst.
Soweit budgetierte Ansätze verstärkt worden sind, 
muss der Nachweis der Verstärkung zumindest  
budgetweise nachzuvollziehen sein. Das heißt es 
reicht aus, wenn statt des Titels der verstärkt wurde, 
nur „Budget“ in die Kopfzeile eingetragen wird.

2.2.2 Anlage V/2

Nachweisung von Ausgaben zu Lasten der Ver-
stärkungsmittel für sächliche Verwaltungsausgaben 
(Titel 548 01) in den Sammelkapiteln der Einzel-
pläne.

2.2.3 Anlage V/3

Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei  einem 
Ressort für andere Einzelpläne veranschlagten 
 Verstärkungsmittel (auch Kap. 13 03 Titel 529 03).



FMBl Nr. 13/2012574

Die Nachweisung ist sowohl von dem Ressort, bei 
dem die Mittel veranschlagt sind, als auch von dem 
Ressort, das den rechnungsmäßigen Nachweis führt, 
zu erstellen. Die nachzuweisenden Verstärkungen 
sind einzelplanweise zu summieren.

Durch gegenseitige Übersendung der Nachweisung 
an das jeweils betroffene Ressort vor Erstellung der 
Restelisten soll sichergestellt werden, dass bei der 
Aufstellung der Haushaltsrechnung keine diesbe-
züglichen Differenzen auftreten können.

2.2.4 Anlage VI/1

Nachweisung der Einsparungen zugunsten von 
Minderausgaben insbesondere in den Sammel-
kapiteln der jeweiligen Einzelpläne.

2.2.5 Anlage VII/1

Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der 
 Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene 
 Verstärkung gemäß Nr. 1.3 DBestHG 2011/2012. 
Diese Anlage ist maschinell aus dem Integrierten 
Haushalts- und Kassenverfahren (IHV) – Verfah-
renskomponente Restebearbeitung/Auskunft – ab-
rufbar.

2.2.6 Anlage VIII

Als Anlage VIII sind die jeweiligen Budgetabschlüs-
se vorzulegen. Diese Anlage ist maschinell aus dem 
IHV – Verfahrenskomponente Restebearbeitung/
Auskunft – abrufbar.

2.2.7 Anlage IX

In der Anlage IX sind die Mehrausgaben eines Bud-
gets nach Nr. 12.9 DBestHG 2011/2012 nachzuwei-
sen, die aus Einsparungen bzw. Mehreinnahmen ge-
leistet werden, wenn sie einen Betrag von 500.000 € 
übersteigen. Bei der Berechnung der Mehrausgaben 
sind Ausgabereste nicht zu berücksichtigen. Mehr-
ausgaben aufgrund eines expliziten Deckungs- oder 
Koppelungsvermerks bleiben außer Betracht.

2.2.8 Verstärkungen von Hochbautiteln

Die nach Nr. 1.3 DBestHG 2011/2012 zulässigen 
Verstärkungen von einzelnen Hochbautiteln wer-
den in der Weise in den Zentralrechnungen darge-
stellt, dass bei dem verstärkten Ansatz Mehrausga-
ben, die jedoch nicht als überplanmäßige Ausgaben 
behandelt werden, nachgewiesen werden. Bei den 
Ansätzen, bei denen die entsprechenden Einsparun-
gen zu erbringen sind, werden Minderausgaben in 
entsprechender Höhe ausgewiesen.

3. Schlussbestimmungen

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom  
1. Januar 2012 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2013 außer Kraft.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Bundeshaushalt

633-F

Jahresabschluss 
über Bundeseinnahmen und -ausgaben 

für das Haushaltsjahr 2012

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 24. Oktober 2012 Az.: 17 - H 2202 - 001 - 38 054/12

I.

Diese Bekanntmachung richtet sich an alle Behörden  
des Freistaates Bayern, die mit Haushaltseinnahmen und 
-ausgaben des Bundes befasst sind.

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Rundschrei-
ben vom 28. September 2012 (Gz.: II A 6 - H 2202/12/10001) 
Folgendes bestimmt:

Letzter Zahlungstag für Einnahmen und Ausgaben zu 
Lasten des Bundeshaushalts für das Haushaltsjahr 2012 
ist der

28. Dezember 2012.

Nach dem 28. Dezember 2012 dürfen für das Haushaltsjahr 
2012 nur noch Zahlungen geleistet werden, die im Haus-
haltsjahr 2012 fällig waren (§ 72 Abs. 3 BHO). Kassenan-
ordnungen, die nach dem 28. Dezember 2012 bei den Bun-
deskassen Halle/Saale bzw. Trier und den dazugehörigen 
Dienstsitzen Kiel und Weiden/Oberpfalz (im Folgenden: 
Bundeskassen) eingehen, werden unabhängig von der 
 Angabe des Haushaltsjahres grundsätzlich im Haushalts-
jahr 2013 ausgeführt.

Zahlungen für das Haushaltsjahr 2013 dürfen nur in den 
Fällen des § 72 Abs. 4 BHO im Haushaltsjahr 2012 geleistet 
werden.

Bundessteuern und andere Einnahmen (§ 72 Abs. 5 BHO), 
die bis zum 28. Dezember 2012 bei den Bundeskassen ein-
gehen, werden noch in den Büchern für das Haushaltsjahr 
2012 nachgewiesen (§ 72 Abs. 2 BHO).

Kassenanordnungen für das Haushaltsjahr 2012 sind den 
Bundeskassen so früh wie möglich, spätestens bis zum 
14. Dezember 2012, zuzuleiten. Dieser Termin garantiert 
die rechtzeitige Verarbeitung der Anordnungen für das 
Haushaltsjahr 2012 bei den Bundeskassen. 

Sollen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2012 über die 
Schnittstellen F13 und F15 angeordnet werden, sind die 
Sammelanordnungen und die Datenträger den Bundes-
kassen frühzeitig, spätestens bis zum 19. Dezember 2012, 
zuzuleiten.

Kassenanordnungen, Zahlungs- und Buchungsdatenträger 
sowie Anordnungsdatenträger, welche die Bewirtschafter 
erst nach den oben genannten Terminen fertigen können, 
weil Zahlungsverpflichtungen erst nach diesem Datum 
entstehen, können bei den Bundeskassen und den Dienst-
sitzen nur nach vorheriger Abstimmung mit deren Leite-
rinnen und Leitern abgegeben werden.

Die anordnenden Dienststellen sind für die Richtigkeit und 
die Vollständigkeit der Erfassungsdaten in den Kassen-
anordnungen und das Vorhandensein verfügbarer Mittel 
verantwortlich. Dazu ist die rechtzeitige Prüfung der noch 
verfügbaren Haushaltsmittel mit Hilfe der Dialogsysteme  

(HKR@WEB, HICO) oder anhand der Kontoauszüge 
 erforderlich.

Von den anordnenden Dienststellen ist sicherzustellen, 
dass die Kassenpost während der Jahresabschlussarbeiten 
mit eigenem Brief oder Paket an die Bundeskassen gesandt 
wird. Bei Zuleitung durch Sammelpost können Belege ver-
spätet bei den Bundeskassen eingehen.

Als letzte Erfassungs- und Anordnungstage in den Dialog-
systemen HKR@WEB, HICO und F05-Dialogerfassung 
werden festgelegt:

– Für Teilnehmer an der F05-Dialogerfassung der  
28. Dezember 2012 (HKR-Buchungstag 2. Januar 2013).

– Für alle HKR@WEB- und HICO-Buchungen der  
8. Januar 2013 (HKR-Buchungstag 9. Januar 2013).

– Für Zwecke der Rechnungslegung im Bereich Haus-
halt wird die Belegerfassung von Dispositionsbelegen 
(Zuweisungen, Rückrufe und Solländerungen) in den  
Dialogverfahren (HKR@WEB, HICO) über diesen 
 Termin hinaus zugelassen. Der letzte Erfassungstag wird 
rechtzeitig in den Dialogsystemen bekannt gegeben.

Letzter Erfassungs- und Anordnungstag im ZÜV-Dialog ist 
der 28. Dezember 2012 (ZÜV-Buchungstag 31. Dezember 
2012). 

Letzter Tag für die Nutzung der Schnittstellen F13z und 
F15z ist:

– für Annahme- und Auszahlungsanordnungen, deren 
Aufhebungen, sowie für alle Geschäftsvorfälle des 
Zahlungsüberwachungsverfahrens der 27. Dezember 
2012; letztes Ausführungsdatum der Schnittstelle F13z 
ist der 28. Dezember 2012. In begründeten Ausnahme-
fällen können Einzahlungen und Auszahlungen nach 
Rücksprache mit der zuständigen Bundeskasse und dem 
Bundesministerium der Finanzen, Referat II A 6, bis zum 
4. Januar 2013 angeordnet werden.

– für alle anderen Buchungen (hauptsächlich Buchung von 
Festlegungen und Verpflichtungen; nicht Buchung von 
Dispositionsbelegen, siehe dazu folgenden Aufzählungs-
strich) der 8. Januar 2013.

– für Zwecke der Rechnungslegung im Bereich Haushalt 
(Dispositionsbelege: Zuweisungen, Rückrufe, Sollände-
rungen) bis zu dem in den Dialogsystemen (HKR@WEB, 
HICO) bekannt gegebenen Datum.

Für Behörden und Einrichtungen, deren Bezügezahlun-
gen durch Bezügezahlungsverfahren KIDICAP beim Bun-
desamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 
– Kompetenzzentrum – (BADV) erfolgen, gilt für Anord-
nungen zur Zahlung von Bezügen (Bezügeanordnungen), 
die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebucht werden 
sollen, Folgendes:

Elektronische Bezügeanordnungen sind bis zu den in den 
statusgruppenspezifischen BADV-Terminplänen genann-
ten Zeitpunkten zu erteilen.

Formulargebundene Bezügeanordnungen sind der verar-
beitenden Stelle bis zu den folgenden Zeitpunkten zuzu-
leiten:

– bei Amts-, Besoldungs- und Versorgungsbezügen: bis 
zum 13. November 2012,

– bei Tarifbezügen: bis zum 29. November 2012.
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Zahlungen mit Fälligkeit am 31. Dezember 2012 werden 
bereits am 28. Dezember 2012 ausgeführt, wenn sie tele-
grafisch angeordnet werden. Auf anderem Wege angeord-
nete Zahlungen werden am 2. Januar 2013 ausgeführt.

Terminierte Zahlungen für das Haushaltsjahr 2013 können 
systembedingt erst ab dem 21. Dezember 2012 ausgeführt 
werden.

Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2012 im Rahmen 
des Abrufverfahrens sind nach der geltenden Fassung der 
Abrufrichtlinie und der Besonderen Nebenbestimmungen 
für den Abruf von Zuwendungen bis zum 28. Dezember 
2012 möglich. Die dazu erforderlichen Auszahlungsbele-
ge müssen den zuständigen Bundeskassen spätestens am 
27. Dezember 2012 um 15:00 Uhr vorliegen.

Letzter Buchungstag für die im IT-Verfahren Darlehen ge-
führten Personen- und Vermögenskonten ist der 7. Januar 
2013.

Das Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 28. September 2012 wird in Kürze im Gemeinsamen 
Ministerialblatt veröffentlicht sowie im HKR-Dialogver-
fahren und im Internet unter http://kkr.bund.de in elektro-
nischer Form bereitgestellt.

II.

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 
außer Kraft.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Ausbildungs- und Prüfungswesen

Durchführung der Zwischenprüfung 2013 
in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen 

Schwerpunkt Staatsfinanz

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 22. Oktober 2012 Az.: PE - P 3532 - 001 - 38 499/12

In der Zeit vom 19. bis 26. April 2013 findet die Zwischen-
prüfung für die Regierungsinspektoranwärter und Regie-
rungsinspektoranwärterinnen 2012 und für Beamte und 
Beamtinnen in der Ausbildungsqualifizierung für die 
dritte Qualifikationsebene statt, die im Herbst 2012 mit  
der  Ausbildung dazu begonnen haben.

Sofern die Durchführung einer Wiederholungsprüfung 
erforderlich werden sollte, wird sie voraussichtlich in der 
Zeit vom 5. bis 12. Juli 2013 abgehalten.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten  
Abschnitts der Verordnung über den fachlichen Schwer-
punkt Staatsfinanz (FachV-StF) vom 15. November 2011 
(GVBI S. 579, BayRS 2038-3-5-6-F) sowie der Allge- 
meinen Prüfungsordnung (APO) in der Fassung der 
Bekannt machung vom 14. Februar 1984 (GVBl S. 76,  
BayRS 2030-2-10-F), zuletzt geändert durch § 3 der Ver-
ordnung vom 5. Januar 2011 (GVBl S. 12).

Zur Durchführung der §§ 24 ff. FachV-StF wird für die  
Zwischenprüfung 2013 Folgendes bestimmt:

Schriftliche Arbeiten sind in den Fächern bzw. Teilge-
bieten

– Staatsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht einschließ-
lich Verwaltungsverfahrensrecht und Allgemeines  
Beamtenrecht,

– Versorgungsrecht und Besoldungsrecht,

– Privatrecht,

– Arbeitsrecht 

– Haushaltsrecht, Kassenwesen, Rechnungswesen

zu fertigen (§ 31 Abs. 1 Nr. 2 FachV-StF).

Anträge auf Nachteilsausgleich sind spätestens bis zum 
15. Februar 2013 auf dem Dienstweg beim Vorsitzenden 
bzw. bei der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorzu-
legen. Später eingehende Anträge können nur in begrün-
deten Einzelfällen berücksichtigt werden.

L a z i k 
Ministerialdirektor

Durchführung der Zwischenprüfung 2013 
in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen  

Schwerpunkt Steuer

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 22. Oktober 2012 Az.: PE - P 3532 - 002 - 38 124/12 

In der Zeit vom 19. bis 26. April 2013 findet die Zwischen-
prüfung für die Steuerinspektoranwärter und Steuerin-
spektoranwärterinnen 2012 und für Beamte und Beam-
tinnen in der Ausbildungsqualifizierung für die dritte 
Qualifikationsebene statt, die im Herbst 2012 mit der 
Ausbildung dazu begonnen haben.

Sofern die Durchführung einer Wiederholungsprüfung 
erforderlich werden sollte, wird sie voraussichtlich in der 
Zeit vom 15. bis 22. Juli 2013 abgehalten.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Teils (§§ 33 bis 49) der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten (StBAPO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Oktober 1996 
(BGBl I S. 1581), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verord-
nung vom 16. Mai 2012 (BGBl I S. 1126).

Zur Durchführung der §§ 33 ff. StBAPO wird für die Zwi-
schenprüfung 2013 Folgendes bestimmt:

Zu § 35

Anträge auf Nachteilsausgleich sind bis zum 10. Januar 
2013 auf dem Dienstweg beim Vorsitzenden bzw. bei der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorzulegen. Später 
eingehende Anträge können nur in begründeten Einzel-
fällen berücksichtigt werden.

Zu § 47 Abs. 1

Steuerinspektoranwärter und Steuerinspektoranwärte-
rinnen, die auch die Wiederholungsprüfung nicht beste-
hen, scheiden mit Aushändigung der Mitteilung über das 
endgültige Nichtbestehen der Zwischenprüfung aus dem 
Beamtenverhältnis auf Widerruf aus; für Beamte und Be-
amtinnen in der Ausbildungsqualifizierung für die dritte 
Qualifikationsebene endet diese mit Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Durchführung der Qualifikationsprüfung 
für den Einstieg in der zweiten  

Qualifikationsebene der Fachlaufbahn  
Verwaltung und Finanzen 
Schwerpunkt Steuer 2013

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 22. Oktober 2012 Az.: PE - P 3533 - 002 - 38 126/12

In der Zeit vom 15. bis 23. April 2013 findet der schrift-
liche Teil der Qualifikationsprüfung für den Einstieg in 
der  zweiten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Ver-
waltung und Finanzen Schwerpunkt Steuer 2013 für die 
 Steuersekretäranwärter und Steuersekretäranwärterinnen 
2011 und für Beamte und Beamtinnen in der Ausbildungs-
qualifizierung für die zweite Qualifikationsebene statt,  
die im Herbst 2011 mit der Ausbildung dazu begonnen 
haben.

Sofern die Durchführung einer Wiederholungsprüfung 
erforderlich werden sollte, wird sie voraussichtlich in der 
Zeit vom 11. bis 21. Oktober 2013 abgehalten.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Teils (§§ 33 bis 49) der Ausbildungs- und Prüfungsordnung  
für die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten (StBAPO)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Oktober 1996 
(BGBl I S. 1581), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verord-
nung vom 16. Mai 2012 (BGBl I S. 1126). Die Ausbildung 
und Einführung von Steuerbeamtinnen und Steuerbeam-
ten für den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene, 
die vor dem 1. Juli 2012 begonnen haben, richten sich nach 
der StBAPO in der bis zum 21. Mai 2012 geltenden Fassung 
(vgl. § 53 StBAPO).

Zur Durchführung der §§ 33 ff. StBAPO wird für die 
 Qualifikationsprüfung für den Einstieg in der zweiten 
Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und 
Finanzen Schwerpunkt Steuer 2013 Folgendes bestimmt:

Als fünftes Prüfungsgebiet (§ 38 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e 
StBAPO) ist eine Aufgabe aus dem Bereich Steuerer- 
hebung in Verbindung mit Fragen der Datenverarbeitung 
zu bearbeiten.

Das Fach Körperschaftsteuer wird im Rahmen der Auf-
gabe „Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Eigen-
heimzulage“ gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b StBAPO 
mitgeprüft.

Anträge auf Nachteilsausgleich gemäß § 35 Abs. 3 StBAPO 
sind bis zum 15. Januar 2013 auf dem Dienstweg beim 
Vorsitzenden bzw. bei der Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses vorzulegen. Nach diesem Termin eingehende  
Anträge können nur in begründeten Ausnahmefällen  
berücksichtigt werden.

L a z i k 
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Durchführung der Qualifikationsprüfung 
für den Einstieg in der dritten  

Qualifikationsebene der Fachlaufbahn  
Verwaltung und Finanzen 
Schwerpunkt Steuer 2013

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 22. Oktober 2012 Az.: PE - P 3534 - 002 - 38 125/12

In der Zeit vom 5. bis 12. Juli 2013 findet der schriftliche  
Teil der Qualifikationsprüfung für den Einstieg in der  
dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung 
und Finanzen Schwerpunkt Steuer 2013 für die Steuer-
inspektoranwärter und Steuerinspektoranwärterinnen 
2010 und für Beamte und Beamtinnen in der Ausbildungs-
qualifizierung für die dritte Qualifikationsebene statt, die 
im Herbst 2010 mit der Ausbildung begonnen haben.

Die Wiederholungsprüfung (schriftlicher Teil) für die 
Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen, die 
die Qualifikationsprüfung für den Einstieg in der dritten 
Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und  
Finanzen Schwerpunkt Steuer 2013 erstmals nicht be-
stehen, findet voraussichtlich in der Zeit vom 18. bis  
25. Oktober 2013 statt.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Teils (§§ 33 bis 49) der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten (StBAPO)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Oktober 1996 
(BGBl I S. 1581), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verord-
nung vom 16. Mai 2012 (BGBl I S. 1126). Die Ausbildung 
und Einführung von Steuerbeamtinnen und Steuerbeam-
ten für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene,  
die vor dem 1. Juli 2012 begonnen haben, richten sich nach 
der StBAPO in der bis zum 21. Mai 2012 geltenden Fassung 
(vgl. § 53 StBAPO).

Anträge auf Nachteilsausgleich gemäß § 35 Abs. 3 StBAPO  
sind bis zum 1. März 2013 auf dem Dienstweg beim  
Vorsitzenden bzw. bei der Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses vorzulegen. Später eingehende Anträge  
können nur in begründeten Einzelfällen berücksichtigt 
werden.
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Durchführung der Qualifikationsprüfung 
für den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene 

der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen 
Schwerpunkt Staatsfinanz 2013

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 29. Oktober 2012 Az.: PE - P 3533 - 001 - 38 501/12

In der Zeit vom 15. bis 22. April 2013 findet der schrift-
liche Teil der Qualifikationsprüfung für den Einstieg in 
der zweiten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Ver-
waltung und Finanzen Schwerpunkt Staatsfinanz für die 
Regierungssekretäranwärter und Regierungssekretäran-
wärterinnen 2011 und für Beamte und Beamtinnen in der 
Ausbildungsqualifizierung für die zweite Qualifikations-
ebene statt, die im Herbst 2011 mit der Ausbildung dazu 
begonnen haben.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Abschnitts der Verordnung über den fachlichen Schwer-
punkt Staatsfinanz (FachV-StF) vom 15. November 2011 
(GVBI S. 579, BayRS 2038-3-5-6-F) sowie der Allge- 
meinen Prüfungsordnung (APO) in der Fassung der 
Bekannt machung vom 14. Februar 1984 (GVBl S. 76,  
BayRS 2030-2-10-F), zuletzt geändert durch § 3 der Ver- 
ordnung vom 5. Januar 2011 (GVBl S. 12).

Zur Durchführung der §§ 24 ff. FachV-StF wird Folgendes 
bestimmt:

Schriftliche Prüfungen sind in den Fächern

– Besoldungsrecht und Kindergeldrecht,

– Tarifrecht und Sozialversicherungsrecht,

– Versorgungsrecht und Beamtenrecht,

– Staatskunde, Politische Bildung und Verwaltungskunde 
und

– Haushaltsrecht, Kassen- und Rechnungswesen

abzulegen (§ 31 Abs. 1 Nr. 1 FachV-StF).

Anträge auf Nachteilsausgleich sind bis zum 8. Februar 
2013 auf dem Dienstweg beim Vorsitzenden bzw. bei der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorzulegen. Nach 
diesem Termin eingehende Anträge können nur in begrün-
deten Einzelfällen berücksichtigt werden.

L a z i k 
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Durchführung der Qualifikationsprüfung  
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen 
Schwerpunkt Staatsfinanz 2013

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 29. Oktober 2012 Az.: PE - P 3534 - 001 - 38 500/12

In der Zeit vom 5. bis 12. Juli 2013 findet der schriftli-
che Teil der Qualifikationsprüfung für den Einstieg in der 
dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung 
und Finanzen Schwerpunkt Staatsfinanz 2013 für die  
Regierungsinspektoranwärterinnen und Regierungsins-
pektoranwärter 2010 und für Beamtinnen und Beamte in 
der Ausbildungsqualifizierung für die dritte Qualifika-
tionsebene statt, die im Herbst 2010 mit der Ausbildung 
dazu begonnen haben.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Abschnitts der Verordnung über den fachlichen Schwer-
punkt Staatsfinanz (FachV-StF) vom 15. November 2011 
(GVBI S. 579, BayRS 2038-3-5-6-F) sowie der Allge- 
meinen Prüfungsordnung (APO) in der Fassung der 
Bekannt machung vom 14. Februar 1984 (GVBl S. 76,  
BayRS 2030-2-10-F), zuletzt geändert durch § 3 der Ver-
ordnung vom 5. Januar 2011 (GVBl S. 12).

Zur Durchführung der §§ 24 ff. FachV-StF wird Folgendes 
bestimmt:

Schriftliche Arbeiten sind in den Fächern bzw. Teilge-
bieten

– Allgemeines Verwaltungsrecht einschließlich Verwal-
tungsverfahrensrecht und Allgemeines Beamtenrecht,

– Versorgungsrecht und Kindergeldrecht,

– Zivilrecht,

– Arbeitsrecht und

– Wirtschaftswissenschaften

zu fertigen (§ 31 Abs. 1 Nr. 3 FachV-StF).

Anträge auf Nachteilsausgleich sind bis zum 30. April 2013 
auf dem Dienstweg beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses vorzulegen. Nach diesem Termin eingehende 
Anträge können nur in begründeten Einzelfällen berück-
sichtigt werden.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Laufbahnrecht

2030.2-F

Konzept zur modularen Qualifizierung  
im fachlichen Schwerpunkt  

Vermessung und Geoinformation  
(VV-FachV-VermGeo)

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 10. November 2012  
Az.: 71 - P 3031 VM - 006 - 27 603/12

Das Konzept zur modularen Qualifizierung in der Fach-
laufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher 
Schwerpunkt Vermessung und Geoinformation, enthält 
eine nähere Ausgestaltung des Art. 20 des Gesetzes über  
die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der 
 bayerischen Beamten und Beamtinnen (Leistungslauf-
bahngesetz – LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 571, 
BayRS 2030-1-4-F), zuletzt geändert durch § 10 des Geset-
zes vom 30. März 2012 (GVBl S. 94), sowie der §§ 56 ff. der 
Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt Vermessung 
und Geoinformation (FachV-VermGeo) vom 28. September 
2012 (GVBl S. 493, BayRS 2038-3-5-5-F).

1. Zuständigkeit und Verfahren

1Die Zuständigkeit für die Organisation sowie die 
Durchführung der modularen Qualifizierung ergibt 
sich aus § 56 FachV-VermGeo. 2Das Staatsministeri-
um der Finanzen kann die Organisation und Durch-
führung einzelner Maßnahmen oder Lehrinhalte auf 
die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern oder andere geeignete öffent-
lich-rechtliche Fortbildungseinrichtungen übertragen. 
3Die jeweils zuständige Behörde hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die vorgesehenen Maßnahmen entspre-
chend dem jeweiligen Bedarf regelmäßig durchgeführt 
werden. 4Dem modularen Aufbau ist dabei Rechnung 
zu tragen.

1Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
stellt jährlich die Zahl der Beamten und Beamtinnen, 
die erstmals an den jeweiligen Maßnahmen der modu-
laren Qualifizierung teilnehmen können, fest. 2Die 
Entscheidung über die Teilnahme ist im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium der Finanzen zu treffen. 
3Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
unterrichtet anschließend die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen schriftlich über die zu absolvierenden 
Maßnahmen sowie deren Terminierung. 4Beamte und 
 Beamtinnen, die an der modularen Qualifizierung nicht 
teilnehmen möchten oder den Beginn der modu laren 
Qualifizierung oder einzelner Maßnahmen verschie-
ben möchten, erklären dies schriftlich gegenüber dem 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation.

2. Teilnahmevoraussetzungen

1Beamte und Beamtinnen können an der modularen 
Qualifizierung (mQ) teilnehmen, wenn sie in der 
 letzten periodischen Beurteilung, die nicht länger als 
vier Jahre zurückliegen darf, eine positive Feststellung 
gemäß Art. 58 Abs. 5 Nr. 2 LlbG erhalten haben (Art. 20 
Abs. 4 LlbG). 2Diese darf nur erteilt werden, wenn die 

Voraussetzungen nach § 58 Satz 1  FachV-VermGeo 
 erfüllt sind und Nachweise über die förderliche 
 Berufserfahrung vorliegen.

MQ für  
Ämter  
ab BesGr

Förderliche Berufserfahrung

Zeitliche  
Komponente

Fachliche  
Komponente

A 7 100 Tage selbstständiges 
Messen im Außendienst 
als Leiter einer Vermes-
sungsgruppe im Zeit-
raum von drei Jahren

Einführung in die 
Aufgaben während 
der Berufspraxis

A 7 für eine 
Beförderung 
in das Amt 
A 9

fünfjährige Tätigkeit im 
originären Aufgaben-
feld1 von Dienstposten 
der BesGr A 7/A 8

Teilnahme an 
geeigneten 
Fortbildungsmaß-
nahmen

A 10 vierjährige Tätigkeit 
im Aufgabenfeld von 
Dienstposten der BesGr 
A 9

Einführung in die 
Aufgaben während 
der Berufspraxis

A 10 für eine 
Beförderung 
in das Amt 
A 12

fünfjährige Tätigkeit im 
originären Aufgaben-
feld1 von Dienstposten 
der BesGr A 10/A 11 

Teilnahme an 
geeigneten 
Fortbildungsmaß-
nahmen

A 14 dreijährige Tätigkeit 
im Aufgabenfeld von 
Dienstposten der BesGr 
A 12

Teilnahme an 
geeigneten 
Fortbildungsmaß-
nahmen

Die im Personalentwicklungskonzept der Bayerischen  
Vermessungsverwaltung vorgesehenen vertieften Fort-
bildungen bleiben unberührt.

3. Inhalt und Dauer der Maßnahmen
1Die folgenden Übersichten enthalten die nähere Aus-
gestaltung des § 59 FachV-VermGeo. 2Darüber hinaus 
wird geregelt, in welchen Ämtern die Teilnahme an 
den jeweiligen Modulen frühestens möglich ist.

1 Originäres Aufgabenfeld: Übliche und generelle Tätigkeiten in Aufga-
benfeldern die regelmäßig von Beamten und Beamtinnen, die in der 
zweiten bzw. dritten Qualifikationsebene eingestiegen sind oder die  
Ausbildungsqualifizierung absolviert haben, ausgeübt werden. Tätigkei-
ten auf Dienstposten, die im Personalentwicklungskonzept der Bayeri-
schen Vermessungsverwaltung typischerweise für modular  Qualifizierte 
ausgewiesen sind, oder Sonderfunktionen sind nicht ausreichend.
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Übersicht 1: Modulare Qualifizierung für Ämter ab Besoldungsgruppe A 7

Zu absolvierende  
Maßnahme  

in BesGr

Inhalt der Maßnahme2 Dauer  
der  

Maßnahme3

Abschluss  
der  

Maßnahme

durchführende  
Stelle

A 6 1.  Überblick über Aufgaben der Ver-
messungsverwaltung, Rechtliche 
Grundlagen, Umgang mit Kunden, 
Überblick über Fachauf gaben 
 ALKIS, ATKIS, Geodät. Raum bezug, 
GIS etc. (je nach Einsatzgebiet), 
Arbeit mit den Programmen des 
Außendienstes

40 UE Mündliche Prüfung Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation

2.  Praktische Begutachtung: selbst-
ständige Durchführung einer 
Vermessungsaufgabe aus dem 
jeweiligen Aufgabenbereich im 
Außendienst inklusive Vorbereitung 
und Datenabgabe

8 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation 

oder  
Vermessungsamt

A 8 vertiefte Kenntnisse über Aufga ben 
und Organisationsaufbau der Ver-
messungsverwaltung,  Beamtenrecht, 
Verwaltungs kunde, Staatsbürger-
kunde,  vertiefte Kenntnisse über 
 Fachaufgaben ALKIS, ATKIS,  
Geo daten, Bodenordnung, IuK etc.  
(je nach Einsatzgebiet)

40 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation

Übersicht 2: Modulare Qualifizierung für Ämter ab Besoldungsgruppe A 10 im Bereich Vermessung

Zu absolvierende 
Maßnahme  

in BesGr

Inhalt der Maßnahme2 Dauer  
der  

Maßnahme3

Abschluss  
der  

Maßnahme

durchführende 
Stelle

A 9 oder  
A 9 + AZ

1.  Staatsrecht, Europarecht,  
Verwaltungsrecht

30 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 

Verwaltung und 
Rechtspflege

2.  Aufgaben LVG (Geodätischer 
Raumbezug, Gebietstopographie, 
ATKIS-Basis-DLM, Luftbildmes-
sung, DGM, Top. Karten, etc.), 
Aufgaben VÄ (Katastervermessung 
AD/ID,   ALKIS, IuK), Geodaten-
infrastruktur, Vertrieb, Öffentlich-
keitsarbeit und Nutzungsrechte

40 UE Mündliche Prüfung Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation

3.  Beamten-, Tarif- und  
Haushaltsrecht

32 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 

Verwaltung und 
Rechtspflege

A 11 Organisatorische Zusammenhänge: 
Detailliertes Kennen lernen und  
Begreifen der ablauforganisa to rischen 
Zusammenhänge der einzelnen  
Organisationsbereiche und 
 Zusammenwirken übergeordneter 
Organisationsstrukturen, Kenntnisse 
in der prozessorientierten Produktent-
wicklung

40 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation

2 Die Erläuterung der Abkürzungen ergibt sich aus der Anlage.

3 UE: Unterrichtseinheit zu je 45 Minuten



FMBl Nr. 15/2012588

Übersicht 3: Modulare Qualifizierung für Ämter ab Besoldungsgruppe A 10 im Bereich Haushalt, Organisation, 
Personal

Zu absolvierende 
Maßnahme  

in BesGr

Inhalt der Maßnahme2 Dauer  
der  

Maßnahme3

Abschluss  
der  

Maßnahme

durchführende 
Stelle

A 9 oder  
A 9 + AZ

1.  Staatsrecht, Europarecht,  
Verwaltungsrecht

30 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 

Verwaltung und 
Rechtspflege

2.  Aufgaben LVG (Geodätischer 
Raumbezug, Gebietstopographie, 
ATKIS-Basis-DLM, Luftbild-
messung, DGM, Top. Karten, etc.), 
Aufgaben VÄ (Katastervermessung 
AD/ID,  ALKIS, IuK), Geodaten-
infrastruktur, Vertrieb, Öffentlich-
keitsarbeit und Nutzungsrechte

40 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation 

3.  Beamten-, Tarif- und  
Haushaltsrecht

32 UE Mündliche Prüfung Fachhochschule 
für öffentliche 

Verwaltung und 
Rechtspflege

A 11 Organisatorische Zusammenhän-
ge: Detailliertes Kennenlernen und 
Begreifen der ablauforganisatorischen 
Zusammenhänge der einzelnen 
 Organisationsbereiche und  
Zusammenwirken übergeordneter 
Organisationsstrukturen, Kenntnisse 
in der prozessorientierten  
Produktentwicklung

40 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation

Übersicht 4: Modulare Qualifizierung für Ämter ab Besoldungsgruppe A 14

Zu absolvieren-
de Maßnahme  

in BesGr

Inhalt der Maßnahme Dauer  
der  

Maßnahme3

Abschluss  
der  

Maßnahme

durchführende 
Stelle

A 12, A 13 oder  
A 13 + AZ

1.  Rechtliche Methodenkompetenz in 
der Verwaltungspraxis

34 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 

Verwaltung und 
Rechtspflege

2.  Vertiefung Führungskompetenz als 
Führungsworkshop

32 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 

Verwaltung und 
Rechtspflege 

3.  Urheberrecht, Datenschutz, 
 besondere Rechtsfragen im Kataster, 
Schadens- und Gerichtsangelegen-
heiten, aktuelle Fragen der Landes-
vermessung und des Katasters

28 UE Bescheinigung der  
erfolgreichen  

Teilnahme

Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation

A 13 oder  
A 13 + AZ

4.  Personalführung Vermessungs-
verwaltung, fachspezifisches 
Verwaltungsrecht: Bodenordnung, 
Bauordnung, Bauleitplanung, 
Landes planung, Raumordnung, 
Geo dateninfrastrukturgesetz, 
Geodaten und Geodatendienste, 
Vertrieb

36 UE Mündliche Prüfung Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation

2 Die Erläuterung der Abkürzungen ergibt sich aus der Anlage.

3 UE: Unterrichtseinheit zu je 45 Minuten
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4. Nachweis der erfolgreichen Teilnahme

4.1 Mündliche Prüfung

1Das Ergebnis der mündlichen Prüfung nach § 60 Abs. 1 
in Verbindung mit § 61 Abs. 1 bis 4 FachV-VermGeo ist 
den Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Anschluss 
an die Prüfung mündlich mitzuteilen. 2Das Ergebnis-
protokoll mit der Wertung „bestanden“ oder „nicht be-
standen“ ist an das Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation zu übersenden. 3Eine nicht erfolgrei-
che Teilnahme ist von den Prüfern bzw. Prüferinnen 
schriftlich zu begründen. 4Das Ergebnis ist dem Teil-
nehmer bzw. der Teilnehmerin durch das Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation schriftlich zu be-
stätigen. 5Ein Auszug aus dem Ergebnisprotokoll, ggf. 
die Begründung bei Nichtbestehen und ein Abdruck 
der Bestätigung sind zum Personalakt zu nehmen.

4.2 Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme

1Die erfolgreiche Teilnahme (§ 60 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 61 Abs. 5 FachV-VermGeo) ist den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen im Anschluss an die Maßnah-
me mündlich mitzuteilen. 2Die Bescheinigung über die 
erfolgreiche Teilnahme ist dem Landesamt für Vermes-
sung und Geoinformation spätestens vier Wochen nach 
Abschluss der jeweiligen Maßnahme zu übermitteln. 
3Eine nicht erfolgreiche Teilnahme ist von dem Leiter 
bzw. der Leiterin der Maßnahme schriftlich zu be-
gründen. 4Das Ergebnis ist dem Teilnehmer bzw. der  
Teilnehmerin durch das Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation schriftlich mitzuteilen. 5Die 
 Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme bzw. 
die Begründung bei nicht erfolgreicher Teilnahme und 
ein Abdruck der Bestätigung sind zum Personalakt zu 
nehmen.

4.3 Feststellung nach Art. 20 Abs. 5 LlbG

1Die Feststellung über den erfolgreichen Abschluss der 
modularen Qualifizierung bzw. Teilfeststellung über  
den erreichten Stand (Art. 20 Abs. 5 Satz 2 LlbG)  
erfolgt durch das Staatsministerium der Finanzen. 2Die 
Feststellung über den erfolgreichen Abschluss ist eine 
Voraussetzung für Beförderungen in Ämter ab A 9, A 12 
bzw. A 14.

1Beamte und Beamtinnen, die sich für Ämter ab der 
Besoldungsgruppe A 7 modular qualifizieren, erhalten  
nach erfolgreichem Abschluss der ersten beiden Maß-
nahmen der Übersicht 1 eine Teilfeststellung über 
den erreichten Stand. 2Sie ist Voraussetzung für eine 
 Beförderung in Ämter der Besoldungsgruppen A 7 und 
A 8. 3Für Beförderungen in Ämter ab der Besoldungs- 
gruppe A 9 bedarf es zusätzlich des erfolgreichen  
Abschlusses der dritten Maßnahme der Übersicht 1.

1Beamte und Beamtinnen, die sich für Ämter ab der 
Besoldungsgruppe A 10 modular qualifizieren, erhal-
ten nach erfolgreichem Abschluss der ersten drei Maß-
nahmen der Übersichten 2 bzw. 3 eine Teilfeststellung 
über den erreichten Stand. 2Sie ist Voraussetzung für 
eine Beförderung in Ämter der Besoldungsgruppen 
A 10 und A 11. 3Für Beförderungen in Ämter ab der 
Besoldungsgruppe A 12 bedarf es zusätzlich des er-
folgreichen Abschlusses der vierten Maßnahme der 
Übersichten 2 bzw. 3.

Die Feststellung sowie die Teilfeststellung sind dem 
Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin auf dem Dienstweg 
zu übermitteln.

5. Übergangsregelungen

Beamte und Beamtinnen, die den Aufstieg nach § 46 
LbV bereits absolviert haben, können sich für Ämter 
und Dienstposten über dem bisherigen Verwendungs-
bereich (BesGr A 12) qualifizieren, wenn sie die nötigen 
Teilnahmevoraussetzungen erfüllen (vgl. Nr. 2) und 
die erforderlichen Maßnahmen (Übersichten 2 und 3) 
 erfolgreich absolvieren (Art. 70 Abs. 4 Satz 4 LlbG).

Beamtinnen und Beamte, die am 1. Januar 2012 die 
vorgeschriebene Einführung nach § 46 Abs. 4 oder § 51 
Abs. 3 LbV erfolgreich abgeschlossen haben, beenden 
den Aufstieg nach §§ 46 und 51 LbV (§ 63 Abs. 4 Satz 1 
FachV-VermGeo).
1Beamtinnen und Beamte, die sich am 1. Januar 2012 
in der Einführung nach § 46 Abs. 4 oder § 51 Abs. 3 
LbV befinden, können zwischen der Durchführung 
des Aufstiegsverfahrens nach §§ 46 und 51 LbV und 
der Durchführung im Rahmen der modularen Quali-
fizierung gemäß Art. 20 LlbG wählen. 2Die Option in 
das System der modularen Qualifizierung zu wechseln 
ist gegenüber dem Staatsministerium der Finanzen 
schriftlich bis spätestens zwei Monate nach Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung zu erklären (§ 63 Abs. 4 
Satz 3 FachV-VermGeo). 3Beamte und Beamtinnen, die 
in das System der modularen Qualifizierung optieren, 
absolvieren dieses nach den Vorgaben des Art. 20 LlbG, 
der §§ 56 ff. FachV-VermGeo sowie dieses Konzepts.  
4Hierbei wird für die modulare Qualifizierung für 
 Ämter ab der Besoldungsgruppe A 10 bei nachgewiese-
ner Teilnahme das Seminar „Staats- und Verwaltungs-
recht, Verwaltungsaufbau“ auf das Modul „Staatsrecht, 
Europarecht, Verwaltungsrecht“ angerechnet. 5Für die 
modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungs-
gruppe A 14 wird bei nachgewiesener Teilnahme das 
„Seminar I für Aufstiegsbeamte des gehobenen Diens-
tes“ auf das Modul „Rechtliche Methodenkompetenz in 
der Verwaltungspraxis“ angerechnet (§ 63 Abs. 4 Satz 4 
FachV-VermGeo).

6. Beteiligung und Genehmigung

6.1 Beteiligung

Bei der Erstellung dieses Konzepts sind beteiligt 
 worden:

– der Hauptpersonalrat beim Staatsministerium der 
Finanzen gemäß Art. 76 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 7 und 8 
BayPVG,

– die Hauptschwerbehindertenvertretung beim Staats- 
ministerium der Finanzen gemäß § 95 Abs. 2 
SGB IX,

– die Gleichstellungsbeauftragte beim Staatsministe-
rium der Finanzen gemäß Art. 18 Abs. 2 BayGlG.

6.2 Genehmigung

Der Landespersonalausschuss hat dieses Konzept 
 gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 1 LlbG genehmigt.

7. Inkrafttreten

Die Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft.

Wolfgang L a z i k  
Ministerialdirektor
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Anlage zum Konzept zur modularen Qualifizierung im  
fachlichen Schwerpunkt Vermessung und Geoinformation

Abkürzungsverzeichnis:

Kurzbezeichnung Bedeutung

AD/ID Außendienst/Innendienst

ALKIS Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem

ATKIS Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem

DLM Digitales Landschaftsmodell

DTK Digitale Topographische Karten

DGM Digitales Geländemodell

GNSS Globales Navigationssatelliten system

GIS Geoinformationssystem

LVG Landesamt für Vermessung und Geoinformation

IuK Information und Kommunikation

VÄ Vermessungsämter
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Fahrkostenzuschuss

2030.8.7-F

Änderung  
der Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 15. November 2012  
Az.: 24 - P 1728 - 025 - 36 555/12

I.

Nr. 3.2 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums der Finanzen über den Fahrkostenzuschuss für 
die regelmäßigen Fahrten zwischen Wohnung und Dienst-
stätte (Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung – FkzBek –)  
vom 15. November 2001 (FMBl S. 471, ber. 2002 S. 69; 
StAnz 2002 Nr. 27), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung vom 22. November 2011 (FMBl S. 367, StAnz 
Nr. 48), wird wie folgt geändert:

Die Zahl „71“ wird durch die Zahl „74“ ersetzt.

II.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

L a z i k  
Ministerialdirektor
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Nr. 16 München, den 21. Dezember 2012 67. Jahrgang

Grußwort von Herrn Staatsminister  
und Herrn Staatssekretär  

zum Jahreswechsel im Amtsblatt des  
Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Die Schuldenkrise in Europa und die 
Eurorettung haben Deutschland in Atem gehalten. Einige Mitgliedsstaaten  
der EU haben sich durch eine übermäßige Staatsverschuldung an den Rand 
des Ruins gebracht und sind auf Hilfe von außen angewiesen. Bayerns  
Markenkern ist eine solide und zukunftsfähige Finanzpolitik:

Mit dem Einstieg in den planmäßigen Schuldenabbau bis zum Jahr 2030 
setzen wir erneut finanzpolitische Maßstäbe. Der im Nachtragshaushalt 
2012 festgelegte Schuldenabbau in Höhe von einer Milliarde Euro ist die 
größte Schuldentilgung in der Geschichte des Freistaats Bayern. 

Mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 werden weiter kräftig alte Schulden 
 getilgt und so nachfolgende Generationen von Schuldzinsen entlastet. 
Gleichzeitig werden gezielt politische Schwerpunkte in den Zukunfts
bereichen Familie, Bildung, Innovation, Energie/Klima und Demogra
fischer Wandel gesetzt. Die solide Finanzpolitik in Bayern ist auf Nachhal
tigkeit und Generationengerechtigkeit ausgerichtet. Sie bildet ein stabiles  
Fundament für zielgenaue Investitionen.

Auch 2012 wird Bayern mit Abstand den größten Anteil zum Länderfinanz-
ausgleich beitragen; der bisherige Spitzenbetrag für das Vorjahr von rd. 
3,7 Mrd. Euro wird möglicherweise noch übertroffen. Die einseitige Entwick
lung der Lastenverteilung auf inzwischen nur noch drei große Geberländer, 
die ausgeprägte Leistungsfeindlichkeit des Ausgleichs sowie die Ungerech
tigkeiten und Ungereimtheiten im System sind Anlass, auf eine rasche und 
sachgerechte Reform zu drängen. Nachdem die Versuche, mit den Emp-
fängerländern in konstruktive Verhandlungen einzutreten, gescheitert sind, 
wird derzeit eine Klage Bayerns vor dem Bundesverfassungsgericht vor   
bereitet.
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Neben der Fortsetzung des „bayerischen Weges“ einer erfolgreichen  Finanz  - 
politik wird auch in Zukunft eine effiziente und handlungsfähige Verwal
tung Voraussetzung sein für einen stabilen Staat, dem Bürgerinnen und 
Bürger und Investoren vertrauen. Dafür leisten Sie, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, jeden Tag Ihren unverzichtbaren Beitrag. 

Auch für Sie gibt es erhebliche Verbesserungen: Zum 1. Januar 2012 wurden 
Ihre Bezüge linear um 1,9 Prozent und um einen Sockelbetrag von 17 Euro 
(Anwärter 6 Euro) erhöht. Zum 1. November folgte eine lineare Anhebung 
um weitere 1,5 Prozent. Mit dem kommenden Doppelhaushalt 2013/2014 
werden die Leistungs elemente wieder aufleben. Im Rahmen des Neuen 
Dienstrechts werden in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt rd. 60 Mio. 
Euro für zusätzliche Beförderungen und Höhergruppierungen bereitge
stellt. Zudem wird die zweite und letzte Stufe der Reduzierung der Arbeits
zeit von 42 auf 40 Stunden der Beamten und Beamtinnen umgesetzt. Rund 
2.000 neuen (Plan-)Stellen und fast 1.500 zusätzlichen Stellen für Anwärter 
und Anwärterinnen werden ausgebracht. Die Wiederbesetzungssperre wird 
schon zum 1. Januar 2013 von zwölf auf drei Monate reduziert. Damit ver
bessern wir die Arbeitsbedingungen nachhaltig und leisten unseren Beitrag 
für einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir danken Ihnen für Ihr großes 
Engagement und Ihre erfolgreiche Arbeit im Dienste des Freistaats Bayern  
und der bayerischen Finanzverwaltung und wünschen Ihnen und Ihren  
Familien frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Dr. Markus Söder, MdL Franz Josef Pschierer, MdL
Staatsminister Staatssekretär
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Beamtenrecht

1132-F

Änderung  
der Bekanntmachung zur  
Verleihung einer Medaille  

für Verdienste um das bayerische Finanzwesen

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 4. Dezember 2012  
Az. : ÖA - L 0115/3 - 001 - 44 222/12

I.

Nr. 2 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe
riums der Finanzen zur Verleihung einer Medaille für Ver
dienste um das bayerische Finanzwesen vom 16. Februar 
2000 (FMBl S. 94, StAnz Nr. 8) wird wie folgt geändert:

Die Worte „in Gold,“ und die Worte „oder in Bronze“ wer
den gestrichen.

II.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Dr. Markus S ö d e r  
Staatsminister

Auszeichnungen

2030-F

Änderung  
der Verwaltungsvorschriften zum Beamtenrecht

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 15. November 2012  
Az.: 21 - P 1003/1 - 023 - 40 914/12

I.

Auf Grund von Art. 15 des Bayerischen Beamten
gesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500, BayRS  
2030-1-1-F), zuletzt geändert durch § 13 des Gesetzes vom 
30. März 2012 (GVBl S. 94, 118), Art. 3 Abs. 2, Art. 55 Abs. 3 
und Art. 58 Abs. 6 Sätze 1 und 2 des Gesetzes über die 
Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der bayeri
schen Beamten und Beamtinnen (Leistungslaufbahnge
setz – LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 571, BayRS 
2030-1-4-F), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 
30. März 2012 (GVBl S. 94, 117), § 25 der Verordnung über 
den Urlaub der bayerischen Beamten und Richter (Ur
laubsverordnung – UrlV) vom 24. Juni 1997 (GVBl S. 173, 
ber. S. 486, BayRS 2030-2-25-F), zuletzt geändert durch 
§ 7 der Verordnung vom 5. Januar 2011 (GVBl S. 12), § 20 
Satz 1 der Verordnung über die Nebentätigkeit der Beam
ten (Bayerische Nebentätigkeitsverordnung – BayNV) vom 
14. Juni 1988 (GVBl S. 160, ber. S. 210, BayRS 2030-2-22-F), 
zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 5. Januar 
2011 (GVBl S. 12), und § 7 Abs. 7 Satz 1 der Verordnung 

über die Arbeitszeit für den bayerischen öffentlichen Dienst 
(Arbeitszeitverordnung – AzV) vom 25. Juli 1995 (GVBl 
S. 409, BayRS 2030-2-20-F), zuletzt geändert durch § 4 der 
Verordnung vom 5. Januar 2011 (GVBl S. 12), wird die Be
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen über die Verwaltungsvorschriften zum Beamten
recht (VV-BeamtR) vom 13. Juli 2009 (FMBl S. 190, StAnz 
Nr. 35), geändert durch Bekanntmachung vom 18. Novem
ber 2010 (FMBl S. 264, StAnz Nr. 51), soweit erforderlich im 
Einvernehmen mit der Bayerischen Staatskanzlei und den 
übrigen Staatsministerien, wie folgt geändert:

1. Abschnitt 5 der Inhaltsübersicht erhält folgende Fas
sung:

„Abschnitt 5 

Laufbahnrechtlicher Nachteilsausgleich für  
Zeiten gemäß Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LlbG

1.  Ausgleich von Wehrdienstzeiten oder gleichgestell
ten Zeiten, durch die die Pflicht, Grundwehr- oder 
Zivildienst abzuleisten, erloschen ist

2.  Pauschaler Ausgleich von Freiwilligendiensten

3.  Vollzugshinweise“.

2. Abschnitt 2 Nr. 6 erhält folgende Fassung:

„6. Planstelleneinweisung
 1Die Einweisung in eine besetzbare Planstelle 
nach Art. 49 Abs. 1 der Haushaltsordnung des 
Freistaates Bayern – Bayerische Haushaltsordnung 
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– BayHO – (BayRS 630-1-F) in der jeweils gelten
den Fassung ist Beamtinnen und Beamten von 
der Ernennungsbehörde unter Angabe des Zeit
punkts, zu dem die Einweisung wirksam werden 
soll, schriftlich mitzuteilen. 2Eine rückwirkende 
Einweisung in eine höherwertigere Planstelle ist 
bei einer Ernennung im Sinn des § 8 BeamtStG 
nur innerhalb des Kalendermonats zulässig, in 
dem die Ernennung wirksam wird (Art. 20 Abs. 5 
BayBesG). 3Satz 2 gilt entsprechend, wenn einer 
Planstelleneinweisung keine Ernennung zugrun
de liegt.“

3. Abschnitt 5 erhält folgende Fassung:

„Abschnitt 5 

Laufbahnrechtlicher Nachteilsausgleich für  
Zeiten gemäß Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LlbG

1. Ausgleich von Wehrdienstzeiten oder gleich-
gestellten Zeiten, durch die die Pflicht, Grund-
wehr- oder Zivildienst abzuleisten, erloschen 
ist

1.1 Anwendungsbereich

Die Anwendungsbereiche des Gesetzes über 
den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung 
zum Wehrdienst (Arbeitsplatzschutzgesetz – 
ArbPlSchG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 16. Juli 2009 (BGBl I S. 2055), zu
letzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
28. April 2011 (BGBl I S. 678), des Gesetzes 
über die Versorgung für die ehemaligen Solda
ten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen 
(Soldatenversorgungsgesetz – SVG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 16. September 
2009 (BGBl I S. 3054), zuletzt geändert durch 
Art. 9 des Gesetzes vom 15. März 2012 (BGBl I 
S. 462), sowie des Entwicklungshelfer-Geset
zes (EhfG) vom 18. Juni 1969 (BGBl I S. 549), 
zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2011 (BGBl I S. 2854), sind 
beim Ausgleich von Verzögerungen auf Grund 
von Wehrdienst- oder gleichgestellten Zeiten, 
soweit dadurch die Pflicht, Grundwehrdienst 
oder Zivildienst zu leisten, erloschen ist, in der 
laufbahnrechtlichen Entwicklung wie folgt ab
zugrenzen:

1.1.1 Arbeitsplatzschutzgesetz

Die Vorschriften des Arbeitsplatzschutzgeset
zes finden Anwendung auf

– den Grundwehrdienst und einen ggf. an
schließenden freiwilligen zusätzlichen 
Wehrdienst (§§ 5 und 6b des Wehrpflichtge
setzes – WPflG),

– den freiwilligen Wehrdienst in besonderer 
Auslandsverwendung (§ 6a WPflG), Hilfe
leistungen im Innern und im Ausland (§§ 6c 
und 6d WPflG) sowie den unbefristeten 
Wehrdienst im Spannungs- und Verteidi
gungsfall (§ 16 Abs. 1 ArbPlSchG in Ver
bindung mit § 4 Abs. 1 Nr. 7 WPflG) mit der 
Maßgabe, dass die Vorschriften über Wehr
übungen anzuwenden sind,

– den auf Grund freiwilliger Verpflichtung 
in der Bundeswehr geleisteten Grundwehr
dienst (§ 4 Abs. 3 WPflG),

– den in fremden Streitkräften geleisteten 
Wehrdienst (§ 8 WPflG), soweit im Einzelfall 
das Bundesministerium der Verteidigung 
entschieden hat, dass er auf den Grundwehr
dienst angerechnet wird oder angerechnet 
werden kann,

– den Zivildienst nach § 24 des Zivildienstge
setzes (ZDG) und den freiwilligen zusätz-
lichen Zivildienst nach § 41a ZDG, § 78 
Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 2 ZDG,

– Wehrübungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 in Verbin
dung mit § 6 WPflG); freiwillige Wehrübun
gen sind im Kalenderjahr allein oder zusam
men mit anderen freiwilligen Wehrübungen 
insgesamt im Umfang von höchstens bis 
zu sechs Wochen zu berücksichtigen (§ 10  
ArbPlSchG) und

– Wehrdienstverhältnisse als Soldat auf Zeit 
mit einer auf insgesamt nicht mehr als 
zwei Jahre festgesetzten Dienstzeit (§ 16a  
ArbPlSchG).

1.1.2 Soldatenversorgungsgesetz
1Die Vorschriften des Soldatenversorgungsge
setzes finden Anwendung auf Wehrdienstver
hältnisse als Soldat auf Zeit (§ 8a SVG). 2Sie 
gelten nicht für einen der Wehrpflicht unter
liegenden Soldaten auf Zeit oder ehemaligen 
Soldaten auf Zeit, dessen Dienstzeit für einen 
Zeitraum bis zu zwei Jahren festgesetzt oder 
nach § 54 Abs. 3 Soldatengesetz über diesen 
Zeitraum hinaus verlängert worden ist (§ 8a 
Abs. 5 SVG).

1.1.3 EntwicklungshelferGesetz

Die Vorschriften des EntwicklungshelferGe
setzes finden Anwendung auf Entwicklungs
dienstverhältnisse von nicht mehr als drei Jah
ren (§ 17 EhfG in Verbindung mit § 13b Abs. 3 
WPflG und § 14a Abs. 3 ZDG).

1.1.4 Sinngemäße Anwendung

Abschnitt 5 Nrn. 1.2 bis 1.4 und 3 finden sinn
gemäße Anwendung auf

– Jugendfreiwilligendienste nach § 1 Abs. 2 
des JugendfreiwilligendiensteGesetzes, 
soweit dadurch die Wehrpflicht erfüllt wur
de (§ 3 Abs. 1 Satz 1 WPflG in Verbindung 
mit § 14c ZDG) im Umfang der Dauer des 
ersetzten Grundwehr oder Zivildienstes,

– den von Wehrpflichtigen gemäß § 42a WPflG 
abgeleisteten Grenzschutzdienst (§ 59 Abs. 1 
BGSG) und

– den Dienst als Polizeivollzugsbeamter auf 
Widerruf oder früherer Polizeivollzugsbeam
ter auf Widerruf, der ein Dienstverhältnis von 
nicht mehr als drei Jahren eingegangen ist 
und mindestens zwei Jahre Vollzugsdienst 
im Bundesgrenzschutz oder in der Bundes
polizei geleistet hat, bei einer Einstellung in 
den Vorbereitungsdienst als Polizeivollzugs
beamter auf Widerruf.
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Beim Ausgleich wehrdienstbedingter Lauf
bahnverzögerungen können nicht berücksich
tigt werden:

– hauptberufliche Zeiten im Polizeivollzugs
dienst, insbesondere im Bundesgrenzschutz, 
auch soweit sie nach § 42 WPflG oder § 15 
Abs. 1 ZDG auf den Grundwehrdienst oder 
Zivildienst angerechnet werden, sofern nicht 
die o. g. Voraussetzungen (Satz 1 Spiegel
strich 3) vorliegen,

– Zeiten, die zu einem Nachdienen nach § 5 
Abs. 3 WPflG oder § 24 Abs. 3 ZDG geführt 
haben.

1.2 Ausgleich nach dem Arbeitsplatzschutz
gesetz

1.2.1 Auswirkungen des Wehrdienstes auf eine be
vorstehende Einstellung in ein Beamtenver
hältnis

1Gemäß § 9 Abs. 10 ArbPlSchG darf eine Ein
stellung als Beamter auf Widerruf wegen der 
Einberufung zum Grundwehrdienst oder zu 
einer Wehrübung nicht verzögert werden. 
2Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen 
die Einstellung bereits zugesagt ist, der Wehr
pflichtige jedoch nach der Zusage, aber vor der 
Einstellung einberufen wird. 3In diesen Fällen 
ist der Soldat auch während des Wehrdienstes 
einzustellen; auf das Beamtenverhältnis findet 
dann § 9 Abs. 1 bis 8 ArbPlSchG Anwendung. 
4Hinderungsgründe, die der Einstellung eines 
zum Wehrdienst einberufenen Bewerbers ent
gegenstehen (z. B. Wegfall der haushaltsmäßi
gen Voraussetzungen), werden von § 9 Abs. 10 
 ArbPlSchG nicht berührt.

1.2.2 Auswirkungen des Wehrdienstes auf bestehen
de Beamtenverhältnisse

1.2.2.1 Der Vorbereitungsdienst verlängert sich um 
die Zeit

– des Grundwehrdienstes (§ 9 Abs. 8 Satz 1 
 ArbPlSchG);

– der auf Grund der Wehrpflicht sowie auf 
Grund freiwilliger Verpflichtung geleiste
ten Wehrübungen, soweit sie im Kalender
jahr sechs Wochen überschreiten (§ 9 Abs. 8 
Satz 2 ArbPlSchG);

– des Wehrdienstes als Soldat auf Zeit im Sinn 
des § 16a ArbPlSchG.

1.2.2.2 Die Probezeit verlängert sich um die Zeit

– des Grundwehrdienstes (§ 9 Abs. 8 Satz 1 
 ArbPlSchG);

– der freiwilligen Wehrübungen, soweit sie im 
Kalenderjahr sechs Wochen überschreiten 
(§ 9 Abs. 8 Satz 2 ArbPlSchG); sie verlängert 
sich nicht um die Zeit der Pflichtwehrübun
gen, auch wenn sie sechs Wochen im Kalen
derjahr übersteigen;

– des Wehrdienstes als Soldat auf Zeit im Sinn 
des § 16a ArbPlSchG.

1.2.2.3 Vorverlegung des allgemeinen Dienstzeitbe
ginns

Die sich aus der Wehrpflicht ergebenden beruf-
lichen Verzögerungen sind angemessen auszu
gleichen (§ 9 Abs. 8 Satz 4 ArbPlSchG).
1Berufliche Verzögerungen ergeben sich insbe
sondere dadurch, dass der Vorbereitungsdienst 
und die Probezeit um die Zeit des Wehrdiens
tes verlängert werden (Nrn. 1.2.2.1 und 1.2.2.2). 
2Ferner kann sich eine laufbahnmäßige Verzö
gerung dadurch ergeben, dass ein Beamter in
folge der Einberufung zum Wehrdienst einen 
für die Qualifikationsprüfung notwendigen 
Lehrgang im Rahmen des Vorbereitungs
dienstes nicht rechtzeitig besuchen kann oder 
sich sonst Überschneidungen bezüglich des 
Termins für die Qualifikationsprüfung oder 
einzelner erforderlicher Module ergeben. 3In 
jedem Einzelfall ist daher zunächst zu prüfen, 
inwieweit das Ableisten des Wehrdienstes zu 
einer laufbahnmäßigen Verzögerung geführt 
hat. 4Bei den von § 16a Abs. 1 ArbPlSchG er
fassten Soldaten auf Zeit ist von einer Verzö
gerung im Umfang des tatsächlich geleisteten 
Wehrdienstes auszugehen. 5Ferner ist zu be
achten, dass freiwillige Wehrübungen beim 
Ausgleich wehrdienstbedingter Laufbahn
verzögerungen nicht berücksichtigt werden, 
soweit sie den Rahmen des § 10  ArbPlSchG 
überschreiten.
1Gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 LlbG rechnen 
Dienstzeiten, die insbesondere für eine Beför
derung maßgeblich sind, von der Begründung 
eines Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit. 
2Um der Pflicht zum Nachteilsausgleich gemäß 
§ 9 Abs. 8 Satz 4 ArbPlSchG nachzukommen, 
wird der allgemeine Dienstzeitbeginn gemäß 
Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LlbG um die Zeit 
des Wehrdienstes vorverlegt; der allgemeine 
Dienstzeitbeginn kann folglich während der 
Probezeit oder auch vor dem Zeitpunkt der 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
liegen. 3Die Dauer der Probezeit wird durch 
die Vorverlegung des allgemeinen Dienstzeit
beginns nicht berührt.
1Zur Ermittlung des Dienstzeitbeginns in 
diesen Fällen ist zu errechnen, wann der 
Dienstzeitbeginn gewesen wäre, wenn kein 
Wehrdienst abgeleistet worden wäre. 2Als 
Anhaltspunkt kann hierbei der allgemeine 
Dienstzeitbeginn vergleichbarer Beamter und 
Beamtinnen (z. B. bei gleichem Einstellungs
zeitpunkt) dienen, die keinen Wehrdienst ge
leistet haben.
1Dabei ist jedoch zu beachten, dass gemäß 
Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a Halb
satz 2 LlbG für die Berechnung der Dauer des 
Ausgleichs die Regelung gemäß Art. 15 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. b LlbG anzuwenden ist, 
sofern diese günstiger ist. 2Im Unterschied zu 
Nr. 2 Buchst. a ist bei einem Ausgleich nach  
Nr. 2 Buchst. b der Tatbestand der Verzöge
rung nicht Voraussetzung.
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Beispiel 1:

Maßnahme Entwicklung ohne Wehrdienst Entwicklung mit Wehrdienst

Berufung  in das Beamtenverhältnis 
auf Probe

01.01.2011 01.01.2011

Grundwehrdienst 01.01.2011 – 30.06.2011

Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit

01.01.2013 01.07.2013

Allgemeiner Dienstzeitbeginn 01.01.2013 01.01.2013

Mögliche Beförderung zwei Jahre 
nach allgemeinem Dienstzeit beginn 
gemäß ressorteigener Beförderungs
richtlinien

01.01.2015 01.01.2015
Mit der Vorverlegung des allgemei
nen Dienstzeitbeginns kann der 
Nachteilsausgleich in vollem Umfang 
durchgeführt werden.

Beispiel 1:

Maßnahme Entwicklung ohne Wehrdienst Entwicklung mit Wehrdienst

Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf

01.10.2010 01.10.2010

Grundwehrdienst 01.01.2011 – 30.06.2011

Tatsächliches Ende des dreijährigen 
Vorbereitungsdienstes

30.09.2013 30.09.2014

Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Probe

01.10.2013 01.10.2014

Allgemeiner Dienstzeit beginn 01.10.2015 01.10.2015
Der allgemeine Dienstzeitbeginn ist 
im Umfang der tatsächlich eingetrete
nen Verzögerung vorzuverlegen.

Beispiel 2:

Maßnahme Entwicklung ohne Wehrdienst Entwicklung mit Wehrdienst

Berufung  in das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf

01.09.2010 01.09.2010

Grundwehrdienst 01.07.2010 – 31.12.2010

Tatsächliche Dauer des einjährigen 
Vorbereitungsdienstes (Annahme 
fester Einstellungstermine zum 01.01. 
und 01.09. eines Jahres)

01.09.2010 – 31.08.2011 01.01.2011 – 31.12.2011

Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Probe

01.09.2011 01.01.2012

Allgemeiner Dienstzeit beginn 01.09.2013 •   gemäß Art. 15 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. a Halbsatz 1 LlbG 
01.09.2013 (Umfang der Verzöge
rung)

•   gemäß Art.15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a Halbsatz 2 LlbG ist je
doch eine Günstigerprüfung durch
zuführen: Pauschaler Ausgleich 
der tatsächlichen Dauer von einem 
halben Jahr günstiger: 
ADB daher: 01.07.2013

1.2.2.4 Beförderung
1Wurde im Beamtenverhältnis auf Probe an
rechenbarer Wehrdienst geleistet, ist der Aus
gleich der wehrdienstbedingten Verzögerung 
grundsätzlich durch die Vorverlegung des all
gemeinen Dienstzeitbeginns durchzuführen 
(vgl. Nr. 1.2.2.3). 2Ist ein Ausgleich der Verzö
gerung hier nicht (vollständig) möglich, so ist 
er, soweit möglich, im Rahmen der Beförde
rung vorzunehmen.

1Art. 17 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 LlbG verbietet 
zwar grundsätzlich eine Beförderung wäh
rend der Probezeit. 2Zur Regelung der lauf
bahnrechtlichen Umsetzung des angemesse
nen Ausgleichs gemäß § 9 Abs. 7 und 8 Satz 4 
ArbPlSchG enthält Art. 17 Abs. 3 LlbG jedoch 
eine Ausnahmemöglichkeit von dem Beförde
rungsverbot.

Das Ableisten der vorgeschriebenen Probezeit 
wird dadurch nicht berührt.
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1.2.3.1 Vorbereitungsdienst und Probezeit

Eine Anrechnung des Wehrdienstes auf den 
Vorbereitungsdienst oder auf die Probezeit 
ist nicht zulässig (analog § 9 Abs. 8 Satz 1 
 ArbPlSchG).

1.2.3.2 Vorverlegung des allgemeinen Dienstzeit
beginns
1Wurde
– im Anschluss an den Grundwehrdienst oder 

an eine Wehrübung ein Vorbereitungsdienst 
begonnen (§ 12 Abs. 3 ArbPlSchG),

– im Anschluss an den Grundwehrdienst oder 
an eine Wehrübung eine für den künftigen 
Beamten bzw. Richterberuf über die allge
mein bildende Schulbildung hinausgehende 
vorgeschriebene Ausbildung (Hochschul, 
Fachhochschul, Fachschul oder andere be
rufliche Ausbildung) begonnen (§ 13 Abs. 2 
Alternative 1 ArbPlSchG) oder

– diese Ausbildung durch den Grundwehr
dienst oder durch Wehrübungen unterbro
chen (§ 13 Abs. 2 Alternative 2 ArbPlSchG),

sind die wehrdienstbedingten Verzögerungen 
durch eine Vorverlegung des allgemeinen 
Dienstzeitbeginns nach den unter Nr. 1.2.2.3 
genannten Grundsätzen auszugleichen. 2Vor
ausgesetzt wird nach § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 2 
ArbPlSchG grundsätzlich, dass die Bewerbung 
um Einstellung in ein Beamten oder Richter
verhältnis bis zum Ablauf von sechs Monaten 
nach Beendigung des Wehrdienstes oder einer 
Wehrübung (erster Spiegelstrich) oder nach 
Abschluss der Ausbildung (zweiter und dritter 
Spiegelstrich) erfolgt und auf Grund dieser 
Bewerbung eingestellt wird.

Von der Sechsmonatsfrist soll abgesehen wer
den, wenn sich an den Abschluss der Ausbil
dung oder an den Wehrdienst bzw. an eine 
Wehrübung eine konsequente förderliche 
Entwicklung anschließt; hierzu zählen insbe

Beispiel 2:

Maßnahme Entwicklung ohne Wehrdienst Entwicklung mit Wehrdienst

Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Probe

01.01.2011 01.01.2011

Grundwehrdienst 01.01.2011 – 30.06.2011

Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit auf Grund Verkürzung 
der Probezeit um ein Jahr

01.01.2012 01.07.2012

Allgemeiner Dienstzeit beginn 01.01.2012 01.01.2012

Mögliche Beförderung drei Monate 
nach allgemeinem Dienstzeit beginn 
gemäß ressorteigener Beförderungs
richtlinien

01.04.2012 01.04.2012
Eine Beförderung ist hier auf Grund 
von Art. 17 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 in Ver
bindung mit Abs. 3 LlbG möglich. Der 
Nachteilsausgleich kann in vollem 
Umfang durchgeführt werden.
Erfolgt die Beförderung dennoch erst 
nach Ablauf der Probezeit (weil z. B. 
von dem Ermessen des Art. 17 Abs. 3 
LlbG kein Gebrauch gemacht wird),  
ist der noch ausstehende Nachteils
ausgleich (hier: drei Monate) – soweit 
möglich –  im Rahmen der nächsten 
Beförderung vorzunehmen.

1Wird nach der Berufung in das Beamtenver
hältnis auf Lebenszeit anrechenbarer Wehr
dienst geleistet, so dürfen dadurch keine 
laufbahnmäßigen Verzögerungen eintreten. 
2Die Beförderung hat zum selben Zeitpunkt 
zu erfolgen wie bei vergleichbaren Beamten 
oder Beamtinnen ohne Wehrdienst (§ 9 Abs. 7 
ArbPlSchG); steht z. B. während einer Abwe
senheit bei der Bundeswehr eine Beförderung 
an, darf die Beförderung deshalb nicht hin
ausgeschoben werden. 3Unberührt bleibt bei 
Beförderungsentscheidungen der Leistungs
grundsatz, auch entsprechend der ressorteige
nen Beförderungsrichtlinien.
1Die Beförderung darf jedoch auch nicht früher 
als bei vergleichbaren Beamtinnen und Beam
ten ohne Wehrdienst erfolgen. 2Als Anhalts
punkt für die Ermittlung des Zeitpunkts kann 
die Beförderung vergleichbarer Beamtinnen 
und Beamten ohne Wehrdienst herangezogen 
werden.

1.2.2.5 Übernahme in das Beamtenverhältnis auf 
 Lebenszeit
1Voraussetzung für die Berufung in ein Be
amtenverhältnis auf Lebenszeit ist das erfolg
reiche Ableisten einer Probezeit (§ 10 Satz 1 
BeamtStG). 2Da die zum Ausgleich beruf
licher Verzögerungen nach § 9 Abs. 8 Satz 4 
ArbPlSchG durchzuführende Vorverlegung 
des allgemeinen Dienstzeitbeginns oder eine 
Beförderung während der Probezeit die Dauer 
der Probezeit nicht berühren, kann eine durch 
den Wehrdienst bedingte Verzögerung bei der 
Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit nicht 
ausgeglichen werden. 3Dies gilt auch, wenn in
folge des Wehrdienstes die Frist des § 10 Satz 1 
BeamtStG überschritten wird.

1.2.3 Anrechnung von Wehrdienstzeiten in Beam
tenverhältnissen, die erst nach Beendigung 
des Wehrdienstes begründet werden (§ 12 
Abs. 3, § 13 Abs. 2 ArbPlSchG)
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sondere Zeiten eines Hochschulstudiums oder 
Zeiten zur Betreuung im eigenen Haushalt 
 lebender Kinder.

Wird für die Aufnahme in den Vorbereitungs
dienst das Bestehen einer Einstellungsprüfung 
oder die erfolgreiche Teilnahme an einem 
 besonderen Auswahlverfahren gefordert, so 
genügt zur Wahrung der Sechsmonatsfrist die 
Meldung zur Einstellungsprüfung oder zum 
nächsten Auswahlverfahren, wenn nach be
standener Prüfung oder erfolgreicher Teilnah
me am Auswahlverfahren die Berufung in das 
Beamtenverhältnis erfolgt.
1Bewirbt sich ein Soldat oder entlassener Sol
dat um Einstellung als Beamter nicht nach 
Ableistung des Wehrdienstes, sondern erst 
nach einer Wehrübung, so erfolgt nur eine 
Anrechnung derjenigen Wehrdienstzeit, die 
zurückgerechnet vom Zeitpunkt der Bewer
bung innerhalb der Sechsmonatsfrist geendet 
hat. 2Hat ein Soldat oder entlassener Soldat 
seine Ausbildung nicht im Anschluss an den 
Wehrdienst, sondern im Anschluss an eine 
Wehrübung begonnen, so kann im Rahmen 
des § 13 Abs. 2 ArbPlSchG gleichfalls nur der 
Wehrdienst als Verzögerung angesehen wer
den, an den sich die Ausbildung unmittelbar 
anschließt.

Endet das Beamtenverhältnis nach § 22 Abs. 4 
BeamtStG mit Bestehen der Qualifikationsprü
fung, ist im Rahmen der § 12 Abs. 3 und § 13 
Abs. 2 ArbPlSchG die Sechsmonatsfrist auch 
bei einer eventuell erforderlichen Bewerbung 
nach Bestehen der Qualifikationsprüfung zu 
wahren.

Soweit die Anrechnung nach Art. 15 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. b LlbG erfolgt, kommt es 
nicht darauf an, ob das Beamtenverhältnis im 
Anschluss an den Wehrdienst begründet wur
de, da der Tatbestand der Verzögerung nicht 
Voraussetzung ist.

1.2.3.3 Beförderung

Soweit der Nachteilsausgleich nicht vollstän
dig über eine Vorverlegung des allgemeinen 
Dienstzeitbeginns (Nr. 1.2.3.2) erfolgen konn
te, sind die Verzögerungen entsprechend 
Nr. 1.2.2.4 auszugleichen.

1.2.4 Auswirkungen des Wehrdienstes auf Beamte 
mit sonstigem Qualifikationserwerb für eine 
Fachlaufbahn (Art. 38 ff. LlbG)

§ 12 Abs. 4 und § 13 Abs. 3 ArbPlSchG erfas
sen alle diejenigen Beamten, deren Ausbildung 
für ein späteres Beamtenverhältnis durch eine 
festgesetzte mehrjährige Tätigkeit im Arbeits
verhältnis an Stelle des sonst vorgeschriebenen 
Vorbereitungsdienstes (Art. 39 LlbG) durch
geführt wird und die durch das Ableisten des 
Wehrdienstes in ihrer späteren laufbahnrecht
lichen Entwicklung Nachteile erleiden.

1.2.4.1 Tätigkeit im Arbeitsverhältnis und in der Pro
bezeit

Eine Anrechnung des Wehrdienstes auf die 
festgesetzte mehrjährige Tätigkeit im Ar

beitsverhältnis oder auf die Probezeit ist nicht 
 zulässig.

1.2.4.2 Vorverlegung des allgemeinen Dienstzeit
beginns

1Der Nachteilsausgleich in diesen Fällen ist im 
Rahmen des § 12 Abs. 4 und des § 13 Abs. 3 
 ArbPlSchG in Verbindung mit § 9 Abs. 8 Satz 4 
ArbPlSchG grundsätzlich durch eine Vorver
legung des allgemeinen Dienstzeitbeginns vor
zunehmen (vgl. Nrn. 1.2.2.3 und 1.2.3.2). 2Wird 
der Wehrdienst während der Zeit der hauptbe
ruflichen Tätigkeit abgeleistet, so verlängert 
sich diese wie ein Vorbereitungsdienst.

1.2.4.3 Beförderung

Nr. 1.2.2.4 gilt entsprechend.

1.2.5 Andere Bewerber

Auf andere Bewerber (Art. 4 Abs. 2 LlbG) findet 
das ArbPlSchG keine Anwendung.

1.2.6 Auswirkungen des Wehrdienstes auf das öf
fentlichrechtliche Ausbildungsverhältnis als 
Dienstanfänger

1.2.6.1 1Soweit ein Dienstanfänger ein vorgeschriebe
nes öffentlichrechtliches Ausbildungsverhält
nis ableistet und währenddessen zum Wehr
dienst eingezogen wurde, so verlängert sich 
das Ausbildungsverhältnis grundsätzlich nicht. 
2Die Vorschrift des § 9 Abs. 8 Sätze 1 und 2  
ArbPlSchG findet auf das öffentlich-recht liche 
Ausbildungsverhältnis keine Anwendung. 
3Soweit eine Verlängerung mit Rücksicht auf 
den Ausbildungszweck jedoch erforderlich er
scheint, kann das Ausbildungsverhältnis ent
sprechend verlängert werden.

Für die Dauer des Wehrdienstes sind die 
Dienstanfänger zu beurlauben.

In den Fällen, in denen sich die Dauer des 
Wehrdienstes über das Ende des öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnisses hin
auszieht, darf nach § 9 Abs. 10 ArbPlSchG die 
Einstellung in das  Beamtenverhältnis nicht 
verzögert werden.

1.2.6.2 1Bewirbt sich ein Soldat oder ein entlassener 
Soldat um Einstellung in das Beamtenverhält
nis und wird er als Dienstanfänger eingestellt, 
weil vor der Zulassung zum Vorbereitungs
dienst ein öffentlichrechtliches Ausbildungs
verhältnis vorgeschrieben ist, so kann bereits 
währenddessen ein Ausgleich des Wehrdiens
tes durch eine Kürzung des Ausbildungsver
hältnisses erfolgen. 2Hierbei kann sich (insbe
sondere soweit noch weitere förderliche Zeiten 
anzurechnen sind) ergeben, dass infolge des 
Wehrdienstausgleichs das öffentlich-rechtliche 
Ausbildungsverhältnis entfällt. 3Soweit ein vol
ler Wehrdienstausgleich durch Kürzung des 
Ausbildungsverhältnisses nicht zu erzielen 
ist, so ist die verbleibende Zeit nach den unter 
Nr. 1.2.3 dar gelegten Grundsätzen auszuglei
chen.
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1.3 Ausgleich nach dem Soldatenversorgungs
gesetz

1.3.1 Anrechnung von Wehrdienstzeiten in Beam
tenverhältnissen, die erst nach Beendigung 
des Wehrdienstes begründet werden (§ 8a 
Abs. 1 und 3 SVG)

1.3.1.1 Vorbereitungsdienst und Probezeit

Eine Anrechnung des Wehrdienstes auf den 
Vorbereitungsdienst und die Probezeit ist nicht 
zulässig.

1.3.1.2 Vorverlegung des allgemeinen Dienstzeit
beginns

Bei Beamten, die
– im Anschluss an den Wehrdienst den Vorbe

reitungsdienst begonnen haben (§ 8a Abs. 1 
SVG),

– im Anschluss an den Wehrdienst eine für 
den künftigen Beruf als Beamter oder Rich
ter über die allgemeine Schulbildung hi
nausgehende Schulbildung (Hochschul, 
Fachhochschul, Fachschul oder andere 
berufliche Ausbildung) unmittelbar begon
nen haben (§ 8a Abs. 3 Satz 1 Alternative 1) 
oder

– die Ausbildung durch den Wehrdienst unter
brochen haben (§ 8a Abs. 3 Satz 1 Alterna-
tive 2),

sind die wehrdienstbedingten Verzögerungen 
unter den in Nr. 1.2.2.3 dargelegten Grundsät
zen auszugleichen, wenn sich diese Beamten 
grundsätzlich bis zum Ablauf von sechs Mona
ten nach Beendigung des Wehrdienstes (erster 
Spiegelstrich) oder nach Abschluss der Aus
bildung (zweiter und dritter Spiegelstrich) um 
Einstellung als Beamter oder Richter beworben 
haben und auf Grund dieser Bewerbung ein
gestellt worden sind.

Von der Sechsmonatsfrist soll abgesehen wer
den, wenn sich an den Abschluss der Ausbil
dung oder an den Wehrdienst eine konsequen
te förderliche Entwicklung anschließt; hierzu 
zählen insbesondere Zeiten eines Hochschul
studiums oder Zeiten zur Betreuung im eige
nen Haushalt lebender Kinder.

1.3.1.3 Beförderungen

Soweit der Ausgleich nicht vollständig über 
eine Vorverlegung des allgemeinen Dienst
zeitbeginns (Nr. 1.3.1.2) erfolgen konnte, sind 
die Verzögerungen entsprechend Nr. 1.2.2.4 
auszugleichen.

1.3.2 Auswirkungen des Wehrdienstes auf Beamte 
mit sonstigem Qualifikationserwerb für eine 
Fachlaufbahn (Art. 38 ff. LlbG, § 8a Abs. 4 
SVG)

Nr. 1.2.4 gilt entsprechend.

1.3.3 Andere Bewerber

Auf andere Bewerber (Art. 4 Abs. 2 LlbG) findet 
das SVG keine Anwendung.

1.3.4 Auswirkungen des Wehrdienstes auf das öf
fentlichrechtliche Ausbildungsverhältnis als 
Dienstanfänger

Für den Nachteilsausgleich in öffentlich-recht
lichen Ausbildungsverhältnissen als Dienst
anfänger gilt Nr. 1.2.6.2 entsprechend.

1.4 Nachteilsausgleich nach dem Entwicklungs
helferGesetz

1.4.1 Anrechnung von Entwicklungshelferdienst
zeiten in Beamtenverhältnissen, die erst nach 
Beendigung des Entwicklungshelferdienstes 
begründet werden (§ 17 EhfG)

1.4.1.1 Vorbereitungsdienst und Probezeit

Eine Anrechnung auf den Vorbereitungsdienst 
und die Probezeit ist nicht zulässig.

1.4.1.2 Vorverlegung des allgemeinen Dienstzeitbe
ginns

 Bei Beamten, die

– im Anschluss an den Entwicklungshelfer
dienst den Vorbereitungsdienst begonnen 
haben (§ 17 Abs. 1 EhfG),

– im Anschluss an den Entwicklungshel
ferdienst eine für den künftigen Beruf als 
Beamter oder Richter über die allgemeine 
Schulbildung hinausgehende Schulbildung 
(Hochschul, Fachhochschul, Fachschul 
oder andere berufliche Ausbildung) unmit
telbar begonnen haben (§ 17 Abs. 2 Satz 1 
Alterna tive 1 EhfG) 

oder

– die Ausbildung durch den Entwicklungs
helferdienst unterbrochen haben (§ 17 Abs. 2 
Satz 1 Alternative 2 EhfG),

sind die Verzögerungen bis zur Dauer des 
Grundwehrdienstes unter den in Nr. 1.2.2.3 
dargelegten Grundsätzen auszugleichen, 
wenn sich diese Beamten grundsätzlich bis 
zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendi
gung des Entwicklungshelferdienstes (erster 
Spiegelstrich) oder nach Abschluss der Aus
bildung (zweiter und dritter Spiegelstrich) um 
Einstellung als Beamter oder Richter beworben 
haben und auf Grund dieser Bewerbung ein
gestellt worden sind.

Von der Sechsmonatsfrist soll abgesehen wer
den, wenn sich an den Abschluss der Ausbil
dung oder an den Entwicklungshelferdienst 
eine konsequente förderliche Entwicklung 
anschließt; hierzu zählen insbesondere Zei
ten eines Hochschulstudiums oder Zeiten zur 
Betreuung im eigenen Haushalt lebender Kin
der.

1.4.1.3 Beförderungen

Soweit der Ausgleich nicht vollständig über 
eine Vorverlegung des allgemeinen Dienst
zeitbeginns (Nr. 1.4.1.2) erfolgen konnte, sind 
die Verzögerungen entsprechend Nr. 1.2.2.4 
auszugleichen.

1.4.2 Auswirkungen des Entwicklungshelferdiens
tes auf Beamte mit sonstigem Qualifikations
erwerb für eine Fachlaufbahn (Art. 38 ff. LlbG, 
§ 17 Abs. 3 EhfG)

Nr. 1.2.4 gilt entsprechend.
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1.4.3 Andere Bewerber

Auf andere Bewerber (Art. 4 Abs. 2 LlbG) findet 
das EhfG keine Anwendung.

2. Pauschaler Ausgleich von Freiwilligendiens-
ten
1Zeiten eines freiwilligen Wehrdienstes gemäß 
§§ 54 ff. WPflG, eines Bundesfreiwilligendiens
tes gemäß §§ 1 ff. BfDG, eines freiwilligen so
zialen oder freiwilligen ökologischen Jahres 
gemäß §§ 3 ff. JFDG, eines Entwicklungshel
ferdienstes gemäß § 1 EhfG oder eines Frei
willigendienstes im Sinn des § 32 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. d EStG werden gemäß Art. 15 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b LlbG pauschal 
im Umfang der tatsächlich geleisteten Dauer, 
höchstens jedoch im Umfang von 24 Monaten 
ausgeglichen. 2Auf den Tatbestand der Verzö
gerung sowie der Pflicht zur Ableistung des 
Grundwehrdienstes kommt es hier (im Unter
schied zu Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a 
LlbG) nicht an.
1Der laufbahnrechtliche Ausgleich erfolgt 
durch eine Vorverlegung des allgemeinen 
Dienstzeitbeginns im Umfang der tatsächlich 
geleisteten Freiwilligendienstzeit, höchstens 
jedoch im Umfang von 24 Monaten. 2Dabei 
können auch mehrere der in Buchst. b ge
nannten Dienste kumulativ Berücksichtigung 
finden, sofern der Gesamtumfang von 24 Mo
naten nicht überschritten wird.
1Soweit der Ausgleich nicht vollständig über 
eine Vorverlegung des allgemeinen Dienst
zeitbeginns erfolgen konnte, sind die Verzö
gerungen – soweit möglich – im Rahmen des 
Art. 17 Abs. 3 Satz 1 LlbG auszugleichen. 2Als 
Anhaltspunkt können hier die Berechnungen 
zum Ausgleich gemäß Nr. 1 herangezogen 
werden.

3. Vollzugshinweise

3.1 Der auszugleichende Wehr- oder Ersatzdienst, 
sowie die auszugleichenden Freiwilligendiens
te sind durch eine Dienstzeitbescheinigung 
bzw. eine entsprechende Bescheinigung, die 
zu den Personalakten zu nehmen ist, nachzu
weisen.

3.2 1Haushaltsrechtliche Vorschriften werden 
grundsätzlich nicht berührt. 2Daher können 
Beamte und Beamtinnen auf Grund Wehr
dienst oder gleichgestellter Zeiten sowie auf 
Grund von Freiwilligendiensten nur eingestellt 
oder befördert werden, wenn eine freie und be
setzbare Planstelle zur Verfügung steht.“

4. Abschnitt 7 Nr. 5 wird wie folgt geändert:

4.1 In Nr. 5.2.1.1 erhält die Fußnote 4 folgende Fassung:

„4 In den Fällen der besonderen Altersgrenzen gemäß 
Art. 129 bis 132 BayBG und in den Übergangsfällen 
des Art. 143 BayBG sowie im Falle des Hinausschie
bens des Ruhestandseintritts nach Art. 63 BayBG ist 
‚Art. 62‘ durch die jeweils einschlägige Norm zu er
setzen.“

4.2 In Nr. 5.2.1.2 wird nach den Worten „Art. 64 Nr. 1“ das 
Zeichen „5“ eingefügt und folgende Fußnote 5 ange
fügt:

„5 Bei Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze für 
den Bereich der besonderen Altersgrenzen ist ‚Art. 64 
Nr. 1‘ durch die jeweils einschlägige Norm zu erset
zen.“

4.3 Nr. 5.2.3 wird aufgehoben.

5. Abschnitt 10 wird wie folgt geändert:

5.1 In Nr. 1.2.5 erhält Satz 1 folgende Fassung:

„1Die Aufteilung der Pause in einzelne Zeitabschnitte 
ist zulässig.“

5.2 In Nr. 1.4.2 ist folgender Absatz anzufügen:

„1In den nach Nr. 1.1.3 zu treffenden Regelungen kann 
auch zugelassen werden, dass im Falle einer Erkran
kung an einem Gleittag die erteilte Genehmigung zu 
widerrufen ist, wenn die Dienstunfähigkeit durch ein 
ärztliches Zeugnis nachgewiesen wird. 2Der damit ein
hergehende Verlust an Arbeitskapazität ist im Rahmen 
der vorhandenen Stellenausstattung und Personalmit
tel zu kompensieren.“

5.3 Nr. 2.7 erhält folgende Fassung:

„2.7 Beförderungen in der Blockaltersteilzeit

  1Eine Beförderung von Beamtinnen und Beam
ten in Blockaltersteilzeit ist während der Frei
stellungsphase und im Schlusszeitraum der An
sparphase nicht möglich. 2Die Schlussphase der 
Ansparphase umfasst grundsätzlich ein Jahr vor 
Beginn der Freistellungsphase. 3Im Einzelfall 
kann berücksichtigt werden, dass Beamtinnen 
und Beamte bereits über einen langjährigen Zeit
raum hinweg auf einem entsprechenden Dienst
posten verwendet wurden und eine Beförderung 
nur mangels Planstelle bis ein Jahr vor Beginn 
der Freistellungsphase nicht erfolgen konnte. 
4In der Freistellungsphase der Altersteilzeit im 
Blockmodell sind Beförderungen ausnahmslos 
ausgeschlossen. 5Dies gilt unabhängig davon, ob 
es sich um funktionsgebundene oder nicht funk
tionsgebundene Beförderungsämter handelt.“

6. In Abschnitt 11 Nr. 1.3 wird in Satz 4 der Schlusspunkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender Halb
satz angefügt: „dies gilt nicht, wenn es zur Erledigung 
des konkreten Dienstgeschäfts aus dienstlichen Grün
den erforderlich ist, die Dienstreise zwischen 20 und 
6 Uhr oder an einem Samstag, Sonntag oder gesetz-
lichen Feiertag anzutreten oder zu beenden.“

7. Abschnitt 12 wird wie folgt geändert:

7.1 In Nr. 1.4 werden nach dem Wort „Sachschadenersatz“ 
die Worte „gemäß Art. 98 Abs. 2 BayBG“ eingefügt.

7.2 In Nr. 2.2.1 werden nach dem Wort „Beamten“ die 
Worte „, einem Familienangehörigen oder einer an
deren mit der Beamtin oder dem Beamten in häuslicher 
 Gemeinschaft lebenden Person“ eingefügt.

8. Abschnitt 16 wird wie folgt geändert:

8.1 In Nr. 1.2 wird vor dem letzten Spiegelstrich folgender 
Spiegelstrich eingefügt:
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„–  Zeiten eines freiwilligen Wehrdienstes nach dem 
Wehrpflichtgesetz, eines Bundesfreiwilligendiens
tes nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, eines 
freiwilligen sozialen oder freiwilligen ökologischen 
Jahres nach dem Jugendfreiwilligendienst gesetz,  
eines Entwicklungshelferdienstes nach dem Ent
wicklungshelferGesetz oder eines Freiwilligen
dienstes im Sinn des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d 
des Einkommensteuergesetzes im Umfang von ins 
gesamt höchstens 24 Monaten,“

8.2 Es wird folgende neue Nr. 2 eingefügt:

„2. Verwandter fachlicher Schwerpunkt

 Alle Schwerpunkte innerhalb einer Fachlaufbahn 
können regelmäßig als (miteinander) verwandt an
gesehen werden.“

8.3 Die bisherigen Nrn. 2 bis 6 werden die Nrn. 3 bis 7.

9. In Anlage 7 wird das vorletzte Wort „sein“ durch das 
Wort „sein(e)“ ersetzt.

10. In den Hinweisen der Anlage 8 werden in Nr. 6 die 
Zeichen „A 2“ durch die Zeichen „A 3“ ersetzt und die 
Worte „und B 1“ gestrichen.

II.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Dezember 2012 in 
Kraft.

L a z i k  
Ministerialdirektor
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1. Allgemeine Grundsätze

1.1 Auftrag des Staates

(1) 1Menschen mit Behinderung stehen unter dem 
besonderen Schutz des Grundgesetzes und der 
Bayerischen Verfassung. 2Art. 3 Abs. 3 des Grund
gesetzes und Art. 118a Satz 1 der Verfassung ver
bieten die Benachteiligung von Menschen mit Be
hinderung. 3Art. 118a Satz 2 der Verfassung richtet 
an den Staat den Auftrag, sich für gleichwertige 
Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne 
Behinderung einzusetzen.

(2) Diese verfassungsrechtlichen Grundsätze wer
den in folgenden Gesetzen konkretisiert:
– Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – 

Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men
schen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 
2001, BGBl I S. 1046, 1047) in der jeweils gel
tenden Fassung,

– Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
vom 14. August 2006 (BGBl I S. 1897) in der je
weils geltenden Fassung,

– Bayerisches Gesetz zur Gleichstellung, Integ
ration und Teilhabe von Menschen mit Behin
derung (Bayerisches Behindertengleichstel
lungsgesetz – BayBGG) vom 9. Juli 2003 (GVBl 
S. 419, BayRS 805-9-A) in der jeweils geltenden 
Fassung.
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(3) 1Das am 13. Dezember 2006 von den Vereinten 
Nationen verabschiedete und am 26. März 2009 in 
Deutschland in Kraft getretene Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderun
gen (Behindertenrechtskonvention – BRK) ver
pflichtet die Vertragsstaaten, die volle Verwirkli
chung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede 
Diskriminierung auf Grund von Behinderung zu 
gewährleisten und zu fördern. 2Die allgemeinen 
Grundsätze dieses Übereinkommens sind in Art. 3 
BRK zusammengefasst.

(4) In Art. 4 Abs. 2 BRK verpflichtet sich jeder Ver
tragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren 
Mittel, die Maßnahmen zu treffen, um nach und 
nach die volle Wirkung der wirtschaftlichen, so
zialen und kulturellen Rechte für alle Menschen 
mit Behinderung zu erreichen.

(5) In Art. 27 BRK sind die Verpflichtungen der 
Vertragsstaaten insbesondere Menschen mit Be
hinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäf
tigen und sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz 
angemessene Vorkehrungen für Menschen mit 
Behinderungen getroffen werden, geregelt.

1.2 Teilhabe ermöglichen
1Der Arbeitgeber hat die Pflicht die schwerbe
hinderten Beschäftigten bei der Verwirklichung 
der Teilhabe am Arbeitsleben gemäß § 45 des 
Gesetzes zur Regelung des Statusrechts der Be
amtinnen und Beamten in den Ländern (Beam
tenstatusgesetz – BeamtStG) vom 17. Juni 2008 
(BGBl I S. 1010) in der jeweils geltenden Fassung 
bzw. nach den allgemeinen arbeitsrechtlichen 
Grundsätzen aktiv zu unterstützen. 2Den beson
deren Bedürfnissen behinderter Frauen ist Rech
nung zu tragen. 3Die Maßnahmen zur Inklusion 
für Beschäftigte mit Behinderungen obliegen in 
erster Linie der Leitung der Behörden, den Beauf
tragten der Dienststelle, den Stellen, die über die 
Personaleinstellung und verwendung entschei
den, den unmittelbaren Vorgesetzten sowie allen 
mit der Bearbeitung von Personal und Organi
sationsangelegenheiten befassten Verwaltungs
angehörigen. 4Sie haben die Beschäftigung von 
schwerbehinderten Menschen zu fördern und ins
besondere auf die Erfüllung der nach § 71 Abs. 1 
SGB IX vorgeschriebenen Beschäftigungspflicht 
hinzuwirken. 5Sie haben dafür Sorge zu tragen, 
dass schwerbehinderte Menschen so beschäftigt 
werden, dass diese ihre Fähigkeiten und Kenntnis
se möglichst voll verwerten und weiterentwickeln 
können, und müssen ihnen in ihrem beruflichen 
Fortkommen in jeder vertretbaren Weise behilflich 
sein. 6Darüber hinaus sollen alle beteiligten Stel
len den schwerbehinderten Menschen im Rah
men der gesetzlichen und verwaltungsmäßigen 
Möglichkeiten mit Verständnis und Wohlwollen 
begegnen. 7Die Teilhaberichtlinien gelten für Be
amtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter 
sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Freistaates Bayern.

1.3 Anzeige der Schwerbehinderteneigenschaft
1Eine Verpflichtung zur Offenlegung der Schwer
behinderteneigenschaft besteht nicht. 2Der Frei

staat Bayern kann dem Teilhabeanspruch der 
Beschäftigten mit Behinderung nur dann vollstän
dig Rechnung tragen, wenn diese ihre Schwer
behinderteneigenschaft feststellen lassen und die 
Personalstellen über ihren Teilhabebedarf offen 
informieren. 3Behördenleiterinnen und Behör
denleiter und sonstige Vorgesetzte sind deshalb 
gehalten, bei den Beschäftigten anzuregen, eine 
eventuelle Schwerbehinderteneigenschaft fest
stellen zu lassen. 4Alle Amtsangehörigen sollen 
darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den 
Maßnahmen zur Förderung schwerbehinderter 
Menschen nicht um Privilegien handelt, son
dern um notwendige Hilfen zur Vermeidung von 
Benachteiligungen sowie zur Herstellung von 
gleichwertigen Lebensbedingungen und Chan
cengleichheit (Nachteilsausgleich). 5Die Beschäf
tigten sind darauf aufmerksam zu machen, dass 
die Schwerbehinderteneigenschaft nicht zu Be
nachteiligungen, zum Beispiel beim beruflichen 
Fortkommen, führt.

1.4 Kollegiales und verständnisvolles Miteinander

1Vorgesetzte und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei
ter sind aufgefordert, sich auch über den unmittel
baren dienstlichen Bereich hinaus mit Verständnis 
und Einfühlungsvermögen der Beschäftigten mit 
Behinderung anzunehmen. 2Die Bereitschaft zur 
kollegialen Unterstützung muss eine Selbstver
ständlichkeit sein.

1.5 Aus und Fortbildung

1Bei Veranstaltungen auf dem Gebiet der Per
sonalführung sowie bei Aus und Fortbildungs
lehrgängen mit dienstrechtlichem Inhalt soll auf 
die besonderen Belange der schwerbehinderten 
Beschäftigten eingegangen werden. 2Alle Behör
den und Dienststellenleitungen sowie alle sons
tigen mit der Personalführung oder Bearbeitung 
von Personal und Organisationsangelegenhei
ten betrauten Verwaltungsangehörigen sind ver
pflichtet, sich mit den Vorschriften zur Einglie
derung und Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen vertraut zu machen und ihr Wissen 
regelmäßig zu aktualisieren. 3Bei Bedarf bietet 
sich der Besuch geeigneter Fortbildungsveran
staltungen sowie die BIH Online Akademie unter  
www.integrationsaemter.de/Akademie an.

1.6 Zusammenarbeit

1In allen Fragen, die schwerbehinderte Menschen 
betreffen, arbeiten die mit der Entscheidung oder 
Bearbeitung von Personal und Organisationsan
gelegenheiten befassten Verwaltungsangehörigen, 
die oder der Beauftragte der Dienststelle, die Per
sonalvertretung und die Schwerbehindertenver
tretung unbeschadet ihrer Funktion eng zusam
men (siehe auch § 99 SGB IX) und unterstützen 
sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 
2Wenn besondere Umstände des Einzelfalls es er
fordern, sollen medizinische oder psychologische 
Beraterinnen bzw. Berater hinzugezogen werden. 
3Zu Anträgen und Vorschlägen der Schwerbehin
dertenvertretung soll die Dienststellenleitung 
innerhalb von vier Wochen Stellung nehmen. 
4Entspricht die Dienststelle einem Antrag der 
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Schwerbehindertenvertretung nicht, so ist dies 
entsprechend zu begründen.

1.7 Großzügige Auslegung und Anwendung der ein
schlägigen Vorschriften

Alle ergangenen Bestimmungen sind großzügig 
auszulegen und anzuwenden.

2. Personenkreis

2.1 Allgemeines

(1) 1Zu den schwerbehinderten Menschen im Sinn 
dieser Bekanntmachung gehört der Personenkreis 
nach § 2 Abs. 2 SGB IX (schwerbehinderte Men
schen) und nach § 2 Abs. 3 SGB IX (gleichgestellte 
behinderte Menschen). 2Ausnahmen von diesem 
Grundsatz sind an den jeweiligen Stellen in den 
Teilhaberichtlinien kenntlich gemacht.

(2) 1Für behinderte Menschen mit einem Grad 
der Behinderung von weniger als 50, aber min
destens 30, die nicht gleichgestellt im Sinn des § 2 
Abs. 3 SGB IX sind, soll im Einzelfall geprüft wer
den, ob besondere, der Behinderung angemesse
ne Maßnahmen nach dieser Richtlinie in Betracht 
kommen. 2Dies gilt auch für angemessene Maß
nahmen zur Verbesserung der Berufsausbildung 
für die nach § 68 Abs. 4 SGB IX gleichgestellten 
behinderten Jugendlichen und jungen Erwach
senen.

2.2 Schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 SGB IX)

2.2.1 Voraussetzungen

Schwerbehinderte Menschen im Sinn des § 2 
Abs. 2 SGB IX sind Personen mit einem Grad der 
Behinderung von wenigstens 50.

2.2.2 Nachweis

(1) 1Die Schwerbehinderteneigenschaft als Vor
aussetzung für die Inanspruchnahme von Rechten 
und Nachteilsausgleichen, die schwerbehinderten 
Menschen nach dem SGB IX, anderen Rechts
vorschriften oder nach dieser Bekannt machung 
zustehen, ist grundsätzlich durch Vorlage des 
Schwerbehindertenausweises (§ 69 Abs. 5 SGB IX) 
nachzuweisen. 2Ein Nachweis kann auch durch 
die Vorlage eines bestandskräftigen Rentenbe
scheides oder einer entsprechenden rechtskräf
tigen Verwaltungs oder Gerichtsentscheidung 
erfolgen, in welchen das Vorliegen einer Behin
derung und der Grad einer auf ihr beruhenden 
Minderung der Erwerbsfähigkeit festgestellt wer
den. 3Beschäftigte, die Schutz und Teilhabe nach 
diesen Vorschriften für sich in Anspruch nehmen, 
sollen frühzeitig die Feststellung der Schwerbe
hinderteneigenschaft bzw. die Verlängerung einer 
Befristung des Schwerbehindertenausweises beim 
Zentrum Bayern Familie und Soziales beantragen 
und die Dienststelle hiervon schriftlich unterrich
ten. 4Bis zur Entscheidung über den Antrag sollen 
sie, soweit rechtlich möglich und sachlich zweck
mäßig, unter Vorbehalt als schwerbehinderte Be
schäftigte behandelt werden. 5In diesen Fällen 
sollen bei der dienst lichen Beurteilung sowie einer 
Leistungsfeststellung, bei der Versetzung in den 
Ruhestand und der Entlassung des beamteten und 
richterlichen Personals die für schwerbehinderte 
Menschen geltenden verfahrensrechtlichen Vor

schriften beachtet werden. 6Bei Kündigung von 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern, die vor 
Feststellung der Schwerbehinderung ausgespro
chen werden, findet der besondere Kündigungs
schutz nach §§ 85 ff. SGB IX dann Anwendung, 
wenn ein entsprechender Antrag mindestens drei 
Wochen vor Zugang der Kündigung gestellt wor
den ist. 7Eine Stellenbesetzung oder Ernennung 
sowie die Gewährung von Zusatzurlaub nach § 125 
SGB IX oder ähnliche Maßnahmen unter Vorbe
halt oder auf Grundlage von Entscheidungen, die 
unter Vorbehalt ergangen sind, kommen dagegen 
grundsätzlich nicht in Betracht.

(2) 1Ist die Schwerbehinderung offensichtlich (zum 
Beispiel Beinamputation, Blindheit), gelten die 
Vorschriften zum Schutz der schwerbehinderten 
Menschen ohne Einschränkung. 2Die Betroffenen 
sind gleichwohl aufgefordert, einen Schwerbehin
dertenausweis oder eine sonstige bestands oder 
rechtskräftige Feststellung der Schwerbehinder
teneigenschaft herbeizuführen und dem Dienst
herrn vorzulegen.

2.3 Gleichgestellte behinderte Menschen (§ 2 Abs. 3 
SGB IX)

1Gleichgestellte behinderte Menschen sind Per
sonen mit einem Behinderungsgrad von weniger 
als 50, aber wenigstens 30, wenn sie infolge ihrer 
Behinderung ohne die Gleichstellung einen ge
eigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht 
behalten können. 2Die Gleichstellung erfolgt auf 
Antrag des behinderten Menschen auf Grund ei
ner Feststellung durch die Agentur für Arbeit (§ 68 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX). 3Die Gleichstellung wird 
mit dem Tag des Eingangs des Antrags wirksam 
(§ 68 Abs. 2 Satz 2 SGB IX) und bewirkt insoweit 
die entsprechenden Nachteilsausgleiche. 4Das be
deutet zum Beispiel, dass auf Kündigungen, die 
vor der Feststellung der Gleichstellung ausgespro
chen werden, der besondere Kündigungsschutz 
nach §§ 85 ff. SGB IX dann Anwendung findet, 
wenn ein entsprechender Antrag mindestens drei 
Wochen vor Zugang der Kündigung gestellt wurde 
(vgl. Nr. 10.5).

2.4 Gleichgestellte behinderte Jugendliche und junge 
Erwachsene (§ 68 Abs. 4 SGB IX)

1Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind 
auch behinderte Jugendliche und junge Erwach
sene (§ 2 Abs. 1 SGB IX) während der Zeit einer 
Berufsausbildung in Dienststellen, auch wenn der 
Grad der Behinderung weniger als 30 beträgt oder 
ein Grad der Behinderung nicht festgestellt ist. 
2Der Nachweis der Behinderung wird durch eine 
Stellungnahme der Agentur für Arbeit oder durch 
einen Bescheid über Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erbracht. 3Nach § 102 Abs. 3 Nr. 2 
Buchst. c SGB IX kann das Integrationsamt an 
den Arbeitgeber Prämien und Zuschüsse zu den 
Kosten der Berufsausbildung der gleichgestellten 
behinderten Jugendlichen und jungen Erwach
senen leisten. 4Im Übrigen finden die besonderen 
Regelungen für schwerbehinderte Menschen auf 
diesen Personenkreis jedoch keine Anwendung.
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2.5 Erlöschen des Schwerbehindertenschutzes

(1) Der Schwerbehindertenschutz endet
– gemäß § 116 Abs. 1 SGB IX für schwerbehin

derte Menschen im Sinn des § 2 Abs. 2 SGB IX 
mit dem Wegfall der Voraussetzungen nach § 2 
Abs. 2 SGB IX, bei Verringerung des Grades der 
Behinderung auf weniger als 50 jedoch erst am 
Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt 
der Unanfechtbarkeit des die Verringerung fest
stellenden Bescheides;

– im Fall der Gleichstellung gemäß § 116 Abs. 2 
SGB IX mit der Rücknahme einer rechtswid
rigen oder dem Widerruf einer rechtmäßigen 
Gleichstellung. Der Widerruf der Gleichstellung 
ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 2 
Abs. 3 in Verbindung mit § 68 Abs. 2 SGB IX 
weggefallen sind, wird aber erst am Ende des 
dritten Kalendermonats nach Eintritt seiner 
Unanfechtbarkeit wirksam (§ 116 Abs. 2 Sätze 2 
und 3 SGB IX);

– im Fall der befristeten Gleichstellung nach § 68 
Abs. 2 Satz 3 SGB IX mit Ablauf der Frist;

– bei schwerbehinderten oder gleichgestellten be
hinderten Menschen im Fall der zeitweiligen 
Entziehung des Schwerbehindertenschutzes 
nach § 117 SGB IX für die Dauer der Entzie
hung.

(2) 1Das Erlöschen und den Entzug des Schwer
behindertenschutzes haben Beschäftigte der 
Dienststelle mitzuteilen. 2Führen dienstliche Maß
nahmen zum Erlöschen, zur Entziehung oder zur 
Einschränkung des Schwerbehindertenschutzes 
(zum Beispiel bei Auslandseinsätzen), sind die be
troffenen Beschäftigten darauf hinzuweisen.

3. Prävention

3.1 Frühzeitige Prävention
1Bei personen, verhaltens oder betriebsbeding
ten Schwierigkeiten im Arbeits oder Dienst
verhältnis, die zu dessen Gefährdung führen 
können, sind die Schwerbehindertenvertretung 
und die Personalvertretung sowie das Integrati
onsamt unverzüglich einzuschalten, um mit ih
nen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung 
stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche fi
nanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen die 
Schwierigkeiten beseitigt werden können und 
das Arbeits oder Dienstverhältnis möglichst 
dauerhaft fortgesetzt werden kann (§ 84 Abs. 1 
SGB IX). 2Die Möglichkeiten des Behördlichen 
Gesundheitsmanagements (siehe auch Hand
lungsleitfaden zum Behördlichen Gesundheits
management im Bayerischen Behördennetz unter  
www.stmf.bybn.de Rubrik Personal – Gesundheits
management) sollen genutzt werden.

3.2 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 
bei längerer Arbeitsunfähigkeit (§ 84 Abs. 2 
SGB IX)

3.2.1 Persönlicher Anwendungsbereich
1Die nachfolgenden Ausführungen zum Betrieb
lichen Eingliederungsmanagement sind für alle 
Beschäftigten anzuwenden. 2Soweit im Folgenden 
von Arbeitsunfähigkeit gesprochen wird, beinhal
tet dies auch die vorübergehende Dienstunfähig

keit von Beamtinnen bzw. Beamten, Richterinnen 
und Richtern.

3.2.2 Voraussetzungen und Ziele

(1) 1Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres län
ger als sechs Wochen ununterbrochen oder wie
derholt arbeitsunfähig, hat die Dienststelle mit 
der Personalvertretung, bei schwerbehinderten 
Menschen außerdem mit der Schwerbehinderten
vertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der 
betroffenen Person die Möglichkeiten zu erörtern, 
wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden 
werden kann und mit welchen Leistungen oder 
Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt 
und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (BEM). 
2Soweit erforderlich, wird auch die Betriebsärztin 
bzw. der Betriebsarzt hinzugezogen (§ 84 Abs. 1 
und Abs. 2 SGB IX). 3Dies gilt unabhängig von 
einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung für 
alle Beschäftigten.

(2) Ziele des Betrieblichen Eingliederungsma
nagements sind:

– Überwindung der Arbeitsunfähigkeit;

– Vorbeugung vor erneuter Arbeitsunfähigkeit;

– Erhalt des Arbeitsplatzes bzw. Vermeidung der 
Dienstunfähigkeit.

3.2.3 Umsetzung

(1) 1Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres un
unterbrochen oder wiederholt insgesamt länger als 
sechs Wochen arbeitsunfähig, hat die personalver
waltende Stelle zu klären, ob die oder der Beschäf
tigte mit der Beteiligung der Personalvertretung 
und der Schwerbehindertenvertretung einverstan
den ist. 2Das Einverständnis – auch zur ggf. erfor
derlichen Hinzuziehung der Betriebsärztin bzw. 
des Betriebsarztes – soll in den Fällen des § 84 
SGB IX möglichst schriftlich eingeholt und erklärt 
werden. 3Die oder der Beschäftigte ist auf die Ziele 
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen 
und verwendeten Daten hinzuweisen.

(2) Bei schwerbehinderten und gleichgestellten 
behinderten Menschen ist die Schwerbehinder
tenvertretung zusätzlich über den Erstkontakt 
bzw. das Angebot eines Betrieblichen Eingliede
rungsmanagements zu informieren.

(3) Sofern das Einverständnis erteilt wurde, klärt 
die Dienststelle mit den genannten Stellen unter 
Beteiligung der oder des Beschäftigten die Mög
lichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst 
überwunden werden kann und mit welchen Leis
tungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden 
kann.

(4) 1Wenn Leistungen zur Teilhabe oder beglei
tende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht kom
men, werden von der Dienststelle die örtlichen 
gemeinsamen Servicestellen der Rehabilitations
träger (§ 23 SGB IX) oder bei schwerbehinderten 
Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. 
2Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen 
Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt 
und fristgerecht erbracht werden.
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(5) Die einzelnen Dienststellen haben die Mög
lichkeit, ein weitergehendes Betriebliches Einglie
derungsmanagement in Gang zu setzen.

(6) Prämien oder Boni der Rehabilitationsträger 
und der Integrationsämter (§ 84 Abs. 3 SGB IX) 
sollen für die Verbesserung der Arbeitsbedingun
gen eingesetzt werden.

(7) Weitergehende Informationen zum Be
trieblichen Eingliederungsmanagement sind 
im Bayerischen Behördennetz abrufbar unter  
www.stmf.bybn.de Rubrik Personal – Betrieb liches 
Eingliederungsmanagement.

4. Einstellung von schwerbehinderten Beschäftig-
ten

4.1 Vorbildfunktion des Freistaates Bayern
1Die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Berufsleben ist wesentliche Voraussetzung für die 
Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen. 
2Dem Freistaat kommt als öffentlichem Arbeitge
ber dabei auch eine besondere Vorbildfunktion 
zu.

4.2 Beschäftigungspflicht der öffentlichen Arbeit-
geber

(1) 1Öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurch
schnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen 
haben auf wenigstens fünf v. H. der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. 
2Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monat
lich weniger als 40 Arbeitsplätzen haben davon 
abweichend jahresdurchschnittlich je Monat  einen 
schwerbehinderten Menschen, Arbeitgeber mit 
weniger als 60 Arbeitsplätzen zwei schwerbehin
derte Menschen zu beschäftigen.

(2) Schwerbehinderte Frauen sind bei der Erfül
lung der Beschäftigungspflicht besonders zu be
rücksichtigen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 SGB IX).

(3) Auf die Pflicht zur Beschäftigung von beson
ders betroffenen schwerbehinderten Menschen im 
Sinn des § 72 Abs. 1 SGB IX wird hingewiesen.

4.3 Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflicht
arbeitsplätze

4.3.1 Einfache Anrechnung
1Ein beschäftigter schwerbehinderter Mensch wird 
auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte 
Menschen angerechnet (§ 75 Abs. 1 SGB IX). 2Die 
Anrechnung Teilzeitbeschäftigter, die weniger als 
18 Stunden wöchentlich beschäftigt werden, auf 
einen der Pflichtarbeitsplätze lässt die Agentur für 
Arbeit zu, wenn die Teilzeitbeschäftigung wegen 
Art und Schwere der Behinderung notwendig ist 
(§ 75 Abs. 2 Satz 3 SGB IX). 3Bedienstete, deren 
wöchentliche Arbeitszeit infolge von Altersteilzeit 
auf weniger als 18 Stunden herabgesetzt wird, 
werden ohne Zulassung durch die Agentur für 
 Arbeit auf einen Pflichtplatz angerechnet (§ 75 
Abs. 2 Satz 2 SGB IX).

4.3.2 Mehrfachanrechnung
1Die Agentur für Arbeit kann die Anrechnung 
eines schwerbehinderten Menschen, besonders 
eines schwerbehinderten Menschen im Sinn von 
§ 72 SGB IX, auf mehr als einen Pflichtarbeitsplatz, 

höchstens jedoch auf drei Pflichtarbeitsplätze zu
lassen, wenn dessen Eingliederung in das Arbeits 
oder Berufsleben auf besondere Schwierigkeiten 
stößt (§ 76 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). 2Der Antrag auf 
Mehrfachanrechnung soll von der jeweiligen Be
schäftigungsbehörde möglichst frühzeitig, d. h. im 
Zusammenhang mit der Einstellung, bei Beam
tinnen und Beamten vor der Berufung in das Be
amtenverhältnis auf Lebenszeit, gestellt werden. 
3Schwerbehinderten Menschen entstehen hieraus 
keine Nachteile. 4Ein schwerbehinderter Mensch, 
der beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei 
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Men
schen angerechnet (§ 76 Abs. 2 Satz 1 SGB IX).

4.4 Verfahrensweise bei Einstellung
1Die Pflichten des Arbeitgebers bei der Einstel
lung ergeben sich aus § 81 Abs. 1 SGB IX. 2Diese 
für alle Arbeitgeber geltenden Pflichten werden 
durch § 82 SGB IX für die öffentlichen Arbeitgeber 
konkretisiert und ergänzt.

4.4.1 Prüfungspflicht
1Jede Dienststelle ist verpflichtet zu prüfen, ob 
freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Men
schen, insbesondere mit bei der Agentur für Ar
beit als arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten 
schwerbehinderten Menschen, besetzt werden 
können (§ 81 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). 2Dabei ist 
davon auszugehen, dass alle Arbeitsplätze beim 
Freistaat Bayern grundsätzlich zur Besetzung mit 
schwerbehinderten Menschen geeignet sind, so
weit nicht in einzelnen Tätigkeitsbereichen beson
dere Anforderungen an die Beschäftigten gestellt 
werden müssen. 3Die Schwerbehindertenvertre
tung ist im Rahmen der Prüfung unter unverzüg
licher und umfassender Unterrichtung zu hören; 
die getroffene Entscheidung ist ihr unverzüglich 
mitzuteilen (§ 81 Abs. 1 Satz 6 und § 95 Abs. 2  IX). 
4Der Betriebs, Personal, Richter, Staatsanwalt 
und Präsidialrat ist im Rahmen des Bayerischen 
Personalvertretungsgesetzes (BayPVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. November 
1986 (GVBl S. 349, BayRS 2035-1-F) in der jeweils 
geltenden Fassung zu beteiligen.

4.4.2 Besonderer Vermerk bei Stellenausschreibungen
1Bei externen und internen Stellenausschreibun
gen ist zu vermerken, ob die Stelle für die Beset
zung mit schwerbehinderten Menschen geeignet 
ist und dass schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber bei ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt eingestellt werden. 2Die Schwerbehin
dertenvertretung erhält eine Kopie der Stellenaus
schreibung.

4.4.3 Marktplatz freie Stellen

Den Integrationsfachdiensten sowie den Berufsbil
dungs bzw. Berufsförderungswerken werden die 
im Marktplatz freie Stellen veröffentlichten Stel
lenausschreibungen per Newsletter übermittelt.

4.4.4 Meldung freier Stellen an die Agentur für Arbeit
1Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber 
nehmen frühzeitig Kontakt mit den Agenturen 
für Arbeit auf und melden diesen im Bereich 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ein
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schließlich der einzelnen Beamtenverhältnissen 
vorgeschalteten Beschäftigungsverhältnisse) und 
in den Fällen des Qualifikationserwerbs, in de
nen die Ausbildung nicht im Rahmen einer Be
darfsausbildung im Vorbereitungsdienst erfolgt, 
möglichst zeitgleich mit einer etwaigen Stellen
ausschreibung frühzeitig frei werdende und neu zu 
besetzende sowie neue Arbeitsplätze (§ 82 Satz 1 
SGB IX). 2Bei akademischen Berufen kann zusätz
lich eine Anfrage an die Zentrale für Auslands 
und Fachvermittlung (ZAV) in Bonn (Dienststelle 
der Bundesagentur für Arbeit) gerichtet werden. 
3Die Anforderungen des zu besetzenden Arbeits
platzes sollen beschrieben werden.

4.4.5 Vorschlag geeigneter schwerbehinderter Men
schen und Bewerbungen
1Die Agenturen für Arbeit oder ein Integrations
fachdienst (§ 81 Abs. 1 Satz 3 SGB IX) sowie Be
rufsförderungs und Berufsbildungswerke schla
gen geeignete schwerbehinderte Menschen vor. 
2Die Schwerbehindertenvertretung sowie der 
Betriebs, Personal, Richter, Staatsanwalts und 
Präsidialrat sind über die Vermittlungsvorschläge 
und vorliegende Bewerbungen von schwerbehin
derten Menschen unmittelbar nach deren Ein
gang zu unterrichten (§ 81 Abs. 1 Satz 4 SGB IX). 
3Bei Bewerbungen ist die Schwerbehindertenver
tretung nicht zu beteiligen, wenn die schwerbe
hinderte Bewerberin bzw. der schwerbehinderte 
Bewerber dies ausdrücklich ablehnt (§ 81 Abs. 1 
Satz 10 SGB IX). 4Die Schwerbehindertenvertre
tung hat das Recht auf Einsicht in die entschei
dungserheblichen Teile der Bewerbungsunterla
gen aller schwerbehinderten Menschen, sowie die 
entscheidungserheblichen Unterlagen der nicht
behinderten Bewerberinnen und Bewerber, die in 
die engere Wahl kommen.

4.4.6 Vorstellungsgespräch

(1) 1Schwerbehinderte und gleichgestellte behin
derte Menschen, die sich auf einen Arbeitsplatz 
beworben haben (externe und interne Bewerbe
rinnen und Bewerber) oder von den Agenturen 
für Arbeit oder einem Integrationsfachdienst oder 
einem Berufsförderungs und Berufsbildungswerk 
vorgeschlagen worden sind, sind zu einem Vorstel
lungsgespräch einzuladen (§ 82 Satz 2 SGB IX). 
2Nach § 82 Satz 3 SGB IX ist die Einladung zu 
einem Vorstellungsgespräch nur dann entbehr
lich, wenn die fachliche Eignung offensichtlich 
fehlt. 3In Anwendung dieser Regelung ist von 
dem Vorstellungsgespräch nur dann abzusehen, 
wenn zwischen Dienstherrn bzw. Arbeitgeber und 
der Schwerbehindertenvertretung Einvernehmen 
darüber besteht, dass die Bewerberinnen bzw. Be
werber für den freien Arbeitsplatz nicht in Betracht 
kommen, oder wenn eine Einstellung auf Grund 
der in einer Einstellungsprüfung oder in einem 
(besonderen) Auswahlverfahren (Art. 22 Abs. 2 
und 7 des Gesetzes über die Leistungslaufbahn 
und die Fachlaufbahnen der bayerischen Beam
ten und Beamtinnen [Leistungslaufbahngesetz 
– LlbG] vom 5. August 2010 [GVBl S. 410, 571, 
BayRS 203014F] in der jeweils geltenden Fas
sung) erzielten Platzziffer oder Ergebnisses bzw. 
des in einem gesonderten Auswahlverfahren nach 

Art. 22 Abs. 1 Satz 2, Abs. 8 LlbG erzielten Er
gebnisses ausscheidet. 4Die Schwerbehinderten
vertretung hat bei Vorliegen von Bewerbungen 
schwerbehinderter Menschen nach § 95 Abs. 2 
Satz 3 SGB IX das Recht, an allen Vorstellungsge
sprächen im Zusammenhang mit der Stellenbeset
zung teilzunehmen und Einsicht in alle entschei
dungserheblichen Bewerbungsunterlagen der zum 
Vorstellungsgespräch geladenen (behinderten und 
nichtbehinderten) Bewerberinnen und Bewerber 
zu nehmen. 5Die schwerbehinderten (nicht die 
nichtbehinderten) Bewerberinnen und Bewerber 
können allerdings die Teilnahme der Schwerbe
hindertenvertretung gemäß § 81 Abs. 1 Satz 10 
SGB IX ablehnen; diese Beteiligung entfällt nur 
auf ausdrücklichen Wunsch des schwerbehin
derten Bewerbers bzw. der schwerbehinderten 
Bewerberin. 6Über diese Möglichkeit sind die 
schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerber 
in neutraler Form zu informieren.

(2) 1Die vorstehenden Grundsätzen gelten auch 
für die Auswahlverfahren an Hochschulen, die 
einer Berufung von Professorinnen, Professo
ren, Junior professorinnen und Juniorprofesso
ren voraus gehen. 2Bei der Prüfung der Frage, ob 
die fach liche Eignung eines schwerbehinderten 
Menschen für die zu besetzende Stelle fehlt, ist 
ein strenger Maßstab anzulegen; im Zweifel sind 
schwerbehinderte Menschen, die sich auf eine 
Stelle für Professorinnen, Professoren, Junior
professorinnen oder Juniorprofessoren beworben 
 haben, zum Probevortrag einzuladen.

4.4.7 Erörterung der beabsichtigten Entscheidung und 
Unterrichtung der Beteiligten

1Liegen Vermittlungsvorschläge oder Bewerbun
gen von schwerbehinderten Menschen vor und 
sind die Schwerbehindertenvertretung oder die 
vorgenannten Organe der Personalvertretung mit 
der beabsichtigten Entscheidung nicht einverstan
den, ist die Entscheidung – unabhängig von der 
Erfüllung der Beschäftigungspflicht im Geschäfts
bereich des jeweiligen Ressorts – mit diesen unter 
Darlegung der Gründe zu erörtern. 2Dabei sind 
die betroffenen schwerbehinderten Bewerberin
nen und Bewerber zu hören. 3Eine Erörterung 
ist nicht erforderlich, wenn die Dienststelle dem 
Vermittlungsvorschlag oder der Bewerbung der 
schwerbehinderten Menschen folgt. 4Alle Betei
ligten sind vom Arbeitgeber über die getroffene 
Entscheidung unter Darlegung der Gründe un
verzüglich zu unterrichten.

4.5 Konkurrenz schwerbehinderter Bewerberinnen 
und Bewerber mit anderen Personengruppen

4.5.1 Andere schutzbedürftige Personengruppen

1Die in anderen Gesetzen begründete Verpflich
tung zur bevorzugten Einstellung und Beschäf
tigung bestimmter Personenkreise entbindet die 
Dienststelle nicht von der Verpflichtung zur Be
schäftigung schwerbehinderter Menschen nach 
den besonderen Regelungen für schwerbehinderte 
Menschen (§ 122 SGB IX). 2Die Vorschrift bein
haltet ein Benachteiligungsverbot, begründet aber 
keinen Vorrang der schwerbehinderten Menschen 
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gegenüber anderen schutzbedürftigen Personen
gruppen.

4.5.2 Bewerberinnen oder Bewerber aus Reformberei
chen

(1) Die Verpflichtungen der öffentlichen Arbeitge
ber nach den §§ 81 und 82 SGB IX treffen regelmä
ßig auf das besondere Interesse des Dienstherrn, 
von der Struktur und Aufgabenreform betroffenen 
Beschäftigten über den Marktplatz freie Stellen 
der Personalbörse öffentlicher Dienst einen zu
kunftssicheren Dienstposten oder Arbeitsplatz zu 
vermitteln.

(2) 1Bewerbungen von Beamtinnen und Beamten, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von 
der Struktur und Aufgabenreform betroffen sind, 
sind stets sorgfältig und ernsthaft in die engere 
Wahl zu ziehen. 2Bei einer Konkurrenz mit Bewer
bungen von schwerbehinderten Menschen ist die 
Bewerbung schwerbehinderter Menschen wohl
wollend zu prüfen. 3Ein genereller Vorrang einer 
der beiden Bewerberkreise besteht nicht.

4.6 Besonderheiten bei der Besetzung von Beamten
stellen

Für die Besetzung von Beamtenstellen hat das 
Leistungslaufbahngesetz in Ausführung des 
§ 128 Abs. 1 SGB IX und des Art. 99 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) vom 
29. Juli 2008 (GVBl S. 500, BayRS 2030-1-1-F) in 
der  jeweils geltenden Fassung folgende besondere 
Bestimmungen getroffen:

4.6.1 Vorrang bei im Wesentlichen gleicher Eignung 
(Art. 21 Abs. 1 Satz 3 LlbG)
1Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
haben bei der Einstellung Vorrang vor gesetzlich 
nicht bevorrechtigten Bewerberinnen und Bewer
bern mit im Wesentlichen gleicher Eignung, Be
fähigung und fachlicher Leistung. 2Dies gilt auch 
für die Einstellung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern und Auszubildenden.

4.6.2 Körperliche Eignung (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 LlbG)

4.6.2.1 Mindestmaß an körperlicher Eignung
1Bei der Einstellung von schwerbehinderten Men
schen ist großzügig zu verfahren und auf die Art 
der Behinderung Rücksicht zu nehmen. 2Für die 
vorgesehene Tätigkeit darf nur das Mindestmaß 
körperlicher Eignung verlangt werden. 3Hierbei 
kann die körperliche Eignung im Allgemeinen 
auch dann noch als ausreichend angesehen wer
den, wenn schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber nur für die Wahrnehmung bestimmter 
Dienstposten innerhalb der Fachlaufbahn bzw., so
weit gebildet, des fachlichen Schwerpunkts, in der 
bzw. dem sie verwendet werden sollen, körperlich 
geeignet sind; eine Beschränkung der späteren 
freien Verwendbarkeit muss in Kauf genommen 
werden. 4Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass 
in bestimmten Bereichen besondere Anforderun
gen an die körperliche Tauglichkeit aller Beam
tinnen und Beamten gestellt werden müssen, so 
dass sich dort gewisse Beschränkungen bei der 
Einstellung von schwerbehinderten Menschen im 
Beamtenverhältnis ergeben können.

4.6.2.2 Voraussichtliche Dauer der Dienstfähigkeit

(1) 1Schwerbehinderte Menschen können auch 
dann im Beamtenverhältnis eingestellt werden, 
wenn als Folge ihrer Behinderung eine vorzeitige 
Dienstunfähigkeit möglich ist. 2Schwerbehinderte 
Menschen sollen aber nach ärztlichem Zeugnis 
des Gesundheitsamtes bei der erstmaligen Un
tersuchung zur Einstellung in das Beamtenver
hältnis voraussichtlich mit einem hohen Grad der 
Wahrscheinlichkeit noch wenigstens fünf Jahre 
dienstfähig sein. 3Der verkürzte Prognosezeitraum 
ist nur einmal und zwar beginnend ab dem Beam
tenverhältnis auf Widerruf zugrunde zulegen; das 
Beamtenverhältnis auf Probe kann nur dann Be
zugspunkt sein, wenn kein Beamtenverhältnis auf 
Widerruf vorgelagert ist. 4Die Einstellungsbehörde 
hat den untersuchenden Arzt auf die für schwer
behinderte Menschen geltenden Sonderregelun
gen hinzuweisen. 5Im Begutachtungsauftrag soll 
dazu aufgefordert werden, von den Bewerberinnen 
und Bewerbern vorgelegte medizinische Gutach
ten des Zentrums Bayern Familie und Soziales 
und der behandelnden Ärzte mit einzubeziehen 
und in Zweifelsfällen die Ärzte des Zentrums 
 Bayern Familie und Soziales oder die behandeln
den Ärzte zu konsultieren. 6Dies gilt insbesondere 
im Hinblick auf die Auswirkungen behinderungs
bedingter Gesundheitsbeeinträchtigungen auf die 
Dienstfähigkeit.

(2) Im Falle einer notwendigen erneuten amtsärzt
lichen Untersuchung ist entsprechend Abschnitt 7 
Nr. 1 der Verwaltungsvorschriften zum Beamten
recht (VV-BeamtR) vom 13. Juli 2009 (FMBl S. 190, 
StAnz Nr. 35) in der jeweils geltenden Fassung das 
Vorliegen einer dauernden Dienstunfähigkeit aus
zuschließen; auf den ursprünglichen fünfjährigen 
Prognosezeitraum ist nicht mehr abzustellen.

4.6.3 Vorgehensweise bei Fehlen der beamtenrecht-
lichen Einstellungsvoraussetzungen

(1) Kommt im Einzelfall eine Einstellung im 
 Beamtenverhältnis wegen fehlender beamten
rechtlicher Einstellungsvoraussetzungen nicht in 
Betracht, gilt Abs. 2.

(2) 1Stellen, die dem Funktionsvorbehalt (Art. 33 
Abs. 4 GG) unterliegen, sind in der Regel durch 
Beamtinnen bzw. Beamte zu besetzen. 2Die 
Dienststelle hat aber zu prüfen, ob in Ausnahme
fällen auch schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Frage kommen, die nicht die 
beamtenrechtlichen Einstellungsvoraussetzungen 
erfüllen. 3Bei Stellen ohne Funktionsvorbehalt soll 
bei fehlenden beamtenrechtlichen Einstellungs
voraussetzungen vor Ablehnung von schwer 
behinderten Bewerberinnen und Bewerbern 
 deren Beschäftigung als Arbeitnehmer verstärkt 
in  Betracht gezogen werden.

4.7 Haushaltsrechtliche Stellensperre

Bei Neueinstellungen von schwerbehinderten 
Menschen im Sinn des § 2 Abs. 2 SGB IX (nicht 
von gleichgestellten behinderten Menschen im 
Sinn des § 2 Abs. 3 SGB IX) muss eine haushalts
rechtliche Wiederbesetzungssperre nicht einge
halten werden (Art. 6 Abs. 2 Satz 3 des jeweils 
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geltenden Gesetzes über die Feststellung des 
Haushaltsplans des Freistaates Bayern).

4.8 Teilzeitarbeitsplätze

1Die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen ist zu fördern (§ 81 
Abs. 5 Satz 1 SGB IX). 2Schwerbehinderte Men
schen haben im Rahmen der Zumutbarkeit einen 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung. 3Dies gilt 
nicht, soweit beamtenrechtliche Vorschriften ent
gegenstehen.

4.9 Leistungen der Bundesagentur für Arbeit

4.9.1 Förderung der Einstellung und Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen

(1) 1Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit ist unter 
anderem die Förderung der Teilhabe schwerbehin
derter Menschen am Arbeitsleben auf dem allge
meinen Arbeitsmarkt (§ 104 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX). 
2Die Bundesagentur für Arbeit kann im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit zur besonderen Förderung der 
Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen Geldleistungen an Arbeitgeber gewäh
ren. 3Eingliederungszuschüsse (auch für zeitlich 
begrenzte Arbeitsverhältnisse) sind in Anspruch 
zu nehmen. 4Für die Einstellung Verantwortliche 
haben sich vor der Einstellung neuer Beschäftigter 
bei den Agenturen für Arbeit, bei den Integrati
onsfachdiensten, bei dem Integrationsamt oder bei 
weiteren Kostenträgern über die aktuellen Einstel
lungszuschüsse zu informieren.

(2) Für die betriebliche Aus- und Weiterbildung 
von schwerbehinderten Beschäftigten kann die 
Bundesagentur für Arbeit Zuschüsse gewähren.

4.9.2 Beratung der Arbeitgeber

Die Agenturen für Arbeit beraten die Arbeitgeber 
bei der Besetzung von Ausbildungs und Arbeits
plätzen mit schwerbehinderten Menschen.

4.9.3 Einschaltung der Integrationsfachdienste

1Zur Teilhabe von schwerbehinderten Menschen 
mit besonderem Betreuungsbedarf kann sich die 
Agentur für Arbeit der Integrationsfachdienste be
dienen (§§ 109 ff. SGB IX). 2Zu den Aufgaben der 
Integrationsfachdienste rechnen neben der Bera
tung und Unterstützung der schwerbehinderten 
Menschen sowie der Vermittlung auf geeignete 
Arbeitsplätze auch die Beratung, Information 
und Hilfestellung für Arbeitgeber. 3Sie sollen die 
schwerbehinderten Beschäftigten, solange erfor
derlich, am Arbeitsplatz begleiten, die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter mit Zustimmung des 
schwerbehinderten Menschen in der Dienststelle 
über Art und Auswirkung der Behinderung und 
über entsprechende Verhaltensregeln informieren 
und beraten, eine Nachbetreuung und ggf. Krisen
intervention oder psychosoziale Betreuung durch
führen und dem Arbeitgeber als Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen (§ 110 SGB IX). 4Die Leis
tungen der Integrationsfachdienste können einen 
wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Integrati
on auch von Problemfällen in die Dienststelle leis
ten und sollen daher, soweit verfügbar, umfassend 
genutzt werden.

4.10 Leistungen der Integrationsämter

Die Integrationsämter können Geldleistungen für 
die Schaffung neuer – erforderlichenfalls behinde
rungsgerecht ausgestatteter – Arbeits und Aus
bildungsplätze für schwerbehinderte Menschen 
gewähren (§ 102 Abs. 3 SGB IX, §§ 15 und 26 
SchwerbehindertenAusgleichsabgabenverord
nung [SchwbAV] vom 28. März 1988 [BGBl I 
S. 484] in der jeweils geltenden Fassung).

5. Nachteilsausgleich bei Prüfungen

(1) 1§ 38 der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Feb
ruar 1984 (GVBl S. 76, BayRS 2030-2-10-F), zuletzt 
geändert durch § 3 der Verordnung vom 5. Januar 
2011 (GVBl S. 12, 14), sieht die Möglichkeit  eines 
Nachteilsausgleiches für schwerbehinderte Teil
nehmerinnen und Teilnehmer vor. 2Eine diskri
minierungsfreie Gleichstellung ist zu gewährleis
ten.

(2) 1Vielfach wird auf die Regelung des § 38 APO 
in entsprechender Anwendung insbesondere in 
Verordnungen nach Art. 67 LlbG zur modularen 
Qualifizierung verwiesen. 2Ein entsprechender 
Nachteilsausgleich kommt nach Maßgabe dieser 
auch bei dem Erwerb von anderen Erfolgsnach
weisen nach Art. 20 Abs. 2 Satz 5 LlbG in Ver
bindung mit den jeweiligen Verordnungen dazu 
in Betracht.

5.1 Anwendungsbereich

5.1.1 Prüfungen im Sinn des Leistungslaufbahngeset
zes

Die Allgemeine Prüfungsordnung gilt nach § 1 
Abs. 1 APO für  die Einstellungs, Zwischen und 
Qualifikationsprüfungen im Sinn des Art. 22 
Abs. 1 Satz 1 LlbG unmittelbar.

5.1.2 Klausuren während des Vorbereitungsdienstes

Für die während des Vorbereitungsdienstes an
zufertigenden Klausuren, die zur Bildung der Ge
samtprüfungsnote herangezogen werden, sind die 
Regelungen über den Nachteilsausgleich bei Prü
fungen für schwerbehinderte und gleichgestellte 
behinderte Menschen sinngemäß anzuwenden.

5.1.3 Prüfungen für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer 
und Auszubildende

Die Regelungen über den Nachteilsausgleich fin
den ferner für schwerbehinderte Arbeitnehmerin
nen, Arbeitnehmer und Auszubildende im öffent
lichen Dienst entsprechende Anwendung.

5.2 Maßnahmen des Nachteilsausgleichs

5.2.1 Arbeitszeitverlängerung
1Schwerbehinderten und gleichgestellten behin
derten Teilnehmerinnen und Teilnehmern soll auf 
Antrag vom Prüfungsausschuss oder Prüfungsamt 
nach der Schwere der nachgewiesenen Prüfungs
behinderung eine Arbeitszeitverlängerung bis zu 
einem Viertel der normalen Arbeitszeit gewährt 
werden. 2In Fällen besonders weit gehender Prü
fungsbehinderung (armamputierte, blinde, hirn
beschädigte Menschen und schwerbehinderte 
Menschen, die anderen Prüflingen gegenüber 
wesentlich beeinträchtigt sind) kann der Prü
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fungsausschuss oder das Prüfungsamt auf Antrag 
schwerbehinderter oder gleichgestellter behinder
ter Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Arbeits
zeit um bis zu 50 v. H. der normalen Arbeitszeit 
verlängern (§ 38 Abs. 1 APO).

5.2.2 Anderer angemessener Nachteilsausgleich

(1) Neben oder anstelle der Arbeitszeitverlänge
rung kann schwerbehinderten oder gleichgestell
ten behinderten Menschen ein anderer angemes
sener Ausgleich gewährt werden, soweit dieser 
den Wettbewerb nicht beeinträchtigt (§ 38 Abs. 2 
APO).

(2) Abhängig von Art und Schwere der Behinde
rung kommen als Nachteilsausgleich zum Beispiel 
in Betracht:

– Stellung eines eigenen Prüfungsraums,

– Beiordnung einer Hilfskraft, die für die Prü
fungsaufgabe fachlich nicht vorgebildet sein 
darf,

– Benutzung eines Personal Computers,

– kurze Erholungspausen bei mündlichen Prüfun
gen,

– Stellung eines Gebärdensprachdolmetschers/
einer Gebärdensprachdolmetscherin.

5.3 Benachteiligungsverbot
1Der Nachteilsausgleich darf sich nicht nachteilig 
auf die Bewertung der Prüfungsleistungen auswir
ken. 2In Zeugnissen dürfen Hinweise auf einen 
Nachteilsausgleich nicht aufgenommen werden.

5.4 Hinweispflicht
1Alle Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungs
teilnehmer sind bei der Bekanntgabe des Prü
fungstermins (§ 4 APO) auf die Möglichkeit eines 
Nachteilsausgleiches im Prüfungsverfahren hin
zuweisen und zu rechtzeitiger Antragstellung zu 
veranlassen. 2Soweit die Bekanntgabe nicht öffent
lich erfolgt, haben Prüfungsteilnehmerinnen und 
Prüfungsteilnehmer den Hinweis zu bestätigen; 
eine Niederschrift ist zu den Prüfungsunterla
gen zu nehmen. 3Den Prüfungsausschüssen bzw. 
-kommissionen (Prüfungsämtern) ist vor der Prü
fung die Schwerbehinderteneigenschaft bzw. die 
Gleichstellung, der Grad und, soweit bekannt, die 
Art der Behinderung der Prüfungsteilnehmerin
nen und Prüfungsteilnehmer bekannt zu geben, 
soweit diese nicht widersprechen.

5.5 Amtsärztliche Begutachtung
1Die Begutachtung der im Rahmen der Entschei
dung über den Nachteilsausgleich einzuholenden 
amtsärztlichen Gutachten soll nach Möglichkeit 
für alle Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungs
teilnehmer eines Termins durch denselben Amts
arzt durchgeführt werden. 2Die Hauptschwerbe
hindertenvertretung ist gemäß § 95 Abs. 2 SGB IX 
vom Prüfungsausschuss zu hören, wenn vom Vor
schlag des begutachtenden Amtsarztes zuunguns
ten schwerbehinderter Prüfungsteilnehmerinnen 
und Prüfungsteilnehmer abgewichen werden soll. 
3Die Anhörung muss nicht zwingend in schrift
licher Form erfolgen, sie kann auch in sonst ge
eigneter Weise geschehen.

6. Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

6.1 Allgemeines

(1) 1Schwerbehinderte Beschäftigte erfüllen im 
Rahmen ihrer individuellen Leistungsfähigkeit 
ihre Dienstpflichten wie andere nichtbehinderte 
Angehörige des öffentlichen Dienstes. 2Sie benö
tigen allerdings zur Erbringung gleichwertiger 
Leistungen einen größeren Einsatz an Energie 
und Engagement. 3Die Bemühungen schwerbe
hinderter Beschäftigter, trotz ihrer bestehenden 
Beeinträchtigung vollwertige Arbeit zu leisten, 
sind von Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern nach Kräften zu unterstützen. 4Im 
täglichen Arbeitsgeschehen auftretende Schwie
rigkeiten und Spannungen, die auf dem Gesund
heitszustand schwerbehinderter Beschäftigter 
beruhen können, müssen mit Verständnis aus
geglichen werden; falls erforderlich, ist eine psy
chosoziale Betreuung anzuregen und ergänzende 
Unterstützung der Integrationsfachdienste in An
spruch zu nehmen.

(2) 1Es muss auch in Kauf genommen werden, dass 
in Einzelfällen schwerbehinderte Beschäftigte für 
eine Arbeit mehr Zeit benötigen. 2Bei der Zutei
lung von Dienstgeschäften an schwerbehinderte 
Beschäftigte soll dies angemessen berücksich
tigt werden, soweit es die ordnungsgemäße und 
zeitgerechte Abwicklung des Geschäftsganges 
zulässt.

6.2 Ausbildung
1Bei schwerbehinderten Anwärterinnen, An
wärtern und Auszubildenden sind im Rahmen 
der beamtenrechtlichen und haushaltsmäßigen 
Möglichkeiten durch geeignete Maßnahmen die 
notwendigen Rahmenbedingungen für eine be
hinderungsgerechte und erfolgreiche Ausbildung 
im Sinn einer gleichberechtigten Teilhabe – ins
besondere in Bezug auf die Barrierefreiheit – zu 
schaffen. 2In Gesprächen zwischen Ausbildungs
leitung und schwerbehinderten Beschäftigten ist 
rechtzeitig, ggf. auch bereits vor der Einstellung, 
festzustellen, in welchen Bereichen Unterstützung 
notwendig ist und in welchen Bereichen geholfen 
werden kann. 3Dabei soll unter Einbeziehung der 
entsprechenden Berufsbildungs oder Berufsför
derungswerke insbesondere festgestellt werden, 
auf welche Hilfsmittel die schwerbehinderten 
Anwärterinnen, Anwärter und Auszubildenden 
für ein erfolgreiches Durchlaufen der Ausbildung 
angewiesen sind. 4Soweit erforderlich, kann die 
Einstellung schwerbehinderter Bewerberinnen 
und Bewerber bereits einen Monat vor dem regu
lären Einstellungstermin erfolgen. 5Insbesondere 
für blinde Bewerberinnen und Bewerber kann in 
dieser Zeit ein Orientierungstraining an ihrem 
künftigen Ausbildungsplatz erfolgen.

6.3 Beschäftigung entsprechend der Fähigkeiten und 
Kenntnisse
1Schwerbehinderte Menschen haben gemäß § 81 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB IX Anspruch darauf, so 
beschäftigt zu werden, dass sie ihre Fähigkeiten 
und Kenntnisse möglichst voll verwerten und 
weiterentwickeln können. 2Dies gilt nicht, soweit 
die Erfüllung des Anspruchs für die Dienststelle 
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nicht zumutbar ist oder mit unverhältnismäßigen 
Aufwendungen verbunden wäre oder soweit be
amtenrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

6.3.1 Sorgfältige Einweisung am Arbeitsplatz

Werden schwerbehinderte Menschen neu einge
stellt oder übernehmen sie ein neues Arbeitsum
feld, so sind sie sorgfältig am Arbeitsplatz einzu
weisen.

6.3.2 Berufsbegleitende Hilfe am Arbeitsplatz

(1) 1Der Einstellung schwerbehinderter Menschen 
muss eine berufsbegleitende Hilfe am Arbeitsplatz 
folgen. 2Die jeweiligen Dienststellenleitungen und 
die betroffenen schwerbehinderten Beschäftigten 
können vom Integrationsamt unterstützt werden, 
das dabei mit der Bundesagentur für Arbeit und 
den Trägern der Rehabilitation zusammenarbeitet 
(vgl. § 102 Abs. 2 SGB IX; §§ 17 bis 29 SchwbAV).

(2) 1Die Dienststellenleitung oder die Beauftragten 
des Arbeitgebers sollen sich um die schwerbehin
derten Beschäftigten regelmäßig kümmern (zum 
Beispiel Besuche am Arbeitsplatz). 2Im Rahmen 
der Erörterung der beruflichen Fortentwicklungs-
wünsche und möglichkeiten sowie bei Fragen des 
Arbeitsumfeldes und der Zusammenarbeit ist (zum 
Beispiel im Rahmen eines regelmäßigen Mitarbei
tergespräches) besonderes Augenmerk auf mögli
che Barrieren zu legen.

6.4 Unterstützte Beschäftigung nach § 38a SGB IX

(1) 1Die Unterstützte Beschäftigung umfasst eine 
individuelle betriebliche Qualifizierung und bei 
Bedarf Berufsbegleitung. 2Ziel der Unterstützten 
Beschäftigung ist, behinderten Menschen mit be
sonderem Unterstützungsbedarf eine angemesse
ne, geeignete und sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung zu ermöglichen und zu erhalten 
(§ 38a Abs. 1 SGB IX). 3Sie wird von Integrations
fachdiensten oder anderen Trägern durchgeführt. 
4Die Möglichkeiten der Unterstützten Beschäf
tigung sind unter Berücksichtigung der haushalts
rechtlichen Grundsätze auszuschöpfen.

(2) 1Die Leistungen zur individuellen betrieblichen 
Qualifizierung sind in § 38a Abs. 2 SGB IX gere
gelt und können bis zu zwei Jahre (in Einzelfällen 
bis zu drei Jahre) erbracht werden. 2Die Berufs
begleitung gemäß § 38a Abs. 3 SGB IX setzt nach 
Begründung eines sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisses ein mit dem Ziel, das 
bestehende Arbeitsverhältnis dauerhaft zu sichern. 
3Die Leistungen werden erbracht, solange und so
weit sie wegen Art und Schwere der Behinderung 
zur Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses 
erforderlich sind. 4Schwerbehinderte Menschen 
haben einen Anspruch auf Übernahme der Kos
ten einer erforderlichen Berufsbegleitung (§ 38a 
Abs. 3 SGB IX in Verbindung mit § 102 Abs. 3a 
SGB IX und § 17 Abs. 1b SchwbAV), soweit dem 
Integrationsamt Mittel der Ausgleichsabgabe zur 
Verfügung stehen. 5Die Übernahme der Kosten 
einer Berufsbegleitung durch das Integrationsamt 
setzt voraus, dass alle zumutbaren Maßnahmen 
des Arbeitgebers sowie alle vorrangigen Maß
nahmen der Rehabilitationsträger zum Erhalt des 
Arbeitsplatzes im Sinn des Sozialgesetzbuches zur 

Stabilisierung und Sicherung des Beschäftigungs
verhältnisses ausgeschöpft sind.

6.5 Mehrarbeit

1Auf ihr Verlangen sind schwerbehinderte 
 Menschen von Mehrarbeit freizustellen (§ 124 
SGB IX, § 12 Abs. 3 AzV). 2Von der Heranziehung 
zu Bereitschaftsdiensten, Überstunden, Urlaubs 
und Krankheitsvertretungen kann auf Wunsch 
abgesehen werden.

6.6 Dienstposten bzw. Arbeitsplatzwechsel

1Ein Dienstposten bzw. Arbeitsplatzwechsel oder 
die Übertragung anderer oder zusätzlicher Aufga
ben kann für schwerbehinderte Bedienstete mit 
größeren Schwierigkeiten verbunden sein. 2Sie 
sollen daher grundsätzlich nur versetzt, abgeord
net oder umgesetzt werden, wenn ihnen hierbei 
mindestens gleichwertige oder bessere Arbeits
bedingungen oder Entwicklungsmöglichkeiten 
geboten werden. 3Betroffene schwerbehinderte 
Beschäftigte und die jeweilige Schwerbehinder
tenvertretung müssen vorher gehört werden. 4Be
gründeten Anträgen auf Versetzung oder sonsti
gen Wechsel des Arbeitsplatzes soll entsprochen 
werden. 5Die Schwerbehindertenvertretung ist 
nach § 95 Abs. 2 SGB IX zu beteiligen.

6.7 Besetzung freier Stellen

1Bei der Besetzung freier Stellen sind solche 
schwerbehinderte Menschen bevorzugt zu berück
sichtigen, die bereits in der betreffenden Dienst
stelle auf geringer bewerteten Dienstposten tätig 
sind, sofern sie im Wesentlichen in gleicher Weise 
fachlich und persönlich geeignet sind wie sonsti
ge Bewerberinnen und Bewerber. 2Freigeworde
ne für schwerbehinderte Beschäftigte besonders 
geeignete oder ausgestaltete Dienstposten bzw. 
Arbeitsplätze sollen bevorzugt aus ihrem Kreise 
wiederbesetzt werden. 3Soweit sich geeignete 
schwerbehinderte Menschen dafür bewerben, soll 
von einer Ausschreibung im Einvernehmen mit 
der Schwerbehinderten und Personalvertretung 
abgesehen werden.

6.8 Übertragung höherwertiger Tätigkeiten

1Schwerbehinderten Beschäftigten sind im Rah
men der vorhandenen Entwicklungs und Quali
fizierungsmöglichkeiten höherwertige Tätigkeiten 
bevorzugt zu übertragen, wenn sie für diese Tätig
keiten im Wesentlichen in gleicher Weise fachlich 
und persönlich geeignet sind wie sonstige Bewer
berinnen und Bewerber. 2Bei der Übertragung von 
Dienstposten und bei Beförderungen darf, soweit 
es die Anforderungen des Dienstpostens zulassen, 
nur das Mindestmaß an körperlicher Eignung 
für die vorgesehene Tätigkeit verlangt werden 
(Art. 21 Abs. 1 Satz 2 LlbG). 3Schwerbehinderten 
Menschen sind angemessene Probe und Bewäh
rungszeiten einzuräumen. 4Es ist auch zu prüfen, 
ob entsprechende Entwicklungs- oder Qualifizie
rungsmöglichkeiten im Rahmen der haushalts
rechtlichen Gegebenheiten durch Versetzung, 
Umsetzung oder eine andere Aufgabenzuweisung 
geschaffen werden können.
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6.9 Fortbildung

1Besonderer Wert ist auf die berufliche Fortbil
dung der schwerbehinderten Bediensteten zu le
gen. 2Ihnen ist Gelegenheit zu geben, ihre Kennt
nisse und Fähigkeiten zu erweitern. 3Sie haben 
Anspruch auf bevorzugte Berücksichtigung bei 
dienstlichen Maßnahmen zur beruflichen Bildung 
(§ 81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SGB IX) und in zumut
barem Umfang auf Erleichterung der Teilnahme 
an entsprechenden außerdienstlichen Maßnah
men (§ 81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB IX). 4Die Kosten 
für solche Maßnahmen sollen nach Möglichkeit 
übernommen werden. 5Auf die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention – insbesonde
re in Bezug auf die barrierefreie Zugänglichkeit 
des Gebäudes, der Unterlagen für die Fortbildung 
sowie die barrierefreie Nutzbarkeit der Seminar
technik – ist zu achten (vgl. Art. 27 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. d BRK). 6Blinden und hochgradig seh
behinderten Bediensteten ist Fachschrifttum in 
Blindenschrift oder in akustischer bzw. digitali
sierter Form bereitzustellen. 7Soweit erforderlich, 
ist für eine Vorlesekraft zu sorgen. 8Gemäß § 102 
Abs. 3 Nr. 1 Buchst. e SGB IX, § 24 SchwbAV kann 
das Inte grationsamt dem schwerbehinderten Be
schäftigten Geldleistungen für die Teilnahme an 
Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung der 
beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten gewäh
ren; schwerbehinderte Beschäftigte sind erforder
lichenfalls auf diese Möglichkeit hinzuweisen. 
9Entsprechende Leistungen der Bundesagentur 
für Arbeit sind im Sozialgesetzbuch (SGB) Drit
tes Buch (III) – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl I S. 594) in der 
jeweils geltenden Fassung vorgesehen.

6.10 Mitarbeitergespräch

(1) 1Das regelmäßige mindestens alle zwei Jahre 
zu führende Mitarbeitergespräch soll auch zur Er
örterung behinderungsbedingter Probleme und 
notwendiger Unterstützungen zur behinderungs
gerechten Ausgestaltung der Arbeitsorganisation 
und des Arbeitsumfeldes genutzt werden. 2Ferner 
soll es sowohl bei den schwerbehinderten als auch 
bei den übrigen Beschäftigten genutzt werden, um 
etwaige mit der Behinderung im Zusammenhang 
stehende Spannungen im Arbeitsumfeld zu erken
nen, ihre Ursachen zu analysieren und Lösungs
ansätze zu entwickeln. 3Im Rahmen des Mitarbei
tergesprächs soll auch die Frage einer etwaigen 
Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft 
thematisiert werden, soweit bei der jeweiligen Mit
arbeiterin bzw. dem jeweiligen Mitarbeiter kon
krete Anzeichen hierfür vorliegen.

(2) 1Über das Mitarbeitergespräch hinaus können 
aus akutem Anlass Gespräche zwischen Vorge
setzten und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern 
notwendig werden. 2Es ist Aufgabe der Vorgesetz
ten, die Arbeitssituation zu beobachten und bei 
Anzeichen für auftretende Spannungen in offenen 
Gesprächen mit den Beschäftigten Lösungen zu 
erarbeiten.

(3) Bei den in Abs. 1 und 2 genannten Mitar
beitergesprächen ist die Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Menschen hinzu zu ziehen, 

soweit dies von der bzw. dem schwerbehinderten 
Beschäftigten gewünscht wird.

(4) 1Sie sollen ferner auf Beschäftigte zugehen 
und mit ihnen die Angelegenheit offen diskutie
ren, soweit sich Anzeichen und Auffälligkeiten 
zeigen, die auf eine etwaige Schwerbehinderung 
hindeuten. 2Sowohl im Rahmen des Mitarbeiter
gespräches als auch im Rahmen weiterer Gesprä
che soll versucht werden, etwaige Hinderungs
gründe zu ermitteln, die Beschäftigte bisher von 
der Antragstellung auf Anerkennung oder von der 
Offenlegung der Schwerbehinderteneigenschaft 
abgehalten haben. 3In diesem Zusammenhang 
soll auch auf die nach dem SGB IX und dieser Be
kanntmachung möglichen Nachteilsausgleiche 
hingewiesen werden.

7. Arbeitsbedingungen

7.1 Schaffung bestmöglicher Arbeitsbedingungen
1Für schwerbehinderte Menschen müssen die 
jeweils bestmöglichen Arbeitsbedingungen ge
schaffen werden. 2Unter Berücksichtigung der 
individuellen Leistungsfähigkeit schwerbehin
derter Menschen kann eine besondere Regelung 
für die Arbeitszeit und die Arbeitspausen ange
zeigt sein. 3Die Verkehrsverhältnisse können ein 
Entgegenkommen hinsichtlich Dienstbeginn und 
Dienstschluss rechtfertigen.

7.2 Hilfsmittel

(1) 1Zur Erleichterung der Arbeit und zur Erhö
hung der Leistungsfähigkeit sind die nach Art und 
Umfang der Behinderung erforderlichen Hilfsmit
tel bereitzustellen; der Arbeitsplatz ist mit den not
wendigen technischen Arbeitshilfen auszustatten 
(§ 81 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 4 und 5 SGB IX). 2Hierzu 
gehören unter anderem: 3ZurVerfügungStellen 
einer Arbeitsassistenz, behinderungsgerechte 
EDV-Ausstattung, Diktiergeräte und Wörterbücher 
für blinde Beschäftigte, Spezialwähleinrichtungen 
und Vermittlungsanlagen für blinde Telefonistin
nen und Telefonisten, Bildtelefone für hörbehin
derte Menschen (TeleSign) sowie visuelle An
zeigen für eingehende Anrufe und Warnsignale, 
besondere Vorrichtungen zur Telefonbedienung 
durch armamputierte Menschen, behinderungs
gerechte Stühle bzw. Sitzkissen (zum Beispiel 
für oberschenkelamputierte und gelähmte Men
schen). 4Diese Hilfsmittel sind haushaltsmäßig 
im Rahmen der vorhandenen Mittel und Stellen 
(einschließlich der Zuschüsse der Integrationsäm
ter oder anderer Kostenträger, die in Anspruch zu 
nehmen sind) bereitzustellen. 5Die Überprüfung 
der Arbeitsplatzausstattung soll in regelmäßigen 
Abständen erfolgen. 6Eine Einbindung der techni
schen Beraterinnen bzw. Berater des Integrations
amtes bzw. anderer Träger ist sinnvoll.

(2) Im Bereich der staatlichen Schulen ist der 
Dienstherr bzw. Arbeitgeber für die Bereitstellung 
und Kostenübernahme (unter Berücksichtigung 
von möglichen Zuschüssen) für die für die Be
schäftigung individuell erforderlichen Hilfsmittel 
verantwortlich (§ 81 Abs. 4 Nrn. 4 und 5 SGB IX 
in Verbindung mit Art. 2 Bayerisches Schulfinan
zierungsgesetz).
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7.3 Leistungen der Integrationsämter

1Die Integrationsämter können an schwerbehin
derte Menschen und den Dienstherrn bzw. Arbeit
geber Leistungen zur begleitenden Hilfe im Ar
beits und Berufsleben gewähren. 2So können an 
schwerbehinderte Menschen vom Integrationsamt 
unter anderem Geldleistungen für technische Ar
beitshilfen und zum Erreichen des Arbeitsplatzes 
erbracht werden (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a und 
b SGB IX in Verbindung mit § 19 ff.  SchwbAV). 
3Zur behinderungsgerechten Einrichtung von Ar
beitsplätzen sowie zum Ausgleich außergewöhn
licher Belastungen, die mit der Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen im Sinn des § 72 
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a bis d oder des § 75 Abs. 2 
SGB IX verbunden sind (zum Beispiel Stellung ei
ner Arbeits assistenz, vgl. § 17 Abs. 1a SchwbAV), 
können vom Integrationsamt Geldleistungen an 
den Dienstherrn bzw. Arbeitgeber (§ 102 Abs. 3 
Nr. 2 Buchst. a und e SGB IX in Verbindung mit 
§§ 26 und 27 SchwbAV) gewährt werden. 4Insbe
sondere können die Dienststellen für Beschäftig
te, welche die behinderten Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeiter in ihrer Arbeit unterstützen, Zuschüs
se beantragen (§ 27 SchwbAV). 5Soweit eine solche 
innerbetriebliche Lösung nicht möglich erscheint, 
haben die schwerbehinderten Menschen die Mög
lichkeit, beim Integrationsamt die Kostenübernah
me für eine selbstorganisierte Arbeitsassistenz zu 
beantragen (§ 102 Abs. 4 SGB IX).

7.4 Arbeitsumfeld

1Schwerbehinderte Beschäftigte haben Anspruch 
auf behinderungsgerechte Einrichtung und Unter
haltung der Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, 
Maschinen und Gerätschaften sowie Gestaltung 
der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der Ar
beitsorganisation und der Arbeitszeit. 2Die beste
hende Unfallgefahr ist besonders zu berücksichti
gen (§ 81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 SGB IX). 3Die erhöhte 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für schwerbehin
derte Menschen erstreckt sich auch auf Maßnah
men des Brand und Katastrophenschutzes. 4Es ist 
sicherzustellen, dass wenigstens die vorgeschrie
bene Zahl schwerbehinderter Menschen in den 
Dienststellen eine möglichst dauerhafte behinde
rungsgerechte Beschäftigung finden kann (§ 81 
Abs. 3 SGB IX).

7.5 Tele- und Wohnraumarbeitsplätze

1Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen 
kann auf Wunsch insbesondere für schwerbe
hinderte Beschäftigte, für die zum Beispiel der 
tägliche Weg zum Arbeitsplatz wegen behinde
rungsbedingter Mobilitätsbeeinträchtigungen mit 
erheblichen Zusatzbelastungen verbunden ist oder 
bei welchen behinderungsbedingt eine besondere 
Arbeitszeitgestaltung notwendig ist (zum Beispiel 
häufige Unterbrechungen), durch die Zuteilung 
von Tele- oder Wohnraumarbeitsplätzen erreicht 
werden. 2Sofern Tele- oder Wohnraumarbeitsplät
ze zur Verfügung stehen oder eingerichtet wer
den, ist bei der Vergabe der besonderen Situation 
schwerbehinderter Beschäftigter Rechnung zu 
tragen und hat eine Zuteilung unter angemesse
ner Berücksichtigung der sozialen Belange der üb

rigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der 
dienstlichen Erfordernisse bevorzugt an schwer
behinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
erfolgen.

7.6 Arbeitsräume
1Die Arbeitsräume schwerbehinderter Beschäftig
ter sind so auszuwählen und auszustatten, dass die 
Leistungsfähigkeit sowie die Integration in das Ar
beitsumfeld gefördert und erhalten werden; nach 
Möglichkeit ist ein Einzelzimmer zuzuteilen. 2Das 
gilt insbesondere für SchädelHirnverletzte, blin
de, tuberkulöse, querschnittsgelähmte und ampu
tierte (doppel- und oberschenkelamputierte) sowie 
vergleichbare behinderte Menschen, die in der Re
gel besonders lärm- und temperaturempfindlich 
sind. 3Von der Zuweisung eines Einzelzimmers ist 
auf Wunsch der bzw. des Betroffenen abzusehen, 
soweit arbeitsorganisatorische oder arbeitsmedizi
nische (etwa bei tuberkulösen Menschen) Gründe 
oder Belange der übrigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht entgegenstehen.

7.7 Planung, Bau und Umbau von Verwaltungsgebäu
den

(1) 1Bei der Planung, beim Bau und beim Umbau 
von Verwaltungsgebäuden ist auf Barrierefrei
heit zu achten (vgl. Art. 4 und 10 BayBGG sowie 
Art. 48 der Bayerischen Bauordnung). 2Dabei ist 
der Schwerbehindertenvertretung und den kom
munalen Behindertenbeauftragten rechtzeitig (bei 
Planungsbeginn) Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben, insbesondere zu Fragen der barriere
freien Gestaltung des Gebäudezugangs, der Park
möglichkeiten, der sanitären Anlagen sowie von 
Arbeits und Sozialräumen.

(2) Auf die Beratungsstelle der Bayerischen 
 Architektenkammer (Kontaktdaten der vier Bera
tungsstellen in München, Nürnberg, Würzburg, 
Lindau und Bayreuth unter www.byak.de/start/ 
informationenfurbauherren/barrierefreiesbauen/ 
beratungstermine) wird hingewiesen.

7.8 Barrierefreie Hard und Software
1Die eingesetzte Hard und Software soll für alle 
Beschäftigten vom Beginn des Einsatzes an voll 
umfänglich nutzbar sein; bei Planung bzw. Aus
schreibung ist dies bereits zu berücksichtigen. 2So
weit Software oder Hardware von zentraler Stelle 
bereitgestellt wird, hat diese hierfür Sorge zu tra
gen. 3Die Bayerische Verordnung zur Schaffung 
barrierefreier Informationstechnik (Bayerische 
Barrierefreie InformationstechnikVerordnung – 
BayBITV) vom 24. Oktober 2006 (GVBl S. 801, 
BayRS 805-9-4-I) in der jeweils geltenden Fassung 
bleibt unberührt.

7.9 Dienst, Aus und Fortbildungsreisen
1Schwerbehinderte Beschäftigte sind bei Reisen 
zu Dienst, Aus und Fortbildungszwecken, die 
mit Übernachtungen verbunden sind, grundsätz
lich berechtigt, ein Einzelzimmer in Anspruch 
zu nehmen. 2Schwerbehinderte Beschäftigte, die 
eine Dienstreise nur mit fremder Hilfe ausführen 
können und sich deshalb einer Begleitperson be
dienen, die nicht im Dienst des Freistaates Bayern 
steht, werden die insoweit notwendigen Auslagen 
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als Nebenkosten in Höhe der Reisekostensätze er
stattet. 3Auf VV Nr. 12.2 zu Art. 12 BayRKG der 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis
teriums der Finanzen zu den Allgemeinen Ver
waltungsvorschriften zum Bayerischen Reisekos
tengesetz (VV-BayRKG) vom 10. Mai 2002 (FMBl 
S. 235, StAnz Nr. 21) in der jeweils geltenden 
Fassung wird hingewiesen. 4Entsprechend den 
geltenden reisekostenrechtlichen Regelungen 
kommt ggf. auch bei Aus und Fortbildungsreisen 
von schwerbehinderten (nicht gleichgestellten) 
Beschäftigten eine Fahrkostenerstattung nach 
Art. 5 Abs. 1 BayRKG in Betracht.

8. Berufsförderung besonderer Gruppen schwerbe-
hinderter Menschen (§ 72 SGB IX)

8.1 Bedarfsgerechte Assistenz für den Personenkreis 
des § 72 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Schwerbehinderte Menschen, die dem in § 72 
Abs. 1 Nr. 1 SGB IX aufgeführten Personenkreis 
(zum Beispiel blinde, SchädelHirnverletzte Men
schen) angehören, haben wegen Art und Ausmaß 
ihrer Beeinträchtigung Anspruch auf bedarfsge
rechte Assistenz.

8.2 Übernahme in das Beamtenverhältnis

1Sind schwerbehinderte Menschen gemäß Nr. 8.1 
als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer be
schäftigt, können sie nach Maßgabe des Art. 23 
BayBG in das Beamtenverhältnis übernommen 
werden. 2Die Übernahme dieser schwerbehin
derten Beschäftigten ist bei einem Einstieg in der 
ersten Qualifikationsebene im Rahmen der ver
fügbaren Stellen nach einer Dienstzeit von min
destens sechs Monaten auf ihren Antrag ohne Prü
fung möglich. 3In diesen Fällen ist ein Wechsel in 
der Beschäftigung zur Unterbringung auf einem 
Beamtendienstposten nicht zu fordern,  wenn Be
schäftigte wegen ihrer Behinderung nicht in der 
Lage sind, die mit dem Dienstposten verbundenen 
Dienstgeschäfte wahrzunehmen.

8.3 Vorzeitige Beförderung

Bei Wehrdienstbeschädigten, bei Schwerkriegs
beschädigten sowie bei den in § 72 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IX genannten Personen, die als Beamtinnen 
bzw. Beamte wegen ihrer Behinderung vor Ablauf 
der regulären Dienstzeit ausscheiden müssen, 
ohne noch die nächstmögliche Beförderungs
stelle zu erreichen, ist zu prüfen, ob im Rahmen 
vorhandener Planstellen und bei Vorliegen der 
gesetzlichen Beförderungsvoraussetzungen eine 
vorzeitige Beförderung angezeigt ist.

8.4 Umwandlung einer Teilzeitbeschäftigung in eine 
Vollzeitbeschäftigung

Um eine Vollzeitbeschäftigung zu erreichen, ist 
bei teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Be
schäftigten im Sinn des § 72 SGB IX zu prüfen, ob 
ihnen – je nach Lage des Einzelfalls – ein geeigne
ter Arbeitsplatz übertragen oder für sie durch die 
Zusammenfassung mehrerer Aufgaben ein geeig
neter Arbeitsplatz geschaffen werden kann.

9. Beurteilung schwerbehinderter Beschäftigter

9.1 Allgemeines

1Auf die bei der Beschäftigung schwerbehinder
ter Menschen allgemein zu beachtenden Beson
derheiten (Nr. 6.1.) wird hingewiesen. 2Hat die 
Behinderung Auswirkungen auf die Arbeits und 
Verwendungsfähigkeit ist ihnen das Gesamt
urteil zuzuerkennen, das sie erhalten würden, 
wenn ihre Arbeits und Verwendungsfähigkeit 
nicht durch die Behinderung gemindert wäre. 
3Erbringen schwerbehinderte Beschäftigte trotz 
ihrer Behinderung beispielsweise in quantitati
ver Hinsicht gleiche Leistungen, kann in ergän
zenden Bemerkungen darauf verwiesen werden, 
dass schwerbehinderte und diesen gleichgestellte 
behinderte Beamtinnen und Beamte trotz der mit 
der Behinderung verbundenen Erschwernis gute 
bzw. herausragende Leistungen erbringen. 4Dies 
gilt in besonderem Maße für schwerbehinderte 
Menschen im Sinn des § 72 SGB IX.

9.2 Benachteiligungsverbot

1Bei der Beurteilung der Leistung schwerbehin
derter Beamtinnen und Beamter ist eine eventu
elle Minderung der Arbeits und/oder der Ver
wendungsfähigkeit durch ihre Behinderung zu 
berücksichtigen (Art. 21 Abs. 2 LlbG). 2Schwerbe
hinderte Beamtinnen und Beamte dürfen bei der 
Beurteilung nicht benachteiligt werden. 3Dies gilt 
für dienstliche Beurteilungen im Sinn des Art. 54 
Abs. 1 wie auch für die Leistungsfeststellungen 
nach Art. 62 LlbG.

9.3 Besondere Angaben im Beurteilungsvordruck bzw. 
eines Vordrucks der gesonderten Leistungsfest
stellung

(1) Im Kopf des Beurteilungsvordrucks bzw. eines 
Vordrucks der gesonderten Leistungsfeststellung 
ist neben Namen, Amtsbezeichnung etc. auch eine 
Aussage zum Vorliegen einer Behinderung (unter 
Angabe des Grades der Behinderung) zu treffen, 
soweit diese durch Angabe des bzw. der Beschäf
tigten bekannt ist.

(2) 1Hat die Behinderung eine Minderung der Ar
beits bzw. der Verwendungsfähigkeit zur Folge, 
ist in der Beurteilung in den ergänzenden Bemer
kungen (Art. 59 Abs. 1 Satz 6, Abs. 2 Satz 2 LlbG) 
ein Hinweis aufzunehmen, dass die Minderung 
der Arbeits bzw. der Verwendungsfähigkeit in
folge der Behinderung berücksichtigt wurde. 2Ha
ben sich die Leistungen in einem Beurteilungs
zeitraum gegenüber einer früheren Beurteilung 
wesentlich verschlechtert, so ist in der Beurteilung 
zu vermerken, ob und inwieweit die nachlassende 
Arbeits bzw. Verwendungsfähigkeit ggf. auf die 
Behinderung zurückzuführen ist.

(3) 1Im Falle einer Leistungsfeststellung als Vor
aussetzung für den regelmäßigen Stufenaufstieg 
(Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG) ist zu prüfen, in
wieweit festgestellte Leistungsmängel zurechen
bar sind (Art. 62 Abs. 4 Satz 1 LlbG). 2Dies ist dann 
nicht der Fall, wenn diese behinderungsbedingt 
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sind. 3Wenn und soweit dies der Fall ist, kann 
darauf ein Stufenstopp nicht gestützt werden. 4In 
Falle eines verfügten Stufenstopps ist in der ge
sonderten Mitteilung (vgl. Abschnitt 4 Nr. 6.2.3 
der VV-BeamtR, Nr. 30.3 der BayVwVBes) konkret 
darzulegen, warum die Mindestanforderungen 
unter Ausblendung der behinderungsbedingten 
Leistungsmängel gleichwohl nicht erfüllt sind.

9.4 Verwendungseignungen nach Art. 58 Abs. 4 
LlbG

1Schwerbehinderte Beschäftigte sind für die Ver
wendung in Führungspositionen bzw. auf sonsti
gen höherwertigen Dienstposten und Funktionen, 
für die sie die Voraussetzungen grundsätzlich er
füllen, nur dann nicht geeignet, wenn auch bei 
wohlwollender Prüfung unüberwindbare behin
derungsbedingte Einschränkungen bestehen. 2In 
jedem Fall soll dargelegt werden, inwieweit trotz 
der festgestellten behinderungsbedingten Ein
schränkungen alternative Möglichkeiten für die 
Übertragung der genannten Funktionen bestehen. 
3Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass 
es weder im wohlverstandenen Interesse schwer
behinderter Beschäftigter noch des Dienstherrn 
liegt, schwerbehinderten Menschen Aufgaben zu 
übertragen, die sie nicht erfüllen können. 4Sofern 
derartige Einschränkungen bestehen, sind sie – 
ggf. nach Erörterung mit der Schwerbehinder
tenvertretung – in deren Beisein den schwerbe
hinderten Beschäftigten rücksichtsvoll und offen 
darzulegen.

9.5 Eignung für eine modulare Qualifizierung bzw. 
Ausbildungsqualifizierung (Art. 58 Abs. 5 LlbG)

1Nach Nr. 8.2.2 des Abschnitts 3 der VV-BeamtR 
sind nur besonders befähigte Beamte und Be
amtinnen geeignet. 2Sie müssen sich durch weit 
überdurchschnittliche Leistungen ausgezeich
net haben. 3Die Auswahl erfolgt nach Eignung, 
fachlicher Leistung und Befähigung. 4Bei der 
Entscheidung über die Feststellung der Eignung 
bei behinderten Beschäftigten gilt ebenfalls das 
Benachteiligungsverbot des Art. 21 Abs. 2 LlbG 
(vgl. Nr. 2). 5An die Feststellung der Eignung 
sind vor dem Hintergrund des den behinderten 
Beschäftigten gegenüber in besonderem Maße 
geltenden Fürsorgeprinzips keine übertriebenen 
Anforderungen zu stellen. 6Jedoch kann eine Eig
nungsfeststellung nicht erfolgen, wenn auch bei 
wohlwollender Prüfung die an das nach Abschluss 
der jeweiligen Qualifizierung angestrebte Beför
derungsamt gestellten Mindestanforderungen 
nicht erfüllt werden können.

9.6 Besonderheiten im Beurteilungsverfahren

(1) 1Vor Erstellen einer Beurteilung ist die bzw. der 
schwerbehinderte Beschäftigte schriftlich darauf 
hinzuweisen, dass die Schwerbehindertenvertre
tung grundsätzlich über das Anstehen der Beur
teilung und das Ausmaß der Behinderung infor
miert wird, damit sie die Möglichkeit hat, an dem 
Beurteilungsverfahren mitzuwirken. 2Die bzw. der 
schwerbehinderte Beschäftigte kann diese Mit
wirkung innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach dem schriftlichen Hinweis ablehnen.

(2) 1Sofern die bzw. der Beschäftigte die Beteili
gung nicht ablehnt, ist die Schwerbehinderten
vertretung frühzeitig vor Erstellung der Beur
teilung (zum Beispiel bei der Erstellung von sog. 
Vor übersichten bei periodischen Beurteilungen) 
über das Anstehen der Beurteilung und über das 
der bzw. dem Beurteilenden bekannte Ausmaß 
der Behinderung zu informieren. 2Die Schwer
behindertenvertretung kann Beurteilende ihrer
seits über Wesen und Ausmaß der Behinderung 
unterrichten. 3Sie kann darauf hinweisen, welche 
Auswirkungen aus ihrer Sicht die Behinderung 
auf den für die Beurteilung relevanten Sachver
halt haben könnte. 4Ein Anspruch, Auskunft über 
bzw. Einsicht in Beurteilungsunterlagen und die 
Bewertungen zu erhalten bzw. auf die Beurtei
lung Einfluss nehmen zu können, ist damit jedoch 
nicht verbunden. 5Erheben schwerbehinderte Be
amtinnen und Beamte Einwendungen gegen die 
Beurteilung und hat die Schwerbehindertenver
tretung eine Stellungnahme abgegeben oder hat 
sie zu den Einwendungen Stellung genommen, 
ist diese Stellungnahme der vorgesetzten Dienst
behörde im Rahmen des Art. 61 Abs. 1 Satz 4 LlbG 
mit vorzulegen.

9.7 Anwendung auf Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer sowie Auszubildende

Bei schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen, Ar
beitnehmern und Auszubildenden gelten diese 
Grundsätze sinngemäß.

10. Versetzung in den Ruhestand und Entlassung 
schwerbehinderter Beamtinnen bzw. Beamter, 
Kündigung schwerbehinderter Arbeitnehmerin-
nen bzw. Arbeitnehmer

10.1 Allgemeines

Vor der Einleitung von Ruhestandsversetzungen, 
Entlassungen oder Kündigungen sind die Präven
tionsmaßnahmen unter Nr. 3 zu beachten.

10.2 Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfä
higkeit (§ 26 BeamtStG, Art. 65 BayBG)

1Schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte sind 
gegen ihren Willen wegen Dienstunfähigkeit auf 
Grund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung 
nur dann in den Ruhestand zu versetzen, wenn 
festgestellt wird, dass sie auch bei der gebotenen 
Rücksichtnahme nicht fähig sind, ihre Dienst
pflichten zu erfüllen. 2Von der Versetzung in den 
Ruhestand ist gemäß § 26 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG 
in der Regel abzusehen, wenn den schwerbehin
derten Beamtinnen und Beamten ein anderes 
Amt derselben Fachlaufbahn, für das sie eventu
ell bestehende besondere Voraussetzungen un
ter Berücksichtigung ihrer Schwerbehinderung 
erwerben können, übertragen werden kann und 
wenn auf Grund eines amtsärztlichen Zeugnisses 
zu erwarten ist, dass sie den gesundheitlichen Vo
raussetzungen dieses Amtes voraussichtlich noch 
genügen. 3Die Schwerbehindertenvertretung ist 
gemäß § 95 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 84 
SGB IX bereits vor der Vorladung der schwer-
behinderten Beamtinnen und Beamten zur amts
ärztlichen Untersuchung einzubinden.
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10.3 Begrenzte Dienstfähigkeit (§ 27 BeamtStG)
1Von der Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit soll ferner bei Beamtinnen 
bzw. Beamten abgesehen werden, die unter Bei
behaltung ihres Amts ihre Dienstpflichten noch 
während mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit erfüllen können (begrenzte Dienst
fähigkeit). 2Über das Vorliegen der begrenz
ten Dienstfähigkeit ist auf der Grundlage eines 
amtsärztlichen Gutachtens zu entscheiden. 3Der 
Dienstherr soll bei amtsärztlichen Gutachten ne
ben einer Aussage zur Dienstfähigkeit, begrenz
ten Dienstfähigkeit oder Dienstunfähigkeit auch 
eine ärztliche Stellungnahme dazu anfordern, ob 
Beamtinnen und Beamte anderweitig uneinge
schränkt oder eingeschränkt verwendet werden 
können. 4Die Arbeitszeit der Beamtinnen und Be
amten wird entsprechend der begrenzten Dienst
fähigkeit herabgesetzt.

10.4 Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung

Ist beabsichtigt, bei schwerbehinderten Beam
tinnen und Beamten die Arbeitszeit nach § 27 
BeamtStG (begrenzte Dienstfähigkeit) herabzu
setzen, sie vorzeitig in den Ruhestand zu verset
zen oder zu entlassen, ist nach der allgemeinen 
Regelung des § 95 Abs. 2 SGB IX die Schwerbe
hindertenvertretung unverzüglich und umfassend 
zu unterrichten und vor einer Entscheidung an
zuhören.

10.5 Schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer

(1) 1Bei schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern richtet sich die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses wegen teilweiser oder 
voller Erwerbsminderung nach den tarifrecht
lichen Bestimmungen (§ 33 Abs. 2 bis 4 TV-L). 
2Ordentliche und außerordentliche Kündigungen 
des Arbeitsverhältnisses von schwerbehinderten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch 
den Arbeitgeber bedürfen – abgesehen von § 90 
SGB IX – der vorherigen Zustimmung des Integra
tionsamtes (§§ 85 und 91 SGB IX). 3Diese ist auch 
erforderlich, wenn das Arbeitsverhältnis ohne 
Kündigung durch Eintritt teilweiser Erwerbs
minderung oder Berufsunfähigkeit endet (§ 92 
SGB IX). 4Die vorstehenden Ausführungen finden 
dann keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt der 
Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter 
Mensch nicht nachgewiesen ist oder das Zentrum 
Bayern Familie und Soziales nach Ablauf der Frist 
des § 69 Abs. 1 Satz 2 SGB IX eine Feststellung 
wegen fehlender Mitwirkung nicht treffen konnte 
(§ 90 Abs. 2a SGB IX).

(2) Die Vorschrift des § 90 Abs. 2a SGB IX gilt auch 
für gleichgestellte behinderte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, so dass bei Zugang der Kündi
gung die Gleichstellung entweder nachgewiesen 
oder mindestens drei Wochen vor Kündigungszu
gang beantragt worden sein muss.

(3) 1Vor jeder beabsichtigten Kündigung ist die 
Schwerbehindertenvertretung zu hören (§ 95 
Abs. 2 SGB IX). 2Es ist zu prüfen, ob durch Ver
wendung auf einem anderen Arbeitsplatz die Kün
digung vermieden werden kann.

11. Teilzeitbeschäftigung, stufenweise Wiederein-
gliederung nach längerer Krankheit, Altersteil-
zeit

11.1 Teilzeitbeschäftigung

(1) 1Das Beamtenrecht sieht vielfältige Möglich
keiten für eine Teilzeitbeschäftigung vor. 2Gemäß 
Art. 88 Abs. 1 BayBG soll auf Antrag die Arbeits
zeit bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
reduziert werden, sofern dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. 3Dabei ist, soweit entsprechende 
Arbeitszeitmodelle an den Dienststellen allgemein 
eingeführt wurden und dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen, auch die ungleiche Verteilung der 
Arbeitszeit über einen längeren Zeitraum möglich 
(Art. 88 Abs. 4 BayBG). 4Bei familienpolitischer 
Teilzeit nach Art. 89 Abs. 1 BayBG kann die durch
schnittliche Arbeitszeit auf bis zu durchschnittlich 
wöchentlich acht Stunden reduziert werden. 5Im 
Rahmen dieser Vorschriften ist schwerbehinderten 
Beamtinnen und Beamten Teilzeitbeschäftigung 
zu gewähren, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen 
Art und Schwere der Behinderung notwendig ist 
(§ 81 Abs. 5 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 3 
SGB IX).

(2) Entsprechendes gilt für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, wenn zwingende dienstliche 
oder betriebliche Belange nicht entgegenstehen 
(§ 81 Abs. 5 Satz 3 SGB IX, § 11 Abs. 2 TV-L, § 8 
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes).

11.2 Wiedereingliederung nach längerer Erkrankung

(1) 1Mit arbeitsunfähigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern kann nach längerer Erkrankung 
im Einvernehmen mit dem zuständigen Rehabi
litationsträger eine befristete Herabsetzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart werden, 
soweit sie nach ärztlicher Feststellung ihre bis
herige Tätigkeit teilweise wieder verrichten kön
nen und sie nach ärztlicher Einschätzung durch 
eine stufenweise Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit 
voraussichtlich wieder besser in das Erwerbsle
ben eingegliedert werden können (§ 28 SGB IX). 
2Die arbeitsvertraglich vereinbarte wöchentliche 
Arbeitszeit bleibt hiervon unberührt. 3Die Ar
beitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer ist jedoch 
für den Zeitraum der Wiedereingliederung als 
krank zu führen. 4Der Arzt soll nach § 74 Sozial
gesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1988, BGBl I S. 2477) in der 
jeweils geltenden Fassung auf der Bescheinigung 
über die Arbeitsunfähigkeit Art und Umfang der 
möglichen Tätigkeiten angeben und dabei in ge
eigneten Fällen die Stellungnahme des Betriebs
arztes oder mit Zustimmung der Krankenkasse die 
Stellungnahme des Medizinischen Dienstes (§ 275 
SGB V) einholen. 5Auf Grund des Fortbestandes 
der Arbeitsunfähigkeit besteht während der Wie
dereingliederungsphase Anspruch auf Kranken
bezüge, nach deren Auslaufen besteht jedoch kein 
Anspruch auf Entgelt für die geleistete Tätigkeit; 
insoweit besteht Anspruch auf Krankengeld (§ 44 
SGB V).

(2) 1Beamtinnen und Beamten soll eine entspre
chende Arbeitszeit eingeräumt werden, sie leisten 
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für die Zeit der Wiedereingliederung Dienst. 2Es 
handelt sich dabei nicht um Teilzeitbeschäftigung 
im Sinn von Art. 6 des Bayerischen Besoldungs
gesetzes (BayBesG) bzw. um begrenzte Dienst-
fähigkeit.

11.3 Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte
1Schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten im 
Sinn des § 2 Abs. 2 SGB IX, die das 58. Lebensjahr 
vollendet haben, kann auf Antrag eine Teilzeit
beschäftigung mit 60 v. H. der in den letzten fünf 
Jahren vor Beginn der Altersteilzeit durchschnitt
lich geleisteten Arbeitszeit bewilligt werden, wenn 
dringende dienstliche Belange nicht entgegenste
hen (gemäß Art. 91 BayBG). 2Bei der Ermessen
sausübung über die Bewilligung der Altersteilzeit 
sind die besonderen Bedürfnisse der behinderten 
Bediensteten angemessen zu berücksichtigen. 
3Die während der Altersteilzeit insgesamt zu 
erbringende Arbeitszeit kann entsprechend den 
dienstlichen Erfordernissen entweder im Teil
zeitmodell oder im Blockmodell erbracht werden. 
4Eine Kombination der Altersteilzeit im Block
modell mit dem Antragsruhestand ist für schwer
behinderte Menschen im Sinn von § 2 Abs. 2 SGB 
IX möglich. 5Bei Bewilligung der Altersteilzeit im 
Blockmodell muss die Beamtin bzw. der Beamte 
schon mit Antritt der Altersteilzeit erklären, ob sie 
bzw. er mit Erreichen der gesetzlichen Altersgren
ze gemäß Art. 62 BayBG in den Ruhestand treten 
wird oder ob sie bzw. er einen Antrag nach Art. 64 
Nr. 2 BayBG (Antragsruhestand ab vollendetem 
60. Lebensjahr für schwerbehinderte Menschen 
im Sinn von § 2 Abs. 2 SGB IX) stellen will, da dies 
für die Laufzeit der Altersteilzeit von Bedeutung 
ist. 6Bei einer Kombination mit Antragsruhestand 
ist rechtzeitig vor Ende der Ansparphase nachzu
weisen, dass die Schwerbehinderung auch noch 
im Zeitpunkt der beabsichtigten Ruhestandsver
setzung vorliegen wird.

12. Ergänzende und allgemeine Maßnahmen sowie 
Hinweise zur Inklusion schwerbehinderter Men-
schen

12.1 Dienstbefreiung bei extremen Wetterlagen

An Tagen mit extremen Wetterlagen (zum Beispiel 
große Hitze, große Kälte, Schnee oder Eisglät
te) soll schwerbehinderten Beschäftigten, denen 
die jeweilige Wetterlage besondere Erschwernis
se bereitet, eine Erleichterung in der Gestaltung 
der Arbeitszeit oder in angemessenem Umfang 
Dienstbefreiung gewährt werden.

12.2 Zusatzurlaub

12.2.1 Kreis der Berechtigten
1Schwerbehinderten Beschäftigten (§ 2 Abs. 2 
SGB IX) wird sowohl neben dem nach arbeits- 
oder beamtenrechtlichen Vorschriften zustehen
den Urlaub als auch neben dem tariflich geschul
deten Urlaub nach § 125 SGB IX ein Zusatzurlaub 
gewährt. 2Gleichgestellten behinderten Menschen 
steht Zusatzurlaub nicht zu (§ 68 Abs. 3 SGB IX). 
3Günstigere tarifrechtliche Bestimmungen über 
einen Zusatzurlaub für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bleiben unberührt (vgl. § 15 Abs. 3 
Satz 2 TVÜ-Länder).

12.2.2 Dauer des Zusatzurlaubs

(1) Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch 
auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf 
Arbeitstagen im Urlaubsjahr.

(2) 1Bei einer von der Fünf-Tage-Woche abwei
chenden Verteilung der regelmäßigen Arbeits
zeit ist der Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen 
im Verhältnis der durchschnittlichen Verteilung 
der Arbeitstage auf die Kalenderwochen zur Fünf
Tage-Woche umzurechnen (§ 125 Abs. 1 Satz 1 
Halbsatz 2 SGB IX). 2Ein sich hierbei ergebender 
Bruchteil von Arbeitstagen ist weder auf noch 
abzurunden.

Beispiel:

Der schwerbehinderte Beschäftigte arbeitet   
3 Wochen zu je 5 Arbeitstagen im Wechsel mit 
1 Woche zu 6 Arbeitstagen. Daraus ergeben sich 
pro  Arbeitswoche durchschnittlich 5 ¼ Arbeitsta
ge. Der Zusatzurlaub nach § 125 SGB IX beträgt 
danach 5 ¼ Arbeitstage.

(3) Ändert sich bei schwerbehinderten Beschäf
tigten die Verteilung der durchschnittlichen re
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit während 
des Urlaubsjahres vorübergehend oder auf Dauer 
(etwa wenn die regelmäßige Arbeitszeit durch Ge
währung von Teilzeitarbeit von fünf auf drei Tage 
herabgesetzt wird), teilt der Zusatzurlaub gemäß 
§ 125 Abs. 1 Satz 1 SGB IX das Schicksal des Er
holungsurlaubs.

12.2.3 Entstehung des Zusatzurlaubs

(1) 1Die Entstehung des Anspruchs auf Zusatzur
laub unterliegt den Vorschriften des Haupturlaubs. 
2Für schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen bzw. 
Arbeitnehmer bedeutet dies, dass die Voraus
setzungen für die Gewährung des gesetzlichen 
Jahresurlaubs nach dem Mindesturlaubsgesetz 
für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz – BUrlG) 
vom 8. Januar 1963 (BGBl I S. 2) in der jeweils 
geltenden Fassung erfüllt sein müssen. 3Für Be
amtinnen bzw. Beamte müssen die Vorausset
zungen nach dem Bayerischen Beamtengesetz in 
Verbindung mit der Verordnung über den Urlaub 
der  bayerischen Beamten und Richter (Urlaubsver
ordnung – UrlV) vom 24. Juni 1997 (GVBl S. 173, 
ber. S. 486, BayRS 2030-2-25-F) in der jeweils gel
tenden Fassung erfüllt sein.

(2) 1Der Anspruch auf den Zusatzurlaub entsteht ab 
dem Zeitpunkt des Eintritts der Schwerbehinderte
neigenschaft unabhängig von dessen behördlicher 
Feststellung. 2Die bzw. der schwerbehinderte Be
schäftigte hat die Schwerbehinderteneigenschaft 
jedoch nachzuweisen. 3Ist die Schwerbehinderung 
noch nicht gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 SGB IX fest
gestellt, so kann das Vorliegen der Schwerbehin
derteneigenschaft auf andere Weise nachgewiesen 
werden. 4Die bzw. der Dienstvorgesetzte entschei
det dann über den Beginn der Zusatzurlaubsbe
rechtigung nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Würdigung aller vom Antragsteller vorgelegten 
Tatsachen. 5Dabei ist ein großzügiger Maßstab an
zulegen. 6Lässt sich der Zeitpunkt des Eintritts der 
Schwerbehinderteneigenschaft aus einem für die 
Behinderung ursächlichen Ereignis (zum Beispiel 
Unfall) bestimmen, ist dieser Zeitpunkt zugrunde 
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zu legen. 7Falls sich der Zeitpunkt des schädigen
den Ereignisses nicht eindeutig feststellen lässt 
(zum Beispiel chronische Erkrankungen), ist vom 
Datum des Antrags nach § 69 Abs. 1 SGB IX (Ein
gang des Antrags beim Zentrum Bayern Familie 
und Soziales) auszugehen.

12.2.4 Übertragung des Zusatzurlaubs

(1) 1Für die Übertragung des Zusatzurlaubs ins 
nächste Kalenderjahr und den Verfall, gelten die 
Regelungen für den Haupturlaub entsprechend. 
2Eine Ansparung des Zusatzurlaubs nach § 11 
UrlV ist nicht möglich.

(2) Wird die Schwerbehinderteneigenschaft rück
wirkend für ein bereits abgelaufenes Urlaubsjahr 
festgestellt, so kann Zusatzurlaub für das abge
laufene Jahr nur in Anspruch genommen werden, 
wenn die oder der schwerbehinderte Beschäftig
te seinen Anspruch rechtzeitig geltend gemacht 
hat.

12.2.5 Teilurlaub
1Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht 
während des gesamten Kalenderjahres, so hat der 
schwerbehinderte Mensch nach § 125 Abs. 2 Satz 1 
SGB IX für jeden vollen Monat der im Beschäfti
gungsverhältnis vorliegenden Schwerbehinder
teneigenschaft einen Anspruch auf ein Zwölftel 
des Zusatzurlaubs. 2Abweichend von § 125 Abs. 2 
Satz 1 SGB IX gilt im Anwendungsbereich der 
Teilhaberichtlinien für die schwerbehinderten 
Beschäftigten, deren Berechtigung auf Zusatzur
laub nicht während des gesamten Urlaubsjahres 
besteht, folgende großzügigere Regelung:
a) Anspruch auf vollen Zusatzurlaub besteht, 

wenn
– die Schwerbehinderteneigenschaft im Lau

fe des Urlaubsjahres erworben bzw. beendet 
wird,

– das Arbeits oder Dienstverhältnis von 
schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen bzw. 
Arbeitnehmern oder Beamtinnen, Beamten 
im Kalenderjahr mindestens sechs Monate 
besteht.

b) Anspruch auf ein Zwölftel des Zusatzurlaubs 
für jeden angefangenen Monat des Bestehens 
des Dienst oder Arbeitsverhältnisses besteht, 
wenn dieses
– in der ersten Hälfte des Kalenderjahres en

det,
– in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 

beginnt,
– in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres vor 

Erfüllung der Wartezeit endet.
c) Der Beginn der Freistellungsphase im Rahmen 

der Altersteilzeit im Blockmodell gilt insoweit 
als Beendigung des Arbeits bzw. Dienstver
hältnisses.

d) Beamtinnen und Beamte, die mit oder nach 
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den 
Ruhestand treten, erhalten den halben Zusat
zurlaub, wenn das Beamtenverhältnis in der 
ersten Hälfte, den vollen Zusatzurlaub, wenn 
es in der zweiten Hälfte des Urlaubsjahres en
det.

e) 1Bei der Berechnung des anteiligen Zusatzur
laubs sind Bruchteile, die mindestens einen 
halben Tag ergeben, auf volle Urlaubstage auf
zurunden. 2Bruchteile von Urlaubstagen, die 
weniger als einen halben Tag betragen, sind 
dagegen nicht abzurunden, sondern in Höhe 
dieses Bruchteils zu gewähren.

12.2.6 Weitgehende Berücksichtigung der Urlaubswün
sche schwerbehinderter Menschen

Den Wünschen von schwerbehinderten Beschäf
tigten hinsichtlich der Urlaubszeit ist nach Mög
lichkeit zu entsprechen.

12.3 Dienst und Arbeitsbefreiung

Bei der Gewährung von Dienst bzw. Arbeitsbe
freiung aus Anlässen, welche die Interessen von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinde
rung berühren, ist großzügig zu verfahren, (zum 
Beispiel therapeutische Maßnahmen, Dialyse, 
Mobilitätstraining für blinde und hochgradig 
sehbehinderte Menschen, Fortbildungsveranstal
tungen für besondere Gruppen von behinderten 
Menschen).

12.4 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge, medi
zinischen oder beruflichen Rehabilitation

12.4.1 Allgemein
1Vom Zentrum Bayern Familie und Soziales ge
nehmigte Maßnahmen der medizinischen Vor
sorge oder beruflichen Rehabilitation sind den 
schwerbehinderten Beschäftigten zu ermöglichen 
(vgl. Abschnitt 7 Nr. 4 VV-BeamtR). 2Gleiches gilt 
für Maßnahmen der medizinischen Vorsorge 
oder Rehabilitation, die von den Sozialversiche
rungsträgern gewährt werden. 3Schwerbehin
derte Bedienstete haben ihre Dienststelle über 
die Bewilligung der Maßnahme der medizini
schen Vorsorge oder Rehabilitation rechtzeitig zu 
unterrichten. 4Soweit ein Anspruch auf eine vom 
Zentrum  Bayern Familie und Soziales geneh
migte medizinische Vorsorge oder Rehabilitation 
nicht besteht, müssen sich Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer an ihre Krankenkasse bzw. 
den Rentenversicherungsträger wenden. 5Bei 
Beamtinnen und Beamten kann eine Leistungs
gewährung in Form einer stationären Rehabilita
tion (§ 29 BayBhV) bzw. einer Kur erfolgen (§ 30 
BayBhV). 6Schwerbehinderten Lehrkräften kann 
eine stationäre Rehabilitation auch außerhalb der 
Ferienzeit gewährt werden. 7Im Übrigen sind § 19 
UrlV und die einschlägigen urlaubsrechtlichen 
Bestimmungen (§ 10 BUrlG) anzuwenden. 8Die 
Fortzahlung der Bezüge von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern richtet sich bei Maßnahmen 
der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 
nach den tarifrechtlichen Bestimmungen (§ 22 
Abs. 1 TV-L).

12.4.2 Anrechnung von Abwesenheitszeiten

Auf Abschnitt 10 Nrn. 1.3.1.3 und 1.3.1.4  
VVBeamtR wird hingewiesen.

12.5 Wohnungsfürsorge
1Bei der Zuweisung von Staatsbedienstetenwoh
nungen soll – soweit möglich – auf Art und Umfang 
der Behinderung, Entfernung zum Arbeitsplatz, 
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Familienstand und sonstige persönliche Verhält
nisse schwerbehinderter Beschäftigter Rücksicht 
genommen werden. 2Schwerbehinderte Bewerbe
rinnen und Bewerber im Sinn des § 2 Abs. 2 und 3 
SGB IX sind bei der Wohnungsvergabe gegenüber 
nicht schwerbehinderten Bewerberinnen und Be
werbern bei sonst gleichen persönlichen Verhält
nissen vorrangig zu berücksichtigen.

12.6 Abholdienst
1Zur Beförderung von schwerbehinderten Be
schäftigten, die erheblich gehbehindert sind, kann 
für Fahrten zwischen Dienststelle und Wohnung 
ausnahmsweise die unentgeltliche Benutzung 
von Dienstkraftwagen zugelassen werden, soweit 
diese verfügbar sind. 2Auch ein vorübergehender 
Abholdienst kann bei witterungsbedingten oder 
besonderen persönlichen Erschwernissen (zum 
Beispiel Glatteis, Bruch einer Beinprothese) in 
Betracht kommen. 3Voraussetzung ist, dass die 
Wohnung in vertretbarer Entfernung des Dienstor
tes liegt und die Benutzung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels wegen der Art und Schwere der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung unzumutbar 
ist. 4Die Fahrten zwischen Dienststelle und Woh
nung sind nach Möglichkeit als Gemeinschafts
fahrt durchzuführen. 5Über die zu begründenden 
Anträge entscheidet die Dienststellenleitung. 6Die 
Personalvertretung und die Schwerbehinderten
vertretung sind zu beteiligen. 7Die Genehmigung 
ist widerruflich zu erteilen und bei Fortfall der für 
die Erteilung maßgebenden Voraussetzungen zu 
widerrufen.

12.7 Parkmöglichkeiten
1Schwerbehinderten Beschäftigten, die wegen 
ihrer Behinderung auf den Gebrauch eines Kraft
fahrzeuges für den Weg zu und von der Dienststel
le angewiesen sind, ist in der Nähe ihres Arbeits
platzes auf den für die Dienststelle vorhandenen 
Parkplätzen für private Kraftfahrzeuge eine ge
nügende Anzahl von Abstellflächen möglichst in 
der Nähe des Eingangs (Fahrstuhl) bereitzustel
len. 2Falls nötig, sind diese Abstellflächen beson
ders zu kennzeichnen und nach Möglichkeit zu 
überdachen. 3Sind keine Parkplätze vorhanden, 
auf denen Abstellflächen für schwerbehinderte 
Beschäftigte bereitgestellt werden können, so 
sind solche Flächen nach Möglichkeit anzumie
ten oder zu erwerben. 4Anmietung und Erwerb 
müssen wirtschaftlich vertretbar sein. 5Die für 
Fahrzeuge von schwerbehinderten Beschäftigten 
bereitgestellten Abstellflächen sind nach Möglich
keit in die vorgesehene Bewachung der jeweiligen 
Dienststelle oder Anlage einzubeziehen. 6Können 
Abstellflächen nicht bereitgestellt werden, so ist 
von der Dienststelle für die schwerbehinderten Be
schäftigten mit außergewöhnlicher Gehbehinde
rung eine Ausnahmegenehmigung dahingehend 
zu beantragen, dass sie ihr Fahrzeug während des 
Dienstes an einer Stelle mit Parkverbot abstellen 
dürfen (§ 45 Abs. 1b Nr. 2 und § 46 Abs. 1 Straßen
verkehrsordnung).

12.8 Verkauf ausgesonderter Dienstkraftfahrzeuge

Schwerbehinderte Beschäftigte des Freistaates 
Bayern im Sinn von § 2 Abs. 2 SGB IX, die auf 

die Benutzung eines Kraftfahrzeugs angewie
sen sind, können auf Antrag aussonderungsreife 
Dienstkraftfahrzeuge – abweichend von haushalts
rechtlichen Bestimmungen (VV Nr. 1.2 zu Art. 63 
BayHO) – zum Schätzwert erwerben.

12.9 Servicehunde

Servicehunde (zum Beispiel Blindenführ, Roll
stuhlbegleithunde) sind während der Dienstzeit 
am Arbeitsplatz unterzubringen.

12.10 Behindertensport
1Der Behindertensport ist geeignet, zusätzliche 
Gesundheitsschäden zu verhüten, die Arbeitskraft 
zu stabilisieren und den Lebenswillen behinderter 
Menschen zu stärken. 2Daher ist die Teilnahme 
am Behindertensport zu fördern. 3Die Teilnahme 
kann eine geeignete Maßnahme im Rahmen des 
Behördlichen Gesundheitsmanagements sein.

12.11 Gebärdensprachdolmetscherin bzw. Gebärden
sprachdolmetscher
1Bei Schulungs und Bildungsveranstaltungen, 
bei Personalgesprächen (zum Beispiel Mitarbei
tergesprächen) sowie bei Personal- und Schwer
behindertenversammlungen soll hörbehinderten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Wunsch 
eine Gebärdensprachdolmetscherin bzw. ein Ge
bärdensprachdolmetscher zur Verfügung gestellt 
werden. 2Soweit möglich sollen den hörbehinder
ten Menschen schriftliche Unterlagen ausgehän
digt werden. 3Für Schulungs und Bildungsver
anstaltungen können beim Integrationsamt dazu 
Zuschüsse beantragt werden.

13. Aktenführung

13.1 Personalakten

(1) 1Die Personalakten müssen eine Ablichtung 
des Schwerbehindertenausweises (§ 69 Abs. 5 SGB 
IX) enthalten. 2Für die Erfüllung der besonderen 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn kann insbeson
dere bei der Besetzung herausgehobener Dienst
posten oder von Dienstposten mit besonderen 
Anforderungen an die gesundheitliche Eignung 
das Wissen um die Art der Behinderung notwen
dig sein. 3Legt der schwerbehinderte Beschäftigte 
dies nicht ausreichend dar, zum Beispiel durch die 
Vorlage des die Schwerbehinderung feststellenden 
Bescheids, so reicht zur Erfüllung der besonderen 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn aus, dass auf die 
damit verbundenen Nachteile hingewiesen wird. 
4Der schwerbehinderte Beschäftigte ist außerdem 
darauf hinzuweisen, dass Änderungen, die nach 
Ausstellung des bestandskräftigen Schwerbehin
dertenausweises eingetreten sind, unverzüglich 
der Dienststelle mitgeteilt werden müssen. 5Die 
Dienststelle hat die Änderung in der Personalakte 
zu vermerken und ggf. die Berichtigung der Perso
naldatei vorzunehmen und die Schwerbehinder
tenvertretung hiervon in Kenntnis zu setzen.

(2) 1Die Dienststellen sind verpflichtet, ein Ver
zeichnis der bei ihnen beschäftigten schwerbehin
derten Menschen zu führen (§ 80 Abs. 1 SGB IX) 
und der Schwerbehindertenvertretung zuzuleiten 
(§ 80 Abs. 2 in Verbindung mit § 95 Abs. 2 SGB IX). 
2Zu und Abgänge sind der Schwerbehinderten
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vertretung fortlaufend zu melden. 3Es sind auch 
diejenigen schwerbehinderten Menschen und ih
nen Gleichgestellte im Verzeichnis aufzunehmen, 
deren Arbeitsplatz nach § 73 Abs. 2 und 3 SGB IX 
nicht anzurechnen ist.

(3) 1Die Personalakten schwerbehinderter Be
schäftigter sind so zu kennzeichnen, dass die 
Schwerbehinderteneigenschaft sofort erkennbar 
ist. 2Dies gilt entsprechend für die Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten in auto
matisierten Dateien (DVgestützte Personalver
waltungssysteme).

13.2 Schreiben an andere Behörden in Personalange
legenheiten

In Schreiben an andere Behörden in Personalan
gelegenheiten schwerbehinderter Menschen 
ist auf die Schwerbehinderteneigenschaft bzw. 
Gleichstellung unter Angabe des Grads der Be
hinderung hinzuweisen, soweit die Schwerbehin
derteneigenschaft bzw. die Gleichstellung für die 
Personalangelegenheit von Bedeutung ist.

13.3 Kennzeichnung behinderungsbedingter Krank
heitstage

(1) 1Bei krankheitsbedingten Fehlzeiten von 
schwerbehinderten Beschäftigten ist auf aus
drücklichen Wunsch des bzw. der schwerbehin
derten Beschäftigten in der Krankheitsdatei zu 
vermerken, ob die jeweiligen Fehlzeiten behin
derungsbedingt waren. 2Hierdurch soll sicher
gestellt werden, dass etwaige Minderungen der 
Arbeits und Verwendungsfähigkeit, die durch die 
Behinderung bedingt sind, sich auf die dienst liche 
Beurteilung, auf das berufliche Fortkommen bzw. 
auf die Leistungskomponenten bei der Besoldung 
nicht negativ auswirken.

(2) 1Die Kennzeichnung, ob eine Erkrankung be
hinderungsbedingt ist, erfolgt nur auf ausdrückli
chen Wunsch des bzw. der schwerbehinderten Be
schäftigten. 2Der Nachweis ist durch die Vorlage 
einer ärztlichen Bescheinigung zu führen.

13.4 Mitteilungen an die Personalvertretung

Alle Mitteilungen an die Personalvertretung über 
beabsichtigte Personalmaßnahmen, die schwerbe
hinderte Menschen betreffen, müssen grundsätz
lich einen Hinweis auf die Schwerbehindertenei
genschaft enthalten.

13.5 Hinzuziehung der Schwerbehindertenvertretung 
bei Einsicht in die Personalakten

1Schwerbehinderte Beschäftigte haben das Recht, 
bei Einsicht in die über sie geführten Personal
akten die Schwerbehindertenvertretung hinzu
zuziehen und ihr Vollmacht zur Akteneinsicht zu 
erteilen. 2Die Schwerbehindertenvertretung hat 
über den Inhalt der Personalakten Stillschweigen 
zu bewahren, soweit sie von schwerbehinderten 
Beschäftigten nicht von dieser Verpflichtung ent
bunden wird (§ 95 Abs. 3 SGB IX).

14. Zusammenarbeit der zur Wahrung der Interessen 
schwerbehinderter Menschen besonders berufe-
nen Stellen

14.1 Beauftragte bzw. Beauftragter des Arbeitgebers

14.1.1 Bestellung

(1) 1Gemäß § 98 SGB IX hat der Arbeitgeber jeweils 
eine bzw. einen Beauftragten zu bestellen, der ihn 
in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen 
verantwortlich vertritt. 2Für den staatlichen Be
reich bedeutet dies, dass an jeder Dienststelle eine 
Beauftragte bzw. ein Beauftragter bestellt werden 
soll, die bzw. der die Dienststelle in Angelegenhei
ten schwerbehinderter Menschen verantwortlich 
vertritt (Beauftragter der Dienststelle). 3Dies gilt 
auch dann, wenn aktuell keine schwerbehinder
ten Menschen in der Dienststelle beschäftigt sind. 
4Erforderlichenfalls können mehrere Beauftragte 
bestellt werden. 5Von einer Bestellung kann je
doch abgesehen werden, soweit die Bestellung 
gesonderter Beauftragter, zum Beispiel bei enger 
räumlicher Nähe von Dienststellen des gleichen 
Geschäftsbereichs, nicht zweckmäßig erscheint.

(2) 1Die Bestellung oder Abberufung der bzw. des 
Beauftragten ist den personalbearbeitenden Stel
len, der örtlichen Schwerbehindertenvertretung 
und der Personalvertretung anzuzeigen. 2Auf die 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 
(§ 95 Abs. 2 Satz 1 SGB IX) und das Mitwirkungs
recht der Personalvertretung (Art. 76 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 9 BayPVG) wird hingewiesen. 3Außerdem ist 
die bzw. der Beauftragte der zuständigen Agentur 
für Arbeit und dem Integrationsamt zu benennen 
(§ 80 Abs. 8 SGB IX). 4Sie bzw. er kann mit diesen 
Stellen unmittelbar in Verbindung treten.

14.1.2 Aufgaben

(1) 1Die bzw. der Beauftragte der Dienststelle ist 
dazu berufen, ausgleichend und vermittelnd zu 
wirken und hat insoweit etwaige Entscheidungen 
der Dienststelle vorzubereiten. 2Diese Tätigkeit er
fordert neben Lebens und Verwaltungserfahrung 
auch Aufgeschlossenheit und Verständnis für die 
Belange schwerbehinderter Menschen und der 
Dienststelle.

(2) 1Die bzw. der Beauftragte hat sich dafür ein
zusetzen, dass die zu Gunsten schwerbehinderter 
Menschen geltenden Gesetze, Rechtsverordnun
gen, Tarifverträge und Verwaltungsvorschriften in 
ihrer bzw. seiner Dienststelle ausgeführt werden; 
insbesondere hat sie bzw. er auf die Erfüllung der 
Beschäftigungsquote zu achten. 2Sie bzw. er soll 
sich auch dafür einsetzen, dass Beschäftigten der 
Dienststelle, welche die Voraussetzungen für die 
Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft 
erfüllen, die Anerkennung beantragen und die
se gegenüber dem Dienstherrn auch offen legen. 
3Die bzw. der Beauftragte der Dienststelle soll 
dabei auf Beschäftigte, die Anzeichen für dauer
hafte gesundheitliche Einschränkungen zeigen, 
offen und mit dem notwendigen Einfühlungsver
mögen zugehen. 4Dabei soll auch über mögliche 
Nachteilsausgleiche und Arbeitserleichterungen 
nach den gesetzlichen Vorschriften und dieser 
Bekanntmachung informiert werden.
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14.1.3 Fortbildung

Der bzw. dem Beauftragten ist ausreichend Ge
legenheit zu geben, ihre bzw. seine Kenntnisse 
und Erfahrungen durch den Besuch einschlägiger 
Fortbildungsveranstaltungen zu erwerben, zu ver
tiefen und zu erweitern.

14.2 Integration schwerbehinderter Menschen als 
 Personalführungsaufgabe
1Die Integration schwerbehinderter Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern in das Arbeitsumfeld, 
der Ausgleich und die Vermeidung von Störun
gen und Spannungen mit nichtbehinderten Kol
leginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten und 
eine den Belangen und Fähigkeiten der schwer
behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie den dienstlichen Bedürfnissen angepasste 
Arbeitsorganisation sind wesentlicher Teil der Per
sonalführungsaufgabe der Dienststellenleitung, 
des bzw. des Beauftragten der Dienststelle und der 
mit Personalführungsaufgaben betrauten unmit
telbaren Vorgesetzten.  Sie sind daher aufgerufen, 
die hierfür erforderlichen Fähigkeiten und Kennt
nisse durch geeignete Fortbildungen zu erwerben, 
zu aktualisieren und zu erweitern. 3Bei der Kon
zeption entsprechender Fortbildungsangebote zur 
Personalführung soll auf diesen Themenkomplex 
eingegangen werden.

14.3 Schwerbehindertenvertretung

14.3.1 Wahl
1Zur Wahrung ihrer Interessen wählen die schwer
behinderten Bediensteten einer Dienststelle, in 
der wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen 
nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, eine 
Vertrauensperson und wenigstens eine Stellvertre
terin bzw. einen Stellvertreter (siehe auch § 94 ff. 
SGB IX). 2Ist für den Bereich einer Dienststelle ein 
Gesamtpersonalrat errichtet, wählen die Schwer
behindertenvertretungen der (Teil-)Dienststellen 
eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.

14.3.2 Aufgaben
1Die Schwerbehindertenvertretung hat die Ein
gliederung schwerbehinderter Menschen in den 
Betrieb oder die Dienststelle zu fördern, die In
teressen der schwerbehinderten Beschäftigten in 
dem Betrieb oder der Dienststelle zu vertreten und 
ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen 
(§ 95 Abs. 1 SGB IX). 2Sie hat vor allem
– darüber zu wachen, dass die zu Gunsten der 

schwerbehinderten Menschen geltenden Geset
ze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs oder 
Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanord
nungen durchgeführt, insbesondere auch die 
dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 
84 SGB IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt 
werden,

– Maßnahmen, die den schwerbehinderten Be
schäftigten dienen, insbesondere auch präven
tive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen 
zu beantragen,

– Anregungen und Beschwerden von schwerbe
hinderten Beschäftigten entgegenzunehmen 
und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Ver
handlungen mit dem Arbeitgeber auf eine Erle

digung hinzuwirken; sie hat die schwerbehin
derten Beschäftigten über den Stand und das 
Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten.

3Außerdem hat die Schwerbehindertenvertretung 
die Beschäftigten bei Anträgen an das Zentrum 
Bayern Familie und Soziales auf Feststellung des 
Vorliegens einer Behinderung und ihres Grades 
sowie der Schwerbehinderteneigenschaft und bei 
Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für 
Arbeit zu unterstützen.

14.3.3 Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung

(1) 1Die Schwerbehindertenvertretung ist in allen 
Angelegenheiten, die einen einzelnen schwerbe
hinderten Menschen oder die schwerbehinderten 
Menschen als Gruppe berühren, von der Leitung 
der Dienststelle oder deren Beauftragten unver
züglich und umfassend zu unterrichten und vor 
einer Entscheidung zu hören; die getroffene Ent
scheidung ist ihr unverzüglich mitzuteilen (§ 95 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX). 2Die Durchführung oder 
Vollziehung einer ohne entsprechende Beteiligung 
getroffenen Entscheidung ist auszusetzen; die Be
teiligung ist innerhalb von sieben Tagen nachzu
holen; sodann ist endgültig zu entscheiden (§ 95 
Abs. 2 Satz 2 SGB IX). 3Entscheidet eine überge
ordnete Dienststelle über persönliche Angelegen
heiten schwerbehinderter Beschäftigter, ist die bei 
der entscheidenden Dienststelle jeweils gebildete 
Gesamt oder Bezirks oder Hauptschwerbehin
dertenvertretung gemäß § 95 Abs. 2 SGB IX zu 
beteiligen; diese hat der Schwerbehindertenver
tretung der Dienststelle, in welcher der schwerbe
hinderte Mensch beschäftigt ist, Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. 4Dies gilt nicht in den Fällen, 
in denen der Personalrat der Beschäftigungsbe
hörde zu beteiligen ist (§ 97 Abs. 6  SGB IX).

(2) 1Nach § 95 Abs. 2 SGB IX ist die Schwerbehin
dertenvertretung auch dann zu beteiligen, wenn 
dem Antrag schwerbehinderter Beschäftigter in 
vollem Umfang stattgegeben wird. 2Zur Vermei
dung eines unnötigen Verwaltungsaufwands soll 
die Dienststellenleitung eine einvernehmliche 
Regelung mit der zuständigen Schwerbehinder
tenvertretung herbeiführen, die den beiderseitigen 
Aufwand für diese Fälle möglichst gering hält.

(3) 1Bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist die 
Schwerbehindertenvertretung insbesondere zur 
Verschwiegenheit verpflichtet (§ 96 Abs. 7 SGB IX). 
2Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch nach dem 
Ausscheiden aus dem Amt fort.

(4) 1In Angelegenheiten, in denen die Schwerbe
hindertenvertretung bzw. Gesamtschwerbehin
dertenvertretung bzw. Bezirksschwerbehinder
tenvertretung selbst betroffen ist, ist die jeweils 
zuständige Gesamtschwerbehindertenvertretung 
bzw. Bezirksschwerbehindertenvertretung bzw. 
Hauptschwerbehindertenvertretung gemäß § 95 
Abs. 2 SGB IX zu beteiligen. 2In Angelegenheiten 
der Hauptschwerbehindertenvertretung ist ihre 
Stellvertretung zu beteiligen.

14.3.4 Information der Schwerbehindertenvertretung

(1) Um der Schwerbehindertenvertretung und im 
Fall des § 97 Abs. 6 SGB IX der Gesamt- bzw. Be
zirks bzw. Hauptschwerbehindertenvertretung ei
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nen laufenden Überblick über den zu betreuenden 
Personenkreis zu geben, sind Zu und Abgänge 
von schwerbehinderten Beschäftigten unverzüg
lich mitzuteilen.

(2) Verfügungen von allgemeiner Bedeutung so
wie solche welche die schwerbehinderten Men
schen als Gruppe besonders berühren, sollen an 
die Schwerbehindertenvertretung weitergegeben 
werden.

(3) Die Vertrauenspersonen und die Gesamt- bzw. 
Bezirks und Hauptschwerbehindertenvertretung 
sind über die jeweils laufenden Programme zur 
Integration und verstärkten Einstellung schwer
behinderter Menschen zu informieren.

14.3.5 Versammlung der schwerbehinderten Menschen

(1) 1Im Rahmen der Beratung und Betreuung kann 
jede Schwerbehindertenvertretung eine Versamm
lung schwerbehinderter Menschen in der Dienst
stelle, jede Gesamtschwerbehindertenvertretung 
eine Versammlung der Schwerbehindertenvertre
tungen ihres Zuständigkeitsbereichs, jede Bezirks
schwerbehindertenvertretung eine Versammlung 
der Schwerbehindertenvertretungen ihres Bezirks 
und die Hauptschwerbehindertenvertretung eine 
Versammlung der Bezirksschwerbehinderten
vertretungen und der Schwerbehindertenver
tretungen mindestens einmal im Kalenderjahr 
durchführen (§ 95 Abs. 6, § 97 Abs. 8 SGB IX). 
2Der Versammlungsort ist so zu wählen und die 
Dauer der Versammlung so einzurichten, dass die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam
keit beachtet werden.

(2) In den Versammlungen berichtet der Arbeitge
ber gemäß § 83 Abs. 3 SGB IX.

14.3.6 Stellung der Schwerbehindertenvertretung
1Die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung 
ist unentgeltlich und ehrenamtlich (§ 96 Abs. 1 
SGB IX). 2Die Schwerbehindertenvertretung darf 
in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder 
wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder be
günstigt werden; dies gilt auch für die berufliche 
Entwicklung (§ 96 Abs. 2 SGB IX). 3Ihre Rechts
stellung, insbesondere hinsichtlich des Kündi
gungs, Versetzungs und Abordnungsschutzes 
entspricht der eines Mitglieds der Personalver
tretung (§ 96 Abs 3 Satz 1 SGB IX). 4Erleidet die 
Schwerbehindertenvertretung (Gesamt bzw. Be
zirks- bzw. Hauptschwerbehindertenvertretung) 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit einen Unfall, 
so gilt dieser bei Beamtinnen oder Beamten als 
Dienstunfall (§ 96 Abs. 3 SGB IX, Art. 11 BayPVG), 
bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als 
Arbeitsunfall (§§ 2 und 8 Sozialgesetzbuch [SGB] 
Siebtes Buch [VII]).

14.3.7 Freistellung der Schwerbehindertenvertretung
1In Dienststellen, in denen in der Regel wenigstens 
200 schwerbehinderte Menschen beschäftigt sind, 
sind die Vertrauenspersonen auf Wunsch freizu
stellen. 2Dies gilt entsprechend für die Gesamt, 
Bezirks und Hauptschwerbehindertenvertretung. 
3Im Übrigen werden die Vertrauenspersonen in 
angemessenem Umfang von ihrer beruflichen 
Tätigkeit befreit, soweit dies zur Durchführung 

ihrer Aufgaben erforderlich ist (§ 96 Abs. 4, § 97 
Abs. 7 SGB IX). 4Bei der Bemessung des zeitlichen 
Umfangs der Freistellung können insbesondere 
die Anzahl der Beschäftigten und strukturelle Be
sonderheiten, wie zum Beispiel die Lage der zu 
betreuenden Dienststellen oder Betreuung von 
schwerbehinderten Beschäftigten mit besonderem 
Betreuungsaufwand (insbesondere Mehrfachan
rechnungen), von Bedeutung sein.

14.3.8 Stellvertretende Schwerbehindertenvertretung

(1) Die stellvertretende Schwerbehindertenver
tretung besitzt während der Dauer der Vertretung 
und der Heranziehung zu bestimmten Aufgaben 
nach § 95 Abs. 1 Satz 4 SGB IX die gleiche persön
liche Rechtsstellung wie die Vertrauensperson; im 
Übrigen hat die Stellvertretung die gleiche Rechts
stellung wie Ersatzmitglieder der Personalvertre
tung (§ 96 Abs. 3 Satz 2 SGB IX).

(2) 1Nach § 95 Abs. 1 Satz 4 SGB IX kann die 
Schwerbehindertenvertretung in Dienststellen 
mit in der Regel mehr als 100 schwerbehinder
ten Menschen nach Unterrichtung des Arbeit
gebers das mit der höchsten Stimmenzahl ge
wählte stellvertretende Mitglied zu bestimmten 
Auf gaben heranziehen, in Dienststellen mit mehr 
als 200 schwerbehinderten Menschen das mit der 
nächsthöchsten Stimmzahl gewählte weitere stell
vertretende Mitglied. 2Die Entscheidung über die 
Heranziehung der Stellvertretung zu bestimmten 
Aufgaben trifft die Schwerbehindertenvertretung 
nach pflichtgemäßem Ermessen. 3Die Vertrauens
personen sollen mit der Delegation von Aufgaben 
verantwortungsvoll umgehen und die berechtigten 
Interessen des Arbeitgebers berücksichtigen.

14.3.9 Tragung der Kosten der Schwerbehindertenver
tretung
1Die durch die Geschäftsführung der Schwerbe
hindertenvertretung (Gesamt bzw. Bezirks bzw. 
Hauptschwerbehindertenvertretung) entstehen
den Kosten trägt die Dienststelle (§ 96 Abs. 8, § 97 
Abs. 7 SGB IX). 2Sie hat ihr die für die Durch
führung ihrer Aufgaben notwendige Unterstüt
zung zu gewähren (zum Beispiel Erledigung von 
Schreib- und Büroarbeiten). 3Der Schwerbehin
dertenvertretung ist, soweit erforderlich, ein Raum 
bereitzustellen, in dem sie sich mit den schwer
behinderten Beschäftigten ungestört besprechen 
kann. 4Für Bekanntmachungen sind geeignete 
Plätze (Anschlagtafeln) verfügbar zu halten (§ 96 
Abs. 9 SGB IX, Art. 43 Abs. 2, Art. 44 Abs. 2 und 
3 BayPVG). 5Die Möglichkeiten des Intra bzw. 
Internets können im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten genutzt werden.

14.3.10 Ersatz von Reisekosten
1Für Reisen, die Vertrauenspersonen der schwer
behinderten Beschäftigten im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Schwerbehindertenvertretung, 
Gesamtschwerbehindertenvertretung, Bezirks
schwerbehindertenvertretung oder Hauptschwer
behindertenvertretung unternehmen, erhalten 
sie Reisekostenvergütung in entsprechender 
Anwendung des Bayerischen Gesetzes über die 
Reisekostenvergütung der Beamten und Richter 
(Bayerisches Reisekostengesetz – BayRKG) vom 
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24. April 2001 (GVBl S. 133, BayRS 2032-4-1-F) in 
der jeweils geltenden Fassung. 2Hinsichtlich der 
Fahrkostenerstattung werden sie den Beamtinnen 
bzw. Beamten der übrigen Besoldungsgruppen im 
Sinn des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayRKG gleichge
stellt. 3Bezüglich der Erstattung von Auslagen 
für notwendige Begleitpersonen wird auf Nr. 7.9 
verwiesen.

14.3.11 Fortbildung der Schwerbehindertenvertretung
1Die Schwerbehindertenvertretungen sowie ihre 
Stellvertretungen haben einen Anspruch auf Teil
nahme an Schulungs und Bildungsveranstaltun
gen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für 
die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung er
forderlich sind (§ 96 Abs. 4 Sätze 3 und 4 SGB IX). 
2Für die Kostentragung gilt § 96 Abs. 8 SGB IX. 
3Im Übrigen gelten die Regelungen über die Kos
tenerstattung für die Teilnahme von Mitgliedern 
der Personalvertretung an Schulungs und Bil
dungsveranstaltungen entsprechend.

14.3.12 AGSV Bayern

(1) Die Hauptschwerbehindertenvertretungen 
und Schwerbehindertenvertretungen der obersten 
Landesbehörden des Freistaates Bayern können 
sich zu einer Arbeitsgemeinschaft der Schwerbe
hindertenvertretungen bei den obersten Bayeri
schen Landesbehörden – AGSV Bayern – zusam
menschließen (Internet: www.agsv.bayern.de bzw. 
Behördennetz: www.agsv.bybn.de) und Mitglied 
in der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehinder
tenvertretungen der Länder – AGSV Länder – ein
schließlich der ressortspezifischen Bundes- und 
Länderarbeitsgemeinschaften werden.

(2) Die AGSV Bayern kann ein Mitglied zu Sit
zungen der Arbeitsgemeinschaft der Hauptperso
nalräte (Art. 80a Abs. 5 in Verbindung mit Art. 40 
Abs. 1 BayPVG) entsenden und erhält in diesem 
Rahmen die Informationen die ihr durch Art. 80a 
Abs. 2 BayPVG zugänglich sind.

14.4 Personalvertretung

(1) 1Die Personalvertretung hat auf die Eingliede
rung und berufliche Entwicklung schwerbehin
derter Bediensteter hinzuwirken, für eine ihren 
Fähigkeiten und Kenntnissen entsprechende 
Beschäftigung zu sorgen und erforderlichenfalls 
Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwer
behinderter Beschäftigter zu beantragen (Art. 69 
Abs. 1 Buchst. d und e BayPVG). 2Die Personal
vertretung hat auch darauf zu achten, dass die der 
Dienststelle nach §§ 71, 72 und 81 bis 84 SGB IX 
obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden (§ 93 
Satz 2 SGB IX). 3Sie wird an den Verhandlungen 
über eine Integrationsvereinbarungen beteiligt 
(§ 83 Abs. 1 SGB IX).

(2) 1Die Schwerbehindertenvertretung hat das 
Recht, an allen Sitzungen der Personalvertretung 
und ihrer Ausschüsse beratend teilzunehmen (§ 95 
Abs. 4 SGB IX in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 
BayPVG). 2Dies gilt auch dann, wenn der Perso
nalrat durch Einzelpersonen oder eine Gruppe 
vertreten wird. 3Sie kann beantragen, Angelegen
heiten, die einzelne schwerbehinderte Beschäf
tigte oder die schwerbehinderten Menschen als 
Gruppe besonders betreffen, auf die Tagesordnung 

der nächsten Sitzung zu setzen (§ 95 Abs. 4 SGB IX 
in Verbindung mit Art. 34 Abs. 3 BayPVG). 4Bei 
Beschlüssen, die überwiegend schwerbehinderte 
Menschen betreffen, hat die Schwerbehinderten
vertretung Stimmrecht (Art. 40 Abs. 2 BayPVG). 
5Ihr ist daher die Tagesordnung und der Zeit
punkt der Sitzung rechtzeitig bekannt zu geben 
(Art. 34 Abs. 2 Satz 3 BayPVG); der entsprechende 
Teil der Niederschrift über die Sitzung, an der sie 
teilgenommen hat, ist ihr im Abdruck zuzuleiten 
(Art. 41 Abs. 2 BayPVG). 6Erachtet sie einen Be
schluss der Personalvertretung als eine erhebliche 
Beeinträchtigung wichtiger Interessen schwerbe
hinderter Beschäftigter oder ist sie entgegen § 95 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX vom Arbeitgeber nicht betei
ligt worden, so ist auf  ihren Antrag der Beschluss 
auf die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der 
Beschlussfassung an auszusetzen; die Vorschrif
ten des Personalvertretungsrechts über die Ausset
zung von Beschlüssen gelten entsprechend (§ 95 
Abs. 4 SGB IX, Art. 39 BayPVG).

(3) Das Vorstehende gilt auch, wenn der Personal
rat die Entscheidung gemäß Art. 32 Abs. 4 BayPVG 
überträgt und in Fällen eines förm lichen Erörte
rungsgesprächs nach Art. 70 und 72 BayPVG im 
Rahmen von Mitbestimmungs und Mitwirkungs
verfahren.

(4) 1Die Schwerbehindertenvertretung ist zu  
den gemeinsamen Besprechungen zwischen 
Dienststellenleitung und Personalvertretung 
(Art. 67 Abs. 1 BayPVG) hinzuzuziehen (§ 95 
Abs. 5 SGB IX). 2Das Teilnahmerecht gilt unab
hängig davon, ob für die einzelne Besprechung 
die Behandlung von Schwerbehindertenangele
genheiten vorgesehen ist oder nicht.

14.5 Integrationsvereinbarung

(1) Diese Bekanntmachung ist eine dem § 83 Abs. 1 
SGB IX entsprechende Regelung im Sinn von § 82 
Satz 4 SGB IX.

(2) In Einzelfällen können die Behörden im Sinn 
von § 71 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX mit der Schwerbe
hindertenvertretung und den in § 93 SGB IX 
 genannten Vertretungen zur Regelung spezifi
scher Besonderheiten eine weitergehende ver
bindliche Integrationsvereinbarung abschließen 
(§ 83 SGB IX).

15. Schlussbestimmungen

15.1 Inkrafttreten
1Diese Bekanntmachung tritt am 22. Dezember 
2012 in Kraft. 2Mit Ablauf des 21. Dezember 2012 
tritt die Bekanntmachung des Bayerischen Staats
ministeriums der Finanzen über die Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Angehöriger des Öffent
lichen Dienstes in Bayern „Fürsorgerichtlinien“ 
2005 vom 3. Dezember 2005 (FMBl S. 193, StAnz 
Nr. 50) außer Kraft.

15.2 Unterrichtung
1Diese Bekanntmachung ist allen Dienststellenlei
tungen, den Beauftragten gemäß § 98 SGB IX, den 
Personalvertretungen, den Richtervertretungen, 
den Staatsanwaltsvertretungen, den Gleichstel
lungsbeauftragten und den Schwerbehinderten
vertretungen zur Kenntnis und Beachtung zuzu
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leiten. 2Außerdem sind alle Bearbeiterinnen und 
Bearbeiter von Personal und Organisationsange
legenheiten über den Inhalt dieser Bekanntma
chung zu unterrichten. 3Die Unterrichtung ist in 
jährlichem Abstand zu wiederholen. 4Die schwer
behinderten Beschäftigten sind in geeigneter 
Weise zu unterrichten. 5Zudem steht die amtliche 
Fassung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finan
zen (FMBl) unter www.verkuendung.bayern.de 
zur Verfügung, die Broschüre unter www.stmf.
bayern.de Rubrik: Themen/Öffent licher Dienst/
Informationen für schwerbehinderte Menschen/
Teilhaberichtlinien.

15.3 Sonstiger Anwendungsbereich

Den Gemeinden, Gemeindeverbänden und den 
sonstigen der Aufsicht des Staates unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf
fentlichen Rechts und den Trägern anerkannter 
Privatschulen wird empfohlen, entsprechend zu 
verfahren, soweit diese nicht bereits unmittelbar 
auf Grund gesetzlicher Vorschriften gelten.

Dr. Markus S ö d e r  
Staatsminister

www.stmf.bayern.de
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600-F

Verordnung  
zur Änderung der Verordnung über  

die staatliche Parkanlage Hofgarten Bayreuth

Vom 17. Dezember 2012

 Auf Grund von Art. 20 Abs. 1 Sätze 1 und 3 Halbsatz 1 
des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verord
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung – Landesstraf und Verordnungsgesetz – LStVG 
– (BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. Dezember 2012 (GVBl S. 623), und § 2 Abs. 3 der Ver
ordnung über die Bayerische Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen (BSVV) vom 14. Dezember 
2001 (GVBl 2002 S. 22, BayRS 600-15-F), geändert durch 
Verordnung vom 1. September 2011 (GVBl S. 438), erlässt 
die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gär
ten und Seen folgende Verordnung:

§ 1

 In § 6 Abs. 2 der Verordnung über die staatliche Parkan
lage Hofgarten Bayreuth vom 26. März 2012 (FMBl S. 210) 
wird die Zahl „2012“ durch die Zahl „2014“ ersetzt.

§ 2

 Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2012 in Kraft.

München, den 17. Dezember 2012

Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser,  
Gärten und Seen

Bernd S c h r e i b e r ,  Präsident

Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen

Beihilfen

2030.8.3-F

Änderung  
der Bekanntmachung zum Vollzug der  

Bayerischen Beihilfeverordnung (BayBhV)

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 10. Dezember 2012 Az.: 25 - P 1820 - 1075 - 44 451/12

I.

Nr. 2 im Abschnitt B der Bekanntmachung zum Vollzug 
der Bayerischen Beihilfeverordnung (BayBhV) vom 26. Juli 
2007 (FMBl S. 291, StAnz Nr. 32), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 29. Februar 2012 (FMBl S. 175, 
StAnz Nr. 10), wird wie folgt geändert:

Die Worte „1. April 2011 entstehen, 2.951,56 €“ werden 
durch die Worte „1. Januar 2013 entstehen, 3 061,03 €“ 
ersetzt.

II.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

L a z i k  
Ministerialdirektor
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6410-F

Bekanntgabe der Änderung  
der Rahmenvereinbarung über die Benutzung  

von Grundstücken und Gebäuden  
des Freistaats Bayern  

für die Errichtung und den Betrieb  
von Funkstationen

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 14. November 2012 Az.: 51 - VV 2622 - 3 - 21 144/12

Mit den Telekommunikationsunternehmen wurde ein 
Nachtrag Nr. 2 zur Rahmenvereinbarung mit Telekom-
munikationsunternehmen über die Benutzung von 
Grundstücken und Gebäuden des Freistaats Bayern für 
die Errichtung und den Betrieb von Funkstationen (An
lage zur Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatskanzlei, aller Bayerischen Staatsministerien und 
des Bayerischen Obersten Rechnungshofes vom 13. De
zember 2002, FMBl 2003 S. 15, StAnz Nr. 51, geändert 
durch  Bekanntmachung vom 22. April 2010, FMBl S. 123,  
StAnz Nr. 17) vereinbart.

Diese Änderung der Rahmenvereinbarung, nachfolgend 
Nr. 1, ist rückwirkend zum 1. Juni 2012 anzuwenden. Die 
Änderung der Anlage 3 der Rahmenvereinbarung, nach
folgend Nr. 2, ist rückwirkend zum 1. Juli 2010 anzuwen
den.

Unter Bezugnahme auf Nr. 10 der Gemeinsamen Bekannt
machung werden die Änderungen der Rahmenvereinba
rung nachfolgend bekannt gemacht:

1. § 3 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die durch den Vertrag gestattete Nutzung umfasst die 
Errichtung und den Betrieb einer Funkstation mit dem 
für die jeweiligen Mobilfunkstandards erforderlichen 
Umfang einschließlich Richtfunk.“

2. Anlage 3 (Entgelt- und Entschädigungssätze) wird  
durch die Anlage zu dieser Bekanntmachung  
(Anlage 3 – Entgelt- und Entschädigungssätze) 
 ersetzt.

L a z i k  
Ministerialdirektor

Liegenschaften
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Anlage 
 

Anlage 3 

 
 

Entgelt- und Entschädigungssätze  
mit Wirkung zum 1. Juli 2010 

 
Das Entgelt ist für die Nutzung des Grundstücks zur Errichtung und zum Betrieb 

einer Funkstation bis zu dem in § 3 der Rahmenvereinbarung definierten Umfang 

zu entrichten.  

 
A. Entgelte (jährlich)  

 

I. Dachstandort  
1. Standard-Funkstation  

 
 (1-2 Antennenträger im Sinn der Anlage 1 mit max. insgesamt 12 Antennen 

einschl. Richtfunk)  

 
 a) München – Stadtgebiet und Landkreis 8.478,50 €  

 b) Städte > 100.000 Einwohner 6.762,00 €  

 c) Städte > 50.000 < 100.000 Einwohner 5.097,50 €  

 d) Gemeinden > 7.000 < 50.000 Einwohner 4.057,20 €  

 e) Gemeinden < 7.000 Einwohner und Außenbereich 3.381,00 €  

 
 Wird die Standard-Funkstation in München – Stadtgebiet  

und Landkreis – auf max. insgesamt 6 Antennen beschränkt,  

beträgt das Entgelt 6.762,00 €  

 

 Bei Erweiterung auf den Umfang der Standard-Funkstation  

wird das Entgelt auf 8.478,50 €  

angehoben. 

 

 

2. Erweiterung der Standard-Funkstation  

 
 Jede weitere Antenne  10 %  

des Betrags unter Nr. 1 
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 Jeder weitere Antennenträger mit max. 6 Antennen   50 %  

des Betrags unter Nr. 1 

 
3. Richtfunk- und/oder Vermittlungsanlage  

 
 (max. 7 Antennenträger im Sinn der Anlage 1 mit max. insgesamt 40 Antennen 

einschl. Richtfunk)  

 

 a) Städte > 100.000 Einwohner  14.096,16 €  

 b) Städte > 50.000 < 100.000 Einwohner  8.478,50 €  

 c) Städte < 50.000 Einwohner  6.762,00 €  

 

 

II. Freistandorte 
 

 (Errichtung eines Masten auf einer Freifläche durch ein TK-Unternehmen)  

 

 a) Erstnutzer  3.381,00 €  

 b) jeder weitere Nutzer  1.690,50 €  

 

 

B. Entschädigungen (einmalig)  

 
1. Durchführung von Probepeilungen  281,92 €  

 

2. Entschädigung bei Abschluss eines Benutzungsvertrags  846,81 €  

 für alle im Rahmen des Vertrags anfallenden Verwaltungs- 

kosten und Mehraufwendungen  

 

3. Entschädigung für die Einräumung einer beschränkt  

persönlichen Dienstbarkeit  einmalig 0,57 €/m²  

 

4. Entschädigung von Folgeschäden (fallweise nach Gutachten)  
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6410-F

Gemeinsame Bekanntmachung  
über die Nutzung staatlicher Gebäude  

für die Errichtung und den Betrieb  
von Photovoltaikanlagen

Gemeinsame Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen  

und der Obersten Baubehörde im  
Bayerischen Staatsministerium des Innern

vom 20. November 2012 Az.: 51 - VV 2700 - 2 - 41 175/12

1Die Bayerische Staatsregierung hat am 24. Mai 2011 das 
Energiekonzept „Energie innovativ“ verabschiedet. 2Ziel 
ist es, den Anteil der erneuerbaren Energien am Strom
bedarf innerhalb der nächsten Jahre zu steigern. 3Neben 
der Windkraft1) stellt die Nutzung der Sonnenenergie auf
grund des hohen Potentials eine Hauptenergiequelle dar.

Der Bestand an staatlichen Gebäuden soll dafür im Rah
men der rechtlichen und technischen Möglichkeiten einer
seits sowie der wirtschaftlichen Vertretbarkeit andererseits 
für Investoren nutzbar gemacht werden.
1Zur Sicherstellung eines einheitlichen Vollzugs sowie 
zur Gewährleistung eines beschleunigten, effizienten 
und transparenten Verfahrens werden für die Nutzung 
staatlicher Dachflächen von Gebäuden durch Investoren 
für die Errichtung und den Betrieb von PhotovoltaikAn
lagen  (PV-Anlage) folgende Verfahrensabläufe sowie Zu-
ständigkeiten der Immobilien Freistaat Bayern (IMBY), 
der Grundbesitz bewirtschaftenden Dienststellen (GbD2)) 
und des Staatlichen Bauamts bestimmt. 2Das Verfahren soll 
gleichermaßen transparent und kalkulierbar sowie für alle 
Akteure effizient sein.

1. Staatliche Gebäude im Zuständigkeitsbereich der 
IMBY

1.1 Zuständigkeitsbereich der IMBY
Der Zuständigkeitsbereich der IMBY bestimmt 
sich nach Art. 9a Abs. 2 Sätze 1, 3 Nr. 2 des Geset
zes über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2005 
und 2006 (Haushaltsgesetz – HG – 2005/2006) 
vom 8. März 2005 (GVBl S. 46, BayRS  630-2-15-F), 
zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 
14. April 2011 (GVBl S. 150).

1.2 Gebäude sind grundsätzlich für eine Nutzung ge
eignet

1.2.1 Gebäude sind im Sinn des § 32 Abs. 4 EEG als 
„selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche 
Anlagen, die von Menschen betreten werden kön
nen und vorrangig dazu bestimmt sind, dem Schutz 
von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen“, zu 
verstehen.

1)  Vgl. dazu auch die Gemeinsame Bekanntmachung der 
 Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, der Finanzen, für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie, für Umwelt und Gesundheit 
sowie Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu Hinweise zur 
Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA) vom 
20. Dezember 2011 (AllMBl 2012 S. 34). 

2)  Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle im Sinn Nr. 3.2.1 VV 
zu Art. 64 BayHO.

1.2.2 Gebäude sind grundsätzlich – unter dem Vorbehalt 
unabweisbarer Hinderungsgründe (siehe Nrn. 1.3 
und 1.4) – für die Errichtung und den Betrieb einer 
PVAnlage geeignet.

1.3 Einleitung des Verfahrens der Nutzung staatlicher 
Dachflächen durch die IMBY
1Zur Feststellung der Eignung in Betracht gezoge
ner Gebäude prüft die IMBY zunächst die energe-
tische Eignung zur Energiegewinnung. 2Dies um
fasst lediglich eine erste allgemeine Einschätzung 
einer grundsätzlichen Eignung (z. B. Dachausrich
tung, Verschattung, Größe etc.) 3Die Prüfung der 
energetischen Eignung kann durch einen externen 
Dienstleister erfolgen. 4Die Kosten dafür trägt die 
IMBY zu Lasten von Kapitel 13 04, Titel 526 11. 5Die 
Prüfung erfolgt schrittweise.

1.4 Weiteres Verfahren

1.4.1 1Nach positiver Feststellung der energetischen 
Eignung (siehe Nr. 1.3) prüft die IMBY im Ein-
vernehmen mit der GbD, ob und inwieweit zwin-
gende und unabweisliche Sicherheitsbelange ent
gegenstehen. 2Die Versagung des Einvernehmens 
rechtfertigende Sicherheitsbelange kommen nur 
bei Einrichtungen mit entsprechenden Sicher
heitsauflagen wie z. B. Justizvollzugsanstalten, 
den verschiedenen Dienststellen der Bayerischen 
Polizei sowie dem Bayerischen Landesamt für Ver
fassungsschutz in Betracht. 3Zur Gewährleistung 
des Datenschutzes sowie des Steuergeheimnisses 
in allen anderen Fällen ist der Investor vertraglich 
zur Wahrung dieser zu verpflichten, wie auch dazu 
zu verpflichten, – im Falle einer Übertragung der 
Anlage an einen Dritten – diese Verpflichtung dem 
Dritten aufzuerlegen.

1.4.2 1Parallel zu Nr. 1.4.1 beauftragt die IMBY das 
Staatliche Bauamt mit der Prüfung, ob aus bau-
fachlicher Sicht die Errichtung einer PVAnlage 
in Frage kommt und welche Vorgaben dabei zu 
beachten sind (baufachliche Prüfung).

1.4.2.1 1Das Staatliche Bauamt kann dazu in begründeten 
Fällen und im Einvernehmen mit der IMBY frei-
beruflich Tätige einschalten. 2Die hieraus entste
henden Kosten trägt zunächst die IMBY zu Lasten 
von Kapitel 13 04, Titel 526 11. 3Diese veranlasst die 
Zuweisung der Haushaltsmittel an das Staat liche 
Bauamt, bevor ein Auftrag erteilt werden kann. 
4Die IMBY wird den Investor bei Vertragsschluss 
zur Kostenerstattung verpflichten.

1.4.2.2 Bei der baufachlichen Prüfung ist Folgendes zu 
berücksichtigen:
a) Dachsanierungen und sonstige Baumaßnah

men
1Eine bewilligte Dachsanierung oder eine die 
Dachkonstruktion beeinträchtigende sonstige 
Baumaßnahme (z. B. Dachgeschossausbau) ist 
ein Hinderungsgrund. 2Eine Dachsanierung 
oder eine sonstige Baumaßnahme gilt als be-
willigt, sobald die dafür benötigten Haushalts
mittel zugewiesen wurden. 3Wurden bereits 
Haushaltsmittel beantragt, aber noch nicht be
willigt, so stellt dies regelmäßig keinen Hinde
rungsgrund dar. 4Dachsanierungen oder sonsti
ge Baumaßnahmen, welche in Zukunft anfallen 
können, jedoch haushaltstechnisch noch nicht 
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angemeldet wurden, sind vom Grundsatz her 
ebenso kein Hinderungsgrund.

b) Brandschutz, Verkehrssicherungspflicht
1Auflagen zur Einhaltung der Verkehrssiche
rungspflicht stellen keine Hinderungsgründe 
dar, soweit die damit verbundenen Maßnahmen 
dem Investor als vertragliche Verpflichtung 
auferlegt werden können (z. B. Anbringen von 
Schneefanggittern). 2Entsprechendes gilt auch 
für brandschutztechnische Anforderungen. 3PV
Anlagen stellen bei fachgerechter Ausführung 
unter Einhaltung der geltenden Brandschutzbe
stimmungen kein erhöhtes Brandrisiko dar.

c) Weitere Kriterien
1Weitere Kriterien, die zu einem negativen 
 Ergebnis der baufachlichen Prüfung führen 
könnten, sind grundsätzlich (vgl. auch Nr. 1.4.4) 
ausgeschlossen. 2Dies gilt insbesondere für Um
stände, die dem Investor als vertragliche Ver
pflichtung auferlegt werden können. 3Gleiches 
gilt für Voraussetzungen, die durch den Inves
tor nachzuweisen sind (z. B. Statik, Vorliegen 
öffentlich-rechtlicher Genehmigungen).

1.4.2.3 1Das Staatliche Bauamt übermittelt der IMBY in 
schriftlicher Form das Ergebnis der baufachlichen 
Prüfung und teilt die grundsätzlichen Bedingun
gen mit, die bei einer Realisierung der PVAnlage 
zu beachten und vertraglich dem Investor aufzuer
legen sind. 2Der GbD wird zeitgleich ein Abdruck 
des Ergebnisses übermittelt.

1.4.3 1Steht das für die Errichtung der PVAnlage vor
gesehene Gebäude unter Denkmalschutz (Ein-
zelbaudenkmal oder Ensemble), oder befindet es 
sich in der Nähe eines solchen und kann sich die 
PVAnlage auf Bestand oder Erscheinungsbild ei
nes der Baudenkmäler auswirken (vgl. Art. 6 Abs. 1 
Satz 2 des Denkmalschutzgesetzes [DSchG]), ist 
dies nicht zwingend ein Hinderungsgrund.3) 
2Denkmalschutz und Klimaschutz sind öffentliche 
Belange und Aufgaben des Gemeinwohls mit Ver
fassungsrang (vgl. Art. 141 Abs. 1, 2 der Verfassung 
des Freistaates Bayern). 3Keiner der Belange hat 
Vorrang vor dem anderen, ebenso schließen sich 
die beiden Belange nicht gegenseitig aus. 4Sie sind 
sinnvoll in Einklang zu bringen.4)

1.4.3.1 1Das Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) ist par-
allel zur baufachlichen Prüfung durch die IMBY in 
den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen und 
soll schriftlich Stellung nehmen, ob aus denkmal
fachlicher Sicht die Erteilung einer Erlaubnis nach 
Art. 6 DSchG in Betracht käme. 2In die nach Art. 6 
Abs. 2 DSchG vorzunehmende Abwägung sind die 
energiepolitischen Zielsetzungen ihrem Gewicht 

3)  Sämtliche Denkmäler sind im BayernViewer-denkmal  
(www.blfd.bayern.de) sowie im Energie-Atlas Bayern  
(www.energieatlas.bayern.de) aufgeführt. 

4)  Vgl. auch Nr. 11 der Gemeinsamen Bekanntmachung der 
 Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, der Finanzen, für Wirtschaft, Infrastruk
tur, Verkehr und Technologie, für Umwelt und Gesundheit so
wie Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu Hinweise zur 
Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA) vom 
20. Dezember 2011 (AllMBl 2012 S. 34).

entsprechend einzubeziehen.5) 3Entsprechendes 
gilt in den Fällen, in denen eine Baugenehmigung 
oder eine bauaufsichtliche Zustimmung erforder
lich ist (vgl. Art. 59 Satz 1 Nr. 3, Art. 60 Abs. 1 Nr. 3, 
Art. 73 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, Art. 68 Abs. 1 Satz 1 
Halbsatz 1 BayBO; Art. 6 Abs. 3 Satz 1 DSchG).

1.4.3.2 1Als Nähebereich im Sinn des Art. 6 Abs. 1 Satz 2 
DSchG ist der Bereich zu sehen, auf den das Denk
mal ausstrahlt und der es seinerseits prägt und be
einflusst. 2Geschützt sind danach auch und gerade 
die Wirkung des Denkmals in seiner Umgebung 
und die Sichtbezüge zwischen Denkmal und Um
gebung. 3Grundsätzlich gilt, dass Vorhaben in der 
Umgebung eines Denkmals um so eher seine Wir
kung beeinträchtigen können, je exponierter die 
Lage des Denkmals ist. 4Es ist zu gewährleisten, 
dass die jeweilige besondere Wirkung des Denk
mals, die es als Zeuge der Geschichte, der Kunst 
oder als bestimmendes städtebauliches, wissen
schaftliches oder volkskundliches Element auf den 
Beschauer ausübt, nicht erheblich beeinträchtigt 
wird.4)

1.4.3.3 Fällt die Stellungnahme des BLfD negativ aus, en-
det das Verfahren.

1.4.4 Weitere Kriterien für mögliche Hinderungsgründe 
neben den in den Nrn. 1.4.1 bis 1.4.3 genannten 
sind nur in Ausnahmefällen zulässig und einge
hend zu begründen.

1.4.5 1Sofern die GbD nicht bereits das Einvernehmen 
zur Errichtung und zum Betrieb einer PVAnla
ge erteilt hat, fordert die IMBY die GbD, nach 
Eingang einer positiven baufachlichen Prüfung 
(Nr. 1.4.2) sowie – bei denkmalgeschützen Ge
bäuden im Sinn der Nr. 1.4.3 – einer positiven 
Stellungnahme des BLfD, auf, das Einvernehmen 
binnen zwei Wochen ab Zugang der Aufforderung 
zu erteilen. 2Wird das Einvernehmen binnen die
ser Frist nicht erteilt, versucht die IMBY mit dem 
jeweiligen Ansprechpartner des Ressorts bzw. der 
beteiligten Ressorts einen vertieften Einigungsver
such zu unternehmen (vertieftes Konsensverfah-
ren). 3Kann das Einvernehmen auch im vertieften 
Konsensverfahren nicht hergestellt werden, ist das 
Einvernehmen auf Ministerialebene herzustellen 
(sog. Eskalationsverfahren). 4Sind mögliche Hin
derungsgründe im Sinn der Nr. 1.4.4 vorgetragen, 
so entscheidet die IMBY über die Eignung des Ge
bäudes unter Berücksichtigung der vorgetragenen 
Hinderungsgründe, hinsichtlich baufachlicher 
Aspekte in Abstimmung mit der Bauverwaltung. 
5Die Entscheidung ist der GbD mitzuteilen. 6Wird 
der Hinderungsgrund nicht anerkannt, ist dies zu 
begründen. 7Die Mitteilung ist in den Fällen des 
Satzes 6 mit der Aufforderung nach Satz 1 zu ver
binden. 8Wird der Hinderungsgrund anerkannt, 
endet das Verfahren.

1.4.6 Handelt es sich nicht um staatlich genutzte Gebäu-
de, bedarf es keiner Stellungnahme der Grundbe
sitz bewirtschaftenden Dienststelle (vgl. Nrn. 1.4.1 
und 1.4.5).

5)  Vgl. hierzu die Beratungsrichtlinie 01/2012 „Erneuerbare 
Energien“ des BLfD, verfügbar unter http://www.blfd.bayern.
de/medien/brl_erneuerbare_energien_2012.pdf.



FMBl Nr. 16/2012 635

1.5 Ausschreibung

1.5.1 1Die IMBY schreibt die Dachfläche/Dachflächen 
für die Errichtung einer PVAnlage im Rahmen 
des Haushaltsrechts aus (Art. 7, 55, 63 BayHO; vgl. 
auch Nr. 1.2.2 der Grundstücksverkehrsrichtlinien 
– GrVR). 2Mehrere Gebäude können zusammen
gefasst werden, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll 
erscheint. 3Es sind dabei auch die nach § 6 Abs. 2, 
ggf. in Verbindung mit Abs. 3 des Gesetzes für den 
Vorrang Erneuerbarer Energien – Erneuerbare
Energien-Gesetz – (EEG) vom 25. Oktober 2008 
(BGBl I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 17. August 2012 (BGBl I S. 1754), 
möglicherweise relevanten besonderen techni
schen Vorgaben zu berücksichtigen.

1.5.2 1In der Ausschreibung sind die vom Staatlichen 
Bauamt genannten Bedingungen aufzunehmen. 
2Hierzu gehören ggf. auch die von der GbD bereits 
beantragten Dachsanierungen und sonstigen Bau
maßnahmen.

1.5.3 Die Ausschreibung wird auf der Homepage der 
IMBY (www.immobilien.bayern.de), regelmäßig 
mit Verlinkung auf der „Solarflächendachbörse“ 
des Landesamts für Umwelt, sowie ggf. in sach
gerecht erscheinenden weiteren Medien (z. B. In
ternetportale, Anzeigenschaltung in Printmedien) 
eingestellt.

1.6 Vertragsschluss nach erfolgreichem Abschluss des 
Bieterverfahrens

1.6.1 1Der Investor hat eine Statikprüfung auf seine 
Kosten durchzuführen und vorzulegen. 2Weitere 
gemäß Vergabeunterlagen geforderte Unterlagen 
und Nachweise sind rechtzeitig vom Investor bei
zubringen.

1.6.2 1Die IMBY wird den Investor vertraglich unter Be
achtung der Vorgaben durch das Staatliche Bau
amt – ggf. auch von denkmalschutzrechtlichen 
Vorgaben gemäß Nr. 1.4.3 – verpflichten. 2Zu den 
aufzuerlegenden vertraglichen Verpflichtungen 
gehört dabei insbesondere der für die Durchfüh
rung einer künftigen Dachsanierung oder einer 
sonstigen Baumaßnahme notwendige Rückbau der 
 PVAnlage, der auf Kosten des Investors vorzuneh
men ist.

1.6.3 Das Staatliche Bauamt sowie die GbD erhalten ei
nen Abdruck des Vertrages zum Verbleib in den 
Akten.

1.7 Errichtung der Anlage

1.7.1 1Der Investor lässt den Standsicherheitsnachweis 
der Dachkonstruktion für die geplante PVAnlage 
auf seine Kosten erstellen und legt diesen dem 
Staatlichen Bauamt mit allen notwendigen Plänen 
und Berechnungen rechtzeitig vor Baubeginn vor. 
2Die Einhaltung der für die Installation und den 
Betrieb von PV-Anlagen maßgeblichen Normen, 
Vorschriften und Richtlinien ist nachzuweisen.

1.7.2 Die Errichtung der PVAnlage durch den Inves
tor kann nach Freigabe der Unterlagen durch das 
Staatliche Bauamt erfolgen.

1.7.3 1Nach Fertigstellung der PV-Anlage nimmt das 
zuständige Staatliche Bauamt die bautechnische 
Abnahme der Maßnahme vor. 2Das Bauamt kann 

dazu auch ein Prüfinstitut beauftragen; die hieraus 
entstehenden Kosten sind vom Investor zu tragen.

1.8 Sonstiges

1.8.1 Die Überwachung des Vertrags hinsichtlich aller 
Gewährleistungen erfolgt durch die IMBY nach 
einer Mitteilung durch die GbD.

1.8.2 Nach Vertragsablauf nimmt das Staatliche Bauamt 
die bautechnische Abnahme des Rückbaus der PV
Anlage vor.

1.8.3 Ein Verfahren (inkl. Ausschreibung und Auswer
tung der Angebote) sollte möglichst binnen sechs 
Monaten abgeschlossen sein.

1.9 Verfahren bei Investoranfragen

1.9.1 Einleitung des Verfahrens
1Ein Investor, der eine PVAnlage auf einem staat
lichen Gebäude errichten möchte, stellt eine Anfra
ge bei der IMBY. 2Richtet er sie an ein Staatliches 
Bauamt bzw. an eine andere Stelle, wird er an die 
IMBY verwiesen.

1.9.2 Weiteres Verfahren

Es findet hier Nr. 1.4 mit der Maßgabe Anwendung, 
dass das Ergebnis der baufachlichen Prüfung durch 
das Staatliche Bauamt sowie die abschließende 
Stellungnahme der GbD binnen drei Monaten ab 
Anmeldung des Interesses eines Investors an ei
nem konkreten Objekt vorliegen müssen.

1.9.3 Dauer des Verfahrens

Das Verfahren (inkl. einer Ausschreibung) ist mög
lichst binnen sechs Monaten abzuschließen.

1.9.4 Anwendung des Verfahrens nach Nrn. 1.3 bis 
1.8.3
1Nrn. 1.9.2 und 1.9.3 gelten dann nicht, wenn 
sich der Investor für Liegenschaften interessiert, 
für die bereits das Verfahren nach Nr. 1.3 einge
leitet worden ist. 2Es findet hier ausschließlich das 
Verfahren nach Nrn. 1.3 bis 1.8.3 Anwendung. 3Ein 
gleichwohl gestellter Antrag eines Investors (vgl. 
Nr. 1.9.1) ist von der IMBY durch Verweis auf eine 
in Kürze erfolgende Ausschreibung zu beantwor
ten.

2. Staatliche Gebäude außerhalb des Zuständigkeits-
bereichs der IMBY
1Bei staatlichen Liegenschaften außerhalb des Zu
ständigkeitsbereichs der IMBY (vgl. Art. 9a Abs. 3 
Satz 1 HG 2005/2006) – soweit Gebäude betreffend, 
Forstvermögen, soweit von den Bayerischen Staats
forsten bewirtschaftet; staatliche Schlösser, Gärten 
und Seen der Bayerischen Verwaltung der staat
lichen Schlösser, Gärten und Seen; staatseigene 
Liegenschaften, die auf Grund von Konkordaten 
oder besonderen Verträgen einer Religionsgemein
schaft oder einem kirchlichen Orden zur Nutzung 
überlassen sind, soweit sie im Ressortbereich des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus ver
waltet werden; umwehrter Bereich der Justizvoll
zugsanstalten sowie des Maßregelvollzugs (Art. 9a 
Abs. 3 Satz 1 Nrn. 4 bis 7 HG 2005/2006) – wird 
empfohlen nach Maßgabe der Nr. 1 zu verfahren. 
2Die Zuständigkeiten der IMBY werden hier regel
mäßig durch die GbD wahrgenommen.
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3. Schlussbestimmung
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Dezember 2012 
in Kraft.

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium  
des Innern

Pox l e i t n e r  
Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen

L a z i k  
Ministerialdirektor

Staatsbürgschaften

66-F

Änderung  
der Richtlinien  

für die Übernahme von Staatsbürgschaften  
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft  

(Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 BÜG)

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 27. November 2012  
Az.: 55 - L 6801 - 008 - 43 429/12

Die Anlage zur Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen zu den Richtlinien für 
die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der 
gewerb lichen Wirtschaft (Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 BÜG) vom 
7. November 2000 (FMBl S. 292), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 11. April 2012 (FMBl S. 297), ist 
mit Wirkung vom 7. November 2012 wie folgt geändert 
worden:
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1. In Nr. 2.1 wurde im letzten Satz die Angabe „6“ gestri
chen.

2. Nr. 4.1 wurde wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhielt folgende Fassung:

„Die Gültigkeitsdauer der RuU-LL wurde 2012 ver
längert, bis die Kommission im Anschluss an die 
laufende Überarbeitung im Rahmen der Initiative 
zur Modernisierung des EUBeihilferechts neue 
Vorschriften angenommen hat (ABl C 296/3 vom 
2.  Oktober 2012).“

b) Im letzten Satz wurde die Angabe „11“ gestrichen.

3. Die Fußnoten sind wie folgt geändert worden:

a) Die Fußnoten 6 und 11 wurden aufgehoben.

b) Die bisherigen Fußnoten 7 bis 10 wurden Fußnoten 6 
bis 9 und die bisherigen Fußnoten 12 bis 13 wurden 
Fußnoten 10 bis 11.

L a z i k  
Ministerialdirektor
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